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Kapitel I. 

Seite � 

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 

Inhalt Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind 


im Internet über http://www.d-nd.de abrufbar.

zurück 

ISBN 978-3-83�9-4059-1 
weiter 

In der Forschungsreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend werden 

Forschungsergebnisse, Untersuchungen, Umfragen usw. als Diskussionsgrundlage veröffentlicht. 

Die Verantwortung für den Inhalt obliegt der jeweiligen Autorin bzw. dem jeweiligen Autor. 

Alle Rechte vorbehalten. Auch fotomechanische Vervielfältigung des Werkes (Fotokopie/Mikroko-

pie) oder von Teilen daraus bedarf der vorherigen Zustimmung des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend. 

1. Auflage – Nomos Verlag Baden-Baden 

▼
▼

 

http://www.d-nd.de


Vor wort Vorwort 
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des Parlamentarischen Staatssekretärs zur Dokumentation der Tagung „Eigen-

verantwortung, private und öffentliche Solidarität – Rollenleitbilder im Fami-

lien- und Sozialrecht im europäischen Vergleich“ vom 4.–6.10.2007 in der Villa 
Inhalt Vigoni, Como/Italien 

zurück Die Geschlechterrollen von Frauen und Männern sind in Deutschland in Bewe-

gung geraten, ihre Lebenspläne und Lebenswirklichkeiten sind vielfältiger 
weiter 

denn je. Dies ist ein Ergebnis der von meinem Haus geförderten SINUS-Studie‚


Wege zur Gleichstellung. Sie hat zugleich gezeigt, dass es in unserer Gesell-


schaft zu einer akzeptierten Norm geworden ist, die Gleichstellung von Frauen


und Männern zu fördern. 


Im Rahmen der in diesem Band dokumentierten Tagung „Eigenverantwortung, private und öffent-

liche Solidarität – Rollenleitbilder im Familien- und Sozialrecht im europäischen Vergleich“, die vom 

4.–6. Oktober 2007 in der Villa Vigoni, in Como/Italien stattgefunden hat, ist deutlich geworden, dass 

und wie sehr sich Rollenbilder von Frauen und Männern nicht nur in Deutschland, sondern auch in 

den anderen untersuchten europäischen Staaten Italien, Großbritannien, Frankreich und Dänemark 

verändern. Die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Geschlechterrollen ist gelebte Realität – in eher kon-

servativen kontinentaleuropäischen Gesellschaften ebenso wie in den skandinavischen Ländern. Frau-

en und Männer leben heute in allen Staaten Europas ihr Leben in unterschiedlicher Aufgabenteilung 

– neben dem klassischen Ernährermodell finden sich unterschiedliche Abstufungen einer partner-

schaftlichen Arbeitsteilung von Familien- und Erwerbsarbeit zwischen Frauen und Männern oder auch 

die Umkehr des klassischen Ernährermodells – der Mann übernimmt die familiären Fürsorgeaufgaben 

und die Frau sichert den Familienunterhalt. Rollenideale und Rollenverteilungen sind abhängig vom 

Bildungs- und Milieuhintergrund, nicht selten unterliegen sie im Lebensverlauf Veränderungen. 

Für die Weiterentwicklung von Familien- und Sozialrecht stellt diese Ausgangslage eine große Heraus-

forderung dar, der die untersuchten Länder sehr unterschiedlich begegnen. Eheliche Partnerschaft 

und Solidarität zu stärken, ohne tradierte Rollenbilder zu verfestigen, gesellschaftliche Solidarität mit 

Familien so zu gestalten, dass subsidiäre Solidarität zwischen den (Ehe-)Partnern gestützt und nach-

haltig flankiert wird, ist eine politische Gestaltungsaufgabe, die unter den Vorzeichen pluralisierter 

Rollenideale nicht leicht gelingt. Widersprüche zwischen Regelungen des Familien- und Sozialrechts 

sind fast unumgänglich, wenn Reformen nicht sorgfältig aufeinander abgestimmt werden. 

▼
▼

 

Unterschiedliche Ansätze und Anreizsysteme tragen unterschiedlichen Lebenskonzepten in unter-

schiedlichem Maße Rechnung. Der Schutz des schwächeren Partners und die Ermutigung zur Eigen-

verantwortung in der Partnerschaft bedürfen je nach Ausgangslage unterschiedlicher rechtlicher 

Absicherung. Der vorliegende internationale Vergleich liefert daher wichtige Anregungen für anste-

hende politische Gestaltungsaufgaben in Deutschland. 

Mit Elterngeld und Partnermonaten haben wir deutlich gemacht: Es geht heute in der Familien- und 

Gleichstellungspolitik längst nicht mehr darum, (nur) für Frauen neue Lebensentwürfe zu ermög-

lichen. Auch das Rollenbild der Männer ist in Bewegung geraten. Immer mehr Männer sehen aktive 



▼



Vor wort 
Vaterschaft als Teil sinnerfüllten Lebens. Sie verstehen ihre Rolle in der Familie weniger als Ernährer 

denn als partnerschaftlicher Erzieher ihrer Kinder. Männer sind im Kreißsaal dabei, Männer schieben 
Seite 4 

Kinderwagen, Männer pflegen ihre alten Eltern. Dies ist eine sehr positive Entwicklung, denn sie er-

möglicht es Männern wie Frauen, ihr Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Allerdings füh-

len sich nicht wenige junge Paare, gerade auch junge Männer, durch diese Veränderungen verunsi-

chert. Die Anreize, die wir mit dem Elterngeld setzen, passen in ihrer Lebenserfahrung nicht gut zu 
Inhalt	 dem, was in anderen Gesetzen und Vorschriften vorausgesetzt oder verstärkt wird. Wir dürfen daher 

bei diesem Projekt nicht stehen bleiben. 
zurück 

Es bleibt politische und gesellschaftliche Herausforderung, Voraussetzungen eigenständiger Exis-
weiter 

tenzsicherung für Frauen und Männer zu verbessern und Rahmenbedingungen für partnerschaft-

liche Solidarität zu gestalten. Diese Doppelaufgabe braucht Leidenschaft und Gestaltungswillen bei 

Familien- und Sozialpolitikern ebenso wie die international vergleichende Beratung durch Juristen, 

Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler. Ich freue mich, dass das Max-Planck-Institut für ausländisches 

und internationales Sozialrecht das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bei 

diesem großen Projekt auch weiter unterstützt. 

▼
▼

 

Dr. Hermann Kues 

Parlamentarischer Staatssekretär 

im Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend 



▼
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Eva	Maria	Hohnerlein	und	Edda	Blenk-Knocke 

Die vorliegende Publikation stellt die Ergebnisse eines Forschungsprojekts des Max-Planck-Instituts 

für ausländisches und internationales Sozialrecht zur wissenschaftlichen Begleitung von Maßnahmen 
Inhalt für die Gleichstellung von Mann und Frau in der Gesellschaft vor. Dieses Projekt wurde in Zusammen-

arbeit mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Projekts 
zurück des Ministeriums „Was kommt nach dem Ernährermodell?“ realisiert. Sie umfasst und dokumen-

tiert zum einen die Beiträge, die in- und ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
weiter 

unterschiedlichen Disziplinen für eine internationale Konferenz mit dem Titel Eigenverantwortung, 

private und öffentliche Solidarität – Rollenleitbilder im Familien- und Sozialrecht im europäischen Ver-

gleich verfasst haben, die vom 4.–6. Oktober 2007 in dem Deutsch-Italienischen Zentrum Villa Vigoni in 

Menaggio (Italien) stattfand. Zum anderen enthält der Band eine Auswertung der Konferenzbeiträge 

und benennt Themenfelder, für die weiterer Forschungsbedarf besteht. 

Das Forschungsprojekt befasste sich mit den Rollenleitbildern für Frauen und Männer, die in der Gesell-

schaft und im Recht existieren, mit den Interdependenzen dieser Leitbilder und ihrer Bedeutung für 

die eigenständige und abgeleitete Existenzsicherung von Frauen und Männern durch Familien- und 

Sozialrecht in den Ländern Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien. Die Über-

legung, dass Recht Rollenbilder impliziert und festschreiben kann, ist ein neuer Ansatz, der unter dem 

Blickwinkel der Gleichstellungspolitik weiter verfolgt wird. 

Mit Italien und Deutschland wurden zwei Länder mit einem starken Ernährermodell ausgewählt, mit 

Dänemark ein Land mit einem Zwei-Erwerbstätigen-Modell mit ausgeprägter individualistischer Ori-

entierung und einem hohen Anteil an Vollzeiterwerbstätigen unter den Frauen (sozialdemokratisches 

Wohlfahrtsstaatsmodell). Frankreich steht für ein Zwei-Erwerbstätigen-Modell mit familialistischer 

Orientierung und Großbritannien ist ein Land, das von einem starken Ernährermodell herkommt und 

gegenwärtig unterschiedlichste „breadwinning-arrangements“ aufweist. Ziel war es, einen Einblick in 

die Erfahrungen anderer Länder zu gewinnen, die Diskussion über das Ernährermodell zu entideologi-

sieren und unter den Schlüsselbegriffen Eigenverantwortung, Solidarität und ökonomische Unabhän-

gigkeit in den allgemeinen gesellschafts- und rechtspolitischen Diskurs einzubringen. 

▼
▼

 
Das Thema der Eigenverantwortung, der privaten und öffentlichen Solidarität sowie der Rollenleit-

bilder berührt zahlreiche familienrechtliche und sozialrechtliche Fragen. Dabei geht es vor allem um 

die Frage, wie sich die wirtschaftliche Existenz sichern lässt, insbesondere wie sich die wirtschaftli-

chen Risiken von Trennung und Scheidung absichern lassen. In diesem Kontext hat unter anderem die 

aktuelle Reform des Unterhaltsrechts in Deutschland zu einer ausgedehnten Debatte geführt. Diese 

Debatte ist in dem größeren Zusammenhang der Verbesserung der Chancengleichheit von Männern 

und Frauen zu sehen. 

Die Gleichstellung von Männern und Frauen gehört zu den Grundwerten innerhalb der Europäischen 

Union und ist auch in den nationalen Rechtsordnungen Europas fest verankert. Die Politik der Gleich-

stellung der Geschlechter erschöpft sich allerdings nicht in der formalen Zuerkennung gleicher Rech-

te und Pflichten. Vielmehr geht es zunehmend um die Frage einer tatsächlichen Gleichstellung durch 

Chancengleichheit und um das Prinzip der Geschlechtergerechtigkeit, um gleiche Chancen auf eine 

eigenständige Existenzsicherung, auf gleichwertigen Zugang zu einem gesicherten Einkommen, aber 
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auch um eine ausgewogene, partnerschaftliche Aufteilung von gesellschaftlich notwendigen Betreu-

ungsaufgaben. 
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Auf europäischer Ebene ist Chancengleichheit in diesem Sinn inzwischen ein explizit formuliertes 

Anliegen. Gleichwohl blieb auch im Jahr 2007 – dem Europäischen Jahr der Chancengleichheit für alle – 

zu konstatieren, dass Geschlechtergleichheit bei der Möglichkeit eigenständiger Existenzsicherung 
Inhalt oder einer partnerschaftlichen Teilhabe an Erwerbschancen und an Betreuungsaufgaben in der Fami-

lie nicht in dem erhofften Maß eingetreten ist. Tatsächlich ist die unausgewogene Verteilung dieser 
zurück notwendigen Betreuungsaufgaben direkt oder indirekt einer der Hauptgründe für die Benachteili-

gung von Frauen in Bezug auf ihre wirtschaftliche Autonomie. Sie hängt wiederum mit den im Recht 
weiter 

und in der Gesellschaft vorhandenen und praktizierten geschlechtsspezifischen Rollenleitbildern 

zusammen. 

Rolle und Rollenleitbild sind keine juristischen Konzepte, sondern soziologische. Sie stellen einen theo-

retischen Ansatz dar, mit dem die Verknüpfung von Individuum und Gesellschaft beschrieben und ver-

standen werden kann. Die Ausgestaltung der Rollenerwartungen ist ein komplexer soziokultureller 

und institutioneller Prozess. Es können sich Rollenleitbilder in der Gesellschaft entwickeln, die den 

Charakter einer kulturellen Selbstverständlichkeit gewinnen und nicht mehr hinterfragt werden. Das 

galt zweifellos lange für die Geschlechterrollenleitbilder. Geschlechterrollenleitbilder beziehen sich 

darauf, welche Bereiche gesellschaftlicher Arbeit den Geschlechtern zugeschrieben werden (bezahlte 

Erwerbsarbeit bzw. unbezahlte Familienarbeit) und ob das Verhältnis von Frauen und Männern durch 

Autonomie bzw. Abhängigkeit gekennzeichnet ist. 

Die Rollenleitbilder von Männern und Frauen haben sich in den letzten Jahrzehnten in Europa stark 

gewandelt. Gemeinhin werden in der Literatur zwei Modelle einander gegenübergestellt: Das tradi-

tionelle Ernährermodell, das sich meist im Modell der Einverdienerehe verdichtet und die Unterhalts-

abhängigkeit – zumeist der Partnerin – impliziert (male breadwinner model) und das Zwei-Erwerbs-

tätigen-Modell bzw. Modell der Doppelverdienerehe (adult worker model), für welches das Konzept 

der ökonomischen Eigenverantwortung beider Partner konstitutiv ist. In der Erwerbstätigenfamilie 

erwerben beide, Mann und Frau, ein Einkommen. Das kann sowohl durch Vollzeit- als auch durch 

Teilzeitbeschäftigung geschehen. 

Die Systeme der sozialen Sicherheit und das Familienrecht basieren auf bestimmten Annahmen über 

die Arbeitsteilung von Frauen und Männern in Beruf und Familie. Diese Annahmen entsprechen viel-

fach nicht mehr der sozialen Realität. Insbesondere hat sich das lange Zeit dominante Rollenmodell 

des männlichen Alleinernährers im Zuge gesellschaftlicher und rechtlicher Modernisierungsprozesse 

verändert. Zunehmend spielt das Prinzip der ökonomischen Eigenverantwortung des Individuums 

eine zentrale Rolle. Welche Veränderungen in der privaten Solidarität unter Partnern sowie in den 

öffentlichen Solidargemeinschaften ergeben sich daraus? Welche der verschiedenen Arrangements 

fördern eher die eigenständige Existenzsicherung von Frauen und welche setzen weiterhin Anreize für 

die Fortschreibung von Unterhaltsabhängigkeit? Inwieweit haben das Familien- und Sozialrecht – die 

beiden Kernmaterien, um die es hier geht – Reformstrategien entwickelt, um den neuen Geschlech-

terarrangements und dem legitimen Interesse der Frauen an einer eigenständigen Existenzsicherung 

Rechnung zu tragen, inwieweit offenbaren die Regelungen Widersprüche und Ambivalenzen, die zu 

einer Rollenverunsicherung der Betroffenen führen? Damit verbunden ist die weitere Frage, ob die 

Modernisierung der Geschlechterrollen zulasten der Frauen und der Kinder geht oder ob es gelingt, 

▼
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eine Neuverteilung von bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahlter Familienarbeit zwischen Männern 

und Frauen unter dem Aspekt von Gleichstellung, Partnerschaft und gemeinsamer Verantwortung zu 
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erreichen. 

In Deutschland ist die Orientierung am Allein- oder Hauptverdienermodell auf der rechtlichen Ebene 

immer noch stark verbreitet. Allerdings deuten verschiedene Reformen und Reformprojekte im Sozial-
Inhalt recht wie auch die jüngste Reform des Unterhaltsrechts darauf hin, dass das Ernährermodell und 

damit verknüpfte Formen abgeleiteter Sicherung als Leitbild an Bedeutung verliert. Dabei tritt ein 
zurück besonderes Problem dadurch auf, dass die Modernisierungsprozesse in den verschiedenen Teilrechts-

gebieten nicht zeitgleich ablaufen. Ohne eine kohärente Politikfeldkoordinierung besteht die Gefahr, 
weiter 

dass die modernisierten Regelungen im Widerspruch stehen zu älteren fortbestehenden Regelungen, 

die noch nicht an die veränderten Rollenbilder von Männern und Frauen angepasst wurden. Im Rah-

men des europäischen Vergleichs war daher auch von Interesse, inwieweit mit Blick auf die gewandel-

ten Rollenbilder Familien- und Sozialrecht widerspruchsfrei gestaltet werden können. 

Auf die vielen Fragen, die wir gestellt haben, haben wir keine einfachen Antworten erhalten (s. Auswer-

tung). Was die Rollenleitbilder von Männern und Frauen anbetrifft, leben wir in einer Zeit des Über-

ganges und der Widersprüche. Die Rollenleitbilder haben sich zweifellos modernisiert, wenn auch 

mit substanziellen Unterschieden in den einzelnen Ländern. Vielfach können jedoch modernisierte 

Rollenleitbilder nicht gelebt werden, weil es die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und 

rechtlichen Rahmenbedingungen nicht erlauben. Das gilt insbesondere für Deutschland, wo es an der 

nötigen Infrastruktur zur Kinderbetreuung fehlt. 

Insgesamt herrscht das Bild eines Rollenpluralismus und vielfältiger Geschlechterarrangements vor. 

Die bestehende Vielfalt der Geschlechterarrangements geht solange zulasten der Frau, solange es 

nicht gelingt zu einer ausgewogenen, partnerschaftlichen Aufteilung der Betreuungsaufgaben in 

der Familie zu kommen und/oder solange das stärkere Engagement von Frauen in der Familie (fami-

lienbedingte Erwerbsunterbrechungen sowohl für Kinderbetreuung als auch für Pflegezeiten) nicht 

privat und/oder öffentlich ausreichend kompensiert wird. Ist das nicht der Fall, werden Frauen wei-

terhin das höhere Armutsrisiko, das geringere Einkommen und die niedrigeren Altersrenten haben. 

Es geht also auch um die Aufwertung von Familienarbeit, die bessere Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie für Frauen und Männer, die Förderung familienfreundlicher Arbeitszeitmodelle und die part-

nerschaftliche, gleichwertige Teilung von Familienarbeit. Ohne diese kann es ein Vollzeiterwerbs-

tätigenmodell, das nicht zulasten von Frauen und Kindern geht, nicht geben. Dies berührt auch die 

schwierige Frage, ob und inwieweit tatsächlich eine Wahlfreiheit zwischen Beruf und Familie ermög-

licht werden kann, und wie eine angemessene und ausreichende Kompensation für die Personen 

erreicht werden kann, die zugunsten von Betreuungsaufgaben dem Arbeitsmarkt nicht oder nur be-

grenzt zur Verfügung stehen. 

▼
▼

 

Das Sozial- und Familienrecht muss sich den Herausforderungen einer sozialpolitischen Realität stel-

len, die gekennzeichnet ist durch massive Widersprüche und Interessenkonflikte, die das Recht selbst 

nur bedingt beeinflussen kann. Trotzdem muss das Sozial- und Familienrecht sehr kritisch reflektieren, 

wo ihre immanenten Annahmen der Lebensrealität von Männern und Frauen nicht mehr entsprechen. 

So wie beim Modell des Normalarbeitnehmers und beim Alleinernährermodell, das von der Mehrheit 

der Bevölkerung in Deutschland nicht mehr als Leitbild anerkannt wird, aber immer wieder in unter-

schiedlichen Kontexten aufscheint. Dadurch kann das Recht Gefahr laufen an Relevanz und öffentli-

cher Akzeptanz zu verlieren. 
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Der Tagungsband gliedert sich in fünf Teile. Teil I (Rollenleitbilder in der Gesellschaft und im Recht) 

enthält zwei sozialwissenschaftliche und zwei juristische Beiträge als Grundlegung für die in Teil II 
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(Rollenleitbilder in Europa) folgenden Länderstudien. Die Länderstudien zu Deutschland, Italien, 

Großbritannien, Frankreich/Belgien und Dänemark enthalten in der Regel einen familienrechtlichen, 

einen sozialrechtlichen sowie einen empirischen Teil, der zumeist von Expertinnen und Experten aus 

den jeweiligen Untersuchungsländern verfasst wurde. Ein Großteil der Beiträge wurde für die Publika-
Inhalt	 tion ins Deutsche übersetzt. 

zurück	 Teil III enthält die rechtsvergleichenden Schlussfolgerungen, Teil IV dokumentiert die Podiumsdiskus-

sion zum Thema „Herausforderungen der eigenständigen Existenzsicherung von Frauen in Europa“ 
weiter 

und Beiträge aus der Schlussdiskussion von Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats. Weitere Dis-

kussionsberichte finden sich am Ende von Teil I sowie nach den einzelnen Länderstudien in Teil II. Am 

Ende (Teil V) steht die Auswertung der Tagungsergebnisse, die mit einer Identifizierung des weiteren 

Forschungsbedarfs verbunden ist. Die Beiträge zu den Teilen I – II enthalten am Ende eine englische 

Zusammenfassung. 

▼
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Der Wandel der Rollenleitbilder in Europa – 

Ist das „Adult-Worker-Modell“ auf dem Vormarsch?

Jane	Lewis	und	Trudie	Knijn1 

Inhalt 

zurück 1. Einleitung 

weiter 
Strategien, um Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, sind für die Frauenbewegung, feminis-

tische Wissenschaftler/innen und Politiker/innen in Europa schon lange ein wichtiges Thema. Feminis-

tisch geprägte Analysen der Spannungen zwischen Arbeit und Familie haben sowohl zum Verständnis 

als auch zur Kritik an der immer noch vorhandenen Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und 

ihren normativen Voraussetzungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und danach in den EU-

Mitgliedstaaten beigetragen. Feministische Wissenschaftler/innen haben ebenfalls auf die Gestaltung 

der Sozialpolitik und ihre Voraussetzungen eingewirkt, sowohl auf EU-Ebene als auch bei länderüber-

greifenden Untersuchungen institutioneller Regelungen in den Mitgliedstaaten. Es wurde versucht, 

ein Konzept für die Entwicklung von Sozialpolitik auf der Grundlage normativer Vorstellungen zu ent-

wickeln: Partizipation und Recht auf Erbringung und Erhalt von Betreuungsleistungen. Jedoch wurde 

ein solches Konzept niemals zu Ende geführt, wahrscheinlich weil es zu komplex war, um es mit einem 

einfachen und wirksamen politischen Programm zu vereinbaren. 

Zu den komplexen Sachverhalten gehören: 

I Das Wollstonecraft-Dilemma2: Sowohl die Identifikation mit dem männlichen Lebensentwurf als auch 

die Wertschätzung (bestimmter Aspekte) des weiblichen Lebensentwurfs haben sichtbare Nachteile: 

Frauen müssen entweder auf Elternschaft oder auf ein gutes Einkommen verzichten (Pateman, 1989). 

I Das Dilemma zwischen der Wahlfreiheit auf der Mikroebene (individuelle Präferenzen) und den Zie-

len auf der Makroebene. Die Wahlfreiheit nützt zwar gut ausgebildeten Frauen (und Männern), kann 

jedoch auf Kosten geringer qualifizierter Frauen gehen, z.B. von Migrantinnen, die insbesondere 

bei illegalem Aufenthalt besonders verletzbar sind. Dennoch sind Ziele auf der Makroebene, wie die 

uneingeschränkte Teilhabe am Arbeitsmarkt, in der Regel nicht das, wofür sich gering qualifizierte 

Frauen (oder Männer) entscheiden. 

I Ein kompliziertes Beziehungsgeflecht zwischen der Geschlechter- und Generationengleichheit auf 

der Mikro- und Makroebene. Auf der Mikroebene betrifft das Dilemma die Entscheidung zwischen 

der Betreuung älterer Angehöriger und dem Beruf. Auf der Makroebene geht es um die Umverteilung 

der Mittel zwischen den Generationen. 

I In kapitalistischen Wohlfahrtsstaaten wird der Arbeitsmarkt bestimmt durch die Kräfte des Marktes 

und insofern ist der Einfluss der Sozialpolitik auf das individuelle Verhalten von Männern begrenzt, 

obwohl deren gleichwertige Beteiligung am Familienleben und an der Wahrnehmung von Betreu-

ungsaufgaben notwendig ist. 

▼
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Seit der Jahrtausendwende zeigen jedoch auch andere Akteure, wie Regierungen und Experten/innen 

der Sozialpolitik, ein Interesse an Programmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

1 Dieses Papier enthält eine Zusammenfassung der Ergebnisse zweier Studien über die sozialpolitische Entwicklung in Europa und in den EU-
Mitgliedstaaten: a) Lewis J./Knijn, T./Martin, C./Ostner, I. (2008), Patterns of Development in Work/Family Reconciliation Policies for Parents in 
France, Germany, the Netherlands and the UK in the 2000s’ (erscheint demnächst in Social Politics), b) Knijn, T./Schmid, A. (2007), Social Policy 
in Europe: Changing Paradigms in an Enlarging Europe? ’ Beitrag anlässlich der ESPAnet Konferenz in Wien, 20.–22. September 2007. 

2 Nach C. Pateman befinden sich Frauen in einer Zwickmühle. Soll der Staat Frauen als Erwerbstätige oder als Mütter behandeln, oder mit ande-
ren Worten: Wollen Frauen wie Männer oder anders als Männer behandelt werden? Das ist das Wollstonecraft-Dilemma (Anm. der Redaktion). 



▼



Kapitel I. 
Wir wollen hier vor allem untersuchen, was von staatlicher Seite getan wird, um die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf zu ermöglichen, und werden dabei mit der Frage beginnen, ob das „Adult-Worker-
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Modell“ (Zwei-Erwerbstätigen-Modell) tatsächlich auf dem Vormarsch ist. Zuvor möchten wir jedoch 

die Gedanken von drei Autoren näher betrachten, die entschlossener als die feministischen Wissen-

schaftler/innen neue sozialpolitische Konzepte für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie entwickelt 

haben. 
Inhalt 

zurück 2. Sozialpolitische Konzepte 

weiter 
Direkt nach dem Jahrtausendwechsel stellte Gösta Esping-Andersen (2002) seinen Entwurf zu einer 

Sozialpolitik vor, die die nach wie vor ungleiche Partizipation und mangelnde Chancengleichheit für 

Männer und Frauen und zwischen Alten und Jungen ausgleichen könnte. Beide Achsen der Famili-

enbeziehungen (Geschlechter- und Generationenbeziehungen) sowie staatliche und private Verant-

wortung wurden hier zu einem neuen Konzept für eine europäische Sozialpolitik zusammengefügt: 

dem Sozialinvestitionsstaat (social investment state). Ein zweiter mehr oder weniger damit verbundener 

sozialpolitischer Ansatz, der Ende der 1990er-Jahre auftauchte, legte den Schwerpunkt stärker auf die 

Flexibilität des Arbeitsmarkts als auf die wohlfahrtsstaatliche Familienpolitik, jedoch sind auch hier 

beide Seiten des „Spannungsverhältnisses“ enthalten. Das von Günther Schmid (2003; 2006) entwickel-

te Modell eines Arbeitsmarkts im Wandel (transitional labour market model) analysiert neue Risiken in 

Verbindung mit dem Wandel des Arbeitsmarkts und bietet gleichzeitig einen Bezugsrahmen für das 

Risikomanagement von familienspezifischen Beschäftigungsrisiken, ohne diese jedoch als vorrangig 

zu betrachten. Schließlich kam ein drittes sozialpolitisches Paradigma auf, das einen radikalen Wech-

sel von kollektiven zu individuellen Problemlösungen (arrangements) forderte, um flexible Übergän-

ge zwischen Beschäftigung und Ausbildung, Frührente und Familiengründung zu gewährleisten, 

ohne überhöhte staatliche Kosten zu verursachen. Dieses Modell, das sogenannte Lebenslaufkonzept 

(life-course approach), wurde von Lans Bovenberg (2005) entwickelt, der eine effiziente Nutzung des 

Humankapitals mithilfe privater Sparprogramme für Zeiten erreichen will, in denen Arbeitnehmer/ 

innen eine „Auszeit“ benötigen, zum Beispiel um sich weiterzubilden, sich um Kinder zu kümmern 

oder dem Burn-out vorzubeugen. Treten während des Arbeitslebens solche Unterbrechungen nicht 

ein, können die Arbeitnehmer/innen die angesparten Mittel nutzen, um früher in Rente zu gehen. 

Allgemein betrachtet haben diese sozialpolitischen Paradigmen viel gemeinsam: 

Erstens die gemeinsame Sprachregelung neuer gesellschaftlicher Risiken als Folge der Instabilität der 

Familien und der Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt. 
▼

▼
 

Zweitens beziehen sich alle sozialpolitischen Paradigmen auf den Lebenslauf als dynamische Basis für 

die Betrachtung dieser Risiken. Geht man davon aus, dass auf der Mikroebene Personen in verschiedene 

familiäre Pflichten und Risiken eingebunden sind (Betreuung von Kindern und Älteren, Scheidung und 

Trennung) und – teils aufgrund ihres familiären Hintergrunds – unsichere Arbeitsverhältnisse haben 

(Teilzeit- oder befristete Arbeit, Arbeitslosigkeit und Fortbildungszeiten), bietet eine derartige Lebens-

lauf-Perspektive einen Rahmen für die Berücksichtigung dieser Dynamik. Auf der Makroebene ist diese 

Perspektive ein Ansatz für die Beseitigung der Ungleichheit zwischen Generationen und Geschlechtern. 

Die dritte Gemeinsamkeit ist das Humankapital, das auf der Idee beruht, dass lebenslanges Lernen in 

einer wissensbasierten Volkswirtschaft eine unabdingbare Voraussetzung ist. Dabei wird angenom-

men, dass die soziale Exklusion auf einem Mangel an geeigneter Qualifikation beruht, die zunehmend 
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ältere und/oder schlecht ausgebildete Arbeitnehmer/innen und Frauen, die sehr lange nicht erwerbs-

tätig waren, betrifft. 
Seite �1 

Dies bringt uns zur vierten gemeinsamen Annahme, nämlich der sogenannten Rekommodifizierung3. 

In Anbetracht der demografischen Trends, aber auch zur Senkung der Kosten für die Nichtteilnahme 

am Arbeitsmarkt (Ausgleich für Alleinverdiener, langfristige Sozialhilfe und Sozialleistungen) betrei-
Inhalt	 ben die Wohlfahrtsstaaten seit den 1980er-Jahren eine Aktivierungspolitik bzw. Politik der Eigenver-

antwortung („all on deck“ policy). 
zurück 

Es wäre jedoch falsch anzunehmen, dass eine Analyse der aktuellen Spannungen auf dem Arbeitsmarkt 
weiter 

in Verbindung mit den Veränderungen der Familiensituation aufgrund der vier gemeinsamen Annah-

men – neue soziale Risiken, Lebenslaufkonzept, Humankapital und Rekommodifizierung – in einen sozi-

alpolitischen Konsens münden würde. Dass dies nicht der Fall ist, ist vor allem zurückzuführen auf den 

widersprüchlichen Diskurs über die Definition der neuen Risiken und des Lebenslaufkonzepts, über 

die Bedeutung des Lebenslaufkonzepts und darüber, wie die Bedingungen der Rekommodifizierung zu 

verstehen sind. 

Die Übersicht von Esping-Andersen umfasst alle potenziellen Spannungsfaktoren zwischen Arbeit und 

Familie. Kinderarmut nimmt u. a. aufgrund der höheren Scheidungsraten und der geringen Erwerbs-

tätigkeit schlecht ausgebildeter Mütter und Väter zu; die soziale Exklusion ist der Ausdruck der Kluft 

zwischen jenen, die am Arbeitsmarkt teilnehmen und die davon ausgeschlossen sind; niedrige Gebur-

tenraten sind, im Gegensatz zu früheren Jahrzehnten, sowohl auf den schwierigen Zugang von Frauen 

zum Arbeitsmarkt als auch auf die unsichere Beschäftigungssituation junger Erwachsener zurückzu-

führen (Castles, 2003). Auch Schmid stellt fest, dass Vollbeschäftigung in Vollzeit und unbefristeten 

Tätigkeiten der Vergangenheit angehört, obwohl gleichzeitig immer mehr Frauen in den Arbeits-

markt eintreten. Das neue soziale Risiko liegt darin, dass die erhöhte Flexibilität des Arbeitsmarkts sog. 

neue „soziale Minderheiten“ dauerhaft ausschließt. Aufgrund ihrer immer noch stärkeren Bindung 

an die Familie und an unbezahlte Betreuungsarbeit sind Frauen diesen neuen sozialen Minderheiten 

zuzurechnen. Interessanterweise plädieren sowohl Esping-Andersen als auch Schmid für eine Auftei-

lung des Risikos durch öffentliche oder kollektive Vereinbarungen (public or collective arrangements). 

Im Gegensatz dazu fordert der niederländische Wirtschaftswissenschaftler Bovenberg – der im Wand-

lungsprozess des niederländischen Wohlfahrtsstaats eine einflussreiche Rolle gespielt hat – einen 

Wechsel vom heutigen Generationenvertrag hin zum persönlichen Risikomanagement: „Die implizite 

Einkommenssicherung durch den Generationenvertrag beeinträchtigt die Anreize zum Aufbau von 

Humankapital, zur Bereitstellung von Arbeitskraft und zur Bildung stabiler persönlicher Bindungen“. 

Bovenberg schlägt stattdessen eine längere Lebensarbeitszeit vor, zudem auch mehr persönliche Ver-

antwortung für die Finanzierung von (teilzeitigen) Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit mithilfe 

steuerbegünstigter Sparmodelle zur Finanzierung von (teilzeitigem) Elternurlaub in Ergänzung zu 

staatlichen Mindesteinkommensregelungen wie Kindergeld und Kinderbetreuungsgeld und staatlich 

finanzierten Elterngeldmodellen (ibid.: 416). Solche steuerbegünstigten persönlichen Ansparmodelle 

könnten ferner kollektive oder staatliche Rentenfonds (auch für vorzeitige Ruhestandsgelder) ersetzen 

und als kurzzeitige Arbeitslosenhilfe genutzt werden, die die einkommensbezogene Langzeit-Arbeits-

losenhilfe ersetzen sollte. Schließlich könnten diese persönlichen Ansparmodelle sogar, sollten sie 

gesetzlich vorgeschrieben werden, eine Grundlage der sozialen Sicherung bilden und eine Art „Eigen-

versicherung gegen das Humankapitalrisiko während der gesamten Lebenszeit“ werden (ibid.: 417). 

▼
▼

 

3 (Re-)Kommodifizierung bedeutet, den Produktionsfaktor Arbeit (wieder) unter ein reines Marktregime zu stellen. Man könnte auch von „Wie-
der-Vermarktlichung“ sprechen. Mit diesem Begriff wird oft die Aktivierungspolitik oder der Prozess von „welfare“ zu „workfare“ umschrie-
ben (Anm. der Redaktion). 
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Festzustellen ist vorab, dass interessanterweise Esping-Andersen und Schmid Strategien vorstellen, 

die mit der Pfadabhängigkeit der Wohlfahrtsstaaten, die sie repräsentieren, im Einklang stehen. Zwar 
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sieht Esping-Andersen durchaus eine Aufgabe für den Markt und die Familie bei der Bereitstellung von 

Wohlfahrtsleistungen, jedoch hat nach seiner Sicht vor allem der – sozialdemokratische – Staat die Auf-

gabe, einen umverteilenden „Sozialvertrag“ zu gewährleisten, der eine Art kollektiver Solidarität aus-

drückt. Dies ist nicht nur eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, sondern auch eine immer noch populäre 
Inhalt Forderung in Europa. Schmid verweist, ebenso wie Esping-Andersen, auf den Gerechtigkeitsgrund-

satz, um die Risiken der Nichtvermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt so zu verteilen, dass die neuen 
zurück sozialen Risiken – bedingt durch Selbstständigkeit, befristete Beschäftigungsverhältnisse und Verän-

derungen des Familienlebens – minimiert werden können. Stärker als Esping-Andersen betont Schmid 
weiter 

(2006) die Rolle von Sozialpartnern, Koalitionen und der Gesellschaft insgesamt beim Risikomanage-

ment und befindet sich damit im Einklang mit dem korporativen Charakter des deutschen Wohlfahrts-

staats. Bovenberg (2005) fordert dagegen einen radikaleren Wandel in „seinem“ Wohlfahrtsstaat, den 

Niederlanden, und zwar in allen Bereichen. In seiner Forderung nach persönlicher Verantwortung 

durch die Individualisierung der sozialen Sicherung weicht er deutlich vom allgemein und staatlich 

propagierten redistributiven Sicherungssystem ab, das den niederländischen Wohlfahrtsstaat früher 

geprägt hat und in einigen Bereichen immer noch prägt. Zusätzlich zu der von Bovenberg so bezeich-

neten „Eigenversicherung gegen das Humankapitalrisiko während der gesamten Lebenszeit“ (ibid.: 

417) könnten für Arme staatliche Hilfen angeboten werden, wie zum Beispiel Lohnzuschüsse für gering 

qualifizierte Frauen im Bereich der Sozialhilfe und frühzeitige Interventionen in Problemfamilien. Die-

sen Ansatz nennen wir neoliberal. 

3. Wandel der Sozialpolitik? 

Die Regierungen erhoffen sich vieles von der Arbeits- und Familienpolitik und werden z.B. durch die 

OECD (2005) in dieser Hoffnung bestärkt. Auf EU- wie auf Länderebene war seit Ende der 1990er-Jahre 

die Konzentration auf politische Konzepte besonders wichtig, mit denen höhere Beschäftigungsquo-

ten und flexible Arbeitszeitmodelle bei längerer Lebensarbeitszeit als Schlüssel für Wettbewerbsfähig-

keit und Wirtschaftswachstum gefördert werden sollten. Ein aktuelles Dokument der Kommission zur 

Ausweitung der EU-Gesetzgebung über Freistellungszeiten, Betreuungseinrichtungen und Arbeitszeit 

stellt fest: „Der Europäische Rat hat im März 2006 die Bedeutung einer besseren Vereinbarkeit von Pri-

vatleben und Beruf für Wirtschaftswachstum, Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit unterstrichen ...“ 

(CEC, 2006). 
▼

▼
 

Arbeits- und Familienpolitik wurden auch als Instrumente zur Bewältigung der vielen anderen Her-

ausforderungen benutzt, die sich den westlichen Wohlfahrtsstaaten stellen: Alterung der Bevölkerung 

(indem Frauen ein eigenes Einkommen verdienen können und damit ihre Abhängigkeit verringern); 

rückläufige Geburtenraten (die nachweislich nicht unbedingt in einem kausalen Zusammenhang 

mit den höheren Beschäftigungsquoten für Frauen seit Mitte der 1980er-Jahre stehen, die sich aber 

sicher durch fehlende Hilfen für berufstätige Mütter verschlechtert haben); Kinderarmut (indem Müt-

tern – vor allem Alleinerziehenden – Arbeitsmöglichkeiten geboten werden); Kinderförderung (vor 

allem durch die Förderung guter frühkindlicher Bildung) und die zunehmenden Unterschiede in der 

Erwerbsbevölkerung. 
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Die EU-Mitgliedstaaten verknüpften die Besorgnis über eine oder mehrere dieser Herausforderungen 

mit dem Wunsch nach Förderung hoher Beschäftigungsraten und flexibler Arbeitszeitmodelle für 
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Männer und Frauen, oft in Verbindung mit dem beim Lissabon-Gipfel 2000 vereinbarten Ziel, bis zum 

Jahr 2010 in den Mitgliedstaaten die Beschäftigungsquote der Frauen auf 60 % anzuheben (Rat, 2000). 

Lewis et al. (2004) stellen fest, dass sich dadurch die Grundannahmen der Sozialpolitikkonzepte, die 

auf dem Alleinernährermodell beruhen, zum Modell der Adult-Worker-Familie hin verlagert haben. 
Inhalt Es gilt zunehmend die Annahme, dass alle Erwachsenen in einem engen ökonomischen Sinn „indi-

vidualisiert“ sein werden oder es bereits sind. Durch die Verlagerung zur Adult-Worker-Familie wird 
zurück zugleich die Forderung nach mehr Eigenverantwortung unterstützt, jedoch wird dabei nicht berück-

sichtigt, wie stark sich die Situation von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich unter-
weiter 

scheidet. Je nachdem, wie stark das „Adult-Worker“-Familienmodell bereits die Einstellungen und Ver-

haltensweisen der Beteiligten am Arbeitsmarkt prägt, kann es zu unterschiedlichen Politikansätzen 

bei der Beschäftigung von Müttern und zum Einsatz unterschiedlicher sozialpolitischer Instrumente 

kommen, insbesondere was das Mischungsverhältnis zwischen Geld- und Dienstleistungen anbetrifft. 

Für unsere Analyse haben wir vier Länder ausgewählt (Großbritannien, Frankreich, Deutschland und 

die Niederlande), die zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts unterschiedliche Muster für die 

Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt aufweisen und unterschiedliche Ansichten darüber haben, ob 

Mütter überhaupt arbeiten sollen und die zugleich divergente sozialpolitische Orientierungen vertreten. 

Wir werden kurz die jeweiligen Hintergründe in jedem Land mit Blick auf das Arbeitsmarktverhalten 

und die Einstellung der Eltern darstellen. Danach werden wir den Wandel der Politikziele und das Aus-

maß der Einführung neuer Instrumente bewerten. Schließlich werden wir untersuchen, inwieweit die 

Politik versucht hat, die Spannungen zwischen den vorhandenen Einstellungen, Verhaltensweisen 

und den Politikzielen zu lösen und welche unterschiedlichen Ordnungsmuster (patterns) sich daraus 

ergeben. Beim Umgang mit diesen Spannungen wurde vor allem der Begriff der „Wahlfreiheit“ – 

also die Wahl von Müttern oder Eltern zwischen Erwerbsarbeit und Sorgearbeit sowie Wahlfreiheit 

hinsichtlich der Versorgungsmodalitäten (choice of provision) – verwendet. Jedoch hat sich das 

Verständnis von Wahlfreiheit im Laufe der Zeit und zwischen den Ländern verändert und wird oft 

benutzt, um tatsächliche Veränderungen bei den Anreizstrukturen für Erwerbsarbeit oder Kinder-

betreuung zu kaschieren. 

3.1 Kontext: unterschiedliche Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen, 
Einstellungen zur Berufstätigkeit von Müttern 

Die vier hier betrachteten Länder haben sehr unterschiedliche Traditionen in Bezug auf die Vereinbar-

keit von Arbeit und Familie, wobei in (West-)Deutschland, den Niederlanden und in Großbritannien die 

traditionelle Versorgerrolle des Mannes und die Unterstützung von Frauen in ihrer Rolle als Ehe- und 

Hausfrau aus historischer Sicht stärker ausgeprägt sind als in Frankreich, wo die Familienpolitik Frau-

en sowohl in ihrer Mutterrolle als auch im Beruf unterstützt. In Frankreich wurde immer anerkannt, 

dass der Staat hier eine Rolle spielen muss, während in Großbritannien die Vereinbarkeit von Arbeit 

und Familie bis in die späten 1990er-Jahre eher eine Privatangelegenheit war. 

▼
▼

 

In den letzten zehn Jahren ist die Beschäftigungsquote von Frauen in allen untersuchten Ländern 

gestiegen, der stärkste Anstieg von 12 % war in den Niederlanden zu verzeichnen. Aber gerade in den 

Niederlanden ist auch die Teilzeitarbeit (weniger als 30 Wochenarbeitsstunden) besonders wichtig 

und der Anteil der Frauen, die weniger als 20 Stunden pro Woche arbeiten, besonders hoch; dies gilt 
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auch für Deutschland und Großbritannien, obwohl in Großbritannien der Anteil der Frauen in Teilzeitarbeit 

im letzten Jahrzehnt leicht rückläufig war. Von diesen vier Ländern hat Frankreich die niedrigste Beschäf-
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tigungsquote für Frauen, jedoch ist in Frankreich der Unterschied der Beschäftigungsquote zwischen den 

Geschlechtern einer der niedrigsten in Westeuropa, weil Frauen mehr in Vollzeitbeschäftigungen tätig 

sind (OECD, 2006; CEC, 2006a). 

Inhalt Das Bild wird noch komplexer, wenn man die persönlichen Einstellungen betrachtet. Eine Analyse der 

ISSP-Daten für 2002 und der ESS-Daten für 2005 über die Einstellung zur Berufstätigkeit von Müttern 
zurück mit Kindern im Vorschulalter, die Geschlechtergleichheit bei der häuslichen Arbeitsverteilung und den 

Stellenwert bezahlter Arbeit für die wirtschaftliche Eigenständigkeit von Frauen legt den Schluss nahe, 
weiter 

dass der Unterschied zwischen Verhalten und Einstellung in Frankreich am größten ist,4 wodurch für 

die Politik ein besonders spannungsreiches Feld entsteht. 

3.2 Diskussion über politische Instrumente 
Um Arbeit und Familie zu vereinbaren, bietet die Politik vor allem drei Instrumente an: Kinderbetreu-

ungseinrichtungen durch staatliche, arbeitgebereigene, private oder gemeinnützige Anbieter, ver-

knüpft mit unterschiedlichen Formen staatlicher Zuschüsse für die Nachfrage- bzw. Angebotsseite; 

Urlaub für Mütter, Väter und Eltern verknüpft mit finanziellen Hilfen zur Überbrückung der Betreu-

ungszeit; Bemühungen um flexible Arbeitszeitmodelle. Für Mütter ist die Verknüpfung von bezahlter 

mit unbezahlter Arbeit immer noch am besten mit einer Teilzeitbeschäftigung möglich, für die sie 

sich mehr oder weniger freiwillig entscheiden. Die konkrete Ausgestaltung dieser Politikansätze, 

also die spezielle Mischung aus Geld- und Dienstleistungen, das Ausmaß an staatlicher Bereitstel-

lung oder Leistungserbringung durch Arbeitgeber und den privaten Sektor, und die Anreize, die für 

Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung gegeben werden, sind hochkomplex und können hier nur kurz 

umrissen werden. 

In der Bereitstellung von Betreuungseinrichtungen für Kinder und flexibleren Arbeitszeitmodellen wird 

überwiegend eher eine Förderung des Adult-Worker-Modells gesehen, als in den monetären Hilfen zur 

Überbrückung von Betreuungszeiten (siehe OECD, 2005). Auf EU-Ebene hat die Tagung des Rates in Barce-

lona 2002 Ziele für die Kinderbetreuung vorgegeben, wonach 33% der unter 3-Jährigen und 90% der über 

3-Jährigen einen Betreuungsplatz haben sollen. Durch geeignete Betreuung wird zugleich das politische 

Ziel einer frühkindlichen Förderung unterstützt, das vor allem in Großbritannien und in Deutschland nach 

dem Schock der PISA-Studie der OECD aktuell ist, während die Betreuung in Frankreich vor allem auch als 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gesehen wird. Dennoch galt in der Vergangenheit der Mutterschaftsurlaub 

als ein Mittel für Mütter, den Arbeitsmarkt für eine bestimmte Zeit zu verlassen, um sich um ihre Kleinkinder 

zu kümmern. In Deutschland, wo die Erziehungszeit 1986 eingeführt wurde, hatte diese Maßnahme primär 

die Folge, dass verheiratete Mütter, insbesondere im Niedrigeinkommensbereich, deshalb aus dem Arbeits-

markt ausschieden (Ostner/Schmitt, 2007). Die meisten Studien haben festgestellt, dass lange Auszeiten vor 

allem Auswirkungen auf die Gehälter von Müttern, auf die Lohnschere zwischen den Geschlechtern und 

auf die Segregation der Geschlechter am Arbeitsmarkt haben, aber weniger auf den Anteil der Frauen am 

Arbeitsmarkt. Dennoch erklärte die OECD (2005), dass ein langer Mutterschaftsurlaub zu einer geringeren 

Verfügbarkeit an Arbeitskräften führt und dass daher die Leistungen und/oder die Dauer begrenzt werden 

sollten; auch die EU-Kommission sprach sich für kürzere berufliche Auszeiten aus (CEC, 2003). Natürlich ist 

der Schutz des Arbeitsplatzes Voraussetzung für eine erfolgreiche Rückkehr in den Arbeitsmarkt. 

▼
▼

 

4 	 Es ist schwer zu sagen, warum das so ist. De Singly (2007) geht davon aus, dass die Kluft zwischen Einstellung und Verhalten mit einem spezi-
fisch französischen Geschlechterarrangement zusammenhängt, das eine große männliche Unabhängigkeit und eine große weibliche Auto-
nomie beinhaltet. 
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Die genauen Auswirkungen längerer beruflicher Auszeiten auf die Beschäftigungsquote von Frauen 

▼



sind nicht bekannt. Nachdem Elternurlaub häufig intuitiv mit einem Ausscheiden aus dem Arbeits-
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markt gleichgesetzt wird, die Mitgliedstaaten nun aber übereinstimmend die Erwerbsquote von Müt-

tern erhöhen wollen, wäre zu erwarten, dass die Regelungen des Mutterschafts- bzw. Elternurlaubs 

strenger gefasst werden und mehr Nachdruck auf die Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrich-

tungen gelegt wird. Geldleistungen für die Beschäftigten könnten ferner die Wahlmöglichkeiten von 
Inhalt Frauen zugunsten von Beruf oder Familie erweitern und zugleich das Leistungsangebot durch nicht-

staatliche Dienstleister vergrößern. Das Konzept der „Asset-based welfare“� ist im Allgemeinen deshalb 
zurück für Politiker attraktiv, weil es zu den auf Individualisierung beruhenden Modellen und dem Wunsch 

der Regierungen nach Förderung der Eigenverantwortung passt vor allem bei der Altersvorsorge. Ein 
weiter 

Politikwandel im Bereich von Arbeit und Familie ist daher viel komplexer als lediglich der Übergang 

von finanziellen Hilfen während der Betreuungszeiten zu mehr Betreuungsangeboten. 

In Übereinstimmung mit dem zentralen wirtschaftlichen Ziel, Wettbewerb und Wachstum zu fördern, 

würden wir mehr Aufmerksamkeit für die Bereitstellung von Betreuungseinrichtungen (services) und 

flexible Arbeitszeitmodelle in Verbindung mit einer Reform des Elternurlaubs erwarten, die den Stel-

lenwert und die Art der politischen Instrumente verändert. In vielen Ländern erfolgt die Förderung 

der Betreuungseinrichtungen durch finanzielle Hilfen sowohl für die Nachfrage- als auch für die Ange-

botsseite anstelle einer direkten Bereitstellung von Betreuungseinrichtungen, um den Verbraucher/ 

innen eine Wahlmöglichkeit zu geben. Allerdings gibt es in allen vier Ländern Kontroversen in der Fra-

ge, inwieweit Mütter von Kleinkindern berufstätig sein sollten, welche Rolle Väter bei der Kinderbe-

treuung spielen und welche Bedürfnisse Kinder haben. 

3.3 Politikwandel in Frankreich, Großbritannien, Deutschland 
und den Niederlanden 

Kontinuität und Wandel der politischen Ziele und Instrumente in den vier Ländern sind komplex. Zwar 

akzeptieren und fördern alle vier Länder das Konzept der Adult-Worker-Familie, dies stellt sich jedoch 

auf unterschiedliche Weise dar. In den Niederlanden, wo nach Meinungsumfragen das Thema berufs-

tätiger Mütter am wenigsten strittig ist, wird das Adult-Worker-Modell anscheinend als fait accompli 

akzeptiert. Jedoch haben Frauen in den Niederlanden die kürzesten Arbeitszeiten und die niederlän-

dischen Regierungen unterstützen ein Kombinationsmodell, das zum Modell der Familie mit einein-

halb Verdienern geführt hat. Trotzdem hat sich dieses Land mit seiner Politik am stärksten auf eine 

individualisierte Strategie zubewegt, indem es ein „Lebenslauf-Ansparmodell“ (Life-Course Savings 

Scheme – LCSS) eingeführt hat, das auf der privaten Ansparung von Zeit und Geld für Unterbrechungen 

der Erwerbstätigkeit beruht. 

▼
▼

 

Auch in Frankreich ist eine Kontinuität der politischen Ziele in Bezug auf die Berufstätigkeit von Frauen 

festzustellen, obwohl sich die Konzepte für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie von der Familien-

politik heute stärker auf die Beschäftigungspolitik verlagert haben. Diese Verlagerung war eher impli-

zit als explizit, hatte aber Auswirkungen auf die Reform der bestehenden politischen Instrumente. Die 

Konzentration auf das Ziel der Senkung der Arbeitslosigkeit in Frankreich ist nicht explizit geschlech-

terspezifisch, in Frankreich wird aber nach wie vor ausdrücklich die Forderung unterstützt, dass Frau-

en in der Lage sein sollen, sich zwischen Berufstätigkeit und Familie zu entscheiden. 

5 	 Asset-based welfare bedeutet Wohlfahrtssicherung durch private Ersparnisse und durch Vermögen, wobei der Staat die Wohlfahrtssicherung 
definiert und unterstützt: Vom Social Welfare State zum Social Investment State (Anm. der Redaktion). 
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Deutschland und Großbritannien haben das politische Ziel der Erwerbstätigkeit von Frauen am deut-

lichsten artikuliert. In Deutschland war die Verlagerung der Politik zur Vereinbarkeit von Familie und 
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Beruf von einer mit dem Alleinernährermodell verknüpften Familienpolitik hin zu einer Beschäfti-

gungspolitik mit dem Adult-Worker-Modell am deutlichsten. Anfang der 2000er-Jahre galt die Berufs-

tätigkeit von Frauen als ein Mittel zur Förderung der Geschlechtergleichheit, später wurde damit auf 

instrumenteller Ebene jedoch verstärkt die Bemühung verknüpft, Frauen die Entscheidung für mehr 
Inhalt Kinder bei gleichzeitiger Berufstätigkeit zu erleichtern. In Großbritannien war die Unterstützung 

berufstätiger Mütter ausdrücklich mit dem Ziel verbunden, die Kinderarmut zu senken. Aber gera-
zurück de in Großbritannien, wo staatliche Eingriffe in die Arbeits-/Familienpolitik relativ neu sind, hat man 

sich viel mehr um die Betonung der „Wahlfreiheit für Eltern“ bemüht, auch um die viel zitierte Kri-
weiter 

tik der britischen Presse an einem bevormundenden Staat zu dämpfen, der angeblich Eltern in ihrer 

Entscheidungsfreiheit zu beschneiden versucht. In Deutschland wurden die politischen Ziele offen 

mit bestimmten Instrumenten verbunden. In Anbetracht der eher konservativen Einstellungen in 

Deutschland beabsichtigt der Staat damit, eine deutliche Führungsrolle auf diesem umstrittenen poli-

tischen Gebiet zu übernehmen. 

Anders als in den Niederlanden bedeutet die Kontinuität der politischen Ziele in Frankreich auch eine 

Kontinuität der politischen Instrumente, allerdings durchaus verbunden mit Reformen und einer 

Neuausrichtung zugunsten von Geldleistungen, um die Tätigkeit von Frauen als Hausfrauen und Müt-

ter oder als Tagesmütter (vor allem in städtischen Gebieten) zu fördern oder eine längere Beurlaubung 

vor allem für schlecht bezahlte junge Frauen zu ermöglichen, für die diese Auszeiten oft eine Alterna-

tive zur Arbeitslosigkeit sind. Frankreich hat jedoch keine neuen Instrumente eingeführt, die speziell 

auf die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie gerichtet sind; die angestrebte 35-Stunden-Woche sollte 

Arbeitsplätze schaffen, obwohl sie zugleich (weitgehend positive) Ergebnisse für die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf hatte, vor allem für die besser verdienenden Beschäftigten im öffentlichen Sektor. 

In Großbritannien, wo die Arbeits-/Familienpolitik ein neues Feld für staatliche Interventionen ist, sind 

erwartungsgemäß auch fast alle Instrumente neu: Einrichtungen zur Kinderbetreuung mit Betonung 

auf frühkindlicher Förderung, das Recht auf flexible Arbeitszeitmodelle sowie in begrenzter Form Eltern-

urlaub, Väterurlaub und Adoptionsurlaub (parental-, paternity- and adoption leaves). Dennoch wurde 

in Großbritannien, trotz der angestrebten Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen, die Dauer des 

Mutterschaftsurlaubs deutlich verlängert und finanziell besser abgesichert. Dies lässt sich vor allem 

damit erklären, dass die Arbeitgeber mit dieser Regelung besser vertraut sind und der neu geschaffene 

Elternurlaub eher auf Widerstand stößt, und dass Mütter laut Umfragedaten einen längeren Mutter-

schaftsurlaub wünschen. Wie in Großbritannien wird auch in Deutschland heute mehr Wert als früher 

auf die Finanzierung von Betreuungseinrichtungen gelegt. Fachleute in Deutschland weisen auf die 

zunehmende Verlagerung von Geldleistungen zu einem größeren Dienstleistungsangebot hin, die im 

Widerspruch zum Wandel in der Arbeits- und Familienpolitik in anderen Ländern zu stehen scheint. 

Diese Interpretation auf nationaler Ebene bezieht sich jedoch auf die Verringerung öffentlicher Unter-

stützung für die Kindererziehung, während wir an dieser Stelle vielmehr die verschiedenen politischen 

Konzepte betrachten wollen, die die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie ermöglichen sollen. Deutsch-

land bietet heute einen relativ hohen Lohnersatz für Personen, die Elternurlaub nehmen wollen, auch 

wenn damit indirekt Erfolg im Beruf belohnt und besser verdienende Mütter bevorzugt werden. Nach 

den letzten Reformen steht die Kombination der verschiedenen politischen Instrumente jetzt stärker 

im Einklang mit den üblichen Regelungen in West- und Nordeuropa. Dies gilt jedoch nicht für die Nie-

derlande, wo sich der Staat aus der Finanzierung der Kinderbetreuung zurückgezogen hat, um diese 

▼
▼
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Leistungen stärker in die Verantwortung der Arbeitgeber zu geben. Dennoch wird heute insgesamt 

mehr finanzielle Unterstützung geboten, ob für die Kinderbetreuung oder für das individuelle Anspa-
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ren zur Absicherung zusätzlicher Freistellungszeiten. 

4. Schlussfolgerung 
Inhalt 

Das vorherrschende politische Ziel einer beschäftigungsorientierten Sozialpolitik, das im letzten Jahr-
zurück zehnt die sozialpolitischen Entwürfe der EU und der Mitgliedstaaten geprägt hat, würde erwarten las-

sen, dass die Erwerbstätigkeit von Frauen – insbesondere von Müttern – verstärkt gefördert wird und 
weiter 

politische Instrumente wie Betreuungseinrichtungen für Kinder und flexible Arbeitszeitmodelle, die 

eindeutig Beschäftigung begünstigen, angeboten werden, anstelle der oft langen Betreuungsurlaubs-

zeiten, wie sie in der Vergangenheit in den meisten westeuropäischen Staaten üblich waren. Die poli-

tische Entwicklung war aber leider nicht so geradlinig. 

Wir gingen davon aus, dass das bestehende Arbeitsmarktverhalten und die Einstellungen der Men-

schen wichtig für die Gestaltung politischer Ziele und Instrumente auf diesem bekanntermaßen 

umstrittenen politischen Gebiet sein würden, das vor allem durch tief verwurzelte Ansichten über das, 

was für Mütter von Kleinkindern „richtig“ ist, geprägt ist. 

Dies gilt besonders für Großbritannien, wo mehrere Labour-Regierungen versucht haben, das Adult-

Worker-Familienmodell und die Erwerbstätigkeit von Müttern zu fördern, zugleich aber das Konzept 

der Wahlfreiheit für Eltern geschlechtsneutral angewandt haben, zusammen mit einer Verlängerung 

des Mutterschaftsurlaubs. Damit sollten Vorbehalte gegen den Eingriff des Staates in die Lebenspla-

nung der Familien entkräftet und Eltern (meist den Müttern) die Betreuung ihrer Kinder im ersten 

Lebensjahr ermöglicht werden. Das war bei Müttern sehr beliebt und für Arbeitgeber akzeptabel. 

In Deutschland, wo der Staat sich – im Vergleich mit anderen Staaten – mit besonders traditionsbehaf-

teten Einstellungen auseinandersetzen musste, war es das explizite politische Ziel eine Verhaltensän-

derung zu bewirken, insbesondere bei den Frauen. Die Arbeits-/Familienpolitik gehört in Deutschland 

zu einem größeren Reformvorhaben, das noch lange nicht abgeschlossen ist, und das eine Modernisie-

rung des Wohlfahrtsstaats angesichts der neuen sozialen Risiken bewirken soll. 

▼
▼

 
In Frankreich war der Wandel der politischen Instrumente in der Arbeits- und Familienpolitik weni-

ger offensichtlich, wenngleich die Strategien zur Vereinbarkeit von Arbeit und Familie jetzt verstärkt 

auf den Arbeitsmarkt gerichtet sind. Der Fall Frankreichs zeigt, dass beschäftigungsorientierte poli-

tische Ziele nicht zwingend die Förderung der Berufstätigkeit von Müttern beinhalten. Die politischen 

Debatten konzentrieren sich weiterhin auf Instrumente, die Müttern die freie Wahl zwischen Familie 

und Beruf lassen sollen, wobei sie durch gezielte politische Initiativen unterstützt werden, die die Kluft 

zwischen Einstellungen und Verhalten hinsichtlich der Rolle der Väter schließen sollen. 

In der niederländischen Politik schließlich steht die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie nicht mehr 

per se im Vordergrund. Trotz des Festhaltens an einem Familienmodell mit eineinhalb Verdienern wur-

de hier in der letzten Zeit die aktive Förderung eines „kombinierten Modells“ für Männer und Frauen 

in Bezug auf bezahlte und unbezahlte Arbeit zugunsten eines politischen Modells der Eigenverant-

wortung aufgegeben. Auch in Deutschland wird die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie nicht mehr 



▼
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explizit als ein Mittel für die Förderung der Geschlechtergleichstellung und die Ermutigung der Väter 

zur Wahrnehmung von Betreuungsaufgaben gesehen. Die Förderung echter Wahlfreiheit zwischen 
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Arbeit und Kinderbetreuung für Mütter und Väter war in Deutschland und den Niederlanden auf einige 

wenige Jahre um die Jahrtausendwende beschränkt. Es können daher Dissonanzen zwischen dem Ver-

halten und den Einstellungen der Individuen und den faktischen Ergebnissen der Politik auftreten, die 

unter Gleichstellungsaspekten vielfach unbefriedigend sind, da die Politik bei den Menschen ein Aus-
Inhalt maß an ökonomischer Individualisierung voraussetzt, das der sozialen Wirklichkeit nicht gerecht wird. 

zurück	 Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sollte früher durch eine geschlechterneutrale Verteilung 

bezahlter und unbezahlter Arbeit ermöglicht werden. Dieser Bereich der Politik wird jedoch zuneh-
weiter 

mend von beschäftigungsorientierten sozialpolitischen Zielen beherrscht und die drei vorherr-

schenden sozialpolitischen Paradigmen, die anfangs dargestellt wurden, unterstreichen diesen Trend. 

Die wachsende Akzeptanz des Adult-Worker-Modells in der Sozialinvestitions-Theorie“ (social-invest-

ment-theory), im Modell der Arbeitsmärkte im Übergang („transitional labour market model“) und im 

Lebenslaufkonzept („life course approach“) steht für das, was die Regierungen sich hinsichtlich der 

Teilnahme am Arbeitsmarkt wünschen. Die dargestellten Ansätze unterscheiden sich zwar in ihren 

Annahmen der Risikoaufteilung (risk-sharing), jeder geht jedoch von einem individualisierten Modell 

des Einkommenserwerbs aus. 

In Gesellschaften, in denen die Familienbindungen immer instabiler werden und immer weniger fest 

gefügte Normen das Verhalten Erwachsener und ihre Beiträge zur Familie regeln, ist die Förderung 

der Adult-Worker-Familie für Regierungen wahrscheinlich der einfachste Weg. Im Mittelpunkt der 

Politik in der EU und in den Mitgliedstaaten steht demnach die Frage nach der Sicherstellung eines 

Maßes an „Flexicurity“, mit dem erwerbsfähige Erwachsene die Wahl haben – aus sozial und politisch 

anerkannten Gründen – an unterschiedlichen Punkten ihres (längeren) Arbeitslebens eine Erwerbs-

tätigkeit auszuüben oder auszusetzen – für Fortbildung, Betreuung oder Urlaub. Dieser Ansatz macht 

deutlich, warum bei der Entwicklung von arbeits- und familienpolitischen Instrumenten nicht einfach 

finanzielle Leistungen durch Dienstleistungen ersetzt wurden. 

Während Analysen betreuungsorientierter politischer Instrumente gezeigt haben, dass eine Mischung 

aus Betreuungsurlaub, Betreuungseinrichtungen und veränderten Arbeitszeiten sowohl für die Bewäl-

tigung des zusätzlichen Betreuungsaufwands in alternden Gesellschaften als auch für die Erreichung 

von Geschlechtergleichstellung wichtig ist, stehen heute bei der Förderung von Beschäftigung und 

individueller Erwerbsbiografie des Einzelnen verstärkt finanzielle Hilfen im Vordergrund. Hier ist die 

niederländische LCSS-Systemreform gleichzeitig Vorreiter und Warnung. Diese Politik setzt entweder 

eine Gleichstellung von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt voraus, die weder bei den Löhnen 

noch bei den Arbeitszeiten und den Möglichkeiten flexibler Arbeitszeitmodelle existiert, oder sie geht 

davon aus, dass eine Gleichstellung nicht erwünscht ist, was der zugrunde liegenden christdemokra-

tischen Meinung entspricht. In der Tat können die Modelle zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

immer mehr in Widerspruch zu einem von der Politik favorisierten individualisierten, flexiblen und 

längeren Arbeitsleben geraten, wenn in der Gleichung von Arbeit und Familie weiterhin die Arbeits-

seite im Vordergrund steht und eine stetige Entwicklung hin zu geschlechtergleichen Individualisie-

rungsmustern vorausgesetzt wird. 

▼
▼
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Reconciling work and family life policies have been for a long time a major concern for women’s move-

ment, feminist scholars and European femocrats. The original feminist analyses of the tensions between 

work and family life have contributed to the understanding as well as the critique of the still-prevailing 

gender inequality and its normative assumptions during the second half of the 20th century and be-
Inhalt yond in the EU member states. Feminist scholars have also contributed to framing social policy and its 

assumptions at the EU-level and the cross-national analysis of institutional arrangements in member 
zurück states. Attempts have also been made to develop a framework based on normative assumptions (par-

ticipation, the right to give and receive care) for social policy development. However, such a framework 
weiter 

was never developed fully, probably because several complexities interfered with a straightforward 


policy programme: 


The Wollstonecraft dilemma: both identification with men’s lives and valuation of (certain aspects of) 


women’s lives have obvious disadvantages; women have to defer either parenthood or a good income; 


The dilemma of “free choice” (individual preference) versus macro-level goods;


Awareness of the complicated relationship between gender equality and intergenerational equality at 


the micro- and macro-levels;


Awareness of the limited influence of social policy on individual men’s behaviour.


Since the millennium turn however other actors, such as governments and social policy scholars also 


show an interest in such policies. In this paper the focus is on new social policy paradigms and on what 


governments do to reconcile work and family life, starting with the question if the adult worker model 


is in advance.


▼
▼
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Sozialethische Modelle. 
Marianne	Heimbach-Steins 

Inhalt Vorbemerkung 

zurück	 Normative Fragen um das Verhältnis von Eigenverantwortung, Solidarität und geschlechtsspezi-

fischen Rollenleitbildern im Institutionenzusammenhang Familie sind, so meine Ausgangsvermu-
weiter 

tung, sozialphilosophisch vor allem im Rahmen gerechtigkeitstheoretischer Erörterungen zu disku-

tieren. Die verzweigte Diskussion, die hier nur in Teilen aufgenommen werden kann, lässt – je nach 

Theoriefamilie – gewisse blinde Flecken erkennen, deren Identifizierung für unser Thema relevant 

sein dürfte. Einerseits wird der Zusammenhang von Gerechtigkeitsvorstellung und Familie als Institu-

tion reflektiert und dabei Familie (bzw. ein bestimmtes Familienverständnis) als etwas Vorgegebenes, 

Vorpolitisches, zuweilen sogar „Natürliches“ vorausgesetzt. Entsprechende Ansätze sind geneigt, den 

Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit gar nicht erst in den Blick zu nehmen oder auszublenden bzw. 

zu minimalisieren. Demgegenüber wird von feministisch denkenden bzw. genderbewussten Theore-

tiker/innen gefragt, inwiefern die Institution Familie überhaupt dem Kriterium der Geschlechterge-

rechtigkeit unterworfen wird, werden kann oder – um dieses Zieles willen – grundsätzlich relativiert 

werden müsse. Dies wiederum provoziert Einwände vonseiten der Verteidiger der Institution Fami-

lie, die – zumal von konservativer Seite – genuine Aspekte familialer Verantwortung, die unter dem 

Stichwort des Kindeswohls einerseits, des Gemeinwohls andererseits eingebracht werden, anmahnen. 

Zuweilen wird das Kindeswohl geradewegs zur Delegitimierung von Postulaten der Geschlechterge-

rechtigkeit ins Treffen geführt. Beide Zugangsweisen sind perspektivisch und von gewissen Einseitig-

keiten gekennzeichnet. Es zeichnet sich ab, dass der hier zur Disposition stehende Zusammenhang von 

einer problematischen Konkurrenz zwischen Anliegen der Geschlechtergerechtigkeit und solchen der 

Generationengerechtigkeit geprägt ist – gleichwohl erscheint es absurd, beide Anliegen gegeneinan-

der auszuspielen. Die Institution Familie ist nicht zufällig der gesellschaftliche Ort, an dem die Linien 

sich kreuzen. In diesen Rahmen ist also die Frage nach Eigenverantwortung und geschlechtsspezi-

fischen Rollenleitbildern einzutragen. 

Ich beschränke meine Überlegungen bewusst auf die Ebene der theoretischen Verortung, um zumin-

dest einige Aspekte des ideologischen Hintergrunds gegenwärtig relevanter familienrechtlicher und 

familienpolitischer Debatten auszuleuchten.1 Im ersten Teil werde ich die ethische Kategorie Eigenver-

antwortung phänomenologisch zu klären versuchen und zu den Kategorien Geschlechtergerechtigkeit 

und Familiengerechtigkeit ins Verhältnis setzen; im zweiten Teil werde ich zwei verschiedene gerech-

tigkeitstheoretische Modelle daraufhin befragen, ob und wie sie die Institution Familie einbeziehen 

und ob sie für eine genderspezifische Konzeption von Eigenverantwortung anschlussfähig sind. Im 

abschließenden dritten Teil sollen die sich abzeichnenden Konstellationen, in denen der Zusammen-

hang von Eigenverantwortung, Geschlechterrollen und Familie ansichtig wird, skizziert werden. 

▼
▼

 

1 Im gegebenen Rahmen kann darauf verzichtet werden, einen bestimmten Familienbegriff einzuführen. 
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Im sittlichen Bewusstsein der Moderne benennt der Begriff Verantwortung eine Schlüsselkategorie. 

„Verantwortlich handeln“ ist nahezu ein Synonym zu „sittlich handeln“. Diese prominente Stellung der 

Verantwortung ist historisch gesehen ein junges Phänomen. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
Inhalt derts tritt der Begriff auf den Plan, auch wenn der damit gemeinte rechtliche bzw. ethische Anspruch 

schon länger Gegenstand moralphilosophischer und -theologischer Reflexion ist. Seit Max Webers 
zurück Unterscheidung zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik steht letzterer Begriff für jenen 

Ethiktyp, der die mit einer Handlung verbundenen voraussehbaren Folgen zum Kriterium sittlicher 
weiter 

Entscheidungen erhebt. „Im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts häufen sich die Abhandlungen 

zum Thema geradezu explosionsartig, und an seinem Ende ist er vollends in den Rang einer ethischen 

Schlüsselkategorie aufgestiegen; von Hans Jonas und anderen ist er schließlich zum Grundprinzip 

einer unserem Zeitalter angemessenen Philosophie der Moral erklärt worden.“ (Bayertz, 1995: 3 f. ). 

Die erstaunliche Karriere der ethischen Kategorie „Verantwortung“ in der Moderne kann als Symptom 

eines tief greifenden Wandels interpretiert werden: In der modernen philosophisch-ethischen Diskus-

sion um Verantwortung spiegelt sich der Versuch, angemessene Antworten auf die Veränderung der 

Rahmenbedingungen menschlichen Handelns in der Moderne zu geben (Bayertz, 1995: 24). 

Die Einforderung von Verantwortung – oder als Spezialfall: von Eigenverantwortung – an die Adresse 

bestimmter Akteure in der Gesellschaft ersetzt offensichtlich weitgehend die Rede von Pflicht(en) und 

rückt Verantwortung als deren funktionales Äquivalent zugleich in die Nähe des Rechtediskurses. Die-

se Beobachtung bestätigt sich nicht zuletzt im Ruf nach Eigenverantwortung im Rahmen der Sozial-

staatsdebatte (einschließlich der Familienpolitik). Zugleich schwingt im Ruf nach Verantwortung/ 

Eigenverantwortung aber nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine sittliche Bindung mit – der nor-

mative Charakter der Verantwortung ist mehrschichtig. 

1.1 Eigenverantwortung als Relationengefüge 
Phänomenologisch sind zunächst die Relationen, in denen sich Verantwortung konkretisiert, zu ent-

ziffern. Verantwortung ist ein mehrstelliges Relationengefüge: (1) Jemand (Subjekt) ist (2) für jemand/ 

etwas (Objekt) (3) in Hinsicht auf etwas bzw. nach bestimmten Kriterien (Aspekt) (4) vor einer Instanz 

(Gegenüber) (5) in einem bestimmten zeitlichen und räumlichen Zusammenhang (Reichweite) verant-

wortlich. Ohne diese Relationen hier einer näheren Analyse zu unterziehen (vgl. dazu u. a. Bayertz, 

1995), kann dieses Gefüge leicht modifiziert helfen, das Phänomen „Eigenverantwortung“ präziser zu 

erschließen; die angedeuteten Relationen sollen dabei schon auf den Institutionenzusammenhang 

Familie hin konkretisiert werden, und zwar unter Berücksichtigung der Gender-Perspektive: 

▼
▼
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Inhalt 

zurück 

weiter 

Verantwortungs-	 
relation 

Individuum 
Geschlechter-	 

beziehung 
Generationen-	 

beziehung 
Solidar-	 

gemeinschaft 
Problemanzeigen 

(1) Subjekt 
Jede/r für sich selbst 
(individualistisch) 

Jede/r nach eigenem Können, gemeinsam mit anderen/ 
unterstützt von anderen (kooperativ; subsidiär) 

Konflikt: Geschlech-
ter- vs. Generatio-
nengerechtigkeit? (2) Objekt 

(3) Aspekt 

eigenständige indi-
viduelle Gesund-
heitssicherung und 
Altersvorsorge 

Gerechte Verteilung von unbezahlter 
Fürsorgearbeit (Erziehung; Pflege) und 
sozialversicherungspflichtiger Erwerbs-
arbeit zwischen den Geschlechtern? 

Ausgleich für/An-
erkennung von 
Fürsorgearbeit im 
Privathaushalt? 

Genderspezifische 
Dichotomien: privat vs. 
öffentlich & Fürsorge 
vs. Erwerbsarbeit 

(4) Instanz 
Individuelle 
Autonomie/Rechts-
anspruch 

Unabhängigkeit ge-
genüber dem Part-
ner/der Partnerin 

Unabhängigkeit 
gegenüber den 
eigenen Kindern 

Entlastung der 
Sozialsysteme; 
Privatisierung 

Individuelles und 
politisches Interesse an 
Eigenverantwortung? 

(5) Reichweite 

Individuelle Lebens-
perspektive; z.B. 
Lebensstandard-
sicherung im Alter? 

Über das Ende der 
Paarbeziehung 
hinaus? 

Über die Grenzen der Belastbarkeit des 
Generationenvertrags hinaus? 

Nachhaltigkeit der 
sozialen Sicherungssys-
teme? 

Zu (1)/(2): Eigenverantwortung heißt Verantwortung für sich selbst, d.h. Subjekt und Objekt der Verant-

wortung fallen in eins.2 Eigenverantwortung kann individualistisch ausgelegt werden („jeder für sich“), 

und diesem Leitbild scheint der Ruf nach Eigenverantwortung tatsächlich häufig zu folgen, insbeson-

dere wenn sie gegen bestimmte Erwartungen an sozialstaatliche Systeme ins Feld geführt wird. Sie 

kann aber auch – und das entspricht eher einem personalen Menschenverständnis und der Idee eines 

solidarischen Gemeinwesens – kooperativ und subsidiär3 ausgelegt werden („jede/r nach seinem Kön-

nen, gemeinsam mit anderen“). Denn auch das eigenverantwortliche („autonome“) Subjekt ist stets 

eingebunden in weiterreichende interpersonale und gesellschaftliche Relationen, innerhalb deren 

bzw. in Abgrenzung zu denen Eigenverantwortung postuliert und umgesetzt wird. Konzepte indivi-

duellen Handelns in sozialen Zusammenhängen, die unter dem Kriterium der Eigenverantwortung 

entworfen, eingefordert und eingelöst werden, sind dann aber immer auch abzugleichen mit den 

Aspekten von Fremdverantwortung/Verantwortung für andere, die aus dem jeweils relevanten sozi-

alen Bezugszusammenhang erwachsen. Von Eigenverantwortung muss insofern immer kontextbezo-

gen gesprochen werden. Die bereits angedeutete Schnittstelle (bzw. Bruchstelle) zwischen Geschlech-

ter- und Generationengerechtigkeit in der Institution Familie wird hier unmittelbar bedeutsam; die 

Auseinandersetzung um Kriterien von Familiengerechtigkeit in den Dimensionen von Generationen-

gerechtigkeit einerseits, Geschlechtergerechtigkeit andererseits bricht, soweit ich sehe, vor allem an 

dieser Linie auf. 

▼
▼

 

Zu (3): Worauf bezieht sich im Institutionenkontext Familie und unter der Voraussetzung des Geschlechter-

verhältnisses als familienpolitisch relevanter Gegebenheit der Ruf nach Eigenverantwortung? Eine detail-

lierte Antwort müsste, um diese Forderung umfassend zu kontextualisieren, der Geschichte der sozialen 

Marktwirtschaft und des Sozialstaats nachgehen und zeigen, inwieweit dieses Modell auf einem bestimm-

ten Arrangement der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, der Dichotomie von Öffentlichkeit und Pri-

vatheit und der weitgehenden Zuschreibung der unbezahlten Fürsorgearbeit an die (Ehe-)Frauen beruht. 

2 Systematisch wäre hier der Zusammenhang von Eigenverantwortung und Autonomie (Selbstbestimmung) als rechtliche und sittliche 
Kategorie zu erörtern; darauf muss im gegebenen Rahmen jedoch verzichtet werden. 

3 Ich verwende das Stichwort subsidiär/Subsidiarität im Sinne des in der katholisch-sozialen Tradition entwickelten Verständnisses, d. h. als 
Zuständigkeitsprinzip zur Sicherung der Freiheit der Person mit der doppelten Verpflichtung des Staates (bzw. jeder gesellschaftsstrukturell 
übergeordneten Instanz), das Kompetenzanmaßungsverbot ebenso zu wahren wie das Hilfeleistungsgebot. Damit verlangt Subsidiarität 
mehr als bloße Nothilfe, gibt aber zugleich verbindlich Raum für die Entfaltung verantwortlicher Freiheit der Einzelnen und kleineren gesell-
schaftlichen Einheiten. 
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Dies alles setze ich hier grosso modo als bekannt voraus. Zumindest ist aber in Erinnerung zu rufen, dass die 

Forderung nach Eigenverantwortung in diesem Zusammenhang selbst eine markante Gender-Signatur 
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trägt. Wenn sie sich z. B. darauf bezieht, dass die erwachsenen Mitglieder einer Familie je für sich gegen 

Gesundheitsrisiken abgesichert sein und Ansprüche auf eine eigenständige Altersvorsorge erwerben sol-

len, dann liest sich das für Frauen (und sehr wenige Männer), die sich während einer bestimmten, mehr 

oder weniger ausgedehnten Phase ihres Erwachsenenlebens schwerpunktmäßig der Kindererziehung 
Inhalt und/oder der Pflege kranker, alter oder behinderter Angehöriger widmen, anders als für Männer (und viel 

weniger Frauen), die während der Phase der Erwerbsfähigkeit kontinuierlich und schwerpunktmäßig einer 
zurück sozialversicherungspflichtigen Vollerwerbstätigkeit nachgehen. 

weiter 
Zu (4): Vor welcher Instanz ist die Person verantwortlich, die sich dem an sie herangetragenen Postu-

lat der Eigenverantwortung stellt oder solche für sich selbst reklamiert? Verschiedene Antworten sind 

denkbar: Zunächst kann das Individuum selbst, als moralisches und als politisches Subjekt und Rechts-

träger/in die Instanz sein, die ein bestimmtes Selbstverständnis beansprucht („ich bin autonom, habe 

Rechte und möchte diese in Anspruch nehmen“). Mit dieser Variante eng verbunden kommt als zweite 

Instanz der Partner/die Partnerin in den Blick, dem/der gegenüber ein Mindestmaß an (ökonomischer) 

Unabhängigkeit – und damit an Autonomie in einem ganz bestimmten Sinne – gesucht wird („ich will 

unabhängig sein“). Schließlich ist die Beziehung zwischen den Generationen in der Familie ein Ort, an 

dem nach der Instanz gesucht werden muss, vor der Eigenverantwortung relevant ist: Unabhängig-

keit von den eigenen Kindern, z. B. in Fragen der Alterssicherung, der Pflege etc. („ich will niemandem 

zur Last fallen“). Dieses Argument reicht über die innerfamilialen Beziehungen hinaus und verweist 

in zweifacher Hinsicht auf die Solidargemeinschaft als weitere Instanz: Sie muss als funktionstüchtig 

vorausgesetzt werden, damit einer solchen Argumentation überhaupt Realitätswert zukommt; in 

Gestalt bestimmter Akteure der Sozialpolitik und der Gesetzgebung, begleitet von einem durchaus 

vielstimmigen Chor gesellschaftlicher Interessenvertreter, fordert diese Instanz ihrerseits aber auch 

Eigenverantwortung der Einzelnen dezidiert zur Entlastung der Sozialsysteme ein. Der (politische) Ruf 

nach Eigenverantwortung ist nicht „unschuldig“, sondern selbst die Artikulation eines bestimmten 

Interesses, das sich der Prüfung unter Gerechtigkeitsaspekten stellen muss – und zwar unter Berück-

sichtigung der herkömmlicherweise ausgeblendeten Gender-Perspektive. 

Zu (5): Schließlich muss die Frage nach Eigenverantwortung mit einem Zeitindex versehen werden; dies 

klang im vorigen Abschnitt bereits an, und zwar zunächst im familialen Mikrosystem als Bestreben, 

die Geschlechter- und Generationenbeziehungen von ökonomischem Druck zu entlasten (bzw. gar 

nicht erst damit zu belasten): Der Wunsch nach ökonomischer Unabhängigkeit vom Partner hat auch 

etwas mit der Erfahrung der Fragilität partnerschaftlicher bzw. ehelicher Beziehungen zu tun. Und der 

Wunsch, die eigenen Kinder von der Sorge für die Alterssicherung der Eltern zu entlasten, kann auch 

gelesen werden vor dem Hintergrund insgesamt unsicherer gewordener Berufsbiografien und dem 

Wissen um die (nicht nur) wirtschaftliche Belastung, die von den jeweils aktiven Generationen in einer 

älter werdenden Gesellschaft ohnehin zu tragen ist, oder anders gesagt: mit dem Wissen um die Brü-

chigkeit des Generationenvertrages. Auf der Makroebene schließlich geht es um die Nachhaltigkeit 

der sozialen Sicherungssysteme. 

▼
▼
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1.2 Eigenverantwortung, Geschlechter- und Generationensolidarität 

▼



Die Skizze zur Phänomenologie der Eigenverantwortung ist zu ergänzen durch einige, hier nur knapp 
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einzuführende Aspekte zur Verhältnisbestimmung von Eigenverantwortung und Solidarität. Der Begriff 

der Solidarität ist in sich nicht weniger vielschichtig als jener der Verantwortung; begriffsgeschichtlich 

impliziert er deskriptive und normative Momente, und er kann sowohl als Handlungs- wie als Struk-

turbegriff gelesen werden (Wildt, 2007). Hier ist nicht der Ort, eine ausführliche Begriffsdiskussion zu 
Inhalt führen (vgl. dazu u. a. die Sammelbände: Bayertz (Hrsg.), 1998; Gabriel (Hrsg.), 2007). Es soll lediglich 

eine Anschlussstelle zwischen dem hier zu diskutierenden Problemkomplex und der neueren sozial-
zurück philosophischen wie sozialethischen Debatte um tragfähige Verstehensangebote und systematische 

Konzeptionen des Solidaritätsbegriffs ausgewiesen werden. 
weiter 

Solidarität hat ethische wie politische Implikationen. Als Handlungsbegriff verweist Solidarität auf eine 

praxisprägende Haltung; sie motiviert und nährt Verantwortungsbeziehungen, die konkrete Personen 

oder Personengruppen aneinander binden; als Strukturbegriff – oder: in der Terminologie der Sozial-

ethik: als Sozialprinzip – hingegen scheint Solidarität die Verantwortung zu entindividualisieren, von 

ihren motivationalen Quellen zu lösen und im Extrem durch sozialtechnische Lösungen zu ersetzen; 

in gewisser Weise tritt sie in Konkurrenz zur persönlichen Verantwortung/Eigenverantwortung, inso-

fern die sog. Solidargemeinschaft – etwa in Gestalt von Sozialversicherungen und steuerfinanzierten 

Unterstützungsmaßnahmen für Familien – an die Seite oder sogar an die Stelle individueller Verant-

wortung tritt. Prima facie entspricht es dieser Beobachtung, wenn Eigenverantwortung heute vielfach 

als Alternative zu sozialstaatlicher Solidarität bzw. als Instrument zu deren Entlastung eingefordert 

wird. Allerdings ist dies meines Erachtens ein Holzweg, den einzuschlagen auf einer Scheinalternative 

beruht: Denn tatsächlich macht ja die kollektive/institutionelle Organisation bestimmter Solidaritäten 

zur Absicherung von Risiken, welche den Einzelnen oder die einzelne Familie überfordern würden, 

Eigenverantwortung keineswegs überflüssig; sie wird vielmehr transformiert.4 Eigenverantwortung 

und sozialstaatlich organisierte Solidarität verhalten sich komplementär zueinander; die politische 

wie die sozialethische Herausforderung besteht in einer angemessenen Verhältnisbestimmung. Eine 

subsidiäre Aufgabenteilung zwischen den Einzelnen, den intermediären gesellschaftlichen Instituti-

onen und dem Staat (wobei zunehmend auch überstaatliche Instanzen auf dieses Gesamtgefüge Ein-

fluss nehmen) ist so auszutarieren, dass kein Akteur überfordert wird und die Kräfte und Ressourcen 

aller Akteure zum Wohle aller und des Ganzen zum Einsatz kommen.5 Diese Aufgabe kann heute nicht 

mehr unter Absehung von den tatsächlichen Verschiebungen im Geschlechterarrangement einge-

löst werden; Veränderungen hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung wirken auf allen 

gesellschaftlichen Ebenen auf die Übernahme und Verteilung von Solidaraufgaben ein (vgl. Rauschen-

bach, 1998; Schnabl, 2007). 

▼
▼

 

Ein etwas genauerer Blick muss deshalb den Subjekten von (Eigen-)Verantwortung und Solidarität 

im Institutionenzusammenhang Familie gewidmet werden. Einerseits ist die Familie selbst als gesell-

schaftliche Institution und kollektiver Akteur6 Verantwortungssubjekt; als solches muss sie zugleich 

Adressat gesellschaftlicher Solidarität sein, näherhin Adressat der Solidarität derer, die in privaten 

Lebensformen ohne Kinder leben, mit jenen, die in ihrer privaten Lebensform Verantwortung für die 

4 	 „Der Ruf nach Eigenverantwortung darf weder als bloßer Individualismus missverstanden werden noch dazu führen, einzelne allein zu las-
sen, wo sie mit dem Einsatz ihrer eigenen Kräfte überfordert sind. Eigenverantwortung und Solidarität bedingen einander. Auch wenn die 
Möglichkeiten, durch eigene Arbeit und eigene Entscheidungen sein Leben zu gestalten, ungleich verteilt sind, muß Eigenverantwortung als 
Voraussetzung gesellschaftlicher Solidarität von allen gefordert werden.“ (Deutsche Bischofskonferenz 1998: 7). 

5 	 In Bezug auf den Bereich der Wohlfahrtsverantwortung habe ich an anderer Stelle ein entsprechendes Szenario zur Diskussion gestellt, vgl. 
Heimbach-Steins 2007. 

6 	 Hier wäre eine weitere Sondierung zum Thema Familienautonomie anzuschließen und zu untersuchen, welche Gender-Implikationen dieses, 
unter anderem auch in Zusammenhängen der christlichen Sozialethik gerne herangezogene, Modell aufweist. 
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Erziehung von Kindern übernehmen (vgl. Gabriel/Herlth/Strohmeier, 1997: 17).7 Andererseits sind die 

▼



in der Familie nach bestimmten, u. a. geschlechtsspezifisch konnotierten, Rollenmustern agierenden 
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individuellen Akteure Verantwortungsträger und als solche – wenngleich mit gewissen Asymmetrien – 

sowohl Geber als auch Empfänger innerfamilialer Solidarität. Der Spannung zwischen kollektiver und 

individueller Verantwortungszuschreibung im Institutionenzusammenhang Familie kann insoweit 

anhand der Stichworte Geschlechtersolidarität, Generationensolidarität und Familiengerechtigkeit nach-
Inhalt	 gegangen werden.8 

zurück	 Als kollektives Verantwortungssubjekt kommt die Familie in der Regel dann in den Blick, wenn es 

um Generationenverantwortung und -solidarität geht; vor allem unter diesem Aspekt ist sie Gegen-
weiter 

stand sozialwissenschaftlicher, sozialphilosophischer und sozialethischer Erörterungen; vor allem 

in dieser Hinsicht ist sie auch Gegenstand des politischen Interesses und der politischen Sorge, nicht 

zuletzt angesichts demografischer Veränderungen. Die Familie wird geschätzt als Ort und Akteur von 

Solidarität, d.h. gegenseitiger Verantwortung. Die Charakterisierung durch konstitutive und andau-

ernde Solidarbeziehungen verbindet die Familie einerseits mit anderen intermediären Institutionen, 

andererseits unterscheidet sie sich von diesen grundlegend: Denn die Zugehörigkeit zu einer Fami-

lie, jedenfalls in der diachronen Dimension der Generationenfolge, beruht – anders als z. B. im Falle eines 

Interessenverbandes oder einer Religionsgemeinschaft – nicht auf Freiwilligkeit der Mitglieder (kein 

Mensch kann die Zugehörigkeit zu seiner Herkunftsfamilie wählen); zugleich sind die Beziehungen 

von bestimmten Asymmetrien geprägt (das verbindet die Familie z. B. mit Religionsgemeinschaften): 

Jede Familie ist auch durch Machtstrukturen geprägt, die sich in bestimmten Rollenmustern nieder-

schlagen, nach denen Mütter, Väter, Kinder und ggf. weitere Familienangehörige miteinander intera-

gieren. Hingegen beruht die Entscheidung zweier Menschen, eine Familie zu gründen, jedenfalls heu-

te und in unserem Kulturkreis, fundamental auf Freiwilligkeit und Gleichberechtigung beider Partner, 

und das ist für die Choreographie von Eigenverantwortung in der synchronen Dimension des innerfa-

milialen Geschlechterverhältnisses von einiger Relevanz; es ist zu fragen, was dies im Hinblick auf die 

normative Erwartung der Geschlechtersolidarität bedeutet. Zwischen den beiden, in synchroner und 

diachroner Hinsicht zu differenzierenden und erheblich verschiedenen Beziehungstypen innerhalb 

der Institution Familie besteht eine komplexe Wechselwirkung, die sich über das familiale Innenver-

hältnis hinaus auch auf die Gesellschaft insgesamt auswirkt: „Eine defizitäre Geschlechtersolidarität 

ist eine Gefahr für die Generationensolidarität und die Humanität der Humanvermögensbildung“ 

(Maier/von Schweitzer, 1999: 497; vgl. auch von Schweitzer, 1997). 

▼
▼

 
Insofern stellt sich die Frage, ob und inwiefern Familie als kollektiver Akteur auch im Blick auf das The-

ma Geschlechtersolidarität bzw. gegenseitige Verantwortung der Partner thematisiert wird. Es liegt auf 

der Hand, dass die Antwort weitgehend vom vorausgesetzten Familien- (und Gesellschafts-)modell 

abhängt; es wird sich im Folgenden (s. 2.) noch zeigen, dass in den führenden modernen Gerechtig-

keitstheorien die Gender-Perspektive eine allenfalls marginale Rolle spielt. Sie wird – mit durchaus 

unterschiedlichen Akzenten – vor allem von feministischen Theoretikerinnen in die Debatte einge-

bracht, was zu der einen oder anderen Differenzierung geführt hat, ohne dass das Gender-Defizit bis-

her auch nur annähernd als überwunden angesehen werden könnte. Die Schlüsselbedeutung implizit 

oder explizit vorausgesetzter Familienleitbilder und (damit zusammenhängend) geschlechtsspezi-

fischer Rollenleitbilder wird deutlich, wenn Modelle der Familiengerechtigkeit zur Debatte stehen. 

7 Genau betrachtet, ist der Zusammenhang noch komplexer: Auch die Übernahme von Verantwortung für alte, kranke und pflegebedürftige 
Menschen in der Familie muss durch „die Gesellschaft“ solidarisch unterstützt werden. 

8 	 Zu unterschiedlichen Zugehensweisen auf den komplexen Zusammenhang von Familie und Solidarität im familiensoziologischen Diskurs 
vgl. Huinink/Strohmeier/Wagner (Hrsg.) 2001. 
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1.3 Das Verhältnis von Geschlechter- und Generationensolidarität im Spiegel 

▼



verschiedener Modelle von Familiengerechtigkeit 
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Das (u. a. in der Tradition der katholischen Soziallehre bis in die Gegenwart propagierte) Modell des 

Familienlohnes (bzw. familiengerechten Lohnes) basiert auf einem traditionell patriarchalen Familien-

modell: Grundidee ist es, dass die Erwerbstätigkeit des männlichen Familienernährers so entlohnt sein 

muss, dass er davon Ehefrau und Kinder unterhalten kann, ohne dass die Ehefrau genötigt ist, um des 
Inhalt Lebensunterhaltes willen ebenfalls außerhäuslich erwerbstätig zu sein.9 Dem Modell inhärent ist die 

normative Vorstellung, primäre Aufgabe der verheirateten Frau seien Kindererziehung und weitere 
zurück familiale Fürsorgetätigkeiten einschließlich der Sorge für das körperliche und seelische Wohlerge-

hen des erwerbstätigen Ehemannes, der seinerseits als „Familienvorstand“ verantwortlich ist für die 
weiter 

Lebensunterhaltssicherung der ganzen Familie. Dieses Leitbild ist, besonders in seinen normativen 

Geschlechtsrollenerwartungen, auch über die ökonomische Arbeitsteilung in der Familie hinaus nach 

wie vor in Teilen der Gesellschaft wirksam. Wie sehr es auf gegenwärtige Auseinandersetzungen um 

angemessene Wege in der Familienpolitik einwirkt, hat sich in Deutschland einmal mehr an den kon-

troversen Debatten um familienergänzende Maßnahmen wie den Ausbau von Krippenplätzen in der 

ersten Jahreshälfte 2007 gezeigt: Aufschlussreich daran ist vor allem, dass die Einforderung des tradi-

tionalen Geschlechterrollenarrangements in der Regel mit Argumenten der Generationenverantwor-

tung (Stichwort: Kindeswohl) unterstützt wird, was zu einer (allzu) schnellen Diskreditierung tatsäch-

lich oder vermeintlich gegenläufiger geschlechterpolitischer Ansprüche und Interessen führt. 

Jenseits des traditionalen Modells, das in den Vorstellungen über die familiale Arbeitsteilung die 

geschlechtsspezifisch konnotierte Dichotomie von öffentlicher (Erwerbsarbeits-)Sphäre und privater 

(Familien-, Hausarbeits- und Fürsorge-)Sphäre vollständig reproduziert, können verschiedene Model-

le von Familiengerechtigkeit identifiziert und diskutiert werden. Ich folge hier der kurzen, aber in-

struktiven Beschreibung (wenn auch nicht in allem der Bewertung), die Angelika Krebs in ihrem Buch 

„Arbeit und Liebe“ anbietet (vgl. Krebs, 2002: 69–71): 

Das Lohn-für-Hausarbeit-Modell bleibt hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Aufgabenzuschreibung 

dem traditionalen Denken verhaftet, will aber die von der „Hausfrau“ geleisteten Fürsorgetätigkeiten 

entlohnt und dadurch als Arbeit anerkannt sehen (vgl. Krebs, 2002: 69). Wurde es im Kontext der zwei-

ten Frauenbewegung zunächst in der feministisch-marxistischen Debatte stark gemacht, so taucht es 

heute noch in der Variante auf, dass das Gehalt des erwerbstätigen Mannes vom Arbeitgeber hälftig 

auf das Konto der Ehefrau angewiesen werden soll (vgl. u. a. Okin, 1989: 180–182). Arbeit im Haushalt 

für den Partner wird in diesem Modell genauso behandelt wie Kindererziehung und Pflege kranker 

bzw. alter Familienangehöriger; die hälftige Teilung des Einkommens wird nicht an Erziehungs- oder 

Pflegeleistungen gebunden. Zumindest im Fall einer nicht außerhäuslich berufstätigen Ehefrau, die 

weder Erziehungs- noch Pflegeaufgaben wahrnimmt, würde ein solches Arrangement eher als Prämie 

für das Fernbleiben vom Arbeitsmarkt erscheinen denn als Entlohnung einer gesellschaftlich notwen-

digen Arbeitsleistung. Wichtige Fragen bezüglich der gesellschaftlichen Anerkennung von Familien-

arbeit bleiben in dem Modell ungelöst, weil es die Entlohnung von Haus- und Familienarbeit als Funk-

tion des Einkommens des erwerbstätigen Partners behandelt: Zum einen wird die im Privathaushalt 

▼
▼

 

9 	 Exemplarisch sei verwiesen auf die Sozialenzyklika Johannes Pauls II. „Laborem exercens“ (1981), in der die Forderung eines familiengerechten 
Lohnes (im Zusammenhang der Frage der Lohngerechtigkeit insgesamt) vertreten wird: „Die gerechte Entlohnung für die Arbeit eines 
Erwachsenen, der Verantwortung für eine Familie trägt, muß dafür ausreichen, eine Familie zu gründen, angemessen zu unterhalten und ihr 
Fortkommen zu sichern. Eine solche Entlohnung kann entweder durch eine so genannte familiengerechte Bezahlung zustande kommen – 
das heißt durch einen dem Familienvorstand für seine Arbeit ausbezahlten Gesamtlohn, der für die Erfordernisse der Familie ausreicht, ohne 
daß die Ehefrau einem außerhäuslichen Erwerb nachgehen muß – oder durch besondere Sozialleistungen, wie Familienbeihilfen oder Zula-
gen für die Mutter, die sich ausschließlich der Familie widmet.“ (Johannes Paul II. 1981: Text-Nr. 19, 3) – Der Text dokumentiert zugleich sehr 
eindeutig die vorausgesetzte traditionelle geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. 
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geleistete Arbeit abhängig vom Verdienst des Partners bewertet – die nicht erwerbstätige, kinderlose 

▼



Gattin des Spitzenmanagers würde demnach ein Vielfaches von dem erhalten, was die Frau eines Fach-
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arbeiters als Mutter dreier Kinder erhält. Zum anderen bleibt in dem Modell völlig ungeklärt, wie und 

nach welchem Maßstab die Familienarbeit eines alleinerziehenden Elternteils entlohnt werden soll; 

der Maßstab, nach dem Familienarbeit anerkannt/entlohnt werden soll, erscheint willkürlich. Damit 

wirft der Vorschlag ein erhebliches Gerechtigkeitsproblem auf. Schließlich ist zu fragen, aus welchem 
Inhalt Grund Familienarbeit bezahlt wird: Wenn sie als gesellschaftlich notwendige Arbeit entlohnt werden 

soll, wäre es einleuchtender, dafür öffentliche Mittel heranzuziehen als den individuellen Verdienst 
zurück des Ehepartners (zu den beiden letzten Argumenten: Krebs, 2002: 70). 

weiter 
Eine andere Lösung propagiert das Modell der Halbtagsgesellschaft, das eine grundsätzlich andere indi-

viduelle Aufteilung von Erwerbsarbeit, Familienarbeit und Eigenarbeit in der Zeit vorsieht (vgl. Krebs, 

2002: 70): Die bisher überwiegend von Frauen entrichtete Haus- und Familienarbeit soll demnach, pa-

rallel mit einer generellen Reduktion der Erwerbsarbeitszeit, in die Selbstverwirklichungs- und Eigen-

arbeit überführt und damit geschlechterpolitisch gleichmäßiger verteilt und zugleich insgesamt 

entökonomisiert werden. Es erscheint allerdings fraglich, ob durch Reduktion der Erwerbsarbeitszeit 

allein die intendierte Umsteuerung erreicht werden könnte, und auch, ob die Erwartung, dass alle 

erwerbsfähigen Menschen ein (wie auch immer konkret zu beschreibendes) Familienengagement ein-

gehen (sollen), realistisch, wünschenswert und angemessen wäre (vgl. zu einer Gegenargumentation 

auch Krebs, 2002: 64 f.). 

Als drittes Modell nennt Krebs das Lohn-für-Familienarbeit-Modell, das sie auch selbst favorisiert. Es zieht 

die Trennlinie nicht zwischen weiblicher Fürsorge- und männlicher Erwerbsarbeit, sondern zwischen 

Familienarbeit (Kindererziehung, Pflegetätigkeiten), die sie der ökonomischen Sphäre zuordnet, und 

Partnerarbeit, die sie nicht ökonomisiert sehen möchte (Krebs, 2002: 67–69).10 Partnerarbeit ist nach 

ihrem Verständnis das, was grundsätzlich in die Eigenverantwortung jedes/jeder einzelnen gesunden 

erwachsenen Person gegeben und mithin Privatsache ist und nicht einer gesellschaftlich zugewie-

senen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung unterliegen soll (der berufstätige Mann kann z. B. seine 

Hemden entweder selbst bügeln, sie zum Mangelservice geben, oder seine Frau bitten, es für ihn zu 

tun – wenn sie es tut, kann sie aber nicht erwarten, von der Gesellschaft dafür entlohnt zu werden). Hin-

gegen soll nach diesem Modell die Erziehungs- und Pflegearbeit ökonomisiert werden, es sollen also 

nicht nur „direkte Kinderkosten“ sozialisiert werden; vielmehr sollen Kinderaufzucht und Pflegetätig-

keiten, insofern sie auch innerhalb der Familie quasi berufliche Tätigkeiten darstellen, ökonomisch 

anerkannt werden. Dieses Modell läuft auf eine weitgehende Privatisierung der Geschlechtersolidari-

tät in der Partnerbeziehung hinaus – unter der Voraussetzung, dass es sich um gesunde, leistungs- bzw. 

erwerbsfähige Erwachsene handelt. Demgegenüber soll die Generationensolidarität, auch insoweit sie 

innerhalb familialer Zusammenhänge geleistet wird, weitgehend sozialisiert und ökonomisiert wer-

den.11 Insofern stellt das von Krebs propagierte Modell den schärfsten Kontrast zu dem eingangs dieses 

Abschnitts in Erinnerung gerufenen traditionalen Modell von Familie und Geschlechterrollenarrange-

ment dar; dem Postulat der Eigenverantwortung in der Familienpolitik gibt es sehr weitgehend statt. 

▼
▼

 

10	 Grundlage dieses Ansatzes ist ein – unter Rückbezug auf Friedrich Kambartel und in Weiterführung seines Ansatzes ausformulierter – „in-
stitutioneller Arbeitsbegriff“. Krebs macht „den Arbeitscharakter einer Tätigkeit davon abhängig, ob sie in die gesellschaftliche Aufgaben-
teilung, den gesellschaftlichen Leistungsaustausch, eingelassen ist oder nicht“; insofern für die dem Kriterium entsprechenden Tätigkeiten 
(ökonomische) Anerkennung postuliert wird, handelt es sich um einen normativen Arbeitsbegriff. (Krebs 2002: 35–51; Zitate 35 f.). 

11	 Entsprechendes würde konsequenterweise auch für den Fall gelten, dass einer der Partner krank oder pflegebedürftig wird und die Pflege 
innerfamiliär vom gesunden Partner übernommen wird. 
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Inhalt 

zurück 

weiter 

Modell	 Familienarbeit Geschlechterarrangement Problemanzeigen 

Familienlohn 

(Familien-
gerechter Lohn) 

Nicht entlohnt, aber indi-
rekt abgesichert durch den 
Verdienst des Ehemanns, 
der den Unterhalt der 
Familie (Ehefrau und zwei 
Kinder) abdecken soll 

Traditionale geschlechtsspezifische 
Arbeitsteilung; männlicher Allein-
verdiener; Ehefrau zuständig für 
Haus-, Erziehungs- und Pflegearbeit 

ökonomische Abhängigkeit der 
Ehefrau; normative Absicherung 
des Modells („natürlich“) verhin-
dert/erschwert eigenständige 
weibliche Erwerbstätigkeit 

Lohn für 
Hausarbeit 

Hausarbeit generell 
entlohnt (nicht nur Erzie-
hungs- und Pflegetätigkeit) 

Traditionale geschlechtsspezifische 
Arbeitsteilung; Entlohnung der Ehe-
frau aus dem Verdienst des Mannes 

Ökonomische Abhängigkeit der 
Ehefrau bleibt bestehen; ökono-
mische Bewertung der Hausarbeit; 
Funktion des männlichen Arbeits-
verdienstes (d.h. Hausarbeit wird 
als Arbeit bewertet, die die Frau 
für den Mann erbringt); Prämie für 
Fernbleiben der Frau vom Arbeits-
markt? Unklar, wie Hausarbeit 
von Alleinerziehenden bewertet 
werden soll 

Halbtags-
gesellschaft 

Entökonomisierung der 
Familienarbeit bei gleich-
mäßiger reduzierter Vertei-
lung der Erwerbsarbeit 

Geschlechtergerechte Verteilung 
von Erwerbs-, Familien- und Eigen-
arbeit 

Steuerungswirkung fraglich; 
Errichtung neuer Zwänge (nicht 
alle erwerbsfähigen Menschen 
werden auch ein Familienengage-
ment eingehen) 

Lohn für 
Familienarbeit 

Familienarbeit (= Erzie-
hung & Pflege) als quasi-be-
rufliche Tätigkeit entlohnt 

Partnerarbeit (familiale Solidar-
leistungen zwischen den Partnern) 
privatisiert 

Auswirkungen von Privatisierung 
der Geschlechtersolidarität und 
Verberuflichung der familialen 
Fürsorgearbeit auf Familie? 

1.4 Zwischenfazit I 
Aus der phänomenologischen Sondierung und der Analyse der Modelle von Familiengerechtigkeit 

wird deutlich: Familie als kollektives Verantwortungssubjekt bzw. als Solidargemeinschaft und das Pos-

tulat der Eigenverantwortung, das sich an einzelne Mitglieder des Familienverbandes richtet, treten in 

Konkurrenz zueinander. Beide Anliegen sind in einer komplizierten gesellschaftlichen Grammatik zu 

lesen, deren Struktur durch die geschlechterpolitisch keineswegs neutralen Dichotomien von Öffent-

lichkeit und Privatheit, Erwerbsarbeit und Familienarbeit bestimmt ist. Die Komplexität der Arbeit 

an familienpolitisch relevanten Konstellationen der Verantwortung – als individueller, gesellschaft-

licher oder staatlicher Zuständigkeit – wird erst dann realistisch eingeschätzt, wenn wahrgenommen 

wird, dass immer, wenn auch meist unausgesprochen, bestimmte geschlechtsspezifische Leitbilder 

wirksam sind und auf dem Spiele stehen (die Sache wird dadurch zusätzlich komplizierter, dass kein 

Akteur gegenüber diesen Implikationen je vollkommen neutral sein kann, weil jede/r in irgendeiner 

Weise betroffen ist und immer Momente der individuellen und kollektiven Identitätskonstruktion 

auf dem Spiele stehen). Familienpolitik, die in der Regel von Familie als Kollektiv ausgeht und in erster 

Linie als Generationenpolitik begriffen wird, ist faktisch immer auch Geschlechterpolitik. Solange die-

ser Aspekt systematisch ignoriert wird, bringt Familienpolitik genderspezifische Ungerechtigkeiten 

hervor, insofern immer schon bestimmte nicht genderneutrale, faktisch androzentrisch bestimmte, 

Maßstäbe wirksam sind. Sobald er aber explizit gemacht und mit Ansprüchen verbunden wird, scheint 

der Zusammenhalt der Institution Familie infrage gestellt, missachtet oder gesprengt zu werden. Die 

Frage, ob das so sein muss, soll hier vorerst offenbleiben. Im folgenden Kapitel soll vielmehr zunächst 

in einer exemplarischen Erkundung gefragt werden, ob und wie gerechtigkeitstheoretische Entwürfe 

weiterführende Angebote machen, mit dieser Spannung konstruktiv umzugehen. 

▼
▼
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Im Folgenden werde ich mit zwei „Probebohrungen“ einerseits im Werk von John Rawls, andererseits 

in Beiträgen von Amitai Etzioni und von Michael Walzer verschiedene Typen gerechtigkeitstheore-

tischer Antworten auf die Fragen nach Zuschreibung von Verantwortung und Umgang mit Geschlech-
Inhalt terrollen im Institutionenzusammenhang Familie skizzieren. 

zurück 2.1 John Rawls zu Familie und Geschlechtergerechtigkeit 
Mit John Rawls wende ich mich zunächst dem wohl wirkmächtigsten Vertreter des politischen Liberalis-

weiter 
mus im 20. Jahrhundert zu. An seiner Theorie der Gerechtigkeit (1971) samt ihren Fortschreibungen, an 

denen Rawls bis kurz vor seinem Tod im Jahr 2002 gearbeitet hat, hat sich nahezu die gesamte Sozial-

philosophie der letzten 30 Jahre abgearbeitet und tut es bis heute.12 Ein basales Kennzeichen dieser 

Theoriefamilie ist es, von der Einzelperson als politischem Subjekt, als Träger/in gleicher Rechte auszu-

gehen und diese dem „Verband“ (sei es die Familie, eine religiöse Gemeinschaft oder sonst eine inter-

mediäre Institution) als Träger von Rechten systematisch vorzuordnen. In Rawls’ Theorie der Gerech-

tigkeit findet die Familie als Basisinstitution der Gesellschaft aufgrund des folgenden Hauptarguments 

Berücksichtigung: Familie ist ein Teil der Grundstruktur13 (basic structure) der Gesellschaft (Rawls, 1979: 

23; Rawls, 2003: 32); eine ihrer wesentlichen Funktionen besteht darin, die geordnete Schaffung und 

Regeneration der Gesellschaft und ihrer Kultur von einer Generation zur nächsten zu sichern. „Fort-

pflanzungsarbeit ist gesellschaftlich notwendige Arbeit“ (Rawls, 2003: 251). Dies bezieht sich nicht nur 

auf die Funktion der physischen Existenzsicherung, sondern vor allem auf den für Erhalt und Fortent-

wicklung gerechter sozialer Institutionen notwendigen Gerechtigkeitssinn, der von einer Generation 

zur nächsten weitergegeben bzw. je neu kreiert werden muss (ebd.). 

Insofern die Prinzipien der Gerechtigkeit – das Prinzip der gleichen Freiheit und das Differenzprinzip – 

zwar für die Grundstruktur als solche unmittelbar gelten, jedoch nicht in gleicher Weise für das innere 

Leben der zu ihr gehörenden Institutionen14, stellt sich die Frage (Rawls stellt sie sich auch selbst), ob die 

Gerechtigkeitsprinzipien gleiche Gerechtigkeit für Ehefrauen und -männer im Zusammenhang der 

Familie überhaupt gewährleisten können (Rawls, 2003: 252). Die Frage bricht vor allem deshalb auf, 

weil Rawls offensichtlich zögert, die in der Zuordnung der Familie zur „Grundstruktur“ implizierten 

Konsequenzen wirklich zu Ende zu denken – in dem Sinne einer umfassenden, auf die Garantie der 

Persönlichkeitsrechte (oder mit M. Nussbaum gesprochen: der Möglichkeit zur Verwirklichung der 

grundlegenden Fähigkeiten – capabilities – der Einzelnen) gerichteten politischen Rahmensetzung 

für die Institution.15 Rawls, der in seiner Gerechtigkeitstheorie sehr weitgehend von den Verhältnis-

sen einer westlich-demokratischen Gesellschaft (de facto: jener der USA) ausgeht, setzt die Familie als 

etwas Gegebenes und in bestimmter Weise Geformtes fraglos voraus; er arbeitet mit einem traditio-

nell eingefärbten Familienbegriff, der in den späteren Beiträgen zwar um bestimmte Alternativen des 

Zusammenlebens (z. B. gleichgeschlechtliche Partnerschaften) erweitert, im Kern aber als etwas der 

▼
▼

 

12	 Ich beziehe mich hier vor allem auf die Ausführungen zum Thema, die Rawls in der Revision einiger Aspekte seiner Theorie im Jahr 2001 unter 
dem Titel „Gerechtigkeit als Fairneß“ vorgelegt hat (Rawls 2003: 250–259). Einige der darin entfalteten Gedanken zu dem hier verhandelten 
Thema sind bereits in der „Theorie der Gerechtigkeit“ (Rawls 1979) entfaltet, andere sind erst später, in Auseinandersetzung mit Einwänden 
der Kritiker/innen entwickelt worden. 

13	 Unter „Grundstruktur“ versteht Rawls „die ein einheitliches und langfristiges System der sozialen Kooperation bildende Ordnung der Haupt-
institutionen der Gesellschaft“ (Rawls 2003: 252). 

14	 „Politische Prinzipien gelten nicht unmittelbar für das Innenleben der Familie, aber sie erlegen der Familie als Institution wesentliche 
Beschränkungen auf und garantieren die Grundrechte sowie die fairen Chancen aller ihrer Mitglieder“ (Rawls 2003: 253). Diese Beschrän-
kung der Geltung erklärt Rawls mit dem politischen Charakter seiner Gerechtigkeitskonzeption. Dementsprechend widmet er in der „Theorie 
der Gerechtigkeit“ der Anwendung der Gerechtigkeitsgrundsätze auf die Familie keine weitere Aufmerksamkeit; er scheint anzunehmen, 
dass die Familie als Institution per se gerecht sei (vgl. Okin 1989: 93 f.97–101). In seinen späteren Ergänzungen erläutert er die Konsequenz die-
ser Unterscheidung bezeichnenderweise vornehmlich mit Bezug auf das innerfamiliale Generationenverhältnis (Rawls 2003: 254 f.). 

15	 Vgl. hierzu die ausführliche Diskussion bei Nussbaum 2000: 270–283; auch: Sedmak 2003. 
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politischen Regelung Vorausliegendes angenommen wird. Konflikten, die aus einer geschlechtsspe-

zifischen Arbeitsteilung resultieren, welche den Frauen eine weit überdurchschnittliche Belastung 
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durch Kindererziehung und Fürsorgearbeit ohne angemessenen Ausgleich zuschreibt, kann Rawls 

von seinem Grundansatz her nur bedingt mit politischer Intervention begegnen. 

Bestimmte fundamentale Anforderungen werden allerdings von der „Grundstruktur“ her an die Fami-
Inhalt lie herangetragen. Sie setzt der innerfamilialen Dynamik Grenzen, um Grundrechte und -freiheiten 

sowie die fairen Chancen aller ihrer Mitglieder zu gewährleisten. Konsequenterweise verortet Rawls 
zurück diese Anforderungen institutionell, vornehmlich im Familienrecht, und argumentiert mit dem Postu-

lat der Chancengleichheit: „[…] um Gleichheit zwischen Männern und Frauen bei ihrer gemeinsamen 
weiter 

gesellschaftlichen Arbeit herzustellen, um die Kultur der Gesellschaft zu bewahren und ihre langfris-

tige Reproduktion zu sichern [, müssen] im Familienrecht (und zweifellos auch auf anderen Gebieten) 

spezielle Bestimmungen getroffen werden, so dass die Bürde des Gebärens, des Aufziehens und der 

Schulung der Kinder nicht in höherem Maße auf den Frauen lastet und damit ihre faire Chancengleich-

heit untergräbt“ (Rawls, 2003: 33). 

Eine geschlechterspezifische Choreographie der (Eigen-)Verantwortung in der Familie wäre mit 

Rawls demnach im Spannungsfeld von familienrechtlichen (und möglicherweise sozialpolitischen) 

Vorgaben einerseits und den dadurch in gewissen Schranken eröffneten und gesicherten innerfa-

milialen Freiheitsspielräumen andererseits zu entwerfen.16 Die Achtung des Bürgerstatus der betei-

ligten Akteure, mit dem per definitionem ihre grundrechtliche Gleichheit sowie die gleichen fairen 

Chancen verbunden sind, muss nach Rawls ausreichen, um das in der Familie virulente Problem der 

Geschlechtergerechtigkeit zu lösen (Rawls, 2003: 254).17 Dementsprechend greift Rawls (in Reaktion auf 

den feministischen Einwand der Gender-Blindheit gegenüber seiner „Theorie der Gerechtigkeit“) das 

von Susan Moller Okin vorgeschlagene Lohn-für-Hausarbeit-Modell (s. o.) auf. Zur Lösung der durch die 

geschlechtsspezifische Arbeitsteilung innerhalb der Familie aufgeworfenen Gerechtigkeitsproblema-

tik schlägt er vor, die vornehmlich mit Erziehungsaufgaben18 befasste Ehefrau solle einen Anspruch 

auf jeweils die Hälfte des vom erwerbstätigen Ehemann während der Ehezeit verdienten Einkommens 

und der in der Ehezeit erwirtschafteten Vermögenswerte erhalten (Rawls, 2003: 257). Die Lösung der 

Gerechtigkeitsprobleme, die aus der geschlechterspezifischen familialen Arbeitsteilung erwachsen, 

weist Rawls damit jedoch dem privaten Verhältnis der Partner zu; unter den angenommenen Bedin-

gungen kann dies zwar ein Modus der wirtschaftlichen und sozialen Absicherung der Ehefrau sein; 

aber insofern damit nur ein bestimmter Aspekt der Einlösung gleicher Rechte, Freiheiten und Beteili-

gungsmöglichkeiten beider Geschlechter überhaupt angesprochen wird, bleibt eine Lücke, die einen 

Resonanzraum für den Ruf nach „Eigenverantwortung“ eröffnet. 

▼
▼

 

Rawls nimmt nicht an, dass auf der Basis seiner Gerechtigkeitsgrundsätze, soweit sie überhaupt für die 

Ausgestaltung der Institution Familie wirksam werden können (s. o. zu den Einschränkungen), bereits 

hinreichende Grundlagen für ein harmonisches Zusammenleben innerhalb der Familie bzw. Partner-

schaft gesichert werden können; eine solche Zielsetzung liegt auch außerhalb der Reichweite seiner 

16	 Von einer weiteren Ausarbeitung sieht Rawls aber ausdrücklich ab, da er sich nur mit der politischen Konzeption der Gerechtigkeit – von ihm 
auch als Binnengerechtigkeit bezeichnet – befasst und nicht mit der innerinstitutionellen (familialen) Gerechtigkeit, die in seiner Konzeption 
unter die „lokalen Gerechtigkeiten“ fallen würde. Rawls unterscheidet zwischen lokaler, Binnen- und globaler Gerechtigkeit (Rawls 2003: 34). 
Hauptgegenstand seiner Theorie ist von Anfang an die Binnengerechtigkeit i. S. der politischen Gerechtigkeit einer Nationalgesellschaft, spä-
ter auch die globale Gerechtigkeit (The Law of Peoples) gewesen. Die Frage nach der innerfamilialen Gerechtigkeit bleibt damit letztlich aus 
der politisch-ethischen Reflexion ausgeblendet. 

17	 „Die erwachsenen Mitglieder von Familien und anderen Verbänden sind in erster Linie gleichberechtigte Bürger. Keine Institution und kein
         Verband, mit denen sie zu tun haben, kann ihre Rechte als Bürger verletzen.“ (Rawls 2003: 256). 
18	 Insofern Rawls ausdrücklich von Erziehungsaufgaben spricht, treffen die Einwände, die Angelika Krebs gegen dieses Modell erhebt (und 

denen ich mich teilweise angeschlossen habe, s. o. Teil I), nicht in vollem Umfang zu. 
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politischen Theorie der Gerechtigkeit. In Bezug auf die Familie warnt er ausdrücklich vor einer Über-

▼



schätzung des Gerechtigkeitsaspektes.19 Hier greift explizit die Unterscheidung zwischen öffentlicher 
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und privater Sphäre. Zugleich aber weist er ein Verständnis zurück, das das innere Leben der Familie 

als nicht gerechtigkeitsrelevant, weil privat, bestimmen würde.20 Das ist insofern bedeutsam, als Rawls 

damit ein Verständnis ablehnt, das im Namen des Schutzes der Privatsphäre die innerfamilialen Bezie-

hungen dem Geltungsbereich der Kriterien der Gerechtigkeit völlig entziehen würde. Seine Auszeich-
Inhalt nung des Bürgerstatus als einer Grunddisposition, die für alle individuellen Akteure zu achten und zu 

schützen ist, soll offenbar doch weit in die sogenannte Privatsphäre hineinreichen bzw. stellt die strikte 
zurück Dichotomie wenigstens im Ansatz infrage (vgl. Schnabl, 2005: 338). Die gleichzeitigen Annahmen des 

vorpolitischen Charakters der Familie und ihrer Zugehörigkeit zur Grundstruktur bewirken aber in 
weiter 

Rawls’ Ansatz gleichwohl ein Dilemma, das er nicht wirklich aufgelöst hat.21 

Dennoch kann hier festgehalten werden, dass seine Prämisse für die Frage nach Geschlechterrollen 

und (Eigen-)Verantwortung nicht belanglos ist: Das (kantische) Prinzip, jede Person im Sinne der poli-

tischen Gerechtigkeit als Ziel und nicht (nur) als Mittel anzusehen, impliziert, dass die individuelle 

Person die Basiseinheit der politischen Verteilung ist.22 Individuelle Zuschreibung von Verantwortung 

resultiert als logische Konsequenz des Denkens von der einzelnen Person als Rechtssubjekt/Bürger 

her. Der ethische Anspruch liegt darin, das Individuum selbst als Ziel anzuerkennen und aus (Rollen-) 

Abhängigkeiten und asymmetrischen Beziehungen zu befreien (bzw. – wie im Fall von Kindern – es in 

derartigen Beziehungen optimal zu schützen). Politische Aufgabe ist es nach diesem Ansatz, die Einzel-

person davor zu schützen, innerhalb des Lebenszusammenhangs Familie (und ggf. unter dem Vorzei-

chen, diesen als normativ begriffenen Zusammenhang „intakt“ zu halten) zum bloßen Mittel – und sei 

es des Wohlergehens Dritter – herabgewürdigt zu werden. Dass dies gerade in bestimmten familialen 

Geschlechterrollenarrangements eine reale Bedrohung der Autonomie von Frauen (und weiblichen 

Kindern) ist, liegt auf der Hand. Es ist daher zu prüfen, ob der der Rawls’schen Theorie der Gerechtig-

keit zugrunde liegende systematische Individualismus als eine positive Anschlussstelle für Postulat 

und Konzeption von Eigenverantwortung als Antwort auf herkömmliche (asymmetrische) Geschlech-

terrollenmuster infrage kommt. 

2.2 Amitai Etzioni und Michael Walzer zu Familie und Geschlechtergerechtigkeit 
Der kurzen Sondierung des Rawls’schen Ansatzes, der hier als Exponent der politisch-liberalen Theo-

riefamilie herangezogen wurde, sei eine weitere, ebenso skizzenhafte Sondierung im Bereich kommu-

nitaristischer Ansätze gegenübergestellt. Eine Grundtendenz der kommunitaristischen Theoriefamilie 

ist es, die moralischen Bindekräfte der Gesellschaft gegenüber einem (tatsächlich oder vermeintlich) 

auf die Spitze getriebenen Individualismus stärken zu wollen. Vereinfacht gesagt: Dem liberalen und 

auf das Individuum fokussierten Rechtediskurs wird ein auf die Gemeinschaft bzw. das Gesellschafts-

ganze ausgerichteter Verantwortungs- bzw. Verantwortlichkeitsdiskurs gegenüber- bzw. (je nach 

Autor unterschiedlich) zur Seite gestellt.23 Ein Autor, in dessen Werk diese Tendenz besonders deutlich 

zum Tragen kommt, ist Amitai Etzioni. In seinem Werk über die Verantwortungsgesellschaft widmet er 

▼
▼

 

19	 Rawls formuliert dies zwar im Hinblick auf das Eltern-Kind-Verhältnis, aber die Argumentation dürfte ceteris paribus auch auf die eheliche 
Partnerschaft anwendbar sein (Rawls 2003: 254 f., Anm. 48). 

20 „Die Sphären des Politischen und des Öffentlichen sowie des Nichtöffentlichen und Privaten erhalten ihr Gepräge durch deren Inhalt und die 
Anwendung der Gerechtigkeitskonzeption und ihrer Prinzipien. Wenn die so genannte Privatsphäre ein Raum sein soll, in dem die Gerechtig-
keit keine Geltung hat, dann gibt es eine solche Sphäre nicht“ (Rawls 2003: 256 f.). 

21	 Vgl. Schnabl 2005: 338–351; Okin 1989 und Okin 1995: 283–292; Nussbaum 2000: 270–283. Unter Betonung einer weitreichenden Übereinstim-
mung mit Rawls entwickelt Nussbaum einen eigenen Lösungsvorschlag, der noch stärker als Rawls von der Zielsetzung ausgeht, die Familie 
(bzw. funktional äquivalente Assoziationen) als Ort der Förderung und Entfaltung der capabilities jeder/jedes Einzelnen politisch zu unterstüt-
zen. 

22	 „The principle of each person as end does entail, however, that the separate person should be the basic unit of political distribution“ (Nuss-
baum 2000: 247). 

23 Vgl. Reese-Schäfer 1997: 378–385. 
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dem Thema Familie einen Abschnitt des Kapitels „Die Implikationen der menschlichen Natur“24; die 

▼



Familie stelle neben „der Schule, den Gemeinschaften in einer Gesellschaft und der Gemeinschaft von 
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Gemeinschaften“25 eines der vier sozialen Phänomene dar, welche die „moralische Infrastruktur“ der 

Gesellschaft unterfangen und soziale Orte darstellen, an denen Prozesse der Internalisierung von Wer-

ten initiiert und gefördert werden können.26 In eine ähnliche Richtung argumentiert Michael Walzer, 

wenn er als inneres Organisationsprinzip der Institution Familie – und zugleich als deren differentia 
Inhalt specifica gegenüber anderen gesellschaftlichen Sphären – einen „präskriptiven Altruismus“ (Walzer, 

1992: 346) annimmt und in der Familie – im Gegensatz zur romantischen Liebesaffäre27 – eine „Liebes-
zurück garantie“ (Walzer, 1992: 342–346) wirksam sieht. 

weiter 
Unter der genannten Prämisse diskutiert Etzioni die Chancen der modernen Familie, die Internalisie-

rung von Werten in der jeweils nächsten Generation sicherzustellen. Zum einen optiert er für ein kon-

servatives Familienmodell – die ehebasierte Zwei-Eltern-Familie, die er allerdings mit gleichen Rech-

ten und Verantwortlichkeiten für Mutter und Vater ausgestattet sehen will (dadurch sucht er sich von 

dem traditional patriarchalen Modell abzugrenzen); zum anderen votiert er für eine familienergän-

zende Politik, deren erklärtes Ziel es sein soll, die sozioökonomischen Voraussetzungen dafür zu schaf-

fen, dass Eltern mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen können (Etzioni, 1997: 240). Wiederum finden 

sich auch bei Michael Walzer ähnliche Überlegungen. Eltern sollen sich gemeinsam an der „sozialen 

Reproduktion“ beteiligen (die Frage, wie die konkrete Arbeitsteilung geschlechtergerecht ausgestaltet 

werden kann, wird allerdings nicht weiter thematisiert); Tätigkeiten, die Walzer der familialen Liebe 

zurechnet – also die Fürsorge für Kinder, Kranke und Alte in der Familie –, wären nach seinem Ansatz, 

so folgert Angelika Krebs, nicht finanziell zu entgelten, weil die Liebe dadurch entwertet würde; finan-

zielle Transfers zur Unterstützung familialer Leistungen aus öffentlichen Kassen seien damit aber für 

Walzer nicht ausgeschlossen (vgl. Krebs, 2002: 245 f.). 

Weder Walzer noch Etzioni messen offenbar der Frage eines gerechtigkeitsorientierten Geschlechter-

rollenarrangements in der ehelichen Partnerschaft eine eigenständige Bedeutung bei, auch wenn Etzi-

oni ausdrücklich betont, Frauen und Männer sollten auch als Mütter und Väter gleiche Rechte haben, 

und Frauen dürften nicht einseitig durch Familienaufgaben belastet werden (Etzioni, 1997: 240 f.; dazu 

auch: Reese-Schäfer, 1997: 384 f.); Walzer hingegen behauptet, die Benachteiligung der Frau gründe 

gar nicht genuin in der Institution Familie, in der sie ja als Hauptakteurin der familialen Liebesgarantie 

unverzichtbar und mithin stark sei, sondern eher in ihrem Ausschluss aus allen anderen gesellschaft-

lichen Sphären (vgl. Walzer, 1992: 343 f.). Beide Ansätze stellen das Eltern-Kind-Verhältnis bzw. – umfas-

sender – Relationen der Fürsorge ins Zentrum, ohne dies aber explizit zu machen; deshalb wurde Wal-

zer vorgehalten, sein Begriff der „Liebesgarantie“ verschleiere, dass es in der Sphäre von „Liebe und 

Verwandtschaft“ nicht nur um „Liebe und Zuneigung, sondern auch um Fürsorge“ gehe und dies mit 

Arbeit und nicht selten, sei es mit oder ohne Liebe, mit Ausbeutung der Fürsorge leistenden Personen 

(meistens Frauen) verbunden sei (vgl. Krebs, 2002: 248 f.). Dieser von verschiedenen Seiten erhobene 

Einwand ist auch insofern gewichtig, als mit der Verschleierung der Differenz zwischen den durch-

aus verschiedenen (und nicht notwendig aneinander gekoppelten) sozialen Gütern Liebe und Fürsor-

ge auch das Problem der innerfamilialen Arbeitsteilung verschleiert wird: „Indem die Güter, über die 

die Familie verfügt, nicht präzise unterschieden werden, überträgt sich die für den Beziehungsaspekt 

▼
▼

 

24 Etzioni 1997: 215–147.

25 Unter der letztgenannten Formel versteht Etzioni die Gesellschaft als Ganze, vgl. Etzioni 1997: 235.

26 Etzioni 1997: 235.

27 Walzer differenziert scharf zwischen der familialen Liebe und der romantischen, freien Liebesaffäre, die er nach dem Prinzip der völlig freien 


Wahl in einer Individualentscheidung begründet sieht; in ihr gehe es um einen „freien Warentausch“, wobei die zum Tausch gebotenen 
Waren die Subjekte selbst seien (Walzer 1992: 341; zur Kritik dieser allzu holzschnittartigen Charakterisierung vgl. Krebs 2002: 252 f. 
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festgestellte Unvermeidbarkeit von Ungleichheit auch auf die innerfamiliäre Arbeitsteilung zwischen 

den Geschlechtern. Infolgedessen hat das Thema innerfamiliärer Gleichheit bei Walzer keine Priorität 
Seite 44 

(Nagl-Docekal, 1993: 1031). 

Etzioni geht insbesondere von der elterlichen Verantwortung für die moralische Entwicklung der Kin-

der aus, wobei er bestimmte starke Voraussetzungen über die moralische Entwicklung und Erziehung 
Inhalt von Kindern macht, die – soweit es aus den schriftlichen Darlegungen zu entnehmen ist – mehr auf eige-

nen Annahmen als auf empirisch untermauerten entwicklungspsychologischen, soziologischen und 
zurück pädagogischen Erkenntnissen beruhen. Seine Argumentation basiert insbesondere auf einer Relation, 

die er zwischen der Zeit, welche Eltern (bzw. wenigstens ein Elternteil) mit den Kindern verbringen, 
weiter 

und den Aussichten auf Internalisierung von Werten herstellt. Es wird – zumindest in dem hier rezi-

pierten Zusammenhang – aber weder näher auf die Werte selbst eingegangen, deren Internalisierung 

derart befördert werden soll, noch wird reflektiert, dass das Gelingen von Eltern-Kind-Beziehungen, 

die eine positive moralische Entwicklung des Kindes fördern können, selbst voraussetzungsreich und 

von einer Vielzahl von (nicht nur sozioökonomischen) Faktoren abhängig ist. Die Frage, wie die inner-

familiale Arbeitsteilung selbst gerecht(er) gelöst, wie Verantwortung in der und für die Familie so zwi-

schen den Geschlechtern geteilt werden kann, dass asymmetrische Beteiligungschancen im Blick auf 

die familialen Aufgaben, auf ökonomische und politische Partizipation überwunden werden, bleibt 

weitgehend ausgeblendet; offensichtlich ist dies für Etzioni kein relevanter Aspekt in seinem Projekt 

der Internalisierung von Werten. Der gleiche blinde Fleck ist in Walzers Ausführungen zu konstatieren 

(vgl. Krebs, 2002: 247 f.). 

Die skizzierten Positionen, die – in grober Typisierung – der kommunitaristischen Theoriefamilie 

zugeordnet wurden, geben für die Frage nach dem Zusammenhang von Eigenverantwortung und 

geschlechtsspezifischen Rollenleitbildern in der Familie auf den ersten Blick nicht allzu viel her; den-

noch lassen sie Wichtiges erkennen: Sie gehen von einer bestimmten Aufgabe bzw. Funktion der Fami-

lie aus, die diese als kollektives Verantwortungssubjekt und gesellschaftliche Basiseinheit zu erfüllen 

habe: die moralische Ausrüstung der nächsten Generation mit jenen sozialen Gütern, mit Haltungen 

oder Tugenden, die für ein gelingendes Gemeinschaftsleben, soziale Verantwortlichkeit und Selbst-

verpflichtung – diesseits einer fortgeschrittenen Tendenz zur Verrechtlichung sozialer Interaktionen – 

notwendig sind. Ein Mindestmaß an sozialer Kompetenz, an Konflikt- und Kompromissfähigkeit, an 

Solidarbereitschaft ist ohne Zweifel notwendig, um in einer freiheitlichen und demokratischen Gesell-

schaft lebensförderliche, mitmenschlich befriedigende und die Menschen wie die Institutionen nicht 

überfordernde Lebensbedingungen zu kultivieren. Das Anliegen, solche Ressourcen des sozialen 

Zusammenhalts wiederzugewinnen (Etzioni zumindest geht in Bezug auf die US-amerikanische Gesell-

schaft der vergangenen 1990er-Jahre von einer Verfallsdiagnose aus), gewinnt aber in den referierten 

Ansätzen ein solches Gewicht und wird so einseitig einer – stark idealisierten – Familie zugetraut bzw. 

zugelastet, dass Fragen nach dem Geschlechterverhältnis im Zusammenhang der Familie allenfalls am 

Rande und mit nur schwach ausgeprägtem Problembewusstsein auftauchen. 

▼
▼

 

2.3 Zwischenfazit II 
(1) Während ein vom Individuum ausgehender politisch-liberaler Ansatz in Bezug auf die innerfamili-

alen Verhältnisse die Rechte der einzelnen Akteure in den Vordergrund rückt und in deren Wahrung 

die einzige Zuständigkeit der Politik für die Familie identifiziert, die ansonsten dem Bereich des „Priva-

ten“ zugeordnet bleibt, rückt ein kommunitaristischer Zugang die Aufgabe bzw. Verantwortlichkeit 

der Familie als Einheit und Teil der „moralischen Infrastruktur“ der Gesellschaft ins Zentrum. Die Tren-
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nung von privater und öffentlicher Sphäre wird damit auch für die Institution Familie grundsätzlich 

▼



relativiert. Fragen der Geschlechterordnung, die sich im familialen Arrangement nicht zuletzt an der 
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Frage der (Ver-)Teilung von Verantwortung für die individuelle Lebensführung und für die Absiche-

rung gegenüber relevanten Risiken zwischen den erwachsenen Akteuren entzünden, werden eher in 

einem liberalen Konzept stark gemacht, während die kommunitaristische Perspektive – unter Einfor-

derung gleicher Rechte für Frau und Mann – die Förderung der gemeinsamen Wahrnehmung ihrer 
Inhalt	 Verantwortung für die nächste Generation zum Maßstab politischer Rahmensetzung und Unterstüt-

zung macht. 
zurück 

(2) Beide Theorietypen lassen eine Spannung im gerechtigkeitstheoretischen Rekurs auf die Familie 
weiter 

erkennen: Einerseits wird sie als Distributionseinheit im Blick auf Chancen und Ressourcen der jeweils 

nachwachsenden Generation wahrgenommen und bildet damit eine Quelle fortwährender gesell-

schaftlicher Ungleichheit; andererseits ist sie eine als unverzichtbar eingeschätzte Quelle und tra-

gende Kraft der Stabilität einer Gesellschaft. Als Teil der Grundstruktur (John Rawls) bzw. aufgrund des 

„präskriptiven Altruismus“ (Michael Walzer) verdient sie deshalb gleichwohl gesellschaftliche Unter-

stützung. 

(3) Beide Theorietypen tendieren dazu, innerfamiliale Gerechtigkeitsprobleme auszublenden, ins-

besondere solche, die sich nicht auf die Generationenfolge beziehen, sondern auf die wechselseitige 

Anerkennung und die Rahmenbedingungen der Realisierung von Gerechtigkeitsansprüchen in der 

Paarbeziehung. Die Gender-Blindheit hat aber jeweils unterschiedliche Ursachen: Während Rawls die 

Problemebene ausblendet, weil er sie außerhalb der Reichweite seiner Theorie der politischen Gerech-

tigkeit liegen sieht28, gründet die Gender-Blindheit bei Walzer und ähnlich bei Etzioni in einer sim-

plifizierenden Idealisierung der Familie, die einen differenzierten Blick auf die familialen wie gesell-

schaftlichen Geschlechterrollenarrangements gar nicht erst zulässt (vgl. Sedmak, 2003: 64, unter 

Bezugnahme auf Nagl-Docekal). 

(4) Die Probleme, die im Blick auf die exemplarisch befragten Gerechtigkeitstheorien zu markieren 

sind, hängen nicht zuletzt mit dem jeweils vorausgesetzten Familienbegriff zusammen (vgl. Sedmak, 

2003: 64 – 67). Familie wird unbeschadet gewisser Öffnungen traditionell gedacht – mit allen Implikati-

onen, die dies für die Geschlechterverhältnisse, insbesondere für die geschlechtsspezifische Arbeitstei-

lung und die anhaltende Abhängigkeit des überwiegend mit Erziehung und Fürsorgearbeit betrauten, 

in der Regel weiblichen Elternteils mit sich bringt. 
▼

▼
 

3. Eigenverantwortung – Geschlechterrollen – Familie: gesellschafts-
theoretische und sozialethische Konstellationen 

Das Postulat der Eigenverantwortung richtet sich im Institutionenzusammenhang Familie und des in 

ihm virulenten Geschlechterrollengefüges vornehmlich auf jene immer noch typische Konstellation, 

in der Frauen – als faktisch Hauptverantwortliche für nahezu den gesamten Bereich der unbezahlten 

innerfamilial geleisteten Fürsorgearbeit – temporär oder dauerhaft kein oder nur ein geringes eige-

nes Einkommen erwirtschaften und hinsichtlich der Absicherung ihrer Lebensrisiken gegenüber 

ihren Partnern ebenso wie gegenüber nicht familiär gebundenen, voll erwerbstätigen Frauen extrem 

28 Es ist allerdings deutlich geworden, dass Rawls’ Antworten hinsichtlich der Relevanz der Gerechtigkeitsgrundsätze für die „private“ Sphäre 
der Familie nicht völlig konsistent sind und offensichtlich ein Dilemma ungelöst lassen. 
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ungleich gestellt sind. Insofern scheint das in der Sozialstaatsdebatte nicht selten zum Kampfbegriff 

▼



gegen angeblich ausufernde wohlfahrtsstaatliche Erwartungen avancierte Schlagwort „Eigenverant-
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wortung“ zugleich einen Fokus des Ringens um die gesellschaftliche Integration von Frauen zu bilden (vgl. 

Schnabl, 2004: 149 f.). Der Ruf nach Eigenverantwortung tönt dabei aber äußerst ambivalent: Redet 

er dem Postulat der Geschlechtergerechtigkeit das Wort? Oder trägt er zur weiteren Fragmentierung 

der sozialen Zusammenhänge bei und unterstützt eine Dynamik, welche die Modernisierungskosten 
Inhalt der Gesellschaft zulasten der Frauen, aber zugleich auch auf Kosten der fundamentalen Solidaritäts-

ressourcen der Gesellschaft zunehmend individualisiert? Auf welche Seite man sich in dieser Frage 
zurück schlägt, hängt nicht zuletzt von dem der jeweiligen Urteilsbildung zugrunde liegenden normativen 

Gesellschaftsverständnis ab. Eine abschließende Synthese der vorgelegten Sondierungen muss daher 
weiter 

noch einmal an die skizzierten sozialphilosophischen Diskussionslinien anknüpfen, um in den erör-

terten Konstellationen von Familie, Geschlecht und Gerechtigkeit den Stellenwert des Rufes nach 

Eigenverantwortung verorten zu können. 

(1) Eigenverantwortung ist ein Postulat, das gegenüber bestimmten individuellen gesellschaftlichen 

Akteuren geltend gemacht wird; es kann individualistisch oder kooperativ verstanden werden. Im 

androzentrischen Mainstream der Sozialphilosophie der Moderne wird es überwiegend individu-

alistisch interpretiert und bezieht sich auf das autarke, erwachsene, männliche Individuum als poli-

tisches Subjekt.29 Ein solches Verständnis steht in einer mindestens latenten Spannung zu Solidarität 

als Prinzip der Gesellschaftsgestaltung. Ein kooperatives Verständnis hingegen wird das Subjekt der 

Verantwortung nicht von seinen sozialen Kontexten isoliert beanspruchen und Anschlussfähigkeit an 

konkrete Lebenswelten moderner Frauen und Männer suchen; dazu gehört auch der Kontext Familie. 

Insofern dann Eigenverantwortung nicht als Konkurrenzprojekt zu Solidarität zu begreifen ist, muss 

ein solcher Zugang in der Lage sein, Freiheit und Handlungsmacht des (sittlichen) Subjekts mit sozialer 

Bindung und Kooperation zusammenzudenken. Für ein zugleich familienpolitisch aussichtsreiches 

und gendergerechtes Konzept von Eigenverantwortung liegt hier eine Schlüsselfrage. 

(2) Damit zusammenhängend zeigt sich eine weitere Spannung zwischen dem Anspruch auf formale 

Gleichheit und den Chancen auf gleiche Freiheitsverwirklichung (z. B. hinsichtlich der Partizipation an 

Lebensunterhalt sichernder Erwerbstätigkeit und an den Errungenschaften des Sozialstaats), die für 

Frauen typischerweise durch geschlechterasymmetrische Verteilung der Fürsorgearbeiten beein-

trächtigt bzw. infrage gestellt wird (vgl. Schnabl, 2004: 155).30 Ein erheblicher Teil der gesellschaftlichen 

Verletzbarkeit von Frauen, etwa hinsichtlich fortwährender Lohnungerechtigkeit, unsicherer Arbeits-

plätze, überdurchschnittlich hoher Frauenarbeitslosigkeit, unzureichender Sicherung im Alter etc., 

wird durch ihre Stellung in der Sphäre der Familie provoziert – vor allem durch die asymmetrische 

Verteilung unbezahlter Fürsorgeaufgaben (vgl. Schnabl, 2004: 156; Okin, 1989). Die Geschlechter-

asymmetrie, die dem überkommenen, androzentrisch bestimmten liberalen Gesellschaftsverständnis 

eingeschrieben ist, kann nur durch konsequente Einbeziehung der Gender-Kategorie aufgedeckt und 

überwunden werden. Damit ist zugleich der Anspruch verbunden, das Freiheits- und Gleichheitsver-

ständnis im Sinne realer Verwirklichungschancen konkreter (und nicht nur formaler) Freiheit und 

Gleichheit zu reformulieren. 

▼
▼

 

29 Insoweit geht es parallel mit dem modernen Mainstream des Autonomieverständnisses. Die vor allem in der feministischen Philosophie 
geführte Debatte um Autonomie, die einen Fokus der feministischen Auseinandersetzung mit dem politischen Liberalismus bildet (vgl. 
Schnabl 2004: 152–159), kann hier nicht aufgenommen werden. 

30 Einen die Grundoptionen des politischen Liberalismus fortschreibenden feministischen Entwurf, der die Autonomievorstellung von der 
privat/öffentlich-Dichotomie befreien und dadurch im Sinne der umfassenden Ermöglichung von Autonomie bzw. Freiheitsverwirklichung 
von Frauen wie von Männern geschlechtergerecht entfalten möchte, hat Herlinde Pauer-Studer unter dem (zumindest auf den ersten Blick 
tautologisch klingenden) Stichwort eines „freiheitsfunktionalen Liberalismus“ vorgelegt (vgl. Pauer-Studer 2000: 248–284). 



 

▼
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(3) Gerechtigkeitserwartungen im Bereich der privaten Fürsorgearbeit können nur unter der Vorausset-

zung geltend gemacht werden, dass die liberale Trennung der Sphären von Gerechtigkeit und gutem 
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Leben bzw. von Öffentlichkeit und Privatheit durchbrochen wird. Diesem Anliegen kommt ein kommu-

nitaristischer Ansatz auf den ersten Blick entgegen, insofern er die überschaubaren gesellschaftlichen 

Verbände, allen voran die Familie als „Basismodul“ der moralischen Infrastruktur der Gesellschaft, 

stark macht und die konkreten Lebenswelten zum zentralen Bezugspunkt der politischen Umsetzung 
Inhalt von Gerechtigkeitserwartungen macht. In diesem Sinne weist ein solcher Ansatz eine Anschlussstelle 

für Eigenverantwortung als Postulat an die Familie als kollektiven Akteur aus. Die Familie als Ort und 
zurück Träger von Fürsorgearbeit und der gesellschaftliche Stellenwert der Fürsorgearbeit werden gewür-

digt und aus dem Status gerechtigkeitstheoretischer Irrelevanz herausgehoben. Auf den zweiten Blick 
weiter 

allerdings bietet diese Theorieoption dennoch keine weiterführende Lösung. Denn sie fokussiert zwar 

die Familie als kollektiven Akteur, das aber auf Kosten der individuellen Ansprüche auf konkrete Frei-

heitsverwirklichung gerade derjenigen individuellen Akteure, welche de facto die Hauptlast der Fami-

lien- bzw. Fürsorgearbeit tragen – der Frauen. 

(4) Am Schluss ergibt sich also ein ambivalentes Bild. Eigenverantwortung kann in zweierlei Hinsicht 

postuliert werden: Wird z. B. gefordert, dass jedes erwachsene Familienmitglied eigenverantwort-

lich für Lebensunterhalt und Alterssicherung sorgen (können) soll und dass jene Elemente familialer 

Arbeit, die Angelika Krebs „Partnerarbeit“ nennt und dem Bereich des rein Privaten zurechnet, konse-

quent individuell zugeschrieben werden sollen, so richtet sich dieses Postulat auf das Ziel der wechsel-

seitigen (ökonomischen) Unabhängigkeit der Partner, auf individuelle Autarkie und in gewisser Weise 

Autonomie. Mit dem emanzipatorischen Moment dieses individualistischen Verständnisses verbindet 

sich die Tendenz, zumindest eine Dimension familialer Solidarität – nämlich die zwischen den Part-

nern (Geschlechtersolidarität) – zu unterlaufen. Es bleibt zu fragen, ob und wie sich eine Lockerung 

(bis hin zur Negierung) der Solidarität zwischen den Partnern als ein Bestandteil familialer Solidarität 

(wie sie z. B. bei Angelika Krebs vorausgesetzt wird) auf das Gesamtgefüge familialer Solidarität in der 

doppelten Dimension von Geschlechter- und Generationengerechtigkeit auswirkt. Auf der anderen 

Seite kann und muss (im Sinne der liberalen Präferenzordnung) individuelle Eigenverantwortung als 

Korrektiv geltend gemacht werden, wo und wenn der Subjektstatus einzelner Familienmitglieder im 

Namen der Kollektivinteressen der Familie marginalisiert wird. Dies betrifft typischerweise die Frauen, 

die den überwiegenden Anteil der „privaten“ Familien- und Fürsorgeaufgaben in der Familie tragen. 

Insofern hat der Ruf nach Eigenverantwortung an die Adresse individueller Akteure im Institutionen-

zusammenhang Familie einerseits problemindikatorische und ggf. korrigierende Funktion gegenüber 

einer genderblinden „familialistischen“ Sichtweise. Andererseits kann er, insofern er sich politisch ver-

selbstständigt und auf der Grundlage eines individualistischen Verständnisses den kooperativen und 

familial-kontextuellen Aspekt abstreift, selbst ein Problem im Blick auf die Tragfähigkeit der Institution 

Familie hervorrufen. Je nach ideologischem Standort mag das gewollt sein; es ist sozialethisch gesehen 

gleichwohl ein zu markierendes Problem. 

▼
▼

 

Abstract 

The slogan “self-responsibility”, which in modern debate on social state issues has at times developed into 

a concept that challenges welfare state expectations, is one focus of the struggle for the societal integration 

of women. The call for self-responsibility is nevertheless highly ambivalent. Does it stand for the postulate 

of gender-based justice? Or does it contribute to the further fragmentation of social ties, thus fostering a dy-
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namic process that increasingly individualises the costs of modernising society at the expense of women but 

also at that of society’s fundamental solidarity resources? 
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Self-responsibility can be construed along individualistic or cooperative lines. Within the androcentric main-

stream of modern social philosophy, it is preponderantly interpreted individualistically and, at least latently, 

stands in a tense relationship to the principle of solidarity. A cooperative understanding, by contrast, does not 
Inhalt isolate the subject of responsibility from its societal contexts and seeks potential links to the actually lived-in 

worlds of modern women and men – including the institution of the family. The notion of self-responsibility, 
zurück if not demanded as a project vying with solidarity, must have the ability to reconcile the (moral) subject’s free-

dom and power to act with social commitment and cooperation. This is a key issue for a conceptualisation of 
weiter 

self-responsibility that holds promise for family policy and at the same time does justice to gender issues. 

The idea of self-responsibility displays a further tension between the right to formal equality and the oppor-

tunities for the equal realisation of freedom. A substantial proportion of women’s societal vulnerability, say, 

with regard to persisting injustice of pay, uncertain jobs, above-average female unemployment, insufficient 

protection in old age, etc., is provoked by their status within the family sphere – notably by the asymmetric 

distribution of unpaid care-giving tasks. Such gender asymmetry, ingrained in the inherited liberal under-

standing of society, can only be exposed and overcome through the consistent inclusion of the gender cate-

gory. This goes hand in hand with the need to reformulate the conception of freedom and equality in the 

sense of real opportunities for achieving concrete (not merely formal) freedom and equality. 

Expectations of justice in the field of private care work can only be fulfilled on condition of overcoming the 

liberal division of the spheres of justice/publicness and good life/privateness. Appreciating the family as a 

place and provider of care work and recognising the societal importance of such work is, moreover, a very 

promising approach. Even so, the reconciliation of gender-based justice and intergenerational justice in the 

setting of the family institution cannot succeed if only the family is perceived as a collective actor and this 

occurs at the expense of individual claims to the true realisation of freedom by women, being the individual 

actors who in fact bear the main burden of family work and care-giving. 

In the end, the picture is an ambivalent one. Self-responsibility may be postulated in two respects: 

If, for example, it is demanded that every adult family member should (be able to) accept personal respon-

sibility for earning a living and providing for old age, and that those elements of familial work which Angeli-

ka Krebs labels “partner work” and attributes to the private sphere should be consistently ascribed to individ-

uals,thenthispostulateistargetedatthegoalofmutual(economic)independenceofthepartners.Theeman-

cipatory momentum of this individualistic conception is coupled with the tendency to evade the expectation 

of gender solidarity as a postulate directed at the family. The question is whether and how a slackening (or 

even ultimate negation) of partner-based solidarity as an integral component of familial solidarity will affect 

the overall structure of familial solidarity. 

▼
▼

 

On the other hand, individual self-responsibility must be asserted as a corrective (in the sense of a liberal order 

of preference) where and if the subject status of single family members is marginalised in the name of collec-

tive interests of the family. This typically concerns women who bear the brunt of “private” familial and care-

giving tasks within the family. In this respect, the call for self-responsibility addressed to individual actors 

within the institutional context of the family may have a problem-indicating and, if necessary, correcting 

function vis-à-vis a gender-blind “familialistic” perspective. If, however, such a call assumes a political life of its 

own and strips off the cooperative and familial-contextual aspect because of an individualistic understand-

ing, it itself may create a problem for the “load-bearing capacity” of the family institution. 
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Kapitel I.	 Auf den Spuren der Rollenleitbilder im deutschen Familien- und 
Sozialrecht – über Normen, die egalitäre Rollenteilung immer 
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noch benachteiligen 
Kirsten	Scheiwe,	Hildesheim 

Rolle und Leitbild sind Begriffe aus der sozialwissenschaftlichen Diskussion. Leitbilder enthalten nor-
Inhalt mative Vorstellungen über die Gestaltung eines Teilbereichs der Gesellschaft und dynamisch sich 

entwickelnde Wertmuster; sie sind an Werte und Normen gekoppelt.1 Soziale Rollen sind typisierte 
zurück gebündelte Erwartungen an Menschen in bestimmten Positionen, von denen bestimmte Verhaltens-

muster erwartet werden. Die Figur der sozialen Rolle hilft, um das Zusammenspiel zwischen Individu-
weiter 

um und Gesellschaft zu verstehen. Was trägt Recht dazu bei? 

Rollenerwartungen sind durch Rechtsnormen beeinflusst, weil das Recht einer Person bestimmte 

Rechtspositionen zuordnet und sie mit Rechten und Pflichten verknüpft (etwa den Status als Mutter 

oder Vater, als ledig oder verheiratet, als Arbeitnehmerin oder als bedürftige Leistungsempfängerin), 

sodass Rollen und die damit verbundenen Verhaltenserwartungen auch durch die mit dem Recht ver-

bundenen Rechte und Pflichten geprägt werden. Rechtsregeln beinhalten normative Erwartungen an 

Verhalten anderen gegenüber, von denen einige notfalls auch sanktioniert werden können, und sei es 

durch die Gerichtsvollzieherin. Soziale Rollen werden durch Normen in unterschiedlichen gesellschaft-

lichen Teilsystemen beeinflusst, die widersprüchlich sein können; in Teilbereichen herrscht noch ein 

„starkes Ernährermodell“, etwa mit Blick auf das Steuerrecht und das Ehegattensplitting, in anderen 

jedoch nicht. Es stellt sich daher auch das Problem von Intrarollenkonflikten und ihrer Lösung, meist 

nur verengt unter dem Stichwort der „Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie“ für Frauen dis-

kutiert. Zu bedenken ist auch, dass die Steuerungswirkungen des Rechts beschränkt sind – wer weiß 

etwa, wie viele Väter die Partnermonate des Elterngeldes in Anspruch nehmen werden, durch die der 

Gesetzgeber eine gewisse Veränderung der Vaterrolle anstrebt. 

Manche Leitbilder im Recht sind explizit, etwa verfassungsrechtliche Grundsätze wie der Grundsatz 

der Gleichberechtigung (Art. 3 Abs. 2 GG) oder der Schutz von Ehe und Familie (Art. 6 Abs. 1 GG) oder 

das familienrechtliche Leitbild der partnerschaftlichen Ehe und der Grundsatz, dass beide Ehepartner 

berechtigt sind, erwerbstätig zu sein (§ 1356 Abs. 2 S. 1 BGB). Implizite Leitbilder lassen sich dagegen nur 

durch eine Analyse des Zusammenwirkens von Teilbereichen des Rechts rekonstruieren – etwa das sog. 

„Normalarbeitsverhältnis“ oder das Leitmodell der „nicht erwerbstätigen Mutter eines Kindes unter 

drei Jahren“, das im Moment ja etwas in Fluss geraten ist durch das Elterngeldgesetz und die Diskussi-

onen über Kinderbetreuung und frühkindliche Erziehung für unter Dreijährige. Normative Rollenmo-

delle im Recht sind dynamisch und im Wandel; auch durch die Auslegungsbedürftigkeit kann sich der 

Inhalt allgemeiner Rechtsbegriffe oder Verfassungsgrundsätze ändern und ist umkämpft. So hat sich 

bekanntlich auch die Interpretation des Gleichberechtigungsgrundsatzes des Art. 3 Abs. 2 GG geändert, 

weg von der Betonung der „biologischen und funktionalen Besonderheiten der Frau“, die das Bundes-

verfassungsgericht seit der Entscheidung über das Nachtarbeitsverbot2 für Frauen dezidiert verwor-

fen hat, hin zu einer Betonung der Offenheit und gesellschaftlichen Gestaltbarkeit der Rollen unab-

hängig vom Geschlecht. Hier interessiert der Einfluss von Recht auf Berufsrollen und Familienrollen 

▼
▼

 

1 	 Zur Entwicklung der Rollentheorie und ihrer Bedeutung für die Rechtssoziologie vgl. Röhl, Rechtssoziologie, 1987, S. 309 ff. 
2 	 Urteil vom 28.1.1992, BVerfGE 85, 191. Danach dürfen überkommene Rollenverteilungen, die zu einer höheren Belastung oder sonstigen Nach-

teilen für Frauen führen, durch staatliche Maßnahmen nicht verfestigt werden. 
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und auf Rollenkonflikte zwischen der normativen Konstruktion als


I Erwerbstätige/r,
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I Unterhaltsverpflichtete/r,


I Eltern, Vater, Mutter (und Kind), 


I Erziehende/r,


I Pflegende/r,

Inhalt	 I Haushaltsführende/r. 

zurück	 Individuen befinden sich zugleich in verschiedenen Rollen, die sie zu vereinbaren suchen und zwischen 

denen es Konflikte geben kann, und sie leben nicht immer allein. In der sozialwissenschaftlichen Dis-
weiter 

kussion verwendete Begriffe wie das „Ernährer“-Modell oder die „Versorgerehe mit Alleinverdiener“, 

die „1 1/2 Einkommen-Partnerschaft“, das Modell der partnerschaftlichen Doppelverdiener/Doppelver-

sorger-Partnerschaft („dual earner/dual carer“-Modell) bezeichnen Rollenkombinationen in Paarkons-

tellationen als Eltern oder in Partnerschaften. Im Familienrecht hat sich das geschlechtshierarchische 

Modell der Ehe des BGB von 1900 zu formal geschlechtsneutralen Modellen hin entwickelt, in denen 

der Staat seit dem Eherechtsreformgesetz 1977 die Entscheidung über ihre Rollenverteilung den Indi-

viduen überlässt – aber dennoch bestehen viele Regeln im Familien- und Sozialrecht (und auch im 

Arbeits- und Steuerrecht), die eine egalitäre Arbeits- und Rollenteilung benachteiligen. Zu überprüfen 

sind außerdem die Möglichkeiten des Wechsels und der Gestaltbarkeit der Übergänge zwischen ver-

schiedenen Rollen, um Interrollenkonflikte der Individuen zu bewältigen (Stichwort „flexicurity“). Im 

Zusammenhang mit Rollenübergängen stellen sich folgende Fragen: Habe ich ein Recht auf Arbeits-

zeitreduzierung wegen Pflege- oder Erziehungsaufgaben? Welche sozialen Dienstleistungen stehen 

zur Verfügung? Welche Maßnahmen der Arbeitsförderung werden der Zielgruppe von „Berufsrück-

kehrerinnen“ oder Alleinerziehenden gewährt? Diese Problematik lässt sich auch aus der umgekehr-

ten Perspektive untersuchen: Gibt es normative Modelle, die ausgrenzen und Personen vor Entschei-

dungsalternativen stellen, bei denen nur ein rigides „Entweder-oder“, „das eine oder das andere“, oder 

ein „ganz oder gar nicht“ gilt? 

Der sozialwissenschaftliche Rollenbegriff wird nur auf Individuen angewandt; doch wenn der Staat 

oder andere kollektive Akteure durch soziale Dienstleistungen bestimmte Aufgaben übernehmen 

oder diese finanzieren, so führt auch dies zu veränderten Erwartungen an die individuellen Rollen, 

und es beeinflusst die (Un-)Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Sorge sowie mögliche Rollenkon-

flikte. Die Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen und die Verteilung der Aufgaben in der früh-

kindlichen Erziehung zwischen öffentlicher und privater Verantwortung verdeutlichen dies. Ein wei-

teres Beispiel: Die Einführung der Pflegeversicherung 1996 hat die vorrangige Eigenverantwortung 

der Familien für Pflegebedürftige in vieler Hinsicht (aber nicht vollständig) durch eine sozialversiche-

rungsrechtliche Übernahme des Risikos der Pflegebedürftigkeit ersetzt und gleichzeitig zur Expansi-

on des Pflegemarktes und zu einer Zunahme professioneller Pflegekräfte als Erwerbstätige beigetra-

gen. Es wurden aber auch neue Mischungen aus öffentlicher und privater Verantwortung generiert, 

welche die Rolle der privat Pflegenden auf einem moderaten Niveau sozialrechtlich abgefedert haben. 

So entstand die neue Figur der „Pflegeperson“ nach dem SGB IX, die aber dennoch überwiegend in der 

Privatsphäre verbleibt. Diese Rolle wurde als vereinbar mit Teilzeiterwerbstätigkeit bis zu 30 Wochen-

stunden ausgestaltet, was positiv ist – aber es wurde kein Recht auf Arbeitszeitreduzierung bei Pflege-

bedürftigkeit naher Angehöriger eingeführt, sodass Übergänge erschwert werden und Erwerbstätige 

mit Pflegeaufgaben für Schwerstpflegebedürftige häufig zu einer Kündigung gezwungen sind, um die 

Aufgaben bewältigen zu können. Durch Rechtsansprüche auf Teilzeit oder phasenweise Freistellung 

▼
▼
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für bestimmte Zeiträume könnte die Gleichzeitigkeit bestimmter Rollen besser ermöglicht werden.3 

Andere Normen führen zur Exklusivität der einen oder anderen Aufgabenzuweisung. 
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Hier ist nicht ausreichend Raum, um die allgemeine historische Entwicklung von rechtlichen Leitbil-

dern einer geschlechtshierarchischen Arbeits- und Rollenteilung hin zu formal geschlechtsneutralen 

Regelungen nachzuzeichnen4. Ich konzentriere mich vielmehr auf einige Beispiele des geltenden 
Inhalt Rechts, die egalitäre Rollenteilungen erschweren und Anreize für eine asymmetrische Rollenteilung 

setzen. Hier hat sich zwar vieles verändert, doch manche Regelungen (nicht alle!) sind rigide und 
zurück favorisieren ein „Entweder-oder“ von Erwerbstätigkeit und „care“, oder sie erlauben lediglich ein pha-

senweises Nacheinander, aber nicht die gleichzeitige und gleichberechtigte Übernahme von Erwerbs-
weiter 

arbeit und Sorgearbeit durch beide Partner oder Eltern. Dadurch wird ein modernes Rollenbild, das die 


gemeinsame partnerschaftliche Versorgung und die Gleichzeitigkeit von Erwerbstätigkeit und Sorge 


ermöglicht, mit negativen Anreizen belegt und erschwert. Der Teufel steckt hier im Detail – dies wird 


an folgenden Beispielen näher erläutert:


I Anerkennung von Kindererziehung in der Rentenversicherung, 


I geringfügige Beschäftigungsverhältnisse im Bereich der „Mini-Jobs“, 


I Elternzeit, Elterngeld und gleichzeitige Teilzeitarbeit von partnerschaftlich betreuenden Eltern, 


I Kriterien zur Bereitstellung und Verteilung knapper Kinderbetreuungsplätze,


I Rollenmodelle des Betreuungsunterhalts und im Kindesunterhaltsrecht.


1. Anerkennung von Kindererziehung in der Rentenversicherung 

Kindererziehungszeiten (§ 56 SGB VI) für die ersten drei Lebensjahre des Kindes werden einem Eltern-

teil gutgeschrieben; ein gleichzeitiges Splitting ist nicht möglich. Die Benachteiligung erwerbstätiger 

Mütter bei den Anwartschaften für Kindererziehungszeiten wurde durch das Rentenreformgesetz 

1999 beseitigt: Seitdem können Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten mit eigenen Rentenanwart-

schaften aus gleichzeitiger Erwerbstätigkeit während der ersten drei Lebensjahre des Kindes kumu-

liert werden (die sog. additive Lösung). Im vorhergehenden Modell profitierte die Mutter am meisten, 

die ganz zu Hause blieb: Kindererziehungszeiten wirkten sich früher nur „rentenanhebend“ aus oder 

auch gar nicht, wenn aufgrund eigener Erwerbstätigkeit bereits (zeitgleiche) Rentenanwartschaften 

in Höhe der Kindererziehungszeiten erworben wurden. Ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 

von 19965 veranlasste die Änderung hin zur Kumulierbarkeit der Anrechnung von Kindererziehungs-

zeiten mit eigenen Anwartschaften aufgrund von Erwerbstätigkeit und die Anhebung der vorher dis-

kriminierenden Bewertung (jetzt auf der Basis von 100 % der Durchschnittsverdienste, zuvor – diskrimi-

nierenderweise – nur auf der Basis von 75 % der Durchschnittsverdienste). Das alte Modell der „Mutter 

eines Kleinkindes unter drei Jahren zu Hause“ wurde 1999 durch das Modell der Anerkennung von Kin-

dererziehungszeiten auch bei gleichzeitiger Erwerbstätigkeit ersetzt – kumuliert werden kann jedoch 

maximal bis zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze (2008: 5.300 € monatlich in den alten Bundes-

ländern, 4.500 € in den neuen Bundesländern), sodass diese Obergrenze bei Anwartschaften aufgrund 

einer durchschnittlich bezahlten Vollzeitstelle plus Kindererziehungszeiten relativ bald erreicht 

▼
▼

 

3 Durch das neue Pflegezeitgesetz – eingeführt durch das Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung vom 28.5.2008 
(BGBl I 874) – wurde erstmals ab 1.7.2008 eine unbezahlte, aber sozialversicherte Freistellung von der Arbeit von bis zu sechs Monaten (Pflegezeit) für 
Beschäftigte eingeführt. Zusätzlich erhielten Beschäftigte einen Anspruch auf kurzzeitige Freistellung für bis zu 10 Arbeitstage (Anm. der Redaktion). 

4 	 Zur historischen Veränderung von Leitbildern im Sozialrecht vgl. Scheiwe, Soziale Sicherungsmodelle zwischen Individualisierung und Abhän-
gigkeiten – verliert das traditionelle „Ernährermodell“ im Sozialversicherungsrecht an Bedeutung?, Kritische Justiz Nr. 2/2005, S. 127–151. 

5 	 BVerfGE 94, 241. 
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oder überschritten ist. Ein gleichzeitiges Splitting zwischen beiden Elternteilen ist nicht möglich, ein 

abschnittsweises Nacheinander aber schon: Eltern können sich die rentenrechtliche Berücksichtigung 
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der Kindererziehungszeit von drei Jahren phasenweise nacheinander aufteilen und auch dem Vater 

einen Teil der drei Jahre zuordnen, wenn sie dies (rechtzeitig) dem Rentenversicherungsträger gegen-

über erklären.6 

Inhalt Sehr widersprüchlich ist die Neuregelung der sog. Berücksichtigungszeiten (§ 57 SGB VI) von 2001. Die-

se dienen an sich der Förderung gering verdienender Mütter/Väter, die nach Vollendung des dritten 
zurück Lebensjahres des Kindes wieder versicherungspflichtig erwerbstätig sind. Aber seit der Rentenreform 

20017 profitieren davon auch nicht erwerbstätige Mütter/Väter, wenn sie gleichzeitig mindestens zwei 
weiter 

Kinder unter 10 Jahren erziehen (§ 70 Abs. 3a S. 2b SGB VI). Bei diesem Personenkreis kann sich der 

Zuschlag von maximal ein Drittel Entgeltpunkt auch ohne gleichzeitige Erwerbstätigkeit rentenerhö-

hend auswirken und gilt dann als Beitragszeit. Diese rentensteigernde Wirkung der Berücksichtigungs-

zeit reduziert sich aber bis auf null, wenn gleichzeitig eigene Rentenanwartschaften durch Erwerbstä-

tigkeit erworben werden – eigentlich sollte durch die Reform der Wiedereinstieg in Erwerbstätigkeit 

durch die Erhöhung niedriger Pflichtbeiträge nach den ersten drei Lebensjahren gefördert werden, 

doch so wird die Nichterwerbstätigkeit bei zwei Kindern unter 10 Jahren rentenrechtlich in Höhe eines 

Drittels des Durchschnittseinkommens maximal honoriert. Noch 2001 wurden derartige Detailrege-

lungen neu eingeführt, in denen das traditionelle Rollenmodell privilegiert wird – eine Art „Betreu-

ungsgeld“ im Rentenrecht, das erwerbstätigen Eltern nicht in diesem Umfang zugute kommt. 

2. Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse im Bereich der „Mini-Jobs“ 

Da dies wohl hinreichend bekannt ist, soll nur kurz das Rollenmodell im Zusammenwirken von Sozi-

al- und Steuerrecht in Anknüpfung an die Institution Ehe betrachtet werden: Der Sozialversicherungs-

schutz „zweiter Klasse“8, insbesondere für haushaltsnahe Dienstleistungen (§ 8a SGB VI) verweist auf 

die soziale Absicherung über den Ehemann und auf das asymmetrische Rollenmodell „verheirateter 

Familienernährer/geringfügig hinzuverdienende Ehefrau“: Sie bleibt bei geringfügiger Beschäfti-

gung in der gesetzlichen Krankenversicherung beitragsfrei mitversichert (während die nicht verheira-

tete Mutter beitragspflichtig ist), ihr geringfügiges Einkommen wird unter Verletzung des Gleichheits-

satzes steuerlich privilegiert und bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht berücksichtigt, 

aber sie kann davon ihren eigenen Unterhalt nicht sichern und bleibt auf ein Partnereinkommen ange-

wiesen. Auf diese Weise werden für das Rollenmodell des „vollzeiterwerbstätigen Ehemannes und der 

nur geringfügig erwerbstätigen Ehefrau“ Anreize gesetzt. 

▼
▼

 

6 Die Details sind sehr kompliziert und den Betroffenen wohl kaum bekannt, sodass empirisch wohl äußerst wenige Fälle einer Aufteilung zwi-
schen beiden Eltern vorliegen, was vermutlich hauptsächlich an der nicht rechtzeitigen Beantragung der Aufteilung liegen wird. 

7 Vgl. Köbl, Reform der Hinterbliebenenrenten, Zeitschrift für Sozialhilfe und Sozialgesetzbuch (ZfSH/SGB) 2002, S. 594 ff. 
8 So bestehen bei geringfügig Beschäftigten in Privathaushalten, für die nur Rentenversicherungsbeiträge in Höhe von 4 % zu zahlen sind, keine 

Ansprüche auf Rehabilitationsleistungen, auf Erwerbsminderungsrenten, auf Rente nach Mindesteinkommen; es erfolgt nur eine eingeschränkte 
Anrechnung als Versicherungszeit, wenn keine freiwillige Höherversicherung erfolgt – kaum jemand stockt jedoch die Rentenbeiträge um 14,5 % 
auf. Dieses „Zwei-Klassen-System“ von sozialem Schutz verstärkt die geschlechtsspezifische Segregation der Arbeitsmärkte (vgl. Koch/Bäcker, 
Mini- und Midi-Jobs – Frauenerwerbstätigkeit und Niedrigeinkommensstrategien in der Arbeitsmarktpolitik, in Baatz, D. u. a. (Hrsg.), Hauptsache 
Arbeit? 2003, S. 85–102. – Auch die Steuerrechtssystematik hat gelitten, nachdem das Einkommen geringfügig Beschäftigter unter bestimmten 
Voraussetzungen steuerfrei gestellt wird (§ 39 Nr. 3 EStG) und bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht als Einkommen angerechnet wird 
(zur verfassungsrechtlichen Bedenklichkeit dieser steuerrechtlichen Ungleichbehandlung von Einkommen aus geringfügiger Beschäftigung bei 
der Zusammenveranlagung von Ehepartnern vgl. Boecken, NZA 1999, 393 ff.). 
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Kapitel I. 3. Elternzeit, Elterngeld und gleichzeitige Teilzeitarbeit 
von partnerschaftlich betreuenden Eltern 
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Das am 1.1.2007 in Kraft getretene Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit9 hat einerseits das Ziel, das 

Risiko des Einkommensausfalls durch Elternschaft während der ersten 14 Lebensmonate des Kindes 

abzusichern und „entprivatisiert“ damit dieses finanzielle Risiko durch die steuerfinanzierte Sozial-
Inhalt leistung Elterngeld. Dies bedeutet weniger finanzielle Eigenverantwortung und mehr Risikoabsiche-

rung durch eine steuerfinanzierte Sozialleistung. Außerdem wird das Ziel verfolgt, die Vaterrolle in 
zurück Richtung einer stärkeren Beteiligung von Vätern an der Erziehung zu beeinflussen, vor allem durch die 

zwei sog. „Partnermonate“ und durch das Konzept der Einkommensersatzleistung, das es auch Vätern/ 
weiter 

dem Elternteil mit dem höheren Erwerbseinkommen ermöglicht, in den ersten 14 Lebensmonaten des 

Kindes die Erwerbstätigkeit einzuschränken. Das alte Rollenmodell der „Mutter des Kindes unter drei 

Jahren zu Hause“10, das dem früheren niedrigen, pauschalen und einkommensunabhängigen Erzie-

hungsgeld von 300 € monatlich in Kombination mit der dreijährigen Elternzeit und fehlenden Kinder-

betreuungsplätzen für unter Dreijährige zugrunde lag, wird dadurch modifiziert. 

Hinsichtlich der Elternzeit war dieses Rollenmodell des Bundeserziehungsgeldgesetzes von 1986 

bereits 2001 geändert worden. Durch die Reform des BErzGG 2001 wurden die Möglichkeiten der Teil-

zeitarbeit für Mütter/Väter erweitert. Unter dem Einfluss des EU-Rechts (EU-Richtlinie 96/34)11 wurde 

der Anspruch auf Arbeitszeitreduzierung individualisiert: Beide Eltern können seit 2001 auch gleich-

zeitig Elternzeit beanspruchen, und zwar nicht nur als kurze Teilzeit von maximal 19 Wochenstun-

den (wie vor der Reform 2001), sondern bis zu 30 Wochenstunden. Zuvor wurde der arbeitsrechtliche 

Anspruch auf Elternzeit nur einem von beiden Elternteilen gewährt, denn Voraussetzung war, dass der 

andere Elternteil nicht für die Erziehung und Betreuung des Kindes zu Hause blieb. Dadurch wurde das 

Leitbild der „Mutter des Kleinkindes zu Hause“ von 1986, das eine partnerschaftliche Arbeitsteilung 

behinderte, im arbeitsrechtlichen Teil des BErzGG 2001 beseitigt und auch für egalitäre Zeitarrange-

ments geöffnet. 

Beim Elterngeld 2007 als steuerfinanzierter Sozialleistung mit einer Bezugsdauer von maximal 14 Mona-

ten ist die Möglichkeit der gleichzeitigen Inanspruchnahme bei Teilzeitarbeit der Eltern jedoch ein-

geschränkt. Wenn die Eltern gleichzeitig im ersten Lebensjahr des Kindes ihre Arbeitszeit reduzieren 

(also keine volle Auszeit nehmen) und gleichzeitig Elterngeld auf der Grundlage ihrer Einkommens-

minderung durch Teilzeitarbeit beanspruchen, so werden sie bei der Bezugsdauer des Elterngeldes 

benachteiligt, denn dadurch halbiert sich die Bezugsdauer: Beide Eltern haben insgesamt Anspruch 

auf vierzehn Monatsbeträge (§ 4 Abs. 2 BEEG), nicht individuell. Arbeiten sie gleichzeitig Teilzeit und 

beanspruchen deshalb Elterngeld, so erhalten sie dies nur bis zum vollendeten siebten Lebensmonat 

des Kindes. Denn in jedem Lebensmonat des Kindes werden zwei Elterngeldmonate verbraucht. Dadurch 

wird ein partnerschaftliches Arrangement der Arbeitsteilung von Eltern im Vergleich zu einer vollständi-

gen Auszeit eines Elternteils benachteiligt.12 Es erscheint sinnvoller, die Bezugsdauer zu individualisieren 

und jedem Elternteil vierzehn Monate Bezugsdauer zu gewähren, aber eine Anpassung bei der Höhe der 

Leistung vorzunehmen, etwa den Höchstbetrag (maximal 1.800 € monatlich) bei gleichzeitiger Teilzeitar-

beit zu halbieren oder Ähnliches, sodass ein partnerschaftliches Modell nicht benachteiligt wird. 

▼
▼

 

9 	 BGBl. I S. 2748. 
10	 Zur Veränderung der Konzeption und Rollenmodelle vom Bundeserziehungsgeldgesetz 1986 bis zum Elterngeldgesetz 2006 vgl. Fuchsloch/ 

Scheiwe, Leitfaden Elterngeld, 2007, S. 6–17. 
11	 Richtlinie 96/34 vom 3. Juni 1996 des Rates der Europäischen Union. Danach sind Maßnahmen auszubauen, die es Männern und Frauen 

ermöglichen, ihre beruflichen und familiären Belange besser miteinander in Einklang zu bringen. 
12	 Vgl. Fuchsloch/Scheiwe, Leitfaden Elterngeld, 2007, S. 20 f.; S. 112 ff. 



 

Kapitel I. 4. Kriterien für die Bereitstellung und Verteilung knapper Kinder-
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betreuungsplätze 
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Auch im Hinblick auf soziale Dienstleistungen lassen sich Leitbilder und Rollenmodelle identifizie-

ren. Wenn Kindern Rechte auf Bildung gewährt werden, werden Eltern als Erziehende und Betreu-

ende insoweit entlastet, aber in ihrer Rolle als Unterhaltspflichtige möglicherweise finanziell stärker 
Inhalt belastet (etwa durch die Verlängerung der Ausbildungszeiten). Der Rechtsanspruch eines Kindes auf 

einen Kindergartenplatz ab vollendetem dritten Lebensjahr ist unabhängig von der Arbeitsteilung der 
zurück Eltern, aber der eingeschränkte zeitliche Umfang dieses Anspruchs verweist auf das Rollenmodell der 

höchstens Teilzeit arbeitenden Mutter zu Hause. Die Kriterien zur Verteilung der knappen Ganztags-
weiter 

plätze, auf die kein Rechtsanspruch besteht, oder auf Plätze für unter Dreijährige haben wiederum 

implizite Leitbilder und Rollenmodelle: Vorrangig berücksichtigt werden Kinder von berufstätigen 

oder von in Ausbildung befindlichen Eltern. Dies kann dazu führen, dass ein Kind unter drei Jahren 

den Platz verliert oder dass einem älteren Kind die Besuchszeit auf einen Halbtagsplatz gekürzt wird, 

wenn ein Elternteil arbeitslos wurde. Dies war auch in Schweden, dem Land mit dem Leitbild der „bei-

den erwerbstätigen Eltern“, noch bis 2002 der Fall; es änderte sich durch die Einführung eines Rechts-

anspruchs auf eine mindestens dreistündige tägliche Betreuung auch für Kinder arbeitsloser, nicht 

erwerbstätiger oder in Elternzeit befindlicher Eltern im Jahr 2002. Wenn Kindern dagegen ein eigener 

universaler Anspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung oder in Tagespflege eingeräumt 

wird, so entfällt auch die Verkoppelung mit einem bestimmten Rollenleitbild für die Arbeitsteilung 

der Eltern, und Kinder nicht erwerbstätiger Eltern/Mütter werden beim Zugang nicht benachteiligt. 

Rollenbilder scheinen auch auf bei der Frage, wann ein Kind unter drei Jahren einen Bedarf an einem 

Platz in einer Tageseinrichtung hat – dies spielt eine Rolle im Kinder- und Jugendhilferecht, denn der 

Jugendhilfeträger ist zur Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots verpflichtet (§ 24 Abs. 2 und 3 

SGB VIII, § 80 SGB VIII). Hat das Kind einen Bedarf, wenn sich beide Eltern in Ausbildung befinden? Das 

Bundesverwaltungsgericht verneinte dies noch 1996, denn die Förderung eines Kindes in Tagespflege, 

dessen beide Eltern sich in Ausbildung befinden, sei nur dann erforderlich, wenn keinem der Eltern-

teile auch unter Berücksichtigung ihrer besonderen elterlichen Erziehungs- und Betreuungsverant-

wortung zugemutet werden könne, den Ausbildungswunsch ganz oder zeitweilig zurückzustellen.13 

Diese Auffassung ist inzwischen so nicht mehr vertretbar, weil 200414 gesetzlich konkretisiert wurde, 

dass ein bedarfsgerechtes Angebot für unter Dreijährige mindestens Plätze für Kinder von erwerbs-

tätigen oder in der Ausbildung befindlichen Eltern umfasst (§ 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII). Die geplante 

Einführung eines Rechtsanspruchs auf einen Platz auch für Kinder unter drei Jahren ab 2013 wird das 

Rollenbild ebenfalls beeinflussen, weil frühkindliche Erziehung dann nicht als Ersatz der mütterlichen 

Betreuung (nur) für diejenigen Kinder konzipiert wird, denen elterliche Erwerbstätigkeit sog. „Fremd-

betreuung“ beschert (wie übersetzt man dieses schöne deutsche Wort in andere Sprachen?), sondern 

als eigenes Recht des Kindes auf Bildung, Betreuung und Erziehung unabhängig von der elterlichen 

Arbeitsteilung. 

▼
▼

 

13 BVerwG 5.12.1996, NJW 1997, 2766.

14 Tagesbetreuungsausbaugesetz vom 27.4.2004, BGBl. I, 3852.
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Nachehelicher Unterhalt ist Gegenstand anderer Beiträge, deshalb hier nur wenige Anmerkungen 

dazu:15 Seit der geschlechtsneutralen Formulierung der ehelichen Unterhaltspflichten durch das 

Eherechtsänderungsgesetz 1976 gilt ein geschlechtsneutrales partnerschaftliches Ehemodell, das 
Inhalt die Entscheidung der Arbeitsteilung den Ehepartnern überlässt; das Recht zieht sich insoweit im 

Eherecht aus der Zuweisung spezifischer Rollen zurück. Aber die traditionelle Rollenteilung in der 
zurück „Hausfrauenehe“erfährt eine besondere Anerkennung, indem die Haushaltsführung als Erfüllung des 

Beitrags zum Familienunterhalt gilt und im Scheidungsfolgenrecht besonders abgesichert wird. 
weiter 

Hier trug die Rechtsprechung zum nachehelichen Betreuungsunterhalt (§ 1570 BGB) mit dem seit 

1977 entwickelten „Phasenmodell“ 16 mütterlicher Erwerbstätigkeit zu einer spezifischen normativen 

Ausprägung der Mutterrolle bei, die als negativer Anreiz für Erwerbstätigkeit wirkt: Erwerbstätig-

keit konnte danach von dem geschiedenen Elternteil, bei dem das Kind überwiegend lebt, bei einem 

Kind unter 8 Jahren nicht erwartet werden; zwischen 8 und 16 Jahren kann eine Teilzeitarbeit und ab 

16 Jahren eine Vollzeitberufstätigkeit erwartet werden; bei zwei oder mehr Kindern verschieben sich 

die Grenzen weiter. Dieses „Phasenmodell“ der Rechtsprechung ist mit dem Versprechen der Absiche-

rung durch die Institution der Ehe und der Statussicherung verknüpft, was de facto bekanntlich meist 

nicht gehalten wird; es setzt falsche Anreize.17 Mit was für einer Position auf dem Arbeitsmarkt kann 

eine Frau Ende Dreißig oder Anfang Vierzig nach einer mehr als zehnjährigen Auszeit eigentlich noch 

rechnen? Welche besondere Arbeitsförderung wird der Zielgruppe der „Berufsrückkehrerinnen“ 

heute noch gewährt? 

Wechseln wir vom Familienrecht zum Fürsorgerecht, so ändert sich das Modell: Im Grundsicherungs-

recht des SGB II und im Sozialhilferecht ist die Erziehung eines Kindes ab drei Jahren in der Regel dann 

nicht gefährdet, wenn es in einer Tageseinrichtung oder in Tagespflege betreut ist18; ab drei Jahren ist 

der SGB II-Leistungsempfängerin unter dieser Bedingung dann jede Arbeit zumutbar.19 

Das unterhaltsrechtliche Modell, wie lange die Kinderbetreuung finanzielle Solidarität des Partners 

bei Nichterwerbstätigkeit der Mutter rechtfertigt, war jedoch widersprüchlich und unterschiedlich 

für Kinder der verheirateten und der ledigen Mutter. Die familienrechtliche Ungleichbehandlung des 

Betreuungsunterhaltsanspruchs einer mit dem Kindesvater verheirateten und einer nicht mit ihm 

verheirateten Mutter war jedoch nach der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung vom 28.2.200720 

nicht mehr haltbar; dies hat der Gesetzgeber bei der Unterhaltsrechtsreform berücksichtigt. Das 

Bundesverfassungsgericht hat erklärt, dass Art. 6 Abs. 5 GG eine unterschiedliche Behandlung eheli-

cher und nicht ehelicher Kinder bei der Dauer des Betreuungsunterhaltsanspruchs der geschiedenen 

Mutter und der Mutter des nicht ehelichen Kindes verbiete, da er sich einheitlich nach dem Kindes-

wohl richte. Der Betreuungsunterhalt der Mutter eines nicht ehelichen Kindes nach § 1615l BGB a.F. 

orientierte sich seit 1995 an einem Dreijahres-Zeitraum, um auch die Mutter des nicht ehelichen Kindes 

▼
▼

 

15	 Vgl. dazu auch den Beitrag von Meder, Grundprinzipien des Geschiedenenunterhalts – „clean break“ oder fortwirkende nacheheliche Solidari-
tät? In Scheiwe (Hrsg.), Soziale Sicherungsmodelle revisited, 2007, S. 169 ff. 

16	 Ständige Rechtsprechung des BGH: BGH FamRZ 1982, 148 f.; 1983, 456; 1988, 145; 1989, 487; 1992, 1045; 1995, 291; vgl. Palandt/Brudermüller, 
66. Aufl. 2007; § 1570 Rn. 8 ff. m.w.N. 

17	 In der neueren Rechtsprechung zur Befristung von nachehelichen Unterhaltsansprüchen hat der BGH hier eine andere Richtung eingeschla-
gen, vgl. BGH, Urteil v. 29.2.2007, FamRZ 2007, 793, 795. In diesem Urteil wurde eine unterinstanzliche Entscheidung bestätigt, mit der dem 
Aufstockungsunterhaltsanspruch einer geschiedenen Ehefrau nach 20 Jahren eine Befristung gesetzt wurde; sie war 13 Jahre verheiratet 
gewesen und hatte auch noch darüber hinaus Kinder betreut, war aber seit längerem wieder voll erwerbstätig. 

18 § 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II; § 11 Abs. 4 S. 2 und 3 SGB XII.

19 § 18 III S. 3 BSHG, jetzt § 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II.

20 BVerfG, NJW 2007, 1735.
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(seit 1997 geschlechtsneutral auch den betreuenden Vater) in den ersten drei Lebensjahren des Kindes 

▼



von ihrer Erwerbspflicht zu befreien, sodass sie sich in vollem Umfang der Pflege und Erziehung des 
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Kindes widmen könne21 – seit 1997 bei grober Unbilligkeit auch noch länger. Bei der am 1.1.2008 in Kraft 

getretenen Unterhaltsrechtsreform musste der Gesetzgeber entscheiden, bis zu welchem Alter des Kin-

des aus Gründen des Kindeswohls Betreuungsunterhalt einheitlich für eheliche und nicht eheliche Kin-

der gewährt werden soll22 – das überholte „Phasenmodell“ der Rechtsprechung wird daher kaum noch 
Inhalt Bestand haben, wenn sich die Kinderbetreuungsangebote deutlich verbessern. 

zurück Auch das deutsche Kindesunterhaltsrecht enthält bestimmte Rollenvorstellungen, denn es geht von 

einem asymmetrischen Modell der Unterhaltsbeiträge als Regelfall aus. Die Mutter (seit 1.7.1998 
weiter 

geschlechtsneutral der betreuende Elternteil) erfüllt ihre Verpflichtung zum Unterhalt eines minder-

jährigen unverheirateten Kindes beizutragen, in der Regel durch die Pflege und Erziehung des Kindes,23 

der Elternteil, der nicht mit dem Kind zusammenlebt, ist dagegen barunterhaltspflichtig. Diejenige, 

die das Kind betreut, ist kindesunterhaltsrechtlich in der Regel bis zur Volljährigkeit des Kindes nicht 

zur Arbeitsaufnahme verpflichtet, um den Kindesunterhalt zu verdienen. Ein freiwillig erzieltes Ein-

kommen des betreuenden Elternteils ist nicht auf den Unterhaltsanspruch des Kindes gegen den bar-

unterhaltspflichtigen Elternteil anzurechnen, es sei denn er verdient etwa doppelt so viel wie dieser.24 

Diese rechtliche Annahme unterschiedlicher Unterhaltsbeiträge und Rollen als „Zahlender“ und als 

„Betreuende“ verführt Unterhaltsschuldner oft zu der falschen Annahme, dass sie für das Kind „alles“ 

zahlen (selbst wenn nur der Regelbetrag zwischen 202 und 288 € monatlich25 geleistet wird, was aber 

mehr als die Hälfte der Kindesunterhaltsschuldner nicht einmal tun26), während die Mutter das Geld 

aus eigener Erwerbstätigkeit „für sich selbst“ behalten könne. Dass der betreuende Elternteil „nur“ 

Betreuungsunterhalt leiste, ist jedoch eine Fiktion, die meist nicht mit der Realität übereinstimmt, denn 

von den Regelbeträgen bzw. den unteren Tabellenbeträgen allein lässt sich die Existenzsicherung des 

Kindes nicht finanzieren. Dem Kindesunterhaltsrecht liegen unrealistisch niedrige Annahmen über 

den Bedarf eines Kindes zugrunde („Schnäppchenkinder“27). So nimmt etwa der BGH in einem neueren 

Urteil von 2007 an, dass sogar der Kindergartenbeitrag in den Tabellensätzen enthalten sei28 und kei-

nen Mehrbedarf des Kindes bildet – auch wenn nur der Regelbetrag von 202 € monatlich (Gruppe 1 der 

Düsseldorfer Tabelle) gezahlt wird, dann reiche es – so der BGH – dafür auch, weil der Vater dann ja den 

hälftigen Kindergeldanteil von 77 € nicht bekomme, sondern das Kind. 

21	 BGH FamRZ 2005, 347, 349; 2005, 354; 200, 357. 
▼

▼
 

22	 Unterhaltsrechtsänderungsgesetz (BGBl. 2007 I, 3189). In der Neufassung lautet § 1570 BGB über den Unterhaltsanspruch wegen Betreuung 
eines Kindes: 
(1) Ein geschiedener Ehegatte kann von dem anderen wegen der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes für mindestens drei 

Jahre nach der Geburt Unterhalt verlangen. Die Dauer des Unterhaltsanspruchs verlängert sich, solange und soweit dies der Billigkeit ent-
spricht. Dabei sind die Belange des Kindes und die bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung zu berücksichtigen. 

(2) Die Dauer des Unterhaltsanspruchs verlängert sich darüber hinaus, wenn dies unter Berücksichtigung der Gestaltung von Kinderbetreu-
ung und Erwerbstätigkeit in der Ehe sowie der Dauer der Ehe der Billigkeit entspricht. 

23	 § 1606 III S. 2 BGB. Nach der Rechtsprechung ist die Betreuung des nicht ehelichen Kindes durch die personensorgeberechtigte Mutter nicht 
nur als tatsächlicher Vorgang zu werten, sondern als Erfüllung einer unterhaltsrechtlichen Pflicht, die ein Äquivalent der Pflicht des Vaters 
darstelle, die für den Unterhalt des Kindes erforderlichen Barmittel aufzubringen (BVerfGE 11, 277, 279 ff.; BVerfGE 17, 1; BVerfG, FamRZ 1969, 
467, 469 f.). 

24 BGH NJW 1980, 2306. Diese Entscheidung des BGH betraf einen Fall, in dem der barunterhaltspflichtige, nicht sorgeberechtigte Vater leis-
tungsfähig war und ein ebenso hohes Einkommen hatte wie die Mutter. 

25 Seit 1.1.2008 liegt der neue Mindestunterhalt für das minderjährige Kind (§ 1612a I S.2 BGB) bei 265 € (unter 6 Jahren), 304 € (6-11 Jahre) bzw. 
356 € (12-17 Jahre) im gesamten Bundesgebiet. Da dies niedriger ist als vor dem Gesetz zur Änderung des Unterhalts, wurde eine Übergangsre-
gelung eingeführt (§ 36 Nr. 4 EGZPO), wonach der Mindestunterhalt dann (nach Abzug des Kindergeldanteils) monatlich 202, 245 bzw. 288 € 
beträgt. 

26 Bei 67 % der Unterhaltsberechtigten lag die Festlegung unterhalb des Regelbetrags, also deutlich unterhalb des Existenzminimums. Auch 
wenn der hälftige Betrag des Kindergeldes zu den von den Befragten genannten Beträgen addiert wird, liegt der Kindesunterhalt trotzdem 
immer noch bei 22 % der Unterhaltsberechtigten unter dem Regelbetrag (Forsa, Unterhaltszahlungen für minderjährige Kinder in Deutsch-
land, 2002, S.91). 

27	 Zu den zu geringen Unterhaltsbeträgen bei Regelbeträgen und Tabellenunterhalt vgl. Breithaupt, Bemerkungen zur Kindschaftsrechtsreform – 
Teil 2, Streit 1998, 119–129. 

28 BGH, NJW 2007, 1969 = FamRZ 2007, 882; vgl. dazu auch Maurer, Kindergartenbeiträge: Ein Massenphänomen ohne unterhaltsrechtliche 
Bedeutung?, FamRZ 2006, 663. Bei der untersten Tabellengruppe, die dem Mindestunterhalt entspricht (nach Abzug des Kindergeldanteils 
des Vaters derzeit 202 € für Kinder im Kindergartenalter) argumentiert der BGH, dass ja dann noch der Kindergeldanteil der Mutter hinzu-
komme, sodass damit das Existenzminimum erreicht sei und darin der Kindergartenbeitrag für einen Halbtagsplatz enthalten sei. 
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Diese vereinfachte Annahme getrennter Rollen und Unterhaltsbeiträge als „Zahlender“ und „Betreu-

ende“ ist häufig unzutreffend, denn oft wird der betreuende alleinerziehende Elternteil auch durch 
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eigenes Erwerbseinkommen zum Naturalunterhalt des Kindes beitragen (bekanntlich weisen Allein-

erziehende höhere Erwerbsquoten auf als verheiratete Mütter), oder der Staat trägt zur Absicherung 

des Existenzminimums des Kindes durch bedürftigkeitsgeprüfte Sozialleistungen bei. Bei Fürsorgeleis-

tungen ist das zugrunde liegende Modell ein anderes: Hier zahlt die Mutter für das Kind mit, sobald ihr 
Inhalt Einkommen ihr eigenes Existenzminimum übersteigt, denn dann wird es im Grundsicherungsrecht 

des SGB II und im Sozialhilferecht des SGB XII dem Kind zugerechnet – während das Unterhaltsrecht die 
zurück Vorstellung fördert, sie leiste „nur“ Betreuungsunterhalt. 

weiter 
Die Anpassung der Rollenmodelle im Unterhaltsrecht und die Frage der „richtigen“ Antworten auf ver-

änderte Familienwelten (so der Titel eines Aufsatzes der Verfassungsrichterin Hohmann-Dennhardt 

von 2007) sind ein aktuelles Thema, und dies gilt auch für das Sozialrecht – der internationale Vergleich 

kann hier wichtige Anregungen geben für die weitere Arbeit an Rollenbildern im deutschen Recht, die 

egalitäre und partnerschaftliche Arbeits- und Rollenteilungen nicht benachteiligen, sondern fördern 

und welche die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Erwerbschancen und an der 

Sorge für andere ermöglichen. 

Abstract 

Social roles are expectations towards persons in particular positions, from whom certain types of behav-

iour are expected. Role expectations are influenced by legal norms, since they assign rights and duties 

to a person (such as the legal position of a mother or a father, of a married or unmarried person, of an 

employee or a needy recipient of social benefits), which means that role expectations are influenced 

by the rights and duties linked to it. Social roles are affected by norms in different societal subsystems 

which can be contradictory. While in some legal subsystems the model of the “breadwinner marriage 

with a sole earner” is still favoured (particularly in tax law), this is not the case in other areas of law. One 

person performs different roles at the same time – with the subsequent problem of intrarole conflicts 

and the attempt to find legal answers to solve the problem, which are mostly discussed from a too nar-

row perspective as “combining employment and the family” as a women’s problem. 

Some normative models in law are explicit – constitutional principles such as equal rights of women 

and men, the protection of marriage and the family, or the gender-neutral marriage model where both 

partners have the right to be employed (para. 1365 sec.2 (1) German Civil Code), while implicit normative 

models can be reconstructed only through an analysis of interacting subsystems of law, such as the so-

called “standard employment relationship” or the role model of the “mother of a child under three at 

home”, which is under discussion at present, due to the new Parental leave and Parental Allowance Act 

and due to the discussion on the expansion of public child care for under threes. 

▼
▼

 

Individuals perform different roles at the same time and, as is generally known, do not always live alone. 

Concepts like the “breadwinner-model” or the “breadwinner-marriage”, the “one and a half income 

household” or the egalitarian “dual earner/dual carer-Partnership” characterise role combinations of 

couples as partners or parents that can be empirically tested, but cannot be regarded as legal concepts, 

since family law and social law regulate the institutions which have an impact upon these role combi-

nations separately from each other – i.e. marriage, parenthood, child law, the employment relation-

ship, risks covered by social security law or social welfare benefits. 
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Legal rules tend to formally gender-neutral and leave the decision about the distribution of employ-

ment and care and role sharing to the individual – but many incentives work against an egalitarian dis-
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tribution of work and role sharing, or they hamper changes and restrict the possibility to build bridges 

and transitions between different roles. 

The paper does not report the historical development, but concentrates on some actual examples of 
Inhalt gender-neutral models in German family law and social law, which nevertheless hamper an egalitari-

an role model or set incentives for an asymmetric role sharing. Many things have changed by now, but 
zurück some rules favour an “either – or” of employment and care, or they permit only to perform both roles 

consecutively, but not simultaneously. This is an obstacle and a disincentive for a modern role model, 
weiter 

which allows for a caring by both partners and for the simultaneity of employment and care. 

The legal details are investigated – the following examples are discussed: the recognition of child care 

periods in pension law, short part-time employment (“mini-jobs”), parental leave and parental al-

lowance regulation, criteria for the distribution of scarce places in public child care and role models 

underlying maintenance payments for a caring parent and child maintenance law. 

▼
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vergleichender Sicht 
Eva	Maria	Hohnerlein 

Inhalt 1. Einleitung 

zurück	 Vor über 30 Jahren forderte die Frauenbewegung mehr Autonomie für Frauen, nicht zuletzt auch in 

wirtschaftlicher Hinsicht. Frauen sollten ebenso wie Männer Zugang zu einem gesicherten Einkom-
weiter 

men haben. Diese Forderung ist durch die Anerkennung eigener sozialer Rechte und den Zugang zu 

den Systemen sozialer Sicherheit zwar vielfach verbessert worden. Gleichwohl bleiben bis heute erheb-

liche Defizite zu verzeichnen. Beispiele für fortbestehende Diskrepanzen bei der Möglichkeit von Frau-

en, gleiche ökonomische Unabhängigkeit über den Arbeitsmarkt und eine eigenständige Sicherung in 

einem gehobenen Sicherungssystem aufzubauen, finden sich noch in vielen Ländern Europas. 

Auf europäischer Ebene war die Verwirklichung der Chancengleichheit von Männern und Frauen v.a. 

im Arbeitsleben von Anbeginn an ein Kernanliegen europäischer Wirtschafts- und Sozialpolitik. Euro-

päische Organe wie auch nationale Regierungen unterstützen die tatsächliche Gleichstellung von 

Männern und Frauen und bemühen sich, die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf zu verbessern, so etwa durch Vorgaben für den Versorgungsgrad bei der Kinderbetreuung 

und bei der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt. In diversen für die Existenzsicherung zentra-

len Politikfeldern – der europäischen Beschäftigungsstrategie, der Rentenreformpolitik oder Armuts-

bekämpfung – ist die Herstellung von Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen inzwischen 

ein explizit formuliertes Anliegen, an dem die Mitgliedstaaten ihre Modernisierungskonzepte und 

Modernisierungsprozesse messen lassen müssen. 

Gleichwohl bleibt zu konstatieren, dass auch noch im Jahr 2007 – dem Europäischen Jahr der Chan-

cengleichheit für alle – Geschlechtergerechtigkeit bei der Möglichkeit angemessener eigenständiger 

Existenzsicherung – insbes. auch im Alter – oder eine partnerschaftliche Teilhabe an Erwerbschancen 

und partnerschaftliche Aufteilung der Sorge für den Nachwuchs oder der Pflegearbeit im häuslichen 

Bereich nicht wirklich eingetreten ist, jedenfalls nicht in dem von Frauen erhofften Maß. 

▼
▼

 
Zwar ist mit der Bildungsexpansion die Erwerbstätigkeit von Frauen in den europäischen Ländern – 

auch in Deutschland – gestiegen. Allerdings ist das Arbeitszeitvolumen insgesamt niedriger als bei 

Männern, und die Frauen stellen drei Viertel aller „Working Poor“, d.h. dass sie keine existenzsichernde 

Beschäftigung ausüben. Der Hauptgrund hierfür ist direkt oder indirekt eine nach wie vor asymmet-

rische Rollenverteilung in der Familie. Zwar wächst die Zahl der Männer, die Kinder betreuen und im 

Haushalt mithelfen, aber die meiste unbezahlte Sorgearbeit oder Pflege tragen weiterhin die Frauen. 

Auffällig bleibt, dass die Frauen gegenüber früheren Zeiten deutlich mehr ökonomische Mit-Verant-

wortung übernehmen, häufig neben der Familienarbeit, die trotz aller Delegationsmöglichkeiten der 

Familien- und Sorgearbeit bleibt. 

Wo es an akzeptablen Delegationsmöglichkeiten für die Familienarbeit fehlt, bleibt häufig nur die – 

nicht immer freiwillige – Wahl einer Teilzeitbeschäftigung oder einer Erwerbsunterbrechung. Denn es 

sind fast immer die Frauen, die ihre Berufswünsche zurückstecken. Die Folgen dieses Geschlechterar-
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rangements mit asymmetrischen Rollenzuweisungen manifestieren sich bis heute in den geschlechts-

spezifischen Unterschieden bei der Existenzsicherung, und insbes. bei der Existenzsicherung im Alter. 
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In der Altersgruppe der über 65-Jährigen liegt das relative Einkommen der Frauen im Rentenalter 

innerhalb der EU-25-Mitgliedstaaten zwischen 2 und 15 Prozentpunkten unter dem Einkommen 

der Männer. Eine Verbesserung ist trotz der zunehmenden Erwerbstätigkeit der Frauen nicht in Sicht, 

im Gegenteil: Nach den Rentenreformen des letzten Jahrzehnts zeichnet sich in fast allen Ländern 
Inhalt	 eine Vergrößerung des durchschnittlichen Abstandes im Alterseinkommen zwischen Männern und 

Frauen ab. 
zurück 

Unter den Orientierungssystemen, die bei der Konstruktion einer bipolaren Rollenzuschreibung in 
weiter 

Paarbeziehungen eine Rolle spielen können, sind auch die sozialstaatlichen Arrangements zu nennen, 

insbes. die rechtlichen Rahmenbedingungen der Gewährung sozialer Leistungen und des Zugangs zu 

sozialen Diensten. Der Blick über den nationalen Tellerrand hinaus soll die Aufmerksamkeit schärfen 

für andere europäische Erfahrungen – für Resistenzen und Hindernisse, aber auch für positive Bei-

spiele unterstützender Maßnahmen – wenn es denn solche „best practices“ gibt auf dem Weg zu einer 

Verbesserung der partnerschaftlichen Arbeitsteilung in der Familie. 

Der europäische Vergleich dient aber nicht nur der Suche nach möglichen best practices, sondern 

immer auch der eigenen Standortbestimmung, dem besseren Erfassen, Verstehen und Bewerten der 

betrachteten Fragen und Lösungen in der eigenen Rechtsordnung. Im Folgenden sollen einige der 

Probleme und Herausforderungen skizziert werden, die sich bei der Anpassung der sozialrechtlichen 

Arrangements an die veränderten Familienwelten und die sich verändernden Erwartungen insbes. der 

Frauen in Bezug auf Partnerschaft und ökonomische Unabhängigkeit aus vergleichender Perspektive 

ergeben. Dabei soll zunächst die Entwicklung der Geschlechterrollenmodelle im Rahmen der Kons-

truktion sozialer Leistungen und der Bereitstellung sozialer Dienste skizziert werden (2. Abschnitt). Es 

folgt eine Systematisierung der in Europa anzutreffenden Reformstrategien unter dem Aspekt einer 

verbesserten Geschlechtergerechtigkeit im Sinne einer gleichen Chance von Männern und Frauen auf 

eine eigenständige Existenzsicherung (3. Abschnitt). Der 4. Abschnitt befasst sich mit den Herausfor-

derungen und Barrieren, die bei der Verankerung eines partnerschaftlichen Rollenmodells im Sozial-

recht zu bewältigen sind. 

2. Rollenleitbilder und die Konstruktion sozialer Sicherheit
▼

▼
 

Wie Kirsten Scheiwe ausgeführt hat, werden Rollenleitbilder von Frauen und Männern auch durch 

rechtliche Normen geprägt. Zweifellos gehört das Sozialrecht dabei zu den Normkomplexen, die 

über ökonomische Anreize beim Zugang zu Sozialleistungen Signalwirkungen und Orientierung für 

bestimmte Verhaltensmuster geben können. Dabei ist zu beachten, dass Sozialleistungen – seien es 

Geld-, Sach- oder Dienstleistungen – zwar generell für die finanzielle Autonomie der Individuen von 

zentraler Bedeutung sind, dass es jedoch große qualitative Unterschiede zwischen verschiedenen Sozi-

alleistungssystemen hinsichtlich ihres Sicherungsziels, ihrer Voraussetzungen und ihres Sicherungs-

niveaus gibt. 

Die europäischen Wohlfahrtsstaaten haben seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert als Antwort auf 

die sozialen Probleme insbes. der Industriearbeiterschaft kollektive staatliche Sicherungsmodelle ent-

wickelt, um dem Eintritt bestimmter sozialer Notlagen vorzubeugen. Sie dienten dazu, Lebensrisiken 
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im Zusammenhang mit dem Verlust der Fähigkeit, Erwerbseinkommen zu erzielen, abzufedern: bei 

Invalidität, im Alter, nach einem Arbeitsunfall usw. Ansprüche auf Leistungen der sozialen Sicherheit 
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sind allerdings von Voraussetzungen und – im Fall der Sozialversicherung – auch von Vorleistungen, 

nämlich Beitragszahlungen abhängig. Beitragsfinanzierte Vorsorgesysteme, die v.a. für die Sozialver-

sicherung Bismarck’scher Prägung charakteristisch sind, setzen damit ein Mindestmaß an Vorsorge-

fähigkeit voraus. 
Inhalt 

Im Regelfall erzielen die erwerbsfähigen Männer und Frauen Einkommen über ihre Erwerbstätigkeit, 
zurück d.h. durch Einsatz der eigenen Arbeitskraft. Nur wenn die Grundregel, wonach die Bürger sich ihren 

Unterhalt aus eigenen Kräften verschaffen sollen, gestört ist, greift das System der sozialen Sicherheit 
weiter 

ein, um gleichwohl ein menschenwürdiges Leben oder – bei entsprechender Vorleistung – auch den 

erreichten Lebensstandard zu sichern. 

Bei der Konzeption sozialer Sicherungssysteme spielten die Sicherungsbedürfnisse der männlichen 

Erwerbsbevölkerung vielfach eine prägende Rolle. Dies ist typischerweise der Fall, wenn der Zugang 

zum System sozialer Sicherung an die Erwerbstätigkeit anknüpft, wie bei den kontinentaleuropä-

ischen Sozialversicherungen. Diese Vorsorgesysteme werden ähnlich wie die privaten Versicherungen 

über Beiträge finanziert, die bei abhängig Beschäftigten vom Lohn abgezogen werden. Frauen waren 

ursprünglich nur als Töchter oder Ehefrauen in den Versicherungsschutz einbezogen. Dabei übernah-

men die Sicherungssysteme häufig familien- und eherechtliche Konzepte der Unterhaltsabhängigkeit. 

Nicht nur der Zugang, sondern auch die Ergebnisse dieser Vorsorgesysteme hängen im Allgemeinen 

eng mit der individuellen Erwerbs- und Familienbiografie ab. Nichtverdiener/innen haben keinen 

eigenständigen Zugang zu dieser Art der sozialen Sicherung, sondern nur über Rechte, die von einem 

Unterhaltsverpflichteten abgeleitet sind. 

2.1 Die Konstruktion abgeleiteter Sicherung: Hinterbliebenenleistungen 
Insbesondere für die Alterssicherung von Ehefrauen übernimmt die Hinterbliebenenversorgung die 

Funktion einer Unterhaltsersatzleistung. Sie zeigt sich damit als die perfekt auf das Ernährermodell 

zugeschnittene Sicherungsform. Dabei hat die Ehefrau zu Lebzeiten ihres Mannes keinerlei eigene 

Existenzsicherung, sondern erst im Todesfall. Die Hinterbliebenenversorgung, die ursprünglich nur 

für Witwen vorgesehen war, für die eine Unterhaltsabhängigkeit vom Ehemann vermutet wurde, ist 

inzwischen – aus Gründen der Gleichbehandlung – auf Männer ausgedehnt worden. Damit ist zugleich 

die pauschale Vermutung einer generellen Unterhaltsabhängigkeit des überlebenden Partners besei-

tigt worden: Die Ausweitung der Hinterbliebenenrenten auf Männer führte zur Einführung von Regeln 

zu Einkommensanrechnung und degradierte die Hinterbliebenenleistung zu einer (abgeleiteten) Für-

sorgeleistung, die beim Zusammentreffen mit einer eigenständigen, über Erwerbsarbeit erworbenen 

Altersrente verdrängt wird. 

▼
▼

 

Die Entwicklung der Witwen- und Witwerversorgung ist damit ein deutliches Beispiel für die fortbeste-

hende Anerkennung des Ernährermodells, auch wenn eine gewisse Anpassung an veränderte Schutz-

bedürfnisse stattfindet. Das zugrunde liegende Rollenmodell des unterhaltsabhängigen Ehegatten 

(zumeist der Ehefrau) zeigt sich nicht nur beim Zugang zu dieser Leistung, sondern auch bei der Mög-

lichkeit ihres Erlöschens, insbesondere bei Wiederheirat oder in einigen Ländern auch bei Aufnahme 

einer eheähnlichen Partnerschaft: Hier wird offenbar vermutet, dass der neue Partner in der Lage und 

willens ist, für den Unterhalt aufzukommen. In einer Rentenreform von 2003 hat Frankreich jüngst 

diese Vermutung bei der Hinterbliebenenversorgung im allgemeinen Rentensystem abgeschafft. In 
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aller Regel ist die Hinterbliebenenleistung jedoch nicht als ein „wohlerworbenes“, individuell zuste-

hendes Recht garantiert. 
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In einigen wenigen Ländern kam es zu weitreichenden Revisionen im System des ehebezogenen Siche-

rungsmodells der Hinterbliebenenrente für Witwen, die auf den Wandel im Versorgungsbedarf rea-

gierten. Während eigene Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung ohne Rücksicht auf die 
Inhalt eigene Einkommenssituation gewährt werden (ausgenommen Mindestrentenkomponenten), rückte 

der Hinterbliebenenschutz durch die Einführung von Vorschriften zur Anrechnung von eigenen Ein-
zurück künften in die Nähe einer bloßen Fürsorgeleistung. 

weiter 
In einigen Ländern wurden Dauerleistungen für Witwen oder Witwer durch vorübergehende Leistun-

gen ersetzt, die die Anpassung an die neuen Lebensumstände erleichtern sollen. So wurde in Schwe-

den die Hinterbliebenenrente (1990) zunächst auf ein Jahr, wenige Jahre später (1997) auf sechs Monate 

verkürzt. Auch Großbritannien, wo ursprünglich umstritten war, ob kinderlosen Frauen überhaupt ein 

Leistungsanspruch zugebilligt werden sollte, führte neben einer Dauerleistung für kindererziehende 

und für ältere Witwen relativ früh eine kurzfristige Leistung (zunächst für 13, dann für 26 Wochen) als 

Hilfe zur Neuordnung der Lebensumstände ein. Mit der Ausweitung der Hinterbliebenenversorgung 

auf eingetragene Partnerschaften wurde die Leistungsdauer zusätzlich begrenzt: So gibt es seit 2005 

die frühere Witwenbeihilfe nur noch als Einmalzahlung (Trauergeld) und die frühere Witwenren-

te übernimmt nun die Funktion einer Übergangsleistung für maximal 52 Wochen. Teilweise ist eine 

Übergangsleistung zudem auf die Dauer einer gesteigerten Schutzbedürftigkeit begrenzt – wie im Fall 

der Erziehung eines betreuungsbedürftigen Kindes. 

Die Reformen, die auf eine Ausweitung dieses auf dem Ernährermodell basierenden Sicherungssystems 

abzielen, nämlich zunächst durch die generelle Einbeziehung der Männer aus Gründen der Gleichbe-

handlung, und in jüngerer Zeit durch die Einbeziehung eingetragener Partnerschaften und nicht ehe-

licher Lebensgemeinschaften1, sind ambivalent hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Wandel der Rol-

lenleitbilder. So könnte die Ausweitung des persönlichen Anwendungsbereichs auf Personengruppen, 

bei denen nicht unbedingt eine Unterhaltsabhängigkeit und eine entsprechende Schutzbedürftigkeit 

zu unterstellen ist, auf eine indirekte Stärkung des Ernährermodells hindeuten. Allerdings sprechen 

die Absenkung des Leistungsniveaus und eine verkürzte Bezugsdauer eher für eine Orientierung am 

Erwerbstätigenmodell. 

▼
▼

 
2.2 Die Konstruktion eigenständiger Sicherung: Grundrentensysteme und 

nationale Gesundheitsdienste 
Die mit der abgeleiteten Sicherung verbundenen Probleme vermeiden Systeme, die am Wohnsitz 

anknüpfen und Leistungen – unter den gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen – an alle Wohnsitz-

bürgerinnen und -bürger unabhängig vom Erwerbs- oder Familienstatus vorsehen. Solche am Wohn-

sitz anknüpfenden Sicherungssysteme (sog. Volksrentensysteme) gibt es in Gestalt von Grundrenten 

für die Alterssicherung in verschiedenen Varianten, z.B. in den Niederlanden, Dänemark (bedarfsab-

hängig), Schweden und Finnland, oder in Gestalt der öffentlichen Gesundheitsdienste für die Versor-

gung mit Gesundheitsleistungen. 

1 Vgl. jüngst zu Spanien Disposición adicional 54a Ley 30/2005, vom 29.12.2005, BOE Nr. 312, 30.12.2005. Die Ausweitung des geschützten Per-
sonenkreises auf nicht eheliche Partnerschaften gilt, sofern gemeinsame Kinder vorhanden sind oder wenn eine wirtschaftliche Abhängig-
keit des überlebenden Partners vorliegt. Vgl. Martìn-Casals/Ribot, Spanien, in: FamRZ 2006, 1334. Vgl. im Übrigen auch die Rechtsprechung 
des EuGH zur Einbeziehung gleichgeschlechtlicher Lebenspartner in die Hinterbliebenenversorgung aus einem berufsständischen Versor-
gungssystem, EuGH, Urteil vom 1.4.2008, C-267/06. 
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Systeme sozialer Sicherheit, die an einen bestimmten zivilrechtlichen Status – die Ehe – geknüpft sind 

▼



und auf der Basis einer typisierten Unterhaltsabhängigkeit konstruiert sind, befinden sich seit einigen 
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Jahren in der Kritik. Die Forderung nach Individualisierung sozialer Rechte, die eine eigenständige 

soziale Absicherung von Frauen unabhängig vom sozialrechtlichen Status eines Ehepartners ermög-

lichen soll, stand bei den großen Reformprozessen der Sozialschutzsysteme meist nicht im Vorder-

grund, weder in der Phase des Ausbaus der sozialen Sicherung noch bei den Reformen der letzten 15 
Inhalt Jahre, die überwiegend auf wachsende Ausgabenbelastungen der Sicherungssysteme reagierten. Teil-

weise war die Individualisierung von sozialen Rechten eher ein Nebenprodukt im Rahmen strukturel-
zurück ler Neuorientierungen, wie im Fall der Einführung öffentlicher Gesundheitsdienste, wie sie sich in den 

nordischen Ländern, in Großbritannien, aber auch in Spanien, Italien, Portugal durchgesetzt haben. 
weiter 

Angesichts dieser zum Teil widersprüchlichen Entwicklungen nimmt es nicht wunder, dass es noch 

keine wirklich schlüssige Antwort auf die Frage einer eigenständigen sozialen Existenzsicherung 

von Frauen im Sinne einer Autonomie beim Zugang zu existenzsicherndem Einkommen zu geben 

scheint. Dennoch bestehen durchaus Unterschiede beim Grad der Unterhaltsabhängigkeit von einem 

Ehemann. Wie hat sich in anderen Ländern die Balance zwischen Eigenverantwortung, privater und 

öffentlicher Verantwortung für die Existenzsicherung von Frauen entwickelt – welche Antworten 

finden sich in Europa, um einen individualisierten Sozialschutz zu gewährleisten, der unbezahlte 

Familien- und Sorgearbeit geschlechtergerecht absichert, und gleichzeitig einen gleichberechtigten 

Zugang zum Arbeitsmarkt unterstützt? 

3. Auf der Suche nach geschlechtergerechten Sicherungsmodellen: 
Reformstrategien zur Verbesserung der eigenständigen Existenz-
sicherung in Europa 

Bei der Suche nach Reformstrategien zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern 

kann man unterschiedliche Sicherungsmodelle unterscheiden, die sich letztlich in drei Grundkonzep-

tionen zusammenfassen lassen: Die	erste Reformstrategie kann vereinfachend als Zweiverdienermodell 

(oder Modell der allgemeinen Erwerbstätigkeit)2 mit Absicherung über den Arbeitsmarkt bezeichnet 

werden, während die zweite Reformstrategie auf eine Gleichwertigkeit der (unbezahlten) Erziehungs- 

und Pflegearbeit mit der Erwerbsarbeit abzielt. Eine dritte Strategie schließlich verfolgen Sicherungs-

modelle, die neben der Anerkennung und Absicherung von Sorgearbeit zusätzlich auf Anreize für eine 

partnerschaftliche Teilung der Sorgearbeit achten, den rechtlichen Rahmen also so gestalten, dass die 

bisher von Frauen geleistete (und auch im Fall der Delegation von Frauen gemanagte) Familien- und 

Sorgearbeit im privaten Bereich in partnerschaftlicher, gleichwertiger Weise von den Männern über-

nommen werden kann. Erklärtes Ziel eines solchen „universellen Betreuermodells“ wäre die Verände-

rung der traditionellen Männerrolle – nicht nur als symbolische Proklamation, sondern durch entspre-

chende politisch-institutionelle Verankerung einer partnerschaftlichen Arbeitsteilung. 

▼
▼

 

Die erste Strategie beruht auf der Förderung der vollen Berufstätigkeit beider Partner und versteht sich 

als Gegenentwurf zum traditionellen (ehebezogenen) Ernährermodell. Die Ehe als Sicherungsins-

trument wird substituiert durch die Integration in den Arbeitsmarkt. Dieses Modell vermeidet zwar 

Unterhaltsabhängigkeit als Folge unbezahlter Familienarbeit und verhilft Frauen grundsätzlich zu 

eigenständigen, durch eigene Arbeit und eigene Vorsorgebeiträge erworbene Ansprüche auf soziale 

2 Auch Adult-Worker-Modell, vgl. dazu grundlegend Fraser (1997). 
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Sicherheit jenseits von bedürftigkeitsabhängigen Leistungen der Mindestsicherung. Dieses Siche-

▼



rungsmodell setzt jedoch ein umfangreiches und qualitativ anspruchvolles und damit teures System 
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der außerhäuslichen Kinderbetreuung sowie ein ausgebautes System an ambulanten und stationären 

Pflegediensten voraus. Darüber hinaus impliziert dieses Konzept ein Niveau an Vollbeschäftigung, das 

bisherige Konzepte über Vollbeschäftigung weit hinter sich lässt. Volle Berufstätigkeit beider Partner 

bedeutet nach amerikanischen Untersuchungen3 eine permanente Zeitknappheit und damit Stress in 
Inhalt der Familie, denn auch bei voller Berufstätigkeit beider Partner übernehmen die Frauen einen über-

proportional hohen Anteil an häuslicher Arbeit – vor allem im Fall der Kinderbetreuung. Teilweise wer-
zurück den die persönlichen Dienstleistungen an ausländische, oft auch illegal tätige Arbeitskräfte delegiert. 

Abgesehen davon, dass diese Arbeitskräfte häufig keine besondere erzieherische oder pflegerische 
weiter 

Qualifikation aufweisen, führt dies dazu, dass wiederum Betreuungs- und Pflegedefizite in den Her-

kunftsländern der Migrantinnen entstehen. Wesentliche Nachteile dieses Modells liegen darin, dass 

es zwar Frauen zur Integration in den Arbeitsmarkt ermutigt, den Betreuungsaufgaben in der Familie 

letztlich jedoch zu wenig Aufmerksamkeit schenkt. 

Die zweite Reformstrategie der Gleichbewertung von Erwerbs- und Familien- oder Sorgearbeit zielt auf 

eine ideelle und materielle Aufwertung der unbezahlten Erziehungs- und Pflegeleistungen im häus-

lichen Bereich und ihre Anerkennung als gesellschaftlich notwendige und wünschenswerte Arbeit. 

Im Familienrecht findet sich diese Vorstellung ansatzweise in Regelungen, die die häusliche Tätigkeit 

und bezahlte Erwerbstätigkeit als gleichwertigen Beitrag in der Ehe behandeln, sei es bei den wechsel-

seitigen Unterstützungspflichten der Eheleute, sei es bei der Erfüllung der Unterhaltspflichten gegen-

über Kindern. Der Gedanke der Gleichwertigkeit kann sich positiv auf die Existenzsicherung von Frau-

en im Fall der Scheidung oder bei Tod des Partners auswirken, wenn es zu einem Ausgleich von Ver-

mögenswerten kommt, ohne dass – wie im Unterhaltsrecht – Bedürftigkeit erforderlich wäre. Obwohl 

auch hier eine Form abgeleiteter Sicherung vorliegt, die vielfach nur im Fall der Ehe oder einer ähnlich 

geschützten Partnerschaft zum Tragen kommt, entfällt bei diesem Konzept das Risiko, das mit einer 

längeren Unterhaltsabhängigkeit von einem früheren Ehepartner verbunden ist. 

Die indirekte Anerkennung der Gleichwertigkeit liegt im Übrigen auch Reformstrategien zugrun-

de, die auf den Ausgleich unterschiedlich hoher Versorgungsanwartschaften zwischen Ehepartnern 

abzielen, sei es durch ein Splitting während der bestehenden Ehe, sei es durch einen nachehelichen 

Versorgungsausgleich. Die wirtschaftliche Autonomie des/der nicht oder nur beschränkt erwerbstä-

tigen Partners/Partnerin wird gestärkt, da die Übertragung der Anwartschaften auf Alterssicherung 

resistent ist gegenüber späteren Änderungen in den Lebens- und Einkommensverhältnissen, und die 

Versorgungsleistungen nicht wie im Fall von Hinterbliebenenrenten bei einer Wiederheirat oder bei 

eigenem Einkommen jenseits einer Freigrenze entfallen oder gekürzt werden. 

▼
▼

 

Noch wirkungsvoller für die – partielle – Verbesserung der eigenständigen Existenzsicherung von 

Frauen sind jedoch Maßnahmen, die speziell die Erziehungs- und Pflegeleistungen in der Familie aner-

kennen und finanziell honorieren.4 Doch auch dieses Modell hat Nachteile: Der Nachteil dieses Modells 

liegt nicht nur im Problem der Finanzierung, sondern in der regelmäßig damit verbundenen Gefahr 

der Festschreibung traditioneller Rollen in der Erziehung und Pflege. Ein im Wesentlichen noch unge-

löstes Problem ist schließlich die Frage, wie eine autonome Existenzsicherung bei	Teilzeitarbeit erreicht 

werden kann und die damit verbundenen Lücken in der Altersvorsorge vermieden oder zumindest 

3 	 Hochschild, Keine Zeit, 2. Aufl. 2006. 
4 	 Eine frühe Systematisierung hierzu bei Hohnerlein, ZSR 1992, 589 ff.; Devetzi, Vergleich der Systeme, in: VDR, Rentenversicherung im inter-

nationalen Vergleich, 2003, 333 ff.; Meißner, Familienarbeit in der Alterssicherung nach europäischem Sozialrecht, 2005. 
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begrenzt werden können. Probleme für eine ausreichende Alterssicherung entstehen in besonderem 

▼



Maß bei Erwerbsunterbrechungen aus familiären Gründen. Sie führen in der heutigen Arbeitswelt 
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rasch zu einem Verlust der erworbenen beruflichen Qualifikation. Die Rahmenbedingungen für sol-

che Erwerbsunterbrechungen, aber auch für Teilzeitarbeit lassen in den meisten Ländern – vielleicht 

mit Ausnahme der Niederlande – wenig Spielraum dafür, dass auch Männer die Verantwortung für 

Erziehungs- und Pflegearbeit übernehmen, zumal auch keine besonderen Anreize für eine partner-
Inhalt	 schaftliche Arbeitsteilung gesetzt werden, und damit auch keine Anreize für eine Veränderung männ-

licher Verhaltensweisen und Rollenmuster. 
zurück 

Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass bei den Reformprozessen der Systeme sozialer Sicherheit die 
weiter 

erweiterte Anerkennung von Familientätigkeit gerade mit Blick auf die Verbesserung der eigenstän-

digen Sicherung der Frauen besonders betont wird. Auch wenn das Ausmaß der damit erreichten 

finanziellen Selbstständigkeit im Allgemeinen bescheiden bleibt, so leisten sie doch einen Beitrag für 

die Überbrückung von Care-Zeiten. Dabei ist anzuerkennen, dass diese Maßnahmen auch in Zeiten 

umfassender Konsolidierungsmaßnahmen zumeist beibehalten bzw. nur leicht oder vorübergehend 

beschnitten wurden; teilweise wurden sie aber auch überhaupt erst zur Kompensation anderer Ein-

schnitte eingeführt. 

Die dritte Reformstrategie	 schließlich verknüpft die Anerkennung von Sorge- und Pflegearbeit mit 

gezielten Anreizen für eine Veränderung der Männerrolle im Sinne einer partnerschaftlichen Arbeits-

teilung. Im familienrechtlichen Rahmen bleibt die konkrete Ausgestaltung und Praxis der Aufgaben-

teilung regelmäßig der freien Entscheidung der Partner vorbehalten. Abweichend hiervon – und ohne 

Vorbild in anderen Rechtsordnungen – hat nun	Spanien vor kurzem im Zuge der Revision des Familien-

rechts durch Gesetz 13/2005 eine völlig neuartige Norm über die wechselseitigen Verpflichtungen der 

Ehepartner verabschiedet: Neben den typischen Beistands- und Treuepflichten unter Eheleuten wird 

den Spaniern auferlegt, dass sie die Führung des Haushalts und die Verantwortung für die Personen in 

ihrer Sorge teilen.5 Anders als nach italienischem Recht wird diese Pflicht nicht irgendwie relativiert 

durch die Berücksichtigung der jeweiligen Fähigkeit zur Berufsausübung und zur Haushaltsführung.6 

4. Einige Herausforderungen für die institutionelle Verankerung 
eines partnerschaftlichen Rollenmodells beim Zugang zu Sozial-
leistungen und zu sozialen Diensten

▼
▼

 

Bisherige Anpassungen der Systeme sozialer Sicherheit konzentrierten sich sehr häufig auf Maßnah-

men zur Kompensation von Sicherungsdefiziten, insbes. in der Alterssicherung von Frauen nach fami-

lienbedingten Unterbrechungen oder Einschränkungen in der Erwerbstätigkeit und damit in der 

Möglichkeit, eigenständig Vorsorge für die Existenzsicherung im Alter zu treffen. 

5 Art. 68 des Código civil in der Fassung durch Ley 15/2005 vom 8.7.2005, BOE núm. 163; 24458: „Los conyuges estàn obligados a vivir juntos, 
guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberàn, ademàs, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atenciòn de 
ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo.” 

6 Art. 143 Abs. 3 codice civile (19.5.1975): Beide Ehegatten sind, jeweils unter Berücksichtigung ihrer eigenen Mittel und ihrer eigenen Fähigkeit 
zur Berufsausübung und Haushaltsführung, verpflichtet, zur Deckung des Familienbedarfs beizutragen. 
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4.1 Honorierung von Care-Zeiten und Unterstützung eines 
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partnerschaftlichen Rollenmodells? 
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Art und Umfang der Anerkennung und finanzielle Honorierung von Care-Zeiten sind nicht nur für die 

Existenzsicherung durch die Sozialversicherung und andere Leistungssysteme bedeutsam. Sie geben 

auch Aufschluss darüber, ob die Regelung eher von einem Ernährermodell ausgeht oder eine partner-

schaftliche Rollenverteilung unterstützt. 
Inhalt 

Die erwerbsbezogenen Rentensysteme der Mitgliedstaaten der EU spiegeln die Lücken im Verdienst 
zurück und in der Beschäftigungszeit wider, sodass diese Systeme zu unzureichender Absicherung der Frauen 

und Männer führen, wenn diese Lücken nicht kompensiert werden. Die meisten Mitgliedstaaten sehen 
weiter 

als erste Säule ein verdienstbezogenes Sicherungssystem für die Erwerbsbevölkerung vor, das teilweise 

auch Komponenten einer Mindestsicherung enthält. Allerdings besteht insgesamt eher die Tendenz, 

solche Elemente der Mindestsicherung einzuschränken und die Beitragsäquivalenz zu verstärken. Als 

kompensatorische Maßnahme in den gesetzlichen Rentensystemen haben die meisten Staaten inzwi-

schen eine Anrechnung insbes. von Zeiten der Kindererziehung eingeführt und in jüngerer Vergan-

genheit auch für die Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen. Obwohl diese Komponenten sich 

in den letzten zwanzig Jahren ausgebreitet haben, gibt es deutliche Unterschiede im Deckungsgrad, 

aber auch im Leistungsniveau, das hierdurch erreicht werden kann: 

Eine rentenrechtlich anerkannte Kindererziehungszeit von vier Jahren leisten sich Österreich (auf 

der Basis von 3/4 des nationalen Durchschnittseinkommens), Schweden, die tschechische Republik 

und Slowenien. Drei Jahre werden anerkannt in Belgien, in Deutschland (auf der Basis des nationalen 

Durchschnittsverdienstes) für Kinder, die nach 1992 geboren sind, in Frankreich für Geburten ab 2004, 

in Litauen (auf der Basis des monatlichen Mindestlohns), Estland (auf der Basis eines bestimmten Teils 

des Mindestlohns) und Finnland (auf der Basis eines fiktiven Verdienstes von etwa 538 € während der 

Kindererziehung ohne institutionelle Kinderbetreuung). In Luxemburg werden Beiträge für die Eltern 

an die Rentenversicherung für die Dauer von bis zu 3 Jahren gezahlt, wobei sechs Monate entfallen, 

wenn der Vater keinen unbezahlten Elternurlaub nimmt. Lettland sichert Erziehungszeiten während 

der ersten 18 Lebensmonate ab, Spanien erhöht ab 2008 die rentenrechtliche Absicherung von bis-

her 12 auf 24 Monate Kindererziehungszeit pro Kind, Italien rechnet eine rentenrechtliche Beitrags-

zeit für sechs Monate an (bei einem überdurchschnittlich langen Mutterschaftsurlaub). In den neuen 

Mitgliedstaaten der EU besteht eine Tendenz, die Gewährung der zusätzlichen Anwartschaften mit 

dem Bezug oder Anspruch auf bestimmten Sozialleistungen der Eltern zu verknüpfen. Dies bedeutet, 

dass einige Eltern keinen Anspruch auf rentenrechtliche Anerkennungszeiten während eines Eltern-

urlaubs haben.7 

▼
▼

 

Die Kompensation familienbedingter Versicherungslücken in den beruflichen und privaten Altersvor-

sorgesystemen ist meist weniger evident, aber durchaus nicht ausgeschlossen. Mit dem Trend zur Kür-

zung der Renten in der ersten Säule im Zuge der Sanierung der öffentlichen Haushalte wird ein Teil der 

Kompensation wieder hinfällig. Daher ist die Frage nach solidarischen Korrektiven in der (kapitalge-

deckten) beruflichen und privaten Säule zunehmend wichtig. 

7 Zur Entwicklung der Elternurlaubregelungen allgemein vgl. Drew, Parental Leave in Council of Europe member States, 2005; Bruning/Plan-
tenga, 1999. 
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4.2 Bedürftigkeitsabhängige Sozialleistungen: das Problem von 

▼



Partnereinkommen 
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Einige europäische Länder haben Systeme sozialer Sicherheit, die auf einem sehr niedrigen Siche-

rungsniveau organisiert und mit strengen Bedürftigkeitskriterien verknüpft sind.8 Diese Bedürftig-

keitsprüfungen sind besonders kritisch für die Gewährleistung einer eigenständigen, individualisier-

ten Existenzsicherung, da Partnereinkommen berücksichtigt wird, sodass Frauen häufig aus dem Kreis 
Inhalt	 der Leistungsberechtigten herausfallen und auf die finanzielle Unterstützung durch den Partner ver-

wiesen werden, selbst in Fällen, in denen keine Unterhaltsverpflichtung existiert. 
zurück 

Verschiedene Länder in Europa unterscheiden zwischen allgemeinen Mindestsicherungssystemen 
weiter 

und speziellen (beitragsfreien) Mindestrenten im Alter, die teils in die gesetzlichen Alterssicherungs-

systeme integriert sind. Bei all diesen Systemen gibt es eine Einkommensprüfung, in die auch Partner-

einkommen einbezogen wird. Auf die Prüfung und Anrechnung von Partnereinkommen wird nur in 

jenen Systemen verzichtet, die als sog. Volksrente für alle Wohnbürger mit pauschalen Mindestleistun-

gen ausgestaltet sind. Solche Systeme verringern zwar insgesamt die geschlechtsspezifische Renten-

lücke, sie werden aber als Staatsbürgerrente unabhängig vom Grund für die unvollständige Erwerbs-

karriere und etwaigen Erwerbsunterbrechungen gewährt und dienen damit nicht der Kompensation 

familienbedingter Sicherungsdefizite von Frauen oder Männern. Sie leisten auch keinen spezifischen 

Beitrag dazu, reduziertes Erwerbseinkommen aus familienbedingter Teilzeitarbeit aufzustocken.9 

Ein besonderes Problem bei der Unterstützung partnerschaftlicher Rollenmodelle werfen die Gestal-

tung der Zugangsbedingungen und insbesondere die Gebührenregelungen sozialer Dienstleistun-

gen, u. a. bei der Kinderbetreuung auf. Da die Höhe der Gebühren vom Familieneinkommen abhängt, 

ist eine Rückkehr des betreuenden Elternteils – meist der Frau – auf den Arbeitsmarkt oft mit Kosten 

verbunden, die durch das erzielbare Einkommen kaum kompensiert werden. 

5. Ausblick 

Nach einer von Nancy Fraser vor einiger Zeit entwickelten Utopie zur Gleichberechtigung von Frauen 

könnte die Gesellschaft in Zukunft Anreize setzen, damit auch Männer so leben, wie die meisten Frauen 

es heute schon tun, nämlich auch Verantwortung für Familien-, Erziehungs- und Pflegearbeit (primary 

care work) übernehmen.10 Die Spannung zwischen Entweder-oder von Beruf und Familienpflichten, die 

Diskussion um die „Vereinbarkeit“ zwischen beruflichen und familiären Anforderungen würde durch 

die Veränderung der Männerrollen auf eine neue Grundlage gestellt. Im Kern läuft diese Utopie also 

darauf hinaus, männliche Lebensmuster und Verhaltensweisen zu verändern. 

▼
▼

 

Allerdings scheint fraglich, ob der gegenwärtig zu beobachtende soziale Wandel, den wir in unseren 

Gesellschaften erleben, so weit trägt: Die Frauen sind zwar so gut ausgebildet wie nie, dennoch gelingt 

es ihnen unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht immer, ihre Potenziale und Fähigkeiten so 

zu entwickeln, dass sie finanziell auf eigenen Beinen stehen. Allerdings können die Entwicklungen im 

europäischen Ausland den Blick dafür schärfen, welche sozialrechtlichen Gestaltungen die Integration 

der Frauen in den Arbeitsmarkt unterstützen, inwieweit ein Übergang zu einem Zweiverdiener-Modell 

8 Ein typisches Beispiel ist Großbritannien. Zum Problem der eigenständigen Absicherung in einem solchen Kontext vgl. Esam/Berthoud, 
Independent benefits for men and women, 1991. 

9 Hohnerlein, ZSR 1992, 589 ff. 
10 Fraser 1997, S. 60. 
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mit erweiterten Wahlmöglichkeiten für Männer und Frauen eher gelingen kann und wie schließlich 

– jenseits einer formalen Gleichstellung – die Systeme sozialer Sicherheit durch eine bewusste Ände-
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rung von Regelungszwecken und Regelungszielen der vorgesehenen sozialen Leistungen und sozi-

alen Dienste dazu beitragen können, tief internalisierte Rollenmuster zu überwinden. 

Inhalt Abstract 

zurück	 Demands voiced by women for more economic independence in achieving income security have no 

doubt been improved through the recognition of their own social rights and access to social secu-
weiter 

rity systems. Even so, considerable deficits persist until this day. Social security systems in Europe were 

originally designed for the typical life risks of men, notably loss of earning capacity in the case of in-

validity and old age or as a result of occupational accident, sickness or unemployment. Only maternity 

insurance took account of a typical female income security risk. Moreover, women were often only 

included in the insurance coverage as the spouse/family member dependent on maintenance – even 

if they were employed. 

Among all social benefits, survivors’ benefits on behalf of widows reflect an especially conspicuous 

gender pattern. They permit a – conditional – participation in the deceased spouse’s/partner’s total 

vested pension rights. Such pension entitlements may, however, be forfeited upon remarriage or, in 

part, upon taking up a new partnership, so that in such cases these benefits fail to contribute to an inde-

pendent income security. In the past decades, survivors’ pension schemes have been modified in many 

countries in response to the changed security needs accompanying altered gender role models. The 

most striking measure has been the transformation of widow’s pensions into a merely transient adjust-

ment benefit. Behind this new concept lies the distinct appeal to those concerned to accept financial 

self-responsibility. Also rules for off-setting personal earnings against this pension constitute a response 

to altered protection needs. Such rules could nevertheless negatively impact the readiness to engage in 

gainful employment. 

A fundamental problem in seeking to design social security for women relates to the inadequacies and 

restrictions they encounter in the employment market. These difficulties are later mirrored in the social 

security systems in as far as these systems are connected to gainful employment, especially in the case 

of statutory pension insurance or of earnings-related occupational or supplementary pension schemes 

under the second pillar. Other security concepts, such as the universal schemes that cover all inhab-

itants in some of the Nordic countries or in the Netherlands and are merely linked to a specific term of 

residence, serve to improve women’s access to independent income security compared to the (purely) 

earnings-based old-age protection systems. Here, the problem of equal opportunities with regard to 

retirement income is shifted to the second pillar but not truly solved. 

▼
▼

 

In conceptual terms, three reform strategies may be distinguished. The first reform strategy seeks 

to promote the full employment of both partners, thus achieving equivalent social security for men 

and women through labour market integration. Family care work is largely delegated to others, re-

quiring women to adapt themselves to the life and earning patterns of men. The second reform strat-

egy is aimed at the immaterial and financial recognition of previously unpaid domestic care work. It 

is widely encountered in many family law systems, but also in numerous family policy benefits under 

social security, say, for the recognition of parenting and care-giving periods. Although these two 
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reform strategies tend to increase the independent income security of women, they are by no means 

sufficient. Moreover, they leave open whether the partners’ roles are fairly allocated. The	third reform 
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strategy	 links the recognition of parenting and care-giving work to targeted incentives for changing 

male roles in the sense of a cooperative division of these tasks. 

Some social security systems provide a very low level of protection and are based on strict need crite-
Inhalt ria. Means-testing in such systems poses severe difficulties for ensuring independent, individualised 

income security since the partner’s earnings are taken into account. As a result, women are often ex-
zurück cluded as beneficiaries and forced to rely on the financial support of the partner, even in cases where 

no maintenance obligation exists. 
weiter 

A largely unsolved problem is the appropriate incorporation in social security systems of part-time 

employment and temporary interruptions of labour market participation due to family obligations. 

The challenge here is to promote need-based and flexible models of concurrent and cooperative task 

allocation between men and women for the fulfilment of familial duties. At the same time, it is clear 

that social security systems alone cannot institute the equal-ranking co-responsibility of men for the 

hitherto private and unpaid care-giving services rendered by women. 

▼
▼
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Die	Diskussion	hatte	folgende	Schwerpunkte: 

I Interpretation von Eigenverantwortung


I Verhältnis von Recht und sozialem Wandel

Inhalt I Pluralismus der Rollenleitbilder


I Steuerung durch Recht

zurück 

Interpretation	von	Eigenverantwortung 
weiter 

Die Diskussion konzentrierte sich auf das Verhältnis von individualistischer und kooperativer Interpre-

tation von Eigenverantwortung, bzw. auf das Verhältnis von Autonomie und Solidarität. 

Die Grundbegriffe Autonomie und Solidarität – die auch Grundbegriffe der Tagung sind – haben dicho-

tomischen bzw. polarisierenden Charakter und stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander 

(Meder). 

Heimbach-Steins ist hingegen bestrebt, in das Konzept von Eigenverantwortung ein Moment von Soli-

darität einzubeziehen, da eine reine Autonomie des Individuums der sozialen Realität niemals entspre-

chen kann. Dadurch, so Heimbach-Steins, wird die Spannung jedoch keineswegs aufgelöst. Sie wendet 

sich deutlich gegen eine individualistische Verkürzung von Eigenverantwortung. Das Handeln des 

Einzelnen ist stets ein sozial gebundenes und sozial vermitteltes. Darauf müssen sich auch politische 

und rechtliche Rahmenbedingungen beziehen. Die solidarische Gestaltung der Gesellschaft geht über 

verschiedene Ebenen: Paar- und Generationsbeziehungen in der Familie, freie Träger in der Gesell-

schaft und der Staat als Rahmenverantwortlicher für eine solidarische Gestaltung der Gesellschaft. Die 

ausschließliche Konzentration auf das Individuum ist der falsche Weg. 

Thiede weist darauf hin, dass im Bereich der Alterssicherung eine individualistische Interpretation 

des Begriffs Eigenverantwortung eine Illusion sei. Eigenverantwortung kann in diesem Kontext nur 

bedeuten, dem Individuum mehr Verantwortung zuzumuten, aber es bleibt weiterhin darauf ange-

wiesen, was seine Kooperationspartner in der Gesellschaft tun. 

Baumeister gibt zu bedenken, dass Eigenverantwortung ein hoch interessengebundener Begriff ist, 

den es zu kontextualisieren und zugleich ideologiekritisch zu hinterfragen gilt. 
▼

▼
 

Verhältnis	von	Recht	und	sozialem	Wandel 

O’Reilly stellt die grundlegende Frage, ob es die Funktion des Rechts ist, den sozialen Wandel zu indu-

zieren oder ihn nur normativ zu begleiten. 

Zum Verhältnis von Recht und sozialem Wandel führt Scheiwe aus, dass das Recht einerseits gesell-

schaftlichen Veränderungen hinterherhinkt, andererseits durchaus eine Pionierfunktion haben kann. 

In der Bundesrepublik Deutschland findet derzeit im Bereich des Gleichstellungsrechts eine nachho-

lende Modernisierung statt. Allerdings benötigt man dafür breite politische Mehrheiten. Baumeister 

fragt danach, wer denn die Vorgaben festsetzt, wenn von Modernisierung gesprochen wird. Welche 

Gruppen sind an diesen Deutungskämpfen beteiligt? 

1 Die Diskussion bezieht sich auf die Vorträge von Heimbach-Steins, Scheiwe und Hohnerlein, nicht auf den Eröffnungsvortrag von Knijn. 
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Scheiwe verweist auf die besondere Rolle des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland, das die 

zwangsweise Zuweisung der 30-Stunden-Woche für verbeamtete Lehrer/innen in Niedersachsen als 
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Verletzung des Alimentationsprinzips für Beamte einstufte. Eine derartige Entscheidung beeinflusst 

ihrer Meinung nach auch die Geschlechterrollenmodelle. 

Scheiwe geht weiterhin auf die Veränderungen im Familienrecht ein, verursacht durch die Dissoziation 

von Ehe und Elternschaft. Dabei gibt es zwei wesentliche Tendenzen, die zu weiteren Veränderungen 
Inhalt führen werden: die Abschaffung der rechtlichen Diskriminierung von nicht ehelichen Kindern und die 

Veränderungen durch den Gleichbehandlungsgrundsatz. In den konkreten Teilsystemen des Famili-
zurück enrechts, z.B. im Versorgungsausgleich und Unterhaltsrecht, wird es durchaus schwierig die allgemei-

nen Tendenzen zu spiegeln. 
weiter 

Im Bereich des Sozialrechts verändern sich die gesamten sozialen Sicherungsmodelle, die Wohlfahrts-

staatsmodelle und die Formen der Erwerbstätigkeit. Unter dem Stichpunkt Politikfeldorganisation 

kann dann versucht werden, die verschiedenen Bereiche auf höherer Ebene zu koordinieren. Das wird 

allerdings nur teilweise gelingen, denn Teilsysteme folgen vielfach einer unterschiedlichen Logik. So 

hat z.B. die Sozialversicherung als Vorsorgesystem einen anderen Schutzzweck als Mindestsicherung, 

Armutsbekämpfung und Unterhaltssicherung durch Familienrecht. 

Hohnerlein verweist darauf, dass das Auseinanderklaffen von sozialen Entwicklungen und rechtlichen 

Regelungen im Bereich des Sozialrechts (Rollenmodell des Normalarbeitnehmers) insbesondere für 

Frauen massive Sicherheitsdefizite erzeugt. 

Pluralisierung	der	Rollenmuster 

Thiede knüpft an die Ausführungen von Scheiwe über die Existenz unterschiedlicher Rollenmuster im 

Bereich des Sozialrechts an. 

Nach Thiede wissen wir noch nicht, was nach dem Ernährermodell kommt, aber möglicherweise wird 

es ein Nebeneinander verschiedener Rollenmuster auf Dauer geben. Diese unterschiedlichen Rollen-

muster müssen sämtlich im politischen Prozess bedient werden, keines kann man ausschließen. Lenke 

geht noch einen Schritt weiter und fordert, dass in einer Zeit der Diversifizierung der Familienformen 

konkurrierende Rollenmuster zum Leitbild werden müssen. 

Steuerung	durch	Recht? 

Es wird unterschieden zwischen unmittelbaren und mittelbaren Wirkungen von Recht. Unmittelbare 

Wirkungen sind vor allem ökonomischer Art, mittelbare Wirkungen sind eher auf Verhaltenssteue-

rung ausgerichtet oder wollen Anreizwirkungen auslösen. Beispiel für die erste Kategorie sind Berück-

sichtigungszeiten, die ökonomische Wirkungen entfalten, jedoch nicht verhaltenssteuernd wirken, 

da sie kaum jemand kennt. Beispiel für die zweite Kategorie sind geringfügige Erwerbstätigkeiten, die 

das Verhalten derart beeinflussen, dass der kurzfristige ökonomische Vorteil zulasten eines langfristig 

rationalen Verhaltens geht. Geringfügige Erwerbstätigkeiten sind aus der Langzeitperspektive des-

halb irrational, weil sie keine Ansprüche in der Alterssicherung und nur eingeschränkte Leistungen in 

der Arbeitslosenversicherung begründen (Schuler-Harms). 

▼
▼

 

Am Beispiel des spanischen Gleichstellungsgesetzes, das beide Ehepartner zur Übernahme von Fami-

lienarbeit verpflichtet, wandte sich die Diskussion der Wirkung von Programmsätzen zu. Derartige 

allgemeine Verhaltensvorschriften sind de facto kaum zu sanktionieren (Reinhard/Willekens), haben 

aber, so Hohnerlein, eine hohe Signalwirkung für die Ehepartner und können insofern eine präventive 

Wirkung entfalten. Welskop-Deffaa weist darauf hin, dass appellative Formulierungen in Gesetzen 
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unbedingt die Unterstützung durch öffentliche Kommunikation brauchen, um Wirkungen zu entfal-

ten. Als Beispiel nennt sie eine Vorschrift des deutschen Familienrechts, wonach beide Partner bei der 
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Wahl und Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf familiäre Belange und auf Partnerbelange Rücksicht 

nehmen müssen (§ 1356 Abs. 2 S. 2 BGB). Dieser Satz spielt jedoch in der öffentlichen Kommunikation in 

Deutschland überhaupt keine Rolle. 

Inhalt (Edda Blenk-Knocke) 

zurück 

weiter 

▼
▼




▼
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1.	Deutschland 

Eigenverantwortung und Solidarität im Familienrecht 
am Beispiel des Geschiedenenunterhalts 

Inhalt Stephan	Meder 

zurück 

1. Einleitung
weiter 

Der Ruf nach mehr Eigenverantwortung ist heute überall dort vernehmbar, wo das Verhältnis von 

Staat und Gesellschaft auf dem Prüfstand steht. Gefordert wird eine „Reindividualisierung“ allgemei-

ner Lebensrisiken, der Aufbruch in eine „neue Verantwortungsgesellschaft“ oder die Wiederbelebung 

einer „aktiven Zivilgesellschaft“.1 Im Hintergrund steht die Tatsache, dass finanzielle Engpässe der 

öffentlichen Hand und fortschreitende Globalisierung die Möglichkeiten der Staatsgewalt schwinden 

lassen, durch eine wirkungsvolle Sozial- und Wirtschaftspolitik die Existenzgrundlagen des Gemein-

wesens auf dem bisherigen Niveau zu halten. Eines der zentralen und am häufigsten diskutierten Bei-

spiele für das veränderte Verhältnis von Staat und Gesellschaft bildet der Umbau der staatlichen Versi-

cherungssysteme und ihr Rückzug aus den klassischen Verantwortungsbereichen.2 

Dem Funktionswandel des Staates trägt das Leitbild vom „Gewährleistungsstaat“ Rechnung, das 

frühere Modelle des Sozial-, Planungs- oder Interventionsstaates inzwischen weitgehend verdrängt 

hat. Danach soll der Staat von ihm übernommene Verantwortlichkeiten zurückschrauben und den 

Bürger motivieren, wieder mehr Eigenverantwortung zu übernehmen.3 Grundlage dieses Leitbildes 

ist das liberale Primat der persönlichen Freiheit und die Überzeugung der Aufklärung, dass der ver-

nunftbegabte Mensch zur Mündigkeit fähig ist und angeleitet werden soll. Nun lässt sich freilich treff-

lich darüber streiten, ob der politische Appell an die Eigenverantwortung für den Einzelnen einen 

Gewinn an tatsächlicher Autonomie oder ein bloßes Programm der Staatsentlastung und Sanierung 

von öffentlichen Haushalten bedeutet. Fest steht jedenfalls, dass der Einzelne heute zunehmend auf 

sich selbst verwiesen wird, wo früher Solidarität geübt wurde. 

In den gegenwärtigen Debatten um eine Reform der Sozialpolitik wird „Eigenverantwortung“ häufig als 

Gegenbegriff zur „Solidarität“ gebraucht, wobei mit „Eigenverantwortung“ in der Regel eine private und mit 

„Solidarität“ häufig eine kollektive oder öffentliche Einstandspflicht gemeint ist.4 Auch im modernen Famili-

enrecht bedeutet die Forderung nach mehr Eigenverantwortung, dass für Lasten, die nach früheren Vorstel-

lungen auf einen anderen abgewälzt werden konnten, jeder Einzelne jetzt selbst aufkommen muss. 

▼
▼

 

1 Vgl. etwa Frank Adloff, Zivilgesellschaft. Theorie und Praxis, Frankfurt am Main, New York 2005.

2 Vgl. nur Kirsten Scheiwe, Soziale Sicherungsmodelle zwischen Individualisierung und Abhängigkeiten, in: KJ 2005, S. 127–151, 141 ff.

3 Vgl. etwa Wolfgang Hoffmann-Riem, Modernisierung von Recht und Justiz. Eine Herausforderung des Gewährleistungsstaates (2001); 


Gunnar Folke Schuppert, Der moderne Staat als Gewährleistungsstaat, in: Eckhard Schröter (Hrsg.), Empirische Policy- und Verwaltungsfor-
schung (2001), S. 399–414; Günther Schmid, Gewährleistungsstaat und Arbeitsmarkt, in: Gunnar Folke Schuppert (Hrsg.), Der Gewährleis-
tungsstaat - Ein Leitbild auf dem Prüfstand (2005), S. 145–165. Speziell zur Deregulierung im Familienrecht: Margarete Schuler-Harms, Fami-
lienrechtliche Deregulierung der Ehe und Reregulierung kindbezogener Pflichten: der verfassungsrechtliche Rahmen, in: Scheiwe (Hrsg.), 
Soziale Sicherungsmodelle revisited. Existenzsicherung durch Sozial- und Familienrecht und ihre Geschlechterdimensionen, 2007, S. 157–168 
(vgl. dazu auch die Ausführungen nachstehend 3. bei Note 19). 

4 In seiner heutigen Bedeutung ist der Begriff der Solidarität zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden, und zwar als Antwort auf die neuen 
Probleme der industriellen Gesellschaft, die unter Stichworten wie „Vereinzelung“, „Egoismus“ oder „Benachteiligung in der Markt- und 
Vertragsgesellschaft“ erörtert wurden. Ursprünglich hatte das Wort vor allem eine privatrechtliche Bedeutung, etwa in dem Sinne, dass 
jeder für den anderen einstandspflichtig ist (vgl. die Nachweise bei Karl Otto Hondrich und Claudia Koch-Arzberger, Solidarität in der 
modernen Gesellschaft, Frankfurt am Main 1994, S. 9 ff.; dass diese ursprüngliche Bedeutung im Familienrecht noch heute mitschwingt, wird 
im Folgenden zu zeigen sein). Dagegen bedeutet Eigenverantwortung, dass jeder für die Folgen seines Tuns selbst einstehen muss (zu den 
ethisch-philosophischen Grundlagen der Individual-, Selbst- oder Eigenverantwortung und ihrer Verwurzelung im Begriff der Freiheit siehe 
etwa Hermann Butzer, Fremdlasten in der Sozialversicherung. Zugleich ein Beitrag zu den verfassungsrechtlichen Vorgaben für die Sozial-
versicherung, 2001, S. 457 ff.). 
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Ein aktuell lebhaft diskutiertes Beispiel bildet das Recht des nachehelichen Unterhalts. Hier geht es 

▼



zunächst allerdings nicht um die Alternative von privater oder öffentlicher Einstandspflicht, sondern um 
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die Grenzen „nachehelicher Solidarität“ und deren „innere Gründe“ oder Legitimation. Auf indirektem 

WegekommtdieöffentlicheHandaberauchmitinsSpiel,undzwarbeiderFrage,obnachAuflösungeiner 

Ehe noch Ansprüche gegen den früheren Ehegatten geltend gemacht werden können: Denn je mehr das 

Recht den bedürftigen Ehegatten in die Eigenverantwortung entlässt, desto weniger Ansprüche wird er 
Inhalt gegenüber dem Unterhaltspflichtigen erheben können. Die Folge ist, dass er sich in bestimmten Fällen 

anstelle des früheren Partners an die öffentliche Hand wenden muss. Außerdem kann im Familienrecht 
zurück Eigenverantwortung nur dann in hinreichendem Maße übernommen werden, wenn durch den Staat 

eine Art von Infrastruktur finanziert wird, welche die Voraussetzungen hierfür bietet. Ein Beispiel bildet 
weiter 

die aktuelle Diskussion um die flächendeckende Einrichtung von Kinderkrippenplätzen. 

2. Gesellschaftlicher Wandel und Geschiedenenunterhalt 

Was hat den Gesetzgeber zu einer Reform des Geschiedenenunterhalts überhaupt veranlasst? Warum 

erscheint eine lebenslange nacheheliche Solidarität heute nicht mehr zeitgemäß? Der Reformgesetzge-

ber argumentiert mit den rasant gestiegenen Scheidungsziffern, der verstärkten Einbindung der Frau 

in das Erwerbsleben und dem damit einhergehenden Wandel in der Rollenverteilung.5 Er betont, dass 

Kurzzeitehen, in denen es nach wenigen Jahren schon zur Trennung kommt, zumeist von jungen Paaren 

geschlossen werden, wovon viele nach der Scheidung die Gründung einer Zweitfamilie anstreben.6 Auch 

aus demografischen Gründen sei es als Fortschritt zu betrachten, wenn das Familienrecht den Partnern 

die Möglichkeit eröffne, nach der Scheidung so rasch wie möglich und mit möglichst wenig finanziellen 

Verpflichtungen eine neue Ehe oder eine nicht eheliche Verbindung eingehen zu können.7 

In der Literatur ist diese Darstellung nicht uneingeschränkt auf Zustimmung gestoßen. Es ist bestritten 

worden, dass sich die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau in dem von der Reform angenommenen 

Umfang geändert hat.8 Zwar hätten in den letzten Jahren immer mehr Frauen eine Berufstätigkeit aufge-

nommen. Doch sei das Arbeitsvolumen zugleich gesunken, sodass sich immer mehr Frauen eine geringere 

Zahl von Arbeitsstunden teilen.9 Auch wurde angemerkt, dass der Reformgesetzgeber mit seinen Hinwei-

sen auf den gesellschaftlichen Wandel Aussagen über das Geschlechterverhältnis treffe, ohne deren Hin-

tergründe mit der notwendigen Klarheit beim Namen zu nennen. So würde die Möglichkeit zur Gründung 

einer Zweitfamilie vor allem den Interessen der Männer entgegenkommen, weil sie die biologische Fähig-

keit voraussetze, mit einem neuen Partner Kinder hervorbringen zu können. In Anbetracht des allgemeinen 

Trends zur späteren Eheschließung müsse dieser Gesichtspunkt besonders ins Gewicht fallen.10 

▼
▼

 

5 Parallel wird darauf hingewiesen, dass auch die Betreuungsmöglichkeiten bereits verbessert wurden (vgl. etwa Martin Menne, Die Unter-
haltsrechtsreform: Der Unterhalt des geschiedenen Ehegatten, FPR 2005, S. 323–327, 324). 

6 Vgl. etwa Christine Hohmann-Dennhardt, Die Ehe ist kein Auslaufmodell. Der gesellschaftliche Wandel sollte sich aber auch im Eherecht 
spiegeln, ZRP 2005, S. 173–174; Martin Menne, Die Unterhaltsrechtsreform (Fn. 5), S. 324 ff.; Gerd Brudermüller, Eigenverantwortung vs. Soli-
darität – Kritische Aspekte der Unterhaltsrechtsreform, in: Reform des Unterhaltsrechts (hrsg. v. Volker Lipp, Eva Schumann, Barbara Veit), 
Göttingen 2007, S. 55–62, 57 ff. 

7 Dieser Gesichtspunkt spielt vor allem im französischen Recht eine wichtige Rolle, das in vieler Hinsicht als vorbildhaft betrachtet wird, vgl. 
Thomas Gergen, Das französische Scheidungsfolgenrecht als Gegenmodell zum deutschen Recht? In: Reform des Unterhaltsrechts (Fn. 6), 
S. 29–48, der wiederholt betont, dass die Reform in Frankreich darauf zielt, es den Geschiedenen zu ermöglichen, sich „möglichst schnell und 
mit finanziell geordneten und geregelten Verhältnissen wieder zu binden“ (z.B. S. 47).


8 
 Dazu vor allem Anne Klein und Bettina Schlechta, Will die Unterhaltsrechtsreform den Wert der Frau auf ihre Gebärtüchtigkeit reduzieren?, 
in: FPR 2005, S. 496–502, 497 ff. 

9 Vgl. nur die Nachweise bei Eva Schumann, Einführende Überlegungen zur Unterhaltsrechtsreform, in: Reform des Unterhaltsrechts (Fn. 6), 
S. 1–5, 2. 

10	 Klein/Schlechta, Will die Unterhaltsrechtsreform den Wert der Frau auf ihre Gebärtüchtigkeit reduzieren? (Fn. 8), S. 496, 501, 499 (siehe auch 
Sibylla Flügge, Die ungelöste Frauenfrage: Was wird aus dem Familienernährer, in: Soziale Sicherungsmodelle revisited, Fn. 3, S. 185–196, 
193 – bei Note 15). Klein/Schlechta bezweifeln, dass die Lösung des Gesetzgebers die demografische Kurve steigen lässt, und befürchten 
stattdessen, dass sich die Frauen aufgrund der neuen Beschränkungen des Unterhalts gegen Kinder entscheiden werden (a.a.O., S. 501). 
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Darüber hinaus wird angemerkt, dass mit der „Eigenverantwortung“ der Ehegatten in Wirklichkeit 

▼



vor allem diejenige der Frau und Mutter gemeint sei. Der Reformgesetzgeber hätte seine Ausfüh-
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rungen nicht hinter der Anonymität maskuliner Pronomina – wie der Berechtigte, der Betreuende, der 

Unterhaltsgläubiger etc. – verstecken und dadurch den Eindruck einer Geschlechtsneutralität seines 

Reformvorhabens erwecken dürfen.11 Hinzu komme, dass sich die Sorge für Kinder nicht so leicht auf 

den Staat oder Markt verlagern lasse, wo sie von bezahlten Kräften übernommen werde („commodifi-
Inhalt	 cation of care“): „Sollte es künftig einen Zwang zur Fremdbetreuung geben?“12 

zurück	 Von hier aus ist es nur ein kleiner Schritt zu einer grundsätzlichen Kritik am Modell der allgemeinen 

Erwerbstätigkeit („adult worker model family“) und an der Behauptung einer Vereinbarkeit von Beruf 
weiter 

und Familie, die in wesentlichen Zügen bereits formuliert wurde, bevor der Gesetzgeber sein Vorha-

ben der Reform des Geschiedenenunterhalts in Angriff nahm.13 Danach hätte die durch den Reform-

gesetzgeber beabsichtigte Stärkung der Eigenverantwortung „androzentristischen“ Charakter, soweit 

sie die traditionell männliche Sphäre zum Maß aller Dinge erkläre und es den Frauen vorschreibe, sich 

in diese Sphäre einzupassen. Die Folge dieser Sichtweise sei eine instrumentelle Behandlung der tradi-

tionell weiblichen Haus- und Betreuungsarbeit, deren man sich soweit es geht entledigen müsse und 

der selbst kaum noch sozialer Wert zuerkannt werde: 

„Der idealtypische Bürger ist hier der Normalverdiener, der jetzt formell geschlechtsneutral ist. Aber inhalt-

lich ist dieser Status männlich geprägt; es ist die männliche Hälfte des alten Ernährer-/Hausfrau-Paares, die 

jetzt generalisiert und von jedem gefordert wird. Die weibliche Hälfte des Paares ist einfach verschwunden. 

Von ihren spezifischen Vorzügen und Fähigkeiten ist nichts für die Frauen bewahrt, geschweige denn auf die 

Männer ausgedehnt worden.“14 

Ist der Trend zur Stärkung unterhaltsrechtlicher Eigenverantwortung also ein Zeichen dafür, dass das 

„adult worker model“ weiter auf dem Vormarsch ist? Oder zieht die Reform mit der Mäßigung einer 

überzogenen nachehelichen Solidarität lediglich die längst überfällige Konsequenz aus der Tatsache, 

dass der Ehegattenunterhalt keine dem eigenen Erwerbseinkommen vergleichbare Versorgungsquel-

le mehr darstellen kann? Diese Fragen münden in das grundsätzliche Problem, ob und inwieweit sich 

das Unterhaltsrecht an den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen messen lassen muss oder 

ob es mit seinen Normen auch eine neue Wirklichkeit entwerfen darf. Nimmt die Rechtsordnung mit 

einer Stärkung der Eigenverantwortung wirklich nur Anpassungen an veränderte gesellschaftliche 

Gegebenheiten vor oder übt sie auch erzieherische Funktionen aus? Darf das Recht überhaupt als Ele-

ment der Steuerung gesellschaftlicher Prozesse dienen und wo liegen die Grenzen? 
▼

▼
 

11 Klein/Schlechta, Will die Unterhaltsrechtsreform den Wert der Frau auf ihre Gebärtüchtigkeit reduzieren? (Fn. 8), S. 496, 497. 
12 Klein/Schlechta, Will die Unterhaltsrechtsreform den Wert der Frau auf ihre Gebärtüchtigkeit reduzieren? (Fn. 8), S. 496, 498. 
13 Vgl. etwa Nancy Fraser, Die halbierte Gerechtigkeit. Schlüsselbegriffe des postindustriellen Sozialstaats (1997), Frankfurt am Main 2001, 

S. 84 ff.; siehe auch Susy Giullari and Jane Lewis, The Adult Worker Model Family, Gender Equality and Care: The Search for New Policy 
Principles, and the Possibilities and Problems of a Capabilities Approach, Geneva 2005. 

14	 Nancy Fraser, Die halbierte Gerechtigkeit (Fn. 13), S. 91; siehe auch Anne Lenze, Was von der Frauenfrage bleibt. Vom exklusiven Gleich-
berechtigungsgrundsatz zum allgemeinen Gleichheitssatz, in: KJ 2006, S. 269–292, 287 ff. Von diesem Thema handelt auch die zwischen 
Marianne Weber und Georg Simmel unter dem Stichwort der „Tragödie der modernen Kultur“ geführte Kontroverse (vgl. dazu den Überblick 
bei Ingrid Gilcher-Holtey, Modelle „moderner“ Weiblichkeit. Diskussionen im akademischen Milieu Heidelbergs um 1900, in: Bildungsbür-
gertum im 19. Jahrhundert, Teil III: Lebensführung und ständische Vergesellschaftung, hrsg. v. M. Rainer Lepsius, Stuttgart 1992, S. 176–205, 
180 ff.). 



 

Kapitel II. 3. Der Grundsatz der Eigenverantwortung im neuen Unterhaltsrecht 

▼
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Dass der Gesetzgeber eine Wirklichkeit nicht nur wie sie ist, sondern auch wie sie sein soll, vor Augen 

hat, zeigt die Neufassung des § 1569 BGB. Mit dem Begriff der Eigenverantwortung hat er den Unter-

haltstatbeständen eine Interpretationsmaxime vorangestellt, die bei deren Konkretisierung und ins-

besondere gegenüber dem nach wie vor anerkannten Grundsatz der nachehelichen Solidarität zu 
Inhalt beachten ist. Darüber hinaus findet die Eigenverantwortung in einer ganzen Reihe von Normen einen 

Ausdruck, die durch das Reformgesetz neu eingefügt oder modifiziert wurden. So etwa in § 1570 BGB, 
zurück der den Zeitraum einer Unterbrechung der Erwerbsarbeit aufgrund von Betreuung verkürzt. § 1578b 

BGB empfiehlt eine zeitliche Begrenzung des Unterhalts. Auch § 1579 Nr. 2 BGB, der eine bislang in Nr. 
weiter 

7 der Norm angesiedelte Fallgruppe nunmehr in einem eigenen Tatbestand regelt, legt den Akzent 

auf Eigenverantwortung: Denn mit der Begründung einer verfestigten Lebensgemeinschaft gibt der 

Berechtigte zu erkennen, dass er sich endgültig aus der nachehelichen Solidarität gelöst hat.15 Darüber 

hinaus kommt der Grundsatz der Eigenverantwortung im Rahmen der viel diskutierten Rangfragen 

zum Tragen, wenn die erste Ehefrau nun aufgrund des Vorrangs minderjähriger Kinder oder der min-

derjährige Kinder betreuenden nicht verheirateten Mutter oder neuen Ehefrau Beschränkungen ihres 

Anspruchs hinnehmen muss oder gar leer ausgehen kann.16 

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass der Grundsatz der Eigenverantwortung auch auf 

Gebiete ausstrahlt, die durch die Reform nicht unmittelbar betroffen sind. Ein Beispiel ist das Güter-

recht, wo derzeit intensiv darüber diskutiert wird, ob es gerechtfertigt ist, den Ehegatten an echten 

Wertsteigerungen partizipieren zu lassen.17 Ein weiteres Beispiel bilden Vereinbarungen der Partner 

im Rahmen von Ehevertrag und Unterhaltsverzicht. Hier geht es immer auch um die Frage, ob und 

inwieweit einer der Partner für den Fall der Scheidung auf nacheheliche Solidarität freiwillig verzich-

ten kann. In diesem Zusammenhang verdient Hervorhebung, dass der Bundesgerichtshof in seiner 

Leitentscheidung vom 11. Februar 200418 an seinem Modell der vollen Vertragsfreiheit für güter- und 

unterhaltsrechtliche Vereinbarungen im Grundsatz festgehalten hat.19 

15	 Martin Menne, Die Stärkung der Eigenverantwortung im Unterhaltsrechtsänderungsgesetz, in: Reform des Unterhaltsrechts (Fn. 6), S. 49–54, 54. 
16	 Dazu näher z.B. Frank Klinkhammer, Die Rangfolge der Unterhaltsansprüche in der gesetzlichen Entwicklung, FamRZ 2007, S. 1205–1211. 

Dabei zeigt sich zum einen, dass die Reform nicht nur die Eigenverantwortung, sondern auch die Solidarität– etwa gegenüber minderjäh-
rigen Kindern oder der minderjährige Kinder betreuenden nicht ehelichen Mutter – stärkt. Zum andern wird auch deutlich, dass die Reform 
im Grunde zwei Vorhaben verfolgt, deren Verhältnis noch genauer herausgearbeitet werden muss, da es die Grundprinzipien des Geschie-
denenunterhalts betrifft: Einerseits die Betonung des Grundsatzes der Eigenverantwortung in Bezug auf die geschiedene Ehefrau und ande-
rerseits die Stärkung der unterhaltsrechtlichen Position insbesondere auch von nicht ehelichen Kindern, worauf unter den Stichworten von 
„Angleichung“ und „Gleichstellung“ noch zurückzukommen ist (VI). 

17	 Vgl. nur Robert Battes, Echte Wertsteigerungen im Zugewinnausgleich – Ein Beitrag zur Reform des gesetzlichen Güterrechts, FamRZ 2007, 

▼
▼

 

S. 313–321 (vgl. dazu auch nachstehend bei Note 24). Ähnliches dürfte für die umstrittene Frage gelten, ob Schmerzensgeldansprüche dem 
Zugewinnausgleich unterliegen (vgl. Ingeborg Schwenzer, Model Family Code. From a global Perspektive, Antwerpen, Oxford 2006, Art. 1.23, 
S. 49). 

18 BGH FamRZ 2004, S. 601–609 – im Anschluss an die beiden Leitentscheidungen des BVerfG (FamRZ 2001, S. 343–349, und S. 985). 
19 Vgl. dazu den Überblick bei Kathrin Kroll, Rechtssicherheit oder Verwirrspiel? - Die Beurteilung vorehelicher Unterhaltsverzichte nach dem 

Urteil des BGH vom 11. 2. 2004, in: Festschrift Thomas Rauscher, Leipzig-Weißenfels 2005, S. 95–113; Dieter Schwab, From Status to Contract? 
Aspekte der Vertragsfreiheit im Familienrecht im Lichte seiner Reformen, in: DNotZ 2001, S. 9–42, 23 ff., 26; Ingeborg Schwenzer, Model 
Family Code (Fn. 17), Art. 1.38 f. (S. 82 ff.). Das Thema wird häufig auch unter den Stichworten von „Privatisierung“ der Scheidungsfolgen, von 
Selbst- oder Deregulierung im Familienrecht erörtert, wobei das französische Recht das Unterhaltsrecht durch die Vorgabe der Notwendig-
keit von Vertrags- und Abfindungsregelungen deutlich stärker verändert hat, als dies in der Konzeption des deutschen Änderungsgesetzes 
der Fall ist (Gerhard Hohloch, Konzeptionen und Ziele der Unterhaltsrechtsreform, in: Reform des Unterhaltsrechts [Fn. 6], S. 9-28, 20; siehe 
auch Alexander Fehre, L‘Application de la nouvelle loi du divorce depuis 2005 – Aspekte des reformierten französischen Scheidungsrechts in 
materieller und prozessualer Hinsicht, in: Festschrift Rauscher, a.a.O., S. 27–43, 38, 41 - dort auch zur Mediation). Eine ähnliche Tendenz zur 
„Privatisierung“ lassen die Prinzipien erkennen, welche die Commission on European Family Law (CEFL) entwickelt hat (Katharina Boele-
Woelki und Dieter Martiny, Prinzipien zum europäischen Familienrecht betreffend Ehescheidung und nachehelicher Unterhalt, ZEuP 2006, 
S. 6–20, 7, 15 f., 19). Zu den Gründen, warum sowohl die Unterhaltsansprüche von ehelichen als auch von nicht ehelichen Müttern vertraglich 
nicht abdingbar seien: Sibylla Flügge, Die ungelöste Frauenfrage (Fn. 10), S. 193. 



 

▼
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Aus historischer Perspektive lässt sich das Unterhaltsrecht unter drei Hauptgesichtspunkten betrach-

ten, die bis heute einen mehr oder weniger starken Einfluss ausüben, und zwar der Strafe, des Scha-

densersatzes und der nachehelichen Solidarität. Als Strafe hat den Unterhalt vor allem das römische 
Inhalt Recht verstanden.20 Im Hintergrund steht der auch heute wieder zunehmend geäußerte Gedanke, 

dass mit der Scheidung die Beziehungen zwischen den Ehegatten endgültig beendet sein sollen. Nach 
zurück römischem Recht kann der unschuldige Teil vom Schuldigen zwar eine Entschädigung verlangen. Der 

Zweck dieses Anspruchs besteht aber nicht darin, dem Unschuldigen einen Ausgleich für die durch die 
weiter 

Scheidung entstandenen Nachteile zu verschaffen; er zielt vielmehr darauf, eine durch die Schwere 

des Fehlverhaltens bestimmte Vermögensstrafe zu verhängen, welche dem Berechtigten eine Genug-

tuung für erlittene Unbill gewähren soll. Dass die Konzeption des Unterhalts als Strafe längst obsolet 

geworden ist, braucht nicht näher ausgeführt werden. Doch darf daran erinnert werden, dass auch das 

geltende Recht noch – über den Umweg richterlicher Billigkeitserwägungen – eine Abhängigkeit der 

Höhe des Unterhaltsanspruchs von der Schwere der Verfehlung anerkennt. 

4.1 Schadensersatz 
Die Idee vom Unterhalt als Schadensersatz ist erst im 18. Jahrhundert aufgekommen.21 Den Ausgangs-

punkt bildet der allgemeine Rechtsgedanke, dass niemand durch das schuldhafte Verhalten eines 

anderen seiner Vorteile beraubt werden dürfe. Da Schadensersatz im Grundsatz Verschulden voraus-

setzt, kann „nacheheliche Solidarität“ nur eingefordert werden, wenn dem Verpflichteten ein Fehlver-

halten zum Vorwurf gemacht wird. In die „Eigenverantwortung“ wird dagegen entlassen, wer seiner-

seits die eheliche Solidarität verletzt, d.h. schuldhaft gehandelt hat. 

Demgemäß wurde im französischen Recht ein Anspruch in Form der prestation compensatoire bei Allein-

verschulden verwehrt. Durch die Reform des Scheidungsrechts von 2005 ist das Rechtsinstitut der pre-

station compensatoire vom Verschuldenserfordernis aber weitgehend abgekoppelt worden. Nach der 

neuen Rechtslage kann der Richter eine prestation compensatoire bei Alleinverschulden nur noch ableh-

nen, wenn es der Billigkeit (l‘equité) entspricht.22 Auf ihrer Grundlage soll nun „unabhängig vom Ehegü-

terrecht schlicht die finanzielle Diskrepanz ausgeglichen werden, die die Beendigung der Ehe für beide 

Seiten nach sich zieht.“23 Zutreffend ist denn auch schon bemerkt worden, dass die Unterhaltspflicht zwi-

schen Erwachsenen auch „bedarfsunabhängig ausgestaltet“ – dass auf das Kriterium der Bedürftigkeit 

also verzichtet werden könnte, wenn man sie primär „als Nachteilsausgleich für Einkommensminde-

rungen“ betrachten würde.24 Darauf ist in Anbetracht der aktuellen Forderung, den Unterhalt auf den 

„Ausgleich ehebedingter Nachteile“ zu beschränken, noch einmal zurückzukommen.25 

▼
▼

 

20	 Dazu Stephan Meder, Grundprinzipien des Geschiedenenunterhalts – „clean break“ oder fortwirkende nacheheliche Solidarität?, in: Soziale 
Sicherungsmodelle revisited (Fn. 3), S. 169–184, 171 f. 

21	 Vgl. Meder, Grundprinzipien des Geschiedenenunterhalts (Fn. 20), S. 172 ff. (siehe dazu auch nachstehend 6.). 
22	 Dabei ist nicht ganz klar, welche Bedeutung dem Verschulden im Rahmen der prestation compensatoire künftig zukommen soll (vgl. Fehre, 

L‘Application de la nouvelle loi du divorce depuis 2005, Fn. 19, S. 38). Eine Parallele zum deutschen Recht besteht insofern, als hier ebenfalls 
über den Gesichtspunkt der Billigkeit (§ 1579 BGB) Verschulden berücksichtigt werden kann. Vgl. auch die Formulierung (im Zusammen-
hang mit einer Inhaltskontrolle von Eheverträgen) des BGH: „Nacheheliche Solidarität“ wird „regelmäßig nicht einfordern können“, wer 
„seinerseits die eheliche Solidarität verletzt hat“ (BGH FamRZ 2004, 601, 606). In die Eigenverantwortung kann also auch nach deutschem 
Recht entlassen werden, wer „schuldhaft“ gehandelt hat. 

23	 Alexander Fehre, L‘Application de la nouvelle loi du divorce depuis 2005 (Fn. 19), S. 38. 
24	 Sibylla Flügge, Die ungelöste Frauenfrage (Fn. 10), S. 191 f. Von dieser Überlegung aus ergibt sich eine Verbindung zum Güterrecht: Nach der 

herkömmlichen Einteilung in Unterhalt und Zugewinn zielt der Zugewinnausgleich unabhängig von Bedarfslagen auf Gewinnbeteiligung 
ab, während der Unterhalt „bei konkreten und aktuellen Versorgungsbedürfnissen auf den Plan tritt“ (vgl. Schwab, From Status to Contract 
[Fn. 19], S. 17). Ist der Nachteilsausgleich unabhängig von Bedürftigkeit zu gewähren, wird die herkömmliche Unterscheidung zwischen 
Unterhalt und Zugewinn fragwürdig. 

25	 Vom „Ausgleich ehebedingter Nachteile“ zu unterscheiden wäre der in der älteren Literatur häufiger formulierte Gedanke einer „ehebe-
dingten Bedürftigkeit“, der mit einer bedarfsunabhängigen Ausgestaltung des Unterhaltsrechts in Konflikt geraten würde (dazu näher 
nachstehend 6. bei Note 38). 
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4.2 Nacheheliche Solidarität 

▼



Eine völlig neue Perspektive wurde dem Unterhaltsrecht im 19. Jahrhundert durch das Sächsische BGB 
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von 1863 eröffnet. Während nach der schadensersatzrechtlichen Konzeption die Perspektive des Täters 

den Ausschlag gibt und dem Berechtigten lediglich ein Ausgleich für das Unrecht oder für Vermögens-

einbußen verschafft werden soll, die ihm aufgrund des Fehlverhaltens seines Partners entstanden sind, 

tritt hier erstmals der Gesichtspunkt einer auf Billigkeit beruhenden Nachwirkung der Ehe und damit 
Inhalt der Solidaritätsgedanke in Erscheinung.26 Das Sächsische BGB verneint einen allgemeinen Ersatzan-

spruch für die mit der Auflösung dem unschuldigen Ehegatten entstandenen Nachteile und bejaht 
zurück einen Anspruch auf angemessenen Unterhalt für den Fall der Bedürftigkeit. In Anknüpfung an diesen 

Ansatz suchten die Verfasser des BGB den Unterhaltsanspruch auf Basis des Gedankens einer „Nach-
weiter 

wirkung der Ehe“ zu konzipieren. Sie wählten damit eine Dogmatik und Begrifflichkeit, die unter Stich-

worten wie „fortwirkende nacheheliche Solidarität“ oder „Mitverantwortung“ bis heute herrschend 

geblieben ist.27 

Mit der Begründung des Unterhaltsanspruchs als „Nachwirkung der Ehe“ haben es sich die BGB-Ver-

fasser freilich nicht leicht gemacht. Kopfzerbrechen bereitete ihnen vor allem die Frage, warum Soli-

darität gerade in einem Moment eingefordert werden können soll, in dem ihre Grundlage – die per-

sönliche Verbindung der Eheleute – nicht mehr besteht und das Verhältnis zwischen ihnen zerrüttet 

ist. Wenn sie sich gleichwohl für die Gewährung eines Anspruchs auf fortlaufenden nachehelichen 

Unterhalt entschieden haben, so waren dabei vornehmlich zwei Gründe ausschlaggebend, und zwar 

erstens die „Billigkeit“, da der berechtigte Ehegatte sonst die ihm unerträglich gewordene Ehe entwe-

der fortsetzen müsste oder künftig ohne Mittel zum Unterhalt dastünde, und zweitens das öffentliche 

Interesse, weil „im Falle der Scheidung eine Vermehrung der öffentlichen Armenlast thunlichst zu ver-

hüten“ sei. 

Dieser zweite Grund muss aus heutiger Sicht auf besonderes Interesse stoßen, weil er die ganze Kom-

plexität des Zusammenspiels von Eigenverantwortung und Solidarität im Unterhaltsrecht deutlich 

macht. Diese rührt daher, dass zwei Arten von Solidarität, nämlich private und öffentliche Solidarität 

zu unterscheiden sind: Wenn der BGB-Gesetzgeber fortlaufenden nachehelichen Unterhalt gewährt, 

dann überantwortet er die Ansprüche des Berechtigten der privaten Solidarität, um die öffentlichen 

Kassen zu entlasten. Umfang und Maß privater Solidarität waren freilich nach dem Unterhaltsrecht 

des BGB von 1900 stark eingeschränkt, da nur derjenige Ansprüche erheben konnte, den keine Schuld 

an der Scheidung traf. Der schuldige Ehegatte hingegen wurde in die Eigenverantwortung entlassen. 

Konnte er seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten, so war er selbst dann auf die öffentliche Solidarität 

angewiesen, wenn er Kinder zu betreuen hatte. 

▼
▼

 

26	 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Meder, Grundprinzipien des Geschiedenenunterhalts (Fn. 20), S. 174 ff. 
27	 Dies gilt im Grundsatz auch für die aktuelle Unterhaltsrechtsreform (vgl. nur BT-Drucks. 15/1830, S. 31). Näher hierzu Martin Menne, der auf 

die unterschiedlichen Regelungszwecke von § 1570 BGB und § 1615 l BGB hinweist: Der Unterhaltsanspruch gemäß § 1570 BGB reiche weiter 
als derjenige des § 1615 l, „er dient nicht nur, wie § 1615 l BGB, der Sicherstellung von Pflege und Erziehung des gemeinsamen Kindes, sondern 
findet eine zusätzliche Rechtfertigung in der nachehelichen Solidarität, die sich die Partner einer geschiedenen Ehe gegenseitig schulden“ 
(Der Betreuungsunterhalt nach § 1615 l BGB im Regierungsentwurf zum Unterhaltsrechtsänderungsgesetz, FamRZ 2007, S. 173–177, 176 – mit 
weiteren Nachweisen bei Note 40; durch die aktuelle Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Gleichstellung von ehelichen und 
nicht ehelichen Kindern dürfte diese Sichtweise freilich überholt sein, vgl. nachstehend 7. bei Note 53). Zum Begriff der nachehelichen Soli-
darität siehe auch die knappe Zusammenfassung der in Praxis und Literatur aktuell vorherrschenden Auffassung bei Karlheinz Muscheler, 
Familienrecht, Neuwied 2006, § 25 Rn. 412 (S. 211 f.). 



 

▼
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Zu einer grundsätzlichen Veränderung des im BGB von 1900 angelegten Verhältnisses von Eigenverantwor-

tung, von privater und von öffentlicher Solidarität führte die große Eherechtsreform von 1977. Dadurch, dass 

die Reform nicht nur das Verschulden, sondern auch die darin verankerten Unterhaltssperren beseitigte, 
Inhalt	 erweiterte sie die private Solidarität in einem bislang ungekannten Ausmaß. Die Bereiche der beiden ande-

ren Elemente, also Eigenverantwortung und öffentliche Solidarität, verkleinerten sich dementsprechend. 
zurück 

Hintergrund ist, dass in den 1970er-Jahren die Ideen eines Sozial-, Planungs- oder Interventionsstaates 
weiter 

ihren Höhepunkt erreicht hatten. In Zeiten, in denen der „Schutz des Schwächeren im Zivilrecht“ oder der 

Schritt „Von der Privat- zur Sozialautonomie“ gefordert wurde, nimmt es nicht Wunder, dass auch im Fami-

lienrecht der Ruf nach sozialer Gerechtigkeit und Solidarität immer deutlicher zu vernehmen war.28 Doch 

fehlte es auch nicht an Stimmen, die bereits in den Diskussionen um die Reform des Ehescheidungsrechts 

von 1977 eine stärkere Betonung des Grundsatzes der Eigenverantwortung gefordert haben. So begrün-

dete etwa die Oberlandesgerichtsrätin Anneliese Cuny, Mitglied der Eherechtskommission der Justiz 

(1968–1972), ihre Forderung nach Auflösung der „starren Verknüpfung von Verschulden und Unterhalts-

pflicht“ mit den Worten: 

„Ausgehend von dem Gedanken, dass nach der Scheidung jeder der Ehegatten die wirtschaftliche Verantwortung 

für sich selbst trägt, ist in Nachwirkung der Ehe ein Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten aus Billig-

keitsgründen einzuführen, der sich an der Lebensleistung orientiert, wobei auch die Gründe der Trennung eine 

Rolle spielen können.“29 

Ähnlich meinte der Justizminister Jahn in einer Stellungnahme zu den Regierungsentwürfen von 1971/72, 

„daß die wirtschaftlichen Beziehungen der Ehegatten mit der Scheidung beendet würden und in der Regel 

kein Unterhaltsanspruch bestehe“. Von der Idee, die Ehe sei ein Versorgungsinstitut, „müsse man abkom-

men“, und in den Vorschriften über das Unterhaltsrecht müsse deutlich werden, „daß von der Frau Erwerbs-

tätigkeit verlangt werde“.30 

Eine Ausweitung der Unterhaltspflichten, wodurch der Gedanke der Eigenverantwortung durch den 

Gesichtspunkt der privaten Solidarität weitgehend in den Hintergrund gedrängt wurde, ist erst in den spä-

teren Arbeiten und Diskussionen über die Reform des Ehescheidungsrechts erfolgt.31 Einer der Gründe für 

diesen Wandel dürfte auch in der scharfen Kritik zu sehen sein, welche die Presse an dem vom Bundesjus-

tizministerium veröffentlichten Diskussionsentwurf eines Gesetzes über die Neuregelung des Rechts der 

Ehescheidung und der Scheidungsfolgen geübt hatte.32 

▼
▼

 

28	 Die Eherechtsreform von 1977 hat den Gedanken der ehelichen Solidarität nach allgemeiner Meinung auch deshalb besonders hervorge-
hoben, weil sie ein Gegengewicht zu der verschuldensunabhängigen und damit stark erleichterten Scheidbarkeit der Ehe schaffen wollte. 
Hinzu kommt das damals herrschende Bild vom Geschlechterverhältnis und bestimmte Vorstellungen über das Ernährermodell („male 
breadwinner model family“), die durch das aktuelle Reformvorhaben wieder auf den Prüfstand gestellt werden (zu den gesellschaftspoli-
tischen Voraussetzungen der Reform von 1977 und den damals erfolgten grundlegenden Weichenstellungen: Kirsten Scheiwe, Soziale Siche-
rungsmodelle zwischen Individualisierung und Abhängigkeiten, Fn. 2, S. 145). Mit diesem Modell harmoniert ein Unterhaltsrecht, welches 
den Anschein erweckt, es könne über die nacheheliche Solidarität eine dem eigenen Erwerbseinkommen vergleichbare Versorgung erreicht 
werden (vgl. Sabine Berghahn, Das Versprechen der Existenzsicherung durch die Ehe als „double bind“, in: Soziale Sicherungsmodelle revisi-
ted, Fn. 3, S. 67–83; dies. und Maria Wersig, Wer zahlt den Preis für die Überwindung der „Hausfrauenehe“? In: FPR 2005, S. 508–511, 509 f.). 

29	 Werner Schubert (Hrsg.), Die Reform des Ehescheidungsrechts von 1976. Quellen zum Ersten Gesetz vom 14.6.1976 zur Reform des Ehe- und 
Familienrechts (Parlamentarische Ausschussprotokolle – Anglikanische Denkschrift von 1966 zur Scheidungsrechtsreform – Schlussabstim-
mung 1969 in der Eherechtskommission des Bundesministeriums der Justiz), Frankfurt am Main u. a. 2007, S. XXIV. 

30	 Schubert, Die Reform des Ehescheidungsrechts von 1976 (Fn. 29), S. XXIX. Dass in der Gegenwart gerade auch vonseiten der Rechtspraxis 
wieder ein gesteigertes Interesse an den Intentionen des Reformgesetzgebers von 1976 und insbesondere an dessen Vorstellungen über das 
Verhältnis von Eigenverantwortung und Solidarität besteht, zeigen die Ausführungen des BGH in zwei jüngst ergangenen Entscheidungen 
(vgl. die Angaben nachstehend 6. bei Note 33; siehe auch Hans-Joachim Dose, Ausgewählte Fragen der Unterhaltsrechtsreform – Kindergeld-
anrechnung, Erwerbsobliegenheit und Beschränkungsmöglichkeiten, FamRZ 2007, S. 1289–1298, 1293 f.). 

31 Vgl. Schubert, Die Reform des Ehescheidungsrechts von 1976 (Fn. 29), S. XXVII.

32 Schubert, Die Reform des Ehescheidungsrechts von 1976 (Fn. 29), S. XXIX f.




 

▼
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Blickt man auf die künftige Entwicklung des Unterhaltsrechts, so scheint sich abermals eine grundle-

gende Neubestimmung des Verhältnisses von Eigenverantwortung, von privater und von öffentlicher 

Solidarität abzuzeichnen. Das neue Recht löst sich vom überholten Statusdenken, wie es im Begriff der 
Inhalt „Lebensstandardgarantie“ seinen vielleicht deutlichsten Ausdruck gefunden hat, und strebt nach einer 

genaueren Bestimmung des Gegenstandes unterhaltsrechtlicher Ansprüche. Immer häufiger begeg-
zurück net man der Forderung, der Unterhalt müsse auf den Ausgleich ehebedingter Nachteile beschränkt 

bleiben.33 Schon ist die Frage aufgeworfen worden, ob es sich beim Ausgleich solcher Nachteile nicht 
weiter 

um „Schadensersatz ohne Verschuldenserfordernis“ handele.34 

Mit dem Terminus „Ausgleich“ greift die aktuelle unterhaltsrechtliche Diskussion in der Tat einen 

Begriff auf, der im Schadensrecht eine zentrale Rolle spielt. Nach dem Ausgleichsprinzip soll ein 

Geschädigter für eine bestimmte Einbuße vollen Ersatz erhalten, indem der Zustand herzustellen ist, 

der ohne das beeinträchtigende Ereignis bestehen würde.35 Gegen diese Grundidee ist bisweilen der 

Einwand mangelnder Wertorientierung erhoben worden.36 Doch gerade darin erblicken die Anhän-

ger des Ausgleichsprinzips den entscheidenden Vorteil: Das Ausgleichsprinzip trägt „seinen Wert in 

sich, vor allem dadurch, daß es die Schadensabwicklung ideologiefrei lenkt und jedenfalls ein gewisses 

Maß an Rechtssicherheit verbürgt.“37 Hier dürfte zugleich einer der Gründe liegen, warum der Aus-

gleichsgedanke auf die aktuelle unterhaltsrechtliche Diskussion so großen Reiz ausübt.38 

Unter dem Ausgleichsprinzip ist jeder Anspruch von vorneherein nur auf den Ersatz jener Einbußen 

gerichtet, die durch das ersatzbegründende Verhalten verursacht wurden. Alle Nachteile, für die das 

ersatzbegründende Verhalten keine notwendige Bedingung (conditio sine qua non) ist, werden durch 

den Ersatzanspruch nicht erfasst. Im Unterhaltsrecht findet die „Bedingungstheorie“ nun dadurch eine 

Einschränkung, dass dem Verpflichteten nur solche Einbußen zugerechnet werden sollen, die durch 

die Tatsache der Eheschließung verursacht wurden. Nicht durch Ehe (oder Partnerschaft) bedingte 

33	 Vgl. etwa Ingeborg Schwenzer, Grundlinien eines modernen Familienrechts aus rechtsvergleichender Sicht, in: RabelsZ 71 (2007), S. 705–728, 
718 f.; Karlheinz Muscheler, Familienrecht (Fn. 27), § 25 Rn. 412 (S. 212); Martin Menne, Die Stärkung der Eigenverantwortung im Unterhalts-
rechtsänderungsgesetz (Fn. 15), S. 327; weitere Nachweise bei Joachim Gernhuber, Dagmar Coester-Waltjen, Familienrecht, 5. Auflage, Mün-
chen 2006, § 30 I Rn. 3 ff. (S. 292 f.). Auch der BGH hat jüngst betont, die Funktion nachehelichen Unterhalts liege im Ausgleich ehebedingter 
Nachteile: Für den Hinweis auf die noch unveröffentlichten Entscheidungen vom 26. September 2007 - XII ZR 15/05 und XII ZR 11/05 – danke ich 
Herrn Richter am OLG Dr. Alexander Schwonberg (im Mittelpunkt der beiden Urteile steht die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen 
eine nacheheliche Einkommensdifferenz, die den Anspruch auf Aufstockungsunterhalt begründen könnte, ein ehebedingter Nachteil ist, 
der einen dauerhaften unterhaltsrechtlichen Ausgleich zugunsten des berechtigten Ehegatten legitimiert). Ähnliche Diskussionen gibt es im 
Güterrecht (zum Beispiel der Wertsteigerungen im Zugewinnausgleich vgl. den Nachweis vorstehend 3. bei Note 17 sowie 4. bei Note 24). Dass 
der Gedanke des Nachteilsausgleichs vor allem im Zusammenhang mit der Anwendung des § 1578b BGB praktische Bedeutung erlangt, hat 
zutreffend Gerd Brudermüller hervorgehoben (Eigenverantwortung vs. Solidarität, in: Reform des Unterhaltsrechts [Fn. 6], S. 54, 56 f.; siehe 
dazu – und zu § 1573 V BGB – auch Hans-Joachim Dose, Ausgewählte Fragen der Unterhaltsrechtsreform [Fn. 30], S. 1289, 1294 ff.). 

34	 Muscheler, Familienrecht (Fn. 27), § 25 Rn. 412 (S. 211). Siehe auch die Hinweise auf Bezüge von Eigenverantwortung, ehebedingtem Nachteil 
und Schadensrecht bei Winfried Born, Das neue Unterhaltsrecht, NJW 2008, S. 1, 8. 

35	 Der Gesetzgeber hat auf eine Definition des Schadensbegriffs verzichtet, da er davon ausging, dass der Schaden als „wirthschaftlicher Nach-
theil“ stets klar hervortrete und in diesem Sinne evident sei (Prot. I, S. 296). Daraus wurde gefolgert, dass der Schaden durch eine Rechenope-
ration festgestellt würde, nämlich der Differenz der nach einem schädigenden Ereignis bestehenden und der ohne Eintritt dieses Ereignisses 
gedachten Vermögenslage. Eine solche, auf Friedrich Mommsens Differenzmethode zurückgehende Definition des Schadens findet sich 

▼
▼

 

z.B. auch in der ersten monographischen Darstellung des Schadensrechts nach Inkrafttreten des BGB: „Dem Vermögen als Werteinheit 
entspricht das Interesse im Schadensersatzrecht. Es wird der Schaden durch eine Rechenoperation festgestellt, nämlich durch eine Verglei-
chung der gegenwärtigen infolge des schädigenden Ereignisses hervorgerufenen und einer gedachten, der ohne das Dazwischentreten des 
Schadensereignisses als vorhanden anzunehmenden Vermögenslage. Die etwaige Differenz der beiden Werte ergibt, ob überhaupt ein Scha-
den entstanden und wie hoch derselbe sich belaufe“ (H.A. Fischer, Der Schaden nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche für das Deutsche Reich, 
1903, S. 21). 

36 Vgl. die Nachweise bei Hermann Lange, Gottfried Schiemann, Schadensersatz, 3. Auflage, Tübingen 2003, § III 2 (S. 10).

37 Lange/Schiemann, Schadensersatz (Fn. 36), § III 2 (S. 10).

38 Zu den Unterschieden zwischen dem „Ausgleich ehebedingter Nachteile“ und dem Gedanken einer „ehebedingten Bedürftigkeit“ als Grund-


prinzip des Unterhaltsrechts siehe vorstehend 4.1 - bei Note 25. Auch dürfte es kein Zufall sein, dass die Ausgleichsleistung bei der unter dem 
(unzutreffenden) Stichwort „Kind als Schaden“ erörterten Fallgruppe auf Basis einer (überwiegend) schadensrechtlichen Dogmatik ermittelt 
wird, vgl. dazu etwa: Meder, Schadens- und familienrechtliche Wertungen im Wandel. Kann der mit Kindesunterhalt verbundene finanzielle 
Aufwand als Schaden qualifiziert werden?, in: Der Mensch und seine Behandlung in der Medizin: bloß ein Mittel zum Zweck (hrsg. v. Jan C. 
Joerden), Berlin u. a. 1999, S. 157–173. 



 

▼
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Nachteile müssen dort verbleiben, wo sie anfallen: „Ein Ausgleich findet nicht statt“.39 Dem einen Part-

ner könne daher nicht zugerechnet werden, dass „der andere aufgrund nicht partnerschaftsbedingter 
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Umstände, wie z.B. Krankheit oder Arbeitsmarktlage, nicht in der Lage ist, für seinen eigenen Lebens-

unterhalt aufzukommen“.40 Zu den ehebedingten Nachteilen gehört vor allem der Verzicht desjenigen 

Ehegatten auf volle eigene Erwerbstätigkeit, der für gemeinsame Kinder oder Haushalt sorgt. 

Inhalt Von einer Konzeption der „Ehebedingtheit“ des Ausgleichs zu unterscheiden wäre eine Betrachtungs-

weise, die nicht an die Eheschließung, sondern an den Tatbestand der Scheidung anknüpft. Unter den 
zurück Prämissen einer „Scheidungsbedingtheit“ würden auch Einbußen dem Ausgleich unterliegen, die 

weder mit dem Verzicht auf Erwerbstätigkeit während der Ehe oder nachträglicher Kinderbetreuung 
weiter 

zusammenhängen. Beispiele wären wieder die bereits erwähnten, während der Ehe auftretende Krank-

heitsfälle, negative Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt oder eine rein konstitutionell bedingte Inva-

lidität.41 Zu den scheidungsbedingten Nachteilen würde aber vor allem auch der Verlust der bei beste-

hender Ehe geschuldeten Leistung wirtschaftlicher Mittel für den angemessenen Lebensunterhalt 

(§ 1360 BGB) gehören. Von der Konzeption einer „Scheidungsbedingtheit“ des Ausgleichs wäre es nur ein 

kleiner Schritt zur Gewährung eines an den ehelichen Lebensverhältnissen orientierten lebenslangen 

Unterhaltsanspruchs oder gar einer Lebensstandardgarantie. 

Die „Ehebedingtheit“ bildet also ein wichtiges Korrektiv, wenn sich die Fragen stellen, ob Unterhalt über-

haupt geschuldet wird, wo die Grenzen der Ausgleichspflicht liegen und wie das Unterhaltsrecht dem 

Grundsatz der Eigenverantwortung am besten Rechnung tragen könnte. Eines solchen Korrektivs bedarf 

es, weil nach Abschaffung des Verschuldensprinzips die im Unterhaltsrecht traditionell verankerten Sper-

ren weitgehend entriegelt worden sind.42 Andererseits darf auch nicht vergessen werden, dass generelle 

Kausalitätsformeln für die Zurechnung von Ursachen allein nicht ausreichen. Das Schadensrecht lehrt, dass 

besonders in den schwierigeren Fällen Wertungen und Normen unerlässlich sind, um eine gerechte Vertei-

lung von Lasten herbeiführen zu können. Diesem Umstand soll die sogenannte Norm- oder Schutzzweck-

lehre Rechnung tragen, die auf der Prämisse beruht, dass der Ausgleich auf solche Einbußen zu beschrän-

ken ist, die durch den Zweck eines bestimmten Vertrages oder einer Norm geschützt werden sollen.43 

Unter den Prämissen der Norm- oder Schutzzwecklehre wäre zu untersuchen, ob und in welchem Umfang 

die Ehegatten (oder Partner) Abreden über Funktionsteilungen getroffen haben: Haben sie sich ausdrück-

lich oder stillschweigend darüber geeinigt, dass ein Partner seine Berufstätigkeit aufgibt oder einschränkt, 

um im gemeinsamen Interesse Pflege- oder Erziehungsaufgaben zu übernehmen, so wären jene Einbußen 

auszugleichen, die dadurch entstehen, dass ein Ehegatte im Vertrauen auf die Haltbarkeit der gemein-

samen Lebensplanung Dispositionen vornimmt, die seine berufliche Lage für eine bestimmte Zeit oder auf 

Dauer verschlechtern. Der Unterhaltsberechtigte kann dann verlangen, so gestellt zu werden, als hätte er 

die Vertrauensdisposition nicht getätigt.44 

▼
▼

 

39 Schwenzer, Grundlinien eines modernen Familienrechts (Fn. 33), S. 718.

40 Schwenzer, Grundlinien eines modernen Familienrechts (Fn. 33), S. 719; Flügge, Die ungelöste Frauenfrage (Fn. 10), S. 193.

41 Dazu näher Heinz Hausheer, Neuere Entwicklungen beim Schadensausgleich im Bereiche der Familie, insbesondere zum Haushalt- und 


Scheidungsschaden, in: Festschrift Pierre Widmer, hrsg. v. Helmut Koziol, Jaap Spier, Wien, New York 2003, S. 113–142, 131 ff. (für den Hinweis 
auf diesen Beitrag habe ich Herrn Alfons Bürge, München, zu danken; siehe ders., in: Juristische Blätter, Wien, 2005, S. 337 f.). 

42	 Vgl. vorstehend V. Die Lage im Schadensrecht ist nicht ganz unähnlich, obwohl hier der Gesetzgeber das Verschulden niemals „abgeschafft“ 
hat: Bekanntlich werden unter den Begriff der Fahrlässigkeit (§ 276 BGB) auch solche Verhaltensweisen subsumiert, die jenseits individueller 
Vorhersehbarkeit und Vermeidbarkeit liegen. Umgekehrt kann eheliches Fehlverhalten im Unterhaltsrecht auch trotz der „Abschaffung“ 
des Verschuldensprinzips noch eine Rolle spielen (vgl. z.B. § 1579 BGB). 

43	 Die Norm- oder Schutzzwecklehre ist von Ernst Rabel für das Vertragsrecht entwickelt und später auf das Deliktsrecht ausgedehnt worden. 
Unter den Bedingungen einer weitgehenden Individualisierung und Pluralisierung von Lebensverhältnissen wird man die Ehe heute nicht 
mehr als „Norm“ im traditionellen Sinne begreifen können. Angewendet auf das Unterhaltsrecht würde die Norm- oder Schutzzwecklehre 
die Aufmerksamkeit vielmehr auf jene „Verträge“ oder Abreden lenken, welche die Ehegatten in Bezug auf Haushaltsführung und Erwirt-
schaftung des Erwerbseinkommens (§ 1356 BGB) getroffen haben (zur umstrittenen Frage, ob auch Verträge als Normen betrachtet werden 
können, vgl. Meder, Ius non scriptum. Traditionen privater Rechtsetzung, Tübingen 2008, S. 83 ff.). 

44	 Gegenstand des Ausgleichs ehebedingter Nachteile wäre also ein Vertrauensschaden, woraus folgt, dass das negative Interesse zu ersetzen 
ist (vgl. Muscheler, Familienrecht, Fn. 27, § 25 Rn. 412). 
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Auf Grundlage der Schutzzwecklehre kann auch dem Umstand Rechnung getragen werden, dass 

▼



angesichts steigender Scheidungsquoten heute viel größere Unsicherheiten mit dem Fortbestand 
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einer Ehe verbunden sind als früher, grenzenloser Schutz des Vertrauens in die Haltbarkeit der Lebens-

planung also nicht gewährt wird.45 Bei Ehen von langer Dauer ließe sich zudem berücksichtigen, dass 

die Umstellung von der vorehelichen Selbstversorgung auf die eheliche Versorgungsgemeinschaft in 

manchen Fällen kaum mehr umkehrbar erscheint. Hier kann es die „nacheheliche Solidarität“ gebie-
Inhalt ten, dass Unterhalt über den bloßen Ausgleich ehebedingter Nachteile hinaus geleistet werden muss. 

Die nacheheliche Solidarität wäre dann freilich nicht mehr als eigenständiges „Prinzip“ des Unter-
zurück haltsrechts, sondern nur noch als ein Zurechnungselement unter mehreren zu begreifen, das neben 

sonstigen Billigkeitserwägungen bisweilen eine Rolle spielen kann. 
weiter 

Über Stichworte wie Ausgleich, Differenz, Interesse, Kausalität oder Schutzzweck hinaus bildet schließ-

lich das Verschulden ein nach wie vor wichtiges Merkmal des Schadensrechts. Dass Schadensersatz 

Verschulden voraussetzt, scheint noch immer als Hindernis für die Anwendung schadensrechtlicher 

Grundsätze im Unterhaltsrecht angesehen zu werden.46 Erinnert sei in diesem Zusammenhang an eine 

ebenso berühmte wie folgenreiche Formulierung von Rudolf v. Jhering aus dem Jahre 1867 in seiner 

Schrift über „Das Schuldmoment im römischen Privatrecht“, wo es heißt: 

„Nicht der Schaden verpflichtet zum Schadensersatz, sondern die Schuld. Ein einfacher Satz, ebenso einfach 

wie der des Chemikers, daß nicht das Licht brennt, sondern der Sauerstoff der Luft“. 

Dass diese Formulierung schon zu Zeiten Jherings fragwürdig war und trotz ihres überragenden 

Erfolges heute längst als überholt betrachtet werden muss, hat Alfons Bürge jüngst überzeugend 

herausgearbeitet.47 Die Grenze zwischen Schadensersatz und verschuldensunabhängigem Ausgleich 

ehebedingter Nachteile gerät in Fluss, wenn anerkannt wird, dass Schadensersatz über den Verschul-

densgedanken hinaus, etwa unter den Gesichtspunkten von objektiver Haftung oder Risikoprinzip, 

auch versorgende (oder sogar präventive) Elemente enthalten kann.48 Da die Frage, wie sich das vom 

Verschulden weitgehend gelöste Risikoprinzip für die unterhaltsrechtliche Zurechnung fruchtbar 

machen lässt, an anderer Stelle bereits eingehender erörtert wurde, soll es hier mit einem kurzen Hin-

weis sein Bewenden haben.49 

Die Vorteile der schadensrechtlichen Perspektive ließen sich thesenartig wie folgt zusammenfassen: 

(1) Im Unterschied zu der auf schwer greifbaren Billigkeitserwägungen beruhenden nachehelichen 

Solidarität verspricht der Ausgleichsgedanke eine genauere Bestimmung des Gegenstandes unter-

haltsrechtlicher Ansprüche. (2) Die Ermittlung der Ausgleichsleistung im Wege eines Vergleichs der 

gegenwärtigen mit einer hypothetischen, d.h. ohne Eheschließung anzunehmenden Vermögensla-

ge trägt dazu bei, den sozialen und ökonomischen Wert geleisteter Familienarbeit stärker sichtbar 

zu machen. (3) Auf Grundlage der Ausgleichsfunktion zu leistender Unterhalt kann durch Verstöße 

gegen die nacheheliche Solidarität nicht infrage gestellt werden. (4) Die Pflicht zum Ausgleich besteht 

im Grundsatz unabhängig von der Bedürftigkeit des Unterhaltsberechtigten. (5) In prinzipieller Hin-

sicht lässt sich der Ausgleich ehebedingter Nachteile mit dem Grundsatz der Eigenverantwortung bes-

ser vereinbaren als die Idee nachehelicher Solidarität. Dies muss aber nicht heißen, dass diese künftig 

▼
▼

 

45 Siehe dazu auch nachstehend 8. bei Note 57.

46 Vgl. die Formulierung von Muscheler – vorstehend bei Note 34; siehe auch Gernhuber/Coester-Waltjen, Familienrecht (Fn. 33), § 30 I Rn. 2 (S. 292).

47 Entstehung und Begründung der Gefährdungshaftung im 19. Jahrhundert und ihr Verhältnis zur Verschuldenshaftung, in: Festschrift Claus-


Wilhelm Canaris, München 2007, S. 59–81, 75 ff. 
48 Vgl. auch die Bemerkungen vorstehend bei Note 42. 
49 Meder, Schuld, Zufall, Risiko. Untersuchungen struktureller Probleme privatrechtlicher Zurechnung, Frankfurt am Main 1993, S. 306–325. 
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völlig ausgeblendet wird. Sie kann über die Ermittlung des Schutzzwecks einer vonseiten der Partner 

einvernehmlich geregelten und tatsächlich gelebten Aufgaben- oder Rollenverteilung auch weiterhin 
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noch berücksichtigt werden. 

7. Resümee und Ausblick 
Inhalt 

Die beiden Elemente von Eigenverantwortung und Solidarität werden in veränderter Bedeutung auch 
zurück im künftigen Unterhaltsrecht eine wichtige Rolle spielen. Mit der Stärkung der Eigenverantwortung 

verfolgt der Reformgesetzgeber das Ziel, eine „überzogene nacheheliche Solidarität zu mäßigen“.50 

weiter 
Das Prinzip ökonomischer Eigenverantwortung harmoniert in gewissem Umfang mit einem Rollen-

leitbild, das aktuell unter dem Stichwort „adult worker model“ diskutiert wird. Dagegen erinnert das 

Prinzip privater Solidarität eher an das überkommene Rollenmodell des männlichen Alleinernährers 

(„male breadwinner model family“).51 Die Beschränkung der Unterhaltsleistung auf einen Ausgleich 

ehebedingter Nachteile wird zu Änderungen in den Beziehungen von Eigenverantwortung und pri-

vater Solidarität führen. Eine Neubestimmung wird auch das Verhältnis von Eigenverantwortung und 

öffentlicher Solidarität erfahren. An die Stelle des überkommenen Transfersystems muss zunehmend 

der Ausbau eines Servicesystems treten. Denn ohne berufsfördernde Maßnahmen oder ohne hinrei-

chende Kinderbetreuung ist jeder Appell an die Eigenverantwortung vergeblich. Auch in der Famili-

enpolitik wird die Aufgabe des Staates zunehmend darin gesehen, einen Rahmen zu gewährleisten, 

der selbstständiges Handeln erst ermöglicht. 

Ein modernes Unterhaltsrecht muss Rechtsfolgen in wachsendem Maße statusunabhängig anknüp-

fen. Die Interessen von Kindern gewinnen an Gewicht, ohne dass es darauf ankäme, ob ihre Eltern ver-

heiratet waren. Vor diesem Hintergrund ist bemerkenswert, dass das Unterhaltsrechtsverhältnis über 

so verschiedene Konzepte wie „Ausgleich ehebedingter Nachteile“ und „nacheheliche Solidarität“ 

jeweils aus der Ehe, und damit aus einer Zweiparteienbeziehung abgeleitet zu sein scheint. Die Folge 

ist, dass sich die Partner nach Auflösung der Ehe in den Rollen von Gläubiger und Schuldner wieder-

finden. Die Ehe bildet m.a.W. den Rechtfertigungsgrund für die Verteilung der mit ihrer Auflösung 

verbundenen Lasten. Auf dieser Sichtweise beruht auch die ursprüngliche Konzeption der aktuellen 

Reform des Unterhaltsrechts und hier liegt zugleich der Grund, warum sie gestoppt wurde. Über Ver-

pflichtete und Berechtigte hinaus sollte nämlich noch eine dritte Perspektive ins Spiel kommen, und 

zwar die des Kindes, die auf die Wechselbeziehung von Eigenverantwortung und Solidarität maßgeb-

lich Einfluss nimmt. 
▼

▼
 

Zwar hat das Unterhaltsrecht auch schon vor der Reform bei der Verteilung nachehelicher Unterhalts-

lasten auf die Rollenverteilung geachtet, welche die Parteien während ihrer Ehe praktizierten. Haben 

sie sich darauf geeinigt, dass einer der Partner seine Berufstätigkeit aufgibt oder einschränkt, um im 

gemeinsamen Interesse Pflege- oder Erziehungsaufgaben zu übernehmen, dann waren an die nach-

eheliche Solidarität höhere und an die Eigenverantwortung geringere Anforderungen zu stellen als 

im Fall gemeinsamer Haushaltsführung. Nach diesem Modell hatte das Kind für das Unterhaltsrecht 

aber nur einen abgeleiteten, gegenüber der Position des Berechtigten also keinen selbstständigen 

Charakter. Es partizipierte sozusagen an der Tatsache der Eheschließung, welche die Ansprüche des 

50	 So die Formulierung von Gregor Kirchhof, Förderpflicht und Staatsferne. Die aktuellen Reformvorschläge zum Ehegattensplitting, Unter-
haltsrecht und Scheidungsverfahren und der grundrechtliche Schutz von Ehe und Familie, FamRZ 2007, S. 241–248, 245. 

51	 Damit soll nicht behauptet sein, dass Eigenverantwortung und Solidarität konträre Pole des Unterhaltsrechts seien; vielmehr handelt es sich 
um komplementäre Elemente, deren Verhältnis dem gesellschaftspolitischen Wandel unterliegt. 
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Berechtigten legitimierte. Dies bedarf besonderer Hervorhebung, weil eine solche Teilhabe im Falle 

eines unverheirateten Berechtigten nicht möglich ist.
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Zu den sozial- und gesellschaftspolitischen Veränderungen, die auf das Unterhaltsrecht Einfluss neh-

men, gehört auch die in den letzten Jahrzehnten erheblich gewachsene Zahl nicht ehelicher Lebens-

gemeinschaften. Bei einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft ist der Schutz des Schwächeren in 
Inhalt der Regel geringer und das Maß an Eigenverantwortung traditionell höher zu veranschlagen als bei 

einer Ehe. Die herausgehobene Rolle der Eigenverantwortung bedeutet zwar nicht, dass nicht auch in 
zurück einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft Solidarität geübt wird. Doch handelt es sich hier – im Ver-

gleich zur Ehe – mehr um öffentliche und weniger um private Solidarität. Einen gemeinsamen Nenner 
weiter 

zwischen ehelicher und nicht ehelicher Lebensgemeinschaft bildet das Kind, das unabhängig von 

der Beziehungsform im Prinzip den gleichen Schutz verdient. Die sukzessive Erweiterung des Tatbe-

stands des § 1615 l BGB ist ein Beispiel dafür, dass Ehe und nichte heliche Lebensgemeinschaft immer 

mehr aneinander angeglichen werden.52 Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 

28. Februar 2007 nun erklärt, dass Ehe und nicht eheliche Lebensgemeinschaft, soweit Kinder betrof-

fen sind, nicht nur angeglichen, sondern gleichgestellt werden müssen. Denn für Kinder komme es nicht 

darauf an, ob ihre Eltern verheiratet waren oder nicht: 

„Wie lange einem Kind eine persönliche Betreuung durch einen Elternteil zuteil werden sollte, bestimmt sich 

nicht nach der ehelichen Solidarität, sondern nach den Bedürfnissen von Kindern, die sich bei ehelichen und 

nichtehelichen Kindern grundsätzlich nicht unterscheiden.“�3 

Diese Aussage trifft nicht nur das Kriterium der nachehelichen Solidarität als Legitimation und inne-

ren Grund des Geschiedenenunterhalts in einem zentralen Punkt. Sie berührt auch die Idee eines Aus-

gleichs ehebedingter Nachteile und nicht zuletzt das Konzept eines Geschiedenen- oder nacheheli-

chen Unterhalts als solches.54 In einem rechtspraktisch zentralen Bereich des Scheidungsfolgenrechts 

soll den Unterhaltsanspruch künftig nicht mehr die Ehe, sondern das Kind legitimieren. Der Beschluss 

des Bundesverfassungsgerichts zwingt den Gesetzgeber zu einer Revision seines Vorhabens – zu einer 

Reform der Reform, für die sich drei Möglichkeiten eröffnen: (1) Der Gesetzgeber kann die Gleichbe-

handlung durch eine Verstärkung der in § 1615 l BGB vorgesehenen Solidarität auf das Maß des § 1570 

BGB erreichen.55 (2) Er kann die „nacheheliche Solidarität“ aber auch auf das Niveau des § 1615 l BGB 

absenken oder (3) eine gänzliche Neuregelung beider Vorschriften vornehmen. In allen Fällen wird 

jedenfalls nicht das rechtliche Band der Ehe, sondern das Faktum Kind den Maßstab für die Bestim-

mung des Verhältnisses von Eigenverantwortung und Solidarität bilden. 
▼

▼
 

52	 Von „Angleichung“ spricht auch die Begründung zum Regierungsentwurf, vgl. BT-Drucks. 16/1830, S. 14 (dazu näher Martin Menne, Der 
Betreuungsunterhalt nach § 1615 l BGB im Regierungsentwurf zum Unterhaltsrechtsänderungsgesetz [Fn. 27], insbesondere S. 176, wo unter 
Hinweis auf die nacheheliche Solidarität noch im Einzelnen dargelegt wird, warum der Unterhaltsanspruch aus § 1570 BGB weiter reichen 
müsse als derjenige aus § 1615 l BGB; siehe auch bei Note 27). 

53	 BVerfG FamRZ 2007, S. 965, 970 f. (mit dem Hinweis, dass eine mit Art. 6 V GG nicht zu vereinbarende Benachteiligung des nicht ehelichen 
Kindes vorliege, wenn ihm aufgrund ungleicher Dauer des Betreuungsunterhalts die Möglichkeit genommen werde, ebenso lange wie ein 
eheliches Kind im Mittelpunkt elterlicher Sorge zu stehen). 

54	 Unter den Prämissen der vorstehend (VI) explizierten schadensrechtlichen Perspektive wäre mit Blick auf die zu erwartende betreuungsun-
terhaltsrechtliche Gleichbehandlung von verheirateten und nicht verheirateten Partnern künftig besser vom Ausgleich „partnerschaftsbe-
dingter Nachteile“ zu sprechen (so bereits Schwenzer, Grundlinien eines modernen Familienrechts, Fn. 33, S. 705, 712 ff.; siehe auch Flügge, 
Die ungelöste Frauenfrage, Fn. 10, S. 185, 191 ff.). 

55	 Die nicht verheiratete Mutter (oder der nicht verheiratete Vater) kann derzeit gemäß § 1615 l BGB nach der Geburt bis zu drei Jahre lang 
Betreuungsunterhalt verlangen. Die geschiedene Mutter (oder der geschiedene Vater) muss dagegen nach der ständigen Rechtsprechung 
frühestens erst wieder erwerbstätig werden, wenn das Kind etwa acht Jahre alt ist. 



 

Kapitel II. 8. Nachtrag 

▼



Seite 91 
Am 5. November 2007 hat das Referat Presse und Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums der 

Justiz verlautbaren lassen, dass sich die Rechtspolitiker der Koalitionsfraktionen über die Reform des 

Unterhaltsrechts verständigt haben und das neue Recht zum 1. Januar 2008 in Kraft treten soll.56 Die 

durch das Bundesverfassungsgericht angemahnte Gleichbehandlung verheirateter und nicht verhei-
Inhalt rateter Eltern soll dadurch erreicht werden, dass Betreuungsunterhalt während der ersten drei Jah-

re des Kindes zu leisten ist. Die „nacheheliche“ Solidarität wird also auf das Niveau von § 1615 l BGB 
zurück abgesenkt. Trotz aller Betonung von Kindesinteressen verbleibt den ehelichen Kindern nun deutlich 

weniger Zeit an elterlicher Betreuung als vor der Reform. Der Reformgesetzgeber wird sich die Frage 
weiter 

gefallen lassen müssen, ob das „Schließen der Schere“ zwischen ehelichen und nicht ehelichen Kin-

dern nicht auch etwas gleichmäßiger hätte vorgenommen werden können.57 Im Einzelnen heißt es in 

dem „BMJ Newsletter“ vom 5. November: 

„Betreuungsunterhalt ist während der ersten drei Lebensjahre des Kindes zu zahlen. Eine Verlängerung ist 

möglich, wenn das der Billigkeit entspricht. Maßgeblich dafür sollen in erster Linie die Belange des Kindes 

sein. Zusätzlich soll die Möglichkeit geschaffen werden, den Betreuungsunterhalt aus Gründen der nach-

ehelichen Solidarität zu verlängern. Damit wird das Vertrauen geschützt, das in einer Ehe aufgrund der Rol-

lenverteilung und der Ausgestaltung der Kinderbetreuung entstanden ist.“�8 

Einiges spricht also dafür, dass der Idee eines Ausgleichs partnerschaftsbedingter Nachteile die Zukunft 

gehört. Der nachehelichen Solidarität lässt sich zwar weiterhin Rechnung tragen. Sie hat im neuen 

Recht aber ihre Funktion als Prinzip eingebüßt.59 Ihre Bedeutung ist auf einen unter mehreren Billig-

keitsgesichtspunkten herabgesunken, der zudem noch überaus restriktiv gehandhabt werden muss. 

Denn andernfalls bestünde die Gefahr, dass die gesetzgeberische Intention einer Gleichbehandlung 

von verheirateten und nicht verheirateten Eltern durch ein allzu großes Vertrauen auf die Haltbarkeit 

ehelicher Lebensplanung unterlaufen wird. 

▼
▼

 

56	 Eine Synopse des alten mit dem neuen Recht findet sich in FamRZ 2007, 1940. 
57	 Vgl. Born, Das neue Unterhaltsrecht, NJW 2008, S. 1, 8. 
58	 Siehe auch die Beschlussempfehlung und den Bericht des Rechtsausschusses vom 7. November 2007, wo betont wird, dass es sich bei der 

Möglichkeit einer Verlängerung des Betreuungsunterhalts im Rahmen der nachehelichen Solidarität (künftig: § 1570 Abs. 2 BGB) „nicht um 
einen selbständigen Unterhaltstatbestand“, sondern um „eine Art ‚Annexanspruch‘ zum Anspruch nach § 1570 Abs. 1“ handele, BT-Drucks. 
16/6980, S. 16–19, 19. 

59	 Vgl. dazu näher vorstehend 5. bei Note 45 (Berücksichtigung lediglich im Rahmen des Schutzzwecks von vereinbarter bzw. gelebter Rollen-
teilung). 
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Calls for more self-responsibility are especially prevalent today in areas where the relationship between the state 

and society is undergoing scrutiny. Such demands seek to “re-individualise” the general risks of life, to strive for a 

“new society of responsibility” or to revitalize an “active civil society”. Indeed, one could argue whether political 

appeals for the acceptance of more personal responsibility are truly targeted at achieving greater individual inde-
Inhalt pendence or whether they merely constitute programmes to relieve the state budget. Yet there definitely seems to 

be an increasing tendency towards requesting individual self-reliance in place of prior solidarity. This applies also to 
zurück modern family law, in particular to the reform of maintenance to divorcees. Here again, the demand for more self-

responsibility is taken to mean that burdens which used to be passed on to someone else must now be borne by the 
weiter 

individual. 

What has induced the reform legislator to strengthen personal responsibility? Advocates of the reform cite the 

fast rise in divorce rates, the increased participation of women in working life and concomitant changes to gender 

role allocation. Yet others contend that the allocation of roles between men and women has not been altered to 

the extent envisaged by the reform. Critics note that when speaking of the “self-responsibility” of spouses what is 

actually meant is that of women and mothers. The reformers did not sufficiently take into account that caring for 

children is not a task that is easily entrusted to the state or the market (i.e. the problem of “commodification of care”): 

“Should external care become compulsory in future?” From this question it is only a small step towards a fundamen-

tal criticism of the adult worker family model. Is the trend towards strengthening personal responsibility in terms of 

maintenance law a sign that this model is on the advance in Europe? Or is the reform, in moderating excessive post-

marital solidarity, simply a long overdue consequence of the fact that spousal maintenance can no longer represent 

a source of income comparable to personal earnings? 

From the point of view of the reform legislation, maintenance provision to the divorcee is above all legitimated by 

the idea of post-marital solidarity, which is limited by “self-responsibility”. Accordingly, under maintenance law 

the child has only a derived, non-independent position vis-à-vis that of the beneficiary. The child participates, so to 

speak, in the fact of the marriage which serves to legitimate the beneficiary’s claims. This point needs to be empha-

sised because such participation is not possible in the case of an unmarried beneficiary. 

In extra-marital cohabitation, the protection of the weaker partner (solidarity) is generally less pronounced and the 

degree of self-responsibility is traditionally higher than in a marriage. This conflicts with the fact that children de-

serve the same protection regardless of the form of relationship. The successive extension of maintenance claims of 

mothers who are not married to the father of the child (§ 1615 I BGB [German Civil Code]) shows that marriage and 

extra-marital cohabitation are becoming more closely aligned with each other. In a very recent decision, the Bun-

desverfassungsgericht (Federal Constitutional Court) has now ruled that marriage and extra-marital cohabitation, 

as far as children are concerned, must not only be approximated but treated as equivalent. This statement impacts 

post-marital solidarity as a fundamental principle of maintenance to divorcees in one central regard: the decision 

concerning the amount of solidarity to which a divorcee is entitled now no longer depends on the legal bond of mar-

riage but on the fact of the child. 

▼
▼

 

The reform of the reform is thus open to three options: the legislature could achieve equal treatment either by rais-

ing solidarity on behalf of non-married mothers to the level of maintenance rights enjoyed by divorced mothers 

(§ 1570 BGB); or by scaling back post-marital solidarity to the level intended for non-married mothers (§ 1615 I BGB); 

or by undertaking a comprehensive revision of both legal provisions. In all cases, however, not the marriage but the 

child will be the yardstick for determining the relation between self-responsibility and solidarity. 
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Inhalt 1. Einleitung und Problemstellung 

zurück	 Mit der am 1.1.2008 in Kraft getretenen Unterhaltsreform ist das Scheidungsfolgenrecht endgültig in 

den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Das bis dahin geltende Unterhaltsrecht 
weiter 

wurde von vielen Laien, aber auch von Fachleuten, als zu weitgehend kritisiert. Dies belegen Aussagen 

wie „einmal Chefarztgattin – immer Chefarztgattin“ und die Angst vor der „lebenslangen Unterhalts-

knechtschaft“. Eines der wichtigsten Ziele der Unterhaltsreform war die Stärkung der nachehelichen 

Eigenverantwortung der Ehegatten. Eigenverantwortung zu übernehmen bedeutet nach der Dikti-

on des Unterhaltsrechts, nach der Scheidung für sich selbst zu sorgen und nur im Ausnahmefall eine 

Unterstützung zur Existenzsicherung durch Unterhaltsleistungen des früheren Ehegatten zu erhalten. 

Voraussetzung für den Anspruch auf Unterhalt ist die Bedürftigkeit. Hingegen wird der vermögens-

rechtliche Ausgleich bei der Scheidung von Eheleuten, die im gesetzlichen Güterstand der Zugewinn-

gemeinschaft gelebt haben, der sogenannte Zugewinnausgleich, unabhängig von der Bedürftigkeit 

der Ehegatten gezahlt. Vielmehr muss die Partei, die während der Ehe mehr Vermögen erworben hat, 

die Hälfte an den anderen Ehegatten abgeben. 

Was bedeuten nun Eigenverantwortung und eigenständige Existenzsicherung im ehelichen Güter-

recht? Es ließe sich argumentieren, dass die eheliche Vermögensteilhabe, die der gesetzliche Güter-

stand in Deutschland gewährt, dem Gedanken von Eigenverantwortung und eigenständiger Existenz-

sicherung widerspricht. Denn der güterrechtliche Ausgleich führt – scheinbar – dazu, dass ein Ehegatte 

Vermögen erhält, das er nicht selbst erworben hat. Jedenfalls ist für diese Vermögensüberleitung eine 

Rechtfertigung erforderlich. Ob dem güterrechtlichen Ausgleich zwischen den Ehegatten in der heu-

tigen Zeit trotzdem – oder vielleicht gerade – eine Bedeutung zukommt, soll Gegenstand der folgenden 

Überlegungen sein. Nicht nur der gegenwärtige gesetzliche Güterstand des Zugewinnausgleichs soll 

betrachtet werden; vielmehr sollen generell Überlegungen zur Rechtfertigung der güterrechtlichen 

Vermögensteilhabe angestellt werden. 

▼
▼

 
Nach einer kurzen Darstellung des Stellenwerts des Zugewinns in der Rechtsprechung des BGH zu Ehe-

verträgen (2.), werden die verschiedenen Begründungsmodelle der güterrechtlichen Vermögensteilha-

be analysiert (3.) und anschließend einzelne Alternativen des gegenwärtigen gesetzlichen Güterstan-

des diskutiert (4.). Dabei soll auch die Frage beleuchtet werden, welche Bedeutungen den Begriffen der 

„Eigenverantwortung“ und „eigenständigen Existenzsicherung“ im ehelichen Güterrecht zukommen. 

2. Zweifel an der Vermögensteilhabe – die Kernbereichslehre des BGH 
und der Zugewinnausgleich 

Ehegatten, die das geltende Recht für unsachgemäß halten, können in Deutschland die Scheidungs-

folgen durch einen Ehevertrag modifizieren. Eheverträge werden durch die Gerichte kontrolliert. 

Um zu prüfen, welche ehevertraglichen Regelungen noch akzeptiert werden können, hat der Bun-
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desgerichtshof in Anlehnung an Dauner-Lieb1 die sogenannte Kernbereichslehre entwickelt.2 Greift 

▼



ein Ehevertrag in den Kernbereich des Scheidungsfolgenrechts ein, so kann er für unwirksam oder 
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anpassungsbedürftig erklärt werden. Der nacheheliche Unterhalt, insbesondere der Unterhalt für 

den Ehegatten, der gemeinsame Kinder betreut, wurde ganz oben in der Hierarchie eingeordnet, der 

Zugewinnausgleich ganz unten. Der Versorgungsausgleich und der Unterhalt wegen Bedürftigkeit im 

Alter wurden in der Mitte angesiedelt. Die Ehe, so der Bundesgerichtshof, begründe nicht notwendi-
Inhalt gerweise eine Vermögensgemeinschaft. Daher sei der Zugewinn im System der nachehelichen Rechte 

von geringerer Wichtigkeit als Unterhaltsansprüche für einen alten oder kranken Ehegatten.3 Hinter 
zurück dieser Bewertung des Zugewinns steht auch die Überlegung, dass dieser für die Existenzsicherung von 

geringerer Bedeutung ist als der nacheheliche Unterhalt, der das Existenzminimum deckt. 
weiter 

Die Rechtsprechung ordnet also Unterhalt, Versorgungsausgleich und Zugewinn nach ihrer angeb-

lichen Bedeutung. Wenn die Reform des Scheidungsfolgenrechts diskutiert wird, dann ist zu fragen, 

ob nicht eine Orientierung an der Kernbereichslehre des BGH erfolgen sollte. Unterhaltsansprüche 

wegen der Betreuung von Kindern, wegen Alters und Krankheit sowie der Versorgungsausgleich 

rangieren in der Kernbereichslehre „oben“ und könnten bei der Reform des Scheidungsfolgenrechts 

erhalten bleiben. Unklar wäre das Schicksal von Unterhaltsansprüchen wegen Arbeitslosigkeit und 

der Aufstockungsunterhalt, der ein Leben auf ehelichem Niveau auch nach der Scheidung gestattet.4 

Der Zugewinnausgleich jedenfalls rangiert auf der Rangliste der Kernbereichslehre ganz unten. Daher 

sollte die eheliche Vermögensteilhabe wohl als unzeitgemäß abgeschafft werden. Das Vermögen, 

das durch den Zugewinnausgleich übertragen wird, so ließe sich argumentieren, beruht nicht auf 

einer eigenverantwortlich ausgeführten Beschäftigung, die zur eigenständigen Existenzsicherung 

übernommen wurde. Vielmehr werden offenbar die Früchte der Arbeit eines anderen unverdienter-

weise genossen. 

3. Rechtfertigung der Vermögensteilhabe 

Ob diese Geringschätzung der vermögensrechtlichen Teilhabe angebracht ist, bedarf jedoch der Über-

prüfung. Das vom BGH ungeliebte Institut sollte genau betrachtet werden, bevor man es auf den Dach-

boden der Rechtsgeschichte verbannt.5 Immerhin wurde der Zugewinnausgleich in Deutschland über 

20 Jahre vor den umfangreichen Unterhaltsansprüchen des heutigen Rechts eingeführt. Bis 1954 oblag 

im gesetzlichen Güterstand der Verwaltungsgemeinschaft die Verwaltung des Vermögens der Frau 

grundsätzlich dem Mann. Die Teilhabe der Hausfrau am Vermögen ihres Mannes wurde als wichtiger 

Beitrag zur Gleichberechtigung der Frau angesehen,6 während ein Unterhaltsanspruch bis zur Reform 

1976 nur dem nicht schuldig geschiedenen Ehegatten zuerkannt wurde.7 Dies war eine Regelung, die 

den heutigen Vorstellungen des BGH diametral entgegengesetzt ist. 

▼
▼

 

Sicherlich will heute niemand mehr ein verschuldensabhängiges Scheidungsrecht einführen. Gleich-

wohl lässt sich fragen, ob es Gründe gibt, die für die Wichtigkeit des Zugewinns sprechen. Dafür ist 

1 AcP 201 (2001), 295, 325 f; siehe auch: Mayer, FPR 2004, 363, 366.

2 BGH FamRZ 2004, 601, 605 = NJW 2004, 930, 934.

3 BGH FamRZ 2004, 601, 604 = NJW 2004, 930, 933; Schwab, DNotZ Sonderheft 2001, 9, 16; Münch, MittBayNot 2003, 107, 110; Bredthauer, NJW 


2004, 3072, 3074; Rauscher, DNotZ 2004, 524, 527 f; m.w.N Münch, DNotZ 2005, 819 f. 
4 	 Die Unterhaltsreform, die am 1.1.2008 in Kraft getreten ist, ermöglicht es den Gerichten bereits, den Unterhalt stärker als zuvor herabzusetzen 

und zu befristen. 
5 	 Vgl. zur Begründung des Zugewinnausgleichs eingehend: Sanders, Statischer Vertrag und dynamische Vertragsbeziehung – Wirksamkeits- 

und Ausübungskontrolle von Gesellschafts- und Eheverträgen, 2008, 2. Teil, § 3, II, 2, a) 41 ff. 
6 	 BT-DruckS 2/224 37; vgl. Offen, Von der Verwaltungsgemeinschaft des BGB von 1869 zur Zugewinngemeinschaft von 1957, 1994. 
7	 Zur Geschichte des Unterhaltsrechts unter Einbeziehung rechtsvergleichender Bezüge: Metz, Rechtsethische Prinzipien des Unterhalts, 2005, 19 ff. 
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es notwendig zu untersuchen, mit welchen Erwägungen Zugewinn und Unterhalt begründet worden 
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sind und wie sie heute begründet werden können. 
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3.1 Die Ehe als „joint venture“ 
Während der Ehe herrscht im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft Gütertrennung. 

Jeder Partner kann selbstständig Vermögen erwerben, es verwalten und – in gewissen Grenzen – frei 
Inhalt darüber verfügen. Erst zum Zeitpunkt der Scheidung wird das während der Ehe von beiden Seiten 

erwirtschaftete Vermögen verglichen. Der Ehegatte, der mehr erwirtschaftet hat, muss dem anderen 
zurück die Hälfte abgeben. So verteilt der Zugewinnausgleich das Vermögen, das von beiden Ehegatten in 

der Ehe erwirtschaftet und erspart wurde. Der Anspruch besteht unabhängig von der tatsächlichen 
weiter 

Zusammenarbeit der Ehegatten und beruht damit auf dem Gedanken, dass der Vermögenszuwachs 

eines Ehegatten während der Ehe auch durch die Arbeit des anderen Ehegatten entstanden und die 

„gemeinsame Lebensleistung“8 aufzuteilen ist.9 Gem. § 1374 II BGB10 wird deshalb auch von der Berech-

nung des Zugewinns pauschal Vermögen ausgeschlossen, dessen Erwerb mit der Ehe in keinem Zusam-

menhang stand, sondern einem Ehegatten von ihm nahestehenden Dritten zugewendet wurde. 

Im Hintergrund des Zugewinnausgleichs steht die Vorstellung der Einverdiener- oder Hausfrauenehe. 

In der Einverdienerehe arbeitet ein Ehegatte – fast immer die Ehefrau – in der Familie und kümmert 

sich um den Haushalt und die Kinder.11 Gerade in einer Familie mit kleinen Kindern sind eine Berufstä-

tigkeit und Karriere des einen Ehegatten auch heute häufig nur deshalb möglich, weil der andere Ehe-

gatte sich um gesunde und insbesondere kranke Kinder kümmert, und dem anderen damit den Rücken 

von belastenden und zeitintensiven Alltagsproblemen freihält.12 Der „Hausgatte“, so die Annahme des 

Modells, trägt so zum Vermögenserwerb des erwerbstätigen Ehegatten bei.13 

Dieses Modell war ursprünglich eng mit der klassischen Rollenverteilung der Geschlechter verbun-

den. Die Hausfrauenehe war bis in die 1970er-Jahre noch selbstverständlich und es hätte sich wohl jede 

Hausfrau Anfang des 20. Jahrhunderts, die ohne technische Geräte und die ganzjährige Versorgung 

durch Supermärkte meist deutlich größere Familien versorgen und verwalten musste, verbeten, diese 

Tätigkeit nicht als Arbeit zu verstehen. Diese Argumentation wird auch aus der Gesetzesbegründung 

von 1954 deutlich. Hier lehnte der Gesetzgeber die Gütertrennung als gesetzlichen Güterstand ab. Die 

Gütertrennung käme zwar dem Grundsatz gegenseitiger Unabhängigkeit und Gleichberechtigung 

entgegen, jedoch berücksichtige sie den Beitrag der Hausfrau nicht ausreichend, die keine eigene 

Erwerbstätigkeit ausübt.14 Ihren Anteil am Vermögenserwerb nicht zu belohnen, widerspräche dem 

Wesen der Ehe und verletze das „Rechtsgefühl“ des Volkes „auf das tiefste“.15 

▼
▼

 

8 MüKo/Koch, Vor. § 1363 Rn.9.

9 Schwab, Familienrecht Rn. 200 ff; Lüderitz, Familienrecht Rn.333; Erman/Heckelmann, Vorbemerkung zu § 1363 Rn.2.

10 § 1374 BGB (Anfangsvermögen) … (2) Vermögen, das ein Ehegatte nach Eintritt des Güterstands von Todes wegen oder mit Rücksicht auf ein 


künftiges Erbrecht, durch Schenkung oder als Ausstattung erwirbt, wird nach Abzug der Verbindlichkeiten dem Anfangsvermögen hinzuge-
rechnet, soweit es nicht den Umständen nach zu den Einkünften zu rechnen ist. 

11 Gernhuber/Coester-Waltjen, § 34 I, 5 494 f; MüKo/Koch, Vorbemerkung zu § 1363 Rn. 8, so schon Bärmann, AcP 157 (1958/1959), 145, 147. 
12 Vgl. Dauner-Lieb AcP (201) 2001, 295, 316 f; dies., Brennpunkte Familienrecht 2003, 1, 11 f. 
13 Gernhuber/Coester-Waltjen, § 34 I, 5 494 f; MüKo/Koch, Vorbemerkung zu § 1363 Rn. 8, so schon Bärmann, AcP 157 (1958/1959), 145, 147. 
14 BT-Drucks 2/224, 37. 
15 BT-Drucks 2/224, 37. 
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Auch die damalige Kritik der Literatur an dem neuen Gesetz reflektiert diese Begründung. Anders als 
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heute wurde nicht kritisiert, die Ehefrau werde durch die Vermögensteilhabe unverdient bevorzugt. 
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Vielmehr argumentierte Bärmann, die Vermögensteilhabe solle allein zugunsten der Frau stattfinden, 

deren besondere Rolle als Hausfrau und Mutter gewürdigt werden müsse. Männer hingegen könnten 

unverdienterweise vom Zugewinnausgleich profitieren.16 Man kann spekulieren, dass diese Argumen-

tation die höhere gesellschaftliche Wertschätzung der Hausfrau in den 50er-Jahren widerspiegelt. 
Inhalt Damals war die Vorstellung verbreitet, dass die Karriere des erwerbstätigen Ehemannes auch die der 

Ehefrau sei. Kam der Vorgesetzte des Ehemannes zu Gast, wurden auch die Kochkünste und Reprä-
zurück sentationsfähigkeit der Frau einer kritischen Prüfung unterzogen. Symptomatisch ist noch eine Wer-

bung des Diamantenhändlers „de Beer“ aus den 70er-Jahren, auf der die mit einem Solitär glücklich 
weiter 

Beschenkte sagt „Seine Karriere ist unsere Karriere, sagt mein Mann und so dankt er mir dafür“. 

Diese Haltung erscheint heute als altmodisch. Sie setzt die gesellschaftliche Wertschätzung der Haus-

frauenehe voraus, die heute in die Kritik geraten ist. Dennoch enthält sie auch einen Aspekt, der für 

das moderne Familienrecht nach wie vor von Bedeutung ist, nämlich die Tatsache, dass die Tätigkeit in 

der Familie einen Wert besitzt. Die eheliche Partnerschaft entwickelt sich durch die Arbeitsverteilung 

auch zu einer Wirtschaftsgemeinschaft, in der gemeinsam Werte geschaffen werden. Auch die Vertre-

ter der ökonomischen Analyse des Rechts, Richard A. Posner17 und Gary S. Becker18 bezeichnen die Fami-

lie als wichtige, ökonomisch produzierende Institution.19 Man könnte insofern von der Ehe als einem 

„joint venture“ der Partner sprechen. 

Die traditionelle Hausfrauenehe ist angesichts teurer und seltener Betreuungsmöglichkeiten20 für 

Kinder und der immer noch geringen gesellschaftlichen Anerkennung für berufstätige Mütter in der 

deutschen Gesellschaft – zumindest solange die Kinder klein sind – nach wie vor die Regel.21 Und auch 

heute besitzt die Familienarbeit wirtschaftlichen Wert. Haushälterinnen und Kindermädchen verlan-

gen durchaus nicht unerhebliche Zahlungen, insbesondere, wenn sie 24 Stunden zur Verfügung ste-

hen. Für den Wert der Hausarbeit spricht auch § 844 II BGB.22 

Geht man nun davon aus, dass der Vermögenszuwachs des berufstätigen Ehegatten nicht nur auf seiner 

eigenen Leistung beruht, sondern das Ergebnis der ehelichen Partnerschaft und Arbeitsverteilung ist, 

ergeben sich daraus Konsequenzen. Dem Ehegatten, der in der Familie gearbeitet hat, gebührt dann 

ein Anteil am Vermögen des anderen Gatten. Versteht man den Ausgleichsanspruch in dieser Weise, 

lässt sich der Zugewinn mit dem Anspruch eines Gesellschafters vergleichen, der nach der Liquidation 

einen Anteil am Vermögen der Gesellschaft erhält.23 In beiden Fällen wird das in einer auch wirtschaft-

lichen Partnerschaft angesammelte Vermögen nach dem Ende der Beziehung aufgeteilt. Die Parallele 

▼
▼

 

16 Bärmann, AcP 157 (1958/1959), 145, 148. 

17 Posner, Economic Analysis of Law, 2003, 145 ff. 

18 A Treatise on Family, 1991, 3 ff. et passim; ders., Journal of Political Economy, Vol. 81, No. 4. (Jul. – Aug., 1973), 813, 815 ff. 

19 Vgl. zum Gesamtkomplex der ökonomischen Analyse der Familie die Beiträge in: Brinig (Hrsg.) Economics of Family Law, I und II, 2007. 

20 Nach Rosenkranz/Schönhartig können im Westen Deutschlands nicht einmal 3 % der Kinder unter drei Jahren in Krippen betreut werden, bun-


desweit warteten im Jahr 2005 über eine Million Eltern auf einen Kita-Platz. Die 100.000 Einwohnerstadt Iserlohn bietet für Kleinkinder und 
Babys gerade 14 Betreuungsplätze an, die mehr als 300 Euro im Monat kosten. Die Kosten für Kita-Plätze betragen ca. 110 Euro im Monat vgl. 
Rosenkranz/Schönhartig Land ohne Kinder, in: Stern. 27/2005 S. 29 ff. Diese Situation wird sich hoffentlich nach den Reformen der letzten Jahre 
tief greifend verändern. 

21	 Lüderitz/Dethloff, Familienrecht, § 5, Rn, 57; vgl. Rosenkranz/Schönhartig, Land ohne Kinder, in: Stern 27/2005, 24 ff.; vgl. auch BT-Drucks. 
7/650, 155 und BT-Drucks. 7/650, 121. 

22	 § 844 BGB (Ersatzansprüche Dritter bei Tötung) … (2) Stand der Getötete zur Zeit der Verletzung zu einem Dritten in einem Verhältnis, vermö-
ge dessen er diesem gegenüber kraft Gesetzes unterhaltspflichtig war oder unterhaltspflichtig werden konnte, und ist dem Dritten infolge 
der Tötung das Recht auf den Unterhalt entzogen, so hat der Ersatzpflichtige dem Dritten durch Entrichtung einer Geldrente insoweit Scha-
densersatz zu leisten, als der Getötete während der mutmaßlichen Dauer seines Lebens zur Gewährung des Unterhalts verpflichtet gewesen 
sein würde; …Nach ständiger Rechtsprechung stellt die Hausarbeit einen Unterhaltsbeitrag und keine „Dienstpflicht“ gem. § 845 BGB dar, 
BGHZ 50, 304 ff.; 51, 109, 111 f.; 77, 157; OLG Hamm FamRZ 1990, 878; Palandt/Thomas, § 845 Rn. 2; vgl. Hepting, Ehevereinbarungen, 1984, 72 ff. 

23	 Vergleiche zu den Parallelen: Sanders, Statischer Vertrag und dynamische Vertragsbeziehung – Wirksamkeits- und Ausübungskontrolle von 
Gesellschafts- und Eheverträgen, 2008, 2. Teil, § 3 III, 66 ff. 
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zwischen Gesellschaft und Ehe ist auch nicht neu. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts bezeichnete Lastig, 

Autor eines Beitrags im ersten Band des Handbuchs des deutschen Handels-, See- und Wechselrechts, 
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die Liquidation als „Gesellschaftsscheidung“.24 Pawlowski versteht die bürgerliche Ehe als „Organisati-

on“, die dem „Verbandsrecht“ zuzuordnen sei.25 

Ein solcher Teilhabeanspruch, der auf der gemeinsamen Arbeit beruht, ist sicherlich nicht schwerer zu 
Inhalt rechtfertigen als ein Unterhaltsanspruch. Allerdings besitzen Eigenverantwortung und eigenständige 

Existenzsicherung danach im Zusammenhang des Güterrechts eine andere Bedeutung als im Unter-
zurück haltsrecht. Der Zugewinnausgleich nimmt dem Ehegatten nicht die Eigenverantwortung ab, sondern 

bedeutet, dass dieser als gleichberechtigter Partner eines „joint venture“ angesehen wird, der bei der 
weiter 

„Liquidation“ der Ehe einen Anteil erhält. Der Zugewinn kann auch zur Existenzsicherung des Ehegat-

ten nach der Scheidung beitragen. Aber dieser Aspekt ist in dem Modell, das die gemeinsame Arbeit 

der Parteien zur Grundlage der Vermögensteilhabe macht, letztlich zweitrangig. Genauso, wie auch 

ein Gesellschafter einen Anteil am Liquidationserlös bekommt, auch wenn er zur Existenzsicherung 

darauf nicht angewiesen ist, kann auch eine vollständig finanziell abgesicherte Frau einen Zugewinn 

erhalten. 

Freilich entwirft diese Argumentationslinie nur ein pauschalierendes Modell, das nicht in der Lage 

ist, die Vermögensteilhabe in jedem einzelnen Fall zu begründen. Die Teilhabe wegen der in der eheli-

chen Partnerschaft geleisteten Arbeit überzeugt beispielsweise, wenn ein Ehegatte eine große Familie 

betreut. Kritischer kann die Frage gestellt werden, warum die Unternehmergattin ohne Kinder, die im 

Haushalt durch Putzfrau und Gärtner unterstützt wird, ebenfalls einen Zugewinn erhält.26 

3.2 Gleichwertigkeit von Familien- und Erwerbsarbeit 
Damit ist die Frage nach der Bewertung der Familienarbeit gestellt. Der Wert der Hausarbeit bestimmt 

sich nach deutschem Recht nach dem Vermögen des erwerbstätigen Ehegatten, oder anders ausge-

drückt, das geltende Recht geht von einer Gleichwertigkeit von Erwerbsarbeit und Hausarbeit inner-

halb einer Ehe aus. Dies folgt aus §§ 1360, 1360a BGB.27 Das bedeutet, dass die Arbeiterfrau einen gerin-

geren Zugewinn erhält als die Unternehmergattin, obwohl deren Hausarbeit weniger anstrengend 

war.28 Diese Regelung lässt sich anhand folgender Überlegung begründen: Für den Fall, dass sich der 

ausgleichsberechtigte Ehegatte der Hausarbeit, z.B. der Kindesbetreuung, nur zur Hälfte gewidmet 

hätte, hätte der ausgleichsverpflichtete Ehegatte seine berufliche Tätigkeit um die Hälfte einschrän-

ken müssen, um die Aufgaben im Haushalt selbst zu übernehmen. Dann hätte der ausgleichsverpflich-

tete Ehegatte aber auch die Hälfte weniger verdienen können. Die Ergebnisse des Zusammenwirkens 

der Ehegatten im Vermögensbereich sind auch wohl zu vielfältig, um sie jeweils überzeugend dem 

Einzelnen zuzuordnen, sodass eine pauschalierende Verteilung sicher die einfachste Lösung darstellt. 

▼
▼

 

24 Endemann/Lastig, 1881, § 93, 403 f. 

25 „Die Ehe als Organisation von realer gemeinsamer Freiheit“: Pawlowski, Methodenlehre, 1991, Rn. 923.

26 Zur Inkonsequenz der Zugewinngemeinschaft: Gernhuber/Coester-Waltjen, § 34 I, 5, 494 f. 

27 § 1360 BGB (Verpflichtung zum Familienunterhalt): (1) Die Ehegatten sind einander verpflichtet, durch ihre Arbeit und mit ihrem Vermögen 


die Familie angemessen zu unterhalten. (2) Ist einem Ehegatten die Haushaltsführung überlassen, so erfüllt er seine Verpflichtung, durch 
Arbeit zum Unterhalt der Familie beizutragen, in der Regel durch die Führung des Haushalts. 
§ 1360a BGB (Umfang der Unterhaltspflicht): (1) Der angemessene Unterhalt der Familie umfasst alles, was nach den Verhältnissen der Ehe-
gatten erforderlich ist, um die Kosten des Haushalts zu bestreiten und die persönlichen Bedürfnisse der Ehegatten und den Lebensbedarf der 
gemeinsamen unterhaltsberechtigten Kinder zu befriedigen. (2) Der Unterhalt ist in der Weise zu leisten, die durch die eheliche Lebensge-
meinschaft geboten ist. Die Ehegatten sind einander verpflichtet, die zum gemeinsamen Unterhalt der Familie erforderlichen Mittel für einen 
angemessenen Zeitraum im Voraus zur Verfügung zu stellen. … 

28 Die Frage, ob die „Mühe“, die sich ein Ehegatte bei der Erfüllung seiner jeweiligen Aufgabe gegeben hat, von den Gerichten zu berücksichti-
gen ist, sprach ebenfalls an Lord Nichols in White v. White [2000] 2 FLR 981, 989, kritisch Cretney/Massin/Bailey-Harris, Principles of Familiy Law, 
2003, 349. 
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Die Gleichwertigkeit von Familien- und Erwerbsarbeit wird vom Bundesverfassungsgericht aus 

Art. 3 II i.V.m. Art. 6 I GG abgeleitet.29 Das Bundesverfassungsgericht statuierte sogar einen verfassungs-
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rechtlichen Teilhabeanspruch auf das in der Ehe Erwirtschaftete, das den Ehegatten bei „Abwicklung 

einer Vermögensgemeinschaft“ unabhängig von ihrer Bedürftigkeit „hälftig zuzuordnen“ sei.30 Das 

Gericht leitet die Gleichwertigkeit aus der Gleichberechtigung der Ehegatten ab. Denn die Entschei-

dung über die eheliche Arbeitsteilung sei Ausdruck ihrer gleichberechtigten Partnerschaft. Und nur 
Inhalt	 als solche ist die Ehe nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts schutzwürdig.31 

zurück	 Battes hat einen weiteren Ansatz entwickelt. Die Ehe sei in einer Zeit, in der die meisten Erwerbstäti-

gen als Angestellte tätig seien, nicht mehr als Erwerbs- oder Produktions-, sondern als Konsumgemein-
weiter 

schaft zu verstehen. Was die Ehegatten nicht gemeinsam in der Ehe konsumierten, stehe ihnen hälftig 

zu.32 Dagegen lässt sich zum einen vorbringen, dass dies nicht begründet, warum der nicht erwerbs-

tätige Ehegatte einen Anspruch auf hälftigen Konsum des Einkommens seines Partners haben soll. 

Nach geltendem Recht steht dem „Hausgatten“ vielmehr nur ein Taschengeld von ungefähr 5 % des 

Nettoeinkommens des erwerbstätigen Gatten zu.33 Damit ist aber auch nicht ersichtlich, warum ein 

Teilhabeanspruch am nicht konsumierten Vermögen bestehen soll. Die Tatsache, dass während der 

Ehe sparsam gelebt wurde, ist zwar faktisch Voraussetzung dafür, dass zum Zeitpunkt der Scheidung 

Vermögen vorhanden ist. Sparsamkeit bildet jedoch eine deutlich schwächere normative Begründung 

für einen Ausgleichsanspruch als aktive Mitarbeit. 

3.3 Ehebedingte Nachteile und eheliches Güterrecht 
Das Modell gleichberechtigter Partnerschaft in der Ehe begründet den Zugewinn des Ehegatten mit 

seiner Mitarbeit in der Familie und der Teilhabe am gemeinsam erwirtschafteten Vermögen. Lieb34 

und Dauner-Lieb35 begründen die Teilhabe im Güterrecht hingegen mit dem Ausgleich ehebedingter 

Nachteile. Ehebedingte Nachteile haben mit der Unterhaltsreform, die am 1.1.2008 in Kraft getreten 

ist, an Bedeutung gewonnen. Zu nennen sind hier insbesondere die §§ 1570 II, 1578b I 2, 3 BGB n.F. 

§ 1570 II BGB sieht vor, dass Unterhalt wegen der Betreuung eines Kindes auch über die ersten drei 

Lebensjahre hinaus zu zahlen ist, wenn dies „unter Berücksichtigung der Gestaltung von Kinderbe-

treuung und Erwerbstätigkeit in der Ehe sowie der Dauer der Ehe der Billigkeit entspricht“. Damit 

stellt das Gesetz auf die eheliche Arbeitsteilung und somit letztlich auch auf die dadurch entstandenen 

ehebedingten Nachteile ab. § 1578b BGB erlaubt eine Herabsetzung und Befristung des nachehelichen 

Unterhalts unter Berücksichtigung der ehebedingten Nachteile. § 1578b I 3 BGB enthält eine Defini-

tion solcher ehebedingten Nachteile. Der BGH hat in seiner Rechtsprechung zur zeitlichen Begren-

zung des Unterhalts nach altem Recht (§ 1573 V BGB a.F.) dem Gesichtspunkt der ehebedingten Nach-

teile ebenfalls neue Bedeutung verliehen. Der BGH entschied, auch in einer Ehe von langer Dauer sei 

eine Herabsetzung des Unterhalts möglich, soweit keine nennenswerten ehebedingten Nachteile ent-

standen seien. 36 

▼
▼

 

Ehebedingt sind die Nachteile, die durch die eheliche Arbeitsteilung entstehen. Diese müssen nicht 

nur die Sorge um Kinder, sondern können auch die Pflege von Schwiegereltern oder den Umzug zu 

einer Arbeitsstelle des Ehegatten zur Grundlage haben. Einbußen im Einkommen, der Altersvorsorge 

29 BVerfG 17, 1; BVerfG NJW 2002, 1185 = FamRZ 2002, 527 vgl. dazu Dauner-Lieb, FF 2002, 151; BVerfG NJW 2003, 2819 = FamRZ 2003, 1173, 1174 = 
FuR 2003, 404, 407 vgl. Sanders, ZFE 2003, 324, 326. 

30 BVerfG NJW 2003, 2819, 2821 = 2003, 1173 = FuR 2003, 404, vgl. Sanders, ZFE 2003, 324. 
31 BVerfG NJW 2001, 957, 958. 
32 Battes, FuR 1990, 311, 314 f. 
33 Palandt/Brudermüller, § 1360a Rn. 4. 
34 Ehegattenmitarbeit, 1970, 180 f. 
35 Brennpunkte des Familienrechts 2003, 1, 15; dies., FF 2004, 64, 67; vgl. Dauner-Lieb/Sanders, FPR 2005, 141 ff; vgl. auch Wagenitz in: Eheverträge 

und Scheidungsfolgenvereinbarungen, 2007, 1, 16 ff. 

36 M.w.N. BGH Urteil vom 14.11.2007, XII ZR 16/07, 2; BGH FamRZ 2006, 1006; Dose, FamRZ 2007, 1289, 1294 f.




 

Kapitel II. 
und Vermögensbildung können in allen Fällen die Folge sein. Ziel nachehelicher Rechte, die ehebe-

▼



dingte Nachteile kompensieren sollen, ist es, einen Ausgleich für den Verzicht auf die eigene Berufs-
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tätigkeit zu gewährleisten. Hätte sich die Ehefrau nämlich nicht der Familie gewidmet, sondern wäre 

einer eigenen Berufstätigkeit nachgegangen, hätte sie eigenes Vermögen aufbauen und Versorgungs-

anwartschaften erwerben können. Mit diesem Ansatz kann auch der Zugewinn nicht nur als Teilhabe 

am gemeinsam erarbeiteten Vermögen, sondern auch als Instrument zur Kompensation ehebedingter 
Inhalt	 Nachteile angesehen werden. 

zurück	 Auch der Gedanke der Kompensation ehebedingter Nachteile vermag freilich nicht alle Einzelfälle 

überzeugend zu begründen.37 In der „Diskrepanzehe“, in der die Parteien schon vor der Eheschlie-
weiter 

ßung ein erheblich unterschiedliches Einkommen besaßen, z.B. im Fall der Krankenschwester, die den 

berühmten Chirurgen heiratet, bleibt die Gleichwertigkeit nach wie vor wirtschaftlich gesehen fiktiv 

und lässt sich nur über die normative Bewertung der Familienarbeit rechtfertigen. Die Krankenschwes-

ter kann einen Zugewinn erhalten, der weit über dem liegt, was sie selbst hätte erwerben können. Auf 

der anderen Seite erhält eine Ärztin, die die Hausfrau eines Kfz-Mechanikers wird, trotzdem nur die 

Hälfte des von ihm erworbenen Vermögens, obwohl die Erwerbstätigkeit, auf die sie zugunsten der 

Familie verzichtet hat, einen deutlich höheren Marktwert gehabt hätte. Dies zeigt, dass der Nachteil 

eines Ehegatten und der Zugewinn des anderen nicht notwendig korrespondieren. In diesen Fällen 

bleibt die Gleichwertigkeit nach wie vor wirtschaftlich gesehen fiktiv und lässt sich nur über die nor-

mative Bewertung der Familienarbeit rechtfertigen. 

Der Erklärungsansatz über die ehebedingten Nachteile ist jedoch für die Zukunft attraktiv. Denn seine 

Ergebnisse überzeugen, wenn beide Partner über eine etwa gleichwertige Ausbildung und vergleich-

bare Karrierechancen verfügten, bevor ein Ehegatte zugunsten der Familie auf die Berufstätigkeit ver-

zichtet hat. Dies ist zunehmend der Fall. Statistische Untersuchungen zeigen, dass die Zahl der „Diskre-

panzehen“ stark abnimmt und der gesellschaftliche Aufstieg durch die Eheschließung seltener wird.38 

Der Arzt, so lässt sich plakativ zusammenfassen, heiratet inzwischen eher eine junge Ärztin und nicht 

mehr eine Krankenschwester. Diese Entwicklung bedeutet aber, dass ein Partner, der für die Familie 

seine Berufstätigkeit einschränkt, zunehmend auf ein Einkommen verzichtet, das genauso hoch wie 

das des Partners ist. Es liegt daher nahe, ihm nach der Scheidung auch einen hälftigen Anteil am Ver-

mögen des Partners zuzusprechen. 

Entscheiden beide Ehegatten einvernehmlich, dass einer von ihnen die Ressource seiner Arbeitskraft 

anders als durch Erwerbsarbeit, also z.B. in der Familie einsetzt, so folgt aus dem Modell, dass der nun im 

Haushalt arbeitende Ehegatte dort einen Beitrag erbringt, der dem entspricht, was er sonst durch eige-

ne Berufstätigkeit hätte erwirtschaften können. Es wird gleichsam die Ressource Arbeitskraft durch 

das eheliche Einvernehmen als stille Reserve eingestellt, die man bei Bedarf auflösen kann, wenn der 

Ehegatte wieder zu arbeiten beginnt.39 Die Tätigkeit in der Familie prägt nach der Surrogatsrechtspre-

chung des BGH seit dem 13.6.200140 die ehelichen Lebensverhältnisse und damit logischerweise auch 

den Zugewinnausgleichsanspruch. Die zunehmend bessere Ausbildung von Frauen und der Verzicht 

auf eigene Berufstätigkeit und die damit verbundenen ehebedingten Nachteile werden so auch zu 

einem Begründungsmodell für die Gleichwertigkeit der Leistung in Beruf und Haushalt. 

Üblicherweise wird zwischen beiden Begründungen, der Teilhabe wegen der Mitarbeit des Ehegat-

▼
▼

 

37 Battes kritisiert, das Modell könne die Teilhabe in der Doppelverdienerehe nicht erklären: FuR 1990, 311, 313. 

38 Kohlenberg/Uchatius, DIE ZEIT – Dossier vom 28.8.2007.

39 Vgl. Scholz, FamRZ 2003, 265, 268; „schlafender Wert“: Born, FamRZ 2002, 1603, 1609; Maier, NJW 2002, 3359, 3360. 

40 BGH FamRZ, 2001, 986, 991.
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ten oder zum Ausgleich ehebedingter Nachteile, nicht unterschieden. Beide Aspekte finden sich aber 

▼



bereits in den Überlegungen für den Regierungsentwurf von 1973 zum Unterhaltsrecht, wo einerseits 
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die Arbeitsleistung des den Haushalt führenden Ehegatten,41 andererseits sein Verzicht auf eigene 

Berufstätigkeit und Absicherung zur Begründung herangezogen wird.42 Angesichts der Unvollkom-

menheiten beider Begründungsmodelle bietet es sich freilich auch an, beide Ansatzpunkte zu verbin-

den. Der hohe Wert, den die Gesellschaft früher der Hausfrauenehe zugewiesen hat, begünstigt sicher 
Inhalt eine Begründung über die Gleichwertigkeit von Haus- und Erwerbsarbeit. Der hohe Stellenwert, der 

heute der gleichberechtigten Berufstätigkeit gut ausgebildeter Männer und Frauen zugeschrieben 
zurück wird, kommt dagegen einer Begründung über den Ausgleich ehebedingter Nachteile entgegen. Der 

Ausgleich ehebedingter Nachteile durch die Teilhabe im ehelichen Güterrecht kann auch mit den Prin-
weiter 

zipien der Eigenverantwortung und eigenständigen Existenzsicherung in Einklang gebracht werden. 

Beschließt das Paar, dass ein Partner die eigene Berufstätigkeit zugunsten der Familie einschränkt, so 

müssen die Partner für diesen Schritt auch gemeinsam die Verantwortung tragen und beim Scheitern 

der Beziehung einen Vermögensausgleich vornehmen. 

3.4 Finanzielle Absicherung 
Der Zugewinnausgleich kann auch zur finanziellen Absicherung des geschiedenen Ehegatten im 

Alter beitragen, ohne dass die Ehegatten durch einen lebenslangen Unterhaltsanspruch aneinander 

gebunden werden. Nicht umsonst sprechen US-amerikanische Gerichte zunehmend zeitlich befriste-

te Unterhaltsansprüche zu, die dem Ehegatten helfen sollen, sich wieder auf eigene Füße zu stellen 

und damit einen „clean break“ zu ermöglichen.43 Die Auszahlung einer bestimmten Summe verlangt 

von dem ausgleichsberechtigten Ehegatten eigenverantwortliches Handeln. Statt durch einen Unter-

haltsanspruch unter Umständen eine lebenslängliche monatliche Versorgung zu erhalten, muss das 

Geld verwaltet und verantwortungsbewusst angelegt werden, um die eigene Existenz auch in Zukunft 

zu sichern.44 

Allerdings ließe sich mit Blick auf die Kernbereichslehre des BGH einwenden, dass bereits der Versor-

gungsausgleich der Altersversorgung dient45 und daneben eine weitere Absicherung über den Zuge-

winn nicht erforderlich sei. Der Versorgungsausgleich reicht für die Absicherung im Alter heutzuta-

ge aber oft nicht mehr aus. Selbstständige besitzen keine ausgleichsfähigen Versorgungsansprüche 

und auch für Angestellte gewinnt die private Altersvorsorge an Bedeutung.46 Das Vermögen, das zur 

privaten Altersvorsorge dient, fällt aber meist nicht in den Versorgungsausgleich. Die positive Bewer-

tung des Versorgungsausgleichs in der Rechtsprechung beruht dagegen auf der Vorstellung linearer 

Erwerbsbiografien mit durchgängigen Versicherungszeiten, die zunehmend der Vergangenheit 

angehören werden. 

▼
▼

 

3.5 Doppelverdienerehe 
Angewendet auf die Doppelverdienerehe erhalten die obigen Modelle auf den ersten Blick Begrün-

dungsrisse.47 Denn hier, so könnte man einwenden, arbeitet jeder Ehegatte allein für sich selbst. Es 

ließe sich argumentieren, dass hier die Eigenverantwortung im Vordergrund stehen müsste und 

ein Vermögensausgleich zu versagen sei. Muscheler lehnt mit Blick auf diese Schwierigkeiten den 

gesetzlichen Güterstand grundsätzlich ab. Die Teilhabe wegen ehebedingter Nachteile und häuslicher 

41 BT-Drucks. 7/650, 154. 

42 BT-Drucks. 7/650, 121. 

43 Reimann, Einführung in das US-amerikanische Privatrecht, 2004, 185 f.

44 Bei dieser Überlegung sollte man allerdings nicht außer Acht lassen, dass in vielen Ehen kaum ein nennenswerter Zugewinn angesammelt wird.

45 BGH FamRZ 2004, 601, 605 = NJW 2004, 930, 934; vgl. zur Bedeutung des Versorgungsausgleich auch: BGH NJW 2006, 2331, 2332.

46 Vgl. Dauner-Lieb/Sanders, FPR, 2005, 141, 145. 

47 Vgl. Battes, FuR 1990, 311, 313. 
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Mitarbeit sei allenfalls in der reinen Hausfrauenehe angemessen und könne daher keine generelle Teil-

habe rechtfertigen.48 
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Versteht man die eheliche Gemeinschaft jedoch auch als ein wirtschaftliches „joint venture“, so kann 

man auch bei beiderseitiger Berufstätigkeit von einem gemeinsam erarbeiteten Vermögen spre-

chen. Arbeiten beide Ehegatten mit einem vergleichbaren Verdienst, so kann der Zugewinnausgleich 
Inhalt gerechtfertigt werden, wenn man annimmt, dass die Ehegatten gemeinsam gewirtschaftet haben und 

Ausgaben eines Ehegatten auch dem anderen Ehegatten zugute gekommen sind. In diesem Modell 
zurück erhält ein Ehegatte über den Zugewinn einen Ausgleich für die Ersparnisse, die der andere Ehegatte 

aufgrund seiner Ausgaben hat machen können. Verdient ein Ehegatte weniger als der andere, lässt sich 
weiter 

der Zugewinn damit rechtfertigen, dass in den meisten Fällen dieser Ehegatte einer weniger zeit- und 

kräfteraubenden Arbeit nachgegangen sein wird und daher notwendigerweise mehr Zeit im Haushalt 

aufgewendet hat, um den Partner zu entlasten. Gerade in einer Ehe, in der ein Ehegatte zeitweise die 

Berufstätigkeit zugunsten der Familie einschränkt, kann ein solches Modell überzeugen. 

Dass das Prinzip der Vermögensteilhabe nicht notwendigerweise mit der Hausfrauenehe verbunden 

ist, sondern durchaus ein zukunftsträchtiges Modell zur Abwicklung der Vermögensgemeinschaft Ehe 

darstellt, zeigt ein Blick über die Grenzen Deutschlands hinaus. Gerade Länder, in denen die Vereinbar-

keit von Beruf und Familie zur vollen Berufstätigkeit von Frauen und damit zur nahezu vollständigen 

Abschaffung von Unterhaltsansprüchen führt, halten bis heute an der grundsätzlich hälftigen Vermö-

gensteilhabe fest.49 

Freilich kann dieses Erklärungsmodell nicht in jedem Fall eine angemessene Lösung begründen. In 

vielen Doppelverdienerehen beruht der unterschiedliche Zugewinn nicht auf der ehelichen Arbeits-

teilung und ehebedingten Nachteilen, sondern auf der schlechteren Ausbildung eines Partners oder 

seinem Wunsch, weniger zu sparen oder zugunsten eines Hobbys weniger arbeiten zu wollen. 

4. Andere Modelle 

Mit der obigen Darstellung sollen die Unstimmigkeiten des Zugewinnausgleichs nicht geleugnet wer-

den, die de lege ferenda Anlass zu einer Bereinigung geben könnten. Die Vermögensteilhabe findet 

nicht während der Ehe, sondern erst nach ihrem Scheitern statt. Der Vermögensausgleich erfolgt nach 

der bewusst starren gesetzlichen Regelung und der Rechtsprechung des BGH gerade unabhängig von 

der tatsächlichen Arbeitsaufteilung und den tatsächlich entstandenen ehebedingten Nachteilen.50 

Auch wer sich dem süßen Nichtstun oder seiner Ausbildung hingibt, statt sich um eine Familie zu küm-

mern, erhält den Zugewinn. Damit wird der Beitrag zum Vermögenserwerb des anderen Ehegatten 

oder der Ausgleich ehebedingter Nachteile zur Fiktion. Im Folgenden sollen zwei Alternativmodelle 

zum gegenwärtigen gesetzlichen Güterstand vorgestellt werden. 

▼
▼

 

48 Muscheler, Familienrecht, Rn. 336. 
49 Vgl. zu den Scheidungsfolgen in Belgien und Frankreich Pintens, in: Hofer/Schwab/Henrich (Hrsg.) From Status to Contract?, 2005, 145 ff.; 

sowie in den nordischen Ländern: Scherpe, in: Hofer/Schwab/Henrich (Hrsg.) From Status to Contract?, 2005, 209 ff.; die rechtsvergleichende 
Untersuchung dieser Problematik wäre lohnend, kann allerdings im Rahmen dieser Untersuchung nicht geleistet werden. 

50 Vgl. auch Peters, Defizite des gesetzlichen Güterstandes: Gefahren der Zugewinngemeinschaft im Abwicklungsstadium, 2005. 
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4.1 Errungenschaftsgemeinschaft 

▼



Die Errungenschaftsgemeinschaft ist eine Zwischenform zwischen Gütergemeinschaft und Gütertren-
Seite 10� 

nung. Bei der Zugewinngemeinschaft steht das Vermögen der Ehegatten bis zur Scheidung in deren 

jeweiligem Alleineigentum. Während der Ehe herrscht somit Gütertrennung. Bei der Errungenschafts-

gemeinschaft dagegen bleibt nur das voreheliche Vermögen der Ehegatten in deren Alleineigentum, 

während das in der Ehe geschaffene Vermögen als Gesamtgut in Form einer Gesamthand beiden Ehe-
Inhalt gatten zugewiesen ist. Die Errungenschaftsgemeinschaft gilt in Italien, Spanien und galt in der DDR.51 

Der Bundesgesetzgeber von 1954 lehnte die Errungenschaftsgemeinschaft als zu kompliziert ab.52 Der 
zurück Güterstand erregte jedoch nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 5.2.200253 neu-

es Interesse,54 das sich auch in einem Gesetzesprojekt zur Änderung der Vorschriften über den Famili-
weiter 

enunterhalt (§§ 1360 und 1360a BGB) niederschlug. Dieses Projekt sah vor, dem den Haushalt führenden 

Ehegatten bereits während der Ehe einen Teilhabeanspruch einzuräumen. Auch Auskunftsansprüche 

der Ehefrau gegen den Mann zur Höhe seines Einkommens wurden diskutiert.55 

In Bezug auf den geltenden gesetzlichen Güterstand wird kritisiert, dass er eine Vermögensgemein-

schaft erst dann herstellt, wenn die Ehe bereits gescheitert ist. Diese Kritik ist nicht ganz unbegrün-

det. Beim Zugewinnausgleich wird der Vermögenszuwachs beider Ehegatten erst nachträglich als 

Ergebnis der ehelichen Zusammenarbeit interpretiert. Insofern erscheint die eheliche Teilhabe auch 

in größerem Maße rechtfertigungsbedürftig als die Auszahlung eines Liquidationserlöses an mehrere 

Gesellschafter, denen das Gesellschaftsvermögen von der Gründung an als Gesamthändern zuzuord-

nen ist. Ein Vermögensausgleich wäre einleuchtender, wenn bereits während der Ehe gemeinsames 

Vermögen aufgebaut würde, das bei der Scheidung nur noch verteilt werden müsste. Die gegenwär-

tige Rechtslage einer Eigentumstrennung während der Ehe steht somit in einem gewissen Spannungs-

verhältnis zum Konzept der Familie als wirtschaftlicher und sozialer Einheit, die aber zur Begründung 

eines Vermögensausgleichs nach der Ehe erforderlich ist.56 Damit könnte die Errungenschaftsgemein-

schaft durchaus Vorteile für sich haben, die sie für die reine Einverdienerehe attraktiv machen könnte. 

Eine Änderung des gesetzlichen Güterstandes sollte jedoch sorgfältig analysiert und diskutiert werden. 

Insbesondere sollte untersucht werden, ob die Errungenschaftsgemeinschaft sich in anderen Ländern 

als tauglich erwiesen hat. Besondere Aufmerksamkeit sollte in Bezug auf Haftungsfragen aufgewen-

det werden. Jedoch bietet die Errungenschaftsgemeinschaft keine Antwort auf die Unstimmigkeiten 

der Vermögensteilhabe in Fällen, in denen eine tatsächliche Arbeitsteilung nicht stattgefunden hat 

und ehebedingte Nachteile nicht entstanden sind. 

▼
▼

 
4.2 Einzelfallentscheidung 

Das neue Unterhaltsrecht hat weitere Vorschriften eingeführt, die eine Bestimmung des Unterhalts im 

Einzelfall ermöglichen.57 Es läge daher nahe, wenn der Gesetzgeber auch im Güterrecht neben § 1381 

BGB58 weitere Möglichkeiten einer Vermögensverteilung im Einzelfall vorsehen würde. 

51	 Vgl. Lipp, FamRZ 1996, 1117, 1122. Dies ist insofern interessant, als im Kommunismus ideologisch die Gütertrennung propagiert wurde. Es 
wurde die Notwendigkeit der Gleichberechtigung der Frau betont, die durch allgemeine Berufstätigkeit und staatliche Kindererziehung und 
-betreuung ermöglicht werden müsse. Nur für den Übergangszeitraum bis zur Durchsetzung der vollkommenen sozialistischen Gesellschaft 
sei durch Güterstand und Scheidungsfolgen der Frau eine Kompensation für ihre Arbeit in der Familie zu geben. In unserer Gesellschaft wird 
die Erziehung von Kindern in der Familie als etwas Positives angesehen, die daher auch familienrechtlich kompensiert werden sollte. 

52 BT-Drucks. 2/224, 34 ff.

53 FamRZ 2002, 527.

54 Dauner-Lieb, FF 2002, 151, 152 f.

55 Vgl. auch BT-Drucks. 15/403, 3. Der Entwurf zur Sicherung der Teilhabe während der Ehe stammte aus dem Bundesrat und wurde von der 


damaligen Bundesregierung dahingehend kommentiert, dass der Güterstand der Zugewinngemeinschaft zu überdenken wäre. BT-Drucks. 
15/403, 8; vgl. zum Urteil des BVerfG vom 20.5.2003, NJW 2003, 2819 = FamRZ 2003, 1174, das ebenfalls den Wert der Familienarbeit betraf: 
Sanders, ZFE 2003, 324, 325. 

56 Sanders, Statischer Vertrag und dynamische Vertragsbeziehung, 2008, 2. Teil, § 3, III, S. 66 f; vgl. Bärmann, AcP 157 (1958/1959), 145, 147. 

57 §§ 1570, 1578b, 1579 BGB.

58 § 1381 BGB (Leistungsverweigerung wegen grober Unbilligkeit): 


(1) Der Schuldner kann die Erfüllung der Ausgleichsforderung verweigern, soweit der Ausgleich des Zugewinns nach den Umständen des 
Falles grob unbillig wäre. 

(2) Grobe Unbilligkeit kann insbesondere dann vorliegen, wenn der Ehegatte, der den geringeren Zugewinn erzielt hat, längere Zeit hindurch 
die wirtschaftlichen Verpflichtungen, die sich aus dem ehelichen Verhältnis ergeben, schuldhaft nicht erfüllt hat. 
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Der Gesetzgeber von 1954 diskutierte bereits die Vorschläge des Heidelberger Juristentages von 1924. 

▼



Dort hatte Wieruszowski einen Ausgleichsanspruch nach der Scheidung und ein verstärktes Erbrecht vor-
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geschlagen, das nach den Umständen des Einzelfalls vom jeweiligen Richter zu bemessen sein sollte.59 

Dieser Vorschlag hatte offenbar Ähnlichkeiten mit dem in den USA bis heute in den meisten Bundesstaa-

ten verbreiteten „equitable distribution system“, nach dem das eheliche Vermögen nach der Scheidung 

nach Billigkeitsgesichtspunkten aufgeteilt wird.60 Ein vergleichbares System gilt in England, wo der Rich-
Inhalt ter ein erhebliches Ermessen im Einzelfall besitzt, die vorhandenen Vermögenswerte den Parteien nach 

ihren jeweiligen Bedürfnissen zuzuweisen.61 Allerdings wird seit Piglowska v. Piglowska62 und White v. 
zurück White63, jedenfalls bei großen Vermögen, die Halbteilung des ehelichen Vermögens (equal division of the 

available assets) zum Normalfall erklärt, die gegebenenfalls nach den Umständen des konkreten Einzel-
weiter 

falls abzuwandeln ist. Lord Nichols argumentierte in White v. White, der Ehegatte, der die Familienarbeit 

übernommen habe, dürfe gegenüber dem Erwerbstätigen nicht diskriminiert werden.64 

Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung, nach der die reine Hausfrauenehe zunehmend von 

Mischformen oder Doppelverdienerehen abgelöst wird, stellt sich die Frage, ob eine Vermögensauf-

teilung nach Billigkeitsgesichtspunkten nach angloamerikanischem Modell nicht Vorteile haben 

könnte. Dies ließe sich sogar ohne eine Gesetzesänderung erreichen. § 1374 II BGB schließt Vermögen 

vom Zugewinn aus, das die Parteien während der Ehe erben oder geschenkt erhalten. Die Vorschrift, 

nach der bestimmte Vermögenswerte, die unabhängig von der Zusammenarbeit der Ehegatten ange-

sammelt wurden, nicht in den Zugewinn fallen, ließe sich analog auch auf Fälle anwenden, in denen 

die Parteien in der Ehe tatsächlich nicht zusammengearbeitet haben. Dies würde jedoch ein hohes 

Maß an Rechtsunsicherheit bedeuten. Bereits das neue Unterhaltsrecht stellt mit seinen zahlreichen 

unbestimmten Rechtsbegriffen die Praxis vor Herausforderungen. Dem Argument der drohenden 

Rechtsunsicherheit wird auch heute noch eine so große Überzeugungskraft zugebilligt, dass sogar 

eine analoge Anwendung des § 1374 II BGB von der h. M. abgelehnt wird.65 Aus diesem Grund konnte 

sich auch der Vorschlag Wieruszowskis 1954 nicht durchsetzen. Der Richter werde durch eine Entschei-

dung nach den Umständen des Einzelfalls überfordert, und die mangelnde Rechtssicherheit würde zu 

einer Flut von Rechtsstreitigkeiten führen, hieß es in der Regierungsbegründung.66 Eine Lösung nach 

den Umständen des Einzelfalles würde also auch Probleme mit sich bringen. Ob der Gerechtigkeits-

gewinn einer einzelfallorientierten Lösung diese Rechtsunsicherheit gerechtfertigt erscheinen ließe, 

wäre sorgfältig abzuwägen. 

▼
▼

 
5. Ergebnis 

Das Prinzip der Teilhabe im ehelichen Güterrecht hat auch in einem modernen, auf der Gleichberechti-

gung der Geschlechter beruhenden Familienrecht seinen Platz. In Einzelheiten sind Reformen sicher-

lich denkbar, die freilich sorgfältiger Prüfung bedürfen. Es könnte einerseits eine Stärkung der güter-

rechtlichen Teilhabe durch die Einführung der Errungenschaftsgemeinschaft vorgenommen werden. 

Eine andere Möglichkeit wäre, die Vermögensteilhabe nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalls 

vorzunehmen. Beide Änderungen brächten freilich Risiken mit sich. 

59 Verhandlungen des 33. Juristentages 331 ff., 357 ff.

60 Reimann, Einführung in das US-amerikanische Privatrecht, 2004, 186 f.; Battes, FuR 1990, 311, 313.

61 Vgl. m.w.N. Cretney/Massin/Bailey-Harris, Principles of Familiy Law, 2003, 347ff.

62 [1999] 2 FLR 763.

63 [2000] 2 FLR 981, insbesondere Lord Nicholls auf S. 989.

64 [2000] 2 FLR 981, 989.

65 Schröder, FamRZ 1997, 1, 3 f.; Dazu kritisch Koch in: Schwab/Hahne (Hrsg.), Familienrecht im Brennpunkt, 2004, 139. 

66 BT-Drucks 2/224, 37. 
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Die Stärkung der Prinzipien der Eigenverantwortung und eigenständigen Existenzsicherung im Schei-

dungsfolgenrecht sollte jedenfalls nicht dahingehend verstanden werden, den Beitrag der Ehegatten 
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zum Vermögenserwerb in der Ehe zu entwerten. Im Gegenteil. Eine Teilhabe lässt sich gerade heute 

rechtfertigen, weil gleichberechtigte Partner in gemeinsamer Arbeitsteilung gemeinsam Vermögen 

geschaffen haben. Früher konnte dies mit der hohen gesellschaftlichen Wertschätzung der Hausfrau 

begründet werden. Heute steht die Verantwortung für die Gestaltung der gemeinsamen Partnerschaft 
Inhalt im Vordergrund. Die Partner verzichten heute bei Übernahme der Familienarbeit zunehmend auf 

gleichwertige Erwerbschancen und sollten daher auch die so entstehenden Nachteile gemeinsam tra-
zurück gen. Unabhängig davon, ob und wie eine Veränderung des ehelichen Güterrechts vorgenommen wer-

den sollte, an dem Grundsatz der Vermögensteilhabe im „joint venture“ der gleichberechtigten Partner 
weiter 

in der Ehe sollte festgehalten werden. 

Abstract 

The starting point of my paper is the criticism advocates, academics and laymen often express in rela-

tion to the current German divorce law. According to widespread opinion, the rights granted to di-

vorced spouses are far too extensive to provide appropriate solutions for divorcing couples in our 

modern society. 

When developing rules for the judicial review of prenuptial agreements, the German Federal Supreme 

Court (Bundesgerichtshof) has provided a hierarchy for the claims which can be brought after a di-

vorce. In this hierarchy, claims for the dissolution of marital property under the German marital pro-

perty regime (Zugewinnausgleich) are considered of the lowest importance. In contrast, claims for 

maintenance were ranked at the top of the hierarchy. If a reform of German divorce law should follow 

the the Bundesgerichtshof, German marital property regime should be abandoned. 

However, my paper disagrees with the Bundesgerichtshof’s evaluation. On the contrary, it is argued 

that the right to participate in wealth obtained during the time of a marriage is even easier to justify 

than a claim for maintenance. While German marital property regime redistributes wealth acquired 

by the joint efforts of the parties, maintenance enables a divorced spouse to participate in an income he 

or she no longer helped to achieve. 

▼
▼

 
Even in times like ours where most spouses work, the German marital property regime is important 

and can be justified. This is because most spouses who benefit from it stopped working during the 

marriage for some time to take care of the family. Moreover, the current economic development will 

even increase the importance of participation in marital property. With less people working as em-

ployees all their lives, and weakened social security systems, the splitting of pension rights is of de-

creasing importance. More and more people realise that public pension schemes will not be sufficient to 

guarantee a satisfactory standard of living after retirement. Claims for the splitting of pension rights, 

however, do not apply to private savings, shares and real property. Thus, German marital property 

regime is argued still to form a crucial asset in a modernised German family law. 



 

▼
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Hans-Joachim	Reinhard 

1. Gleichstellung und Chancengleichheit von Frauen und Männern 
Inhalt im Sozialrecht 

zurück	 Das deutsche Sozialrecht – und hier insbesondere das Recht der Alters- und Invaliditätssicherung – ist 

sehr stark auf die Ausübung einer bezahlten (und primär durch Männer ausgeübten1) Erwerbstätig-
weiter 

keit ausgerichtet.2 Die Begründung für diese starke Orientierung auf die Erwerbstätigkeit kann man in 

der geschichtlichen Entwicklung finden. Bei der Einführung der gesetzlichen Sozialversicherung am 

Ende des 19. Jahrhunderts durch die von Bismarck initiierte Gesetzgebung war als Zielgruppe aus poli-

tischen Gründen schließlich die Arbeiterschaft ausgewählt worden.3 Mit der Aufrechterhaltung eines 

gewissen Mindeststandards im Falle von Invalidität und Alter, das damals noch als Form von typisier-

ter Invalidität angesehen wurde, erhoffte man sich eine Schwächung der Arbeiterbewegung und eine 

größere Loyalität der Arbeiterschaft zum Staat. Konsequenterweise blieben alle Gruppen außerhalb 

des Systems, deren soziale Absicherung entweder anderweitig als gesichert galt, wie bei Angestellten, 

Beamten oder Selbstständigen oder die keiner entlohnten Erwerbstätigkeit nachgingen, wie dies bei 

haushaltsführenden Frauen der Fall war. In der damaligen Vorstellung partizipierte der haushaltsfüh-

rende Ehegatte durch die Unterhaltsleistungen an der sozialen Absicherung des Verdieners. Frauen 

waren zu einem weitaus geringeren Teil in die Sozialversicherung integriert und erwarben aufgrund 

der meist diskontinuierlichen Erwerbsbiografie nur selten für den Lebensunterhalt ausreichende 

Rentenansprüche.4 

Zwei Faktoren relativieren allerdings die unzureichende soziale Absicherung von Frauen etwas: Zum 

einen war gerade in der Arbeiterschaft wegen der geringen Verdienste die Familie auf die Mitarbeit 

der Ehefrauen angewiesen. Die wenigsten Arbeiterfamilien konnten es sich leisten, dass die Ehefrau 

sich auf Dauer ausschließlich dem Haushalt widmete.5 Dies war eher den besser verdienenden, nicht 

in die Sozialversicherung eingeschlossenen Gruppen vorbehalten, wo es sogar verpönt war, dass eine 

verheiratete Frau einer Erwerbstätigkeit nachging. In der Arbeiterschaft war hingegen zumindest ein 

Teil der Frauen versicherungspflichtig erwerbstätig und erwarb damit eigene Rentenansprüche. Viele 

der Frauen gingen aber nicht versicherungspflichtigen Tätigkeiten nach (etwa als Haushaltshilfe) und 

blieben von einer eigenen sozialen Absicherung ausgeschlossen. An dieser Konstellation hat sich bis 

heute wenig geändert. Geringfügige, nicht versicherungspflichtige Beschäftigungen werden nach 

wie vor überwiegend von Frauen ausgeübt. 

▼
▼

 

Zum anderen sah die ursprüngliche Konzeption der gesetzlichen Alterssicherung bei der Leistung 

einen einkommensunabhängigen Grundbetrag vor. Damit wurde zumindest eine Grundsicherung 

erreicht, die nicht abhängig war vom vorherigen Einkommen. Die Unterbrechung von Erwerbstä-

1 Umfassend zu diesem auf die Ernährerrolle des Mannes fixierten Ansatz Kuller, Christiane, Soziale Sicherung von Frauen – ein ungelöstes 
Strukturproblem im männlichen Wohlfahrtsstaat, Archiv für Sozialgeschichte 2007 (47) S. 199–236; zur Problematik der Alterssicherung der 
Frauen etwa Ver.di, Tagungsdokumentation der 3. Frauenalterssicherungskonferenz am 16.7.2007, Bereich Sozialpolitik, Gesundheitspolitik, 
Berlin, Scholz direkt 2007; Hans-Böckler-Stiftung, Das Rentensystem zukunftsfähig gestalten – Forschungsinitiativen für eine flexible, sichere 
und gerechte Alterssicherung, Düsseldorf, Setzkasten 2003. 

2 Zur Erwerbszentriertheit des deutschen Systems etwa Rasner, Anika, Mind the Gap! Einbeziehung internationaler Benchmarks bei der Beur-
teilung der geschlechtsspezifischen Rentenlücke in Deutschland, DRV 2006 (11–12), S. 737–754. 

3 Ursprünglich war von Bismarck ein viel breiterer Ansatz verfolgt worden, der eher in Richtung einer Volksversicherung ging. 
4 Haerendel, Ulrike, Geschlechterpolitik und Alterssicherung – Frauen in der gesetzlichen Rentenversicherung von den Anfängen bis zur 

Reform von 1957 – ; DRV 2007 (2–3), S. 99–124.

5 Haerendel, (Fn. 4), S. 100.
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tigkeit wirkte sich mithin weniger stark aus als bei einer vollständig erwerbsbezogenen Leistungsbe-

rechnung. Gleichwohl basierte insgesamt die soziale Absicherung primär auf dem Rollenleitbild des 
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Mannes als Primärverdiener, der über die Unterhaltsverpflichtung die soziale Absicherung der Frau 

gewährleistete. 

Im Laufe des 20. Jahrhunderts änderten sich zwei Dinge: 
Inhalt Zum einen wurde Frauenerwerbstätigkeit häufiger, auch in Bereichen, in denen Frauen zuvor aus-

geschlossen waren, etwa im akademischen Bereich. Mit der Zulassung zum Studium und der allmäh-
zurück lichen Verbesserung der Bildungschancen begriffen Frauen die Erwerbstätigkeit nicht mehr allein als 

Notwendigkeit zum Broterwerb, sondern als Chance ihre Persönlichkeit und ihre Interessen zu ver-
weiter 

wirklichen sowie finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. In der Praxis scheiterte dies aber oftmals dar-

an, dass das Familienrecht die Ausübung einer Erwerbstätigkeit von der Zustimmung des Ehemannes 

abhängig machte. Ohne Erwerbstätigkeit waren die Frauen aber vom Erwerb einer eigenständigen 

sozialen Sicherung ausgeschlossen und blieben bis ins Alter von ihrem Partner finanziell abhängig. 

Besonders frappierend war diese Abhängigkeit im Falle der Scheidung. Eine geschiedene Frau erhielt 

Hinterbliebenenleistungen nur dann, wenn sie einen Unterhaltsanspruch gegen den früheren Ehe-

mann hatte. Entfiel dieser Unterhaltsanspruch, was dann regelmäßig der Fall war, wenn die Frau die 

Schuld an der Scheidung traf, entfiel auch der Anspruch auf soziale Sicherung – einer der Hauptgründe 

für Armut bei Frauen im Alter. 

Zum zweiten erhielt die soziale Sicherung einen ganz anderen Stellenwert als zuvor. Im Jahr 1957 wur-

de die deutsche Alterssicherung grundlegend reformiert. Bis dahin waren die Leistungen der gesetz-

lichen Rentenversicherung relativ niedrig und sicherten zumeist nur einen Mindestlebensstandard ab. 

Die Rentenbezieher nahmen kaum am wirtschaftlichen Aufschwung teil. Dies änderte sich durch die 

Neuregelung, die die Altersrenten dynamisierte.6 Vereinfacht gesagt bedeutete diese Dynamisierung, 

dass der Anstieg der Altersrenten an den Anstieg der Löhne gekoppelt wurde. Damit partizipierten die 

Altersrentner an der Produktivitätssteigerung. Die Altersrenten deckten nunmehr immer häufiger 

nicht nur den notwendigen Lebensbedarf ab, sondern erlaubten zusätzliche, über den eigentlichen 

Lebensbedarf hinausgehende Ausgaben (z.B. für Reisen).7 Für viele Frauen erwies sich die Reform als 

zweischneidig. Der Grundbetrag wurde gestrichen und die Leistungen wurden unmittelbar an das 

vorherige Einkommen gekoppelt. Jegliche Form der Mindestsicherung entfiel. Bis heute kennt das 

deutsche System der gesetzlichen Rentenversicherung – anders als viele ausländische Systeme – keine 

Form der Mindestrente. Aber selbst Frauen, die begonnen hatten, eine eigenständige Alterssicherung 

aufzubauen, konnten diese wieder verlieren. Das Gesetz erlaubte weiterhin die Möglichkeit der sog. 

„Heiratserstattung“.8 Anlässlich der Eheschließung konnten sich Frauen die eingezahlten Beiträge 

zurückerstatten lassen. Viele Frauen machten davon Gebrauch und brachten das Geld als Mitgift in die 

Ehe. Meist wurden Möbel für den jungen Hausstand angeschafft. Frauen, die sich auf die Heiratserstat-

tung nicht einlassen wollten, stießen in ihrer Umgebung häufig auf Unverständnis. Denn nach dama-

liger Auffassung galt eine Ehefrau über ihren Mann als sozial abgesichert. Eine eigene Alterssicherung 

wurde als eine Art überflüssiger Luxus angesehen, denn notfalls gab es ja noch die Witwenrente. 

▼
▼

 

6 	 Vgl. dazu etwa Schmähl, Winfried, Dynamisierung der Renten in der Bundesrepublik: Vorschläge im Vorfeld der Rentenreform von 1957, DRV 
2007, S. 69 – 81. 

7 Zu dieser Entwicklung Göckenjan, Gerd, Zur Wandlung des Altersbildes seit den 1950er Jahren im Kontext und als Folge der Großen Rentenre-
form von 1957, DRV 2007 (2–3), S. 125 – 142. 

8 	 § 1304 RVO. Die Heiratserstattung war möglich bei einer Eheschließung zwischen dem 1.1.1957 und dem 31.12.1967. Sie setzte nahtlos Regelun-
gen aus der Zeit des Nationalsozialismus fort, die eine Erstattung für alle nach dem 1.1.1924 geschlossenen Ehen ermöglichten. 
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Dieses Rollenverständnis war bis Mitte der 60er-Jahre vorherrschend und wurde auch im Sozialrecht so 

abgebildet. Eine eigenständige soziale Absicherung im Alter erwarben regelmäßig nur alleinstehende 
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Frauen. Die meisten verheirateten Frauen waren hingegen im Alter vorwiegend auf die abgeleitete 

Hinterbliebenensicherung in Form der Witwenrente angewiesen, die als Ersatz für den entfallenen 

Unterhaltsanspruch gesehen wurde. 

Inhalt In den späteren 60er-Jahren wurde dieses Rollenleitbild zunehmend nicht nur im Familienrecht, son-

dern auch im Sozialrecht infrage gestellt. Ursächlich dürften mehrere Faktoren gewesen sein. In Zeiten 
zurück der damals herrschenden Vollbeschäftigung waren Frauen als Arbeitskräfte sehr gefragt. Viele von 

ihnen wurden damit von ihrem Ehemann finanziell unabhängiger. Das Familienrecht war aufgrund 
weiter 

eines verfassungsgerichtlichen Urteils stark verändert und viele Normen, die der Gleichberechtigung 

der Frauen widersprachen, waren gestrichen worden. Mit der Dynamisierung der Renten war deren 

Kaufkraft stark gestiegen. Die Altersrenten waren nicht länger Grundversorgung, sondern erlaubten 

die Aufrechterhaltung eines gewissen Lebensstandards. Entsprechend wurde der hohe finanzielle 

Wert einer eigenen Altersrente deutlich. Schließlich führten veränderte Arbeitsbedingungen und 

die steigende Arbeitslosigkeit nach der Ölkrise zu Beginn der 70er-Jahre zu der Erkenntnis, dass eine 

Heirat nicht mehr unbedingt mit einer lebenslangen finanziellen Versorgung durch den Ehemann 

gleichzusetzen war. Die Bedeutung einer eigenständigen Alterssicherung stieg. Die allgemeine gesell-

schaftliche Veränderung, die beginnende Emanzipation in der Frauenbewegung und damit einher-

gehend eine höhere Scheidungsrate schufen ein Bewusstsein für eine eigenständigere Rolle der Frau 

auch in finanziellen Dingen. Der rechtlichen Gleichstellung sollte eine tatsächliche Gleichstellung fol-

gen, nicht nur im Familienrecht, sondern vor allem auch im Sozialrecht. Der Gesetzgeber versuchte ab 

Beginn der 70er-Jahre mit verschiedenen Maßnahmen diese tatsächliche Gleichstellung zu erreichen: 

I Mit der Rente nach Mindesteinkommen sollten gering verdienende Frauen ein Mindestmaß an 

eigenständiger Alterssicherung erhalten. 

I Der Nachkauf früherer Zeiten, vor allem bei durchgeführter Heiratserstattung, wurde erleichtert. 

I Mit der Einführung des Versorgungsausgleichs, später des optionalen Rentensplittings zwischen 

Ehegatten, sollte der Grundstock für eine eigenständige Alterssicherung der Frauen gelegt werden. 

I Die Anerkennung von Kindererziehungszeiten, später von Zeiten der Pflege von Angehörigen, 

wertete die nicht entlohnte Familienarbeit auf und stellte sie als Pflichtbeitragszeit einer erwerbs-

mäßigen Beschäftigung rechtlich gleich. 

I Die Grundsicherung im Alter wurde sozialpolitisch damit legitimiert, dass vor allem ältere Frauen 

sich scheuten Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen, weil sie den Regress auf die Kinder und damit 

Streitigkeiten innerhalb der Familie fürchteten. 

▼
▼

 

Diese Maßnahmen konnten Altersarmut von Frauen nicht vollständig verhindern, waren aber sicher-

lich Bausteine dafür, dass zur Jahrtausendwende die Armut von Frauen im Alter nicht mehr das dring-

lichste sozialpolitische Problem war. Betroffen von unzureichender sozialer Absicherung sind viel-

mehr eher die alleinerziehenden Mütter, vor allem dann, wenn der ehemalige Partner nicht willens, 

häufiger aber auch wegen niedrigen Verdienstes oder Arbeitslosigkeit gar nicht in der Lage ist, seinen 

Unterhaltsverpflichtungen nachzukommen. Für diese Gruppe wird allerdings das Thema Altersarmut 

in zwei bis drei Jahrzehnten virulent werden, wenn das Rentenalter erreicht wird. 



 

Kapitel II. 2. Entwicklungen in der Alterssicherung9 
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2.1 Abgeleitete Alterssicherung 

2.1.1	Gesetzliche	Rentenversicherung


Geschichtliche	Entwicklung


Die abgeleitete Sicherung in Form der Witwenrenten war in der ursprünglichen Konzeption der 
Inhalt Bismarck‘schen Sozialversicherung, die nur Arbeiter umfasste, nicht vorgesehen. Erst mit der Einbe-

ziehung der Angestellten in die gesetzliche Alterssicherung im Jahre 1911 stellte sich die Frage nach 
zurück der Absicherung der hinterbliebenen Ehefrauen, da diese zumeist keiner Erwerbstätigkeit nachgin-

gen und somit keine eigenständige Altersversorgung erwarben. In einigen Berufszweigen von Ange-
weiter 

stellten oder bei Beamtinnen musste sogar bis Anfang der 1960er-Jahre die Ehefrau bei Heirat ihre 

Erwerbstätigkeit aufgeben, wenn der Ehemann beim selben Arbeitgeber beschäftigt war. Man war der 

Auffassung, dass eine doppelte oder gar eigenständige Alterssicherung wegen der abgeleiteten Hinter-

bliebenensicherung unnötig sei. Später wurde die Hinterbliebenensicherung auch auf die Witwen 

von Arbeitern ausgeweitet. Geschiedene Frauen waren von Hinterbliebenenleistungen zunächst 

ausgeschlossen. Die Ausweitung von Hinterbliebenenleistungen auf Geschiedene hatte einen unrühm-

lichen politischen Hintergrund. In der Nazizeit wurde auf nichtjüdische Frauen enormer Druck ausge-

übt, sich von ihrem jüdischen Partner scheiden zu lassen. Damit diese Frauen nicht mittellos blieben, 

wurde die Sozialversicherung verpflichtet, bei Scheidung ebenfalls Hinterbliebenenleistungen in 

Form einer Witwenrente zu gewähren.10 

Das Rollenverständnis spiegelte sich in den unterschiedlichen Bestimmungen für Männer und Frau-

en wider. Männer mussten nachweisen, dass sie von ihrer verstorbenen Ehefrau unterhaltsabhängig 

waren. Frauen hingegen erhielten die Hinterbliebenenleistung ohne diese Voraussetzung. Bei Frauen 

wurde pauschal angenommen, dass ihnen Unterhalt gezahlt wurde, selbst wenn sie, etwa aufgrund 

eigenen Vermögens oder einer eigenen Alterssicherung überhaupt nicht unterhaltsbedürftig waren. 

Allein im Falle der Scheidung musste eine Unterhaltsverpflichtung des Ehemannes im Scheidungsur-

teil ausgesprochen worden sein. Fehlte diese Verpflichtung, wurde auch keine Geschiedenenwitwen-

rente11 gezahlt. Eine Verpflichtung zur Zahlung von Unterhalt wurde insbesondere dann nicht ausge-

sprochen, wenn die Ehefrau die „Schuld“ an der Scheidung hatte. Das familienrechtliche Schuldprinzip 

bei Scheidung hatte unmittelbare Auswirkungen auf die soziale Absicherung der Frauen im Alter. Viele 

Frauen verzichteten daher auch in einer gescheiterten Ehe darauf die Scheidung einzureichen. In der 

Praxis behielt der Ehemann bei Ehebruch seine volle soziale Sicherung, während eine nicht erwerbstä-

tige Frau bei gleichem Verhalten auch die ohnehin geringere soziale Absicherung gänzlich verlor. 
▼

▼
 

Hinterbliebenensicherung	an	Partner	im	Allgemeinen 

Die Hinterbliebenenrenten an Partner betragen für die ersten drei Monate 100 %, danach 25 % (kleine 

Witwenrente) oder 55 % (große Witwenrente) der Altersrente des Verstorbenen.12 

I Eine kleine Witwenrente wird für längstens 24 Monate gezahlt. 

Die kleine Witwenrente soll übergangsweise den Unterhaltsausfall kompensieren. Angesichts des 

relativ niedrigen Betrages kann die Unterhaltssicherung nur dann gelingen, wenn der Hinterbliebe-

ne selbst einer eigenen Erwerbstätigkeit nachgeht. Die Beschränkung auf 24 Monate für Todesfälle 

9 Vgl. Friedrich, Sybille (1998): Die Ungleichstellung der Frau in der Altersversorgung der Bundesrepublik Deutschland. Konstanzer Schriften 
zur Sozialwissenschaft, Bd. 47, 1. Aufl., Hartung-Gorre Verlag, Konstanz, 123 S.; vgl. auch den chronologischen Überblick unter V. 

10 Zweites Leistungsverbesserungsgesetz v. 19.6.1942, RGBl. I S. 407. 
11 § 242 SGB VI. 
12 §§ 46, 67 SGB VI. 
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ab 1.1.200213 hatte eindeutig zum Ziel, jüngere Hinterbliebene ohne minderjährige Kinder wieder 

zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu bewegen. 
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I Eine große Witwenrente wird gezahlt,


solange ein minderjähriges Kind erzogen wird,


zeitlich unbeschränkt, wenn

Inhalt	 das 45. Lebensjahr vollendet ist oder


eine Erwerbsminderung vorliegt.

zurück 

Die große Witwenrente soll nach ihrer Intention den entfallenen Unterhalt weitgehend decken. In der 
weiter 

Praxis dürfte dies nur selten gelingen, da die Lebenshaltungskosten nicht entsprechend sinken. Die 

Situation wurde noch dadurch verschärft, dass im Zuge von Sparmaßnahmen die Leistung von vormals 

60 % der Rente des Verstorbenen auf 55 % gesenkt wurde. Ein Argument für die Absenkung war auch, 

dass Frauen zunehmend eigene Leistungsansprüche erwerben und das Rollenleitbild der „Hausfrauen-

ehe“, das die Legitimation für eine Hinterbliebenenrente bildet, in vielen Fällen nicht mehr besteht. 

Deshalb gibt es auch kein Erfordernis, dass die Versichertengemeinschaft für diese Personengruppe 

Leistungen erbringt. Andererseits war man sich darüber im Klaren, dass durchaus, vor allem noch in 

älteren Ehen, dieses Rollenleitbild existiert, weshalb sich die vorgeschlagene gänzliche Abschaffung 

der Hinterbliebenenrenten an Partner nicht durchsetzen konnte. Um die Absenkung zu kompensie-

ren, wird die Leistung bei Kindererziehung um einen Zuschlag erhöht.14 

Mehrere	hinterbliebene	Partner 

Hinterließ ein wiederverheirateter Verstorbener nach einer Scheidung zwei oder mehr Frauen, wurde 

die Leistung anteilig nach der jeweiligen Dauer der Ehe geteilt.15 Eine geschiedene Frau, die dem Grun-

de nach leistungsberechtigt war, musste darauf hoffen, dass ihr ehemaliger Mann nicht erneut heirate-

te. Denn in diesem Fall musste sie die Leistung mit der zweiten Frau teilen, was vor allem zusätzlich ein 

emotionales Problem war, wenn die zweite Frau der Grund für das Scheitern der Ehe war. Umgekehrt 

entfiel die Witwenrente oder Geschiedenenwitwenrente bei erneuter Heirat der Frau vollständig. Als 

abgeleitete Sicherung war die Hinterbliebenenrente nur subsidiär. Mit der Eheschließung hatte die 

Frau einen Unterhaltsanspruch gegen den neuen Partner und wurde nicht mehr als bedürftig ange-

sehen. Dies galt sogar dann, wenn der neue Partner aufgrund seines geringen Einkommens famili-

enrechtlich in einem geringeren Maße unterhaltspflichtig war, als es sozialrechtlich dem Betrag der 

vormaligen Witwenrente entsprach. Um den Verlust der Witwenrente zu vermeiden, ließen sich viele 

Frauen auf eine nicht eheliche Beziehung ein, die als „wilde Ehe“ aber gesellschaftlich geächtet war 

und der Frau weder eine familienrechtliche noch eine sozialrechtliche Position gegenüber dem neuen 

Partner verlieh. 

▼
▼

 

Voraussetzung	des	Bestehens	einer	formellen	Ehe 

Bis heute setzt die Gewährung einer Hinterbliebenenleistung das Bestehen einer formellen Ehe zum 

Zeitpunkt des Todes voraus. Dies wurde bei einer Reform im Jahre 2002 erneut bestätigt, die die Vor-

aussetzungen für eine Hinterbliebenenrente insofern verschärfte, als die Ehe zum Zeitpunkt des Todes 

mindestens ein Jahr bestanden haben muss. Damit sollen sog. „Versorgungsehen“ verhindert werden. 

Mittelbar wird das veränderte Leitbild deutlich, wonach die Eheschließung allein nicht automatisch 

13	 Vgl. § 242a SGB VI. 
14	 § 78a SGB VI. Maßgeblich ist die Zeit der Erziehung bis zum dritten Lebensjahr des Kindes und die Berücksichtigungszeit. Für die ersten 

36 Monate sind jeweils 0,1010 Entgeltpunkte (entspricht ab 1.7.2008: 2,68 € [West], 2,35 € [Ost]), für jeden weiteren Kalendermonat 
0,0505 Entgeltpunkte zugrunde zu legen. 

15	 § 91 SGB VI. 
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zu einer sozialen Absicherung führen soll. Eine Hinterbliebenenleistung ist aber dann zu zahlen, 

wenn der überlebende Partner die Vermutung widerlegt, die Ehe sei nur zum Zwecke der Versorgung 
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geschlossen worden. Der Gesetzgeber hatte dabei Unfalltod u. Ä. im Auge. Die Rechtsprechung hat 

aber inzwischen eine Widerlegung der Vermutung auch bei schwerer Erkrankung und kurzfristiger 

Ehe zugelassen und damit die Position des hinterbliebenen Partners gestärkt.16 

Inhalt Zusammenlebende Paare haben, wie die höchstrichterliche Rechtsprechung17 bestätigt hat, auch bei 

langjährigem Zusammenleben keinen Anspruch auf Hinterbliebenenleistungen. Eine Ausweitung 
zurück des Personenkreises erfolgte nur insoweit, als seit 1.1.2005 Hinterbliebenenleistungen nunmehr auch 

an gleichgeschlechtliche Partner gezahlt werden.18 Voraussetzung ist allerdings, dass die Lebenspart-
weiter 

nerschaft eingetragen, also offiziell registriert ist. Das Sozialrecht vollzog damit die weitgehende fami-

lienrechtliche Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften nach. 

(1)	Anrechnung	von	Einkommen 

Die unterschiedlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Hinterbliebenenleistungen an Män-

ner und Frauen führten zu einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Unter Berufung auf den 

Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern und Frauen verlangte der Kläger eine Witwerrente 

unabhängig von der Tatsache, dass seine verstorbene Ehefrau ihm gegenüber nicht unterhaltspflich-

tig war. Das Bundesverfassungsgericht19 sah einen verfassungsrechtlichen Verstoß gegen Art. 3 GG. 

Gleichwohl war es für den Kläger nur ein Scheinsieg, denn das Bundesverfassungsgericht beließ es – 

wohl im Hinblick auf die zu erwartenden Kosten – bei der vorübergehenden Anwendbarkeit der 

inkriminierten Bestimmungen und forderte den Gesetzgeber lediglich auf, eine Neuregelung der 

Hinterbliebenensicherung zu treffen. Dem kam der Gesetzgeber nach langem Zögern erst 10 Jahre 

nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nach.20 Die Neuregelung des Hinterbliebenen-

rechts gewährt zwar nun eine Hinterbliebenenrente an beide Geschlechter unter gleichen Vorausset-

zungen, sieht aber nunmehr eine Einkommensanrechnung vor.21 Einkommen,22 welches einen be-

stimmten Betrag (ab 1.7.2008: 616,18 € [Ost], 701,18 € [West])23 übersteigt, wird zu 40 % angerechnet. Die 

Einkommensanrechnung ist verfassungsgemäß.24 Die Einkommensanrechnung wurde für nach dem 

1.1.2002 geschlossene Ehen noch verschärft. Bei höheren Einkommen kann es zum völligen Ruhen der 

Hinterbliebenenleistung kommen. Sinkt das anrechenbare Einkommen (z.B. bei Eintritt in den Ruhe-

stand) oder fällt es weg (z.B. bei Arbeitslosigkeit), lebt die Leistung teilweise oder ganz wieder auf. 

(2)	Rentensplitting 
▼

▼
 

Die Hinterbliebenenleistungen waren seit den 1980er-Jahren, vor allem nach Einführung des sog. 

Versorgungsausgleichs, auf den nachfolgend25 eingegangen wird, Gegenstand heftiger Kritik, denn 

in ihnen manifestierte sich das Rollenbild einer von den Unterhaltsleistungen des Ehemannes abhän-

gigen Frau, deren sozialrechtliches Schicksal vom Lebensentwurf des Ehemannes bestimmt wurde. 

Die Forderung nach einer eigenständigen, vom Ehemann unabhängigen Sicherung der Frau wurde 

16	 Vgl. Schleswig-Holsteinisches Landessozialgericht vom 7.3.2007, L 8 R 207/06 (juris): „Auch bei einer nur 10tägigen Ehedauer einer schwer 
krebskranken Versicherten bis zu ihrem Tod ist die Widerlegung der Versorgungsvermutung nicht generell ausgeschlossen“; Landessozial-
gericht Berlin-Brandenburg vom 31.1.2007, L 16 R 487/06 (juris): „Für die Widerlegung genügt, dass beide Partner eine dauerhafte Beziehung 
mit Heiratsabsicht aufgebaut hatten, die gerade nicht auf gegenseitige Versorgungsansprüche ausgerichtet war. Dass im Zeitpunkt der Ehe-
schließung der Tod des Versicherten in absehbarer Zeit zu erwarten war, ist dann unschädlich.“ 

17 BSG vom 30.3.1994, NJW 1995, 3270–3271.

18 § 46 Abs. 4 SGB VI; Lebenspartnerschaften, die bis zum 31.12.2004 endeten, bleiben ausgeschlossen, BSG vom 13.12.2005, FamRZ 2006, 620–621.

19 BVerfG v. 12.3.1975, BVerfGE 39, 169.

20 Hinterbliebenen- und Erziehungszeitengesetz (HEZG) v. 11.7.1985, BGBl. I S. 1450, in Kraft getreten am 1.1.1986.

21 § 97 SGB VI.

22 Zum Begriff des Einkommens §§ 18a–18e SGB IV.

23 Gemäß § 97 Abs. 2 Nr. 1 SGB VI das 26,4fache des aktuellen Rentenwertes 23,34 € (Ost), 26,56 € (West).

24 BVerfG v. 18.2.1998, BVerfGE 97, 271 [283 ff.]; es war auch nicht verfassungsrechtlich geboten, eine Regelung zu treffen, die über eine Art 


Versorgungsausgleich wie bei geschiedenen Partnern eine individuelle Teilhabe an den Anwartschaften des Partners verschafft. 
25 Vgl. unten II. 2 
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stärker. Eine solche eigenständige Sicherung konnte nur durch eigene Erwerbsarbeit oder das sog. 

▼



„Rentensplitting“ erreicht werden. Die dritte Option, nämlich eine Hausfrauenrente auf Kosten des 
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Steuer- oder Beitragszahlers, wurde aus Kosten- und Legitimationsgründen nicht in Erwägung gezo-

gen. Allenfalls bei der Anerkennung von Kindererziehungszeiten blieb ein Rest dieser Konzeption 

übrig. Das Rentensplitting hatte sich im Falle der Scheidung beim Versorgungsausgleich bewährt und 

deshalb lag es nahe, es auch für Hinterbliebene einzuführen.26 

Inhalt 

Dem Rentensplitting liegt der Gedanke zugrunde, dass die Alterssicherung einen Vermögenswert dar-
zurück stellt. Vorbild ist der Zugewinnausgleich. Dasjenige, was die Partner während der Ehe erworben haben, 

soll zwischen ihnen geteilt werden. Vereinfacht gesagt funktioniert es wie ein Sparbuchguthaben, das 
weiter 

auf zwei Sparbücher mit gleichen Beträgen aufgeteilt wird. Jedes Sparbuch wird auf den Namen eines 

Partners geführt und jeder hat einen eigentumsähnlichen Zugriff auf dieses Sparbuch, unabhängig 

vom Lebensschicksal des anderen Partners. Das Rentensplitting verschafft jedem Partner einen eigen-

ständigen Anspruch auf Altersrente. Mit der Durchführung eines Rentensplittings bei bestehender 

Ehe, welches nur auf Antrag der Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartner durchgeführt wird, 

entfallen die Ansprüche auf Hinterbliebenenleistungen.27 Das Rentensplitting unterliegt jedoch der 

Beschränkung, dass nur Anrechte in der gesetzlichen Rentenversicherung geteilt werden können. 

Anrechte in der Beamtenversorgung, den berufsständischen Versorgungswerken, der betrieblichen 

Altersversorgung und der privaten Vorsorge können nicht einbezogen werden. In der Praxis wird vom 

Rentensplitting in einer bestehenden Ehe nur selten Gebrauch gemacht. Es bleibt abzuwarten, ob die 

Neuregelungen ab 1.1.200828 zu einer durchgreifenden Änderung in der Akzeptanz führen werden. 

2.1.2		Systeme	außerhalb	der	gesetzlichen	Rentenversicherung,	insbesondere		


berufliche	und	private	Vorsorge


Die Alterssicherungssysteme außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung erlangen beim Alters-

einkommen ein immer stärkeres Gewicht. Die Ausweitung betrieblicher und privater Vorsorge und 

die Verringerung des Anteils der gesetzlichen Rentenversicherung ist politisch gewollt,29 kann sich 

aber vor allem bei der Hinterbliebenensicherung, von der überdurchschnittlich Frauen profitieren, 

für Frauen nachteilig auswirken. Während in der Beamtenversorgung und bei den berufsständischen 

Versorgungswerken die Hinterbliebenenleistungen weitgehend vergleichbar mit denen der gesetz-

lichen Rentenversicherung ausgestaltet sind, sehen Systeme der betrieblichen Altersversorgung sehr 

unterschiedliche Regelungen vor. Einerseits ist eine Hinterbliebenensicherung nicht zwingend vor-

geschrieben30 und wird aus Kostengründen oft nicht eingeschlossen, sodass der überlebende Partner 

einen geringeren sozialen Schutz hat. In der Regel muss der primär Gesicherte ihm auch nicht mit-

teilen, wenn der Schutz auf Hinterbliebenenleistungen optional ausgeschlossen wird. Andererseits 

sind berufliche und private Systeme der sozialen Sicherung oftmals flexibler, was die Einbeziehung 

nicht formeller Ehen oder Lebenspartner anbelangt. Hier kann der primär Gesicherte bisweilen einen 

Begünstigten unabhängig vom familiären Status bestimmen. 

▼
▼

 

Bei der 2002 eingeführten „Riester“-Rente, die teilweise an die Stelle der gesetzlichen Ren-

tenversicherung treten soll, besteht aber die Möglichkeit, für nicht erwerbstätige Partner einen eigen-

ständigen Altersvorsorgevertrag abzuschließen, der vergleichbar31 steuerlich gefördert wird wie der 

Vertrag des erwerbstätigen Partners. Fraglich ist nur, ob dieser bereit ist, die anfallenden Prämien zu 

26 §§ 120a–120d SGB VI.

27 § 46 Abs. 2b SGB VI.

28 Dazu Künzel, Matthias, Die Weiterentwicklung des Rentensplittings durch das RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz, RV-aktuell 2007 (11), 386–390.

29 Ehrentraut, Oliver, Alterssicherung in Deutschland – das Zusammenspiel der drei Säulen, DRV 2007 (8–9), S. 576–589.

30 § 1 BetrAVG.

31 Nicht möglich ist die sog. Entgeltumwandlung und die damit verbundene Reduzierung des Sozialversicherungsbeitrages.
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entrichten. Soweit die Ehegatten keine andere Wahl getroffen haben, werden die Kinderzuschläge 

▼



der Mutter gutgeschrieben und erhöhen den späteren Leistungsanspruch. Nunmehr ist die Diskus-
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sion entstanden, ob sich das Ansparen für eine „Riester-Rente“ für Bezieher niedriger Einkommen 

überhaupt lohnt. Sofern die eigenständige Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung den 

Sozialhilfesatz nicht erreicht, werden die Leistungen aus einer „Riester-Rente“ in vollem Umfang 

angerechnet. Wenn man bedenkt, dass der Zahlbetrag der durchschnittlichen Altersrente für Frauen 
Inhalt	 in den alten Bundesländern im Jahre 2006 bei nur 256 €32 lag, wird deutlich, wie groß das Risiko der 

Sozialhilfebedürftigkeit ist.33 

zurück 

Das Alterseinkünftegesetz führte aufgrund einer Vorgabe einer EU-Richtlinie für alle ab 2006 angebo-
weiter 

tenen Tarife zwingend die sogenannten Unisex-Tarife ein, wonach Frauen und Männer bei gleichem 

Beitrag die gleiche Leistung erhalten. Wegen der unterschiedlichen Lebenserwartung führen diese 

Tarife zu einer Verschlechterung der Leistungen für Männer.34 Kritiker hegen allerdings die Befürch-

tung, dass dies nicht zwingend zu einer Verbesserung der Leistungen bei den Frauen führen muss, son-

dern zu einer Erhöhung der Unternehmensgewinne. 

2.2 Eigenständige Alterssicherung: Grundlagen, Formen und Bedeutung35 

Das wichtigste Instrument zum Aufbau einer eigenständigen Alterssicherung ist die gesetzliche Ren-

tenversicherung. Diese erste Säule wird durch Systeme der beruflichen und privaten Vorsorge ergänzt, 

wobei der Zugang zu Betriebsrentensystemen für Frauen bis in die jüngste Zeit deutlich erschwert war. 

Daher leisten Betriebsrenten für die meisten Frauen derzeit noch keinen nennenswerten Beitrag zur 

partnerunabhängigen Alterssicherung. 

2.2.1	Die	Grundsätze	eigenständiger	Sicherung	in	der	gesetzlichen	Rentenversicherung 

Die wichtigste Komponente eigenständiger Alterssicherung ist der Erwerb eigener Anwartschaften. 

Aufgrund der Rentenformel beruht in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung der Erwerb 

eigener Anwartschaften grundsätzlich auf Erwerbstätigkeit. Auf der Grundlage des versiche-

rungspflichtigen Einkommens werden Entgeltpunkte erworben. Je mehr Entgeltpunkte erworben 

wurden, desto höher ist der Rentenanspruch. Das deutsche Recht geht dabei von einer sehr strikten 

Äquivalenz aus, d.h. einem doppelten Verdienst entspricht die doppelte Anzahl von Entgeltpunkten 

und damit ein doppelt so hoher Leistungsanspruch. Für Frauen wirkt sich diese strikte Äquivalenz in 

der Regel negativ aus, da einem niedrigen Verdienst weniger Entgeltpunkte entsprechen und damit 

weniger Altersrente. Unmittelbare, systemimmanente Umverteilungsmechanismen, etwa die Höher-

bewertung niedriger Einkommen, das Deckeln höherer Renten, die Zahlung eines einkommens-

unabhängigen Grundbetrags oder einer Mindestrente, sind dem derzeitigen deutschen Rentenrecht, 

anders als verschiedenen ausländischen Rentenversicherungssystemen36, wesensfremd. Diese strikte 

Äquivalenz wird inzwischen durch einige Elemente des sozialen Ausgleichs mittelbar abgemildert, die 

entweder intern durch die Ehegatten (Versorgungsausgleich, Splitting) oder durch den Steuerzahler 

über den sog. Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung37 (z.B. Kindererziehungszeiten) 

finanziert werden. 

▼
▼

 

32 Rentenversicherung in Zeitreihen, DRV-Schriften Band 22, Oktober 2007, S. 90. 
33	 In vielen Fällen wird zwar die Leistung durch eine Witwenrente ergänzt, die im Jahr 2006 in den alten Bundesländern durchschnittlich 539 € 

betrug, vgl. Rentenversicherung in Zeitreihen (Fn. 32), S. 93, doch liegen selbst die Altersrenten für langjährig versicherte Frauen mit 460 € 
unter dem Sozialhilfeniveau (einschließlich Unterkunft und Heizung), ebda. S. 90. 

34 Für Männer bedeutet dies, dass sie gegenüber den bis Ende 2005 üblichen Tarifen bei Neuabschlüssen ab 1. Januar 2006 für die gleiche Ren-
tenleistung etwa 6,5 % mehr Beiträge aufwenden müssen. 

35 Vgl. Rust, Ursula (Hrsg.) (2000): Eigenständige Alterssicherung von Frauen. Fachtagung des Deutschen Juristinnenbundes (djb) in Koopera-
tion mit dem Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Bremen – 23./24. Juni 2000, Bremen, Verlag Chmielorz, Wiesbaden, 222 S. 

36 Das deutsche System steht sogar relativ allein; fast alle ausländischen Rentenversicherungssysteme haben systemimmanente Umverteilungs-
mechanismen. Am meisten ausgeprägt sind sie in der US-amerikanischen Social Security. 

37 § 213 SGB VI. 
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2.2.2	Versorgungsausgleich 

▼



Grundsätzlich ist mittlerweile die Tendenz im deutschen Sozialrecht zu erkennen, jeder Person unab-
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hängig von ihrer sozialen Biografie eine eigenständige soziale Absicherung im Alter zu verschaffen, 

die unabhängig ist vom Lebensschicksal des Partners. Der wohl umfassendste Schritt in diese Richtung 

wurde 1977 mit der Reform des Familienrechts unternommen. Das Schuldprinzip wurde beseitigt und 

durch das Zerrüttungsprinzip ersetzt. Nach den Vorstellungen des Gesetzgebers waren beide Partner 
Inhalt für das Scheitern der Ehe verantwortlich. Ebenso wie die während der Ehe erworbenen Güter im Rah-

men des familienrechtlichen Zugewinnausgleichs sollten im Sozialrecht die von beiden Ehegatten 
zurück erworbenen Anwartschaften auf eine Alters- oder Invaliditätsrente gleichmäßig aufgeteilt werden.38 

Im Ergebnis sollte jeder Partner einen Rentenanspruch in derselben Höhe erhalten. Die Regelung soll-
weiter 

te bewusst die sog. Hausfrauenehe begünstigen und die soziale Sicherung des nicht erwerbstätigen 

Partners verbessern. Nicht hinterfragt wurde, ob der nicht erwerbstätige Partner tatsächlich den Haus-

halt geführt hat und welche Gründe für die Nichterwerbstätigkeit vorlagen (z.B. Studium, Arbeitslo-

sigkeit). Hier kann das Familienrecht nur über Härtefallregelungen eine Korrektur schaffen. Ebenfalls 

keine Berücksichtigung findet der Umstand, ob eine Erwerbstätigkeit wegen Kindererziehung aufge-

geben wurde oder nicht. 

Für die Absicherung im Alter bedeutsam ist, dass die Anwartschaften nicht nur wertmäßig geteilt wer-

den, sondern dass zudem die zeitlichen Voraussetzungen erfüllt werden können. Damit werden auch 

bisher niemals versicherungspflichtige Personen einer versicherungspflichtigen Person gleichgestellt 

und können erstmals einen eigenen Rentenanspruch erwerben. Zusammen mit der Anerkennung von 

Kindererziehungszeiten kann zumindest eine eigenständige Grundabsicherung für das Alter erworben 

werden. Mit der Einführung des Versorgungsausgleichs hat sich die finanzielle Position der geschiede-

nen Frauen gegenüber der Rechtslage vor dem 1.7.1977 sicherlich verbessert. Dennoch ist das Einkom-

men geschiedener Frauen im Alter niedriger als das der geschiedenen Männer und der Witwen.39 

In ca. 90 % der Fälle sind Frauen die Begünstigten des Versorgungsausgleichs. Erst in jüngster Zeit hat 

sich das Bild etwas zugunsten der Männer verschoben. Häufiger als früher erhalten Männer während 

der Trennungszeit das Sorgerecht für die Kinder und reduzieren die Arbeitszeit. Ein weiterer Grund 

dürfte in der Arbeitslosigkeit zu sehen sein. Während arbeitslose Männer oftmals auf einen Arbeitsplatz 

warten, der ihrer Qualifikation entspricht, übernehmen Frauen schneller auch weniger qualifizierte 

Tätigkeiten, um die Familie über Wasser zu halten. Sie erwerben damit Rentenanwartschaften, die 

jedoch im Falle einer Scheidung auszugleichen sind. Schließlich ist auch die Kombination Selbststän-

digkeit des Ehemannes und abhängige Beschäftigung der Ehefrau öfter anzutreffen. Da Selbstständi-

ge nicht versicherungspflichtig sind und nicht stets eine andere Art der Vorsorge treffen, die in den 

Versorgungsausgleich fällt, sind sie im Scheidungsfall zulasten der abhängig beschäftigten Ehefrau 

ausgleichsberechtigt. 

▼
▼

 

Der Versorgungsausgleich ist seit 1.7.1977 obligatorisch in jedem Scheidungsverfahren und für alle 

Arten von Anwartschaften, gleich ob öffentlich-rechtlich, betrieblich oder privat unter der Ägide 

des Familienrichters durchzuführen.40 Dies verhindert, dass der schwächere Partner, in der Regel die 

Ehefrau, übervorteilt wird. Ein Ausschluss ist bislang nur unter sehr engen Voraussetzungen möglich, 

38	  §§ 1587 ff. BGB. 
39	 Vgl. Stegmann, Michael/Bieber, Ulrich, Scheidungsfolgen im Alter – Empirische Untersuchungen auf Basis von Daten der Rentenversicher-ung, 

der Erhebungen zur Alterssicherung in Deutschland und anderen Datenquellen, DRV 2007 (4-5), S. 265–297; nachfolgend Klammer, S. 135 ff. 
40	 Die Geschiedenenwitwenrente wird nur noch bei vor dem 1.7.1977 geschiedenen Ehen gezahlt. Ein Wahlrecht besteht nicht, was verfassungs-

rechtlich zulässig ist, vgl. BVerfG v. 2.6.2003, 1 BvR 789/96. 



 

Kapitel II. 
was allerdings die Flexibilität der Ehegatten sehr einschränkt. Die für 2009 geplante Strukturreform41 

▼



stellt das Prinzip des Versorgungsausgleichs nicht grundsätzlich infrage, sondern zielt vornehm-
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lich auf Vereinfachung dieses mittlerweile rechtlich sehr komplexen Rechtsinstituts. Der Ausgleich 

der Anwartschaften wird aber stärker der Disposition der Parteien unterworfen. Diese weitgehende 

Dispositionsbefugnis betrifft vor allem die immer wichtiger werdende betriebliche und zusätzliche 

Altersversorgung. Den Gerichten verbleibt zwar eine Kontrollfunktion, die aber längst nicht mehr so 
Inhalt stark ist wie das bisherige Erfordernis einer Genehmigung42 durch das Gericht. Dies birgt offenkundig 

die Gefahr einer Übervorteilung des schwächeren Ehegatten. Gegebenenfalls wird zudem der sog. 
zurück schuldrechtliche Versorgungsausgleich zum Zuge kommen. Bei diesem schuldrechtlichen Versor-

gungsausgleich erwirbt der Ehegatte keinen eigenständigen Anspruch gegen den Versorgungsträger, 
weiter 

sondern nur einen Geldanspruch gegen den ehemaligen Ehegatten. Bereits im geltenden Recht hat 

sich gezeigt, dass der schuldrechtliche Versorgungsausgleich43 in der Praxis häufig schwer durchsetz-

bar ist oder ganz ins Leere läuft. Somit ist zu besorgen, dass durch die Vereinfachungsregelungen der 

Gedanke des Erwerbs einer eigenständigen Alterssicherung für den nicht erwerbstätigen Partner – und 

damit zulasten der Frauen – zurückgedrängt wird. 

2.2.3	Erziehungsrente 

Eine Sonderform der eigenständigen Geschiedenensicherung hängt eng mit dem Versorgungsaus-

gleich zusammen. Da keine Ehe mehr besteht, kann bei Kindererziehung auch keine große Witwenren-

te bezahlt werden. An deren Stelle tritt die Erziehungsrente,44 die anders als die Witwenrente aus den 

eigenen, gegebenenfalls durch den Versorgungsausgleich erhöhten Anwartschaften berechnet wird. 

2.2.4	Anerkennung	von	Zeiten	der	Kindererziehung 

Die Erziehung von Kindern findet in der gesetzlichen Rentenversicherung in zwei unterschiedlichen 

Formen Berücksichtigung.45 

Kindererziehungszeiten 

Für die Erziehung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren werden Kindererziehungszeiten46 in 

Höhe von 0,0833 Entgeltpunkten47 je Monat gutgeschrieben. Dies entspricht einer Rentenleistung von 

79,68 € [West] bzw. 70,02 € [Ost].48 Kindererziehungszeiten wurden zunächst kumulativ bis zur Höchst-

grenze gutgeschrieben. Dies benachteiligte Frauen, die neben der Kindererziehung einer Erwerbstä-

tigkeit nachgingen, da sie weniger zusätzliche, aus Steuermitteln finanzierte Entgeltpunkte erhielten. 

Inzwischen werden die Kindererziehungszeiten additiv, also zusätzlich zu eigenen Entgeltpunkten 

gutgeschrieben. Eine Höchstgrenze besteht nur für höhere Erwerbseinkommen.49 

▼
▼

 

Berücksichtigungszeiten 

Berücksichtigungszeiten bis zum vollendeten 10. Lebensjahres des Kindes50 bewirken die Aufrechter-

haltung von gewissen Vorteilen aus dem Status eines Pflichtversicherten, was insbesondere für die 

Absicherung von Invalidität von Vorteil ist. Nicht erwerbstätige Frauen verloren nämlich nach altem 

41 Dazu Borth, Helmut, Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der Justiz für ein Gesetz zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs 
(VAStrRefG) v. 29.8.2007 – einführende Stellungnahme, FamRZ 2007, 1773–1775; BT-Drucks. 16/10144 v. 20.08.2008. 

42 § 1587o BGB. 
43 § 1587g BGB. 
44 § 47 SGB VI. 
45 Zur Diskussion über die Fortentwicklung von Kindererziehungszeiten vgl. Ehler, Jürgen/Langelüddeke, Anne, Systematisierung und Bewer-

tung aktuell diskutierter Überlegungen für eine verstärkte Berücksichtigung von Kindern in der Alterssicherung, DRV 2007 (7–8), S. 397–422. 
46 § 56 SGB VI. 
47 § 70 Abs. 2 SGB VI. 
48 Stand 1.7.2008, gültig bis 30.6.2009. 
49 Die Entgeltpunkte dürfen insgesamt etwa 1,9 Entgeltpunkte jährlich nicht überschreiten. 
50 § 57 SGB VI. 



 

Kapitel II. 
Recht nach spätestens fünf Jahren ihren zuvor durch Erwerbstätigkeit erworbenen Schutz bei Erwerbs-

▼



unfähigkeit. Außerdem verhindern Berücksichtigungszeiten eine Gleichstellung mit anderen Nicht-
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erwerbstätigen, was sich bei der Rentenberechnung in der Gesamtleistungsbewertung51 günstiger 

auswirkt. Schließlich werden seit 2002 Personen begünstigt, die während der Berücksichtigungszeit 

einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen. Ihre Entgeltpunkte werden um 50 % erhöht, maximal jedoch 

auf die Höhe des Durchschnittsverdienstes.52 Die Erhöhung findet nur statt, wenn mindestens 25 Jahre 
Inhalt	 mit eigenen rentenrechtlichen Zeiten belegt sind. Damit soll ein Anreiz für eine baldige Rückkehr ins 

Erwerbsleben und eine kontinuierliche Erwerbstätigkeitsbiografie geschaffen werden. 
zurück 

Rente	nach	Mindesteinkommen 
weiter 

Funktional erfüllte vormals die Rente nach Mindesteinkommen53 die Aufwertung niedriger eigener 

Beitragszeiten. Diese 1972 zugunsten der Frauen eingeführte Vorschrift regelt eine Mindestbewertung 

von Pflichtbeitragszeiten vor 1992. Voraussetzung für diese Mindestbewertung ist eine nachgewiesene 

Wartezeit von 35 Jahren54. Anders als bei den Kindererziehungs- oder Berücksichtigungszeiten ist aber 

eine Kindererziehung nicht erforderlich um in den Genuss der Vergünstigung zu gelangen. 

2.2.5	Anerkennung	von	Zeiten	der	Pflege	von	Angehörigen 

Personen, die einen Pflegebedürftigen mit Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung mindes-

tens 14 Stunden wöchentlich pflegen, sind versicherungspflichtig.55 Die Beiträge zahlt die Pflegekasse 

aufgrund eines fiktiv berechneten Einkommens. Der Leistungsanspruch hängt vom Grad der Pflegebe-

dürftigkeit ab und beträgt zwischen ca. 7 € und 21 € je Monat der Pflege.56 

2.2.6	Nachkauf	von	Versicherungszeiten 

Der Nachkauf von Versicherungszeiten ist in der gesetzlichen Rentenversicherung nur unter sehr 

besonderen Voraussetzungen möglich. Für eine Übergangszeit war es vom 1.1.1992 bis 31.12.1995 mög-

lich, bei einer erfolgten Erstattung der Beiträge anlässlich der Eheschließung (sog. Heiratserstattung)57 

Zeiten bis zum 1.1.1924 zurück zu einem relativ günstigen Betrag wieder nachzukaufen58 und damit 

einen eigenständigen Anspruch auf Alterssicherung zu erwerben. Ein genereller Nachkauf früherer 

Zeiten für Frauen ohne vorherige Heiratserstattung war nicht möglich und auch unter verfassungs-

rechtlichen Aspekten nicht geboten.59 Im geltenden Recht könnte frauenspezifisch wohl allenfalls der 

Nachkauf für Ausbildungszeiten relevant werden.60 

2.2.7	Freiwillige	Versicherung 
▼

▼
 

Eine freiwillige Versicherung ist dann möglich, wenn keine anderweitige Versicherungspflicht be-

steht. Die einstmals mögliche freiwillige Höherversicherung ist mit Wirkung zum 1.1.1998 entfallen. 

51 § 71 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 SGB VI.

52 § 71 Abs. 3a SGB VI.

53 § 262 SGB VI.

54 Zudem muss sich aus sämtlichen vollwertigen Pflichtbeiträgen ein Monatsdurchschnitt von weniger als 0,0625 Entgeltpunkten ergeben. Dies 


entspricht 75 % des Durchschnittsentgelts aller Versicherten. Die niedrigeren Pflichtbeiträge bis zum 31.12.1991 werden mit 1,5 multipliziert, 
aber höchstens bis auf 75 % des Durchschnittsentgelts angehoben. 

55 § 3 S. 1 Nr. 1a SGB VI; vgl. dazu Stegmüller, Michael/Mika, Tatjana, Ehrenamtliche Pflege in den Versicherungsbiographien, DRV 2007 (11-12), 
S. 771–789.


56 Vgl. aber unten für Bezieher von Leistungen nach dem SGB II Fn. 89.

57 § 1304 RVO.

58 § 282 SGB VI a.F.

59 BVerfG v. 4.3.1998 – 1 BvR 1487/97.

60 § 207 SGB VI.
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2.3 Beitragsunabhängige Alterssicherung 

▼



2.3.1	Leistungen 
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Aufgrund der Anbindung von Rentenanwartschaften an das vorherige Erwerbseinkommen waren 

Frauen häufiger sozialhilfebedürftig als Männer. Durch die längere Lebenserwartung von Frauen wur-

de die Situation noch verschärft, da die Hinterbliebenensicherung oftmals nicht für den Lebensunter-

halt ausreichte. Viele Frauen schämten sich aber Leistungen der Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen, 
Inhalt weil sie ihre Kinder nicht den Rückforderungen des Sozialamtes aussetzen wollten. Seit 1.1.2003 kön-

nen über 65-jährige Personen oder erwerbsgeminderte Personen Leistungen der Grundsicherung als 
zurück eigene Leistungen erhalten.61 Die Leistungen entsprechen denen der Hilfe zum Lebensunterhalt in der 

Sozialhilfe und betragen ab dem 1. Juli 2007 347 €, für Alleinstehende bzw. für den Haushaltsvorstand 
weiter 

und für Haushaltsangehörige jeweils 80 % des Regelsatzes des Haushaltsvorstands. 

Dazu kommen die Mehrbedarfe62, etwa bei Gehbehinderung und bei notwendiger Krankenkost. Auch 

auf die einmaligen Bedarfe63 sowie auf die Übernahme der Kranken- und Pflegeversicherungsbei-

träge64 und auf Hilfe in Sonderfällen, z.B. bei drohendem Wohnungsverlust wegen Schulden65 besteht 

Anspruch. Die Leistungen für Unterkunft und Heizung entsprechen den tatsächlichen angemessenen 

Kosten66 und in Einzelfällen können ergänzende Darlehen erbracht werden.67 

2.3.2	Anrechnung	von	Einkommen	und	Vermögen


Antragsteller


Die Grundsicherung ist bedarfsabhängig und nachrangig. Eigenes Einkommen und Vermögen des 

Anspruchstellers ist zunächst zur Deckung des Lebensbedarfs einzusetzen. 

Ehe-	und	Lebenspartner 

Einkommen und Vermögen des nicht getrennt lebenden Ehe- oder Lebenspartners darf nur berück-

sichtigt werden, soweit es einen fiktiven Betrag übersteigt, den der Partner selbst als Hilfe erhalten 

würde bzw. der als Vermögen anrechenbar wäre, wenn dieser leistungsberechtigt wäre.68 Dies korres-

pondiert mit der familienrechtlichen Unterhaltspflicht zwischen den Ehegatten.69 

Eltern	und	Kinder 

Im Unterschied zur sonstigen Sozialhilfe als Hilfe zum Lebensunterhalt70 bleiben Unterhaltsansprüche 

des Leistungsberechtigten gegenüber Kindern und Eltern unberücksichtigt, sofern deren jährliches 

Gesamteinkommen71 100.000 € unterschreitet.72 Durch diese Freistellung soll die Zielsetzung des 

Gesetzgebers umgesetzt werden, der versteckten Altersarmut, vor allem von Frauen, entgegenzu-

wirken. Es besteht eine gesetzliche Vermutung, dass das Einkommen die 100.000 €-Grenze nicht über-

schreitet. Solange die gesetzliche Vermutung nicht widerlegt ist, besteht ein Anspruch auf Leistungen. 

Es liegt im Ermessen des Sozialhilfeträgers, vom Leistungsempfänger nähere Auskünfte zu verlangen, 

die Rückschlüsse auf die Einkommensverhältnisse des Unterhaltspflichtigen zulassen (z. B. mit der 

Frage nach dem Beruf des Kindes). 

▼
▼

 

61  § 41 SGB XII.

62  § 30 SGB XII.

63  § 31 SGB XII.

64  § 32 SGB XII.

65  § 34 SGB XII.

66  § 29 SGB XII.

67  § 37 SGB XII.

68  § 43 Abs. 1 SGB XII.

69  §§ 1360 ff. BGB.

70  § 27 SGB XII.

71  § 16 SGB IV.

72  § 43 Abs. 2 SGB XII.
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Einen Einsatz des Vermögens der Eltern und Kinder des Leistungsberechtigten sieht das Gesetz nicht 

vor. Ausgenommen sind Einkünfte aus dem Vermögen (z.B. Zinsen, Mieteinnahmen), wenn sie die 
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100.000 €-Grenze überschreiten. 

Durch die Freistellung eines relativ hohen Einkommens vom Regress des Sozialhilfeträgers ergibt sich 

eine Differenz zum familienrechtlichen Unterhaltsanspruch.73 Dieser besteht selbst bei niedrigerem 
Inhalt Einkommen dem Grunde nach weiterhin fort und bleibt vorrangig. Der Unterhaltsverpflichtete kann 

sich dem Anspruch nicht mit dem Argument entziehen, der Unterhaltsberechtigte könne Grundsi-
zurück cherung in Anspruch nehmen. 

weiter 

3. Gleichstellungspolitische Ziele im Sozialrecht und Integration 
von Frauen in den Arbeitsmarkt 

3.1	 Rollenleitbilder beim Zugang zu Arbeitsvermittlung, Arbeitsförderung und 
zu individueller (partnerunabhängiger) Einkommenssicherung 

3.1.1	Leistungen	nach	dem	SGB	III 

Im Arbeitsförderungsrecht wurden 2002 zwei Vorschriften eingeführt, die eine verbesserte Förde-

rung von Frauen zur Integration in den Arbeitsmarkt74 und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf75 

bewirken sollen. Es handelt sich um Programmsätze, die keine unmittelbaren Ansprüche geben, 

aber bei der Entscheidungsfindung, etwa bei Ermessensentscheidungen, eine Rolle spielen können. 

Die von den Agenturen für Arbeit jährlich zu erstellenden Eingliederungsbilanzen sollen insbeson-

dere Angaben enthalten zu der Beteiligung von Frauen an Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung 

unter Berücksichtigung des Frauenanteils an den Arbeitslosen und ihrer relativen Betroffenheit durch 

Arbeitslosigkeit sowie über Maßnahmen, die zu einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen am 

Arbeitsmarkt beigetragen haben.76 

Durch die Verschärfung des Begriffs der Zumutbarkeit sind auch arbeitslose Frauen gehalten grund-

sätzlich jede angebotene Erwerbstätigkeit anzunehmen.77 Die Erfüllung familiärer Aufgaben ist kein 

generelles Kriterium mehr für eine Ablehnung78, doch muss die familiäre Situation nach den genann-

ten Programmsätzen im Einzelfall Berücksichtigung finden. Im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht79 

ist die Arbeitslose jedoch gehalten, ihre Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt zu gewährleisten, etwa 

durch das Bemühen um eine Kinderbetreuung. Im Extremfall kann eine Sperrzeit für die Zahlung des 

Arbeitslosengeldes80 ausgesprochen werden. 
▼

▼
 

73  §§ 1601 – 1615 BGB.

74 § 8  SGB III Frauenförderung.


(1) Zur Verbesserung der beruflichen Situation von Frauen ist durch die Leistungen der aktiven Arbeitsförderung auf die Beseitigung beste-
hender Nachteile sowie auf die Überwindung des geschlechtsspezifischen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes hinzuwirken. 
(2) Frauen sollen mindestens entsprechend ihrem Anteil an den Arbeitslosen und ihrer relativen Betroffenheit durch Arbeitslosigkeit geför-
dert werden. 

75	 § 8a  SGB III Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Die Leistungen der aktiven Arbeitsförderung sollen in ihrer zeitlichen, inhaltlichen und organisatorischen Ausgestaltung die Lebensverhält-
nisse von Frauen und Männern berücksichtigen, die aufsichtsbedürftige Kinder betreuen und erziehen oder pflegebedürftige Angehörige 
betreuen oder nach diesen Zeiten wieder in die Erwerbstätigkeit zurückkehren wollen. 

76  § 11 Abs. 2 Nr. 4 SGB III.

77  § 121 SGB III.

78 Nach der bis zum 31.12.2004 gültigen Fassung des § 119 Abs. 4 Nr. 2 SGB III war „arbeitsbereit und arbeitsfähig der Arbeitslose auch dann, wenn 


er bereit oder in der Lage war, unter den üblichen Bedingungen des für ihn in Betracht kommenden Arbeitsmarktes nur versicherungspflich-
tige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigungen mit bestimmter Dauer, Lage und Verteilung der Arbeitszeit aufzuneh-
men und auszuüben, wenn dies wegen der Betreuung und Erziehung eines aufsichtsbedürftigen Kindes oder Pflege eines pflegebedürftigen 
Angehörigen erforderlich ist“ [Hervorhebung durch den Verf.] 

79  § 119 Abs. 1 Nr. 2 SGB III.

80  § 144 Abs. 1 Nr. 3 SGB III.
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Als arbeitslos gilt nur, wer bereit ist, mindestens 15 Stunden wöchentlich eine versicherungspflichtige 

Erwerbstätigkeit auszuüben. Personen, die nur in einem geringeren Umfang erwerbstätig sein wollen, 
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gelten nicht als arbeitslos und erhalten keine Leistungen. Diese starre Zeitgrenze kann ein Hemmnis 

für eine allmähliche Reintegration in den Arbeitsmarkt sein. 

Während der Erziehung eines Kindes bis zum dritten Lebensjahr besteht Versicherungspflicht auch in 
Inhalt der Arbeitslosenversicherung, sofern unmittelbar zuvor ein versicherungspflichtiges Beschäftigungs-

verhältnis bestand.81 Somit wird ein Anspruch auf Arbeitslosengeld erworben bzw. aufrechterhalten. 
zurück Die Beiträge entrichtet der Bund82 pauschal83 aus Steuermitteln. 

weiter 
Pflegepersonen können sich seit 1.2.2006 auf Antrag gegen Arbeitslosigkeit versichern,84 haben aller-

dings die Beiträge allein zu tragen.85 

3.1.2	Leistungen	nach	dem	SGB	II 

In der sozialhilfeähnlich ausgestalteten Grundsicherung für Arbeitssuchende ist dem erwerbsfähigen 

Hilfebedürftigen jede Arbeit zumutbar, es sei denn, dass die Ausübung der Arbeit die Erziehung seines 

Kindes oder des Kindes seines Partners gefährden würde. Die Erziehung eines Kindes, welches das dritte 

Lebensjahr vollendet hat, ist in der Regel nicht gefährdet, soweit seine Betreuung in einer Tagesein-

richtung oder in Tagespflege im Sinne der Vorschriften des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) oder auf 

sonstige Weise sichergestellt ist. Die zuständigen kommunalen Träger sollen darauf hinwirken, dass 

erwerbsfähigen Erziehenden vorrangig ein Platz zur Tagesbetreuung des Kindes angeboten wird. 

Eine Arbeit ist auch dann nicht zumutbar, wenn die Ausübung der Arbeit mit der Pflege eines Ange-

hörigen nicht vereinbar wäre und die Pflege nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann.86 Hier 

ergibt sich rechtlich eine Konstellation, die mittelbar zu einer Diskriminierung von Frauen führt, wenn 

der zu Pflegende Sozialhilfeleistungen nach § 61 ff. SGB XII bezieht. Nach § 65 Abs. 2 SGB XII erhalten 

Pflegebedürftige die Beiträge der Pflegeperson für eine angemessene Alterssicherung, soweit die 

Alterssicherung nicht anderweitig gesichert ist. Bei der Angemessenheit der Alterssicherung könnte 

man sich an den Beiträgen orientieren, die zu entrichten sind, wenn der Pflegebedürftige Leistungen 

nach dem SGB XI bezieht. Bezieht die Pflegeperson aber Leistungen nach dem SGB II, ist sie pflichtver-

sichert. Damit sind keine freiwilligen Beiträge zur Rentenversicherung möglich. Die Benachteiligung 

liegt nun darin, dass die beitragspflichtigen Einnahmen für Bezieher von Arbeitslosengeld nach dem 

SGB II nur mit monatlich 205 € angesetzt werden87, bei anderen Pflegepersonen aber nach der deut-

lich höheren monatlichen Bezugsgröße bemessen werden88 und damit zu einer deutlich höheren 

Altersrente führen. Andererseits wird den pflegenden Beziehern von Arbeitslosengeld praktisch kaum 

eine Tätigkeit vermittelt, weil dann für eine anderweitige Unterbringung mit deutlich höheren Kosten 

gesorgt werden müsste. Im Ergebnis führt dies dazu, dass die Pflegepersonen – und dies sind nach wie 

vor überwiegend Frauen – dem Staat durch die Übernahme der häuslichen Pflege hohe Kosten erspa-

ren, dafür aber nur einen mehr als dürftigen Anspruch89 auf Altersrente erwerben. 

▼
▼

 

81  § 26 Abs. 2a SGB III.

82  § 347 Nr. 9 SGB III.

83  Für 2007 waren 290 Millionen € zu entrichten, § 345a Abs. 2 S. 1 SGB III.

84  § 28a SGB III.

85  § 349a SGB III.

86  § 10 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 4 SGB II. Diese Grundsätze dürften auch beim Zumutbarkeitsbegriff nach dem SGB III gelten.

87  § 166 Abs. 1 Nr. 2a SGB VI.

88  § 166 Abs. 2 SGB VI, vgl. oben Fn. 55.

89 Die beitragspflichtigen Einnahmen von 205 € monatlich führen zu einem Anspruch auf Altersrente von ca. 2,20 € monatlich, d.h. die Person 


müsste 157 Jahre! Pflegeleistungen erbringen, um überhaupt einen Anspruch in Höhe der Grundsicherung (ohne Unterkunft und Heizung) 
zu erwerben. 



 

▼
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Als Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt nennt das Gesetz über die spezifische Arbeits-

förderung hinaus als weitere Leistung die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die 
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häusliche Pflege von Angehörigen.90 

3.2 Rollenleitbilder bei Familienleistungen 
und familienbezogenen Infrastrukturen 

Inhalt Für Zeiten unbezahlter Familienarbeit besteht über die genannte Anrechnung von Kindererziehungs- 

und Berücksichtigungszeiten hinaus kein Anspruch auf eine individuelle Einkommenssicherung. 
zurück	 Kindergeld und Leistungen an Pflegebedürftige können das Einkommen nur mittelbar sichern, da 

Zielgruppe bzw. Anspruchsinhaber nicht die erziehende oder pflegende Person ist. Nur wenn die zu 
weiter 

pflegende Person die Pflegeperson mit den Pflegeleistungen in einem Arbeitsverhältnis beschäftigt, 

kann eine individuelle Einkommenssicherung erzielt werden. 

Traditionell sind Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, vor allem unter drei Jahren, in Westdeutschland 

quantitativ unzureichend. Kurzfristig eine Betreuung zu finden ist kaum möglich. Der Anspruch auf 

einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem dritten Lebensjahr soll mit einem Anspruch auf einen Krip-

penplatz für jüngere Kinder ergänzt werden. Die Auswahlkriterien sind meist nicht festgelegt und 

gerade bei privaten Trägern nicht immer zu durchschauen. Bei öffentlichen Trägern sind die Kommu-

nen im eigenen Interesse dann gut beraten, einer arbeitslosen Person bevorzugt einen Betreuungsplatz 

zu verschaffen, wenn sie selbst für Leistungen an Arbeitslose nach dem SGB II zuständig sind.91 Sind vor 

Ort andere Betreuungspersonen verfügbar, wie z.B. Großeltern, sinken die Chancen auf einen Betreu-

ungsplatz eher. Bevorzugt werden meist Alleinerziehende. Da die Gebührenerhebung Sache des Auf-

wandsträgers ist, obliegt es ihm festzulegen, inwieweit geringes Einkommen, etwa durch Arbeitslo-

sigkeit, berücksichtigt wird. Eventuell können die Kosten ganz oder teilweise von der Arbeitsagentur 

übernommen werden.92 Soweit ein Betreuungsplatz gefunden wurde, ist dieser regulär zu bezahlen. 

Ein Wahlrecht zwischen Betreuung einerseits und Geldleistungen andererseits existiert nicht. Ein 

großes faktisches Problem für die Reintegration in den Arbeitsmarkt sind die unzureichenden Öff-

nungszeiten vieler, insbesondere öffentlicher Einrichtungen. Inzwischen bieten in einigen Großstäd-

ten private Träger eine Betreuung auch über Nacht an (z.B. für Krankenschwestern), die aber vergleichs-

weise teuer ist. 

4. Wandel der Rollenleitbilder im Sozialrecht – 

Trends und Herausforderungen?


▼
▼

 

Das deutsche Sozialrecht hat in den vergangenen drei Jahrzehnten, beginnend mit der Einführung des 

Versorgungsausgleichs im Jahre 1977, verstärkt versucht, Frauen, die nicht einer entlohnten Erwerbs-

tätigkeit nachgehen, sondern Familienarbeit verrichten, eine eigenständige, individuelle Alterssi-

cherung zu verschaffen und die Bedeutung der abgeleiteten Sicherung zurückzudrängen. Es hat zur 

Umsetzung dieses Ziels zwei Wege benutzt: 

Zum einen wurde den nicht erwerbstätigen Partnern eine gleichberechtigte Teilhabe an den Anwart-

schaften des Partners vermittelt. Durch den Bezug auf die Ehezeit wird klargestellt, dass die Ehe-

schließung auch die gemeinsame partnerschaftliche Verantwortung für Alterssicherung beinhaltet. 

90  § 16 Abs. 2 S. 2 SGB II.

91  Sog. Optionskommunen nach § 6a SGB II.

92  § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 SGB II.
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Man muss sich allerdings darüber im Klaren sein, dass dieses Teilhabemodell mit einer eigenständi-

▼



gen, individuellen Alterssicherung vor allem eine rechtliche Besserstellung beinhaltet. Diese Besser-
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stellung besteht u. a. darin, dass eigene Rentenanwartschaften einen Eigentumsschutz genießen93, 

Hinterbliebenenleistungen hingegen nicht94. Die subjektiv-rechtliche Position des Begünstigten 

wird deutlich gestärkt. Die rechtliche Besserstellung in einem Teilhabemodell bedeutet jedoch nicht 

zwangsläufig eine finanzielle Besserstellung gegenüber einer abgeleiteten Hinterbliebenensiche-
Inhalt rung. Denn die Teilhabemodelle gewähren nur die Hälfte der während der Ehezeit erworbenen 

Anwartschaften. Die abgeleitete Sicherung in Form der Hinterbliebenenrente hingegen gewährt 55 % 
zurück der Anwartschaften der während der gesamten Versicherungskarriere erworbenen Anwartschaften des 

primär Gesicherten, bezieht also voreheliche Zeiten mit ein. Zudem werden beim Teilhabemodell eige-
weiter 

ne Anwartschaften gegengerechnet und kürzen den Anspruch. Dies ist bei abgeleiteten Sicherungen 

nicht der Fall. Die abgeleitete Sicherung folgte pauschal dem Leitbild der Hausfrauenehe. Sozialrecht-

lich wurde der Verlust des Unterhaltsanspruchs finanziell von der Versichertengemeinschaft aufge-

fangen. Das Teilhabemodell weist dagegen die finanzielle Verantwortung allein den beiden Partnern 

und der von ihnen in der Ehe gewählten Rollenverteilung zu. Die Versichertengemeinschaft bleibt bei 

der Finanzierung außen vor. 

Der zweite Weg zur Schaffung einer eigenständigen, individuellen sozialen Sicherung erfolgt über 

Steuermittel. Daraus werden Anwartschaften bei Kindererziehung oder der Pflege von Angehörigen 

finanziert. Diese steuerfinanzierten Anwartschaften geben erstmals überhaupt einen Anspruch auf 

soziale Sicherung oder ergänzen einen bestehenden Anspruch. Funktional handelt es sich um eine 

steuerfinanzierte, bedarfsunabhängige Mindestrente. Soweit diese nicht ausreicht, kann sie gegebe-

nenfalls durch eine steuerfinanzierte bedarfsabhängige Mindestrente (Grundsicherung) aufgestockt 

werden. 

Das Sozialrecht hat sich insoweit geänderten Familienstrukturen angepasst, als die tatsächliche Erzie-

hung von Kindern stärker bei der Höhe der Leistung berücksichtigt wird. Auch die Möglichkeit der 

Kumulation von eigenen Anwartschaften mit Anwartschaften aus Kindererziehungszeiten trägt dem 

Umstand Rechnung, dass die Erwerbstätigkeit wegen Kindererziehung seltener dauerhaft und voll-

ständig aufgegeben wird, sondern über eine Teilzeitarbeit eine Reintegration in den Arbeitsmarkt ver-

sucht wird. 

Allgemein kann gesagt werden, dass an eine stärkere Individualisierung der Leistungen die Erwar-

tung geknüpft wird eigenverantwortlich für die soziale Absicherung durch Erwerbstätigkeit zu sor-

gen. Allein eine Eheschließung soll tendenziell weder im familienrechtlichen Unterhaltsrecht noch 

im Sozialrecht zu einer ausreichenden sozialen Absicherung führen. Dies wird etwa deutlich an der 

Verschärfung der Zumutbarkeitsregelungen bei der Inanspruchnahme von Leistungen bei Arbeitslo-

sigkeit. Die Erziehung eines über drei Jahre alten Kindes ist kein Ausschlusskriterium für die Ausübung 

einer Erwerbstätigkeit von zumindest 15 Stunden wöchentlich. 

▼
▼

 

Nach wie vor ist das Lohnniveau von Frauen niedriger als das von Männern. Dies lässt vielen jungen 

Familien keine Wahlfreiheit über die Entscheidung, wer die Kindererziehung übernimmt. Solan-

ge der Aufbau einer Alterssicherung und deren Höhe direkt von der Höhe des Erwerbseinkommens 

abhängt, wird sich Kindererziehung in der sozialen Absicherung der Kindererziehenden – und damit 

93  BVerfGE 53, 164 [175]; 53, 257 ff., dazu Ruland in: von Maydell/Ruland (Hrsg.), Sozialrechtshandbuch, 3. Aufl. S. 981 ff.

94  BVerfGE 97, 271 [283 ff.].
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regelmäßig bei den Frauen – niederschlagen, es sei denn man würde Kindererziehung durchgängig 

▼



einer Erwerbstätigkeit gleichstellen. Andererseits entspricht die bisherige Absicherung während der 
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Kindererziehung in den ersten drei Lebensjahren einem fiktiven Bruttoverdienst von fast 30.000 €95 

bzw. über ca. 2.450 € monatlich. Die Absicherung entspricht damit einem Einkommen, welches viele 

Frauen (aber auch Männer) kaum erreichen und liegt etwa beim Doppelten des derzeit diskutierten 

Mindestlohns von 7,50 €/Stunde, der längst nicht in allen Branchen gezahlt wird. Unzureichend ist die 
Inhalt soziale Absicherung somit für überdurchschnittlich verdienende Männer und Frauen und diejenigen, 

denen nach drei Jahren kein vollzeitiger Wiedereinstieg in das Erwerbsleben in der vormaligen Posi-
zurück tion gelingt. 

weiter 
Die Beschränkungen bei der Ausübung von Familienarbeit ergeben sich inzwischen weniger aus dem 

Sozialrecht als vielmehr aus dem Arbeitsrecht und den unzureichenden Betreuungsmöglichkeiten. 

Noch immer ist es nach Ablauf der Elternzeit schwierig, vorübergehend aus dem Arbeitsprozess auszu-

steigen. Schwierigkeiten ergeben sich bereits dann, wenn die ohnehin meist nur kurzfristig gewährleis-

tete institutionelle Betreuung entfällt (z.B. Stundenausfall in der Schule). Hier sind die Arbeitnehmer/ 

innen regelmäßig auf das Wohlwollen des Arbeitgebers und der Kollegen und Kolleginnen angewiesen. 

Bei Erkrankung von Kindern96, drastischer aber bei kurzfristiger Pflegebedürftigkeit von Angehörigen 

ist ein Fernbleiben vom Arbeitsplatz ohne Einkommensverlust nicht immer möglich. Die arbeitsrecht-

lichen Regelungen dazu sind längst nicht ausreichend.97 Der Pflege-Urlaub, der kurzfristig eine – leider 

unbezahlte – Freistellung von bis zu 10 Tagen vorsieht, ist unter diesem Aspekt ein Schritt in die richtige 

Richtung. Ebenso ist die unbezahlte Freistellung bis zu 6 Monaten zur Pflege (nach dem PflegezeitG seit 

dem 1.7.2008) für die Betroffenen eine gewisse Hilfe. Es steht aber zu befürchten, dass es überwiegend 

wieder die Frauen sein werden, die in die unbezahlte Freistellung gedrängt werden. 

Die Einführung eines Elterngeldes98 für Geburten ab 1.1.2007 hat zu einer deutlichen Zunahme der 

Antragstellung seitens der Väter geführt. Es sollen im Jahr 2007 etwa 10 % der Väter einen Antrag gestellt 

haben. Bei genauerer Betrachtung relativiert sich das Bild. Die überwiegende Zahl von Vätern nimmt 

nur die beiden zusätzlichen Monate. Nur jeder fünfte schöpft den Rahmen von 12 Monaten aus.99 Damit 

liegt der Anteil der Männer, die tatsächlich längerfristig die Verantwortung für die Kindererziehung 

übernehmen, nach wie vor bei etwa 2 %. 

Selbst bei geschlechtsneutraler Ausgestaltung der Vorschriften wird es immer wieder Konstellationen 

geben, bei denen sich erst in der praktischen Umsetzung herausstellt, wo die Nachteile überwiegend 

Frauen treffen, weil sie es sind, die Familienarbeit ausüben, es also zu einer sog. mittelbaren Diskri-

minierung kommt. So etwa bei der Erweiterung des Bemessungszeitraums und -rahmens für die 

Berechnung des Arbeitslosengeldes bei vorangegangenen Zeiten des Mutterschutzes bzw. der Erzie-

hungszeit,100 wo sich der Anspruch bei Unterbrechung der Erwerbstätigkeit durch Mutterschutz bzw. 

Erziehungszeit deutlich verringert. Es ist Aufgabe der Rechtsprechung, die diskriminierenden Vor-

schriften verfassungskonform auszulegen101 oder die Sache dem Bundesverfassungsgericht vorzule-

gen.102 Gleiches gilt bei der Wartezeit von 45 Jahren .103 

▼
▼

 

95	 Bei einem Beitragssatz von 19,9 % müssten knapp 6.000 € jährlich aufgewendet werden, um eine Anwartschaft in Höhe des Durchschnittsver-
dienstes aufzubauen. 

96	 Gemäß § 45 SGB V besteht Anspruch auf Krankengeld für bis zu 10 Tage, bei Alleinerziehenden bis zu 20 Tage, wenn die Betreuung eines unter 
12 Jahre alten Kindes nicht gesichert ist. Insoweit besteht auch ein Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Freistellung von der Arbeitsleistung. 

97	 § 616 BGB gewährt zwar einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung, aber regelmäßig nur bei eigener Erkrankung, nicht aber bei kurzfristigem 
Betreuungsbedarf für Kinder, wenn der Partner erkrankt ist, vgl. etwa Landesarbeitsgericht Düsseldorf v. 20.3.2007, 3 Sa 30/07, jurisPR-ArbR 
36/2007 mit kritischer Anmerkung von Kothe/Nebbe; zum Sonderurlaub zur Kinderbetreuung nach § 28 TVöD/TVL ArbG Köln v. 19.7.2007 – 
22 Ca 2074/07, jurisPR-ArbR 2/2008 mit Anmerkung von Kothe/Nebbe. 

98  Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz), BGBl. I 2006, 2748.

99  http://www.focus.de/finanzen/recht/elterngeld_aid_138985.html vom 13.11.2007.

100  § 130 SGB III.

101  Vgl. etwa SG Berlin v. 29.5.2006, SuP 2006, 448, aufgehoben durch LSG Berlin-Brandenburg v. 16.10.2007, L 12 AL 318/06 veröffentlicht in Juris.

102  Vorlagebeschluss des SG Dresden v. 12.9.2007, S 29 AL 534/06 veröffentlicht in Juris.

103  § 38 SGB VI; dazu Rust, Ursula: 45 Jahre: Ein Stellvertretermerkmal für Ausschluß versicherter Frauen, SGB 2008, 272; 332.


http://www.focus.de/finanzen/recht/elterngeld_aid_138985.html
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1911: Witwen, Witwer und Waisen erhalten eine Hinterbliebenenversorgung. 

1942: Einführung einer Geschiedenensicherung 

1957: 
Große Rentenreform: Frauen erhalten ab 60 Jahren Altersruhegeld. Voraussetzung sind mindestens 
15 Versicherungsjahre. 

1972: 
Einführung der Rente nach Mindesteinkommen. Gering bewertete Pflichtbeitragszeiten von vor 1973 
werden auf maximal 75 % des Durchschnittsverdienstes aller Versicherten angehoben. 
Voraussetzung: 35 Versicherungsjahre. 

1975: 
Das Bundesverfassungsgericht verlangt, die Voraussetzungen für die Rente von Witwen und Witwern 
anzugleichen. 

1977: Einführung des Versorgungsausgleichs für ab 1.7.1977 geschiedene Ehen 

1983: 
Vereinheitlichung der Tabellenwerte für Männer und Frauen. Anhand dieser Werte werden Rentenansprü-
che aus beitragspflichtiger Tätigkeit im Ausland errechnet, etwa für Aussiedler/innen. 

1984: 
Die Anspruchsvoraussetzungen für die Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente werden verschärft. 
Einen Anspruch hat nur, wer in den drei Jahren vor einer Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit 
(pflicht-)versichert gewesen ist. Dies trifft vor allem Hausfrauen. 

1986: 
Nach dem neuen Erziehungszeiten-Gesetz erhalten ab 1921 geborene Versicherte pro Kind ein zusätzliches 
Jahr Rentenanspruch, ein Jahr später auch Mütter, die vor 1921 geboren sind. Nach einer Novelle 
des Hinterbliebenenrentengesetzes mindert eigenes Einkommen die Hinterbliebenenrente. 

1992: 

Das Bundesverfassungsgericht verpflichtet den Gesetzgeber, die Nachteile aus Kindererziehungszeiten 
stärker auszugleichen. Durch das Rentenreformgesetz werden für Kinder, die ab 1992 geboren sind, drei 
Kindererziehungsjahre angerechnet. Hinzu kommen Berücksichtigungszeiten bis zum zehnten Lebensjahr 
für jedes Kind, auch wenn es vor 1992 geboren ist. Versicherte erwerben bereits nach weniger als 15 Ver-
sicherungsjahren einen Rentenanspruch. Das Rentenalter von Frauen wird schrittweise von 60 auf 65 Jahre 
angehoben. Die Berechnung der Rente nach Mindesteinkommen wird neu gestaltet. 

1995: Die Pflegeversicherung führt ab 1. April Rentenversicherungsbeiträge für häusliche Pflegepersonen ein. 

1996: 

Die 1992 beschlossene Anhebung der Altersgrenze wird auf das Jahr 2004 vorgezogen. Versicherte, die im 
Oktober 1940 geboren sind, erhalten drei % weniger Rente, wenn sie mit 60 Jahren in Ruhestand gehen. Jeden 
Monat erhöht sich der Abschlag um weitere drei %. Versicherte, die im Dezember 1944 geboren sind, erhalten 
18 % weniger Rente, wenn sie mit 60 Jahren in Ruhestand gehen. 

1999: 
Aufgrund des Rentenreformgesetzes erhöht sich die Bewertung der dreijährigen Kindererziehungszeit 
von 75 auf 100 % des Durchschnittsverdienstes. 

2002: 

Der Aufbau einer zusätzlichen privaten oder betrieblichen Altersvorsorge wird mit staatlichen Mitteln finanzi-
ell gefördert durch Zulagen und Steuererleichterungen. Nicht versicherte Ehepartner können auch gefördert 
werden. Voraussetzung ist, dass der/die Partner/in pflichtversichert ist und zusätzlich für das Alter vorsorgt. 
Geschieht dies in der Höhe von 4 % des sozialversicherungspflichtigen Einkommens, erhält die nicht versicher-
te Person die maximale Zulage von 154 €. Bedingung dabei ist, dass die nicht versicherte Person einen eigenen 
Altersvorsorgeantrag auf ihren Namen abschließen muss. Wenn nicht anders vereinbart, fließt die Kinderzu-
lage dabei automatisch auf das Konto der Mutter. 

2002: 

Erwerbstätige Mütter, die aufgrund der Kindererziehung beruflich kürzertreten und Teilzeit arbeiten, werden 
im neuen Rentensystem berücksichtigt. Es werden nicht nur die ersten drei, sondern auch die folgenden 
sieben Lebensjahre des Kindes auf dem Rentenkonto besser bewertet. Das Rentenkonto nicht erwerbstätiger 
Mütter, die gleichzeitig mehrere Kinder unter zehn Jahren erziehen und deshalb nicht erwerbstätig sind, 
wird aufgestockt. Entsprechendes gilt auch für Väter. 

2002: 

Bei der Hinterbliebenenversorgung wird der Kinderzuschlag für das erste Kind von einem auf zwei Entgelt-
punkte verdoppelt. Der Zuschlag wird zusätzlich zum Versorgungssatz von 55 % gezahlt. Die Witwenrente für 
jüngere kinderlose Frauen wird von 60 % auf 55 % gesenkt. Das neue Hinterbliebenenrecht gilt für nach 2001 
geschlossene Ehen sowie für bestehende, in denen beide Partner jünger als 40 Jahre alt sind. 

2002: 

Die neue Grundsicherung greift dann, wenn die Rente oder das sonstige Einkommen und Vermögen nicht für 
den Lebensunterhalt reichen. Antragsberechtigt sind neben älteren Menschen ab 65 auch alle Personen ab 
18 Jahren, die aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. Kinder oder Eltern mit 
einem Jahreseinkommen von unter 100.000 € müssen nicht zahlen, wenn ihre Angehörigen die Grundsiche-
rung in Anspruch nehmen. 

2006: Einführung von „Unisex“-Tarifen in der privaten Vorsorge 

2009: Strukturreform des Versorgungsausgleichs (geplant) 

104 Zeitschrift des DGB: Frau geht vor, Info-Brief Nr. 5, November 2000, S. 14; http://www.gleichberechtigung-goes-online.de/gbo/doku/ueber-
sicht.html?kategorie=7#rere_13, Ergänzungen durch den Verfasser. 

http://www.gleichberechtigung-goes-online.de/gbo/doku/ueber-
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From the start German social law, notably its provisions regarding entitlement to old-age and invalidity 

pensions, was strongly linked to gainful employment. Persons who performed unpaid family work, such as 

housewives, were in principle supposed to participate in the social security benefits of the breadwinner via 

the receipt of maintenance. This understanding of gender roles was prevalent until the end of the 1960s and 
Inhalt	 was reflected accordingly in social law. 

zurück	 In the past three decades, beginning with the introduction of pension splitting (Versorgungsausgleich) 

in 1977, the position of women not in gainful employment who perform unpaid family work has been 
weiter 

strengthened. Two concepts were elaborated with the aim of providing women with their own entitlements 

to social security benefits, while diminishing the importance of derived entitlements. 

The first involves the equal sharing of the partners’ entitlements and was implemented for the non-employ-

ed partner. Its strict reference to the period of marriage underlines the fact that the marriage ceremony 

institutes the joint responsibility of both spouses to provide for old age. The equal sharing of entitlements 

mainly improves the legal position of the non-employed spouse, but does not necessarily result in an im-

provement of the overall financial position. This sharing model assigns financial responsibility exclusively 

to the two partners as regards the distribution of roles chosen by them during marriage. The social security 

system is not involved in the financing. 

The second concept for the creation of individualized social security entitlements is financed by taxes. It is 

based on additional entitlements for periods of child rearing or care-giving to relatives. These tax-financed 

entitlements either grant an entirely new claim or top up an existing one. Functionally, such a claim is com-

parable to a non-means-tested minimum pension. If it is not sufficient, it can be supplemented, if necessary, 

by a tax-financed means-tested minimum pension (Grundsicherung). Social law has responded to changed 

family structures in that the education of children is considered and results in higher benefits. The possi-

bility of adding together personal entitlements with entitlements from parenting periods takes account of 

the fact that parenting duties do not always lead to a permanent and complete withdrawal from gainful 

employment. In most cases, women seek part-time jobs when returning to the labour market. 

The enhanced individualization of entitlements is linked to the expectation that people should assume 

responsibility for their own social protection by way of gainful employment. Marriage alone is no longer 

meant to render sufficient maintenance under family law or to provide comprehensive entitlement to old-

age benefits. 

▼
▼

 

Because of the differing wage levels, child rearing will always leave its traces in women’s social security bio-

graphies. On the other hand, social security benefits for parenting periods correspond to a fictitious gross 

income of nearly € 30,000 per year, or approx. € 2,450 per month in the first three years. This is an income 

that many women, as well as men, hardly receive on the labour market. The salary, say, of a full-time police-

man with some professional experience lies within this range. 

In the meantime, restrictions on the performance of family work are not so much attributable to social law 

as to labour law. It still remains difficult, after expiry of parental leave, to interrupt the working process tem-

porarily (e.g. to be available when school ends earlier, or in cases of short-term need to care for relatives). 

The implementation of an unpaid leave of up to 10 days for care-giving is a step in the right direction but in 

future the leave should be paid. 
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Ute	Klammer	 

1. Fragestellung 
Inhalt 

Bis heute ist die Ausgestaltung vieler Sozialleistungen in Deutschland – stärker, als dies z. B. in den skan-
zurück dinavischen oder den liberalen Wohlfahrtsstaaten in Europa zu beobachten ist – implizit von den Nor-

men des durchgängig erwerbstätigen männlichen „Ernährerehemannes“ und der nicht oder allenfalls 
weiter 

zuverdienenden, für die Fürsorgearbeit zuständigen Ehefrau geprägt. Entspricht die Ausgestaltung 

eigenständiger Sicherung der Idee männlicher Erwerbsbiografien, so korrespondiert die abgeleitete 

Sicherung mit dem Konstrukt der ehelichen und familiären Bindung von Frauen. Wie vielfach in der 

einschlägigen (sozial-)wissenschaftlichen Literatur diskutiert, ist davon auszugehen, dass diese in ins-

titutionellen Regelungen geronnenen Leitbilder selbst „Normgeber“ sind und zur Beharrlichkeit der 

geschlechtsspezifischen Erwerbsmuster und Einkommensverteilung beitragen. 

Der vorliegende Beitrag beleuchtet ausgewählte empirische Befunde zur eigenständigen und abgelei-

teten Existenzsicherung von Frauen in verschiedenen Lebenssituationen in der Erwerbs- sowie in der 

Nacherwerbsphase. Dabei wird der Frage nachgegangen, ob bzw. in welchem Ausmaß der Übergang 

vom Ernährermodell zur eigenständigen Existenzsicherung von Frauen in Deutschland faktisch schon 

vollzogen worden ist. 

2. Wovon leben Frauen in Deutschland? 

Einen ersten Einblick bezüglich der Frage, von welchen Einkommensquellen Frauen in Deutschland 

leben, geben die Tabellen 1–3. Rund ein Drittel der erwachsenen Frauen (in Ostdeutschland etwas 

mehr) lebt heute überwiegend von der eigenen Erwerbstätigkeit. Überwiegend von den Angehörigen, 

d.h. zumeist von einem männlichen Partner, leben in Westdeutschland etwa 4 von 10 erwachsenen 

Frauen, in Ostdeutschland jedoch nur 2 von 10. Auffallend ist, dass das Merkmal „verheiratet“ nur in 

Westdeutschland mit einer weiteren (leichten) Steigerung der finanziellen Alimentation der Frauen 

durch den Partner (bzw. Angehörige) gekoppelt ist; in den neuen Ländern lebt dagegen nur eine von 

20 verheirateten Frauen überwiegend vom Einkommen des Partners/der Angehörigen. Dafür spielen 

in Ostdeutschland Transferleistungen (bei Arbeitslosigkeit und im Alter) eine deutlich größere Rolle 

für den Lebensunterhalt von Frauen. 
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Tabelle	1:		Überwiegender	Lebensunterhalt	von	west-	und	ostdeutschen	Frauen	 
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nach	Familienstand	–	2003,	in		%	der	jeweiligen	Gruppe 
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Inhalt 

zurück 

weiter 

Westdeutschland 

insgesamt 
…	darunter:		 
verheiratet Erwerbstätige 

…	darunter:		 
verheiratet 

Erwerbseinkommen 32,0 37,9 83,6 79,4 

Angehörige 39,5 40,1 13,3 18,8 

Arbeitslosengeld/-hilfe 2,2 2,2 0,3 0,2 

Rente o. Ä. 26,3 19,8 2,8 1,6 

Ostdeutschland 

insgesamt 
…	darunter:	 
	verheiratet Erwerbstätige 

…	darunter:		 
verheiratet 

Erwerbseinkommen 35,6 46,9 92,0 94,0 

Angehörige 18,3 5,0 1,3 0,6 

Arbeitslosengeld/-hilfe 8,7 10,7 2,6 2,4 

Rente o. Ä. 37,2 37,4 4,0 3,0 

Quelle: Bothfeld/Klammer/Klenner/Leiber/Thiel/Ziegler: 

WSI-FrauenDatenReport, Berlin 2005 (im Folgenden: WSI-FDR 2005): 252 nach Daten des StBA


Zwar weisen die Daten des Statistischen Bundesamtes aus, dass für die Mehrzahl der erwerbstätigen 

Frauen das eigene Erwerbseinkommen und für die Mehrzahl der arbeitslosen Frauen die bei Arbeitslo-

sigkeit vorgesehenen Lohnersatzleistungen Arbeitslosengeld und (im Referenzjahr 2004) Arbeitslosen-

hilfe die wichtigsten Quellen des Lebensunterhalts sind (Tabelle 2). Immerhin 11 % der erwerbstätigen 

und 24 % der arbeitslosen Frauen – und damit ein erheblich höherer Anteil als bei den erwerbstätigen 

oder arbeitslosen Männern – lebte jedoch überwiegend vom Geld der Angehörigen. 

Tabelle	2	:		Überwiegender	Lebensunterhalt	von	Erwerbstätigen	und	Arbeitslosen	nach	Geschlecht	 

2004,	in		%	der	jeweiligen	Gruppe 

▼
▼

 

Erwerbstätige Arbeitslose 

Frauen	(16	Mio.) Männer	(19,7	Mio.) Frauen	(2,1	Mio.) Männer	(2,8	Mio.) 

Erwerbseinkommen 86 95 - -

Angehörige 11 2 24 11 

Arbeitslosengeld/-hilfe 1 1 63 78 

Rente o. Ä. 3 2 13 11 

Quelle: DJI 2005: 727 f. nach Daten des StBA (Genesis-online) 

Betrachtet man die Gruppe der weiblichen Nichterwerbstätigen im Erwerbsalter, die rund 4,8 Millio-

nen Frauen umfasst, so bestreiten nur 15 % von ihnen ihren Lebensunterhalt eigenständig (also z. B. aus 

Ersparnissen oder durch Sozialleistungen), während rund 85 % überwiegend von Angehörigen, meist 

dem Ehemann oder Partner, finanziert werden. Bei den letztgenannten handelt es sich keineswegs nur 

um Frauen mit Kindern (37,4 %), sondern zu einem großen Teil auch um Frauen, die nicht (mehr) mit 

minderjährigen Kindern im Haushalt leben (47,1 %). Dabei leben nicht erwerbstätige Frauen in West-

deutschland sehr viel häufiger, nämlich zu rund 83 %, von den Ressourcen ihrer Partner oder anderer 

Angehöriger als Frauen in Ostdeutschland, wo dies nur zu rund 43 % der Fall ist (Tabelle 3). Hier zeigt sich, 

dass das Ernährermodell in Westdeutschland – ungeachtet der für alle Landesteile identischen recht-

lichen Regelungen – empirisch bis heute eine erheblich höhere Bedeutung hat als in Ostdeutschland. 
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Tabelle	3:	Weibliche	Nichterwerbstätige	nach	überwiegender	Quelle	des	Lebensunterhalts,	2004 
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Zahl	in	1.0001) Eigenständiger		 
Lebensunterhalt	in		% 

Lebensunterhalt	durch	Angehörige	in	% 

darunter:		 
Frauen	ohne	Kind 

darunter:	 
Frauen	mit	Kind2) 

Westdeutschland 4.560 12,9 48,3 38,8 

Ostdeutschland 279 56,6 28,0 15,4 

Deutschland 4.839 15,5 47,1 37,4 

zurück	 1) Weibliche Nichterwerbstätige im Erwerbsalter (15–65) ohne Schülerinnen, Studierende und Rentnerinnen

2) Kinder unter 15 Jahren

Hinweis: Zeilen summieren sich auf 100 %.


weiter Quelle: StBA 2005; WSI-FDR 2005: 124 

3. Erwerbstätigkeit: steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen 
bei konstantem Arbeitszeitvolumen und fortbestehendem 
geschlechtsspezifischem Lohngefälle 

Ungeachtet der fortbestehenden institutionellen Förderung des Ernährermodells ist die Erwerbstätig-

keit von Frauen und auch von Müttern in Westdeutschland in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich 

angestiegen. In den neuen Bundesländern ist zwar die Erwerbstätigenquote von Frauen nach der Wie-

dervereinigung gesunken. Hierfür war jedoch, wie an der konstant hohen Erwerbsquote deutlich wird, 

überwiegend ein Rückgang von Erwerbsmöglichkeiten und damit die besondere Betroffenheit ostdeut-

scher Frauen von Arbeitslosigkeit verantwortlich. Im Jahr 2006 erreichte die gesamtdeutsche Frauener-

werbsquote 68,5 % und lag damit noch fast 13 Prozentpunkte unter derjenigen der Männer (81,3 %). Im EU-

27-Vergleich der Frauenerwerbsquoten lag Deutschland damit auf Rang 7 (European Commission, 2007: 

283–315). Langfristig waren dabei in den letzten anderthalb Jahrzehnten in Deutschland zwei große Ten-

denzen zu beobachten: Während die Erwerbsbeteiligung jüngerer Frauenaltersgruppen (Alter 15–25, 

in Ostdeutschland 15–30) vor allem durch die steigende Bildungsbeteiligung rückläufig war, ist die 

Erwerbsbeteiligung der mittleren und höheren Altersklassen (Alter 30–65, in Ostdeutschland allerdings 

nur 55–65) deutlich gestiegen (WSI-FDR, 2005: 120 f. nach Daten des StBA). 

Bezüglich der um die Arbeitslosen bereinigten Erwerbstätigenquote hat Deutschland insgesamt inzwi-

▼
▼

 

schen die im Rahmen der Lissabon-Strategie für 2010 anvisierte Zielmarke von 60 % erreicht. Allerdings 

ging mit dem Wachstum der Frauenerwerbstätigkeit kein vergleichbar ausgeprägter Zuwachs der 

eigenständigen Existenzsicherung von Frauen über Erwerbsarbeit einher. Wie in empirischen Arbeiten 

zur Entwicklung der Frauenerwerbstätigkeit wiederholt herausgestellt worden ist, hat sich nämlich das 

in Vollzeitäquivalente umgerechnete Erwerbsarbeitsvolumen von Frauen kaum gesteigert (Beckmann, 

2003; WSI-FDR, 2005: 144 f.). Bezeichnenderweise ergab sich für die in Vollzeitäquivalenten berechnete 

Arbeitsmarktpartizipation von Frauen 2006 lediglich Rang 21 im Vergleich der EU-27-Länder (European 

Commission, 2007). Dieser Befund ist durch den Umstand zu erklären, dass der Zuwachs der Frauen-

erwerbstätigkeit über die Zunahme von Teilzeitbeschäftigung sowie – und hierin liegt die für Deutsch-

land typische Besonderheit – über geringfügige Beschäftigung („400-Euro-Jobs“) erfolgt ist. Allein 

zwischen 1991 und 2004 stieg der Anteil der unter 15 Stunden beschäftigten Frauen an allen erwerbs-

tätigen Frauen von 5,8 % auf 13,4 %, d.h. er hat sich mehr als verdoppelt (Abb. 1). Die Schere zwischen 

den durchschnittlichen Arbeitszeiten von Männern und Frauen hat sich in den letzten Jahren wieder 

weiter geöffnet. 
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Kapitel II. 
Abbildung	1:	Abhängig	Beschäftigte	mit	unter	15	Stunden	Arbeitszeit,	Deutschland	1991–2004 
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Quelle: WSI-FDR 2005, Tab. 4.2 

Geringfügige Beschäftigung, die durch die gegebenen steuer- und sozialgesetzlichen Regelungen vor 

allem für primär über ihren Ehemann abgesicherte Ehefrauen gezielt „attraktiv“ gemacht worden ist, 

kann allenfalls einen marginalen Beitrag zu einer eigenständigen Existenzsicherung von Frauen leisten; 

stattdessen unterstützt sie den Bedarf an abgeleiteten Sicherungsformen und damit faktisch die Fort-

existenz des Ernährermodells. Insofern lässt sich die Steigerung der Frauenerwerbsquote in Deutschland 

bisher nur begrenzt als Indiz für eine baldige Überwindung des Ernährermodells verstehen. 

Bei Müttern richtet sich das Ausmaß der Erwerbstätigkeit und damit die Möglichkeit der eigenständigen 

Existenzsicherung vor allem in Westdeutschland immer noch stark nach dem Alter des jüngsten Kin-

des (Tabelle 4). Erst wenn die Kinder im Schulalter sind, sind auch in Westdeutschland wieder rund zwei 

Drittel der Mütter erwerbstätig. Vollzeiterwerbstätig waren 2005 allerdings nur 15 % der westdeutschen 

(gegenüber gut 40 % der ostdeutschen) Mütter von Grundschulkindern. 
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Tabelle	4:	Beschäftigtenquote1)	von	Müttern	nach	Alter	des	jüngsten	Kindes,	2005,	in		% 
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Alter	des	 Westdeutschland Ostdeutschland 
jüngsten	Kin-
des	(in	Jahren,	 
jeweils	ein-
schließlich) 

Insgesamt Vollzeit Teilzeit Insgesamt Vollzeit Teilzeit 

0 – 2 31 10 21 41 23 19 

3 – 5 56 12 42 67 38 28 

6 – 9 65 15 50 69 41 28 

10 – 14 71 21 50 73 51 22 

15 – 17 74 30 44 79 58 21 
1) Faktische Arbeitszeit mindestens eine Stunde pro Woche

Quelle: sozialpolitik-aktuell.de; WSI-FDR 2005: 175 nach Daten des StBA


Immer noch sind Erwerbs- und Familienarbeit spiegelbildlich auf Männer und Frauen verteilt. Während 

Männer gemäß der aktuellsten großen Zeitbudgeterhebung des StBA, die sich auf die Jahre 2001/2002 

bezieht, im Durchschnitt 3 Std. 12 Min. in bezahlte Arbeit investieren, ist es bei Frauen nur gut die Hälfte 

(1 Std. 44 Min.); für hauswirtschaftliche Tätigkeiten verwenden Frauen im Durchschnitt 3 Std. 50 Min., 

Männer dagegen nur 2 Std. 5 Min. Frauen in Westdeutschland bringen für unbezahlte Arbeit die 1,6fache, 

Frauen in Ostdeutschland die 1,4fache Zeit wie Männer auf. In Paarhaushalten ist eine leichte Anglei-

chung dieser Relation festzustellen, insofern Frauen etwas weniger unbezahlte Arbeit als früher leisten. 

Bei Vollzeit-Vollzeit-Paaren ist die Hausarbeit stärker egalitär aufgeteilt als bei Vollzeit-Teilzeit-Paaren; 

jedoch leisten Frauen in allen Erwerbskonstellationen im Durchschnitt mehr Familienarbeit als Männer. 

Besonders deutlich ist dies, wenn Kinder im Haushalt leben (WSI-FDR, 2005; Tabelle 5). 

Tabelle	5:		Arbeitsteilung	von	Paaren	mit	Kind(ern)	unter	15	Jahren,	Westdeutschland	und		 

Ostdeutschland,	1991/92	und	2001/02 

▼
▼

 

Westdeutschland Ostdeutschland 

1991/92 2001/02 1991/92 2001/02 

Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer 

unbezahlte 
Arbeit (Std:Min.) 

07:17 03:06 06:31 03:08 05:39 03:14 05:07 03:20 

Erwerbstätigkeit 
(Std:Min.) 

01:18 05:43 01:35 05:14 04:08 06:26 03:27 05:07 

Verhältnis unbezahlte Arbeit 
Frauen zu Erwerbstätigkeit 

5,6 0,5 4,1 0,6 1,4 0,5 1,5 0,7 

Verhältnis unbezahlte Arbeit 
Frauen zu Männern 

2,3 2,1 1,8 1,5 

Quelle: WSI-FDR 2005, Tab. 4.12, Daten aus den Zeitbudgeterhebungen 1991/92 und 2001/02 des StBA 
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Zu betonen ist, dass auch Mütter, die (wieder) vollzeiterwerbstätig sind, häufig deutliche berufliche 

Konzessionen gemacht haben, um Beruf und Familie verbinden zu können. Wie eine eigene qualita-
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tive Studie mit vollzeiterwerbstätigen Müttern eindringlich deutlich machte, hatte eine große Zahl der 

befragten Frauen sich im Zusammenhang mit den familiären Anforderungen bei der Wahl der Aus-

bildung oder später beruflich umorientiert, auf Karrieremöglichkeiten verzichtet oder sogar Beschäf-

tigungsverhältnisse unterhalb des erreichten Qualifikationsniveaus akzeptiert (Ludwig/Schlevogt/ 
Inhalt Klammer/Gerhard, 2002). Dies war in den meisten Fällen auch mit einer Einschränkung der Verdienst-

möglichkeiten und damit der Möglichkeiten einer eigenständigen Existenzsicherung verbunden. Bei 
zurück Männern konnten vergleichbare familienbedingte Konzessionen nicht beobachtet werden. 

weiter 
Welchen Anteil unzureichende Möglichkeiten der Kinderbetreuung, fortexistierende Anreizstruktu-

ren des Sozial-, Familien- und Arbeitsrechts oder auch bestimmte Rollenbilder an den gegenwärtigen 

Strukturen der Frauen- und Müttererwerbstätigkeit haben, ist empirisch nicht quantifizierbar. 

Zu vermuten ist, dass die Anfang 2007 in Kraft getretene Neuregelung des Elterngeldes, die bei zumeist 

erhöhten Leistungsansprüchen die maximale Bezugsdauer des Elterngeldes für Mütter auf 12 Monate 

(plus 2 Monate für den Partner) verkürzt, ungeachtet der unveränderten Ansprüche auf eine dreijäh-

rige Elternzeit zu einer schnelleren Rückkehr von Frauen in den Arbeitsmarkt bei hoher Inanspruch-

nahme des ersten Elternzeitjahres führen wird. Hierzu liegen bisher allerdings noch keine belastbaren 

empirischen Ergebnisse vor. Die Ausgestaltung des Elterngeldes als Lohnersatzleistung verbessert die 

Möglichkeiten der eigenständigen Existenzsicherung während des ersten Lebensjahres des Kindes 

zumindest für die Gruppe der vor der Geburt erwerbstätigen Frauen beträchtlich. Ob und in welchem 

Ausmaß sich hierdurch die gesamte spätere Erwerbs- und Einkommenskonstellation in der Familie 

verändern wird und welche langfristigen Folgen sich hieraus für die eigenständige Existenzsicherung 

von Frauen ergeben, bleibt abzuwarten. 

4. Erwerbseinkommen: Persistenz des geschlechtsspezifischen 
Lohngefälles 

Nicht nur das Erwerbsarbeitsvolumen, sondern auch das fortbestehende Lohngefälle tragen dazu bei, 

dass ein Großteil der Frauen in Deutschland bisher von einer eigenständigen Existenzsicherung in der 

Erwerbsphase weit entfernt ist. 
▼

▼
 

Besonders deutlich ist die unterschiedliche Position von Frauen und Männern an den nach wie vor 

eklatanten Einkommensunterschieden zu sehen (zu detaillierten Analysen s. WSI-FDR, 2000; WSI-FDR, 

2005; Deutscher Bundestag, 2002; DJI, 2005). Im Jahr 2004 erreichte den Daten der laufenden Verdienst-

erhebung zufolge eine vollzeitbeschäftigte weibliche Angestellte durchschnittlich rund 71 % des Ein-

kommens ihrer männlichen Kollegen; bei den Arbeiterinnen und Arbeitern lag das entsprechende 

Einkommensverhältnis bei knapp 76 % (WSI-FDR, 2005: 261). Dabei sind die geschlechtsspezifischen 

Einkommensdifferenzen umso höher, je höher die Qualifikation ist. Insgesamt weist Deutschland 

heute – wie u.a. die EU-Beschäftigungsberichte wiederholt deutlich gemacht haben – im EU-Vergleich 

besonders große Einkommensdifferenzen zwischen Frauen und Männern auf (vgl. z. B. Europäische 

Kommission, 2007). 
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Bei den Einkommensdifferenzen zwischen Frauen und Männern spielen verschiedene Faktoren eine 

▼



Rolle. So konzentriert sich die Erwerbstätigkeit von Frauen vorwiegend auf Wirtschaftszweige mit 
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geringen Verdienstmöglichkeiten. Neben Unterschieden in der Höhe des Tarifeinkommens in Männer- 

und Frauenbranchen und bei den Zulagen tragen auch strukturelle Merkmale, wie z. B. die Berücksich-

tigung von Berufs- und Tätigkeitsjahren, dazu bei, dass die Einkommen von Frauen geringer ausfallen 

als die der Männer. Ein Teil der Lohndifferenzen lässt sich durch strukturelle Merkmale nicht erklären 
Inhalt und geht offensichtlich immer noch auf Diskriminierung zurück (WSI-FDR, 2005: 289–295). Inwieweit 

hier unausgesprochen die Auffassung eine Rolle spielt, dass Frauen keine existenzsichernden Löhne, 
zurück geschweige denn „Ernährerlöhne“ benötigten, lässt sich nur vermuten, aber empirisch nicht belegen. 

Ebenso fehlen bisher verlässliche Daten zur zusätzlichen Einkommensbenachteiligung von Teilzeitbe-
weiter 

schäftigten. 

Seit Beginn der 1990er-Jahre hat sich der geschlechtsspezifische Einkommensabstand nur noch lang-

sam – je nach zugrunde gelegter Datenquelle zwischen 0,6 und 6 Prozentpunkte – geschlossen (Klenner, 

2007). Zudem zeichnen sich je nach Qualifikation, Branche und Tarifbindung recht unterschiedliche, 

teilweise widersprüchliche Entwicklungen ab. 

Bezieht man die Lebensverhältnisse der Personen mit ein, so zeigt sich, dass die Position von Frauen und 

Männern im Haushalt die Erwerbstätigkeit und die Erwerbseinkommen außerordentlich stark prägt. 

Männer im erwerbsfähigen Alter sind unabhängig von ihrer Familienkonstellation fast immer vollzeit-

erwerbstätig. Dagegen sind Frauen, sobald sie sich in einer Paar-Konstellation befinden, sehr häufig 

in Teilzeit oder gar nicht erwerbstätig. Deshalb ist der Einkommensbeitrag von Frauen aus individu-

eller Erwerbsarbeit zum gemeinsamen Haushaltseinkommen in Paarhaushalten vor allem im Westen 

gering. So trugen 1998 nach Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) in westdeut-

schen Paarhaushalten mit zwei Kindern Frauen nur durchschnittlich 11 % des Bruttohaushaltseinkom-

mens bei, in Ostdeutschland 27 % (Deutscher Bundestag, 2002, Kap. 3; Klammer, 2003)1. Da Frauen häu-

fig viele Zeitanteile für familienbezogene Tätigkeiten (Haushaltsführung, Kindererziehung, Pflege) 

aufwenden, sind die über das Leben kumulierten Erwerbszeiten und Erwerbseinkommen von Frauen 

viel geringer als diejenigen von Männern. Wie aus der Untersuchung Altersvorsorge in Deutsch-

land (AVID) hervorgeht, erreichen (ehemals) abhängig beschäftigte Frauen der Geburtsjahrgänge 

1936–1955 in der Lebenszeitperspektive nur rund 42 % des Erwerbseinkommens der Männer der glei-

chen Kohorte. Für Frauen mit Kindern sind die genannten Relationen noch ungünstiger. So erreicht 

in Westdeutschland eine Frau der erwähnten Kohorten mit einem bzw. zwei Kindern im Durchschnitt 

nur 58 % bzw. 43 % des Lebenserwerbseinkommens einer kinderlosen Frau (Klammer, 2007). Die Lebens-

laufanalyse bestätigt hier die Existenz einer strukturellen Lücke der Erwerbseinkommen zwischen den 

Geschlechtern zulasten der Frauen, wobei eine Geschlechterdifferenz (gender gap) und eine zweite, 

aus besonderen Fürsorgeverpflichtungen u. Ä. resultierende Lücke (mother gap) bei Frauen kumulie-

ren, ohne analytisch streng getrennt werden zu können. Diese Einkommensdifferenzen haben einen 

unmittelbaren (negativen) Einfluss auf die Möglichkeiten der Frauen, ihren Lebensunterhalt selbst-

ständig zu erwirtschaften. 

▼
▼

 

1 Für aktuelle Einkommensdaten nach Alter und Geschlecht aus der EVS-2003 s. auch StBA (2008): Einkommens- und Verbrauchsstichprobe – 
Einkommensverteilung in Deutschland – Fachserie 15 Heft 6 – 2003, Wiesbaden, https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/ bpm.html.cms.cBro-
ker.cls?CSPCHD=0001000100014icfdcfE002377615408&cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1019666, S.33f. oder – auf der Basis des SOEP – 
Berghahn in http://web.fu-berlin.de/ernaehrermodell/mediumfassung.pdf; S.30. 

https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/
http://web.fu-berlin.de/ernaehrermodell/mediumfassung.pdf;
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Kapitel II. 5. Arbeitslosigkeit: keine überproportionale Betroffenheit, 
doch stärkere Rückverweisung auf den familiären Zusammenhang 
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im Leistungsbezug 

Anders als in der Mehrheit der EU-Länder waren Frauen in Deutschland von Arbeitslosigkeit seit den 

späten 1990er-Jahren (in den neuen Bundesländern ab ca. 2002) etwas weniger betroffen als Männer. 
Inhalt Durch die Umstellung der Erfassung von Arbeitslosigkeit im Zuge von Hartz IV, die u. a. den Druck 

auf erwerbsfähige Partnerinnen von Arbeitslosen erhöhte, sich ebenfalls arbeitslos zu melden, stieg 
zurück die Zahl der als arbeitslos registrierten Frauen allerdings deutlich an.2 Seitdem hat sie sich auch im 

gegenwärtigen wirtschaftlichen Aufschwung geringer abgebaut als die Männerarbeitslosigkeit: Im 
weiter 

November 2007 lag die von der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesene Arbeitslosenquote bei 8,6 % 

für Männer und 9,4 % für Frauen (BA, 2007: 31). Einmal arbeitslos, sind Frauen seit Jahren stärker von 

Langzeitarbeitslosigkeit betroffen als Männer. 

Die wichtigsten Lohnersatzleistungen, die die Arbeitslosenversicherung für den Fall der Arbeitslo-

sigkeit vorsieht, waren bis Ende 2004 das Arbeitslosengeld und die Arbeitslosenhilfe; im Rahmen der 

Neuordnung durch Hartz IV ist die Arbeitslosenhilfe zum 1.1.2005 durch das Arbeitslosengeld II ersetzt 

worden. Relevant für die Frage der eigenständigen versus abgeleiteten Sicherung von arbeitslosen 

Frauen sind vor allem Fakten zur Höhe und zur Dauer des Leistungsbezugs. 

Da sich das Arbeitslosengeld (bis Ende 2004 auch die Arbeitslosenhilfe) prozentual am vorherigen 

Erwerbseinkommen (mit Differenzen zwischen Kinderlosen und Kindererziehenden) orientiert, spie-

gelt die Entwicklung der durchschnittlichen Höhe der Lohnersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit vor 

allem die Entwicklung der beitragspflichtigen Erwerbseinkommen im Zeitablauf und damit auch 

die fortbestehenden Einkommensdifferenzen zwischen Frauen und Männern. Im Jahr 2006 bezogen 

weibliche Leistungsempfänger nach Daten der BA in Westdeutschland durchschnittlich 628 € Arbeits-

losengeld, im Osten sah der Durchschnittswert ähnlich aus. Damit lag der durchschnittlich an Frau-

en gezahlte Arbeitslosengeldbetrag etwa ein Drittel (West) bzw. ein Fünftel (Ost) unter den jeweils an 

Männer gezahlten Leistungen. Verantwortlich für die geschlechtsspezifischen Differenzen war neben 

den Lohnunterschieden aber auch die Art der Leistungsberechnung. Das Arbeitslosengeld – wie früher 

auch die Arbeitslosenhilfe – berechnet(e) sich auf der Basis des „pauschalierten Nettoeinkommens“, das 

von der Steuerklasse des/der Arbeitslosen abhängig ist. Dies erweist sich vor allem für Frauen in „Ernäh-

rermodell-Konstellationen“ mit der typischen Zuverdiener-Steuerklasse V als gravierende Benachtei-

ligung: Während sie die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung unabhängig von der Steuerklasse 

als Prozentsatz des Bruttoeinkommens abführen müssen, orientieren sich die Arbeitslosenleistungen 

bisher an ihrem geringen Nettoeinkommen. Frauen erhalten hier also in Relation zu den von ihnen 

gezahlten Beiträgen im Bedarfsfall unterproportional niedrige Leistungen, was ihre Möglichkeit zur 

eigenen Existenzsicherung im Falle der Arbeitslosigkeit zusätzlich erschwert. Eine Abschaffung der 

Frauen mittelbar diskriminierenden Kopplung der Lohnersatzleistungen an die Steuerklasse ist inzwi-

schen politisch in der Diskussion. 

▼
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2 Insgesamt ist mit der Einführung von Hartz IV nicht nur der Umfang der registrierten Arbeitslosigkeit deutlich gestiegen, sondern auch 
der Anteil der Frauen an den registrierten Arbeitslosen. Dies geht ausschließlich auf Westdeutschland zurück, wo der Frauenanteil an den 
registrierten Arbeitslosen von März 2004 bis März 2005 um 2,7 Prozentpunkte (auf 43,5 %) stieg, während er in Ostdeutschland gleichzeitig 
um einen Prozentpunkt (auf 44,8 %) sank (BIAJ 2005 a, b). Im März 2007 lag der Anteil der Frauen an den Arbeitslosen bei 48,3 % und damit so 
hoch wie bereits seit März 1994 nicht mehr (BIAJ 2006). Der starke Anstieg bei den westdeutschen Frauen erklärt sich daraus, dass im Westen 
wesentlich mehr Sozialhilfeempfängerinnen und Ehepartnerinnen von Arbeitslosenhilfeempfängern ohne Ansprüche auf eigene Lohner-
satzleistungen lebten. Diese müssen nun auch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und sich arbeitslos melden. 
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Auch im Hinblick auf die Dauer der bei Arbeitslosigkeit gezahlten Leistungen bestehen für viele Frau-

▼



en systembedingt Probleme, eine eigenständige Existenzsicherung aufrechtzuerhalten. Bereits vor 
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der Umstellung der Arbeitslosenhilfe auf das Arbeitslosengeld II im Jahr 2005 (hierzu s.u.) endete der 

Leistungsbezug bei Arbeitslosigkeit für Frauen wegen der Anrechnung des Partnereinkommens bei 

Langzeitarbeitslosigkeit häufig nach dem ersten Jahr mit dem Auslaufen des Anspruchs auf Arbeits-

losengeld. Betrachtet man die Entwicklung seit der Wiedervereinigung, so gab es im Westen immer 
Inhalt deutlich weniger Frauen als Männer, die Arbeitslosenleistungen bezogen und im Osten fielen die Zahl 

und der Anteil der weiblichen Leistungsbezieher nach hohen Anfangswerten bereits 1997 unter die für 
zurück Männer ausgewiesenen Werte. Trotz des hohen Anteils von Frauen an den Langzeitarbeitslosen waren 

zuletzt im Osten nur vier von zehn Arbeitslosenhilfeempfängern Frauen, im Westen sogar nur drei von 
weiter 

zehn. Dass die absolute Zahl der Arbeitslosenhilfebezieherinnen trotz der hohen Betroffenheit von 

Frauen durch Langzeitarbeitslosigkeit seit jeher – zumindest in Westdeutschland – deutlich niedriger 

lag als diejenige der Männer, war im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Arbeitslosenhilfe 

eine bedürftigkeitsgeprüfte Leistung war. Da mehr Frauen als Männer mit einem Partner zusam-

menleben, der über eigenes Einkommen verfügt, endete für überproportional viele Frauen mit dem 

Beginn der Langzeitarbeitslosigkeit auch der Anspruch auf Geldleistungen und sie wurden auf ihren 

Partner verwiesen. 

Tabelle	6:		Anteil	der	Leistungsempfänger/innen	am	Bestand	der	Arbeitslosen,	Westdeutschland	und	 

Ostdeutschland,	2004 

▼
▼

 

Westdeutschland Ostdeutschland 

Frauen Männer Frauen Männer 

Arbeitslosengeld 40,4 37,3 25,1 32,2 

Arbeitslosenhilfe 29,2 44,6 55,6 54,9 

ALG + Alhi gesamt 69,6 81,9 80,7 87,1 
Quelle: Sonderauswertung der BA, 29.7.2005 

Wie aus Tabelle 6 ersichtlich, hatten 2004 rund 20 % der arbeitslosen Frauen im Osten und sogar 30 % 

im Westen keinerlei Leistungsanspruch, während der Anteil unter den arbeitslosen Männern jeweils 

deutlich geringer lag (für eine ältere Zeitreihe s. WSI-FDR, 2000: 284 f.; für 2003 s. DJI, 2005: 729). 

Wenn der Anspruch auf Geldleistungen wegen des Partnereinkommens entfällt, konnte dies auch den 

Zugang zu Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik und damit die Chancen auf eine neue Beschäf-

tigung verschlechtern. Auch beim Aufbau von eigenständigen Rentenanwartschaften ergaben sich 

hieraus zusätzliche Lücken, da die Bundesagentur für Arbeit nur für solche Arbeitslose Beiträge an die 

Rentenversicherungsträger entrichtete, die auch einen Anspruch auf Arbeitslosenhilfe hatten. 

Verschärfte	Anrechung	des	Partnereinkommens	durch	Hartz	I	und	Hartz	IV 

Bei der Neugestaltung der Leistungsansprüche und -voraussetzungen im Bereich der passiven und 

aktiven Arbeitsmarktpolitik durch die Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 

(„Hartz-Gesetze“) wird in der einschlägigen gendersensiblen Literatur vor allem als problematisch 

angesehen, dass Frauen erneut bzw. verstärkt auf die Versorgungsgemeinschaft mit ihrem Ehe- und 

auch unverheirateten Lebenspartner verwiesen werden. Dies kann als Rückschritt hinsichtlich der 

Überwindung des Ernährermodells zugunsten einer eigenständigen Existenzsicherung von Frauen 

interpretiert werden.3 

3 Demgegenüber betont Spindler (2007: 85 ff.), dass beide Geschlechter gleichermaßen betroffen seien. 
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Bereits das zum 1.1.2003 in Kraft getretene Erste Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 

(Hartz I) beinhaltete eine Verschärfung der Anrechnung des Partnereinkommens in der Arbeitslosen-
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hilfe: Der Mindestfreibetrag für das Einkommen des Partners des Arbeitslosen wurde auf 80 % des steu-

erlichen Existenzminimums eines Alleinstehenden abgesenkt und der Erwerbstätigenfreibetrag in 

Höhe von 25 % des steuerlichen Existenzminimums für Erwerbsbezüge des Partners ist entfallen. Wie 

eine parlamentarische Anfrage im April 2005 ergeben hat, ist die Zahl der wegen Einkommensanrech-
Inhalt nung abgelehnten Anträge auf Arbeitslosenhilfe zwischen 2002 und 2003 um rund 63 % angestiegen 

(BMWA, 2005). Dabei stieg der Frauenanteil allerdings nicht an (Tabelle 7). Zu berücksichtigen ist hier, 
zurück dass die „Ablehnung wegen Einkommensanrechnung“ auf das eigene Einkommen oder dasjenige des 

Partners zurückgehen kann; differenziertere Daten werden von der BA hierzu bisher nicht erhoben. 
weiter 

Frauen stellten jedoch auch in 2003 und 2004 deutlich über 3/4 derjenigen, deren Antrag auf Arbeits-

losenhilfe aufgrund der Einkommensanrechnung abgelehnt wurde. 

Tabelle	7:		Wegen	Einkommensanrechnung	abgelehnte	Anträge	auf	Arbeitslosenhilfe,		 

Deutschland	2002–2004 

▼
▼

 

▼



2002 2003 2004 

Wegen Einkommensanrechnung abgelehnte Alhi-Anträge insgesamt 66.911 108.974 85.512 

Wegen Einkommensanrechnung abgelehnte Alhi-Anträge von Frauen 54.026 84.039 65.857 

Frauenanteil an den wg. EK.-Anrechnung abgelehnten Anträgen in % 80,7 77,1 77,0 

Anstieg der Zahl der wegen Einkommensanrechnung abgelehnten 
Alhi-Anträge (Index: 2002 = 100) 

100 155,6 121,9 

Anstieg der Zahl der wegen Einkommensanrechnung abgelehnten 
Anträge von Frauen (Index: 2002 = 100) 

100 162,9 127,8 

Quelle: BMWA 2005, eigene Berechnungen 

Am 1.1.2005 trat im Rahmen des Vierten Gesetzes für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 

(Hartz IV) die Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) in Kraft. Gleichzeitig wurde das Sozialhilfe-

recht in das SGB XII überführt. Hilfebedürftige Erwerbsfähige im Alter von 15–65 und ihre im Haushalt 

lebenden Angehörigen können seitdem das neue, nicht mehr am vorherigen Einkommen orientierte 

Arbeitslosengeld II (für Erwerbsfähige) bzw. Sozialgeld (für nicht erwerbsfähige Angehörige) bean-

spruchen. Die Verweisung auf die häusliche Bedarfsgemeinschaft wurde ebenfalls weiter verschärft: 

Das Einkommen des verheirateten oder unverheirateten Lebenspartners ist nur noch innerhalb enger 

Zuverdienstgrenzen anrechnungsfrei. „Verlierer“ der neuen Regelungen waren vor allem Paare ohne 

Kinder; Schätzungen zufolge sind über 80 % der früheren Arbeitslosenhilfehaushalte dieses Typs durch 

die Einführung von Hartz IV finanziell schlechter gestellt worden, während sich die „Gewinner“ und 

„Verlierer“ unter den Paaren mit mehreren Kindern etwa die Waage hielten und alleinerziehende 

Arbeitslosenhilfe-Empfänger/innen in der Mehrzahl der Fälle finanziell von der Umstellung profi-

tierten (Schulte, 2005: 1). Unverheiratete Partner können zwar als Doppelverdiener nicht vom Ehegat-

tensplitting und von abgeleiteten Sicherungselementen wie der beitragsfreien Mitversicherung in der 

gesetzlichen Krankenkasse profitieren, werden aber im Falle der Arbeitslosigkeit wie Ehepaare aufein-

ander verwiesen. 



 

▼



Kapitel II. 6. Frauen in der Nacherwerbsphase: Armutsvermeidung durch die 
Kombination eigenständiger und abgeleiteter Ansprüche
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Im Alter, d.h. in der Nacherwerbsphase, spiegeln sich die Lebensverläufe von Frauen und Männern 

bedingt durch die expliziten und impliziten Normen des deutschen Rentensystems in besonderer Wei-

se in der Höhe und Kombination eigenständiger und abgeleiteter Leistungsansprüche wider. Daher 
Inhalt soll dieser Phase im Folgenden besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

zurück Im Unterschied zu vielen anderen Ländern sind Frauen im Alter in Deutschland seit Jahren nicht mehr 

besonders, d.h. stärker als der Durchschnitt der Bevölkerung, von Armut bedroht. Im Gegenteil: Für sie 
weiter 

werden unterdurchschnittliche Armutsrisikoquoten ausgewiesen: Dem 2005 vorgelegten 2. Armuts-

bericht der Bundesregierung zufolge lag die Armutsquote von Frauen/Männern im Rentenalter 2003 

bei 13,5 %/9,8 %, diejenige der weiblichen/männlichen Bevölkerung allgemein dagegen bei 14,4 %/12,6 % 

(Bundesregierung, 2005). 

Immer mehr Frauen sind aufgrund eigener Erwerbstätigkeit rentenversichert und nimmt man eigen-

ständige Renten und Hinterbliebenenrenten zusammen, so fließen zurzeit deutlich über 60 % aller von 

der GRV ausgezahlten Renten Frauen zu. Über den Lebensverlauf gesehen erreichen heute fast alle 

westdeutschen Männer und ostdeutschen Frauen und Männer die Mindestvoraussetzungen für eine 

eigenständige Rente, und auch der Anteil der westdeutschen Frauen mit eigenem Rentenanspruch 

wird nach Projektionen der Untersuchung AVID deutlich weiter ansteigen. Dies erklärt sich aus der 

im internationalen Vergleich niedrigen Wartezeit (Mindestversicherungszeit) von nur 5 Jahren bzw. 

60 Monaten, die z. B. auch dann erfüllt sind, wenn zwei (seit 1992 geborene) Kinder erzogen wurden. 

Die Tatsache, dass die ganz überwiegende Zahl der Frauen einen Rentenanspruch hat bzw. erwerben 

wird, sagt allerdings noch nichts über dessen Höhe und Beitrag zur eigenständigen Existenzsicherung 

aus. Betrachtet man die Höhe der einzelnen Renten, sieht das Bild aus Frauenperspektive sehr viel weni-

ger günstig aus. Faktisch spielen abgeleitete (Hinterbliebenen-)Renten für die heutigen Rentnerinnen 

noch eine bedeutende Rolle – ein mit Männern vergleichbares Sicherungsniveau erreichen vor allem 

Witwen, die eigenständige und abgeleitete Renten kumulieren. 

Eigenständige	Rentenansprüche 

Die Höhe der eigenständigen, d.h. auf eigener Versicherung beruhenden Renten von Frauen und Män-

nern unterscheiden sich immer noch gravierend (Abbildung 2): Mit durchschnittlich 501 € Monats-

rente (2006) erreichen Frauen in Westdeutschland nur gut die Hälfte der Renten ihrer männlichen 

Mitrentner. In Ostdeutschland sieht die Relation aufgrund der langen Erwerbstätigkeit der Frauen 

günstiger aus, jedoch kommen Frauen mit einer Durchschnittsrente von 637 € auch hier nur auf ca. 

2/3 der durchschnittlichen Männerrenten. 

▼
▼
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Abbildung	2:		Zahl	und	Höhe	der	Versichertenrenten	von	Frauen	und	Männern	in	der	gesetzlichen	 

Rentenversicherung,	West-	und	Ostdeutschland,	2006 
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Quelle: VDR, Statistik Rentenbestand, www.vdr.de. Eigene Darstellung 

Die Unterschiede werden nicht nur beim Blick auf den gesamten Rentenbestand deutlich. Auch bei den 

„jüngsten“ Rentnerinnen und Rentnern, die heute neu in den Altersrentenbezug zugehen, zeigen sich 

noch ganz ausgeprägte Geschlechterdifferenzen bei der Verteilung der Rentenhöhe (Abbildungen 3 

und 4). Deutlich wird hier vor allem der hohe Anteil von sehr niedrigen eigenständigen Frauenrenten 

im Westen; andererseits zeigt sich im Profil für Westdeutschland auch die größere Ausdifferenzierung 

von weiblichen Erwerbsverläufen (und Rentenansprüchen) gegenüber den Erwerbsverläufen und 

Rentenansprüchen der abgebildeten ostdeutschen Frauenkohorte. 

Abbildung	3:	Rentenhöhe	der	Rentenzugänge	2006	nach	SGB	VI	–	Westdeutschland 
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Abbildung	4:	Rentenhöhe	der	Rentenzugänge	2006	nach	SGB	VI	–	Ostdeutschland 
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Quelle: Zusammenstellung aus Daten des VDR, Altersrentenzugang 2006 – www.vdr.de 

Ist zumindest eine langfristige Tendenz zur Angleichung der eigenständigen Renten von Frauen und 

Männern zu erkennen? Ein Blick auf die historische Entwicklung macht deutlich, dass hiervon – bei 

einer generellen Verbesserung der Einkommenssituation von Rentnern – statistisch gesehen nicht 

gesprochen werden kann. So erreichten die eigenständigen Versichertenrenten von Frauen zu Beginn 

der 1960er-Jahre in Westdeutschland eine Höhe von rund 50 % bezogen auf die durchschnittlichen 

Versichertenrenten von Männern; heute liegt das Verhältnis etwa bei 47 % (VDR, 2007, www.vdr.de).4 

Ein Grund für die scheinbare Stagnation trotz gestiegener Erwerbstätigkeit der Frauen liegt in der suk-

zessiven Ausbreitung von Teilzeitarbeit bei den Frauen, die zu verminderten durchschnittlichen Ren-

tenansprüchen der weiblichen Versicherten – bei einem allerdings insgesamt gewachsenen Kreis von 

rentenberechtigten Frauen – geführt hat. 

Hintergrund für die unterschiedlichen Höhen der eigenständigen Renten von Frauen und Männern 

ist die starke Orientierung der deutschen Rentenformel an der Dauer der vorherigen Erwerbstätigkeit 

(Zeitfaktor) und der Höhe des versicherungspflichtigen Erwerbseinkommens (Einkommensfaktor). 

Die Normvorstellung des Rentensystems – der sogenannte „Eckrentner“ mit einem durchschnittlichen 

Vollzeiteinkommen und 45 Erwerbsjahren – ist nach wie vor weit von den Biografieverläufen der meis-

ten Frauen, vor allem in Westdeutschland, entfernt – nur etwa 5 % aller Frauen und rund die Hälfte 

der Männer erreichen die Versicherungsansprüche eines „Eckrentners“ (45 Entgeltpunkte). In West-

deutschland erreichen Frauen sowohl weitaus weniger anrechenbare (Erwerbs-)Jahre als auch ein 

erheblich niedrigeres Erwerbseinkommen als Männer. Im Osten hat der Einkommensfaktor (d.h. die 

Lohnabstände zwischen den Geschlechtern) den Haupteinfluss auf die geschlechtsspezifischen Diffe-

renzen der eigenständigen Renten. Die Unterschiede in der Lebenserwerbszeit fallen dagegen zumin-

dest bei denjenigen ostdeutschen Frauen, die heute in Rente gehen, nicht mehr stark ins Gewicht, da 

diese Frauen oft fast durchgängig erwerbstätig waren. 

4 	 Werte für den Durchschnitt aller Bestandsrentner/innen, durchschnittliche Rentenzahlbeträge für Männer und Frauen in den alten Bundes-
ländern 2006 – Regelaltersrente mit 65 Jahren. 



 

▼
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Frauen erhalten in Deutschland für Fürsorgearbeit – sowohl im Rahmen der Kindererziehung als auch 

(seit Einführung der Pflegeversicherung 1995) im Rahmen der Pflege – zusätzliche Anwartschaften, die 
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im internationalen Vergleich als großzügig gelten können. Vor allem gilt dies für die Anrechnung von 

drei Jahren Erziehungszeit pro Kind auf die eigenständige Rente (für ab 1992 geborene Kinder). Diese 

Zeiten sind nicht an eine Unterbrechung der Erwerbstätigkeit geknüpft (sogenannte additive Anrech-

nung) und werden wie eine durchschnittliche Vollzeiterwerbstätigkeit bewertet. Ein heute geborenes 
Inhalt Kind bedeutet damit (in heutigen Werten) ein „Rentenplus“ von knapp 80 € im Westen und knapp 70 € 

im Osten. Wie die Rentenstatistik zeigt, werden heute zwar bei mehr als 8,9 Millionen Renten Leistun-
zurück gen für Kindererziehung berücksichtigt, die auf Kindererziehung im Durchschnitt entfallenden Ren-

tenbeträge sind jedoch vergleichsweise gering. So erhalten heutige Altersrentnerinnen für die von 
weiter 

ihnen geleistete Kindererziehung im Durchschnitt nur rund 60 €, obwohl sie häufig mehrere Kinder 

erzogen haben. Weil ihre Kinder meist vor 1992 geboren wurden, wird ihnen – anders als jüngeren 

Müttern – nur ein Kindererziehungsjahr pro Kind angerechnet. 

Insgesamt gibt es in Westdeutschland (nicht allerdings in Ostdeutschland) bislang eine negative Kor-

relation zwischen der Zahl der Kinder, die eine Frau erzogen hat, und der Höhe ihrer eigenständigen 

Rente. Die Untersuchung AVID ’96 hat in den späten 1990er-Jahren den langfristigen Fortbestand 

dieses Zusammenhangs prognostiziert. Durch die (relative) Besserstellung von Müttern im Rahmen 

der Rentenreform 2001 wird sich dieser Befund allerdings voraussichtlich – unterstützt durch die wei-

ter steigende Erwerbstätigkeit von Müttern – abschwächen. 

Abgeleitete	Hinterbliebenenrenten 

Angesichts der durch die nahegelegten Rollenmodelle und tatsächlichen Biografieverläufe bedingten 

Schwierigkeiten von Frauen, existenzsichernde eigenständige Rentenansprüche zu erwerben, war die 

wichtigste Leistung der GRV für westdeutsche Frauen über viele Jahre die abgeleitete Hinterbliebenen-

rente. Zwar ist ihre Bedeutung für Frauen, teils bedingt durch den demografischen Wandel (Steige-

rung des Anteils nicht verheirateter Frauen), teils durch die gestiegene Frauenerwerbstätigkeit, aber 

auch durch die Verschärfung von Anrechnungsvorschriften für die Kumulation von abgeleiteten und 

eigenständigen Renten, tendenziell rückläufig. Für die heutigen Rentnerinnen – und auch diejenigen, 

die ihnen in den nächsten Jahren folgen werden – stellen Hinterbliebenenrenten aber immer noch 

einen gewichtigen Teil der Versorgung im Alter dar. 

Die Zahl der an Frauen gezahlten Hinterbliebenenrenten hat in Westdeutschland bis zu den frühen 

1980er-Jahren zugenommen und liegt seitdem konstant bei einer Zahl von etwa 4 Millionen. In Ost-

deutschland werden zurzeit etwa 960.000 Hinterbliebenenrenten an Frauen gezahlt; auch hier ist die 

Hinterbliebenensicherung ein ganz überwiegend für Frauen relevantes Alterssicherungsinstrument. 

Insgesamt fließen heute fast 91 % aller Hinterbliebenenrenten (im Westen mehr als 92 %) an Frauen. 

Durchschnittlich beziehen anspruchsberechtigte Witwen in beiden Landesteilen einen Betrag von 

rund 555 € pro Monat; anspruchsberechtigte Witwer aufgrund der Anrechnungsvorschriften und der 

meist niedrigeren Ansprüche ihrer verstorbenen Frauen weit weniger (Abbildung 5). 

▼
▼
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Abbildung	5:		Zahl	und	Höhe	der	Hinterbliebenenrenten	von	Frauen	und	Männern	in	der		 

gesetzlichen	Rentenversicherung	West-	und	Ostdeutschland,	2006 
Seite 147 

?DÞÌ�

#ED7J


-;IJ %IJ -?JM;HH;DJ;D -?JM;DH;DJ;D 

Quelle: VDR, Statistik Rentenbestand; www.deutsche-rentenversicherung.de, Zugriff 28.12.07. Eigene Darstellung 

Wenn sich auch Hinterbliebenenrenten als erfolgreiches Instrument zur Vermeidung von Armut bei 

älteren Frauen bzw. Witwen erwiesen haben, so ist doch darauf hinzuweisen, dass diese Form der Absi-

cherung gegenüber eigenständigen Rentenansprüchen als problematisch und „zweitklassig“ anzu-

sehen ist. Wie die ehemalige Arbeitslosenhilfe hat sie eine Zwitterstellung zwischen einer Versiche-

rungsleistung und einer Fürsorgeleistung inne, wobei durch die jüngsten Reformen, durch verschärfte 

Anrechnungsvorschriften der Fürsorgecharakter verstärkt wurde. Eigene Erwerbstätigkeit von Frauen 

„lohnt“ sich seitdem weniger, insofern höhere eigene Renten im Hinterbliebenenfall nun zu einer stär-

keren Kürzung oder sogar dem Wegfall des Hinterbliebenenrentenanspruchs führen. Daher werden 

zukünftig weniger Frauen als früher überhaupt Hinterbliebenenrentenansprüche haben. Aber auch 

für Frauen, die mangels eigener Ansprüche (weil sie sich z. B. überwiegend der Kindererziehung und 

Haushaltsführung gewidmet haben) weiter einen ungekürzten Anspruch auf Hinterbliebenenrente 

haben, stellt diese Rente keinen „Lohn für Lebensleistung“ dar, da sie allein die Erwerbsbiografie des 

verstorbenen Mannes, nicht jedoch die unbezahlte Arbeit der (Haus-)Frauen spiegelt. Schließlich ist 

darauf hinzuweisen, dass der Anspruch auf Hinterbliebenenrente bei Neuheirat nach einer Übergangs-

frist entfällt. Dies kann die weitere Lebensplanung verwitweter Frauen einschränken. Es ist davon aus-

zugehen, dass das Heiratsverhalten von Paaren, die sich im höheren Alter gefunden haben, in beide 

Richtungen (Heirat und Nichtheirat) ganz wesentlich von der Aussicht auf die „Vererbung“ oder aber den 

„Verfall“ bestehender Rentenansprüche geprägt ist. Belastbare Daten hierzu liegen allerdings nicht vor. 

Die	Kumulation	von	Renten	als	Weg	aus	der	Armut 

Die Höhe einzelner Renten („Rentenfallkonzept“) sagt wenig über die Versorgungssituation der Emp-

fänger/innen („Personenkonzept“) aus. Gerade Frauen kumulieren häufig mehrere Renten der GRV. 

Verbreitet ist heute vor allem der gleichzeitige Bezug einer Hinterbliebenen- und einer eigenständigen 

Rente bei verwitweten Frauen. So waren Mitte 2006 unter den ca. 11,7 Millionen Rentenbezieherinnen 

über 3,6 Millionen Mehrfachrentnerinnen, die sowohl eine Versicherten- als auch eine Witwenrente 

bezogen (Daten des VDR von 2007). Drei von zehn Rentnerinnen (30 %) verfügten somit über mehrere 

Renten, wobei der Anteil in Ostdeutschland (mit 34 %) noch etwas höher lag als in Westdeutschland 

(29 %). Unter den männlichen Rentnern bezieht dagegen nicht einmal jeder 25. mehrere GRV-Renten. 

http:www.deutsche-rentenversicherung.de
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Verglichen mit den Rentnerinnen, die nur eine einzelne Versicherten- oder eine einzelne Hinterblie-

benenrente beziehen, stehen die Mehrfachrentnerinnen finanziell bedeutend besser da. Mit einem 
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durchschnittlichen kumulierten Renteneinkommen von 1.100 € pro Monat aus der GRV (2006) lassen 

sie auch den durchschnittlichen männlichen Rentner (mit knapp 970 €) hinter sich zurück und verfü-

gen nur über rund 100 € GRV-Rente weniger als die kleine Zahl der männlichen Mehrfachrentenbe-

zieher. Dies gilt gleichermaßen für West- wie Ostdeutschland, da die westdeutschen Witwen von den 
Inhalt	 hohen Rentenansprüchen ihrer früheren Ehepartner profitieren (Abbildung 6). 

zurück	 Frauen, die auf die klassische Versorgungsinstitution der Ehe gesetzt haben, dies aber mit eigener 

Erwerbstätigkeit zu verbinden wussten, verfügen somit heute über die höchsten Renteneinkünfte – 
weiter 

allerdings erst nach dem Ableben ihres Ehemannes. 

Abbildung	6:		Gesetzliche	Rentenversicherung:	Anzahl	der	Rentner/innen	und	durchschnittliche	 

Rentenbezüge,	West-	und	Ostdeutschland,	2006 
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Stand: 1.7.2006. Durchschnittliche Zahlbeträge nach Abzug des KVdR-/PVdR-Beitrages

Quelle: VDR-Daten, www.vdr.de. Eigene Darstellung


Betrachtet man die Rentnerinnen verschiedener Altersgruppen, so zeigt sich, dass der Anteil der eigen-

ständigen Versichertenrenten in beiden Landesteilen umso höher und spiegelbildlich der Anteil der 

Witwenrenten umso niedriger ist, je jünger die Rentnerin ist (Abbildungen 7 und 8; WSI-FDR, 2005: 

254 f.). Das geringere Gewicht von Witwenrenten im Renteneinkommen jüngerer Rentnerinnen kann 

allerdings nicht uneingeschränkt als Bedeutungsverlust der abgeleiteten Renten interpretiert werden. 

Zu beachten ist, dass der Anteil der Witwen unter den Rentnerinnen mit steigendem Alter statistisch 

zunimmt. 

▼
▼

 

Õ�ÙÔÔ 

Õ�ÔÔÔ 

ÙÔÔ 

Ô 

ÙÔÔ 

ÚÛÔ 
ÙØÛ ÙÚØ 

Õ�ÔÔ× 
Õ�ÕÝÛ 

ÝØÝ 
ÝÝÔ 

ÖÖÔ ÖÚÔ 

Õ�ÕØÖ 
Õ�ÖÚÕ 

Ö�ÔÔÔ 
�H7K;D� 

ÕÔ�×Þ#?BB?ED;D 
(;DJ;D8;P?;>;H?DD;D 
�KHI9>I9>D�Þ07>B8;JH7= 

ÙÛÖ�ÔÔÞÌ 

#_DD;H� 
Ü�×Þ#?BB?ED;D 
(;DJ;D8;P?;>;H 

�KHI9>I9>D�Þ07>B8;JH7= 
ÝÛÙ�ÔÔÞÌ 

http:www.vdr.de


 

Kapitel II. 
Abbildung	7:		GRV:	Durchschnittliche	eigenständige	und	abgeleitete	Rentenbezüge1)	von	 

Rentnerinnen	nach	Altersgruppen,	Westdeutschland	2004 
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Quelle: WSI-FDR 2005: 355 nach Zahlen des VDR, Statistik Rentenbestand, www.vdr.de. Eigene Darstellung


Abbildung	8:		GRV:	Durchschnittliche	eigenständige	und	abgeleitete	Rentenbezüge1)	von	 

Rentnerinnen	nach	Altersgruppen,	Ostdeutschland	2004 
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Dass die mit verschiedenen Familienformen korrespondierenden Sicherungsleistungen einen Einfluss 

auf die Erwerbsverläufe und Einkommensverhältnisse von Frauen haben, legt ein Vergleich der Ein-
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kommensquellen verschiedener Typen allein lebender Rentnerinnen nahe (Tabelle 8). Finanziell am 

besten sind verwitwete Frauen gestellt, obgleich ihre eigenständigen Renten niedrig sind und kaum 

mehr als ein Drittel ihres GRV-Renteneinkommens ausmachen. Nur unwesentlich schlechter steht sich 

die Gruppe von Frauen, die nie verheiratet waren. Sie haben über eigene Erwerbstätigkeit die höch-
Inhalt sten eigenständigen Ansprüche aufgebaut. Deutlich schlechter stehen die geschiedenen Frauen da. 

Zwar profitieren viele von ihnen vom Versorgungsausgleich, bei dem die während der Ehezeit aufge-
zurück bauten GRV-Leistungsansprüche beider Partner geteilt werden. Jedoch gelingt es oft aufgrund von 

Qualifikations- und Einkommenskapazitätsverlusten während der Ehezeit nicht mehr, in der nach der 
weiter 

Scheidung verbleibenden Zeit noch hohe eigenständige Rentenansprüche aufzubauen, die den Ren-

tenansprüchen durchweg allein lebender Frauen entsprechen würden. Offensichtlich führt der „bio-

grafische Rollenwechsel“ in einer nicht unerheblichen Zahl der Fälle zu besonderen Problemen für die 

Absicherung im Alter. 

Tabelle	8:		Die	Zusammensetzung	des	Einkommens	älterer	Frauen	nach	Familienstand,		 

2003,	in	€/Monat 

▼
▼

 

▼



Verheiratet	 
(Haushalts-
einkommen	 
des	Paares) 

Allein	lebende	 
Frauen	–		 

alle	Gruppen 

Allein	lebende	 
verwitwete	 

Frauen 

Allein	lebende	 
geschiedene	 

Frauen 

Allein	lebende	 
Frauen,	die	 
nie	verheira-
tet	waren 

Frauen des jeweiligen Typs – 
in 1.000 

3.384 5.050 3.977 485 587 

Einkommen – in € 

Durchschnittliches Brutto-
einkommen 

2.381 1.283 1.309 1.081 1.272 

Zum Vergleich: Männer 2.434 1.677 1.738 1.602 1.�81 

Zusammensetzung des Ein-
kommens der Frauen 

Summe Renteneinkommen 2.019 1.148 1.179 919 1.130 

– eigenständige Renten 472 545 415 903 1.130 

– abgeleitete Renten 1.547 604 764 (16) -

andere Einkommensquellen 363 135 130 162 142 

Steuern und Sozialbeiträge –252 –112 –113 –89 –128 

Nettoeinkommen insgesamt 2.129 1.171 1.196 992 1.143 
Quelle: BMAS (2005), Anhang: 40 – 42, Daten der ASID. 

Alterssicherung	durch	betriebliche	Vorsorgesysteme	und	private	Vorsorge 

Auf den Beitrag der zweiten und dritten Säule der Alterssicherung (betriebliche und private Vorsor-

ge) zur Absicherung von Frauen im Alter kann an dieser Stelle nicht detailliert eingegangen werden, 

wenn auch festzuhalten ist, dass dieser Beitrag – politisch gewollt und durch Kürzungen in der ersten 

Säule wie auch die Förderung der zweiten/dritten Säule mit beeinflusst – steigt. Festzuhalten ist, dass 

in der Vergangenheit nur ein geringer Teil der Frauen einen eigenständigen Betriebsrentenanspruch 

erwerben konnte und die durchschnittlichen Frauenrenten auch in der zweiten Säule erheblich unter 

den Männerrenten liegen (Tabelle 9). Die zweite Säule hat insofern bislang nicht etwa zu einem Aus-

gleich der geschlechtsspezifischen Rentendifferenzen beigetragen, sondern diese stattdessen noch 

verstärkt. 
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Tabelle	9:		Deckungsgrad	und	Höhe	der	eigenständigen	Betriebs–	und	Zusatzrenten,	 

▼



Westdeutschland	und	Ostdeutschland	2003 
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Inhalt 

zurück 

	 Westdeutschland Ostdeutschland 

	 Frauen Männer Frauen Männer 

Anteil der ehemaligen Arbeiter/innen und Angestellten 
(65 und älter), die eigene Leistungen aus der betrieb-
lichen Altersversorgung der Privatwirtschaft oder aus 
der Zusatzversorgung des öffentlichen 
Dienstes beziehen 

19 % 55 % 2 % 3 % 

Durchschnittliche Höhe der gezahlten Renten 258 € 452 € 165 € 250 € 

weiter Quelle: ASID ’03, BMGS 2005: 7-8 

Der geringe Deckungsgrad der eigenen Betriebsrenten bei Frauen erklärt sich zum Teil dadurch, dass 

Frauen häufiger in Kleinbetrieben und im Dienstleistungssektor arbeiten, wo betriebliche Renten-

systeme traditionell weit weniger verbreitet sind als in industriellen Großbetrieben. Eine wesentliche 

Benachteiligung ergab sich jedoch in der Vergangenheit auch durch die üblichen Mindestvorausset-

zungen für die Unverfallbarkeit von Betriebsrentenansprüchen, nämlich eine mindestens 10-jährige 

Betriebszugehörigkeit und ein Mindestalter von 35 Jahren beim Ausscheiden aus dem Betrieb. Da diese 

Voraussetzungen gerade von Frauen, die mit der Familiengründung aus dem Betrieb ausscheiden, in 

der Regel nicht erfüllt werden können, verfielen die Betriebsrentenansprüche von Frauen überdurch-

schnittlich häufig (vgl. WSI-FDR, 2000; 2005). 

Die vorliegenden Daten zur privaten Vorsorge sind nach wie vor lückenhaft, zumal für die private Alters-

vorsorge ganz unterschiedliche Produkte infrage kommen – neben privaten Rentenversicherungen die 

in Deutschland besonders verbreiteten Lebensversicherungen, aber z. B. auch andere Sparformen oder 

die selbst genutzte Immobilie. Häufig wird zudem nicht konkret mit dem Ziel der Altersvorsorge gespart, 

oder Vermögenseinkünfte des Haushalts lassen sich nicht direkt den einzelnen Mitgliedern zuordnen. 

Frühere Untersuchungen haben allerdings Hinweise darauf gegeben, dass eine Abhängigkeit der pri-

vaten Altersvorsorge von Frauen von derjenigen ihrer Ehemänner/Partner besteht: Frauen verfügen vor 

allem dann über eine private Altersvorsorge, z. B. in Form einer Lebensversicherung oder privaten Ren-

tenversicherung, wenn ihre Ehemänner/Partner auch vorsorgen (Bieber/Stegmann, 2000: 180 f.). 

▼
▼

 
Reform	der	GRV:	relative	Besserstellung	von	Müttern	kann	die	allgemeinen	Kürzungen	nicht	kompensieren 

Aus Frauenperspektive hervorzuheben ist, dass die Rentenreform 2001 eine relative Besserstellung von 

Müttern gebracht hat, die sowohl ihre eigenständigen als auch ihre abgeleiteten Ansprüche stärkt: 

I Eigenständige Sicherung: Rentenanwartschaften von unterdurchschnittlich entlohnten Beschäf-

tigten, die zugleich Kinder unter 10 Jahren erziehen und teilzeitbeschäftigt sind, werden um 50 % 

aufgestockt, maximal jedoch bis zur Höhe des Durchschnittseinkommens (Ausnahme: keine Aufsto-

ckung für Mini-Jobs ohne Zuzahlung). Nicht erwerbstätige Mütter (Eltern) mit zwei und mehr Kin-

dern erhalten einen ertsprechenden Ausgleich. 

I Abgeleitete Sicherung: Einführung eines Kinderbonus in der Hinterbliebenenrente. Eigenes Ein-

kommen wird verstärkt auf die Hinterbliebenenrente angerechnet; hieraus resultiert eine relative 

Besserstellung von Müttern, die wenig erwerbstätig waren bzw. verdient haben, gegenüber Frauen 

mit längeren Erwerbsbiografien und höheren Erwerbseinkommen. 
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Allerdings muss diese relative Besserstellung von Müttern im Kontext starker allgemeiner Kürzungen 

▼



in der umlagefinanzierten ersten Säule gesehen und bewertet werden. Die allgemeinen Kürzungen 
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des Rentenniveaus der GRV-Renten betreffen alle GRV-Versicherten sowie – über die veränderte Ren-

tenanpassung – auch die Bestandsrentner. Insofern besteht vor allem für jüngere Versicherte beiderlei 

Geschlechts nun ein gestiegener Bedarf, zusätzlich für das Alter vorzusorgen. Frauen sind allerdings 

durch die Kürzungen des GRV-Rentenniveaus insofern besonders betroffen, da hierdurch auch alle 
Inhalt	 umverteilenden Elemente der ersten Säule, z. B. der Wert der für Kindererziehung angerechneten 

Zeiten, sukzessive an Gewicht verlieren werden. 
zurück 

Reform	und	neue	Förderung	der	zweiten	und	dritten	Säule:	verringerte	Hürde	für	die	Unverfallbar-
weiter 

keit	von	Ansprüchen	und	neue	Förderinstrumente 

Im Rahmen der Rentenreform 2001 wurden die Voraussetzungen für die Unverfallbarkeit von arbeit-

geberseitigen Zusagen in Betriebsrentensystemen reduziert: Statt einer Betriebszugehörigkeitsdauer 

von mindestens 10 sind es nun nur noch mindestens 5 Jahre, das Mindestalter beim Ausscheiden aus 

dem Betrieb wurde von 35 auf 30 Jahre gesenkt. Das Alterseinkünftegesetz hat die Portabilität der 

betrieblichen Altersvorsorge zum 1.1.2005 weiter erhöht. Dies wird vor allem für Frauen, die immer 

noch häufiger diskontinuierliche Erwerbsverläufe aufweisen, die Chancen auf einen unverfallbaren 

Betriebsrentenanspruch und damit auf eigenständige Rentenansprüche aus der zweiten Säule verbessern. 

Schwerpunkt war jedoch die Einführung neuer Anrechte und Anreize zum freiwilligen Ausbau der 

zweiten und dritten Säule. Die Einführung des Anspruchs auf Gehaltsumwandlung für Alterssiche-

rungszwecke (inklusive der sog. „Eichel-Förderung“), vor allem aber die Bewerbung und starke staatli-

che Subventionierung der „Riester-Rente“ im Jahr 2002 verfolgte das Ziel, mehr Menschen – vor allem 

auch Frauen, Familien und Geringverdiener, die bisher besonders selten vorsorgen – dazu zu bewegen, 

(mehr) für das eigene Alter vorzusorgen. 

In den ersten Jahren durchgeführte Erhebungen (z.B. Bertelsmann, 2003) kamen zu dem Ergebnis, dass 

das Ziel, die Alterssicherung von Frauen in der zweiten und dritten Säule deutlich zu verbessern, trotz 

aller Förderinstrumente nur begrenzt gelungen sei. 

Seit der Vereinfachung der Riester-Förderung durch das zum 1.1.2005 in Kraft getretene Alterseinkünf-

tegesetz ist die Zahl der abgeschlossenen Verträge deutlich gestiegen. Vor allem Familien mit Kindern 

nutzen dieses Vorsorgeinstrument, wobei die Kinderzuschläge – sofern es nicht explizit anders bean-

tragt wird – dem Vertrag der Frau zugeschlagen werden. Zudem profitieren Frauen davon, dass seit 

Anfang 2006 nur noch Produkte mit sogenannten „Unisex-Tarifen“ förderfähig sind.5 Dennoch spricht 

bei der Analyse des Gesamtpakets der Reformen einiges für die Einschätzung, dass die durch die Ren-

tenreform 2001 eingeleitete partielle Verlagerung der Alterssicherung von der ersten Säule (GRV) auf 

die zweite und dritte Säule (betriebliche und private Vorsorgeformen) zu einem erneuten Anstieg der 

Differenzen in den eigenständigen Alterseinkünften von Frauen und Männern sowie allgemein zu 

einer wachsenden sozialen Ungleichheit bei der Altersvorsorge führen wird. Zu beachten ist hierbei 

auch, dass Ansprüche aus der Riester-Rente nach geltendem Recht auf die bedarfsorientierte Mindest-

▼
▼

 

5 	 Zuvor mussten Frauen bei privaten Vorsorgeverträgen (wie auch bei bestimmten Formen der betrieblichen Alterssicherung und der neuen 
Entgeltumwandlung) zwischen gut 11 % und knapp 15 % mehr an Beiträgen aufbringen, um die gleiche Rente zu erzielen wie ein männlicher 
Altersgenosse. Obwohl vonseiten der Frauenforschung und -politik schon seit Jahren auf diese besondere Benachteiligung von Frauen durch 
die Gewichtsverschiebung der Alterssicherung im Rahmen der Rentenreform hingewiesen und die Einführung von Unisex-Tarifen gefordert 
worden war (s. z. B. die Stellungnahme der Equality-Gruppe Rente, Kerschbaumer/Veil 2000) hatte erst der Richtlinienvorschlag der Europä-
ischen Kommission vom 5.11.2003 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Frauen und Männern beim Zugang zu und 
bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen [COM (2003) 657 final, European Commission 2003] zur Umsetzung dieses Desiderats 
geführt. 



 

▼
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sicherung im Alter angerechnet werden, sodass zu befürchten steht, dass sich vor allem bei Frauen mit 

niedrigen oder diskontinuierlichen Erwerbseinkünften die eigene Sparleistung nicht in einer tatsäch-
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lichen Erhöhung der Alterseinkünfte, sondern nur in ihrer Umschichtung niederschlagen wird. 

7. Armut von Frauen als Problem der Abweichung von der Norm 
Inhalt 

Sind Frauen, so lässt sich abschließend fragen, aufgrund des fortbestehenden männlichen Ernährer-
zurück modells generell und/oder in bestimmten Lebenssituationen stärker von Armut betroffen als Männer? 

Tabelle 10 fasst einige relevante Daten hierzu aus dem 2005 vorgelegten 2. Armuts- und Reichtumsbe-
weiter 

richt der Bundesregierung (Bundesregierung, 2005) zusammen. Die Berechnungen basieren auf der 

zwischen den EU-Mitgliedstaaten vereinbarten Definition einer „Armutsrisikoquote“. Zwar geben die 

Armutsquoten – da Armut in der ökonomischen Armutsforschung traditionell auf der Haushaltsebene 

berechnet und von der Pool- und Gleichverteilungsannahme ausgegangen wird6 – bei Mehrpersonen-

haushalten keine Hinweise auf Art und Höhe der Einkünfte der einzelnen Haushaltsmitglieder. Den-

noch lassen sich im Vergleich von Männern und Frauen bestimmte, nach Lebenssituation differenzier-

te Veränderungstendenzen erkennen. 

Wie aus der Tabelle ersichtlich, hat sich das Armutsrisiko für fast alle aufgeführten Gruppen beiderlei 

Geschlechts zwischen 1998 und 2003 deutlich erhöht. Durchweg – mit Ausnahme der Arbeitslosen – 

sind Frauen weiterhin stärker von Armut betroffen als Männer; rund 14,4 % von ihnen, in Ostdeutsch-

land sogar über 20 %, waren 2003 bei Verwendung der gewählten Armutsgrenze als arm zu bezeich-

nen. Allerdings stieg in den letzten Jahren das Armutsrisiko bestimmter Gruppen von Männern (u. a. 

männliche Arbeitnehmer, Arbeitslose und Migranten) überdurchschnittlich. Vor allem in Ostdeutsch-

land hat durch die hohe und anhaltende Arbeitslosigkeit die Armut von Männern zugenommen. 

Besonders hoch ist nach wie vor das Armutsrisiko von Alleinerziehenden: Über ein Drittel von ihnen 

gilt als arm. Jedoch hat sich in dieser Gruppe die Armut seit 1998 nicht weiter verstärkt. Sogar verbes-

sert hat sich die Situation der Rentnerinnen; ihr Armutsrisiko liegt zwar immer noch höher als das der 

Rentner, ist jedoch unter das durchschnittliche Armutsrisiko von Frauen gefallen. 

Vor Armut schützt auch Arbeit nicht (mehr). Nach Auswertungen auf Basis des Sozio-oekonomischen 

Panels (SOEP) erreichten 2001 4,7 % der Frauen und 3,9 % der Männer trotz eigener Erwerbsarbeit die 

Armutsschwelle nicht (Deutscher Bundestag, 2004: IX). Insgesamt gehört Deutschland trotz des 

Anstiegs der Armut nach Dänemark und Schweden im EU-Vergleich zu den Ländern mit der niedrigs-

ten Armutsrisikoquote (Bundesregierung, 2005: 31). 

▼
▼

 

6 Hierunter ist zu verstehen, dass alle Einkommensströme eines Haushalts zusammenfließen und gleichmäßig auf die Haushaltsmitglieder 
verteilt werden. 
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Tabelle	10:		Die	Entwicklung	der	Armut	von	Frauen	und	Männern	nach	ausgewählten	Personen-	 

▼



gruppen,	Deutschland	1998	und	2003	1) 
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Inhalt 

zurück 

weiter 

Armutsrisikoquoten	in		% 

1998 2003 

Frauen 
- Frauen West 
- Frauen Ost 
Männer 
- Männer West 
- Männer Ost 

13,3 
11,8 
19,6 
10,7 
10,0 
14,1 

14,4 
12,8 
21,1 
12,6 
11,6 
17,1 

Allein lebende Frauen 
Alleinl ebende Männer 

20,3 
11,6 

22,5 
13,1 

Alleinerziehende 35,4 35,4 

Dauerhafte Armut /Frauen 
Dauerhafte Armut/Männer2) 

8,0 
5,4 

10,9 
7,5 

Arbeitnehmerinnen 
Arbeitnehmer 

6,8 
4,7 

7,8 
6,4 

Arbeitslose Frauen 
Arbeitslose Männer 

32,0 
34,3 

38,8 
43,2 

Rentnerinnen 
Rentner 

14,2 
9,7 

13,5 
9,8 

Migrantinnen 
Migranten 

21,5 
17,6 

25,3 
22,7 

1) Armutsrisikogrenze: 60 % des Medians (für Gesamtdeutschland); absolut: 1998 825 €, 2003 938 €.

2) Dauerhafte Armut: Armut in mindestens 2 bis 3 Vorjahren 

Quelle: Eigene Zusammenstellung aus Bundesregierung (2005: 85 ff.).


Besondere	Armutsrisiken	von	alleinerziehenden	Frauen	und	Frauen	nach	Trennung	und	Scheidung 

Problematische Auswirkungen des Ernährermodells zeigen sich allerdings in der besonderen Betroffen-

heit von Frauen in der Phase nach einer Trennung und Scheidung. Rund 95 % der geschiedenen Mütter 

(aber nur 23 % der geschiedenen Väter) betreuen mindestens ein minderjähriges Kind zu Hause; rund 

ein Viertel dieser Mütter erhält keinen Kindesunterhalt (Bundesregierung, 2005: 83). Viele Frauen, 

nämlich über die Hälfte der Kindesunterhaltsberechtigten und gut drei Viertel der Trennungsunter-

haltsberechtigten, leiten keine rechtlichen Schritte gegen die unvollständigen oder unregelmäßigen 

Unterhaltszahlungen ein und nehmen die mangelnde Zahlungsmoral ihrer ehemaligen Partner hin. 

▼
▼

 

Zwar sichert das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) seit 1980 aus öffentlichen Mitteln den in der Regel-

unterhalt-Verordnung festgesetzten Mindestunterhalt von Kindern, die bei einem alleinstehenden 

Elternteil leben und den Unterhalt nicht vom anderen (familienfernen) Elternteil oder nach dessen Tod 

in Form von Waisenrente erhalten. Unterhaltsvorschuss wird allerdings nur bis zum zwölften Lebens-

jahr des Kindes und für längstens 72 Monate gezahlt. Ende 2004 erhielten rund 489.000 Kinder in Ein-

Eltern-Familien Leistungen nach dem UVG. Dies war etwa rund ein Viertel der in Ein-Eltern-Familien 

lebenden Kinder dieses Alters (UVG-Statistik, 2004; BMFSFJ, 2005). Ostdeutsche Kinder sind insgesamt 

mehr als doppelt so häufig auf Unterhaltsvorschuss angewiesen wie Kinder in Westdeutschland; dies 

ist vor allem Ausdruck des höheren Anteils der Alleinerziehendenhaushalte in Ostdeutschland. Ein 

erheblicher Teil der über das UVG vorgestreckten Unterhaltszuschüsse kann regelmäßig nicht von den 

Vätern wieder eingetrieben werden (WSI-FDR, 2000: 340–341). Obwohl viele Mütter bald versuchen, 

den Einkommensverlust durch verstärkte eigene Erwerbstätigkeit zu kompensieren, verdoppelt sich 

ihre Armutsrisikoquote innerhalb des ersten Jahres nach der Trennung (Bundesregierung, 2005: 83; 

BMFSFJ 2003: 8 f., 12). Bei Männern ändert sich das Armutsrisiko in dieser Phase kaum – allerdings sind 

die Geschlechterunterschiede geringer, wo die Väter die Kinder betreuen (ebd.). 



 

▼
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Ein erheblicher Teil des höheren Armutsrisikos von Frauen geht somit auf die Veränderung und abneh-

mende Stabilität der Familienstrukturen zurück. Von Armut sind vor allem solche Frauen betroffen, 
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die weder auf eine ausreichende abgeleitete Sicherung zurückgreifen können, noch über die Mög-

lichkeiten zu einer eigenständigen Existenzsicherung verfügen. Hier erweist sich die fortbestehende 

Orientierung der Steuer- und Sozialpolitik am Modell des männlichen Familienernährers als fatal und 

birgt für Frauen besondere Verarmungsrisiken. 
Inhalt 

zurück 8. Wandel der Rollenleitbilder: Wunsch und Wirklichkeit 

weiter 
Regelmäßige Umfragen bezeugen, dass sich die Rollenleitbilder in Deutschland gewandelt haben. So 

sind nicht nur über 90 % der ostdeutschen Männer und 96 % der ostdeutschen Frauen, sondern inzwi-

schen auch 90 % der westdeutschen Frauen und immerhin fast 82 % der westdeutschen Männer der 

Auffassung, dass verheiratete Frauen, die keine Kinder haben, vollzeiterwerbstätig sein sollten (Daten 

des International Social Survey Programme für 2002; DJI, 2005: 723). Für Mütter mit schulpflichtigen 

Kindern sehen im Westen Männer wie Frauen unter den gegebenen Umständen überwiegend eine 

Teilzeiterwerbstätigkeit der Frauen als geeignete Lösung an, im Osten mehr als ein Drittel beiderlei 

Geschlechts auch eine Vollzeiterwerbstätigkeit. Nur wenn noch nicht schulpflichtige Kinder im Haus 

sind, wird im Westen von rund 44 % der Frauen und sogar 60 % der Männer eine Erwerbsunterbrechung 

der Frauen als richtig erachtet; hierfür findet sich in Ostdeutschland allerdings nur eine geringe Zustim-

mung (12 % Frauen, 18 % Männer) (ebd.: 724). Insgesamt befürworten 2004 nur noch 40 % der Westdeut-

schen und 17 % der Ostdeutschen eine „traditionelle“ Arbeitsteilung der Geschlechter, während es 1982 

in Westdeutschland noch rund 70 % waren (StBA, 2006: 520). 

Vielfach lassen sich die eigentlichen Erwerbswünsche von Frauen (und Männern) jedoch nicht reali-

sieren – Wunsch und Wirklichkeit fallen bezüglich des Erwerbsumfangs bei beiden Geschlechtern seit 

langem auseinander (vgl. WSI-FDR, 2005, Kap. 4): Zwischen den gewünschten und den tatsächlichen 

Arbeitszeiten bestehen Diskrepanzen. Die Wunscharbeitszeiten der Frauen liegen bei rund 27/34 Stun-

den in West/Ost, d.h. bei einer „langen Teilzeit“ oder „kurzen Vollzeit“. Während die Mehrzahl derjeni-

gen, die ihren Arbeitszeitumfang gerne verändern würden, lieber kürzer arbeiten würde, wollen unter 

den teilzeitbeschäftigten Frauen viele gerne länger arbeiten, v.a. unter den Minijobberinnen und unter 

den Teilzeitbeschäftigten in Ostdeutschland. Insbesondere das klassische „Ernährermodell“ mit voll-

zeiterwerbstätigem Mann und nicht erwerbstätiger Frau wird auch unter denen, die es leben, häufig 

nicht gewünscht. So wurde dieses Modell nach Daten des „Employment Options of the Future Survey“ 

schon vor einigen Jahren nur von etwa 6 % der Paare mit Kindern im Vorschulalter präferiert, während 

sich faktisch jedoch rund 50 % der Elternpaare – zumindest temporär – in diesem Modell wiederfanden 

(Engelbrech/Jungkunst, 2001). Dies spricht dafür, dass der faktische Fortbestand des Ernährermodells – 

der sich an vielen Stellen in den analysierten Daten gezeigt hat – nicht mehr mit den gewandelten Ein-

stellungen im Einklang steht. 

▼
▼
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Wie die empirische Analyse der Einkommensressourcen von Frauen deutlich gemacht hat, sind Frauen 

trotz der gestiegenen Frauenerwerbstätigkeit und ungeachtet des damit verbundenen Anstiegs ihrer 

Leistungsansprüche in den Sozialversicherungssystemen, z.B. bei (kurzer) Arbeitslosigkeit und im Alter, 
Inhalt bisher mehrheitlich weit von einer eigenständigen Existenzsicherung entfernt. Ein Großteil der Frauen 

ist nach wie vor zumindest temporär auf das Erwerbseinkommen des Partners oder auf von ihm abge-
zurück leitete Sozialleistungsansprüche angewiesen. Das Ernährermodell ist insofern, empirisch betrachtet, 

weiter sehr lebendig – wenn auch in Ostdeutschland wesentlich weniger als in Westdeutschland. 
weiter 

Sicherungslücken werden in Deutschland vor allem bei der zunehmenden Zahl der Menschen sicht-

bar, die den expliziten oder impliziten Normen des Sozial- und Arbeitsrechts, v.a. der durchgehenden 

Vollzeiterwerbstätigkeit bei Männern und der dauerhaften Ehe für Frauen, nicht mehr entsprechen 

wollen oder können: So bei alleinerziehenden Müttern, denen der Ernährer, aber auch die öffentliche 

Kinderbetreuungsinfrastruktur als Voraussetzung für kontinuierliche Erwerbsteilhabe in existenz- 

sichernden Beschäftigungsverhältnissen fehlt, jedoch auch bei Männern, deren Erwerbsbiographien 

zunehmend brüchiger werden. Die Orientierung vieler Sozial(versicherungs)leistungen an der Höhe 

des vorherigen Erwerbseinkommens führt zudem auch bei erwerbstätigen Frauen angesichts der fort-

bestehenden Erwerbseinkommensdifferenzen zu beträchtlichen Unterschieden bei den Sicherungs-

leistungen. 

Inzwischen stehen den „alten“ Normen im Sozialrecht neue Regelungen und Reformprojekte gegen-

über, die auf eine stärkere Erwerbsbeteiligung und eigenständige Sicherung von Frauen hin orientiert 

sind. Allerdings haben die jüngsten Reformen den Gedanken der Familie/Lebensgemeinschaft als 

Versorgungsgemeinschaft erneut gestützt. Insgesamt sendet das heute bestehende Regelungs- und 

Leistungssystem der sozialen Sicherung in Deutschland insofern – auch im Vergleich zu anderen Län-

dern – gerade für Frauen widersprüchliche Signale aus. Diese Widersprüchlichkeit kann als ein nicht 

zu unterschätzender Faktor für die nur zögerliche Modernisierung der Geschlechterrollen in Deutsch-

land angesehen werden (Dingeldey, 2002). 

Abstract
▼

▼
 

Compared to many other European countries – such as the Scandinavian or the liberal European wel-

fare states –, social security benefits in Germany are still strongly based on the idea of the male breadwin-

ner with continuous employment, as well as on the idea of the married wife who cares for the children 

and does not work in the labour market, or at least not in a full-time job. While the construction of indi-

vidual insurance benefits corresponds to the idea of a continuous male full-time work biography, de-

rived benefits correspond to the idea of long lasting marriages, intended to serve as a security net for 

women. Following a widespread hypothesis in Social Science research on the topic, it can be assumed 

that the existing regulations themselves set norms which influence people’s behaviour and contribute 

to the persisting gender gaps concerning employment and income. 

Focusing on Germany, this paper analyses empirical data on the individual and derived income sources 

of women in different situations in working age and in old age. The paper concentrates in particular 



 

▼
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on developments concerning the female labour market participation and income from work, as well 

as on social security benefits in case of unemployment and old age. The aim is to answer the question, 
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whether and to what extent we can speak of a transition from the male breadwinner model to a model 

where women are able to live on their own resources. 

As the findings concerning women’s income resources reveal, the majority of women in Germany still 
Inhalt rely – at least temporarily – on their male partner’s income or on derived benefits – in spite of the grow-

ing labour market participation of women in Germany and the corresponding increase in their indi-
zurück vidual claims towards social insurance (e.g. in case of unemployment or in old age). The empirical anal-

ysis therefore underlines that the male breadwinner model is still very much alive – much less in East 
weiter 

Germany though than in West Germany. 

Deficits in income and social protection increasingly appear where persons do not comply with the two 

dominating norms as regards social security and labour law, the continuous full-time employment (for 

men) and the long-lasting marriage (for women). Single mothers who lack a male breadwinner and at 

the same time suffer from insufficient childcare facilities (which otherwise would enable them to work) 

are a particularly vulnerable group. The same, however, holds for men who are increasingly confron-

ted with discontinuous employment biographies and unemployment spells. As far as women are con-

cerned, even a full-time job is no guarantee that they will be able to sustain themselves, due to the still 

considerable gender pay gap, which also translates into the income-related social security claims. 

During the last years many reforms in social security and labour law have been implemented and new 

norms have partly replaced the old ones. Some reforms stress the idea of a stronger labour market par-

ticipation of women and aim at improving women’s own social security claims. Other reforms, however, 

in particular the recent labour market reforms (“Hartz-reforms”) have strengthened family subsidiar-

ity again, even extending it to non-married partners. This might again increase women’s dependence 

on their male partners and on their income. 

To sum up, the different labour law and social security regulations in Germany give contradictory 

signals and messages. This might be one of the reasons why the modernisation of gender roles only 

proceeds reluctantly in Germany, compared to other European countries. 

▼
▼
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Zwischen „Alleinernährer“ und „aktivem Vater“: Wandlungen und 
Widersprüche männlicher Rollenbilder in Deutschland am Beispiel 
der Vaterrolle 
Rainer	Volz 

Inhalt 

1. Bis in die Mitte der 1970er-Jahre repräsentierte der heute sogenannte „traditionelle“ Männlich-
zurück	 keitstyp das gesellschaftlich anerkannte „richtige“ Bild vom Mann, dem gegenüber andere Konstrukte 

von Männlichkeit abgewertet oder exkludiert wurden. 
weiter 

Seitdem haben sich männliche Rollenbilder in Deutschland pluralisiert: zunächst sehr „zaghaft“, als 

sich andeutende Tendenz (Pross 1978)1, in den 1980er-Jahren wurde eine kleine Gruppe von Männern 

identifiziert, die sich von dem vorherrschenden Männerrollenbild distanzierten, aber noch ohne klare 

Richtung (Metz-Göckel 1986)2. Erst Ende der 1990er-Jahren konnte dann zum ersten Mal in Deutsch-

land eine konsistente Gruppe von sog. „neuen“ bzw. modernen Männern identifiziert werden (Volz/ 

Zulehner 1998)3, die sich in Rollenkonstruktion und Praxis deutlich vom „traditionellen“ Männertypus 

unterschieden, in mancherlei Hinsicht sogar eine entgegengesetzte Form von Männlichkeit repräsen-

tierten, statistisch am höchsten signifikant in den Bereichen: Verhältnis zu Homosexualität und „den“ 

Homosexuellen, Gewaltakzeptanz, Lebenszufriedenheit, Emotionalität, Autoritarismus. 

Die heutige Situation ist durch eine weiter gehende Pluralisierung gekennzeichnet, bei gleichzeitigen 

Tendenzen zur Re-Traditionalisierung von Rollenkonzepten, einschließlich der Fortexistenz der männ-

lichen Familienernährerrolle4. Diese Lage wird exemplarisch an der Situation und den Deutungsmus-

tern im Blick auf Vaterschaft und Männlichkeit entfaltet. 

2. Väter sind in ihrer überwältigenden Mehrzahl nach wie vor die Familienernährer: Sie sind vollzeit-

erwerbstätig, die (Ehe-)Partnerin ist teilzeitbeschäftigt oder nicht erwerbstätig. Genauer: 84 % der 

erwerbsfähigen Väter sind Vollzeitbeschäftigt, gerade 3 % Teilzeit. Dagegen nur ein Viertel (26 %) der 

erwerbsfähigen Mütter vollzeit- und ein Drittel (35 %) teilzeitbeschäftigt. Ein weiteres Drittel der Müt-

ter ist überhaupt nicht erwerbstätig (35 %); bei den Vätern sind es dagegen nur 13 %.5 

Vätern wird immer noch (!) in erster Linie die Rolle des Brotverdieners und „Familienerhalters“ zuge-

schrieben, Müttern die der „Familiengestalterin“. Bei einer zunehmenden Zahl von Eltern ändern 

sich diese Einstellungen jedoch: Auch Müttern wird die Funktion der finanziellen Familienerhaltung 

zugeschrieben, auch Väter werden in der Funktion des innerhalb der Familie aktiven Mitgestalters und 

engagierten Vaters gesehen. 

▼
▼

 

1 Pross, Helge (1978), Die Männer. Eine repräsentative Untersuchung über die Selbstbilder von Männern und ihre Bilder von der Frau, Reinbek: 
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3 Volz, Rainer/Zulehner, Paul M. (3. Aufl. 1999), Männer im Aufbruch – Wie Deutschlands Männer sich selbst und wie Frauen sie sehen – 

Ein Forschungsbericht. Ostfildern: Schwabenverlag.
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 Diesen und anderen Fragen der Veränderungen von Männlichkeitskonstruktionen wird nachgegangen in der zurzeit durchgeführten Unter-

suchung: Volz, Rainer/Zulehner, Paul M., Männer 2008 – Zehn Jahre danach, Ostfildern: Schwabenverlag 2008. 
5  Statistisches Bundesamt (2003), Leben und Arbeiten in Deutschland. Mikrozensus 2002. Tabellenanhang zur Pressebroschüre, Wiesbaden. 
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Eigene Untersuchungen zur faktischen Zeitverwendung in Deutschland auf der Grundlage eines brei-

▼



ten repräsentativen Materials zeigen6: Männer, die Väter werden, erhöhen – im Sinne der Familiener-
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nährerfunktion - ihren Zeitaufwand für Erwerbsarbeit beträchtlich, sie steigern aber auch ihr Engage-

ment für Hausarbeit im Allgemeinen und – im Sinne aktiver Vaterschaft – auch in der Kinderbetreuung, 

vor allem wenn die Kinder unter drei Jahre alt sind. Diese Steigerungen gehen zulasten der Zeit, die sie 

für Schlaf und Rekreation aufwenden sowie für Freizeit und Medienkonsum. 
Inhalt 

Grundsätzlich sehen sich Väter heutzutage nur noch in einer Minderheit von weniger als einem Drit-
zurück tel ausschließlich als „Familienernährer“ (29 %), die Mehrheit von knapp drei Vierteln (71 %) lehnt diese 

Beschränkung auf die Brotverdienerrolle ab. Hinzu kommt: Gut ein Drittel der deutschen Männer ins-
weiter 

gesamt (37 %) und sogar fast zwei Drittel der sog. neuen oder modernen Männer (61 %) würden gerne 

ihre Berufstätigkeit unterbrechen und in die Elternzeit gehen.7 Immerhin hat sich der Anteil der Väter, 

die die Elternzeit tatsächlich wahrnehmen, in den vergangenen Jahren von jahrzehntelang rund 1,5 % 

auf 5 % erhöht. Ein Viertel der deutschen Männer (25 %) wünscht sich (mehr) Kinder; das sind 6 % mehr 

als Frauen in Deutschland. Angesichts dieser Einstellungen und Aspirationen bei Männern stellt sich 

die Frage, wieso die praktizierte Wirklichkeit davon noch so weit entfernt ist. 

3. Es lassen sich drei Problembereiche feststellen, die einer wunschgemäßen Gestaltung von Vater-

schaft, gleichzeitig einer partnerschaftlichen Gestaltung des Familienlebens für beide Geschlechter 

entgegenstehen: 

(a) Die nach wie vor bestehenden Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen in Deutsch-

land sind zum Teil beträchtlich; im Durchschnitt liegen Frauengehälter immer noch 30 % unter denen 

von Männern. Diese Unterschiede zwingen viele Familien um des finanziellen „Familienerhalts“ wil-

len, wie oben gezeigt, zur Steigerung der männlichen Erwerbstätigkeit zulasten einer weiter gehenden 

Präsenz des Vaters zu Hause und zur Reduzierung weiblicher Erwerbstätigkeit und der Fixierung der 

Mutter auf Haus und Kinder.8 

(b) Familienunfreundliche bzw. vereinbarkeitsunfreundliche Regelungen in der Arbeits- und Berufs-

welt erschweren es Frauen wie Männern, ihr Familienleben wunschgemäß zu gestalten.9 Es gibt durch-

aus gelungene Beispiele, bei denen sowohl die Väter und Mütter als auch die Unternehmen profitie-

ren. Gleichzeitig werden familienorientierte Väter auf betrieblicher Ebene in ihren Bemühungen um 

Vereinbarkeit noch immer von unmittelbaren Vorgesetzten und Kollegen wie Kolleginnen (!) zum Teil 

massiv blockiert. Hintergrund ist eine „Anwesenheitskultur“ in deutschen Betrieben, die eine lange 

Anwesenheit am Arbeitsplatz mit Leistung identifiziert. 

▼
▼

 

Damit ist die wirtschafts- und gesellschaftspolitische Frage nach den heute notwendigen Arbeitszeiten 

angesprochen. Die bereits seit geraumer Zeit propagierte Verlängerung der Erwerbsarbeitszeiten ist 

für Väter wie für Mütter mit nicht traditionellen Aspirationen kontraproduktiv, weil sie die von Erwerbs-

arbeit freie Zeit für Familie, Haus und Partnerschaft reduziert und damit die Realisierungschancen für 

eine partnerschaftliche(re) Familienpraxis erheblich absenkt. 

6 Vgl. Döge, Peter/Volz, Rainer (2004), „Was machen Männer mit ihrer Zeit? Zeitverwendung deutscher Männer nach den Ergebnissen der 
Zeitbudgeterhebung (ZBE) 2001/2002“, in: Statistisches Bundesamt, Hrsg., Alltag in Deutschland. Analysen zur Zeitverwendung, Wiesbaden: 
Eigendruck 2004, 194 – 215. 

7 	  Vgl. Volz, Rainer/Zulehner, Paul M., Männer im Aufbruch, op. cit. 
8 	 Das hohe Gewicht dieser finanziellen Faktoren zeigt eine Reihe von Untersuchungen. Vgl. exemplarisch den Sammelband: Walter, Heinz 

(Hrsg.) (2002), Männer als Väter. Sozialwissenschaftliche Theorie und Empirie, Gießen: Psychosozial. 
9 Behnke, Cornelia/Döge, Peter (2005), Auch Männer haben ein Vereinbarkeitsproblem. Ansätze zur Unterstützung familienorientierter Män-

ner auf betrieblicher Ebene, Berlin: IAIZ. 



 

Kapitel II. 
(c) Im Verhältnis der Geschlechter gibt es Uneindeutigkeiten und Ambivalenzen in den Erwartungen 

aneinander.10 So akzeptieren beispielsweise Männer zwar durchaus erwerbstätige Partnerinnen, 
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fordern aber teilweise gleichzeitig, dass berufstätige Mütter in den ersten Lebensjahren des Kindes 

doch besser zu Hause bleiben sollten – unabhängig von der finanziellen Situation. Frauen erwarten 

in hohem Maße partnerschaftliches Verhalten und aktive Vaterschaft von (ihren) Partnern und finden 

dies auch „hoch sympathisch“, betrachten diese Verhaltensweisen aber in weit geringerem Maße auch 
Inhalt	 als „männlich“, zu einem Mann „wirklich dazugehörig“… 

zurück	 Die konkrete Ausgestaltung der Geschlechterrollen von Männern und Frauen, von Vätern und Müt-

tern, ist weit weniger eindeutig, als es in der öffentlichen Diskussion oft dargestellt wird und ist über-
weiter 

dies in unterschiedlichen Milieus verschieden. 

Eine Konsequenz aus diesem Befund auf gesellschafts- und familienpolitischer Ebene ist meines Erach-

tens, nicht von normativ fixierten, „festgezurrten“ Konzepten von „Familie“, „Vaterschaft“, „Kinder-

erziehung“ usw. auszugehen. Denn sie werden die konkreten Menschen verfehlen. Aussicht auf nach-

haltigen Erfolg haben dagegen Konzepte und Strategien, die die Pluralität und Mehrdeutigkeit von 

Lebensentwürfen in Rechnung stellen und die wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Rahmen-

bedingungen so weit verändern, dass sie Vätern und Müttern reale Wahlmöglichkeiten für ihre Rol-

lengestaltung und ihre Arrangements von Familienzeit, Erwerbszeit, und „einfach“ freier Zeit bieten. 

▼
▼

 

▼



10 Vgl. zum Folgenden: Volz, Rainer (2006), Wollen Mütter den neuen Vater? Zur Beharrlichkeit traditioneller Geschlechterbilder. Expertise für 
das Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg. 
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Die Diskussion hatte folgende Schwerpunkte: 

I Ambivalenzen und Widersprüche im Bereich des nachehelichen Unterhalts 

I Ambivalenzen und Widersprüche im Bereich des Sozialrechts 

I Aspekte des Ehegüterrechts 
Inhalt I Rollenleitbilder von Männern und Frauen in Deutschland 

zurück Ambivalenzen	und	Widersprüche	im	Bereich	des	nachehelichen	Unterhalts 

In den Regelungen zum nachehelichen Unterhalt zeigt sich die Brüchigkeit des Ernährermodells. Schu-
weiter 

ler-Harms geht auf das Verhältnis von Eigenverantwortung und nachehelicher Solidarität ein, bisher 

das tragende Prinzip zur Regelung des nachehelichen Unterhalts in Deutschland. Die Wirklichkeit zeigt 

jedoch, dass sich stattdessen das Prinzip der Eigenverantwortung nachehelich faktisch etabliert hat. 

Meder warnt vor der Idee, dass über den Unterhalt eine komplette Existenzsicherung gewährt werden 

könne. Unterhalt sei nicht die Versorgungsquelle, als die er sich darstellt. Er führt den Begriff des Scha-

densersatzes als Alternative zum Modell der nachehelichen Solidarität ein. Dieser Begriff erleichtert 

den Zugang zu der ökonomischen Dimension des Problems eher als der Begriff der Solidarität, der 

zu sehr ein Schutztopos ist. Schuler-Harms findet den von Meder eingeführten Begriff des Schadens-

ersatzes hingegen wenig fruchtbar, sie regt eine positiv formulierte Alternative als Zusammenklang 

von „Ausgleich für Entgangenes“ und „Ausgleich für Geleistetes“ an. Knijn plädiert im Gegensatz dazu 

für einen radikalen Perspektivenwechsel von der Paarbeziehung (Solidarität zwischen Paaren) hin zur 

Eltern-Kind-Beziehung (Solidarität zwischen den Generationen), den es bereits in vielen europäischen 

Ländern gibt. Weder Schuld noch nacheheliche Solidarität sind wichtig, es geht nur um die Frage, wer 

kümmert sich um die Kinder und wer trägt die Kosten. Meder hält den Zugang über eine derartige kon-

krete Kostenrechnung als Grundlage für Ansprüche durchaus für hilfreich. 

Auf den Einwurf von Volz, ob Schadensersatz immer Schuld voraussetzt, verweist Meder auf die Begriffs-

geschichte in der das ursprünglich der Fall war, aber er erwähnt zugleich neuere Erscheinungen des 

Schadensersatzes, die schuldunabhängig sind, z.B. technische Risiken und die Gefährdungshaftung. 

Auch im Familienrecht wäre es möglich, unter dem Stichwort „Risiko“ schuldunabhängig Unterhalts-

ansprüche oder Ausgleichszahlungen zu berechnen. 

Blenk-Knocke geht auf die Dauer des Betreuungsunterhalts für geschiedene und nicht verheiratete 

Mütter ein. Aus der Sicht des Kindes sollte eine zu frühe Integration der betreuenden Mutter in den 

Arbeitsmarkt vermieden werden, da zu dem Verlust des Vaters zeitnah der Verlust der Mutter hinzu-

kommt und das Kind in eine traumatische Situation geraten kann. Insofern gäbe es gute Gründe dafür, 

den Betreuungsunterhalt nicht auf drei Jahre zu reduzieren.1 

▼
▼

 

Ambivalenzen	und	Widersprüche	im	Bereich	des	Sozialrechts 

Schuler-Harms stellt die These auf, dass es zwar eine positive Entwicklung im Sozialversicherungsrecht 

gibt, aber in der Sozialversicherung selbst erfolgt ein Rückbau. 

So gibt es einerseits eine gesteigerte öffentliche Solidarität im Bereich der Alterssicherung durch eine 

Modernisierung der Familienkomponenten, z.B. bei der Berücksichtigung von Kindererziehungs-

zeiten ein Abgehen von der Orientierung an den Entgeltpunkten aus dem Einkommen des Mannes 

1 Der Gesetzgeber hat hingegen im neuen Unterhaltsrecht vom 1.1.2008 den Betreuungsunterhalt im Regelfall auf drei Jahre nach der Geburt 
des Kindes festgelegt. 



 

▼
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hin zu einer eigenständigen Alterssicherung der Frau auf einem relativ hohen Niveau, derzeit sind 

es maximal 78 €. Andererseits kommt es jedoch zu einer Zunahme von Eigenverantwortung auf der 
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Ebene der Sozialversicherungssysteme, ein Trend zu stärkerer Privatisierung der Risiken, etwa in der 

Alterssicherung. In den neuen, teilweise komplementären und teilweise ersetzenden Systemen, gibt 

es die Modernisierung der Familienkomponenten hingegen nicht. 

Inhalt Reinhard geht auf die widersprüchlichen Wirkungen des Versorgungsausgleichs für geschiedene Frau-

en in Deutschland ein, der zwar eine rechtliche Verbesserung bringt, aber in vielen Fällen eine finan-
zurück zielle Verschlechterung im Vergleich zur vorher bestehenden Geschiedenenwitwenrente zur Folge 

hat. Nach den von Klammer vorgestellten empirischen Daten haben geschiedene Frauen in Deutsch-
weiter 

land das höchste Armutsrisiko. 

Aspekte	des	Ehegüterrechts 

Die Diskussion ging noch auf einige Aspekte des ehelichen Güterrechts ein. Sanders vertritt die These, 

dass die güterrechtliche Teilhabe nach der Ehe immer noch von großer Bedeutung ist, unabhängig von 

Unterhaltsfragen. Der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft in Deutschland ist jedoch 

ein Teilhabemodell, das die Gütergemeinschaft erst nach der Ehe im Scheidungsfall herstellt. Im Fall 

der Errungenschaftsgemeinschaft (gesetzlicher Güterstand in Italien, Spanien und der früheren DDR) 

wird hingegen bei bestehender Ehe bereits eine Vermögensgemeinschaft hergestellt. Lenke und San-

ders plädieren gemeinsam für einen Auskunftsanspruch über die Vermögensverhältnisse des Ehepart-

ners bei bestehender Ehe, den es in Deutschland derzeit nicht gibt. Sie sehen darin eine Stärkung der 

Position der Frau. 

Rollenleitbilder	in	Deutschland 

Baumeister spricht die in Ostdeutschland – im Vergleich zu Westdeutschland – herrschenden moder-

neren Werte hinsichtlich der Rollenleitbilder an und Klammer sieht darin durchaus einen Aktivposten 

in der derzeitigen Modernisierungsdiskussion. 

Obwohl in Deutschland unterschiedliche Rollenmuster bestehen, geht der Trend ganz klar – so Klam-

mer – in Richtung Modernisierung der Rollenleitbilder. Allerdings besteht eine Differenz zwischen den 

Präferenzen der Menschen und den tatsächlichen Möglichkeiten ein modernes, partnerschaftliches 

Rollenleitbild zu realisieren. Die bestehenden Rahmenbedingungen verhindern das, sei es, weil Kin-

derbetreuungseinrichtungen fehlen, sei es, weil Anreize falsch gesetzt sind. Die Diskrepanz zwischen 

Wunsch und Wirklichkeit besteht bei Männern und Frauen in ganz Europa. In allen europäischen Län-

dern wünschen sich Männer z.B. eine Reduzierung der Arbeitszeit. Frauen haben hingegen sehr diver-

gierende Arbeitszeitwünsche. Geringfügig Beschäftigte wollen z.B. meist mehr arbeiten. 

▼
▼

 

Volz bestätigt aus der Perspektive der Männerforschung die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirk-

lichkeit bei den Männern und Vätern. Daten in Deutschland belegen, dass Väter sich bei Kleinkindern 

im Alter von 0–6 Jahren sowohl deutlich mehr in die Kinderbetreuung und Hausarbeit einbringen als 

auch gleichzeitig noch stärker in die Erwerbstätigkeit hineingehen, weil die finanziellen Bedürfnisse 

der Familien steigen. 
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Er führt aus, dass der faktische Fortbestand des Ernährermodells in Deutschland u. a. eine Folge der 

hohen Einkommensdiskrepanzen zwischen Männern und Frauen ist, weil auf das höhere Einkommen 
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der Männer nicht verzichtet werden kann. Das bestätigt auch Klammer hinsichtlich der geringen Inan-

spruchnahme von Elternzeit durch die Väter. Fazit: Das traditionelle Arrangement in der Ehe oder Part-

nerschaft wird von den Paaren oft so nicht gewollt. 

Inhalt Icken verweist auf die 2007 erschienene Sinus Sociovision-Studie2, die den schichtspezifischen Charak-

ter von Rollenleitbildern belegt: Die sozialen Milieus prägen die Vorstellungen der Männer und Frauen 
zurück von ihrer Rolle in der Gesellschaft und der Arbeitsteilung in der Familie. Die gut ausgebildeten jungen 

Männer und Frauen haben durchwegs den Wunsch nach einer Vollzeiterwerbstätigkeit. 
weiter 

(Edda Blenk-Knocke) 

▼
▼

 

▼



2 Sinus Sociovision (2007), Wege zur Gleichstellung heute und morgen, Sozialwissenschaftliche Untersuchung vor dem Hintergrund der Sinus-
Milieus 2007, Heidelberg. 
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2.	Italien 
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Eigenverantwortung und private Solidarität im 
Familienrecht – Rollenleitbilder im italienischen Ehe-, 
Ehegüter- und Scheidungsrecht 

Inhalt Maria	Giovanna	Cubeddu	Wiedemann	 

zurück 

1. Rechtsgleichheit und Chancengleichheit von Mann und Frau 
weiter als wesentliche Grundsätze des Familienrechts 

Die Gleichheit der Rechte und Pflichten von Mann und Frau gehört zu den wesentlichen Grundsät-

zen des Familienrechts und ist in der italienischen Rechtsordnung in Anlehnung an Art. 29 der itali-

enischen Verfassung1 fest verankert. Mit der Reform des Zivilgesetzbuches im Jahre 1975 wurde daher 

der Ansatz des Zivilgesetzbuches von 1942, das auf der Figur des Ehemannes als Familienoberhaupt 

beruhte, dem Frau und Kinder untergeordnet waren, vollständig aufgegeben: Der Gleichheitsgrund-

satz zwischen den „Ehegatten“ wurde konkret umgesetzt und zum Mittelpunkt der Neugestaltung des 

Familienrechts gemacht.2 

Mit den gesetzlichen Veränderungen im Anschluss an die Reform wurde eine „absolute“ und „vollkom-

mene“ Gleichheit im Sinne der gleichen Rechtsstellung von Mann und Frau umgesetzt. Beide genießen 

also die gleichen Rechte auch hinsichtlich der Gestaltung des Familienlebens, ohne Unterscheidung 

nach Befugnissen und Rollenverteilung. 

Dementsprechend heißt es in Art. 143 Abs. 1 ZGB: „Mit der Eheschließung erwerben Ehemann und Ehefrau 

die gleichen Rechte und übernehmen die gleichen Pflichten“. Die Bedeutung dieser Bestimmung wird klar, 

wenn man ihr den ursprünglichen Artikel 144 des vorhergehenden Zivilgesetzbuches gegenüberstellt, 

der die ehemännliche Gewalt vorsah. In der derzeitigen Rechtsordnung – zumindest nach der Absicht 

des Gesetzgebers – erlaubt die Gleichheit von Rechten und Pflichten den Schutz der Persönlichkeits-

rechte von Mann und Frau innerhalb der ehelichen Gemeinschaft und beseitigt unberechtigte Einmi-

schungen (wie das Verwaltungsrecht über das Vermögen der Frau, aber auch das „Erziehungsrecht“ 

ihr gegenüber und die Kontrollbefugnisse über ihre Korrespondenz, denen die Ehefrau in der Vergan-

genheit ausgesetzt war). 
▼

▼
 

Das bedeutet nicht, dass es keine Ausnahmen gibt, denn die Verfassung garantiert auch die Zulässig-

keit von Einschränkungen des Gleichheitsgrundsatzes. So gilt der Grundsatz der Gleichheit der Ehegat-

ten im Sinne von Art. 29 Abs. 2 der italienischen Verfassung in erster Linie „innerhalb der gesetzlichen 

Schranken zum Schutz der Einheit der Familie“. Aus dieser Bestimmung lässt sich ableiten, dass der 

Gleichheitsgrundsatz eng an den Wert der Einheit der Familie gebunden ist. Stark abgemildert wur-

de dagegen die Auslegung, die in vielen Urteilen des Verfassungsgerichts aus der Zeit vor der Reform 

1 Art. 29 Abs. 2 italienische Verfassung: „Die Ehe ist gemäß dem Grundsatz der moralischen und rechtlichen Gleichberechtigung der Ehegatten 
zu ordnen. Dieser Grundsatz findet seine Schranken in den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Einheit der Familie.“ 

2 Das italienische Verfassungsgericht hat zahlreiche Urteile über Beitrags- und Unterhaltszahlungen sowie in Bezug auf die Regelung der Tren-
nung erlassen: Wir erinnern daran, dass das Verfassungsgericht (133/1970) auf den Gleichheitsgrundsatz verwiesen hat, um den Artikel zu 
beseitigen, der den Ehemann bei der Festlegung der Beitragspflichten diskriminierte. Nach der früheren Regelung war die Ehefrau nur dann 
beitragsverpflichtet, wenn die Mittel des Ehemannes nicht ausreichten, während der Ehemann auf jeden Fall verpflichtet war, der Frau ihren 
Lebenshaltungsbedarf entsprechend seinen Mitteln zukommen zu lassen. In Bezug auf die Trennung hat der Gleichheitsgrundsatz zur Bestä-
tigung gleicher Beitragspflichten geführt (46/1966). 



 

▼
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von 1975 zum Ausdruck kommt, wonach die Einheit der Familie im Konfliktfall Vorrang gegenüber der 

Gleichheit genießt. 
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Einerseits ist das soziale Bewusstsein gereift, was die rasche Entwicklung in Richtung Gleichheits-

grundsatz begünstigte. Wie Bianca es treffend ausdrückte: „Die Einheit der Familie ist im Wesentlichen 

ein geistiger Zusammenhalt, und dieser kann ganz sicher nicht durch die Ausübung autoritärer Befug-
Inhalt nisse erreicht werden“.3 Andererseits ist die Einheit der Familie allmählich immer mehr der „Haupt-

aufgabe in der Familie” gemäß Art. 37 Verf. gewichen, die das ZGB, wenn auch unter teilweise abwei-
zurück chenden Gesichtpunkten, im Abschnitt über die persönlichen und vermögensrechtlichen Verhältnisse 

unter dem Begriff „Bedürfnisse der Familie“ regelt.4 

weiter 

Der Begriff der „Chancengleichheit“ im Sinne gleicher Chancen und Möglichkeiten im Leben findet 

sich nicht unter den vom italienischen Gesetzgeber verwendeten Formulierungen, weder in der Verfas-

sung noch im Zivilgesetzbuch. Der Gleichheitsgrundsatz ist im Rahmen aller Überlegungen dennoch 

eines der Hauptziele des Reformgesetzgebers und gibt grundsätzlich die Richtung für die Entwicklung 

des Familienrechts vor, auch wenn er, wie wir später noch sehen werden, in der Praxis nicht immer 

voll umgesetzt wird. So hat der italienische Gesetzgeber 2006 bei der Verabschiedung des Gesetzes zur 

Chancengleichheit5 einfach nur auf die im Zivilgesetzbuch enthaltenen Bestimmungen des Familien-

rechts6 verwiesen, ohne im Einzelnen die Grundsätze oder Vorschriften anzugeben, die eine volle Ver-

wirklichung des Gleichheitsgrundsatzes regeln sollten. 

2. Vermögensrechtliche Beziehungen während der Ehe oder der 
Lebensgemeinschaft 

2.1 Die gesetzliche Regelung 
2.1.1	Beitrags-	und	Kooperationspflichten 

Die Eigenverantwortung während der Ehe im Sinne von wirtschaftlicher Selbstständigkeit oder Unab-

hängigkeit der Ehegatten wird im italienischen Familienrecht in erster Linie durch die traditionell als 

zwingende Primärregelung bezeichneten Vorschriften umgesetzt, deren Bezugsparameter die Grund-

sätze der „Gleichheit“ und der „Hauptaufgabe im Dienst der Familie“ sind. 

Im Einklang mit Art. 29 der Verfassung, demzufolge die „Ehe auf der moralischen und rechtlichen 

Gleichheit der Ehegatten innerhalb der gesetzlichen Schranken zum Schutz der Einheit der Familie 

aufgebaut ist“, legt Art. 143 Abs. 1 ZGB fest, dass „Ehemann und Ehefrau mit der Eheschließung die glei-

chen Rechte erwerben und die gleichen Pflichten übernehmen“. 

▼
▼

 

Die Regelung des Zivilgesetzbuches verstärkt das Ziel der „Eigenverantwortung“ durch den Grundsatz 

der Gegenseitigkeit und der Verhältnismäßigkeit. Der Grundsatz der Gegenseitigkeit kommt in der 

Formel zum Ausdruck, wonach sich aus der Eheschließung die Pflicht zum gegenseitigen materiellen 

Beistand und zur Mitarbeit im Interesse der Familie ergibt (neben der Pflicht zum geistigen Beistand, 

3 	  BIANCA, Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni, Milano, 2005. 
4 	 Nach dem einleitenden Satz: „Die arbeitende Frau hat die gleichen Rechte und erhält – bei gleicher Arbeit – die gleiche Vergütung wie der 

arbeitende Mann” heißt es in Art. 37 Verf. weiter: „Die Arbeitsbedingungen müssen ihr die Erfüllung ihrer wesentlichen Aufgabe in der Fami-
lie ermöglichen und Mutter und Kind einen besonderen angemessenen Schutz gewährleisten”. 

5 Gesetzesvertretende Verordnung (Decreto legislativo) vom 11. April 2006, Nr. 198 (Gesetz über Chancengleichheit von Mann und Frau gem. 
Art. 6 Gesetz vom 28.11.2005, Nr. 246). 

6 Art. 23 Decreto legislativo Nr. 198/2006 – Chancengleichheit in der Beziehung zwischen Eheleuten: Die Frage der Chancengleichheit in den 
Familienbeziehungen wird im Zivilgesetzbuch geregelt. 



 

Kapitel II. 
zum Zusammenleben und zur Treue). Dazu kommt noch: „Beide Ehegatten sind, jeder entsprechend 

▼



seinem Vermögen und seiner Fähigkeit zur Berufsausübung oder Haushaltsführung, verpflichtet, zur 
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Deckung der Bedürfnisse der Familie beizutragen” (Art. 143 Abs. 3 ZGB). Es gilt also vollständige Gleich-

stellung in Bezug auf die Kooperations- und Beitragspflichten, mit der die Umwandlung der „Unter-

haltspflicht” (mantenimento) in die Pflicht des materiellen Beistands zugunsten des schwächeren 

Ehepartners einhergeht.7 Auf den ersten Blick könnte man also zu der Auffassung gelangen, dass im 
Inhalt	 systematischen Ansatz des Zivilgesetzbuches weder dem Solidaritätsgrundsatz noch dem Eigenver-

antwortungsgrundsatz Priorität beigemessen wird. 
zurück 

Der Solidaritätsgrundsatz drückt sich hauptsächlich in der Beitrags- und Mitarbeitspflicht aus, die 
weiter 

ihrerseits wiederum eine allgemeine Grenze in der Gegenseitigkeit und Verhältnismäßigkeit der von 

ihr ausgehenden Pflichten hat. Dies ergibt sich daraus, dass die Beitragspflicht als solidarische Pflicht 

zur wirtschaftlichen Mitarbeit und die Mitarbeits- oder Kooperationspflicht als Pflicht zur Ausübung 

der Erwerbs- und Haushaltsführungstätigkeit entsprechend den eigenen Fähigkeiten und Gewohn-

heiten zu verstehen ist, wobei die Tätigkeit der Hausfrau volle Gleichstellung genießt. 

Die traditionelle Rollenverteilung kommt in der Bestimmung wieder zum Vorschein, derzufolge die 

Ehegatten die Pflichten gegenüber den Kindern „entsprechend ihrem Vermögen und ihren Fähig-

keiten zur Berufsausübung oder Haushaltsführung” erfüllen müssen. Doch dort ist die Rollentren-

nung nur als Ausgangspunkt oder, wenn man so will, als Beispiel genommen worden, auf jeden Fall 

ohne Betonung von Unterschieden zwischen Mann und Frau. 

Die Beitragsregelung erschöpft sich somit nicht in der solidarischen Pflicht der beiden Ehegatten zur 

wirtschaftlichen Kooperation. Ihr Umfang erweitert sich durch Initiativbefugnisse zur Befriedigung 

der Bedürfnisse der Familie, die sowohl persönlicher als auch vermögensrechtlicher Natur sein kön-

nen. Die Verbindung zwischen Pflichten und Befugnissen führt dann ihrerseits zu einer Einschrän-

kung, weil die ergriffenen Initiativen den anderen Ehegatten binden. 

Trotz der vollen Honorierung des von beiden Ehegatten zum konkreten Familienleben geleisteten 

Beitrags8 hat die Rechtslehre von Anfang an beklagt, dass der Reformgesetzgeber den vermögens-

rechtlichen Initiativbefugnissen der Ehegatten nicht die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt hat; 

dadurch habe er seine Aufgabe zur Regelung der aktiven Aspekte der Beitragsregelung nicht erfüllt, 

sodass ihre Identifizierung eine sorgfältige Recherche- und Rekonstruktionsarbeit erfordert. 
▼

▼
 

Wenn wir die effektive Umsetzung des Gleichheitsgrundsatzes mithilfe dieser Parameter bewerten 

wollen, auch in Bezug auf die Eigenverantwortung, lässt sich seine volle Anwendung im Bereich der 

sogenannten internen Beziehungen feststellen, während die Auslegung in Bezug auf die Beziehungen 

zu Dritten, die durch den Schutz der Grundrechte begrenzt sind, ungewiss ist.9 

7 Im Gegensatz zu den Bestimmungen hinsichtlich der Kinder (Art. 148 ZGB) gibt es im Zivilgesetzbuch keine Bestimmung, die ausdrücklich 
das Recht auf „ehelichen Unterhalt“ regelt. Die Regelung leitet sich aus der Pflicht zum materiellen Beistand (Art. 143 Abs. 2 ZGB) und aus der 
Beitragspflicht zum Bedarf der Familie (Art. 143 Abs. 3 ZGB) ab, die beide auf dem Gleichheitsgrundsatz als Ausdruck der Solidaritätspflicht im 
Falle fehlender wirtschaftlicher Selbstständigkeit beruhen. 

8 QUADRI, Definizione degli assetti economici postconiugali ed esigenze perequative, in: Un nuovo diritto di famiglia europeo, herausgegeben von 
Andrini, Padova, 2007, S. 175. 

9  SESTA, Diritto di famiglia, a.a.O., 175. 
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2.1.2	Paritätische	Beteiligung	an	den	Pflichten	gegenüber	den	Kindern 

Ähnliches kann man über das Verhältnis zu den Kindern sagen. Hier liegt eine detaillierte Regelung 
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vor, die auf die gleiche Beteiligung beider Elternteile an den Pflichten gegenüber den Kindern und 

im weiteren Sinne der elterlichen Verantwortung abzielt, sowohl über eine gemeinsame elterliche 

Betreuung als auch über die gemeinsame finanzielle Verantwortung für die Bedürfnisse der Kinder. 

Inhalt Das Zivilgesetzbuch unterscheidet diesbezüglich nicht zwischen Ehegatten oder Eltern und verpflich-

tet beide zum Unterhalt, zur Ausbildung und zur Erziehung der Kinder (unter Berücksichtigung ihrer 
zurück Fähigkeiten, natürlichen Neigungen und Bestrebungen, Art. 147 ZGB). Im Übrigen sind die Pflichten der 

Eltern immer nach dem Gegenseitigkeits- und Verhältnismäßigkeitsprinzip zu beurteilen, das heißt im 
weiter 

Verhältnis zu den Mitteln und Fähigkeiten, unabhängig davon, wer vorwiegend die Erziehungs- und 

Betreuungsaufgaben übernimmt. Bei diesen Pflichten handelt es sich um Befugnisse/Pflichten persön-

licher Art und Befugnisse/Pflichten wirtschaftlicher Art. 

Auf jeden Fall erstreckt sich der Beitragsgrundsatz auch auf die wirtschaftliche „Verantwortung“ 

gegenüber dem Partner, der die Betreuungs- und Erziehungspflichten für die Kinder übernimmt; in 

diesem Zusammenhang kann man von der Umsetzung des Grundsatzes einer Gleichstellung von per-

sönlicher und finanzieller Verantwortung ausgehen. 

2.2 Die Beteiligung des Einzelnen am gemeinsamen Vermögen 
Die Güterstandsregelungen offenbaren einen Entwicklungstrend des italienischen Familienrechts im 

Sinne eines Übergangs von einem solidarischen Verständnis des Gleichheitsgrundsatzes zu einer grö-

ßeren Eigenverantwortung des Einzelnen. In welchem Umfang das vom Gesetzgeber beabsichtigt war, 

lässt sich nur schwer sagen.10 

Die dem gesetzlichen Güterstand der Gütergemeinschaft beigemessene Vorzugsstellung beruht auf 

der Überzeugung, dass diese besser als die Gütertrennung oder andere vertragliche Regelungen die 

Gleichheit der Ehegatten verwirklicht, weil sie ein Instrument ist, mit dem die wirtschaftliche Teilha-

be der Frau gesichert und dadurch der Frau eine größere Selbstständigkeit garantiert werden kann, 

vor allem wenn die Frau – nach dem traditionellen Schema – potenziell weniger in die außerhäusliche 

Erwerbswelt eingegliedert ist. 

▼
▼

 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Gütergemeinschaft, die im Grunde eine 

Errungenschaftsgemeinschaft ist, in Funktion des Einzelinteresses der Ehegatten geregelt ist und nur 

mittelbar eine Funktion im Interesse der Familie erfüllt.11 

Unter den drei Güterstandsformen (gesetzliche Gütergemeinschaft, vertragliche Gütergemeinschaft 

und Gütertrennung) wird dennoch die Gütertrennung immer häufiger gewählt.12 Doch auch wenn 

die Wahl auf die Gütergemeinschaft fällt, ist diese nicht immer in der Lage, dem wirtschaftlich schwä-

cheren Partner einen angemessenen Schutz gemäß der geforderten Solidarität zu garantieren, ihn an 

dem von den Ehegatten während der Ehe angesammelten Vermögen zu beteiligen und ihm für die 

Zukunft finanzielle Unabhängigkeit zu sichern.13 

10 SACCO, Del regime patrimoniale della famiglia, in: Commentario al diritto italiano della famiglia, herausgegeben von Cian/Oppo/Trabucchi, III, 
Padova, 1992. 

11  GABRIELLI/CUBEDDU, Il regime patrimoniale dei coniugi, Milano, 1997, III, Padova, 1992. 
12 Fast überflüssig der Hinweis (SESTA, Diritto di famiglia, 2005, 162 ff.), dass mit zunehmendem Einkommen des einzelnen Ehegatten immer 

häufiger die Gütertrennung gewählt wird.

13  SESTA, Verso nuove trasformazioni del diritto di famiglia italiano, in: Familia, 2003, 123 ff.
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Die Beteiligung jedes Ehegatten beträgt die Hälfte des nach Eintritt der Gütergemeinschaft erwor-

benen Vermögens; die Güter werden zum Zeitpunkt des Erwerbs zu gemeinsamen Gütern und werden 
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nach Auflösung der Gemeinschaft aufgeteilt, unabhängig davon, ob der Kauf von einem oder von bei-

den Ehegatten getätigt wurde.14 

Vom gemeinschaftlichen Zuerwerb sind allerdings bestimmte Güter ausgeschlossen, die als persönliche 
Inhalt Güter bezeichnet werden, darunter auch Leib- und Altersrenten; über Einkünfte aus einer Erwerbstätig-

keit verfügt ausschließlich der Inhaber dieser Einkünfte, und sie sind erst bei Auflösung der Gütergemein-
zurück schaft zu teilen, falls davon etwas übrig bleibt. Auch die Güter für die Berufsausübung sind persönliche 

Güter. Die Analyse dieser Korrektive gegen eine Einbeziehung in die Gütergemeinschaft zeigt, dass eine 
weiter 

„sorgfältige Verwaltung“ das aufzuteilende Vermögen erheblich verringern kann. 

Auch die Möglichkeit, durch die sogenannte „vertragliche Gütergemeinschaft“ von der gesetzlichen 

Regelung abzuweichen, zeigt in der Praxis ihre Grenzen, denn eine solche Regelung lässt es nicht zu, 

bestimmte Güterkategorien zu den gemeinsamen Gütern zu rechnen, wie zum Beispiel auch in die-

sem Fall die Güter für die Berufsausübung und die Leib- und Altersrenten; auch die hälftige Teilung des 

gemeinsamen Vermögens lässt sich nicht durch Vertrag verändern.15 

Der Gesetzgeber sah diese Korrektive vor, um bei den persönlichen Gütern eine übermäßige Auswei-

tung der Beteiligung zugunsten eines Ehegatten an den Gütern des anderen zu vermeiden, doch oft 

verwandeln sie sich in Nachteile für den Ehegatten, der seine Energien der Familie gewidmet hat, 

anstatt sie auf eine eigene Erwerbstätigkeit zu verwenden. 

Auf diese Weise bietet das System des gesetzlichen Güterstandes offensichtlich nicht die volle Teilhabe 

am Familienvermögen, vor allem wegen der Einschränkungen hinsichtlich einzelner Güterkategorien. 

Das verhindert, zumindest auf diesem Wege, eine solidarische Beteiligung an eventuellen Leistungen 

nach dem Erwerbsleben, in Gestalt privater oder staatlicher Leib- oder Altersrenten. 

2.3 Von der Unterhaltspflicht zur materiellen Beistandspflicht 
Die rechtlichen Pflichten der Ehegatten im Zusammenhang mit der Vermögens- und der Betreuungs-

verantwortung stellen den Kern des Eherechts dar und drücken sich vor allem in der Mitarbeits- und 

Beitragspflicht aus. 

▼
▼

 
Dabei zählt Art. 143 Abs. 2 ZGB die Pflicht zur Mitarbeit zu den wesentlichsten Pflichten der Ehe. Die 

Vorschrift verpflichtet beide Ehegatten, entsprechend den jeweiligen Fähigkeiten und Neigungen 

erwerbstätig zu sein und den Haushalt zu führen, unter voller Gleichstellung der Hausfrauentätigkeit 

gemäß der solidarischen Bedeutung der ehelichen Pflichten, die sich auf eine einvernehmliche Festle-

gung der Gestaltung des Familienlebens und der konkret übernommenen Verantwortung stützen. 

Verknüpft mit der Mitarbeitspflicht ist die Pflicht, zu den Bedürfnissen der Familie beizutragen, das 

heißt die Pflicht, den Erfordernissen des Familienlebens und der Kinder nachzukommen. Die Bedürf-

nisse der Familie umfassen auch den Bedarf des Ehepartners, der ungewollt kein Einkommen erzielt, 

das ihm den gemeinsamen ehelichen Lebensstandard garantiert. Durch den Beitrag zum Bedarf der 

Familie werden auch die Pflichten des materiellen Beistands gegenüber dem Ehegatten und des Unter-

14  HENRICH, Comunione dei beni e comunione degli incrementi: un confronto critico, in Familia, 2004, I, 813.

15  BOCCHINI, Autonomia negoziale regimi patrimoniali familiari, in: Riv. dir. civ., 2001, I, 432.
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halts der Kinder erfüllt.16 Jeder der Ehegatten ist gehalten, im Verhältnis zu seinen jeweiligen Mitteln 

und seinen eigenen beruflichen Fähigkeiten oder Haushaltsfähigkeiten einen Beitrag zu leisten. Die 
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Beitragspflicht gilt auch für den Ehegatten, der kein Erwerbseinkommen besitzt, weil er gewollt keine 

Erwerbstätigkeit ausübt. 

Die Beitragspflicht wird entweder durch monetäre Leistungen oder durch direkte Dienstleistungen 
Inhalt zugunsten der im gleichen Haushalt lebenden Familienmitglieder erfüllt. Die Arbeit im Haushalt ist 

in vollem Umfang der außerhäuslichen Erwerbstätigkeit gleichgestellt. Auch der Begriff der Mittel 
zurück (sostanze) ist allumfassend, ohne Unterscheidung hinsichtlich der Quelle (erfasst also auch Unterhalts-

beiträge durch Leib- oder Altersrenten). 
weiter 

Das Gesetz sieht in Bezug auf die Beitragspflichten und auf die Teilung des gemeinsamen Vermögens 

keine Konsequenzen im Fall einer asymmetrischen Rollenverteilung vor, da für die Gestaltung des 

Familienlebens und des Lebens der einzelnen Familienmitglieder der Grundsatz der Einvernehmlich-

keit unter den Ehegatten gilt. Man kann die Entwicklung also so auslegen, dass die Umwandlung der 

„Unterhaltspflicht“ in eine Pflicht des materiellen Beistands zugunsten des schwächeren Ehepartners 

mit dem Trend einhergeht, die Beziehungen innerhalb der Familie mehr unter dem Aspekt der Eigen-

verantwortung zu sehen, während das Solidaritätsprinzip nur hilfsweise vorhanden ist. 

Obwohl die Rollenverteilung nach wie vor an den Grundsatz der Einvernehmlichkeit geknüpft ist, 

kann sich der Grundsatz der Eigenverantwortung und der wirtschaftlichen Selbstständigkeit durch-

setzen, wenn die Lebenssituation der Familie dies erfordert. 

2.4 Beiträge der Eltern zum Kindesunterhalt durch Geld- und Betreuungsleistungen 
Die Grenzen der Gegenseitigkeit und Verhältnismäßigkeit sind für die Beziehung zwischen Eltern und 

Kindern in der letzten Zeit erneut unterstrichen worden.17 Bei der Festsetzung einer eventuellen Unter-

haltszahlung gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird als Kriterium verwendet, um die Angemessenheit der 

tatsächlichen (affektiven und wirtschaftlichen) Beteiligung des Elternteils am Alltagsleben des Kin-

des zu beurteilen. Die Rechtslehre lehnt einen strengen Vergleich der Vermögenssituationen ab, und 

behauptet, dass ein höheres wirtschaftliches Potenzial, das eine bessere Befriedigung der Lebenser-

fordernisse der Kinder ermöglicht, keine proportionale Verminderung des vom anderen Elternteil 

zu leistenden Beitrags mit sich bringe. Nach der Rechtsprechung ist gleichwohl der Elternteil vom 

wirtschaftlichen Beitrag befreit, der über keine angemessenen Mittel oder über keine angemessene 

Arbeitsfähigkeit verfügt. 

▼
▼

 

Die anteilsmäßige Reduzierung muss sich dagegen nach den Verbleibzeiten der Kinder bei dem jeweiligen 

Elternteil richten und folglich nach dem wirtschaftlichen Wert der vom jeweiligen Elternteil übernom-

menen Haushalts- und Betreuungsarbeit. Das erste Kriterium führt zu einer Aufteilung der Unterhalts-

beiträge und gegebenenfalls zu einer anteilsmäßigen Herabsetzung des zu leistenden Unterhaltsbetrags. 

Beim zweiten Kriterium geht es um die Quantifizierung des Aufwandes für Haushalts- und Betreuungsauf-

gaben, der eine Reduzierung der individuellen Erwerbsmöglichkeiten zur Folge hat. 

16	  Ausführlich in QUADRI, Il principio di contribuzione come principio generale, in: NGCC, 2000, 2, 505. 
17	 Zum gemeinsamen Sorgerecht nach dem Gesetz vom 8. Februar 2006, Nr. 54, siehe PATTI/ROSSI-CARLEO, L’affidamento condiviso, 

Milano, 2006. 



 

Kapitel II. 
2.5 Die Rolle der Eheverträge 

▼



Die Rolle des Vermögensausgleichs im Ehegüterrecht ist verknüpft mit dem Rückgang der Wahl des 
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gesetzlichen Güterstandes und der fortschreitenden Verbreitung von Techniken zur Vergrößerung des 

persönlichen und zum Nachteil des gemeinsamen Vermögens. Teilweise zeichnet sich eine Öffnung 

in der richterlichen Praxis ab, die Verträge als gültig anzusehen, die der Gütergemeinschaft einzelne 

Güter entziehen, abgesehen von denen, die ohnehin schon als persönliche Güter gelten und als solche 
Inhalt	 von der Gütergemeinschaft ausgeschlossen sind.18 

zurück	 Bisher haben Eheverträge in der italienischen Praxis jedenfalls keine klare Rolle gespielt, auch nicht 

im Hinblick auf die Stärkung des Grundsatzes der Eigenverantwortung und der wirtschaftlichen 
weiter 

Unabhängigkeit. Dies hängt in erster Linie damit zusammen, dass die Pflichten im Rahmen dessen, 

was nach wie vor als „güterrechtliche Primärregelung“ bezeichnet wird – darunter in erster Linie die 

Mitarbeitspflicht im Interesse der Familie und die Beitragspflicht zu den Bedürfnissen der Familie – 

aufgrund der ausdrücklichen Bestimmung in Art. 160 ZGB von Natur aus unabdingbar sind und nur 

soweit der Verfügungsgewalt der Parteien unterliegen, wie sie den Grundsatz der Gegenseitigkeit und 

Verhältnismäßigkeit nicht verletzen. 

3. Die vermögensrechtlichen Beziehungen im Scheidungsfall 

3.1 Grundsätze 
Der Grundsatz der Eigenverantwortung ist – auch in „wirtschaftlicher“ Hinsicht – in den Bestimmun-

gen über Scheidung und Trennung nicht ausdrücklich geregelt. Er kann jedoch als tragender Bestand-

teil der Scheidungsfolgenregelungen angesehen werden, obwohl diese Auslegung in der italienischen 

Rechtsordnung noch auf erhebliche Hindernisse stößt, die eine Umsetzung der Eigenverantwortung 

verhindern. 

In erster Linie ist dies auf die unsicheren Voraussetzungen des Anspruchs auf Unterhaltsleistungen 

nach einer Trennung oder Scheidung zurückzuführen. Dazu kommt die Schwierigkeit, die Pflicht zur 

eigenen wirtschaftlichen Selbstständigkeit als echte und eigentliche Pflicht des Rechtssubjekts zu 

definieren, das sich in der wirtschaftlich schwächeren Situation befindet, und die entsprechenden 

Grenzen zu umreißen. Und nicht zuletzt behindern die Auslegungsunsicherheiten hinsichtlich einer 

Einmalzahlung und hinsichtlich der Beschränkung der Privatautonomie beim Abschluss von Tren-

nungs- und Scheidungsvereinbarungen den Rückgriff auf Instrumente, die die endgültige Regelung 

der vermögensrechtlichen Beziehungen nach einer Ehekrise fördern und auf diese Weise die Funktion 

der kodifizierten Rechtsinstitute stärken könnten, um dem abhängigen Ehepartner den Übergang in 

einen Status wirtschaftlicher Selbstständigkeit zu ermöglichen oder zu erleichtern. 

▼
▼

 

3.2 Vermögensausgleich 
In der italienischen Rechtsordnung gibt es bekanntlich keinen Vermögensausgleich. Eine entspre-

chende spätere Ausgleichsfunktion gibt es bei der gesetzlichen Gütergemeinschaft im Zusammen-

hang mit dem Zuerwerb bestimmter Güterkategorien durch beide Eheleute (Art. 177 Abs. 1 ZGB)19, aus 

18	  Ausführlich QUADRI, Regime patrimoniale e autonomia dei coniugi, in: Dir. fam. pers., 2006, 1803. 
19	 Nach Art. 177 ZGB umfasst die Gütergemeinschaft: a) die – auch getrennt – von den Ehegatten im Laufe der Ehe erworbenen Güter; b) die 

während der Ehe gegründeten und von beiden Ehegatten geführten Betriebe. Bei Auflösung der Gütergemeinschaft werden zu gleichen 
Teilen aufgeteilt: die Erträge aus den jedem einzelnen Ehegatten gehörenden Gütern, die zum Zeitpunkt der Auflösung angefallen, aber 
noch nicht verbraucht sind sowie die Erträge aus der von jedem Ehegatten getrennt ausgeübten Tätigkeit, die zum Zeitpunkt der Auflösung 
noch nicht verbraucht sind. 



 

▼
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der gemeinsamen Verwaltung und der hälftigen Teilung des gemeinsamen Vermögens zum Zeitpunkt 

der Eheauflösung. 
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Das Zivilgesetzbuch bietet für den Ausschluss von der Teilhabe am gemeinsamen Vermögenszuer-

werb neben der Trennung und neben dem vertraglichen Ausschluss von bestimmten Gütern aus der 

Gütergemeinschaft auch die vertragliche Gütergemeinschaft an, deren Regelung im Übrigen die Ver-
Inhalt änderung der Struktur der Gütergemeinschaft unmöglich macht. Daher wird in den meisten Fällen 

die Kategorie der persönlichen Güter oder die Kategorie der Güter, die in die Residualgemeinschaft 
zurück (comunione del residuo) fallen müssten, zum Nachteil der gemeinsamen Güter verstärkt. 

weiter 
Nicht in den Vermögensausgleich einbezogen sind Renten, die aus dem teilweisen oder vollständigen 

Verlust der Arbeitsfähigkeit resultieren, da es sich dabei um Güter handelt, die zum persönlichen Ver-

mögen gehören, und die demzufolge bei Auflösung der Gütergemeinschaft nicht aufgeteilt werden. 

Die Rolle der Ausgleichsleistungen, die im Rahmen des gesetzlichen Güterstandes beansprucht wer-

den können, wird daher faktisch beschränkt durch die Wahl anderer Güterstände als die gesetzliche 

Gütergemeinschaft sowie durch die vielfach praktizierten Techniken zur Vergrößerung des persön-

lichen Vermögens zum Nachteil des gemeinsamen Vermögens. 

3.3 Grundlagen, Voraussetzungen und Umfang des nachehelichen Unterhaltsbeitrags 
3.3.1	Fehlen	einer	organischen	Regelung 

Allgemein kann man sagen, dass sich die italienische Rechtsordnung allmählich immer weiter von 

der Funktion des reinen „Unterhalts“ (mantenimento) bei der Regelung der ökonomischen Folgen von 

Trennung und Scheidung entfernt. 

Der Gesetzgeber benutzt den Begriff Unterhalt nur in den älteren Texten, wenn es um Trennung geht, 

während im Falle der Scheidung die Entrichtung eines Beitrags (assegno) vorgesehen ist. Diese Termi-

nologie wird jedoch nicht immer eingehalten. Häufig kommt es bei der ständigen Suche nach dem 

schwierigen Gleichgewicht zwischen dem Erfordernis nach Schutz des schwächeren Ehepartners und 

der genau entgegengesetzten Notwendigkeit, den anderen Ehegatten nicht übermäßig zu belasten, 

zu einer Abschwächung der Funktion und des Inhalts der beiden Rechtsinstitute.20 

Das ist zum Teil auf die Entwicklung im Zuge der Reform von 1987 zurückzuführen. Die Hauptände-

rungen dieser Reform betrafen die Regelung der Voraussetzungen und die Präzisierung und Ergän-

zung einiger Kriterien für die Festsetzung der Beitragshöhe. Auf terminologischer und systematischer 

Ebene werden die Unterschiede durch das Fehlen einer organischen Regelung bestätigt, die Trennung 

und Scheidung nach einem Gesamtplan regelt. Dieser Aspekt wird häufig kritisiert. 

▼
▼

 

3.3.2	Inhalt	und	Funktion	des	Scheidungsunterhalts 

Der Scheidungsunterhalt (assegno di divorzio) zielt nicht darauf ab, dem wirtschaftlich schwächeren 

Ehepartner den ehelichen Lebensstandard zu bewahren. Dieser Grundsatz bildet die Grundlage für 

Entscheidungen, die regelmäßig die Unabhängigkeit des Scheidungsunterhalts vom erhaltenen Tren-

20 In Bezug auf die Ehegatten wird der Begriff Unterhalt (mantenimento) vom Gesetzgeber bei der Regelung der Trennung wieder aufgenom-
men (Art. 156 ZGB); der Gesetzgeber versteht darunter das, was zum Vorteil eines Ehegatten nach der Trennung folgt, wobei der Begriff des 
Unterhalts die Teilhabe des Ehegatten an der eigenen wirtschaftlichen Lage proportional zu den zur Verfügung stehenden Mitteln mit sich 
bringt, also nicht begrenzt auf die strikt lebensnotwendigen Erfordernisse. In Art. 5 Abs. 6 Scheidungsgesetz benutzt der Gesetzgeber den 
Begriff „assegno” für die Unterhaltsleistung, ohne deren Funktion genauer zu erläutern. Es gibt daher eine systematische Unterscheidung der 
beiden Tatbestände und eine inhaltliche Unterscheidung zwischen Trennungsunterhalt und Scheidungsunterhalt. 
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nungsunterhalt unterstreichen. Im Gegensatz zum Trennungsunterhalt, für den die Aspekte der Soli-

▼



darität und der wirtschaftlichen Unterstützung für den schwächeren Ehepartner gelten, ist ein Teil der 
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Rechtslehre der Auffassung, dass der Scheidungsunterhalt nicht unbedingt und von vornherein als 

Wirkung einer zwischen den ehemaligen Ehegatten bestehenden Solidaritätsbindung und auch nicht 

als Hilfe für den mittellosen Ehegatten anzusehen ist, sondern eher als konkretes Mittel, um die Situ-

ation des wirtschaftlich schwächer gestellten Ehegatten auszugleichen, wenn (und soweit) während 
Inhalt	 der Ehe tatsächlich eine Gütergemeinschaft bestanden hat, zu der der unterhaltsbedürftige Ehegatte 

seinen Beitrag geleistet hat. 
zurück 

Auf diese Weise werden nicht nur die zwischen den beiden Rechtsinstituten als gegeben angesehenen 
weiter 

Unterschiede abgeschwächt, sondern es wird auch teilweise der mit der Scheidungsreform von 1987 

abgelehnte Ausgleichscharakter wieder eingeführt, sowohl als quantitativer Parameter bei der Bemes-

sung als auch als Bedingung für die Klage zur Durchsetzung des Unterhaltsanspruchs. 

Ungelöst bleibt nach wie vor das Verhältnis zwischen den beiden Rechtsinstituten untereinander und 

in Bezug auf den Grundsatz der Eigenverantwortung, der beiden Unterhaltsarten zugrunde liegt. In 

beiden Fällen hängt der Unterhaltsanspruch davon ab, dass der wirtschaftlich schwächere Teil wegen 

objektiver Hindernisse das Vermögensungleichgewicht, in dem er sich befindet, nicht überwinden 

kann; dabei werden die Umstände, die zu den Hindernissen führen, sehr weit ausgelegt. 

Einer der Gründe für die Rechtsunsicherheit ist auf die fehlende Koordinierung zwischen den aus der 

Ehe entstehenden Rechten und Pflichten und den wirtschaftlichen Folgen der Ehekrise, also zwischen 

Beitrag und Unterhalt, im Zuge der Familienrechtsreform zurückzuführen. Angesichts einer Umwand-

lung der traditionellen individuellen Unterhaltspflicht in jene solidarische Beitragspflicht im Rahmen 

des eherechtlichen Primärsystems bleibt noch die Unterhaltspflicht nach der Trennung übrig, die in 

den letzten dreißig Jahren nicht nur die Unterschiede betont, sondern kraft des Angleichungsprozesses 

von Trennung und Scheidung die unterschiedlichen – qualitativen, quantitativen und zeitlichen – Kri-

terien für die konkrete Anwendung der beiden Rechtsinstitute geprägt hat.21 

Weitere Unsicherheiten ergeben sich durch das bestehende Verhältnis zwischen dem Anspruch auf 

Unterhalt und dem Anspruch auf Alimente (eingeschränkter Unterhalt), wobei Letzterer als nötiges 

Mindestmaß für ein würdevolles Leben zu verstehen ist, der im Falle des Bedarfs einem der Ehegatten 

geschuldet wird, ohne dass die übrigen Voraussetzungen für die Unterhaltszahlung erfüllt sein müssen. 

Bezüglich der Alimente erleben wir trotz wiederholter Differenzierungsbemühungen eine fortschrei-

tende Annäherung der Anwendungsvoraussetzungen, nicht nur hinsichtlich der Unmöglichkeit, den 

eigenen Lebensunterhalt ganz oder teilweise aus eigener Erwerbstätigkeit zu bestreiten, sondern auch 

in Bezug auf den Nachweis der Bedürftigkeit des antragstellenden Ehegatten. Zur Überwindung der 

Widersprüche wird versucht, gleichzeitig die traditionell akzeptierte Beistandsfunktion zu bestätigen 

und die Ausgleichsfunktion zu stärken, die der Unterhaltszahlung bei Trennung und Scheidung in der 

letzten Zeit aus der Perspektive einer „ausgeglichenen Mittelverteilung“ zugeordnet wird. 

▼
▼

 

21	 Es bleibt bei dem Grundsatz, dass die Ehegatten infolge der Trennung weiterhin zur materiellen Beistandsleistung verpflichtet sind, und 
die in Art. 5 Scheidungsgesetz genannten Voraussetzungen tragen zur Unterscheidung zwischen Scheidungsunterhalt und der Pflicht zur 
Beistandsleistung bei Trennung bei. 
Die Unterscheidung wird in dem Sinne geklärt, dass der Ehegatte während der Gütergemeinschaft das Recht auf den gleichen Lebensstan-
dard wie der andere hat, während der ehemalige Ehegatte nach der Scheidung nur das Recht auf eine Unterhaltsleistung hat, deren Umfang 
rechtliche Faktoren beeinflussen, auf deren Grundlage wiederum ein höherer Anspruch als der dem Ehegatten während der Ehe zustehende 
materielle Beistand auszuschließen ist. 



 

▼



Kapitel II. 
Das Prinzip der „Gleichstellung der Ehegatten in der Familienkrise“ und das Bewusstsein der Unzulänglich-

keit der traditionellen Güterstandsregelungen tragen dazu bei, dass die Grundlage der nachehelichen Unter-
Seite 179 

haltsansprüche unter dem Aspekt einer umstrittenen „Solidarität“ immer stärkerer Kritik ausgesetzt ist. 

In Wirklichkeit können es die Lebensumstände, wie bereits erwähnt, einem der Ehegatten ermöglicht 

haben, einen Teil der für den gemeinsamen Verbrauch verwendbaren Einkünfte zum eigenen Vorteil 
Inhalt zu hinterziehen oder zur Erwirtschaftung eines Einkommens einzusetzen. Die Rechtslehre sieht in 

den nachehelichen Ansprüchen die Fortsetzung der Übernahme der ehelichen Rechte und Pflichten – 
zurück nicht nur in Bezug auf die Kinder, sondern auch in Bezug auf die Ehegatten – aus der sich die gegen-

seitige rechtliche Pflicht ableitet, den abhängigen Ehegatten beim Übergang in die wirtschaftliche 
weiter 

Selbstständigkeit zu unterstützen und ihm diesen Übergang zu erleichtern. 

Das belegen zahlreiche Hinweise, die sich bei einer Analyse der kodifizierten Bestimmungen wie 

auch bei ihrer konkreten Anwendung ergeben: Sie betreffen die Voraussetzungen des Anspruchs, die 

Bemessungskriterien und die Anwendungsphase. 

3.4 Hindernisse für die Weiterentwicklung nachehelicher Eigenverantwortung 
und wirtschaftlicher Selbstständigkeit 

3.4.1	Voraussetzungen	des	Unterhaltsanspruchs 

Hier geht es in erster Linie um die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Anspruchs in der gericht-

lichen Praxis. 

Fehlen	eines	Vorrangkriteriums 

Weder das Zivilgesetzbuch noch das Scheidungsgesetz differenzieren zwischen Scheidungsunterhalt 

(assegno di divorzio) und Trennungsunterhalt (mantenimento) im Sinne einer wertmäßigen Rangfol-

ge, es sei denn, man möchte dem systematischen Vorrang der Bestimmungen über die im Falle der 

Trennung zugunsten der Kinder vorgesehenen Maßnahmen diese Bedeutung beimessen, wobei die-

ser Vorrang jedoch vom Scheidungsgesetz nicht bestätigt wird (Art. 155 und 156 ZGB; Art. 6 und 51 

Scheidungsgesetz). Die Unterhaltspflicht gegenüber den Kindern nach einer Scheidung weicht grund-

sätzlich nicht von der Unterhaltspflicht gegenüber den Kindern während der Ehe ab, während der 

Scheidungsunterhalt (wie teilweise der Trennungsunterhalt)22 eine Funktion übernimmt, die von den 

gegenseitigen Beitrags- und Versorgungspflichten während der Ehe abweicht. 
▼

▼
 

Das könnte die Theorie eines Vorrangs des Unterhalts zugunsten der Kinder im Verhältnis zum Unter-

halt für einen der Ehegatten stützen, da der Kindesunterhalt eine ununterbrochene Fortsetzung der 

elterlichen Pflichten darstellt. Dies würde allerdings in dem Falle nicht gelten, in dem die elterliche 

Verantwortung und/oder eheliche Verantwortung hinsichtlich Art und Inhalt – beschränkt auf den 

Alimentenanspruch – zusammenfallen. 

In Bezug auf das Verhältnis zwischen Trennungsunterhalt und Scheidungsunterhalt und den Pflichten 

aus einer anderen Ehe neigt die Rechtsprechung bis jetzt dazu, nur einen beschränkten Einfluss einer 

erneuten Eheschließung auf die Bemessung der nachehelichen Unterhaltsansprüche eines früheren 

Ehegatten zuzulassen; sie hat die Ansicht vertreten, dass es notwendig sei, den Umfang des Schei-

22	 Nach Art. 156 Abs. 1 ZGB setzt das Gericht bei Ausspruch der Trennung zugunsten des Ehegatten, dem die Trennung nicht anzulasten ist, „das 
Recht fest, vom anderen Ehegatten das zu bekommen, was er zu seinem vollen Unterhalt benötigt, wenn er nicht über ein ausreichendes 
eigenes Einkommen verfügt.“ 



 

▼
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dungsunterhalts zugunsten der Mitglieder der ersten Familie zu begrenzen, soweit diese Begrenzung 

nicht dazu führt, dass die erste Familie in einer schlechteren Situation lebt als die zweite. 
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Übermäßige	Vereinheitlichung	der	Zuordnungskriterien 

Das einzige Element, das bei der Unterscheidung zwischen den beiden Einrichtungen noch einen fes-

ten Punkt bildet, ist die Ausschlussfunktion, die der gerichtlich festgestellten Schuldfrage bei der Tren-
Inhalt nung zukommt; diese hemmt den Unterhaltsanspruch des getrennten Ehegatten. 

zurück Bevorzugung	des	Unterhaltsempfängers 

Die Leistungsvoraussetzungen für den Unterhalt, sowohl den Trennungs- als auch den Scheidungsunter-
weiter 

halt, sind einheitlich wie folgt festgelegt: Einem der Ehegatten muss es an „angemessenen Mitteln“ fehlen 

bzw. er darf „aus objektiven Gründen“ nicht in der Lage sein, sich diese zu beschaffen; außerdem muss zwi-

schen den Parteien ein wirtschaftliches Ungleichgewicht bestehen.23 

Diese Voraussetzungen weichen in Wirklichkeit nicht von denen in anderen europäischen Ländern ab. Ein 

Vergleich zwischen den verschiedenen Gesetzgebungen führt jedoch zum Schluss, dass die italienische 

Rechtsordnung den getrennten oder geschiedenen Ehegatten, der einen Unterhaltsanspruch geltend 

macht, begünstigt, was nicht kritiklos hingenommen wird. 

Das Kriterium der fehlenden angemessenen Mittel und der objektiven Unmöglichkeit, sich diese zu 

beschaffen, stellt eine der wichtigsten Innovationen des Reformgesetzes von 1987 dar. Die neue Norm (Art. 5 

Abs. 6 Scheidungsgesetz) hat mit wenigen Änderungen die früheren Kriterien beibehalten, jedoch ein wei-

teres Kriterium hinzugefügt: Das Fehlen angemessener Mittel. Auf diese Weise wäre die Unterscheidung 

zwischen dem Zuerkennungskriterium (das Fehlen oder der unzureichende Umfang angemessener Mit-

tel) und den Festsetzungskriterien für den Unterhaltsbetrag (Lebensbedingungen der Eheleute, Entschei-

dungsgründe, persönlicher und wirtschaftlicher Beitrag durch einen Ehegatten, Einkommen beider) 

endgültig bestätigt und es wäre, wie von den Vereinten Kammern des Kassationsgerichts behauptet, die 

Fürsorgefunktion des Scheidungsunterhalts anerkannt worden, während die eventuellen Schadensersatz- 

und Ausgleichsfunktionen nur bei der Bemessung eine gewisse Bedeutung haben könnten. 

Im Licht der neuesten Trends scheint das heute ein zumindest unvollständiger Ansatz, denn die Bestrebun-

gen gehen dahin, die Fürsorgefunktion durch die Ausgleichsfunktion zu ersetzen, die ursprünglich ande-

ren Einrichtungen des Familienrechts zugeordnet war. 
▼

▼
 

Ein Kontrast zwischen den beiden Funktionen kann sich jedoch im konkreten Fall als nur vordergrün-

dig vorhanden erweisen, denn die Umsetzung der verschiedenen Vorschriften der hier untersuchten 

Rechtsinstitute hat zu einem in zwei Phasen gegliederten Verfahren geführt. In der ersten Phase ermit-

telt der Richter, wie viel der begünstigte Ehegatte abstrakt braucht, um eine spürbare Verschlechte-

rung seines Lebensstandards zu vermeiden („oberste Grenze“), und in der zweiten Phase wird dieses 

Maß anhand der Kriterien gemäß Art. 5 Abs. 6 Scheidungsgesetz geprüft, um zu einer konkreten 

Bemessung zu kommen. 

23	 Für den Rest zeichnet der Gesetzgeber die Zuerkennung der Leistung nach der gleichen Formel vor. Das Recht eines getrennten Ehegatten, 
das zu bekommen, was zum „Unterhalt“ nötig ist, wenn keine „angemessenen eigenen Mittel“ vorhanden sind, wird in Art. 5 Abs. 6 Schei-
dungsgesetz in der Pflicht des Ehegatten niedergelegt, dem anderen einen „assegno“ zu zahlen, wenn dieser über keine „angemessenen 
Mittel“ verfügt bzw. sich diese aus objektiven Gründen nicht beschaffen kann. 



 

▼
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Begrenzung	des	Kriteriums	der	Unangemessenheit 

Die Voraussetzung der Unangemessenheit der Mittel wird auf den Zustand bezogen, der nötig ist, 
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um – wie bei der Trennung – einen Lebensstandard wie während der Ehe aufrechtzuerhalten. Auch 

ohne wirkliche Bedürftigkeit oder Armut des Berechtigten, der durchaus auch für seine eigene Exis-

tenzsicherung aufkommen kann, wird die spürbare, scheidungsbedingte Verschlechterung seiner 

ursprünglichen wirtschaftlichen Lage festgestellt, die generell wiederherzustellen ist, um ein gewisses 
Inhalt	 Gleichgewicht wieder herbeizuführen. 

zurück	 Diese Lösung ist ein Kompromiss zwischen den Scheidungsurteilen, die das Fehlen von Mitteln auf den 

Lebensstandard während der Ehe bezogen hatten, und denen, die einen von dieser Voraussetzung los-
weiter 

gelösten Unangemessenheitsbegriff als Modell gewählt hatten, der auf einen objektiv selbstständigen 

und würdevollen Lebensstandard bezogen war. Dieser Aspekt wird durch eine Orientierung bestätigt, 

derzufolge jedem der ehemaligen Ehegatten die Aufrechterhaltung eines Lebensstandards zu gestat-

ten ist, der sich im Wesentlichen nicht von dem während der Ehe genossenen unterscheidet; nach die-

ser Orientierung ist die bloße wirtschaftliche Selbstständigkeit kein Grund, den Anspruch des ehema-

ligen Ehegatten auf den Scheidungsunterhalt auszuschließen. 

Unbegründete	Erweiterung	des	Begriffs	der	objektiven	Unmöglichkeit 

Art. 5 Abs. 6 Scheidungsgesetz stellt dem Fehlen angemessener Mittel die „Unmöglichkeit aus objek-

tiven Gründen, sich diese zu beschaffen“ gleich, eine Vorschrift, die von der Rechtsprechung auf die 

Trennung ausgedehnt wurde. 

Traditionell wird die Auffassung vertreten, dass es dem Ehegatten nicht nur dann objektiv unmöglich 

ist, sich Mittel zu beschaffen, wenn er nicht in der Lage ist, eine seinen Gewohnheiten und seiner Per-

sönlichkeit entsprechende Erwerbstätigkeit auszuüben, sondern auch, wenn er zwar Mittel, vielleicht 

von potenziellem Wert, besitzt, die aber nur schwer Einkommen erzeugen oder in Einkommen ver-

wandelt werden können. 

Eine besondere Aufgeschlossenheit gegenüber dem, was als „Schwäche“ eines den Unterhalt geltend 

machenden Ehegatten anzusehen ist, hat dennoch zu der Behauptung geführt, dass das Vorliegen 

der Arbeitsfähigkeit nicht das „ob“, sondern nur das „wie viel“ eines Unterhaltsanspruchs beeinflusst, 

wenn auch unter Bezugnahme auf individuelle und andere Faktoren. 

▼
▼

 
In der Praxis liegt die größte Schwierigkeit bei der Anwendung der besagten Voraussetzung darin, dass 

das vom antragstellenden Ehegatten geforderte Verhalten bei der aktiven Suche nach geeigneten Mit-

teln für seinen Unterhalt als reine Obliegenheit verstanden wird, die sich nur kraft einer ausdrückli-

chen Vereinbarung zwischen den Eheleuten in eine Pflicht verwandelt. 

Zunehmende	Bedeutung	der	wirtschaftlichen	Ungleichheit	zwischen	den	Partnern 

Die wirtschaftliche Ungleichheit zwischen den Partnern stellt keine ausdrücklich in der gesetzlichen 

Regelung von Trennung und Scheidung enthaltene Voraussetzung für das Recht auf Scheidungsunter-

halt dar. Dies lässt sich indirekt aus den Artikeln 156 ZGB und Art. 5 Abs. 6 Scheidungsgesetz ableiten. 

Die wirtschaftliche Ungleichheit zwischen den Ehegatten ist auf der Grundlage der gleichen Kriterien 

zu bewerten, die von Art. 5 Abs. 6 Scheidungsgesetz für die Festlegung des Unterhaltsbetrags gefordert 

sind, insbesondere nach dem Einkommen und dem Vermögen des zahlungspflichtigen Ehegatten. 



 

▼
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Aus einer tendenziellen Berücksichtigung von Einkommensposten, die eventuell durch den Verkauf 

von persönlichem Vermögen erzielt wurden, wird wegen der Tendenz, gleichgewichtige wirtschaft-
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liche Verhältnisse zu fördern, im Rahmen des Vermögensvergleichs gestattet, das persönliche Vermö-

gen jedes der früheren Ehegatten nicht anzutasten, wenn das wirtschaftliche Gleichgewicht durch die 

Unterhaltszahlung hergestellt werden kann. 

Inhalt Außerdem sind eventuelle Verbesserungen der wirtschaftlichen Lage des Ehegatten, von dem die 

Unterhaltszahlung verlangt wird, zu berücksichtigen, auch wenn diese nach Beendigung des Zusam-
zurück menlebens eintreten, wenn es sich dabei um natürliche und vorhersehbare Entwicklungen der wäh-

rend der Ehe ausgeübten Tätigkeit handelt. Nicht berücksichtigt werden können dagegen Verbesse-
weiter 

rungen, die aus selbstständigen Ereignissen hervorgehen, die nicht an Situationen und Erwartungen 

aus der Zeit der Ehe gebunden sind. Zu berücksichtigen sind auch die Veränderungen, die im Laufe des 

Scheidungsverfahrens eingetreten sind. 

Der während der Ehe genossene Lebensstandard, der lange Zeit als Maßstab für die Angemessenheit 

der Mittel galt, lässt also manchmal Platz für eine notwendige Wiederherstellung des Gleichgewichts 

in den Vermögensbedingungen der Ehegatten; das führt dann zum Eingeständnis, dass für die Festset-

zung der Beitragsleistung nicht die Feststellung des Lebensstandards der Ehegatten während der Ehe 

gefordert wird, sondern nur ein Vergleich der jeweiligen wirtschaftlichen Verhältnisse. 

3.4.2	Bemessungskriterien 

Der Eigenverantwortungsgrundsatz zeigt sich vor allem bei den Bemessungskriterien. 

Zunächst ist trotz zahlreicher Ungewissheiten festzuhalten, dass in diesem Regelungsbereich der 

Gleichheitsgrundsatz am stärksten zum Ausdruck kommt, hinsichtlich des Umfangs, der Kriterien 

allgemein und der Gleichstellung der (wirtschaftlichen und persönlichen) Bedingungen beider Ehe-

gatten. Wie der konkrete Beitrag zum gemeinsamen Leben und der Übergang zur wirtschaftlichen 

Selbstständigkeit des einzelnen Ehegatten sich auf die Bemessung des Scheidungs- und Trennungsun-

terhalts auswirken, wird in der Praxis widersprüchlich beantwortet. 

Quantitative	Vorgaben 

Der italienische Gesetzgeber hat quantitative Vorgaben über den Betrag des Scheidungsunterhalts 

oder der Proportionen zulasten eines der getrennten Ehegatten vermieden. Der Begriff der „Einkünf-

te“ als Synonym für „Mittel“ wird breit ausgelegt. 
▼

▼
 

Allgemeine	Kriterien 

Das bezüglich des Scheidungsunterhalts allgemein formulierte Regelwerk verzichtet auf eine Auf-

zählung von zwingenden Festsetzungskriterien und listet dafür eine Reihe von allgemeinen Kriterien 

auf, die der Richter bei der Festsetzung des Unterhaltsbetrags gemäß einer ausgewogenen Bewertung 

berücksichtigen muss. 

Die im Gesetz aufgeführten Kriterien übernehmen mit einigen Änderungen die im Wortlaut des Art. 5 

Scheidungsgesetz von 1970 enthaltenen Kriterien. Zur ursprünglichen Formulierung in der Version 

von 1970, in der „die wirtschaftlichen Bedingungen der Eheleute“, einschließlich Einkünfte und Ver-

mögen, „die Gründe für die Entscheidung“ und „der persönliche und wirtschaftliche Beitrag“ erwähnt 

wurden, ist bei der Reform 1987 noch das Kriterium der „Ehedauer“ hinzugefügt worden. 



 

▼
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Auf diese Art und Weise sind nicht nur das gegen die ehelichen Pflichten verstoßende Verhalten, son-

dern auch die Bedingungen des Ehelebens, die Vermögensverhältnisse zwischen den Ehegatten und 
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die persönlichen bzw. Vermögensverhältnisse eines oder beider Ehegatten als direkt mit dem Unter-

haltsbetrag verknüpfte Bedingungen betont worden. Bei der Festsetzung ist der Richter jedoch nicht 

gehalten, sämtliche oben genannte Kriterien heranzuziehen. 

Inhalt Gleichstellung	der	Verhältnisse	der	Ehegatten 

Die Gleichstellung der Verhältnisse der Ehegatten ist voll umgesetzt worden. Auf diese Weise hat 
zurück der Gesetzgeber die großzügige Auslegung übernommen, die Rechtslehre und Rechtsprechung der 

früheren Formel beigemessen hatten. Rechtslehre und Rechtsprechung hielten nicht nur die wirt-
weiter 

schaftlichen Verhältnisse im engeren Sinne für erheblich, sondern auch die persönlichen Verhältnisse, 

die die wirtschaftlichen Kapazitäten der Ehegatten beeinflussen konnten. 

Es besteht von daher kein Zweifel daran, dass der Richter das Alter und die Gesundheit der Ehegatten 

berücksichtigen muss. Das Kriterium der sozialen Verhältnisse wird hingegen wegen eines Verstoßes 

gegen den verfassungsrechtlich garantierten Grundsatz der Gleichheit beanstandet. 

Außerdem muss der Richter die berufliche Qualifikation berücksichtigen, um die Erwerbsfähigkeit des 

Antragstellers als auch des anderen Ehegatten zu prüfen. Erheblich sind auch die Unterhalts-, Betreu-

ungs- oder Versorgungspflichten, die auf dem Ehegatten lasten, der den Unterhalt zahlen soll, auch 

wenn es sich um Leistungen für den Lebensgefährten handelt. Umgekehrt sind auch eventuelle Bei-

träge zu berücksichtigen, die der unterhaltsbedürftige Ehegatte von Verwandten oder einem Lebens-

gefährten erhält, sofern es sich nicht um gelegentliche, sondern um kontinuierliche, regelmäßige und 

sichere Leistungen handelt. 

Weitere für den Unterhaltsumfang erhebliche Umstände sind die Zuweisung der ehelichen Wohnung 

an den begünstigten Ehegatten und weitere finanzielle Aufwendungen, die aus diesem Grund auf den 

belasteten Ehegatten zukommen. 

Ausweitung	des	Einkommensbegriffs	beider	Ehegatten 

Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage beider Ehegatten, auf die es sowohl für die Unterhalts-

bedürftigkeit wie auch für die Leistungsfähigkeit ankommt, gilt heute ein umfassender Einkommens-

begriff. So zählen zum „Einkommen“ nicht nur die Bezüge und Vergütungen jeder Art, sondern auch 

die Ertragsquellen, die keine aktuellen Einkünfte erzeugen oder direkt vom Inhaber verwendet wer-

den. Der Rechtsprechung zufolge fällt unter diesen Posten auch die Fähigkeit der beiden Ehegatten zu 

bezahlter Arbeit als potenzielle Verdienstmöglichkeit, da sie wirtschaftlich bewertbar ist. Diese ist nach 

ihrer tatsächlichen Möglichkeit zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Zusammenhang mit den kon-

kreten persönlichen und sozialen Faktoren zu sehen, und die fehlende Nutzung dieses Potenzials ist 

nicht dem aktuellen Einkommen gleichzusetzen; auch ist daraus nicht eindeutig auf die willentliche 

Ablehnung von Einkommensmöglichkeiten zu schließen, wenn nicht gleichzeitig der Nachweis eines 

geringen Engagements bei der Suche nach einer Erwerbstätigkeit erbracht wird. 

▼
▼

 

Der Gesetzgeber beschränkt sich damit darauf, zunächst die Notwendigkeit eines Vergleichs der wirt-

schaftlichen Verhältnisse der Eheleute zu unterstreichen, da kein Anspruch auf Unterhalt gegenüber 

jemandem besteht, der ein gleiches oder geringeres Einkommen hat. Folglich stellt die Untersuchung 

der wirtschaftlichen Verhältnisse nicht nur ein nützliches Kriterium für die Bemessung des Unter-



 

▼
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haltsumfangs dar, sondern auch eine Vorabbewertung der Voraussetzungen für die Zuerkennung des 

Unterhalts. 
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Große	Bedeutung	des	persönlichen	und	wirtschaftlichen	Beitrags	während	der	Ehe 

Ein zentrales Kriterium ist der persönliche und wirtschaftliche Beitrag jedes einzelnen Ehegatten zur 

Familienführung und zur Vermögensbildung des Einzelnen wie auch zur Bildung von Vermögen der 
Inhalt Familie, ob es sich dabei nun um Hausarbeit oder Unterstützung des anderen Ehepartners handelt, 

um die Erziehung oder das Aufziehen der Kinder, um die Bereitstellung von Gütern für den Bedarf der 
zurück Familie oder um den finanziellen Beitrag zum Erwerb der Wohnung der Familie. Das bedeutet, dass 

der Richter alle Beiträge der Ehegatten zur Familiengemeinschaft, die eine Verbesserung der globa-
weiter 

len Bedingungen der Familie ermöglichen oder einen Vorteil für die beruflichen und wirtschaftlichen 

Bedingungen eines Ehegatten geschaffen haben, berücksichtigen muss. 

Dauer	der	Ehe	als	Indikator	für	eine	tatsächliche	Lebensgemeinschaft 

Nach wie vor bleiben die rechtstatsächlichen Schwierigkeiten bei der Anwendung des Kriteriums der 

Ehedauer als Indikator für ein tatsächliches Familienleben bestehen. Art. 5 Abs. 6 Scheidungsgesetz 

sieht vor, dass alle dort genannten Faktoren auch unter Bezug auf die Dauer der Ehe zu bewerten sind. 

Die Dauer der Ehe wird also nicht als selbstständiges Bewertungskriterium angesehen, sondern eher 

als Parameter, in dessen Licht alle anderen Faktoren zu bewerten sind, insbesondere Beitrag und Mit-

arbeit beider Ehegatten. Es handelt sich um eine bedeutende Neuheit der Reform von 1987. Der Indi-

kator der Ehedauer trifft normalerweise eine Aussage über das tatsächliche Bestehen der ehelichen 

Gemeinschaft und des gemeinsamen Lebens. Er spielt aber auch eine wichtige Rolle bei der konkreten 

Prüfung der Qualität der Ehe, die nach dem Willen des Gesetzgebers bei den wirtschaftlichen Folgen 

der Ehescheidung zu berücksichtigen ist. 

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass der Trennungsunterhalt nicht zu den gesetzlichen Voraussetzungen 

des Scheidungsunterhalts zählt. Normalerweise ist der Richter bei der Festsetzung des Scheidungsun-

terhalts weder an die Gewährung, noch an den Umfang des Trennungsunterhalts gebunden. In der 

Praxis geht die Festsetzung des Scheidungsunterhalts jedoch zunächst von der im Trennungsurteil ent-

haltenen Verpflichtung aus. 

Die	Entscheidungsgründe 
▼

▼
 

Schließlich kommt auch den Entscheidungsgründen eine Funktion zur Stärkung der Eigenverantwor-

tung zu. Der Umstand, dass bei der Reform auch das „Gewicht“ der Entscheidungsgründe als Kriterium 

für die Festsetzung des Scheidungsunterhalts bestätigt worden ist, hat zahlreiche Zweifel aufgewor-

fen, weil dort auf das Verhalten der Eheleute, das sogenannte Schadensersatzkriterium bei der Bemes-

sung, verwiesen wird. Es ist jedoch darauf hingewiesen worden, dass das Kriterium nicht als Sanktion 

anzuwenden ist, sondern nur dann herangezogen werden sollte, wenn damit der für den Bruch nicht 

verantwortliche Ehegatte besser geschützt wird, während eine Minderung oder eine Ablehnung des 

Unterhalts damit nicht zu legitimieren wäre. 

3.4.3	Anwendungsphase 

In der Anwendungsphase gibt es weitere Elemente, die eine vollständige Umsetzung des Eigenverant-

wortungsgrundsatzes behindern und den Solidaritätsaspekt bei der Regelung der vermögensrecht-

lichen Folgen von Trennung und Scheidung betonen. 
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Da der Unterhaltsanspruch nicht verjährt und unabdingbar ist, kann er auch in einem späteren Verfah-

▼



ren nach dem Trennungs- oder Scheidungsverfahren gestellt werden, auch wenn die Voraussetzungen 
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für den Zuspruch des Unterhalts von Anfang an gegeben waren. Soweit ein Unterhaltsanspruch aller-

dings erst viele Jahre nach dem Scheidungsurteil geltend gemacht wird, kann der innere Zusammen-

hang mit dem Konzept der nachehelichen Solidarität gelöst sein und wird schwer zu begründen sein. 

Inhalt Geringe	Bedeutung	von	vertraglichen	Abreden 

Eine Regelung der Vermögensverhältnisse durch vertragliche Abrede ist im Falle der einvernehm-
zurück lichen Trennung, der Scheidung auf gemeinsamen Antrag und im Falle einer einmaligen Zahlung aus-

drücklich erlaubt. Solche Vereinbarungen sind gültig, wenn sie ausdrücklich im Trennungs- oder Schei-
weiter 

dungsurteil erwähnt sind. In den übrigen Fällen werden sie im Rahmen der Auslegung anerkannt. 

Sie dienen vor allem dazu, Umfang und Form der Zahlung sowie Inhalt und Wirkungsdatum fest-

zulegen. Meinungsverschiedenheiten bestehen dagegen weiterhin hinsichtlich der Quelle und der 

Ursache der Festlegungen, und das führt zu Unsicherheiten bei der Definition der Gegenstände, die 

vertraglich geregelt werden können.24 Teilweise wurde die einvernehmliche Festlegung des nacheheli-

chen Unterhalts in die Kategorie der Vergleiche eingeordnet. Allerdings ist die Starrheit der Vergleichswir-

kungen nicht mit dem Einfluss veränderter Verhältnisse auf den Unterhaltsanspruch vereinbar. 

Der Idee der familiären Solidarität als einem grundlegenden Recht entspricht dagegen die Auffassung, 

wonach die Befugnis zur einvernehmlichen Festlegung von Unterhalt und anderen Zahlungen ihre 

primäre Rechtsgrundlage im Gesetz hat und ihre Rechtfertigung im materiellen Beistand aufgrund 

der Ehe sowie in der nachehelichen Solidarität findet. 

Hingegen ist die Frage der Gültigkeit der Vorabvereinbarungen über Vermögenswirkungen von 

Trennung und Scheidung bisher nicht gelöst. Die Einführung der einvernehmlichen Trennung oder 

Scheidung durch gemeinsamen Antrag sowie die vielfach vertretene Vertragsautonomie der Eheleu-

te sind von der Rechtslehre und der Rechtsprechung bisher nicht als ausreichend angesehen worden, 

um grundsätzlich die Gültigkeit von Vorabvereinbarungen über die Beitragslasten aus Trennung und 

Scheidung anzuerkennen. 

Es wird mehrheitlich die Auffassung vertreten, dass die Vereinbarungen über wirtschaftliche Aspekte 

von Trennung und Scheidung voraussetzen, dass die Eheleute bereits getrennt oder geschieden sind 

oder dass die Ehekrise bereits im Gange ist. Daher wird häufig behauptet, dass derartige Vereinba-

rungen nicht zum Schutz des wirtschaftlich schwächeren Ehegatten geeignet und daher nichtig sind. 

Die Frage der Unabdingbarkeit des Trennungs- und Scheidungsunterhalts und der Nichtigkeit von 

Verzichtsvereinbarungen ist in erster Linie an den Unabdingbarkeitsgrundsatz der aus der Ehe ent-

stehenden Rechte gemäß Art. 160 ZGB geknüpft. Im Fall der Trennung kann der Ehegatte daher weder 

das Recht auf Leistungen abtreten noch darauf verzichten, es sei denn, es handelt sich um verfallene 

Unterstützungsleistungen. 

▼
▼

 

24  GEURTS, Accordi coniugali in vista del divorzio e tutela del partner debole, in Famiglia, 2002, I, 207. 



 

▼
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Im Fall der Ehescheidung wird der Ausschluss eines Verzichts auf Unterhaltsansprüche mit der dem 

Scheidungsunterhalt zuerkannten Unterstützungsnatur gerechtfertigt, zumindest in dem Umfang, 
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in dem dieser zur Befriedigung der grundlegenden Lebenserfordernisse des ehemaligen Ehegatten 

bestimmt ist. Diese Meinung ist jedoch nicht unbestritten. 

Selbst wenn man die vorrangige Unterstützungsfunktion des Scheidungsunterhalts in der geltenden 
Inhalt Gesetzgebung außer Betracht lässt, so erscheinen die wirtschaftlichen und sozialen Folgen, die sich 

konkret aus einem anfänglichen Verzicht ergeben, als rechtswidrig, da sie den Urheber des Vertrags 
zurück bei der Entscheidung über die Eheschließung beeinflussen könnten. Außerdem sind solche Verein-

barungen angesichts der Möglichkeit zur nachträglichen Anpassung nicht geeignet, eine endgültige 
weiter 

Regelung der Beziehungen zwischen den Eheleuten herbeizuführen. 

Billigkeitskontrolle	bei	der	Erfüllung 

Die Modalitäten der Unterhaltszahlung werden normalerweise vom Richter im Urteil festgelegt, 

zusammen mit der Feststellung, dass die Voraussetzungen gegeben sind, die den Leistungsanspruch 

rechtfertigen. Hinsichtlich der Zahlungsform gilt der Grundsatz der Abrede unter den Parteien; diese 

hat der Gesetzgeber im Rahmen des Schutzes des schwächeren Ehegatten, der das Recht der Beitrags-

leistungen maßgeblich formt, einer Billigkeitskontrolle unterworfen. Die Parteien müssen in erster 

Linie zwischen einer periodischen Zahlung, und in diesem Fall zwischen der Zusprechung einer Geld-

summe oder einer anderen periodischen Leistung, oder einer einmaligen Zahlung wählen; diese For-

men gelten als gleichwertig. 

Widerspruch	zwischen	gesetzlicher	Bevorzugung	und	konkreter	Anwendung	der	Einmalzahlung 

Unter dem Aspekt der abschließenden Regelung der Verhältnisse im Sinne eines clean break ist die 

Alternative der einmaligen Zahlung gesetzlich bevorzugt worden. Periodische Zahlungen eignen sich 

kaum, zufriedenstellend eine Beteiligungs- und Ausgleichsfunktion, die die Würde und Freiheit bei-

der Ehegatten respektiert, zu erfüllen. 

Dem Vorteil, die Vermögensverhältnisse abschließend zu regeln, und dem Versuch, die Nachwirkungen 

der Ehe abzumildern, steht die Unfähigkeit der Regelung der Einmalzahlung gegenüber, jene Sicherheit 

der vermögensrechtlichen Verhältnisse zu garantieren, die in der Rechtsauslegung als ergänzendes Ziel 

des Rechtsinstituts angesehen wird. Somit kommt der Einmalzahlung – angesichts der mit der Reform 

von 1987 eingeführten Bestimmungen zur Vorabkontrolle und zum Ausschluss künftiger Forderungen – 

nur eine untergeordnete Rolle zu, worüber die Praxis in der Vergangenheit geklagt hat. 
▼

▼
 

Die Einmalzahlung erfordert als Voraussetzung das Einverständnis der Parteien und eine Vorabkontrol-

le des Richters, der ihre Angemessenheit beurteilen muss, um zu vermeiden, dass der wirtschaftlich 

schwächere Ehegatte zur Annahme einer Vereinbarung veranlasst wird, deren Wirkungen sich langfristig 

als nachteilig erweisen könnten. Somit ist im Falle des Einverständnisses die Vereinbarung über eine ein-

malige Zahlung seitens der Ehegatten zulässig. Allerdings bleibt dem Richter die Festsetzung der Höhe und 

im Rahmen der richterlichen Billigkeitskontrolle die mögliche Änderung des Betrags überlassen. 

Die richterliche Billigkeitskontrolle betrifft nicht nur die Höhe der Einmalzahlung, sondern auch die 

Wahl der Zahlungsform. Zudem wurde vorgeschlagen, dass durch das Billigkeitsurteil die wirtschaft-

lichen Interessen der Parteien umfassend geregelt werden, also auch die Auflösung des Güterstandes 

und die Aufteilung des gemeinsamen Vermögens sowie die Zuweisung der ehelichen Wohnung. 



 

▼
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Nach dem ausdrücklichen Wortlaut des Gesetzes kann nach Zuerkennung der Einmalzahlung für den 

Scheidungsunterhalt „kein weiterer Antrag mit wirtschaftlichem Inhalt“ gestellt werden. Die Bedeu-
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tung dieser Bestimmung scheint klar: Die Wahl dieser Zahlungsform beendet jedes Vermögensver-

hältnis zwischen den geschiedenen Ehegatten und schließt die Möglichkeit aus, später weitere Zah-

lungen zu beantragen, seien das Forderungen im Zusammenhang mit einer übertragbaren Rente, mit 

Abfindungszahlungen am Ende des Arbeitsverhältnisses, oder mit periodischen Zahlungen zulasten 
Inhalt	 der Erbschaft. Dies hat die Rechtsprechung anerkannt, selbst wenn Umstände eintreten, die im Sinne 

von Art. 9 die Revision der periodischen Zahlung rechtfertigen. 
zurück 

Bestimmungen, die von der Endgültigkeit der Pauschalzahlung abweichen, werden als ungültig ange-
weiter 

sehen. Ein Teil der Rechtslehre ist dennoch der Meinung, dass dem ehemaligen Ehegatten die Mög-

lichkeit bleibt, das Recht auf Alimente (eingeschränkten Unterhalt) geltend zu machen, wenn er selbst 

nicht mehr in der Lage ist, seine grundlegenden Lebensbedürfnisse zu decken. 

Unbegrenzte	Dauer 

Das Gesetz legt keine ausdrücklichen zeitlichen Kriterien für die Unterhaltszahlung und ihre Dauer 

fest. Normalerweise wird von periodischer Natur gesprochen und die Auszahlung wird über einen 

unbestimmten Zeitraum verfügt. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass sie als vorübergehende Zah-

lung über einen bestimmten Zeitraum verfügt wird, in der Erwartung, dass der Zustand der wirtschaft-

lichen Schwäche des Antragstellers überwunden wird. 

Die unbegrenzte Dauer wird ihrerseits durch die abstrakte Änderbarkeit verstärkt. Der Grundsatz der 

Änderbarkeit der Unterhaltszahlung ist in der Feststellung enthalten, dass der Scheidungsunterhalt 

vom Richter nach den aktuellen Verhältnissen festgesetzt wird. 

Breiter	Ermessensspielraum	des	Richters	bei	der	Revision 

Die Revision setzt voraus, dass nach den zum Zeitpunkt der Trennung getroffenen Anordnungen 

(Art. 156 letzter Absatz ZGB) oder nach dem Scheidungsurteil (Art. 9 Abs. 1 Scheidungsgesetz) „gerecht-

fertigte Gründe eintreten“. Bei der konkreten Bewertung der „gerechtfertigten Gründe“ wird dem 

Richter breiter Ermessensspielraum zuerkannt. 

Die Revision setzt voraus, dass eine substanzielle Änderung der ursprünglichen Verhältnisse des Begüns-

tigten bzw. Zahlungsverpflichteten eingetreten ist. Dabei müssen Umstände vorliegen, die geeignet sind, 

signifikant die von der vorhergehenden Unterhaltsentscheidung getroffene Ordnung der Interessen zu 

verändern. Bei der Überprüfung werden beide Seiten vergleichend bewertet. Sie soll nicht an rein arith-

metischen Kriterien ausgerichtet sein, sondern auch Billigkeitsaspekte berücksichtigen. 

▼
▼

 

Die Abänderung ist zulässig, wenn sich die Lage des zahlungspflichtigen Ehegatten verändert oder 

wenn sich die Vermögenssituation des Empfängers verbessert oder verschlechtert. Umfangmäßig 

schwankt das zwischen einem Höchstbetrag, der zur Aufrechterhaltung des vorhergehenden eheli-

chen Lebensstandards nötig ist, und der Aufhebung der Zahlung, wenn der Begünstigte in der Lage ist, 

ausschließlich mit eigenen Mitteln für seinen Unterhalt zu sorgen. Normalerweise wird die Verbesse-

rung der finanziellen Lage des Zahlungspflichtigen als unerheblich angesehen. 

Bei einer verbesserten finanziellen Lage des Unterhaltsverpflichteten gelten Revisionsgründe dann als 

gerechtfertigt, wenn sich diese Verbesserung als Umsetzung von Erwartungen darstellt, die zum Zeit-



 

▼
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punkt der Trennung oder der Eheauflösung vernünftigerweise schon vorhanden waren, während sich 

die Revision nicht auf Vermögenssteigerungen beziehen kann, die damals nicht vorherzusehen waren 
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und die an den Eintritt von außergewöhnlichen Umständen geknüpft sind. 

Eine gesonderte Betrachtung verdient die verminderte Leistungsfähigkeit des Unterhaltsverpflichte-

ten, wenn sie auf eine freiwillige Entscheidung zurückzuführen ist, wie zum Beispiel die Verminderung 
Inhalt des Arbeitseinsatzes oder die Gründung einer neuen Familie oder eine neue Eheschließung. In diesen 

Fällen kann die vom Unterhaltspflichtigen beantragte Abänderung bewilligt werden, wenn sich im 
zurück Rahmen einer neuen vergleichenden Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Parteien ergibt, dass 

ohne die Herabsetzung der Unterhaltszahlung die persönliche Entscheidungsfreiheit des Unterhalts-
weiter 

pflichtigen tatsächlich schwer eingeschränkt würde. 

Eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des Begünstigten wird bei Aufnahme einer eheähnlichen 

Lebensgemeinschaft angenommen. Beim Scheidungsunterhalt sind die wirtschaftlichen Vorteile zu 

berücksichtigen, die der Empfänger der Unterhaltszahlung durch die Lebensgemeinschaft hat, denn 

sonst würde ungerechterweise das Verhalten derer belohnt, die keine erneute Ehe eingehen, um die 

Ansprüche gegenüber dem ehemaligen Ehegatten nicht zu verlieren. 

Wegfall	des	Unterhalts 

Die Unterhalts- und Scheidungsunterhaltspflicht entfällt, wenn die Voraussetzung der fehlenden 

angemessenen Mittel oder deren ungenügender Umfang entfällt oder wenn die wirtschaftliche Lage 

der Parteien gleich geworden ist. Das Gesetz enthält diesbezüglich keine ausdrückliche Bestimmung. 

Es handelt sich jedoch nicht um ein automatisches Erlöschen, sondern die vermögensrechtlichen 

Anordnungen sind durch gerichtliche Verfügung im Sinne von Art. 9 Scheidungsgesetz zu revidieren, 

wenn neue Tatbestände gegenüber der ursprünglichen Situation eintreten. 

In zwei typischen Fällen ist das Erlöschen der Unterhaltspflicht gesetzlich geregelt: Bei einer neuen 

Eheschließung des Begünstigten und beim Tod des Unterhaltsverpflichteten. Die Aufnahme einer 

Lebensgemeinschaft wird nicht mit einer neuen Ehe gleichgesetzt; sie kann aber den Antrag auf Revi-

sion des Unterhalts rechtfertigen. 

4. Die Verknüpfung zwischen Güterstand und Trennungs- 
und Scheidungsunterhalt 

▼
▼

 

Zwei Aspekte sind bisher auf dem Wege zur Umsetzung des Prinzips der Eigenverantwortung noch 

nicht angemessen geregelt worden. 

4.1 Güterstand und nacheheliche Unterhaltsregelung 
Das italienische Recht sieht bisher keine direkte Verbindung zwischen dem Trennungs- und Schei-

dungsunterhalt einerseits und der Vermögensverteilung auf der Basis des ehelichen Güterstandes vor. 

Aus diesem Grunde lässt sich keine feste Rangordnung zwischen den Regelungen feststellen. Nach-

dem der güterrechtliche Ausgleich im Fall des gesetzlichen Güterstandes oft problematisch ist, ist in 

der gerichtlichen Praxis teilweise eine Priorität für die nachehelichen Unterhaltspflichten erkennbar. 



 

▼
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4.2 Nachehelicher Unterhalt und eheliche Wohnung 

Die italienische Rechtsordnung kennt kein selbstständiges geschütztes Interesse des geschiedenen 
Seite 189 

Ehepartners am Wohnen in der ehelichen Wohnung, soweit er oder sie keine anderen Rechte (Mit-

eigentums- oder Mieterrechte) an der ehelichen Wohnung besitzt. In den meisten Fällen sind davon 

die Frauen betroffen. Nach der Scheidung ist ihr Recht zum Verbleib in der Familienwohnung nur 

geschützt, soweit sie mit den Kindern in der Wohnung leben. Dies wirkt sich unterhaltsrechtlich inso-
Inhalt fern aus, als der Zuspruch der ehelichen Wohnung und die höheren Kosten, denen der belastete Ehe-

gatte aus diesem Grunde entgegengeht, als erhebliche Umstände bei der Bemessung des Unterhalts 
zurück angesehen werden. 

weiter 

5. Schlussfolgerungen 

Aus dem Gesetz ergibt sich das normative Bild einer Familie, die als Lebensgemeinschaft von gleichen 

Rechtssubjekten ohne irgendwelche vorbestimmten Rollen in der Familie verstanden wird. Die von 

der Zivilrechtslehre teilweise vertretene These, dass eine andere rechtliche Position der Frau aufgrund 

ihrer ausschließlich auf den Haushalt konzentrierten Funktion im Gegensatz zur außerhäuslichen und 

produktiven Position des Mannes gerechtfertigt sei, ist heute überholt. Die rechtliche Regelung der 

wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Eheleuten während und nach der Ehe hat sich vielmehr ab 

den 70er-Jahren vollständig gewandelt. 

Die Entwicklung eines modernen Rollenleitbilds und die Anpassung des Familienrechts an den Grund-

satz der Chancengleichheit von Mann und Frau hat im italienischen Familienrecht zur Förderung einer 

betonten wirtschaftlichen Unabhängigkeit der verheirateten Frau geführt, in erster Linie durch die 

Gleichstellung der Mitarbeits- und Beitragspflichten. Auf der gleichen Linie liegt die Entscheidung, als 

gesetzlichen Güterstand die Gütergemeinschaft und die Errungenschaftsgemeinschaft vorzusehen. 

Hierdurch wollte der italienische Gesetzgeber ein Instrument schaffen, das der Frau, die nach dem 

klassischen Schema potenziell weniger in eine außerhäusliche Erwerbstätigkeit eingebunden ist, eine 

größere Eigenständigkeit erlaubt. 

Die Folgen einer asymmetrischen Rollenverteilung auf der Grundlage einer einvernehmlichen Rege-

lung zwischen den Eheleuten über die Gestaltung des Familienlebens hängen also von den autonomen 

Entscheidungen der Eheleute ab. Diese sind auf jeden Fall stark durch den Grundsatz der ehelichen 

Solidarität eingeschränkt, der in der italienischen Rechtsordnung eine breite Auslegung findet. Das 

Rechtssubjekt, das den größten Schutz genießt, bleibt jedoch nach wie vor das sogenannte „schwä-

chere“ Rechtssubjekt, das sich in einer unterlegenen und prekären wirtschaftlichen oder persönlichen 

Situation befindet, denn das Hauptziel der Reform des Familienrechts ist die volle Anerkennung des 

Beitrags jedes Ehegatten zum konkreten Funktionieren der Familie, auf der Grundlage der wirtschaft-

lichen Eigenverantwortung beider Ehegatten einerseits und der privaten Solidarität andererseits, im 

Sinne einer Teilhabe und Mitverantwortung. 

▼
▼

 

Der gesamte Bereich der ehelichen Güterverhältnisse ist hinsichtlich seiner Grundsätze tendenziell 

kohärent ausgestaltet. Widersprüche ergeben sich jedoch auf der Anwendungsebene, insbesondere bei 

der gesetzlichen Gütergemeinschaft und bei den finanziellen Folgen von Trennung und Scheidung. 



 

▼
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In Bezug auf den Vermögensausgleich unter den Ehegatten reicht die Regelung zum Vermögensauf-

bau während der Ehe angesichts der Ausweichmöglichkeiten von der gesetzlichen Gütergemeinschaft 
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derzeit nicht aus, obwohl die Gütergemeinschaft für einen solchen Ausgleich lange als geeignet ange-

sehen wurde. 

Die Regelung der Folgen von Trennung und Scheidung gilt gemeinhin als deutlichster Ausdruck des 
Inhalt Gleichheitsgrundsatzes, allerdings bleiben auf operativer Ebene noch zahlreiche Inkongruenzen und 

Widersprüche. Diese hängen mit der Bemessung des nachehelichen Unterhalts aufgrund des kon-
zurück kreten Beitrags zum gemeinsamen Leben zusammen und mit seiner Funktion als Maßnahme, die den 

Übergang des unterhaltsbedürftigen Ehegatten in die wirtschaftliche Eigenständigkeit erlauben soll. 
weiter 

Abstract 

The Codice civile envisages the family as a community of equal legal personalities for whom no familial 

roles have been set in advance. Following the entry into force of the Constitution and, from the 1970s, 

the sweeping reform of marriage law, the widely endorsed theory whereby it is justified to assign the 

wife a differing legal status vis-à-vis the external and productive function of the husband must be re-

garded as completely obsolete. 

The development of gender role models and family law’s adjustment to the principle of equal oppor-

tunities for women and men have been expressed in Italian family law by demanding an extensive 

degree of economic independence for married women, primarily through full gender equality as 

regards marital duties to cooperate and contribute. Based on the same presupposition, the community 

of property acquired during marriage was introduced as the statutory matrimonial property regime. 

The Italian legislator has thus provided an instrument for rendering a greater measure of financial 

independence to the wife, or rather the person who under the traditional scheme is potentially less 

integrated in external gainful activities. 

A possibly asymmetric allocation of roles is left to the discretion of the spouses who are thus autonomous 

in defining their contributions to family life arrangements. Notwithstanding such spousal freedom of 

arrangement, the principle of marital solidarity, which is construed very widely under Italian law, must 

at all times be observed. In any case, the greater protection is afforded to the so-called weaker party, i.e. 

the person who is in a more precarious position, whether in personal or economic terms. 
▼

▼
 

This conforms to the main objective of the family law reform, being to fully recognise each spouse’s 

contribution to the actual functioning of family life in accordance with the principle of private solidar-

ity in the sense of participation and co-responsibility. Marital solidarity, on its part, is likewise restricted 

by the principle of self-responsibility. 

Irrespective of the role allocation chosen, the actual individual contribution of the respective spouse is 

ultimately decisive – also from the legal point of view – for assessing the scope of payment and compen-

sation obligations between husband and wife. Hence, the allocation of the contribution constitutes the 

main criterion for the legitimation of participation in total familial assets following a breakdown of the 

marriage. 



 

▼
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Italian marriage law basically reflects a rational and coherent structure. Inconsistencies arise on the 

level of actual application, notably in relation to the community of property and in the aftermath of 
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marital crisis – in the case of both separation and divorce. 

Thus it is criticised that the reform of 1975 in respect of asset formation during existing marriage failed 

with a view to the spouses’ proprietary equality because the marital regime of the community of prop-
Inhalt erty – which in principle was able to ensure such equality – was made non-mandatory. Due to a number 

of exceptions, the equal participation in assets accrued during marriage is not guaranteed. 
zurück 

Furthermore, despite the statutory reference demanding a commitment to family life and the appro-
weiter 

priate conduct of domestic and private affairs as an equivalent contribution, it very often happens in 

practice that this contribution is not recognised in economic terms and is not remunerated on account 

of the liable spouse’s lacking ability to pay. 

▼
▼
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Vorbemerkung 
Inhalt 

Ziel dieses Aufsatzes ist es zu erörtern, inwieweit das italienische Recht der sozialen Sicherheit den Frau-
zurück en eine von der Erwerbstätigkeit des Ehemanns abgeleitete Absicherung (durch Leistungen bei Witwen-

schaft) gewährt, und dabei ausschließlich den Frauen die Betreuungsaufgaben in der Familie zuweist, 
weiter 

sodass hierdurch ein geschlechterdifferenzierendes Rollenleitbild im Sinne des Ernährermodells zemen-

tiert wird. Damit wird auch die Frage aufgeworfen, inwieweit die italienische Sozialrechtsordnung mit 

ihrer durch das Bismarck’sche Sozialversicherungskonzept geprägten Sozialstaatlichkeit Elemente des 

Modells der allgemeinen Erwerbstätigkeit – auch Zweiverdienermodell oder Adult-Worker-Modell – 

(Giullari/Lewis, 2005; Annesley, 2007) aufgenommen hat und den Frauen eine eigenständige soziale 

Absicherung zuerkennt. 

Das italienische Beispiel erweist sich im Hinblick auf die verfassungsrechtliche Festschreibung eines 

geschlechterdifferenzierenden Rollenleitbilds im Sinne des Ernährermodells als aufschlussreich. Zwar 

ergibt sich ein solches Rollenleitbild aus der besonderen Formulierung von Art. 36 Abs. 1 in Verbin-

dung mit Art. 37 Abs. 1 der italienischen Verfassung (siehe unten, Abschnitt 1), das sich bis zum Ende 

der Sechzigerjahre in einer geschlechterdiskriminierenden Sozialgesetzgebung niederschlug (siehe 

unten, Abschnitt 2). Allerdings bewies die italienische Rechtsordnung auch ihre Fähigkeit zur Selbst-

korrektur durch die späteren, seit den 1970er-Jahren verabschiedeten geschlechtsneutralen Rege-

lungen. Dadurch begann für das italienische Sozialrecht eine neue Epoche. Die neuen Maßnahmen 

können allerdings noch nicht als völlig in Übereinstimmung mit dem für das Modell der allgemeinen 

Erwerbstätigkeit (Adult-Worker-Modell) charakteristischen Anspruch auf Individualisierung der sozi-

alen Absicherung betrachtet werden (siehe unten, Abschnitt 3). Daher werden am Ende des Beitrags 

einige Reformvorschläge, auch in Bezug auf die Verfassung, formuliert, die jede Möglichkeit einer 

Rückkehr zu geschlechterdiskriminierenden Normen auf diesem Gebiet ausschließen. Hierbei sind 

alle Anknüpfungspunkte zu beseitigen, die eine – glücklicherweise nur vorübergehende – Verfesti-

gung geschlechtsspezifischer Rollenleitbilder erlaubt haben (siehe unten, Abschnitt 4). 

▼
▼

 

1.	 Das verfassungsrechtliche System sozialer Sicherheit: direkte 
Absicherung der Erwerbsarbeit, Betreuungsaufgaben und 
geschlechterspezifisches Rollenleitbild 

Das italienische Sozialverfassungsrecht weist die Besonderheit auf, dass es gleichzeitig Vorschriften 

enthält, die das Modell der allgemeinen Erwerbstätigkeit vorwegnehmen (Zweiverdienermodell), und 

solche, die hingegen die verfassungsrechtliche Voraussetzung für geschlechtsspezifische Rollenleit-

bilder schaffen. Gemeint sind Art. 38 Abs. 2 und Art. 31 Abs. 1 einerseits sowie Art. 36 Abs. 1 und Art. 37 

Abs. 1 andererseits. 
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1.1 Direkte Absicherung der Erwerbstätigkeit und Verortung der 

▼



Betreuungsaufgaben 
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Typisch für das Modell der allgemeinen Erwerbstätigkeit ist die direkte Absicherung der (abhängigen 

oder unabhängigen) Erwerbstätigkeit, die in Italien in Art. 38 Abs. 2 der Verfassung niedergelegt ist. 

Danach sind die „für den (...) Lebensunterhalt der Erwerbstätigen angemessenen Mittel“ bei „Unfäl-

len, Krankheitsfällen, Invalidität, Alter bzw. unfreiwilliger Arbeitslosigkeit“ gewährleistet.1 Die Bestim-
Inhalt mung bezieht sich in der italienischen Formulierung auf männliche Erwerbstätige, ist aber im Lichte 

des in Art. 3 Abs. 1 genannten formellen Gleichberechtigungsprinzips (Olivelli, 1988) als pars pro toto 
zurück zu deuten. Auffällig ist in diesem Kontext das Fehlen des Todesfalls der erwerbstätigen Person als sozi-

ales Risiko. Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass – jenseits der später gelieferten umfas-
weiter 

senderen Deutungen2 – der Wortlaut der Verfassung ein Absicherungsmodell impliziert, das keine 

abgeleitete Absicherung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch eine Hinterbliebenenver-

sorgung vorsieht, sondern eine erwerbswirtschaftliche Betätigung beider Personen auf dem Markt für 

selbstverständlich hält. 

Art. 38 Abs. 2 der Verfassung bezieht sich nur auf bezahlte Erwerbstätigkeiten (in den in Art. 35 Abs. 

1 der Verfassung vorgeschriebenen „Formen und Anwendungen“) (Persiani, 2007, 16), wobei die auf-

grund einer Familienbindung geleistete Arbeitstätigkeit ausgeschlossen ist. Nur bezahlte Erwerbsar-

beit fällt unter Titel III des ersten Teils der Verfassung, in dem die Wirtschaftsbeziehungen geregelt 

sind3. Die verfassungsrechtliche Verortung der Betreuungsarbeit in Art. 31 Abs. 1 der Verfassung4, d.h. 

ihre Zuordnung zu ethisch-sozialen Beziehungen, verweist offensichtlich darauf, dass Betreuungsauf-

gaben per definitionem von beiden Ehepartnern bzw. Eltern „in Erfüllung der entsprechenden Aufga-

ben“ erbrachte Leistungen darstellen, die – anders als im Fall bezahlter Erwerbsarbeit gem. Art. 36 Abs. 1 

der Verfassung – nicht zu einem Vergütungsanspruch zulasten des anderen Partners bzw. der Familie 

im weiteren Sinne führen. 

Im Hinblick auf das Adult-Worker-Modell ist speziell Art. 31 Abs. 1 der Verfassung5 zu nennen, der die 

Betreuungsaufgaben – die wir von nun an als Sammelbegriff für die schon genannten familienbezogenen 

Aufgaben benutzen werden – auf Verfassungsebene benennt. Der Verfassungsgesetzgeber unterschei-

det richtigerweise ausdrücklich die Betreuungsaufgaben von der Mutterschaft, die zusammen mit Kin-

dern und Jugendlichen Gegenstand einer besonderen Absicherung gemäß Art. 31 Abs. 2 ist. Dies beweist 

zugleich die unterschiedliche Bewertung, die einerseits dem biologischen und andererseits dem sozialen 

Aspekt zukommt, wobei der biologische Aspekt untrennbar mit der Frau verbunden ist und der zweite 

kumulativ und geschlechtsneutral auf die Familienmitglieder bezogen werden kann. 
▼

▼
 

Erneut hervorzuheben ist, dass Art. 31 Abs. 1 weder ein geschlechtsspezifisches Rollenleitbild vorgibt, 

noch der Erfüllung der familiären Aufgaben eine genderbezogene Charakterisierung zuschreibt. 

Vielmehr verleiht diese Verfassungsnorm der geschlechtsneutralen Betreuungsaufgabe zu Recht verfas-

sungsrechtliche Anerkennung, und der italienische Staat hat ihre Ausübung – unabhängig von dem 

1 Art. 38: (1) Jeder arbeitsunfähige Bürger, der nicht für den eigenen Unterhalt aufkommen kann, hat Anspruch auf Unterhalt und Fürsorge. 
(2) Die Arbeitnehmer haben Anspruch auf Bereitstellung und Gewährleistung der ihren Lebenserfordernissen angemessenen Mittel bei 
Unfällen, Krankheit, Arbeitsunfähigkeit und Alter sowie bei unfreiwilliger Arbeitslosigkeit. 
(3) Arbeitsunfähige und behinderte Menschen haben Anspruch auf Schulbildung und berufliche Eingliederung. 
(4) Für die Erfüllung der in diesem Artikel vorgesehenen Aufgaben sorgen Organe und Einrichtungen, die vom Staat dafür eingerichtet oder 
unterstützt werden. ... 

2  Zur Frage der bindenden bzw. nicht bindenden Aufzählung in Art. 38 Abs. 2 Verf., Alibrandi (1948) dafür, Siniscalchi (1988) dagegen. 
3  Dazu vgl. auch Verfassungsgericht, 26. Februar 1993, Nr. 78. 
4  Art. 31 Abs. 1 it. Verfassung: 
5 Art. 31 (1) Die Republik fördert durch wirtschaftliche und sonstige Fürsorgemaßnahmen die Familiengründung sowie die Erfüllung der den 

Erziehungsberechtigten obliegenden Pflichten. Dies gilt insbesondere für kinderreiche Familien. 
(2) Sie schützt die Mutterschaft, die Kindheit und die Jugend, indem sie die zu diesem Zweck erforderlichen Einrichtungen begünstigt. 



 

▼
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Subjekt, dem diese Funktion de facto übertragen wird – mit „wirtschaftlichen Maßnahmen und wei-

teren Vorkehrungen“ zu erleichtern. Aus Art. 38 Abs. 2 und Art. 31 Abs. 1 der Verfassung lässt sich inso-
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weit kein Beleg dafür finden, dass das Bismarck’sche Sozialversicherungsmodell ein geschlechtspezi-

fisches Ernährermodell unterstützt und verfestigt. 

1.2 Die Bestätigung der Rollenleitbilder durch abhängige (privatrechtliche) 

Inhalt Absicherung der Betreuungsaufgaben und geschlechterspezifische 


Charakterisierung der „Familienfunktion“

zurück	 Erstreckt man die Untersuchung jedoch auf den Anwendungsbereich von Art. 36 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1 

der Verfassung, so gelangt man zu vollkommen entgegengesetzten Ergebnissen. In der Tat verweist 
weiter 

die Forderung in Art. 36, dass der dem Erwerbstätigen zustehende Lohn „auf jeden Fall ausreichend 

sein soll, um nicht nur ihm, sondern auch seiner Familie eine freie und angemessene Existenz zu garan-

tieren“, auf das Vorhandensein einer abgeleiteten – bzw. privatrechtlichen – Absicherung der Familien-

mitglieder. Dies ergibt sich aufgrund der Tatsache, dass die privatrechtliche Absicherung durch ein 

einziges Einkommen garantiert werden soll, über das nur einer der Familienangehörigen verfügt. Die-

ser ist damit imstande, selber zu entscheiden, wie er mit den anderen seine Erwerbseinkünfte teilt. 

Art. 36 Abs.1 geht damit offensichtlich von der Annahme eines Alleinverdieners aus. Zudem manifes-

tiert diese Verfassungsnorm die Absicht des Verfassungsgebers, ein Rollenleitbild zu verrechtlichen, 

das (anders als im Verbund von Art. 38 Abs. 2 und Art. 31 Abs. 1 vorgesehen) keinen alternierenden 

Wechsel zwischen Erwerbstätigkeit und Betreuungsaufgaben bzw. eine Kombination aus Erwerbstä-

tigkeit und Betreuung gestatten würde, sondern zu einer alternativen und sich gegenseitig ausschlie-

ßenden Sicht von Beruf und Familientätigkeit führt (sog. single breadwinner model). 

Allerdings ist das in Art. 36 Abs. 1 enthaltene Rollenmodell nicht mit einem explizit geschlechtsspe-

zifischen Inhalt verbunden. Auch in diesem Fall ist in Anbetracht des in Art. 3 Abs. 1 der Verfassung 

festgelegten allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes der Bezug auf den „Arbeitnehmer“ in seiner Masku-

linform nicht in dem Sinne zu verstehen, als wären hier die Arbeitnehmerinnen ausgeschlossen. 

Dies gilt mindestens soweit, als nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgesehen ist. Genau das passiert 

jedoch in Art. 37 Abs. 16, der als letzte, allerdings nicht weniger relevante Verfassungsvorschrift in 

Betracht zu ziehen ist. Nach dieser Vorschrift sollen die Arbeitsbedingungen es „der berufstätigen 

Frau“ – und nicht, wie in Art. 31 Abs. 1 festgelegt, beiden Ehepartnern oder Eltern – gestatten, „ihre 

wesentliche Funktion (Hauptaufgabe) in der Familie“ auszuüben, die auch in diesem Fall zu Recht jen-

seits der biologischen Mutterschaft berücksichtigt und abgesichert ist. Die biologische Mutterschaft 

wird in der Tat in Art. 37 Abs. 1 getrennt genannt, und dafür wird dem Gesetzgeber „ein spezieller, 

angemessener Schutz von Mutter und Kind“ auferlegt. Allerdings bestätigt diese „Hauptaufgabe in der 

Familie“, gerade weil sie ausschließlich auf die Frau bezogen ist, die Umwandlung des schon in Art. 36 

Abs. 1 angedeuteten Rollenleitbildes7 in ein geschlechtsspezifisches Modell und stellt damit letztlich auch 

die tatsächliche Durchsetzung des in Art. 37 Abs. 1 enthaltenen Prinzips der Gleichberechtigung und 

▼
▼

 

6 Art. 37: Die berufstätige Frau hat die gleichen Rechte und bei gleicher Arbeitsleistung den gleichen Lohn wie der männliche Arbeitnehmer. 
Die Arbeitsbedingungen müssen ihr die Erfüllung ihrer Hauptaufgabe in der Familie gestatten und insbesondere einen angemessenen 
Schutz von Mutter und Kind gewährleisten. 

7 Laut Verfassungsgericht 11. Juli 1969, Nr. 123 soll „allmählich die Zeitspanne, in der die Frau von den familiären Aufgaben abgelenkt wird“, 
zeitlich begrenzt werden, sodass „die Frau beim Erreichen eines gewissen Alters sich wieder ausschließlich der Betreuung der Familie 
widmet“. 
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der Lohngleichheit von Frauen und Männern8 infrage (Assanti, 1977; Scarponi, 2001, 99; Izzi, 2005, 96). 

▼



Die Vorstellung, dass die „erwerbstätige Frau“, jenseits der biologischen Mutterschaft, allein die Last 
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der als „wesentlich“ bezeichneten Betreuungsaufgabe zu tragen hat, lässt ihre Anstellung als weniger 

rentabel erscheinen und steigert jedenfalls die Gefahr, dass sie im Rahmen flexibler, wenn nicht gar 

prekärer Vertragsformen, sowie durch Aufgaben mit geringer Qualifikation oder geringer Relevanz 

und durch geringe Aufstiegsmöglichkeiten in der Betriebsorganisation in der Arbeitswelt eine verletz-
Inhalt	 liche Position behält. 

zurück	 Wenn man also die beiden genannten grundlegenden Verfassungsnormen des italienischen Systems 

sozialer Absicherung (Art. 36 Abs. 1 und 37 Abs. 1) in Betracht zieht, so lässt sich hier die These bestä-
weiter 

tigen, dass den Frauen in Italien eine von der Erwerbstätigkeit des Ehegatten abgeleitete Sicherung 

aufgrund der ausschließlichen Zuständigkeit für die Betreuungsaufgaben im Rahmen der Familie 

zugesichert wird. Hierdurch wird dieses Sicherungsmodell bis heute begünstigt, was letzten Endes die 

geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zementiert. 

2. Die Konkretisierung des geschlechterdifferenzierenden Rollenleit-
bildes in den ersten zwanzig Jahren der Verfassung 

Die Hoffnung, dass das Paradigma der Unterscheidung (und nicht jenes der alternativen Trennung) zwi-

schen Betreuungsaufgaben und Erwerbstätigkeit sich durchsetzen würde im Einklang mit den Bestim-

mungen von Art. 38 Abs. 2 und Art. 31 Abs. 1, die immerhin eine abwechselnde Ausübung und eine 

mögliche Verbindung dieser Tätigkeiten voraussetzten, hat sich als vergebens erwiesen. 

Vor dem Hintergrund eines noch weitgehend mit androzentrischen Archaismen durchzogenen Ehe-

rechts sowie angesichts der sozialversicherungsrechtlichen Normen, die weiterhin von der Vorstel-

lung einer hauptsächlich reproduktiven Rolle der Frau in der Gesellschaft ausgingen, deckt sich die 

Sozialgesetzgebung der ersten zwei Jahrzehnte der Verfassung völlig mit jenem deutlich diskriminie-

renden, geschlechtsspezifischen Rollenmodell, das in Art. 36 Abs. 1 und Art. 37 Abs.1 umrissen oder – 

etwas sarkastisch ausgedrückt – voll in seinem Potenzial entfaltet wird. 

Dies zeigt sich deutlich bei der Vermutung, dass die Betreuungsaufgaben durch die Frau wahrgenom-

men werden, sowie bei den Vorschriften über die Hinterbliebenenversorgung, die Zeiten des freiwil-

ligen Mutterschaftsurlaubs, das Altersvorsorgesystem in Gestalt der „Mutualità pensioni“, die Fami-

lienleistungen und die Kinderkrippen. Darüber hinaus ist dieses Rollenbild in der Benachteilung der 

Betreuungsaufgaben zu erkennen, wenn diese von einer „erwerbstätigen“ Frau im Wechsel mit der 

Erwerbstätigkeit ausgeübt werden sowie in den Maßnahmen, die zum teilweisen Ausgleich für die feh-

lende Berücksichtigung der Betreuungsaufgaben im Rahmen der sozialen Sicherung getroffen wur-

den. 

▼
▼

 

8 Gegen die Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen an die (anderen) Lebenssituationen, in denen sich die Frauen wegen ihrer 
„wesentlichen Funktion in der Familie“ und der haushalts- und familienbezogenen Verantwortungslast befinden, äußerten sich schon Treu 
(1977, 46), Ballestrero (1979, 201) und De Cristofaro (1979, 183). Übrigens wurde bekanntlich das Verbot der Nachtarbeit für Frauen vom Verfas-
sungsgericht in Anbetracht der Rolle der Frau in der Familie laut Art. 37 Verf. für legitim gehalten, vgl. Verfassungsgericht 6. Juli 1987, Nr. 246; 
Verfassungsgericht 6. Juli 1989, Nr. 378; Verfassungsgericht 6. Februar 1991, Nr. 57 (Ballestrero 2007). Zu Art. 37 Verf. vgl. nun Salazar (2006). 



 

▼
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2.1	 Die gesetzliche Vermutung der ausschließlichen Zuständigkeit der Frau 

für Betreuungsaufgaben und die Benachteiligung beim Wechsel zwischen 
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Betreuungs- und Erwerbsarbeit 
Einen Fixpunkt der geschlechterdifferenzierenden Gesetzgebung der ersten zwei Jahrzehnte nach 

Einführung der Verfassung stellt die zumeist unwiderlegbare Gesetzesvermutung dar, dass die Betreu-

ungsaufgaben einzig und allein von der Frau ausgeübt werden. 
Inhalt 

Zur Untermauerung dieser These sind vor allem die Vorschriften hinsichtlich der Hinterbliebenenrente 
zurück in der gesetzlichen Rentenversicherung und der Leistungsansprüche für Hinterbliebene bei tödlichen 

Arbeitsunfällen zu nennen. In der Tat wurde mit dem königlichen Dekret Nr. 636/1939 festgelegt, dass 
weiter 

ein Witwer nur im Falle einer permanenten Arbeitsunfähigkeit – d.h. bei einer Minderung auf weniger 

als ein Drittel seiner Fähigkeit, bei einer für ihn angemessenen Beschäftigung ein Einkommen zu erwirt-

schaften – Anspruch auf die Hinterbliebenenrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung hatte. 

Auch im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung wurde einem Witwer die Hinterbliebenenrente 

nur gezahlt, wenn eine permanente Minderung seiner Arbeitsfähigkeit auf weniger als ein Drittel vor-

lag (Art. 65 Abs. 1 Nr. 1 des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 1124/1965). 

Jenseits der unbestimmten Parameter zur Invaliditätsbemessung (Erwerbsfähigkeit, Arbeitstauglich-

keit) verwundert die Tatsache, dass Witwen die betreffenden Leistungen ohne jeglichen Bezug auf ihre 

Erwerbsfähigkeit, sondern allein aufgrund der Annahme erhielten, dass sie die Betreuungsaufgaben 

auch für das männliche „Familienoberhaupt“ (gemäß dem male breadwinner model) ausgeübt hatten, 

was umgekehrt für den Mann grundsätzlich ausgeschlossen war. 

Ein zweites Beispiel der oben genannten gesetzlichen Vermutung liefert die Regelung bezüglich der 

freiwilligen unbezahlten Freistellung während der auf die Geburt folgenden Zeit (sechs Monate) sowie 

der bezahlten Freistellung während der Stillzeit (zwei Pausen pro Tag während des ersten Lebensjahres 

des Kindes), auf die laut Art. 6 Abs. 2 und Art. 9 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 850/1950 nur die Frau Anspruch 

hatte. Dabei war die Frau gegebenenfalls gezwungen, das Kind in den speziell dafür eingerichteten 

„Zimmern“ innerhalb des Unternehmens zu stillen (Art. 11–13 Gesetz Nr. 850/1950), wenn dies vom 

Arbeitgeber vorgesehen war. 

Dieser juristische Ansatz veränderte sich übrigens auch nicht mit dem Gesetz Nr. 1204/1971, das ein 

Recht auf einen sechsmonatigen freiwilligen Erziehungsurlaub im Laufe des ersten Lebensjahres des 

Kindes einführte, allerdings ausschließlich die Frau als Anspruchsberechtigte festlegte. Ein drittes Bei-

spiel findet man in der Regelung der Familienzulagen laut D. P. R. Nr. 797/1955. Darin wird in Art. 6 

Abs. 1 b) bestimmt, dass die Ehefrau nur dann als „Familienvorstand“ betrachtet wird und damit 

Anspruch auf die ihrem Ehegatten zustehenden Familienleistungen hat, wenn dieser gemäß den ren-

tenversicherungsrechtlichen Kriterien dauerhaft arbeitsunfähig ist (Art. 19 D. P. R. Nr. 797/1955). 

▼
▼

 

Ein viertes Beispiel stellt die Einführung der „Mutualità pensioni“ dar, eines freiwilligen Altersvorsor-

gefonds, der ausdrücklich und ausschließlich für „Personen weiblichen Geschlechts“ bestimmt ist, die 

als „Hausfrau“ tätig sind. 

Ein letztes Beispiel für die gesetzliche Vermutung ist das Gesetz Nr. 1044/1971 bezüglich der Einrichtung 

kommunaler Kinderkrippen. Dieses Gesetz befreit einerseits die Frau von der Pflicht, ihr Kind in „Still-
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zimmern“ zu ernähren und gewährt ihr die erforderliche Freistellung, um es bei sich zu Hause zu stillen. 

▼



Andererseits nennt es aber unter anderem als Zielsetzung, „der Frau den Zugang zur Arbeit im Rahmen 
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eines umfassenden Systems der sozialen Sicherung zu erleichtern“, ohne den Mann zu erwähnen, von 

dem als selbstverständlich angenommen wird, dass er keine Betreuungsaufgaben wahrnimmt. Daher 

ist festzustellen, dass das geschlechterdifferenzierende Rollenmodell der Verfassung sich deutlich in 

der Gesetzgebung niedergeschlagen hat, indem die Ausschließlichkeit der Betreuungsaufgaben (der 
Inhalt Frau) und der Erwerbstätigkeit (des Mannes) verfestigt wurde. In diesem Sinne neigte der Gesetzgeber 

dieser Epoche – wie wir gleich sehen werden – dazu, sogar die doppelte Präsenz der Frauen (in Familie 
zurück und Arbeitsmarkt) zu erschweren, indem er diejenigen benachteiligte, die diese doppelte Präsenz prak-

tizierten und umgekehrt mit dem „Vorsorgefonds für Hausfrauen“ und durch die abgeleitete soziale 
weiter 

Sicherung über Witwenleistungen jene Frauen belohnte, die diese Situation resigniert hinnahmen. 

In der Tat wurden nicht bloß die abwechselnd mit der Erwerbstätigkeit ausgeübten Betreuungsaufgaben 

während der obligatorischen Mutterschutzfrist sowie während des freiwilligen Mutterschaftsurlaubs 

als rentenrechtlich nicht relevant betrachtet. Vielmehr benachteiligte auch das niedrigere Rentenalter 

für Frauen im Vergleich zum maximal erreichbaren Rentenalter der Männer (55 anstatt 60 Jahre: Art. 9 

Königliches Dekret Nr. 636/1939) die Arbeitnehmerin, da sie deswegen auch zu einem niedrigeren 

Rentenniveau verurteilt wurde und keinen Anspruch auf Fortsetzung ihrer Erwerbstätigkeit über das 

55. Lebensjahr hinaus hatte, um die während der/den Schwangerschaft/-en nicht angerechneten Bei-

tragszeiten nachzuholen. Stattdessen erwies sich der Gesetzgeber, wie schon hervorgehoben, ziemlich 

großzügig9 in der Anerkennung der Witwenleistungen, die als Treueprämie für die Frauen gewertet 

wurden, die ihr Leben ausschließlich „ihrer Hauptaufgabe in der Familie“ – und zwar in Übereinstim-

mung mit Art. 29 Abs. 1 der Verfassung10 ausschließlich im Rahmen der auf die Ehe gegründeten Fami-

lie – gewidmet hatten. 

3.	 Vom geschlechterdifferenzierenden zum geschlechterneutralen 
Rollenmodell in der progressiven Phase des italienischen Sozialrechts 

Seit Mitte der 1970er-Jahre fand eine deutliche Kursänderung in der Gesetzgebung statt. Einerseits wur-

de im Sozialversicherungs- und im Arbeitsrecht die Vermutung der alleinigen Ausübung der Betreu-

ungsaufgaben seitens der Frau aufgegeben (s. unten, Abschnitt 3.1). Andererseits begann damals die – 

volle bzw. partielle – rechtliche Anerkennung der Betreuungsarbeit. Dabei wurde vielfach die nicht 

gerade begeisternde Bezeichnung „Haushaltsarbeit“ verwendet, deren diskriminierende Prägung 

schon beim „Altersvorsorgefonds für Hausfrauen“ zutage getreten war (s. unten, Abschnitt 3.2). 

▼
▼

 

3.1 Ende der arbeits- und sozialrechtlichen Vermutung der Alleinzuständigkeit 
der Frau für Betreuungsaufgaben 

Zweifellos bildeten hierfür die Art. 9, 11 und 12 des Gesetzes Nr. 903 / 1977 die wichtigsten gesetzlichen 

Maßnahmen, um den allgemeinen – auch für die Arbeits- und Versicherungsverhältnisse geltenden – 

Grundsatz der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auch auf die Familienleistungen (Art. 9) 

sowie auf die Hinterbliebenenleistungen der gesetzlichen Rentenversicherung (Art. 11) und der gesetz-

lichen Unfallversicherung auszudehnen (Art. 12). 

9 	 Schließlich handelte es sich um 60 % für den Ehegatten und 20 % für jedes Kind, in jedem Fall nur bis zum Gesamtbetrag der Rente des 
verstorbenen Arbeitnehmers (Art. 13 Abs. 2 Königliches Dekret Nr. 636/1939). 

10	  „Die Familie ist eine natürliche auf die Ehe gegründete Gemeinschaft“. 



 

▼
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Wichtig ist die Formulierung, wonach die Arbeitnehmerin ebenso wie der Arbeitnehmer die betref-

fenden Leistungen unter denselben Bedingungen (und eventuell innerhalb derselben Grenzen) erhal-
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ten soll, sodass hier, mindestens in formeller Hinsicht, jegliche genderbezogene Differenzierung aufge-

hoben wird. 

Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass in Wirklichkeit in den darauf folgenden Jahren – 

Inhalt trotz der ausdrücklichen Beseitigung aller in Gegensatz dazu stehenden Bestimmungen mittels Art. 


19 des Gleichstellungsgesetzes – noch einige Korrekturen durch das Verfassungsgericht notwendig 

zurück waren, um Vorschriften abzuschaffen11, die früher die Ursache von Versorgungsunterschieden gewe-


sen waren (Bortone, 2006, 443). 
weiter 

Übrigens leistete das Verfassungsgericht auch einen wesentlichen Beitrag zur Klärung einiger Fragen 

bezüglich des Rechts auf Hinterbliebenenleistungen in Scheidungsfällen bzw. bei Trennung vom Ehe-

partner sowie hinsichtlich der Begrenzung der Hinterbliebenenleistungen bei Ehen, die sehr kurz vor 

dem Tod des Versicherten oder nach dem Erreichen eines gewissen Alters des Versicherten geschlos-

sen worden waren. 

Gerade in Zusammenhang mit der Beseitigung des geschlechterdifferenzierenden Rollenleitbildes, 

die die italienische Rechtsordnung nach den 1970er-Jahren anstrebte, ist die Analyse der Hinterbliebe-

nenleistungen aufschlussreich. Viele der gesetzlich festgelegten Grenzen für den Anspruch auf Hinter-

bliebenenleistungen deuten nämlich darauf hin, dass es auch weiterhin die Bestrebung gab, das alte 

Rollenleitbild aufrechtzuerhalten. 

Zu nennen wäre zum Beispiel Art. 9 Abs. 2 des Gesetzes Nr. 898/1970 (in der Fassung durch Gesetz 

Nr. 74/1987), wonach der geschiedene Ehepartner nur solange Anspruch auf die Witwen-/Witwerrente 

hatte, als er/sie keine neue Ehe einging – was in der Tat für die Frau wiederum jenes geschlechtsspezi-

fische Rollenleitbild aktiviert, welches sie als die alleinige Zuständige für die Betreuungsaufgaben im 

Rahmen der neu gebildeten Familie vorsieht. Die Rechtslage zwingt daher v. a. Frauen dazu, die von der 

Vergütung des neuen Ehepartners (Mann) abgeleitete Versorgung in Anspruch zu nehmen. Zu nennen 

ist als weiteres Beispiel die Begrenzung des Anspruchs auf Hinterbliebenenleistungen im Falle eines 

„abnormalen“ Altersunterschiedes zwischen den Ehepartnern (20 bzw. 25 Jahre) oder an die Vorausset-

zung einer mindestens zweijährigen Ehedauer für die Frauen, die einen über Siebzigjährigen geheira-

tet hatten. Durch diese Regelung sollte vermieden werden, dass junge Frauen gebrechliche alte Män-

ner in eine Falle locken, um lebenslänglich deren Rente zu genießen. Die genannten Einschränkungen 

erklärte übrigens das Verfassungsgericht in zwei neueren Beschlüssen als verfassungswidrig.12 

▼
▼

 

Schließlich wurde die unmittelbare Wirksamkeit des Gleichbehandlungsgrundsatzes für Männer und 

Frauen aus Gesetz Nr. 903/1977 infrage gestellt. Bis heute bestehen noch Bedenken bezüglich des Pro-

blems der Differenzierung beim Rentenalter, das mit dem königlichen Erlass Nr. 639/1939 eingeführt 

und danach wiederholt bestätigt wurde. Trotz des Gleichstellungsprinzips und einer spezifischen 

gesetzlichen Regelung (Gesetz Nr. 903/1977), die es den Arbeitnehmerinnen gestattet, „bis zur Errei-

chung der für Männer geltenden Altersgrenzen weiterzuarbeiten“ (Art. 4 Abs. 1) hat der Gesetzgeber 

weiterhin die Unterscheidung auch bei dem allmählichen Anheben des Rentenalters auf 60 Jahre für 

11	 Vgl. zum Beispiel Verfassungsgericht 25.–30. Januar 1980, Nr. 6, wodurch die Verfassungswidrigkeit von Art. 13 des Königlichen Dekrets 
Nr. 636/1939 festgestellt wurde, nach dem der Ehemann nur im Falle seiner Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf die Hinterbliebenenversorgung 
hatte. 

12	  Jeweils Verfassungsgerichtsurteile 31. Mai 1988, Nr. 587 und 22. Mai 1991, Nr. 189. 



▼
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die Frauen und auf 65 Jahre für die Männer beibehalten (Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 503/1992); 

diese Regelung wurde 1995 durch ein gemeinsames flexibles Alter (57–65 Jahre gemäß Gesetz 335/1995) 
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ersetzt, aber kürzlich mit Gesetz Nr. 243/2004 wieder reaktiviert13. 

Unabhängig von der offensichtlichen Bedeutung der im Gleichstellungsgesetz 903/1977 festgelegten 

Grundsätze wies erst das Gesetz Nr. 53/2000 zur Umsetzung der EU-Richtlinie Nr. 93/34 (Napoli, Magna-
Inhalt ni, Balboni, 2001; Calafà, 2004) die Rechtsvermutung der alleinigen Betreuungstätigkeit der Frau mit 

Bezug auf den Mutterschaftsfall entschieden zurück und betonte – jenseits der Unausweichlichkeit des 
zurück biologischen Moments – die Betreuungsaufgaben als elterliche Mitverantwortung in juristischer und 

sozialer Hinsicht. 
weiter 

Hier ist keine detaillierte Analyse der in Gesetz Nr. 53/2000 enthaltenen Bestimmungen möglich, die 

inzwischen – zusammen mit einigen grundlegenden Normen des Gesetzes 903/1977 – in die gesetzesver-

tretende Verordnung Nr. 151/2001 eingeflossen sind. Zu unserem Zweck genügt der Hinweis, dass nach 

dem allgemeinen Regelungszweck des Gesetzes alle genderbezogenen und deshalb diskriminierenden 

Anknüpfungspunkte beim Recht auf Elternurlaub14 beseitigt werden sollen. In diesem Zusammenhang 

wird der Elternstatus unabhängig von der ehelichen Bindung und jenseits der biologischen Dimension 

aufgewertet, wie aus der Tatsache zu ersehen ist, dass der Arbeitnehmerin und dem Arbeitnehmer die 

Leistungen für Elternurlaub auch im Falle der Adoption eines Sohnes/einer Tochter zustehen.15 

Im Lichte der genannten gesetzgeberischen Maßnahmen kann man deshalb behaupten, dass der 

Gesetzgeber ab der zweiten Hälfte der Siebzigerjahre die gesetzliche Vermutung der von der Frau 

(allein) ausgeübten Betreuungsaufgaben in der Sozialgesetzgebung aufgab, sie aber bis heute als 

latente Möglichkeit in den Verfassungsbestimmungen weiterlebt (Art. 36 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1). 

3.2 Die Anerkennung der rechtlichen und sozialen Bedeutung der 
Betreuungsarbeit und Erleichterung eines Wechsels zwischen 
Betreuungs- und Erwerbsarbeit 

Mit dem Wegfall der Rechtsvermutung, dass ausschließlich die Frau die Betreuungsarbeit ausübt, 

wurde das Rollenleitbild von seiner expliziten Geschlechterdifferenzierung befreit und offensicht-

lich ein konkreter Fortschritt in Richtung der Verwirklichung der Gleichbehandlung von Frauen und 

Männern erzielt. Allerdings wirkt sich diese Entwicklung auf das Überleben von zwei alternativen und 

nicht komplementären Rollenmodellen aus, von denen das eine auf die marktförmige Erwerbsarbeit 

und das andere auf die Betreuungsarbeit zurückzuführen ist. Diese Modelle stammen aus der unglück-

lichen Formulierung in Bezug auf die von der Erwerbstätigkeit des Arbeitnehmers abgeleiteten Siche-

rung der Familie in Art. 36 Abs. 1 der Verfassung. Daraus ergibt sich die fortbestehende Gefahr, dass 

einer der beiden Ehepartner (wahrscheinlich die Frau) der wirtschaftlich und gesellschaftlich weniger 

lohnenden Rolle (wahrscheinlich der Betreuungsarbeit) verhaftet bleibt. 

▼
▼

 

13	 Mit offensichtlich sinnwidrigen Auswirkungen auf die Zusatzaltersvorsorge – bei der dieselben Rentenaltersregeln wie bei der Pflichtversi-
cherung gelten, allerdings, im Gegensatz zu den Pflichtversicherungen, strikt der Gleichheitsgrundsatz für Männer und Frauen angewandt 
wird, wonach „unterschiedliche Vorschriften bezüglich des Rentenalters oder der Mindestdauer der Beschäftigung bzw. der Versicherungs-
zeit“ als Diskriminierungsbeispiel gelten (Art. 9 Abs. 1 Ziffer c) Richtlinie 2006 / 54 / EG). 

14	 Die Tatsache, dass die Entschädigung für die Elternzeit bloß 30 % der Vergütung beträgt (Art. 34 Dekret Nr. 151/2001) beinhaltet die tatsäch-
liche Gefahr, im Rahmen der Betreuungsarbeit die Frauen weiterhin vom Arbeitsmarkt auszugrenzen infolge der möglichen (rationalen) Ent-
scheidung seitens der Ehepartner, das höhere Einkommen (meistens jenes des Mannes) beizubehalten und nur das niedrigere Einkommen 
(meistens jenes der Frau) kürzen zu lassen (Scarponi, 2001, 103). 

15	 Zur Bestätigung dieses Ansatzes vgl. schließlich die Abänderungen bei den Art. 26, 31 und 36 des Dekrets Nr. 151/2001, die jeweils mit der Ein-
führung der Absätze 452, 454 und 455 des Gesetzes Nr. 244/2007 vorgenommen wurden. 



▼



Kapitel II. 
Um die Betreuungsarbeit aufzuwerten und mit sozialen und wirtschaftlichen Sicherungen auszustat-

ten sowie in der Absicht, mindestens die doppelte Präsenz (Familie – Arbeitsmarkt) beider Eheleute zu 
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fördern, hat der italienische Gesetzgeber Maßnahmen eingeführt, die sich auf verschiedene Teilge-

biete der Rechtsordnung, wie Eherecht, Sozialversicherungsrecht und Arbeits(markt)recht beziehen. 

In dem mit Gesetz Nr. 151/1975 von Grund auf reformierten Eherecht legt Art. 143 des ZGB unter der Über-
Inhalt schrift „Gegenseitige Rechte und Pflichten der Ehegatten“ ausdrücklich fest, dass beide Ehepartner, 

je nach ihrer Berufs- bzw. Haushaltsarbeitskapazität „zum Unterhalt der Familie beizutragen haben“. 
zurück Mit dieser unglücklichen Formulierung wird, wie schon hervorgehoben, die „private“ Dimension der 

Betreuungstätigkeit im Gegensatz zur „öffentlichen“ Dimension der in sozialer Hinsicht wichtigeren 
weiter 

Erwerbstätigkeit auf dem Markt unterstrichen. Jedenfalls wurde die Bedeutung des von jedem Ehepart-

ner zum Haushalt geleisteten „individuellen“ und nicht nur wirtschaftlichen Beitrags schon in Art. 5 

Abs. 6 des Gesetzes Nr. 898/1970 zur Einführung der Ehescheidung der Zivilehe hervorgehoben. Im Schei-

dungsfall entscheidet der Richter, ob einem – und welchem – der Ehepartner die Pflicht obliegt, „periodisch 

zugunsten des anderen Partners Unterhaltszahlungen vorzunehmen“, wenn dieser keine angemessenen 

Mittel hat oder jedenfalls aus objektiven Gründen nicht imstande ist, sich solche Mittel zu besorgen. 

Im Sozialversicherungsrecht führten neuere Entwicklungen zu einem gefährlichen Parallelismus-

Dualismus zwischen der Erwerbstätigkeit und der „sich aus familiären Verantwortungen ergebenden, 

nicht vergüteten Betreuungsarbeit“ oder „Haushaltsarbeit“. So wird durch das gesetzesvertretende 

Dekret Nr. 565/1996 (in Ausführung der in Art. 2 Abs. 33 des Gesetzes 335/1995 enthaltenen Ermächti-

gung) das bereits erwähnte Vorsorgesystem der „Mutualità pensioni“ für die Hausfrauen (Gesetz Nr. 

389/1963) in einen Vorsorgefonds für Personen umgewandelt, „die unbezahlte, sich aus familiären 

Verantwortungen ergebende Betreuungsarbeit leisten“. Allerdings dürfen sich Erwerbstätige bei dem 

neuen Fonds nur unter der Bedingung einer derartig gekürzten Arbeitszeit eintragen, dass sich daraus 

eine Kürzung der rentenrechtlich relevanten Versicherungszeit im Rahmen der Rentenpflichtversi-

cherung ergibt“ (Art. 1 Abs. 3 Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 565/1996). 

Das Gesetz Nr. 493/1999 hat darüber hinaus „eine obligatorische Unfallversicherung bei Haushaltsar-

beiten“ eingeführt und versucht damit, obgleich ohne Erfolg, eine anspruchsvolle Kodifikation auf 

dem Gebiet der „Arbeitssicherheit und Prävention innerhalb von privaten Wohnräumen“ zu erarbei-

ten. Doch bestehen weiterhin auf juristischer Ebene die beiden sich wechselseitig ausschließenden 

Rollenmodelle fort. Auch in diesem System wird ein Rollenmuster gegenseitiger Ausschließlichkeit 

bestätigt, da ja für die neue Pflichtversicherung die Bedingung gilt, dass die Arbeit ausschließlich im 

Haushalt geleistet wird bzw. dass keine anderweitige Pflichtversicherung für bezahlte Erwerbsarbeit 

besteht (Art. 6 und Art. 7 Gesetz Nr. 493/1999). 

▼
▼

 

Die Aufwertung der Betreuungsarbeit zum Zweck der sozialen Sicherung forderte deshalb den hohen Preis 

der Verrechtlichung des Rollenmodells der „Betreuungs-“ bzw. „Haushaltsarbeit“, die in (halb) exklusiver 

Weise (auch hier wahrscheinlich von den Frauen) ausgeübt wird. Demgegenüber verfolgen die Bestim-

mungen in der Gesetzesvertretenden Verordnung Nr. 564/1996 das entgegengesetzte Ziel, nämlich die 

Förderung der abwechselnden Ausübung von Erwerbstätigkeit und Betreuungsaufgaben, d. h. jenseits 

der sich gegenseitig ausschließenden sozialen Rollenmodelle. Sie sehen mit der Gutschrift des fiktiven „Bei-

trags“ zulasten der Sozialversicherung vor, die „bei bestehendem Arbeitsverhältnis“ in Anspruch genom-

mene Mutterschaftsbeurlaubungszeit (nun Art. 25 Abs. 1 Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 151 /2001) als rele-

vante Versicherungszeit anzurechnen. 
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Dasselbe gilt nun auch für die Mutterschutzfrist „außerhalb eines Arbeitsverhältnisses“, allerdings nur 

wenn „die betroffene Person“ zum Zeitpunkt der Beantragung mindestens fünf Jahre an effektiven 
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Beitragszeiten während eines bestehenden Arbeitsverhältnisses geltend machen kann (Art. 25 Abs. 2 

Gesetzesvertretendes Dekret 151/2001). 

Als weniger großzügig erweisen sich derzeit die Bestimmungen zur rentenrechtlichen Anerkennung 
Inhalt von Beitragszeiten für die Elternzeit, welche während der drei ersten Lebensjahre des Kindes bean-

sprucht werden können (ex Art. 32 Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 151/2001). Dabei werden als fik-
zurück tive Beitragszeiten höchstens sechs der insgesamt elf Monate angerechnet, auf die beide Elternteile 

Anspruch haben können. Die restlichen fünf Monate der Elternzeit, die bis zur Vollendung des achten 
weiter 

Lebensjahres des Kindes in Anspruch genommen werden können, jedoch nur unter bestimmten Vor-

aussetzungen durch eine Sozialleistung kompensiert werden, sind nur in minimaler Weise durch fikti-

ve Beitragszeiten gedeckt (Art. 34 Abs. 3 und Art. 35 Abs. 2 Gesetzesvertretendes Dekret 151/2001). Eine 

Höchstgrenze von fünf Jahren gilt schließlich für die Möglichkeit des Beitragsnachkaufs „für nicht von 

der Versicherung gedeckte Zeitspannen im Zusammenhang mit Elternzeiten außerhalb eines Arbeits-

verhältnisses“. Ein solcher Nachkauf ist nur „unter der Bedingung gestattet, dass die Antragsteller zum 

Zeitpunkt der Beantragung insgesamt für mindestens fünf Jahre Beitragszahlungen bei effektiver 

Erwerbstätigkeit geltend machen können“ (Art. 35 Abs. 5 Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 151/2001). 

Dennoch ist zu unterstreichen, dass der Gesetzgeber in der Perspektive einer völligen Abschaffung der 

alternativen Rollenleitbilder vorsieht, dass ein Elternteil die Elternzeit und die Freistellungen wegen 

Krankheit des Kindes auch dann beanspruchen kann, wenn der andere Elternteil keinen Anspruch 

darauf hat. Elternzeit kann daher auch der Vater beanspruchen, wenn die nicht erwerbstätige Mutter 

nach der Logik von Art. 36 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 37 Abs. 1 der Verfassung die Betreuungsarbeit 

ausüben könnte (und sollte). 

Schließlich wird die Betreuungsarbeit auch in verschiedenen arbeitsrechtlichen Regelungen sozial 

aufgewertet, und zwar unter Gesichtspunkten, die übrigens nicht immer mit dem Ziel der Abschaffung 

diskriminierender Rollenmodelle in Einklang stehen und in einigen Fällen sogar wieder geschlechter-

differenzierende Merkmale enthalten. Ein Beispiel hierfür bietet der Ministerialerlass vom 12. April 

2000, wonach bei Teilzeitanstellungen die Befreiung von der Beitragszahlungspflicht bevorzugt jenen 

Arbeitgebern gewährt werden sollte, die unter anderem „Frauen anstellen, die mit einem oder mehre-

ren minderjährigen Kindern oder mit behinderten Personen zusammenleben“. Das gilt ebenfalls für 

Art. 22 Abs. 7 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr.151/2001, welcher – nur für die Arbeitnehmerinnen 

und während der Mutterschutzfrist – im Falle der Nichtannahme eines Arbeitsangebotes das Verblei-

ben in den Mobilitätslisten laut Art. 9 Gesetz Nr. 223/1991 vorsieht, ohne denselben Vorteil auch dem 

Arbeitnehmer zu gewähren, der die Elternzeit in Anspruch nimmt. 

▼
▼

 

Dagegen zeigt sich eine entschiedene Abkehr von dem geschlechterdifferenzierenden Rollenmodell in 

einigen Maßnahmen, die tendenziell den Wechsel zwischen Betreuungsarbeit und Erwerbstätigkeit eben-

so seitens der Arbeitnehmerinnen als seitens der Arbeitnehmer aufwerten und fördern sollen. 

So wird zum Beispiel in Art. 12-bis Abs. 2 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 61/2000 (in der Neufas-

sung durch Art. 1 Abs. 44 Gesetz Nr. 247/2007) bei der Umwandlung von Vollzeitarbeitsverträgen in Teil-

zeitarbeitsverträge ein Vorrang zugunsten jener Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer anerkannt, 

deren Ehepartner, Kinder oder Eltern von einer Krebserkrankung betroffen sind bzw. die eine total und 
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ständig (100 %) arbeitsunfähige Person im gleichen Haushalt pflegen, die aufgrund ihres Zustandes die 

Verrichtungen des alltäglichen Lebens nicht bewältigen kann. 
Seite �03 

Weiterhin zielt die durch die regionale Arbeitsmarktgesetzgebung eingeführte Sozialdienstzulage (asseg-

no di servizio) (Art. 10 und 14 Abs. 2 und 3 des Regionalgesetzes Nr. 17/2005) der Region Emilia Romagna dar-

auf ab, den Zugang zum Arbeitsmarkt und das Verbleiben auf dem Arbeitsmarkt sowie den beruflichen 
Inhalt Aufstieg von Personen zu fördern, die der Gefahr ausgesetzt sind, wegen Pflegeaufgaben davon ausge-

schlossen zu werden. Die Zulage zielt darauf, betroffenen Arbeitnehmern die Kosten für Pflege und Unter-
zurück stützung der ihnen gegenüber unterhaltsberechtigten Personen zu bezuschussen. 

weiter 
Im Falle von Erwerbstätigen, die keine abhängige Beschäftigung ausüben, können gemäß den von der 

Regionalregierung festgelegten Grundsätzen zur Durchführung der Sozialdienstzulage auch andere 

Zuschüsse für den Kauf von Dienstleistungen gewährt werden, um die ausfallende Erwerbstätigkeit 

dieser Personen infolge ihres Einsatzes wegen Mutterschaft, Vaterschaft oder festgestellter Pflegebe-

dürftigkeit einer ihnen gegenüber unterhaltsberechtigten Person zu ersetzen. 

Derselbe Ansatz findet sich in dem weiteren Beschluss der Regionalregierung der Emilia Romagna, 

wodurch einer arbeitslosen Arbeitnehmerin bzw. einem Arbeitnehmer zugestanden wird, eine ange-

messene, von den Beschäftigungsämtern angebotene Stelle im ersten Lebensjahr des Kindes auszu-

schlagen, ohne dass dies zum Verlust der jeweiligen Leistungsansprüche führt. 

Allerdings besteht bei dieser allmählichen, wenn auch langsamen Entwicklung in Richtung des Adult- 

Worker-Modells ein auffälliger Widerspruch in der nur partiellen Anerkennung der Betreuungsarbeit 

im Rahmen der Sozialversicherung. Dies gilt auch für die Gestaltung der direkten sozialen Absicherung 

der Personen, die Betreuungsaufgaben gleichzeitig mit einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbs-

tätigkeit ausgeübt haben. Die abgeleitete soziale Absicherung (ausschließlich) der Ehegatten mittels 

Hinterbliebenenleistungen erweist sich in der Tat, mindestens hinsichtlich der Sozialversicherung, als 

die vorherrschende – übrigens bloß eventuelle – Form der Kompensation für die Erfüllung der famili-

ären Aufgaben. 

4. Reformszenarien 
▼

▼
 

Die derzeitige Situation der unzureichenden Weiterentwicklung der italienischen Rechtsordnung im 

Hinblick auf die Rollenmodelle ist Anlass, einige Reformszenarien vorzuschlagen und zu erläutern. In 

dieser Perspektive scheint es drei Bereiche zu geben, die man untersuchen sollte, nämlich zunächst die 

Frage der Angemessenheit der Hinterbliebenenleistungen und des Scheidungsunterhalts (zum Zweck 

der Abschaffung des geschlechtsspezifischen Rollenleitbildes); dann die direkte und individuelle Ein-

kommenssicherung durch die Sozialhilfe (assistenza sociale); und schließlich die direkte Sozialversi-

cherung für die Betreuungsarbeit jenseits der Absicherung der Betroffenen in anderen sozialversiche-

rungsrechtlichen Vorsorgesystemen. 

Keine besondere Bedeutung hat dagegen unserer Meinung nach der Umstand, dass viele der oben 

erläuterten Absicherungen sich ausschließlich auf die durch die Ehe gegründete Familie beziehen 

und damit die sogenannten Lebenspartnerschaften ausschließen. Unbeschadet der Tatsache, dass 

der Elternstand als solcher in Art. 30 der Verfassung, unabhängig von der rechtlichen Stellung der 
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Mitglieder der Familiengemeinschaft geschützt ist, zeigt sich in der Verfassung und in der einfachen 

▼



Gesetzgebung offensichtlich der Wille, ausschließlich der Ehe Relevanz zuzuschreiben – einer Rechts-
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einrichtung, die derzeit völlig das Bedürfnis beider Ehepartner zu befriedigen scheint. Die Stellung der-

jenigen, die freiwillig beschließen, dass sie nicht bereit zur Übernahme der Verpflichtungen sind, die 

der Ehe entstammen (die unverzichtbare Voraussetzung für die Sicherung selbst darstellt), erscheint 

daher zu Zwecken des rechtlichen Schutzes als nicht relevant. 
Inhalt 

Da der italienische Gesetzgeber das Gleichheitsprinzip gem. Art. 3 Abs. 1 der Verfassung unter dem 
zurück Einfluss gemeinschaftsrechtlicher Vorgaben (Art. 21 Abs. 1 der Charta von Nizza)16 inzwischen auf den 

Tatbestand der sexuellen Orientierung ausgeweitet hat, sollte man jedoch über die Öffnung der Ehe 
weiter 

für gleichgeschlechtliche Partnerschaften nachdenken. In Anbetracht der ausschließlichen Anknüp-

fung der genannten sozialrechtlichen Sicherungen an den Ehestand könnte der Ausschluss gleichge-

schlechtlicher Partnerschaften als eine auf der sexuellen Orientierung beruhende Diskriminierung 

betrachtet werden. 

In dieser Perspektive muss man zunächst fragen, wie sich die Hinterbliebenenleistungen und der Schei-

dungsunterhalt auf das System der Sozialen Sicherung im Sinne der Beibehaltung des (geschlechtsspe-

zifischen) Rollenleitbildes auswirken, das offensichtlich mit der Vorstellung der Alleinverdienerehe 

verbunden ist. Man sollte sich also fragen, ob und in welchem Maße die Aussicht auf eine abgeleitete Ein-

kommenssicherung, wie in einer Art Teufelskreis, den anspruchsberechtigten Ehepartner davon abhal-

ten könnte, eine bezahlte Erwerbstätigkeit zu suchen. Diese Frage stellt sich insbesondere in Anbetracht 

der zunehmenden Relevanz von Regeln zur Anrechnung des persönlichen Einkommens auf die Hinter-

bliebenenleistungen (Art. 1 Abs. 41 Gesetz Nr. 335/1995) und der seit jeher vorhandenen Rolle des eigenen 

Einkommens bei der Festlegung des Scheidungsunterhalts (Art. 5 Abs. 6 Gesetz Nr. 898/1970). 

Jenseits der offensichtlichen Entschädigungsfunktion des familienrechtlichen Unterhaltsbei-

trags in bestimmten Fällen – wie im Falle der Trennung wegen Verschulden oder bei Zuweisung des 

Familienheims – besteht in der Tat kein Zweifel, dass die stufenweise Abschaffung der Hinterbliebe-

nenleistungen und des Scheidungsunterhalts einen entscheidenden Beitrag zur Beseitigung der 

geschlechtsspezifischen Rollenleitbilder und zur vollen Durchsetzung des Adult-Worker-Modells dar-

stellt – vorausgesetzt, dass wirksame politische Maßnahmen zur beruflich und finanziell qualifizierten 

Beteiligung am Arbeitsmarkt (seitens der Frauen und der Männer) eingeführt und die abwechselnde 

Ausübung von Betreuungsaufgaben und Erwerbstätigkeit massiv unterstützt werden. 
▼

▼
 

Hinsichtlich des zweiten Bereichs, nämlich der individuellen Einkommenssicherung durch die Sozial-

hilfe (assistenza sociale), hatte die italienische Rechtsordnung schon seit Ende der Sechzigerjahre in Art. 

26 des Gesetzes Nr. 153 eine vom Alter und der Einkommenslage der berechtigten Person abhängige 

Leistung festgelegt, die dann mit Art. 3 Abs. 6 und 7 des Gesetzes Nr. 335/1995 von einer Sozialrente in 

eine Sozialbeihilfe umgewandelt wurde. Neben der Vollendung des fünfundsechzigsten Lebensjahres 

hat der Gesetzgeber auch eine Einkommensgrenze für die Gewährung der Leistung vorgesehen, die 

allerdings das Einkommens des Ehepartners (falls vorhanden) mitberücksichtigt, sodass auch hier die 

Leistungsvoraussetzungen auf den familiären Unterhaltsverband, nicht nur auf das Individuum bezo-

gen sind. 

16	 Es handelt sich hier um eine unmittelbar geltende Vorschrift, deren Anwendung nicht von der Einhaltung gemeinschaftsrechtlicher und 
innerstaatlicher Voraussetzungen abhängt. Zur Bekämpfung der Diskriminierungen u. a. aufgrund der „sexuellen Neigungen“ vgl. inzwi-
schen Art. 6 des Vertrags über die Europäische Union. 
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In diesem Zusammenhang ist die mit der Verfassungsreform von 2001 eingeführte ausschließliche 

Gesetzgebungsbefugnis der Regionen auf dem Gebiet der Sozialhilfe (Verfassungsgesetz Nr. 3/2001) zu 
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beachten. Obwohl der Staat „das wesentliche Leistungsniveau der bürgerlichen und sozialen Rechte“ 

bestimmt, die laut Art. 117 Abs. 1 Ziffer m) der Verfassung auf dem gesamten Staatsgebiet garantiert sein 

müssen, dürfen sich die Maßnahmen der regionalen Gesetzgeber grundsätzlich an unterschiedlichen 

Ansätzen orientieren und unterschiedliche Prioritäten verfolgen. Das steht offensichtlich im Wider-
Inhalt spruch zum kurz davor erlassenen Gesetz Nr. 328/2000, welches ein integriertes System sozialer Maß-

nahmen und Dienste anstrebte, die notwendigerweise, obgleich im Rahmen der verfügbaren Haus-
zurück haltsmittel, von den betroffenen Gebietskörperschaften (Zentralstaat, Regionen und Gemeinden) zur 

Verfügung gestellt werden sollten (Ales, 2001). 
weiter 

Es gab allerdings auch regionale, fast immer nur experimentell und vorläufig vorgenommene Ver-

suche, ein Mindesteinkommen zur Eingliederung einzuführen, analog zu der bereits in Art. 59 des 

Gesetzes Nr. 449/1997 vorgesehenen Leistung zur Mindestsicherung, die im Jahr 2001 von der Mitte-

Rechts-Regierung auf nationaler Ebene abgeschafft wurde. In diesem Zusammenhang kann auch auf 

das Experiment zur Einführung einer Mindestsicherung in der Region Kampanien verwiesen werden, 

das in den Jahren 2004–2007 durchgeführt wurde (Regionalgesetz Nr. 2/2004). 

Ein allgemeines Hindernis für die von der Sozialhilfe gewährleistete direkte Absicherung stellt wieder-

um die Formulierung einer Verfassungsnorm dar, und zwar von Art. 38 Abs. 1. Die Formulierung ist in 

diesem Fall die Folge einer Überbewertung der auf dem Markt geleisteten Arbeit als einziges Mittel der 

sozial(versicherungs-)rechtlichen Absicherung für die arbeitsfähigen Personen. Laut der genannten 

Bestimmung hätten nämlich nur die „Arbeitsunfähigen“ Anspruch auf Unterhalt und Sozialhilfe, und 

es wären somit alle diejenigen ausgeschlossen, die sich in gutem psychischen und physischen Zustand 

befinden, allerdings Zugangsschwierigkeiten zum Arbeitsmarkt und infolgedessen zur Einkommens-

erzielung erleben. 

Deshalb hat der Autor dieses Beitrags schon an anderem Ort (Ales, 2008) den Vorschlag geäußert, Art. 38 

Abs. 1 in dem Sinn zu ändern, dass Unterhalt und Sozialhilfe auch auf all diejenigen ausgedehnt wer-

den, die sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befinden. 

Genauso wichtig ist schließlich die Untersuchung des dritten Themas, um die Zweckmäßigkeit und die 

etwaigen Folgen der Einführung direkter Vorsorgemaßnahmen für die Betreuungsarbeit, unabhän-

gig von einer Anwartschaft auf andere Formen der Sozialversicherung seitens des/der Anspruchsbe-

rechtigten, zu analysieren. 

▼
▼

 

Um eine Zementierung der geschlechterdiskriminierenden Rollenleitbilder zu verhindern, ist eine 

Orientierung im Sinne der Aufwertung und Absicherung der Betreuungsaufgaben erforderlich, die 

die Familienmitglieder „in Erfüllung der jeweiligen Aufgaben“ und im Wechsel zur Erwerbstätigkeit 

ausüben, wobei man Ausdrücke wie „Pflegearbeit“, „familiäre Arbeit“ oder insbesondere „Haushaltsar-

beit“ besser vermeiden sollte. Der verfassungsmäßige Ansatzpunkt für etwaige Gesetzesmaßnahmen 

ist in Art. 31 Abs. 1 zu identifizieren. 
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Andererseits ist die Möglichkeit ausgeschlossen, die Betreuungsaufgaben im Rahmen der in Art. 35 

▼



Abs. 1 der Verfassung vorgesehenen Sicherung der „Arbeit in all ihren Formen und Anwendungen“17 
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mit einzubeziehen. Die Verankerung der Betreuungsaufgaben in den Verfassungsbestimmungen über 

die ethisch-sozialen Verhältnisse gestattet höchstens einen Verweis auf Art. 4 Abs. 2 der Verfassung, 

laut dem „jedem Bürger die Pflicht obliegt, je nach seinen Möglichkeiten und seiner eigenen Entschei-

dung, eine Tätigkeit oder eine Funktion auszuüben, die zum materiellen oder geistigen Fortschritt der 
Inhalt	 Gesellschaft beiträgt.“ 

zurück	 Übrigens könnte die Bewertung der Betreuung als „Funktion“ anstatt als „Arbeit“ auch gegen jene 

berechtigten Bedenken helfen, wonach „der wesentliche Widerspruch kultureller Art war und immer 
weiter 

noch ist: Heutzutage wird die Betreuungsarbeit, ob als alleinige oder als Zweitbeschäftigung, immer 

noch vorwiegend von Frauen ausgeübt. Erst bei einer tatsächlich neuen Aufteilung – unter den Ehe-

partnern oder innerhalb der häuslichen Gemeinschaft – von Erwerbsarbeit und primärer wie auch 

sekundärer Betreuungsarbeit kann man die Einführung von Anerkennungen und Maßnahmen befür-

worten, die außerhalb des entsprechenden Zusammenhangs als Ausdruck des Gleichheitsgrundsatzes 

erscheinen könnten, tatsächlich aber die Frauen wieder an den häuslichen Herd zurückführen, und 

damit gleichzeitig unsere strukturbedingten Beschäftigungsprobleme lösen“ (Gottardi, 2001, 125). 

Gerade unter diesem Blickwinkel scheint es uns angebracht, abschließend einen zweiten Vorschlag 

zur Verfassungsänderung zu formulieren, der diesmal Art. 36 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 37 Abs. 1 

der Verfassung betrifft, da diese Artikel unserer Meinung nach die Hauptverantwortlichen für die stets 

mögliche Wiederauferstehung des geschlechterdifferenzierenden Rollenmodells sind. 

Im Falle des ersten Artikels sollte man in der Tat den Bezug auf die Familie streichen, damit der Grund-

satz der Eigenverantwortung der einzelnen Arbeitnehmerin bzw. des einzelnen Arbeitnehmers 

berücksichtigt und ihr/ihm eine freie und würdige Existenz unter der Voraussetzung garantiert wird, 

dass auch der Partner eine Erwerbstätigkeit ausübt. Selbstverständlich sollte der Schutz der Kinder 

durch die effektive Umsetzung von Art. 31 Abs. 1 und 2 der Verfassung gewährleistet sein. Bezüglich des 

zweiten Artikels sollte die Erfüllung der „Hauptaufgabe in der Familie“, unbeschadet des Hinweises auf 

die „spezielle und angemessene Sicherung“ der Mutter und des Kindes, auf beide Elternteile und nicht 

nur auf die Frau bezogen sein. Dadurch kann die abwechselnde Ausübung von Betreuungsarbeit und 

Erwerbstätigkeit zum verfassungsrechtlich geschützten gemeinsamen Gut des Ehepaares werden. 

▼
▼

 
Dringlich erforderlich ist die Aufwertung der Vaterschaft, die eine notwendige Voraussetzung für die 

Abschaffung des angesprochenen kulturellen Widerspruchs ist; dieser Widerspruch setzt weiterhin 

alle Maßnahmen, die auf juristischer und sozialer Ebene die Betreuungsfunktion unterstützen sollten, 

der Gefahr der indirekten Diskriminierung aus (Calafà, 2007). Wichtig ist es, die Aufwertung der Vater-

schaft nur als ersten Schritt auf dem Wege zur Bekräftigung einer gemeinsam auszuübenden Betreu-

ungstätigkeit zu betrachten. 

17  In entgegengesetztem Sinn vgl. aber Verfassungsgericht 12.–19. Januar 1995, Nr. 28. 
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This essay deals with the impact of constitutional norms on the provision of indirect and direct social 

protection and the evolution of social insurance schemes in Italy with respect to gender equality and 

different gender role models. According to the Constitution, women are supposed to be the sole respon-

sible for care within the family. The legal analysis shows that the Italian Constitution has incorporated 
Inhalt to some extent a gender role model but also that the Italian Legislature, starting from the Seventies, has 

constantly operated in order to withdraw all gender oriented provisions in the area of social security 
zurück law, by emphasising elements of the adult worker model which were already present within the Con-

stitution. However, in order to avoid a comeback of the previous gender role model, some constitu-
weiter 

tional reforms are needed. 

▼
▼
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zurück 

Treu,	Tiziano	(1977),	Lavoro femminile e uguaglianza, Bari: Cacucci. 
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Kapitel II.	 Existenzsicherung von Frauen in Italien: aus der Obhut der 
Familie in die bezahlte Erwerbsarbeit 

Seite �10 
Paola	Villa 

1. Einführung 
Inhalt 

Bezahlte Erwerbsarbeit ist zweifellos das wichtigste Mittel der Existenzsicherung von Frauen. Die in 
zurück den Industrieländern langfristig verzeichnete steigende Erwerbstätigenquote von Frauen markiert 

den Übergang vom traditionellen Familienmodell mit dem Mann als Alleinverdiener und der Frau zu 
weiter 

Hause am Herd (male breadwinner family model) hin zu einem neuen Modell, bei dem sich beide Part-

ner die familiären Aufgaben und Verantwortlichkeiten teilen (adult worker model). Der Wechsel von 

einem Modell zum anderen bedeutet für die Frauen den Übergang von einer Position wirtschaftlicher 

Abhängigkeit, basierend auf der starren geschlechtsspezifischen Rollenverteilung, in eine Situation 

wirtschaftlicher Unabhängigkeit. Der Zuwachs der Erwerbstätigenquote von Frauen geht folglich 

einher mit einer allmählichen Zunahme der Doppelverdienerfamilien, wobei allerdings Unterschiede 

zwischen Männern und Frauen sowohl in Bezug auf die Höhe des Erwerbseinkommens als auch bei der 

Wahrnehmung der häuslichen Aufgaben bestehen bleiben.1 

Seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Arbeitsmarktpartizipation von Frauen in allen Industrieländern 

erheblich gestiegen, dies allerdings in entschieden geringerem Maße in Italien. Bis heute geht in Ita-

lien die Mehrzahl der Frauen im erwerbsfähigen Alter (15–64 Jahre) keiner bezahlten Erwerbsarbeit 

nach, sondern ist – in der Rolle der Tochter oder der Ehefrau – finanziell von der Familie abhängig. Die-

ser Beitrag will einige kritische Aspekte beleuchten, um die schwierige Integration der Frauen in den 

Arbeitsmarkt in Italien und die daraus sich ergebende geringe Verbreitung von Doppelverdienerfa-

milien in einer vergleichenden Gegenüberstellung darzulegen. Abschnitt 2 beschreibt die langfristige 

Entwicklung der Beschäftigungssituation von Frauen. Abschnitt 3 erläutert die Gründe für die schwie-

rige Integration der Frauen ins Erwerbsleben unter Berücksichtigung des Wohlfahrtssystems und der 

Arbeitsmarktsituation. Abschnitt 4 illustriert die Bedeutung der bezahlten Erwerbsarbeit von Müttern 

für das Wohlergehen der Familie in Anbetracht der zum Armutsrisiko erhobenen Daten. Abschnitt 5 

befasst sich mit der Verbreitung von Doppelverdienerfamilien in Italien unter besonderer Berücksich-

tigung des enormen Ungleichgewichts zwischen Mittel- und Norditalien einerseits und dem Süden 

des Landes andererseits. 
▼

▼
 

2. Die Einkommenssicherheit der Frauen 

durch bezahlte Erwerbsarbeit


2.1 Langfristige Tendenzen in einer vergleichenden Gegenüberstellung 
In den vergangenen 50 Jahren haben sich manche gravierende Veränderungen vollzogen, bei denen 

die Frauen im Mittelpunkt standen. Aus der generellen Anhebung des schulischen Bildungsniveaus 

sowie der in den letzten Jahren zu beobachtenden Tendenz, dass junge Frauen ihre männlichen Alters-

genossen im Bildungsabschluss überflügeln, ergeben sich nachhaltige Konsequenzen für die Prozesse 

der Familiengründung und die Modelle der Erwerbsteilhabe von Frauen – Entwicklungen, die in allen 

europäischen Ländern zu beobachten sind. 

1 Der Einfachheit halber spreche ich von Doppelverdienerfamilien (dual earners), wenn beide Partner berufstätig sind, ohne zwischen 
Vollzeit-Vollzeit-Paaren und Vollzeit-Teilzeit-Paaren zu unterscheiden. 
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Es sei vorausgeschickt, dass sich das Hauptkontingent der Arbeitskräfte seit jeher aus der Gruppe der 

männlichen Erwachsenen rekrutierte. Betrachtet man die Bevölkerung im Alter von 15–64 Jahren 
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(sie stellt die überwiegende Mehrheit der potenziellen Erwerbstätigen dar), so erkennt man gegen-

läufige Tendenzen bei Männern und Frauen (Tab. 1). Bei den Männern ist eine leichte Abnahme der 

Erwerbstätigenquote zu beobachten: Waren Anfang der 1950er-Jahre etwa 90 % der Männer (15–64 Jah-

re) erwerbstätig, vollzog sich in den darauf folgenden Jahrzehnten in allen Ländern ein allmählicher 
Inhalt Rückgang als Folge von Verbesserungen der Ausbildungs- und Rentensysteme. Diese Veränderungen 

hatten auch ihre Auswirkungen auf das Angebot weiblicher Arbeitskräfte, wurden jedoch durch 
zurück andere Faktoren mehr als kompensiert. Es ist daher durchgängig ein Anstieg der Erwerbstätigenquote 

von Frauen festzustellen und folglich eine beträchtlich schwindende Differenz zwischen den Erwerbs-
weiter 

tätigenquoten von Männern und Frauen. 2005 waren etwas weniger als 80 % der Männer und über 60 % 

der Frauen im Erwerbsalter berufstätig, und die durchschnittliche Differenz (EU-15, EU-25) betrug etwa 

15 Prozentpunkte. 

Tabelle	1:		Erwerbstätigenquote	(15–64	Jahre)	nach	Geschlecht	in	einer	Reihe	europäischer	Länder	 

in	ausgewählten	Jahren	(in		%) 

▼
▼

 

▼



um	1950 1987 2005 

M F Diff. M F Diff. M F Diff. 

EU-15 — — — — — — 78,9 63,2 1�,7 

EU-25 — — — — — — 77,8 62,5 1�,3 

Skandinavien 

Dänemark 94,8 47,3 47,� 87,2 75,9 11,3 83,6 75,9 7,7 

Finnland 93,2 57,4 3�,8 81,4 72,9 8,� 76,6 72,8 3,8 

Schweden 93,3 33,7 �9,6 87,9 72,3 1�,6 80,9 76,3 4,6 

Angelsächsische	 
Länder 

Irlanda — — — 82,8 38,8 44,0 80,6 60,8 19,8 

GB 93,9 40,1 �3,8 88,3 62,6 2�,7 81,9 68,8 13,1 

Mitteleuropa 

Österreich 92,6 47,8 44,8 81,0 53,1 27,9 79,3 65,6 13,7 

Belgien 87,7 26,6 61,1 75,2 52,0 23,2 73,9 59,5 14,4 

Frankreich 89,6 43,6 46,0 75,6 55,7 19,9 75,1 64,1 11,0 

Deutschland 92,1 43,9 48,2 79,6 51,3 28,3 80,6 66,9 13,7 

Niederlande 90,4 28,9 61,� 87,3 49,3 38,0 83,7 70,0 13,7 

Mittelmeerländer 

Griechenlanda — — — 77,5 41,4 36,1 79,2 54,5 24,7 

Spaniena — — — 78,8 34,3 44,� 80,9 58,3 22,6 

Italien 89,3 29,7 �9,6 79,0 43,4 3�,6 74,6 50,4 24,2 

Quelle: 1950 und 1987 Maddison (1991, S. 246–247); 1985 (statt 1987): Eurostat LFS; 2005: Eurostat, LFS 
a Daten beziehen sich auf 1985 M=Männer F=Frauen Diff.=Differenz 

Der besseren Übersichtlichkeit halber sind in Tab. 1 die Länder vier Großräumen zugeordnet, die jeweils 

eher unterschiedliche Wohlfahrts- und Familiensysteme aufweisen. In den 1950er-Jahren war die 

Arbeitsmarktpartizipation der Frauen überall gering; dabei werden eklatante Differenzen zwischen 

Männern und Frauen, allerdings keine eindeutige Rangfolge innerhalb der Ländergruppen erkenn-

bar. Ab 1950 und bis heute ist ein allgemeiner Zuwachs der Arbeitsmarktpartizipation der Frauen zu 



▼
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beobachten – ein Phänomen, das übergreifend alle Länder betrifft, dies jedoch in unterschiedlichem 

Ausmaß. Die skandinavischen Länder erreichen bereits in den 1980er-Jahren sehr hohe Werte (über 
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70 %); im angelsächsischen Raum und in Mitteleuropa steigen die Zahlen zwar langsamer, aber dann 

immerhin doch auf Quoten von 60–70 %; in den Mittelmeerländern schließlich vollzieht sich die Pro-

gression am zögerlichsten. 

Inhalt 2.2 Die langsame Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt in Italien 
Im Vergleich zu den anderen Ländern beginnt die Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt in Italien 

zurück mit deutlicher Verzögerung. Erst ab den frühen 1970er-Jahren kehrt sich die Tendenz zum Rückgang 

der Arbeitsmarktpartizipation von Frauen um. Darüber hinaus hat die Erwerbsbeteiligung von Frauen 
weiter 

seither nur langsam zugenommen, da das traditionelle Familienmodell mit dem Mann, der über seine 

gesamte Lebensarbeitszeit einer Vollzeitbeschäftigung nachgeht, und der Frau, die sich ausschließlich 

um Haushalt und Familie kümmert, fortbesteht. Lange Zeit war also die Permanenz der Frauen in der 

Arbeitswelt stark von der familiären Situation bestimmt: Mit der Heirat oder Mutterschaft schieden sie 

aus dem Erwerbsleben aus. 

Nun muss man sagen, dass es in allen Industrieländern in der Vergangenheit, als Frauen in erster Linie 

nur Beschäftigungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft und in Fabriken offenstanden, die geprägt 

waren von schwierigen Arbeitsbedingungen und niedrigen Löhnen, Ziel der Familien war, einen 

guten Arbeitsplatz für das Familienoberhaupt zu finden, damit die Ehefrau zu Hause bleiben und sich 

voll und ganz der Haus- und Fürsorgearbeit widmen konnte. Wenn eine Ehefrau arbeiten ging, zeigte 

dies nach damaliger Sicht die Unfähigkeit des Mannes, ausreichend zu verdienen – er war gescheitert. 

Durch viele Faktoren, ob im Zusammenhang mit der Nachfrage wie mit dem Angebot, hat sich die-

se Situation gewandelt, wenngleich allerdings von Land zu Land in verschiedenen Zeiträumen und 

Ausprägungen. Ohne auf diesen Aspekt hier einzugehen, lässt sich doch Folgendes festhalten: Das 

Modell der Wirtschaftsentwicklung in Italien hat ebenso wie der in den 1960er- und 1970er-Jahren 

erfolgte Aufbau des Wohlfahrtssystems (basierend auf beträchtlichen Garantien für die core workers, 

also männliche Familienvorstände) und schließlich die Eigenart des italienischen Arbeitsmarktes dazu 

beigetragen, dass sich das traditionelle Familienmodell mit der ab dem Moment der Heirat oder der 

Geburt des ersten Kindes nicht mehr erwerbstätigen Ehefrau länger als in anderen europäischen Län-

dern gehalten hat. 

Sicherlich ist die Beschäftigtenquote der Frauen in Italien, langfristig betrachtet, nur langsam, dafür 

in der jüngeren Geschichte aber in beachtlichem Maße gestiegen (s. Abb. 1). 1977 bei nur 32 %, verzeich-

nete sie in den darauf folgenden 15 Jahren schwache und unregelmäßige Zuwächse und erreichte so 

Mitte der 1990er-Jahre den immer noch sehr niedrigen Stand von 36 %. Seit 1995 und bis heute ist jedoch 

ein konstanter und dynamischer Anstieg der Kurve zu beobachten (2003 erreichte sie die 43 %-Marke). 

▼
▼
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Abbildung	1:		Entwicklung	der	Beschäftigungsquote	der	Frauen	in	Italien,	1977–2003	 

(Anteil	Erwerbstätiger	an	der	weiblichen	Bevölkerung	zwischen	15	und	64	Jahren	in		%)	 
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Quelle: Istat, RTFL (eigene Auswertungen) 

Der Zuwachs der durchschnittlichen Beschäftigungsquote ist das Ergebnis bedeutender Verände-

rungen im Altersprofil (s. Abb. 2). In den 1970er-Jahren war die überwiegende Mehrheit der Frauen in 

erwerbsfähigem Alter nicht berufstätig; auch die Zahl der Frauen ohne jede Berufserfahrung war hoch. 

Bei den vergleichsweise wenigen im Arbeitsmarkt präsenten Frauen dominierte der Anteil derer, die 

bis zur Heirat oder zur Geburt des ersten Kindes berufstätig blieben. Das Profil der altersabhängigen 

Erwerbsquote stellte sich daher bezeichnenderweise als umgekehrtes V dar: Die Spitze lag bei etwa 27 

Jahren, danach wies die Kurve kontinuierlich steil nach unten. Mit steigendem Ausbildungsniveau hat 

sich das Profil der Erwerbsbeteiligung radikal verändert. Nach und nach hat die Zahl junger Frauen, 

die ins Erwerbsleben eintreten, zugenommen, allmählich ist das Durchschnittsalter der Neueinsteiger 

ins Berufsleben gestiegen – eine Folge sowohl des verbesserten schulischen Bildungsniveaus wie auch 

der zunehmenden Jugendarbeitslosigkeit –, und das Modell der Erwerbsbeteiligung hat sich gewan-

delt. Die Mehrheit der neuen Frauenkohorten bleibt auch nach der Familiengründung und Geburt der 

Kinder berufstätig. Für 2003 stellt sich das Profil der Erwerbstätigenquote von Frauen als umgekehrtes 

U und damit ähnlich wie bei den Männern dar: Die Kurve erreicht die Spitze bei etwa 29–30 Jahren, 

bleibt während des gesamten mittleren Lebensalters (etwa 30–50 Jahre) auf einem hohen Stand (um 

die 57 %) und fällt dann rapide ab. 
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Abbildung	2:	Entwicklung	der	Beschäftigungsquote	der	Frauen	in	Italien	nach	Alter,	1977–2003	(in	%)
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Quelle: Istat, RTFL (eigene Auswertungen) 

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass die Arbeitsmarktpartizipation der Frauen in den ver-

gangenen 30 Jahren auch in Italien gestiegen ist (wenngleich sich diese Entwicklung langsamer als in 

den anderen europäischen Ländern vollzogen hat). Zudem hat sich das Modell der Erwerbsbeteiligung 

insofern verändert, als immer mehr junge Frauen auch nach der Heirat und der Geburt der Kinder 

berufstätig bleiben. Es ist daher eine stetige Zunahme der Doppelverdienerfamilien zu beobachten. 

Dennoch bilden diese, betrachtet man das Land in seiner Gesamtheit, weiterhin die Minderheit: Ihr 

Anteil beträgt weniger als 50 % der Familien im Erwerbsalter – eine im EU-Durchschnitt äußerst nied-

rige Quote (Villa, 2004). 

3.	 Arbeitsmarktpartizipation und wirtschaftliche Unabhängigkeit 
der Frauen in Italien und die dort herrschenden Geschlechterrollen 

Der Zugang zu bezahlter Erwerbsarbeit als wichtigster Quelle eigenständiger Existenzsicherung von 

Frauen ist in Italien noch beschränkt. 2005 gingen dort insgesamt 45,3 % der Frauen im Erwerbsalter 

einer bezahlten Arbeit nach. Diese Quote bleibt weit hinter der in der Lissabon-Strategie anvisierten 

Zielmarke von 60 % zurück und liegt auch unter dem Durchschnitt der EU-15-Staaten (57,4 %). Hier-

bei sei darauf hingewiesen, dass der nationale Durchschnittswert die erheblichen Unterschiede, die 

zwischen den verschiedenen Landesteilen bestehen, verschweigt: Entspricht die Position der Frauen 

auf dem Arbeitsmarkt im Nordosten mit einer Beschäftigungsquote von 56 % weitgehend dem euro-

päischen Mittel, ist die Arbeitsmarktpartizipation der Frauen im Süden Italiens mit nur 30,1 % von der 

in den anderen EU-Staaten weit entfernt. Zusätzlich limitiert wird die wirtschaftliche Unabhängigkeit 

von Frauen durch die Zunahme von Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen, die im Nordosten des Landes 

über 30 % der berufstätigen Frauen betreffen. 
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Selbst wenn man die enormen Unterschiede außer Acht lässt, die sich gebietsbezogen bei der Inte-

▼



gration der Frauen in den Arbeitsmarkt ergeben (siehe Abschnitt 5), bleibt festzuhalten, dass sich die 
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weibliche Beschäftigungsquote in Italien zwar im Aufwärtstrend befindet, aber dennoch weiterhin auf 

einem bescheidenen Niveau bewegt. Um die Gründe dafür zu verstehen, muss man sich ansehen, wie 

es um das Wohlfahrtssystem und den Arbeitsmarkt bestellt ist. 

Inhalt 3.1 Familialistisches Wohlfahrtssystem 
Die in den Mittelmeerländern praktizierte Wohlfahrtspolitik, für die Italien ein markantes Beispiel lie-

zurück fert, baut auf dem Familienverband auf, der sowohl jene, die über kein eigenes Einkommen verfügen 

(nicht Berufstätige, Arbeitslose), finanziell unterstützt, als auch die schwächsten Mitglieder (Kinder, 
weiter 

Alte, Behinderte, erwachsene Kinder auf der Suche nach der ersten Anstellung) betreut. Chiara Sarace-

no (1994) spricht in ihrer Analyse des italienischen Wohlfahrtssystems von einem „ambivalenten Fami-

lialismus“: Zwar übernimmt die Familie eine zentrale Rolle bei der Unterstützung ihrer schwächsten 

Mitglieder, doch erhält sie keine staatliche Hilfe bei der Erfüllung ihrer normalen Bedürfnisse. Der Staat 

greift nur dort in begrenztem Maße und in subsidiärer Form ein, wo die Familie diese wirtschaftliche 

Unterstützung und Fürsorgeleistung nicht selbst erbringen kann (Trifiletti, 1999). Es werden kaum 

politische Maßnahmen zur Unterstützung der Familie entwickelt, eine Strategie gegen Armut bleibt 

aus und der Ausbau von Fürsorgedienstleistungen schließlich hält sich in engen Grenzen. Dies belegen 

die geringen Ausgaben für Sozialleistungen im Zusammenhang mit Invalidität, Unterstützung von 

Familien mit Kindern, Arbeitslosigkeit sowie in der Funktion Wohnen und soziale Ausgrenzung (s. Tab. 

2). Für jede dieser Funktionen gibt Italien entschieden weniger aus als die übrigen europäischen Län-

der (wobei Spanien teilweise auszunehmen ist). 

Tabelle	2:	Ausgaben	für	einige	Funktionen	des	Sozialschutzes	in	einer	Reihe	von	EU-Ländern	2004	(	%	des	BIP) 

▼
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DK SE FR DE IT ES GB EU-25 

Invalidität 4,1 4,7 1,7 2,2 1,5 1,5 2,4 2,1 

Familie/Kinder 3,9 3,0 2,5 3,0 1,1 0,7 1,7 2,1 

Arbeitslosigkeit 2,8 2,0 2,3 2,4 0,5 2,5 0,7 1,7 

Wohnen und 
soziale Ausgrenzung 

1,7 1,2 1,3 0,7 0,1 0,3 1,7 0,9 

Quelle: Eurostat (2007), „Sozialschutz in der Europäischen Union“, Statistik kurz gefasst, 99/2007. 

3.2 Der Arbeitsmarkt ist weiterhin auf die Figur des männlichen 
Familienoberhaupts ausgerichtet 

In erheblichem Maße ist die geringe Erwerbsbeteiligung von Frauen in Italien ebenso wie die begrenz-

te Verbreitung von Doppelverdienerfamilien auf die Eigenheiten des Arbeitsmarktes zurückzuführen. 

Nach wie vor sind die Organisationsmodelle der Unternehmen und auch das System der Arbeitsmarkt-

regulierung stark auf die Figur des Mannes als Familienoberhaupt ausgerichtet, der im Verlauf seines 

gesamten Erwerbslebens einer Vollzeitbeschäftigung nachgeht. Der in den Augen eines Unternehmers 

ideale Mitarbeiter geht nicht in Mutterschutz, ist nicht mit dem Problem der Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie konfrontiert, hat keine Fürsorgepflichten. Das vom Gesetzgeber vorgesehene System zum 

Schutz der berufstätigen Mutter, eines der fortschrittlichsten in Europa, kehrt sich letztlich um in ein 

System der – direkten wie indirekten – Diskriminierung junger Frauen. 
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Die Präferenz der Unternehmen für männliche Mitarbeiter findet ihre Bestätigung darin, dass der Ein-

tritt in den Arbeitsmarkt für junge Frauen unumstritten schwieriger ist als für ihre männlichen Alters-
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genossen. So sind die Arbeitslosenquoten bei Frauen durchgehend höher als bei Männern; Frauen fin-

den sich häufiger in Nicht-Standard-Beschäftigungsverhältnissen (zeitlich befristete Tätigkeiten oder 

auch eine sogenannte koordinierte, kontinuierliche Zusammenarbeit, lavoro parasubordinato) wieder 

als Männer; außerdem ist der „Lohn“ der Ausbildung, ausgedrückt in der Höhe des mit ihr erzielten 
Inhalt	 Erwerbseinkommens und des weiteren beruflichen Aufstiegs, bei Frauen deutlich geringer als bei 

Männern (Rosti, 2006). 
zurück 

Ist der Eintritt in die Erwerbswelt für die jungen Frauen schon schwierig, ergeben sich für die Frauen 
weiter 

mittleren Alters nahezu unüberwindbare Probleme. Dazu gehört, dass es der italienische Arbeitsmarkt 

nicht zulässt, vorübergehend, solange die Kinder noch klein sind, aus dem aktiven Berufsleben aus-

zuscheiden, um anschließend wieder einzutreten, wie es in den meisten Ländern mit höherer Frau-

enbeschäftigungsquote geschieht (Pescarolo, 2007, 82). Es ist daher eine Polarisierung innerhalb der 

Gesamtheit der Frauen zu beobachten. Frauen mit qualifizierterer Ausbildung bleiben ohne Unterbre-

chung im Erwerbsleben. Und eben sie haben auch Zugang zu Arbeitsstellen, die höher bezahlt sind 

(und/oder bessere Leistungen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft bieten) und 

die in vielen Fällen auch eine relativ flexible Arbeitszeitgestaltung sowie die volle Inanspruchnahme 

aller vom Gesetzgeber vorgesehenen Leistungen für berufstätige Mütter (Mutterschaftsurlaub, Eltern-

urlaub, Freistellung bei Krankheit des Kindes) erlauben. Von den Frauen mit mittlerer bis niedriger 

Qualifikation scheiden viele dagegen mit der Mutterschaft aus dem aktiven Berufsleben aus. Während 

in Mittel- und Norditalien dank der dort gegebenen Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigungen bei 

diesen Frauen die Tendenz zum Ausstieg aus dem aktiven Erwerbsleben deutlich abgenommen hat, 

scheiden in Süditalien infolge des strukturellen Arbeitsplatzmangels (im Bereich der regulären Arbeit 

mit würdiger Entlohnung und unter Einhaltung der arbeitsrechtlichen Vorschriften) viele junge Frau-

en zum Zeitpunkt der Heirat oder der Geburt der Kinder aus dem aktiven Erwerbsleben aus. 

Mit den Schwierigkeiten, die beim Eintritt in die Erwerbswelt zu überwinden sind, und den Unter-

schieden, die sich aus der beruflichen Qualifikation der Frauen ergeben, lässt sich der Trend erklären, 

dass die jungen Frauen mehr für ihre Ausbildung tun als die Männer. Im Vergleich zu anderen europä-

ischen Ländern sind in Italien (genau wie in Spanien und Portugal) zwischen Männern und Frauen die 

größten Unterschiede im Ausbildungsniveau zu beobachten – der Vergleich fällt deutlich zugunsten 

der Frauen aus –, aber ebenso die größten Unterschiede in der Beschäftigungsquote, wobei hier die 

Frauen schlechter abschneiden. Der langsame und schwierige Einstieg der jungen Frauen ins Erwerbs-

leben ist im Zusammenhang mit ihrer Suche nach einem sicheren Arbeitsplatz zu sehen, der für den 

Fall einer Mutterschaft gute Regelungen vorsieht und Organisationsstrukturen bietet, die der Verein-

barkeit von Beruf und Familie nicht allzu sehr zuwiderlaufen (Pescarolo, 2007, S. 81). Und um dieses Ziel 

zu erreichen, wird ein höheres Ausbildungsniveau angestrebt. So erklärt sich, warum im Falle Italiens 

die Beschäftigungsquote von Frauen eher durch das Ausbildungsniveau und weniger durch das Vor-

handensein von Kindern bedingt ist (Bettio, Villa, 1999). 

▼
▼

 

Haben die Frauen den Hindernislauf in die Arbeitswelt erst einmal geschafft und sind zugleich Müt-

ter, stellt sich das Problem der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die Einstellung der Unternehmen 

gegenüber Beschäftigten mit Familienpflichten ist überwiegend abweisend. Dies belegt eine geringe 

Innovationsfähigkeit sei es in der Arbeitsorganisation (die eher auf der Kontrolle der physischen Prä-

senz als auf der Bewertung der Arbeitsleistung beruht) oder in der (noch sehr strikt gehandhabten) 
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Organisation der Arbeitszeit. In Italien ist das Angebot an (staatlichen wie privaten) Krippenplätzen 

▼



gering: 2004 war jedes zehnte Kind zwischen 0 und 3 Jahren in einer Krippe untergebracht, wobei 
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jedoch eine sehr ungleiche geografische Verteilung herrschte. Zweifellos besteht landesweit ein Man-

gel an staatlichen Krippen, allerdings lassen sich zwischen den verschiedenen Landesteilen erhebliche 

Unterschiede feststellen. Ergänzend sei hier gesagt, dass der Mangel an Kinderbetreuungseinrich-

tungen nicht die Hauptursache der beruflichen Untätigkeit der weniger gebildeten Frauen darstellt. 
Inhalt In diesem Zusammenhang behauptet Alessandra Pescarolo (2007, 83–84), das Angebot von Krippen-

plätzen werde von den berufstätigen Müttern mit hohem Ausbildungsniveau (in der Mehrzahl voll-
zurück zeiterwerbstätig) als unabdingbare Notwendigkeit angesehen. Dagegen betrachten die weniger gut 

ausgebildeten Frauen, die stärker auf die Familie ausgerichtet sind, das Angebot an Teilzeitstellen oder 
weiter 

Beschäftigungen mit flexiblen Arbeitszeiten als notwendige Voraussetzung, um im aktiven Erwerbsle-

ben zu bleiben. 

3.3 Erwerbstätigkeit von Frauen und wirtschaftliche Unabhängigkeit – 
eine Option für wenige 

Einerseits ein Arbeitsmarkt, in dessen Organisationssystem nach wie vor der männliche Beschäftigte 

(ohne Fürsorgepflichten, ohne Probleme der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ohne Arbeitsunter-

brechungen wegen Schwangerschaft oder Kinderbetreuung) das Ideal verkörpert, und andererseits 

eine Arbeitsgesetzgebung, die sich seit Langem auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau beruft – 

aus dieser Kombination ergeben sich eine Reihe von Konsequenzen für die wirtschaftliche Unabhän-

gigkeit der Frauen. 

Wie bereits gesagt, besteht in Italien eines der Hauptprobleme für die Frauen, die in die Erwerbswelt 

eintreten wollen, in der Diskriminierung, und zwar in dem Sinne, dass junge Frauen, die in den Arbeits-

markt streben, es schwerer haben als Männer. Sobald sie jedoch einen festen Arbeitsplatz erlangt haben, 

erleben sie hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und Höhe der Entlohnung geringere geschlechtsspe-

zifische Differenzen, als in anderen europäischen Ländern zu beobachten ist. Die in den vergleichenden 

Studien zugrunde gelegten Normindikatoren ergeben für Italien eine geringe Arbeitsmarktsegrega-

tion und – im Vergleich mit anderen europäischen Ländern – eine geringere geschlechtsspezifische 

Einkommensdifferenz (European Commission, 2008). Es wurde ebenfalls schon festgestellt, dass die 

jungen Frauen in Italien in ihre Ausbildung investieren, um sich so Zugang zu einem sicheren Arbeits-

platz zu verschaffen, der die weitere Berufstätigkeit auch nach der Geburt der Kinder möglich macht. 

Bei den weniger Qualifizierten wirken sich die Probleme der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und 

die marktüblichen niedrigen Löhne negativ auf die Entscheidung für eine Berufstätigkeit aus. Die auf 

nationaler Ebene durchgeführten Untersuchungen zur Situation junger Mütter ergaben, dass 18–20 % 

der Frauen, die vor der Geburt des Kindes erwerbstätig waren, nicht wieder in den Beruf zurückkeh-

ren; dabei zeigen sich jedoch je nach Ausbildungsgrad sowie gebietsabhängig relevante Unterschiede 

(Istat, 2007b)2. All das findet seinen Ausdruck in einer tiefen Kluft zwischen den besser Ausgebildeten, 

die mittels Arbeit ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit sichern können, und den weniger Qualifi-

zierten, die gezwungen sind, entweder ganz auf bezahlte Erwerbsarbeit zu verzichten oder sich mit 

einer Teilzeitstelle, sofern verfügbar, zufriedenzugeben. 

▼
▼

 

2 Im Süden Italiens sind 25 % der Frauen nach der Geburt der Kinder nicht mehr erwerbstätig, dem steht im Norden ein Anteil von 15 % gegen-
über. 32 % der Mütter, die höchstens über einen Hauptschulabschluss verfügen, geben ihre Erwerbstätigkeit auf oder verlieren den Arbeits-
platz, während dies nur auf 7,8 % der Akademikerinnen zutrifft. Außerdem ist festzustellen, dass sich die entmutigten berufstätigen Frauen 
hauptsächlich aus der Gruppe der jungen Mütter rekrutieren: 30 % der Mütter zwischen 25 und 29 Jahren sowie 40 % der Mütter unter 
25 Jahren sind zwei Jahre nach der Geburt ihrer Kinder nicht mehr erwerbstätig. 
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Die Indikatoren für das Armutsrisiko (s. Tab. 3) ergeben für Italien im Vergleich zum EU-25-Durch-
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schnitt einen, auf die Gesamtbevölkerung und insbesondere auf die Gruppe der Kinder (unter 18 Jah-
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ren) bezogen, höheren Wert, zugleich aber eine nur mäßige Differenz zwischen Männern und Frauen 

im Erwachsenenalter (18–64 Jahre), die im fortgeschrittenen Alter (über 65 Jahre) dann beträchtlich 

wächst. Während sich das erhöhte Armutsrisiko, das in Italien für die Gesamtbevölkerung und für die 

Minderjährigen konstatiert wurde, mit der niedrigeren Beschäftigungsquote bei Frauen und folglich der 
Inhalt stärkeren Verbreitung von Familien mit nur einem Einkommen erklären lässt, ist die mäßige Differenz 

bei der Armutsgefährdungsquote von Männern und Frauen auf die Methodik zurückzuführen, mit der in 
zurück den offiziellen Statistiken die monetäre Armut erfasst wird. Es sei daran erinnert, dass die monetäre Armut 

über die wirtschaftliche Gesamtlage von Familien definiert wird, ohne die Situation der einzelnen Fami-
weiter 

lienmitglieder zu berücksichtigen. Anders ausgedrückt, wird bei der Berechnung von Einkommensposi-

tionen üblicherweise davon ausgegangen, dass alle Einzeleinkommen zusammengelegt werden und 

danneineUmverteilunginnerhalbderFamilie(zwischenEinkommensbeziehernundNicht-Einkommens-

beziehern wie auch zwischen den Beziehern unterschiedlich hoher Einkommen) stattfindet. Zudem geht 

man davon aus, dass das Zusammenleben mehrerer Personen Skalenvorteile bringt: Dadurch, dass die 

Haushaltsausgaben auf alle Familienmitglieder verteilt werden, ergeben sich für den Einzelnen Kosten-

einsparungen. Durch diese Berechnungsmethode, die auf der Annahme basiert, dass die Familie eine 

gerechte Umverteilung der finanziellen Ressourcen zwischen all ihren Mitgliedern vornimmt, wird die 

Problematik der wirtschaftlichen Abhängigkeit nicht berufstätiger Frauen verschleiert. 

Tabelle	3:		Armutsrisiko	auf	Basis	des	Einkommens	nach	Alter	und	Geschlecht	in	einer	Reihe	von	 

EU-Ländern,	2004	(Quote	in		%) 

▼
▼

 

DK SE FR DE1 IT ES GB1 EU-25 

Gesamtbevölkerung 12 9 13 13 19 18 19 16 

Kinder (0–17 Jahre) 11 9 14 14 24 20 22 19 

Männer (18–64 Jahre) 11 9 11 11 15 15 15 13 

Frauen (18–64 Jahre) 11 9 12 14 18 17 16 15 

Differenz — — 1 3 3 2 1 2 

Männer (ab 65 Jahre) 17 6 15 12 19 26 24 16 

Frauen (ab 65 Jahre) 18 14 18 18 26 32 29 21 

Differenz 1 8 3 6 7 6 5 5 

Anmerkung: Die Armutsindikatoren wurden auf der Basis des in der EU-SILC Erhebung (2005) ermittelten Einkommens errechnet. 

Als armutsgefährdet gilt, wer über weniger als 60 % des Medians des Äquivalenzeinkommens verfügt. 

1 = nachträglich mittels der EU-SILC-Methode harmonisierte nationale Daten

Quelle: Eurostat Datenbank


Bekanntlich ist die Armut von Frauen mit anderen Kennzeichen und Ursachen verknüpft als die von 

Männern. Ihr wesentliches Merkmal besteht, wie soziologische Studien belegen, darin, dass sie aus Sta-

tistiken kaum ersichtlich wird, während ihre Hauptursache in der wirtschaftlichen Abhängigkeit vom 

Ehemann liegt. Beim Familienmodell mit dem Mann als Alleinverdiener (male breadwinner) befindet 

sich die Hausfrau in einer Situation wirtschaftlicher Abhängigkeit. Allerdings äußert sich diese nicht in 

monetärer Armut, solange die Familie intakt bleibt. Damit erklärt sich, dass vornehmlich das Ende der 

Ehe beziehungsweise der Tod des Ehemannes bei Frauen den Einstieg in die Armut bedeutet. 
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Das Armutsrisiko stellt sich je nach Haushaltskonstellation (alleinstehende Person, kinderloses Paar, 

▼



Paar mit Kindern, Alleinerziehende/r) erheblich unterschiedlich dar. Schlüsselt man die Daten nach 
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Geschlecht und Alter des Familienvorstands auf, so kann man zwei Kategorien ausmachen, die beson-

ders von Armut bedroht sind, nämlich alleinerziehende Mütter und ältere Frauen. Diese beiden Kate-

gorien verkörpern in eklatanter Weise die Folgen des demografischen Wandels, sprich die Instabilität 

der Familienmodelle und die erhöhte Lebenserwartung. 
Inhalt 

3.4 Die alleinerziehenden Mütter (mit minderjährigen Kindern) 
zurück	 In Italien bilden, wie auch in den anderen europäischen Ländern, die alleinerziehenden Mütter eine 

besonders verwundbare Gruppe, die mehr als andere von Armut bedroht ist. Die Armut alleinerzie-
weiter 

hender Mütter ist im Zusammenhang mit dem Phänomen der Armut von Frauen zu betrachten, deren 

Hauptursache, wie gesagt, in der wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Partner liegt. Tatsächlich ist das 

Ende einer Beziehung (Trennung, Scheidung oder Auflösung einer nicht ehelichen Verbindung) der 

häufigste auslösende Faktor für den Einstieg in die Armut bei Frauen (im Erwachsenenalter). 

Es sei darauf hingewiesen, dass der Anteil der Familien mit nur einem Elternteil in Italien geringer ist 

als in den anderen europäischen Ländern. 2005 lag er bei lediglich 6 % und damit auf einem ziemlich 

ähnlichen Stand wie wenige Jahre zuvor (s. Tab. 4). Diese Eigenheit ist auf einen Komplex kultureller, 

normativer und ökonomischer Faktoren zurückzuführen. Das Vorhandensein minderjähriger Kinder 

wirkt – umso mehr, wenn die Mutter nicht berufstätig ist – nach wie vor als Hemmnis bei der Entschei-

dung, eine Ehe zu beenden. 

Tabelle	4:		Familien	mit	nur	einem	Elternteil	in	einer	Reihe	von	EU-Ländern,	2001	und	2005		 

(	%	aller	Familien	mit	abhängigen	Kindern) 

▼
▼

 

DK SE FR DE IT ES GB 

2001 9,0 22,0 6,0 8,0 7,0 3,0 17,0 

2005 13,0 
keine Daten 

verfügbar 
16,0 16,0 6,0 6,0 24,0 

Quelle: Eurostat, in Zanatta (2007, 90) 

Tabelle	5:		Armutsrisiko	der	Familien	mit	nur	einem	Elternteil	und	der	Gesamtheit	der	Familien	mit	 

abhängigen	Kindern	in	einer	Reihe	von	EU-Ländern,	2005	(in		%)


DK SE FR DE1 IT ES UK1 EU-25 

Familien mit nur 
einem Elternteil 

21 18 26 25 35 37 37 31 

Familien mit 
abhängigen Kindern 

9 8 13 11 22 21 19 17 

Anmerkung: Die Armutsindikatoren wurden auf der Basis des in der EU-SILC Erhebung (2005) ermittelten Einkommens errechnet. 

Als armutsgefährdet gilt, wer über weniger als 60 % des Medians des Äquivalenzeinkommens verfügt. 

1 = nachträglich mittels der EU-SILC-Methode harmonisierte nationale Daten 

Quelle: Eurostat Datenbank (Tab. ilc_li03)


Tab. 5 ist zu entnehmen, dass in Italien Familien mit nur einem Elternteil (vorwiegend alleinerziehen-

de Mütter) einem größeren Armutsrisiko ausgesetzt sind als Paarhaushalte mit abhängigen Kindern 

(es liegt bei 35 % respektive 22 %). Außerdem muss man feststellen, dass das Armutsrisiko in Italien mit 

35 % den EU-25-Durchschnitt von 31 % übersteigt und sich auf einem ähnlichen Niveau bewegt wie in 

Großbritannien (37 %). Dort lässt sich das erhöhte Armutsrisiko alleinerziehender Mütter auf einige 

individuelle Faktoren (jugendliches Alter, niedriger Bildungsstand) zurückführen, die die Integration 
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in den Arbeitsmarkt erschweren. Ganz anders hingegen das Profil der alleinerziehenden Frauen in Ita-

lien: Zumeist sind sie nicht jugendlichen Alters, haben einen mittleren bis hohen Bildungsabschluss 
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vorzuweisen und befinden sich in recht guten Beschäftigungsverhältnissen. Im Unterschied zu Groß-

britannien (aber auch zu anderen Staaten wie Dänemark und Deutschland) liegt in Italien die Beschäf-

tigungsquote der alleinerziehenden Mütter mit 76 % sehr hoch (s. Tab. 6) und übersteigt deutlich die 

der in Paarbeziehungen lebenden Frauen (54 %). Die alleinerziehenden Mütter Italiens sind also trotz 
Inhalt einer hohen Beschäftigungsquote und ungeachtet ihres hohen Bildungsstandards einem erheblichen 

Armutsrisiko ausgesetzt. Dies erklärt sich damit, dass in Italien – anders als in Skandinavien, aber auch 
zurück in den Ländern Mitteleuropas – die sozialpolitischen Maßnahmen zur Unterstützung alleinerziehen-

der Mütter sehr zu wünschen übrig lassen (Zanatta, 2007, 97). 
weiter 

Tabelle	6:		Beschäftigungsquote	der	alleinerziehenden	Mütter	und	der	Frauen	von	25–49	Jahren	 

in	einer	Reihe	von	EU-Ländern,	2001	(in		%) 

▼
▼
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DK SE FR DE IT ES GB EU-15 

Alleinerziehende Mütter 80,0 
keine Daten 

verfügbar 
73,0 60,0 76,0 82,0 58,0 69,0 

Alle Frauen zwischen 25 
und 49 Jahren 

84,0 
keine Daten 

verfügbar 
72,0 67,0 54,0 56,0 72,0 66,0 

Quelle: Eurostat, in Zanatta (2007, S. 94). 

3.5 Das Rentensystem 
Die schwache Präsenz der Frauen auf dem Arbeitsmarkt spiegelt sich, wie nicht anders zu erwarten, 

in der Höhe der Einkommen im Alter. Obwohl das Rentensystem eine Kombination von Fürsorge-

instrumenten (Hinterbliebenenrenten) und unterstützenden Maßnahmen (Sozialrente) vorsieht, um 

den älteren Frauen finanziell unter die Arme zu greifen, die keinen Anspruch auf eine angemessene 

Altersrente erworben haben, liegt das Renteneinkommen der Frauen doch deutlich unter dem der 

Männer, was für ihr Armutsrisiko nicht ohne Folgen bleibt. 

Ende 2006 gab es etwa 16,7 Millionen Rentenempfänger, die in jenem Jahr insgesamt 223.629 Millio-

nen € erhielten. Von den 16,7 Millionen Rentenberechtigten waren mehr als die Hälfte, nämlich 53 %, 

Frauen. Dennoch bezogen die Männer, die folglich 47 % ausmachten, 56 % des insgesamt ausgezahlten 

Betrags. Die durchschnittlichen Renteneinkünfte belaufen sich pro Jahr auf 15.990 € bei den Männern 

gegenüber 11.133 € bei den Frauen. Es sei angemerkt, das jeder mehrere Renten beziehen kann. 68,1 % 

der Bezieher erhalten eine einzige Rente, bei 24,4 % sind es zwei und bei 7,5 % kommen drei oder mehr 

Renten zusammen. Tab. 7 vermittelt eine Übersicht über die Verteilung der gesamten Renteneinkünfte 

nach Geschlecht im Jahr 2006. Daraus wird ersichtlich, dass die Mehrheit der Frauen (62,5 %) monatlich 

unter 1.000 € erhält, während die Mehrheit der Männer (57,9 %) bei 1.000 Euro und mehr liegt. 
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Tabelle	7:	Rentenempfänger	und	ihre	Bezüge	nach	Geschlecht,	2006 
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Seite ��1 

Inhalt 

zurück 

weiter 

M F M+F 

Rentenempfänger	nach	monatl.	Bezügen	(€)	(in		%) 

< 500 16,2 28,9 22,9 

500-999 25,9 33,6 30,0 

1.000–1.499 24,6 22,6 23,5 

1.500–1.999 16,5 9,0 12,5 

2000 + 16,8 5,9 11,0 

Totale 100 100 100 

Bezugsberechtigte	insgesamt 7.830.555 8.840.338 16.670.893 

Bezugsberechtigte in % 47,0 53,0 100 

Jahresbruttobetrag gesamt (Mio. €) 125.209 98.420 223.629 

Gesamtbetrag	in		% 56,0 44,0 100 

Durchschn. Jahresbetrag (€) 15.990 11.133 13.414 

Quelle: Istat, Trattamenti pensionistici e beneficiari al 31 dicembre 2006, Rom, 13. Dezember 2007. 

Die enorme Divergenz im durchschnittlichen Rentenniveau resultiert einerseits aus der unterschied-

lichen Verteilung von Männern und Frauen nach Art der Rente und andererseits aus den abweichenden 

Durchschnittsbeträgen, die bei den jeweiligen Rentenarten gezahlt werden. Den numerisch größten 

Posten bilden bei den verschiedenen Arten die Altersrenten sowie die Hinterbliebenenrenten. 2006 

gingen von insgesamt 5,8 Millionen €, die als Altersrente ausbezahlt wurden, 56 % an Männer und 44 % 

an Frauen, wobei die Durchschnittsbeträge stark voneinander abwichen: Bei den Männern betrugen 

sie 1.259 €, bei den Frauen hingegen nur 621 €. Von insgesamt 2,9 Millionen geleisteten Hinterbliebe-

nenrenten entfielen etwa 90 % auf Frauen; die monatlichen Beträge lagen im Durchschnitt bei 540 €. 

4. Arbeitsmarktpartizipation der Frauen und wirtschaftlicher 
Wohlstand der Familie 

Erwerbstätigkeit bildet nicht nur für die Frauen eine unerlässliche Voraussetzung für wirtschaftliche 

Unabhängigkeit während ihres Arbeitslebens und stellt Altersbezüge sicher, die ein würdevolles Leben 

▼
▼

 

ermöglichen, sondern sie ist auch generell für Familien mit (minderjährigen) Kindern von Bedeutung. 

In den Industrieländern verringert sich für Familien mit Kindern das Armutsrisiko erheblich, wenn 

auch die Mutter erwerbstätig ist3. 2005 lag das Armutsrisiko für die Gesamtbevölkerung, bevor die 

öffentliche Hand eingriff, in den EU-15-Ländern bei 26 % und in Italien bei 24 % (Tab. 8). Durch die an die 

Familien gezahlten Transferleistungen konnte die Armutsquote gesenkt werden, in Italien jedoch nur 

in bescheidenem Umfang: Dort sank sie um lediglich 5 Prozentpunkte (auf 19 %), während sie in den 

EU-15-Ländern um 10 Punkte auf 16 % heruntergeschraubt werden konnte. 

3 Esping-Andersen (2002, S. 34–42) stellte fest, dass die Armutsquote in Europa langfristig relativ stabil geblieben ist, wobei sich ihre Verteilung 
nach dem Alter allerdings geändert hat: Während sie sich bei der älteren Bevölkerung verringert hat, sind bei Familien mit minderjährigen 
Kindern Zuwächse zu verzeichnen. In Italien tritt diese Entwicklung besonders deutlich zutage. 
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Tabelle	8:		Armutsrisikoa	der	Bevölkerung	nach	Altersgruppen	vor	und	nach	sozialen	Transferleis-
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tungen	in	den	EU-15-Ländern	und	in	Italien,	1995,	2000	und	2005	(in		%) 
Seite ��� 

Inhalt 

zurück 

weiter 

EU-15 Italien 

1995 2000 2005 1995 2000 2005 

Vor	sozialen	Transferleistungenb 

Gesamt 26 23 26 23 21 24 

0–15 Jahre 31 30 33 26 27 31 

16 Jahre und darüber — — 24 — — 22 

Nach	sozialen	Transferleistungen 

Gesamt 17 15 16 20 18 19 

0–15 Jahre 21 20 18 24 25 24 

16 Jahre und darüber 17 14 15 20 17 18 

a Bei der Errechnung der Armutsgrenze werden 60 % des Medians des Äquivalenzeinkommens (einschließlich der Transferleistungen) 
zugrunde gelegt; 

b die Renten werden bei den Transferleistungen herausgerechnet (also bei der Einkommensermittlung berücksichtigt). 
Quelle: Eurostat Datenbank (Tab. ilc_li10, ilc_lk01a) 

Schlüsselt man die Bevölkerung nach Altersgruppen auf, so ergibt sich sowohl für die EU-15-Länder wie 

für Italien, dass vor den monetären Transferleistungen die jüngsten Mitglieder der Gesellschaft (0–15 

Jahre) einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt waren als der Rest (16 Jahre und älter) – 2005 betrug die 

Differenz 9 Prozentpunkte. Nach den Transferzahlungen verringerte sich die Armutsquote, aber die 

Minderjährigen hatten weiterhin gegenüber dem Rest der Bevölkerung das Nachsehen. Während sich 

jedoch in den EU-15-Ländern die Kluft zwischen den beiden Gruppen bis auf 3 Prozentpunkte schloss, 

klafft in Italien noch eine Lücke von 6 %. Dies bestätigt die enorme Divergenz, die zwischen Italien und 

dem EU-15-Durchschnitt in Bezug auf das Armutsrisiko von Minderjährigen (nach den Transferleistun-

gen) besteht: 2005 lag es bei 24 respektive 18 %. 

Es bleibt festzuhalten, dass in den meisten europäischen Ländern das Armutsrisiko der Minderjährigen 

zwischen 0 und 15 Jahren höher liegt als das der restlichen Bevölkerung (16 Jahre und mehr). Eine Aus-

nahme bilden hier die skandinavischen Länder (Tab. 9, Spalte a). Sie können einerseits ein großzügiges 

▼
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Wohlfahrtssystem und andererseits hohe Beschäftigungsquoten von Frauen vorweisen. Wenngleich 

mangelnde Arbeit als maßgebliche Ursache von Armut anzusehen ist, muss man die verbreitete Armut 

in Familien mit minderjährigen Kindern doch anders deuten und kann sie nicht dem Mangel an Arbeit 

per se zuschreiben. In den meisten Familien mit minderjährigen Kindern, die eine Existenz unterhalb 

der Armutsgrenze fristen, liegt das Problem darin, dass das Gesamteinkommen der Familie nicht aus-

reicht. Dieses hängt von der Arbeitsintensität innerhalb der Familie ab, die sich danach bemisst, wie 

viele der ihr angehörenden Erwachsenen im Erwerbsalter tatsächlich erwerbstätig sind. In den Paar-

haushalten mit (minderjährigen) Kindern trägt die Berufstätigkeit der Mutter also wesentlich dazu bei, 

das Armutsrisiko zu verringern (s. Tab. 9, Spalte b). 
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Tabelle	9:		Armutsrisiko	Einzelner	nach	Altersgruppen	sowie	von	Familien	mit	Kindern	nach	Arbeitsin-
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tensität	innerhalb	des	Familienverbands	in	den	europäischen	Ländern,	2005	(in	%) 
Seite ��3 

Inhalt 

zurück 

weiter 

a)	Einzelpersonen	nach	Alter 
b)		Familien	mit	unterhaltsberechtigten		 

Kindern	nach	Arbeitsintensität	der	Familie 

Gesamt 0–15	Jahre 16	Jahre	+ WI	=	0 0	<	WI	<	0.5 0.5	≤	WI	<	1 WI	=	1 

EU-15s 16 18 15 63 38 17 7 

Skandinavien 

Dänemark 12 10 12 51 13 6 5 

Finnland 12 10 12 56 28 7 3 

Schweden 9 8 10 42 28 8 4 

Norwegen 11 9 12 45 15 7 3 

Angelsächsische	 
Länder 

GBp 19 — — — — — — 

Irland 20 22 19 74 37 13 5 

Mitteleuropa 

Österreich 12 15 12 52 33 14 6 

Belgien 15 19 14 78 37 15 3 

Frankreich 13 14 13 63 42 16 4 

Deutschland 13 13 13 58 35 8 5 

Niederlande 11 16 10 53 27 16 7 

Mittelmeerländer 

Griechenland 20 19 20 54 47 23 11 

Spanien 20 24 19 68 40 24 10 

Italien 19 24 18 70 46 24 5 

Portugal 20 24 20 61 37 27 12 

s Schätzwerte; p vorläufige Daten; — keine Daten verfügbar. Die relative Armutsschwelle wurde auf 60 % des Medianwerts des jährlichen Äquivalenz-
einkommens festgelegt. Der Indikator WI (work intensity) steht für die Arbeitsintensität innerhalb der Familie: WI = 0 (kein Beschäftigter); 0 > WI > 0,5 
(einige Beschäftigte, aber weniger als die Hälfte); 0,5 ≤ WI < 1 (einige Beschäftigte, aber nicht alle auf Vollzeitbasis); WI = 1 (Vollzeitbeschäftigung). 
Quelle: Eurostat Datenbank 

Die von Eurostat erarbeiteten Daten zur Überwachung der sozialen Ausgrenzung in den Ländern der 

EU unterstreichen die Bedeutung der Arbeitsintensität für die Familien mit unterhaltsberechtigten 
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Kindern. Wie zu erwarten war, stellt fehlende Arbeit in allen Ländern eine wesentliche Ursache der 

Armut von Familien dar; dabei kommen jedoch infolge der mehr oder weniger großzügigen Wohl-

fahrtssysteme in den einzelnen Ländern erhebliche Unterschiede zum Tragen. Gleichzeitig vermin-

dert sich in allen Ländern das Armutsrisiko wesentlich mit wachsender Arbeitsintensität innerhalb des 

Familienverbands, das heißt mit wachsender Zahl der Erwerbstätigen innerhalb der Familie (Tab. 9, 

Spalte b). Das Armutsrisiko ist sehr gering, wenn alle der Familie angehörenden Erwachsenen erwerbs-

tätig sind, aber es steigt kontinuierlich, wenn die Arbeitsintensität innerhalb der Familie abnimmt. 

Im EU-15-Durchschnitt beträgt das Armutsrisiko von Familien mit (unterhaltsberechtigten) Kindern 

63 %, wenn kein ihnen angehörender Erwachsener erwerbstätig ist; es liegt bei 39 %, wenn weniger als 

die Hälfte der Personen im erwerbsfähigen Alter einer Beschäftigung nachgeht, bei 18 %, wenn einige 

(aber nicht alle) eine Arbeit haben, und bei 7 %, wenn alle eine Erwerbstätigkeit ausüben. Ganz ähnliche 

Zahlen gelten für Familien mit minderjährigen Kindern in Italien: Der Höchstwert liegt für Familien 

ohne Erwerbstätige bei 70 %, und wenn alle Erwachsenen erwerbstätig sind, beträgt das Armutsrisi-

ko 5 %. Daraus folgt, dass das in Italien für Minderjährige (0–15 Jahre) ermittelte hohe Armutsrisiko 
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zu einem Großteil der noch weiten Verbreitung von Familien mit dem Mann als Alleinverdiener und 
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der Frau zu Hause zuzuschreiben ist. Tatsächlich lebt das Gros der armen Minderjährigen in Familien, 
Seite ��4 

in denen zwar beide Eltern präsent sind, aber nur ein Elternteil einer Erwerbstätigkeit nachgeht. Die 

Armut ist in diesen Fällen nicht auf das völlige Fehlen einer Arbeit (und eines Einkommens) zurück-

zuführen, sondern darauf, dass das Einkommen die familiären Bedürfnisse nicht hinreichend deckt. 

Kurz gesagt gilt es, um das Armutsrisiko von Familien mit minderjährigen Kindern zu verringern, die 
Inhalt Erwerbstätigkeit der Mütter zu fördern. 

zurück Tabelle	10:	Indikatoren	für	relative	Armut	nach	geografischer	Verteilung,	2005	(in	1.000	und		%) 

weiter Norden Mitte Süden Italien 

Arme Familien 

Anzahl (in 1.000) 510 270 1.805 2.585 

Prozentuale Verteilung 19,7 10,4 69,8 100 

Armutsquote ( %) 4,5 6,0 24,0 11,1 

Arme Einzelpersonen 

Anzahl (in 1.000) 1.343 750 5.484 7.577 

Prozentuale Verteilung e 17,7 9,9 72,4 100 

Armutsquote ( %) 5,1 6,7 26,5 13,1 

Armutsquote	nach	Haushaltstyp 

Alleinstehende / r ≤ 65 Jahre * * 9,4 3,5 

Paar mit R.P.** ≤ 65 Jahre 2,0 * 14,8 4,8 

Paar mit 1 Kind 3,9 4,9 19,9 8,8 

Paar mit 2 Kindern 5,4 6,1 24,4 13,6 

Paar mit 3 oder mehr Kindern 8,8 * 35,4 24,5 

Alleinerziehende / r 5,8 * 26,4 13,4 

* Wert aufgrund der geringen Zahl von Stichproben nicht signifikant; ** Referenzperson.

Quelle: Istat (2006), „La povertà relativa in Italia nel 2005“, Statistiche in Breve, 11. Oktober


Die vom Istat durchgeführten statistischen Erhebungen zur Armutssituation in Italien, die sich nicht 

auf das Einkommen, sondern auf die Konsumausgaben stützen, zeichnen hinsichtlich der Verbreitung 

relativer Armut ein weniger düsteres Bild. Gleichzeitig untermauern die Zahlen die erhöhte Armuts-

quote bei Familien mit mehr als einem minderjährigen Kind4. 2005 liegt die Armutsquote bei kinder-

▼
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losen Paaren (unter 65 Jahren) bei 4,8 %; sie steigt auf 8,8 % bei Paaren mit 1 Kind, erreicht 13,6 % bei Paa-

ren mit 2 Kindern und wächst auf 24,5 % bei 3 oder mehr Kindern (Tab. 10). Es ist auch eine eindeutige 

Polarisierung in der Verteilung der Armut zu beobachten, die sich vor allem im Süden konzentriert. 

Ein erhöhtes Armutsrisiko besteht für große Familien, für Familien, in denen der Haushaltsvorstand 

arbeitslos ist, sowie in Familien mit mehr als einem Kind. Diese sozialen Risiken sind im Süden noch-

mals deutlich erhöht. Hinzu kommt im Süden die weiterhin sehr niedrige Beschäftigungsquote von 

Frauen: Nur eine Minderheit der Familien mit Kindern praktiziert das Doppelverdienermodell. Da-

rüber hinaus ist hinsichtlich der Armutsquote bei Familien mit Kindern keine Besserung in Sicht. 1999 

wurden für die Paare mit 1, 2 und 3 oder mehr Kindern Quoten von 8,5 % bzw. 13,5 % und 24,4 % ermittelt, 

und nicht anders lesen sich die Zahlen, die 2005 für das gesamte Land errechnet wurden (s. Tab. 11). Im 

gleichen Zeitraum ist dagegen ein nicht unerheblicher Rückgang des Armutsrisikos bei Alleinstehen-

den und Paaren über 64 Jahren zu beobachten; außerdem scheint sich die Polarisierung zwischen Mit-

tel- und Norditalien einerseits und Süditalien andererseits in Bezug auf die Armutsquote bei Familien 

mit Kindern tendenziell zu verstärken. 

4 Die vom Istat vorgelegten Auswertungen zur relativen Armut bei Familien beinhalten keine Aufschlüsselung nach dem Partizipationsmodell 
des Paares am Arbeitsmarkt. 
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Tabelle	11:	Relative	Armut	bei	einigen	Familientypen	in	Italien,	1999	und	2005	(in		%) 
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Inhalt 

zurück 

1999 2005 

Familien insgesamt 11,9 11,1 

Alleinstehende / r ≤ 65 Jahre 15,4 11,7 

Paar mit R.P.* ≤ 65 Jahre 16,1 12,9 

Paar mit 1 Kind 8,5 8,8 

Paar mit 2 Kindern 13,5 13,6 

Paar mit 3 oder mehr Kindern 24,4 24,5 

* R.P. Referenzperson 
Quelle: Istat (2001), „La povertà in Italia nel 2000“, Note Rapide, 31. Juli 2001; Istat (2006), „La povertà relativa in Italia nel 2005“, Statistiche in Breve, 

weiter 11. Oktober 

Der Wohlstand der Familie hängt von der Höhe ihres Gesamteinkommens ab. Folglich verbessert der 

Wechsel vom traditionellen Modell (mit der Frau zu Hause) zum Doppelverdienermodell (mit berufs-

tätiger Frau) die wirtschaftliche Lage der Familie. In Italien war im letzten Jahrzehnt (1995–2005) ein 

nahezu ununterbrochener Anstieg der Gesamtbeschäftigungsrate zu verzeichnen, und dieser betraf 

in wesentlichem Umfang die Frauen. Dennoch lassen die Zahlen für Italien keine Besserung der Lage 

hinsichtlich der Armutsgefährdung der Jüngsten (< 16 Jahre) erkennen, während sich für den Rest der 

Bevölkerung eine Entspannung abzeichnet (s. Tab. 8). Die hier wirkenden Faktoren sind zahlreich, und 

daher ist es nicht möglich, auf der Basis eines einzigen Indikators für das ganze Land Schlussfolgerungen 

zu ziehen. Trotzdem gibt das ermittelte Ergebnis Anlass zu Besorgnis: Ungeachtet der gestiegenen 

weiblichen Beschäftigungsquote und folglich einer stärkeren Arbeitsmarktpartizipation der Mütter 

bleibt die Armutsquote bei den Familien mit (minderjährigen) Kindern in Italien auf einem Stand, der 

deutlich über dem EU-15-Durchschnitt liegt, ohne dass, anders als in den EU-15-Ländern, von 1995 bis 

2005 irgendeine Verbesserung festgestellt worden wäre. Dieses enttäuschende Ergebnis ist verschie-

denen Faktoren zuzuschreiben, darunter sicherlich auch der Tatsache, dass der Anstieg der weiblichen 

Beschäftigungsquote in eine Periode geringen Wachstums und stagnierender Löhne und Gehälter 

fiel und fast ausschließlich die wirtschaftlich stärker entwickelten Gebiete des Landes betraf. Wie im 

folgenden Abschnitt 5 dargelegt wird, haben sich die zwischen Mittel- und Norditalien einerseits und 

Süditalien andererseits bestehenden Differenzen im Hinblick auf die weibliche Beschäftigungsquote 

und die Verbreitung von Doppelverdienerfamilien im Jahrzehnt von 1995–2005 noch verstärkt. 

▼
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5. Die Verbreitung von Doppelverdienerfamilien in Italien 

Die enttäuschenden Zahlen zur Beschäftigungslage der Frauen in Italien sind das Ergebnis sehr ver-

schiedener Dynamiken, die in Mittel- und Norditalien einerseits und in Süditalien andererseits wir-

ken. Diese spiegeln sich darin, dass in Italien der Wechsel vom Alleinverdienermodell (männlicher 

Familienvorstand) zur Doppelverdienerfamilie (wachsende Zahl erwerbstätiger Mütter) mit einer Ver-

schärfung der bestehenden gebietsspezifischen Polarisierung einherging, wie die unlängst vom Istat 

herausgegebenen Zahlen zur Situation der Familien und des Arbeitsmarkts (Istat, 2003a; 2003b; 2007) 

belegen. 
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2005 gab es in Italien 23 Millionen Haushalte. Von diesen wiesen über 15 Millionen mindestens ein 

Mitglied im Erwerbsalter auf, zum Großteil handelte es sich um Paarhaushalte mit oder ohne Kinder. 
Seite ��� 

In Tab. 12 ist die weibliche Beschäftigungssituation nach Familientyp dargestellt. Wie nicht anders zu 

erwarten, überstieg die Beschäftigungsquote alleinstehender Frauen durchweg die der in einer Paar-

beziehung lebenden Frauen. Bei den Frauen zwischen 25 und 64 Jahren, die in einem Paarhaushalt 

lebten, bewegte sich die Erwerbsbeteiligung im Durchschnitt um 46 %; wesentliche Unterschiede, die 
Inhalt sich aus dem Vorhandensein von Kindern oder Kinderlosigkeit ergeben hätten, waren nicht feststell-

bar. Bemerkenswert sind dagegen die Abweichungen zwischen Mittel- und Norditalien einerseits sowie 
zurück Süditalien andererseits bei allen Familientypen: Bei den Frauen in Paarhaushalten ohne Kinder betrug 

die Beschäftigungsquote in Süditalien lediglich 29 %, in den anderen Gebieten hingegen zwischen 48 
weiter 

und 53 %; bei den Frauen in Paarhaushalten mit Kindern ergab sich für Süditalien eine Beschäftigungs-

quote von 32,3 % gegenüber 54–58 % in den anderen Gebieten. 

Tabelle	12:	Weibliche	Beschäftigungsquote	nach	Familientyp	und	geografischer	Verteilung,	2005	(in	%) 

▼
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Nordwesten Nordosten Mitte Süden Italien 

25–64	Jahre 

alleinstehende Frauen 65,0 68,7 67,1 42,6 60,4 

Frauen in Paarhaushalten ohne Kinder 52,7 52,8 47,8 29,0 45,9 

Frauen in Paarhaushalten mit Kindern 55,4 57,7 53,8 32,3 46,7 

35–44	Jahre 

alleinstehende Frauen 89,5 93,5 90,0 70,5 86,7 

Frauen in Paarhaushalten ohne Kinder 86,5 82,2 77,1 54,5 76,5 

Frauen in Paarhaushalten mit Kindern 66,7 70,4 61,9 36,5 55,1 

Quelle: Istat (2007), Kapitel 7 

Betrachtet man allein die Gruppe der Frauen von 35–44 Jahren, so stellt man bei allen Familientypen 

und in allen Gebieten erheblich höhere Quoten als bei der Gesamtgruppe der Frauen von 25–64 Jahren 

fest, wobei sich allerdings die Kluft zwischen Mittel- und Norditalien einerseits und Süditalien ande-

rerseits deutlich vergrößert. In dieser Altersklasse beträgt die Beschäftigungsquote bei den Frauen mit 

Kindern im Süden lediglich 36,5 %, jedoch über 70 % im Nordosten. Darüber hinaus wird die Erwerbsbe-

teiligung von Frauen durch die Präsenz von Kindern stark negativ beeinflusst und liegt in diesem Fall 

generell deutlich niedriger: um beinahe 20 Prozentpunkte im Nordwesten, um 12 Punkte im Nordos-

ten, um 15 Punkte in Mittelitalien und um 18 Punkte im Süden des Landes. 
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Tabelle	13:		Die	Paare	mit	zwei	Beschäftigten	nach	Vorhandensein	von	Kindern	und	geografischer	 
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Verteilung,	1993	und	2001	(	%	aller	Paare	mit	1	oder	2	Beschäftigten)* 
Seite ��7 

Inhalt 

zurück 

weiter 

	 Nordwesten Nordosten Mitte Süden Italien 

1993 

Kinderlose Paare 58,52 59,19 45,58 29,52 48,98 

Paare mit Kind 52,47 54,54 49,17 33,86 45,23 

Paare gesamt 53,52 55,31 48,67 33,45 45,75 

Einfluss von Kindern –6,05 –4,65 +3,59 +4,43 –3,75 

2001 

Kinderlose Paare 63,59 65,23 53,38 30,55 54,52 

Paare mit Kind 57,99 60,34 52,42 34,82 48,60 

Paare gesamt 59,07 61,30 52,57 34,40 49,50 

Einfluss von Kindern –5,06 –4,89 –0,96 +4,27 –5,92 

Veränderung	gegenüber	1993	(Prozentpunkte) 

Kinderlose Paare 5,07 6,04 7,80 1,03 5,54 

Paare mit Kind 5,51 5,80 3,25 0,96 3,37 

Paare gesamt 5,55 5,99 3,90 0,95 3,76 

* Die Ergänzung auf 100 ergibt sich durch die Paare mit nur einem Beschäftigten (d.h. Einverdienerfamilien).

Quelle: Istat (2003a, Tab. A.5 und A.6) 


Anhand der vom Istat bereitgestellten Daten (s. Tab. 13), die nur für den Zeitraum 1993–2001 vorliegen, 

lässt sich die Verbreitung der Familien mit doppelter Erwerbsbeteiligung analysieren. Die Statistik 

betrachtet die Familien nach der Zahl der Beschäftigten pro Familie (und nicht etwa die Beschäfti-

gungsquote der Frauen in Paarhaushalten). Daher werde ich nachfolgend die Zahlen zu den Familien 

mit zwei Beschäftigten als Stellvertreter für die doppelte Erwerbsbeteiligung betrachten. Wie zu 

erwarten war, hatte die zunehmende Arbeitsmarktpartizipation der Frauen einen Rückgang der Zahl 

der Familien mit nur einem Beschäftigten (Alleinverdienerfamilien) und eine Zunahme der Familien 

mit zwei Beschäftigten (Doppelverdienerfamilien) zur Folge. Trifft dies als generelle Tendenz zu, voll-

zieht sich das Wachstum jedoch je nach geografischem Gebiet sowie dem Vorhandensein von Kindern 

bzw. Kinderlosigkeit unterschiedlich stark. 

▼
▼

 

Bezogen auf das gesamte Land lag die Quote der Doppelverdienerpaare 2001 bei 49,5 %, folglich 

stellten die Familien, die sich auf den Mann als Alleinverdiener stützten, nach wie vor die Mehrheit. 

Hinsichtlich der geografischen Verteilung ergab sich dabei ein uneinheitliches Bild: Die Doppelver-

dienerfamilien kamen auf rund 60 % im Norden und auf etwas mehr als 52 % in der Mitte des Landes, 

aber nur auf 34 % im Süden. Darüber hinaus haben sich zwischen 1993 und 2001 die in der Verbreitung 

von Doppelverdienerfamilien bestehenden Unterschiede zwischen Mittel- und Norditalien einerseits 

sowie Süditalien andererseits verstärkt. Außerdem fällt auf, dass die Unterschiede, die sich im Hinblick 

auf die Quote der existierenden Doppelverdienerfamilien wie auch auf deren Zunahme im Lauf der 

Zeit ergeben, markanter ausfallen, wenn man die geografischen Gebiete einander gegenüberstellt, als 

beim Vergleich der Paare mit und ohne Kinder. Dies legt die Vermutung nahe, dass die mit der Ver-

einbarkeit von Familien- und Berufsleben verbundenen Schwierigkeiten in Italien in gewisser Weise 

leichter zu lösen sind als die Probleme, mit denen sich viele Frauen im Süden des Landes konfrontiert 

sehen, wenn sie ins Erwerbsleben eintreten wollen. Anders gesagt: Geht es der Wirtschaft gut und ent-

stehen dadurch gute Arbeitsplätze, dann verhalten sich die Frauen in Italien ähnlich wie die der ande-

ren europäischen Länder, indem sie versuchen, Familie und Beruf mittels verschiedener, komplexer 

Strategien miteinander zu vereinbaren. 
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Es ist eine inzwischen weithin anerkannte Tatsache, dass die jungen Frauen mittels gezielter Strate-

gien ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung auch durch bezahlte Erwerbsar-

beit anstreben. Ebenso besteht Einigkeit darüber, dass diese jungen Frauen in einer Doppelpräsenz das 

ideale Modell sehen, das heißt, sie wollen auf dem Arbeitsmarkt präsent bleiben, ohne dafür auf Kinder 
Inhalt zu verzichten. Dort, wo es gelingt, diese Ziele umzusetzen, steigt der Grad wirtschaftlicher Unabhän-

gigkeit der Frauen und zugleich wachsen die finanziellen Ressourcen der Familie, wovon die (minder-
zurück jährigen) Kinder erheblich profitieren. Aber es stellen sich auch neue Probleme im Zusammenhang 

mit der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit. 
weiter 

Trotz der über die letzten 15 Jahre in Italien stetig gestiegenen weiblichen Beschäftigungsquote ist die 

für das gesamte Land ermittelte Quote der Doppelverdienerfamilien (bezogen auf die Gesamtzahl der 

Paarhaushalte in der Alterklasse 25–64 Jahre) immer noch niedrig: 2005 bewegte sie sich bei etwa 46 % 

(s. Tab. 12), und ein Vergleich mit den Quoten, die von der Mehrzahl der EU-Länder im Jahr 2000 erreicht 

waren, ergibt einen klaren Rückstand (Eurostat, 2002b). Die für das gesamte Land ermittelten Durch-

schnittsdaten verschleiern – dies sei ebenfalls angemerkt – eine starke gebietsbezogene Polarisierung: 

In Mittel- und Norditalien finden sich erheblich mehr Doppelverdienerfamilien als in Süditalien. Auch 

in den wirtschaftlich besser entwickelten Regionen des Landes bleiben gewisse Schwierigkeiten beste-

hen, wie sich in der hohen Zahl von Frauen zeigt, die nach der Geburt der Kinder aus dem Erwerbsle-

ben aussteigen. 

In Italien schafft die Verbindung zwischen einem familienorientierten Wohlfahrtssystem, einem 

Arbeitsmarkt, der noch stark auf der Figur des männlichen Familienernährers beruht und einer noch 

sehr traditionellen Aufteilung der Geschlechterrollen in der Familie einen starken Konflikt zwischen 

(unbezahlter) Familienarbeit und (bezahlter) Erwerbstätigkeit. Dies führt einerseits dazu, dass Frauen 

nach der Geburt der Kinder den Arbeitsmarkt verlassen, andererseits sinkt dadurch die Geburtenrate 

weit unter das erwünschte Niveau (Istat, 2007b). 

Abstract 

The integration of women in the labour market recorded a steady increase in all industrialised countries 

throughout the post-war period, but at a much lower speed in Italy. Still today the majority of women 

of working age (15–64 years old) are not in paid work, therefore they depend economically from the 

family either in the role of daughter or in that of wife. This paper presents some information in order to 

enlighten the difficulties met by Italian women in the labour market, and the negative implications of the 

low female participation rate for the diffusion of dual earner households in a comparative perspective. 

▼
▼

 

First, the long-term trend in female employment is described to show the historical roots of the low 

female employment rate in Italy. Second, the main features of the welfare regime and of the labour 

market are considered in order to explain the slow integration of women in paid work. Third, the cru-

cial role of working mothers for the economic wellbeing of the family is considered, showing that the 

risk-of-poverty for children is significantly lower when mothers are in employment. Finally, it is shown 

that the low female employment rate recorded in Italy is the outcome of structural differences between 

the Centre-North and the South. The female employment rate is extraordinarily low in the Southern 

regions, hence dual earner families are few and poverty among households with children is high. 
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Villa,	 Paola	 (2005),	 Lavoro a tempo parziale e modelli di partecipazione femminile al mercato del 
weiter 

lavoro nei paesi europei, in: Lavoro e Diritto, Nr. 2, S. 201–22. 

Zanatta,	Anna	Laura	(2007),	Madri sole e povertà in Italia e in alcuni paesi occidentali, in: Roberta Nun-

in/Elisabetta Vezzosi (Hrsg.), Donne e famiglie nei sistemi di welfare, Roma: Carocci, S. 89–101. 
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Die Diskussion hatte folgende Schwerpunkte:


I Besonderheiten Italiens


I Geringe Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt


I Probleme zwischen Norden und Süden 

Inhalt	 I Italienisches Güterrecht: Errungenschaftsgemeinschaft


I Armutsrisiko von Alleinerziehenden

zurück 

Besonderheiten	Italiens 
weiter 

Italien ist nach wie vor ein Land mit einem starken Ernährermodell, einer niedrigen Arbeitsmarkt-

integration von Frauen und einer starken Familienorientierung. Viele Frauen, insbesondere Frauen 

mit einem niedrigen Ausbildungsniveau, steigen nach der Geburt des ersten Kindes wieder aus dem 

Erwerbsleben aus. Besonders die Erziehung der Söhne scheint das Ernährermodell, das ja die Frauen in 

ihrer Rolle als Mütter in den Vordergrund stellt, zu perpetuieren. 

So macht Villa auf folgende soziostrukturelle Besonderheiten Italiens aufmerksam: 

1. Familienverpflichtungen zwischen Eltern und Kindern 

Die Konferenz befasst sich zwar mit Paarbeziehungen, aber für Italien ist es wichtig die Beziehungen zwi-

schen Eltern und Kindern zu verstehen. Die Familienverpflichtungen gegenüber Kindern sind stark und 

es gibt dafür keine Altersgrenze. Selbst wenn „Kinder“ über 50 Jahre alt und nicht ökonomisch unabhän-

gig sind, verlassen sie sich auf die Familie. D.h. in Italien sind nicht die Beziehungen zwischen den Part-

nern entscheidend, sondern zwischen den Eltern und den Kindern. Italien hat – zusammen mit Spanien – 

den höchsten Anteil an erwachsenen Kindern, die im Elternhaus leben. Dieser Anteil ist in den letzten 

Jahren noch gewachsen. Das sind nicht nur junge Leute, die einen Job suchen, sondern es sind auch wohl-

habende junge Leute, die einen guten Job haben und das Leben genießen wollen. Im Süden des Landes 

gibt es dann die armen Kinder aus Familien mit Vätern, die eine prekäre Arbeit haben. 

2. Soziodemografische Merkmale: niedrige Beschäftigungsrate, 


niedrige Geburtenrate und niedrige Scheidungsrate


Italien hat eine der niedrigsten Beschäftigungsraten in Europa. Die Stellung der Frau am italienischen 

Arbeitsmarkt ist äußerst schwach und zugleich sehr unterschiedlich innerhalb der weiblichen Bevöl-

kerung. Die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern ist etwas zurückgegangen, aber innerhalb der 

weiblichen Bevölkerung gewachsen. Italien hat eine sehr niedrige Geburtenrate (1,35) und eine sehr 

niedrige Scheidungsrate; Letzteres hat wahrscheinlich etwas mit dem erschwerten Zugang von Frauen 

zum Arbeitsmarkt zu tun. 

▼
▼

 

Auch in der sozial- und kulturgeschichtlichen Diskussion wird von einer italienischen Sonderposition 

ausgegangen. Es geht um das besondere Gewicht der Familie in Italien, eine Rolle, die stark ausgespielt 

wird gegen die Präsenz des Staates (Baumeister). 

Geringe	Integration	der	Frauen	in	den	Arbeitsmarkt	 

Diskriminierung: Laut Ales haben Arbeitgeber zweifellos Vorbehalte gegenüber der Anstellung von 

Frauen. Es besteht eine lange Tradition der Diskriminierung von Frauen beim Zugang zur Arbeit. Bevor 

Frauen eingestellt wurden, mussten sie vielfach einen Kündigungsbrief unterschreiben. Im Zusam-
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menhang mit dem Problem des Zugangs zum Arbeitsmarkt für Frauen wird nach den Wirkungen der 

gesetzlichen Regelungen (Gleichstellung, Unterbrechung der Erwerbstätigkeit wegen Mutterschaft 
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und Elternschaft) auf die Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen gefragt. Die These von Ales ist jedoch, 

dass nicht die Gesetzgebung etwas mit der geringen Beschäftigungsrate von Frauen zu tun hat, son-

dern dass es kulturelle Faktoren gibt, die eine größere Bedeutung für die Arbeitsmarktintegration von 

Frauen haben, als die rechtlichen Aspekte . 
Inhalt 

Kulturelle Faktoren: Es ist zu berücksichtigen, dass Italien ein sehr katholisches Land ist und das schafft 
zurück familienpolitisch ein eher konservatives Umfeld. Mit der kulturellen Tradition hängt auch die Tatsache 

zusammen, dass die Mütter die Söhne erziehen – nicht die Töchter – und dass die Söhne bis in ein fort-
weiter 

geschrittenes Alter, im Durchschnitt bis zu 33 Jahren, zu Hause bleiben und dort versorgt werden. Sie 

werden dadurch kaum zu einer partnerschaftlichen Aufgabenteilung erzogen. 

Studentinnen: Was die jungen Frauen anbetrifft, so wählten die Studentinnen lange Zeit geisteswis-

senschaftliche Fächer wie Latein, Griechisch, Geschichte, Kunstgeschichte usw. und hatten damit nur 

eine geringe Chance auf dem Arbeitsmarkt. So kommt es zu Arbeitslosigkeit unter gut ausgebildeten 

jungen Frauen. Allmählich ändert sich dieser Trend und die jungen Frauen wenden sich Fächern wie 

Wirtschaft und Technik oder den Rechtswissenschaften zu. 

Probleme	zwischen	Norden	und	Süden 

Italien hat den sozioökonomischen Widerspruch zwischen dem Norden und dem Süden des Landes 

nicht gelöst. Im Süden Italiens gibt es wenig Industrie und auch der Dienstleistungsbereich ist nur 

spärlich ausgebaut. Vorherrschend ist die Arbeitslosigkeit gering qualifizierter Arbeitskräfte. Des Wei-

teren gibt es im Süden einen hohen Anteil von Schwarzarbeit. Offizielle Zahlen liegen nicht vor, aber es 

werden 2 Millionen in der Schattenwirtschaft geschätzt. Gegenwärtig bietet der Arbeitsmarkt Frauen 

vielfach nur Zugang zu äußerst gering qualifizierten Tätigkeiten, nicht einmal Teilzeittätigkeiten, son-

dern Jobs zwischen „selbstständiger“ und „abhängiger“ Beschäftigung. 

Armutsrisiko	für	Alleinerziehende 

Das Armutsrisiko von Alleinerziehenden in Italien ist dadurch gekennzeichnet, dass es zwar etwas 

über dem EU-Durchschnitt liegt, aber unter dem Risiko in Deutschland oder Großbritannien z.B., wo 

vor allem junge Mütter betroffen sind. 

In Italien sind Alleinerziehende älter, gut ausgebildet und haben gute Jobs. Es geht den alleinerzie-

henden Müttern nicht besser aufgrund höherwertigerer Leistungen im sozialen Sicherungssystem, 

sondern aufgrund der Tatsache, dass Scheidung und Trennung begleitet sind von bestimmten sozio-

demografischen Merkmalen: Die Zugangsprobleme zum Arbeitsmarkt erlauben es nur besser gestell-

ten Frauen Scheidung und Trennung zu finanzieren. 

▼
▼

 

Italienisches	Ehegüterrecht:	Errungenschaftsgemeinschaft 

Nach dem italienischen Güterrecht gibt es drei Güterstände, einer davon ist die Errungenschaftsge-

meinschaft. Die Errungenschaftsgemeinschaft wird in Deutschland als sehr attraktives Modell ein-

gestuft, weil die Verwaltung funktioniert, weil Miteigentum im weitesten Sinne begründet wird und 

dann eine hälftige Teilung der Güter erfolgt. Allerdings kann sehr viel Eigengut von dieser Regelung 

ausgenommen werden. Deshalb fragt sich, wie die Güterteilung in der Realität aussieht (Martiny). 
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Das Ziel der Einführung der Errungenschaftsgemeinschaft war es, die Abhängigkeit der Frau vom 

Mann zu verringern und der schwächeren Partei während bestehender Ehe die Möglichkeit zu geben, 
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von den während der Ehe erworbenen Gütern tatsächlich zu profitieren. Aber ob die Errungenschafts-

gemeinschaft diese ausgleichende Rolle realiter spielen kann, ist zweifelhaft. Es gibt zu viele Ausweich-

möglichkeiten. Alle Einkommenserträge aus eigener Arbeit fallen z.B. nicht in das Gesamtgut, sie wer-

den als persönliche Güter betrachtet und kommen nicht in die gemeinsame Verwaltung. D.h. wenn 
Inhalt jemand 5.000 € verdient, bleibt es sein eigenes Vermögen. Erst wenn Ersparnisse gebildet werden von 

diesem Einkommen, werden sie tatsächlich geteilt. Unter die Errungenschaftsgemeinschaft fällt aller-
zurück dings das gemeinsam gekaufte Haus. Ganz funktioniert das System der Errungenschaftsgemeinschaft 

derzeit nicht, vielfach wird erst ein Ausgleich zwischen den Partnern über monatliche Unterhaltszah-
weiter 

lungen erreicht. 

Fazit: Als rechtliches Konzept ist die Errungenschaftsgemeinschaft überzeugend, aber sie bietet viele 

Ausweichmöglichkeiten, sodass man aufgrund der italienischen Erfahrungen zu dem Ergebnis kom-

men muss, dass eine Errungenschaftsgemeinschaft nicht bedeutet, dass die Partner alles teilen, was sie 

erworben haben, und dass es keine Rolle spielt, ob jemand Erwerbsarbeit oder Familienarbeit geleistet 

hat (Cubeddu). 

(Edda Blenk-Knocke) 

▼
▼
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Rollenleitbilder im Familienrecht des Vereinigten Königreichs – Pro-
bleme der Bewertung von Familienarbeit in und außerhalb der Ehe 
Anne	Barlow 

Inhalt 

zurück 1.	 Gleichstellung und Chancengleichheit von Frauen und Männern 
als Grundprinzipien des Familienrechts 

weiter 

1.1 Einleitung 
Im Common Law-Recht von England und Wales haben sich Regelungen des Familienrechts zur För-

derung der Gleichstellung und der Chancengleichheit für Frauen im Gegensatz zu der Entwicklung 

etwa im Arbeitsrecht1 eher unsystematisch entwickelt. Der zu verzeichnende Fortschritt ist häufiger 

auf die Rechtsprechung als auf den Gesetzgeber zurückzuführen, was dem Recht keinen wirklich ein-

heitlichen Gestaltungsansatz verleiht. Da das Vereinigte Königreich keine geschriebene Verfassung 

kennt, gibt es keine Grundprinzipien zur Gleichstellung und Chancengleichheit, auf die sich das Fami-

lienrecht unmittelbar berufen könnte. Obwohl das EU-Recht und insbesondere die Europäische Men-

schenrechtskonvention (die 1998 durch den Human Rights Act in das Recht des Vereinigten Königreichs 

übernommen wurde) sich nicht speziell mit den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Ehepart-

nern befassen, spielten sie doch eine wichtige Rolle für die Fortentwicklung des Gleichheitsdiskurses, 

der sich zunehmend im Familienrecht bemerkbar macht. 

Während in den 1970er-Jahren die Gleichstellung verheirateter Mütter und Väter hinsichtlich der elter-

lichen Rechte und Pflichten aufkam,2 blieb das Prinzip der gleichberechtigten Teilhabe am ehelichen 

Vermögen noch lange unbeachtet. Die Ursache hierfür ist darauf zurückzuführen, dass an die Stelle 

der Gütergemeinschaft (und des damit verbundenen Gleichheitsprinzips) im 19. wie im 20. Jahrhun-

dert die eheliche Gütertrennung gesetzt wurde; zwar stellte das Recht die Partner in der Ehe formal 

gleich, gleichzeitig vertagte es jedoch die schwierige Frage nach dem ökonomischen Wert der traditi-

onell von Frauen übernommenen Familienarbeit in der Ehe auf den Zeitpunkt der Scheidung. 

1.2 Die Rechtslage während bestehender Ehe 
Seit dem Married Women’s Property Act von 1882 über das Vermögen verheirateter Frauen wurde am 

Eigentum der Ehepartner während des Bestehens der Ehe nichts geändert. Auf den ersten Blick wirkt 

sich die Verehelichung in der Tat nicht auf die Eigentümerrechte der jeweiligen Ehepartner aus. Außer 

im Falle ausdrücklich gemeinschaftlich erworbenen Vermögens behält jeder der beiden Partner sein 

Eigentum im eigenen Namen, unabhängig davon, ob es vor oder nach der Eheschließung erworben 

wurde. Es gab nur zwei ziemlich begrenzte Reformen zum Eigentum während bestehender Ehe: Ers-

tens erhielt die Ehefrau durch den Married Women’s Property Act von 1964 das Recht als Miteigentü-

merin am Haushaltsgeld, das der Ehemann auszahlte. In der Praxis hatte dies kaum Bedeutung, was 

vor allem an den 1969 und 1970 durchgeführten Reformen im Bereich des Ehegüter- und Scheidungs-

folgenrechts lag (siehe dazu unten). Es war jedoch ein wichtiger symbolischer Schritt, gegen den sich 

▼
▼

 

1 	 Siehe dazu den Sex Discrimination Act 1975 und den Equal Pay Act 1976. 
2 	 Bis 1970 waren bei verheirateten Eltern die Väter, nicht aber die Mütter die Erziehungsberechtigten des Kindes. Mütter konnten bezüglich der 

Kinder keine rechtsgültige Entscheidung treffen, außer ihnen wurde die Vormundschaft aufgrund einer Scheidung gerichtlich übertragen. 
Der Guardianship of Minors Act 1973 übertrug beiden (verheirateten) Elternteilen, dem Vater wie der Mutter, gleichberechtigt die elterliche 
Gewalt und stellte sicher, dass jeder alleine handeln konnte. 
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zunächst großer Widerstand regte.3 Die zweite Reform war das Gesetz zur Ehewohnung (Matrimonial 

Homes Act) von 1967, das einem Ehepartner (und nicht nur der Ehefrau) ein gesetzliches Nutzungsrecht 
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an der ehelichen Wohnung einräumt, selbst wenn diese dem anderen Partner gehört oder von ihm 

gemietet wird; dieses Recht besteht bis heute.4 

Die Gütertrennung während bestehender Ehe bedeutet jedoch nicht, dass die getrennte güterrecht-
Inhalt liche Zuordnung bei Beendigung der Ehe unangetastet bleibt. Wie sich nachfolgend zeigen wird, kön-

nen Vermögen und Einkommen beider Ehepartner nach Ermessen des Gerichts anhand einer gesetz-
zurück lichen Prüfliste aufgeteilt werden, wobei das Ergebnis häufig eher durch den jeweiligen Bedarf der 

Parteien als die Eigentumslage bestimmt wird. 
weiter 

1.3 Rechtslage ab Scheidung 
Das Recht zur Regelung der finanziellen Versorgung nach einer Scheidung in England und Wales ist 

schwer verständlich, ohne die historischen Hintergründe für die Regelung der wirtschaftlichen Ver-

hältnisse zwischen den Ehegatten zu kennen. Bis in das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts zählte die 

Ehefrau zum „pesönlichen Besitz“ des Ehemannes. Ihr Vermögen und ihr Einkommen gingen bei Ehe-

schließung nach dem Prinzip der Einheit von Mann und Frau in das Eigentum des Ehemannes über, 

im Gegenzug erhielt die Ehefrau einen Anspruch auf Unterhalt durch den Ehemann („couverture“).5 

Die mit dem Married Women’s Property Act von 1870 und 1882 durchgeführte Gesetzesreform gestand 

verheirateten Frauen statt der allgemein in Europa üblichen Gütergemeinschaft zu, ihr Eigentum als 

Eigengut (separate property) zu behalten. Das ermöglichte den Frauen die Kontrolle über ihre eigenen 

Einkünfte und ihr Kapitalvermögen und machte sie in Höhe ihres Eigenguts für ihre eigenen Schulden 

haftbar.6 In Anbetracht der Tatsache, dass die meisten verheirateten Frauen zu diesem Zeitpunkt kein 

eigenes Einkommen erwirtschafteten, wenig Vermögen besaßen und von ihren Ehemännern finanzi-

ell abhängig waren, stützte diese Reform – im Gegensatz zum System der Gütergemeinschaft, das allen 

Ehefrauen erlaubt hätte, am Reichtum ihres Ehemannes teilzuhaben – in erster Linie die Interessen 

der Frauen der Mittel- und Oberschicht, die die Gleichstellungsdebatte anführten. Wenn die Ehefrau 

nach dem Common Law (und später nach dem Gesetz) auch einen Anspruch auf Unterhalt durch ihren 

Ehemann „gemäß dessen Rang und Stand“ hatte solange die Ehe bestand, so gewährte das System der 

Gütertrennung der Frau jedoch kein Anrecht auf das Vermögen ihres Mannes, weder während der Ehe 

noch nach einer Scheidung. Diese Rechtslage blieb bis in die 1970er-Jahre bestehen. 1979 fasste Profes-

sor McGregor die Regelung der Gütertrennung in einer Parlamentsdebatte wie folgt zusammen: 

▼
▼

 
Die Gütertrennung hat in den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Ehemann und Ehefrau unbeabsich-

tigt Ungleichheit geschaffen. In demselben Maße wie den Ehemännern untersagt wurde, über das Geld ihrer 

Ehefrauen zu verfügen, verwehrte das Gesetz den Ehefrauen ein Anrecht auf das Geld ihrer Ehemänner. Im 

wirklichen Leben aber hatten meist die Ehemänner das Geld.7 

So hat vor 1970 die während der Ehe geleistete Familienarbeit der Ehefrau im Fall der Scheidung keine 

finanzielle Wertschätzung erfahren. Diese unbezahlte Arbeit wurde als Quidproquo für die Unterhalts-

leistung des Ehemannes angesehen, wie viel größer der „Marktwert“ dieser Betreuungsdienstleistun-

gen auch gewesen sein mag. Lediglich Unterhalt aus laufendem Einkommen wurde nach richterlichem 

3 S. Cretney, Family Law in the Twentieth Century (OUP, Oxford, 2005), S. 125, N. 229.

4 Jetzt geregelt in s. 30 des Family Law Act 1996, es findet auch auf eine von gleichgeschlechtlichen Partnern geschlossene Ehe Anwendung.

5 Siehe Anm. 3, S. Cretney, Family Law in the Twentieth Century, S. 91.

6 Ebd., S. 99.

7 Official Report (House of Lords), 18. Juli 1979, Bd. 401, Col. 1437. Zur Härte der Anwendung siehe Gissing v. Gissing [1971] A.C. 886.
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Ermessen gewährt8 und dies auch nur für eine Frau ohne Fehlverhalten,9 die ihrem Ex-Ehemann auch 

nach der Scheidung die eheliche Treue hielt.10 Das Vermögen (einschließlich der Familienwohnung) 
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blieb im Besitz des Eigentümers, meist des Ehemanns. 

Diese Ungerechtigkeit wurde in den 1970er-Jahren in der „Law Commission“ heftig diskutiert und aus-

führlich beraten.11 Schließlich aber fiel die Entscheidung gegen jedwedes System einer automatischen 
Inhalt dinglichen Mitberechtigung an den Ressourcen (automatic resource sharing), wie sie die Gütergemein-

schaft oder das gesetzliche Miteigentum an der Ehewohnung darstellt. Stattdessen wurde in England 
zurück und Wales ein in das richterliche Ermessen gestelltes System der Einkommens- und Vermögensauftei-

lung als Scheidungsfolge eingeführt. Es sollte die finanziellen Härten lindern, die vorwiegend Frauen 
weiter 

nach Auflösung der Ehe zu tragen hatten, wobei das Gesetz selbst geschlechtsneutral abgefasst war.12 

Dieses System ist bis heute geltendes Recht und kann von den Parteien auch nicht mittels einer vorehe-

lichen Vereinbarung über Unterhalt oder Aufteilung des Vermögens im Scheidungsfall abbedungen 

werden.13 

Demnach handelt es sich bei dem gegenwärtig in England und Wales geltenden Recht um ein erst ab 

Scheidung greifendes System der Vermögens- und Einkommensaufteilung mit gerichtlichem Ermes-

sensspielraum.14 Dieser Ansatz bedeutet, dass das Vereinigte Königreich im Gegensatz zu seinen euro-

päischen Nachbarn (ausgenommen die Republik Irland) bei der finanziellen Versorgung ab Scheidung 

die Aufteilung des Familienvermögens und den nachehelichen Unterhalt nicht trennt. Beide werden 

vielmehr als unterschiedliche Aspekte eines finanziellen Gesamtpakets betrachtet, das anhand einer 

Reihe gesetzlicher Prüfkriterien zusammengestellt wird; diese Kriterien erwähnen die Gleichstellung 

der Geschlechter zwar nicht explizit, berücksichtigen jedoch die Bedürfnisse sowie die zum Wohl der 

Familie geleistete bezahlte und unbezahlte Arbeit. Als unmittelbare Folge der zwischen Mann und 

Frau nach dem traditionellen Ehemodell bestehenden geschlechtsspezifischen, asymmetrischen Auf-

gabenteilung bewerteten die Gerichte die finanziellen (meist vom Mann) für die Familie geleisteten 

Unterhaltsbeiträge höher als die (meist von der Frau) geleistete Betreuungsarbeit. Erst zu Anfang des 

21. Jahrhunderts wurde dieser patriarchalische Denkansatz infrage gestellt. In der Folge befindet sich 

das Recht noch immer in einer Übergangsphase. 

Nachfolgend soll die neueste Entwicklung des finanziellen Versorgungssystems in England und Wales 

dargestellt werden. 

▼
▼

 

8 	 Das wurde zunächst im Matrimonial Causes Act 1857 festgesetzt, wobei der Unterhalt bis zum Matrimonial Causes Act (MCA) 1907 nur insoweit 
zu zahlen war, als genügend Vermögen zur Sicherstellung der Zahlung vorhanden war. Siehe dazu Cretney (2005), S. 397. 

9 	 Nach der Entscheidung Fisher v. Fisher (1861) 2 SW&Tr 410 steht einer Frau mit tadellosem Verhalten Unterhalt auch dann zu, wenn der Schei-
dungsantrag von ihr ausgeht. 

10	 Unterhalt konnte abgewiesen oder sogar noch lange nach der Scheidung eingestellt werden (was auch häufig geschah), wenn die frühere 
Ehefrau „Ehe“-Bruch beging, siehe dazu z. B. M v. M [1962] 2 All ER 895; siehe ferner Smart, C., The Ties that Bind, London, 1984. 

11	 Siehe Law Commission 1969, Financial Provision in Matrimonial Proceedings, Law Com. No. 25, HMSO, London; Law Commission 1971, Family 
Property Law Working Paper No. 42. HMSO, London; Law Commission 1973. First Report on Family Property: A New Approach, Law Com no. 52 
HMSO, London; Law Commission 1978, Third Report on Family Property: The Matrimonial Home Co-ownership and Occupation Rights and House-
hold Goods Law Com no. 86 HMSO, London. 

12	 Der Matrimonial Proceedings and Property Act 1970 wurde im Zusammenhang mit der Scheidungsreform im Divorce Reform Act 1969 
eingeführt, siehe dazu jetzt Teil II des Matrimonial Causes Act 1973, als konsolidierte Fassung des Gesetzes. Das ermöglicht jetzt außer der 
Anordnung periodischer Unterhaltszahlungen (periodical maintenance payment orders) auch die Anordnung einmaliger Abfindungen (lump 
sum orders), Anordnungen bezüglich der Vermögenszuordnung (property adjustment orders) sowie den Verkauf von Vermögensgegenständen 
(orders for sale of property) beider Parteien. 

13 Siehe s. 34 Matrimonial Causes Act 1973, und jetzt K v K (ancillary relief: pre-nuptial agreement) [2003] 1 FLR 120 (s. u.).

14 Jetzt Teil des Matrimonial Causes Act 1973.
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2.1 Die Entwicklung seit Inkrafttreten des Matrimonial Causes Act (MCA) 1973 
Auch wenn Teil II des MCA von 1973 noch immer den Unterhalt und den Vermögensausgleich (financial 

relief) der Ehepartner nach einer Scheidung regelt, gibt es seit dessen Einführung zahlreiche gesetz-
Inhalt	 liche und richterrechtliche Entwicklungen. Sie betreffen einerseits die Art der vom Gericht verfügten 

Regelungen selbst, andererseits die Reichweite des Ermessensspielraums der Gerichte, wenn sie Anord-
zurück nungen gemäß s. 25 erlassen. 

weiter 
Die in ss. 23–24 D aufgeführten Anordnungen können betreffen: 

I periodische Unterhaltszahlungen (mit oder ohne Sicherheiten),


I einmalige Abfindungen,


I Regelungen der Vermögenszuordnung (inkl. Eigentumsübertragung und Neubegründung bzw. 


Abänderung von Nutzungsrechten an Vermögensgegenständen), 

I den Verkauf von Vermögensgegenständen (eingeführt mit dem Matrimonial and Family Proceedings 

Act 1984, um die Vollstreckungsbefugnisse der Gerichte zu verbessern), 

I die Teilung der Anwartschaften zur Altersversorgung (erstmalig eingeführt mit dem Welfare Reform 

and Pensions Act 1999). 

Das Gericht kann diese Anordnungen im Scheidungsfall beliebig kombinieren; das Gesetz enthält kei-

ne allumfassende Richtlinie darüber, wie das richterliche Ermessen auszuüben ist. Dies ermöglichte 

es den Gerichten, ihre Entscheidungspraxis im Lauf der Jahre zu entwickeln und zu verändern. Weit 

gefasste Kriterien regeln heute das richterliche Ermessen bei Anordnungen zur Verteilung des eheli-

chen Vermögens gemäß ss. 25 und 25 A des MCA 1973.15 Interessanterweise sollten nach diesen Kriterien 

sowohl für die Familie erbrachte Unterhaltsleistungen wie auch die unbezahlten Betreuungsleistun-

gen schon immer im Zuge des Ausgleichs angerechnet werden. Die Liste der Faktoren, die ein Gericht 

bei der Regelung der finanziellen Versorgung zu berücksichtigen hat, wurde durch den Matrimonial 

and Family Proceedings Act 1984 maßgeblich verändert. Danach war das Wohlergehen minderjähriger 

Kinder der Familie bei jeder gerichtlich getroffenen Anordnung an erster (wenn auch nicht oberster) 

Stelle zu berücksichtigen. Zudem wurden die Gerichte, wie nachfolgend aufgezeigt wird, verpflichtet, 

die Zweckmäßigkeit eines finanziellen „Clean Break“, d.h. einer endgültigen Regelung der finanziellen 

Angelegenheiten zwischen den Parteien zu prüfen.16 Darüber hinaus werden und wurden keine wei-

teren Richtlinien aufgestellt, welches Gewicht den jeweiligen Faktoren beigemessen werden sollte; dies 

blieb dem richterlichen Ermessen überlassen. Die gesetzlich festgelegten Entscheidungskriterien betreffen: 

▼
▼

 

I alle Umstände des Einzelfalles,


I den Lebensstandard während der Ehe,


I das Alter der Parteien und die Dauer ihrer Ehe,


I das Verhalten der Ehepartner, wenn dieses billigerweise nicht außer Acht gelassen werden darf,


I das jeweils aktuelle und künftig zu erzielende Einkommen und die Vermögensverhältnisse jedes 


Ehepartners sowie deren jeweilige finanziellen Bedürfnisse und Mittel, 

15	 Die Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978, Art. 27, enthält dieselben Maßgaben für Nordirland; sie fanden Eingang in den Civil 
Partnership Act 2004, Schedule 5, Part 5, para. 21(2) und regeln nun auch die finanzielle Versorgung nach der Trennung gleichgeschlechtlicher 
Partnerschaften. 

16	 Section 25 und 25A Matrimonial Causes Act 1973 in der Fassung des Matrimonial and Family Proceedings Act 1984. 
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I Beiträge in Form von Unterhaltsleistungen und (kritisch zu würdigende) Betreuungsleistungen, 

▼



die beide Ehepartner zum Wohle der Familie erbracht haben und wahrscheinlich noch in Zukunft 
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erbringen werden. 

Ursprünglich enthielt s. 25 eine Richtlinie, die die Gerichte anwies, „die finanzielle Situation beider 

Parteien so weit wie möglich auf dem Stand zu halten, der bei Fortbestand der Ehe erreicht worden 
Inhalt wäre“. Dieses Prinzip des „minimalen Verlustes“ wurde jedoch noch vor seiner Abschaffung durch die 

Gesetzesänderung von 1984 als unerreichbar erachtet. Die unbezahlt geleistete Familienarbeit wurde 
zurück finanziell geringer bewertet, wie nachfolgend aufgezeigt wird. 

weiter 2.2 Voreheliche Verträge 
Bis vor kurzem bestand nach der Rechtslage in England und Wales keine Möglichkeit, die gerichtliche 

Zuständigkeit zur Entscheidung über die nacheheliche finanzielle Versorgung durch voreheliche 

Verträge auszuschließen. Diese Verträge waren daher rechtlich irrelevant. In der Entscheidung F v. F 

(Regelung der Scheidungsfolgen bei bedeutendem Vermögen)17 wurde der voreheliche Vertrag als 

von „äußerst geringfügiger Bedeutung“ eingestuft. Die Einstellung der Gerichte hierzu hat sich jedoch 

in den letzten Jahren geändert. In der Entscheidung N v. N (finanzielle Regelung bei einer Scheidung 

ausländischer Ehepartner)18 wurde das Vorhandensein eines vorehelichen Vertrags zwischen beiden 

Parteien, der nach dem Recht ihres Heimatlandes verbindlich war, als Faktum berücksichtigt. Im Schei-

dungsverfahren S v. S19 äußerte Richter Thorpe: 

Der Fall wird kommen ... in dem sich die Umstände im Zusammenhang mit einem vorehelichen Vertrag ... 

als einflussreicher oder sogar maßgeblicher Faktor erweisen werden ... ich kann an s. 2� nichts entdecken, 

das eine Schlussfolgerung erforderlich machen würde ... die nicht mit unserer Freiheit in Einklang stünde, 

für uns selbst Vereinbarungen zu treffen, ... die von sachkundigen Menschen sorgfältig konzipiert wurden. 

Es kommt alles darauf an.20 

In der neueren Entscheidung K v. K (Regelung der Scheidungsfolgen im Falle einer vorehelichen Verein-

barung),21 ging es um die Scheidung eines Paares, das nach einer sehr kurzen Beziehung geheiratet hat-

te, die unerwartet zu einer Schwangerschaft geführt hatte. Auf Anregung des Brautvaters wurde eine 

voreheliche Vereinbarung getroffen, nachdem beide Parteien juristischen Rat eingeholt hatten. Das 

Gericht erhielt den Vertrag bezüglich der vermögensrechtlichen Regelung aufrecht, erhöhte jedoch 

die vereinbarte Unterhaltsleistung. Faktoren wie die Tatsache, ob die Parteien die Geburt von Kindern 

vorgesehen hatten, das Einholen eines juristischen Rates, der zwischen Vertragsabschluss und Vere-

helichung liegende Zeitraum können – so wurde zum Ausdruck gebracht – allesamt Auswirkungen 

auf die richterliche Entscheidung haben, ob ein Vertrag aufrechtzuerhalten ist. Es wurde behauptet22, 

dass die Gerichte gegenwärtig an einer Vereinbarung nur dann festhalten, wenn sie inhaltlich die zu 

erwartende Anordnung des Gerichts widerspiegelt.23 

▼
▼

 

17 [1995] 2 FLR 45.

18 [1997] 1 FLR 900.

19 [1997] 2 FLR 100.

20 Ebd. S. 102.

21 [2002] 1 FLR 120.

22 Siehe J. Herring, Family Law (2007) S. 242.

23 Zu einem jüngeren Fall, bei dem eine voreheliche Vereinbarung nicht geltend gemacht werden konnte, vgl. Uddin v. Ahmed [2001] 3 FCR 300.




▼



Kapitel II. 3. Die wirtschaftlichen Folgen der unbezahlten Familienarbeit bei 
Scheitern einer Beziehung
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3.1 Ehescheidung 
Gemäß MCA 1973 war die Bewertung der unbezahlten, von der Ehefrau übernommenen Familienar-

beit in der richterlichen Argumentation ursprünglich eine zweischneidige Angelegenheit. Einerseits 
Inhalt konnte die Ehefrau hierdurch einen Anteil am Vermögen erhalten (was im Vergleich zu dem bisher 

gültigen Recht ein großer Fortschritt war, zumal die eheliche Wohnung im Allgemeinen noch immer 
zurück Eigentum des Ehemanns war und ausschließlich von ihm bezahlt wurde, während die unentgeltlichen 

Beiträge der Ehefrau, und sogar ihre Beiträge zum Barunterhalt, etwa für die Bezahlung von Kleidung 
weiter 

oder der Rechnungen für Wasser und Energieversorgung, weniger greifbar waren); andererseits wur-

de der nacheheliche finanzielle Bedarf der Ehefrau gekürzt, da sie ja in der Lage war, für sich selbst 

Familienarbeit zu leisten. Zur Begründung, warum einer Ehefrau bei einer Scheidung nur ein Drittel 

des gemeinsamen Einkommens und Vermögens zuzusprechen sei, führte Lord Denning im Fall Wach-

tel v. Wachtel ohne eine Spur von Ironie aus:24 

Der Mann wird den ganzen Tag über zur Arbeit gehen müssen und muss eine Frau finden, die den Haushalt 

führt – entweder eine neue Ehefrau oder eine Haushälterin. Die Frau wird normalerweise nicht so viele Aus-

gaben haben. Sie kann selbst zur Arbeit gehen, wird aber üblicherweise keinen Haushälter anstellen. Sie wird 

die Hausarbeit größtenteils selbst erledigen, vielleicht mit irgendeiner Hilfe. Oder sie heiratet wieder, in die-

sem Fall wird ihr neuer Ehemann für sie sorgen. 

Selbstverständlich konnte Hausarbeit zu diesem Zeitpunkt nur von Frauen geleistet werden, und 

anstatt nun deshalb im Familienkontext der Familienarbeit der Ehefrau rückwirkend eine höhere 

finanzielle Anerkennung zu zollen, trug die „Unfähigkeit“ der Männer, eben diese Dienste unbezahlt 

leisten zu können, dazu bei, die finanzielle Wertschätzung der unbezahlten Arbeit der Frau zu schwä-

chen. 

In der Entscheidung Trippas v. Trippas2� von 1973 befand Lord Denning erneut über die unbezahlte, dem 

Rollenbild der Ehefrau entsprechenden Arbeit, als eine Frau nach der Scheidung einen Anteil am Fami-

lienbetrieb des Ehemannes forderte: 

Sie trug in keiner Weise aktiv zu dem Unternehmen bei. Sie arbeitete nicht selbst in dem Betrieb mit. Sie tat 

lediglich das, was eine gute Ehefrau tut. Sie gab ihrem Ehemann moralische Unterstützung, indem sie den 

Haushalt führte. Wenn er an Depressionen litt oder sich in Schwierigkeiten befand, ermutigte sie ihn, weiter-

zumachen. Das berechtigt sie zu keinem Anteil. 

▼
▼

 

Rechtlich wurde damals zwar anerkannt, dass die Familienarbeit der Ehefrau einen Wert habe, es 

schien aber unmöglich, dieser unbezahlten Arbeit in der Ehe (wie kritisch das auch in Bezug auf die 

Gesamtvermögensverhältnisse der Familie zu sehen war) bei der Bewertung mehr als ein Drittel zuzu-

sprechen.26 Bei der Vermögensaufteilung im Scheidungsfall wurden die Barunterhaltsleistungen 

höher bewertet als die nicht finanziellen Beiträge. 

24 [1973] Fam 72 (CA).

25 [1973] Fam 134 (CA).

26 Siehe dazu z.B. das Gerichtsurteil von Lord Justice Ormrod in Rodewald v. Rodewald [1977] Fam 192; siehe ferner S. Cretney, Family Law in the 


Twentieth Century, S. 430. 
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Feministinnen sahen die Reformen der 1970er-Jahre kritisch, weil sie die Abhängigkeit der Frauen von 

▼



den Männern verstärkten. In einer Zeit, als um die formale Gleichstellung der Frau in der Öffentlichkeit 
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hart gekämpft wurde, war der Anspruch auf finanziellen Unterhalt durch den Mann durchaus als eine 

Unterminierung der höheren Sache zu sehen.27 Man war der Meinung, dass Frauen und Männer nach 

der Scheidung voneinander finanziell unabhängig sein sollten, eine Auffassung, die auch männliche 

Gruppierungen, wie die Kampagne für Scheidungsgerechtigkeit (Campaign for Justice on Divorce), 
Inhalt teilten. Tatsächlich wurde die finanzielle Notlage geschiedener Männer eher ein Thema der Politik 

als die Lage der geschiedenen Frauen, und die neue konservative Regierung leitete nach den Allge-
zurück meinen Wahlen von 1979 mit dem Matrimonial and Family Proceedings Act 1984 rasch eine Reform ein. 

Das Gesetz stellte die Berücksichtigung des Kindeswohls an die erste Stelle, schränkte aber gleichzeitig 
weiter 

den Anspruch der Ehefrau auf einen lebenslangen Unterhalt ein, wenn bezahlte Arbeit verfügbar war, 

und wies die Gerichte an, eine endgültige finanzielle Regelung im Sinne eines „Clean Break“ zu prüfen. 

S. 25A MCA 1973 sieht hinsichtlich der gerichtlichen Anordnungen Folgendes vor: 

I Das Gericht ist verpflichtet zu prüfen, ob im Rahmen der richterlichen Ermessensausübung die 

wechselseitigen finanziellen Verpflichtungen der Parteien möglichst bald nach dem Erlass der Ver-

fügung zu einem Zeitpunkt beendet werden, den das Gericht für gerecht und angemessen hält. 

I Ordnet das Gericht in einem solchen Fall periodische Zahlungen ... zugunsten eines Ehepartners 

an, hat das Gericht besonders zu prüfen, ob es angemessen ist, die Unterhaltszahlungen lediglich 

so lange festzusetzen, bis sich der Unterhaltsempfänger nach Ansicht des Gerichts auf ein Ende der 

Unterhaltsabhängigkeit vom Partner eingestellt hat, ohne dass dies für den Unterhaltsberechtigten 

eine unbillige Härte bedeuten würde. 

3.2 Die Orientierung am angemessenen Bedarf 
In der Praxis zu s. 25 ging es in erster Linie um die „Bedürfnisse“ (insbesondere Wohnbedürfnisse) und 

weniger um das Ziel, Vermögen gerecht aufzuteilen. Darüber hinaus traten periodische Unterhalts-

zahlungen zwischen Ehepartnern in den Hintergrund. Immer häufiger wurden periodische Unter-

haltszahlungen an die Ehefrau durch eine im Gesamtbetrag angehobene Kapitalleistung ersetzt, was 

dem Grundsatz eines „Clean Break“ entsprach und den Wohnbedürfnissen der Ehefrau (als der Pri-

märerziehenden) und der Kinder auf einem überwiegend eigentümerorientierten Wohnungsmarkt 

oft entgegenkam. Nach der Verlautbarung von Amtsrichter (District Judge) Roger Bird im Jahr 2000 

ging es den Gerichten darum, zunächst den Wohnbedarf des/der Primärerziehenden und der Kinder 

zu decken, und erst dann die anderen angemessenen Bedürfnisse beider Parteien, wenn möglich aus 

verfügbaren Einkünften und Vermögen. Sind diese Bedürfnisse gedeckt, gäbe es seiner Ansicht nach 

„keine Begründung für eine weitere Regulierung durch die Gerichte mehr.“28 Diese Orientierung an 

den „angemessenen Bedürfnissen“ war von der Mitte der 1980er-Jahre bis zu dem Urteil des House of 

Lords in der Entscheidung White v. White im Jahre 2001 vorherrschend, wobei der Familienarbeit – der 

im MCA 1973 sogenannten unbezahlten Arbeit zum Wohle der Familie – weiterhin ein geringerer Wert 

als der bezahlten Arbeit beigemessen wurde. 

▼
▼

 

In der Entscheidung Dart v. Dart von 1996 lehnte das Berufungsgericht den Grundsatz gleicher Teilung 

sogar bei Vermögen ab, das gemeinschaftlich erworben worden war. Stattdessen beschränkte es den 

Anspruch der Ehefrau auf ihre angemessenen Bedürfnisse (reasonable requirements), die im Zusam-

menhang mit dem Lebensstandard während der Ehe berechnet wurden. Nach Diduck spiegelt das Fall-

27 Siehe R. Deech, The Principles of Maintenance, [1977] Fam Law 229, A. Diduck und F. Kaganas, Family Law, Gender and the State, 2. Aufl. (2006), 
S. 240.


28 R. Bird, Ancillary Relief Outcomes [2000] Fam Law 831.
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recht hier eher den Vermögensschutz und den Schutz persönlicher Freiheitsrechte wider, als die Vor-

▼



stellung von Ehe als einer gleichberechtigten Partnerschaft.29 In diesem Stadium wurde das Gesetz, das 
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keinerlei Leitlinien vorgab, wie viel Gewicht den einzelnen gesetzlichen Ermessensfaktoren beizumes-

sen war, in der Weise interpretiert, dass die Gerichte an erster Stelle auf die Bedürfnisse der Parteien 

abstellten, sodass sich die Verteilung eher auf den Fürsorgegedanken als auf eine Anspruchsberechti-

gung stützte. Bei höheren Vermögenswerten begann sich dies jedoch allmählich zu ändern. 
Inhalt 

3.3 Der Ansatz der Nichtdiskriminierung 
zurück	 Im Fall White v. White30 legte das House of Lords s. 25 im Sinne einer allgemeinen Fairness aus und berück-

sichtigte erstmals den Grundsatz der Nichtdiskriminierung zwischen Erwerbsarbeit und unbezahlter 
weiter 

Familienarbeit (Haushaltsführung/Kindererziehung). Die Vermögensverteilung musste bei jeder Ent-

scheidung vom „Maßstab der Gleichwertigkeit“ ausgehen, von dem nur in besonders gerechtfertig-

ten Fällen abgegangen werden durfte. Für den die Sorgearbeit leistenden Ehepartner war das zwei-

fellos ein beachtlicher Fortschritt im Vergleich zur Ein-Drittel-Regelung und zur Begrenzung durch 

die finanziellen Bedürfnisse. Auch stimmt das Gewicht, das nun auf der gleichberechtigten Verteilung 

lag, mit den Prinzipien der Gütergemeinschaft überein.31 In der Tat kann die neue Konstruktion in der 

gerichtlichen Bewertung unbezahlter Familienarbeit als eine Art Paradigmenwechsel betrachtet wer-

den. Lord Nicholls beschrieb die radikal neue Denkweise folgendermaßen:32 

Wenn beide in ihrem jeweiligen Wirkungskreis in gleichem Maße zum Familienwohl beigetragen haben, 

dann ist es grundsätzlich nicht von Belang, wer der Erwerbsarbeit nachging und das Vermögen aufbaute. 

Eine Begünstigung zugunsten des Verdieners zum Nachteil desjenigen, der die Familienarbeit leistete, darf 

es nicht geben. 

Nach Eekelaar33 drückte dies ein Abrücken von einer vom Fürsorgegedanken geprägten Abhängigkeit 

aus, die sich auf die Bedürfnisse der Ehefrau stützte; an ihre Stelle tritt eine neue Anspruchsgrundlage, 

wobei der Anspruch mit der unbezahlten Familienarbeit begründet wurde. 

Später blieben die Gerichte bei der Frage, ob der Verdiener mit seiner Arbeit einen außergewöhnlichen 

Beitrag geleistet habe, der ein Abweichen vom Maßstab der Gleichwertigkeit rechtfertige,34 größten-

teils hart und ließen sich nicht durch wohlhabende Ehemänner unter Druck setzen. In der Entschei-

dung Lambert v. Lambert3� argumentierte der Ehemann, ein äußerst erfolgreicher Unternehmer, dass 

sich das Leben seiner Frau um nichts anderes als „die Kinder und die Mikrowelle“ drehe. Das Berufungs-

gericht stellte jedoch klar, dass in diesem Fall der Grundsatz der Nichtdiskriminierung Anwendung fin-

den müsse und zitierte zustimmend den Gleichstellungsansatz einer früheren Gerichtsentscheidung 

des Obersten Gerichtshofs (High Court): 

▼
▼

 

Dem Ehemann fiel die glanzvollere, interessantere, spannendere Aufgabe zu. Die Frau übernahm die täg-

lich wiederkehrende Familien- und Erziehungsarbeit. Diese Art der Arbeitsteilung hinsichtlich der umfang-

29 A. Diduck, „Fairness and Justice for All?“ The House of Lords in White v. White, [2001] Feminist Legal Studies 173.

30 [2001] 1 AC 596.

31 Einige Kommentatoren sehen in dieser Entwicklung die Einführung eines richterrechtlichen Systems der nachträglichen Gütergemeinschaft 


in England und Wales. Siehe dazu S. Cretney (2003), Community of Property Introduced by Judicial Decision, 119 LQR 349. Allerdings spricht 
die Praxis bisher dagegen, solange die Gerichte nach Ermessen vom Grundsatz der Gleichstellung abrücken können und solange insbesonde-
re in Fällen mit geringerem Vermögen die Unterhaltsbedürfnisse eine andere Lösung diktieren. Siehe ferner E. Cooke, A. Barlow und T. Callus, 
Community of Property: A Regime for England and Wales, 2006, Bristol. 

32 Ebd. n. 30, 605.

33 J. Eekelaar, Back to basics and forward into the Unknown, [2001] Fam Law 30.

34 Im Fall Cowan v. Cowan [2001] EWCA 679 wurde hingegen anerkannt, dass der Ehemann und Millionär, der die Abfalltüten mit Aufhängevorrich-


tung erfunden hatte, einen ausreichend „brillanten“ Beitrag geleistet hat, der ein Abweichen vom Maßstab der Gleichwertigkeit rechtfertige. 
35 [2002] EWCA Civ 1685. 



▼
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reichen ehelichen Pflichten wählten die Ehepartner übereinstimmend. Wer kann am Ende eines Tages 

gerecht urteilen, ob eine der beiden Aufgaben für die Partnerschaft oder die Familie nützlicher oder wert-
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voller (oder gar außerordentlicher oder herausragender) als die andere gewesen sei?36 

In gleicher Weise wurde in der Entscheidung Lambert zustimmend der nordirische Fall M v. M.37 zitiert, 

in der Richter Mc Laughlin eine Ungleichbehandlung abgelehnt und die Gleichwertigkeit der Famili-
Inhalt enarbeit bekräftigt hatte: 

zurück	 Der Ehemann hatte einen langen Arbeitstag. Er stand um 6.00 Uhr morgens auf und war um 7.00 Uhr am 

Arbeitsplatz. Er beendete seine Arbeit erst spät, weil er zusätzlich Überwachungsdienste in dem Betriebsge-
weiter 

bäude und den anderen Betriebsstätten des Unternehmens leistete. Ich nehme diese Aussagen als wahrheits-

gemäß an, aber nur dies zu sehen und dabei zu übersehen, dass, während er für seine Firma hart arbeitete, 

Mrs. M. früh am Morgen die Kinder für die Schule fertig machte, sie dorthin brachte, tagsüber den Haushalt 

führte, die Kinder von der Schule holte, kochte, putzte, die Kinder zu Sport-, Freizeit- und anderen gesell-

schaftlichen Veranstaltungen brachte, die Schularbeiten überwachte und Hilfestellung gab, wo dies nötig 

war, würde bedeuten, sich der Form der Diskriminierung schuldig zu machen, vor der Lord Nicholls warnte.38 

Demnach wurde in Ehen von langer Dauer, in denen das Vermögen größer war als die Bedürfnisse, der 

Beitrag der bezahlten und unbezahlten Arbeit als gleichwertig behandelt. 

Keine Anwendung fand dieser Grundsatz indes auf Ehen von einer Dauer von unter 20 Jahren, in denen 

das gesamte Vermögen durch den Ehemann in die Ehe eingebracht wurde. In der Entscheidung GW v. 

GW39 wurde eine ungleiche Behandlung nach einer Ehe von 12 Jahren gerechtfertigt. 

Ich halte es für vollkommen unbillig befinden zu müssen, dass eine Partei, die 12 Jahre lang Familienarbeit leis-

tete, denselben Vermögensanteil bekommen soll, wie jemand, der diese Arbeit mehr als 20 Jahre lang leistete.40 

Dieser Ansatz einer zeitabhängigen Bewertung unbezahlter Familienarbeit, bei dem im Gegensatz zu 

den Barunterhaltsbeiträgen nur auf die Dauer der Leistung abgestellt wird,41 kann zumindest indirekt 

als eine Diskriminierung der Frau betrachtet werden.42 Das House of Lords erkannte jedoch das Problem. 

In der neueren Grundsatzentscheidung Miller v. Miller; McFarlane v. McFarlane43 wies Lord Nicholls den 

Ansatz zur Bewertung der Familienarbeit als einen „mit der zeitlichen Dauer wachsenden Anspruch“ – 

wie in der Entscheidung GW v. GW vorgebracht – zurück: 
▼

▼
 

Dieser Ansatz würde beim Scheitern einer kurzen Ehe bedeuten, dass der Alleinverdiener einen vorteilhafteren 

Start hätte als derjenige, der den Haushalt führt und die Kinder aufzieht. Den in der Entscheidung White vor-

gebrachten Ansatz auf die „Früchte einer lange andauernden ehelichen Partnerschaft“ zu begrenzen, würde 

bedeuten, genau die Art der Diskriminierung wiedereinzuführen, der die Entscheidung White zu begegnen 

beabsichtigte.44 

36 Nach Lord Justice Thorpe, der in Lambert v. Lambert, ebd. para. 22, n. 35 den Richter Coleridge in G v. G anführt, einen Fall, der zu diesem 
Zeitpunkt noch in keine Berichterstattung eingegangen war. 

37 [2002] NIJB 47. 
38 Gemäß Lord Justice Thorpe in Lambert v. Lambert, siehe oben para 23, n. 30. 
39 [2003] EWHC 611. 
40 Ebd., para. 43, gemäß Mostyn QC. 
41 Der hier bevorzugte Ansatz wurde vorgeschlagen von Eekelaar in „Asset Distribution on Divorce – The Durational Element“ (2001) 117 LQR 552. 
42 So Bailey-Harris, The Paradoxes of Principle and Pragmatism: Ancillary Relief in England and Wales, (2005) 19 IJLPF-241. 
43 [2006] UKHL 24. 
44 Ebd., para 19, unter Weglassung der Case References. 



Kapitel II. 
Diese neuere Entscheidung hat zu einer weiteren Anerkennung der Familienarbeit beigetragen. 

▼



Bei der Regelung der Scheidungsfolgen war auf die Bedürfnisse der Ehepartner abzustellen und die 
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Anwendung des Gleichheitsmaßstabs sollte eine nicht diskriminierende, gerechte Aufteilung der Ehe-

güter gewährleisten. Als dritter Regelungszweck einer richterlichen Anordnung zur finanziellen Ver-

sorgung nach Scheidung wird nun zusätzlich der „Ausgleich ehebedingter bzw. beziehungsbedingter 

Nachteile“ angeführt.45 Dieser Regelungszweck überschneidet sich einerseits mit der Deckung der 
Inhalt Bedürfnisse, zielt aber andererseits auf einen fairen Ausgleich durch Entschädigung für einen Verlust 

ab, der durch Familienarbeit in der Ehe auf Kosten – beispielsweise – des Marktwerts eines Ehepart-
zurück ners entstanden ist. Im Fall McFarlane hatte die Ehefrau ihre Karriere als erfolgreiche Anwältin (City 

Solicitor) aufgegeben, um die drei Kinder des Paares in einer 19 Jahre andauernden Ehe zu erziehen, 
weiter 

während der Ehemann seine Karriere ungehindert fortsetzte. Das Gericht befand, dass in diesem Fall 

die Entschädigung deutlich über den Unterhaltsbedarf der Frau hinauszugehen habe, obwohl s. 25 des 

Matrimonial Causes Act (MCA) 1973 keine Entschädigung vorsieht. Eine solche Entschädigung, so das 

Urteil, kann als zusätzlicher Unterhalt aus dem Kapitalvermögen oder dem Einkommen zugebilligt 

werden. Der Fall Miller, der zur gleichen Zeit entschieden wurde, betraf dagegen eine kinderlose Ehe 

von weniger als zwei Jahren zwischen einem Multimillionär und einer beruflich hoch qualifizierten 

Frau, die mit der Heirat auf ihren Beruf mit einem Jahreseinkommen von 85.000 £ verzichtet hatte, 

um den Haushalt zu führen. Bei der durch einen Ehebruch des Ehemannes herbeigeführten Scheidung 

wurden Frau Miller 5 Millionen £ aus dem auf 32 Millionen £ geschätzten Gesamtvermögen des Ehe-

manns zugesprochen. Der Grund war hier nicht, dass die Frau einen sehr großen ehebedingten Nach-

teil erlitten hatte, sondern dass sie während der Ehe einen außergewöhnlich hohen Lebensstandard 

gewohnt war, und ein Großteil des Vermögens während der Ehezeit angefallen war – wenn auch durch 

die Anstrengungen des Ehemannes. Dennoch wies das Gericht den früheren Ansatz mit Nachdruck 

zurück, nach dem die Parteien finanziell so zu stellen waren wie vor der Heirat. Diese Entscheidung des 

House of Lords ließ zwar den genauen Umfang (und die Art) der Vermögensteilung für jeden Einzelfall 

offen,46 stellte aber den Grundsatz der Nichtdiskriminierung zwischen Erwerbsarbeit und unbezahlter 

Familienarbeit deutlich heraus. Ferner wurde in Fällen mit geringerem Vermögen klargestellt, dass 

eine hälftige Teilung des Vermögens eine Benachteiligung desjenigen Ehepartners bedeuten kann, 

der für die Familienarbeit zuständig war; die wirtschaftlich schwächere Partei, die weiterhin vorrangig 

Erziehungsaufgaben übernimmt, kann einen größeren Anteil benötigen, um den Unterhaltsbedarf 

der Kinder einschließlich des Wohnbedarfs zu decken.47 

Somit erhält eine die Familienarbeit leistende Ehefrau bei Scheidung mindestens die Hälfte des Famili-

envermögens, wenn Kinder zu erziehen sind. Dies wurde als rechtspolitisch wichtig erachtet; Richterin 

Hale (damals LJ) räumte dazu in SRJ v. DWJ (Finanzielle Versorgung48) ein: 

▼
▼

 

Es ist nicht nur im Interesse [des Kindes] sondern auch der Gemeinschaft, dass Eltern, egal ob Mütter oder 

Väter, und Ehepaare, egal ob Ehemänner oder Ehefrauen, eine echte Wahlfreiheit zwischen Erwerbstätig-

keit oder Haushaltsführung und Familienarbeit haben, und sich nicht gezwungen fühlen, aus Angst vor den 

Folgen eines möglichen Scheiterns ihrer Ehe in späteren Jahren die Sorge um Haus und Familie an andere 

abzugeben, um eine berufliche Karriere aufrechtzuerhalten. 

45 Siehe dazu das Urteil der Baroness Hale, para. 140. 
46 Das House of Lords teilte Vermögen in eheliches bzw. Familienvermögen auf, wie die Wohnung, die unabhängig von den Eigentumsver-

hältnissen zu gleichen Teilen geteilt werden musste, und in nicht eheliches bzw. nicht der Familie zugeordnetes Vermögen, das einzig den 
Anstrengungen eines einzelnen Ehepartners zuzuschreiben war. Es gab jedoch eine Unstimmigkeit zwischen dem Urteil von Lord Nicholls 
und dem der Baroness Hale, wie dieses Vermögen zu definieren sei und welche Wirkung eine Teilung haben würde. Zu einer Klärung trug im 
Nachhinein das Berufungsgericht mit der Entscheidung Charman v. Charman [2007] EWCA Civ 503 bei, das befand, dass der Grundsatz der 
gleichwertigen Teilhabe auf alle Vermögensgegenstände anzuwenden sei, es aber gute Gründe gebe, vom Grundsatz der Gleichwertigkeit 
abzurücken, wenn es sich um außerhalb der Ehe gebildetes Vermögen handelt. 

47	 Gemäß Lord Nicholls, para. 12–14. Dieses Urteil wurde später durch das Berufungsgericht in der Entscheidung Charman v. Charman [2007] 
EWCA Civ 503 bestätigt, das besagte, dass potenzielle Zahlungen aufgrund von Bedürfnissen und auf der Grundlage einer gleichberechtigten 
Vermögensteilung zu vergleichen seien; die Methode mit dem größeren Zahlbetrag für den Antragsteller solle Anwendung finden. Ferner 
wurde festgestellt, dass die Zeit reif sei, diesen gesamten Rechtsbereich durch die Law Commission überarbeiten zu lassen. 

48 [1999] 2 FLR 179 unter 182. 
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Ironischerweise kann das aber auch heißen, dass eine Frau, die während der Ehe erwerbstätig ist und 

▼



den Großteil der Familienarbeit leistet, keinen „ehebedingten Nachteil“ erleidet und damit nach 
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einer Scheidung einen kleineren Anteil am Vermögen zugesprochen bekommt als eine Ehefrau, die 

sich ganz der Familienarbeit widmete. Kann sich das abschreckend auf verheiratete Frauen auswir-

ken, ihren Platz im öffentlichen Arbeitsleben zu behalten? Öffnet es einer „Goldgräbermentalität“ in 

zunehmendem Maß die Tür? Die neuen Entscheidungen zur finanziellen Versorgung wurden allge-
Inhalt mein begrüßt, da sie auf die reale Situation der Frauen zugeschnitten waren. Allerdings kann zugleich 

kritisiert werden, dass damit die im Patriarchat übliche finanzielle Abhängigkeit der Frau, die Kinder 
zurück erzieht, verstärkt wird.49 Gleichzeitig wurden positive Stimmen laut, die in dieser Entwicklung einen 

willkommenen Beitrag zum partnerschaftlichen Gleichheitsdiskurs sahen.50 

weiter 

Ein solcher Diskurs aber ist im Recht der nicht ehelichen Lebensgemeinschaften noch nirgendwo verankert. 

3.4 Nicht eheliche Lebensgemeinschaft 
Die	Rechtsstellung	der	Partner	bei	Scheitern	der	Partnerschaft 

Das Recht der nicht ehelichen Lebensgemeinschaften hat sich bruchstückhaft in Reaktion auf den Wan-

del in den Partnerschaften und in der Elternschaft entwickelt. Es gibt kein systematisches rechtliches 

Normensystem zur Regelung nicht ehelicher Lebensgemeinschaften, die deshalb in unterschiedlichen 

rechtlichen Kontexten unterschiedlich behandelt werden. In manchen Fällen, wie bei den bedürftig-

keitsabhängigen Sozialleistungen, bei Steuergutschriften, bei Übertragung eines Mietverhältnisses 

und der Mietnachfolge im Falle einer gemieteten Familienwohnung, werden diese Paare wie verhei-

ratete Paare behandelt. In anderen Fällen werden sie ähnlich wie – aber nicht genau gleich wie – ver-

heiratete Paare behandelt (Beispiele hierfür sind das Erbrecht sowie mögliche Entschädigungsansprü-

che nach dem Ableben eines Partners); und in wiederum anderen Fällen wie der Erbschaftssteuer und 

insbesondere bei Unterhaltsansprüchen und Vermögensstreitigkeiten bei Scheitern der Beziehung 

werden sie wie zwei getrennte Einzelpersonen behandelt, mit entweder keinen oder im Vergleich zu 

verheirateten Paaren nur sehr begrenzten Ansprüchen. 

Während nach Scheidung einer Ehe der Partner, der die Familienarbeit leistete, gewöhnlich mindes-

tens die Hälfte des Vermögens erhält, auch wenn das Vermögen einschließlich der ehelichen Woh-

nung auf den Namen des anderen Partners lautet, muss der Partner einer nicht ehelichen Lebensge-

meinschaft, der in einer vergleichbaren Lage entsprechende Familienarbeit leistete, eine besondere 

dingliche Mitberechtigung aus einer Art Treuhandverhältnis (constructive trust) nachweisen, um über-

haupt irgendeinen Anteil an der Wohnung zu erhalten.51 So befindet sich der wirtschaftlich schwä-

chere Partner einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft oft in einer schwierigen und unvorherseh-

baren Lage, was die Zukunft betrifft. Dies musste auch Valerie Burns erleben, die neunzehn Jahre mit 

einem Partner in nicht ehelicher Gemeinschaft gelebt, den Namen ihres Partners angenommen, zwei 

Kinder erzogen und eine Teilzeitbeschäftigung ausgeübt hatte. Im Fall Burns v. Burns�2 wurde entschie-

den, dass sie keinen „unmittelbaren Beitrag“ zum Erwerb der Wohnung geleistet und folglich keiner-

lei Anspruch habe. Andererseits kann eine Frau, die Hauptverdienerin und Primärerziehende ist und 

zum Erwerb der Wohnung finanziell den größten Teil beigetragen hat, gemäß einer vor kurzem gefäll-

ten Entscheidung des House of Lords als Partnerin einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft besser 

▼
▼

 

49 Siehe dazu z.B. Diduck, „Fairness and Justice for All?“ 
50 A. Bottomley und S. Wong, Shared Households: A New Paradigm for Thinking about the Reform of Domestic Property Relations, in Feminist 

Perspectives on Family Law, (A. Diduck, A. und K. O’Donovan eds.), 2006, S. 52. 
51	 Das hier dargelegte Recht steht wiederum für die Situation in England, Wales und Nordirland, wohingegen das schottische Recht einen 

anderen Ansatz verfolgt und in Streitfällen zwischen den Parteien nicht ehelicher Lebensgemeinschaften das Recht der ungerechtfertigten 
Bereicherung anwendet, wie in der Entscheidung McKenzie v. Nutter 2007 SLT (Sh Ct) 17. 

52 [1984] 1 All ER 244. 
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gestellt sein als eine Ehefrau nach der Scheidung.53 Der entscheidende Unterschied ist die Anwendung 

▼



des Sachenrechts im Zusammenhang mit der nicht ehelichen Lebensgemeinschaft; die Familienarbeit 
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gilt hier nicht als Beitrag, der irgendwelche Eigentumsrechte an der Familienwohnung oder ande-

rem Vermögen begründet.54 Im Gegensatz zu einigen anderen Common-Law-Ländern55 hat der Part-

ner einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft in England, Wales und Nordirland sowie jetzt auch in 

Schottland56 bei Beendigung der Gemeinschaft weder nach dem Sachen- noch nach dem Familienrecht 
Inhalt einen Anspruch auf das Vermögen des anderen Partners, unabhängig davon, wie lange die Beziehung 

dauerte oder welche wirtschaftlichen Nachteile einer der Partner erlitten hat. Obwohl dieses Ergeb-
zurück nis gerechtfertigt erscheint und die finanzielle Unabhängigkeit und Eigenständigkeit fördern kann, 

ist die Sachlage dennoch kompliziert. Einer landesweiten repräsentativen Umfrage zufolge glauben 
weiter 

nämlich 56 % der Gesamtbevölkerung und 59 % der Menschen, die im Jahr 2000 als Partner einer nicht 

ehelichen Lebensgemeinschaft zusammenlebten, dass diese Gemeinschaft nach einigen Jahren eine 

„Ehe nach dem Common Law“ darstelle und den Partnern dieselben Rechte verleihe, als wenn sie ver-

heiratet wären.57 Damit stellt sich das Problem, dass Menschen ihre tatsächliche rechtliche Stellung 

erst erkennen, wenn die Beziehung zerbricht und es zu spät ist, noch vorzusorgen. 

Wenn das Familienrecht auch die Stellung der Partner einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft 

selbst nicht berücksichtigt, so versucht es zumindest dort, wo mehr als 43 % aller Kinder nicht ehelich 

geboren werden und 84 % dieser Kinder in eine nicht eheliche Lebensgemeinschaft hineingeboren wer-

den, auf die Bedürfnisse unverheirateter Eltern einzugehen.58 Eine Vermögensübertragung zwischen 

Eltern kann theoretisch zugunsten eines Kindes unter 18 Jahren gemäß Schedule 1 Children Act 1989 

angeordnet werden. In der Praxis scheint jedoch ein Elternteil aus einer ehemaligen nicht ehelichen 

Lebensgemeinschaft bestenfalls das Nutzungsrecht an der Wohnung zugesprochen zu bekommen, bis 

die Kinder ihre schulische Ausbildung beendet haben, ohne dass irgendeine Vermögensübertragung 

vorgenommen wird. Etwas anderes gilt nur, wenn der überwiegend mit der Kindererziehung befasste 

Elternteil ein Miteigentumsrecht hat oder ein dingliches Beteiligungsrecht im Sinne eines „construc-

tive trust“ nachweisen kann. 

Die Übertragung jedweder Anteile an der gemeinsamen Wohnung auf eine hauptsächlich die Sorge-

arbeit leistende Mutter, die in einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft fünf Kinder erzogen hatte, 

53 Siehe dazu Stack v. Dowden [2007] UKHL 17, ein Fall, in dem das Gericht der Frau und Mutter von vier Kindern 65 % der im Namen beider Partner 
erworbenen Familienwohnung zusprach, jedoch ohne ihr ein Nießbrauchsrecht zu übertragen. Der ehemalige Lebenspartner und Vater der 
Kinder, der Arbeiten für das gemeinsame Heim (properties) und einen ungewissen finanziellen Beitrag geleistet hatte, nicht immer erwerbstä-
tig gewesen war, aber auch nicht die Rolle des Primärbetreuenden für die Kinder übernommen hatte, erhielt nur 35 %, einen Betrag, der höher 
hätte ausfallen können, wenn das Paar verheiratet gewesen wäre. 

54 Gibt es jedoch nachweislich wenigstens einen kleinen unmittelbaren Beitrag zum Erwerb des Eigentums, sind die Gerichte zunehmend für 
Argumente empfänglich, die es ihnen ermöglichen, den Gesamtverlauf der Handlungsweise des Paares zusammen mit unmittelbaren Beiträ-
gen zum Kauf zu berücksichtigen, was zu dem Schluss führen kann, dass beide Partner Miteigentümer sind, auch wenn nur einer als rechtmä-
ßiger Eigentümer eingetragen ist (siehe dazu Midland Bank v. Cooke [1995] 4 All ER 562, Drake v. Whip [1996] 1 FLR 826, Le Foe v. Le Foe [2001] 
2 FLR 970, Oxley v. Hiscock [2004] EWCA Civ 546, Fam Law 569, Cox v. Jones [2004] EWHC 1486 (Ch) [2004] Fam Law 698). Das hilft jedoch einem 
Partner einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft nicht, der keinen unmittelbaren Beitrag zum Erwerb des Eigentums geleistet hat und der 
auch nicht auf sonstige Weise eine gemeinsame Absicht nachweisen kann, Miteigentum zu begründen (siehe Lloyds Bank PLC v. Rossett [1991] 
1 AC 107); allerdings äußerte der Richter Lord Walker in der neueren Entscheidung Stack v. Dowden, Anm. 53 oben, in einem „obiter dictum“ 
Zweifel, ob das, was nach den von Lord Bridge in Lloyds Bank v. Rossett aufgestellten strengen Vorschriften als unmittelbarer Beitrag gerechnet 
werden kann und was nicht, noch immer gutes Recht ist (siehe para. 26). Dieser Sachverhalt wurde jedoch in dem Grundsatzurteil der Baro-
ness Hale nicht angesprochen. 

55 So behandeln z.B. sowohl Australien wie auch Neuseeland Partner einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft de facto wie verheiratete Paare 
und wenden das Recht zur Regelung finanzieller Versorgung nach einer Scheidung auch auf die nicht eheliche Lebensgemeinschaft an. 
Diese Rechtsordnungen und Kanada waren auch kreativer bei der Entwicklung richterrechtlicher Abhilfe im Rahmen der ungerechtfertigten 
Bereicherung (sog. remedial trusts): Dadurch konnte Familienarbeit mithilfe des Arguments der ungerechtfertigten Bereicherung zu einem 
Anteil an der Familienwohnung führen – siehe dazu z.B. Peter v. Beblow, [1993] 1 S.C.R. 980. 

56 Zu einer Anspruchsberechtigung nach schottischem Familienrecht, siehe Family Law (Scotland) Act 2006. 
57	 Siehe Barlow, A., Duncan, S., James, G. und Park, A, Just a piece of paper? Marriage and Cohabitation in Britain, in: Park, A., Curtice, J., 

Thomson, K., Jarvis, L. and Bromley, C. (eds.) British Social Attitudes: The 18th Report, 2001, S. 29–57. 
58 National Statistics (2005). Birth statistics: Review of the Registrar General on births and patterns of family building in England and Wales, 2004. Im 

Jahr 2005 entfielen 27 % aller nicht ehelichen Lebendgeburten auf nicht eheliche Lebensgemeinschaften. 

▼
▼
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wurde als unangemessener „indirekter Sondergewinn“ bezeichnet. Es wurde entschieden, dass die 

▼



Wohnung an den Vater zurückzugehen habe, sobald das jüngste Kind seine schulische Ausbildung 
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absolviert hat, weil die Mutter keinen eigenen Unterhaltsanspruch habe.59 Die Anordnung perio-

discher Unterhaltszahlungen (periodical payment orders) aus Einkünften zugunsten eines Kindes kann 

mittlerweile eine Komponente zugunsten des/der Primärerziehenden enthalten,60 wenn die Einkünf-

te eines Elternteils außergewöhnlich hoch sind und die für den Kindesunterhalt angesetzte Einkom-
Inhalt	 mensschwelle überschreiten. 

zurück	 In der Entscheidung Re P61 wird der neue Ansatz eines Unterhaltsanspruchs im Kontext hoher Einkünf-

te nach Schedule 1 Children Act 1989 deutlich: 
weiter 

Die Unterhaltsberechtigung einer Mutter, die primär Sorgearbeit leistet, sollte geprüft, aber nicht auf-

grund eines fehlenden unmittelbaren Rechtsanspruchs geschmälert werden. Das Gericht sollte die Verant-

wortungsübernahme und häufig auch das Opfer, das ein unverheirateter Elternteil (meist die Mutter) als 

Primärerziehende(r) brachte, anerkennen. Die Erziehende sollte über ein Budget verfügen, das ihre Stellung 

und die des Vaters gesellschaftlich wie finanziell widerspiegelt. 

Damit steigt das Bewusstsein für den Wert unbezahlter Familienarbeit, das sich allerdings in einem 

rechtlichen Rahmen, dem der Ermessensspielraum aus dem Scheidungskontext fehlt, noch immer nicht 

entfalten kann. Es gibt nach wie vor keinen gegenseitigen Unterhaltsanspruch zwischen ehemaligen 

Partnern einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft, egal wie benachteiligt der primär für die Erziehung 

zuständige Elternteil auf dem Arbeitsmarkt auch sein mag. In England und Wales sowie in Nordirland 

gibt es deshalb ein begrenztes Fürsorgesystem zugunsten der minderjährigen Kinder unverheirateter 

Eltern, nicht eheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern eingeschlossen. Auch das Sachenrecht kann 

in manchen Fällen für ein Beteiligungsrecht an der Familienwohnung herangezogen werden. Jedoch 

entwickelte sich daraus kein auf dem Gleichheitsgedanken beruhender Partnerschaftsdiskurs, und die 

unbezahlte Familienarbeit hat nach wie vor keinen oder nur einen geringen Wert im Recht. 

Vorschläge	zur	Reform	der	nicht	ehelichen	Lebensgemeinschaften 

Am 31. Juli 2007 veröffentlichte die „Law Commission“ ihre Empfehlungen zur Reform des Rechts der 

nicht ehelichen Lebensgemeinschaften. Eine spiegelbildliche Übernahme des Ehemodells, wie dies 

für die eingetragene Lebenspartnerschaft gleichgeschlechtlicher Partner (Civil Partnership) vorge-

nommen wurde, lehnte sie ab,62 obwohl die vor kurzem landesweit durchgeführten repräsentativen 

Umfragen eindeutig ergaben, dass die Gleichstellung der nicht ehelichen Lebensgemeinschaft mit 

der ehelichen Gemeinschaft insbesondere dann, wenn Kinder aus der Beziehung hervorgegangen 

sind, allgemein stark befürwortet wird.63 Inspiriert durch die schottischen Reformen von 2006 wandte 

sich die „Law Commission“ vielmehr aus Gründen, die in ihrem Bericht ausführlich erörtert werden,64 

einem Ansatz zu, der auf eine Entschädigung der „beziehungsbedingten“ Nachteile abzielt. Es wird ein 

System empfohlen, das hinsichtlich der Regelung der informellen Lebensgemeinschaft außerhalb der 

Ehe (oder der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft) eher mit dem Ansatz des „opt-out“ als mit dem des 

„opt-in“ operiert. Natürlich kann es nicht als richtig empfunden werden, Partnern einer informellen 

Lebensgemeinschaft, die explizit keine vertragliche Bindung für eine Ehe oder eine Zivilpartnerschaft 

▼
▼

 

59 Siehe, T v. S (Financial Provision for Children) [1994] 2 FLR 883.

60 Siehe Re P [2003] EWCA Civ 837 und H v. M [2006] Fam Law 927.

61 Re P [2003] EWCA Civ 837.

62 Law Commission for England and Wales, Cohabitation: The Financial Consequences of Relationship Breakdown – Law Com No. 307, 2007.

63 Ebd., para. 4.9.

64 Ebd., para. 4.5. ff. und Appendix C.
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eingegangen sind, dieselben Rechte und Pflichten aufzuerlegen wie verheirateten Paaren. Während 

das in Fällen wie dem Fall Burns zugegebenermaßen ungerecht sein kann, wird es doch für wichtig 
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erachtet, einerseits die freiwillige Entscheidung jener Menschen zu achten, die nicht heiraten wollen, 

und andererseits tatsächlich die Ehe selbst nicht zu schwächen. 

Das Recht kommt im Allgemeinen nicht jenen zu Hilfe, die sich freiwillig in eine Lage begeben, die für sie 
Inhalt eine finanzielle Härte bedeuten kann, außer es besteht eine unmissverständliche Vereinbarung, ein fester 

Vorsatz oder ein anderes gültiges Motiv, das rechtliche Abhilfe rechtfertigt.6� 

zurück 

Wurde die finanzielle Härte durch die nicht eheliche Beziehung verursacht, so sollte Abhilfe gewährt 
weiter 

werden, obgleich das vorgeschlagene System sehr komplex ist. Ferner kann den Vorschlägen zufolge 

der Anspruch eines vormaligen Partners einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft in den „wirtschaft-

lichen Auswirkungen“ der Lebensgemeinschaft begründet sein.66 Nach Auflösung der Lebensgemein-

schaft muss ein anspruchsberechtigter Partner, der einen Anspruch gegen den anderen Partner gel-

tend macht,67 nachweisen, 

I dass der Anspruchsgegner einen Vorteil erlangt hat oder 

I dass der Anspruchsberechtigte einen wirtschaftlichen Nachteil aufgrund eines zum Wohl der Fami-

lie geleisteten Beitrags erlitten hat.68 

Anspruchsbegründende Beiträge werden dabei weit gefasst als „jede Art von Beitrag, der innerhalb 

der Beziehung dem Zusammenleben der Partner oder dem Wohl ihrer Familienmitglieder zugute 

kommt.“ Diese Beiträge können bezahlter oder unbezahlter Natur sein und auch spätere Leistungen, 

wie die Kindererziehung nach der Trennung, umfassen.69 Zu den „erlangten Vorteilen“ zählen „Ver-

mögen, Einkünfte oder Verdienstmöglichkeiten, die erworben, einbehalten oder vermehrt wurden“. 

Umgekehrt bedeutet ein „wirtschaftlicher Nachteil“ eine gegenwärtige oder spätere Einbuße und 

schließt eine Minderung der Ersparnisse im Laufe der Beziehung durch Ausgaben oder Einkommens-

verlust während der Beziehung, einen künftigen Einkommensverlust oder die Kosten für künftige Kin-

dererziehung ein. Ein Anspruch wird hierbei begründet, wenn ein Partner einen durch die Beziehung 

verursachten wirtschaftlichen Nachteil nachweist, und dieser auf gemeinsam getroffene Entschei-

dungen zurückgeführt werden kann.70 Als klassisches Beispiel galt in der vorangehenden Empfehlung 

der „Law Commission“ die Mutter,71 die ihre Arbeit aufgibt, um die aus der Beziehung hervorgegan-

genen gemeinsamen Kinder zu erziehen. Der unterbreitete Ansatz soll allerdings keine Entschädi-

gung für den im Verlauf der Beziehung erlittenen Nachteil gewähren, sondern vielmehr den Nachteil 

ausgleichen, den der/die Antragsteller/in in Zukunft aufgrund der Opfer, die er/sie im Laufe der Bezie-

hung brachte, haben wird.72 Wie genau sich dies berechnen lässt, ohne eine Kristallkugel zu Rate zu 

ziehen, bleibt abzusehen.73 Dennoch bleibt die eigentliche, in der nicht ehelichen Lebensgemeinschaft 

geleistete Familienarbeit bei Auflösung der Gemeinschaft unbezahlt, wenngleich Entschädigungen 

▼
▼

 

65 Siehe Law Commission for England and Wales, Cohabitation: The Financial Consequences of Relationship Breakdown – A Consultation Paper, 
2006. (Übersicht), para. 2.44. 

66 Ebd., para. 3.85 (Übersicht). 
67 Nach dem Reformvorschlag soll bei nicht ehelichen Lebensgemeinschaften ein Zusammenleben von zwei bis fünf Jahren erforderlich sein, 

wobei bei gemeinsamen Kindern aus der Beziehung eine automatisch greifende Anspruchsberechtigung gelten soll. Law Commission, 2007, 
n. 62, para 3.63. 

68 Law Commission, 2007, (oben Fn. 55) n. 62, para 4.33. 
69 Zur Definition der in dem Bericht verwendeten Begriffe vgl. ebd., para 4.33 ff. 
70 Ebd., para. 4.50. 
71 Law Commission, 2006, n. 65. 
72 Law Commission, 2007, n. 62, para. 4.60 ff.; vgl. auch Law Commission, 2006, no. 65, para. 6.163. 
73 Zu einer ausführlicheren Diskussion dieser Schwierigkeiten, siehe R. Probert, Cohabitation: Contributions and Sacrifices, [2006] 

Family Law 1060. 
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verfügbar sein können, um beispielsweise die aufgrund von Familienarbeit verschlechterte Position 

▼



auf dem Arbeitsmarkt und die fehlende Altersversorgung auszugleichen. Während alle erlangten 
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Vorteile grundsätzlich auszugleichen sind, soll der erlittene wirtschaftliche Nachteil jedoch nicht voll 

entschädigt werden. Stattdessen soll der wirtschaftliche Ausgleich beschränkt werden, sodass der 

Ausgleichsberechtigte sich nicht besser stellt als der andere Partner.74 Beide Parteien sollen den Ver-

lust gemeinsam tragen, indem die ausgleichspflichtige Partei der benachteiligten Partei die Hälfte des 
Inhalt angesetzten Verlustes auszahlt.75 Als Begründung wird angeführt, dass es gerechter sei, den Verlust 

gemeinsam zu tragen, als ihn ganz zu entschädigen, weil er in dieser Situation nicht durch das Fehlver-
zurück halten des anderen Partners entstanden sei. Das bedeutet jedoch noch immer, dass der Partner, der die 

Familienarbeit leistet, im nicht ehelichen Kontext nur die Hälfte des entstandenen Verlustes erstattet 
weiter 

bekommt, während ein in seiner Funktion gleichzusetzender Ehepartner mindestens die Hälfte des 

ehelichen Vermögens erhalten wird. In der Praxis macht dies nach der Trennung einen gewaltigen 

Unterschied hinsichtlich des eigenen Lebensstandards und des Lebensstandards der Kinder aus. 

Mit Ausnahme der periodischen Unterhaltszahlungen haben die Gerichte beim Scheitern einer nicht 

ehelichen Lebensgemeinschaft dieselben Möglichkeiten Anordnungen zu treffen wie im Falle einer 

Scheidung. Vermögen kann also übertragen, verkauft oder es können Nutzungsrechte übertragen 

werden und es können einmalige, auch in Raten zu zahlende, Abfindungen angeordnet werden.76 

Auch wenn die Empfehlungen eine andere Begründung anführen, spiegeln die Ermessensfaktoren zur 

Orientierung der Gerichte77 die Kriterien gemäß s. 25 MCA 1973 wider. Ihr erster Gesichtspunkt ist das 

Wohl aller gemeinsamen minderjährigen Kinder. Andere Faktoren sind 

I die finanziellen Bedürfnisse und Verpflichtungen beider Parteien, 

I Höhe und Art der finanziellen Mittel, die beiden Parteien jeweils zur Verfügung stehen bzw. in 

absehbarer Zeit voraussichtlich zur Verfügung stehen werden, 

I das Wohlergehen jedes Kindes, das bei einem der beiden Partner lebt bzw. aller Voraussicht nach 

leben wird, 

I das Verhalten beider Parteien (das genau wie bei der finanziellen Versorgung im Scheidungskon-

text restriktiv definiert wird), wobei auch Fälle einzuschließen sind, in denen ein anspruchsbegrün-

dender Beitrag nachweislich erbracht wurde, obwohl die andere Partei dies ausdrücklich bestritten hatte. 

Dieser letzte Faktor wird häufig zu Konflikten führen, weil er einen Anspruch auch dann rechtfertigt, 

wenn der Antragsteller nachweislich – entgegen dem ausdrücklichen Wunsch seines Partners – darauf 

bestand, sich zu Hause der Familienarbeit und der Kinderbetreuung zu widmen. 
▼

▼
 

Periodische Unterhaltszahlungen sehen die Empfehlungen grundsätzlich nicht vor, da von beiden Par-

teien erwartet wird, dass sie auch dann eine bezahlte Arbeit aufnehmen, wenn kleine Kinder in der 

Familie sind. Dieser Standpunkt unterscheidet sich von der Lage nach einer Ehescheidung.78 Während 

dieses Konzept einerseits in manchem der feministischen Kritik entspricht, dass das Recht zur Rege-

lung der nachehelichen finanziellen Versorgung in gewisser Weise der Abhängigkeit verheirateter 

Frauen von ihren Männern im Scheidungskontext Vorschub leiste, misst es der Familienarbeit, die Müt-

ter innerhalb einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft in vergleichbarer Weise leisten, einen deut-

lich geringeren Wert bei. Angesichts der gesellschaftlichen Akzeptanz dieser Lebensgemeinschaft als 

74 Law Commission, 2007, n. 62, para. 4.72.

75 Law Commission, 2007, n. 62, para. 4.69 ff.

76 Ebd., para. 4.40.

77 Ebd., para. 3.38.

78 Law Commission, 2007, n. 62, para. 4.63. Auch das schottische System sieht keine periodischen Unterhaltszahlungen vor.
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elterliche und partnerschaftliche Lebensform ist dies schwer zu rechtfertigen.79 Außerdem kann die 

▼



bereits erwerbstätige Mutter in einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft ein weiterer Verlust tref-
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fen, falls sich der beziehungsbedingte Nachteil erst nach Auflösung der Gemeinschaft einstellt, zum 

Beispiel wenn die Bewältigung der Kinderbetreuung für Alleinerziehende Schwierigkeiten aufwirft, 

die es während der Beziehung nicht gab und die nicht ausreichend prognostiziert werden konnten. 

Während zu hoffen ist, dass die Empfehlungen eine Anspruchsberechtigung schaffen, ist für deren 
Inhalt Durchsetzung kein sehr großes Zeitfenster vorgesehen.80 Soweit unbezahlte Familienarbeit anstelle 

einer bezahlten Vollbeschäftigung geleistet wird, wird sie in diesem Familienkontext vermutlich vom 
zurück Staat aufgefangen werden müssen. 

weiter 
Die Empfehlungen der Law Commission sind auch deshalb interessant, weil sie im Gegensatz zur Ver-

sorgung nach einer Scheidung nicht mehr auf den Unterhaltsbedarf ab der Trennung abstellen, und 

auch nicht einmal kurzfristige periodische Unterhaltszahlungen vorsehen. Sie versuchen jedoch mit-

tels eines Vermögensausgleichs (property adjustment) beziehungsbedingten Nachteilen abzuhelfen, 

wenngleich einmalige, in Raten zu zahlende Abfindungen in manchen Fällen eine ähnliche Wirkung 

wie periodische Unterhaltszahlungen erzielen können. Nicht nachvollziehbar ist der Verzicht auf 

eine rückwirkende Entschädigung zugunsten der Berechnung eines beziehungsbedingten künftigen 

Nachteils, der extrem schwer zu ermitteln ist. 

Während der Reformvorschlag bewusst auf die Begründung einer dinglichen Berechtigung am Ver-

mögen verzichtet, entfernt er sich zugleich von einer Orientierung an den Bedürfnissen und bevor-

zugt vielmehr ein Modell wirtschaftlicher Auswirkungen, das sich oberflächlich an eine wesentlich 

einfachere schottische Regelung anlehnt. Die Empfehlungen sehen darüber hinaus vor, dass Verträge 

zur Regelung nicht ehelicher Lebensgemeinschaften wie in Schottland durchsetzbar sein sollen; dies 

bedeutet einen Anreiz für private Regulierung. Angesichts der Ungewissheit, die in England und Wales 

noch immer hinsichtlich vorehelicher Verträge herrscht, ist dies eine interessante Entwicklung, weil es 

im Ehekontext nicht möglich ist, bei der Scheidung die Zuständigkeit eines Gerichts auszuschließen, 

wenngleich die Gerichte bei der Regelung der finanziellen Versorgung einen bestehenden voreheli-

chen Vertrag berücksichtigen.81 

Die Maßgabe, dass beide Parteien ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse ihrer Kinder nach der Auflösung 

der nicht ehelichen Lebensgemeinschaft eine Erwerbstätigkeit aufnehmen müssen, unterscheidet 

sich sehr von dem Ehemodell und der Wahlmöglichkeit, die Primärerziehenden im Scheidungskon-

text gewährt wird. Hier ähneln die Empfehlungen jenen Reformen sozialer Sicherheit, die Familienar-

beit durch Personen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, als negativ bewerten. 

▼
▼

 

Alleinerziehende	Eltern 

Die ganztägige unbezahlte Familienarbeit alleinerziehender Eltern, die auf staatliche Sozialhilfe ange-

wiesen sind (dies ergibt sich oft nach dem Scheitern einer Beziehung mit geringen finanziellen Res-

sourcen sowie bei von Anfang an alleinerziehenden Eltern), scheint das britische Recht am wenigsten 

zu honorieren – und das trotz der Tatsache, dass der/die Primärerziehende aus der Sicht des Kindes hier 

sicherlich doppelt wichtig ist. Wenn aber der Staat und nicht der ehemalige Lebenspartner als Zahl-

79	 Siehe A. Barlow, S. Duncan, G. James und A. Park, Cohabitation Marriage and the Law, Social Change and Legal Reform in the 21st Century, 
Kapitel 2. 

80 Ansprüche sollten normalerweise innerhalb von zwei Jahren nach Auflösung der nicht ehelichen Lebensgemeinschaft geltend gemacht 
werden bzw. innerhalb von zwei Jahren nach der Geburt eines aus der Beziehung hervorgehenden Kindes, wenn dieses erst nach Auflösung 
geboren wird. Siehe dazu Law Commission, 2007, aaO n. 62, para. 4.151. 

81	 Siehe K v. K [2003] 1 FLR 120. 
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meister fungiert, zeigt sich nach dem kommunitaristischen Ansatz von New Labour eine grundlegend 

andere Bewertung von Familienarbeit. 
Seite �50 

Am besten ist das aus dem Programm „New Deal for Lone Parents“ ersichtlich. Seit dem 30. April 2001 müs-

sen alle alleinerziehenden Eltern, deren jüngstes Kind 5 Jahre und drei Monate alt ist, und die erstmals 

Sozialhilfe (income support) beantragen, vor dem Leistungsbezug einen Gesprächstermin mit einem 
Inhalt persönlichen Berater wahrnehmen, in dem es um die Integration in den Arbeitsmarkt geht. Diese Ver-

pflichtung gilt auch, wenn nach einer Arbeitsphase der Antrag auf Sozialhilfe wiederholt wird. Tritt die 
zurück Sozialhilfebedürftigkeit nach dem 5. April 2004 ein, sind alleinerziehende Eltern grundsätzlich unab-

hängig vom Alter des jüngsten Kindes zu einem solchen persönlichen Beratungsgespräch verpflichtet. 
weiter 

Versäumen sie den Beratungstermin unentschuldigt, so wird die Sozialhilfe gekürzt (benefit penalty).82 

Derzeit sind aber Alleinerziehende, deren jüngstes Kind das 16. Lebensjahr nicht vollendet hat, nicht 

verpflichtet, Arbeit zu suchen, um Leistungen zu erhalten. Zwar gilt das Programm „New Deal for Lone 

Parents“ als Erfolg, weil es eher mit Ermunterung als mit Druck arbeitet. Dennoch schlug der neueste 

Freud-Report83 vor, sich weiterhin um die Gruppe der Alleinerziehenden zu bemühen, um bis 2010 eine 

Beschäftigungsquote von 70 % zu erreichen. Diese Strategie erinnert an den weitaus härteren ameri-

kanischen Ansatz.84 Der Bericht schlägt vor, dass die vielfach stigmatisierten Alleinerziehenden Arbeit 

suchen müssen, sobald ihr jüngstes Kind zwölf Jahre alt ist.85 Hauptmotiv für diese Strategie ist die Ver-

ringerung oder gar die Beseitigung der Kinderarmut, weil „die Arbeitslosigkeit von Alleinerziehenden 

abzubauen als der Schlüssel zur Armutsbewältigung gilt“.86 Staatliche Stellen schätzen, dass ungefähr 

47 % der Kinder, die von einer/einem nicht erwerbstätigen Alleinerziehenden erzogen werden, in 

Armut leben. Bezahlte Arbeit könnte wesentlich zur Problemlösung beitragen, zumal acht von zehn 

alleinerziehenden Eltern angeben, dass sie arbeiten wollen. 

Es besteht Konsens darüber, dass eine Bekämpfung der Kinderarmut allein durch höhere Sozialleistungen 

und Steuervergütungen nicht erstrebenswert ist, weil Einkommen aus bezahlter Erwerbsarbeit viele Fami-

lien effektiver und nachhaltiger aus der Armut herausführt.87 

So ist bezahlte Arbeit für New Labour das Mantra auf der Suche nach sozialem Zusammenhalt und zur 

Beseitigung von Kinderarmut. Dass in diesem Prozess die Bedeutung unbezahlter Familienarbeit auf 

der Strecke bleiben könnte, wird überhaupt nicht hinterfragt. Studien zufolge entscheiden sich man-

che alleinerziehenden Eltern trotz der wirtschaftlichen Anreize zur Erwerbstätigkeit bewusst für die 

Armut, um ihre Kinder besser betreuen zu können.88 Andere Untersuchungen zeigen, dass noch immer 

viele Frauen ihre Erwerbstätigkeit aufgeben, um für Kinder oder andere Angehörige selbst zu sorgen, 

auch wenn qualitativ gute und erschwingliche Pflege zur Verfügung steht.89 Unabhängig davon wie 

sich eine familienfreundliche Beschäftigungspolitik in Zukunft gestalten wird, bleibt doch die Frage 

offen, wie kreativ sich Teenager nach der Schule fern von elterlicher Aufsicht die Zeit vertreiben, wäh-

rend ihre alleinerziehenden Eltern erwerbstätig sind. Vielleicht leistet familiäre Sorgearbeit einen grö-

ßeren Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, als gegenwärtig erkannt wird. 

▼
▼

 

82 Das können bis zu 25 % der Sozialhilfeleistung des Erwachsenen für die Dauer von 6 Monaten sein. 
83 Freud, D., Reducing dependency, increasing opportunity: options for the future of welfare to work. Das schließt an Aspekte an, die in regie-

rungsamtlichen Publikationen hervorgehoben sind, vgl. Department for Work and Pensions Five year strategy: Opportunity and Security 
throughout Life, 2005, London: TSO; New Deal for Welfare: empowering people to work, Department for Work and Pensions, CM 6730, 2006, 
London: TSO. 

84 Siehe Miller, J., The art of persuasion? The British deal for lone parents, in: Walker, R. und Wiseman, M., (eds), The Welfare we Want: the British 
Challenge for American Reform, 2005, S. 115–142. 

85 Freud, D., (oben Fn. 83), Nr. 83. 
86 Ebd., S. 37. 
87 Lisa Harker, Delivering on Child Poverty: what would it take? A report for the Department for Work and Pensions, November 2006, zitiert 

im Freud Report. 
88 S. Duncan/R. Edwards, Lone Mothers, Paid Work and Gendered Moral Rationalities (London, 1999). 
89 W. Hatten, L. Vinter und E. Williams, Dads on Dads. Needs and expectations at home and at work, EOC Research Discussion Series 

(Manchester, 2002). 
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Die Bemühung, aus Müttern berufstätige Bürgerinnen machen zu wollen, wie dies beim „New Deal for 

Lone Parents“ zum Ausdruck kommt, bestätigt, dass die Bewertung unbezahlter Familienarbeit Allein-

erziehender im Wohlfahrtsstaat sich gegenläufig zum neueren englischen Familienrecht entwickelt, 
Inhalt	 das sich in der richterlichen Entscheidungspraxis bei Scheidungen herausbildet. So bemerkte der Ame-

rikaner Daniel Moynihan 1973 treffend: 
zurück 

Wenn die amerikanische Gesellschaft Haushaltsführung und Kindererziehung als produktive, in die volks-
weiter 

wirtschaftliche Gesamtrechnung eingehende Arbeit würdigen würde … würde der Bezug von Sozialhilfe nicht 

Abhängigkeit unterstellen. Wir machen das aber nicht. Es bleibt zu hoffen, dass die gegenwärtige Frauenbe-

wegung das ändern wird. In dem Augenblick, in dem ich das schreibe, ist das aber noch nicht geschehen.90 

Selbst Ende 2007 ist die Honorierung durch die Staatskasse nicht sehr weit gediehen. Während der 

Kurswechsel in der britischen Politik im Kontext der sozialen Sicherheit als Anerkennung dafür ausge-

legt werden könnte, wie wichtig eigenständige Existenzsicherung für Frauen ist – für die Frauen selbst, 

wie für ihre Kinder – gilt dieser Ansatz nicht für verheiratete, in der Familienarbeit tätige Frauen. Zu 

welchen Verbesserungen die verstärkte Anerkennung von Familienarbeit im Scheidungskontext füh-

ren wird, bleibt abzusehen. Paradoxerweise könnte diese Entwicklung die finanzielle Abhängigkeit 

der Frau vom Mann innerhalb einer bestehenden Ehe als gesellschaftliche Norm verstärken, und damit 

die Abkehr vom patriarchalischen Ehemodell verlangsamen. Der von der Rechtsprechung entwickelte 

Ansatz stellt offenkundig nicht darauf ab, die Bedeutung der eigenständigen Existenzsicherung von 

Frauen zu fördern, zumindest nicht in gut situierten Familien, in denen die Männer die Ernährerrol-

le weiterhin übernehmen. Darüber hinaus ist es durchaus möglich, dass wirtschaftlich rational den-

kende Männer einer Heirat aus dem Weg gehen, sodass die Zahl der nicht ehelichen Lebensgemein-

schaften und alleinerziehender Eltern steigt, in denen unbezahlte Familienarbeit weniger honoriert 

wird. Eine andere ungewollte Folge könnte die Bildung einer Lobby von wohlhabenden potenziellen 

(männlichen und weiblichen) Verlobten zur Einführung durchsetzbarer vorehelicher Verträge sein. 

Immerhin würde dies beiden angehenden Ehepartnern die Möglichkeit geben, die finanzielle Bewer-

tung der innerhalb der Beziehung geleisteten Familienarbeit auszuhandeln. 

Ein weiterer Schritt nach vorn ist, die Familienarbeit innerhalb einer Doppelverdienerehe (und auch 

allgemein) weniger geschlechtsbezogen aufzuteilen.91 Familienarbeit, die mit dem Mann geteilt wird, 

könnte so innerhalb der Sozialstaatsdebatte einen Teil ihrer sozialen Bedrohung verlieren. Jüngste 

Erhebungen zeigen, dass ein Drittel der gesamten elterlichen Kinderbetreuung bereits von Männern 

geleistet wird und dass ein Drittel der erwerbstätigen Mütter angibt, dass die Kinder während ihrer 

Arbeitszeit durch den Vater betreut werden.92 Manche Väter nehmen sogar Karriereeinbußen in Kauf, 

um in einer bestimmten Lebensphase mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen zu können.93 Zu einem 

plötzlichen Wandel wird es hier jedoch kaum kommen. Haushaltsführung wirkt auf Männer nicht sehr 

anziehend, und Kinderbetreuung wird noch immer vorwiegend von Frauen übernommen, wie Scott 

mit ihren Forschungen zeigt: 

▼
▼

 

90 D. P. Moynihan, The Politics of a Guaranteed Income (1973), S.17. 
91	 Von Scott et al. durchgeführte Untersuchungen scheinen darauf hinzuweisen, dass dieser Prozess langsamer vor sich geht als die zuneh-

mende Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt. Siehe J. Scott, Family and Gender Roles: How Attitudes are Changing. University of 
Cambridge GNet Working Paper No. 21, September 2006. 

92 M. O’Brien und I. Shemilt, Working Fathers, Equal Opportunities. Commission Discussion Series (2003).

93 S. Dex, Families and Work in the Twenty-First Century (2003).
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Eine Frage, zu deren Lösung das „Research Network on Gender Inequalities in Production and Reproduction“ 

▼



des ESRC beitragen sollte, lautete, ob der Paradigmenwechsel in der Beziehung zwischen Mann und Frau, der 
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mit der Abkehr vom Einverdienermodell einherging, zu mehr oder weniger Gleichheit führen wird. Neueste 

Untersuchungen des Network zeigen, dass es zwar immense Veränderungen im Leben der Frauen gegeben 

hat. Bei der Vereinbarkeit von familiären und beruflichen Verpflichtungen fehlt es aber an Indizien, die für 

einen großen Optimismus über die künftige Einbindung von Männern in Familienarbeit und Betreuungsauf-
Inhalt	 gaben sprechen.94 

zurück	 Zwar kam es durch den nun in das Scheidungsfolgenrecht eingegangenen partnerschaftlichen Gleich-

heitsdiskurs zu einer neuen Anerkennung des sozialen Werts der von Frauen geleisteten unbezahlten 
weiter 

Arbeit bei der Kindererziehung und Haushaltsführung. Diese hohe ökonomische Wertschätzung der 

häuslichen Arbeit beschränkt sich jedoch auf ein Rechtsgebiet und auf eine kleine Gruppe von Fami-

lien, deren Vermögen größer ist als ihre Bedürfnisse. Es ist auch offensichtlich, dass der Gleichheitsan-

satz, wie er in dem neuen familienrechtlichen Diskurs enthalten ist, zweischneidig und möglicherweise 

von kurzer Dauer ist. Wenn sich die Männer mit den Frauen die Haushaltsführung und die Familien-

betreuung in der Partnerschaft teilen, könnte dies im Fall des Scheiterns der Beziehung zum einen das 

Argument der Gleichstellung bei einer mit dem Vater geteilten Kindererziehung stützen, zum ande-

ren jedoch auch das Familienvermögen, das zur Aufteilung unter den Parteien zur Verfügung steht, 

schmälern, weil es statt einen zwei betreuende Elternteile geben wird und die Wohnbedürfnisse dop-

pelt befriedigt werden müssen. Das wirft auch Fragen hinsichtlich der Wahl auf, wer die unbezahlte 

Familienarbeit in der Familie übernehmen soll. Wie aus den Empfehlungen der „Law Commission“ zur 

Reform des Rechts der nicht ehelichen Lebensgemeinschaften hervorgeht, genügt nur ein gemein-

samer Beschluss beider Eltern, einem Elternteil die Kinderbetreuung zu überlassen, um einen Entschä-

digungsanspruch für einen in der Folge erlittenen ökonomischen Nachteil zu begründen. 

Gershuny und Bittman beleuchten in ihrer landesweiten Langzeitstudie den Begriff der „verzögerten 

Angleichung“ eher positiv und sind der Ansicht, dass die häusliche Arbeitsteilung zwischen Männern 

und Frauen im Laufe der Zeit gerechter wird.95 

Abschließend sollten wir uns noch einmal über die Vorschläge von Martha Fineman zur Neugestal-

tung des Familienrechts Gedanken machen, die zeigen, wie Familienarbeit idealerweise gestaltet sein 

könnte. Fineman schlägt vor, die patriarchalische Familie durch die betreuende Familie zu ersetzen: 

▼
▼

 
Bei meiner vor kurzem vorgelegten Neudefinition von Familie, würde ich unvermeidbar abhängige Famili-

enmitglieder den für sie sorgenden Personen zuordnen. Die sorgende Familie wäre ein geschützter Raum, 

sie hätte Anspruch auf besondere und bevorzugte Behandlung durch den Staat ... Ich schlage vor, das über-

kommene Familienmodell durch die Basiseinheit Mutter/Kind zu ersetzen. Unsere Gesetze und die Politik 

müssten sich auf die Bedürfnisse dieser Einheit konzentrieren. Die Mutter/Kind-Einheit stellte die struk-

turelle, ideelle Basis dar, welche die gegenwärtige (materielle wie idelle) Unterstützung der Gesellschaft 

erhalten sollte – weg von der geschlechterbezogenen Familie, hin zu „Betreuungs-Einheiten“ (nurturing 

units). Zwei zusätzliche theoretische Einschränkungen sind hier notwendig. Erstens glaube ich, dass Män-

ner „Mütter“ sein können und sollten ... Zweitens steht das „Kind“ in meiner Dyade für alle Formen von 

unvermeidbarer Abhängigkeit – die Abhängigkeit der Kranken, der Alten, der Behinderten wie auch der 

eigentlichen Kinder.96 

94 Scott, Family and Gender Roles (oben Fn. 91) S. 91. 
95 J. Gershuny und M. Bittman, Exit, Voice and Suffering: Do Couples Adapt to Changing Employment Patterns?, (2005) 67 Journal of Marriage and 

Family, S. 656-665. 
96 Fineman, M., The Neutered Mother, the Sexual Family and Other Twentieth Century Tragedies, 1995, S. 231–235. 
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Die Erfüllung dieser Idealvorstellung hinsichtlich der Aufgaben des Staates stellt im britischen Fall 

▼



allenfalls eine entfernt liegende Möglichkeit dar. Allerdings könnte bei Streitigkeiten über die finan-
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ziellen Folgen der Auflösung einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft (Civil Partnership) schon bald 

eine neutralere Ansicht über den Wert von Familienarbeit zutage treten, die sich von der Geschichte 

der geschlechtsspezifischen Rollenaufteilung im patriarchalischen Familienmodell löst.97 Obwohl der 

Gesetzgeber gedrängt wurde, die Unterschiede zwischen gleich- und andersgeschlechtlichen Bezie-
Inhalt hungen zu berücksichtigen, anstatt identische Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse anzunehmen,98 

sind gleichgeschlechtliche Partnerschaften und ihre Auflösung in der Tat als Abbild von Ehe und Ehe-
zurück scheidung geschaffen worden. Das kann jedoch wiederum über die Rolle des Rechts bei der Bewertung 

von Familienarbeit zum Zeitpunkt der Auflösung einer Beziehung Aufschluss geben. Die Frage ist, was 
weiter 

bei Auflösung einer Civil Partnership – und somit auch der Ehe – genau „honoriert“ bzw. entschädigt 

wird. Denn wenn – wie Untersuchungen zeigen99 – gleichgeschlechtliche Paare dazu neigen, eine stär-

ker egalitäre Aufteilung von Erwerbstätigkeit und Familienarbeit vorzunehmen, selbst wenn Kinder 

in der Beziehung leben, kann das Machtungleichgewicht der Geschlechter in heterosexuellen Bezie-

hungen leichter identifiziert werden. Damit kann auf lange Sicht der hohe Wert der Familienarbeit für 

die ganze Gesellschaft sowohl vom Familienrecht als auch vom Sozialrecht anerkannt werden. Zugleich 

wird die Familienarbeit auf diese Weise vom Stigma der ökonomischen Abhängigkeit von einem Ehe-

mann oder dem Staat befreit. Solch eine Verschiebung hin zu einer stärkeren Gleichstellung in Paar-

beziehungen zwischen Männern und Frauen wäre auch für den Abschluss privater Vereinbarungen in 

Form vorehelicher Verträge bzw. Verträge zur Gestaltung nicht ehelicher Partnerschaften förderlich. 

Im englischen Recht herrscht immer noch erhebliche Unklarheit über die Anerkennung unbezahlter 

Familienarbeit, und zu dieser Unklarheit trägt der oben dargelegte widersprüchliche Ansatz bei. Frauen 

in finanziell gesicherten Ehen haben heute effektiv die Wahl zwischen bezahlter Erwerbsarbeit und 

unbezahlter Familienarbeit und werden oft letztere wählen, wenn sich das für die Familie insgesamt als 

besser erweist. Andere, ärmere oder unverheiratete Frauen haben weniger Optionen, wie sie Familien-

arbeit und die Sicherung des Lebensunterhalts durch Erwerbsarbeit vereinbaren, weil der Verzicht auf 

bezahlte Erwerbstätigkeit zugunsten der Familienarbeit ein Leben in Armut bedeuten würde. Offen-

bar hat das gegenwärtige Recht in sich widersprüchliche Antworten entwickelt, die Frauen je nach 

Schichtzugehörigkeit, Art der Beziehung oder Kontext der Familienarbeit unterschiedlich behandeln. 

Bei der Förderung der Gleichstellung durch Stärkung der finanziellen Eigenständigkeit der betreuen-

den Elternteile (üblicherweise die Frauen) stellt sich ein weiteres Problem, denn es wird dabei nicht 

berücksichtigt, dass in der Praxis für Männer und Frauen ungleiche Spielregeln gelten. Dies betrifft 

sowohl die geschlechtspezifischen Lohnunterschiede als auch die mangelnde Begeisterung der Män-

ner, unbezahlte Familienarbeit zu leisten. Deshalb ist es wichtig, eine neue Politik zu entwerfen, die 

den Unterschied zwischen formaler und tatsächlicher Gleichstellung auf den verschiedenen Gebieten 

des Familienrechts anerkennt. Im Zusammenhang mit der finanziellen Versorgung nach einer Schei-

dung haben englische Familiengerichte auf eine mögliche Diskriminierung hingewiesen. Frauen per 

Gesetz zu bewegen, ihre unbezahlte Familienarbeit zugunsten einer Erwerbstätigkeit aufzugeben und 

sie zu überzeugen oder gar zu zwingen, eine x-beliebige Stelle anzunehmen, ohne zu garantieren, dass 

▼
▼

 

97	 Einen interessanten Vergleich stellt der vor kurzem geführte Rechtsstreit um die widersprüchlichen Bedingungen in der gerichtlichen Anord-
nung einer gemeinschaftlichen Kindererziehung („shared parenting“ order) nach dem Scheitern einer lesbischen Beziehung dar, in deren 
Verlauf eine der beiden Partnerinnen zwei Kinder geboren hatte: Es war zunächst eine genauere Prüfung durch die Berufungsinstanz und 
schließlich das House of Lords erforderlich, was biologische und soziale oder psychologische Elternschaft jeweils für ein Kind bedeuten. Siehe 
Re G (FC) [2006] UKHL 43. 

98 Siehe R. Auchmuty, When equality is not equity: homosexual inclusion in undue influence law, (2003) 11 Feminist Legal Studies 163–190. 
99 Siehe G. Dunne, Opting into motherhood: lesbians blurring the boundaries and transforming the meaning of parenthood and kinship, (2000) 

14 (1) Journal of Gender and Society 11–35. 
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eine qualitativ gute, flexible und erschwingliche Kinderbetreuung (oder Altenbetreuung) vorhanden 

ist, ist ein gefährliches Unterfangen, das für die Kinder, das Familienleben und die Frauen als Betreuen-
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de selbst schwerwiegende Folgen haben kann. Wenn wir das Recht zur Bildung neuer Rollenmodelle 

nutzen wollen, sollte das nicht geschehen, ohne dass die Gesellschaft den Wert der unbezahlten Fami-

lienarbeit, wie sie heute noch vornehmlich von Frauen geleistet wird, bewusst würdigt. Andernfalls 

könnte das soziale Band verloren gehen, das unsere Gesellschaft unsichtbar zusammenhält. 
Inhalt 

zurück Abstract 

weiter 
Using a feminist critique, this paper explores the evolution of the gender role-models currently embed-

ded in Family Law in England and Wales (with some comparison with the different positions in Scotland 

and Northern Ireland). Whereas in private family law, recent decisions have placed a very high value 

on the “unpaid caregiving” contribution to family life (that is homemaking and caring for children or 

other relatives), treating it as equivalent to “breadwinning” where it occurs in the married context, 

the same kind of caregiving activity is currently attributed a far diminished value within cohabitation 

law. When sited within state-dependent single parenthood (almost exclusively a female activity), its 

value becomes at best non-existent or even negative, where self-responsibility through paid work must 

be the carer’s ultimate goal. This paper addresses some of the issues arising from this evolving legal 

framework from the perspective of gender relations. It considers the implications and challenges for 

the equality discourse of the different values ascribed in law in different contexts to the work of home-

makers and primary caregivers (still predominantly female); and for the still gendered roles of bread-

winning and caregiving within the (heterosexual) family. Given that these often produce financial 

dependency of women upon men and the appropriate remedy for the consequences of this on relation-

ship breakdown has recently been considered in the cohabitation context by the Law Commission for 

England and Wales and addressed in Scottish legislation, the appropriateness of these developments 

will also be considered. 

▼
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auf der Suche nach einem neuen rechtlichen Bezugsrahmen
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Linda	Luckhaus 

1. Einleitung 
Inhalt 

Solidarität ist ein wunderbar optimistischer Begriff. Er reicht über die postulierte Verbindung zwischen 
zurück Einzelpersonen hinaus, die denselben physischen oder emotionalen Raum besetzen. In der Solidarität 

liegt die Idee begründet, dass die Verbindung zwischen diesen Individuen positiver und produktiver 
weiter 

Art ist, und nicht ausbeuterisch, störanfällig oder zum Scheitern neigend. Dabei handelt es sich um 

einen Begriff, der in Großbritannien – mit Ausnahme vielleicht innerhalb des Gewerkschaftsumfelds – 

nur selten Verwendung findet. Und selbst dort nimmt sein Gebrauch mit der zunehmenden Verla-

gerung von Tarifverhandlungen auf einzelvertragliche Aushandlung der Arbeitsbedingungen eher 

ab. Ganz bestimmt wird der Begriff „Solidarität“ in Großbritannien jedoch nicht zur Beschreibung 

der Beziehung zwischen jenen innerhalb der Gemeinschaft benutzt, die deren Sozialleistungssystem 

finanzieren und denen, die davon profitieren. Noch weniger wahrscheinlich ist die Verwendung dieses 

Begriffs zur Charakterisierung des engen und komplexen Beziehungsgeflechts zwischen Einzelper-

sonen, die in einem Großteil des staatlichen Sozialleistungsrechts1 Großbritanniens den Bezugspunkt 

darstellen. Stattdessen wird in dieser privatesten aller privaten Beziehungen der profanere Begriff der 

„Abhängigkeit“ angewandt. 

In Großbritannien bestand das rechtliche Konzept der Abhängigkeit bis in die 1970er-Jahre hinein als 

sozialpolitisches Gegenstück des „auf Abhängigkeit basierenden Familienernährermodells“. Dieses 

geschlechtsspezifische Modell bezeichnete eine heterosexuelle Beziehung, in der normalerweise – aber 

nicht immer – der Mann einer Vollzeitbeschäftigung nachging, um die nicht in einem Beschäftigungs-

verhältnis stehende Frau, die unbezahlte Familienarbeit von der Haushaltsführung bis zur Kinderbe-

treuung leistete, finanziell zu unterstützen. Dieses Modell und – wie wir in Kürze sehen werden – das 

von ihm widergespiegelte Sozialleistungsrecht wurde seit den 1970er-Jahren zunehmend kritisiert. In 

Bezug auf dieses sozialpolitische Modell gab es zwei Kritikpunkte. 

Ein Kritikpunkt bezog sich auf die beschreibende Funktion des Modells. Dabei wurde die Ungenauig-

keit hervorgehoben, die Frauen als beschäftigungslos und Männer als die Alleinernährer beschreibt, 

obwohl auf dem Arbeitsmarkt immer mehr Frauen tätig sind. Als Reaktion darauf argumentierten 

die Verteidiger dieses Modells, dass die Tatsache, dass Frauen in Teilzeit beschäftigt sind und ihr Ein-

kommen eher niedriger und unregelmäßiger ausfällt als das von Männern, bedeutet, dass Frauen 

dem Arbeitsmarkt nicht wirklich zugezählt werden können und dass ihr Einkommen aus Beschäfti-

gungsverhältnissen lediglich ein „Taschengeld“2 sei. Die Verteidiger dieses Modells betonten zudem, 

dass unabhängig davon, ob Frauen sich in einem Beschäftigungsverhältnis befinden oder nicht, ihre 

fortgesetzte Bereitschaft zur Übernahme der Rolle einer unbezahlten Hausfrau und Kinderbetreu-

erin bedeutet, dass es absolut angemessen sei, ihnen den Status „abhängig“ zuzuweisen3. Die Vertei-

diger dieses Modells führten außerdem das Argument an, dass dieses Modell für Frauen eine finan-

▼
▼

 

1 In dieser Studie wird nur das staatliche Sozialleistungsrecht untersucht. Um festzustellen, ob ähnliche Trends wie die in dieser Studie ermit-
telten sich auch in den beiden Säulen nichtstaatlicher Vorsorge – also bei der betrieblichen und der privaten Altersvorsorge – wiederholen, 
sind weitere Studien erforderlich. 

2 Die Feministinnen und die Armutslobby erhoben Einwände gegen diese Charakterisierung, da sie die Bedeutung des Beitrags – wie klein auch 
immer – in Niedriglohnhaushalten unterschätzten. 

3 Die Antwort der Feministinnen bestand darin, zu demonstrieren, wie viele Frauen sowohl bezahlte Erwerbsarbeit als auch unbezahlte 
Familienarbeit leisten, und die extreme Belastung zu betonen, die diese Doppelrolle ihnen auferlegt. 
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zielle Entschädigung aus öffentlichen Mitteln für ihren bisherigen und gegenwärtigen Abhängig-

keitsstatus bereitstellt; dies würde die Gefahr der Armut erfolgreich abwenden, der andernfalls viele – 
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besonders ältere – Frauen zum Opfer fallen würden. 

Der zweite Kritikpunkt konzentriert sich auf die normativen Annahmen des alten Sozialpolitikmodells. 

Die Kritik geht davon aus, dass sich die Werte verändert haben und dass der diesem Modell zugrunde 
Inhalt liegende Konsens – wonach Männer die Alleinernährer und Frauen für den Haushalt zuständig sein 

sollten – nicht mehr existiert. Dieses Argument war empirisch nicht leicht zu belegen, doch Kritiker 
zurück konnten auf die damals erwerbstätigen Frauen verweisen, um zu argumentieren, dass zumindest jene 

Frauen nicht länger der Ansicht waren, dass Männer die Alleinernährer sein sollten. 
weiter 

Für diese Sozialpolitik-Debatte gab es keine einfache Lösung. Dies lag nicht zuletzt auch daran, dass 

jene, die für die Abschaffung des Modells eintraten, dies offenbar nur widerwillig taten, da dies mit 

großer Wahrscheinlichkeit zu einer zunehmenden Armut unter den Frauen führen würde. Trotzdem 

wurde die Möglichkeit einer Änderung erörtert, und ähnliche Entwicklungen zeigten sich auf recht-

lichem Gebiet. So wurden sozialrechtliche Regelungen und Konzepte, die dieses Modell implementiert 

hatten, einer sorgfältigen Prüfung unterzogen und stießen auf zunehmende Kritik. Im Zentrum der 

Kritik standen eher Regelungen, die den Zugang zu Leistungen nachteilig beeinflussten, als begünsti-

gende Bestimmungen wie die soeben erwähnten, die der Kompensation von Abhängigkeit dienten. 

Die zwei bekanntesten Beispiele für benachteiligende Regelungen bestanden darin, den Zugang für 

Frauen auszuschließen oder ihnen geringere Leistungen zu zahlen mit der Begründung, dass sie kei-

ne Ernährer waren und deshalb keine vollen Leistungen benötigten, sowie darin, den Männern den 

Zugang zu Leistungen aus abgeleitetem Anspruch auf der Basis der Beiträge ihrer Ehefrau mit der 

Begründung zu verweigern, dass die Männer die Ernährer waren und dass die abgeleitete Leistungs-

berechtigung nicht für sie selbst, sondern für ihre unterhaltsabhängigen Frauen gedacht war. Es wur-

de ein düsteres Bild über die zerstörerischen Auswirkungen gezeichnet, die diese Regelungen auf die 

finanzielle Absicherung der betroffenen Frauen und Männer haben konnten – insbesondere auf jene 

Frauen und Männer, die sich zu einem „Rollentausch“ entschieden hatten. Es wurde sogar vermutet, 

dass dieses Leistungssystem absichtlich dazu genutzt wurde, um „unkonventionelle“ Lebensstile zu 

bestrafen. Juristen hingegen neigten dazu, das Gesetz deswegen zu kritisieren, weil es – insbesondere 

in Bezug auf den Beschäftigungsstatus von Frauen – auf unzeitgemäßen Annahmen basierte. Obwohl 

dies nur selten offen ausgesprochen wurde, bestand die Befürchtung, dass die Beibehaltung rechtlicher 

Regelungen, die auf veralteten Annahmen basieren, dazu führen würde, die Legitimität des Gesetzes 

selbst – als die Verkörperung einer „gerechten“ Gesellschaft und einer genauen Spiegelung der „sozi-

alen Realität“ – zu unterminieren. 

▼
▼

 

Das Inkrafttreten eines nationalen und europäischen Gleichstellungsrechts für Männer und Frauen in 

den 1970er-Jahren verstärkte diese kritische Fragestellung in Bezug auf das Sozialleistungsrecht und das 

Ernährermodell der Leistungsberechtigung, das ihm zugrunde lag. Doch der rechtliche und politische 

Reformdruck nahm sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene zu. In den Jahren danach 

veränderten sich der sozialpolitische Diskurs und die sozialrechtlichen Regelungen in Großbritannien 

in signifikanter Weise. Das Ziel dieser Studie besteht nun darin, die stattgefundenen Änderungen zu 

untersuchen und zu bewerten, ob – nachdem sie in den 1970er-Jahren einen gemeinsamen Ausgangs-

punkt hatten – der sozialpolitische Diskurs und das Sozialleistungsrecht Großbritanniens sich in den 

folgenden Jahren ähnlich oder unterschiedlich entwickelt haben. 
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Die Abschnitte 2 und 3 dieser Studie sind deshalb der Analyse der Entwicklung des sozialpolitischen 

▼



Diskurses und des Sozialleistungsrechts seit den 1970er-Jahren gewidmet. Auf der Basis dieser Analyse 
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argumentiert diese Studie, dass sich zwar der sozialpolitische Diskurs und die sozialrechtlichen Rege-

lungen Großbritanniens zum Teil parallel entwickelt haben, sie aber in einem zentralen Punkt drama-

tisch auseinanderlaufen. Um es noch deutlicher zu sagen: Während die Vorstellung der individuellen 

Autonomie im sozialpolitischen Diskurs inzwischen eine zentrale Rolle einnimmt, ist das rechtliche 
Inhalt	 Konzept der Abhängigkeit (trotz einer geschlechtsneutralen Form) weiterhin im Sozialleistungsrecht 

Großbritanniens dominant. 
zurück 

Die Zusammenfassung (Abschnitt 4) schließt mit einem kritischen Blick auf einige der Rechtferti-
weiter 

gungen für die anhaltende Dominanz des Konzepts der Abhängigkeit im Sozialleistungsrecht Groß-

britanniens und es werden einige vorläufige Empfehlungen im Hinblick darauf formuliert, wie wir 

allmählich über einen alternativen Weg in die Zukunft nachdenken sollten. 

2. Vom Ernährermodell zum Erwerbstätigenmodell 

Einige der wichtigsten Punkte in der Sozialpolitik-Debatte über die fortgesetzte Relevanz des Familien-

ernährermodells wurden im vorangegangenen Abschnitt dieser Studie bereits angesprochen. Auch 

aus der sozialpolitischen Literatur wird deutlich, dass eine kritische Bewertung des Modells Hand in 

Hand mit einer zunehmenden Ablehnung des Modells einherging. Nach der sozialpolitischen Theo-

retikerin Jane Lewis4 hat das Modell aufgrund der bereits erwähnten Schwäche an Glaubwürdigkeit 

verloren – und zwar besonders aufgrund seiner Unfähigkeit, die enorme Zunahme der Beteiligung von 

Frauen auf dem Arbeitsmarkt seit den 1970er-Jahren zu reflektieren. Wie Lewis aufzeigt, versäumt es 

das Modell zudem, weitere sozioökonomische Entwicklungen zu berücksichtigen, was ebenfalls zum 

Bedeutungsverlust des Modells beitrug. Zu diesen weiteren Entwicklungen gehören der Rückgang 

stabiler Vollbeschäftigung von Männern sowie eine wachsende Anzahl alleinerziehender Eltern und 

Einpersonenhaushalte sowie das Auftreten von „Patchworkfamilien“, womit Lewis die privaten Bezie-

hungen zwischen Individuen in komplexen Mustern aufeinander folgender Partnerschaften meint.5 

Wenn sich private Beziehungen und Arbeitsmarktbedingungen ständig wandeln, muss man sich fra-

gen, ob irgendeine Modellbildung überhaupt sinnvoll ist – eine Frage, zu der wir an anderer Stelle in dieser 

Studie zurückkehren werden. Trotzdem hat sich im sozialpolitischen Diskurs ein neues Modell her-

auskristallisiert, das das Vakuum ausfüllt, das durch das in Ungnade gefallene geschlechtsspezifische 

Ernährermodell entstanden ist. Laut Lewis stellt die Annahme dieses neuen „Erwerbstätigenmodells 

der Familie“ eine fundamentale Verschiebung im sozialpolitischen Denken dar – eine Verschiebung, 

die am stärksten auf der Ebene der Europäischen Union (EU) erfolgte, wo sie für eine makroökono-

mische Politik genutzt wird, die sich stark an Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum ausrichtet6. 

▼
▼

 

Dieses Modell geht von Familien aus, die aus autonomen Erwachsenen bestehen, die in Vollzeit beschäf-

tigt sind. Das Modell unterstellt, dass diese Individuen finanziell unabhängig und eigenständig sind. 

4 Lewis, J. (2006), The adult worker model family, care and the problem of gender equality, Benefits, S. 33–38; siehe auch Giullari, S. und Lewis, 
J. (2005), The Adult Worker Model Family, Gender Equality and Care, the Search for New Policy Principles and the Possibilities and Problems 
of a Capabilities Approach, United Nations Research Institute for Social Development. Abschnitt 2 dieser Studie stützt sich sehr stark auf diese 
beiden Studien. 

5 Lewis (2006) S. 33.

6 Giullari/Lewis (2005) S. 3–4.
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Der Vorteil dieses Modells liegt darin, dass es Männer und Frauen als am Arbeitsmarkt Beteiligte dar-

▼



stellt, wodurch dieses Modell eine genauere Beschreibung der sozialen Realität liefert, als das von ihm 
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abgelöste geschlechtsspezifische Ernährermodell. Aus philosophischer Sicht ist es bedeutsam, dass 

dieses Modell Männer und Frauen als autonome Einzelpersonen beschreibt und sich damit deutlich 

von dem Vorgängermodell absetzt, das der Frau in der Familie automatisch einen Abhängigkeitsstatus 

zuwies. Doch in der Praxis hat sich die Annahme der Autonomie der Frauen und ihrer eigenständigen 
Inhalt Existenzsicherung als ein problematisches Merkmal dieses Modells herausgestellt. Denn die aufgrund 

der unbezahlten Betreuungs- und Haushaltsführungszeiten der Frauen niedrige Entlohnung und die 
zurück diskontinuierlichen Erwerbsmuster von Frauen bedeuten, dass viele unter ihnen finanziell nicht voll-

ständig eigenständig sind, sondern sich zur Ergänzung ihres Einkommens auf andere verlassen müs-
weiter 

sen. Auch in normativer Hinsicht kann sich das Modell für jene als problematisch herausstellen, die 

davon ausgehen, dass für Frauen die Mutterschaft und die Haushaltsführung und nicht die Erwerbstä-

tigkeit und eine Karriere normal sein sollten. 

Vielleicht liegt die größte Schwäche des Erwerbstätigenmodells jedoch in dessen Versäumnis, sich 

nicht mit der Kinderbetreuung auseinanderzusetzen. Denn das Modell lässt die Frage unbeantwortet, 

wie für die Betreuung von Kindern und anderen Menschen gesorgt werden kann, wenn die beiden 

erwachsenen Mitglieder einer Familie vollzeiterwerbstätig sind. Das alte Ernährermodell umfasste 

natürlich diese Tätigkeiten, indem es den Abhängigkeitsstatus (und damit verbunden die Rolle der 

Betreuerin und der Hausfrau) den Frauen zuordnete. Die EU-Politiker, die das neue Erwerbstätigen-

modell vollständig und bereitwillig übernommen haben, lösten dieses Dilemma durch die Annahme, 

dass die früher zu Hause erfolgte Kinderbetreuung genauso leicht durch Dienstleister von außen aus-

geführt werden könnte. Lewis äußert sich jedoch sehr skeptisch darüber, ob diese Lösung überhaupt 

durchführbar und zufriedenstellend7 ist. Denn die Betreuung erfordert eine komplexe Mischung aus 

physischen, emotionalen und sozialen Fähigkeiten und lässt sich möglicherweise nicht so leicht „kom-

modifizieren“, wie EU-Politiker dies unterstellen. Darüber hinaus scheint es in dieser neuen Denkungs-

art keinen Raum für Frauen und Männer zu geben, eine Wahl zu treffen, ob sie die Betreuung selbst 

übernehmen oder außerhalb der Familie durchführen lassen („defamiliarisieren“) wollen. Es wäre 

wohl eine zufriedenstellendere Lösung, wenn man Frauen und Männern in dieser Frage eine Wahlfrei-

heit lassen würde. 

Tatsächlich stellt das Thema Kinderbetreuung die Achillesferse des Erwerbstätigenmodells dar. Viel-

leicht wurde dieses Modell deshalb von britischen Politikern auch nicht vollständig und bereitwillig 

übernommen8. Die Ambivalenz in Großbritannien gegenüber diesem neuen Modell zeigt sich auch 

in den sozialpolitischen Maßnahmen und den sozialrechtlichen Regelungen. So hat die britische 

Regierung einerseits umfangreiche Investitionen in Kinderbetreuungsdienste vorgenommen und 

sich entschlossen darum bemüht, alleinerziehende Mütter (mit Kindern im schulpflichtigen Alter) in 

Beschäftigungsverhältnisse zu vermitteln. Andererseits behält die Regierung jedoch die Regelungen 

für bedürftigkeitsabhängige Leistungen bei, die die weiblichen Partner arbeitsloser Männer von einer 

Arbeitsaufnahme abhalten, da deren Einkommen auf die Arbeitslosenzahlungen ihrer Männer ange-

rechnet werden. Lewis behauptet, dass diese und weitere Leistungsmerkmale auf die britische Präfe-

renz für ein „durch den Staat unterstütztes anstelle eines nicht unterstützten Erwerbstätigenmodells“9 

hinweisen. Die in letzter Zeit geäußerten Versprechen des zuständigen Ministeriums, die Arbeitsauf-

nahme von „Zweitverdienern“ bei Paaren10 zu fördern, belegen diese Ansicht. 

▼
▼

 

7 Lewis (2006) S. 34.

8 Giullari/Lewis (2005) S. 6–8. Das Modell findet sich in seiner Reinform in den Vereinigten Staaten und in den skandinavischen Ländern.

9 Giullari/Lewis (2005) S. 8.

10 Hutton MP, Secretary of State for Work and Pensions: Ansprache vor der Fabian Society bei der „Launch of Commission” des Berichts über 


Lebenschancen und Kinderarmut am 10. Mai 2006, auf die Bezug genommen wird in Bennett/Dornan (2006), Child benefit: Fit for the future. 
60 years of support for children, S. 46. 
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Lewis charakterisiert den britischen Ansatz in diesem Bereich der Sozialpolitik als eine „teilweise Indivi-

dualisierung“11. Dabei stützt sie sich auf einen rechtlichen Diskurs: Denn die Individualisierung der Leis-
Seite ��� 

tungsberechtigung ist das Spiegelbild des Erwerbstätigenmodells im britischen Sozialleistungsrecht. 

Der nächste Teil dieses Beitrags beschäftigt sich detailliert mit diesem Recht und setzt sich damit 

auseinander, dass zwar die Sozialpolitik in Großbritannien zu einer Strategie tendiert, Frauen 
Inhalt in bezahlte Beschäftigung zu bringen, dass diese Haltung jedoch nicht durch Schritte im Sozial-

leistungsrecht begleitet wird, die auf die Implementierung individualisierter Leistungsansprüche 
zurück abzielen. Stattdessen ist das rechtliche Konzept der Abhängigkeit Erwachsener innerhalb einer Paar-

beziehung genauso verbreitet wie bisher. Denn dieses Konzept strukturiert und formt nach wie vor die 
weiter 

sozialrechtlichen Regelungen. Doch das Leitbild abhängiger Individuen stellt natürlich die Antithese 

zu der Vorstellung dar, dass sie eigenständig sind. Darin liegt dann die Diskrepanz zwischen den struktu-

rellen Grundannahmen des Sozialleistungsrechts des 21. Jahrhunderts und einem sozialpolitischen 

Diskurs, der zunehmend vom Erwerbstätigenmodell dominiert wird. 

3. Von geschlechtsspezifischer zu geschlechtsneutraler Abhängigkeit 
im britischen Sozialleistungsrecht 

Dieser Abschnitt versucht darzulegen, dass das Leitbild der Abhängigkeit weiterhin im britischen Sozial-

leistungssystem fest verankert ist. Dabei untersuchen wir vier Aspekte dieses Systems: die vom Nach-

weis der Bedürftigkeit abhängigen Leistungen, das beitragsbezogene Leistungssystem unter besonde-

rer Berücksichtigung der Grundrente im Alter12, eine nicht beitragsbezogene Leistung für Menschen 

mit Behinderungen und beitragsbezogene Hinterbliebenenleistungen. Die Untersuchung konzen-

triert sich dabei auf Änderungen seit den 1970er-Jahren, obwohl Bezugnahmen auf frühere Zeiträume 

erfolgen, sofern dies angebracht ist. 

Viele der behandelten Änderungen entstanden aufgrund der auf EU-Ebene in den 1970er-Jahren 

beschlossenen Gleichstellungsgesetzgebung, die von den Mitgliedsländern die Einführung der Gleich-

behandlung von Männern und Frauen in Beschäftigungsverhältnissen und in Angelegenheiten sozi-

aler Sicherheit verlangten. Die Gesetzgebung zur Geschlechtergleichstellung in Bezug auf die Beschäf-

tigungsverhältnisse wurde zu diesem Zeitpunkt auch in Großbritannien verabschiedet. Das in Bezug 

auf diese Studie wichtigste Instrument der Europäischen Gemeinschaft war die Sozialleistungsrichtli-

nie (79/7), die die Mitgliedstaaten bis 1984 umsetzen mussten. Eine weitere Richtlinie (86/378), die sich 

mit der Gleichstellung in betrieblichen Sozialleistungssystemen befasst, wurde 1986 verabschiedet. 

▼
▼

 

Die EG-Kommission bemühte sich darum, diesen beiden Sozialleistungsrichtlinien eine dritte folgen zu 

lassen. Der Entwurf der sogenannten „lückenschließenden“ Richtlinie zielte darauf ab, sicherzustellen, 

dass die aus der ersten Sozialleistungsrichtlinie ausgenommenen Regelungen ebenfalls zum Gegenstand 

des Gleichbehandlungsprinzips wurden. Die Richtlinie zielte zudem darauf ab, die Mitgliedsstaaten 

dazu zu bewegen, alle Leistungsberechtigungen zu individualisieren. Die Bedingungen des Richtlinien-

entwurfs wurden von den Mitgliedsstaaten jedoch heftig bekämpft und vehement abgelehnt. Ende 

der 1980er-Jahre gab die EG-Kommission die Hoffnung auf die Verabschiedung einer solchen Richtli-

nie deshalb auf und vertagte das Projekt. Als Konsequenz daraus blieben eine Reihe wichtiger Bereiche 

11	 Giullari/Lewis (2005) S. 9. 
12	 Einige Aspekte der staatlichen Zusatzrente Großbritanniens – der „State Earnings Related Pension (SERPS)” – und deren Rechtsnachfolger, der 

„State Second Pension”, sind für das Thema dieser Studie ebenfalls relevant, bleiben jedoch ausgeklammert. 
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des Sozialleistungsrechts außerhalb des Anwendungsbereichs des EU-Gleichstellungsrechts und 

damit für eine gerichtliche Überprüfung unter diesem Recht unerreichbar. Allerdings wurde diese 
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Lücke in einem gewissen Umfang durch die Europäische Menschenrechtskonvention des Europa-

rats gefüllt, zu deren Unterzeichnerstaaten auch Großbritannien zählt. 

Zwar kann man – wie in dieser Studie – davon ausgehen, dass das Gleichstellungsrecht seit den 1970er-
Inhalt Jahren eine Antriebskraft für Veränderungen in Großbritannien darstellte; allerdings war sein präziser 

Einfluss auf den Inhalt der sozialrechtlichen Regelungen weniger ausgeprägt, als dies der Fall gewesen 
zurück wäre, wenn die Gesetzgebung das Ziel der Gleichstellung in Bezug auf das soziale Geschlecht (gender) 

statt auf das biologische Geschlecht (sex) definiert und interpretiert hätte. Aufgrund dieser Konzent-
weiter 

ration auf das biologische Geschlecht wurde der Prozess zur Gleichstellung im Sozialleistungsrecht 

hauptsächlich auf die Eliminierung expliziter Bezugnahmen auf „Männer“ und „Frauen“ in diesen 

Regelungen begrenzt. Diese Bereinigung der Regelungen in Bezug auf geschlechtsspezifische 

Elemente brachte in der Substanz der Regelungen jedoch kaum irgendwelche Veränderungen. Diese 

„veränderungsresistente“ Situation wurde zum großen Teil durch offenes Manipulieren von Rege-

lungen und einfallsreiche juristische Interpretationen erreicht, deren Beobachtung faszinierend war. 

Einige Beispiele für diese rechtliche Kreativität werden in der folgenden vierteiligen Analyse ausge-

wählter Änderungen des Sozialrechts aufgezeigt. 

3.1 Vom Nachweis der Bedürftigkeit abhängige Leistungen 
Bedürftigkeitsabhängige Leistungen, die den Leistungsanspruch an den Nachweis von Armut knüp-

fen, sind das im britischen Sozialleistungsrecht am stärksten wachsende Leistungssegment. Die von 

Beveridge beabsichtigte Rolle dieser Leistungen sollte nur minimal sein, doch Mitte der 1970er-Jah-

re wurde sein nationales Hilfsprogramm für Arbeitslose in „ergänzende Leistung“ (Supplementary 

Benefit) umbenannt und einer ständig wachsenden Zahl von Antragstellern gewährt. 1971 wurde der 

„Familieneinkommenszuschuss“ (Family Income Supplement), eine Leistung für erwerbstätige Eltern 

mit sehr niedriger Entlohnung, eingeführt. In den Jahren danach wurden weitere „Einkommenssub-

ventionen für Geringverdiener“ („In-Work Benefits“) eingeführt, die später in „Steuergutschriften“ (Tax 

Credits) umbenannt wurden. Zudem wurde die „ergänzende Leistung“ für Arbeitslose („Supplementary 

Benefit“) umgewandelt. Als Ergebnis dieser Gesetzgebungsaktivität gibt es inzwischen fünf wichtige 

bedürftigkeitsabhängige Leistungen: „Lohnsteuergutschrift“ („Working Tax Credit“), steuerlicher 

Kinderzuschuss („Child Tax Credit“), Sozialhilfe („Income Support“), staatlicher Rentenzuschuss („Pen-

sion Credit“) und die einkommensbezogene Beihilfe für Arbeitssuchende („Income Related Job Seeker’s 

Allowance“), wobei die beiden ersten Leistungen für Erwerbstätige und die letzten drei Leistungen für 

Menschen ohne Beschäftigung zur Verfügung stehen13. 

▼
▼

 

In den 1970er-Jahren unterlagen die ergänzende Leistung und der Familieneinkommenszuschuss den 

Berechtigungsregelungen, die auf dem geschlechtsspezifischen Familienernährermodell basierten. 

Die Regelungen sahen vor, dass bei Personen, die in einer Paarbeziehung lebten, die Bedürftigkeit 

nach den gemeinsamen Bedürfnissen und Einkünften des Paares zu bestimmen war, und dass nur 

der männliche Partner als Antragsteller auftreten und Leistungen für beide Partner erhalten konnte. 

Der Ernährerstatus (des bezahlten Erwerbstätigen) war auf diese Weise eindeutig dem männlichen 

Partner, der Abhängigkeitsstatus (des unbezahlt Arbeitenden) dem weiblichen Partner zugeordnet. 

13	 Der „steuerliche Kinderzuschuss“ (Child Tax Credit) steht auch arbeitslosen Eltern zur Verfügung. „Wohngeld“ (Housing Benefit) und die „Bei-
hilfe zur lokalen Steuer“ (Council Tax Benefit) sind ebenfalls wichtige bedürftigkeitsabhängige Leistungen, unterscheiden sich aber von den 
Leistungen, auf die im Text Bezug genommen wird, dadurch, dass sie nicht die Form einer allgemeinen Einkommenszahlung aufweisen, son-
dern in Bezug auf spezifische Kosten, nämlich die Miete und die Gemeindesteuer gezahlt werden. 
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Diese Regelungen wurden wegen der Diskriminierung weiblicher Partner heftig kritisiert. Es wurde die 

Forderung erhoben, den Ausschluss von Frauen aus der Leistungsberechtigung zu beenden und dem 
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Paar die Wahl zu überlassen, wer von beiden Partnern als Antragsteller auftritt. Einige Frauengruppen 

gingen sogar darüber hinaus und verlangten die Abschaffung der „gemeinsamen Veranlagung“ und 

stattdessen die Einführung der individualisierten Leistungsberechtigung. 

Inhalt Bei der Reform der ergänzenden Leistung wurden jedoch beide Optionen abgelehnt und der Leistungs-

ausschluss von Frauen wurde schließlich Anfang der 1980er-Jahre endgültig abgeschafft14. Dabei wur-
zurück de die Individualisierung der Leistungsberechtigung kurzerhand als zu teuer abgelehnt. Die Option, 

den Partnern die Wahl zu überlassen, wer von ihnen als Antragsteller auftritt, stellte sich ebenfalls als 
weiter 

nicht akzeptabel heraus, da aufgrund der seinerzeit geltenden Regelungen einem männlichen Part-

ner, der nicht als Antragsteller auftrat, nicht die Bedingungen zur Beschäftigungsaufnahme auferlegt 

werden konnten, die für Antragsteller galten (insbesondere die Anforderung, dem Arbeitsmarkt zur 

Verfügung zu stehen). Jene Arbeitsmarktregelungen gründeten natürlich auf der Annahme, dass der 

nicht antragstellende Partner immer die abhängige, unbezahlt Familienarbeit leistende Frau sein wür-

de, die nicht – zum Beispiel durch die Regelung, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen – zur Rück-

kehr in ein Beschäftigungsverhältnis ermutigt zu werden brauchte. 

Der Ausschluss weiblicher Partner vom Anspruch auf die ergänzende Leistung wurde in diesem Fall 

durch umständlich formulierte Regelungen ersetzt, die darauf abzielten, jene Partner eines Paares als 

Antragsteller auszuschließen, die nur wenig oder gar keine Verbindung zum Arbeitsmarkt hatten. Es 

wurde schon bald deutlich, dass diese Regelungen es Frauen nahezu unmöglich machten, selbst als 

Antragstellerinnen aufzutreten. Auf diese Weise waren diese Frauen weiterhin von einem direkten 

Zugang zur ergänzenden Leistung ausgeschlossen, obwohl alle Spuren eines expliziten Ausschlusses 

von Frauen aus der Regelung entfernt worden waren. Später wurde die neue Regelung vor Gericht 

angefochten und als rundweg unsinnig (und damit nichtig) erklärt, da auch sie für Frauen eine fast 

unüberwindliche Hürde darstellte, selbst als Antragstellerinnen aufzutreten. So wurde auch diese 

Regelung aufgehoben. Stattdessen wurde das zuvor abgelehnte Prinzip der Wahlfreiheit eines Paares 

eingeführt, bei dem das Paar den Antragsteller selbst festlegen kann. Gleichzeitig wurden die auf den 

antragstellenden oder den nicht antragstellenden Partner oder beide Partner anwendbaren Bedin-

gungen ausgeweitet. 

Diese Regelungen wurden weiter verfeinert und noch komplexer gestaltet – insbesondere als die 

ergänzende Leistung selbst durch drei andere Leistungen ersetzt wurde. Die vorläufige These dieser 

Studie besagt, dass diese Regelungen in ihrer ursprünglichen wie in ihrer revidierten Form das Vehi-

kel für das Weiterleben des Ernährermodells in bedürftigkeitsabhängigen Leistungen für Erwerbslose 

in Großbritannien sind. Um diese Behauptung jedoch zu substanziieren, wäre eine vollständige Ana-

lyse der Entstehungsgeschichte dieser Regelungen notwendig. Doch kann diese These durch einen 

kurzen Blick darauf untermauert werden, wie die Leistungsberechtigung bei anderen bedürftigkeits-

abhängigen Sozialleistungen gegenwärtig strukturiert ist, nämlich beim staatlichen Rentenzuschuss 

(„Pension Credit“), der Sozialhilfe („Income Support“) und bei der einkommensbezogenen Beihilfe für 

Arbeitssuchende („Income Related Job Seeker’s Allowance“). 

▼
▼

 

Die Regelungen für den staatlichen Rentenzuschuss („Pension Credit“) sehen lediglich vor, dass in 

den Fällen, in denen Antragsteller in einer Partnerschaft leben, es dem Paar überlassen bleibt zu ent-

scheiden, wer als Antragsteller auftritt. Wenn sich das Paar jedoch nicht einigt, wird die Angelegen-

14  Die Reform des „Familieneinkommenszuschusses“ (Family Income Supplement) wird in dieser Studie nicht behandelt. 
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heit von einem Mitarbeiter der zuständigen Leistungsbehörde entschieden. Die Voraussetzungen für 

▼



den Bezug der Sozialhilfe sind nicht ganz so geradlinig strukturiert. Denn diese Leistung wird Partnern 
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in einer Paarbeziehung auf Antrag nur gewährt, wenn sie nachweisen können, dass weder sie noch 

ihr Partner vollzeitbeschäftigt sind und wenn ihre individuelle Situation unter eine der gesetzlich 

vorgesehenen spezifizierten Kategorien fällt. Zu diesen Kategorien gehören Krankheit, Ausbildung, 

Alleinerziehung von Kindern unter 16 Jahren und die Situation, dass jemand nicht Partner eines Paares 
Inhalt ist und ein Kind oder Pflegekind unter 16 Jahren aufzieht. Diese Kategorien umfassen jedoch nicht die 

Situation von Partnern eines Paares mit einem Pflegekind oder einem gemeinsamen Kind. Da es keine 
zurück Kategorie gibt, die diese Situation abdeckt, wären solche Menschen nicht in der Lage, selbst als Antrag-

steller aufzutreten. Für diese Menschen gibt es keinen Weg zur Sozialhilfe. Stattdessen müssen ihre 
weiter 

Partner als Antragsteller auftreten und werden auch nur dann erfolgreich sein, wenn sie selbst in eine 

der spezifizierten Kategorien fallen. 

Dieses komplizierte Regelwerk wird verständlicher, wenn es aus der Sicht des Ernährermodells betrach-

tet wird. Nur dann wird deutlich, dass die Regelungen sehr geschickt dazu dienen, denjenigen Partner 

von der Rolle des Antragstellers auszuschließen, der im engsten Zusammenhang mit der Betreuung 

des Kindes des Paares steht oder sich mit größter Wahrscheinlichkeit damit beschäftigt. 

Die Voraussetzungen des Anspruchs auf die einkommensbezogene Beihilfe für Arbeitssuchende 

(Income-Related Jobseeker’s Allowance = IJSA) – die wichtigste vom Nachweis der Bedürftigkeit abhängige 

Leistung für Arbeitslose – sind sogar noch komplizierter als die Regelungen für die Sozialhilfe, wobei 

jedoch ähnliche Ausschlussmuster gegenüber unterhaltsabhängigen Partnern identifiziert werden 

können. Wer als Partner die IJSA-Leistung beantragt, muss seine Verfügbarkeit auf dem Arbeitsmarkt 

nachweisen. Dieser Bedingung werden ihre Partner jedoch nicht unterworfen – und zwar vorgeblich, 

weil davon ausgegangen wird, dass diese Partner von ihnen abhängig sind. Doch es gibt eine Reihe 

weiterer Regelungen, die automatisch zum Zuge kommen, wenn kinderlose Partner die IJSA-Leistung 

beantragen. In diesem Fall muss ein kinderloses Paar einen gemeinsamen Antrag stellen und beide 

Partner müssen alle Bedingungen erfüllen, die normalerweise für einen antragstellenden Partner gel-

ten – einschließlich der Anforderung der Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt. Es wird dem Paar (auf das 

in der Gesetzgebung als ein „gemeinsam antragstellendes Paar“ Bezug genommen wird) überlassen, 

zu entscheiden, wer von ihnen tatsächlich die Leistung erhält15. 

Möglicherweise dient die Anforderung, dass nicht antragstellende Partner dem Arbeitsmarkt zur Ver-

fügung stehen müssen, sogar Frauen als Anreiz für die Aufnahme einer Beschäftigung, die sie andern-

falls nicht aufnehmen würden. Die Regelung könnte deshalb unter dem Aspekt betrachtet werden, 

dass das geltende Sozialleistungsrecht zumindest auch einige Elemente des Erwerbstätigenmodells 

als Leitbild enthält. Die entgegengesetzte Betrachtung geht jedoch davon aus, dass die Regelungen 

für ein „gemeinsam antragstellendes Paar“, die die Verfügbarkeit auf dem Arbeitsmarkt betreffen, 

lediglich eine Ausnahme von der grundsätzlichen Regelung darstellen, die – wie wir bereits gesehen 

haben – fest in der Idee wurzelt, dass der Partner einer Person, die erfolgreich Sozialhilfe beantragt 

hat, abhängig ist und es für ihn keine Notwendigkeit zur Arbeitsaufnahme gibt. Das Schöne an diesen 

Regelungen ist übrigens, dass sie das Konzept der Abhängigkeit ohne einen ausdrücklichen Hinweis 

auf das Geschlecht oder den Begriff der Abhängigkeit selbst übernehmen. Dies wird durch die kluge 

Technik bei der Formulierung der „Ausnahme von der allgemeinen Regelung“ und durch die kreative 

Nutzung des Konzepts „kinderloses Paar“ erreicht, das im Recht der bedürftigkeitsabhängigen Leis-

tungen relativ neu ist. 

▼
▼

 

15	 Die Regelungen sind ähnlich für die „Lohnsteuergutschrift“ (Working Tax Credit) und den „steuerlichen Kinderzuschuss“ (Child Tax Credit). 
Paare müssen einen gemeinsamen Antrag einreichen. In Bezug auf den steuerlichen Kinderzuschuss erfolgt die Zahlung an den „Hauptbe-
treuer“, aber das Paar erklärt, wer von ihnen diese Rolle einnimmt. 
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In diesem Abschnitt wurde vielfach der Begriff „Paar“ verwendet. Dieser Begriff wurde in der Gesetz-
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gebung zu bedürftigkeitsabhängigen Leistungen16 immer weit gefasst und betraf miteinander verhei-
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ratete Männer und Frauen oder Männer und Frauen, die eheähnlich zusammenlebten. Seit Dezember 

2005 wurde diese Definition noch stärker ausgeweitet und umfasst jetzt auch gleichgeschlechtliche 

Paare, die entweder in einer eingetragenen Partnerschaft im selben Haushalt leben oder so zusam-

menleben, als lebten sie in einer eingetragenen Partnerschaft. Auf diese Weise ist ein großer Bereich 
Inhalt	 privater Beziehungen, nämlich Ehe, eingetragene Partnerschaft und das Zusammenleben von Men-

schen unterschiedlichen oder gleichen Geschlechts, abgedeckt. 
zurück 

Im Recht der bedürftigkeitsabhängigen Leistungen ist es im Allgemeinen finanziell ungünstig, als 
weiter 

Teil eines Paares betrachtet zu werden. Denn die finanziellen Bedürfnisse einer Person, die innerhalb 

einer Partnerschaft lebt, werden als geringer betrachtet als jene von Personen, die nicht in einer Part-

nerschaft leben. Und in einer Paarbeziehung kann nur einer der Partner direkten Zugang zu Leistun-

gen erhalten, die für beide gezahlt werden. Dem antragstellenden Partner eines Paares kann die Leis-

tung verweigert werden, weil sein Partner die erforderlichen Bedingungen nicht erfüllt. Ebenso kann 

die Leistung abgelehnt werden, wenn das Partnereinkommen zu hoch ist. Wie bereits in Abschnitt 2 

dargelegt, wurde diese Regelung kritisiert, da sie für Frauen arbeitsloser Partner keinen Anreiz zur 

Arbeitsaufnahme bietet. Sie stimmt vielmehr vollständig mit der im Ernährermodell enthaltenen 

Annahme überein und bestätigt sie, wonach Frauen unterhaltsabhängig sind und in keinem Fall selbst 

arbeiten sollten. 

3.2 Das beitragsbezogene Leistungssystem 
Die beitragsbezogenen Leistungen waren der Eckstein des nach dem Zweiten Weltkrieg etablierten 

Sozialleistungssystems. Die Leistungsberechtigung stand im Zusammenhang mit der Zahlung von Bei-

trägen, die während einer bezahlten Erwerbstätigkeit geleistet wurden, wobei die Anzahl der erfor-

derlichen Beiträge entsprechend den beantragten Leistungen variierten. Die Leistungen waren laut 

Beveridge so ausgelegt, dass sie den Einkommensausfall aufgrund von Arbeitslosigkeit, Krankheit, 

Erwerbsunfähigkeit, Alter oder Schwangerschaft kompensierten. Auf der Basis der persönlichen Versi-

cherungsbeiträge führte jeder einzelne dieser Umstände zur persönlichen Leistungsberechtigung des 

Antragstellers auf eine (normalerweise) pauschalierte Leistung, die durch einen Zuschlag für unter-

haltsabhängige Erwachsene (Adult Dependent Addition) unter der Voraussetzung ergänzt werden konn-

te, dass der abhängige Erwachsene über kein Einkommen verfügte, das eine bestimmte Einkommens-

grenze überstieg. Es war zudem möglich, aufgrund der Zahlung der Beiträge einer anderen Person 

eine Altersrente auf der Grundlage einer abgeleiteten Leistungsberechtigung (derived entitlement) zu 

beantragen. Altersrente stand demnach sowohl auf der Basis der persönlichen Leistungsberechtigung 

als auch auf der Basis einer abgeleiteten Leistungsberechtigung zur Verfügung. Schließlich gab es eine 

Reihe weiterer Umstände – wie zum Beispiel die Witwenschaft – in denen ein Antrag auf Leistungen 

gestellt werden konnte, allerdings nur auf der Basis einer abgeleiteten Leistungsberechtigung. 

▼
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Dieses Leistungssystem blieb im Großen und Ganzen intakt und wurde bis in die 1970er-Jahre hinein 

sogar leicht ausgeweitet. In jener Dekade verschob sich der Schwerpunkt des Sozialleistungssystems 

jedoch zunehmend auf bedürftigkeitsabhängige Leistungen. In den 1980er-Jahren begann der lang-

same Prozess der Demontage des beitragsbezogenen Systems, der sich seitdem – wenn auch nicht 

sehr gleichmäßig – fortgesetzt hat. So bestehen die Hauptleistungen, die kurzfristige Erkrankungen 

und Schwangerschaft abdecken, inzwischen aus vom Arbeitgeber verwalteten und nicht beitragsbe-

zogenen Leistungen. Die Leistungen bei Arbeitslosigkeit wurden inzwischen in „Beihilfe für Arbeits-

16	 Es ist anzumerken, dass die ersten bedürftigkeitsabhängigen Leistungen Großbritanniens unter dem „Old Age Pensions Act 1906” (Gesetz zur 
Regelung der Altersrente von 1906) gewährt wurden, das auf individueller Leistungsberechtigung basierte. 
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suchende“ (Jobseeker’s Allowance) umbenannt und in der Leistungsdauer von einem Jahr auf sechs 

▼



Monate reduziert (wobei bedürftigkeitsabhängige Leistungen die entstandene Lücke füllen (siehe 
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oben 3.1). Ein ähnliches Schicksal erfuhren die Sozialversicherungsleistungen an Witwen (Widow’s 

Benefits), die im folgenden Abschnitt (3.4) behandelt werden. Die früher im Zusammenhang mit allen 

Leistungen zur Verfügung stehende Zulage für abhängige Erwachsene ist fast verschwunden, obwohl 

sie zumindest im Moment noch im Zusammenhang mit einer langfristigen Leistung bei Erwerbsunfä-
Inhalt	 higkeit und der Altersrente beantragt werden kann. 

zurück	 Zu Beginn der 1980er-Jahre sah es so aus, als wenn die Altersrente selbst aufgrund einer Umstellung 

im Indexierungsverfahren von der Lohn- auf die Preisentwicklung „dahinschwinden“ würde. Doch der 
weiter 

seitdem eingetretene dramatische Einbruch des realen Werts der Rente scheint sich durch die Gesetz-

gebung wieder umzukehren, die wieder eine Anknüpfung an die Lohnentwicklung vorsieht17. 

Doch welche Rolle spielte dann in dieser Geschichte des Auf- und Abstiegs des beitragsbezogenen 

Leistungssystems im Nachkriegs-Großbritannien das Ernährermodell? Bis zur Mitte der 1970er-Jahre 

stellte das beitragsbezogene Leistungssystem eine nahezu perfekte Verkörperung des Ernährermo-

dells dar. Denn die durch das System abgedeckten Risiken waren typischerweise männliche Risiken. 

Die Schwangerschaft dagegen war zwar Teil des Systems, nicht aber der Verlust der Beschäftigung auf-

grund längerfristiger Betreuungsverantwortung. Obwohl erwerbstätigen Frauen die Beteiligung am 

Sozialversicherungssystem über Beitragszahlung nicht verwehrt wurde, hatten verheiratete Frauen 

die Möglichkeit, reduzierte Beiträge zu zahlen, durch die sie nur geringe oder keine Leistungsansprü-

che erwerben konnten. Auf diese Weise wurden sie von einer eigenständigen Beteiligung am Sozial-

versicherungssystem aktiv abgehalten. 

Wenn sie jedoch vollständige Beiträge zahlten und damit eine persönliche Leistungsberechtigung 

erwarben, lag das Niveau der Leistungen an Frauen niedriger als bei Leistungen, die an Männer ausge-

zahlt wurden. So erhielten verheiratete Frauen geringere Leistungssätze bei Krankheit und Arbeitslosig-

keit und ein zusätzlicher Betrag für ihre Ehemänner wurde nur gezahlt, wenn nachgewiesen werden 

konnte, dass die Ehemänner in keiner Weise in der Lage waren, für sich selbst zu sorgen. Darüber hin-

aus galt für Frauen, die einen Anspruch auf eine Kategorie-A-Altersrente geltend machen wollten, eine 

bekanntermaßen strenge, zusätzliche Regelung (der sog. Hälfte-Test für verheiratete Frauen).18 

Offensichtlich war die vollständige Beteiligung von Frauen am beitragsbezogenen Leistungssystem für 

diese finanziell nachteilig. In der Praxis entschieden sich die meisten verheirateten Frauen zudem für 

die Option der reduzierten Beiträge und verloren damit den Zugang zu allen Leistungen auf der Basis 

der persönlichen Leistungsberechtigung. Sie konnten jedoch finanziell von den Bestimmungen der 

abgeleiteten Leistungsberechtigung profitieren. Dadurch erhielten sie direkten Zugang zu zwei wich-

tigen Leistungskategorien: einer Altersrente der Kategorie B und den Sozialversicherungsleistungen 

an Witwen. Sobald diese Frauen und ihre Ehemänner das Rentenalter erreicht hatten, konnten ver-

heiratete Frauen auf der Basis der von ihren Ehemännern geleisteten Beiträge eine Leistungsberech-

tigung der Altersrente der Kategorie B erreichen, die mit dem halben Satz der Kategorie A ausgezahlt 

wurde. Wenn ihre Ehemänner gestorben waren, konnten sie erneut eine Altersrente der Kategorie B 

auf der Basis der Beiträge ihrer Ehemänner beantragen, allerdings wurde diese dann mit demselben 

▼
▼

 

17	 „Pensions Act 2007” (Gesetz zur Regelung der Altersrente von 2007): Abhängig von der Finanzierbarkeit und der Haushaltslage wird dieses 
Gesetz 2012 in Kraft treten. 

18	 Nach dem Sozialversicherungsgesetz von 1946 (National Insurance Act 1946) erwarben verheiratete Frauen nur dann einen eigenständigen 
Rentenanspruch auf der Basis ihrer eigenen Versicherungsbeiträge, wenn mindestens die Hälfte der Zeit zwischen Heirat und Rentenbeginn 
mit vollen Beiträgen belegt war (Anm. der Redaktion). 



▼
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(vollständigen) Satz wie die Rente der Kategorie A ausgezahlt. Verheiratete Frauen unterhalb des Ren-

tenalters konnten, wenn ihre Ehemänner starben, eine Entschädigung „für den Verlust ihres Ernäh-
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rers“ aus einer Reihe von damals zur Verfügung stehenden Sozialversicherungsleistungen an Witwen 

erhalten (Weiteres siehe im folgenden Abschnitt 3.4). 

Es ist schon erstaunlich, wie geschickt das Ernährermodell durch dieses beitragsbezogene Leistungs-
Inhalt system der Nachkriegszeit repliziert wurde. Es muss aber auch die zentrale Rolle erwähnt werden, die 

die Institution der Ehe19 spielt, sowie die großzügige Belohnung, die das System durch eine abgeleitete 
zurück Leistungsberechtigung an jene vergab, die sich durch eine Heirat gebunden hatten. 

weiter 
Das soeben beschriebene System konnte jedoch nicht die sich schnell verändernden Arbeitsmarktbe-

dingungen der 1970er-Jahre und den seinerzeit zunehmenden Druck in Richtung gleiche Bezahlung 

und gleiche Beschäftigungsbedingungen für Frauen überleben. Denn die Beteiligung an dem bei-

tragsbezogenen Leistungssystem wurde als ein Aspekt der Beschäftigung von Frauen und damit als 

eine Frage beschäftigungsbezogener Gleichstellung betrachtet. Die ersten, in der Mitte der 1970er-

Jahre reformierten Bestimmungen waren dann auch die reduzierten Leistungssätze bei Arbeitslosig-

keit und Krankheit. Sie wurden mit den Leistungssätzen der Männer gleichgestellt, obwohl diese Leis-

tungen selbst, wie bereits angemerkt, in den 1980er-Jahren durch nicht beitragsbezogene Leistungen 

ersetzt wurden. 

Eine weitere in den 1970er-Jahren durchgeführte Reform bestand aus dem Auslaufenlassen der Rege-

lung über den sog. Hälfte-Test für verheiratete Frauen (Married Women’s Half Test), der es für Frauen so 

schwierig machte, eine eigenständige Leistungsberechtigung für eine Altersrente zu erlangen.20 Gleich-

zeitig wurde die Option der Zahlung reduzierter Beiträge für neue Versicherte zurückgenommen, um 

die Chancen von Frauen beim Erwerb eigener Leistungsansprüche zu erhöhen. Zusätzlich wurde ein 

Mechanismus eingeführt, damit Menschen, die aufgrund ihrer Betreuungsverpflichtungen keiner 

Erwerbstätigkeit nachgehen können, die schweren Beitragsvoraussetzungen erfüllen konnten, die für 

Altersrenten gelten. Dieser Mechanismus – der als „Schutz der Familienverantwortung“ (Home Respon-

sibilities Protection) bezeichnet wurde, wurde wegen seiner intransparenten Funktionsweise stark kriti-

siert. So wurde erst mit Verspätung im Jahr 2007 ein Gesetz21 verabschiedet, das diese Regelung durch 

ein einfacheres System der Betreuungszuschüsse (Caring Credits) ersetzt und im Jahr 2010 in Kraft tritt. 

Dieses Gesetz hat für alle Fälle den Weg zu den schwer zu erfüllenden Beitragsbedingungen der Alters-

rente erleichtert. Die erforderliche Beitragszeit, die den Unterschied im Rentenalter22 widerspiegelt, 

beträgt 39 Jahre für Frauen, 44 Jahre für Männer. Das Gesetz von 2007 reduziert mit Wirkung ab dem 

Jahr 2024 die Anzahl der erforderlichen Beitragsjahre für Männer und Frauen gleichermaßen auf 30, 

wobei Großbritannien bis zu diesem Jahr die stufenweise Einführung desselben Rentenzugangsalters 

(65 Jahre sowohl für Männer als auch für Frauen) abgeschlossen haben will. 

▼
▼

 

Obwohl diese Änderungen der Vorschriften zum Erwerb eigenständiger Ansprüche für viele Jahre 

nicht vollständig implementiert werden, bestätigen sie ein Stück weit die Position der Frauen als 

Erwerbstätige und negieren ihren Status als Abhängige. Der Neubewertung des Beitrags der Frauen 

durch die Abschaffung diskriminierender Bestimmungen kann ein ähnlicher Einfluss zugeschrieben 

19	 In der Praxis wurde die eheähnliche Lebensgemeinschaft im begrenzten Umfang durch die Bestimmung berücksichtigt, die die Zahlung des 
„Zuschlags für abhängige Erwachsene“ in Bezug auf einen „Erwachsenen, der das Kind eines anderen Erwachsenen betreut“ sowie für einen 
Ehegatten ermöglicht. 

20  S. oben Fn. 18.

21  „Pensions Act 2007”.

22  Derzeit beträgt das Rentenalter bei der staatlichen Grundrente für Frauen 60, für Männer 65 Jahre.
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werden. Doch der sachliche Anwendungsbereich des Leistungssystems, in das Frauen nach und nach 

als vollständig partizipierende Mitglieder Zugang finden, nimmt, wie wir gesehen haben, immer mehr 
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ab. Paradoxerweise wird der persönliche Anwendungsbereich des Systems gerade dann auf Frauen aus-

geweitet, wenn der sachliche Anwendungsbereich des gesamten Systems immer mehr verkürzt wird. 

Die Leistungszuschläge für abhängige Erwachsene erfuhren seit den 1980er-Jahren ein ähnliches Schick-
Inhalt sal. Mitte der 1980er-Jahre wurden Schritte eingeleitet, um die Zuschläge für weibliche Antragsteller 

zu ähnlichen – wenn auch nicht zu gleichen – Bedingungen wie für Männer verfügbar zu machen. Als 
zurück jedoch die wichtigen kurzfristigen Leistungen für Arbeitslosigkeit, Krankheit und Schwangerschaft 

anschließend ersetzt wurden, wurden in die neuen Leistungen keine Bestimmungen über Leistungs-
weiter 

zuschläge für abhängige Erwachsene aufgenommen. Einige Frauengruppen sahen darin einen Schritt 

in Richtung einer Individualisierung der Leistungsansprüche. Die britische Regierung betrachtete die 

Abschaffung jedoch als Weg zur Reduzierung der Ausgaben für Leistungen; außerdem wollte sie damit 

die negativen Anreize vermindern, die die Sätze der kurzzeitigen Leistungen ihrer Ansicht nach auf die 

Beschäftigungswilligkeit der Männer ausübten. Zwanzig Jahre später bleiben als die beiden einzigen 

wichtigen beitragsbezogenen Leistungen, für die noch Zuschläge gelten, die langfristigen Erwerbs-

unfähigkeitsleistungen und die Altersrente der Kategorie A übrig. Doch die strengeren Bedingungen 

für die Zuschläge, die gelten, wenn Frauen eine Kategorie-A-Altersrente beziehen, bestehen weiterhin. 

Diese Ungleichheit wird jedoch aufgehoben, wenn im Jahr 2010 ein gerade verabschiedetes Gesetz zur 

Abschaffung der Zuschläge in Verbindung mit der Altersrente der Kategorie A in Kraft treten wird. 

Die Sozialversicherungsleistungen an Witwen, die auf einer abgeleiteten Leistungsberechtigung 

basieren, wurden ebenfalls auf Männer ausgeweitet, während gleichzeitig ihr sachlicher Anwendungs-

bereich teilweise reduziert wurde. Diese Entwicklungen werden im letzten Teil (3.4) dieses Abschnitts 

noch detaillierter betrachtet. Die abgeleitete Leistungsberechtigung für die Altersrente der Kategorie B 

andererseits wurde ausgeweitet und stellt damit möglicherweise das einzige Element des beitrags-

bezogenen Leistungssystems dar, das sich auf diese Weise dem Trend zum Abbau widersetzt hat. So 

können allgemein betrachtet Männer und Frauen jetzt die Leistungsberechtigung für eine (niedriger 

angesetzte) Altersrente der Kategorie B erwerben, die auf den Beiträgen ihrer Ehegatten basiert, und 

auch Witwer kommen in diesen Genuss, obwohl sie wie Witwen die Altersrente der Kategorie B mit 

einem höheren Satz erhalten. 

Doch welche Bedeutung kommt all diesen Reformen des beitragsbezogenen Leistungssystems für das 

Familienernährermodell zu? Es ist schwierig, in dieser Hinsicht zu einer bestimmten Schlussfolgerung 

zu gelangen, da einige Änderungen in die Richtung einer Förderung der Frauen als Erwerbstätige 

weisen, während andere die Verstärkung der Rolle der Abhängigkeit im System verstärken, indem sie 

den Status auf Männer ausweiten. Darüber hinaus gehen mit den meisten dieser widersprüchlichen 

Entwicklungen insgesamt Kürzungen im Niveau des Sozialschutzes einher, der vom beitragsbezo-

genen Leistungssystem gewährt wurde. Doch eine weitere bisher noch nicht erwähnte und sehr neue 

Entwicklung besiegelt die Angelegenheit aus Sicht der Autorin. Von Dezember 2005 an wird einge-

tragenen Partnerschaften derselbe privilegierte Status innerhalb des beitragsbezogenen Leistungs-

systems gewährt wie Ehepaaren23. Diese Ausweitung des Personenkreises, der in den Genuss einer 

abgeleiteten Leistungsberechtigung kommt, ist für sich selbst gesehen sehr signifikant. Doch diese 

▼
▼

 

23	 Soweit ersichtlich, sollte eingetragenen Partnern der Zuschlag für abhängige Erwachsene im Zusammenhang mit einer Altersrente der 
Kategorie A erst ab 2010 gewährt werden. Das Gesetz zur Regelung der Altersrenten 2007 sieht aber jetzt die Abschaffung dieses Zuschlags im 
Zusammenhang mit der Altersrente der Kategorie A vom selben Jahr an vor – sodass eingetragene Partner im Endeffekt diesen Zuschlag nie 
erhalten werden. 



▼
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Entwicklung kann auch die zunehmende symbolische Bedeutung erkennen lassen, die dem Konzept 

der Abhängigkeit innerhalb des Systems anhaftet – ein Konzept, so ist anzumerken, das selbstständig 
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und geschlechtsneutral gilt und das in keiner Weise vom Vorhandensein von Kindern oder der Not-

wendigkeit ihrer Betreuung abhängt. 

3.3 Nicht beitragsbezogene Leistungen für Menschen mit Behinderungen 
Inhalt Die in diesem Abschnitt zu besprechenden nicht beitragsbezogenen Leistungen wurden eingeführt, 

um Lücken bei der Abdeckung durch das beitragsbezogene Leistungssystem Großbritanniens nach 
zurück	 dem Zweiten Weltkrieg zu schließen. Wie wir bereits gesehen haben, bestand der Plan von Beveridge 

darin, ein umfassendes soziales Schutzsystem zu schaffen, das auf dem Prinzip eines beitragsbezo-
weiter 

genen Sozialversicherungssystems basierte und durch die vom Nachweis der Bedürftigkeit abhängige 

nationale Unterstützungsleistung ergänzt wurde, die ein Sicherheitsnetz für die Wenigen bildete, die 

durch das beitragsbezogene Leistungssystem nicht geschützt waren. Doch in den 1960er-Jahren wurde 

deutlich, dass viele Menschen durch die Maschen dieses Systems fielen, da sie nicht regelmäßig einer 

Erwerbstätigkeit nachgingen und damit nicht in der Lage waren, ausreichend Beiträge zu leisten, um 

sich für die verschiedenen vorgesehenen Leistungen zu qualifizieren. So waren Frauen eine Gruppe, 

die in dieser Hinsicht unter dem System litt. Ein Problem stellte dabei die unterbrochene Erwerbstätig-

keit aufgrund der Betreuung von Kindern oder anderen Personen dar. Ein weiteres Problem bestand 

darin, dass viele Frauen, die regelmäßig einer Erwerbstätigkeit nachgingen, sich – solange dies bis 1975 

möglich war – dazu entschieden hatten, reduzierte Beiträge zu zahlen, und deshalb nicht berechtigt 

waren, beitragsfinanzierte Leistungen einschließlich der Erwerbsunfähigkeitsrente zu beantragen. 

Eine zweite durch das System benachteiligte Gruppe waren Menschen, die von Kindheit an behindert 

waren, da ihre Behinderung sie an der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und damit an Beitragszah-

lungen in das beitragsfinanzierte Sozialversicherungssystem hinderte. 

1969 bemühte sich die britische Regierung darum, das Problem des Sicherungsdefizits der behin-

derten Menschen – darunter viele Frauen – zu beheben. So wurde eine beitragsfreie Invalidenrente 

(Non-Contributory Invalidity Pension = NCIP) eingeführt. Die Grundvoraussetzung für die Leistungs-

berechtigung bestand darin, dass Antragsteller zu einer Erwerbstätigkeit nicht in der Lage waren. 

Es gab weder Beitragserfordernisse noch musste die Bedürftigkeit nachgewiesen werden. Doch für eine 

Gruppe der Antragsteller – verheiratete Frauen – wurde eine zusätzliche Nachweispflicht eingeführt. 

Bei ihnen genügte nicht allein die Unfähigkeit eine Erwerbstätigkeit auszuüben, sondern sie mussten 

darüber hinaus auch „unfähig sein, normale Haushaltstätigkeiten auszuführen“. 
▼

▼
 

Dieser Nachweis der „Unfähigkeit zur Ausführung normaler Haushaltstätigkeiten“ war wiederum ein 

weiteres klassisches Beispiel für das Vorhandensein des Ernährermodells. Man ging davon aus, dass 

verheiratete Frauen von ihren Ehemännern abhängig waren, deren primäre Pflicht im finanziellen 

Unterhalt ihrer Frauen bestand. Als Gegenleistung für diese Unterstützung wurde unterstellt, dass sich 

verheiratete Frauen um den Haushalt kümmerten. Entsprechend dieser Logik mussten verheiratete 

Frauen, die in der Lage waren den Haushalt zu führen, von ihren Ehemännern bezahlt oder unterstützt 

werden. Das Leistungssystem sollte nur zum Zuge kommen, wenn Frauen aufgrund einer Behinde-

rung nicht in der Lage waren, diese Arbeiten auszuführen, was dann Männer in die Lage versetzen soll-

te, eine andere Person zur Ausführung der Dienstleistungen zu bezahlen, die normalerweise von ihren 

Ehefrauen ausgeführt wurde. 
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Die Leistung für Behinderte wurde als Frauen diskriminierend kritisiert, weil nur von ihnen das Beste-

▼



hen eines Tests der „Unfähigkeit zur Ausführung normaler Haushaltspflichten“ verlangt wurde. Die 
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praktische Durchführung des Nachweises erwies sich als sehr schwierig und verursachte unsägliche 

emotionale Verletzungen und Peinlichkeiten für die Frauen, die ihn erbringen mussten, was zu wei-

terer Kritik führte. Die britische Regierung reagierte Anfang der 1980er-Jahre darauf, indem sie die 

Leistung vollständig abschaffte – gerade zu dem Zeitpunkt, als die Gleichstellungsgesetzgebung der 
Inhalt	 EU in Kraft trat, unter der diese Tests ohnehin keinen Bestand gehabt hätten. 

zurück	 Darauf wurde die Behindertenleistung durch eine neue „Schwerbehindertenhilfe“ (Severe Disablement 

Allowance) ersetzt, die wie die Vorgängerleistung aus einer nicht beitragsbezogenen Leistung bestand, 
weiter 

die nicht vom Nachweis der Bedürftigkeit abhängig war. Die Anforderung, dass Antragsteller bewei-

sen mussten, dass sie unfähig zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit waren, wurde ebenfalls beibehal-

ten. Doch der Nachweis der „Unfähigkeit zur Ausführung von Haushaltspflichten“ für verheiratete 

Frauen wurde durch eine besondere Voraussetzung bezüglich des Alters und der Schwerbehinderung 

(Age and Severe Disablement Requirement) ersetzt, die auf alle Antragsteller Anwendung fand. Auf diese 

Weise mussten alle Antragsteller, die über 20 Jahre alt und erwerbsunfähig waren, belegen, dass sie 

nicht nur erwerbsunfähig sondern auch „schwerbehindert“ waren. Dabei handelte es sich um ein raffi-

niertes Jonglieren mit Regelungen. Unabhängig davon, ob beabsichtigt oder nicht, hatte der Hinweis 

auf das Alter und die Schwere der Behinderung den Effekt, dass viele derselben Frauen ausgeschlos-

sen blieben, die bereits von der früher geltenden Behindertenleistung aufgrund nicht ausreichender 

Behinderung ausgeschlossen waren, da sie den Test der „Unfähigkeit zur Ausführung normaler Haus-

haltspflichten“ nicht bestanden24. Der neuen Leistung lag deshalb dieselbe Vorstellung von Abhängig-

keit wie der Vorgängerregelung zugrunde. Der einzige große Unterschied zwischen der alten und der 

neuen Leistungsberechtigung lag darin, dass der ausdrückliche Hinweis auf das Geschlecht entfernt 

worden war und mit ihm die Wahrscheinlichkeit einer rechtlichen Anfechtung unter der damals schon 

in Kraft befindlichen Gleichstellungsgesetzgebung der EU. 

In einer endgültigen Wendung dieser etwas quälenden Geschichte wurde die Schwerbehindertenhil-

fe im April 2001 wieder abgeschafft. Seitdem wurden keine neuen Bescheide erteilt, obwohl die Leis-

tung weiterhin an über 20 Jahre alte Behinderte gezahlt wird, die zum Zeitpunkt der Abschaffung der 

Leistungsberechtigung ihren Bescheid bereits erhalten hatten. Im August 2006 bestand diese Grup-

pe aus 157.750 Frauen und 119.270 Männern25 . Schwerbehinderte Frauen (und Männer), die über 20 

Jahre alt und erwerbsunfähig sind, müssen sich – wenn sie keine ausreichenden Beiträge zum Errei-

chen einer Leistungsberechtigung aus dem beitragsbezogenen Leistungssystem erreichen – seit dem 

April 2001 auf bedürftigkeitsabhängige Leistungen stützen, deren Leistungsberechtigung, wie wir 

gesehen haben, auf der Grundlage einer geschlechtsneutralen Version des Ernährermodells gestal-

tet ist. Dasselbe Schicksal erleidet jedoch nicht die Gruppe der erwerbsunfähigen Antragsteller, die das 

▼
▼

 

20. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Sie sind nicht auf die bedürftigkeitsabhängigen Leistungen ver-

wiesen, sondern können einen Anspruch auf die beitragsbezogenen Erwerbsunfähigkeitsleistungen erhal-

ten – selbst wenn sie die normalerweise für diese Leistung geltenden Beitragsbedingungen nicht erfüllen. 

24	 Die Regelung zum Ausschluss der Erwerbsunfähigen über 20 hätte die verheirateten, erwerbsunfähigen Frauen, die die Voraussetzungen für 
die beitragsbezogenen Leistungen aufgrund ihrer unterbrochenen Erwerbsbiografie oder der Zahlung reduzierter Beiträge nicht erfüllen 
konnten, auch zu einem späteren Zeitpunkt ihres Lebens erreicht. Der Schwerbehinderten-Test hätte dann genauso gewirkt, wie der Test der 
„Unfähigkeit, normale Haushaltspflichten auszuüben”, um die Berechtigung auf solche Frauen auszuweiten, die durch den Test der „Erwerbs-
unfähigkeit über dem Alter von 20 Jahren“ ausgeschlossen gewesen waren. In dieser Hinsicht bestand die Gruppe der Frauen, die sowohl 
unter NCIP als auch unter der neuen „Severe Disablement Allowance” (Schwerbehindertenhilfe) „verloren haben“, aus den verheirateten 
Frauen, deren Behinderung nicht schwer genug war, um sie davon abzuhalten, sich um den Haushalt zu kümmern, und die sich deshalb zu 
Recht auf die finanzielle Unterstützung durch ihre Ehemänner verlassen durften. Siehe: Luckhaus, L. (1986), Severe Disablement Allowance: 
the Old Dressed up as New?, The Journal of Social Welfare Law (1986) S. 153–169. 

25	  Deacon, S. et al., (2007) S. 14. 
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3.4 Hinterbliebenenleistungen 

▼



Die Geschichte der Sozialversicherungsleistungen in Großbritannien an Witwen (Widow’s Benefits) 
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und ihre Umwandlung in Hinterbliebenenleistungen stellen bisher den stärksten Nachweis der Vita-

lität des Konzepts der Abhängigkeit im britischen Sozialleistungsrecht dar. Sie illustriert zudem über-

zeugend, wie dieses Konzept florieren kann, ohne zwingend mit der Präsenz von Kindern und ihrer 

Betreuung verknüpft zu sein. 
Inhalt 

Als im Jahr 1925 die Sozialversicherungsleistungen an Witwen zum ersten Mal eingeführt wurden und 
zurück noch einmal, als sie im Jahr 1946 im Zuge der Nachkriegsreformen revidiert wurden, war die am meis-

ten umstrittene Frage, ob kinderlose Frauen beim Tod ihrer Ehemänner eine Leistung erhalten sollten. 
weiter 

Beveridge beharrte darauf, dass Frauen ohne unterhaltsabhängige Kinder arbeiten26 und dass sie bes-

tenfalls eine gewisse Unterstützung bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erhalten sollten. Doch 

seine Ansicht, dass die Witwenschaft kein Risiko sei, dass vom Sozialleistungssystem Großbritanniens 

abgedeckt werden sollte, konnte sich nicht durchsetzen. So traf auch das beitragsbezogene Leistungs-

system der Nachkriegszeit – wie bereits das im Jahr 1925 verabschiedete System zuvor – weiterhin Vor-

sorge für „kinderlose Witwen“. In einer späteren Version des Systems wurde diese Deckung jedoch auf 

ältere Frauen eingeschränkt – ein Muster, das sich bis heute erhalten hat. 

Das Sozialversicherungssystem für Witwen von 1946, das tatsächlich bis weit in die 1980er-Jahre hi-

nein überlebte, bestand aus drei Elementen. Die „Beihilfe für verwitwete Mütter“ („Widowed Mother’s 

Allowance“) war an alle Witwen zahlbar, solange sie abhängige Kinder hatten. Die „Witwenbeihil-

fe“ („Widow’s Allowance“) war eine kurzfristige Leistung an alle Witwen, die ursprünglich 13, später 

26 Wochen lang nach dem Tod ihres Ehemanns gezahlt wurde. Dahinter stand die Absicht, diesen 

Frauen bei der Neuordnung ihrer Umstände – insbesondere der Notwendigkeit zur Aufnahme einer 

Erwerbstätigkeit – zu helfen. Das dritte Element für ältere kinderlose Witwen bestand aus der Witwen-

rente (Widow’s Pension). Sie wurde in Höhe eines recht generösen Satzes an Frauen unterhalb des Renten-

alters gezahlt, die entweder im Alter von über 40 Jahren zu Witwen wurden oder über 40 Jahre alt 

waren, als ihr Anspruch auf die Beihilfe für verwitwete Mütter auslief. Diese Altersschwelle wurde spä-

ter auf 50 Jahre angehoben und dann erneut effektiv durch die Einführung einer Gleitklausel mit redu-

zierten Rentensätzen für jene Frauen reduziert, die im Alter zwischen 40 und 50 Jahren zu Witwen 

wurden oder bei denen die Unterhaltsabhängigkeit ihrer Kinder in diesem Alter auslief. Mit Erreichen 

des Rentenalters hatten Witwen die Option eine Altersrente der Kategorie B zu beantragen, die mit 

einem höheren Satz gezahlt wurde. Dies hing jedoch – wie bei allen Sozialversicherungsleistungen an 

Witwen – davon ab, dass der verstorbene Ehemann zu Lebzeiten Beiträge in ausreichendem Umfang 

gezahlt hatte. 

▼
▼

 

Dieses Sozialversicherungssystem für Witwen von 1946 wurde im Jahr 1986 reformiert. Die Einschrän-

kungen der Leistungen an Witwen, die unter der Gleichstellungsgesetzgebung der EU ausgenommen 

waren, wurden stoisch beibehalten27 und auch die Beihilfe für verwitwete Mütter blieb unverändert. 

Doch die 26-wöchige Witwenbeihilfe für alle Witwen wurde in eine Einmalzahlung von 1.000 £ umge-

wandelt und die Altersschwelle für den vollständigen Satz der Witwenrente wurde – mit reduzierten 

Sätzen, wie bisher für solche Witwen im Alter zwischen 45 und 54 Jahren – auf 55 Jahre angehoben. 

Diese Veränderungen bedeuteten insgesamt eine leichte Reduzierung im persönlichen Anwendungs-

bereich dieser Leistungen – hauptsächlich zulasten der kinderlosen Witwen. 

26	  Beveridge, W. (1924) Insurance for All and Everything, S. 5; Beveridge, W. (1942) Social Insurance and Allied Services, Cmd. 6404 Abs. 153. 
27	 Siehe Luckhaus, L. (1994), Individualisation of Social Security Benefits, in: C. McCrudden (Hrsg.) Equality of Treatment between Women and Men 

in Social Security, S. 147–161. 
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Im Jahr 1996 ebnete ein Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte28 zum 

▼



ersten Mal den Weg für Witwer, gegen ihren fortgesetzten Ausschluss von den britischen Sozialver-
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sicherungsleistungen an Witwen wegen einer geschlechtsspezifischen Diskriminierung29 gerichtlich 

vorzugehen. Dementsprechend wurden in Großbritannien Musterprozesse geführt30. Als Reaktion auf 

diese Entwicklungen machte sich die britische Regierung erneut daran, die Sozialversicherungsleis-

tungen an Witwen zu ändern31. Im Jahr 1999 wurde ein neues Hinterbliebenenleistungssystem ver-
Inhalt abschiedet, das die Leistungen für Witwer ausweitete und damit Großbritannien in dieser Hinsicht 

in Übereinstimmung mit dem Rest Europas brachte32. So wurden kinderlose Witwen und Witwer 
zurück weiterhin berücksichtigt – jedoch auf einem niedrigeren Niveau. Dieses Gesetz überdauerte weitere 

Reformen – und wurde lediglich in seinem persönlichen Anwendungsbereich ab Dezember 2005 auf 
weiter 

eingetragene Partnerschaften ausgeweitet. 

Die neuen Hinterbliebenenleistungen umfassen, wie bereits vorher, drei Elemente. Die als Einmal-

leistung gezahlte Witwenbeihilfe (Widow‘s Allowance) wurde auf 2.000 £ angehoben und nennt sich 

jetzt Trauergeld (Bereavement Payment). Die „Beihilfe für verwitwete Mütter“ wurde in Beihilfe für ver-

witwete Eltern umbenannt, sonst aber nur wenig verändert. Die „Witwenrente“ hingegen wurde einer 

erheblichen Veränderung unterzogen. Unter der neuen Bezeichnung „Trauerbeihilfe“ (Bereavement 

Allowance) ist ihre Auszahlung jetzt vom Tod eines Ehegatten oder eines Partners aus einer eingetra-

genen Partnerschaft an auf 52 Wochen begrenzt, statt bis zum Rentenalter zur Verfügung zu stehen. 

Sie steht weiterhin überlebenden Ehegatten und Partnern einer eingetragenen Partnerschaft ohne 

Kinder zur Verfügung, wenn sie beim Tod ihres Partners über 45 Jahre alt sind. Doch sie steht überle-

benden Ehegatten oder Partnern einer eingetragenen Partnerschaft von über 45 Jahren nicht länger 

zur Verfügung, wenn sie keine abhängigen Kinder mehr haben – sofern dieser Fall nicht innerhalb von 

52 Wochen nach dem Tod ihres Ehegatten oder ihres Partners aus einer eingetragenen Partnerschaft 

eintritt. 

Die Berechtigung zu all diesen Leistungen ist weiterhin unauflöslich mit dem Begriff der Ehe und jetzt 

auch der eingetragenen Partnerschaft verbunden. Diese Ausweitung auf eingetragene Partnerschaften 

lässt vermuten, dass es der rechtliche Status, also der Besitz des Trauscheins oder der Urkunde einer 

eingetragenen Partnerschaft selbst ist, der durch die Privilegien gewürdigt wird, die den betreffenden 

Menschen durch das „Hinterbliebenenleistungssystem“ gewährt werden. Denn andere nicht instituti-

onelle Formen privater Paarbeziehungen erhalten nicht dieselbe bevorzugte Behandlung innerhalb 

des „Hinterbliebenenleistungssystems“ (oder einer abgeleiteten Leistungsberechtigung allgemein). 
▼

▼
 

In dieser Hinsicht ist die Behandlung einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft gleich- oder gemischt-

geschlechtlicher Paare – also jener Paare, die zusammenleben als wären sie Ehemann und Ehefrau 

oder als wären sie Partner einer eingetragenen Partnerschaft – durch das „Hinterbliebenenleistungs-

system“ höchst bemerkenswert. Denn diese Beziehungsarten zählen zum Zwecke der Erlangung einer 

Leistungsberechtigung aus dem Hinterbliebenenleistungssystem nicht. Allerdings wirken sie sich so 

aus, dass sie die überlebenden Ehegatten oder Partner einer eingetragenen Partnerschaft, die bereits 

Leistungen aus dem „Hinterbliebenenleistungssystem“ empfangen, vom weiteren Bezug ausschlie-

ßen. So werden zum Beispiel sowohl die Beihilfe für verwitwete Eltern als auch die Trauerbeihilfe sus-

28 Gaygusuz gegen Österreich (1997) 23 EHRR 364, in dem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden hat, dass das Sozialleis-
tungsrecht durch Artikel 1 des Ersten Protokolls der Europäischen Menschenrechtskonvention erfasst ist. 

29  Unter Artikel 14 der Konvention in Verbindung mit Artikel 1, Erstes Protokoll. 
30 Willis gegen Großbritannien (2002) 35 EHRR 21 war der erste von mehreren, aber auch der einzig erfolgreiche Prozess. 
31  Siehe Department of Social Security (1998) A new contract for welfare: support in bereavement, Cm4104, November, S. 2. 
32  Luckhaus, L. (2002) Member States of the Council of Europe: Entitlement to Survivor’s Pension, (unveröffentlicht). 
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pendiert, wenn der überlebende Ehegatte oder Partner einer eingetragenen Partnerschaft in einer 

eheähnlichen Lebensgemeinschaft lebt33. Wenn der Überlebende erneut heiratet oder erneut eine ein-
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getragene Partnerschaft eingeht, sind diese Leistungen – auch die Beihilfe für verwitwete Eltern – für 

immer verloren, selbst wenn eine solche folgende Ehe oder Partnerschaft wieder beendet wird34. 

Es ist also deutlich, dass die Sozialversicherungsleistungen an Witwen aus abgeleiteter Leistungsberech-
Inhalt tigung sehr genau dem geschlechtsspezifischen Familienernährermodell entsprechen. Dies ist in Bezug 

auf die Nachfolgeregelung der Hinterbliebenenleistung nicht ganz so deutlich. Sie ist in ihrer Ausgestal-
zurück tung zwar immer noch mit dem Institut eines Paares verknüpft und wirkt sich auch immer noch als ein 

geschlechtsneutrales Konzept der Abhängigkeit aus. Tatsächlich könnte man von einer Ausweitung der 
weiter 

Abhängigkeit im Sozialleistungssystem Großbritanniens sprechen, soweit die Leistungen auf eine größe-

re Gruppe Menschen in verschiedenen Beziehungsarten Anwendung finden. Gleichzeitig wird es jedoch 

zunehmend schwierig, zu identifizieren, wer sich unter den vielen Witwern und Männern in gleichge-

schlechtlichen eingetragenen Partnerschaften, die inzwischen die Hinterbliebenenleistung beantragen 

können, möglicherweise für den Status eines (finanziell bedürftigen) Unterhaltsabhängigen qualifi-

ziert. Es ist eher wahrscheinlich, dass viele dieser Männer einer angemessen bezahlten Erwerbstätigkeit 

nachgehen und keinerlei Unterbrechungen ihrer Erwerbstätigkeit in der Vergangenheit aufweisen. Ihr 

sozioökonomisches Profil entspricht dem eines „Ernährers“, obwohl die Regelungen der Hinterbliebe-

nenleistung sie als Antragsteller in die Form unbezahlt arbeitender „Abhängiger“ zwängt – wobei die 

Bestimmung für die abgeleitete Leistungsberechtigung dafür das deutlichste Beispiel darstellt. 

Die Regelungen der Hinterbliebenenleistung setzen unter Männern eine Abhängigkeitssituation vor-

aus, die in den meisten Fällen in der Realität nicht existiert. Doch wie könnte eine solche Position so-

zialpolitisch gerechtfertigt werden? Die Studie der britischen Regierung von 199835 über die Reform 

der „Sozialversicherungsleistungen an Witwen“ kann in diesem Fall hilfreich sein. In der Studie gab die 

Regierung ihre Sicht auf die wichtigsten Fragen an, warum eine Hinterbliebenenleistung erforderlich 

ist, warum ihr Anwendungsbereich auf Witwer ausgedehnt werden sollte und warum eine inhaltliche 

Reform des Systems von 1986 notwendig war. 

Hinsichtlich des Regelungszwecks der Hinterbliebenenleistung gab die britische Regierung an: 

„Die meisten Menschen würden der Argumentation zustimmen, dass der Staat eine gewisse Form von Leis-

tungen für jene bereitstellen sollte, die vorzeitig ihren Ehemann oder ihre Ehefrau verlieren, besonders in 

Fällen, in denen noch kleine Kinder vorhanden sind …“ 36 

▼
▼

 

Warum die Hinterbliebenenleistung auf Männer ausgeweitet werden sollte, begründete die Regierung 

damit, dass der fortgesetzte Ausschluss von Männern aus der Leistung eine Diskriminierung auf Grund des 

Geschlechts und „unfair“ sei und dass die Ausweitung der Leistung auf Männer die finanziellen Bedürfnisse 

von Witwern mit Kindern befriedigen würde37 . 

33	  Die Leistungen werden wieder gewährt, wenn die eheähnliche Lebensgemeinschaft beendet ist. 
34	 Die Ehe scheint hier eher als Strafe statt als Privileg zu wirken, doch vielleicht geht es hierbei um Wiederheirat und nicht um die Ehe als 

solche. Die zweite Ehe wird durch das Sozialleistungssystem (falls und wenn der neue Ehepartner stirbt) zur privilegierten Ehe und nicht 
die erste (die darüber hinaus aus dem Blickfeld verschwindet). Das grundsätzliche Problem in diesem Bereich liegt in der kulturellen und 
rechtlichen Wahrnehmung der Ehe als monogame und lebenslange Ehe. Polygame Ehen, in denen es zum Zeitpunkt des Todes mehr als 
eine Ehefrau oder einen Ehemann gibt, werden durch die Regelungen der Hinterbliebenenleistungen nicht anerkannt, wohl aber potenziell 
polygame, doch tatsächlich monogame Ehen zum Zeitpunkt des Todes. 

35  Department of Social Security (1998) A new contract for welfare: support in bereavement, Cm4104, November.

36  ibid S. 1.

37  Ibid S. 2.
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Die Reform der Leistung wurde gleichermaßen durch die Regierung mit Begriffen des „Bedarfs“ 

▼



gerechtfertigt. Auf diese Weise wurde die Reduzierung des Niveaus der Bereitstellung von Leistungen 
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als eine „Neuorientierung von Ausgaben“ bezeichnet, um die Hilfe des Staates „auf den unmittelbaren 

Bedarf und auf Kinder und Familien“38 zu konzentrieren und eine Situation zu beenden, in der (durch 

die Zahlung der Witwenrente) Hilfe an Frauen gelangte, die sie nicht benötigten, da „sie über ein aus-

kömmliches Einkommen, eine gute Betriebsrente oder eine Lebensversicherung“ verfügen39. 
Inhalt 

Im Zusammenhang mit dieser bunten Mischung an politischen Begründungen ist vor allem die Tatsa-
zurück che faszinierend, dass die traditionelle, auf dem Bedarf beruhende Rechtfertigung für die Hinterbliebe-

nenleistungen nicht erwähnt wird – nämlich die Rechtfertigung, dass es sich um eine Entschädigung 
weiter 

der Unterhaltsabhängigen (mit oder ohne Kinder) für den Verlust des Ernährers handelt. Stattdessen 

werden die Hinterbliebenenleistungen durch einen Hinweis auf die Ehe gerechtfertigt, und zwar als 

erstrebenswerte Entschädigung der Ehemänner und Ehefrauen für den Verlust durch den Tod ihres 

Ehepartners. Eine ausgefeiltere Rechtfertigung dieses Systems, die im Übrigen auch durch die Rege-

lungen der gerade erläuterten Hinterbliebenenleistungen gedeckt wird, könnte darin bestehen, dass 

die Hinterbliebenenleistungen der Belohnung einer Ehe dienen und dass diese Privilegierung der Ehe 

wiederum die tief verwurzelte und hoch geschätzte Position der Ehe reflektiert, die auch heute noch in 

der britischen Kultur fest verankert ist. 

Es ist aber auch interessant, dass die Begründung für die Reform des Leistungsniveaus sich eher auf das 

Erwerbstätigenmodell als auf das Familienernährermodell beruft. Auf diese Weise wird argumentiert, 

dass – da ältere Frauen arbeiten oder über andere Einkommensquellen verfügen – es nicht länger not-

wendig ist, ihnen eine langfristige Leistung zu zahlen, wie zum Beispiel die Witwenrente. Stattdessen 

ist die 52-wöchige Trauerbeihilfe für die „unmittelbaren Bedürfnisse“ vollkommen ausreichend. 

Es wird jedoch deutlich, dass diese Argumentation, in der die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen 

als Begründung dafür genutzt wird, um Leistungen zu beschneiden, auf Schwierigkeiten trifft, wenn 

nach einer Rechtfertigung für die Ausweitung der Leistungen an Männer gesucht wird, von denen die 

meisten immer erwerbstätig waren und ein höheres Einkommen als Frauen erzielten. Die Verpflich-

tung der Regierung, formale Gleichheit zwischen Männern und Frauen einzuführen, bot eine willkom-

mene Alternative. Doch wenig Beachtung wurde der substanzielleren Begründung geschenkt, die auf 

den damals nicht befriedigten dringenden Bedürfnissen von Witwern mit Kindern basierte. War dies 

vielleicht eine weise Wendung in Bezug darauf, dass dies in akuter Form die wiederkehrende Frage 

aufwerfen würde, warum überhaupt Leistungen an „kinderlose Witwen“ gezahlt werden sollten? 
▼

▼
 

Aus dieser kurzen Analyse der Regierungsstudie über die Hinterbliebenenleistungen wird deutlich, 

dass die öffentliche Politik in diesem Bereich etwas hohl klingt, was vielleicht nicht besonders über-

rascht, wenn man die Komplexität der involvierten sozialen und ökonomischen Themen berück-

sichtigt. Es bleibt trotzdem die Frage, wie und warum die Hinterbliebenenleistungen, die in ihrer 

Regelungsstruktur so unauflöslich mit der Vorstellung der Abhängigkeit verbunden sind, weiterhin 

existieren. Zwei Möglichkeiten bieten sich dafür an. Eine besteht darin, dass die Existenz der Hinter-

bliebenenleistungen die Bedeutung der Ehe bestätigt. Eine weitere bisher noch nicht berücksichtigte 

Möglichkeit könnte darin bestehen, dass eine bedeutende politische Meinung in Großbritannien die 

Hinterbliebenenleistungen zur Senkung der bekanntlich weitverbreiteten Armut unter älteren Frauen 

38  Ibid S. 3.

39  Ibid S. 1.




▼



Kapitel II. 
benutzen will, und dass jeder Vorschlag zur Abschaffung dieser Leistungen daher eine starke politische 

Opposition provozieren würde40.
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4. Schlussfolgerung 

Inhalt Die Abschaffung der Hinterbliebenenleistungen wäre trotzdem eine signifikante Wende in Richtung 

Individualisierung von Leistungsberechtigungen im britischen Sozialleistungsrecht. Die Individuali-
zurück sierung der Leistungsberechtigung wiederum würde bedeuten, dass das britische System frei von allen 

Spuren einer Vorstellung von Abhängigkeit wäre – und zwar unabhängig davon, ob sie geschlechts-
weiter 

spezifischer oder geschlechtsneutraler Art sind. Darüber hinaus würde die Umstellung des Leistungs-

systems auf ein Erwerbstätigenmodell der Leistungsberechtigung auf ehrliche Weise abgeschlossen. 

Doch genauso, wie eine zufriedenstellende Lösung des Themas Kinderbetreuung die Achillesferse des 

Erwerbstätigenmodells ist, stellt die Lösung des Problems „Armut und ältere Frauen“ die Achillesferse 

der Individualisierung der Leistungsberechtigung dar, wobei beide Probleme eng miteinander ver-

knüpft sind. Denn Frauen müssen sich ihren Weg aus der Armut in eine finanzielle Sicherheit bahnen, 

sodass sie nicht mehr auf Bestimmungen angewiesen sind, die auf Konzepten der Unterhaltsabhängig-

keit aufbauen. Doch dabei werden Frauen weiterhin auf Schwierigkeiten stoßen, solange das Thema 

Kinderbetreuung nicht endgültig gelöst ist. 

Diese Konzentration auf Individualisierung scheint kein nützlicher Weg vorwärts auf der Suche nach 

einem neuen rechtlichen Bezugsrahmen für das Sozialleistungssystem zu sein – einem Rahmen, der 

mehr auf die sozialen, ökonomischen und kulturellen Bedingungen des 21. Jahrhunderts abgestimmt 

ist. Ein alternativer Ansatz kann darin bestehen, am Konzept der Abhängigkeit festzuhalten und es 

zu „modernisieren“, statt es insgesamt fallen zu lassen. Das Modell des Ernährers müsste abgeschafft 

werden, und an seine Stelle könnte ein überarbeitetes Leitbild eines „Paares“ treten, das im britischen 

Recht der bedürftigkeitsabhängigen Leistungen bereits deutlich sichtbar ist. Im Zuge einer solchen 

Überarbeitung könnte auch die Idee aufgenommen werden, die Abhängigkeit des einen Partners vom 

anderen Partner eines Paares fallen zu lassen und stattdessen die Idee der „gegenseitigen Abhängig-

keit“ innerhalb eines Paares einzuführen. 

Das Verdienst dieses Ansatzes liegt darin, dass er in der Lage ist, die Realitäten privater Vereinbarungen – 

sowohl monetär als auch nicht monetär – besser zu berücksichtigen, die sich im „Zusammenleben“ 

von Menschen entwickeln. Ein solcher Ansatz ist jedoch konzeptionell fragwürdig, da er eine Gleich-

heit der Verteilung und der Machtverhältnisse zwischen den involvierten Parteien voraussetzt, die 

vielleicht gar nicht existiert. Darüber hinaus wirft ein solcher Ansatz die Frage auf, welche Rolle das 

Sozialleistungssystem in Bezug auf diese „wechselseitig abhängigen“ Paarbeziehungen spielen sollte. 

Würde die Rolle der Hinterbliebenenleistungen beispielsweise dann darin bestehen, einen Partner des 

Paares für den Verlust der „gegenseitigen Abhängigkeit innerhalb der Partnerschaft“ zu entschädigen? 

Wie könnte dies dann aber mit dem Ziel der Deckung der finanziellen Bedürfnisse verknüpft werden, 

▼
▼

 

40 Siehe zum Beispiel Equal Opportunities Commission: (2002) Evidence to the Select committee inquiry into the future of UK pensions, October, 
Abs. 18. Die Gleichstellungskommission in ihrer damaligen Zusammensetzung verband sich mit dem britischen Gewerkschaftsdachverband 
TUC und der Wohlfahrtsorganisation „Age Concern“, um lautstark gegen die geplante Regelung nicht staatlicher Renten anzukämpfen, 
wonach die Bereitstellung von „Survivors’ Benefits“ (Hinterbliebenenleistungen) nicht länger zwingende Voraussetzung für den Abschluss 
einer privaten Zusatzaltersrente (sog.„Contracting Out“) anstelle der staatlichen Zusatzrente (State Additional Pension Scheme) sein sollte. Die 
Regierung stimmte unter Berufung auf die Armut älterer Frauen zu. Es sollte jedoch angemerkt werden, dass das Rentengesetz 2007 (Pensions 
Act 2007) insgesamt die Abschaffung des „Contracting Out“ in Bezug auf persönliche Renten vorsieht. Man kann darüber spekulieren, dass bei 
einem Zusammenschluss der Pro-Ehe- und der Anti-Armut-Lobbys zur Verteidigung der staatlichen „Survivor’s Benefits“ (Hinterbliebenen-
leistungen) eine gewaltige politische Bewegung entstehen würde, mit der sich keine Regierung gerne anlegen würde. 
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denen das Sozialleistungssystem, wie es heute in Großbritannien existiert, auf recht minimalem Niveau 

Rechnung trägt? Doch schwieriger noch ist die Frage, welche „wechselseitig abhängigen“ Paarbezie-
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hungen in den Anwendungsbereich des Leistungssystems einzubeziehen sind. Wenn der Vorteil dieses 

Ansatzes der „gegenseitigen Abhängigkeit“ darin besteht, dass er die Realität vieler unterschiedlicher 

Formen „privater Solidarität“ widerspiegelt, dann sollten verständlicherweise die Grenzen so weit wie 

möglich gezogen werden, und ein solcher Ansatz sollte nicht auf solche Beziehungen beschränkt blei-
Inhalt	 ben, die durch die Rechtsinstitutionen der Ehe und der eingetragenen Partnerschaft geschützt sind. 

zurück	 Aus dem Vorgenannten wird deutlich, dass ein alternativer Ansatz zur Individualisierung, der auf der 

Vorstellung eines „wechselseitig abhängigen“ Paares basiert, genauso viele Fragen aufwirft, wie er 
weiter 

beantwortet. Vielleicht müssen wir uns noch einmal der Aufgabe stellen, grob vereinfachende Model-

le und Konzepte zu vermeiden und Gestaltungsprinzipien zu entwerfen, die sowohl praktikabel als 

auch politisch vermittelbar sind. Ein utopisches Projekt? Vielleicht. Doch auf jeden Fall sind hier ein 

paar Empfehlungen. 

Der Ausgangspunkt für einen solchen Bezugsrahmen würde aus den Prinzipien der individuellen 

Autonomie und der privaten Solidarität bestehen. Das erste Prinzip würde alle gesetzlichen Bezugnah-

men auf finanzielle Abhängigkeit eliminieren und das zweite Prinzip würde eine Kategorie anbieten, 

in der auf unorthodoxe Weise über die Art der Beziehungen nachgedacht werden kann, die im Mittel-

punkt eines Sozialleistungssystems stehen sollten, das ins 21. Jahrhundert passt und von einem öffent-

lichen Engagement getragen wird, um zumindest ein Mindestniveau finanzieller Sicherheit für alle 

Mitglieder der Gemeinschaft zu garantieren. Innerhalb dieses neuen Rahmens würde die Annahme 

stehen, dass Einzelpersonen aktive und nicht passive Lebewesen sind und dass ein System, das sowohl 

ihre Integrität als auch ihre Autonomie respektiert, sich auf ihre Fähigkeiten statt auf ihre Schwächen 

konzentrieren sollte – und zwar unabhängig davon, welche Ursache diese Schwächen auch immer 

haben sollten. 

Abstract 

This paper looks at the breadwinner and dependent model of the family, the critical appraisal of it 

in the 1970s, and its eventual replacement in social policy discourse by the adult work model. A com-

parison is then made between this discourse and social security rules and concepts, relevant to benefit 

entitlement, as they existed in the 1970s and as they developed after this date. The purpose of this com-

parison, involving detailed examination of four areas of social security law, is to establish whether the 

breadwinner and dependent model which undoubtedly underpinned benefit rules on entitlement in 

the 1970s was subsequently replaced by an adult worker model of entitlement. The investigation shows 

this change in models did not take place. Although there were many developments in social security 

law between the 1970s and the present day relevant to entitlement, the outcome of these developments 

was a shift from a sex-specific breadwinner and dependent model to a sex-neutral one, this shift having 

been prompted in large part by national and European equality law. The last part of the paper examines 

briefly whether the adult worker model of entitlement should replace the breadwinner and dependent 

model in social security law and, if not, what alternative approaches to reform might be pursued. 

▼
▼
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1. Einleitung 
Inhalt 

Der folgende Beitrag untersucht die Erosion des traditionellen männlichen Ernährermodells im Verei-
zurück nigten Königreich2 und deren Folgen für die Gleichstellung der Geschlechter unter dem Gesichtspunkt 

ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Der Arbeitsmarkt des Vereinigten Königreichs ist gekenn-
weiter 

zeichnet durch hohe Flexibilität und verfügt nur über schwache Regulierungsformen. Die Maßnah-

men, durch die Sozialleistungsempfänger zur Wiederaufnahme einer Beschäftigung gebracht werden 

sollten, haben zur Verzerrung eines klaren Unterschieds zwischen wirtschaftlicher Abhängigkeit und 

Unabhängigkeit geführt. Das Vereinigte Königreich hat einen höheren Wechsel von einem Beschäf-

tigungsstatus in den anderen (von bezahlter zu unbezahlter Arbeit und umgekehrt) als andere euro-

päische Länder. In diesem Land haben die rechtlichen Reformen bisher vornehmlich wirtschaftliche 

Flexibilität unterstützt und damit eher „Fairness und Wahlfreiheit“ gefördert, als die Gleichstel-

lung der Geschlechter. Wir sind der Ansicht, dass die Zunahme eines modifizierten Familienernäh-

rermodells nicht mit einer größeren Gleichstellung von Frauen gleichgesetzt werden kann, was daran 

liegt, dass es sich bei Teilzeitbeschäftigungen vorwiegend noch immer um gering entlohnte Tätig-

keiten handelt. Die Konzepte von Abhängigkeit und Unabhängigkeit werden kritisch hinterfragt. 

1.1 Die angelsächsische Diskussion und die Situation 
im Vereinigten Königreich 

Die Diskussionen über Einkommenssicherheit und Armut in Großbritannien haben im Laufe der letzten 

zehn Jahre im Umfeld einer relativ gesunden Wirtschaftslage, von niedrigen Arbeitslosenzahlen und 

hohen Immigrantenzahlen stattgefunden – im Gegensatz zu Erfahrungen, die zum Beispiel Deutsch-

land während desselben Zeitraums gemacht hat (Fagan et al., 2005). Wie in Tabelle 1 gezeigt wird, profi-

tierte Großbritannien seit 1995 von einem nachhaltigen Wachstum des Bruttosozialprodukts. Gleichzei-

tig stiegen die Beschäftigtenzahlen bei niedriger Inflationsrate, und bis 2003 fielen die Zinssätze (seither 

sind sie wieder angestiegen). Das Durchschnittseinkommen stieg seit 1996 stärker als die Inflationsrate, 

und es gab ein nachhaltiges Wachstum des real zur Verfügung stehenden Einkommens (DWP, 2006: 

10). Zudem hat sich der Anteil beschäftigter Männer und Frauen an der Gesamtbevölkerung seit 1995 

erhöht, während der Anteil der in Armut lebenden Menschen seit 1998/1999 gefallen ist. Die Anzahl der 

Menschen mit einem Einkommen von weniger als 60 % des Medianeinkommens (vor Wohnkosten) hat 

sich von 12,9 Millionen Menschen im Jahr 1994/95 auf 6,6 Millionen Menschen im Jahr 2005/06 praktisch 

halbiert (DWP, 2006: 32–3).3 Steht Großbritannien damit für eine eindeutige Erfolgsgeschichte? Kündi-

gt der Anstieg der Beschäftigtenzahlen bei Frauen inzwischen eine neue Phase der Gleichstellung der 

Geschlechter verbunden mit einer Erosion des männlichen Ernährermodells an? 

▼
▼

 

1	  Der Artikel basiert auf der Mitarbeit von John MacInnes, Tiziana Nazio, Jose Manuel Roche und David Lain. 
2 	 In der deutschen Fassung werden die Bezeichnungen „Großbritannien“ und „Vereinigtes Königreich“ synonym verwendet. Bei den statis-

tischen Erhebungen ist stets Nordirland mitumfasst (Anm. der Redaktion). 
3 Die Zahlen sind sogar noch höher, wenn sie unter Einschluss der Wohnkosten berechnet werden. Dann fallen sie von 15,8 Millionen im Jahr 

1994/95 auf 8,2 Millionen im Jahr 2005/06. 
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Wachstum	 
des	Brutto-	 
inlandspro-

dukts 

Basis-
zinssätze	 

Inflations-
rate	(veröf-
fentlichter	 

Wert) 

Beschäfti-
gungsrate	 

von		 
Männern 

Beschäfti-
gungsrate	 

von		 
Frauen 

Wachstumsrate	 
des		 

Durchschnitts-
einkommens 

Wachstum	des	 
real	zur	Verfü-

gung	stehenden	 
Haushaltsein-

kommens 

1995 2,9 6,6 3,4 76,3 65,8 3,1 2,6 

2000 3,8 6,0 2,9 79,3 69,1 4,5 4,5 

2005 1,9 4,6 2,8 79,0 70,1 4,0 2,1 

Quelle: DWP (2006: 14) 

weiter 

1.2 Beschäftigung: Ein Weg zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit? 
Die beiden größten Veränderungen in der Beschäftigtenstruktur seit 1996 waren der Rückgang der 

Inaktivitäts-Raten (inaktiv und arbeitslos) um annähernd 3 % und der Anstieg der unbefristeten Voll-

zeitbeschäftigung ebenfalls um 3 %. Insbesondere Frauen haben von diesem Wachstum der unbe-

fristeten Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse profitiert (Tabelle 2). Die Inaktivitäts-Raten (inaktiv und 

arbeitslos) unter Müttern sind seit 1996 sogar noch stärker gefallen, nämlich von 35 % auf 29 % (Tabelle 3). 

Zudem waren mehr Väter als Männer insgesamt beschäftigt. Die Beschäftigungsraten für Mütter und 

Frauen insgesamt waren fast gleich. Dabei arbeiten Mütter in Großbritannien eher Teilzeit (42,2 %) als 

Vollzeit (28,2 %), während diese Prozentsätze für Frauen insgesamt eher umgekehrt gelten, d.h. dass 

Frauen insgesamt häufiger Vollzeit als Teilzeit arbeiten. 

Ausgehend von einem niedrigen Niveau erhöhte sich die Teilzeitbeschäftigung von Männern. Der 

Anteil der Personen hingegen, die Teilzeit arbeiteten, da sie kein Vollzeitbeschäftigungsverhältnis 

finden konnten, fiel von 13,4 % auf 8,6 %. Der Anteil von Teilzeit arbeitenden Frauen jedoch, die keine 

Vollzeitbeschäftigung anstrebten, war mit ungefähr 80 % sehr hoch. Dies scheint damit zusammenzu-

hängen, dass sich diese Frauen in ihrer gegenwärtigen Situation finanziell sicher fühlen, wobei 43 % 

von ihnen ihre Entscheidung damit begründeten, dass sie mehr Zeit mit ihren Familien verbringen 

wollten. Weitere 16,7 % führten an, dass sie aus anderen Gründen Teilzeit arbeiteten. Der mit 67,5 % am 

häufigsten angegebene Grund war jedoch die Betreuung von Kindern, weitere 29 % gaben andere nicht 

näher bezeichnete Gründe an. 

▼
▼

 
Beim Vergleich von Eltern (Tabelle 3) mit Männern und Frauen insgesamt (Tabelle 2) liegt der Grund 

für das Nichtanstreben einer Vollzeitbeschäftigung darin, dass Eltern mehr Zeit mit ihren Familien 

verbringen wollen. Deshalb arbeiteten 56,5 % der Eltern im Jahr 2005 in Großbritannien Teilzeit. Aller-

dings gab fast ein Drittel der Befragten an, dass häusliches Engagement sie an der Vollzeitarbeit hin-

derte. Unzureichende Kinderbetreuung ist hingegen kein signifikanter Grund für die Nichtaufnahme 

einer Vollzeitbeschäftigung. Die Betreuung von Kindern ist freilich der Hauptgrund dafür, dass in die-

sen Haushalten ein Elternteil nur Teilzeit arbeitet. 
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Tabelle	2:	Beschäftigungsstatus	in	Großbritannien,	1996	und	2005	in	%	 
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	 1996 

	 Männer Frauen MF	insges. 

Vertragsart 	 	 	 

Vollzeit unbefristet 55,1 32,4 44,1 

Vollzeit befristet 2,7 2,0 2,4 

Teilzeit unbefristet 3,2 23,4 13,0 

Teilzeit befristet 1,0 2,9 1,9 

Vollzeit ohne Vertrag* 13,1 3,0 8,2 

Teilzeit ohne Vertrag* 1,2 2,7 1,9 

Keine Beschäftigung (inaktiv und 
arbeitslos) 

23,7 33,6 28,5 

Summe 100 100 100 

Grund	für	die	Teilzeitanstellung 	 	 	 

Student oder Schüler 40,3 10,0 15,0 

Krank oder behindert 2,9 1,1 1,4 

Konnte keine Vollzeitbeschäftigung 
finden 

29,4 10,3 13,4 

Wollte keine Vollzeitbeschäftigung 27,4 78,6 70,1 

Summe 100 100 100 

Grund	dafür,	keine	Vollzeitanstellung	 
anzustreben 

Finanziell abgesichert – arbeitet ohne 
Notwendigkeit 

Herbstquartale nur vom Herbst 
1994 bis zum Herbst 1999, Frühjahrs- 

und Herbstquartale vom Frühjahr 
2001 an 

Ausreichender Verdienst bei Teilzeitbe-
schäftigung 

Möchte mehr Zeit mit der Familie 
verbringen 

Häusl. Engagement verhindert 
Vollzeitbeschäftigung 

Unzureichende Kinderbetreuungs-
einrichtungen 

Anderer Grund 

Summe 

Grund	für	Teilzeitarbeit 

Betreuung von Kindern 

Frühjahrs- und Herbstquartale nur 
vom Frühjahr 2001 an 

Betreuung von hilfebedürftigen 
Erwachsenen 

Andere Gründe 

Summe 

Arten	befristeter	Beschäftigung 	 	 	 

Saisonarbeit 4,4 5,2 4,8 

Zeitvertrag, Projektvertrag 55,1 50,0 52,2 

Zeitarbeitsfirma 12,6 13,2 13,0 

Gelegenheitsarbeit 17,6 21,0 19,5 

Befristet aus anderen Gründen 10,3 10,6 10,5 

Summe 100 100 100 

2005 

Männer Frauen MF	insges. 

	 

56,9 36,6 47,1 

2,1 1,6 1,9 

4,8 24,4 14,3 

1,1 2,1 1,6 

12,1 2,7 7,5 

1,4 2,6 2,0 

21,4 30,0 25,6 

100 100 100 

	 

37,1 12,7 17,9 

5,2 1,7 2,5 

16,7 6,5 8,6 

41,0 79,1 71,0 

100 100 100 

	 

23,8 6,2 8,3 

17,0 6,6 7,9 

12,3 43,3 39,6 

8,6 28,5 26,1 

0,4 1,6 1,5 

37,9 13,7 16,7 

100 100 100 

21,1 71,9 67,5 

5,6 3,3 3,5 

73,3 24,8 29,0 

100 100 100 

	 

5,1 4,0 4,5 

44,9 49,8 47,4 

22,5 15,9 19,1 

17,6 17,3 17,4 

9,9 13,0 11,5 

100 100 100 
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1996 

Männer Frauen MF	insges. 

Grund	für	befristete	Beschäftigung 

Praktikum 6,9 4,3 5,4 

Konnte keine unbefristete 
Beschäftigung finden 

49,9 37,6 43,0 

Wollte keine unbefristete 
Beschäftigung 

18,5 32,0 26,0 

Andere Gründe 24,7 26,1 25,5 

Summe 100 100 100 

2005 

Männer Frauen MF	insges. 

8,6 7,1 7,8 

31,9 21,1 26,3 

21,8 26,8 24,4 

37,8 45,0 41,5 

100 100 100 

Seite �8� 
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weiter Quelle: Roche und MacInnes – Berechnung der Arbeitskräfteerhebung in Großbritannien

Hinweis: Die Zahlen beziehen sich auf Männer (16–64 Jahre alt) und Frauen (16–59 Jahre alt) in allen Haushaltsarten.

* „Ohne Vertrag“ bezieht sich auf Beschäftigte ohne Arbeitsvertrag: Arbeitgeber, Selbstständige, mitarbeitende Familienangehörige usw. 

Tabelle	3:		Beschäftigungsstatus	nach	Haushaltsart	in	Großbritannien	1996	und	2005		 

(Haushalte	mit	Paaren	und	Kindern)	in	% 

	 

	 

▼
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	 1996 

	 Männer Frauen MF	insges. 

Vertragsart 

Vollzeit unbefristet 65,7 19,7 43,1 

Vollzeit befristet 2,1 1,3 1,7 

Teilzeit unbefristet 1,2 33,1 16,9 

Teilzeit befristet 0,4 3,9 2,1 

Vollzeit ohne Vertrag* 16,4 2,8 9,7 

Teilzeit ohne Vertrag* 0,8 4,5 2,6 

Keine Beschäftigung (inaktiv und arbeitslos) 13,4 34,7 23,8 

Summe 100 100 100 

Grund	für	die	Teilzeitanstellung 

Student oder Schüler 5,9 0,4 0,8 

Krank oder behindert 4,8 0,3 0,5 

Konnte keine Vollzeitbeschäftigung finden 57,7 5,4 8,3 

Wollte keine Vollzeitbeschäftigung 31,5 93,9 90,4 

Summe 100 100 100 

Grund	dafür,	keine	Vollzeitanstellung	 
anzustreben 

Finanziell abgesichert – arbeitet ohne 
Notwendigkeit 

Herbstquartale nur vom Herbst 
1994 bis zum Herbst 1999, Früh-
jahrs- und Herbstquartale vom 

Frühjahr 2001 an 

Ausreichender Verdienst bei 
Teilzeitbeschäftigung 

Möchte mehr Zeit mit der Familie 
verbringen 

Häusl. Engagement verhindert 
Vollzeitbeschäftigung 

Unzureichende Kinderbetreuungseinrich-
tungen 

Anderer Grund 

Summe 

2005 

Männer Frauen MF	insges. 

68,7 24,9 47,3 

1,7 0,8 1,3 

2,2 35,8 18,6 

0,3 2,4 1,3 

16,7 2,5 9,7 

1,0 4,2 2,6 

9,3 29,4 19,2 

100 100 100 

6,4 0,8 1,2 

7,8 0,4 1,0 

27,3 2,8 4,7 

58,4 96,0 93,0 

100 100 100 

8,4 1,5 1,9 

6,7 1,7 2,0 

32,3 57,8 56,5 

23,5 32,7 32,2 

1,5 2,2 2,2 

27,7 4,0 5,2 

100 100 100 
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1996 

Männer Frauen MF	insges. 

Grund	für	Teilzeitarbeit 

Betreuung von Kindern 

Frühjahrs- und Herbstquartale 
nur vom Frühjahr 2001 an 

Betreuung von hilfebedürftigen Erwach-
senen 

Andere Gründe 

Summe 

Arten	befristeter	Beschäftigung 	 	 	 

Saisonarbeit 4,0 3,7 3,8 

Zeitvertrag, Projektvertrag 65,3 57,5 60,1 

Zeitarbeitsfirma 10,1 9,4 9,6 

Gelegenheitsarbeit 10,6 19,1 16,2 

Befristet aus anderen Gründen 10,0 10,4 10,3 

Summe 100 100 100 

Grund	für	befristete	Beschäftigung 	 	 	 

Praktikum 4,9 2,7 3,4 

Konnte keine unbefristete Beschäftigung 
finden 

62,6 34,8 44,1 

Wollte keine unbefristete Beschäftigung 5,5 35,8 25,6 

Andere Gründe 26,9 26,8 26,9 

Summe 100 100 100 

2005 

Männer Frauen MF	insges. 

58,2 93,8 92,3 

2,3 0,6 0,7 

39,5 5,6 7,1 

100 100 100 

	 

5,3 2,5 3,6 

60,3 60,7 60,6 

20,6 9,1 13,6 

4,9 12,5 9,5 

8,9 15,2 12,7 

100 100 100 

	 

10,3 5,5 7,4 

33,1 18,8 24,4 

10,8 24,2 18,9 

45,8 51,5 49,3 

100 100 100 

▼



Quelle: Roche und MacInnes, Berechnungen auf der Grundlage der Arbeitskräfteerhebung für das Vereinigte Königreich (UK Labour Force Survey) 
Hinweise: Die Zahlen beziehen sich auf den Haushaltsvorstand (die Haushaltsreferenzperson) und den Partner in Haushalten mit abhängigen 
Kindern. 
* „Ohne Vertrag“ bezieht sich auf Beschäftigte ohne Arbeitsvertrag: Arbeitgeber, Selbstständige, mitarbeitende Familienangehörige usw. 

Die Zahlen für befristete Beschäftigungen und Selbstständige sind rückläufig, wobei der Rückgang 

befristeter Beschäftigungen zum großen Teil auf den Rückgang bei Saisonarbeit, Zeit- und Projektver-

trägen zurückgeht (Tabelle 2). Die Beschäftigung in Zeitarbeitsfirmen hingegen erhöhte sich marginal 

von 13 % auf 19 % aller im Jahr 2005 befristet Beschäftigten. Trotzdem stellen Beschäftigungsverhältnisse 

mit befristeten Arbeitsverträgen in Großbritannien den Hauptanteil aller temporärer Beschäftigungs-

verhältnisse dar. Doch das Unvermögen eine unbefristete Beschäftigung zu finden, hat als Grund 

für befristete Beschäftigung an Bedeutung verloren: So gaben im Jahr 1996 noch 43 % aller befristet 

Beschäftigten dies als Grund an, während im Jahr 2005 nur noch 26,3 % der Befragten diese Begrün-

dung lieferten. Ein Viertel aller befristet Beschäftigten wollte hingegen keine unbefristete Beschäf-

tigung und immerhin 41,5 % gaben sonstige Gründe an, was gegenüber 25,5 % der Befragten im Jahr 

1996 einen enormen Anstieg bedeutet. Insgesamt schien es im letzten Jahrzehnt wohl einen höheren 

Zufriedenheitsgrad mit dem aktuellen Beschäftigungsverhältnis zu geben, wie aus den Antworten auf 

diese Fragen in der Arbeitskräfteerhebung zu entnehmen ist. Die standardmäßige Antwort „besser als 

nichts“ kam jedenfalls nicht mehr so oft vor. 
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2.1 Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern 

„Das Gesamteinkommen von Frauen hat sich im Vergleich zu dem von Männern in der Zeit von 1996/97 bis 

2004/0� um mehr als das Doppelte erhöht. Dies bedeutet einen 36 %igen Anstieg für Frauen im Vergleich zu 

einem 14 %igen Anstieg für Männer.“ (WEU, 2006: 7).4 Trotzdem besteht weiterhin ein Einkommensunter-
Inhalt schied zwischen Männern und Frauen. So betrug nach den Daten der von der staatlichen Gleichstel-

lungsabteilung (Women and Equality Unit, WEU) analysierten Erhebung der Familieneinkommen 
zurück (Family Resources Survey) das mittlere Gesamteinkommen aller Frauen nur 55 % des mittleren Gesamt-

einkommens der Männer. Die in einer Partnerschaft lebenden Rentnerinnen verfügten sogar nur über 
weiter 

ein mittleres Gesamteinkommen von 39 % des mittleren Gesamteinkommens vergleichbarer Männer, 

während alleinstehende Rentnerinnen über 91 % des Einkommens der vergleichbaren Männergruppe 

verfügten. 

Das wöchentliche Durchschnittseinkommen aller Männer lag 2004/05 in Großbritannien bei 433 £ – 

im Vergleich zum wöchentlichen Durchschnittseinkommen aller Frauen von 238 £. Obwohl Lohn- und 

Gehaltszahlungen die Haupteinkommensquelle für Männer und Frauen (68 % bzw. 63 %) darstellten, 

war der „gender pay gap“ (geschlechtsspezifischer Einkommensunterschied) für die Diskrepanz der 

Gesamteinkommenniveaus verantwortlich. Annähernd ein Drittel aller Frauen hatte ein verfügbares 

Nettoeinkommen von unter 100 £ pro Woche, wohingegen lediglich 15 % der Männer über ein ähn-

liches Einkommensniveau verfügten. Dagegen wiesen 38 % der Männer – im Vergleich zu lediglich 15 % 

der Frauen – ein Einkommen von 400 £ pro Woche auf. 

Männer, die in Paarbeziehungen mit Kindern leben, verfügten über das höchste Einkommen, das 

zum allergrößten Teil Einkommen aus abhängiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit war. Allein-

stehende Frauen mit Kindern verfügten zwar über ein höheres Einkommen als andere Frauen (WEU, 

2006: 83–9; Lewis und Campbell 2007), erzielten ihr Einkommen jedoch in weit geringerem Umfang 

aus bezahlter Beschäftigung.5 Für 18 % der Frauen und 7 % der Männer waren nach Erwerbseinkünften 

Sozialleistungen (welfare benefits) die größte Einnahmequelle (Tabelle 4). Arbeitslose Frauen ohne Kin-

der, die entweder allein oder mit einem Partner lebten, wiesen das niedrigste Einkommen aller Grup-

pen auf. Die Arbeitslosenrate, die über die letzten Jahre hinweg ständig gefallen ist, liegt bei 5 %. Dabei 

weisen Frauen in Großbritannien traditionell eine geringere Arbeitslosenquote auf als Männer, was im 

Vergleich zu anderen europäischen Ländern eher ungewöhnlich ist. Denn dort liegt die Arbeitslosen-

rate für Frauen zumeist sehr viel höher. 
▼

▼
 

2.2 Ehebedingte Unterschiede 
Die individuellen Einkommen erhöhten sich in den Jahren 1996 bis 2004. Dabei stieg das Einkommen 

von Frauen, die nie verheiratet waren, von 78 % (1996) auf 87 % (2004) des Einkommens vergleichbarer 

Männer. Auch geschiedene und getrennt lebende Frauen erlebten einen ähnlichen Anstieg von 74 % 

auf 83 % des Einkommens vergleichbarer Männer (WEU, 2006: 43). 

4 Die WEU-Analyse der Individualeinkommen basiert auf der „Erhebung der Familieneinkommen“, die Erhebungen in 29.000 Haushalten in 
Großbritannien zur Grundlage hat. http://www.womenandequalityunit.gov.uk/indiv_incomes/report2006.pdf 

5 Im Jahr 2004/05 gab es 388.000 alleinerziehende Mütter mit Vollzeitbeschäftigung – im Vergleich zu 1,4 Millionen in einer Partnerschaft 
lebenden Frauen mit Kindern, die gleichfalls vollzeitbeschäftigt waren (siehe Tabelle 7.5, S. 89, WEU 2006). 

http://www.womenandequalityunit.gov.uk/indiv_incomes/report2006.pdf
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Tabelle	4:		Durchschnittliches	Gesamteinkommen	 und	Zusammensetzung	 nach	Einkommensquellen,	 

▼



Vergleich	zwischen	Männern	und	Frauen	in	Großbritannien	2004/05 
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Inhalt 

zurück 

weiter 

Durchschnittliches	 
Gesamteinkommen	 

pro	Woche 

Arbeits-
einkommen 

Sozial-
leistungen* 

Selbstständig-
keit	 

Nichtstaatliche	 
Renten 

Alle Männer 433 £ 68 % 7 % 11 % 8 % 

In Partnerschaften 
lebende Männer 
mit Kindern 

593 £ 79 % 2 % 14 % 1 % 

Alleinstehende 
Männer ohne Kinder 

327 £ 77 % 5 % 10 % 2 % 

In Partnerschaften 
lebende Rentner 

327 £ 16 % 30 % 6 % 38 % 

Alleinstehende 
Rentner 

244 £ 4 % 49 % 2 % 35 % 

Alle Frauen 238 £ 63 % 18 % 4 % 5 % 

In Partnerschaften 
lebende Frauen 
mit Kindern 

251 £ 70 % 13 % 6 % 0 % 

Alleinstehende 
Frauen mit Kindern 

268 £ 44 % 29 % 2 % 1 % 

Alleinstehende 
Frauen ohne Kinder 

262 £ 82 % 6 % 4 % 2 % 

In Partnerschaften le-
bende Rentnerinnen 

138 £ 21 % 44 % 3 % 18 % 

Alleinstehende 
Rentnerinnen 

196 £ 5 % 62 % 1 % 25 % 

Quelle: WEU 2006: 17–19 sowie die Tabellen 2.1 und 2.2 

Hinweis: *Hauptsächlich „Retirement Pension“ (Altersrente) und „Incapacity Benefit“ (Erwerbsunfähigkeitsleistungen). Frauen erhielten in grö-
ßerem Maße bedürftigkeitsabhängige Leistungen in Form von „Child Benefit“ (Kindergeld) und „Income Support“ (Sozialhilfe) sowie zusätzliche 
„Tax Credits“ (Steuergutschriften). 

Das Einkommen verheirateter Frauen lag bei 40 % des Einkommens verheirateter Männer. Bei Män-

nern gab es jedoch praktisch keinen Unterschied im Einkommen zwischen verheirateten und in einer 

▼
▼

 

eheähnlichen Lebensgemeinschaft lebenden Männern. „In einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft 

lebende Frauen verfügten jedoch mit 249 £ (pro Woche) über die höchsten mittleren Einkommen unter Frau-

en und verheiratete Frauen mit 149 £ über die niedrigsten.“ (WEU, 2006: 40). Zwischen den Haushalten 

gab es aber deutliche Unterschiede in der Beteiligung von Frauen am Gesamteinkommen: So belief 

sich der Anteil der Frauen am Haushaltseinkommen in Haushalten, in denen Frauen einer Vollzeitbe-

schäftigung nachgingen, auf 46 %, während sich der Anteil der Frauen in Teilzeitbeschäftigungen auf 

lediglich 27 % belief (WEU, 2006: 75). Und der Anteil der Frauen am Haushaltseinkommen war dort am 

höchsten, wo das Einkommen unter 200 £ pro Woche lag (WEU, 2006: 80). Bei 21 % der Paare belief sich 

das Einkommen der Frauen auf 50 % des Familienhaushaltseinkommens, wohingegen bei lediglich 7 % 

der Paare das Einkommen der Frau dem ihres Partners (plus/minus zehn %) entsprach. Doch in 18 % der 

Haushalte verdienten Frauen sogar mehr als ihre männlichen Partner (WEU, 2006: 67–8). 



▼
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Die Zähigkeit des „gender pay gap“ (der geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede) wurde 

sowohl in akademischen als auch in politischen Diskussionen in den vergangenen Jahren in Großb-
Seite �8� 

ritannien zu einem heiß diskutieren Thema. Dabei war es eine der Aufgaben der staatlichen Unter-

suchung durch die „Women and Work Commission“ (Kommission Frauen und Arbeit), die Lohn- und 

Gehaltszahlungen zu untersuchen.6 Rubery und Smith (2006) führen aus, dass ungleiche Lohn- und 

Gehaltszahlungen nicht nur im Zusammenhang mit der asymmetrischen Arbeitsteilung innerhalb 
Inhalt	 der Familie stehen, sondern dass es dabei auch um die Unterbewertung weiblicher Erwerbstätigkeit 

geht, die bisher vernachlässigt wurde. 
zurück 

2.3 Einkommensverteilung und geschlechtsspezifische 
weiter Einkommensunterschiede 

Die Einkommensschere hat sich in Großbritannien weiter geöffnet. So ist das Einkommen der in den 

oberen Dezilen vertretenen Einkommensempfänger schneller gewachsen als das Einkommen jener 

in den unteren Dezilen. Die Lohnkluft zwischen Frauen und Männern ist jedoch am höchsten unter 

Managern und leitenden Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes, wo sie einen Unterschied von über 

20 % ausmacht. Am niedrigsten sind die geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede mit unter 

5 % hingegen in Facharbeiterberufen sowie bei weniger qualifizierten Arbeitnehmern im Personal-

dienstleistungs- und Verwaltungsbereich. 

Die Lohnkluft hat sich in Großbritannien allerdings für weibliche Vollzeitbeschäftigte gegenüber 

männlichen Vollzeitbeschäftigten verringert. Aber der Abstand bei Teilzeitbeschäftigten bleibt nach 

wie vor groß und weist seit den frühen 1980er-Jahren keine Veränderung auf. Grimshaw et al. (2002: 5) 

gehen davon aus, dass 1982 der mittlere Bruttostundenverdienst von Frauen bei 72 % der vergleichbaren 

Löhne vollzeitbeschäftigter Männer lag – im Vergleich zu 86,2 % im Jahr 2005. Bei Teilzeitbeschäftigten 

änderte sich das Verhältnis hingegen von 56,8 % im Jahr 1982 auf 59 % im Jahr 2005.7 „Das Verhältnis 

verringerte sich innerhalb von sechs Jahren bis 1994 um fünf Prozentpunkte, doch es dauerte acht Jahre bis 

200�, bis sich der Abstand um weitere fünf bis sechs Prozentpunkte verringerte“ (Grimshaw, 2006: 6). Rube-

ry und Smith (2006) führen aus, dass die neuen verfügbaren Daten von der „Annual Survey on Hours 

and Earnings (ASHE)“ (Jährliche Untersuchung der Arbeitsstunden und -einkommen)8 belegen, dass 

die Lohnkluft für Teilzeitbeschäftigte noch größer als ursprünglich angenommen ist. 

▼
▼

 

6 	  http://www.womenandequalityunit.gov.uk/women_work_commission/. 
7 	 Siehe Grimshaw und Carroll (2006), die eine Zusammenfassung darüber bringen, wie sich die Datenquellen über diesen Zeitraum verändert 

und wie sie dies in ihrer Analyse berücksichtigt haben. 
8  http://www.statistics.gov.uk/STATBASE/Product.asp?vlnk=13101. 

http://www.womenandequalityunit.gov.uk/women_work_commission/
http://www.statistics.gov.uk/STATBASE/Product.asp?vlnk=13101


Grafik	1:		Durchschnittlicher	Bruttostundenverdienst	von	Frauen	im	Verhältnis	zur		 

durchschnittlichen	männlichen	Vollzeitvergütung	(1982–2005)	in	% 
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Quelle: Rubery und Smith (2006: 7), entnommen aus ASHE 1998–2005; NES Grimshaw et al. 2002: Abbildung 1.1 
Die gestrichelte Linie steht für die ASHE-Daten und eine Diskontinuität in der Serie. 
Einschließlich Überstundenzahlungen für Vollzeitbeschäftigte, doch die ASHE-Daten für FPT/MFT umfassen keine Überstundenzahlungen. 
FFT= Female Full-time – vollzeitbeschäftigte Frauen 
MFT= Male Full-time – vollzeitbeschäftigte Männer 
FPT=Female part-time – teilzeitbeschäftigte Frauen 

2.3.1	Niedriglöhne,	Teilzeitarbeit	und	nationaler	Mindestlohn 

Der Anteil der Beschäftigten mit Niedriglöhnen ist in Großbritannien gefallen. Die Einführung des 

nationalen Mindestlohns (National Minimum Wage) im Jahr 1999 hatte einen großen Einfluss auf die 

Teilzeitbeschäftigten Großbritanniens. Der Mindestlohn hat die Einkommenssituation der am nie-

drigsten bezahlten Beschäftigten – ungefähr 6 Millionen, darunter sehr viele Frauen – auf signifikante 

Weise verbessert. Er hatte keineswegs einen negativen Beschäftigungseffekt und hat erheblich zur 

Reduzierung der Armut beigetragen. Der Nachweis von Machin et al. (2003) legt sogar nahe, dass die 

Mindestlohn-Politik in Großbritannien seit 1999 einen erheblichen Einfluss auf die Reduzierung der 

ungleichen Bezahlung von Pflegepersonal hatte. Die Recherche von Stewart (2004) unter Verwendung 

dreier unterschiedlicher Quellen repräsentativer Daten für Großbritannien bestätigt gleichfalls, dass 

der Mindestlohn keinen negativen Einfluss auf die Beschäftigung hatte und zur Anhebung von Lohn- 

und Gehaltszahlungen führte. Cooke und Lawton (2008: 64) gehen davon aus, dass der Mindestlohn 

die Niedriglohnkommission (Low Pay Commission – LPC) als erfolgreichen politischen Akteur etabliert 

hat. Als der Mindestlohn im April 1999 eingeführt wurde, lag er für Erwachsene bei 3,60 £ pro Stunde. 

Bis zum Oktober 2007 hatte er sich auf 5,52 £ erhöht (siehe Anhang). 

Trotzdem beläuft sich der nationale Mindestlohn lediglich auf ungefähr 40 % des Medianeinkommens 

männlicher Vollzeitbeschäftigter (Rubery und Smith, 2006: 21). Frauen befinden sich eher in nie-

drig bezahlten Beschäftigungsverhältnissen als Männer. Im Jahr 2006 waren annähernd zwei Drittel 

(64 %) der Niedriglohnbeschäftigten in Großbritannien Frauen. Und über zwei Fünftel (41 %) von ihnen 

arbeiteten in Teilzeit, wobei 46 % der Teilzeitbeschäftigten – im Vergleich zu 14 % der Vollzeitbeschäf-

tigten – im Niedriglohnsektor beschäftigt waren. Entsprechend den Daten der Jährlichen Untersuchung 

der Arbeitsstunden und -einkommen (Annual Survey on Hours and Earnings =ASHE) verdiente 2007 

▼
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knapp die Hälfte aller Teilzeitbeschäftigten in Großbritannien weniger als 7 £ (9,30 €) pro Stunde (siehe 

Grafik 2)9 – im Vergleich zu knapp 20 % der weiblichen und knapp über 10 % der männlichen Vollzeitbe-
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schäftigten. 

Grafik	2:		Fast	die	Hälfte	aller	Teilzeitbeschäftigten	–	sowohl	Männer	als	auch	Frauen	–		 

	verdienten	weniger	als	7	£	je	Stunde 
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Quelle: ASHE 2007; http://www.poverty.org.uk/32/index.shtml 

Den offensichtlichen Erfolg zunehmender Beschäftigungszahlen müssen wir allerdings im Zusam-

menhang mit der Einkommenspolarisierung und der Allgegenwart niedrig bezahlter Arbeit betrach-

ten. So führen Cooke und Lawton (2008) in ihrem letzten Bericht über Niedriglohn-Beschäftigungsver-

hältnisse in Großbritannien an, dass der Rückgang des Anteils arbeitsloser Haushalte unter der armen 

Bevölkerung durch die „Working Poor“ ersetzt wurde, also durch Haushalte, deren Erwerbseinkom-

men die Haushaltsmitglieder kaum über die Armutsgrenze bringt. 

2.3.2	Armutsrisiko	vor	allem	bei	Alleinerziehenden 

Der Wohlfahrtsstaat hatte die Verringerung des Armutsrisikos zum Ziel. Dies erfolgte entweder durch 

staatlich bereitgestellte Dienstleistungen oder durch finanzielle Transferleistungen. Doch in Großbri-

tannien wurde während des letzten Jahrzehnts eine zunehmende Anzahl unterschiedlicher Einkom-

menssubventionen für Geringverdiener („In-Work Benefits“) eingeführt.10 Im vorstehenden Zusam-

menhang konzentrieren wir uns jedoch auf die Sozialpolitik, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Anteil 

der „Erwerbslosenhaushalte“ zu reduzieren, also der Haushalte, in denen kein erwerbstätiges Haus-

9 Die Anteile in Grafik 2 wurden aufgrund der Stundensätze jeder einzelnen Zehnprozentgruppe unter Verwendung der Interpolation berech-
net, um den daraus folgenden Anteil des Einkommens jeder der Lohngruppen zu errechnen. 

10	 Unter den Transferleistungen sind der „Working Tax Credit“ (WTC, Lohnsteuergutschrift) und der „Child Tax Credit“ (CTC, steuerlicher Kinder-
zuschuss) besonders wichtig. Es handelt sich um negative Einkommenssteuern, die im Jahr 2003 den früheren Steuerabsetzbetrag für Fami-
lien mit niedrigem Erwerbseinkommen (Working Families Tax Credits=WFTC) und die Steuerschrift für Behinderte (Disabled Person‘s Tax 
Credit=DPTC) er setzt haben. Weitere Transferleistungen umfassen die Arbeitslosenunterstützung (Jobsseller‘s Allowance), die Sozialhilfe 
(Income Support), die Erwerbsunfähigkeitsleistung (Incapacity Benefit), die Schhwerbehindertenhilfe (bevere Disablement Alloware) und die 
Unterhaltshilfe für Behinderte (Disabilty Lings Alloware). Einige darin werden näher im Beitrag von Luckhaus dargestellt. 

http://www.poverty.org.uk/32/index.shtml
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haltsmitglied vorhanden ist. Großbritannien verfügt über einen der höchsten Anteile an Haushalten 

ohne ein erwerbstätiges Mitglied in Europa, wobei es sich zum großen Teil um alleinerziehende Eltern 
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handelt (Anxo und O’Reilly, 2000). Die staatliche Politik zur Förderung der Arbeitsmarktintegration 

erwerbsloser Personen (Government Welfare to Work Policy) zielte seit 1997 besonders auf diese Gruppe. 

Die größte Veränderung in der Zusammensetzung des individuellen Einkommens erfolgte bei allein-
Inhalt erziehenden Müttern. So erhielten 1996/97 noch 62 % der alleinstehenden Frauen mit Kindern mindes-

tens 75 % ihres Einkommens aus staatlichen Leistungen – im Vergleich zu 47 % im Jahr 2004/05. Das Ein-
zurück kommen aus Beschäftigung erhöhte sich von 39 % im Jahr 1996 auf 46 % im Jahr 2004/05 (WEU, 2006: 24). 

Doch für die meisten anderen Familientypen gab es seit 1996 keinerlei signifikante Veränderungen 
weiter 

in der Zusammensetzung ihres Einkommens. Cooke und Lawton (2008: 41) stellen fest, dass „die aktu-

elle Gestaltung der Einkommenssubventionen für Geringverdiener nicht garantiert, dass die Arbeit einen 

Weg aus der Armut eröffnet. Doch für alleinerziehende Eltern bieten diese Formen der Unterstützung einen 

zuverlässigeren Schutz als für gemeinsam erziehende Eltern.“ Seit 1996/97 hat sich – mit Ausnahme von 

arbeitslosen und kranken/erwerbsunfähigen Männern – das Medianeinkommen der meisten Gruppen 

erhöht (WEU, 2006: 83). Doch gleichzeitig stieg seit 1996/97 der Anteil der kranken und erwerbsunfä-

higen Frauen im unteren Fünftel der Einkommensskala von 34 auf 47 % und der vergleichbarer Männer 

von 13 auf 39 % (WEU, 2006: 91). 

2.3.3	Kinderarmut 

In engem Zusammenhang mit dem Problem der „Erwerbslosenhaushalte“ steht die Tatsache, dass 

innerhalb der entwickelten Länder Großbritannien einen der höchsten Anteile an Kindern in Haushal-

ten aufweist, die sich unterhalb der Armutsgrenze befinden11 (UNICEF, 2005). Seit 1997 konnten über 

600.000 Kinder aus der Armut geholt werden (Cooke und Lawton, 2008: 6), dennoch leben – im Ver-

gleich zu 2 Millionen im Jahr 1997 – noch immer 1,4 Millionen Kinder in Haushalten ohne erwerbstätige 

Erwachsene (workless households). 

„Die Gefahr der Armut war für Kinder in solchen Familien größer, in denen die Eltern teilzeitbeschäftigt oder 

arbeitslos waren; in denen es mindestens drei Kinder gab oder in denen die Mutter noch keine 2� Jahre alt 

war. Zu den weiteren Gruppen mit hohem Armutsrisiko gehörten Familien, in denen kein Erwachsener einer 

bezahlten Beschäftigung nachging; ältere Rentnerpaare sowie Haushalte, deren Haushaltsvorstand einer 

ethnischen Minderheit angehörte, behinderte Personen sowie Mieter von Sozialwohnungen der Kommunal-

behörde, einer Wohnungsgenossenschaft oder ‚andere‘– normalerweise mietfrei wohnende – Mieter, sowie 

Personen ohne Ausbildung und im Zentrum Londons wohnende Personen“ (ONS, 2007). 
▼

▼
 

Eine Untersuchung der Haushalte mit unterdurchschnittlichem Einkommen12 geht davon aus, dass 

über die Hälfte der im Zentrum Londons lebenden Kinder in Armut lebt. So ist die Polarisierung des 

Wohlstands in der britischen Hauptstadt allgegenwärtig: „In Familien mit gemeinsam erziehenden 

Eltern waren im Herbst 200� 11 % arbeitslos. Dieser Prozentsatz war doppelt so hoch wie im restlichen Groß-

britannien. Im Gegensatz dazu handelte es sich bei �6 % der Familien mit gemeinsam erziehenden Eltern in 

London um „beschäftigungsreiche Haushalte“, d.h. um Haushalte, in denen zwei oder mehr Haushaltsmit-

glieder arbeiten. Dies ist ein sehr viel geringerer Anteil als im Rest Großbritanniens, wo dieser Anteil bei 70 % 

11	 Das unterhalb der Armutsgrenze liegende Einkommen entspricht weniger als 60 % des Medianeinkommens. Dieser Wert wird nach Berück-
sichtigung der Größe und der Zusammensetzung des Haushalts gemessen und als Indikator des materiellen Lebensstandards verwendet. 

12	 Der Begriff „Haushalte unterhalb des Durchschnittseinkommens“ (Households Below Average Income) beruht auf einer Analyse von Daten 
aus der „Erhebung zu Familieneinkommen (Family Resources Survey) (2005/06), in der das „zur Verfügung stehende Haushaltseinkommen als 
Maßstab für materielle Lebensstandards ... zugrunde gelegt wird, nachdem dieses in Bezug auf die Haushaltsgröße und die Zusammensetzung des 
Haushalts angepasst wurde.“ (DWP 2006: 1). 
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liegt“ (ONS, 2007).13 Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die Kinderbetreuungspolitik insbeson-

dere auch auf die Armutsproblematik. 
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2.3.4	Kinderbetreuung 

Lewis und Campbell (2007) stellen in ihrer Untersuchung der „Work-Family Balance Policies“ (Maßnah-

men zur Förderung der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie) in Großbritannien seit 1997 fest, dass 
Inhalt die Labour-Regierung vielfältige Maßnahmen zum Thema Kinderbetreuung verabschiedet hat. Dazu 

gehören Kinderbetreuungsdienste, Freistellungsoptionen und steuerliche Gutschriften. Eine der wich-
zurück tigsten politischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Kinderarmut bestand in der Bereitstellung von 

Betreuungsdiensten durch das „Sure Start Programme“ (Maßnahmen zur Verbesserung der Situation 
weiter 

von Kindern und Eltern unter Einbeziehung kommunaler Experten). In ihrer Bewertung der Verände-

rungen führen Stanley et al. (2006: 6) an, dass „die Verdopplung von Kinderbetreuungsplätzen, das ‚Sure 

Start Programme‘ …, die kostenlose Teilzeit-Früherziehung, steuerliche Gutschriften und das Kinderbetreu-

ungsgesetz allesamt die kommunale Landschaft verändern und den öffentlichen und politischen Diskurs 

neu gestalten.“ Allerdings verfügt Großbritannien noch immer über eines der teuersten Kinderbetreu-

ungssysteme in Europa (Daycare Trust, 2008; Channel 4, 2008; BBC, 2008). 

Seit 1997 gab es in Großbritannien eine Reihe von Maßnahmen zur Bereitstellung von Kinderbetreu-

ung. Vor der Einführung der Nationalen Kinderbetreuungsstrategie (National Childcare Strategy = 

NCS) im Jahr 1998 wurde der Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen junger Kinder nur wenig 

Aufmerksamkeit gewidmet – wohl in der Annahme, dass der Markt den Bedarf schon decken würde 

(Stanley et al., 2006: 13). Durch die Nationale Kinderbetreuungsstrategie wurden dann jedoch vielfäl-

tige Angebote zur Verfügung gestellt, zu denen das „Sure Start Programme“ und die Unterstützung 

von Eltern insbesondere in ärmeren Regionen des Landes gehören, die Frühförderzentren (Early 

Excellence Centres) für Kinder und Familien, außerschulische Kinderbetreuungsplätze, aber auch 

finanzielle Unterstützung durch den Steuerabsetzbetrag für Familien mit niedrigem Erwerbseinkom-

men (Working Families Tax Credit = WFTC), der später durch die Lohnsteuergutschrift („Working Tax 

Credit“ = WTC) ersetzt wurde. Im Rahmen dieser Kampagne folgte dann eine Reihe von Gesetzen zur 

Unterstützung der Kinderbetreuung und zum Schutz der Kinder. Stanley et al. (2006: 15) berechneten, 

dass die Staatsausgaben für Kinderbetreuung von 1 Milliarde £ im Jahr 1996/97 auf 5,5 Milliarden £ im 

Jahr 2007/08 anstiegen. Lewis und Campbell (2007: 5) liefern eine Aufschlüsselung dieser Kosten im 

Zusammenhang mit den unterschiedlichen Betreuungs- und Erziehungsurlaubsprogrammen. Dies 

unterstreicht die beträchtlichen Investitionen, die im letzten Jahrzehnt auf diesem Gebiet in Großbri-

tannien erfolgten. 
▼

▼
 

Lewis und Campbell (2007) weisen darauf hin, dass staatliche Politik und die Gesetzgebung in diesem 

Bereich nicht ausschließlich wirtschaftliche Fragen aufgreifen – auch wenn diese eine hohe Priorität 

hatten. „Denn bei der Neudefinition der Beziehungen zwischen Arbeit und Wohlfahrt besteht für die Labour-

Partei ein Zusammenhang zwischen wirtschaftlichen und sozialen Zielen.“ (Lewis und Campbell, 2007: 6). 

So dienten die „Work Life Balance Policies“ (Maßnahmen der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie) 

nicht der Gleichstellung von Männern und Frauen, sondern zielten auf die Bewältigung zahlreicher 

Probleme. Dazu gehören Probleme im Zusammenhang mit dem Altern der Gesellschaft, dem Rück-

gang der Geburtenrate, der Kinderarmut sowie der Unterstützung und Qualifizierung von Müttern – 

insbesondere alleinerziehenden Müttern – sowie Hilfen bei der Förderung der kindlichen Entwicklung. 

In der Familienpolitik treffen beim Thema Kinderbetreuung konkurrierende Werte aufeinander. Das 

13  http://www.statistics.gov.uk/CCI/nugget.asp?ID=333&Pos=6&ColRank=2&Rank=208 

http://www.statistics.gov.uk/CCI/nugget.asp?ID=333&Pos=6&ColRank=2&Rank=208
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gilt für viele Länder. Der Schwerpunkt der Politik von New Labour lag auf dem Arbeitsmarkt, denn der 

beste Weg aus sozialer Ausgrenzung und Armut führt über die Arbeit. Insofern entsprach das Betreu-
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ungskonzept von New Labour dieser Kernthese. Dies ging Hand in Hand mit der Unterstützung der 

Flexibilität des Arbeitsmarkts und der Prinzipien von „Fairness und Wahlfreiheit“ für den Einzelnen. 

Folglich hat New Labour auch keine Notwendigkeit gesehen, die Entwicklung des modifizierten Fami-

lienernährermodells zu ändern, das im Spannungsfeld der Kultur langer Arbeitszeiten und kurzer Teil-
Inhalt	 zeitbeschäftigung steht. 

zurück	 Laut Lewis und Campbell (2007) ist die staatliche Politik in Bezug auf Freistellungsoptionen wenig 

kohärent und innerhalb bestimmter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen nur schwer zu rechtfer-
weiter 

tigen. So sah der „Work and Families Act 2006“ (Arbeit- und Familiengesetz, 2006) sowohl eine Ver-

längerung des Mutterschaftsurlaubs als auch dessen teilweise Übertragung auf den Vater mit einer 

pauschalen Unterstützungsleistung und dem Recht auf Rückkehr an den Arbeitsplatz vor. Trotzdem 

wird vermutet, dass die Inanspruchnahme dieses Angebots sehr gering sein wird (DTI 2005b Tabelle 

E2; 2006a Tabelle A1). Im Rahmen freiwilliger Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern zielte der 

staatliche Ansatz auf die vorsichtige, schrittweise Bildung eines Konsenses, der laut Hegewisch (2005) 

aber erfolgreich zu sein scheint. Dabei zeigt Hegewisch, dass die Inanspruchnahme in Großbritan-

nien stärker ist als in Deutschland, wo mehr gesetzliche Ansprüche gewährt wurden. Doch Lewis und 

Campbell (2007: 23) führen kritisch an, dass die Kultur langer Arbeitszeiten in Großbritannien oder die 

Gleichstellung der Geschlechter durch die Konzentration auf Mütter statt auf Väter nur in geringem 

Maße thematisiert wird. 

2.4 Haushaltsarten und Wechsel zwischen Betreuung 
und Teilhabe am Arbeitsmarkt 

Eines der Hauptergebnisse der Transitionsanalyse ist, dass es wichtig ist, das Augenmerk auf die Armut 

in den Beziehungen (relational poverty) und auf die verschiedenen politischen Maßnahmen zu richten, 

die den Wechsel der Haushaltsmitglieder von einem ökonomischen Status zum anderen – im Zusam-

menhang mit bezahlter und unbezahlter Arbeit – begleiten. So lebten entsprechend den Daten aus der 

„Arbeitskräfteerhebung 2005“ (Labour Force Survey) in ungefähr 20 % aller Haushalte in Großbritannien 

Kinder unter 16 Jahren. Diese Kinder lebten meistens in Haushalten, in denen beide Eltern erwerbstätig 

waren. Dabei lebte ein Drittel der Kinder in Haushalten, die dem modifizierten Familienernährermo-

dell entsprachen, in denen die Mutter also Teilzeit arbeitete. In einem Viertel der Familien hingegen 

waren beide Eltern vollzeitbeschäftigt, wobei sich dieser Anteil im Laufe des Jahrzehnts erhöht hat. 

Und ein weiteres Viertel der Familien lebte in Haushalten nach dem Alleinernährermodell. Die übrigen 

Kinder lebten in unkonventionellen Familien, in denen die Frau die Haupternährerin war (5,2 %), in 

denen beide Eltern teilzeitbeschäftigt waren (0,9 %) oder in Familien, in denen kein Haushaltsmitglied 

erwerbstätig war (6,7 %). Diese letzte Gruppierung hat sich seit 1997 am meisten verändert. 

▼
▼

 

In unserer letzten Untersuchung haben wir uns für die Bewegungen zwischen den verschiedenen 

Haushaltstypen interessiert. So wissen wir, dass in der Bevölkerung der „Bestand“ an Haushalten, der 

sich in einem bestimmten Jahr in einer bestimmten Familien-Ernährersituation befindet, nicht nur von 

dessen relativer Häufigkeit abhängt, sondern auch vom vorübergehenden oder länger andauernden 

Charakter bestimmter Situationen (je kürzer die Dauer, umso höher die Wahrscheinlichkeit der 

Unterrepräsentanz in einer Querschnitts-Stichprobe). In dieser Studie fassen wir nun einige unserer 

Ergebnisse aus dem Europäischen Haushaltspanel (European Community Household Panel = ECHP) 



▼



Kapitel II. 
zusammen, auf dessen Grundlage wir über einen Zeitraum von acht Jahren Daten über die Abfolge 

(Sequenzen) verschiedener Muster der Aufteilung bezahlter Arbeit in Haushalten in der Bevölkerungs-
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schicht der 25- bis 45-Jährigen14 und – im zweiten Ansatz – der 18- bis 45-Jährigen15 nach der Geburt 

eines Kindes – untersuchten. 

Durch den Vergleich der Sequenzen der Haushaltsstrukturen in Großbritannien und einer Anzahl 
Inhalt anderer europäischer Länder fanden wir einige deutliche Unterschiede bei den Wechsel-Mustern im 

Allgemeinen und bei den im Zusammenhang mit der Geburt eines Kindes stehenden Wechsel-Mus-
zurück tern. So war einerseits das Muster der Haushalte mit zwei Vollzeitbeschäftigten sehr viel stärker als 

erwartet in Ländern wie Dänemark und Finnland vertreten, wohingegen in Spanien und Italien eher 
weiter 

traditionelle Familienernährermodelle beobachtet wurden. In Großbritannien fanden wir anderer-

seits vielfältigere Wechsel-Muster. Für dänische Paare dagegen war es nicht ungewöhnlich, innerhalb 

weniger Jahre nach der Geburt eines Kindes wieder das Muster von zwei Vollzeitbeschäftigten auf-

zunehmen. In Spanien wiederum führte die Geburt eines Kindes normalerweise zur Gründung eines 

traditionellen männlichen Alleinernährerhaushalts, der sich im Beobachtungszeitraum wohl kaum 

ändern würde. Es gab aber auch eine Minorität von Haushalten, in denen beide Eltern zu einer Vollzeit-

beschäftigung zurückkehrten. In Großbritannien hingegen wandten sich Paare nach der Geburt eines 

Kindes dem männlichen Alleinernährermodell zu. Doch dies wurde durch Zeiten der Kurzzeitbeschäf-

tigung mit wenigen Stunden unterbrochen, nach denen das männliche Alleinernährermodell wieder 

gewählt wurde, manchmal aber auch die Vollzeitbeschäftigung beider Partner. Doch im Vergleich zu 

allen anderen Ländern wies Großbritannien die unterschiedlichsten und sprunghaftesten Übergän-

ge bei einzelnen Haushalten auf. In anderen Ländern tendierten Paare dagegen dazu, sich für einen 

bestimmten Haushaltstyp zu entscheiden und dann bei diesem zu bleiben. 

Interessanterweise – und wohl auch etwas unerwartet – konnte lediglich mit Frankreich noch eine 

gewisse Gemeinsamkeit hinsichtlich einer pluralistischen und flexiblen Abfolge kurz andauernder 

wirtschaftlicher Positionierungen von Haushalten festgestellt werden. In beiden Ländern befand sich 

weniger als die Hälfte der Haushalte, in denen beide Partner einer Vollzeitbeschäftigung nachgingen 

oder in denen nur ein Familienernährer beschäftigt war, vier Jahre später noch in derselben Situa-

tion. Doch der Zeitraum reduzierter Arbeitszeiten einer der Elternteile (normalerweise der Mutter) hält 

nach der Geburt eines Kindes in Großbritannien tendenziell länger an als in Frankreich, wo die Teilzeit-

beschäftigung weniger populär ist. Aus der Perspektive des Wechsels innerhalb des Arbeitsmarktes 

erscheint die Entwicklung einer Beziehungsanalyse als wichtig, um herauszufinden, in welcher Weise 

die wirtschaftliche Autonomie des Einzelnen von anderen Haushaltsmitgliedern abhängig ist. 
▼

▼
 

2.5 Altersrentner, Armut und Einkommensquellen 
2.5.1	Armut	und	Wohlstand	in	der	älteren	Generation 

Die Folgen des gender pay gap zwischen Männern und Frauen werden bei einem Blick auf die ältere 

Generation besonders deutlich. Die Armut unter den Rentenempfängern in Großbritannien gibt seit 

langem Anlass zur Sorge (Ginn, 2008). Neue Daten des Office for National Statistics (ONS) für 2007/08 

zeigen, dass der Anteil der unter der Armutsgrenze lebenden über 65-Jährigen 1995/96 26 % betrug und 

2003/04 auf 20 % fiel, wobei dieser Prozentsatz aber noch immer deutlich über den 14 % der unter der 

14	 Zur Vermeidung der doppelten Verwendung von Informationen wurden nur die weiblichen Mitglieder von Paaren (zusammen mit alleinste-
henden oder geschiedenen/verwitweten Frauen) ausgewählt. Es sind lediglich die Sequenzen jener Frauen in diesen Grafiken erfasst, die über 
alle acht Panel-Wellen beobachtet wurden. 

15	 Es wurde nur über Frauen und jene Sequenzen berichtet, die länger als drei Jahre nach der Geburt eines Kindes andauerten. Diese Geburten 
sind nicht zwangsläufig die ersten Geburten und es können während des Verlaufs der erfassten Sequenz auch weitere Geburten stattgefun-
den haben. 
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Armutsgrenze lebenden Geringverdiener im arbeitsfähigen Alter liegt. Der prozentuale Rückgang der 

Altersarmut ist einerseits auf eine beachtliche Ausweitung bedarfsgeprüfter Leistungen und anderer-
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seits auf ein höheres Alterseinkommen der in den letzten Jahren in Ruhestand gegangenen Bevölke-

rung durch privat angesparte Renten zurückzuführen sowie auf einen langsamen Anstieg des mittle-

ren Einkommens der Gesamtbevölkerung (Brewer et al., 2007). 

Inhalt Trotz dieses Rückgangs ist der Prozentsatz der Rentner, die in Großbritannien mit einem niedrigen 

Einkommen auskommen müssen, sehr viel höher als beispielsweise in Frankreich oder Deutschland. 
zurück Wie Klammer in diesem Band zeigt, sind in Deutschland 13,5 % der Rentnerinnen und 10 % der Rentner 

in einer vergleichbaren Lage. In Frankreich ist der Prozentsatz sogar noch niedriger: Letablier (in die-
weiter 

sem Band) gibt für die unter der Armutsgrenze lebenden Rentnerinnen ca. 10 % und für die Rentner ca. 

7 % an. Unter diesem Gesichtspunkt schneiden die Rentenempfänger in Großbritannien – und unter 

ihnen insbesondere die Frauen – nicht gut ab. 

Aus einer vor kurzem vom britischen Institute of Fiscal Studies vorgelegten Studie (Brewer et al., 2007) 

geht hervor, dass sich der für die letzten Jahre konstatierte Rückgang der Altersarmut höchstwahr-

scheinlich nicht fortsetzen wird – und das trotz der von der Regierung eingeleiteten Reformmaßnah-

men zur Förderung privater Rentensparpläne und einer Verbesserung der staatlichen Renten. 2017/18 

werden voraussichtlich noch immer ca. 20 % der Rentenempfänger in Großbritannien in Armut leben, 

auch wenn die jüngeren Jahrgänge im Vergleich zu den älteren höhere Beschäftigungsraten und ein 

höheres privates Alterseinkommen aufweisen werden.16 Da diese Jahrgänge eine längere Lebenser-

wartung haben, werden diesen Menschen umso weniger finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, je 

älter sie werden. 

2.5.2		Unterschiede	zwischen	Männern	und	Frauen	beim	Wohlstand		


und	bei	wirtschaftlicher	Abhängigkeit	im	Alter


Rentenempfänger haben als Ehepaar meist ein höheres Haushaltseinkommen als solche, die alleine 

leben. Aber wie Tabelle 4 zeigt, haben Rentner – und unter ihnen insbesondere verheiratete Rentner – 

ein höheres Alterseinkommen als Rentnerinnen. Alleinstehende Rentnerinnen haben hingegen ein 

etwas höheres Alterseinkommen als verheiratete Rentnerinnen (siehe Tabelle 4 sowie Ginn, 2003). Da 

der berufliche Werdegang alleinstehender Frauen meist weniger Unterbrechungen aufweist als der 

verheirateter Frauen, beziehen sie auch ein höheres Alterseinkommen. Auf das ganze Leben gerechnet 

haben Frauen jedoch ein geringeres Durchschnittseinkommen als Männer. 
▼

▼
 

Während die Gender-Unterschiede in Großbritannien denen in anderen europäischen Ländern ent-

sprechen, ist die Skala der Ungleichheiten in Großbritannien größer als in anderen Ländern (siehe dazu 

Ginn, 2003; Ginn, Fachinger und Schmähl, 2007, S. 24). Anhand von Daten aus dem Jahr 2001 zeigen die 

genannten Autoren auf, wie viel höher das Alterseinkommen in Deutschland im Vergleich zu Großb-

ritannien ist: Während britische Rentner insgesamt über ein monatliches Durchschnittseinkommen 

von 1.000 € und britische Rentnerinnen über 572 € verfügen, beziehen Rentner in Deutschland im 

Vergleich 1.630 € und Rentnerinnen 989 €. In Großbritannien ist die Wahrscheinlichkeit für Frauen 

wesentlich geringer, eine nichtstaatliche Rente zu erhalten, als für Männer, insbesondere, wenn sie 

verheiratet sind (siehe Tabelle 4). Ferner beziehen sie wesentlich häufiger gesetzliche Grundrenten- 

oder Erwerbsunfähigkeitsleistungen als Männer in einer vergleichbaren Lage. Geschiedene Frauen 

16	 2002 betrug das mittlere Nettoeinkommen der 60- bis 64-Jährigen in Großbritannien 26.000 £, das der über 80-Jährigen 8.000 £. Quelle: 
Family Resources Survey, Department for Work and Pensions and the English Longitudinal Study of Ageing 2002, University College London. 
Zu den Tabellen siehe: http://www.statistics.gov.uk/CCI/nugget.asp?ID=1269&Pos=6&ColRank=2&Rank=1000. 

http://www.statistics.gov.uk/CCI/nugget.asp?ID=1269&Pos=6&ColRank=2&Rank=1000
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sind meist am schlechtesten gestellt, ihnen folgen verwitwete Frauen, während Frauen, die nie verhei-

ratet waren, das höchste Alterseinkommen aufweisen. 
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2.5.3	Die	Folgen	von	Scheidung	und	Witwenstand	für	die	Rentenansprüche 

Verwitwete Ehefrauen erhalten in Großbritannien eine Rentenleistung in Höhe von 60 % der staatlichen 

Rente ihres verstorbenen Partners. Geschiedene Frauen können in Großbritannien zur Aufstockung 
Inhalt ihrer gesetzlichen Grundrente für den Zeitabschnitt, in dem sie verheiratet waren, die Rentenbeiträge 

(das Versichertenkonto) ihres Partners heranziehen. Getrennt lebende Frauen behalten in Großbritan-
zurück nien wie Ehefrauen das Recht auf eine Ergänzung ihrer staatlichen Grundrente bei. Sie beträgt aber 

nur 60 % der Rente des früheren Partners und setzt einen Verzicht der Frau auf ihre eigene Rente voraus 
weiter 

(Lain, 2008). Ginn (2003: 52) bringt vor, dass „geschiedene Frauen im Allgemeinen von der zusätzlichen 

einkommens- und beitragsbezogenen Altersversorgung ihres Ex-Ehemanns nichts erhalten“, d.h. von 

der Betriebsrente, der privaten Altersversorgung oder der Rente aus der staatlichen Zusatzrentenver-

sicherung (State Earnings-Related Pensions Scheme – SERPS). Seit 2000 müssen die Scheidungsgerichte 

jedoch die Renten der zweiten Säule bei Scheidungsfolgenvereinbarungen berücksichtigen. 

Geschiedene Rentnerinnen sind unter den alleinstehenden Frauen vermutlich am schlechtesten 

gestellt, da ihr beruflicher Werdegang Unterbrechungen aufweist, ihnen weniger Zeit für den Aufbau 

einer eigenen Rente blieb und sie oft nur geringen Unterhalt von ihrem früheren Ehemann erhielten 

(Lain, 2008). Witwen sind dagegen normalerweise wesentlich besser gestellt. Seit 2002 erhalten sie 

in Großbritannien allerdings lediglich 50 % der SERPS-Rente des verstorbenen Ehepartners. Auch die 

Betriebsrente kann in Großbritannien nach dem Tod des unmittelbar Versicherten für den hinterblie-

benen Partner beträchtlich fallen. Daher sind die langfristigen Auswirkungen der Einkommensun-

terschiede zwischen Männern und Frauen besonders groß im Alter. Auch wenn die Einkommenskluft 

verringert wurde, sind die Folgen gerade für Frauen, die Teilzeit arbeiten, in Großbritannien enorm. 

Zudem wird der sich vergrößernde Abstand zwischen Vollzeit- und Teilzeitgehältern zur Quelle für 

Ungleichheiten in einer späteren Lebensphase. 

3. Schlussbemerkung: Diskussionen über Abhängigkeit, 

Unabhängigkeit und wechselseitige Abhängigkeit


Es gibt eine zunehmende interdisziplinäre Diskussion über die Konzepte von Abhängigkeit und Unab-

hängigkeit (Fine und Glendinning, 2005; Fineman, 2004; Kittay, 1999). So verfolgen Fraser und Gordon 

(1994) die historische Entwicklung des Konzepts der Abhängigkeit im Verhältnis zu bezahlter Arbeit 

und der Berechtigung zu Sozialleistungen. Als „gute“ Formen der Abhängigkeit galten in der angel-

sächsischen Literatur die „über kein eigenes Einkommen verfügenden“ Kinder und Hausfrauen, in 

Abgrenzung von den „Armen“, die von der Wohlfahrt und Sozialleistungen abhängig waren. Fraser 

und Gordon (1994: 14–15) führen aus, dass dieser Unterschied im postindustriellen Zeitalter verloren 

ging. Heute hat die Abhängigkeit ein stark negatives Image. So wird die Abhängigkeit von Hausfrauen, 

obwohl sie abgenommen hat, als negativer Status angesehen. Von immer mehr Frauen wird erwartet, 

dass sie erwerbstätig sind. Fraser und Gordon plädieren hingegen für ein Überdenken des Konzepts, 

um die Allgegenwart der wechselseitigen Abhängigkeiten zu erkennen und eine Neubewertung der 

unbezahlten Betreuungsarbeit vorzunehmen. 

▼
▼
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Kittay (1999) unterscheidet zwischen ererbter und abgeleiteter Abhängigkeit, wobei die erste Form ein 

unvermeidlicher Teil der Entwicklung von der Kindheit bis zum Alter ist, die zweite Form hingegen 
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eine Situation widerspiegelt, in der Menschen sich befinden, die für die Betreuung eines anderen Men-

schen verantwortlich sind. Kittay verlangt eine größere Anerkennung der (unbezahlten) Arbeit der 

Menschen, die andere Menschen versorgen. Fine und Glendinning (2005) haben sich darum bemüht, 

dieses Konzept weiterzuentwickeln, indem sie ein neues Verständnis des sozialen Zusammenhangs 
Inhalt zwischen Betreuung und Abhängigkeit entwickelten. Fineman (2001: 1405), eine Juristin, plädiert für 

eine „Bestätigung der kollektiven oder öffentlichen Verantwortung für Abhängigkeit – ein Status oder ein 
zurück Zustand, der historisch gesehen der privaten Sphäre zugeordnet wurde.“ So reflektiert die begriffliche 

Erfassung von Abhängigkeit die Art des ungeschriebenen Sozialvertrags. Abhängigkeit ist jedoch ein 
weiter 

universeller und unvermeidlicher Teil der menschlichen Existenz und deshalb von kollektivem oder 

sozialem Interesse und letztendlich einer kollektiven Verantwortung unterliegend. Doch wie dies in 

der Gesellschaft zur Geltung kommt, ist sehr unterschiedlich. Das wichtigste Ergebnis dieser Debatten 

war eine Ablehnung von Konzepten der Unabhängigkeit und die Befürwortung des Konzeptes wech-

selseitiger Abhängigkeit; statt der Erwerbsarbeit sollte als maßgebliches Verhältnis, das zum Bezug 

von Sozialleistungen berechtigt, eher die Sorgearbeit in den Mittelpunkt rücken; und schließlich soll-

ten die sozialen Beziehungen stärker im Mittelpunkt stehen, nicht die Arbeitsmarkterfahrungen von 

Individien. 

In unserer Untersuchung haben wir versucht, einige dieser Punkte aufzunehmen, indem wir unsere 

Aufmerksamkeit auf den Haushalt richteten, anstatt uns ausschließlich auf die Arbeitsmarkterfah-

rungen des Einzelnen zu konzentrieren. In diesem Beitrag haben wir uns darum bemüht, aufzuzei-

gen, wie Reformen des Arbeits- und Familienrechts bestrebt waren, eine Brücke zwischen privater und 

öffentlicher Verantwortung zu bauen. Lewis und Campbell (2007) haben die Politik der Work-Family-

Balance dahingehend kommentiert, dass diese viele verschiedene Ziele gleichzeitig erreichen wollte, 

dadurch oft widersprüchlich war und insbesondere die Gleichstellungsziele vernachlässigt hat. 

Bedingt durch den wirtschaftlichen Aufschwung haben zweifellos viele Frauen und Männer von den 

Reformen im letzten Jahrzehnt profitiert. Dabei ging es einigen Frauen, besonders jenen in höher 

qualifizierten Berufen, besser als anderen, weniger qualifizierten Frauen. Das modifizierte Familien-

ernährermodell genießt in Großbritannien zwar eine erhebliche Popularität, doch wie unsere Transi-

tionsanalyse aufzeigt, ist es für britische Haushalte nicht ungewöhnlich, zwischen unterschiedlichen 

Arbeits- und Betreuungsarrangements zu wechseln. Es bleiben aber immer noch viele Inkohärenzen, 

solange die Kultur langer Arbeitszeiten beibehalten wird und zugleich – vornehmlich – Mütter zu Teil-

zeitarbeit mit wenigen Arbeitsstunden ermutigt werden. Auf der konzeptionellen, der empirischen 

und der politischen Ebene bleibt der Unterschied zwischen wirtschaftlicher Abhängigkeit und wirt-

schaftlicher Unabhängigkeit für jene am unteren Rand der ökonomischen Hierarchie verschwom-

men, denn bezahlte Beschäftigung garantiert in diesem Bereich nicht den Weg in die wirtschaftliche 

Unabhängigkeit. 

▼
▼
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In this paper we examine evidence for the erosion of the traditional male breadwinner model in the UK 

and its implications for gender equality in terms of economic independence. The UK employment sys-

tem has been characterised as encouraging labour market flexibility and has weak forms of regulation. 

Policy measures designed to get welfare recipients back to work have contributed to blurring the sharp 
Inhalt distinction of what constitutes economic dependence and independence. Empirically, we find con-

siderably more transitions between different employment statuses than is the case for other European 
zurück countries. Legal reforms have been focused on economic arguments based on achieving flexibility, and 

subsequently fairness and choice, rather than on policies to support gender equality. We argue that 
weiter 

the growth of a modified breadwinner model does not equate with greater equality for women. This is 

because part-time jobs are still predominantly low paid jobs. Conceptually the concepts of dependency 

and independence have been problematised. This interdisciplinary debate in the Anglo-Saxon litera-

ture has focused on a new conceptualisation of interdependency and social responsibility. 

▼
▼
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Gesetzlicher	Mindestlohn	–	Historische	Beträge 

Inhalt 

zurück 

weiter 

Quelle: Low Pay Commission 
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Erwachsene		 
(ab	22	Jahre) 

Junge	Erwachsene		 
(18–21	Jahre) 

Jugendliche		 
(16–17	Jahre) 

1. Apr 1999 3.60 £ 3.00 £ — 

1. Oct 2000 3.70 £ 3.20 £ — 

1. Oct 2001 4.10 £ 3.50 £ — 

1. Oct 2002 4.20 £ 3.60 £ — 

1. Oct 2003 4.50 £ 3.80 £ — 

1. Oct 2004 4.85 £ 4.10 £ 3.00 £ 

1. Oct 2005 5.05 £ 4.25 £ 3.00 £ 

1. Oct 2006 5.35 £ 4.45 £ 3.30 £ 

1. Oct 2007 5.52 £ 4.60 £ 3.40 £ 

▼
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Die Diskussion hatte folgende Schwerpunkte:


I Partnerschaftliche Elemente im englischen Familienrecht


I Teilung von Renten im Scheidungsfall


I Finanzielle Folgen von Scheidung und Trennung

Inhalt	 I Bedeutung von Eheverträgen


I Indirekte Diskriminierung im englischen Sozialrecht

zurück 

Partnerschaftliche	Elemente	im	englischen	Familienrecht 
weiter 

Welskop-Deffaa betont, dass es ein Anliegen der Konferenz ist herauszufinden, wann und wo das Recht 

Anreize für ein neues, partnerschaftliches Rollenverständnis im Familienrecht setzt. Unter diesem 

Gesichtspunkt findet sie das englische Recht ein interessantes Beispiel dafür, dass im Fall von Schei-

dung/Trennung die Gerichte in England Akzente setzen, die Ausdruck eines partnerschaftlichen Rol-

lenverständnisses sind. Es wird das Bemühen der Gerichte deutlich, dem schwächeren Teil zu helfen, in 

der Regel der Frau, die Familienarbeit geleistet hat. Laut Welskop-Deffaa geht es nun im Familienrecht 

aber darum, ein gleichberechtigtes, partnerschaftliches Modell bereits für die bestehende Ehe zu ent-

wickeln, nicht nur für den Fall der Scheidung. 

Teilung	von	Renten	im	Scheidungsfall 

Reinhard bezieht sich auf die Reform des „Pension Act“ von 1999 und die damit verbundene „Pensi-

on Sharing Order“ und fragt danach, wie diese Reform in der Praxis funktioniert und ob dadurch die 

Gesetzgebung hinsichtlich der Rentenrechte von Frauen verbessert wurde. 

Nach Barlow funktioniert der „Pension Act“ von 1999. Ihrer Meinung nach sind die Rentenrechte ein 

Vermögensgegenstand (asset) wie andere auch, der geteilt wird. Das Gericht entscheidet darüber, wel-

cher Anteil der Frau, gemessen in Jahren, zugesprochen wird. Die Frau hält diesen Anteil in ihrem eige-

nen Namen bei der Versicherungsgesellschaft und ihr Ehemann hält den Rest. Was als angemessener 

Anteil mit Blick auf die zukünftigen Einkünfte und den bestehenden Bedarf gilt, ist derzeit nicht genau 

definiert. Es gibt noch nicht genügend Praxis zu dieser neuen Regelung. Barlow geht davon aus, dass 

die Betroffenen durch Rentensplitting ärmer werden, d.h. es kommt zu einer Gleichheit in der Armut. 

Das ist das Risiko. Die Betroffenen werden auf zusätzliche bedarfsgeprüfte Sozialleistungen angewie-

sen sein. 
▼

▼
 

Luckhaus sieht ein Problem darin, dass die Betriebsrenten und privaten Renten – nicht die staatlichen 

Renten – durch eine fehlende Indexierung zum Zeitpunkt der Scheidung sozusagen eingefroren und 

erst beim Renteneintritt bewertet werden. Bis dahin kann die Rente erheblich an Wert verloren haben, 

d.h. es tritt ein wirtschaftlicher Verlust ein. 

Finanzielle	Folgen	von	Scheidung	und	Trennung 

Sanders fragt danach, ob die Gerichte Richtlinien (guide lines) entwickelt haben, was geschiedene Frau-

en zur Sicherung ihres Lebensunterhalts und für ihre Kinder erhalten sollen, oder ob die Entscheidung 

darüber von der „momentanen Stimmung“ des Richters abhängt. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt – so Barlow – befindet sich ein Praktiker, der Betroffene über die finan-

ziellen Folgen der Scheidung beraten muss, in einer schwierigen Situation. Er wird die Hände heben 



 

▼
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und fragen „who knows“. Aber das Problem wird sich im Rahmen des „common law system“ lösen. 

Wenn die Gerichte auf den sozialen Wandel reagieren – wie sie argumentieren – dann braucht es eini-
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ge Zeit, bis sich die Entscheidungen durchsetzen. Die Klärung wird langsam erfolgen. Das Problem im 

System ist allerdings, dass der Klärungsprozess von den Fällen abhängt, die in den höheren Gerichten 

anhängig sind. So wird der Praktiker wie gewohnt das Vermögen und den Bedarf in Betracht ziehen 

und versuchen, das Vermögen so zu verteilen, dass jeder etwas zum Leben hat, insbesondere die Kin-
Inhalt	 der und der Elternteil, der betreut. Das kann bedeuten, dass die Frau und die Kinder die Familienwoh-

nung behalten und der Ehemann eine Wohnung mieten muss. 
zurück 

Bedeutung	von	Eheverträgen 
weiter 

Martiny geht auf die Bedeutung von Eheverträgen ein. Das englische Recht misst einer Vereinbarung 

zwischen Ehegatten keine bindende Bedeutung bei, dennoch werden sie in gewisser Weise in den Ent-

scheidungen der Gerichte berücksichtigt. Handelt es sich um einige wenige besondere Fälle, in denen 

dies der Fall ist, oder haben sie wirklich eine Bedeutung? 

Barlow ist der Ansicht, dass sich das englische Recht in eine Richtung bewegt, die Eheverträgen zuneh-

mend eine größere Bindungswirkung zuerkennt. Die „Law Commission“ hat gefordert, dass unter dem 

Regime der nicht ehelichen Lebensgemeinschaft „cohabitation contracts“ erzwingbar (durchsetzbar) 

sein müssen. Wenn man aber im nicht ehelichen Kontext seine Angelegenheiten privat regeln kann, 

sollte man es im ehelichen Kontext auch können. Alles andere wäre unfair. Barlow geht davon aus, dass 

es zunehmend üblich sein wird, einen Ehe- bzw. Lebenspartnerschaftsvertrag abzuschließen. Sie weiß 

allerdings nicht, ob derartige Verträge buchstabengetreu durchgesetzt werden, also Wort für Wort, 

Klausel für Klausel, denn die Gerichte in England lieben ihren Ermessensspielraum. Wahrscheinlich 

wird es in Zukunft mehr Fälle geben, aber gegenwärtig schließen die Menschen eher selten einen Ver-

trag ab. Vielleicht wird es noch längere Zeit brauchen, um zu klären, was die Rolle von Eheverträgen 

ist, es sei denn, es gibt bald eine gesetzliche Regelung. 

Barlow’s Hoffnung ist, dass sich die Vorschläge der „Law Commission“ und der Wunsch der Gerichte, 

die finanziellen Folgen von Scheidung und Trennung zu reformieren, verbinden. Alle Familien mit Kin-

dern sollten auf dieselbe Weise behandelt werden, unabhängig davon, ob es sich um verheiratete oder 

zusammenlebende Eltern handelt. Denn die wirtschaftlichen Konsequenzen von Sorgearbeit sind für 

die Sorgearbeit leistenden Elternteile ähnlicher als die Folgen für verheiratete/zusammenlebende 

Paare. Das Beste wäre eine rechtliche Unterscheidung zwischen Familien mit Kindern (verheiratet/ 

zusammenlebend) und Paaren (verheiratet/zusammenlebend). Barlow sieht die Tatsache, dass das 

Recht der zivilen Partnerschaft erfolgreich das Scheidungsrecht und die Regelungen der finanziellen 

Scheidungsfolgen in den Kontext der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft transportiert hat, als posi-

tiv an. Dadurch können alle Beteiligten aus dem patriarchalischen Schatten heterosexueller Paarbezie-

hungen heraustreten und klar herausarbeiten, was Sorgearbeit eigentlich ist, wie sie zu bewerten ist 

und wofür der betreuende Elternteil entschädigt werden sollte. Die Inhalte können klarer herausgear-

beitet werden und es kann ein grundsätzliches juristisches Konzept entwickelt werden. 

▼
▼

 

Indirekte	Diskriminierung	im	englischen	Sozialrecht 

Ales bezieht sich auf die Ausführungen von Luckhaus über die Entwicklung zu geschlechtsneutralen 

Regelungen im Sozialrecht in Großbritannien, die dennoch nicht geschlechtsneutrale Auswirkungen 

haben. Die Frage ist, ob hier eine indirekte Diskriminierung von Frauen vorliegt. 
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Luckhaus bestätigt, dass viele der sozialrechtlichen Bestimmungen – obwohl geschlechtsneutral for-

muliert – eine indirekte Diskriminierung zur Folge haben können. Aber es sei aus statistischen Gründen 
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sehr schwer zu belegen, insbesondere im Bereich der sozialen Sicherheit, dass eine geschlechterneu-


trale Bestimmung disproportionale Wirkungen auf ein Geschlecht hat.


Wenn das Gericht einen sog. „broad brush approach“ verfolgt, wie im Fall der Teilzeitarbeit, dann ist 


es einfacher. In diesem Fall konnte eine indirekte Diskriminierung erfolgreich nachgewiesen werden, 

Inhalt da Teilzeitarbeiterinnen und Teilzeitarbeiter aufgrund bestehender Bestimmungen von bestimmten 

Leistungen ausschlossen waren. Jedermann weiß, dass die überwiegende Mehrheit der Teilzeitarbeiter 
zurück Frauen sind. Deshalb gab es keine großen Schwierigkeiten nachzuweisen, dass hier nachteilige Folgen 

für Frauen vorlagen. 
weiter 

Ein wesentlicher Punkt bei der Betrachtung von Diskriminierung ist, dass der EuGH „equality“ in einer 

sehr formalen Weise auslegt, d.h. er versteht darunter „sex equality“, nicht „gender equality“. Der 

EuGH betrachtet Frauen als Arbeitnehmer und das passte für den Fall der Teilzeitarbeit sehr gut. Aber 

sobald Fälle auftauchen, in denen die betroffenen Frauen keine Arbeitnehmerinnen sind, und dies die 

Ursache für die indirekte Diskriminierung ist, dann ist die formale Auslegung des EuGH von Nachteil. 

Deshalb bleibt die europäische Gleichheits-Rechtsprechung für Frauen in ihrer Rolle als unbezahlte 

Arbeit leistende Personen bisher ohne Wirkung, d. h. unter Gender-Aspekten ist die Rechtsprechung 

der Europäischen Gemeinschaft derzeit kein Erfolg. 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ist nunmehr aufgerufen, eine Vorreiter-

rolle hinsichtlich des Diskriminierungsschutzes im Bereich der sozialen Sicherheit zu übernehmen. 

(Edda Blenk-Knocke) 

▼
▼
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4.	Frankreich	und	Belgien 
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Eigenverantwortung und Solidarität im 
französischen und belgischen Eherecht 
Harry	Willekens 

Inhalt 

zurück 1. Ziel und Methode 

weiter 
Die Konferenz, für die dieser Beitrag geschrieben ist, beschäftigte sich mit zwei Grundfragen. Gibt es im 

Familien- und Sozialrecht – entweder an der Oberfläche oder von der Sprache der Geschlechtsneutrali-

tät überdeckt	–	(noch) (Geschlechts-)Rollenmodelle, welche die Handlungsmöglichkeiten der in part-

nerschaftlichen Beziehungen lebenden Einzelnen eingrenzen? Und wie ist das Verhältnis zwischen 

individueller Eigenverantwortung und Solidarität geregelt? Ich behandele diese Fragen hier für das 

belgische und französische Eherecht. Dabei werde ich mich auf die zweite Frage konzentrieren, weil 

man – wie sich weiter unten herausstellen wird	–	als Folge der verallgemeinerten Geschlechtsneutra-

lität der Rechtsregelungen an die erste nur mittelbar – über den Umweg der geschlechtsspezifischen 

Wirkung geschlechtsneutraler Vorschriften	–	herankommt. 

Wenn das Thema dieses Beitrags hier dem „Eherecht“ zugeordnet wird, wird der Begriff der „Ehe“ in 

einer breiteren als seiner rechtstechnischen Bedeutung in irgendeinem konkreten Rechtssystem ver-

wendet: Als „Ehe“ werden alle staatlich vorgegebenen Regelungen verstanden, welche die Handlungs-

freiheit der Lebenspartner in ihren partnerschaftlichen Beziehungen eingrenzen. Partnerschaftsrege-

lungen unterhalb der Institutionalisierungsschwelle dessen, was rechtstechnisch „Ehe“ genannt wird, 

gehören in diesem Sinne auch zum Eherecht und werden in diesem Aufsatz auch berücksichtigt (siehe 

unten, unter 5.) 

Der Fokus auf dem Eherecht könnte den Eindruck vermitteln, dass die vermutlich wichtigste soziale 

Funktion des Familienrechts – die gesellschaftliche Organisation der Sorge für und die Sozialisierung 

von Kindern	–	hier außer Betracht gelassen wird. Dem ist nicht so. Die Regelung der Partnerschaftsbe-

ziehungen ist von erheblicher Bedeutung für die Bedingungen, unter denen Kinder leben und erzo-

gen werden. Betont sie einseitig die Eigenverantwortung der Einzelnen, dann schließt sie damit die 

Möglichkeit aus, dass einer der Eltern sich überwiegend um die Kinder kümmert, und dann erhöht sie 

die Armutsrisiken für Kinder im Scheidungsfall, da das materielle Wohl des Kindes nun einmal nicht 

von dem des sorgenden Elternteils zu trennen ist. Jede Arbeitsteilung zwischen den Eltern, die zum 

Zwecke der Kindersorge eine Beeinträchtigung der eigenen Erwerbsmöglichkeiten eines Elternteils 

oder beider Elternteile mit sich bringt, setzt Solidarität voraus – also Regeln, welche die Lebenspartner 

dazu zwingen, ihre wirtschaftlichen Ressourcen miteinander zu teilen. 

▼
▼

 

Die Entscheidung, das belgische und das französische Eherecht zusammen in einem Länderbericht zu 

besprechen, ist dadurch begründet, dass beide Eherechte nicht nur die gleichen historischen Wurzeln 

im Code Napoléon von 1804 haben, sondern sich in den nachfolgenden zwei Jahrhunderten auch kon-

tinuierlich gegenseitig beeinflusst haben, mit der Folge, dass es auch gegenwärtig noch Kapitel des 

Eherechts gibt, in denen die Regeln der französischen und der belgischen Gesetzgebung fast bis auf 

das letzte Wort miteinander übereinstimmen. Das französische Bürgerliche Gesetzbuch trat 1804 auch 
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sofort in Kraft in den südlichen Niederlanden, die Napoleon Frankreich einverleibt hatte, und wurde 

▼



beibehalten nach der Vereinigung mit den nördlichen Niederlanden 1815 und nach der Belgischen 
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Revolution, die 1830 zur Entstehung eines unabhängigen belgischen Staats führte1. Die einzige bedeu-

tungsvolle Diskrepanz, die im neunzehnten Jahrhundert zwischen dem belgischen und dem franzö-

sischen Eherecht entstand, war eine Folge der Aufhebung der Scheidung in Frankreich 1816. Die Schei-

dung wurde in Frankreich erst 1884 wieder eingeführt, unter stärker einschränkenden Bedingungen 
Inhalt als im ursprünglichen Code Napoléon (und deswegen auch als im belgischen Recht)2. Die Folgen davon 

sind jetzt noch sichtbar: Die französischen und belgischen Scheidungsrechte sind nach der Wiederein-
zurück führung der Scheidung in Frankreich ihren eigenen Weg gegangen und stellen heute denjenigen Teil 

des Familienrechts dar, in dem die beiden Rechtssysteme sich – trotz weitgehender Ähnlichkeiten auf 
weiter 

der Ebene der ideologischen Ausgangspunkte der Gesetzgebung	–	am meisten unterscheiden. Im zwan-

zigsten Jahrhundert kamen in Frankreich und Belgien die großen Reformen des Eherechts zustande, die 

es in allen westlichen Ländern gegeben hat: die Entwicklung von einem patriarchalischen Ehemodell 

zu einem partnerschaftlichen Modell, in dem alle Rechte und Pflichten geschlechtsneutral umschrie-

ben sind; die Erleichterung der Scheidung; der Bedeutungsverlust der Ehe als Folge der Gleichstellung 

der nicht ehelichen mit den ehelichen Kindern und der partiellen Anerkennung und Institutionali-

sierung nicht ehelicher Lebensgemeinschaften3. In dieser Umwälzung des Familienrechts hatte dann 

einmal Frankreich, dann wieder Belgien eine Nasenlänge Vorsprung – aber nie mehr als das. Auffällig 

ist, dass die Entwicklungen in beiden Rechtssystemen sich über die ganze betrachtete Periode äußerst 

ähnlich sind, sowohl aus der Sicht des rechtstechnischen Instrumentariums, das benutzt worden ist um 

die Novellierungen zu gestalten, wie aus der Sicht der ideologischen Grundlagen der Reformen und 

besonders der ideologischen Vorbehalte bei bestimmten Neuerungen (zu erwähnen wären hier z. B. 

der besondere Status des im Ehebruch erzeugten Kindes4, auch nachdem eheliche und nicht eheliche 

Kinder grundsätzlich gleichgestellt worden waren, und das hartnäckige Überleben von Überbleibseln 

des Schuldprinzips im Scheidungsrecht [siehe unten]. Die technische Verwandtschaft zwischen beiden 

Systemen ist selbstverständlich zum Teil eine Folge davon, dass beide vor zweihundert Jahren mit dem 

gleichen Gesetzbuch begründet wurden. Die enge Beziehung wurde dadurch am Leben gehalten, dass 

sich nicht nur der belgische Gesetzgeber, sondern auch die belgische Rechtsprechung und Rechtsli-

teratur, besonders im Zivilrecht, bis vor zwei bis drei Jahrzehnten sehr stark am französischen Recht 

orientierten. Das berühmteste und einflussreichste Zivilrechtslehrbuch aus der belgischen Rechtsge-

schichte von François Laurent heißt – obwohl es hauptsächlich für den belgischen Markt geschrieben 

wurde	–	„Principes du droit civil français“. Es wurde in den Jahren 1869–1879 von Bruylant in Brüssel 

herausgebracht und wird immer noch häufig zitiert. Bis vor kurzem gehörte es in belgischen rechts-

wissenschaftlichen Aufsätzen und in Gerichtsurteilen immer noch zum bon ton, zur Unterstützung der 

eigenen Meinung französische Literatur und die Urteile französischer Instanzen zu zitieren. Diese enge 

Beziehung wird zwar seit einiger Zeit dadurch bedroht, dass die flämische Rechtsliteratur – die inzwi-

schen quantitativ die Oberhand über die französischsprachige belgische Literatur gewonnen hat	 –		 

dazu neigt, sich von den französischen Quellen abzugrenzen. Inzwischen fand aber eine Annäherung 

von der französischen Seite her statt. Als in Frankreich 1985 eine große Reform des ehelichen Vermö-

gensrechts durchgeführt wurde, wurde das seit 1976 in Belgien geltende System der „communauté 

▼
▼

 

1 VAN CAENEGEM, Raoul, Geschiedkundige inleiding tot het privaatrecht, Gent, Story, 1981, 2.

2 SZRAMKIEWICZ, Romuald, Histoire du droit français de la famille, Paris, Dalloz, 1995, 121–123 und 134–136.

3 Für einen vergleichenden Überblick siehe z.B. GLENDON, Mary Ann, The Transformation of Family Law, Chicago, Chicago University Press, 1989 


oder ANTOKOLSKAIA, Masha, Harmonisation of Family Law in Europe: A Historical Perspective, Antwerpen, Intersentia, 233–484. 
4 	 Im belgischen Recht hat das im Ehebruch gezeugte Kind zwar die gleiche Rechte wie alle anderen Kinder auch; der Mann, der ein Kind aner-

kennt, das er während seiner Ehe mit einer anderen Frau gezeugt hat, verliert aber als Folge des Anerkenntnisses seinen Pflichtteil in der Erb-
schaft seiner Ehefrau sowie alle Vorteile aus dem Ehevertrag, falls vorhanden (Art. 334ter BW). Männern wird also ein starker Anreiz gegeben, 
ihre außerehelich gezeugten Kinder nicht anzuerkennen. Im französischen Recht wurde die 1972 eingeführte erbrechtliche Gleichstellung 
ehelicher und nicht ehelicher Kinder erst durch Gesetz 2001-1135 vom 3. Dezember 2001, JO, 4. Dezember 2001) auf die im Ehebruch gezeugten 
Kinder ausgeweitet. 
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d’acquêts“ (Errungenschaftsgemeinschaft) übernommen. Aus diesen Gründen ist es möglich, das fran-

zösische und das belgische Recht – mit Ausnahme des Scheidungsrechts	–	in einem Zug darzustellen; 
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die Unterschiede liegen überwiegend in Details der Gesetzgebung und Gesetzesinterpretation, auf die 

es für unsere Zwecke nicht ankommt. 

Inhalt 2. Historische Entwicklung der Geschlechterrollen und des 

Verhältnisses zwischen Eigenverantwortung und Solidarität 


zurück im französischen und belgischen Eherecht


weiter 
Im ursprünglichen französisch-belgischen Zivilgesetzbuch waren die Rollen von Mann und Frau in der 

Ehe sehr klar abgegrenzt. Die Frau verlor mit der Eheschließung die Geschäftsfähigkeit (Art. 215 und 

217 CC). Sie war ihrem Gatten zu Gehorsam verpflichtet (Art. 213 CC) und musste ihm folgen, wohin 

immer er wollte (Art. 214 CC). Dafür war der Ehemann verpflichtet seine Gattin zu beschützen (Art. 213 

CC). Als Kompensation dafür, dass der Mann sowohl das gemeinschaftliche Vermögen wie auch das 

eigene Vermögen seiner Ehefrau verwaltete (Art. 1421 und 1428 CC), gab es zwei Schutzmechanismen, 

die nur die Frau in Anspruch nehmen konnte : die gesetzliche Hypothek auf alle unbeweglichen Güter 

des Ehemannes (Art. 2121 CC) und die Möglichkeit, gerichtlich die Gütertrennung und das Recht der 

selbstständigen Verwaltung der eigenen Güter zu beantragen, falls die Güter, welche die Frau aus ihrer 

ursprünglichen Familie mitgebracht hatte, gefährdet waren und zu befürchten war, dass der Mann 

wegen einer chaotischen Vermögensverwaltung den Schaden nicht aus seinem eigenen Vermögen 

ersetzen konnte (Art. 1441, 1443 und 1448–1449 CC). Diese rigide Rollenteilung innerhalb der Ehe wur-

de	 –	abgesehen davon, dass es im Bürgertum außerhalb der Ehe keine legitimen sozialen Rollen für 

Frauen gab	–	juristisch dadurch verstärkt, dass das Familienleben ausschließlich über die Ehe organi-

siert werden konnte (nichteheliche Kinder gehörten zu keiner Familie und hatten nur eingeschränkte 

Rechte5, das nichteheliche Zusammenleben wurde zivilrechtlich sanktioniert6) und dass der Ausweg 

aus der Ehe – anders als durch den Tod – äußerst mühsam, für Frauen fast unmöglich war. Zwar gab es 

im Gesetzbuch von 1804 sowohl die einverständliche Scheidung (Art. 233 CC) wie auch die Scheidung 

aufgrund schwerer Beleidigungen, Körperverletzungen und Ausschweifungen (Art. 231 CC); die finan-

ziellen Folgen einer einverständlichen Scheidung waren aber extrem ungünstig7 und Art. 231 wurde so 

einschränkend ausgelegt, dass Ehebruch (Art. 229–230 CC) über längere Zeit der einzige praktikable 

Grund für eine Scheidung war. Frauen konnten die Scheidung aufgrund von Ehebruch aber nur in dem 

unwahrscheinlichen Fall erlangen, dass der Mann seine Geliebte in die eheliche Wohnung aufgenom-

men hatte (Art. 230 CC). 
▼

▼
 

Wie es sich in dieser Zusammenfassung der Rechtslage des Jahres 1804 bereits andeutet, kam den 

Begriffen „Solidarität“ und „Eigenverantwortung“ zu dieser Zeit eine andere Bedeutung zu als heutzu-

tage. Von einer „Eigenverantwortung“ der verheirateten Frau konnte überhaupt nicht die Rede sein, 

denn sie verfügte nicht über die Handlungsfreiheit und Geschäftsfähigkeit, die erforderlich gewesen 

wären, um für sich selbst zu sorgen. Die grundlegende Idee der Solidarität zwischen den Ehegatten 

wurde dadurch ausgeübt, dass die Eheleute zusammenlebten und ihre Ressourcen zusammenbrach-

ten, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Unterhaltspflicht wurde grundsätzlich in natura geleis-

5 	 Art. 756 CC. 
6 	 Verträge mit Konkubinen oder testamentarische Schenkungen an Konkubinen wurden in Belgien und Frankreich bis vor wenigen Jahr-

zehnten für sittenwidrig gehalten, es sei denn sie hatten eindeutig einen Beweggrund, der nichts mit der Belohnung oder Fortsetzung der 
sexuellen Beziehung zu tun hatte (CARBONNIER, Jean, Droit civil, I, Paris, PUF, 1962, 472; RIGAUX, François, Les personnes, I, Brüssel, Larcier, 
1971, 242–243). 

7 So verloren die Ehegatten mit der gemeinsamen Erklärung, die erforderlich war, um das Verfahren der einverständlichen Scheidung in Gang 
zu setzen, die Hälfte ihres Eigentums zugunsten ihrer Kinder (Art. 305 CC). 
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tet; ein Recht auf Unterhaltszahlungen hatte die Frau (oder, ausnahmsweise, der Mann) nur, wenn der 

Mann ihr den Zugang zur ehelichen Wohnung verwehrte oder wenn ihr aufgrund des schuldhaften 
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Verhaltens des Mannes nichts anderes übrig blieb, als die eheliche Wohnung zu verlassen8. Andere 

Mechanismen der ehelichen sozialen Sicherung – wie z.B. ein Erbrecht des überlebenden Ehegatten 

oder besondere Rechte bezüglich der ehelichen Wohnung	–	gab es nicht. Die Erklärung dafür ist wohl, 

dass diese Regelung vor dem Hintergrund der Verhältnisse zwischen vermögenden Familien entwor-
Inhalt fen wurde9. Es wurde davon ausgegangen, dass beide Parteien zu einer Ehe Vermögen aus der eigenen 

Ursprungsfamilie mitbrachten und in der eigenen Familie erbberechtigt waren, und dass ihre soziale 
zurück Absicherung über diese Mechanismen lief. Besondere Bedürfnisse konnten in den unter Vermögenden 

üblichen Eheverträgen geregelt werden. 
weiter 

Der Abbau der Ungleichbehandlung von Mann und Frau in der Ehe fand in mehreren Schritten statt, 

bis in Belgien 197610 und in Frankreich 198511 die vollständige Gleichstellung erreicht war. Der erste 

Schritt bestand in der Einführung einer Ausnahme von der Geschäftsunfähigkeit der verheirateten 

Frau: Die Frau, die einen eigenen Beruf ausübte, durfte	–	in Frankreich ab 190712, in Belgien ab 193213 –		 

das durch diese Berufstätigkeit erworbene Einkommen selbst verwalten. In der französischen Litera-

tur wird aber allgemein darauf hingewiesen, dass das Gesetz von 1907 den verheirateten Frauen in 

der Praxis wenig genutzt hat, weil die Parteien, die mit den Frauen Verträge schlossen, überwiegend 

die Einwilligung des Ehemannes verlangten14. Der zweite Schritt kam mit der grundsätzlichen Aufhe-

bung der ehemännlichen Gewalt und der Geschäftsunfähigkeit der verheirateten Frau, in Frankreich 

193815, in Belgien 195816. In keinem von beiden Fällen wurde damit aber den männlichen Präroga-

tiven in der Ehe ein Ende gesetzt. In Frankreich blieb der Mann noch bis 1970 „Haupt der Familie“, was 

bedeutete, dass ihm in Fällen von Meinungsverschiedenheiten das Letztentscheidungsrecht zukam. 

Insbesondere folgte aus der Stellung des Mannes, dass er den Wohnort der Familie bestimmen konnte 

(Art. 215 CC in der Fassung von 1938) und seiner Frau verbieten konnte einem Erwerb nachzugehen 

(Art. 223 CC). Der Unterschied zum alten Regime lag (nur) darin, dass die Entscheidungskompetenzen 

des Mannes jetzt explizit mit dem Ziel der Familieninteressen verbunden wurden; infolgedessen gab 

es dann auch gerichtliche Möglichkeiten für die Ehefrau, um sich gegen missbräuchliche – d.h. nicht 

vorrangig den „gemeinschaftlichen“ Interessen dienende	–	Entscheidungen des Mannes zu wehren. 

Die Verwaltung des gemeinschaftlichen Vermögens und des persönlichen Vermögens der verheirate-

ten Frau verblieb beim Mann. Das Recht ihr eigenes Vermögen zu verwalten und das Recht der freien 

Berufswahl erhielt die verheiratete Frau erst 1965, auf die Gleichberechtigung bei der Verwaltung des 

gemeinschaftlichen Vermögens musste sie bis 1985 warten17. Auch im belgischen Recht folgten aus der 

grundsätzlichen Aufhebung der Geschäftsunfähigkeit der verheirateten Frau noch keine Änderungen 

in der Entscheidungsstruktur im ehelichen Vermögensrecht: Sowohl das gemeinschaftliche Vermö-

gen wie auch die eigenen Güter der Frau wurden weiterhin vom Mann verwaltet; die Bestimmung des 

ehelichen Wohnsitzes blieb ein Privileg des Mannes. Diese Ungleichheiten wurden erst 1976 aufgehoben. 

▼
▼

 

Eine vergleichbare Entwicklung ist bei der Regelung der elterlichen Rechte zu beobachten. Im 

ursprünglichen Code civil übte während der Ehe nur der Vater die elterliche Gewalt aus (Art. 373 CC); 

die Frau erhielt die elterlichen Entscheidungsrechte nur nach dem Tod des Ehemannes (Art. 390 CC). 

8 LAURENT, François, Principes de droit civil français, III, Brüssel, Bruylant, 1893, 76–82.

9 Für ausführlichere Überlegungen siehe z.B. ARNAUD, André-Jean, Essai d’analyse structurale du code civil français, Paris, LGDJ, 1973; BOUR- 


DIEU, Pierre, Les stratégies matrimoniales dans le système de reproduction, Annales E.S.C., 1972, 1105-1125. 
10 Gesetz vom 14. Juli 1976, BS, 18. September 1976. 
11 Gesetz 85-1372 vom 23. Dezember 1985, JO, 26. Dezember 1985. 
12 Gesetz vom 13. Juli 1907, JO, 16. Juli 1907. 
13 Gesetz vom 20. Juli 1932, BS, 12. August 1932. 
14 COLOMER, André, Droit civil. Régimes matrimoniaux, Paris, Litec, 2000, 16; WEILL, Alex, Droit civil, I, Paris, Dalloz, 1968, 532. 
15 Gesetz vom 18. Februar 1938, besprochen in COLOMER, André, o.c., 16–17. 
16 Gesetz vom 30. April 1958, BS, 10. Mai 1958. 
17 COLOMER, André, o.c., 19 und 24–25. 
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Im belgischen Recht wurde dieses Prinzip erst 1965 aufgehoben: Die Eltern waren ab dann „gleichbe-

▼



rechtigt“, mit dem kleinen Vorbehalt, dass im Fall einer Meinungsverschiedenheit die väterliche Mei-
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nung ausschlaggebend war18. Dieser Vorbehalt – der die Gleichstellung selbstverständlich zur Farce 

machte	–	wurde vom Ehelichen Gleichstellungsgesetz 1976 aufgehoben. Im französischen Recht galt – 

mit kleinen Abstrichen	–	die ursprüngliche Regel bis zur vollkommenen Gleichstellung der (miteinan-

der verheirateten) Eltern 197019. 
Inhalt 

Weitgehend gleichlaufend und im Zusammenhang mit dem Abbau der Ungleichbehandlung entstan-
zurück den neue eheliche Rechte und Pflichten und insbesondere neue Möglichkeiten, die ehelichen Rechte 

und Pflichten durch gerichtliche Intervention durchzusetzen. Es handelt sich hier einerseits um die 
weiter 

Verstärkung des Erbrechts des überlebenden Ehegatten20, andererseits um neue Pflichten und Schutz-

maßnahmen während der Ehe, die darauf zielen, die materielle Existenz der Ehegatten, insbesondere 

während Ehekrisen, abzusichern. In Belgien wurde bereits 1932 die Möglichkeit einer gerichtlichen 

Einschränkung der Verfügungskompetenzen der Ehegatten über bestimmte Güter im Interesse des 

Partners und der Kinder eingeführt21; diese Möglichkeit wurde im Ehelichen Gleichstellungsgesetz 

1976 erweitert. Seitdem gibt es während der Ehe eine allgemeine Einschränkung der Verfügungskom-

petenz des Eigentümers der Familienwohnung (Art. 215 BW); außerdem hat das Gericht im Fall einer 

Ehekrise die Möglichkeit, den Ehegatten quasi alle vermögensrechtlichen Geschäfte zu verbieten und 

weitgehende Einkommensumverteilungen zwischen ihnen anzuordnen (Art. 223 BW und Art. 1253ter-

1253octies Ger.W.). Vergleichbare Regeln gelten in Frankreich seit 196522 mit der Einschränkung, dass 

die gerichtliche Intervention aufgrund von Art. 220-1 CC nur im Falle einer schweren Pflichtverletzung 

möglich ist, während in Belgien nicht mehr als eine ernsthafte Störung der Beziehung zwischen den 

Ehegatten erforderlich ist. Im Einzelnen werden diese Regeln in diesem Aufsatz unter Punkt 3 bespro-

chen. Hier können wir uns mit der Feststellung begnügen, dass mit der Einführung solcher Regeln das 

Verhältnis von Eigenverantwortung und Solidarität in der Ehe eine neue Gestalt angenommen hat: 

Während einerseits aus der Gleichstellung von Mann und Frau selbstverständlich eine Stärkung der 

Eigenverantwortung der Frau folgt, führen diese neuen Regeln andererseits dazu, dass Mann und Frau 

bei ihren wirtschaftlichen Entscheidungen eine wesentlich größere Rücksicht auf die Interessen des 

Ehepartners und der Kinder nehmen müssen, als es vorher der Fall war. Die existenzsichernde Funk-

tion des Familienrechts hat sich von der erweiterten Familie auf die Kernfamilie verlagert23. Diese 

Rechtsentwicklung hängt zusammen mit quantitativen und qualitativen Änderungen in der Zusam-

mensetzung der Gruppe, für welche das Familienrecht von Bedeutung ist, sowie mit der Gleichberech-

tigungstendenz. Das Familienrecht des zwanzigsten und einundzwanzigsten Jahrhunderts ist nicht 

länger ein Recht der Bourgeoisie, sondern ein Recht, das auch die Beziehungen zwischen Lebenspart-

nern regeln will, die ohne Vermögen in die Beziehung kommen und von dem Verkauf ihrer Arbeits-

kraft leben müssen. Solche Beziehungen gab es 1804 noch viel weniger; und die damaligen Proletarier 

▼
▼

 

18 Gesetz vom 8. April 1965, BS, 15. April 1965.

19 Gesetz 70-459 vom 4. Juni 1970, JO, 5. Juni 1970.

20 Im ursprünglichen Code civil war der überlebende Ehegatte nur erbberechtigt, falls der Erblasser keine Verwandten bis zum 12. Grad hatte 


(Art. 767 CC). Am Ende des neunzehnten Jahrhunderts gab es sowohl in Frankreich (1891) wie auch in Belgien (1896) zwei Neuerungen: Zum 
einen erhielt der überlebende Ehegatte einen Unterhaltsanspruch dem Nachlass gegenüber; zum anderen erhielt er ein Nießbrauchsrecht 
auf einen Teil des Nachlasses, das auch beim Zusammentreffen mit den Rechten von Deszendenten und anderen Verwandten galt. In Belgien 
dauerte es bis 1981, bevor eine neue Reform den Nießbrauch des überlebenden Ehegatten auf die ganze Erbschaft erweiterte und – immer in 
der Form des Nießbrauchs – einen Pflichtteil für den überlebenden Ehegatten einführte (PUELINCKX-COENE, Mieke, Erfrecht, Antwerpen, Klu-
wer, 1996, 95–97). In Frankreich gab es ab 1925 eine Reihe von kleineren Verbesserungen der erbrechtlichen Lage des überlebenden Ehepart-
ners (FRÖSCHLE, Tobias, Die Entwicklung der gesetzlichen Rechte des überlebenden Ehegatten, Tübingen, Mohr, 1996, 77–87; RUBELLIN-DEVICHI, 
Jacqueline, L’évolution du statut civil de la famille depuis 194�, Paris, CNRS, 1983, 9–11 und 69–76), die letztendlich in die Reform des Gesetzes 
2001-1132 vom 3. Dezember 2001, JO, 4. Dezember 2001, mündeten, welches dem überlebenden Ehepartner in Konkurrenz mit Deszendenten 
die Wahl zwischen einem Viertel des Nachlasses in vollem Eigentum und dem Nießbrauch des Ganzen lässt. 

21 Gesetz vom 20. Juli 1932, BS, 12. August 1932.

22 Gesetz 65–570 vom 13. Juli 1965, JO, 14. Juli 1965.

23 Eine ausführliche Fassung der hier folgenden Interpretation der Familienrechtsentwicklung findet sich in WILLEKENS, Harry, Is Contempora-


ry Western Family Law Historically Unique?, Journal of Family History, 2003, (70), 94–100. 
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hatten kaum etwas zu verteilen, sodass es – selbst in der kontrafaktischen Annahme, dass der damalige 

Gesetzgeber ihre Interessen hätte berücksichtigen wollen	–	keinen dringenden Bedarf an Verteilungs-
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regeln gab. Die rechtliche Gestaltung der Solidarität zwischen vermögenslosen Lebenspartnern kann 

nur über die Regelung der Entscheidungskompetenzen über das Einkommen und die Familienwoh-

nung gehen, denn etwas anderes haben sie im Regelfall nicht. Das hat dazu geführt, dass Bereiche des 

ehelichen Lebens, die früher nicht geregelt bzw. der Willkür des Ehemannes überlassen waren, inzwi-
Inhalt schen der gesetzgeberischen und der gerichtlichen Intervention unterliegen. Verstärkt wird diese Ten-

denz durch die Gleichstellung, die eine Frage hervorgebracht hat, welche es früher nicht gab: Wie ist 
zurück zu entscheiden, wenn die Partner sich nicht einigen können? Diese Frage hat ein neues Feld für die 

gerichtliche Regelung der Partnerbeziehungen eröffnet. 
weiter 

3. Eigenverantwortung und Solidarität im geltenden französischen 
und belgischen Eherecht während der Ehe und bei deren Beendi-
gung durch den Tod 

3.1 Die persönlichen Pflichten der Ehegatten 
Im belgischen Recht sind die Ehegatten verpflichtet zusammenzuleben, einander sexuell treu zu sein 

und sich gegenseitig (moralisch und emotional) zu unterstützen und (wirtschaftlich) zu helfen (Art. 213 

BW). Das französische Recht enthält die gleichen Pflichten (Art. 212 CC), hat aber die Pflicht des Zusam-

menlebens durch die Pflicht zur Führung einer ehelichen Lebensgemeinschaft ersetzt, die in den Art. 

215 CC über die Familienwohnung aufgenommen wurde und zwar nicht notwendigerweise, aber doch 

im Regelfall, das faktische Zusammenleben voraussetzt. Außerdem schreibt Art. 212 CC vor, dass die 

Ehegatten einander gegenseitig achten müssen. Die Hilfepflicht betrifft den Unterhalt der Ehegatten 

und die finanzielle Organisation des Zusammenlebens und wird hier bei der Besprechung der wirt-

schaftlichen Pflichten der Ehegatten behandelt. Die anderen hier genannten Pflichten sind die soge-

nannten „persönlichen Pflichten“ der Ehepartner und werden im französischen und belgischen Recht 

seit jeher als grundlegend für eine Ehe angesehen. 

Da Menschen nicht unmittelbar vom Recht zu „Leistungen“ wie Treue oder moralischer Unterstützung 

gezwungen werden können, könnte man meinen, dass es sich bei diesen Pflichten um nicht mehr als 

fromme Wünsche des Gesetzgebers handelt. Diesen Pflichten kommt im französischen und belgischen 

Recht aber eine hohe Bedeutung in der Gestaltung der Ehe zu, und zwar dadurch, dass erstens die 

weitgehenden Möglichkeiten gerichtlicher Interventionen während der Ehe in Frankreich von Verlet-

zungen der ehelichen Pflichten abhängen und in Belgien im Fall solcher Verletzungen leichter (häufig) 

Anwendung finden, und zweitens Verletzungen dieser Pflichten Konsequenzen im Scheidungsfolgen-

recht haben. In Frankreich eröffnen sie auch den Zugang zu einem zusätzlichen Scheidungsgrund. So 

kann z.B. Untreue zwar nicht unmittelbar sanktioniert werden; gleichwohl kann sie z.B. dazu führen, 

dass es im Fall von Uneinigkeit zwischen den Ehegatten die untreue Person ist, welche die gemeinsame 

Wohnung verlassen muss, und dass der untreue Partner seinen nachehelichen Unterhaltsanspruch 

verliert – Folgen, die für den „Schuldigen“ allemal schwerer wiegen können als eine direkte Sanktion. 

▼
▼

 

3.2 Das „régime primaire“ 
Das „régime primaire“ enthält die wirtschaftlichen Grundpflichten und -rechte der Ehegatten. Es han-

delt sich hier um Ansprüche, auf die nicht vertraglich verzichtet werden kann. Die wichtigsten Regeln 

sind: die gemeinschaftliche Haftung der Ehegatten für Schulden, die von einem von beiden für die 
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Haushaltsführung oder die Erziehung der Kinder eingegangen wurden, solange diese Ausgaben ver-

▼



hältnismäßig angesichts der wirtschaftlichen Möglichkeiten der Familie sind (Art. 222 BW und Art. 220 
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CC); die bereits erwähnte „Hilfepflicht“, die im Zusammenhang mit der Pflicht der Ehegatten, nach 

ihren Möglichkeiten zu den Lasten der Ehe beizutragen (Art. 221 BW und Art. 214 CC), zu betrachten ist; 

und der Schutz der Familienwohnung und des dazu gehörenden Mobiliars (Art. 215 und 1751 CC und 

Art. 215 BW). Zu den letzten zwei Pflichten folgen hier nähere Erläuterungen. 
Inhalt 

Aus der Hilfepflicht folgt grundsätzlich, dass die Ehegatten einander während des Zusammenlebens in 
zurück Naturalien unterstützen müssen. Die Pflicht zu den Lasten der Ehe beizutragen – die nach belgischem 

Recht zwingend ist, nach Art. 214 CC aber vertraglich modifiziert werden kann	–	erweitert die Hilfe-
weiter 

pflicht: Die Ehegatten sind nicht nur zu gegenseitigen Unterhaltsleistungen verpflichtet, sie sind für 

alle Lasten der Ehe zu Solidarität verpflichtet, also z.B. auch für Lasten, die daraus entstehen, dass einer 

von beiden ein Kind mit in die Ehe gebracht hat. Von Bedeutung ist außerdem, dass die Pflicht, zu den 

Lasten der Ehe beizutragen, nicht den gleichen (einschränkenden) Regeln wie die Unterhaltspflicht 

unterliegt, was z. B. zur Folge hat, dass der Beitrag – im Gegensatz zum Unterhaltsgeld	–	auch für die 

Vergangenheit eingefordert werden kann24. Trennen sich die Ehegatten, dann sind die Hilfe und der 

Beitrag zu den ehelichen Lasten in Form von Geldzahlungen zu leisten. Diese Zahlungen haben nach 

belgischem Recht zum Ziel, den bisherigen Lebensstandard der Familie zu gewährleisten25, nach fran-

zösischem Recht den Lebensstandard beider Ehegatten einander anzugleichen26. Grundsätzliche 

Obergrenzen solcher Zahlungen gibt es – abgesehen vom Eigenbedarf	–	nicht. 

Der Schutz der Familienwohnung und der dazugehörenden Einrichtungsgegenstände betrifft nur die 

Wohnung, die der Familie als Hauptwohnsitz dient; wohnt eine Familie an mehreren Orten, dann kann 

trotzdem nur eine der Wohnungen den besonderen Schutz der Familienwohnung genießen. Zu unter-

scheiden ist weiter zwischen Wohnungen, die von einer Familie aufgrund eines dinglichen Rechts 

bewohnt werden, und gemieteten Wohnungen. 

Hat der Rechtsinhaber ein dingliches Recht an der Wohnung und/oder am Hausrat, so ist es ihm ver-

boten, ohne Einwilligung des Ehepartners derart über das relevante Recht (Eigentum, Erbpacht, Nieß-

brauch, usw.) an der Wohnung oder an dem Mobiliar zu verfügen, dass die Familie die Wohnung nicht 

länger bewohnen kann. Verfügt der Rechtsinhaber trotzdem ohne Einwilligung des Ehepartners, 

dann kann dieser die Nichtigerklärung des Rechtsgeschäfts beantragen. Die Regel ist nicht absolut: 

Das Gericht kann den Rechtsinhaber dazu ermächtigen, allein zu verfügen; in Belgien ist dafür erfor-

derlich, dass der Ehepartner seine Einwilligung ohne wichtige Gründe verweigert, in Frankreich, dass 

die Verweigerung der Einwilligung nicht im Familieninteresse ist (Art. 217 CC). 

▼
▼

 

Das Mietrecht an der Familienwohnung steht beiden Ehegatten zu, auch wenn nur einer von beiden 

den Mietvertrag geschlossen hat. Obwohl die Regelung im belgischen Recht im Kapitel des Bürger-

lichen Gesetzbuches über die Ehe (Art. 215 CC) zu finden ist, während die französische Regelung im 

Kapitel über das Mietrecht (Art. 1751 CC) angesiedelt ist, sind die Regelungen in den zwei Ländern – für 

die Zeit während der Ehe	–	identisch. 

24 COLOMER, André, o.c., 56–59; HEYVAERT, Alfons, o.c., 260–261 und 318–319.

25 HEYVAERT, Alfons, o.c., 319–321.

26 Cass., 11. Juli 1979, Bull. Civ., II, Vol. 207, 143.
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3.3 Das (ergänzende) eheliche Güterrecht 

▼



Alles, was weder zum „régime primaire“ gehört noch – wie z. B. der Grundsatz der Geschlechtergleich-
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heit (Art. 1387–1388 BW)	–	den „ordre public“ berührt, kann frei in einem – vor der Ehe abschließbaren 

und auch nach der Ehe (aber ausschließlich unter gerichtlicher Aufsicht27) abänderbaren	–	Ehevertrag 

geregelt werden. Gibt es keinen Ehevertrag, dann gilt für die Vermögensbeziehungen der Ehegatten 

die Errungenschaftsgemeinschaft. Mit einigen Ausnahmen (die wichtigsten sind Erbschaften und 
Inhalt Schenkungen28) wird alles, was die Ehegatten während der Ehe erwerben, gemeinschaftliches Eigen-

tum (Art. 1400–1418 CC und Art. 1399–1408 BW). Auch die während der Ehe eingegangenen Schulden 
zurück sind gemeinschaftlich (Art. 1409–1418 CC und Art. 1406–1408 BW). Am Ende der Ehe – ob durch Tod oder 

Scheidung	–	werden die (positiven und negativen) Errungenschaften gleich verteilt (Art. 1445 BW und 
weiter 

Art. 1475 CC). 

Aus diesem Güterrechtssystem folgt, dass es innerhalb einer Ehe drei Vermögensmassen gibt: die bei-

den eigenen Vermögen der Ehegatten und das gemeinsame Vermögen. Grundsätzlich verwaltet jeder 

sein eigenes Vermögen. Eine Besonderheit des französischen und belgischen Ehegüterrechts ist aber, 

dass auch jeder der Ehegatten das gemeinsame Vermögen alleine verwalten darf. Die von einem Ehe-

partner das gemeinschaftliche Vermögen betreffenden eingegangenen Rechtsgeschäfte binden auch 

den anderen (Art. 1416 BW und Art. 1421 CC). Von dieser Grundregel gibt es aber wichtige Ausnahmen 

in zwei Richtungen. 

In Frankreich haben die Ehegatten das alleinige Verwaltungsrecht über das Einkommen, das sie durch 

ihre eigene Berufstätigkeit erwirtschaftet haben (Art. 223 CC). Dieses Einkommen kann nicht vom 

anderen Ehegatten verwaltet werden und unterliegt auch den im Folgenden besprochenen Beschrän-

kungen des alleinigen Verwaltungsrechts nicht. Die Folge ist, dass der Grundsatz der konkurrierenden 

Verwaltung des gemeinschaftlichen Vermögens in Frankreich für Familien, die überwiegend von der 

Berufstätigkeit der Partner leben – d. h. für die große Mehrheit der Familien	 –	 auf den Kopf gestellt 

wird: In diesen Familien gibt es ja fast keine Errungenschaften, die noch in den Geltungsbereich der 

Grundregel fallen, sondern fast ausschließlich Errungenschaften, die nur von demjenigen, der sie 

errungen hat, verwaltet werden dürfen. 

Wo es die konkurrierende Verwaltung gibt – in Belgien generell, in Frankreich in der Praxis viel sel-

tener	–	existieren Regeln, welche für bestimmte wichtige Entscheidungen die Zusammenarbeit bei-

der Ehepartner erfordern. Die Regelungen des belgischen und des französischen Rechts sind hier 

zwar nicht ganz gleich; in beiden Rechtssystemen ist die Grundregel der alleinigen Verfügung über 

Gemeinschaftsgüter aber für unbewegliche Sachen, Handelsgeschäfte und Schenkungen aufgehoben 

(Art. 1423–1425 CC und Art. 1418–1419 BW). 

▼
▼

 

3.4 Einschränkungen der vermögensrechtlichen Entscheidungskompetenzen 
der Ehepartner bei Ehekrisen 

Die Gerichte in Frankreich und Belgien verfügen in rechtsvergleichender Perspektive über ungewöhn-

lich weitgehende Möglichkeiten der Intervention bei Ehekrisen. 

Im belgischen Recht kann der Richter aufgrund von Art. 223 BW alle Maßnahmen treffen, die dringend 

notwendig sind, wenn entweder einer der Ehegatten seine ehelichen Pflichten gröblich vernachlässigt 

oder wenn das Verhältnis zwischen den Ehegatten auch ohne Schuld oder Pflichtverletzung ernsthaft 

27 Art. 1396 CC und Art. 1395 BW.

28 Art. 1399 BW und Art. 1405 CC.
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gestört ist. Die am häufigsten vorkommenden Maßnahmen sind: die Zuweisung der ehelichen Woh-

▼



nung an einen von beiden Ehepartnern, u.U. kombiniert mit dem Verbot für den anderen die Wohnung 
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zu betreten; die Zahlung von Unterhalt; ein Verbot über bestimmte gemeinschaftliche oder eigene 

Güter oder über das gesamte eigene oder gemeinschaftliche Vermögen zu verfügen oder bewegliche 

Sachen zu entfernen; die Blockierung von Konten und die Versiegelung von Tresoren. Solche Maßnah-

men werden vom Gesetz zwar als „vorläufig“ bezeichnet, sind aber an keine Zeitgrenze gebunden und 
Inhalt können bis zur Versöhnung der Eheleute bzw. bis zum Scheidungsurteil wirksam bleiben29. Außerdem 

kann der Richter aufgrund von Art. 224 BW Schenkungen und Pfändungen, welche die Interessen der 
zurück Familie gefährden (typischerweise Rechtsgeschäfte zugunsten einer Liebhaberin), für nichtig erklä-

ren. Im Ergebnis kann einer verheirateten Person für unbestimmte Zeit die ganze Verwaltung des 
weiter 

eigenen Vermögens – mit der einzigen Ausnahme der vermögenssichernden Handlungen	–	entzogen 

werden, ohne dass hierzu mehr als die Feststellung erforderlich wäre, dass ihre Ehe sich in einer Krise 

befindet und dass die Interessen des Ehepartners oder der Kinder ohne gerichtliche Maßnahmen 

gefährdet wären. 

Im französischen Recht bestehen die gleichen gerichtlichen Interventionsmöglichkeiten. Die Maß-

nahmen sind aber nur möglich im (engeren) Fall einer groben Verletzung der ehelichen Pflichten, wel-

che die Interessen der Familie gefährdet (Art. 220-1 CC). Außerdem kann der Richter diese Maßnahmen 

nur für eine bestimmte, im Urteil festzulegende Zeit treffen, die nicht länger als drei Jahre sein darf – 

eine nur unwesentliche Einschränkung seiner richterlichen Kompetenzen, denn eine Verlängerung 

der Maßnahmen bleibt möglich, wenn die Lage sich nach Ablauf der festgelegten Zeit nicht gebessert 

hat. Eine mit dem belgischen Recht vergleichbare Regel bezüglich der Nichtigerklärung von Schen-

kungen und Pfändungen gibt es in Frankreich nicht. 

3.5 Erbrecht des überlebenden Ehegatten 
In beiden Rechtssystemen erbt der überlebende Ehegatte konkurrierend mit anderen Erben. Da der 

Umfang sowohl des gesetzlichen Erbteils wie auch des Pflichtteils des überlebenden Ehegatten von der 

genauen verwandtschaftlichen Beziehung der Miterben zum Erblasser abhängig ist und da das Erb-

recht des überlebenden Ehegatten wie ein Fremdkörper in ein an sich logisch geordnetes und seit 1804 

kaum geändertes Verwandtenerbrecht eingeführt worden ist, ist die Regelung komplex und in ihren 

Anwendungsdetails unter Spezialisten umstritten30. 

Als Hauptregel gilt in Belgien, dass der überlebende Ehegatte, mit wem er auch zusammen erbt, immer 

mindestens ein lebenslängliches Nießbrauchsrecht auf die ganze Erbschaft hat (Art. 745bis BW). Die 

ganze Erbschaft in vollem Eigentum erhält er nur, wenn es überhaupt keine anderen Erben – d.h., kei-

nen Deszendenten, Aszendenten oder Verwandten in der Seitenlinie bis zum vierten Grad – gibt (Art. 

745, 745bis, 746 und 755 BW). Der überlebende Ehegatte wird von einer doppelten Pflichtteilsrege-

lung beschützt: Er erbt auf jeden Fall den Nießbrauch der Hälfte der Erbmasse und den Nießbrauch 

der Familienwohnung und des dazugehörigen Mobiliars, auch wenn der Wert der Familienwohnung 

und der dazu gehörigen Gegenstände die Hälfte des Wertes des Nachlasses überschreiten würde 

(Art. 915bis BW). Dieser Pflichtteilschutz greift aber nicht, wenn die Eheleute zur Zeit des Todes des Erb-

lassers bereits seit sechs Monaten getrennt lebten und der Erblasser schon Schritte unternommen hat-

te, um diese Trennung gerichtlich feststellen zu lassen (Art. 915bis § 3 BW). 

▼
▼

 

29 HEYVAERT, Alfons, o.c., 325–327. 
30 Siehe z. B. HUGOT, Jean und PILLEBOUT, Jean-François, Les droits du conjoint survivant, Paris, Litec, 2005; PUELINCKX-COENE, 


Mieke, o.c., 93–161.
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In Frankreich hat der überlebende Ehegatte – beim Zusammentreffen mit Deszendenten des Erb-

lassers	–	die Wahl zwischen einem Nießbrauchsrecht auf die ganze Erbschaft und einem Viertel des Nach-
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lasses in vollem Eigentum (Art. 757 CC). Die Option eines Nießbrauchsrechts wird aber ausgeschlossen, 

wenn der Verstorbene Kinder aus einer früheren Beziehung hat (Art. 757 CC). Lässt der Erblasser keine Des-

zendenten, keinen Vater und keine Mutter zurück, so erbt der überlebende Ehegatte alles (Art. 757-2 CC). 

Einen Pflichtteil in Höhe eines Viertels des Nachlasses erhält der überlebende Ehegatte nur, wenn der 
Inhalt Erblasser keine Deszendenten hat (Art. 914-1 CC). Gibt es Deszendenten, dann besteht der Pflichtteil des 

Überlebenden nur aus dem Recht, ein Jahr lang kostenlos die Familienwohnung bewohnen und den 
zurück dazu gehörenden Hausrat benutzen zu dürfen (Art. 763 CC) – selbstverständlich nur unter der Voraus-

setzung, dass die Familienwohnung zum Erbe gehört. 
weiter 

Aus der Sicht der Existenzsicherung von Witwen und Witwern ist ein Nießbrauchsrecht auf das Gan-

ze eine ideale Rechtskonstruktion: Dieses Recht sichert die Hinterbliebenenexistenz fast genauso gut 

wie eine Erbschaft in vollem Eigentum, ohne andere Erben auf Dauer auszuschließen. Da Erbschaften 

aber auch andere soziale Funktionen als die Existenzsicherung haben – nämlich die Übertragung von 

Produktionsmitteln	 –	 gibt es sowohl in Frankreich wie in Belgien die Möglichkeit einer Umsetzung 

des Nießbrauchsrechts in andere Rechtsformen. In Belgien haben sowohl der überlebende Ehegat-

te wie die Deszendenten des Erblassers das Recht auf die Umsetzung des Nießbrauchsrechts in volles 

Eigentum, in eine einmalige Geldzahlung oder in periodische Zahlungen (Art. 745quater § 1 BW). Hier 

kommen für ältere Witwen und Witwer die existenzsichernde und die kapitalübertragende Funkti-

on des Erbrechts miteinander in Konflikt, denn wenn der überlebende Ehegatte statistisch nur noch 

wenige Jahre zu leben hat, ist der Kapitalwert seines Nießbrauchsrechts gering; wer gut von einem 

Nießbrauch hätte leben können, kann es nicht notwendigerweise von dem entsprechenden Kapital. 

Im französischen Recht kann das Nießbrauchsrecht nur auf Antrag des überlebenden Ehegatten oder 

von einem, auch weiter entfernten, Erben durch periodische Zahlungen ersetzt werden (Art. 759 CC). 

Anzumerken ist weiter, dass in keinem von beiden Rechtssystemen eine Umsetzung des Nießbrauchs-

rechts auf die Familienwohnung und den dazugehörigen Hausrat gegen den Willen des überlebenden 

Ehegatten bewirkt werden kann (Art. 745quater § 4 BW und Art. 760 CC). 

4. Eigenverantwortung und Solidarität im geltenden französischen 
und belgischen Scheidungsrecht 

▼
▼

 
Im belgischen Recht gibt es seit dem 1. September 2007 nur noch zwei Formen der Scheidung: die ein-

vernehmliche Scheidung und die Scheidung aufgrund der endgültigen Zerrüttung der Ehe. Da die 

Möglichkeit der einvernehmlichen Scheidung immer verteidigt wurde als die diskreteste Art um – 

unter Vermeidung einer Schuldzuweisung	 –	 das Scheitern einer Ehe zu belegen, haben wir es hier 

letztendlich nur noch mit einem Scheidungsgrund zu tun. Die einvernehmliche Scheidung setzt vor-

aus, dass die Ehegatten sich vorher über alle Scheidungsfolgen einigen. Die endgültige Zerrüttung der 

Ehe kann mit allen Mitteln bewiesen werden, gilt aber auf jeden Fall als bewiesen, wenn die Eheleute 

den Scheidungsantrag gemeinsam stellen und seit sechs Monaten getrennt leben oder – im Fall einer 

einseitigen Scheidungsklage	–	nach einer einjährigen Trennung (Art. 229 BW und Art. 1255 Ger.W.). 

Die gleichen Scheidungsformen gibt es in Frankreich (Art. 230–238 CC), wo die einseitige Scheidung 

aufgrund von Zerrüttung aber nur nach einer zweijährigen Trennung möglich ist (Art. 238 CC), wäh-

rend einem beidseitigen Scheidungsantrag aufgrund der endgültigen Zerrüttung der Ehe immer statt-

gegeben werden muss, wenn der Richter feststellt, dass die Ehegatten frei in den Antrag eingewilligt 



 

▼
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haben (Art. 233 CC). Außerdem gibt es aber auch die Scheidung aufgrund einer schweren oder wieder-

holten Verletzung der ehelichen Pflichten, welche die Aufrechterhaltung der ehelichen Gemeinschaft 
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unzumutbar macht (Art. 242 CC). Wird gleichzeitig ein Scheidungsantrag aufgrund von Zerrüttung 

und aufgrund von Verschulden gestellt, dann muss das Gericht erst über den Antrag aufgrund von Ver-

schulden entscheiden (Art. 246 CC) – obwohl die Verfahrens- und Beweisführung in dem Fall selbstver-

ständlich viel umständlicher ist, als wenn es nur um den Beweis geht, dass die Eheleute seit zwei Jahren 
Inhalt	 getrennt leben. 

zurück	 Auf den ersten Blick dürfte man also meinen, dass das Verschuldensprinzip in Frankreich überlebt 

hat, in Belgien aber verschwunden ist. Ihre konkreten Folgen hat die Schuldzuweisung in der Ver-
weiter 

gangenheit immer in der Regelung der Scheidungsfolgen gehabt, und diese Regelung schließt jetzt 

in keinem von beiden Rechtssystemen mehr logisch an der Regelung der Scheidungsgründe an. Im 

belgischen Recht – in dem der nacheheliche Unterhalt seit dem 1. September 2007 grundsätzlich eine 

Frage der Bedürftigkeit des einen und der Leistungsfähigkeit des anderen geworden ist (Art. 301 BW)	–		 

kann jedoch eine sonst berechtigte Unterhaltsklage aufgrund eines schweren Verschuldens des Klä-

gers abgewiesen werden, das die Fortsetzung der ehelichen Lebensgemeinschaft unmöglich gemacht 

hat (Art. 301 § 2 BW). Die Folge ist, dass das Gericht, falls es im Scheidungsverfahren eine Unterhaltskla-

ge gibt, die Schuldfrage doch klären muss und zu der gleichen Beweiserhebung verpflichtet ist, wie sie 

früher bei der Schuldscheidung erforderlich war – und das, obwohl das Verschulden für die Entschei-

dung über die Scheidung bedeutungslos ist. Im französischen Recht spielt das Verschulden selbstver-

ständlich noch eine Rolle (siehe unten), aber es ist dem Ehegatten, der die Scheidung verschuldet hat, 

trotzdem möglich, vom Unschuldigen eine „prestation compensatoire“, eine nacheheliche Ausgleichs-

leistung (siehe unten), zu erhalten. Von diesem Anspruch, der im französischen Recht an die Stelle des 

früheren nachehelichen Unterhalts getreten ist, kann der schuldige Ehegatte nur ausnahmsweise 

wegen der „besonderen Umstände der Ehezerrüttung ausgeschlossen werden“ (Art. 270 CC). Als Folge 

aufeinander folgender Scheidungsreformen ist also eine Rechtslage entstanden, in der die Bedeutung 

des Verschuldens in der Regelung der Scheidungsgründe und seine Bedeutung im Scheidungsfolgen-

recht nicht länger aneinander anschließen. 

Abgesehen von der Verteilung der Güter zur Auflösung der Gütergemeinschaft – die nicht spezifisch 

für den Fall der Beendung der Ehe durch die Scheidung ist	–	 ist im belgischen Recht der Unterhalts-

anspruch die wichtigste vermögensrechtliche Folge der Scheidung. Der Unterhaltsanspruch setzt die 

Bedürftigkeit des Unterhaltsklägers voraus. Diese Bedürftigkeit ist aber nicht nach den Maßstäben der 

Sozialhilfe zu beurteilen, sondern nach derzeit (wegen fehlender Rechtsprechung) noch nicht aus-

reichend geklärten Maßstäben, die sich an der früheren Ehe der Geschiedenen orientieren. Wichtige 

Elemente der Festsetzung der Unterhaltshöhe sind dabei der wirtschaftliche Verlust, der die Folge der 

Scheidung ist, und die Rolle, die der Kläger während der Ehe in deren Organisation und in der Betreu-

ung der Kinder gespielt hat. Der Unterhalt soll nicht mehr als ein Drittel des Einkommens des Unter-

haltsschuldners betragen (Art. 301 § 3 BW) und grundsätzlich nicht für eine längere Zeit gewährt wer-

den, als die Ehe gedauert hat (Art. 301 § 4 BW). Eine Verlängerung der Unterhaltspflicht über diese Zeit 

hinaus ist möglich, wenn der Unterhaltsberechtigte beweisen kann, dass er aus Gründen, die er nicht 

zu verantworten hat, auch am Ende der vorgesehenen Unterhaltsperiode noch nicht in der Lage ist 

sich selbst zu versorgen; der über eine längere Dauer als die Ehedauer gewährte Unterhalt orientiert 

sich aber nicht länger am ehelichen Lebensstandard, sondern setzt eine absolute Bedürftigkeit des 

Unterhaltsgläubigers voraus (Art. 301 § 4 BW). Der Unterhalt kann – mit gerichtlicher Erlaubnis	–	auf 

beidseitigen Antrag oder auf einseitigen Antrag des Schuldners durch eine einmalige Zahlung ersetzt 

werden (Art. 301 § 8 BW). 

▼
▼
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Das französische Recht kennt keine Unterhaltszahlungen mehr; sie sind durch zwei nacheheliche Ein-

▼



malzahlungen ersetzt worden. Allgemein kann nach jeder Scheidung eine „prestation compensatoire“ 
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geschuldet sein, die dazu bestimmt ist, die Ungleichheit auszugleichen, welche die Auflösung der Ehe 

in den Lebensbedingungen der früheren Ehepartner verursacht (Art. 270–281 CC). Die Höhe dieser ein-

maligen Zahlung, die entweder in der Form von Geld oder in der Form von dinglichen Rechten oder 

Gebrauchsrechten an Sachen geleistet werden kann (Art. 274 CC), ist abhängig von einer großen Zahl 
Inhalt von (in Art. 271 CC aufgelisteten) Kriterien, deren Zweck es ist, den Besonderheiten jeder Ehe gerecht zu 

werden. Der Richter muss folgende Kriterien berücksichtigen: die Arbeitsteilung während der Ehe und 
zurück der daraus und aus den beruflichen Qualifikationen folgenden Verteilung wirtschaftlicher Chancen 

zwischen den Gatten; die Ehedauer; das Alter und der Gesundheitszustand der Gatten; das Gesamt-
weiter 

bild der voraussichtlichen wirtschaftlichen Perspektiven der Ehegatten, die u. a. aus ihren voraus-

sichtlichen Rentenansprüchen und aus der Verteilung der Ehegüter folgen. Als Folge der Komplexität 

dieser Regelung hat der Richter viel Spielraum bei der Festsetzung der „prestation“. Der einmalige Ver-

mögenstransfer kann durch periodische Zahlungen ersetzt werden, entweder aufgrund der besonde-

ren Bedürfnisse des Gläubigers (Art. 276 CC) oder weil der Schuldner nicht in der Lage ist, die Leistung 

auf einmal zu erbringen (Art. 275 CC). 

Neben der allgemeinen „prestation compensatoire“ kann ein früherer Ehegatte, der die Scheidung 

aufgrund des alleinigen Verschuldens des Ehepartners erzielt hat oder der ohne seine Einwilligung 

aufgrund der Zerrüttung der Ehe geschieden ist, vom früheren Partner auch Schadensersatz zur Ent-

schädigung schwerwiegender Nachteile, die er wegen der Scheidung erlitten hat, erhalten (Art. 266 

CC). Es muss sich dabei selbstverständlich um Nachteile handeln, die nicht schon von der „prestation 

compensatoire“ ausgeglichen werden. 

Einen unabdingbaren rechtlichen Schutz der Wohnsituation des nach der Scheidung mit den Kindern 

zusammenlebenden Ehepartners gibt es in Belgien, im Gegensatz zu Frankreich, nicht31. In Frankreich 

kann der Richter entscheiden, dass der frühere Ehegatte, mit dem die Kinder zusammenleben, ein bis 

zur Volljährigkeit des jüngsten Kindes verlängerbares Mietrecht an der dem anderen Partner gehö-

renden Familienwohnung erhält (Art. 285-1 CC). War die Familienwohnung gemietet, dann kann das 

Gericht aus sozialen oder familiären Gründen – meist den Interessen der Kinder	–	das Mietrecht einem 

von beiden früheren Ehegatten zuweisen (Art. 1751 CC). 

▼
▼

 
5. Das Verhältnis von Eigenverantwortung und Solidarität in den 

Beziehungen zwischen nichtehelichen Lebenspartnern 

5.1 Die registrierte Partnerschaft 
Sowohl in Frankreich wie in Belgien ist am Ende der Neunzigerjahre eine Art „registrierte Partnerschaft“ 

eingeführt worden32, deren Regeln später noch verändert wurden, um diese neue Institution der Ehe 

ein wenig mehr anzunähern33. Diese abgeschwächte institutionelle Regelung der Partnerschaftsbezie-

31	 Der einzige Schutz, den es in Belgien gibt, folgt aus Art. 1446 und 1447 BW, die es dem überlebenden Ehegatten bzw. dem geschiedenen 
Ehegatten, der ein wichtiges Interesse geltend machen kann (d.h. in der Praxis, dem Ehegatten, der mit den minderjährigen Kindern zusam-
menlebt), erlauben, die Familienwohnung und den dazugehörigen Hausrat vorweg aus der Errungenschaftsgemeinschaft zu nehmen – eine 
Regel, die aber nur Bedeutung  unter der unwahrscheinlichen Voraussetzung hat, dass der Wert der Familienwohnung und des Zubehörs 
nicht größer als die Hälfte des Gemeinschaftssaldos ist (denn mehr als die Hälfte kann keiner von beiden erhalten). Von dieser Regel kann ver-
traglich abgewichen werden. 

32 Frankreich: Gesetz 99–944 vom 15. November 1999, JO, 16. November 1999. Belgien: Gesetz vom 23. November 1998, BS, 12. Januar 1999. 
33	 Siehe für Frankreich: FERRAND, Frédérique und FRANCOZ-TERMINAL, Laurence, Entwicklungen im französischen Familienrecht 2006–2007, 

FamRZ, 2007, 1499–1504. Für Belgien: VERSTRAETE, Johan, Beschermingstechnieken tussen ongehuwd samenwonenden, in Familie op maat, 
Mechelen, Kluwer, 2005, 25–87. 
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hung steht sowohl verschiedengeschlechtlichen wie auch gleichgeschlechtlichen Paaren offen (Art. 

▼



515-1 CC und Art. 1475 BW), hatte aber als hauptsächliches Ziel, gleichgeschlechtlichen Partnern die 
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Möglichkeit einer institutionalisierten Beziehung zu eröffnen, ohne den verschiedengeschlechtlichen 

Charakter der Ehe infrage stellen zu müssen34. In Belgien hat die registrierte Partnerschaft bereits kurz 

nach ihrer Einführung viel von ihrer Bedeutung verloren, da die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare 

geöffnet wurde.35 

Inhalt 

Sowohl der französische PACS wie auch das belgische „gesetzliche Zusammenleben“ kreieren für die 
zurück Dauer der Partnerschaft eheähnliche Rechte und Pflichten zwischen den Lebenspartnern – wobei der 

französische Gesetzgeber den Lebenspartnern in Art. 515-4 und 515-5 CC eine vertragliche Gestaltungs-
weiter 

freiheit gelassen hat, die es in Belgien, wo das nicht abdingbare „régime primaire“ zum größten Teil auf 

die registrierte Partnerschaft übertragen worden ist (Art. 1477 BW), nicht gibt. So hat der Richter in Bel-

gien die gleichen Möglichkeiten, in die Partnerschaftsbeziehung zu intervenieren und die vermögens-

rechtlichen Verfügungsrechte der Lebenspartner, wie in einer Ehe einzuschränken. Diese Pflichten 

und Interventionsmöglichkeiten werden aber fast völlig vom lebenspartnerschaftlichen „Scheidungs-

recht“ – oder besser: von der Nicht-Existenz eines solchen Scheidungsrechts	–	untergraben. In Belgien 

kann die Rechtsbeziehung zu jeder Zeit grund- und fristlos von jeder der Parteien beendet werden (Art. 

1476 § 2 BW). Die einzig verbleibende Folge der Beziehung ist, dass der Richter immer noch die „drin-

gend notwendigen“ Maßnahmen von Art. 223 BW (siehe unter 3.4) treffen kann; diese Maßnahmen 

verlieren aber spätestens ein Jahr nach der Scheidung ihre Wirkung (Art. 1479 BW). In Frankreich ist 

für die einseitige „Kündigung“ der Beziehung eine dreimonatige Frist vorgeschrieben (Art. 515-7 CC); 

es gibt keine Ansprüche, die die Beziehung überleben. Auch insoweit die lebenspartnerschaftlichen 

Pflichten den ehelichen Pflichten formal gleichgestellt sind, haben sie also nicht die gleiche Wirkung 

wie die eheliche Pflichten: Wer seine lebenspartnerschaftlichen Pflichten nicht länger erfüllen will, 

kann sich ungleich leichter von ihnen befreien als es die Ehegatten, sogar im liberalisierten Schei-

dungsrecht, können. 

Der überlebende registrierte Lebenspartner hat in Belgien einen gesetzlichen Erbanspruch auf den 

Nießbrauch der Familienwohnung und des dazugehörenden Hausrats; es handelt sich hier aber nicht 

um einen Pflichtteil36. Nach dem französischen Recht wird die Erbfolge von der Existenz einer regis-

trierten Partnerschaft nicht beeinflusst. 

5.2 Nichteheliche Lebensgemeinschaften, die keiner besonderen Form der 
Institutionalisierung unterliegen 

Die meisten nicht ehelich Zusammenlebenden sind nicht registriert. Das bedeutet, dass ihre 

Beziehungen den allgemeinen Regeln des bürgerlichen Vermögensrechts unterliegen. Das ist grund-

sätzlich selbst dann der Fall, wenn diese Paare über Jahrzehnte zusammenleben und gemeinsame 

Kinder haben. 

▼
▼

 

Nicht eheliche Lebenspartner dürfen, wie alle anderen Privatpersonen, ihre Beziehungen – innerhalb 

der von den Gesetzen und Sitten (Art. 6 BW und CC) gezogenen Grenzen	–	vertraglich regeln und kön-

nen einander, solange sie die Rechte von Pflichtteilsberechtigten nicht verletzen, testamentarisch Ver-

mögen übertragen. Die alte Rechtsauffassung, nach der Rechtsgeschäfte dieser Art für sittenwidrig 

gehalten wurden (siehe Fn. 6), ist inzwischen aufgegeben worden. 

34 Siehe z.B.: RENCHON, Jean-Louis, Mariage, cohabitation légale et union libre, in Liber Amicorum Marie-Thérèse Meulders-Klein, Brüssel, 
Bruylant, 1998, 549–573. 

35 Gesetz vom 13. Februar 2003, BS, 16. Mai 2003. 
36 Gesetz vom 28. März 2007, BS, 8. Mai 2007. 
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Haben die nicht ehelich Zusammenlebenden sich nicht vertraglich abgesichert, dann gibt es mehrere 

Rechtskonstruktionen37, die benutzt werden können, um besonders den wirtschaftlich schwächeren 
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Partner in den Genuss eines eheähnlichen Schutzes (Unterhalt, Schutz der Familienwohnung, Beteili-

gung an den Errungenschaften) zu bringen: 

I Das französische und belgische Recht kennen den Begriff der „natürlichen Verpflichtung“: Wenn 
Inhalt man damit angefangen hat, eine nicht vom Gesetz vorgeschriebene, aber aus den „natürlichen 

Gefühlen“ folgende Pflicht zu erfüllen, transformiert diese moralische Pflicht sich in eine rechtli-
zurück che, mit der Folge, dass der Schuldner verpflichtet ist, auch weiter Leistungen zu erbringen, 

z. B. Unterhalt; 
weiter 

I es ist möglich, die Existenz stillschweigender Verträge aus dem tatsächlichen Verhalten der Parteien 

herzuleiten; wenn z. B. einer der Zusammenlebenden von seinem Geld eine Wohnung kauft, der 

andere aber einen substanziellen Beitrag zur Fertigstellung der Wohnung leistet, ist es den Richtern 

möglich aus dieser Tatsachenkonstellation das Bestehen eines Vertrages abzuleiten, der den Nicht-

Käufer der Wohnung entweder zum Miteigentümer der Wohnung macht oder zu einer finanziellen 

Kompensation berechtigt; 

I ausschließlich in Belgien, wo die Richter die interne Gesetzgebung nicht anwenden dürfen, wenn sie 

gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt, wird behauptet, dass aus Art. 8 dieser 

Konvention (Schutz des Familienlebens) folge, dass alle Familien – ob nun durch eine Ehe gegründet 

oder auch nicht	–	ein Recht auf eine Art familienrechtlichen Minimalschutz haben; hieraus kann 

dann folgen, dass Regeln des Eherechts analog auf die Beziehungen zwischen in eheähnlichen Ver-

hältnissen Lebenden angewendet werden sollen38. 

Der Schutz, der von diesen unterschiedlichen Möglichkeiten ausgeht, bleibt aber beschränkt. Die 

Rechtsprechung ist eher zurückhaltend und es herrscht große Unsicherheit darüber, unter welchen 

Bedingungen diese Rechtskonstruktionen greifen. 

6. Das belgische und französische Eherecht: eine widersprüchliche 
Mischung von Eigenverantwortung und Solidarität 

Die Kombination von Elementen der Eigenverantwortung und Solidarität im französischen und bel-

gischen Eherecht ist rechtsvergleichend betrachtet einzigartig. Sie ist auch, insbesondere im bel-

gischen Fall, Ausdruck widersprüchlicher Familienlogiken. 
▼

▼
 

Will man im Ehegüterrecht den Grundsatz der Autonomie durchsetzen, dann wählt man normaler-

weise ein System der Gütertrennung, wobei beide Parteien selbstverständlich das eigene Vermögen 

verwalten; will man die Solidarität stärken, dann richtet man eine Gütergemeinschaft ein, die von den 

Ehegatten in Zusammenarbeit verwaltet werden muss. In Frankreich und Belgien aber hat man ein 

gesetzliches Gemeinschaftssystem, das – zumindest im Grundsatz	–	auf die Zusammenarbeit verzich-

tet und beiden Ehegatten – in Konkurrenz miteinander	–	die Kompetenz zur alleinigen Verwaltung der 

Gemeinschaft erteilt. In Frankreich wird diese Kuriosität dadurch entschärft, dass die Verwaltung des 

Erwerbseinkommens nicht unter das Gemeinschaftssystem fällt. In Belgien aber hat dieses System eine 

viel weiter gehende Wirkung. Es gewährt den Ehegatten augenscheinlich eine sehr große Selbststän-

digkeit, denn als verheiratete Person kann man nicht nur allein über sein eigenes Vermögen entschei-

37 Für einen Überblick siehe : HEYVAERT, Alfons, Het statuut van samenwoners, Antwerpen, Kluwer, 2001; VERSTRAETE, Johan, l.c. 
38 HEYVAERT, Alfons en WILLEKENS, Harry, Beginselen van het gezins- en familierecht na het Marckxarrest, Antwerpen, Kluwer, 1981, 77–94. 
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den, sondern auch über das gemeinschaftliche Vermögen. Diese scheinbare Autonomie kehrt sich 

aber in ihr Gegenteil um, wenn man sich klar macht, dass jeder durch die Entscheidungen des ande-
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ren gebunden werden kann, ohne vorher auch nur gefragt worden zu sein. Ein solches System kann 

nur dann ohne dramatische Reibungen funktionieren, wenn die Ehegatten sich in der Praxis dauernd 

abstimmen. Man kann es als eine dialektische Versöhnung von Selbstständigkeit und Abhängigkeit 

interpretieren oder als die Auferlegung der Abhängigkeit im Namen der Autonomie. 
Inhalt 

Von dieser in beide Richtungen auslegbaren Regelung abgesehen fällt auf, dass in Belgien und Frank-
zurück reich, immer rechtsvergleichend betrachtet, die Solidarität während der Ehe extrem betont wird, nach 

der Auflösung der Ehe aber relativ schwach ausgeprägt ist. Wie unter 3.4 beschrieben, kann der Richter 
weiter 

den Ehepartnern in Ehekrisen im vermögensrechtlichen Bereich fast alles untersagen und sehr viel 

gebieten – besonders in Belgien, wo die Bedingungen für eine solche Intervention weniger streng sind. 

Wenn eine verheiratete Person dazu neigen würde, ihr Vermögen auf eine nicht mit den Familieninter-

essen zu vereinbarenden Weise zu benutzen, stehen dem Ehepartner fast immer juristische Mittel zur 

Verfügung, um dagegen vorzugehen. Nach der Scheidung bleibt von dieser Solidarität wenig übrig. 

Das französische System geht von einem „clean break“ mit einmaligem Vermögenstransfer aus und 

die Unterhaltsansprüche in Belgien sind beschränkt, sowohl im Vergleich zu den Unterhaltsansprü-

chen, die es während der Ehe gibt, als auch im Vergleich zur früher geltenden Regelung. Vor allem ist 

der Schutz der Wohnsicherheit des nach der Scheidung weiterhin mit den Kindern zusammenleben-

den Ehegatten in Belgien fast inexistent und in Frankreich unterentwickelt. Das Ehegüterrecht bietet 

hier keine befriedigende Lösung. Es ist im Gegenteil selbst Teil des Problems: Die Pflicht, die Errungen-

schaften nach der Scheidung hälftig zu verteilen, ist in vielen Fällen nur dadurch zu erfüllen, dass die 

Familienwohnung – deren Wert häufig den Wert des restlichen Vermögens übersteigt	–	einem Dritten 

verkauft wird; in diesem Fall entfällt auch die oben (unter 4.) besprochene Schutzkonstruktion des fran-

zösischen Rechts, die ein zwangsweises Mietverhältnis zwischen den früheren Ehegatten begründet, 

da sie voraussetzt, dass wenigstens einer der früheren Ehegatten noch Eigentümer der Wohnung ist. 

Diese Diskrepanz zwischen der Rechtslage während der Ehe und nach der Scheidung entbehrte nicht 

der Logik, solange die Scheidung schwer zu erhalten war und eine verheiratete und den ehelichen 

Pflichten nachkommende Person nicht gezwungen werden konnte, sich scheiden zu lassen. In einem 

solchen System hatte die Solidarität/Abhängigkeit den klaren Vorrang vor der Autonomie: Wer ver-

heiratet war und selbst seine Pflichten nicht verletzte, konnte sich des Schutzes der Ehe sicher sein; die 

Scheidung war eine Ausnahme, der Schuldige hatte es nur sich selber vorzuwerfen, den Schutz der Ehe 

verloren zu haben, und der Unschuldige wurde beschützt und hatte außerdem selber entschieden, sich 

scheiden zu lassen. Die gegenwärtige Kombination eines starken Schutzes während der Ehe mit einem 

problemlosen Zugang zur Scheidung entbehrt dagegen jeder Logik. Der eheliche Schutz kann durch 

eine schnelle und problemlose Scheidung außer Kraft gesetzt werden. Welchen Sinn hat das Arsenal 

von Möglichkeiten der gerichtlichen Intervention in die Ehe noch, das in Frankreich und mehr noch in 

Belgien bereitsteht, wenn die Ehe andererseits so wenig zu bedeuten hat, dass man sich fast mühelos 

von ihr verabschieden kann? Welche Legitimität können solche Interventionen unter diesen Umstän-

den noch haben? Ein Scheidungsrecht, das mehr und mehr vom Autonomiedenken beherrscht wird, 

passt nicht zu einem durch und durch vom Solidaritätsgedanken geprägten Eherecht. Um beide ins 

Gleichgewicht zu bringen, müsste man entweder die gerichtliche Interventionsmöglichkeiten wäh-

rend der Ehe einschränken oder – wenn man nicht zum traditionellen, verschuldensbasierten Schei-

dungsrecht zurück will	–	das Scheidungsfolgenrecht derart anpassen, dass auch nach der Scheidung 

der eheliche Schutz im finanziellen Bereich und im Bereich der Wohnsicherheit in beträchtlichem 

Umfang fortgesetzt wird. 

▼
▼
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Wie bereits am Anfang dieses Aufsatzes erwähnt, sind alle ehelichen Rechte und Pflichten im franzö-

sischen und belgischen Recht inzwischen geschlechtsneutral. Eine geschlechtsspezifische Wirkung 
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haben diese Regelungen daher nur dann, wenn die Lebensbedingungen von verheirateten Män-

nern und Frauen sich strukturell unterscheiden und wenn diese strukturellen Unterschiede zur Folge 

haben, dass die Geschlechter die zur Erhaltung bestimmter Rechte oder zur Auferlegung bestimmter 

Pflichten gesetzlich festgelegten Bedingungen in unterschiedlichem Verhältnis erfüllen. Insoweit das 
Inhalt in Belgien und Frankreich noch der Fall ist, reproduziert sich der hier oben beschriebene Widerspruch 

auch im Bereich der Geschlechterverhältnisse. Die Regelungen während der Ehe sind einem Ernährer-
zurück modell, in dem die Frau Hausfrau oder nur geringfügig berufstätig ist, wie auf den Leib geschrieben. 

Die erbrechtliche Absicherung derjenigen, die bis zu ihrem Tod verheiratet bleiben, schließt daran an. 
weiter 

Es ließe sich im ganzen Spektrum der existierenden nationalen Familienrechte wohl kaum eine Rege-

lung finden, die noch besser zum Ernährermodell passen würde. Die Regelungen für den Fall, dass die 

Ehe nicht mit dem Tod, sondern durch eine Scheidung zu Ende geht, passen dagegen überhaupt nicht 

zu diesem Modell: Sie setzen voraus, dass beide betroffenen Erwachsenen (auch diejenige oder derje-

nige der oder dem die faktische Verantwortung für die Kinder obliegt) im Regelfall in der Lage sind, 

spätestens nach einer Übergangsphase sich wirtschaftlich selbst zu versorgen. Wer sich also auf das 

Ernährermodell verließe, wäre gegen böse Überraschungen nicht gefeit. 

Abstract 

As in all modern legal systems, the basic principle of French and Belgian marriage law is the formal 

equality of the spouses. What is peculiar about Belgian and French marriage law is the special mixture 

of autonomy and responsibility it contains. 

The marital property regime in both countries is a community of acquisitions; but the funny point 

about this community is that both the spouses are allowed to take community decisions on their own – 

a principle which is strongly mitigated by exceptions in French law, but much less so in Belgian law. 

Both family laws – but again, the Belgian law to a much further extent – are characterised by a contra-

diction between far reaching obligations of solidarity during marriage and a relatively weak protec-

tion of the ex-spouses upon divorce. During marriage, the economic relations between the spouses are 

to a good deal subject to solidarity rules from which it is not possible to deviate by contract. In marital 

crises, the courts have virtually unlimited competences to intervene in the economic workings of the 

marriage and to give the spouses injunctions as to what they are forbidden or obliged to do with their 

property. Upon divorce, the French law operates on a clean break basis and compensates for marriage-

related inequalities between the spouses by a once-and-for-all payment; the Belgian law still has post-

divorce alimony, but has tended to restrict its range. This was of little importance as long as divorce was 

fault-based and difficult to obtain, but with the advent of relatively easy no-fault divorce a situation has 

emerged in which it has become possible to cut through the strong ties of marital solidarity by an act of 

the will, i.e., by seeking a divorce. The more divorce is liberalised, the less sense the compelling rules of 

solidarity standing marriage do make. 

▼
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Vorbemerkung 

Inhalt Wenn Eigenverantwortung bedeutet, dass „jeder Mann und jede Frau für seinen/ihren eigenen Unter-

halt verantwortlich ist“1, dann ist dieses Konzept im französischen Recht offensichtlich nicht festge-
zurück schrieben. Daher ist es mein erstes Ziel zu untersuchen, wie der französische Etat Providence (Sozial-

staat) in den letzten zweihundert Jahren das Problem der individuellen Existenzsicherung zu lösen 
weiter 

versucht hat. Im Anschluss an diese Voruntersuchung möchte ich analysieren, auf welche Weise sich 

der Etat Providence mit der Frage der Geschlechterrollen auseinandergesetzt hat. Außer Acht lassen 

werde ich die Familienpolitik (vgl. dazu Marie-Thérèse Letablier in diesem Band). 

1.	 Eigenverantwortung und der französische 

Etat Providence aus historischer Sicht


Der Etat Providence entwickelte sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts aus der Französischen Revolution. 

„Die Hilfeleistung durch den Staat ist eine heilige Pflicht. Die Gesellschaft schuldet bedürftigen Bürgern, 

wenn sie nicht in der Lage sind zu arbeiten, Hilfe zum Lebensunterhalt, sei es durch die Vermittlung von 

Arbeit oder durch die Gewährung von Existenzsicherung“, heißt es in Artikel 21 der Verfassung von 1793. Da 

die Zünfte seit 1791 abgeschafft waren, hatte man es fortan mit dem direkten Gegenüber von Bürger und 

Staat zu tun. Bei der Realisierung dieses staatlichen Interventionsprogramms mit doppeltem Ziel traten 

alsbald zwei einander widersprechende Staatsauffassungen zutage: Auf der einen Seite stand der liberale 

Staat, der die Aufgabe hatte, soziale Schranken abzutragen, um eine freie Marktwirtschaft zu etablieren 

und Arbeitsfreiheit zu garantieren, ihm gegenüber stand der Sozialstaat, der auf Pflichtabgaben, staatli-

cher Verwaltung und Sozialleistungen basierte, ohne dass andere Institutionen, wie Kirche oder private 

Körperschaften, Einfluss nehmen konnten (Castel, 1995). 

Der französische Etat Providence wurde nach der Revolution von 1848 umgestaltet. Seinerzeit hatte der Staat 

versucht, jeder arbeitslosen Person einen Job zu vermitteln und die berühmten „Ateliers Nationaux“, die 

Nationalwerkstätten, aus der Taufe gehoben, ein Experiment, das gescheitert war und in einem Blutbad 

geendet hatte (Donzelot, 1984). In der Präambel Absatz VIII der neuen Verfassung von 1848 hieß es: „Die 

Republik stellt den Bürger in Bezug auf seine Person, Familie, Religion, sein Eigentum und seine Arbeit 

unter ihren Schutz…, sie gewährleistet in brüderlicher Fürsorge die Existenzsicherung bedürftiger Bür-

ger, indem sie ihnen entweder im Rahmen der staatlichen Möglichkeiten Arbeit vermittelt, oder indem sie 

Bedürftigen, die außerstande sind, zu arbeiten, und die keinerlei Familie haben, finanzielle Unterstützung 

gewährt“. In diesem Absatz wird erneut der soziale Unterschied zwischen Personen, die arbeiten, und Per-

sonen, die nicht arbeiten können, hervorgehoben. Im Falle der Letztgenannten sollte der Staat nur dann 

eingreifen, wenn diese keine Familie hatten oder es dieser an finanziellen Mitteln mangelte. Zwischenzeit-

lich hatte 1804 der unter Napoleon verabschiedete Code civil das direkte Gegenüber von Individuum und 

Staat abgeschafft. Der Familie als dazwischen geschaltetem Organ (corps intermédiaire) war eine wichtigere 

Rolle als dem Staat zugewiesen worden. Der einzelne Mensch konnte damals nicht länger als Individuum 

gesehen werden, sondern als Mitglied einer Familie, die zur Solidarität verpflichtet war. 

▼
▼

 

1 Artikel 2 (1) des 2000 verabschiedeten dänischen Gesetzes zur aktiven Sozialpolitik. Im Artikel 6 der Bundesverfassung der Schweizer Eidge-
nossenschaft heißt es bezüglich der individuellen und sozialen Verantwortung: „Jede Person nimmt Verantwortung für sich selber wahr und 
trägt nach ihren Kräften zur Bewältigung der Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei.“ 
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Das französische Sozialversicherungssystem wurde in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg mit dem 

Plan français de Sécurité Sociale (1945) eingeführt. Eingebettet in einen umfassenden politischen Rah-
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men, basierte dieses Programm auf dem Gedanken, dass „jeder Mensch seinen Lebensunterhalt durch 

Arbeit verdienen soll“ mit dem Ziel, seine „finanzielle Sicherheit“ zu gewährleisten. Flankiert wurde 

der Sozialplan von der Vollbeschäftigungspolitik (Kerschen, 1995). 

Inhalt In der Präambel der französischen Verfassung von 1946 heißt es in Artikel 5: „Jeder hat die Pflicht zu 

arbeiten und das Recht auf einen Arbeitsplatz.“ In einem 1983 veröffentlichten Entscheid kommen-
zurück tierte der Verfassungsrat diesen Artikel in folgender Weise: „Es ist Sache des Gesetzgebers, Vorschriften 

zu erarbeiten, die jedem ermöglichen, Arbeit zu finden, um so vielen Betroffenen wie möglich eine 
weiter 

Beschäftigung zu garantieren.“2 Darüber hinaus behielt sich die Regierung die Wahl ihrer Mittel 

zur Beschäftigungspolitik vor.3 Somit kann das Recht auf eine Arbeitsstelle, das sogenannte „droit à 

l’emploi“, nicht als ein für jede Frau und jeden Mann individuell gesetzlich verankertes Recht betrach-

tet werden. 

Versicherungsschutz, der im Rahmen des französischen Sozialversicherungssystems seit 1945 jedem 

Arbeitnehmer bzw. jeder Arbeitnehmerin und dessen oder deren Familie gewährt wird, heißt: Dem 

Arbeitenden erwachsen unmittelbare Rechte aus seiner Beschäftigung und seinen oder ihren Famili-

enmitgliedern daraus abgeleitete Rechte, die aus dem Abhängigkeitsverhältnis der betreffenden Per-

son vom Versicherten resultieren. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg glaubten die staatlichen 

Behörden, dass Unterstützung – damals noch immer ein autonomes Hilfsprogramm – allmählich ver-

mindert werden könnte und dann zwangsläufig verschwinden würde, weil jeder eine Arbeit bekom-

men und so in das Sozialversicherungssystem eingegliedert werden könnte. 

Die Beschäftigungskrise der 1970er- und 1980er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts jedoch offenbarte, 

auf welch tönernen Füßen das französische Sozialversicherungssystem stand. Immer mehr Menschen 

verloren ihre Arbeit und fielen so aus der Sozialversicherung heraus. 1988 verabschiedete die Regie-

rung das R.M.I. (Revenu minimum d’insertion), das auf der „heiligen Verpflichtung“ basierte, die in der 

Französischen Revolution proklamiert worden war (siehe oben). Im Gesetz zum Sozialhilfe- und Fami-

lienrecht heißt es in Artikel L 115-1: „Jeder, der aufgrund seines Alters, seiner körperlichen oder geisti-

gen Verfassung, aufgrund der Wirtschafts- oder der Beschäftigungslage außerstande ist, zu arbeiten, 

hat das Recht auf einen angemessenen Lebensunterhalt durch die Gemeinschaft.“ Damit wurde das 

Gegenüber zwischen Individuum und Gemeinschaft (nicht Staat) wiederhergestellt, insofern als die 

Familie nicht länger als dazwischen geschaltetes Organ gesehen wurde. Dennoch ist das ehemalige 

Verhältnis nicht ganz wiederhergestellt worden. Für die Festsetzung der Höhe der R.M.I.-Leistungen 

muss das gesamte Einkommen des Haushalts, in dem die anspruchsberechtigte Person lebt, berücksich-

tigt werden. Zu beachten ist außerdem, dass das R.M.I. nicht nur Geldleistungen umfasst, sondern auch 

das Recht auf soziale Sicherheit beinhaltet und grundsätzlich auch aktive Integrationsmaßnahmen. 

Dazu können zweierlei Maßnahmen zählen: berufliche Wiedereingliederung für arbeitsfähige Per-

sonen und soziale Integration für Menschen, die nicht arbeiten können.4 

▼
▼

 

2 Beschluss des Verfassungsrats Nr. 83-156 vom 28. Mai 1983 (relative à la loi portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse, JO 
1er juin 1983 S. 1646). 

3 Mehr als 30 Jahre lang orientierte sich die französische Beschäftigungspolitik am Lebensalter. Arbeiter zwischen 55 und 64 gingen in Vor-
ruhestand und junge Menschen zwischen 16 und 24 verlängerten ihre Studienzeiten. Das hatte zur Folge, dass die Beschäftigungsquote der 
Erwerbstätigen zwischen 55 und 64 in Frankreich nur bei 37,9 % liegt und die der Jungen bei 28,8 %. Der Durchschnitt von 25 EU-Mitgliedstaa-
ten liegt hingegen bei 42,5 bzw. 36,9 % (2005). Gleichzeitig sinkt die Quote der nicht Arbeitenden, die zwischen Studienende und (Vor-) bzw. 
Ruhestand stehen, weiterhin (INSEE Première 2002). 

4  Im R.M.I.-Programm lebte die Unterscheidung zwischen Arbeitsfähigen und Nichtarbeitsfähigen wieder auf. 
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Das Konzept des französischen Etat Providence basiert auf Arbeit und nicht auf Staatsbürgerschaft, auf 

der Familie und nicht auf dem Individuum. Es gibt Anzeichen, dass das „Haushalts“-Konzept seit eini-
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gen Jahren noch weiter an Gewicht zunimmt. 

2. Rollenleitbilder von Frauen und Männern im 

Inhalt französischen Etat Providence?


zurück	 Wie ist die Rolle der Frau und die des Mannes im französischen Etat Providence festgelegt? Es ist von 

einer exception française (französischen Ausnahmesituation) auszugehen, die der Tatsache geschuldet 
weiter 

ist, dass Frankreich eine säkulare Republik (république laı̈que) ist. 

Dies hat zweierlei Konsequenzen im Hinblick auf unser Thema. Zum einen wurden gegen Ende des 

19. Jahrhunderts in Frankreich staatliche Schulen und staatliche Institutionen aus der Taufe gehoben, 

um die Kinder im Geiste der Prinzipien der Republik zu erziehen. Ziel dieser Schulpolitik war es, die 

Kinder aus dem Schoß der Familie, insbesondere aus dem der Mutter, zu lösen. Man unterstellte den 

Familien und Müttern, ihren Nachwuchs religiös zu erziehen. Seit dieser Zeit sind Frauen nicht mehr 

verpflichtet, ihre Kinder zu betreuen. Das erklärt auch, warum es in Frankreich traditionell so viele 

Betreuungseinrichtungen gibt. Diese Tatsache hat wenig mit Feminismus oder mit Erstarken eines 

weiblichen Arbeitskräftepotenzials zu tun. Zum anderen wird die Familie als Zwei-Generationen-Ver-

band betrachtet. Eltern mit Kindern oder ein einzelner Elternteil mit seinem Kind, die sogenannte Ein-

Eltern-Familie, bilden eine Familie. Ein verheiratetes Paar ohne Kinder wird nicht als Familie betrachtet. 

Frankreich bekennt sich zum Pro-Kind-Konzept der Familie und weniger zum Konzept der Rollenver-

teilung von Mann und Frau. Frauen sollen die Kinder „gebären“; sie brauchen diese nach der Geburt 

nicht zu betreuen. Der französische Staat bezieht eine neutrale Stellung, was die Lebensweise angeht. 

Ich möchte diese Staatsauffassung anhand des sozialen Sicherungssystems betrachten, genauer gesagt 

anhand der Krankenversicherung, Renten und Mindesteinkünfte (R.M.I.). 

1945 waren Leistungen im Rahmen des Plan français de sécurité sociale für „den Arbeitenden und sei-

ne Familie“ vorgesehen. Mit Familie war das historisch überkommene Familienkonzept gemeint, das 

auf offizieller Heirat von Mann und Frau und auf dem klassischen Modell des männlichen Ernährers 

basierte. In den Jahren nach 1945 wird die arbeitende Person geschlechtsneutral und es gibt seither 

eine breite Auffächerung, was die Mitglieder der „Familie“ angeht. Krankenversicherung (Sachleistun-

gen), Rentenversicherung und Mindesteinkünfte (R.M.I.) erlauben es uns, die Entwicklung des franzö-

sischen Systems aus drei verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. 

▼
▼

 

2.1 Krankenversicherung 
Aus der Krankenversicherung bezieht die arbeitende Person unmittelbare Ansprüche und deren Fami-

lienmitglieder besitzen daraus abgeleitete Ansprüche. Der Kreis der als „Familienmitglieder“ angese-

henen Personen erweiterte sich in drei Schritten. 

Von 1945 bis in die 1970er-Jahre des letzten Jahrhunderts hatten nur der nicht arbeitende Ehepart-

ner, dessen Kinder, Eltern, Enkelkinder und andere Angehörige, wenn sie unter einem Dach mit der 

arbeitenden Person lebten, Hausarbeit verrichteten und sich um die Kinder kümmerten, abgeleitete 

Ansprüche. 
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In den 1970er-Jahren wurden Lebenspartnerschaften zwischen Mann und Frau rechtlich anerkannt 

▼



und er oder sie bekam einen abgeleiteten Anspruch unter der Voraussetzung, dass er oder sie „tatsäch-
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lich vollkommen und permanent abhängig“ von der versicherten Person war. Der/die Lebenspartner/in 

hatte seine/ihre wirtschaftliche Abhängigkeit nachzuweisen, das heißt: Sein oder ihr Status war nicht 

genau derselbe wie der des verheirateten Partners oder der verheirateten Partnerin, dem/der automa-

tisch die Abhängigkeit zuerkannt wurde, sofern er oder sie nicht arbeitete. Zu Beginn der 1990er-Jahre 
Inhalt wurde unter dem Druck der AIDS-Problematik entschieden, dass auch eine Person, die nicht den beiden 

anderen Personenkreisen zuzurechnen war, abgeleitete Ansprüche erwerben konnte. Voraussetzung 
zurück hierfür war, dass er oder sie mehr als zwölf Monate mit der versicherten Person zusammengelebt hatte 

und fernerhin, dass er oder sie „tatsächlich vollkommen und permanent abhängig“ von der versicher-
weiter 

ten Person war. Lediglich eine Person konnte von diesem Sonderstatus profitieren. Von 1999 an, als die 

eingetragene Partnerschaft, der sogenannte „pacte civil de solidarité“ (PACS) in Frankreich legalisiert 

wurde, sind gleichgeschlechtliche Partner anderen Lebenspartnern gleichgestellt. 

Die Entwicklung der Krankenversicherungsansprüche zeigt deutlich, dass heute die traditionelle 

Familie Seite an Seite mit anderen „Familien“-Konzepten existiert. Familie definiert sich im Bereich der 

Krankenversicherung also weder aus der Rolle von Mann und Frau in der Familie noch aus der Existenz 

von Kindern, sondern allein daraus, ob die betreffende Person in wirtschaftlicher Abhängigkeit von 

dem/der Versicherten lebt. 

2000 führte Frankreich die sogenannte Couverture maladie universelle – C.M.U. ein, die allgemeine 

Gesundheitsversorgung für Bedürftige, in der Personen versichert sind, die über keinen anderen Versi-

cherungsschutz (unmittelbar oder abgeleitet) verfügen. In der C.M.U. wurden zwei Vorläufermodelle 

zusammengefasst: die unentgeltliche medizinische Hilfe für Bedürftige und die freiwillige Kranken-

versicherung für alle diejenigen, die nicht in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis stehen.5 

Doch die Bezeichnung C.M.U. muss als irreführend betrachtet werden, da die Gesundheitsversorgung 

keine allgemeinen individuellen Rechte im Sinne von Bürgerrechten garantiert (Kerschen, 2000). Die 

C.M.U. steht neben der traditionellen Krankenversicherung, die entweder aus einem Arbeitsverhältnis 

resultiert oder aus finanzieller Abhängigkeit. Hingewiesen sei auch darauf, dass auch die C.M.U., wie 

die übrigen Krankenversicherungen, abgeleitete Ansprüche für Ehepartner, Lebenspartner, gleichge-

schlechtliche Partner usw. vorsieht. 

Von Interesse ist hier, dass Krankenversicherungsansprüche eine vorherige Arbeit voraussetzen, oder 

bei nicht Arbeitenden davon abhängig sind, wo jemand lebt. Sie sind entweder unmittelbare oder 

abgeleitete Ansprüche. Sie sind keine universellen Ansprüche, die aus der Staatsbürgerschaft erwach-

sen. Das Abhängigkeitsprinzip ist nach wie vor sehr stark ausgeprägt. 

▼
▼

 

2.2 Rentenversicherung 
Das französische System der Rentenversicherung, besonders dessen jüngere 1993 und 2003 verabschie-

deten Reformen, ist für unser Thema von größerem Interesse. Die deutsche Wissenschaftlerin Mecht-

hild Veil hat die vergleichende Studie „Alterssicherung von Frauen in Deutschland und Frankreich“ 

vorgelegt und daraus Zukunftsperspektiven entwickelt (Veil, 2002). Sie hob zwei wichtige Elemente 

des französischen Systems hervor: Vorteile für die Alters- und Hinterbliebenenrenten, wenn Kinder 

erzogen wurden. 

5  Aus diesem Grund zahlen Personen mit einem Jahreseinkommen von über 7.083 € einen Beitrag von 8 % ihres Einkommens. 



 

▼



Kapitel II. 
Bevor diese beiden Elemente vorgestellt werden, ist zu erwähnen, dass Frankreich ein umlagefinan-

ziertes Beitragssystem mit zwei gesetzlich verankerten Säulen (gesetzliche Rentenversicherung und 
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Zusatzversorgung) kennt und dass für Beamte und Mitarbeiter einiger Firmen Sonderregeln gelten. 

2.2.1	Rentenvorteile	wegen	Kindererziehung 

Es gibt zwei unterschiedliche Vorteile: 
Inhalt 

2.2.1.1	Erhöhung	der	Rentenansprüche	für	Eltern	(Vater	und	Mutter) 
zurück	 Diese in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 1948 eingeführte Regelung ist eine typische pro-natalis-

tische Maßnahme. Eltern von drei und mehr Kindern haben im gesetzlichen Rentenversicherungssys-
weiter 

tem Anspruch auf eine Erhöhung von 10 % ihrer Bezüge. Beamte bekommen sogar einen noch höheren 

Zuschuss zu ihrer Pension, denn 10 % gibt es für das dritte Kind und jeweils 5 % für jedes weitere Kind, 

bis als Obergrenze das letzte Gehalt erreicht ist. Diese Regelung ist nach den gesetzlichen Bestimmun-

gen geschlechtsneutral. Doch angesichts der Schlechterstellung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt 

ist die Berechnungsmethode für die Zuschläge als prozentualer Größe der Bezüge eher ein Vorteil für 

die Väter als für die Mütter. Sie stärkt die finanzielle Position der Väter und trägt zur geschlechtlichen 

Benachteiligung von Frauen bei. Ziel dieser Bestimmung ist es stets gewesen, Familien mit mehr als 

zwei Kindern „hervorzubringen“ und deren „Familieneinkommen“ zu erhöhen. 

2.2.1.2	Kindererziehungsjahre	nur	für	Mütter 

Diese Regelung wurde 1971 als Kompensation für die durch Frauen geleistete Kindererziehung einge-

führt. Kindererziehungsjahre werden Arbeitsjahren bei der Berechnung der notwendigen Versiche-

rungszeit von 40 Jahren gleichgestellt, die Voraussetzung für die vollen Altersbezüge ist. Ursprünglich 

bekam die Frau ab dem zweiten Kind ein Jahr zugerechnet. 1975 wurde die Anrechnung auf zwei Jah-

re für jedes Kind (sogar für das erste Kind) erhöht. Kindererziehungsjahre werden nur in der Grund-

versorgung (Renten) und nicht in den Zusatzversorgungssystemen angerechnet. Sie können mit den 

zuvor erwähnten Zuschlägen bei den Rentenansprüchen der Eltern kombiniert werden. Frauen haben 

Anspruch auf Kindererziehungsjahre unabhängig davon, ob sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 

stehen oder nicht. Eine Mutter, die sich entscheidet, ihre Ganztagsarbeit weiterzuführen, hat die glei-

chen Vorteile wie eine Mutter, die von einer Ganztagsarbeit auf eine Teilzeitarbeit umsteigt oder sich 

sogar für die Aufgabe ihrer Arbeit entscheidet, um sich ganz um das Kind zu kümmern. Diese Kom-

pensationsmaßnahme berücksichtigt, dass Frauen Beruf und Familie miteinander vereinen müssen. 

Wie aber diese beiden Rollen miteinander versöhnt werden, ist die alleinige Entscheidung der Mutter 

selbst. Daraus folgt aber auch, dass sich eher die Frauen um die Kinder kümmern als die Männer, da es 

für Frauen bei Kinderbetreuung einen gesetzlichen Ausgleich gibt. Dies ist ein realistisches Abbild der 

existierenden Rollenteilung der Geschlechter in der Kinderbetreuung in Frankreich. 

▼
▼

 

Die beiden Regelungen (2.2.1.1 und 2.2.1.2) verfolgen unterschiedliche Ziele: Die erste ist familienorien-

tiert, die zweite frauenorientiert. 

2.2.2	Hinterbliebenenrenten 

Leistungen an den überlebenden Partner sind abgeleitete Rechte. Bei ihrer Einführung 1935 galten sie 

nur für Hausfrauen. In den Kreis der Begünstigten sind inzwischen neben der Witwe auch der Wit-

wer und der geschiedene Ehepartner bzw. die geschiedene Ehepartnerin einbezogen worden. Doch 

im Gegensatz zur Krankenversicherung haben Lebenspartner, Lebenspartnerinnen oder gleichge-



 

▼
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schlechtliche Partner keinen Anspruch.6 Darüber hinaus ist in der Rentenversicherung keine Waisen-

rente vorgesehen, denn in Frankreich fallen Waisen unter das Familienrecht. 
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Bis zur Reform des Rentenversicherungssystems von 2003 gab es in Frankreich einen Unterschied zwi-

schen der Altersrente des Hinterbliebenen und Renten für Witwen und Witwer unter 55 Jahren. 

Inhalt 2.2.2.1	Witwen-	und	Witwerversicherung 

In Frankreich gab es mehr als 20 Jahre die Witwen- bzw. Witwerversicherung7. Sie garantierte dem 
zurück überlebenden Partner eines bzw. einer Rentenversicherungspflichtigen, eine Witwen- bzw. Witwer-

Unterstützung. Sie hieß allocation de veuvage8 und wurde gezahlt, wenn 
weiter 

I der überlebende Partner bzw. die Partnerin in Frankreich lebte, er oder sie unter 55 Jahre alt war und 

er oder sie zumindest neun Jahre lang ein Kind vor seinem 16. Geburtstag erzogen hatte; 

I der oder die Verstorbene mindestens drei Monate während der letzten zwölf Monate vor dem Tod im 

staatlichen Rentenversicherungssystem versichert gewesen war. 

Diese Ansprüche waren einer Bedürftigkeitsprüfung zu unterziehen. Die volle Summe wurde nur an 

den Witwer bzw. die Witwe gezahlt, wenn dessen oder deren eigene Einkünfte die Summe von 7.792 € 

(Stand 2003) nicht überstiegen. Wenn die Einkünfte höher lagen, wurde die Zuwendung konsequen-

terweise gekürzt. Der Anspruch auf Witwen- oder Witwerleistungen erlosch, sobald der überlebende 

Partner wieder heiratete oder in einem eheähnlichen Verhältnis lebte. Für alle Begünstigten erlosch 

sie nach drei Jahren oder sie endete, wenn der überlebende Partner 50 Jahre und älter war, spätestens 

im Alter von 55. 1999 wurde der Anspruch auf diese Zuwendung auf zwei Jahre gekürzt. 2003 betrug 

der monatliche Betrag pauschal 520 €. Ab 1999 gab es auch Spezialregelungen, die es einer Person mit 

Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente erlaubte, zwölf Monate lang Arbeitseinkünfte mit einem Teil 

ihrer Hinterbliebenenrente verrechnen zu lassen. 

Mit dem Rentenversicherungsgesetz von 2003 wurde von heute auf morgen, ohne dass in der Öffent-

lichkeit darüber diskutiert werden konnte, die Hinterbliebenenversorgung abgeschafft. Ab 2011 wer-

den Witwen und Witwer jeden Alters Anspruch auf Altersrenten für Hinterbliebene haben, deren 

Bedingungen nachfolgend detailliert beschrieben werden. 

2.2.2.2	Hinterbliebenenaltersrente 
▼

▼
 

Die Altersrente eines Hinterbliebenen heißt „pension de réversion“, das heißt: Nach dem Tod des Renten-

empfängers wird ein Teil seines Anspruchs auf den Witwer bzw. die Witwe übertragen. 

Anfänglich, das war 1935, war die Regelung der Altersrente eines Hinterbliebenen noch sehr einfach: 

Sie garantierte der finanziell von dem Arbeitnehmer abhängigen Hausfrau ein Einkommen. Diese 

Leistung war für ein verheiratetes Paar vorgesehen, und im Falle des Todes des Versicherten hatte sei-

ne Witwe Anspruch auf die Hälfte von dessen Altersrente. Seitdem gab es die verschiedensten Ände-

rungen, um den Kreis derer, die einen Anspruch aus der Hinterbliebenenrente ableiten können, neben 

der verheirateten Hausfrau, auch auf andere auszudehnen. 

6 In einem kürzlich veröffentlichten Dokument des Senats, der zweiten Kammer des französischen Parlaments, ist ein Änderungsvorschlag 
gemacht worden (Sénat 2007). 

7  Mit dem Gesetz vom 17. Juli 1980 wurde die Witwen- bzw. Witwerversicherung für den überlebenden Partner mit Kindern rechtskräftig. 
8  Sie war beitragsfinanziert und betrug 0,10 % der Arbeitseinkünfte. 
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Zuerst wurde die Hinterbliebenenleistung an Witwen ohne eigene Mittel (Hausfrauen) auf Witwen 

▼



mit eigenen Rentenansprüchen (Arbeitnehmerinnen) ausgedehnt. Und diese Neuregelung wurde 
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dann an Bedingungen geknüpft, die mit den eigenen finanziellen Mitteln der Witwe zusammenhin-

gen. Eine Witwe konnte zwei unterschiedliche Renten beziehen: unmittelbar erworbene Leistungen 

aus eigener Arbeit und durch Heirat erworbene abgeleitete Leistungen aus einer Witwenrente. Vor-

aussetzung war, dass die Summe beider Ansprüche eine bestimmte Höchstgrenze nicht überschritt 
Inhalt	 (ein Viertel des gesetzlich festgelegten Jahres-Mindestlohns, des sogenannten SMIC). Die Zusammen-

rechnung war nur statthaft, wenn die eigenen Altersversorgungsansprüche sehr niedrig waren. 
zurück 

In einem zweiten Schritt wurden die Ansprüche von der Witwe auf den Witwer ausgedehnt, um 
weiter 

gleiches Recht für Mann und Frau zu schaffen. 

Als dritter Schritt folgte die Gleichstellung des geschiedenen Ehepartners bzw. der Partnerin, der 

oder die nicht wieder geheiratet hatte, mit dem Witwer bzw. der Witwe. Das heißt: Wenn der Renten-

versicherungspflichtige nach der Scheidung eine neue Ehe eingegangen war, dann musste die Hin-

terbliebenenrente zwischen dem ersten und zweiten Partner geteilt werden. Jede bzw. jeder hatte 

Anspruch auf eine Rente, dessen Höhe sich nach der Dauer der ersten bzw. der zweiten Ehe richtete. Es 

muss hervorgehoben werden, dass ein „Splitting der Altersrenten“ im Scheidungsfall (d. h. ein Versor-

gungsausgleich) im französischen Recht, das die Altersrenten regelt, nicht existiert.9 Die überlebenden 

Ehepartner bzw. die geschiedenen Partner kommen erst nach dem Tod des Altersrentenempfängers 

(Altersrentenberechtigten) in den Genuss von Leistungen, im vorliegenden Fall einer Hinterbliebe-

nenrente. 

Allgemeine	Leistungsvoraussetzungen	und	Berechnung 

(1)	Vor	der	Reform	der	Altersrenten	von	2003 

Vier Voraussetzungen mussten gegeben sein: 

I Tod des versicherten Arbeitnehmers. Sein Alter war unerheblich; alleinige Voraussetzung war, dass 

dieser Mindestversicherungsjahre nachweisen konnte. 

I Der hinterbliebene Partner musste mindestens 55 oder mehr Jahre alt sein. Unter 55 hatte er 

Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerversicherung (siehe oben). 

I Die Ehedauer musste mindestens zwei Jahre betragen haben. Diese Regelung wurde nicht angewen-

det, wenn das Paar ein gemeinsames Kind hatte. 

I Die überlebende Partnerin bzw. der überlebende Partner musste in finanzieller Abhängigkeit gelebt 

haben. Die Summe aus eigenen finanziellen Mitteln und Leistungen aus einer Hinterbliebenenrente 

durfte eine bestimmte Höchstgrenze nicht übersteigen (siehe oben). 

▼
▼

 

Diese Voraussetzungen mussten nur zum Zeitpunkt des Antrags der Hinterbliebenenrente erfüllt sein, 

und nur dann. 

Seit 1994 ist die Hinterbliebenenrente von 50 auf 54 % der Altersrente des verstorbenen Partners bzw. 

der Partnerin angehoben worden unter der Voraussetzung, dass der Rentenempfänger mindes-

tens 15 Versicherungsjahre nachweisen konnte. Lag jedoch eine Versicherungszeit von weniger als 

9 In einem kürzlich veröffentlichten Dokument des Senats, der zweiten Kammer des französischen Parlaments, ist ein Änderungsvorschlag 
bezüglich der Einführung des „freiwilligen Splittings“ ins französische Sozialrecht gemacht worden. Im Falle der Scheidung wäre das Split-
ting vorgeschrieben (Sénat 2007). 



 

▼
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15 Jahren vor, wurde die Hinterbliebenenrente zeitanteilig gekürzt. Wenn die oder der Überlebende 

mindestens drei Kinder hatte, wurde die Hinterbliebenenleistung um 10 % aufgestockt. 
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Die Hinterbliebenenrente konnte als ein gesetzlich verbrieftes Einkommen betrachtet werden und 

verfolgte das Ziel, dass der oder die Hinterbliebene seinen bzw. ihren früheren Lebensstandard auf-

rechterhalten konnte. 
Inhalt 

(2)	Nach	der	Reform	der	Altersrenten	von	2003 
zurück	 Zwei wesentliche Voraussetzungen wurden aus dem Gesetz gestrichen: das Alter des hinterbliebenen 

Partners bzw. der Partnerin und die Dauer der Ehe. Der Preis für diese Änderungen war eine Verschär-
weiter 

fung der Bedürftigkeitsprüfung beim hinterbliebenen Partner bzw. bei der Partnerin. Wie ist diese 

Entwicklung zu beurteilen? 

In der Zeit zwischen 2005 und 2010 wird die Vorbedingung Alter 55 jährlich um ein Jahr bis zum Alter 

50 herabgesetzt. Vom 1. Januar 2011 an wird es dann keine Altersbegrenzung mehr geben. Das bedeu-

tet, dass ein 20-Jähriger bzw. eine 20-Jährige Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente haben kann. 

Die Dauer der Ehezeit spielt keine Rolle mehr. Jemand, der den Rentenempfänger bzw. die Rentenemp-

fängerin einen Tag vor dessen/deren Tod heiratet, kann einen Anspruch auf Leistungen als Hinterblie-

bener haben. Ebenso erlischt dieser Anspruch bei Wiederverheiratung nicht mehr. 

Die Konditionen für die Bedürftigkeitsprüfung wurden jedoch drastisch geändert. Alle Einkunftsarten 

sollten nun in Anrechnung gebracht werden. Dazu zählten gesetzliche Renten (unmittelbare und 

abgeleitete Ansprüche), obligatorische Zusatzrenten, Einkünfte aus Immobilien und beweglichem 

persönlichen Eigentum sowie natürlich der Verdienst des/der Hinterbliebenen im arbeitsfähigen 

Alter und – wenn gegeben – auch der Verdienst des neuen Partners bzw. der Partnerin. Darüber hinaus 

sollten die Gesamtvermögensverhältnisse jedes Jahr neu überprüft werden mit der Konsequenz, dass 

die Höhe der Einkünfte eventuell von Jahr zu Jahr wechseln konnte. Unverzüglich kam es zu einem 

allgemeinen Protest. Die Änderungen wurden als Sozialabbau für Frauen betrachtet und als Rückzug 

des Staates, denn die von den Sozialpartnern verwalteten obligatorischen Zusatzrenten würden zu 

„normalen Rentenansprüchen“ herabgestuft und im Rahmen des gesetzlichen Rentensystems wür-

de nicht mehr als ein Aufstockungsbetrag gezahlt. Die Regierung entschloss sich zum Rückzug und 

revidierte die vorgesehenen Konditionen folgendermaßen: Ausgenommen von der Bedürftigkeits-

prüfung werden obligatorische Zusatzrenten und Einkünfte aus Immobilien sowie beweglichem 

persönlichen Eigentum. Außerdem wird die jährliche Bedürftigkeitsprüfung auf Hinterbliebene im 

Arbeitsalter beschränkt, und zwar bis zu deren Ausscheiden aus dem Arbeitsleben bzw. bis zu deren 

▼
▼

 

60. Geburtstag.10 

In dieser heiklen Angelegenheit zeigt sich, dass Frankreich einige Schwierigkeiten mit der Moderni-

sierung seines Hinterbliebenenrentenrechts hat. Möglicherweise liegt der Grund darin, dass es dem 

Land an einer klaren ideologischen Linie zum Familienmodell auf der einen Seite und zum Konzept der 

Eigenverantwortung des Einzelnen auf der anderen Seite mangelt. 

10	 Seit Juli 2007 liegt die Höchstgrenze für das Gesamteinkommen bei 17.555– € pro Jahr für einen allein lebenden hinterbliebenen Ehepartner 
und bei 28.088 € für einen Zweipersonenhaushalt, dem wiederverheiratete Paare, Lebenspartner oder eingetragene gleichgeschlechtliche 
Partner angehören können. Es ist sehr interessant, dass bestimmte Rechte nur durch Heirat erworben werden, während diese in anderen 
Lebensformen reduziert werden. 



 

▼
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2.3 Das Mindesteinkommen zur Wiedereingliederung, R.M.I. 

In der französischen Gesetzgebung zum Mindesteinkommen spielt das Konzept des Haushaltseinkom-
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mens noch eine große Rolle. 

Jede Person, die legal ihren Wohnsitz in Frankreich hat, mindestens 25 Jahre alt ist und deren finan-

zielle Mittel nicht an das gesetzliche Mindesteinkommen heranreichen, hat Anspruch auf R.M.I. 
Inhalt Voraussetzung dafür ist, dass sie oder er an Wiedereingliederungsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt 

teilnimmt. Das Mindesteinkommen, die Bezugsgröße für ein entsprechendes Anrecht, variiert je nach 
zurück Haushaltsgröße und der Zahl der Personen, für die die betreffende Person zu sorgen hat. Seit dem 

1. Januar 2007 liegt das Mindesteinkommen bei 440,86 € für eine Person bzw. 661,29 € für ein kinder-
weiter 

loses Paar; bei 661,29 € für eine Person bzw. 793,55 € für ein Paar mit einem Kind und bei 793,55 € für 

eine Person bzw. 925,81 € für ein Paar mit zwei Kindern. 

R.M.I. ist die Differenz zwischen der Bezugsgröße Mindesteinkommen und der Summe der Einkünfte 

aller Haushaltsmitglieder, das heißt des Ehepartners, des Lebenspartners, des eingetragenen gleich-

geschlechtlichen Partners und der Kinder unter 25, wenn die oder der R.M.I.-Berechtigte für diese zu 

sorgen hat. Einige Sozialtransferleistungen, Krankengeld, Arbeitslosengeld, Renten, Familienzuschuss 

usw. werden eingerechnet, ebenso Einkommen aus Immobilienbesitz sowie persönlichem beweg-

lichen Eigentum. Schließlich werden auch Löhne und Einkünfte aus Schulungsmaßnahmen angerech-

net, allerdings als Pauschalbetrag. Besteht der Haushalt aus einem Paar, muss es sich darauf einigen, 

wer der R.M.I.-Empfänger sein soll, ist dies nicht möglich, bestimmt dies der Präfekt des Départements, 

des französischen Verwaltungsbezirks, der die Sozialmaßnahme R.M.I. finanziert. R.M.I. wird dem 

gesamten Haushalt über den Bezugsberechtigten und nicht dem Einzelnen zugesprochen. 2006 gab 

es in Frankreich 1,1 Millionen Leistungsberechtigte. 

Um die Eigenverantwortung zu festigen, wird eine Integrationsvereinbarung zwischen dem Départe-

ment auf der einen Seite und dem Leistungsempfänger bzw. der Leistungsempfängerin und den in sei-

nem bzw. ihrem Haushalt lebenden Personen im arbeitsfähigen Alter auf der anderen Seite unterzeich-

net. Im Prinzip hat somit jeder bzw. jede eine solche Integrationsvereinbarung abzuschließen und damit 

Verpflichtungen einzugehen. Dieser Kontrakt sieht Integrationsmaßnahmen vor, die von sozialer Inte-

gration bis zum Beschäftigungsverhältnis reichen. Wenn eine Frau Kleinkinder betreut, kann dies als 

soziale Integrationsmaßnahme gewertet werden, aber Kleinkindbetreuung ist konsequenterweise 

auch eine Aufgabe, die sie an der Arbeitsaufnahme hindert. R.M.I. wird für eine Dauer von drei bis 

zwölf Monaten gewährt. Die Zahlungen können ausgesetzt werden, wenn der R.M.I.-Leistungsemp-

fänger bzw. die -empfängerin oder ein anderes Haushaltsmitglied den Auflagen nicht nachkommt. Es 

soll betont werden, dass die Gesetzgebung zum Integrationsabkommen und zu den Integrationsmaß-

nahmen geschlechtsneutral ist. 

▼
▼

 

Seit einigen Jahren experimentiert Frankreich mit einer Reihe von Kombinationsmodellen von R.M.I. 

und anderen sozialen Minima einerseits und Beschäftigung andererseits, vor allem unter dem Druck 

der Europäischen Beschäftigungsstrategie und der Offenen Methode der Koordinierung zur aktiven 

Einbeziehung in den Arbeitsmarkt. Ziel ist es, die Leistungsempfänger in die Lage zu versetzen, die 

Armutsgrenze (die sich aus der Zusammensetzung des jeweiligen Haushalts errechnet) zu überwin-

den und sich allmählich in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Die jüngste Maßnahme wurde im August 

2007 unter der Bezeichnung Revenu de solidarité active, RDA (aktives Solidaritätseinkommen), aus der 
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Taufe gehoben.11 Sie ist eine Art Aktivierungsmaßnahme für Menschen, die von Sozialhilfe leben. Man 

könnte diese Maßnahme als Umbruch in der französischen Sozialpolitik sehen, besteht das Ziel dieser 
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staatlichen Intervention doch darin, dem Einzelnen dabei zu helfen, für sich selbst verantwortlich zu 

sein und wirtschaftlich unabhängig zu werden. 

Inhalt 3. Ergebnis 

zurück	 Im französischen Etat Providence ist wenig von Geschlechterrollen die Rede. Andererseits zeigt unse-

re Analyse einen starken Trend zu Sozialleistungen nach Bedürftigkeit. Die Beziehung zwischen den 
weiter 

Erwachsenen in einer Familie oder einem Haushalt wird in Rechnung gestellt, wenn Sozialleistungen 

gewährt werden (positiv gesehen), aber auch dann, wenn die Höhe der Leistungen errechnet wird 

(negativ gesehen). Daher kann das Konzept Eigenverantwortung nicht als ein in der französischen 

Gesellschaft verankerter Wert betrachtet werden, solange der Staat nicht jedes mögliche Mittel ein-

setzt, die Eigenverantwortung jedes einzelnen Mannes bzw. jeder einzelnen Frau zu festigen. Gegen-

wärtig unterliegt die Frage, wie Eigenverantwortung in der Familie bzw. im Haushalt gehandhabt 

wird, weiterhin der individuellen Gestaltung. 

Abstract 

French social security scheme was set in place in the Post Second World War Period by the Plan français 

de Sécurité Sociale (1945). It took place in a global policy based on the idea that “any person shall get 

his/her subsistence means by working”. Its aim was to guarantee “financial security”. It had to be com-

bined with full employment policy. 

The Preamble of the French Constitution in 1946 stated that “everybody has the duty to work and the 

right to get a job” (article 5). By a decision pronounced in 1983, the Constitutional Council interpreted 

this article in the following sense: “It is up to the legislator to make rules that shall allow everybody to 

get a job in order to guarantee employment to the greatest possible number of persons concerned”. 

Furthermore, Government retained the choice of the measures of its employment policy. 

As to the social security scheme, it has been covering, since 1945, the worker and his/her family, that 

means that it provides individual rights based on employment for the worker and derived rights based 

on the dependency link between the person and the insured worker for the family members. In the 

After War Period, public authorities believed that assistance, which at that period remained an auto-

nomous scheme, would gradually reduce and inevitably disappear, because everybody would get a job 

and thus enter the social security scheme. 

▼
▼

 

The employment crisis from the 70ies and 80ies showed the fragility of the French social system. Since 

1997, Europeanization12 of French employment policy and social policy is slowly changing the founda-

tions and the principles of the whole system. 

11  Loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, articles 18 et ss. JO N°193 du 22 août 2007 p. 13945.

12  European Employment Policy and Open Method of Coordination applied to social protection. 
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Inhalt 1. Einleitung 

zurück	 Die Systeme sozialer Sicherheit und das Familienrecht basieren auf bestimmten Annahmen über die 

Arbeitsteilung von Frauen und Männern in Beruf und Familie. Diese Annahmen entsprechen vielfach 
weiter 

nicht der sozialen Realität. Das lange Zeit dominante Rollenmodell des männlichen Alleinernährers 

hat sich im Zuge gesellschaftlicher, aber auch rechtlicher Modernisierungsprozesse verändert. Zuneh-

mend spielt das Prinzip der ökonomischen Eigenverantwortung des Individuums eine zentrale Rolle 

(Lanquetin & Letablier, 2003). Ziel dieser Arbeit ist es, empirische Daten zu Veränderungen in der pri-

vaten Solidarität unter Ehepartnern und in der öffentlichen Solidargemeinschaft vorzulegen. Ferner 

untersucht die Arbeit die Lage der Frau in Bezug auf abhängige und eigenständige Existenzsicherung 

und stellt die tatsächliche soziale Praxis den Rollenleitbildern gegenüber, wie sie in den Rechtsnormen 

des Familienrechts und des Sozial- und Arbeitsmarktrechts verankert sind (Harry Willekens, 2008 und 

Nicole Kerschen, 2008 in diesem Band). 

Eigenständige Existenzsicherung ergibt sich aus eigener bezahlter Erwerbstätigkeit und aus beitrags- 

oder steuerfinanzierten Sozialversicherungsleistungen, wohingegen abhängige Existenzsicherung 

auf der Beziehung mit einer anderen Person, auf einer ehelichen oder nicht ehelichen Lebensgemein-

schaft basiert und Ausdruck privater Solidarität ist. Im ersten Abschnitt wird anhand von aktuellen 

Modellen weiblicher Erwerbstätigkeit in Frankreich untersucht, wie eigenständige Existenzsicherung 

durch bezahlte Erwerbstätigkeit erreicht wird. Die abhängige Existenzsicherung der Frau spielt jedoch 

in Verbindung mit einer bestehenden oder früheren Ehe in Bezug auf Sozialleistungsansprüche, die 

aufgrund von früher geleisteten Zahlungen durch den Partner – wie im Falle von Hinterbliebenenbe-

zügen – bestehen, noch immer eine große Rolle. 

Die Frage ist, inwiefern Familienarbeit als Äquivalent zu bezahlter Erwerbstätigkeit gesehen wird und 

eine eigenständige Existenzsicherung erbringen kann. Da die eigenständige Existenzsicherung der 

Frau von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie abhängt, untersucht der zweite Abschnitt, welche 

politischen Regelungen und Einrichtungen es in Frankreich zur Unterstützung des Zweiverdiener-

modells in der Familie gibt und zeigt auf, wie Familienarbeit entschädigt wird, um die eigenständi-

ge Existenzsicherung der Frau auszubauen. Um Beispiele für eine Kombination eigenständiger und 

abhängiger Existenzsicherung anzuführen, soll im dritten Abschnitt ein Blick auf das Auskommen von 

alleinerziehenden Müttern und Frauen im Alter geworfen werden, zwei Bevölkerungsgruppen, die 

dem Armutsrisiko als Folge von Familienarbeit besonders ausgesetzt sind. 

▼
▼

 

2. Eigenständige Existenzsicherung der Frau 

durch bezahlte Erwerbsarbeit


Wie sorgen Frauen in Frankreich durch bezahlte Erwerbstätigkeit für ihren Lebensunterhalt? Wie 

viele Frauen sind bezüglich ihrer Existenzsicherung vom Partner abhängig und wie viele von öffent-

licher Solidarität? Die Annahme, dass Erwerbsarbeit den eigentlichen Ausgangspunkt für die Exis-
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tenzsicherung der Frau und ihre Stellung als Staatsbürgerin in der Gesellschaft darstellt, wurde von 

der Frauenbewegung und den Gewerkschaften in den 1970er- und 1980er-Jahren gegen das männliche 
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Alleinernährermodell nachhaltig unterstützt. Das Alleinernährermodell wurde wiederum durch die 

Pro-Familien-Anhänger und die „Pro-Natalisten“ mit dem Argument verteidigt, dass erwerbstätige 

Frauen eine Bedrohung für die Geburtenrate und ein Unglück für die Zukunft des Landes darstellten. 

Dennoch stieg die Zahl erwerbstätiger Frauen ab Mitte der 1960er-Jahre in Frankreich an, was den 
Inhalt	 Frauen ermöglichte, von ihren Partnern unabhängiger zu werden, wenngleich Arbeitslosigkeit und 

Teilzeitbeschäftigung ihre ökonomische Autonomie einschränken. 
zurück 

2.1 Das männliche Alleinernährermodell in Frankreich 
weiter 

Im Vergleich zu anderen Bismarck’schen Wohlfahrtsstaaten besitzt Frankreich ganz besondere Rollen-

leitbilder, was die Existenzsicherung der Frau anbelangt. Der Wandel in Richtung Zweiverdiener-ehe 

war in Frankreich ausgeprägter als in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden. Das ist auf 

eine großzügige Familienpolitik zurückzuführen, die Mütter seit Langem sowohl als Erwerbstätige als 

auch als Frauen, die Familienarbeit leisten, unterstützt. Seit Mitte der 1970er-Jahre wurden zahlreiche 

Maßnahmen ergriffen, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern und den Frauen entwe-

der Erwerbstätigkeit oder Familienarbeit zu ermöglichen. Politiker forderten unaufhörlich eine Politik 

nach dem Grundsatz der „freien Wahl“, die eine leichtere Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum Ziel 

hatte, während die feministische Opposition das Recht auf Arbeit geltend machte. Trotz des Anreizes 

für Mütter, mehr Kinder zu gebären und aufzuziehen, unterstützte die französische Politik auch die 

Erwerbstätigkeit von Müttern, wozu die Gewerkschaften und der sogenannte „Staatsfeminismus“ 

drängten (Revillard, 2007). Im Gegensatz zu den nordischen Ländern, die ihre Politik auf das Individu-

um und die Gleichstellung abstellten, schlug die französische Politik einen eigenen Weg ein, indem sie 

die „familialistischen“ Grundzüge des Wohlfahrtsstaates beibehielt, ja sogar dadurch bestärkte, dass 

sie die Familienarbeit und diejenigen, die sie leisteten, insofern anerkannte, als sie die Familienarbeit 

entweder bezahlte und/oder dafür sozialrechtliche Ansprüche einräumte. Auch wenn die auf die Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie abzielende Familienpolitik in den letzen 40 Jahren die Mischung aus 

„Familialismus“ und Individualismus immer wieder neu austarierte, hat sie Eltern eine Unterstützung 

für Kinderbetreuung eingeräumt und damit die Kosten für die Kinderbetreuung wesentlich gesenkt 

und zur Erwerbstätigkeit der Mütter beigetragen. Daneben haben der Mangel an klar gesteckten Zie-

len zur Geschlechtergleichstellung in der Familienpolitik und das Festhalten an einem auf „Familialis-

mus“ gründenden Wohlfahrtsstaat zweifellos die Entwicklung zu dem auf Eigenverantwortung basie-

renden Zweiverdienermodell behindert. Trotz der Tatsache, dass eine zunehmende Zahl von Frauen, 

insbesondere Mütter, erwerbstätig ist und hinsichtlich Einkommen und sozialer Sicherheit nicht völ-

lig von ihrem Partner abhängt, wirkt sich ihr Beschäftigungsmuster einschränkend auf ihre Autono-

mie aus, was bedeutet, dass ihre Integration in den Arbeitsmarkt die Situation der Gleichstellung von 

beruflicher Arbeit und Familienarbeit nicht tief greifend verändert hat. Eine Reihe von kürzlich verab-

schiedeten sozialpolitischen Reformen zur Kinder- und Altenbetreuung zielt auf eine Reaktivierung 

der Familienarbeit im Namen der familiären Solidarität ab. Diese Reformen streben ein „Recht auf 

Betreuung“ an und neigen im Rahmen des Bismarck’schen Wohlfahrtsstaates dazu, die Kluft zwischen 

Mann und Frau in Bezug auf Arbeit und Familie wieder neu aufleben zu lassen. 

▼
▼

 

2.2 Beschäftigungsmuster von Frauen 
2005 betrug die Beschäftigungsquote unter den 15–64-jährigen Frauen und Männern 57,6 % bzw. 

68,8 %. Mit einem Unterschied von 11,2 Prozentpunkten liegt Frankreich damit nahe an Deutschland 

(11,6), Großbritannien (11,7) und Portugal (11,7). Diese Länder weisen jedoch nicht das gleiche Muster 

in Bezug auf die Altersstruktur auf: Obwohl die Erwerbstätigenquote in Frankreich für die Altersgrup-
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pen unter 30 und über 55 Jahren niedrig ist, ist sie für die dazwischen liegende Altersgruppe, die sog. 

„Sandwich Generation“, im Vergleich zu anderen Ländern, in denen das Gegenteil zu verzeichnen ist, 
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hoch. Die Kluft in der Erwerbstätigenquote zwischen Frauen und Männern unter den älteren Arbeit-

nehmern, die in den meisten EU-Ländern groß ist, ist in Frankreich geringer und auch geringer als 

die Kluft unter den 15- bis 64-Jährigen: In den letzten fünf Jahren verringerte sich die Kluft zwischen 

Männern und Frauen unter den 65-Jährigen und darüber von 7,3 auf 5,5 Prozentpunkte, was an einem 
Inhalt Beschäftigungsrückgang der Männer und einem Anstieg der Erwerbstätigkeit der Frauen von 26,3 % 

auf 35,2 % liegt. Frauen im Alter sind also häufiger als vorher und häufiger als Männer erwerbstätig. 
zurück Hier muss berücksichtigt werden, dass in Frankreich Männer zwischen 55 und 64 Jahren die niedrigste 

Beschäftigungsrate von allen EU-Ländern aufweisen (40,7 %). 
weiter 

Die Existenzsicherung ist vor allem für junge Frauen (und Männer) problematisch, deren Erwerbstäti-

genquote niedrig ist und die deshalb wirtschaftlich von ihren Eltern abhängen. Die Hauptgründe für 

eine solche Abhängigkeit in jungen Jahren sind die Länge der Ausbildung und die Schwierigkeit, in 

den Arbeitsmarkt einzutreten. 

Im Allgemeinen hängt die Erwerbstätigenquote der Frauen – allerdings mit landesweit großen Unter-

schieden – mit der Anzahl der Kinder und ihrem Alter zusammen. Ist ein Kind unter drei Jahren, sinkt 

die potenzielle Teilnahme am Arbeitsmarkt, außer es handelt sich um ein Einzelkind. In Einzelkindfa-

milien geht die Beschäftigungsquote der Mütter nicht zurück, aber bei zwei oder drei Kindern, insbe-

sondere wenn das letzte weniger als drei Jahre alt ist (das in Frankreich erforderliche Alter zum Besuch 

der Vorschule), sinkt die Erwerbstätigenrate der Mütter. 2005 lag die Erwerbstätigenrate für Mütter 

mit nur einem Kind (unter drei Jahren), die nicht alleinerziehend waren, bei 80,2 %, für Mütter mit zwei 

Kindern lag sie bei 59,8 %, wobei das zweite Kind unter drei war, und für Mütter mit drei oder mehr 

Kindern bei 37,1 %, wobei das letzte Kind unter drei Jahren war. Eine Studie des Nationalen Instituts für 

Demographische Forschung INED von 2004/2005, die Familie und Erwerbstätigkeit zum Inhalt hatte, 

zeigt, dass sich die Geburt eines Kindes zwar nicht auf die Karriere des Mannes auswirkt, für die Frau 

aber das Gegenteil zu beobachten ist: 40 % der befragten Frauen gaben an, dass sich ihre Erwerbstätig-

keit mit der Mutterschaft verändert habe (Pailhé & Solaz, 2006). Zu einem Abbruch der Erwerbstätig-

keit oder einer Arbeitszeitverkürzung kommt es jedoch häufiger nach dem zweiten und dritten Kind 

als nach dem ersten. Frauen in einem festen Beschäftigungsverhältnis, alleinerziehende Mütter und 

Frauen, deren Partner arbeitslos sind, unterbrechen oder reduzieren ihre Beschäftigung weniger oft als 

andere, insbesondere gering ausgebildete und gering qualifizierte Frauen, Frauen in prekären Arbeits-

verhältnissen oder mit einem erwerbstätigen Partner (Méda & al., 2003; Couppié & Epiphane, 2007). 
▼

▼
 

Obwohl es ein Vorschulsystem gibt, das in Frankreich aus Sicht der Eltern wie der Kinder zufriedenstel-

lend ist, was den Zugang (für alle Kinder von 3–6 Jahren gebührenfrei) und die Qualität (pädagogische 

Methoden; qualifizierte Lehrer statt Betreuer) anbetrifft, und obwohl die Familienpolitik die Vereinbar-

keit von Beruf und Familie fördert, unterbricht eine Reihe von Müttern – mit oder ohne Elternurlaub 

– ihre berufliche Laufbahn, um sich ihren kleinen Kindern zu widmen. Einige verkürzen vorüberge-

hend ihre Arbeitszeit und gehen für einige Jahre auf Teilzeitarbeit über. Elternurlaub und Erziehungs-

geld ermöglichen es den Eltern, so zu handeln. Die meisten von ihnen nehmen nach dem Elternurlaub 

die Arbeit wieder auf; manche, insbesondere Frauen mit dem niedrigsten Schulabschluss und geringer 

Qualifikation sowie Frauen mit prekärem Beschäftigungsstatus, jedoch nicht. 
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2.3 Hohe Arbeitslosigkeit als Ursache für Existenzunsicherheit 

Auch wenn die Kluft zwischen arbeitslosen Frauen und Männern in den letzten Jahren zurückging (von 
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3,3 Prozentpunkten im Jahre 2000 auf 1,9 im Jahr 2005), sind Frauen noch immer häufiger von Arbeits-

losigkeit betroffen als Männer: 10,9 % zu 9 % gemessen an der Bevölkerung ab einem Alter von 15 Jah-

ren. Ein ähnlicher Rückgang wurde in mehreren EU-Staaten verzeichnet, insbesondere in Ländern, in 

denen der Abstand im Jahr 2000 am größten war, so nicht nur in Frankreich, sondern auch in Spanien, 
Inhalt Italien, Deutschland und Polen. In Frankreich ist dieser Rückgang allerdings in erster Linie auf einen 

Anstieg der Arbeitslosigkeit der Männer zurückzuführen, während die Arbeitslosigkeit unter den Frau-
zurück en gleich blieb. Frauen machen mit 41 % der Erwerbstätigen 50 % der Arbeitslosen aus. Nur 48,7 % der 

arbeitslosen Frauen beziehen Arbeitslosenversicherungsleistungen im Gegensatz zu 56 % der Männer. 
weiter 

Frauen mit geringer Ausbildung und Qualifikation sind öfter arbeitslos als gut ausgebildete Frauen. 

Dies schränkt die Möglichkeiten einer eigenständigen Existenzsicherung für sie ein. 

2.4 Die große Kluft zwischen gut und schlecht ausgebildeten Frauen 
hinsichtlich der eigenständigen Existenzsicherung 

Die Erwerbsquote und die Arbeitslosenquote unter Frauen sind je nach Ausbildungsgrad unterschied-

lich: Je höher das Ausbildungsniveau, umso geringer ist die Kluft zwischen Männern und Frauen hin-

sichtlich der Arbeitslosenquote. Frauen mit niedriger Ausbildung und geringer beruflicher Qualifi-

kation weisen die niedrigste Erwerbsquote auf. Sie laufen am meisten Gefahr, arbeitslos und in ihrer 

Existenzsicherung entweder von Männern/dem Partner oder vom Staat abhängig zu werden. Frauen 

mit hohem Ausbildungsniveau sind öfter als andere und ohne Unterbrechung vollzeiterwerbstätig: 

Von den Frauen mit hohem Ausbildungsniveau sind 85 % erwerbstätig, von den Frauen mit einer mitt-

leren Ausbildung nur 62 %. Darüber hinaus arbeitet nur eine von vier Frauen mit einem hohen Ausbil-

dungsniveau Teilzeit, wohingegen es bei den Frauen mit mittlerem Ausbildungsniveau die Hälfte ist. 

Während ferner Frauen mit mittlerem Ausbildungsniveau bevorzugt Teilzeit arbeiten und angeben, 

diese Wahl selbst getroffen zu haben, erklären 27 % der Frauen mit niedrigem Ausbildungsgrad, die 

Teilzeit arbeiten, dass sie gerne länger arbeiten würden. Schließlich geben aber mehr Frauen mit nied-

rigem Ausbildungsniveau mit der Mutterschaft ihren Arbeitsplatz auf, wohingegen Frauen mit mittle-

rem Ausbildungsniveau ihre Arbeitszeit nur vorübergehend reduzieren. 

Für die Entscheidung zwischen Beruf und Familie spielt weniger die Anzahl der Kinder als das Aus-

bildungsniveau und die Attraktivität des Arbeitsplatzes eine Rolle. Darüber hinaus haben nicht alle 

Frauen Anspruch auf Elternurlaub und auch nicht auf Elterngeld. Nach der Kinderbetreuungsgeld-

Reform von 1994, die die Elterngeldberechtigung auf Eltern mit bereits zwei (statt vorher drei) Kindern 

erstreckte, konnte ein Rückgang der Erwerbstätigkeit von Müttern mit zwei Kindern beobachtet wer-

den. 2004 erhielt die Hälfte der Mütter mit einem mittleren Ausbildungsgrad und mit zwei Kindern 

(wovon eines unter drei Jahren war) Betreuungsgeld (82 % von ihnen widmeten sich ausschließlich der 

Familienarbeit), von den Müttern mit hohem Ausbildungsniveau bezogen 33 % Betreuungsgeld, von 

diesen 33 % arbeitete jede zweite Mutter in Teilzeit. 

▼
▼

 

Wenn Frauen aus dem Mittelstand Teilzeit arbeiten, um Beruf und Familie zu vereinbaren, zeigt 

das, dass sich die Ideologie der Frau als Zweitverdienerin der Familie noch immer hält. Für Frauen 

mit niedrigem Ausbildungsgrad hat der Verzicht auf bezahlte Erwerbstätigkeit verschiedene Grün-

de: das Abwägen der Kosten für Kinderbetreuung gegen das zu erwartende Arbeitseinkommen; die 

Suche nach einer angemessenen, kostengünstigen Kinderbetreuung; die Arbeitsbedingungen, 

insbesondere die Arbeitszeit; sowie prekäre Beschäftigungsbedingungen. Diese Beschäftigungsmuster 
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beleuchten die Ungleichheit unter den Frauen hinsichtlich ihrer Einkommenssicherheit. In Frankreich 

sind Sozialleistungen der wichtigste Ansatz, um der Ungleichstellung von Frauen mit geringer Aus-
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bildung zu begegnen, während die Einkommenssteuer hauptsächlich im Bereich der höheren Ausbil-

dung greift (Laïb, 2007). 

2.5 Teilzeitarbeit 
Inhalt Teilzeitarbeit ist in Frankreich ein umstrittenes Thema. Wenngleich sie in den 1980er- und 1990er-

Jahren durch Steuervergünstigungen und eine Kürzung der Sozialversicherungsbeiträge stark geför-
zurück	 dert wurde, wurde sie von den meisten Frauenrechtlerinnen und auch von den Gewerkschaften nicht 

unterstützt, weil sie als Hindernis für die eigenständige Existenzsicherung der Frau angesehen wurde, 
weiter 

die sie in ihrer Eigenverantwortung einschränkt. Während die Beschäftigungspolitik aufgrund der 

hohen und weiter steigenden Arbeitslosigkeit die Einführung von Teilzeitarbeit in den 1980er-Jah-

ren als eine Maßnahme der Arbeitsumverteilung befürwortete, wurde ab den 1990er-Jahren vorran-

gig eine Arbeitszeitkürzung für alle Beschäftigten angestrebt. Der staatliche Anreiz für Teilzeitarbeit 

wurde nach 2000 mit der Einführung der 35-Stunden-Woche, die die gesetzliche Arbeitszeit für alle 

Arbeitnehmer von 39 auf 35 Stunden senkte, zurückgenommen. Zugleich förderte die Familienpoli-

tik Teilzeitarbeit als eine Möglichkeit, die Verbindung zum Unternehmen während der Kindererzie-

hungsphase aufrechtzuerhalten. Einen Konsens über Teilzeitarbeit als Mittel der Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie gibt es in Frankreich nicht; sie wird vielmehr als Hemmnis für die Gleichstellung von 

Mann und Frau in Beruf und Familie gesehen. In der Tat arbeiten sehr wenige Männer Teilzeit: 2000 

gingen 30,7 % der Frauen und nur 5,8 % der Männer einer Teilzeitbeschäftigung nach. Diese Zahlen 

liegen wenig unter dem Durchschnitt der EU-25. Insgesamt ist die Teilzeitarbeit jedoch in den letzten 

20 Jahren, unterstützt durch Beschäftigungsmaßnahmen und insbesondere Maßnahmen zur Förde-

rung gering qualifizierter Beschäftigung durch eine Kostenreduzierung für die Arbeitgeber, deutlich 

angestiegen. Unternehmen, die Teilzeitkräfte anstellten, profitierten von Sozialversicherungsabzügen 

und konnten so die Lohnkosten für gering qualifizierte Arbeitnehmer senken. Die Einführung von Teil-

zeitarbeit war auch Teil der Sozial- und Familienpolitik bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze im Pfle-

gesektor, insbesondere in der Altenpflege. 

Die Anwendungsmöglichkeiten von Teilzeitbeschäftigung sind mannigfaltig, ob sie nun von den 

Arbeitgebern gewünscht oder von den Arbeitnehmern als flexibles Beschäftigungsmuster gewählt 

wird, ob sie als Übergang in das Arbeitsleben oder in den Ruhestand dient oder ein Mittel darstellt, die 

Zeit der bezahlten Beschäftigung zu reduzieren und für Familie und Sorgearbeit zu verwenden. Was 

immer der Grund für Teilzeitarbeit sein mag, in erster Linie handelt es sich um ein weibliches Erwerbs-

muster (82,1 % der Teilzeitbeschäftigten sind Frauen), das sich einschränkend auf die ökonomische 

Sicherheit auswirkt. Gemäß der Erwerbstätigen-Erhebung von 2006 hatten sich 27 % der Teilzeit arbei-

tenden Frauen für eine Vollzeitstelle beworben (34 % der Männer), zum Großteil Fabrikarbeiterinnen 

oder Büroangestellte. Unfreiwillige Teilzeitarbeit gibt es vor allem bei niedrig qualifizierten Arbeiten 

im Service-Sektor oder in der Einzelhandelsbranche und bei gering bezahlter Arbeit. Deshalb bleibt 

Teilzeitarbeit mit prekärer Beschäftigung, Einkommensunsicherheit und Armut verbunden. Darüber 

hinaus kann auch der Beschäftigungsstatus ein Grund für Unsicherheiten sein. Obwohl Frauen häu-

figer als Lohnabhängige erwerbstätig sind als Männer (92,5 % zu 86,2 %), haben nur 79,2 % von ihnen 

einen unbefristeten Arbeitsvertrag im Gegensatz zu 75 % der Männer; 8,7 % haben einen befristeten 

Arbeitsvertrag, 2,2 % sind Auszubildende oder nehmen an einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme teil 

und 1,4 % sind Zeitarbeiterinnen. 

▼
▼
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2.6 Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern 

Eine starke Segregation des Arbeitsmarktes und der erschwerte Zugang von Frauen zu Führungsposi-
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tionen erklären größtenteils die Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern. Nahezu jede zweite 

erwerbstätige Frau arbeitet in einem Büro, während mehr als ein Drittel aller erwerbstätigen Männer 

in der Fertigungsindustrie tätig ist. Gegenwärtig sind rund 82 % der Arbeiter Männer und drei von vier 

Büroangestellten Frauen. Gemäß der Erwerbstätigen-Erhebung von 2005 waren die Löhne der Frauen 
Inhalt (bezogen auf den Median) um durchschnittlich 19 % niedriger als die der Männer. Im öffentlichen Dienst 

fällt der Abstand geringer aus, dort lag der Durchschnittsverdienst der Frauen 13 % unter dem der Männer. 
zurück Unabhängig vom Wirtschaftssektor finden sich die größten Lohnunterschiede in Experten- und Füh-

rungspositionen. Dieser Unterschied ging in den letzten 10 Jahren trotz der Gesetze zur Förderung der 
weiter 

Geschlechtergleichstellung nicht zurück. Das zuletzt in Kraft getretene Gesetz über Lohngleichheit (Loi 

no 2006-340. Relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, 23. März 2006) zielt darauf ab, 

die Lohnkluft zwischen Frauen und Männern binnen der kommenden fünf Jahre durch die Förderung 

von Tarifverhandlungen auf Branchen- und auch Unternehmensebene zu bereinigen. Eine Untersu-

chung des Ministeriums für Arbeit und Soziale Angelegenheiten, die 2002 zum unterschiedlichen 

Lohnniveau von Frauen und Männern in Unternehmen ab einem Personalumfang von zehn Angestell-

ten durchgeführt wurde, zeigt, dass der „wage gap“ nur zur Hälfte auf unterschiedliche individuelle 

Leistungsmerkmale, eine unterschiedliche Aufgabenverteilung oder die Tatsache, dass Männer und 

Frauen nicht in den gleichen Einrichtungen arbeiten, zurückgeführt werden kann. Stimmen alle Fak-

toren überein, verbleibt ein nicht erklärbarer Lohnunterschied von 11 %, der auf eine Lohndiskriminie-

rung zwischen Männern und Frauen hinweist. 

2.7 Kommt die Doppelverdienerehe? 
Das Modell der Hausfrau, die zu Hause für Kinder und Familie sorgt, ist stark zurückgegangen. Die 

Feminisierung der Erwerbstätigkeit ist ein nicht infrage zu stellendes Phänomen: 2005 machen Frauen 

mit 46,4 % beinahe die Hälfte aller Beschäftigten aus, 63,8 % der Frauen im erwerbsfähigen Alter gehen 

einer Beschäftigung nach, während es bei den Männern 74,5 % sind. In den letzten 30 Jahren stieg die 

Beschäftigungsrate der Frauen um 12,3 Prozentpunkte, während die der Männer um 8,0 Prozentpunkte 

sank und sich das Arbeitsprofil von Männern und Frauen auf diese Weise einander annäherte. Darüber 

hinaus brechen die meisten Frauen ihre berufliche Laufbahn nicht mehr ab, wenn sie Kinder bekommen. 

Ihre Erwerbsquote ist zwischen 25 und 49 Jahren am höchsten, wenn sie elterliche Pflichten übernehmen 

müssen: In dieser Altersgruppe waren 2005 81,1 % der Frauen erwerbstätig; in den letzten 30 Jahren stieg 

ihre Erwerbsquote um 22,5 Prozentpunkte an. Trotz dieser Veränderungen ist das Modell der Hausfrau 

noch existent: Unter Frauen mit niedriger Ausbildung und Immigrantinnen bleibt es weitverbreitet. 

Seit 1999 ist die Zahl von Immigranten und Immigrantinnen gleich hoch. 2005 waren 56 % aller Immi-

grantinnen entweder als Beschäftigte oder als Arbeitssuchende auf dem Arbeitsmarkt vertreten im 

Vergleich zu 65 % „inländischer“ Frauen. Ihre Einbindung in den Arbeitsmarkt ist mit größeren Schwie-

rigkeiten verbunden als die anderer Frauen, was an ihrer doppelt so hohen Arbeitslosenquote abzule-

sen ist. Die Beschäftigungskluft zwischen Männern und Frauen liegt bei den Immigranten bei beinahe 

22 Prozentpunkten. Ferner sind sie bei Arbeiten mit geringer Ausbildung und geringer Bezahlung 

überrepräsentiert, insbesondere im Service-, Putz- und Pflegesektor. Da die Einbindung auch für Män-

ner schwierig ist, ist deren Einkommenssituation und soziale Absicherung ebenfalls höchst ungewiss. 

▼
▼

 

Trotz dieser Ungleichheiten zwischen den Frauen in Frankreich, sind bei 52 % der Paare zwischen 20 

und 49 Jahren, bei denen mindestens ein Partner erwerbstätig ist, beide Partner voll erwerbstätig, in 

25 % der Fälle arbeitet nur der Mann und in 16 % der Fälle arbeitet der Mann Vollzeit und die Frau Teil-
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zeit. Frankreich unterscheidet sich in seinem Erwerbstätigkeitsmuster von anderen Ländern Europas, 

in denen das Modell „Vollzeit/Halbzeit“ üblicher ist (so bei 44 % der Paare in den Niederlanden; 30 % 
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in Großbritannien und Nordirland, 28 % in Deutschland, 27 % in Österreich, 24 % in Belgien und 21 % in 

Luxemburg). Andere Arrangements, wie eine Teilzeitarbeit beider Partner oder eine Vollzeitarbeit der 

Frau und eine Teilzeitarbeit des Mannes gelten für nur 2 % der Paare zwischen 25 und 49 Jahren. Die 

Fälle, in denen nur die Frau arbeitet, betreffen 5 % der Paare. Das Arbeitsprofil ändert sich, wenn in der 
Inhalt Familie Kinder unter 12 Jahren zu versorgen sind, in Frankreich allerdings in geringerem Maße als in 

anderen Ländern: In Frankreich arbeiten 47 % der Paare mit Kindern unter 12 Jahren weiterhin Vollzeit 
zurück (Eurostat, 2005). Die Verschiebung hin zur Doppelverdienerfamilie bedeutet jedoch keine gleichzei-

tige Verschiebung hin zur Doppelbetreuer-Familie: Alle Zeitplan-Erhebungen zeigen eine weite Kluft 
weiter 

zwischen Männern und Frauen hinsichtlich der für Familienarbeit aufgewendeten Zeit und lassen den 

Schluss zu, dass Frauen in Frankreich Meisterinnen darin sind, Erwerbsarbeit und Familienarbeit nach-

einander zu verrichten. 

2.8 Geldarrangements unter Paaren 
Aus der Sicht der Eigenverantwortung ist ein Blick auf die Geldarrangements unter Paaren aufschluss-

reich. Neuere Untersuchungen gehen diesen Arrangements in der Familie nach und versuchen Ant-

worten auf folgende Fragen zu finden: Werden alle Einkünfte zusammengelegt, unabhängig davon, 

wer sie verdient? Wie teilen sich die beiden Partner die Ausgaben für den Haushalt? Wer kommt für 

welche Ausgaben auf? Werden die Ausgaben für den Haushalt gemeinsam getragen oder werden sie 

unter den Partnern dem jeweiligen Einkommen entsprechend aufgeteilt? Eine Studie aus dem Jahre 

2006 zeigt, dass Geld für nahezu jedes zweite Paar ein Konfliktpotenzial darstellt (48 % der Paare), in 

Haushalten mit geringem Einkommen ohne Kinder sind sogar 56 % der Paare betroffen und in Haus-

halten mit Kindern 57 % (Prieur & Guillou, 2007). Die Studie zeigt allerdings auch, dass 41 % der Paare 

mit einem durchschnittlichen Einkommen und 57 % der Paare mit hohem Einkommen ihr Geld auf ein 

gemeinsames Bankkonto legen. 38 % der Paare haben ein gemeinsames Bankkonto, das ausschließlich 

von der Frau verwaltet wird. 

Die Situation gestaltet sich komplexer, wenn die Finanzmittel sowohl aus Arbeitseinkommen als auch 

aus Vermögen stammen. Zwar legen 55 % aller Paare ihre Einkünfte unterschiedslos zusammen, von 

den Paaren, bei denen die Frau erwerbstätig ist, sind es allerdings nur 44 %. Die Grenzen zwischen dem, 

was beiden zusammen gehört und was dem Einzelnen alleine zusteht, sind je nach Paar unterschied-

lich. Delphine Roy kam in ihrer Untersuchung auf vier verschiedene Organisationsmodelle hinsichtlich 

der Handhabung von Haushaltseinkommen (Roy, 2005). In einer ersten Gruppe haben Partner ein ein-

ziges gemeinsames Bankkonto, was einer „Fusion“ des Paares entspricht, ohne Rücksicht auf Billigkeit 

oder Reziprozität (nach dem Prinzip „was dein ist auch mein“). Diese Art des Arrangements schließt jede 

Form der Rechenschaftspflicht zwischen den Partnern aus. Demgegenüber gibt es Paare, die einen Teil 

ihres Einkommens für die Finanzierung der laufenden Haushaltsausgaben oder gemeinsamer Vorha-

ben zusammenlegen. Diese Art der Geldverwaltung setzt die Führung von eigenen Bankkonten und 

einem gemeinsamen Konto für Haushaltsausgaben voraus. In den beiden anderen Fällen gibt es kein 

gemeinsames Bankkonto, wobei sich die beiden Partner die Haushaltsausgaben gerecht teilen, ein 

Arrangement, das nach Ansicht der Verfasserin am ehesten dem Gleichheitsgedanken entspricht, weil 

es die Unabhängigkeit jedes Partners wahrt. Allerdings kann diese Form der Geldverwaltung Gerech-

tigkeitsprobleme aufwerfen kann, wenn die Lohnunterschiede zwischen beiden Partnern hoch sind. 

Das vierte Modell sieht regelmäßige Überweisungen von einem auf das andere Konto vor – meist von 

dem des Mannes auf das der Frau – je nach Übereinkunft, wer welche Arbeiten im Haushalt übernimmt 

▼
▼

 



 

▼



Kapitel II. 
bzw. welche Zahlungen tätigt, insbesondere dann, wenn die Frau kein eigenes Einkommen hat oder ihr 

Einkommen merklich unter dem ihres Partners liegt. In diesem Fall untersteht das Haushaltsbudget der 
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Frau als Hausfrau, während der Mann seinen Teil des Einkommens selbst verwaltet. In den meisten Fäl-

len sind diese Absprachen jedoch implizit und hängen eng mit der Qualität der Beziehung zusammen. Sie 

werden mit dem Nachlassen der Gefühle infrage gestellt und machen Spannungen und Konflikten Platz. 

Inhalt 

3. Fördermaßnahmen zur eigenständigen 

zurück Existenzsicherung der Frau


weiter 
Bei der Verlagerung zum Doppelverdienermodell hat Frankreich durch seine Familienpolitik den 

berufstätigen Müttern früher Unterstützung gewährt, als das in Großbritannien, in Deutschland oder 

den Niederlanden der Fall war, indem den Müttern freigestellt wurde, zwischen Erwerbstätigkeit und 

Familienarbeit zu wählen, wobei die staatliche Unterstützung für beide Optionen galt. So trug die 

Familienpolitik in Frankreich zum Modell der erwerbstätigen Mutter bei, indem sie einerseits Betreu-

ungsmöglichkeiten für Kinder schuf und andererseits durch die Kostenübernahme ein Recht auf 

Betreuung zusicherte. 

Im Folgenden werden die politischen Maßnahmen erörtert, die die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-

lie unterstützen und so zum Ausbau des Doppelverdienermodells beitragen. Drei verschiedene Maß-

nahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und ihre Auswirkungen auf das Einkommen und die 

soziale Absicherung der Frau werden hier näher betrachtet: Kinderbetreuungsmaßnahmen, Arbeits-

zeitmaßnahmen und Gleichstellungsmaßnahmen, die auf eine Verteilung der elterlichen Pflichten 

gerichtet sind. Zunächst werden die Gründe untersucht, die der staatlichen Förderung zur Vereinbar-

keit von Erwerbs- und Familienleben zugrunde liegen. 

3.1 Gründe für die staatliche Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
Der erste Grund ist demografischer Art: Lange Zeit war die Familienpolitik demografischen Zielen ver-

pflichtet, insbesondere der Geburtenrate. In Frankreich bestand Übereinstimmung darin, dass es ein 

legitimes Ziel des Staates ist, Familien darin zu bestärken, mehr Kinder zu bekommen. Kinder werden 

als Reichtum der Nation gesehen: Sie sind ein „öffentliches Thema“, wie sie auch ein „privates Thema“ 

sind. In Kinder zu investieren (in ihre Ausbildung, Gesundheit, Betreuung) wurde lange Zeit als Vor-

recht des Staates angesehen. Also ist es eine Pflicht des Staates, die Eltern bei der Betreuung ihrer Kin-

der zu unterstützen und es ihnen zu ermöglichen, so viele Kinder zu haben, wie sie wünschen. 
▼

▼
 

Der zweite Grund für die Familienpolitik ist, den Müttern die freie Wahl zwischen Erwerbstätigkeit und 

Familienarbeit zu ermöglichen. Wie auch immer sich Mütter entscheiden, sie haben ein Anrecht auf 

staatliche Unterstützung, entweder auf Kinderbetreuungsmöglichkeiten oder auf Betreuungsgeld 

und Elternurlaub oder auf Steuervergünstigungen. Die „maternalistische“ Ideologie wurde in Frank-

reich durch den Feminismus beeinflusst und verändert, der die Emanzipation der Frau vom männ-

lichen Verdiener propagierte und die Frauen zur Erwerbstätigkeit drängte. Der „staatliche Feminis-

mus“ spielte in den 1970er-Jahren bei der staatlichen Förderung der Erwerbstätigkeit der Frau eine 

große Rolle. Diesem Trend trat jedoch die „familialistische“ Bewegung entgegen, die für eine staatliche 

Förderung der häuslichen Betreuung durch die Mütter eintrat. Wenn die Spannungen zwischen bei-

den Bewegungen auch groß waren, so erhielten doch beide staatliche Unterstützung. 
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Der dritte Grund findet sich in der Konzeption von Kindererziehung und Kindeswohl. Die hohe Wert-

schätzung, die einer möglichst frühen Erziehung, der Einbindung der Kinder in die Gesellschaft und 
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der Vermittlung gleicher Chancen durch eine frühe Sozialisierung der Kinder beigemessen wird, 

bestärkte den Staat in der Einrichtung der „Ecoles maternelles“, aber auch von Kinderbetreuungsein-

richtungen für die allerkleinsten Kinder. Die „Ecoles maternelles“ wurden 1881 geschaffen und waren 

ein Symbol für die Erziehungsideale und -konzeption der Republik. Auch die „Kinderkrippen“ sind in 
Inhalt	 der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden. 

zurück	 Diese drei Gründe, auf denen die französische Familienpolitik beruht, haben zu einem Verständnis von 

Eigenverantwortung geführt, das sowohl auf Erwerbsarbeit als auch auf Familienarbeit ausgerichtet 
weiter 

ist. Die Grundvorstellung der „freien Wahl“ hat sich fortlaufend an den sozialen Wandel angepasst und 

bezieht sich auf die Entscheidungsmöglichkeit der Mutter, erwerbstätig zu sein oder Familienarbeit zu 

leisten und auf die Möglichkeit, Kinderbetreuungseinrichtungen in Anspruch zu nehmen. Nach und 

nach wurde das Recht auf Betreuungsarbeit von den Müttern auf beide Elternteile und von den Kin-

dern auf betreuungsbedürftige ältere Personen ausgeweitet, um so den Zeitabschnitt, der im Leben 

der Betreuungsarbeit gewidmet wird, sowohl hinsichtlich der Einkommenssicherheit als auch der sozi-

alen Sicherheit abzufedern. Entsprechende Änderungen wurden in das Arbeitsgesetzbuch aufgenom-

men, in erster Linie, um die Betreuenden während des Familienurlaubs stärker zu schützen und ihnen 

die Rückkehr in das Berufsleben ohne Benachteiligungen zu erleichtern (Fagnani, Letablier, 2005). 

Die Anerkennung des Rechts auf Betreuungsarbeit hat jedoch zwei Seiten: Auf der einen Seite wird 

der Übergang zwischen Erwerbstätigkeit und Familienarbeit sichergestellt und damit der Wert der 

Betreuungsarbeit anerkannt und für eine Absicherung des beruflichen Werdegangs der Frau hinsicht-

lich Einkommen und Kontinuität der sozialrechtlichen Ansprüche gesorgt, insbesondere der Renten-

ansprüche. Auf der anderen Seite besteht die Möglichkeit, dass durch die Anerkennung dieses Rechts 

die Geschlechterungleichheiten zwischen Männern und Frauen hinsichtlich bezahlter Erwerbsarbeit 

und unbezahlter Familienarbeit, einschließlich der Verteilung elterlicher Pflichten, wieder aufleben. 

Obwohl Frauen in größerem Maß erwerbstätig sind, und obwohl sich die Politik geändert hat, bleibt 

– wie Arbeitszeit-Studien zeigen – die Aufteilung von Familienaufgaben stark geschlechtsbezogen. 

Damit ist die Verlagerung auf ein Doppelverdienermodell mit einer gleichwertigen Aufteilung von 

bezahlter Erwerbs- und unbezahlter Familienarbeit bei Weitem nicht erreicht. 

3.2 Staatliche Unterstützung von Kinderbetreuung 
Seit den 1970er-Jahren wurden zahlreiche politische Maßnahmen zur Unterstützung der Erwerbstä-

tigkeit der Mütter entwickelt. Sie bilden ein komplexes System, das Geld- und Sachleistungen, Steuer-

vergünstigungen und geringere Sozialbeiträge vorsieht, die alle darauf abzielen, die Kinderbetreu-

ungskosten für Eltern zu senken, um die „Wahl“ zwischen Erwerbstätigkeit und Familienarbeit zu 

erleichtern. Die staatliche Förderung umfasst: 

▼
▼

 

I Zuschüsse für Gemeinden zur Schaffung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten für Kleinkinder und 

Aktivitäten für Schulkinder, die mit dem Abschluss von Kinder- und Jugendverträgen zwischen den 

Gemeinden und den regionalen Familienkassen CAF und manchmal einem dritten Partner, wie 

einem Unternehmen oder einer „Association“, gewährt werden; 

I Leistungen für Eltern, die eine Tagesmutter oder eine Familienhilfe anstellen, die für die kleinen 

Kinder sorgt (Kinderbetreuungsgeld, verringerte Sozialbeiträge); 

I Geldleistungen für Eltern, die sich entscheiden, ihre Kinder im Alter unter drei Jahren selbst zu 

betreuen (Allocation libre choix); 

I Steuervergünstigungen, die die Kosten für die Kinderbetreuung auffangen. 
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Das gesamte Kinderbetreuungspaket wurde mit der Einführung von zahlreichen Kinderbetreuungs-

▼



leistungen (AGED, AFEAMA, APE) seit den 1980er-Jahren verschiedene Male neu zusammengestellt. 
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Die letzte größere Reform wurde 2004 mit der Schaffung der „Prestation d’accueil du jeune enfant“ 

(PAJE) durchgeführt, die das ganze Paket rund um das Konzept der „freien Wahl“ der Eltern, sich zwi-

schen Erwerbstätigkeit und Familienarbeit zu entscheiden, und der Vielfalt an Kinderbetreuungsein-

richtungen und -vorkehrungen neu gestaltete. Zuletzt wurde 2006 und 2007 ein Fünfjahresprogramm 
Inhalt zur Kinderbetreuung aufgestellt, um die noch nicht völlig befriedigte Nachfrage zu decken. 

zurück 3.3 Wie werden Kinder betreut? 
Im Vergleich zu anderen EU-Staaten ist die Deckung durch die Kinderbetreuungsdienste aufgrund des 

weiter 
relativ großzügigen Kinderbetreuungspakets eher gut. Allerdings ist die Situation je nach Alter der 

Kinder unterschiedlich – je nachdem, ob sie die Vorschule oder eine Kinderbetreuungseinrichtung 

besuchen, d.h. über oder unter drei Jahre alt sind (s. Tabelle). Die Eltern verfügen über verschiedene 

Möglichkeiten und können eine Betreuung in Gemeinschaftseinrichtungen (wie Kinderkrippen und 

Betreuungs-Tageszentren) mit einer eigenen elterlichen häuslichen Betreuung oder einer häuslichen 

Betreuung durch eine Tagesmutter oder eine Familienhilfe kombinieren. Sie können auch andere For-

men der Kinderbetreuung durch Babysitter, Großeltern, andere Familienangehörige oder Nachbarn 

nutzen, insbesondere was eine ergänzende Betreuung anbelangt. Mehr als 60 % aller Kinder im Alter 

von vier Monaten (dem Ende des gesetzlichen Mutterschaftsurlaubs) bis zu zweieinhalb Jahren werden 

hauptsächlich von einem Elternteil betreut, 17 % von einer Tagesmutter und 10 % in einer kollektiven 

Einrichtung wie einer Kinderkrippe. Zwischen drei und sechs Jahren besuchen 78 % der Kinder eine 

Vorschule („Ecole maternelle“) ganztags, nahezu 22 % der Kinder besuchen sie halbtags und werden 

den anderen halben Tag vorwiegend von ihren Eltern, Großeltern oder von einer Tagesmutter betreut 

(s. Tabelle). 

Tabelle	1:	Hauptformen	der	Kinderbetreuung	(Kinder	unter	sechs	Jahren) 

▼
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Hauptformen	der	Betreuung	für	Kinder	zwischen		 
4	Monaten	und	2	1/2	Jahren 

(%) 
Hauptformen	der	Betreuung	für	 
Kinder	zwischen	3	und	6	Jahren* 

(%) 

Eltern (Betreuung durch einen Elternteil) 50 Eltern + Vorschule (halbtags) 15 

Tagesmutter (gemeldet) 17 Tagesmutter + Vorschule (halbtags) 4 

Eltern (beide Elternteile arbeiten) 11 Schule (ganztags) 78 

„Krippe“ 10 Großeltern 1 

Großeltern 6 Sonstige 2 

Tagesmutter (nicht gemeldet) 3,5 

Zu Hause (Familienhelfer) 1 

Familienangehörige 1 

Sonstige 0,5 

* Montag bis Freitag (außer mittwochs) von 8 bis 18 Uhr

Quelle: Drees: enquête modes d’accueil et de garde des jeunes enfants, 2002 (Ruault et Daniel, 2003)


Obwohl die Vorschule keine Pflicht ist, ist es die Regel, dass drei- bis sechsjährige Kinder diese gebühren-

freie Schule besuchen. Die Eltern zahlen nur für das Mittagessen und außerschulische Betreuung oder 

Aktivitäten, die in der Schule bis 18.30 Uhr je nach den sozialpolitischen Möglichkeiten der Gemeinde 

angeboten werden. Der Beitrag, den die Eltern dafür entrichten, ist bedarfsgeprüft. Eine Einschulung 

mit zwei Jahren ist in Frankreich und Belgien noch nicht die Regel, obwohl das Thema regelmäßig dis-

kutiert wird. Die meisten Kinder, die die Vorschule mit zwei Jahren besuchen, werden halbtags von 

einem Elternteil betreut. In Frankreich besuchen 37 % der Kinder die Vorschule mit zwei Jahren: 14 % 
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ganztags (jeden Vormittag und Nachmittag), 21 % halbtags (nur am Vormittag) und 2 % jeden Vormittag 

▼



und an manchen Nachmittagen (Blanpain, 2006). Die „Ecoles maternelles“ und die außerschulischen 
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Aktivitäten stellen eine wesentliche Stütze für die Erwerbstätigkeit der Frau und ihre eigenständi-

ge Existenzsicherung dar. Das ist eine Besonderheit der französischen Politik. Allerdings fallen die 

„Ecoles maternelles“ nicht in den Zuständigkeitsbereich der Sozial- oder Familienpolitik, sondern der 

Bildungspolitik. 
Inhalt 

Eltern, die ihre unter drei Jahre alten Kinder betreuen, können, wenn sie bis zur Geburt des Kindes 
zurück erwerbstätig waren, elternurlaubsberechtigt und über die Familiengeldkasse CNAF elterngeldberech-

tigt sein. Seit Januar 2004 stellt das Elterngeld („Complément de libre choix d’activité“ – CLCA) eine der 
weiter 

vier Leistungen im Rahmen der „Prestation d’accueil de jeune enfant – PAJE“1 dar. 2006 wurde ein neues 

Elternurlaubsmodell eingeführt. Es nennt sich „Complément optionnel de libre choix d’activité – COLCA“ 

und wendet sich an Eltern ab dem dritten (und weiteren) Kind, die diesen kürzeren und besser vergü-

teten Elternurlaub fortan wählen können.2 Im Gegensatz zu Deutschland wurde in den vergangenen 

Jahren keine tief greifende Kinderbetreuungsreform durchgeführt (Klammer & Letablier, 2007). Wie 

in anderen europäischen Ländern nehmen wenige Väter in Frankreich Elternurlaub (ca. 2 %), weil dies 

nicht eigens gefördert wird: Die Leistung stellt keinen Einkommensersatz dar, sondern besteht aus 

einem niedrigen Pauschalbetrag und sieht für Väter keine besonderen Bestimmungen vor. 

Trotz einer seit Jahrzehnten in Frankreich allgemein großzügig gehandhabten Familienpolitik, die 

den Eltern eine Reihe von Möglichkeiten bietet, Beruf und Familie zu vereinbaren, gehören Famili-

enaufgaben weiterhin zum Beschäftigungsprofil der Frau – insbesondere wenn sie ein niedriges Aus-

bildungsniveau hat. Zum einen gibt es nicht genügend Kinderbetreuungsstätten, um auf eine rasch 

ansteigende Nachfrage für Kinder unter drei Jahren zu reagieren. Zweitens bleibt die Aufteilung der 

familiären Aufgaben zwischen Männern und Frauen ungleichmäßig, obwohl die Männer in Frank-

reich eine der kürzesten Arbeitswochen haben. Drittens basiert die Familienpolitik auf dem Grundsatz 

der freien elterlichen Wahl zwischen Beruf und Familie, den die gegenwärtige Regierung ausdrück-

lich betont. 

3.4 Arbeitszeitmaßnahmen 
Es kommt nicht nur auf die Zeit an, die beide Eltern auf die Erwerbstätigkeit verwenden, sondern auch 

darauf, wie sie ihre Zeit organisieren. Unter dem Gesichtspunkt der wöchentlichen Arbeitszeit scheint 

der Unterschied zwischen Männern und Frauen in Frankreich kleiner als in den meisten anderen 

EU-Staaten zu sein: Der Einfluss von Kindern auf die Erwerbsquote der 20- bis 49-jährigen Männer ist 

gering, verglichen mit den Frauen aus derselben Altersgruppe. Obgleich 62 % der 20 bis 49-jährigen 

Frauen, die keine Kinder unter 12 Jahren haben, mehr als 30 Stunden pro Woche erwerbstätig sind, 

sind es bei den Frauen, die Kinder unter 12 Jahren haben, nur 49 %. Ferner arbeiten 15 % der Frauen ohne 

Kinder weniger als 30 Stunden in der Woche, wohingegen es bei Frauen mit Kindern unter 12 Jahren 

18 % sind. Die 35-Stunden-Woche stellte den Versuch dar, die Arbeitszeit für alle Arbeitnehmer zu ver-

kürzen, anstatt Teilzeitarbeit auszubauen, die ein äußerst geschlechterspezifisches Beschäftigungsmo-

dell ist. Auch wenn es das Hauptanliegen der Regierung war, durch Arbeitsteilung mehr Arbeitsplätze 

zu schaffen und so die Arbeitslosigkeit zu senken, war ein „Neben“-Effekt die bessere Vereinbarkeit 

von Erwerbstätigkeit und Familienleben. Eine Folge war eine Verringerung der Kluft bei der wöchent-

▼
▼

 

1 Die PAJE umfasst eine Leistung bei der Geburt, eine Grundleistung (PAJE AB), ein zusätzliches Elterngeld (PAJE-CLCA) und ein zusätzliches Kin-
derbetreuungsgeld (PAJE-CMG). 

2 Die COLCA wird ein Jahr lang gewährt und beträgt 578 € im Monat für Eltern, die zugleich den Anspruch auf die Grundleistung haben und 
746 € für Eltern, die diese Leistung nicht erhalten. 
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lichen Arbeitszeit zwischen Männern und Frauen, eine andere die Verbesserung der Vereinbarkeit von 

Arbeits- und Familienleben für mindestens zwei Drittel der Arbeitnehmer, wie zahlreiche Untersu-
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chungen belegen (Fagnani & Letablier, 2004 und 2006; Méda & Orain, 2002). 

Obwohl die gegenwärtige Regierung dieser Politik ablehnend gegenübersteht, hat sie das diesbezüg-

liche Recht (bislang) nicht geändert, sondern ermutigt stattdessen die Arbeitnehmer mehr zu arbeiten, 
Inhalt um mehr zu verdienen und macht Mehrarbeit für Arbeitgeber attraktiver, indem sie die Kosten dafür 

senkt und die Sozialbeiträge verringert. Noch ist die Ideologie der langen Arbeitszeit nicht wieder-
zurück gekehrt, sie ist aber im Aufwind. Diese Orientierung kann die geschlechterbezogene Spezialisierung 

zwischen Erwerbs- und Familienarbeit in den Familien entgegen der Vorstellung von einer gleichmä-
weiter 

ßigen Aufteilung der elterlichen Aufgaben wieder fördern. Im Vergleich zu Deutschland z.B. ist aber 

die „work-life-balance“ in Frankreich mehr danach ausgerichtet, die Erwerbstätigkeit der Frau und 

damit ihre eigenständige Existenzsicherung zu fördern. 

3.5 Gleichstellungspolitik: die Teilung von Betreuungsaufgaben und die 
Kompensation von Familienarbeit 

3.5.1	Geteilte	Verantwortung	für	Betreuungsaufgaben 

Obwohl die Unterstützungsmaßnahmen beiden Elternteilen zustehen, übernehmen noch immer in 

erster Linie Frauen die Betreuung sowohl der Kinder als auch der alten Menschen, wie alle Arbeitszeit-

Studien zeigen. Die Hälfte der 3,2 Millionen alten Menschen, die regelmäßig zu Hause betreut werden, 

wird ausschließlich von Familienangehörigen gepflegt, von denen zwei Drittel Frauen sind. Arbeits-

zeit-Studien weisen darauf hin, dass die Zeitaufteilung zwischen Männern und Frauen ungleich bleibt: 

Nur wenige Änderungen sind in den letzten 20 Jahren verzeichnet worden, was Haushaltsführung und 

Betreuungsarbeit anbelangt, obwohl Frauen mehr als vorher in bezahlter Arbeit tätig sind (Ponthieu & 

Shreiber, 2006). Verschiedene Studien betonen regelmäßig die Unterschiede in der Übernahme 

der Haushaltsführung und der Betreuungsarbeit zwischen Müttern und Vätern. Die Studie über die 

Beziehungen in der Familie und zwischen den Generationen (Etude des Relations Familiales et Intergé-

nérationnelles – ERFI), die das demografische Forschungsinstitut INED 2005 durchführte, liefert neue 

Informationen darüber, wie Familienleben organisiert wird und wie zufrieden die einzelnen Famili-

enmitglieder damit sind. Die Untersuchung zeigt, dass bei Paaren mit mindestens einem Kind unter 

14 Jahren die Haushaltsführung fast völlig den Müttern überlassen bleibt, während Väter eher elterliche 

Pflichten übernehmen. Sie zeigt auch, dass in manchen Fällen, wenn beide Partner einer bezahlten 

Arbeit nachgehen, Haushaltsführung und die Betreuungsaufgaben gleichmäßiger verteilt werden. 

Geht aber nur ein Partner bezahlter Arbeit nach, übernimmt der andere Haushaltsführung und Betreu-

ungsaufgaben ganz. Mütter scheinen in dieser Situation mit der Organisation ihres Alltags weniger 

zufrieden zu sein, während die befragten Personen, die einer bezahlten Arbeit nachgehen und die 

Familienarbeit teilen, eine größere Zufriedenheit aufweisen (Bauer, 2007). 

▼
▼

 

Alle Untersuchungen, die sich mit der Vereinbarung von Beruf und Familie befassen, stimmen darin 

überein, dass sich die Rollenleitbilder nur sehr langsam verändern. Während nur wenige Väter Eltern-

urlaub nehmen (nur 2 % aller Berechtigten), war der Vaterschaftsurlaub, der 2002 eingeführt wurde, 

um Väter dazu zu bewegen, mehr elterliche Aufgaben zu übernehmen, erfolgreicher: Vätern steht die-

ser 11-tägige Urlaub (18 Tage bei Mehrlingsgeburten) innerhalb der vier auf die Geburt oder Adoption 

folgenden Monate zu. Nahezu zwei Drittel der potenziellen Anspruchsberechtigten nehmen diesen 

Urlaub. Für die Dauer des Urlaubs wird der Arbeitsvertrag ausgesetzt und der Arbeitnehmer wird nicht 
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von seinem Arbeitgeber bezahlt, sondern erhält stattdessen eine Lohnersatzleistung der Sozialversi-

cherung (Bauer & Penet, 2006). 
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3.5.2	Kompensation	von	Familienarbeit	 

Ausgehend von der freien Wahl für Mütter, sich zwischen Beruf und Familie zu entscheiden, wurde 

Familienarbeit bis zu einem gewissen Grad entschädigt, ein Thema, das in den 1970er- und 1980er-Jah-
Inhalt ren häufig unter dem Gesichtspunkt eines „salaire maternel“ (Mütterlohn) diskutiert wurde, ein Begriff, 

den Frankreichs Feministinnen in höchstem Maße missbilligten. Sie standen der Vorstellung, Frauen 
zurück für ihre Familienarbeit zu bezahlen, äußerst ablehnend gegenüber, weil dies ihre Abhängigkeit von 

dem männlichen Verdiener aufrechterhalten und so ihre eigenständige Existenzsicherung einschrän-
weiter 

ken würde. Gleichwohl gibt es in Frankreich für Eltern zahlreiche Möglichkeiten, Geldleistungen für 

Familien- und Betreuungsarbeit zu erhalten. Erst vor kurzem wurden sie auf die Betreuung von alten 

Menschen und behinderten Erwachsenen durch die Familie ausgeweitet. Die Kompensation für Fami-

lienarbeit kann nicht nur als Geldleistung, sondern auch in Form von sozialversicherungsrechtlichen 

Ansprüchen gewährt werden. Man unterscheidet zwischen drei Hauptformen der Entschädigung: dem 

Elterngeld bei Elternurlaub, das keinen Einkommensersatz darstellt, sondern eher ein Kinderbetreu-

ungsgeld ist (die frühere Allocation parentale d’éducation – APE, die mittlerweile als Teil des PAJE-Pakets 

zum Complément de libre choix d’activité – CLCA geworden ist und ab dem Mutterschaftsurlaub bis ein-

schließlich des 3. Lebensjahres des Kindes gezahlt wird),3 der „Allocation personnalisée d’autonomie – 

APA“, einer Geldleistung, die für betreuungsbedürftige Menschen ab einem Alter von über 60 Jahren 

gewährt wird und zur Zahlung von Betreuungsleistungen durch Familienangehörige (ausgenommen 

ist der eigene Ehepartner) verwendet werden kann; und den „familiären Vorteilen“ (avantages famili-

aux) im Steuersystem, die es als Geldleistung (in Form einer höheren Altersrente für Mütter von min-

destens drei Kindern) und in Form von sozialversicherungsrechtlichen Ansprüchen im Hinblick auf 

eine vorgezogene Altersrente für Eltern bzw. Frauen, die Kinder erzogen haben, gibt. Hinsichtlich der 

Rentenansprüche zählen Kinder für entsprechende Arbeitsjahre, jedoch im öffentlichen und privaten 

Sektor auf jeweils unterschiedliche Weise. Außerdem werden die Rentenbeiträge für Hausfrauen mit 

geringem Einkommen von der französischen Familienkasse einbezahlt (retraites des mères au foyer). 

Gleichzeitig haben Familienarbeitleistende seit 2006 einen Anspruch auf einen dreimonatigen unbe-

zahlten Urlaub (congé de soutien familial), der auf ein Jahr ausgeweitet werden kann. Ihre Rentenbei-

träge werden von der Versicherung für nicht erwerbstätige Eltern (assurance vieillesse parents au foyer) 

übernommen. Diese Maßnahme zur Kompensation für Betreuungsarbeit steht im Zusammenhang 

mit der Reaktivierung der Familiensolidarität. 
▼

▼
 

4. Existenzsicherung von Frauen in Armut und 

in prekären Arbeitsverhältnissen


In diesem Kapitel wird untersucht, wie Eigenverantwortung und kollektive Solidarität in Erscheinung 

treten. Im Brennpunkt stehen Frauen, die Sozialhilfeleistungen, die sogenannten „minima sociaux“, 

erhalten, insbesondere alleinerziehende Mütter und Frauen im Alter. Sozialtransfers und Sozialhil-

feleistungen sollen armen Menschen ein Mindesteinkommen oder ein angemessenes Einkommen 

sichern, wenn ihre Einkünfte unzureichend sind. Ein Hauptziel der Politiker ist es allerdings, die Fürsor-

geabhängigkeit der Leistungsempfänger einzuschränken. Die Umsetzung der Europäischen Beschäf-

tigungsstrategie und die Vorgabe, die Erwerbsquote für Frauen anzuheben, führten dazu, dass sich die 

politische Unterstützung für Menschen, die aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzt waren, gewandelt hat 

und versucht wird, die Arbeitsaufnahme für Nichterwerbstätige attraktiver zu machen. 

3 Die Leistung beträgt 512 € monatlich für den Elternteil, der seine Erwerbstätigkeit aufgibt, 390 €, wenn der Elternteil weiterhin Teilzeit arbei-
tet, und 294 € bei einer Arbeitszeit zwischen 50 und 80 %. Die Voraussetzungen variieren gemäß der Anzahl der Kinder. 
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4.1 Das Armutsrisiko von Frauen 

Eine der Folgen der Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt ist das unterschiedliche Armuts-
Seite 345 

risiko der Geschlechter:4 Generell leben Frauen öfter unter der Armutsgrenze als Männer (12,1 % bzw. 

11,2 % im Jahr 2004). Die geschlechterspezifische Kluft ist für die Altersgruppe ab 65 Jahren noch größer 

(17 % bzw. 14 % im Jahr 2003) und spiegelt so die Kluft in den Ruhestandsgehältern zwischen Männern 

und Frauen wider (s. folgende Tabelle). In dieser Altersgruppe ist in fast allen EU-Staaten ein höheres 
Inhalt	 Armutsrisiko der Frau zu verzeichnen. 

zurück	 Im Allgemeinen sinkt die Armutsquote für Frauen wie für Männer mit zunehmendem Alter. Während 

sie aber für Männer ab 65 weiter sinkt, steigt sie für Frauen an. In dieser Altersgruppe sind nahezu sechs 
weiter 

von 10 Menschen, die in Armut leben, Frauen. Da Frauen eine höhere Lebenserwartung haben als Män-

ner, sind viele von ihnen verwitwet. Weil Erwerbstätigkeit in dieser Generation darüber hinaus sel-

tener war, bedeutet der Tod des Partners oft einen Einkommensverlust – zumindest für Frauen, deren 

Rentenansprüche sich ganz auf eine Hinterbliebenenrente reduzieren. 

Tabelle	2:	Anteil	der	unter	der	Armutsgrenze	lebenden	Männer	und	Frauen	nach	Altersgruppen	(2004) 

▼
▼

 

▼



Armutsquote* 
Anteil	der	Frauen	an	der	 

Altersgruppe	(	%) 

Altersgruppe Frauen Männer 

unter 18 15,2 14,9 48,8 

18–24 17,8 15,3 49,4 

25–54 11,4 10.1 50,4 

55–64 8,3 9,8 50,8 

65 und darüber 9,9 6,9 59,0 

Gesamt 12,1 11,2 51,4 

*2004 lag die Armutsgrenze (weniger als 60 % des Einkommensmedians) bei 788 € monatlich. 
Quelle: Insee – Direction générale des impôts, Enquête revenus fiscaux 2004 

Drei wichtige Sozialhilfeleistungen zielen darauf ab, Menschen in Armut zu helfen: Das Übergangs-

geld zur Eingliederung in das Berufsleben R.M.I. (Revenu minimum d’insertion) wird Menschen über 

25 Jahren (oder darunter, wenn es sich um abhängige Kinder handelt) ohne regelmäßiges Einkom-

men gewährt; andere Leistungen sind besonderen, in Armut lebenden Bevölkerungsgruppen vor-

behalten, wie z.B. alleinerziehenden Eltern (Allocations parent isolé – API)5 oder Langzeitarbeitslosen 

(Allocations de solidarité spécifique – ASS; Allocations d’intégration – AI), Witwen (Witwenleistungen), 

Menschen mit einem schlechten Gesundheitszustand oder behinderten Erwachsenen (Allocations 

aux adultes handicappés – AAH) und alten Menschen (Altersgrundrenten). Zwei Leistungsarten bezie-

hen sich in erster Linie auf Frauen: die Alleinerziehendenleistung API (93 % der Leistungsempfänger) 

und die Altersgrundrente (60 % der Leistungsempfänger). Ferner erhalten etwas mehr Frauen als 

Männer das Mindesteinkommen zur Eingliederung in das Berufsleben R.M.I. (51,2 % im Vergleich zu 

48,4 % der Männer). 

All diese Bevölkerungsgruppen, die zu ihrem täglichen Auskommen auf den Wohlfahrtsstaat ange-

wiesen sind, sind Thema der Diskussion, wenn es um das Risiko von Armutsfallen geht. Erst vor kurzem 

wurden die meisten Fürsorgeleistungen mit dem Ziel umgestaltet, die Leistungsempfänger zur Auf-

nahme einer Erwerbstätigkeit zu ermutigen. 

4  Mit einem Einkommen unter der Armutsgrenze von 60 % des landesweiten Einkommensmedians (Eurostat). 
5  Die Alleinerziehendenleistung „API“ wird alleinstehenden Eltern bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes gewährt. 
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4.2 Alleinerziehende Mütter zwischen privater und öffentlicher Solidarität 

▼



Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass wesentlich mehr Ein-Eltern-Familien unter der Armutsgren-
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ze leben als Familien mit zwei Elternteilen. Der Prozentsatz ist besonders hoch, wenn Mütter nicht 

erwerbstätig sind (47,6 %). Betrachtet man die Einkommensstruktur nach Haushaltstyp, so wird deut-

lich, dass alleinerziehende Mütter mit ihrem Einkommen öfter als andere Familien auf Wohngeld, 

Familien- und Fürsorgeleistungen angewiesen sind. Ihr Erwerbstätigeneinkommen bleibt niedrig: 
Inhalt	 Wenn 85 % aller Familieneinkommen (der unter 65-Jährigen) von bezahlter Arbeit herrühren, liegt die-

ser Anteil bei den Ein-Eltern-Familien nur bei 71,5 % (s. Tabelle). 
zurück 

2001 deklarierten 23 % der Ein-Eltern-Familien – meist Familien alleinerziehender Mütter – keinerlei 
weiter 

Einkommen aus bezahlter Arbeit, ein Prozentsatz, der unter dem von Frauen liegt, die in einer Part-

nerschaft leben (31 %). 60 % der Einkünfte alleinerziehender Mütter, die keiner bezahlten Arbeit nach-

gehen, werden aus Sozialtransfers bezogen (22 % aus Renten, 24,6 % aus Familienleistungen und Wohn-

geld, 13,7 % aus Fürsorgeleistungen). Das Einkommen erwerbstätiger alleinerziehender Mütter besteht 

dagegen zum größten Teil aus dem Arbeitslohn. Das Fehlen von Arbeitseinkommen ist in der Tat für 

alleinerziehende Mütter mit mehreren Kindern und alleinerziehende Mütter mit Kleinkindern cha-

rakteristisch: Es trifft auf 40 % der alleinerziehenden Mütter mit mindestens drei Kindern und auf 45 % 

der alleinerziehenden Mütter mit Kindern unter drei Jahren zu (Eydoux & Letablier, 2007a). 

Tabelle	3:	Anteil	der	unter	der	Armutsgrenze	lebenden	Personen	nach	Haushaltstyp 

▼
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Anzahl	 
(in	Tausend) 

Armutsquote*	 
(in	%) 

Haushalte,	in	denen	die	Referenzperson	unter	65	ist 5.948 12,4 

Einpersonenhaushalte 747 17,0 

Ein-Eltern-Familien 1.016 24,5 

Väter 89 16,2 

Nicht erwerbstätige Mütter 349 47,6 

Erwerbstätige Mütter 578 20,2 

Paare 3.799 10,0 

Beide nicht erwerbstätig, mit oder ohne Kinder 451 20,2 

Mann nicht erwerbstätig, Frau erwerbstätig, mit oder ohne Kinder 724 25,9 

Mann erwerbstätig, Frau nicht erwerbstätig, 1 Kind 168 14,0 

Mann erwerbstätig, Frau nicht erwerbstätig, 2 Kinder 296 14,0 

Mann erwerbstätig, Frau nicht erwerbst., 3 oder mehr Kinder 552 23,2 

Mann und Frau erwerbstätig, 1 Kind 295 4,7 

Mann und Frau erwerbstätig, 2 Kinder 533 5,5 

Mann und Frau erwerbstätig, 3 und mehr Kinder 502 10,3 

Erweiterte	Haushalte 386 19,9 

Gesamtzahl	der	Personen 6.867 11,7 

* Armutsgrenze bei einem Einkommen von weniger als 60 % des Einkommensmedians 
Hinweis: Unverheiratete Kinder, ohne Altersbegrenzung. 
Untersuchungsfeld: Personen, die in Haushalten leben, in denen die Referenzperson weder im Ruhestand noch im Studium ist. 
Formen erweiterter Haushalte: Ein-Eltern-Familien + Einzelperson(en); Paare ohne Kinder + Einzelperson(en); Paare mit Kind(ern) + 
Einzelperson(en); Zwei Familien. 

Quelle: Insee-DGI, Enquête revenus fiscaux, 2004 

Zwar ist die Nichterwerbstätigenquote alleinerziehender Mütter niedriger als die von Müttern, die in 

einer Partnerschaft leben (18,2 % zu 23,2 %), sie sind aber öfter langzeitarbeitslos. Alleinerziehende Müt-

ter, die ihren Lebensunterhalt aus bezahlter Arbeit bestreiten müssen, sind in einem größeren Maße 
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als die in einer Partnerschaft lebenden Frauen gezwungen, in bezahlter Arbeit zu bleiben. Die öffent-

liche Solidarität mit alleinerziehenden, in Armut lebenden Müttern findet ihren Ausdruck in der 
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Alleinerziehendenleistung API, die in Verbindung mit besonderen Anspruchsvoraussetzungen bis 

zur Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes gewährt wird. Diese Leistung, die in Armut lebenden 

Alleinerziehenden ein minimales Einkommen gewährt, wird immer häufiger mit einem Arbeitsan-

reiz gekoppelt, der die Abhängigkeit von der Fürsorge vermindern soll. 
Inhalt 

Tabelle	4:		Zusammensetzung	des	durchschnittlichen	Jahreseinkommens	vor	Steuerabzug,	 
zurück nach	Haushaltstyp 

weiter 

▼
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▼

 %	des	Einkommens	aus: 

Haushaltstyp 
bezahlter	 

Arbeit 

Renten	 
(ohne	Alters-

renten) 
Vermögen 

Wohngeld	 
und	Famili-
enleistun-

gen 

Mindestsicherungs-
leistungen	 

(minima	sociaux) 

Gesamtein-
künfte	vor	 
Steuerab-
zug	(€) 

Einpersonenhaus-
halte 

83,7 9,0 2,0 2,5 2,2 18.843 

Ein-Eltern-Familien 71,5 9,1 1,6 13,6 3,7 24.673 

Väter 81,0 4,6 4,2 8,1 1,7 28.673 

Nicht erwerbst. 
Mütter 

37,2 22,0 2,0 24,6 13,7 20.630 

Erwerbst. Mütter 76,0 7,6 0,9 12,7 2,2 24.835 

Paare 86,6 6,2 2,4 3,8 0,6 42.366 

Beide nicht erwerbs-
tätig, mit oder ohne 
Kinder 

33,3 56,6 4,7 2,2 2,7 32.133 

Mann nicht 
erwerbst., Frau er-
werbstätig, mit oder 
ohne Kinder 

71,5 13,4 1,9 8,9 3,7 33.274 

Mann erwerbstätig, 
Frau nicht erwerbs-
tätig, ein Kind 

91,0 2,1 2,5 2,4 1,0 42.822 

Mann erwerbstätig, 
Frau nicht erwerbs-
tätig, 2 Kinder 

84,9 1,6 2,7 9,6 0,7 41.678 

Mann erwerbstätig, 
Frau nicht erwerbs-
tätig, 3 oder mehr 
Kinder 

75,7 1,0 1,9 19,2 1,7 43.421 

Mann und Frau er-
werbstätig, ein Kind 

96,6 0,0 2,6 0,2 0,1 40.557 

Mann und Frau er-
werbstätig, 2 Kinder 

93,2 0,1 2,4 3,9 0,1 47.928 

Mann und Frau 
erwerbstätig, 3 und 
mehr Kinder 

86,2 0,4 1,7 11,0 0,2 50.711 

Gesamt:	Haushalte	 
mit	Referenzperson	 
unter	65 

85,0 6,7 2,3 4,4 1,1 34.987 

Hinweis: Die Einkommensverteilung liegt etwas unter 100 %, weil einige Personen eine Beschäftigungsprämie erhalten (prime pour l’emploi), die 
im Durchschnitt zwischen 0,1 und 0,4 % des jeweiligen Haushaltseinkommens beträgt. Die Mindestsicherungsleistungen umfassen die Alters-
grundrente (minimum vieillesse), die Behindertenleistung (AAH), das Mindesteinkommen zur Eingliederung (R.M.I.) und die Alleinerziehenden-
leistung (API). 
Untersuchungsfeld: Haushalte, in denen die Referenzperson unter 65 ist, ausgenommen Studenten und Altersrentner. 
Quelle: Insee-DGI, Enquête revenus fiscaux 2004 
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4.3 Reformen zur Aufnahme bezahlter Arbeit in Frankreich 

▼



Zusammen mit der Implementierung der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) versucht
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die französische Regierung, Anreize zur Aufnahme bezahlter Arbeit für verschiedene Kategorien 

von Sozialhilfeempfängern zu schaffen. Einige richten sich speziell an vom Arbeitsmarkt ausgeschlos-

sene Frauen. 

Inhalt Unter dem Gesichtspunkt der Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wurde ein besonde-

res Augenmerk auf die Kinderbetreuung gelegt. Ein Hauptziel war in den vergangenen Jahren, die Kin-
zurück derbetreuungsstrukturen quantitativ und qualitativ zu verbessern. Ein 2006 auf den Weg gebrachtes 

Programm zum Ausbau der Kinderbetreuung soll in den nächsten fünf Jahren die Deckung des gesam-
weiter 

ten Betreuungsbedarfs gewährleisten. Die Neustrukturierung des Kinderbetreuungspaketes von 2004 

(s.o.) ermöglichte es, die Kosten für Tagesmütter zu senken, sodass diese Dienstleistung für Eltern mit 

geringem Einkommen zugänglicher wurde. Inzwischen wurden auch Privatfirmen Anreize geboten, 

in den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen zu investieren. Ferner wurde versucht, die Kinder-

betreuungsdienste den zunehmend flexiblen Arbeitszeiten der Eltern anzupassen (Eydoux & Letablier, 

2007b; Bressé & al., 2007). Auch die Qualität der Betreuung war Thema der Politik: Die Arbeitsverträge 

von Tagesmüttern wurden überarbeitet und ein Fortbildungsprogramm eingeführt. Diese Reformen 

haben allerdings nicht die komplexen Gender-Probleme gelöst, wie die Länge des Elternurlaubs und 

die dafür gewährte finanzielle Unterstützung mit Blickrichtung auf das Problem der Wiederaufnahme 

von bezahlter Arbeit für Mütter mit niedrigem Einkommen einerseits und den Anreiz für Väter, diesen 

Urlaub überhaupt in Anspruch zu nehmen, andererseits. Zwar kam es zu diversen „Arrangements“, 

aber zu keiner durchgreifenden Änderung (Méda & Périvier, 2007). 

Andere Zielsetzungen der Reformen zur Aufnahme bezahlter Arbeit betreffen die Auswirkung von Mut-

terschafts- und Elternurlaub auf die Beschäftigungsintegration der Frau. So gibt es neue Regelungen, 

die während dieser Zeiten für die Kontinuität der sozialrechtlichen Ansprüche sorgen. Das Gesetz über 

die Lohngleichheit von Männern und Frauen enthält mehrere Neuerungen zu diesem Thema (Loi no 

2006-340 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, 23. März 2006). Auch die Rückkehr 

in die Erwerbstätigkeit wird erleichtert. Zusätzlich zielen verschiedene weitere Maßnahmen auf die 

Sicherung der beruflichen Laufbahn der Frau ab (Klammer & Letablier, 2007). 

Die Reformen zur Aufnahme bezahlter Arbeit sind auch ein Versuch, die Armutsfallen für Männer wie 

für Frauen zu begrenzen, indem bezahlte Arbeit attraktiver gemacht wird. So wurden verschiedene 

Formen der Kombination von Leistungen aus bezahlter Arbeit und Fürsorgeleistungen entwickelt 

(sog. „intéressement“), die es Sozialhilfeempfängern möglich macht, Sozialleistungen und Einkünfte 

aus bezahlter Arbeit über einen bestimmten Zeitraum zu kumulieren, um sie so zu ermutigen, bezahl-

te Arbeit aufzunehmen, wie das augenblicklich bei Müttern, die die Alleinerziehendenleistung API 

beziehen, der Fall ist. Außerdem wurden begleitende Maßnahmen eingeführt, die Sozialhilfeempfän-

gern die Rückkehr in den Arbeitsmarkt erleichtern sollen (dazu gehören in erster Linie Sachleistungen 

wie Fortbildungsmaßnahmen oder die Hilfe bei der Arbeitssuche und bei der Suche von Betreuungs-

diensten). Ferner wurde eine Beschäftigungsprämie eingeführt, um für Menschen mit niedrigem Ein-

kommen einen Anreiz zur Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit zu schaffen. 

▼
▼

 

Im Jahr 2007 kürzte die Regierung die Sozialleistungen für alleinstehende Frauen6: Der Anspruch auf 

kostenfreie medizinische Versorgung für Arbeitnehmerinnen in ungesicherten Arbeitsverhältnissen, 

6 Art. 9 décret n°2007-199, 14.2.2007, zur Änderung von Art. R.161-3, 4 und 5 des Code de la sécurité sociale (JO 15.2.2007). 
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verwitwete und geschiedene Frauen ohne eigenen Krankenversicherungsanspruch7 wurde von vier 

▼



Jahren auf ein Jahr gesenkt. Vor Inkrafttreten des Gesetzes waren Frauen nach der Trennung vier Jahre 
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bei der Sozialversicherung des Ehemannes mitversichert, was ihre Bereitschaft, bezahlte Arbeit aufzu-

nehmen und einen eigenen Sozialversicherungsanspruch zu erwerben, schmälerte. Diese Verordnung 

soll die Eigenverantwortung von Frauen stärken. 

Inhalt 4.4 Existenzsicherung im Alter 
Das Erwerbsmuster von Frauen in der Lebenszeitperspektive wirkt sich auf ihre Existenzsicherung im 

zurück Alter aus: Diskontinuierliche Erwerbsbiografien, Teilzeitarbeit und Arbeit in frauentypischen Beschäf-

tigungssektoren bestimmen die Höhe der Altersruhegelder. Wenn Frauen in den Ruhestand treten, 
weiter 

erhalten sie gewöhnlich eine geringere Altersrente als Männer und sind hinsichtlich ihres Grundein-

kommens häufiger vom Staat, von der Altersrente ihres Partners oder einer Hinterbliebenenrente 

abhängig.8 

Die Kluft zwischen den Altersrenten von Männern und Frauen hängt sowohl mit dem Eintrittsalter in 

den Ruhestand als auch mit der Rentenhöhe selbst zusammen. Wenngleich das gesetzliche Rentenal-

ter in Frankreich bei 60 Jahren liegt, sind nicht alle Frauen zwischen 60 und 64 Jahren bereits im Ruhe-

stand. Manche arbeiten weiter, um die aufgrund ihrer unterbrochenen Erwerbsbiografie entstande-

nen Nachteile auszugleichen. Das betrifft nahezu drei von zehn der zwischen 1934 und 1938 geborenen 

Frauen. Frauen, die vor Abschluss des 65. Lebensjahrs in den Ruhestand gehen, haben meist eine sehr 

gute berufliche Laufbahn hinter sich und einen Anspruch auf höhere Altersrenten. Dieses Phänomen 

betrifft die Männer nicht, die mehrheitlich mit 60 Jahren (oder sogar früher) mit einem vollen Renten-

anspruch in den Ruhestand gehen. 

Tabelle	5:		Gesamtsumme	der	Altersrenten	nach	Alter	und	Geschlecht		


(monatl.	durchschnittl.	Bruttobetrag	in	€)


▼
▼

 

Altersgruppe 60–64 65–69 70–74 75–79 
80	und	 
darüber Gesamt 

Frauen 

Unmittelbare Ansprüche 1.073 801 705 663 616 745 

Hinterbliebenenrenten 75 120 192 279 397 229 

Zusätzliche Leistungen* 43 41 44 45 54 46 

Gesamt 1.191 961 941 986 1.067 1.020 

Männer 

Unmittelbare Ansprüche 1.603 1.599 1.519 1.514 1.498 1.550 

Hinterbliebenenrenten 6 8 10 17 26 13 

Zusätzliche Leistungen* 64 67 75 82 85 74 

Gesamt 1.672 1.674 1.604 1.612 1.609 1.636 

*Zuschlag für Kinder, zusätzliche Leistungen für einen abhängigen Partner, zusätzliche Leistungen für Personen, die Betreuungsdienste einer 

dafür angestellten Person in Anspruch nehmen, Altersgrundrenten.

Untersuchungsfeld: In Frankreich geborene Personen im Ruhestand im Alter von 60 Jahren und darüber, mit einem eigenen Anspruch auf Alters-

rente.

Quelle: DREES (in Etudes et Résultats n° 538, Nov. 2006)


7 
 Seit 1993 hatte jede Person, die im Verlauf von drei Monaten einen Monat oder 120 Stunden bezahlte Arbeit aufgenommen hatte, vier Jahre 
lang Anspruch auf Krankenversicherungsleistungen. Seit 2007 ist dieser Anspruch (ohne Beitragsleistung) auf ein Jahr gesenkt worden. Ein 
vierjähriger Anspruch wird nur für nicht erwerbstätige Mütter mit mindestens drei Kindern aufrechterhalten. 

8 Die Lebenserwartung ab Geburt betrug 2004 83,7 Jahre für Frauen und 76,7 für Männer. Ab 60 lag die restliche Lebenserwartung bei 26,5 bzw. 
21,5 Jahren. Aufgrund der längeren Lebenserwartung leben Frauen im Alter häufiger allein als Männer. 



 

▼
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2004 lag die Altersrente der Frauen 38 % unter der der Männer (durchschnittlich 1.020 € im Monat zu 

1.636 € für Männer). Allerdings bestehen Unterschiede je nach Altersgruppe. Je jünger Altersruhegeld-
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Empfängerinnen dem Jahrgang nach sind, umso höher sind ihre Rentenleistungen. Während nur ein 

Drittel der 85-jährigen älteren Frauen einen lückenlosen beruflichen Werdegang aufweist, sind es 

von den 65- bis 69-jährigen 45 %. Die durchschnittliche Rentenhöhe unterscheidet sich bei den Män-

nern nicht so sehr: Für Männer unter 80 Jahren liegt sie fast immer auf der gleichen Höhe. 2004 erhiel-
Inhalt ten Frauen eine durchschnittliche Altersrente (eigene Rente) von monatlich 745 € und lagen damit 

52 % unter der durchschnittlichen Altersrente der Männer (1.550 €). Die Gesamtrente, auf die Frauen 
zurück (einschließlich ihrer eigenen Rente) Anspruch haben, können eine Hinterbliebenenrente und (für 

Rentnerinnen mit niedrigem Einkommen) eine Altersgrundrente einschließen. Frauen können außer-
weiter 

dem einen Anspruch auf besondere Zusatzleistungen haben, dazu zählen ein Mutterbonus, wenn sie 

mindestens drei Kinder erzogen haben oder, wenn sie verheiratet sind, ein Bonus für die Betreuung 

des pflegebedürftigen Partners oder eine Altenpflegeleistung für Personen, die bezahlte Pflege in 

Anspruch nehmen (s. Tabelle). 

Wenn der Partner die Beiträge nicht einzahlt, werden die Beiträge zur Alterssicherung für Hausfrauen 

an dessen Stelle von der Agentur für Familienpolitik in den Familienfonds einbezahlt. Damit trägt die 

Gemeinschaft zur Existenzsicherung von Hausfrauen im Alter bei und zeigt sich mit den Müttern, die 

der Nation Kinder geboren haben, solidarisch, was ganz der familialistischen Interpretation sozialer 

Rechte in Frankreich entspricht. 

Das Gesetz über den gesellschaftlichen Zusammenhalt von 2005 hat sich die Stärkung der Familien-

solidarität zum Ziel gesetzt, um den sozialen Zusammenhalt zu verbessern und um auf den wachsen-

den Bedarf an Altenbetreuung zu reagieren. So wird die häusliche Pflege durch Familienangehörige 

gefördert. Familienangehörige, die die Betreuung übernehmen, können (mit Ausnahme des Ehepart-

ners) mit der Altenpflegeleistung bezahlt werden, und die Erfahrung in der Pflegeleistung kann offizi-

ell anerkannt werden. 

5. Schlussfolgerung 

Das in Frankreich wie in den meisten anderen europäischen Staaten lange Zeit dominante Rollenmo-

dell des männlichen Alleinernährers hat im Zuge gesellschaftlicher, aber auch rechtlicher Modernisie-

rungsprozesse eine deutliche Veränderung erfahren. Seit mehr als 30 Jahren nimmt die Teilnahme der 

Frau am Arbeitsmarkt stetig zu und ermöglicht so einer wachsenden Zahl von Frauen eine eigenstän-

dige Existenzsicherung. Die Familienpolitik spielte bei der Förderung der Erwerbstätigkeit der Frau 

eine wesentliche Rolle, indem insbesondere Kinderbetreuungsmaßnahmen ausgebaut wurden und 

eine Geldleistung für den Elternurlaub einführt wurde. Von einem grundlegenden Wandel in der poli-

tischen Orientierung kann man jedoch nicht sprechen, weil der allgemeine Rahmen mit einem Vor-

schulsystem für Kinder von 3–6 Jahren und mit zahlreichen Geld- und Sachleistungen für Kinder unter 

3 Jahren bereits gegeben war. Die Familienpolitik stellte sich in den letzten 30 Jahren spürbar auf die 

steigende Nachfrage nach einer Unterstützung in der Kinderbetreuung ein. Öffentliche Maßnahmen 

haben zweifellos dazu beigetragen, dass die Zweiverdiener-Familie zur Norm werden kann und haben 

damit die Möglichkeiten für die Frau verbessert, sich eine unabhängige Existenzsicherung und eine 

finanzielle Eigenständigkeit aufzubauen. 

▼
▼
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Im Familien- und Sozialrecht verankerte Vorschriften haben ebenfalls zur Gestaltung der Familienmo-

delle in Frankreich beigetragen. In immer größerem Maße wird dem Prinzip der Eigenverantwortung 
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des Individuums, insbesondere der Frau, eine zentrale Rolle beigemessen, so z.B. in der Beschäftigungs-

politik, die Fürsorgeempfängern Anreize zur Aufnahme bezahlter Arbeit bietet und entsprechende 

Maßnahmen trifft. Aus Sicht der Sozialwissenschaften haben jedoch das Familien- und Sozialrecht in 

Frankreich noch keine gänzlich kohärenten Antworten gefunden, wie eine Verbesserung der eigen-
Inhalt ständigen Existenzsicherung der Frau erreicht werden kann, weil sie weiterhin anstatt auf dem Grund-

satz der Eigenverantwortung auf familialistischen Fundamenten ruhen. Die auf Solidarität gründende 
zurück Gemeinschaft wird insbesondere durch Maßnahmen im Bereich der Betreuungspolitik und durch das 

Steuersystem nach wie vor begünstigt.
weiter 

Die Erwerbstätigkeit der Frau hat zu keiner merklich größeren Arbeitsteilung der Familienarbeit beige-

tragen. Deshalb beeinflusst die Übernahme von Familienaufgaben nach wie vor den beruflichen Wer-

degang der Frau, wenn sie auch nicht dieselben Auswirkungen wie in anderen europäischen Ländern 

hat. Obgleich Frankreich eine vergleichsweise großzügige Familienpolitik praktiziert, und das Thema 

der Vereinbarkeit von Beruf und Familie seit nunmehr 30 Jahren auf der politischen Tagesordnung 

steht, sind die Rollenleitbilder noch immer unterschiedlich. Die Familienpolitik hat sich der Gender-

Frage nicht wirklich gestellt und es mangelt dieser Politik, die ständig auf die Wahlfreiheit der Eltern 

hinweist, an Kohärenz und klarer Orientierung. 

Abstract 

This paper provides empirical evidence of the shift from the breadwinner and dependant model of 

family towards an adult worker model in France. The purpose is to compare the changes in civil law and 

social security law with social practices. Three questions are investigated here: How is dependant or 

independent income security of women achieved in France? What kind of support do women receive 

to enhance their independent income security? To what extent care work is regarded as an equivalent 

to gainful employment generating independent income security for care givers? The investigation 

shows that changes in models are progressively taking place in France although not completely achie-

ved. Women have been supported both as workers and as carers, enabling them to “choose” between 

working and caring. However, despite the fact that more and more women are in paid work, care 

responsibilities continue to shape their career and their social rights entitlement with consequences on 

pensions in old age. Examples of measures to improve income security are provided. The last part of the 

paper focuses on lone mothers and women in old age, and their poverty risk. The conclusion discuss-

es the “free choice” principle, emphasising its limits in promoting self-responsibility for women. 

▼
▼
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Die Diskussion hatte folgende Schwerpunkte: 

I Lebensentwürfe von Frauen und Wahlfreiheit


I Das System der Kinderbetreuung in Frankreich

Inhalt I Arbeitsmarktteilnahme von Frauen mit Blick auf den „life cycle“


I Familieninteresse vs. Individualinteresse

zurück I „Prestation compensatoire“ vs. Unterhalt im Fall der Scheidung


weiter 

Lebensentwürfe	von	Frauen	und	Wahlfreiheit 

Frauen mit einer qualifizierten Ausbildung haben vielfach einen anderen Lebensentwurf als Frauen 

mit einer geringen beruflichen Qualifikation, die eine stärkere Familienorientierung entwickeln (Villa). 

Es stellt sich die Frage, wieweit man versuchen sollte ihre Vorstellungen über die Aufteilung von Fami-

lien- und Erwerbsarbeit, d.h. über die Gestaltung des Familienlebens, zu ändern. Auf der einen Seite 

steht die ökonomische Unabhängigkeit und auf der anderen Seite die Verwirklichung von Wünschen 

und Lebensentwürfen. Es geht also auch um die individuelle Freiheit. 

Fagnani betont nachdrücklich, dass in Frankreich in keiner Weise Zwang auf Frauen ausgeübt wird. 

Es werden lediglich für Frauen Anreize gesetzt am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Hintergrund für die 

Einführung des Systems der Elternleistungen und des Erziehungsgeldes war in Frankreich die Bekämp-

fung der Arbeitslosigkeit. Viele Frauen würden gerne erwerbstätig sein, finden aber keinen Job und 

keine Kinderbetreuung. 

Letablier bestätigt die Ausführungen von Fagnani. Auf der individuellen Ebene hat es in Frankreich 

immer einen starken Wunsch der Frauen nach Berufstätigkeit gegeben. Insbesondere seit den 70er- 

Jahren des 20. Jahrhunderts, in denen die Frauenbewegung die Ziele der Autonomie und Einkom-

menssicherheit von Frauen in den Vordergrund stellte. Diese Ziele sind nach wie vor sehr wichtig und 

der Maternalismus ist in Frankreich schwächer als in anderen europäischen Ländern. Ein historischer 

Rückblick zeigt, dass es im 18. und 19. Jahrhundert in Frankreich durchaus üblich war, dass Frauen ihre 

Kinder nicht selbst betreuten, sondern sie auf das Land schickten, wo sie von anderen Frauen gegen 

Bezahlung aufgezogen wurden. 
▼

▼
 

Um die Situation in Frankreich zu verstehen, sind folgende Punkte wichtig: 

I In Frankreich steht die Frage der Beschäftigung im Zentrum. Selbst während des Elternurlaubs wer-

den begleitende Maßnahmen („mesures d’accompagnement“) angeboten, um Arbeitslosigkeit zu 

verhindern. 

I Die Geburtenrate, die in Frankreich sehr hoch ist, wird als eminent wichtig angesehen und bildet 

den Hintergrund für die meisten Maßnahmen zugunsten von Kindern. 

I Die staatliche Organisation der Kindererziehung in Frankreich beruht auf der Idee, dass eine 

gemeinsame Sozialisation für Kinder vorteilhaft ist. Das wichtigste Ziel dabei ist, für die Kinder glei-

che Chancen zu schaffen. 



 

▼



Kapitel II. 
Das	System	der	Kinderbetreuung	in	Frankreich 

Nachdem in Deutschland derzeit eine aufgeregte Diskussion über die Betreuung von Kindern unter 
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drei Jahren geführt wird und Lenke als Parlamentarierin oft mit den Befürchtungen der Bürger kon-

frontiert wird, dass frühkindliche Betreuung kriminelles Verhalten zur Folge habe, sieht Letablier sich 

veranlasst, das System der Kinderbetreuung in Frankreich näher darzustellen. 

Inhalt In Frankreich wird unterschieden zwischen Kindern über und unter drei Jahren. Für über dreijährige 

Kinder besteht ein Vorschulsystem, das dem Erziehungsministerium unterstellt ist. Die Vorschule ist 
zurück öffentlich, säkular und kostenfrei für die Eltern. Die Schulstunden beginnen um 8.30 Uhr morgens und 

enden um 16.30 Uhr nachmittags, genau wie in der Grundschule (école primaire) und in der weiterfüh-
weiter 

renden Schule (collège). Mittagessen gibt es in der Schule und die Kinder können auch vor oder nach 

den offiziellen Zeiten betreut werden, dafür ist allerdings ein einkommensabhängiger Beitrag zu zah-

len. Die Nachfrage nach der Vorschule ist hoch, auch bereits für Kinder unter drei Jahren. Von dieser 

Altersgruppe besucht mehr als ein Drittel die Vorschule. 

Für Kinder unter drei Jahren gibt es in Frankreich mehrere Optionen für Eltern. Die Eltern können ihre 

Kinder bis zur Vorschule selbst betreuen. Es gibt für erwerbstätige Eltern den Elternurlaub mit „Erzie-

hungsgeld“, ein Pauschalbetrag, der den Eltern für Kinder bis zum Alter von 3 Jahren zusteht. Eltern 

können ihre Kinder auch in die Krippe (crêche) geben, aber diese gibt es vor allem in den großen Städ-

ten, weniger auf dem Land. Etwa 10 % der Kinder werden in Krippen betreut. Kinder können auch durch 

„Tagesmütter“ betreut werden, und Eltern erhalten dafür eine Unterstützung vom Staat und eine 

Ermäßigung der Sozialabgaben. Die Tätigkeit der Tagesmütter ist stark professionalisiert und es gibt 

Regelungen über Einkommen, Arbeitszeit und Überstunden. 

Arbeitsmarktteilnahme	von	Frauen	mit	Blick	auf	den	„life	cycle“ 

Der Arbeitsmarkt ist in Frankreich nach dem Alter gespalten, nicht nach dem Geschlecht (Kerschen). 

Frankreich hat eine der niedrigsten Beschäftigungsraten für die Altersgruppen unter 25 Jahren und 

über 55 Jahren. Die Arbeitsmarktbeteiligung ist in Frankreich insgesamt niedriger als in Deutschland 

mit Ausnahme der Zeit, in der die Frauen Kinder aufziehen. Die Mutter ist in Frankreich eine arbei-

tende Mutter, was impliziert, sie hat die freie Wahl zwischen Arbeit und Familie (Fagnani). Das ist der 

entscheidende Unterschied zu Deutschland, wo während dieser Phase die Wahlfreiheit restriktiver ist 

(Klammer). In Deutschland wird derzeit das sog. Rushhour-Problem diskutiert, d.h. die Anforderungen 

an Frauen Kinder aufzuziehen und sich zugleich beruflich zu etablieren, fallen in einem bestimmten 

Alter zeitgleich zusammen und es wird nach Möglichkeiten gesucht, wie man diese Lebensphase ent-

zerren könnte (Welskop-Deffaa). 

▼
▼

 

Familieninteresse	vs.	Individualinteresse 

In Italien gibt es derzeit eine intensive Diskussion über das Verhältnis von Familieninteresse und 

Interesse der Familienmitglieder. Diese Interessen sind nicht deckungsgleich (Ales). Willekens macht 

für Belgien deutlich, dass es hier keine derartige Diskussion gibt, weder in der Politik noch in der 

juristischen Literatur. Natürlich muss ein Richter das Familieninteresse interpretieren, wenn er einen 

Fall hat, in dem dieses gefährdet erscheint. Das Familieninteresse wird in der Regel eng mit den Interes-

sen der Kinder verknüpft, aber auch – was problematisch ist – mit den Interessen der schuldlos verlas-

senen Frau. 



 

▼



Kapitel II. 
„Prestation	compensatoire“	vs.	Unterhalt	im	Fall	der	Scheidung 

Zwischen Frankreich und Belgien besteht ein Unterschied dahingehend, dass in Frankreich nach der 
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Scheidung eine einmalige Abfindungszahlung geleistet wird (prestation compensatoire), während in 

Belgien am Unterhaltsprinzip festgehalten wird. Die Regel ist, dass niemand länger Unterhalt erhalten 

soll, als die Ehe dauerte und nicht mehr als 1/3 des Einkommens des Unterhaltsschuldners. Die Frage 

ist, warum hat Belgien diesen Ansatz – der in Richtung des deutschen Ansatzes geht – gewählt, und 
Inhalt nicht den französischen (Martiny). Willekens erklärt, dass es in Belgien nach der Scheidungsreform von 

1974, die eine einseitige Scheidung ermöglichte ohne die Schuldfrage zu stellen, eine Debatte über die 
zurück Einführung der „prestation compensatoire“ nach dem Vorbild Frankreichs gegeben habe. Letztlich hat 

man sich jedoch vorwiegend aus pragmatischen Gründen für die Beibehaltung des Unterhaltsprinzips 
weiter 

entschieden. Es ist für einen Unterhaltsschuldner einfacher, monatlich einen bestimmten Betrag zu 

zahlen, als einen einmaligen hohen Betrag nach Scheidung der Ehe. 

(Edda Blenk-Knocke) 

▼
▼

 



 

Kapitel II.	 Rollenleitbilder	in	Europa 
▼




5.	Dänemark 
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Eigenverantwortung und Solidarität unter Ehegatten im 
dänischen Familienrecht: Rollenleitbilder am Beispiel des 
Ehegüter- und Scheidungsfolgenrechts 

Inhalt Line	Olsen-Ring 

zurück 

1. Gleichstellung und Chancengleichheit von Mann und Frau als 
weiter Grundprinzipien im Familienrecht 

Die ideologischen Grundsätze des dänischen Familienrechts, das allerdings in der Praxis eher von 

Pragmatismus und Pluralität geprägt wird, sind „Unabhängigkeit, gleiche Rechte und Sicherheit“ der 

Ehepartner1. 

Das dänische Gesetz über die Ehewirkungen2 (nachfolgend „ÆRL“) statuiert das Grundprinzip der 

Gleichstellung zwischen Mann und Frau insoweit, als in § 1 die programmatische Erklärung aufgestellt 

wird, dass „der Mann und die Frau einander unterstützen und gemeinsam die Interessen der Familie 

wahrnehmen müssen“. Mit dieser Erklärung wird zum Ausdruck gebracht, dass sich jeder Ehepartner 

bei seinen Handlungen stets die gemeinsamen Interessen vor Augen zu halten und, soweit möglich, 

den anderen Ehepartner über gemeinsame Anliegen zu informieren hat, und diese gemeinsam disku-

tiert werden müssen3. 

Abgesehen von § 1 enthält das ÆRL keine ausdrücklichen Regelungen über das persönliche Verhältnis 

zwischen den Ehegatten. Eine Gleichstellung wird ansonsten insoweit gefördert, als die Bestimmungen 

des ÆRL – mit Ausnahme der alleinigen Privilegierung der Ehefrau, durch Rechtsgeschäfte zur Erfül-

lung ihrer besonderen Bedürfnisse ihren Ehemann mit in die Haftung gegenüber Dritten einzubezie-

hen – sog. „Schlüsselgewalt“ (dazu unten 2.1.1) – geschlechtsneutral formuliert sind4. 

Geschlechtsneutral formuliert sind weiterhin die nachehelichen Unterhaltsregelungen nach dem Ehege-

setz5 (nachfolgend ÆL). In der Praxis beantragen Männer allerdings seltener als Frauen Unterhaltsbei-

träge, und es herrscht in der Rechtsprechung scheinbar eine gewisse Tendenz vor, strengere Maßstäbe 

für die Auferlegung von Unterhaltsbeiträgen an Männer als an Frauen anzulegen6 (zum nacheheli-

chen Unterhaltsrecht unten 3.3). 

▼
▼

 

1 	 Nielsen, Linda (1997), Equality before the Law – Family Law, Länderbericht Dänemark, in: Beiträge zum europäischen Familienrecht, Band 3, 
Bielefeld, S. 175–187, S. 177 (nachfolgend: Nielsen, Equality before the Law). 

2 lov om ægteskabets retsvirkninger, Nr. 56 vom 18.3.1925 mit späteren Änderungen. Die Grundsätze „Gleichstellung“ und „Unabhängigkeit“ 
der Ehepartner wurden bereits in der ursprünglichen Fassung des Eherechts verankert, die u. a. von den Gedanken der damaligen Frauenbe-
wegung mit geprägt war. Jedem Ehepartner wurden getrennte Rechte eingeräumt, über sein Eigentum zu verfügen und die Verpflichtung 
auferlegt, für eigene Schulden allein zu haften. Die eherechtlichen Regeln hielten jedoch die patriarchalischen Familienstrukturen aufrecht, 
wonach der Ehemann der Alleinverdiener war, während die Ehefrau zu Hause arbeitete. Für den Fall einer Scheidung wurden – gewisserma-
ßen das Prinzip der „Gleichstellung“ durchbrechend – sowohl eine hälftige Güterteilung als auch Unterhaltsverpflichtungen vorgesehen, 
mit dem ausdrücklichen Ziel, die Hausfrau zu unterstützen, die durch ihre häusliche Arbeit einen Anteil am Erwerb des Vermögens habe, vgl. 
Nielsen, Equality before the Law, S. 175. 

3 Aus dem Gleichstellungsprinzip folgt weiterhin, dass die Ehegatten gemeinsam ihren Wohnort bestimmen. Diese Frage kann im Falle von 
Kontroversen zwischen den Ehegatten auch nicht direkt von der Staatsverwaltung entschieden werden. 

4 Eine letzte gesetzliche Unterscheidung nach dem Geschlecht entfiel zum 1. Januar 2008, als die kurze Verjährungsfrist in Bezug auf die Mit-
haftung der Ehefrau für im Rahmen von § 11 ÆRL entstandene Schulden (§§ 26 und 27 ÆRL) abgeschafft wurde (vgl. noch unter 2.1 a). 

5 Das Gesetz über die Eingehung und die Auflösung der Ehe (lov om ægteskabs indgåelse og opløsning) Nr. 276 vom 30.6.1922 mit späteren 
Änderungen. 

6 Danielsen, Svend (1993), Ægteskabsloven Kapitel 4 & 5, Retsplejelovens kapitel 42, Kopenhagen: Jurist- og Økonomforbundets forlag, S. 138 
(nachfolgend: Danielsen, ÆL-Kommentar), Nielsen, Linda (2006), Familieretten, 4. Auflage, Kopenhagen: Gjellerup, S. 57 (nachfolgend: Niel-
sen, Familieretten), die betont, dass ein solcher Unterschied zwischen Frauen und Männern im Gesetz keine Grundlage findet (!). 



 

▼



Kapitel II. 
Eine nicht ausdrücklich auf die Geschlechterrolle gerichtete Gleichstellung der Ehepartner findet sich 

im ehelichen Unterhaltsrecht. Danach wird während der Ehe die häusliche Arbeit mit einer Berufstätig-
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keit gleichgestellt (zum ehelichen Unterhaltsrecht unten 2.1.3). 

Eine grundsätzliche Gleichstellung der Ehepartner ist weiterhin bei der gesetzlichen, jedoch vorwiegend 

deklaratorischen Regelung der Gütertrennung (die in der Regel erst im Falle der Beendigung einer Ehe 
Inhalt greift) vorgesehen (dazu unten 3.2). 

zurück	 Zur Stärkung der Verantwortung beider Ehepartner für die Kindersorge gilt im Eherecht ein gemeinsames 

Personensorgerecht der verheirateten Eltern. Mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes über die Verantwor-
weiter 

tung der Eltern7 ab Oktober 2007 wird das gemeinsame Personensorgerecht als gesetzliche Hauptregel 

auch nach einer Scheidung aufrechterhalten8. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Elternurlaub (nach der Geburt eines Kindes) in gewissem Rah-

men unter sich aufzuteilen, womit die Sorgearbeit verteilt und die Chancengleichheit von Männern 

und Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu einem gewissen Grad gefördert werden soll9. 

Eine nicht finanziell bezogene Gleichstellung wird in Bezug auf Namen seit 1981 durch das Namens-

gesetz ermöglicht. Wird kein anderslautender Antrag gestellt, behalten die Ehegatten nach der Ehe-

schließung jeweils ihren eigenen Familiennamen10. Bis dahin nahm die Frau bei der Heirat automa-

tisch den Familiennamen des Mannes an, wenn sie nicht vor der Eheschließung eine Erklärung abgab, 

ihren vor der Ehe getragenen Namen beibehalten zu wollen11. 

Weitere Gleichstellungsbestimmungen finden sich in sondergesetzlichen Regelungen, z. B. im Arbeitsrecht. 

Die Entwicklung im Familienrecht in den letzten Jahrzehnten fokussiert immer mehr auf das Individuum 

und dessen grundsätzliches Recht, für sich selber zu entscheiden. Schon seit dem Erlass der Ehegesetze 

in den 1920er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts12 gilt das Grundprinzip der Selbstständigkeit und 

der Unabhängigkeit jedes Ehepartners, der während der Ehe grundsätzlich frei über sein Vermögen 

verfügen kann und dem anderen Ehepartner wie ein unabhängiger Vertragspartner gegenüber-

steht13. 

Das Maß an Vertragsautonomie der Ehepartner untereinander ist aber hinsichtlich der Gestaltung des 

Güterstands erheblich erweitert worden14: Bis 1990 bestand neben dem gesetzlichen Güterstand der 

„allgemeinen Gütergemeinschaft“ nur die Möglichkeit, völliges Sondergut bzw. teilweise Gemein-

schaftsgut/teilweise Sondergut zu vereinbaren. Letzteres, indem durch Ehevertrag z. B. bestimmt wur-

de, dass einzelne Aktiva oder das gesamte Vermögen, das ein Ehepartner bei Eingehung der Ehe besaß, 

Sondergut sein sollten15. 

▼
▼

 

7 Forældreansvarslov, Gesetz Nr. 499 vom 6.6.2007. Das Gesetz stellt ausdrücklich das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt und kodifiziert das 
Prinzip, dass unter Berücksichtigung des Alters und der Reife des Kindes dessen persönliche Wünsche zu beachten sind (§§ 4 und 5 
des Gesetzes). 

8 Nähere Bestimmungen in Kapitel 2 des Gesetzes. Nach § 8 des früher geltenden Gesetzes über das elterliche Sorge- und Umgangsrecht 
(lov om forældremyndighed og samvær) Nr. 387 vom 14.6.1995 mit späteren Änderungen konnte jeder Ehepartner bei Beendigung des Zusam-
menlebens verlangen, dass das gemeinsame Personensorgerecht für die Kinder ebenfalls beendet wurde. 

9 	 Statistisch betrachtet spielt die Beteiligung der Väter am Elternurlaub bislang allerdings nur eine untergeordnete Rolle (dazu unten 2.1 a). 
10	 § 4, Abs. 1, e contrario des Namensgesetzes (lov om personnavne) Nr. 193 vom 29.4.1981; nunmehr § 5 Abs. 1, e contrario des Namensgesetzes 

Nr. 524 vom 24.6.2005. (Mit dem Reformgesetz aus 2005 besteht jetzt auch in sonstiger Hinsicht ein sehr liberales Namensrecht, vgl. dazu 
näher etwa Ring, Gerhard/Olsen-Ring, Line (2006), Das neue dänische Namensgesetz, in: Das Standesamt, S. 286. 

11	 § 4, Abs. 1, des Namensgesetzes Nr. 140 vom 17. Mai 1961. 
12	 Neben dem in Fn. 2 zitierten Gesetz über die Rechtswirkungen der Ehe (ÆRL) das in Fn. 5 zitierte Gesetz über die Eingehung und die 

Auflösung der Ehe (ÆL). 
13	 Dübeck, Inger (1995), Gütertrennungsreform in Dänemark und skandinavisches Güterstandsrecht, in: Zeitschrift für europäisches Privat-

recht, S. 827–839, S. 828 (nachfolgend: Dübeck, ZEuP). 
14	 Dieselben Gestaltungsmöglichkeiten wie Ehepartner haben auch Dritte, die als Schenker oder Testatoren einem der Ehegatten Vermögen 

zufallen lassen. 
15	 Nach § 28 ÆRL konnten die Ehepartner „durch einen Ehevertrag vereinbaren, dass Aktiva, die einem der Ehepartner gehören oder zufallen 

und sonst Gemeinschaftsgut sein würden, einem Ehepartner als Sondergut gehören“. 



 

Kapitel II. 
Trotz wiederholter Reformüberlegungen16 wurde erst mit einer Gütertrennungsreform im Jahre 199017 

▼



die Vertragsautonomie der Ehepartner gestärkt. Es wurde nunmehr möglich, ein sog. „Scheidungsson-
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dergut“ zu vereinbaren. Danach herrscht Gütertrennung im Falle einer Scheidung, im Falle des Todes 

einer der Ehepartner hingegen Gütergemeinschaft. Weiterhin kann Bruchteilssondergut vereinbart 

werden. Ein Ehevertrag kann außerdem zeitlich bzw. neben der Scheidung auf den Todesfall eines 

bestimmten Ehegatten begrenzt werden (zu den Gestaltungsmöglichkeiten noch unten 2.1 b). 
Inhalt 

Von diesen Gestaltungsmöglichkeiten wird in der Praxis in erheblichem Maße Gebrauch gemacht. Die 
zurück Parteiautonomie beinhaltet damit zugleich eine Schwächung der partnerschaftlichen Solidarität. 

weiter 
Die Entwicklung im nachehelichen Unterhaltsrecht, das in der dänischen Wohlfahrtsgesellschaft gewis-

sermaßen zu einer verteilungspolitischen Frage geworden ist (bei der es darum geht, in welchem 

Umfang der wirtschaftlich stärkere Ehepartner oder die öffentliche Hand die finanziellen Bedürfnisse 

des schwächeren Ehepartners abdecken sollen18), geht bereits seit der zweiten Hälfte des letzten Jahr-

hunderts dahin die Fälle zu begrenzen, in denen eine Unterhaltspflicht auferlegt wird, Unterhaltsbei-

träge zeitlich zu beschränken und die Voraussetzungen für ein zeitlich unbegrenztes Unterhaltsrecht 

zu verschärfen. Eine entsprechende Gesetzesänderung, die sich an der bis dahin ergangenen Recht-

sprechung orientierte, erfolgte 1989. 

Es sei noch am Rande bemerkt, dass in Dänemark sozialrechtliche Ansprüche und Vorteile größtenteils 

dem Einzelnen ohne Rücksicht auf seine familiäre Situation gewährt werden. 

Das dänische Grundgesetz, das mit seinen weniger als 4.000 Wörtern zu den kürzesten Verfassungen 

der Welt zählt und eine große Zahl von Bestimmungen aus dem ursprünglichen Grundgesetz des Jah-

res 1849 fortführt, beinhaltet einen aus heutiger Sicht unvollständigen Grundrechtekatalog, der vor 

allem jene Grundrechtsgewährleistungen widerspiegelt, die am Ende des absolutistischen Zeitalters 

als zentral erachtet wurden. Zur Frage der Gleichstellung und Chancengleichheit von Mann und Frau 

schweigt das Grundgesetz19. Das Verfassungsrecht bildet somit kein Instrument zur Beschleunigung 

einer Förderung der Gleichstellung und Chancengleichheit der Ehepartner. Obwohl das Spannungs-

feld zwischen der historischen Tradition und den Erfordernissen eines modernen Verfassungsstaates 

wächst und Grundsatzdiskussionen zum Reformbedarf stattfinden, dürfte eine Grundgesetznovellie-

rung noch lange auf sich warten lassen20. 

▼
▼

 

16	 Vor allem durch Vorschläge in der Zeitspanne zwischen 1957 und 1990, die seitens gesetzesvorbereitender Ausschüsse, der sog. „Eheausschüs-
se“, vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen und damit einhergehender Änderungen der Familienstrukturen unterbreitet 
wurden. So wurde etwa im Ausschussbericht 3 (Nr. 716 1974, S. 9) zum Ausdruck gebracht, dass künftig die Vermögensverhältnisse zwischen 
den Ehegatten folgende fundamentale Forderungen erfüllen müssen: 1. Aufrechterhaltung und Stärkung der grundsätzlichen Gleichstel-
lung zwischen Ehemann und Ehefrau. 2. Weitreichende Möglichkeiten der Ehepartner, individuelle Vereinbarungen über die Ausrichtung 
der Vermögensverhältnisse treffen zu können. 3. Die deklaratorischen Regelungen des Gesetzes sollen mit dem übereinstimmen, was den 
Ehegatten aus einer Durchschnittsbetrachtung heraus am besten dient. 4. Sicherung, dass in konkreten Fällen keine grob unbilligen Vermö-
gensverhältnisse entstehen können. 5. Aufklärung der Ehepartner vor Eingehung der Ehe über ihre vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten 
und die hieraus fließenden Konsequenzen. Grundzüge aus dem genannten Ausschussbericht finden sich in dem Reformgesetz aus 1990 wie-
der, vgl. näher Dübeck, ZEuP, S. 833. 

17	 Gesetz über „Änderungen des Strafgesetzes und des Gerichtsverfahrensgesetzes u. a.“ (lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven m.v.), 
Nr. 396 vom 13.6.1990, das zum 1.10.1990 in Kraft trat. (Die Änderungen des Ehegüterrechts verbargen sich dabei im „u. a.“ des Gesetzestitels). 

18	 Nielsen, Linda (1993), Familieformueretten – skilsmisse og skifte, Kopenhagen: Gad, S. 206 f. 
19	 In § 75, Abs. 2, statuiert das Grundgesetz allein das Prinzip der öffentlichen Solidarität: „Wer sich oder die seinen nicht selbst ernähren kann 

und dessen Versorgung auch keinem anderen obliegt, hat Anspruch auf öffentliche Unterstützung, jedoch nur wenn er sich dafür den 
Verpflichtungen unterwirft, die das Gesetz vorsieht“. 

20	 Verfassungsänderungen sind nach § 88 des Grundgesetzes nämlich nur im Rahmen eines sehr langwierigen Verfahrens möglich, das eine 
erhebliche Mobilisierung der Wählerschaft erfordert, näher dazu etwa Olsen-Ring, Line (2000), Einflüsse der Maastricht-Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts auf die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs Dänemarks, in Knodt, Michèle/Kohler-Koch, Beate (Hrsg.), 
Deutschland zwischen Europäisierung und Selbstbehauptung, Mannheimer Jahrbuch für Europäische Sozialforschung, Band 5: Campus, 
S. 199–224, S. 206 (nachfolgend: Olsen-Ring, Mannheimer Jahrbuch). 



 

▼



Kapitel II. 2. Wirtschaftliche Beziehungen bei bestehender Ehe 
oder Partnerschaft 

Seite 3�0 

2.1 Gesetzliche Vorgaben 
2.1.1	Einleitung 

Das dänische Familienrecht unterstützt das Bestreben nach Eigenständigkeit im Sinne von ökono-
Inhalt mischer Unabhängigkeit der Ehepartner vor allem dadurch, dass grundsätzlich jedem Ehegatten wäh-

rend der Ehe das alleinige Verwaltungs- und Verfügungsrecht über das Vermögen, das er mit in die 
zurück Ehe einbringt oder später erwirbt, eingeräumt wird. Im Gegenzug haftet prinzipiell jeder auch allein 

für seine Schulden. Es besteht somit kein gesamthandsgebundenes Sondervermögen (i.S. von Gesamtgut), 
weiter 

sondern es gelten die Prinzipien der sog. „Sonderverfügungsgewalt“ (særråden) über eigene Güter (§ 16 

ÆRL) und der „Sonderhaftung“ (særhæftelse) für eigene Schulden (§ 25 ÆRL). 

Die Sonderverfügungsgewalt unterliegt nach dem ÆRL allerdings einer Reihe von Beschränkungen mit 

dem Ziel eines wirtschaftlichen und persönlichen Schutzes des anderen Ehegatten. Zunächst ist jeder 

Ehegatte nach § 17 ÆRL verpflichtet, über das Gemeinschaftsgut so zu verfügen, dass keine unbillige 

Gefahr einer Vermögensverringerung zuungunsten des anderen Ehegatten eintritt21. Des Weiteren 

darf ein Ehegatte nach § 18 ÆRL nur mit Zustimmung des anderen Ehegatten unbewegliches Vermö-

gen, das zum Gemeinschaftsgut gehört, veräußern oder verpfänden, wenn dieses der Familie zur Woh-

nung dient, oder wenn die Erwerbstätigkeit beider Ehegatten oder die des anderen Ehegatten damit 

verknüpft ist22. Eine entsprechende Zustimmung wird nach § 19 ÆRL bei einer Veräußerung oder Ver-

pfändung von beweglichem Gemeinschaftsgut verlangt, sofern dies zum Hausrat der gemeinsamen 

Wohnung oder zur notwendigen Arbeitsausstattung des anderen Ehegatten gehört, bzw. dem persön-

lichen Gebrauch der Kinder dient23. 

Nach dem Wortlaut des § 25 ÆRL „haftet jeder Ehegatte mit dem Teil des Gemeinschaftsguts, über den 

er verfügt, sowie mit seinem Vorbehaltsgut für die ihm obliegenden Verpflichtungen, unabhängig 

davon, ob sie vor oder während der Ehe entstanden sind“. Ein Ehegatte haftet daher grundsätzlich nur 

für Verpflichtungen des anderen, wenn sich eine solche Haftung aus den allgemeinen haftungsrecht-

lichen Grundsätzen oder besonderen gesetzlichen Bestimmungen ergibt. Das Prinzip der Sonderhaf-

tung bereitet in der Praxis erhebliche, den Grundsatz in tatsächlicher Hinsicht gefährdende Beweis-

schwierigkeiten, die insbesondere im Zusammenhang mit beweglichen Sachen (wie z. B. Hausrat) oder 

Bargeld sowie Geld auf einem gemeinsamen Konto der Ehegatten entstehen können. Erfolgt eine 

übereinstimmende Erklärung der Ehegatten über die Frage der Vermögenszugehörigkeit, so wird diese 

vom Gericht zugrunde gelegt, wenn sie glaubwürdig und angemessen erscheint, jedenfalls aber dann, 

wenn die Ehegatten gewisse bestärkende Faktoren – unter Berücksichtigung des Werts des Gegen-

standes, des Zeitpunkts des Erwerbs sowie der wirtschaftlichen Verhältnisse der Ehegatten – haben 

vorbringen können. Die Rechtsprechung untermauert insoweit die Vorstellung der wirtschaftlichen 

Eigenständigkeit der Ehepartner. 

▼
▼

 

21	 Die Grenzen sind dabei weit gesteckt, es sei denn, die Ehe ist dabei zu scheitern bzw. die Verfügungen erfolgen in der Absicht, den anderen 
Ehegatten zu schädigen. Praktische Bedeutung entfaltet diese Regel vor allem im Zusammenhang mit § 23 ÆRL, wonach ein Ehegatte vom 
anderen eine Entschädigung verlangen kann, wenn Letzterer seine wirtschaftlichen Angelegenheiten vernachlässigt hat (dazu unter 3.2). 

22	 Entsprechende Bestimmungen finden sich auch im Mietgesetz. Eine Vermietung, Verpachtung oder Verpfändung bedarf ebenfalls einer 
solchen Zustimmung, sofern die Immobilie aufgrund der Verfügung nicht mehr als gemeinsame Wohnung oder als Grundlage der 
Erwerbstätigkeit dienen kann. Ist ohne die erforderliche Zustimmung verfügt worden, kann der andere Ehegatte das Rechtsgeschäft durch 
Urteil wieder aufheben lassen, falls der Erwerber bzw. der Pfandgläubiger in Bezug auf die fehlende Verfügungsberechtigung bösgläubig 
war, vgl. näher Ring, Gerhard/Olsen-Ring, Line (2004), Eherecht in Dänemark, in: Eherecht in Europa, Baden-Baden: Zerb und Nomos, 2004, 
S. 375–411, Rn. 26 (nachfolgend: Ring/Olsen-Ring, Eherecht in Dänemark). 

23	 Ein Rechtsgeschäft ohne die erforderliche Zustimmung kann auch in diesem Fall vom anderen Ehegatten gerichtlich angefochten werden, 
vgl. näher Ring/Olsen-Ring, Eherecht in Dänemark, Rn. 27. 



 

▼



Kapitel II. 
Eine Ausnahme vom Prinzip der Sonderhaftung statuiert das Gesetz über die Ehewirkungen selbst. Eine 

Gesamthaftung während der Ehe gilt nach § 11 ÆRL insofern, als jeder Ehegatte während des gemein-
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samen Zusammenlebens berechtigt ist, gegenüber Dritten mit Haftungswirkung für beide Ehegatten 

Rechtsgeschäfte zur Erfüllung von Bedürfnissen im Rahmen des täglichen Haushalts bzw. der Kinder 

zu tätigen, die gewöhnlich24 zu diesen Zwecken eingegangen werden. 

Inhalt § 11 ÆRL ermächtigt weiterhin geschlechtsspezifisch – allein – die Ehefrau dazu, mit gesamthaftender 

Wirkung „gewöhnliche Rechtsgeschäfte zur Erfüllung ihrer eigenen, besonderen Bedürfnisse“ abzu-
zurück schließen. Der Begriff „besondere Bedürfnisse“ ist durch einzelfallorientierte Entscheidungen der 

Gerichte, die seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ergangen sind, dahingehend konkretisiert worden, 
weiter 

dass Kleider, Kosmetika, Zigaretten, Arztrechnungen sowie Medikamente, nicht hingegen z. B. Ausga-

ben für Ausbildungsmaßnahmen sowie Anwaltskosten25, davon umfasst werden. Es sei jedoch ange-

merkt, dass vergleichsweise wenige Urteile ergangen und diese teilweise älteren Datums sind. Somit 

bieten sie nur eine gewisse Richtschnur dafür, was unter „besonderen Bedürfnissen“ der Ehefrau zu 

verstehen ist. „Besondere Bedürfnisse“ des Mannes werden nur im Rahmen der gegenseitigen Unter-

haltspflicht der Ehegatten nach § 2 ÆRL berücksichtigt (dazu unter c). In diesem Punkt wird der Grund-

satz der Gleichstellung der Ehepartner also durchbrochen. 

Gemessen an den übrigen Strukturen des Familienrechts und der gesellschaftspolitischen Vorstellun-

gen über die Gleichstellung von Mann und Frau ist die Privilegierung der Ehefrau im Rahmen von § 11 

ÆRL m.E. Ausdruck eines schwer nachvollziehbaren Widerspruchs, der vor dem Hintergrund neuerer 

gesetzgeberischer Überlegungen auf dem familienrechtlichen Gebiet Verwunderung hervorruft. 

Der Fortbestand der Privilegierung muss allerdings als eine sehr bewusste Entscheidung des Gesetzge-

bers angesehen werden. Der Gesetzgeber hielt sich die Vorzugsstellung der Ehefrau u. a. bei der Rege-

lung der gleichgeschlechtlichen registrierten Partnerschaften vor Augen. Während Dänemark mit der 

Einführung des Instituts der registrierten Partnerschaft (nicht ohne Stolz) als weltweit erster Staat eine 

bahnbrechende Gleichstellungsreform vollzog, mit der gleichgeschlechtliche Paare durch eine Regis-

trierung auf fast allen Ebenen eine Gleichstellung mit Ehepaaren erlangen konnten26, 27, wurde als eine 

der wenigen Ausnahmen von dieser Gleichstellung festzementiert, dass die Bestimmung über die pri-

vilegierte, für beide Ehepartner haftungsbegründende Verfügungsgewalt der Ehefrau nach § 11 ÆRL 

auf registrierte Partner keine Anwendung findet28. 

▼
▼

 
Durch eine kürzlich erfolgte Änderung des ÆRL wurden zum 1. Januar 2008 die nach den §§ 26 und 27 

ÆRL bis dahin geltenden Haftungserleichterungen zugunsten der Ehefrau, die als Folge einer Rechts-

handlung im Rahmen von § 11 ÆRL eine Mithaftung trifft, abgeschafft29. Spätestens im Zusammenhang 

mit dieser Änderung hätte konsequenterweise die Privilegierung der Ehefrau nach § 11 ÆRL als eine 

dem prinzipiell geschlechtsneutralen Rollenleitbild im Familienrecht widersprechende Regelung 

ebenfalls abgeschafft werden müssen. 

24	 Maßstab dafür, welche Rechtsgeschäfte „gewöhnlich“ sind, ist die Situation von Familien mit einem ähnlichen sozialen und wirtschaftlichen 
Status. 

25	  Im konkreten Fall Anwaltskosten im Zusammenhang mit dem Scheidungsverfahren der Ehepartner (!). 
26	 Gesetz über die Änderung verschiedener Gesetzesvorschriften über Verjährung von Forderungen u.a (lov om ændring af forskellige 

lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v.) Nr. 523 vom 6.6.2007. 
27	 Vgl. zum Institut der registrierten Partnerschaft in Dänemark etwa Scherpe, Jens M., Zehn Jahre registrierte Partnerschaft in Dänemark, mit 

Übersetzung des Gesetzestextes, abrufbar unter: www.springerlink.com, Ring, Gerhard/Olsen-Ring, Line (1999), Die registrierte Lebenspart-
nerschaft im Recht der nordischen Staaten, in: Kritische Justiz, S. 366–379. 

28  § 4, Abs. 3 des Gesetzes über die registrierte Partnerschaft (lov om registreret partnerskab) Nr. 372 vom 7.6.1989.

29  Bis dahin galt für die Ehefrau eine verkürzte Verjährungsfrist von einem Jahr.


http:www.springerlink.com


 

▼



Kapitel II. 
Dem Risiko, durch überzogene Rechtshandlungen seines Ehepartners in eine Mithaftung einbezogen 

zu werden und dadurch die ökonomische Unabhängigkeit zu verlieren, wird durch § 11 Abs. 3 sowie 
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durch § 12 ÆRL entgegengewirkt. 

Bei Geschäften, die die Vollmachtsgrenzen nach § 11 Abs. 1 und 2 ÆRL überschreiten, haftet der andere 

Ehegatte nicht, wenn derjenige, mit dem das Rechtsgeschäft eingegangen wurde, wusste oder hätte 
Inhalt wissen müssen, dass dieses die Grenzen der Angemessenheit überschritt. Des Weiteren kann nach § 12 

ÆRL einem Ehepartner, der sein Recht nach § 11 ÆRL missbraucht, auf Antrag des anderen Ehepartners 
zurück die eheliche Vertretungsmacht von der Staatsverwaltung entzogen werden30. 

weiter 
Ausnahmen vom Prinzip der alleinigen Haftung finden sich weiterhin etwa im Steuer-31 und Sozial-

recht32, womit die ökonomische Unabhängigkeit der Ehepartner während der Ehe staatlicherseits ein-

geschränkt wird. 

Eine gewisse Förderung der individuellen Verantwortung der Männer für Kinder erfolgt seit 1984 durch das 

Recht des Vaters, im Zusammenhang mit der Geburt seines Kindes zwei Wochen von der Arbeit abwe-

send zu sein und dabei – seit 1991 uneingeschränkt – Tagegeld, das auf die Einkommensverhältnisse des 

Beziehers ausgerichtet ist33, zu beziehen34. Seit 1984 können die Eltern des Weiteren in wachsendem 

Umfang den Elternurlaub unter sich aufteilen35. Beide Elternteile haben seit 200236 das Recht auf eine 

„Elternurlaubsperiode“ mit korrespondierendem Bezug von Tagegeld. Diese Elternzeit, die 32 Wochen 

beträgt und ggf. auf 40 bzw. 46 Wochen verlängert werden kann, können Mutter und Vater frei unter 

sich aufteilen37. Es ist damit eine offene und flexible Ordnung bezweckt worden38. 

Es muss allerdings angemerkt werden, dass es keinen gesetzlichen Anspruch auf Lohn während des 

Elternurlaubs gibt. Die meisten Kollektivverträge gewähren aber ein Recht auf Weiterbezug eines Teils 

des Lohns, in der Regel bis zu einem gewissen Höchstbetrag oder für einen gewissen Teil der Abwesen-

heitsperiode39. 

Statistische Berechnungen zeigen, dass der Anteil der Männer an der durchschnittlichen Urlaub-

speriode 2004 lediglich ca. 6 % ausmachte40. Insofern ist die individuelle Verantwortung des Mannes 

30	 Die Bestimmung findet in der Praxis jedoch äußerst selten Anwendung, vgl. Nielsen, Familieretten, S. 140. 
31	 Eine wichtige Ausnahme ist § 72, Abs. 2 des Quellensteuergesetzes (lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal 

ejendomsværdiskat for personer m.v. – kildeskat) – Nr. 100 aus dem Jahre 1967 mit späteren Änderungen. Danach haftet ein in Ehegemeinschaft 
lebender Ehegatte grundsätzlich für Personensteuerschulden des anderen Ehegatten, indem Aktiva (einschließlich Sondergut) des mithaf-
tenden Ehegatten gepfändet werden können, sofern die Steuerschuld im Jahr der Eheschließung oder später entstanden ist und die Steuerbe-
hörden vergeblich versucht haben, den Betrag beim Schuldner selbst einzutreiben. 

32	 Nach § 2 des Gesetzes über aktive Sozialpolitik (lov om aktiv socialpolitik) Nr. 455 aus dem Jahre 1997 mit späteren Änderungen ist jeder Mann 
und jede Frau gegenüber der öffentlichen Hand bis zu einer etwaigen Scheidung oder einer der Scheidung vorausgehenden Trennungsperio-
de (separation) verpflichtet, für den Unterhalt seines Ehepartners aufzukommen. 

33	  Jedoch mit einem wöchentlichen Höchstbetrag von momentan rund 3.000 drk (entspricht gut 400 €) pro Woche. 
34	 § 7 Abs. 3 i.V.m. Kapitel 5, 8 und 9 des Gesetzes über das Recht auf Beurlaubung und Tagegelder anlässlich der Geburt eines Kindes (lov om ret 

til orlov og dagpenge ved barsel [barselloven], Nr. 566 vom 9.6.2006 mit späteren Änderungen. 
35	 1984 die letzten sechs Wochen des Elternurlaubs von insgesamt 20 Wochen, 1989 die letzten 10 Wochen von insgesamt 32 Wochen. Ab 1997 

stand dem Vater ein Recht auf Elternzeit in der 25. und 26. Elternurlaubswoche zu. Dieses Recht wurde mit der Neuordnung des Elternurlaubs 
2002 wieder abgeschafft. Abgeschafft wurde ebenfalls die – ursprünglich auch im Lichte der in den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts herrschenden Arbeitslosigkeit eingeführte – Möglichkeit berufstätiger Eltern, sich mit Zustimmung des Arbeitgebers für ein Jahr von 
ihrer Arbeitsstelle beurlauben zu lassen, um ein unter neun Jahre altes Kind zu betreuen. 

36	  Nach Ablauf der 14. Woche nach der Geburt des Kindes. 
37	 Näher geregelt in §§ 9 und 10 des Gesetzes über das Recht auf Beurlaubung und Tagegelder anlässlich der Geburt eines Kindes. Es ist Arbeit-

nehmern auch gestattet, acht der Elternurlaubswochen aufzuschieben und diese irgendwann vor Vollendung des 9. Lebensjahres des Kindes 
zu nehmen, näher § 11 des Gesetzes über das Recht auf Beurlaubung und Tagegelder anlässlich der Geburt eines Kindes. 

38	 Vgl. zur Entwicklung des Elternurlaubs im Norden Valdimarsdóttir, Frida Rós (2205), Nordic experiences with parental leave and its impact on 
equality between women and men, 2005, Bericht für den isländischen Gleichstellungsrat, unterstützt vom Nordischen Ministerrat. Abrufbar 
im Internet unter http://www.jafnretti.is (nachfolgend: Valdimarsdóttir). 

39	 Vgl. näher Nielsen, Ruth (2005), Lærebog i arbejdsret, 9. Auflage, Kopenhagen 2005: Jurist- og Økonomforbundets forlag, S. 394 (nachfol-
gend: Nielsen, Lærebog i arbejdsret). 

40	  Vgl. etwa „Fakta om ligestilling“ auf der Homepage des dänischen Gleichstellungsministeriums, www.lige.dk. 

▼
▼

 

http://www.jafnretti.is
http:www.lige.dk
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Kapitel II. 
für die Kinder trotz der prinzipiellen familienrechtlichen Förderung der Vater-Kind-Beziehung bei 

Neugeborenen noch nicht in entscheidendem Maße gestärkt worden41.
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Generelle gesetzlich verankerte Rechte oder Verpflichtungen des Mannes, etwa eine Sorgepflicht im Zusam-

menhang mit einer Erkrankung von Kindern oder anderer pflegebedürftiger Angehöriger, existieren 

in Dänemark nicht. Nur im Rahmen einiger Tarifverträge wird Arbeitnehmern ein – geschlechtsneu-
Inhalt trales – Recht eingeräumt, am ersten Krankheitstag des Kindes bei vollem Lohnausgleich von der Arbeit 

fernzubleiben. Des Weiteren ist die europarechtliche Regelung in der Richtlinie über Elternurlaub42, 
zurück die eine Arbeitsbefreiung im Falle höherer Gewalt (Stichwort „dringende familiäre Gründe“) vorsieht, 

in die Vereinbarung zwischen dem dänischen Gewerkschaftsbund und dem Arbeitgeberverband43 zur 
weiter 

Durchführung der EU-Richtlinie übernommen worden44. 

Abschließend sei mit Valdimarsdóttir45 generell darauf hingewiesen, dass in Dänemark seit den 

1960er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Bemühungen, jedem Kind einen Betreuungsplatz 

zuzusichern, stärker im Vordergrund gestanden haben als der Gedanke, durch finanzielle oder andere 

Unterstützung die Eltern zur Kinderbetreuung zu Hause zu animieren. Die Leitideen sind dabei das 

Wohlergehen des Kindes (durch die Unterstützung der öffentlichen Hand) sowie die Bedienung der 

Bedürfnisse des Arbeitsmarktes. 

Exkurs:	Finanzielle	Auswirkungen	einer	eheähnlichen	Gemeinschaft 

Es gibt in Dänemark keine generelle Gesetzgebung bezüglich der eheähnlichen Gemeinschaft46. Eine 

solche ist auch nicht geplant, da der Gesetzgeber grundsätzlich den Wunsch hegt, die Ehe als Instituti-

on aufrechtzuerhalten47. Auch die Rechtsprechung hat sich sehr zurückhaltend gezeigt, wenn es um 

die Frage ging, eventuell Regelungen aus dem Eherecht analog auf unverheiratete Paare anzuwen-

den48. 

Eine steigende Zahl sondergesetzlicher Regelungen findet allerdings ausdrücklich neben der Ehe auch 

auf die eheähnliche Gemeinschaft Anwendung, vor allem innerhalb des Sozialrechts, des Wohnungs- 

und Kindschaftsrechts49. 

41	 Es rühren sich daher auch Stimmen, die dafür plädieren, einen Teil des Elternurlaubs gesetzlich Männern vorzubehalten, vgl. etwa das 
Interview der Journalistin Karen Kjærgaard in der Zeitschrift Resonans, Nr. 2 (2007), des Dachverbands FTF, der 450.000 öffentlich und privat 
beschäftigte Angestellte repräsentiert. Nach Auffassung des Dachverbands sollte eine solche Regelung mit der Zusicherung einer vollen 
Lohnkompensation durch den auf dem Arbeitsplatz geltenden Tarifvertrag verbunden werden. FTF bemerkt dabei, dass der 2002 abgeschlos-
sene Tarifvertrag für den finanziellen Sektor geschlechtsspezifisch Männern die Möglichkeit verschafft, 14 Wochen Elternurlaub bei voller 
Lohnkompensation zu nehmen. Der Umfang des Elternurlaubs der Männer sei dadurch in den ersten drei Jahren nach Einführung dieses 
Angebots um 65 % gestiegen. Das Plädoyer des Dachverbands erfolgt weiterhin unter Verweis auf die aktuelle Rechtslage in den nordischen 
Nachbarländern. In Schweden beträgt der Elternurlaub 16 Monate, wovon zwei Monate jeweils allein der Mutter und dem Vater vorbehalten 
sind. Die finanzielle Kompensation beträgt 80 % des Gehalts. In Norwegen sind fünf Wochen allein dem Vater, sechs Wochen allein der Mutter 
vorbehalten. Der Elternurlaub beträgt insgesamt 43 Wochen mit voller Lohnkompensation bzw. 53 Wochen mit einer 80 %igen Kompensation. 

42  Richtlinie 96/34/EG des Rates vom 3.6.1996 zu der von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Elternurlaub.

43  Vereinbarung vom 3.6.1999 zwischen Landsorganisationen i Danmark (LO) und Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

44  Vgl. näher und kritisch zu dieser Art der Durchführung der Richtlinie ins dänische Recht Nielsen, Lærebog i arbejdsret, S. 395 f.

45  Valdimarsdóttir, S. 15.

46 Gegenwärtig leben in Dänemark schätzungsweise ungefähr 22 % aller Paare in einer eheähnlichen Gemeinschaft, vgl. Nielsen, Familieretten, 


▼
▼

 

S. 65. 
47	 Der 1969 etablierte „Eheausschuss“, der u. a. in seinem Bericht 8 (915/1980) die Frage der Einführung einer generellen Gesetzgebung für 

eheähnliche Gemeinschaften überlegte, hat eine solche u. a. mit der Begründung für nicht zweckmäßig erachtet, dass diese „zwangsläufig 
im Wesentlichen nicht mit dem Eherecht identisch sein könnte. Es würde dabei eine Ehe zweiter Klasse eingeführt, und bei den Zusammen-
lebenden würde ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugt, das sie von der Eingehung einer Ehe abhalten könnte“, Bericht 8, S. 12. 

48	 Hinweise auf die Rechtsprechung bei Nielsen, Familieretten, S. 66. Diese Zurückhaltung der Gerichte stimmt mit ihrer Abneigung überein, 
in die Entscheidungsgewalt des demokratisch legitimierten Gesetzgebers einzugreifen (vgl. dazu etwa Olsen-Ring, 
Mannheimer Jahrbuch, S. 206, Nielsen, Familieretten, S. 66). Eine Analogie haben die Gerichte allerdings vor allem in Fällen zugelassen, in 
denen es sich um Regelungen des Familienrechts handelte, die als Ausdruck allgemeiner vermögensrechtlicher Grundsätze qualifiziert wer-
den können, vgl. Nielsen, Familieretten, S. 66. 

49	 Im neuen, zum 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Erbrecht, sind die Möglichkeiten der Zusammenlebenden, sich im Rahmen eines gegen-
seitigen Testaments zu bedenken, erweitert worden. Von den ursprünglichen Überlegungen, den Partnern ein gesetzliches Erbrecht zu 
verschaffen (näher dazu Bericht 1473/2006 des Erbausschusses) ist hingegen Abstand genommen worden (!). Die Stellung unverheirateter 
Paare wird im neuen Erbgesetz jedoch insoweit gestärkt, als die Möglichkeiten, durch ein gegenseitiges Testament einander als Vermächtnis-
nehmer einzusetzen, vereinfacht worden ist. In steuerrechtlicher Hinsicht wird ein solches Vermächtnis in ähnlicher Weise wie das Erbe eines 
Ehegatten privilegiert. Vgl. zum neuen dänischen Erbrecht demnächst Ring, Gerhard/Olsen-Ring, Line (2007), in: Erbrecht in Europa, Länder-
bericht Dänemark, Baden-Baden: zerb und Nomos, 2. Aufl. 



 

Kapitel II. 
Im vorliegenden Rahmen ist darauf hinzuweisen, dass in eheähnlicher Gemeinschaft Zusammenle-

▼



bende keine gesetzlichen gegenseitigen Unterhaltsverpflichtungen treffen. Im Falle einer Trennung kann 
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einer der Partner keinen Schadensersatzanspruch wegen einer durch das Zusammenleben entstande-

nen Verringerung seiner Chancen auf dem Arbeitsmarkt geltend machen. Es ist normalerweise auch 

nicht möglich, einen Schadensersatzanspruch oder eine Vergütung für Arbeit, die der Betreffende 

im Interesse beider Partner geleistet hat, zu erlangen oder Kompensation für überproportional hohe 
Inhalt getätigte Ausgaben für den gemeinsamen Verbrauch des Paares einzufordern. Den nicht verheirate-

ten Paaren bleibt es allerdings unbenommen, im Rahmen der allgemeinen vertragsrechtlichen Partei-
zurück autonomie eine Vereinbarung über eine Unterhaltspflicht oder andere wirtschaftliche Verpflich-

tungen abzuschließen50. 
weiter 

Im Falle einer Beendigung des Zusammenlebens findet auch keine Gütertrennung statt. Einem Partner 

kann jedoch ggf. gerichtlich ein Kompensationsbetrag unter den allgemeinen vermögensrechtlichen 

Gesichtspunkten der Bereicherung und des Schutzes berechtigter Erwartungen zuerkannt werden51. 

Vor allem folgende Faktoren sind für die Frage eines Kompensationsanspruchs von Bedeutung52: die 

Länge des Zusammenlebens53, der Zeitpunkt, in dem die Vermögensaktiva erworben wurden54, die 

Zahlungsfähigkeit eines Partners55, die wirtschaftliche Gemeinschaft der Zusammenlebenden56 und 

wer welche Ausgaben des Paares getragen hat57. 

2.1.2	Ehegüterrecht 

In Dänemark gibt es (wie im übrigen Skandinavien) nur einen gesetzlichen Güterstandstyp, die sog. „all-

gemeine Gütergemeinschaft“ (almindeligt formuefællesskab). Grundsätzlich ist das gesamte Vermögen, 

das die Ehegatten bei Eingehung der Ehe besitzen oder später erwerben, sei es durch Erwerbstätigkeit, 

Schenkung, Erbe oder in anderer Weise, Gemeinschaftsgut (fælleseje). 

Das Vermögen der Ehegatten ist nach § 15 Abs. 1 ÆRL nur in dem Umfang nicht Gemeinschaftsgut, in 

dem Vermögen zu Vorbehaltsgut (særeje) erklärt worden ist. Eine Vorbehaltsgutserklärung kann aus 

einem Ehevertrag folgen (gleich unten). Vorbehaltsgut ist weiterhin eine Schenkung, die einem Ehe-

gatten von einem Dritten unter der Bedingung zugewendet wurde, dass sie Vorbehaltsgut sein soll, 

oder eine Erbschaft, wenn der Erblasser durch Testament eine entsprechende Bestimmung getroffen 

hat. Gleiches gilt für das, was an die Stelle der genannten Vermögenswerte tritt (Surrogation), es sei 

denn, etwas anderes ist in rechtlich wirksamer Weise bestimmt worden. 

▼
▼

 
Die Regeln über die Gütergemeinschaft finden nach § 15 Abs. 2 ÆRL des Weiteren auf „nicht übertrag-

bare Rechte und Rechte sonstiger persönlicher Art nur in dem Umfang Anwendung, in dem dies mit den 

für diese Rechte geltenden, besonderen Bestimmungen vereinbar ist“ (näher zum Begriff unten unter 

3.2). Einnahmen und Surrogate von Rechten nach § 15 Abs. 2 ÆRL sind allerdings in der Regel Gemein-

schaftsgut. 

50	  Vgl. näher Nielsen, Familieretten, S. 71 f. 
51	 Vgl. näher Nielsen, Familieretten, S. 74 ff. mit Hinweisen auf die Rechtsprechung. Die Kompensation kann u.U. recht hoch ausfallen. 

So wurde z. B. in einer Entscheidung des zweitinstanzlichen Gerichts Østre Landsret aus 2004 einer Frau nach Beendigung eines 28 Jahre dau-
ernden Zusammenlebens eine Kompensation von 750.000 dkr (entspricht gut 100.000 €) zuerkannt. Das Vermögen des Mannes betrug etwa 
7,1 Mio. dkr (entspricht etwa 973.000 €), bestehend aus Immobilien und weiteren Anlageaktiva. Die Frau, die selber praktisch kein Vermögen 
besaß, hatte das behinderte Kind des Paares zu Hause betreut und Bürotätigkeiten im Betrieb des Mannes erledigt. 

52  Vgl. näher Vindeløv, Vibeke/Lund-Andersen, Ingrid/Nielsen, Linda (1988), Retsstillingen for ugifte samlevende, Kopenhagen: Gad, S. 126 ff. 

53  Mit einer Untergrenze von knapp drei Jahren.

54  Vor der Begründung des Zusammenlebens erworbene Aktiva können grundsätzlich nicht Gegenstand der Kompensation sein.

55  Ist ein Partner zahlungsunfähig, kann von ihm grundsätzlich keine Kompensation verlangt werden.

56  Es ist von entscheidender Bedeutung, ob während des Zusammenlebens gemeinsam gewirtschaftet wurde.

57  Die Verteilung der Ausgaben wird oft mit einer Beurteilung des Verhältnisses zwischen den Einnahmen der Partner verknüpft.




 

Kapitel II. 
Da während der Ehe das Prinzip der Sonderverfügung und der Sonderhaftung der Ehepartner über 

▼



ihr Eigentum gilt (oben unter a), entfaltet die allgemeine Gütergemeinschaft als gesetzlicher Güter-
Seite 3�5 

stand in aller Regel sichtbar erst Konsequenzen bei Beendigung des Güterstandes im Falle einer 

Gütertrennung. Eine Gütertrennung findet beim Tod eines Ehepartners bzw. bei einer Scheidung, 

einer der Scheidung vorausgehenden Trennung (separation) oder im Falle eines vorzeitigen Aus-

gleichs (sog. „bosondring“) statt. Dabei erfolgt grundsätzlich eine hälftige Teilung des Nettowerts des 
Inhalt Gemeinschaftsvermögens (näher zu diesem Grundsatz und seinen Ausnahmen unten unter 3.2). Das 

Institut der allgemeinen Gütergemeinschaft bezweckt damit einen Schutz des finanziell schwächeren 
zurück Ehepartners, historisch betrachtet vornehmlich der Ehefrau. 

weiter 
Die Parteiautonomie der Ehegatten reicht sehr weit, wenn es um die Möglichkeiten geht, durch Vertrag 

von der gesetzlichen Modellvorgabe „allgemeine Gütergemeinschaft“ abzuweichen. 

Mit einem Ehevertrag (ægtepagt), der vor oder während der Ehe geschlossen wird, können die Ehegat-

ten nach § 28 Abs. 1 ÆRL vereinbaren, dass Vermögenswerte, die einem von ihnen gehören oder zufal-

len, im Falle einer Scheidung Vorbehaltsgut bleiben sollen, sog. Scheidungssondergut (skilsmissesæreje). 

Im Zusammenhang mit einer Vereinbarung über Scheidungssondergut kann weiterhin vereinbart 

werden, dass beim Tod eines Ehegatten im Nachlassverfahren das Vermögen einem Ehegatten oder 

dessen Erben vorbehalten sein soll, sog. vollständige Gütertrennung (fuldstændigt særeje). 

Nach § 28. Abs. 2 ÆRL kann weiterhin vereinbart werden, dass die Gütertrennung nur bestimmte Gegen-

stände oder einen Teil des Vermögens der Ehegatten (sog. „Bruchteilssondergut“, brøkdelssæreje58) 

erfasst, nur zeitlich begrenzt oder neben der Scheidung allein für den Fall gelten soll, dass einer der 

Ehegatten stirbt (sog. „Kombinationssondergut“, kombinationssæreje), sog. teilweise Gütertrennung 

(delvist særeje)�9 . 

Nach dem seit dem 1. Januar 2007 geltenden § 16h ÆRL können die Ehepartner weiterhin durch Ehe-

vertrag vereinbaren, dass bestimmte Rentenansprüche Sondereigentum sein sollen. Sie können aber 

auch umgekehrt bestimmen, dass der aus einer Kapitalpension fließende Wert – der nach der zu die-

sem Zeitpunkt in Kraft getretenen Neuregelung grundsätzlich aus der Güterteilung herausgehalten 

wird (dazu noch unter 3.2) – im Falle einer Scheidung mit in die Güterteilung fällt60. 

▼
▼

 
Neben den Ehegatten kann ein Schenker bzw. Erblasser gleichermaßen durch einseitige Bestimmung 

eine Vermögensverfügung nach Maßgabe des § 28 ÆRL treffen (so § 28a ÆRL). 

Die Gestaltungsfreiheit der Ehepartner umfasst die Möglichkeit, später durch einen neuen Ehevertrag 

einen früheren Ehevertrag wieder zu ändern (§ 28b ÆRL). Dabei können die Ehegatten auch – soweit 

dies nicht gegen die Bestimmung eines Schenkers oder Erblassers verstößt, von dem das Vermögen 

herrührt – vereinbaren, dass bisheriges Vorbehaltsgut gemeinschaftliches Vermögen werden soll. 

58	 Die Vereinbarung von Bruchteilssondergut kommt in der Praxis relativ selten vor, da mit dieser Konstruktion unüberschaubare wirtschaftli-
che Verhältnisse einhergehen können. In der Praxis operieren viele Eheverträge statt mit einem Bruchteil mit der Nennung einer bestimmten 
Summe als Sondergut bzw. Gemeinschaftsgut. Die Wirksamkeit eines solchen Ehevertrags ist aber umstritten, vgl. näher Nielsen, Familie-
retten, S. 181 f. 

59	 Als deklaratorische Surrogationsregel bestimmt § 28 Abs. 3 ÆRL, dass Vermögen, das von der Vereinbarung erfasste Vermögensgegenstände 
ersetzt, sowie Einnahmen aus den Vermögensgegenständen, dem Ehevertrag unterfallen. 

60	 Dies entspricht der bis 2007 geltenden deklaratorischen Regelung des Gesetzes. Dahingehende – die wirtschaftliche Solidarität zwischen den 
Ehegatten stärkende! – Eheverträge sind in großem Umfang abgeschlossen worden (vgl. noch unter 2.). 



 

Kapitel II. 
Schenkungen unter Ehegatten61 müssen, sofern es sich nicht um gewöhnliche Geschenke, deren Wert 

▼



nicht in einem Missverhältnis zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Schenkers steht, oder Schen-
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kungen in Gestalt von Lebensversicherungen, Hinterbliebenenrenten oder ähnlichen Versorgungs-

absicherungen zugunsten des Schenkungsempfängers handelt, sowohl um gegenüber Gläubigern 

als auch inter partes Gültigkeit zu bekommen, auf der Grundlage eines Ehevertrags vollzogen werden 

(§ 30 Abs. 1 ÆRL). Neben dem Schutz vor übereilten Entscheidungen, der im Formerfordernis eines Ehe-
Inhalt vertrags liegt, wird der schenkende Ehegatte durch eine materiellrechtliche Beschränkung in § 30 Abs. 

2 ÆRL geschützt. Danach ist es auch durch Ehevertrag nicht möglich, dem anderen Ehegatten einen 
zurück künftigen Erwerb schenkungsweise zuzuwenden. 

weiter 
Ein Ehegatte kann hingegen, auch ohne dabei einen Ehevertrag zu schließen, wenn seine Einnahmen 

im Laufe eines Kalenderjahres Gewinne aufzeigen, gemäß § 31 ÆRL vor Ablauf des darauffolgenden 

Jahres dem anderen Ehegatten unentgeltlich Vermögen bis zur Hälfte dieser Gewinne übertragen62. 

Ein Ehevertrag unterliegt staatlicherseits seit 1990 keiner inhaltlichen Überprüfung mehr. Um Gültig-

keit im Außen- wie im Innenverhältnis zu erlangen, muss er allerdings von beiden Ehepartnern unter-

schrieben und in das Güterstandsregister eingetragen worden sein (tinglysning) (§§ 35 und 37 ÆRL). 

Neben Eheverträgen können die Ehegatten gemäß § 29 ÆRL (vorbehaltlich der aus dem ÆRL folgenden 

Beschränkungen) auch andere Verträge miteinander eingehen und weitere Rechtshandlungen vor-

nehmen, die Vermögensgegenstände betreffen, über die einer von ihnen verfügt. Zudem können sie 

gegenseitige Verpflichtungen eingehen. 

In puncto Altersvorsorge verleihen diverse Rentensysteme dem unmittelbar Rentenberechtigten das 

Recht zu wählen, ob er den Ehepartner absichern will. Die Entwicklung geht allerdings in Richtung 

einer immer größeren Individualisierung der Altersversorgung63. Zudem ist das ÆRL zum 1. Januar 2007 

dahingehend geändert worden, dass Rentenrechte im Falle einer Gütertrennung grundsätzlich im 

Voraus vom Rentenberechtigten übernommen werden (dazu unten 3.2). 

Es sei in diesem Zusammenhang angemerkt, dass in Dänemark – unabhängig von der Frage des Famili-

enstandes – jedem dänischen Staatsbürger mit festem Wohnsitz64 in Dänemark ab dem 65. Lebensjahr 

eine gewisse Grundsicherung durch die steuerfinanzierte „Volkspension“ (folkepension) zusteht. 

▼
▼

 
Exkurs:	Einfluss	des	Steuerrechts	auf	die	vermögensrechtliche	Stellung	der	Ehegatten 

Nach dänischem Steuerrecht werden Verheiratete grundsätzlich wie Unverheiratete besteuert. Die 

Ehegatten können sich nicht (wie etwa im deutschen Steuerrecht) in jeweils eine unterschiedliche Steu-

erklasse einstufen lassen, um gemeinsam steuerrechtliche Vorteile zu erlangen65. Die Entscheidung, 

ob und ggf. in welchem Umfang ein Ehegatte in den Arbeitsmarkt tritt, wird daher in aller Regel nicht 

vorwiegend aufgrund steuerrechtlicher Überlegungen gefällt. Hinzu kommt, dass die recht hohe Steu-

erlast in Dänemark oftmals einen „Doppelverdienerhaushalt“ notwendig erscheinen lässt. 

61	 Oder Schenkungsversprechen zwischen Verlobten, wenn die Schenkung bei Eingehung der Ehe vollzogen werden soll. 
62	 Einen Gläubigerschutz in Verbindung mit einer solchen Schenkung bietet § 31 ÆRL, indem die Übertragung nur dann Wirkung entfaltet, 

wenn der Verfügende zweifellos ausreichende Mittel zur Abdeckung seiner eigenen Verpflichtungen zurückbehalten hat, näher dazu und zu 
weiteren Schutzvorschriften zugunsten von Gläubigern im Zusammenhang mit Schenkungen Ring/Olsen-Ring, Eherecht in Dänemark, Rn. 49 f. 

63	  Vgl. etwa Ketscher, Kirsten (2006), Folkepension i 50 år, in: Juristen, Nr. 4 (nachfolgend: Ketscher, Folkepension). 
64	 Wobei die Voraussetzung einer Staatsbürgerschaft bei einem sehr verfestigten, lang andauernden Wohnsitz in Dänemark wegfallen kann. 

Vgl. zur Geschichte der Volkspension (einschließlich der bis 1984 bestehenden Ungleichbehandlung der Geschlechter) und zum Verhältnis 
zwischen Volkspension und dem Prinzip der Arbeitnehmerfreizügigkeit im EU-Recht Ketscher, Folkepension. 

65	 Es besteht allerdings eine gewisse steuerrechtliche Privilegierung eines Ehegatten nach dem Quellensteuergesetz, indem dieser nicht 
genutzte Steuerabzüge und steuermäßige Verluste des anderen Ehegatten nutzen kann. Des Weiteren findet u. a. eine automatische Addi-
tion der Kapitaleinkünfte der Ehegatten bei der Berechnung der Spitzensteuer statt (was sich aber, da kein Splitting stattfindet, nur dann als 
Vorteil erweist, wenn einer der Ehegatten negative Kapitaleinkünfte erzielt hat). Umgekehrt ergibt sich eine steuerrechtliche Benachteiligung 
eines Ehegatten aus der Regel, dass ein Ehepartner für Steuerschulden des anderen haftet (dazu unter a). 



 

Kapitel II. 
2.1.3	Unterhaltsrecht 

▼



Eine gegenseitige Unterhaltspflicht der Ehegatten sowie eine Unterhaltspflicht der Ehegatten gegen-
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über ihren Kindern66 ist in § 2 ÆRL normiert. Nach dieser Bestimmung obliegt es „dem Mann und der 

Frau, durch Geldleistungen, Tätigkeiten zu Hause oder in anderer Weise, jeder nach seinen Fähig-

keiten, zur Beschaffung des Unterhalts für die Familie beizutragen, der nach den Lebensverhältnissen 

der Ehegatten als angemessen zu erachten ist. Zum Unterhalt wird gerechnet, was für den Haushalt 
Inhalt sowie für die Erziehung der Kinder und die Befriedigung der besonderen Bedürfnisse jedes der Ehe-

gatten67 erforderlich ist“. § 3 ÆRL bestimmt ergänzend die Form des Unterhalts für den Fall, dass die 
zurück „Ausgaben für die besonderen Bedürfnisse eines Ehegatten und die Ausgaben im Zusammenhang mit 

den Aufgaben, die ein Ehegatte nach Sitte und Brauch und nach den Verhältnissen der Ehegatten für 
weiter 

den Unterhalt der Familie wahrzunehmen hat, von dem Beitrag, den er nach § 2 zu leisten hat, nicht 

gedeckt werden können“. In diesem Fall „ist der andere Ehegatte verpflichtet, ihm die erforderlichen 

Geldmittel in jeweils angemessenen Beträgen zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nicht, wenn 

eine andere Regelung erforderlich ist, weil der Ehegatte sich als unfähig erwiesen hat, Geld zu verwal-

ten, oder weil andere besondere Gründe vorliegen“. Mit § 3 ÆRL hatte der Gesetzgeber ursprünglich 

die Bedürfnisse der Hausfrau vor Augen. 

Verletzt ein Ehegatte in grober Weise seine Unterhaltspflichten nach § 2 ÆRL, so kann die Staatsver-

waltung nach § 5 ÆRL diesem auf Antrag des anderen Ehegatten hin auferlegen, einen nach den kon-

kreten Umständen angemessenen Unterhaltsbeitrag in Geld zu leisten. 

In der Praxis bedeutungsvoller ist allerdings § 6 ÆRL, wonach die Unterhaltspflicht auch dann gilt, 

wenn die Ehegatten wegen Unstimmigkeiten nicht zusammenleben68. Der Beitrag ist auf einen ent-

sprechenden Antrag hin von der Staatsverwaltung in Form eines Geldbetrags festzulegen. Die Behörde 

berücksichtigt dabei dieselben Gründe wie bei der Festsetzung von Unterhaltsleistungen nach einer 

Scheidung (vgl. § 50 ÆL, dazu unten 3.3; im Zusammenhang mit § 6 ÆRL wird jedoch weniger auf die 

Frage der Länge des Zusammenlebens abgestellt). 

Nach § 7 ÆRL kann außerdem in den in § 6 ÆRL genannten Fällen auf Antrag hin in dem Umfang, in 

dem dies gemessen an den Lebensverhältnissen der Ehegatten und der übrigen Umstände billig ist, 

einem Ehegatten auferlegt werden, dem anderen den Gebrauch beweglicher Sachen zu überlassen, 

die bei Beendigung des Zusammenlebens zum gemeinsamen Hausrat oder zu den Arbeitsgegenstän-

den des anderen Ehegatten gehörten. 
▼

▼
 

Eine Unterhaltsentscheidung nach den §§ 5 oder 6 ÆRL kann jederzeit auf Antrag eines der Ehegat-

ten von der Staatsverwaltung geändert werden, wenn die Umstände sich wesentlich verändert haben 

(§ 8 ÆRL). 

Gemäß § 10 ÆRL sind die Ehegatten verpflichtet, einander die Informationen über ihre wirtschaftlichen 

Verhältnisse zu erteilen, die für eine Beurteilung ihrer Unterhaltspflicht erforderlich sind. 

	 

66	 Die Versorgungspflicht gegenüber den Kindern ist jedoch hauptsächlich in § 13 des Kindergesetzes, Gesetz Nr. 460 vom 7.6.2001 mit 
späteren Änderungen (børnelov), geregelt. 

67	 Zu den besonderen Bedürfnissen der Ehegatten zählen u. a. Kleidung, Medikamente, Arztrechnungen, Mitgliedsbeiträge für Vereine, 
Urlaubs- und Taschengeld. 

68	 § 6 ÆRL gilt bis zu dem Zeitpunkt, in dem ggf. eine Genehmigung zur Trennung oder Scheidung bzw. ein endgültiges Trennungs- oder 
Scheidungsurteil vorliegt. 



 

▼



Kapitel II. 
Beachte: Die sozialrechtlichen Ansprüche, die Familien unabhängig von einer Eheschließung zuste-

hen, haben in wirtschaftlicher Hinsicht oftmals eine größere Bedeutung als die Unterhaltsverpflich-
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tungen unter den Ehepartnern69. 

2.2 Rolle von Eheverträgen 
Von der Möglichkeit, Güterverträge abzuschließen, wird in großem Umfang Gebrauch gemacht. In der 

Inhalt Regel wird damit der wirtschaftlich stärkere Ehepartner seine unabhängige Stellung stärken wollen. 

Die Anzahl der Eheverträge, wodurch in gewissem Rahmen der Güterstand der Gütertrennung verein-
zurück bart wird, nimmt kontinuierlich zu70. 

weiter 
Eine gegenläufiges Bild zeigt sich jedoch in der Reaktion vieler Ehepaare auf die Einführung der neuen 

Bestimmungen im ÆRL, wonach alle Arten von Rentenansprüchen grundsätzlich bei einer Gütertren-

nung im Voraus von dem Rentenbegünstigten übernommen werden (dazu noch unter 3.3). Nachdem 

der Gesetzgeber durch die Neufassung des ÆRL de facto vor allem die Stellung der Ehefrau entschei-

dend geschwächt hat71, bewegen sich Ehepaare durch Eheverträge, wonach der aus einer Kapital-

pension fließende Wert bei einer Scheidung mit in die Gütertrennung fällt (Ehevertrag nach § 16h 

ÆRL) – 2006 hat sich die die Zahl eingegangener Eheverträge fast verdoppelt72 – wieder in Richtung 

des gesetzlichen Grundprinzips einer hälftigen Güterteilung. Dies entspricht insoweit auch dem der 

Teilung zugrunde liegenden Gedanken, dass das vorhandene Kapital durch vereinte Kräfte der Ehe-

partner entstanden ist. 

Insoweit fordern viele Ehepaare die partnerschaftliche Solidarität ein, die der Gesetzgeber aus Indivi-

dualitätsgesichtspunkten heraus immer mehr abzuschwächen bereit ist. 

Obwohl die Grenzen für die Ehepartner, im Rahmen von Eheverträgen oder anderen Vereinbarungen 

vom Grundsatz der allgemeinen Gütergemeinschaft abzuweichen, weit gesteckt sind, gibt der Gesetz-

geber den Ehegatten einige Mittel an die Hand, bei bestehender Ehe die prinzipiellen Solidarpflichten 

des anderen Ehegatten einzufordern. 

Eine inhaltliche Korrektur von Vereinbarungen zwischen den Ehepartnern kann von der Staatsverwaltung 

vollzogen werden. 

Haben die Ehegatten eine Vereinbarung in Bezug auf die Unterhaltspflicht während der Ehe getroffen, 

so kann die Staatsverwaltung bei einer Entscheidung, die sie auf Antrag eines Ehegatten nach den 

§§ 5, 6 bzw. 7 ÆRL fällt, von der Vereinbarung abweichen, wenn die Behörde sie als offenkundig unbil-

lig erachtet oder die Umstände sich wesentlich verändert haben73. 

▼
▼

 

69	 So z.B. Unterstützung der Kinder und Alleinerziehender durch die öffentliche Hand. Vgl. Nielsen, Linda (1999), Danish Family Law – matrimo-
nial property and cohabitant‘s property, in: Beiträge zum europäischen Familienrecht, Band 6, S. 35–45, S. 38 (nachfolgend: Nielsen, Danish 
Family Law – matrimonial property and cohabitant‘s property). Die familiäre Situation spielt allerdings eine Rolle z. B. bei der Gewährung 
der öffentlichen Sozialhilfe „kontanthjælp“, bei der die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Ehepartners der Hilfe beantragenden 
Person mit berücksichtigt werden, vgl. näher §§ 11–14 des Gesetzes über aktive Sozialpolitik. Bei der Berechnung gewisser Zuschläge im 
Zusammenhang mit der „Volkspension“ sowie etwaiger Vorruhegelder („førtidspension“) werden ebenfalls die Einkommensverhältnisse 
eines Ehepartners mit einbezogen (Dazu näher Kapitel 4 und 5 des Gesetzes über Sozialpension [lov om social pension] Nr. 217 aus dem Jahre 
1984 mit späteren Änderungen). 

70	 1989, das Jahr vor der Einführung der Ehevertragsreform (dazu oben unter 1), wurden ungefähr 3.800 solcher Eheverträge abgeschlossen; 
1992, nach Inkrafttreten der Reform, bereits etwa 5.000 (rund ein Viertel davon begründete sog. „Kombinationssondergut“, wonach Sonder-
gut allein für den Fall gelten soll, dass einer der Ehegatten stirbt); 1994 betrug die Zahl 6.250, davon begründete etwa die Hälfte „Kombinati-
onssondergut“; 2005 betrug die Zahl 11.000, vorwiegend Eheverträge über „Kombinationssondergut“, vgl. Nielsen, Familieretten, S. 158. 

71	 Die Rentenersparnisse von Männern liegen schätzungsweise 60 % höher als bei Frauen, vgl. etwa Grønborg, Jørgen, Skal 2006 være skilsmiss-
ernes år?, abrufbar unter www.themis.dk (nachfolgend Grønborg, themis.dk) mit weiteren Hinweisen. Dies hängt u. a. damit zusammen, dass 
Frauen durchschnittlich 12–16 % weniger als Männer verdienen und öfter als Männer nur einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen. 

72	 Die Zahl der Eheverträge stieg von rund 11.000 auf rund 18.000. 
73	 Die Kriterien für eine solche Änderung sind wahrscheinlich dieselben, die im Falle der §§ 52 und 58 ÆL im Zusammenhang mit einer Schei-

dung Anwendung finden, Nielsen, Linda (2007), Kommentare zum ÆRL in: von Eyben, Bo/Pedersen, Jan/Rørdam, Thomas (Hrsg.), Karnovs 
lovsamling, 22. Auflage, Kopenhagen: Thomsom, Note 13 (nachfolgend: Karnov, Nielsen, ÆRL) (vgl. zu den genannten Bestimmungen unten 
unter 3.3). 



 

▼



Kapitel II. 
Hat die Staatsverwaltung nach § 7 ÆRL einem Ehegatten ein Gebrauchsrecht an beweglichen Sachen, die 

zum gemeinsamen Hausrat oder zu den Arbeitsgegenständen des Ehegatten gehören, eingeräumt, 
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kann dieses Recht nicht durch eine anderweitige Vereinbarung zwischen dem überlassenden Ehegat-

ten und einem Dritten angetastet werden74. 

Weiterhin kann ein Ehegatte nach Maßgabe des § 38 ÆRL auch ohne Trennung oder Scheidung eine 
Inhalt gerichtlich verfügte Gütertrennung (bosondring)7� verlangen, um damit den Erhalt von Mitteln aus dem 

Gemeinschaftsgut bzw. künftige eigene Mittel aus einer Trennung des Gemeinschaftsguts herauszu-
zurück halten76. Als Folge einer „bosondring“ entsteht völliges Sondergut der Ehegatten während der Ehe77. 

weiter 
Die Möglichkeit einer „bosondring“ besteht zunächst, wenn der andere Ehegatte durch Vernachlässi-

gung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse, Missbrauch seines Verfügungsrechts über Gemeinschafts-

gut oder durch ein in anderer Weise unverantwortliches Verhalten das Gemeinschaftsgut wesentlich 

verringert oder die Gefahr einer solchen Verringerung geschaffen hat. Eine „bosondring“ kann wei-

terhin erfolgen, wenn gegen den anderen Ehegatten der Konkurs eröffnet worden ist. Schlussendlich 

kann eine „bosondring“ durchgesetzt werden, wenn der andere Ehegatte die eheliche Gemeinschaft 

„gesetzwidrig verlässt“ und der Antrag auf Gütertrennung innerhalb einer Frist von einem Jahr gestellt 

wird78. 

3. Wirtschaftliche Beziehungen nach Auflösung der Ehe 

3.1 Einleitung 
Das während der Ehe geltende Prinzip der Gleichstellung zwischen häuslicher und beruflicher Tätigkeit 

wird im Falle einer Scheidung in der Praxis deutlich modifiziert. 

Es findet zwar zunächst ein güterrechtlicher Ausgleich zwischen den Ehepartnern statt. Die hälftige 

Teilung betrifft allerdings allein das Gemeinschaftsgut der Ehepartner und kann in einer Vielzahl von 

Fällen durch Korrekturen zu einer asymmetrischen Teilung (auch) zulasten des schwächeren Ehepart-

ners führen (dazu unter 3.2). 

Hinzu kommt, dass der Lohn eines Ehepartners in höherem Umfang als sein Anteil am Kapital der 

Ehepartner als personenbezogen gewertet wird. Eine Teilung künftiger Lohneinnahmen wird als ein 

erheblicher Eingriff in persönliche Rechte angesehen. Trotz etwaiger Unterhaltsverpflichtungen nach 

der Scheidung steht der lohnbeziehende Ehepartner besser da als der unterhaltsbeziehende (dazu 

unter 3.3). 

▼
▼

 

Das Prinzip der wirtschaftlichen Eigenverantwortung der Ehepartner nach einer Scheidung spiegelt sich in 

der Praxis zum nachehelichen Unterhalt wieder, die an den konkreten wirtschaftlichen Bedürfnissen 

des Unterhaltsbegehrenden und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen 

74 Das Gebrauchsrecht entfällt hingegen, wenn ein Dritter als Gläubiger gegen den Ehegatten, dem die beweglichen Sachen gehören, vorgeht. 
75 Das Verfahren zur einseitigen Durchsetzung einer Gütertrennung ist in den §§ 39 ff. ÆRL geregelt. Wird der Antrag auf Gütertrennung posi-

tiv beschieden, erfolgt die Trennung des Gesamtguts nach den Bestimmungen im Gesetz über die Gesamtgutsauseinandersetzung (§ 41 ÆRL). 
76	 Vgl. auch Karnov, Nielsen, ÆRL Note 53. 
77	 Eine Aufhebung des aus der gerichtlich verfügten Gütertrennung entstandenen Güterstands „völliges Sondergut“ muss, wenn die Ehepart-

ner nachträglich dies wünschen, durch einen entsprechenden Ehevertrag nach § 28b erfolgen, vgl. Karnov, Nielsen, ÆRL Note 53. 
78	 Vgl. Ring/Olsen-Ring, Eherecht in Dänemark, Rn. 51. In der gerichtlichen Praxis wurde bislang allerdings eher darauf abgestellt, wer die 

Schuld für die Aufkündigung der Gemeinschaft trägt. Da die Bedeutung von Schuldaspekten im Rahmen des Familienrechts abnimmt, wird 
dieser Regelung in der Literatur, vgl. etwa Lund-Andersen, Ingrid/Munck, Noe/Nørgaard, Irene (2003), Familieret, 5. Auflage, Kopenhagen, 
Jurist- og Økonomforbundets forlag, S. 417, nur eine zeitlich begrenzte Zukunft prophezeit. 
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anknüpft, und wonach Unterhaltsbeiträge nur in wenigen Fällen und – wenn überhaupt – dann grund-

sätzlich nur zeitlich begrenzt und für eine durchschnittlich immer kürzer werdende Periode gewährt 
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werden (näher unter 3.3). 

Beachte: Die oben (unter 2.1 a) erwähnte Verantwortung eines Ehepartners gegenüber der öffent-

lichen Hand für den Unterhalt des anderen Ehepartners erlischt mit der Scheidung oder der dieser vor-
Inhalt ausgehenden Trennungsperiode (separation). 

zurück 3.2 Güterrechtlicher Ausgleich 
Grundsätzlich gilt für den güterrechtlichen Ausgleich bei Beendigung der Ehe gemäß § 16 Abs. 2 

weiter 
ÆRL, dass jeder Ehepartner79 die Hälfte des Gemeinschaftsguts übernimmt, es sei denn, etwas anderes 

ergibt sich aus gesetzlichen Sonderbestimmungen80. Der Grundsatz der hälftigen Teilung fußt auf dem 

Gedanken, dass das vorhandene Kapital durch vereinte Kräfte der Ehepartner entstanden ist. 

Bei der Güterteilung wird das positive Nettovermögen (mit seinem Bestand am Tag der Trennung von 

Tisch und Bett bzw. der Scheidung) zugrunde gelegt. Die Berechnung des Nettovermögens erfolgt für 

jeden der Ehegatten gesondert. Hat einer der Ehegatten ein negatives Nettovermögen, erfolgt keine 

hälftige Teilung desselben. 

Zunächst sei daran erinnert, dass in Bezug auf Sondergut sowie „persönliche Rechte“ nach § 15 Abs. 2 ÆRL 

prinzipiell kein güterrechtlicher Ausgleich stattfindet. 

Die Palette „nicht übertragbarer Rechte und Rechte sonstiger persönlicher Art“, die nach § 15 Abs. 2 ÆRL 

nur in dem Umfang von den Bestimmungen über die Gütergemeinschaft erfasst werden, in dem eine 

solche Zuordnung mit den für diese Rechte geltenden, besonderen Bestimmungen vereinbar ist, ist 

breit. Inwieweit im Einzelfall tatsächlich vom Prinzip der allgemeinen Gütergemeinschaft abgewi-

chen wird, hängt von der Auslegung anderer Gesetzesbestimmungen, privater Willenserklärungen 

und sonstigen Umständen ab. Eine enumerative Auflistung von Rechten, die von § 15 Abs. 2 ÆRL erfasst 

werden, lässt sich somit schwer erstellen. Infrage kommen u. a. Urheberrechte, Versicherungsleistun-

gen und Ersatz oder Ersatzansprüche für Personenschäden. Bis 2007 wurden auch laufende Renten-

leistungen, die bis zum Tod des Rentenberechtigten ausbezahlt werden, von § 15 Abs. 2 ÆRL erfasst. 

Den güterrechtlichen Ausgleich bei der Beendigung der Ehe können die Ehepartner grundsätzlich 

vollständig ausschließen, wenn sie durch Ehevertrag den Güterstand „völliges Sondergut“ vereinbart 

haben. 

▼
▼

 

Die Gesetzgebung sieht allerdings, vor allem durch §§ 56 und 58 ÆL sowie durch die generelle Bil-

ligkeitsklausel in § 36 des Vertragsgesetzes81, Korrekturmöglichkeiten zugunsten eines wirtschaftlich 

schwächeren Ehegatten vor. 

§ �6 ÆL enthält eine Billigkeitsregelung zur Entschärfung der Konsequenzen, die aus dem Umstand, dass 

Sondergut und persönliche Rechte von der Gütertrennung nicht erfasst werden, resultieren: Stand 

einem Ehegatten während der Ehe – ausschließlich oder neben Gemeinschaftsgut – Vorbehaltsgut zu, 

79	  Im Falle des Todes eines Ehegatten seine Erben. 
80	 Vgl. auch § 68 Abs. 1 des Auseinandersetzungsgesetzes (lov om skifte af fællesbo m.v.) in der Bekanntmachung Nr. 725 vom 23.10.1986 mit 

späteren Änderungen. Zu den Sonderbestimmungen gleich unten. 
81	 Aftaleloven, Gesetz Nr. 242 vom 8.5.1917. 
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kann das Gericht, falls die Vermögensverhältnisse der Ehegatten, die Dauer der Ehe und die übrigen 

▼



Umstände in besonderem Maße dafür sprechen, auf Antrag des anderen Ehegatten im Zusammen-
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hang mit einem (Trennungs- oder) Scheidungsurteil festlegen, dass der eine Ehegatte dem anderen 

eine bestimmte Kompensationssumme bezahlt. Dies soll sicherstellen, dass der wirtschaftlich Schwä-

chere nach der Trennung oder Scheidung nicht unbillig schlecht dasteht. Dabei berücksichtigt die 

Rechtsprechung u. a.: 
Inhalt 

I dass ein Ehegatte nicht aus seinem gewohnten Leben herausgerissen werden soll, indem ihm alle 
zurück wirtschaftlichen Vorteile entzogen werden (sog. Etablierungsfaktor), 

I ob der Betroffene bei der Vermögensbildung des anderen Ehegatten mitgewirkt hat (sog. Mitwir-
weiter 

kungsfaktor) und, 

I ob wegen hohen Alters zu erwarten steht, dass Unterhaltsbeiträge in einer zu kurz empfundenen 

Periode gezahlt werden (sog. Altersunterschiedsfaktor). 

Die Höhe der Kompensationssumme wird aufgrund einer Ermessensentscheidung festgelegt. In neue-

rer Rechtsprechung, die den schwächeren Ehegatten bei einem Neubeginn unterstützen will, beträgt 

die Kompensation in der Regel zwischen 50.000 und 150.000 dkr82. Es werden allerdings zunehmend 

auch höhere Beträge zuerkannt. Das Prinzip der Solidarpflichten von Ehepartnern wird insofern 

hochgehalten. Die Gefahren, die vor allem aus der (allein an Schriftform und Registrierung gebun-

denen) recht einfachen Möglichkeit, auch wirtschaftlich weitreichende Eheverträge einzugehen, 

fließen, werden durch die Billigkeitsregelung gemildert. Es sei jedoch betont, dass die Billigkeitsab-

wägung nicht automatisch erfolgt. Ein Ehegatte muss die Kompensationssumme ausdrücklich bean-

tragen und dies im Zusammenhang mit einem (Trennungs- oder) Scheidungsurteil tun. Das Gericht 

nimmt keine ex officio-Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Ehepartner vor, und die 

Billigkeitskorrektur kann nicht im Rahmen einer Scheidung durch administrative Bewilligung 

(wodurch über 90 % aller Scheidungsverfahren abgewickelt werden!83) erfolgen. Der wirtschaftlich 

Schwächere muss also in der Scheidungssituation Handlungsstärke zeigen, um an eine ihm zustehende 

Kompensation zu gelangen. 

Einen weiteren Schutz des schwächeren Ehepartners bietet § �8 ÆL, wonach für den Fall, dass die Ehe-

gatten im Hinblick auf eine bevorstehende Scheidung (oder ein Getrenntleben) eine Vereinbarung 

über die Vermögensteilung, Unterhaltspflichten oder andere Modalitäten getroffen haben, diese Ver-

einbarung durch Urteil angepasst oder für unwirksam erklärt werden kann, wenn sie nach Einschätzung 

des Gerichts schon zum Zeitpunkt des Abschlusses für einen der Ehegatten unbillig war. 
▼

▼
 

Neben § 58 ÆRL kann ein Rekurs auf weitere Unwirksamkeitsbestimmungen infrage kommen, dar-

unter ggf. die sog. „große Generalklausel“ des § 36 Vertragsgesetz. Nach dieser Bestimmung kann eine 

Vertragsklausel angepasst oder für unwirksam erklärt werden, wenn sie gemessen am Vertragsinhalt, 

an den Umständen des Zustandekommens des Vertrags, an später eintretenden Verhältnissen oder an 

sonstigen Umständen unbillig ist84. Die große Generalklausel kann daher auch unabhängig vom Zeit-

punkt des Vertragsabschlusses zwischen den Ehepartnern Anwendung finden, wobei § 36 Vertrags-

gesetz bislang nur in wenigen Fällen in der Rechtsprechung bezüglich Unterhaltsvereinbarungen 

Anwendung gefunden hat85. 

82	  Entspricht in etwa zwischen 6.800 und 20.550 €. 
83	 Eine Scheidung kann nach § 42 ÆL durch administrative Bewilligung erfolgen, wenn die Ehegatten beide diese Verfahrensform wünschen 

und sich über die Modalitäten in Bezug auf Unterhaltsbeiträge, ihre Wohnung und die Frage, inwieweit eine Kompensationssumme nach 
§ 56 ÆL bezahlt werden soll, einig sind. 

84	 Näher zu § 36 Vertragsgesetz etwa Ring, Gerhard/Olsen-Ring, Line (2001), Kaufrechte in Skandinavien, Münster: Alpmann International, 
Rn. 91 ff. (nachfolgend: Ring/Olsen-Ring, Kaufrechte in Skandinavien). 

85	 Karnov, Nielsen, ÆL, Note 70. Infrage kommen daneben ggf. die weiteren Unwirksamkeitsgründe des Vertragsgesetzes (etwa §§ 28 und 29 
bei Zwang, § 30 bei Wucher, § 33 bei einem Verstoß gegen Treu und Glauben – vgl. näher zu diesen Bestimmungen etwa Ring/Olsen-Ring, 
Kaufrechte in Skandinavien, Rn. 84 ff.), die Bestimmung 5-1-2 des alten Danske Lov aus 1683 bei einem Verstoß gegen „Gesetz und Ehrbarkeit“ 
sowie § 46 „værgemålsloven“, wenn ein Ehepartner im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses außerstande war, vernunftgemäß zu handeln. 



 

▼
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Die Frage der Teilung von Rentenansprüchen wird seit dem 1. Januar 2007 in den neuen §§ 16a bis 16h 

ÆRL geregelt. Es gelten nunmehr folgende Hauptprinzipien im Zusammenhang mit einer Scheidung: 
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Bei der Gütertrennung übernimmt der Rentenbegünstigte prinzipiell sämtliche auf ihn lautende „bil-

lige“ Rentenansprüche im Voraus86. Hat die Ehe kürzer als fünf Jahre gedauert, werden ausnahmslos 

alle Rentenansprüche von der Gütertrennung ausgenommen. 

Inhalt Mit der Neuregelung wollte der Gesetzgeber weg von der bisherigen unterschiedlichen Behandlung 

von Rentenansprüchen, die sich nicht nach der Frage des Rentenzwecks, sondern danach, ob die 
zurück Ansprüche ihrem Erscheinungsbild nach einen „persönlichen“ Charakter hatten, richtete. 

weiter 
Grundsätzlich bleibt künftig jede „billige“ Rente ein personengebundener Vorteil; darüber hinausge-

hende Rentenansprüche gehen in die Gütertrennung mit ein. Das zentrale Element bei der Billigkeits-

beurteilung – die in der Praxis wohl oft schwierig ausfallen dürfte – ist die Frage, ob die Rentenregelung 

für den Rentenbegünstigten „gewöhnlich“ ist. Als „gewöhnlich“ werden z.B. alle Rentenordnungen 

angesehen, die als Teil eines Anstellungsvertrags etabliert worden sind (sog. arbejdsmarkedspensioner). 

Bei Selbstständigen wird eine übergeordnete, konkrete Gesamtbetrachtung der wirtschaftlichen Situ-

ation seines Betriebs stattfinden. Neben der eigenen Situation des Rentenbegünstigten ist weiterhin 

die Gesamtsituation des Ehepaars zu berücksichtigen. So werden etwa zusätzliche Einzahlungen in 

Vorsorgeordnungen, die eine Stärkung des bezüglich der Altersvorsorge schwächer gestellten Ehe-

partners bezwecken, grundsätzlich als Teil einer „billigen“ Rentenordnung angesehen, wenn die wirt-

schaftlichen Verhältnisse des Ehepaars die Einzahlungen vernünftig erscheinen lassen87. 

§§ 16d und 16e sehen Kompensationsmöglichkeiten vor, die eine sich aus der Hauptregel „Individualisie-

rung der Rente“ ergebende unzweckmäßige Situation verhindern sollen. Nach § 16d kann einer Person 

Kompensation gewährt werden, die wegen der familiären Situation während der Ehe weniger in Ren-

tensysteme als ihr Ehepartner einbezahlt hat88. Nach § 16e kann ein Ehepartner, der keine oder nur eine 

kleine Rente bezieht, wenn die Ehe 15 Jahre oder länger gedauert hat, ebenfalls eine Kompensation 

erhalten89. 

Sieht eine Rentenordnung für den Fall des Todes desjenigen, auf den die Rente lautet, einen Rentenan-

spruch des Ehepartners vor (sog. „Ehegattenrente“, ægtefællepension) bleibt dieser Anspruch nach § 1 

des neuen Gesetzes über die Ehegattenrente90 grundsätzlich nach einer Scheidung bestehen, wenn die 

Ehe mindestens fünf Jahre gedauert hat und derjenige, auf den die Rente lautet, eine Unterhaltsver-

pflichtung gegenüber dem geschiedenen Ehepartner trifft. 
▼

▼
 

Das Prinzip der hälftigen Teilung des Gemeinschaftsguts wird auch durch das Auseinandersetzungsgesetz 

(skifteloven, hiernach „SL“) in mehrfacher Weise modifiziert. 

Zunächst hat jeder Ehegatte gemäß § 68a SL grundsätzlich das Recht, im Voraus Gegenstände auszu-

nehmen, die ausschließlich seinem persönlichen Gebrauch dienen. Ein Vorausrecht steht ebenfalls dem 

Ehegatten, der das Personensorgerecht über die Kinder hat, in Bezug auf alle Gegenstände zu, die zum 

Gebrauch der Kinder angeschafft worden sind. 

86	 Dies bedeutet nach Grønborg, themis.dk, der dabei auf eine Analyse des dänischen Steuerministeriums aus 2002 hinweist, dass Kapitalrenten 
in Höhe von ungefähr 650 Milliarden dkr. (entspricht in etwa 89 Milliarden €) aus der allgemeinen Gütergemeinschaft herausfallen. Dersel-
ben Analyse zufolge entfallen davon etwa 400 Milliarden dkr. auf Ehemänner, 250 Milliarden auf Ehefrauen. 

87	 Vgl. näher zum Billigkeitskriterium die Verwaltungsrichtlinie zu den Änderungsgesetzen 483 und 484 vom 7.6.2006, Punkt 3.2.1, abrufbar 
unter: www.retsinfo.dk. 

88	 Etwa weil sie in Elternurlaub war, aufgrund von Kindern oder um den Ehepartner in seinem Betrieb zu unterstützen bzw. ihm auf einen beruf-
lichen Auslandsaufenthalt zu folgen und deshalb nicht berufstätig bzw. nur teilbeschäftigt gewesen ist. 

89	 Der Umfang der Kompensation ist eine Ermessensentscheidung. Sie sollte nach der Verwaltungsrichtlinie, Punkt 3.3.2 jedoch nicht mehr als 
25 % des Wertunterschieds zwischen den jeweils von den Ehepartnern während der Ehe erworbenen Rentenansprüchen ausmachen. 

90	 Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse, Nr. 484 vom 7.6.2006. Das Gesetz reformiert das alte Gesetz über Wit-
wenrenten von 1941; im neuen Gesetz wird Geschlechtsneutralität eingeführt. 

http:themis.dk
http:www.retsinfo.dk
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Hat ein Ehegatte den überwiegenden Teil in das Gemeinschaftsgut eingebracht und wäre eine hälftige 

▼



Teilung „offensichtlich unbillig“, insbesondere weil die Ehe nur von kurzer Dauer und in der Ehe noch 
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keine bedeutende wirtschaftliche Gemeinschaft entstanden war, kann das Gericht nach § 69a des SL 

auf Antrag eines Ehegatten entscheiden, dass eine „ungleiche (d.h. nicht hälftige) Teilung“ stattfindet. 

Bei der ungleichen Teilung gelangen die Grundsätze nach § 69 SL zur Anwendung, die den (selten 

vorkommenden) Fall einer Nichtigkeitserklärung der Ehe (sog. omstødelse) regeln, mit der Folge, dass 
Inhalt jeder Ehegatte im Voraus dasjenige aus dem Gemeinschaftsgut aussondern kann, was er bei Einge-

hung der Ehe oder später durch Erbschaftserwerb oder Schenkung erlangt oder durch Übertragung 
zurück aus seinem Sondergut in das Gemeinschaftsgut eingebracht hat. 

weiter 
Hat ein Ehegatte missbräuchlich über Gemeinschaftsgut verfügt oder durch ein anderes unverant-

wortliches Verhalten in wesentlichem Umfang den Teil des Gemeinschaftsguts verringert, über den er 

verfügt, so kann der andere Ehegatte nach § 23 ÆRL zum Zeitpunkt der Trennung des Gemeinschafts-

guts aus dem verbleibenden Gemeinschaftsgut eine Entschädigung hierfür verlangen oder nötigen-

falls die Hälfte des fehlenden Betrags aus dem Vorbehaltsgut des anderen Ehegatten fordern91. 

3.3 Unterhalt 
Aus dem Ehegesetz geht nicht hervor, ob die gegenseitigen Unterhaltsverpflichtungen der Ehepart-

ner bei einer Scheidung grundsätzlich fortgeführt oder beendet werden. 

Das Gesetz beinhaltet aber in § 49 ÆL Folgendes: Falls die Ehegatten im Zusammenhang mit der Schei-

dung selbst keine Vereinbarung darüber treffen, inwieweit einen Ehegatten die Pflicht trifft, für den 

Unterhalt des anderen Ehegatten Beiträge zu entrichten, entscheidet das Gericht über die Auferlegung 

einer solchen Pflicht und ggf. über deren Dauer. Die Höhe der Unterhaltsbeiträge wird hingegen von 

der Staatsverwaltung festgelegt92. Bei der Entscheidung über die Beitragshöhe finden grundsätzlich 

dieselben Kriterien wie bei der Frage der Auferlegung einer Beitragspflicht Anwendung, wobei in der 

Praxis der Frage der Dauer der Ehe keine Bedeutung zukommt93. 

Wenn „keine besonderen Umstände vorliegen“, kann das Gericht eine Beitragspflicht nur für einen 

bestimmten Zeitraum, der zehn Jahre nicht überschreiten darf, festlegen (§ 50 Abs. 1 ÆL)94. Aus der 

Rechtsprechung geht hervor, dass eine zeitlich unbeschränkte Unterhaltspflicht nur dann infrage 

kommt, wenn die Ehe länger als 20–25 Jahre bestanden hat und die antragstellende Person einen 

besonderen Bedarf hat, mehr als 10 Jahre Unterhaltsbeiträge zu erhalten95. 
▼

▼
 

In den letzten Jahrzehnten sind die Voraussetzungen für die Auferlegung einer Unterhaltspflicht in 

der Praxis verschärft worden. Es ist nicht üblich, Unterhaltsansprüche zu gewähren. Außerdem ist der 

Grundsatz einer zeitlichen Begrenzung von Unterhaltsansprüchen verstärkt worden96 und die Ten-

denz geht in Richtung immer kürzerer Unterhaltsperioden. In der Praxis liegen diese zwischen einem 

91	 Das Entschädigungsrecht gilt auch für den Fall, dass der andere Ehegatte Mittel aus dem Gemeinschaftsgut zum Erwerb oder zur Verbesse-
rung seines Vorbehaltsguts bzw. von „persönlichen Rechten“ nach § 15 Abs. 2 ÆRL oder Mittel aus seinem Vorbehaltsgut zugunsten seines 
Anteils am Gemeinschaftsgut verwendet hat. Das Entschädigungsrecht gilt hingegen nicht, wenn Mittel zur Begründung von Ren-
tenansprüchen nach §§ 16a–c ÆRL eingesetzt worden sind. Der Entschädigungsanspruch ist nachrangig gegenüber Forderungen anderer 
Gläubiger. 

92	 Diese historisch begründete geteilte Zuständigkeitsregelung wird verbreitet als unzweckmäßig angesehen. Vgl. zusammenfassend zur 
Diskussion, ob auf ein eingliedriges System umgesteuert werden und welche Instanz ggf. zuständig sein sollte, Lomholdt Istrup, Ulla (2005), 
Ægtefællebidrag, Aarhus, S. 11 ff.; abrufbar unter: www.justitsministeriet.dk (nachfolgend: Lomholdt Istrup, Ægtefællebidrag). 

93  Nielsen, Familieretten, S. 58.

94 Die Kodifikation des bis dahin schon in der Praxis geltenden Grundsatzes einer Zeitbeschränkung ist durch das Gesetz Nr. 209 aus dem Jahre 


1989 erfolgt. 
95	  Nielsen, Familieretten, S. 56. 
96	 Der Anteil an zeitlich unbegrenzten Unterhaltsansprüchen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Gerichtsverfahren über Unterhaltsstreitigkei-

ten ist laut Danielsen, Svend (2000) Landsretsbidragspraksis, in: Tidsskrift for familie- og arveret, S. 237, schon von 56 % in 1981–1982 auf 20 % 
in 1998–1999 gefallen. 
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und zehn Jahren. Am häufigsten werden Perioden von zwei, drei, fünf97, acht oder zehn Jahren98 fest-

gelegt. Bei der Entscheidung über die Länge der Unterhaltsperiode werden dieselben Kriterien wie bei 
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der Frage der Auferlegung einer Unterhaltspflicht herangezogen. 

Bei der Entscheidung über die Unterhaltspflicht wird nach § 50 Abs. 2 ÆL berücksichtigt, „inwieweit 

derjenige, der einen Unterhaltsbeitrag anstrebt, sich selbst Mittel für seinen Unterhalt, der für seine 
Inhalt Lebensverhältnisse ausreichend ist, verschaffen kann, und inwieweit der ggf. Unterhaltspflichtige, 

gemessen an seinen wirtschaftlichen Verhältnissen und den übrigen Umständen imstande ist, Unter-
zurück halt zu leisten. Die Dauer der Ehe wird ebenfalls berücksichtigt. Es kann außerdem Berücksichtigung 

finden, ob der Ehepartner, der den Unterhalt erhalten möchte, Unterstützung für eine Ausbildung 
weiter 

o. Ä. benötigt“. 

Neben den gesetzlich festgelegten Kriterien, 


I Bedarf des Antragstellers,


I Leistungsfähigkeit des ggf. Unterhaltspflichtigen,


I Dauer der Ehe,


I Unterstützungsbedarf im Zusammenhang mit einer Ausbildung


wird eine Reihe nicht gesetzlich festgelegter Kriterien herangezogen. Es handelt sich vornehmlich 


um folgende Aspekte:


I durch die Ehe entstandene „Schäden“,


I Personensorgerecht für Kinder bzw.


I Zusammenleben mit einem neuen Partner.


Jede Entscheidung über die Auferlegung von Unterhaltsverpflichtungen wird somit aufgrund einer 


auf die konkreten Umstände des Einzelfalls gerichteten Beurteilung gefällt.


Bei dem Kriterium „Bedarf des Antragstellers“ wird insbesondere dessen berufliche Stellung, darunter 


seine Möglichkeiten, sich für die Zukunft durch Ausübung eines Berufs Einnahmen zu verschaffen, 


berücksichtigt. Es wird darauf geschaut, ob die unterhaltsbeantragende Person eine fachliche Aus-


bildung hat, ob sie die Ausbildung beruflich genutzt hat, welcher Beschäftigung sie ggf. gegenwärtig 


nachgeht und welche Bruttoeinnahmen sie bezieht. Folglich ist es für Hausfrauen und mithelfende 


Ehefrauen leichter als für voll oder teilweise auf dem Arbeitsmarkt berufstätige Frauen, das „Bedarfs-


kriterium“ zu erfüllen99. Bei diesem Kriterium werden weiterhin das Alter und der Gesundheitszustand 


der unterhaltsbeantragenden Person mit einbezogen. Es spielt für die Frage der Auferlegung einer 


Unterhaltspflicht hingegen grundsätzlich keine Rolle, welches Vermögen durch die Güterteilung 


erlangt wurde.


▼
▼

 

Die Leistungsfähigkeit des ggf. Unterhaltspflichtigen ist von seinen gegenwärtigen Einkommens-

verhältnissen und seinen zukünftigen beruflichen Möglichkeiten abhängig. Es wird dabei auf das 

Bruttoeinkommen abgestellt. Weiterhin wird berücksichtigt, ob den Betreffenden weitere Unterhalts-

97	  Auch „kürzere Unterhaltsperioden“ genannt. Diese werden vor allem als eine Umstellungshilfe verstanden. 
98	 Auch „längere Unterhaltsperioden“ genannt. Diese werden z.T. als ein Kompromiss zwischen den Interessen der Ehepartner verstanden, in 

Fällen, in denen die unterhaltsberechtigte Person einen lang andauernden Unterstützungsbedarf hat, die unterhaltsleistende Person aber 
nicht den Rest ihres Lebens durch die Leistungspflicht belastet werden soll; längere Unterhaltsperioden kommen i. d. R. nur dann infrage, 
wenn die Ehen mindestens 15–20 Jahre gedauert haben, näher Lomholdt Istrup, Ægtefællebidrag, S. 36 m. w. H. 

99	 Vgl. Lomholdt Istrup, Ægtefællebidrag, S. 19, u. a. mit der Angabe einer ganzen Reihe von Entscheidungen, in denen das Gericht die Aufer-
legung einer Unterhaltspflicht verweigert hat mit dem Hinweis, dass die Ehefrau während der ganzen Ehe Verbindung zum Arbeitsmarkt 
gehabt hat und deswegen – trotz teilweise langer Ehen – nicht unterhaltsberechtigt ist. 
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verpflichtungen gegenüber Kindern oder einem anderen, früheren Ehepartner treffen, und in wel-

chem Alter und Gesundheitszustand er sich befindet. Selbst wenn der Betreffende gegenwärtig kaum 
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leistungsfähig ist, wird gelegentlich eine grundsätzliche Unterhaltspflicht auferlegt, um der unter-

haltsbeantragenden Person zu einem späteren Zeitpunkt, in dem die Leistungsfähigkeit gegeben ist, 

den Bezug von Unterhalt zu ermöglichen.100 

Inhalt	 Um eine Unterhaltspflicht aufzuerlegen wird normalerweise verlangt, dass die Ehe mindestens einige 

Jahre gedauert hat, wobei ebenfalls ein voreheliches Zusammenleben mitberücksichtigt wird101. 
zurück 

Das abschließende gesetzliche Kriterium „Unterstützungsbedarf in Bezug auf eine Ausbildung o. Ä.“ hat 
weiter 

in der Praxis bislang keine größere Bedeutung gespielt. Dies scheint sich aber zu ändern, wenn es um 

ausländische Frauen geht, die zwecks Heirat nach Dänemark gekommen sind, die Ehe aber nach kur-

zer Zeit gescheitert ist102. 

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Unterhaltsverpflichtung auferlegt werden soll, wird in zuneh-

mendem Maße ausdrücklich berücksichtigt, inwieweit das eheliche Zusammenleben die wirtschaftlich 

schlechte Situation der antragstellenden Person verursacht hat. Insbesondere die Situation, dass die 

antragstellende Person nach gemeinsamer Vereinbarung der Ehepartner wegen Kindererziehung nur 

einer Teilzeitbeschäftigung nachgegangen oder ganz zu Hause geblieben oder als mithelfende Ehe-

frau tätig gewesen ist, kann einen Unterhaltsanspruch auslösen103. 

Sind kleinere Kinder vorhanden, kann es bei der Frage von Unterhaltsbeiträgen für den einen Ehe-

partner bedeutsam sein, wer das Personensorgerecht zuerkannt bekommt. Bekommt der Mann das 

Sorgerecht, kann dies dagegen sprechen, ihm Unterhaltsverpflichtungen gegenüber der Ehefrau auf-

zuerlegen. Etwas anderes gilt für den Fall, dass die Frau Inhaber des Personensorgerechts wird104. Das 

Personensorgerecht wird allerdings in einer Vielzahl von Fällen gemeinsam fortgeführt. 

Ist die antragstellende Person mit einem neuen Partner zusammengezogen oder plant sie, dies zu tun, 

so kann das die Frage, ob ein Unterhaltsrecht zuerkannt wird, mit beeinflussen. Da die Rechtsprechung 

aber bislang diesbezüglich schwankend ist, besteht noch keine klare Richtschnur. Eine weniger feste 

partnerschaftliche Beziehung schließt einen Anspruch auf Unterhaltsbeiträge nicht aus105. 

Abschließend sei erwähnt, dass das Kriterium „Scheidungsverschulden“ mit der Änderung des Ehe-

gesetzes in 1969 aus dem Gesetz schied106. 
▼

▼
 

Der Unterhalt wird in der Praxis wie folgt festgelegt: Bei durchschnittlichen Einkommen beträgt der 

Unterhaltsbeitrag 1/5 des Unterschieds zwischen den Einnahmen des Beitragspflichtigen, abzüg-

lich dessen Unterhaltsverpflichtungen gegenüber seinen eigenen Kindern, und den Einnahmen der 

unterhaltsberechtigten Person. Die gesamten Unterhaltsverpflichtungen des Beitragsleistenden 

100  Danielsen, ÆL-Kommentar, S. 125.

101  Vgl. Lomholdt Istrup, Ægtefællebidrag, S. 20, mit Beispielen.

102  Nielsen, Familieretten, S. 54.

103 Der Eheausschuss aus dem Jahre 1969 hatte in seinem Bericht 4 (719/1974, S. 17) sogar vorgeschlagen, dass der Gesichtspunkt eines „durch das 


Zusammenleben entstandenen Schadens“ („samlivsskade“) entscheidend für die Frage der Auferlegung von nachehelichen Unterhaltspflich-
ten sein sollte. Bei Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit sollte hingegen das Risiko, wie auch bei Unverheirateten, durch das öffentliche soziale 
Sicherungssystem gedeckt werden. Diesem Ansatz wird in der Praxis allerdings nicht streng gefolgt. Die Rechtsprechung ist schwankend, vgl. 
Beispiele bei Lomholdt Istrup, Ægtefællebidrag, S. 22. 

104  Lomholdt Istrup, Ægtefællebidrag, S. 20, mit Beispielen. 
105  Lomholdt Istrup, Ægtefællebidrag, S. 21, mit Beispielen. 
106 Nach den Vorarbeiten zum Reformgesetz konnte der Aspekt allerdings weiterhin in der Praxis mit berücksichtigt werden, wobei mit Lom-

holdt Istrup, Ægtefællebidrag, S. 20, anzunehmen ist, dass eine Beurteilung der dänischen Gerichte heute auf dem Gesichtspunkt beruht, dass 
es nicht möglich ist, die Schuld einem der Partner zuzuschreiben. 
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dürfen jedoch grundsätzlich nicht 1/3 seiner Einnahmen übersteigen. Die Festlegung erfolgt immer im 

Wege einer Ermessensentscheidung aufgrund der vorliegenden Informationen über die persönlichen 
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und finanziellen Verhältnisse der Ehepartner. Hat der eventuell Unterhaltspflichtige sehr niedrige 

Einkünfte, und/oder hat der Unterhaltsersuchende hohe Einnahmen, so kommt die Ablehnung einer 

Unterhaltspflicht infrage107. 

Inhalt Ein Ehepartner kann seinen gerichtlich festgelegten Unterhaltsbeitrag verlieren, wenn er erneut heira-

tet. Dasselbe gilt unabhängig von der Entstehungsart des Unterhaltsbeitrags, wenn einer der Ehepart-
zurück ner stirbt (§ 51 ÆL). Ein verlorenes Unterhaltsrecht kann nicht später neu entstehen. 

weiter 
Auch wenn die Gerichte eine analoge Anwendung von § 51 ÆL für den Fall der Begründung eines neu-

en Zusammenlebens zurückgewiesen haben, wird ein Unterhaltsbeitrag nach der Verwaltungspraxis 

auf Antrag des Unterhaltszahlers auf null dkr. heruntergesetzt, wenn nachgewiesen wird, dass der Bei-

tragsempfänger eine wesentliche persönliche und wirtschaftliche Interessengemeinschaft mit einer 

anderen Person begründet hat. Es wird dabei u. a. berücksichtigt, ob eine gemeinsame Adresse besteht 

und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien verflochten sind, ob sie der Umwelt gegenüber als 

Paar auftreten und ein sexuelles Verhältnis begründet worden ist108. 

Die Ehepartner können, wie oben erwähnt, eine Vereinbarung über die Frage der Auferlegung und den 

Umfang einer Unterhaltspflicht treffen (dazu unter 2.1 a). Eine Vereinbarung zwischen den Ehegatten 

über das Bestehen oder die Höhe einer Unterhaltspflicht kann durch Urteil geändert werden, wenn 

eine Aufrechterhaltung der Vereinbarung wegen wesentlich veränderter Umstände unbillig wäre 

(§ 52 ÆL). Unbilligkeit kann u. a. vorliegen, wenn der Unterhaltsleistende wegen Arbeitslosigkeit nicht 

länger leistungsfähig ist. Bei der Beurteilung, ob eine Vereinbarung „unbillig“ ist, wird u. a. berücksich-

tigt, ob sie von dem abweicht, was ein Gericht bzw. die Staatsverwaltung festgelegt hätte und welchen 

Hintergrund die Vereinbarung hat. Des Weiteren kann eine Vereinbarung, wenn sie bereits zum Zeit-

punkt des Abschlusses für einen der Ehegatten unbillig war, ebenfalls durch Urteil angepasst oder für 

unwirksam erklärt werden (§ 58 ÆL, dazu oben unter 3.1). 

Eine durch Urteil ergangene Bestimmung über die Unterhaltspflicht kann durch ein erneutes Urteil 

geändert werden, wenn sich die Umstände wesentlich verändert haben und auch andere besondere 

Gründe dafür sprechen. Eine durch Bewilligung der Staatsverwaltung erfolgte Bestimmung über die 

Höhe der Unterhaltspflicht kann gleichermaßen von dieser Behörde abgeändert werden, wenn die 

Umstände hierfür sprechen (§ 53 ÆL). 
▼

▼
 

Das Wohnrecht an der gemeinsamen Wohnung der Ehepartner ist in § 55ÆL sowie in § 77 des Miet-

gesetzes109 geregelt. Hatte das Ehepaar eine gemeinsame Mietwohnung, muss bei der Scheidung 

entschieden werden, welchem Ehegatten die Fortführung des Mietverhältnisses zustehen soll. Im Rah-

men des Mietgesetzes können die Ehegatten parteiautonom eine diesbezügliche Vereinbarung tref-

fen. Machen sie von diesem Recht keinen Gebrauch, wird im Scheidungsurteil über diese Frage ent-

schieden. Wenn ein Gewerbebetrieb eines Ehepartners in Geschäftsräumen ausgeübt wird, mit denen 

eine privaten Wohnzwecken dienende Wohnung verbunden ist, hat der gewerbetreibende Ehepart-

ner ein Vorzugsrecht auf Nutzung dieser Räumlichkeiten. Ansonsten wird vor allem berücksichtigt, 

107 Vgl. Nielsen, Familieretten, S. 58, sowie die Auflistung der Staatsverwaltung von konkreten Einkommensgrenzen unter www.statsforvalt-
ning.dk. 

108  Karnov, Nielsen, ÆL Note 61. 
109 lov om leje, Nr. 237 aus dem Jahre 1979 mit späteren Änderungen. 

http:ning.dk
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bei wem die Kinder wohnen werden. Sind keine minderjährigen Kinder vorhanden, spielen u. a. das 

Alter der Betreffenden, die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, die Frage, wer wäh-
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rend eines Getrenntlebens in der Wohnung gewohnt hat und wer sich am leichtesten eine neue Woh-

nung verschaffen kann, eine Rolle. 

Ist die gemeinsame Wohnung Teil einer Immobilie, die mehrere Wohnungen umfasst und zum Gatten-
Inhalt anteil oder Vorbehaltsgut eines der Ehegatten gehört, kann das Gericht im Scheidungsurteil diesem 

Ehegatten die Pflicht auferlegen, die Wohnung an den anderen Ehegatten zu vermieten und dabei die 
zurück Mietbedingungen festlegen. 

weiter 
Es gibt in der dänischen Praxis grundsätzlich keine Verknüpfung zwischen nachehelichem Unterhalt 

und güterrechtlichem Vermögensausgleich. In einer Reihe gerichtlicher Entscheidungen sind der Ehe-

frau Unterhaltsbeiträge zuerkannt worden, obwohl sie ein größeres Vermögen etwa durch Erbe oder 

durch die Güterteilung erworben hatte110. Ob eine Ehefrau bei der Scheidung ein Recht auf Witwenren-

te behält, spielt ebenfalls für die Frage des nachehelichen Unterhalts keine Rolle111. 

4. Exkurs: vergleichender Blick auf die nordischen Nachbarländer 

Ein ausführlicher Vergleich der hier interessierenden Thematik (Eigenverantwortung, private und 

öffentliche Solidarität – familienrechtliche Rollenleitbilder) in Skandinavien würde den Rahmen der 

vorliegenden Ausführungen sprengen, aber es soll kurz auf einige Aspekte hingewiesen werden, die 

Berücksichtigung verdienen. 

Den Ehegesetzen aus den 1920er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts ging im Rahmen der internor-

dischen rechtlichen Kooperation112 die Arbeit von drei nordischen Familienrechtskommissionen vor-

aus. Die verabschiedeten Gesetze der einzelnen Staaten waren fast identisch. Seitdem hat sich das Fami-

lienrecht auf nationaler Ebene teilweise in etwas unterschiedliche Richtungen fortentwickelt, wobei 

weiterhin auch eine gemeinsame nordische Abstimmung auf diesem Gebiet erfolgt, und Reform- und 

Harmonisierungsbedürfnisse innerhalb des Nordens diskutiert werden113. Es gibt eine ganze Reihe 

gemeinsamer Grundprinzipien der nordischen Länder im Familienrecht, die trotz nationaler Allein-

gänge in der Gesetzgebung und der Verwaltungspraxis zu einem übergeordneten nordischen Gleich-

klang führen. 
▼

▼
 

Die unterhaltsrechtlichen Regelungen während der Ehe sind in ihren groben Zügen vergleichbar. Die 

Grundsätze des Güterstands und der Gütertrennung ebenfalls114. In Norwegen kann ein Ehepartner im 

Falle der Gütertrennung allerdings, auch wenn kein dahingehender Ehevertrag abgeschlossen wor-

den ist, verlangen, dass Vermögen von der Teilung ausgenommen wird, das durch Mittel erworben 

wurde, die ihm bereits im Zeitpunkt der Eheschließung gehörten, oder ihm durch Schenkung oder Erb-

110  Lomholdt Istrup, Ægtefællebidrag, S. 20, Fn. 75, mit Beispielen. 
111	 Dies wurde bereits 1994 gerichtlich abgeklärt. Bis dahin herrschte diesbezüglich eine gewisse Unsicherheit, Lomholdt Istrup, Ægtefællebid-

rag, S. 24. 
112 Vgl. zur skandinavischen Rechtstradition und der internordischen rechtlichen Zusammenarbeit Ring, Gerhard/Olsen-Ring, Line (1999), 

Einführung in das skandinavische Recht, S. 1 ff. mit weiteren Hinweisen. Eine kurze gesamtskandinavische Übersicht zum Familienrecht fin-
det sich bei Ring, Gerhard/Olsen-Ring, Line (2005), in: Dauner-Lieb, Barbara/Heidel, Thomas/Ring, Gerhard, Anwaltkommentar-BGB, Länder-
bericht „Skandinavien“, Bd. 4, S. 1659–1687. 

113 Vgl. zu neueren Überlegungen aus gemeinnordischer Sicht Agell, Anders (2003), Nordisk äktenskapsrätt, en jämförande studie av dansk, 
finsk, isländsk, norsk och svensk rätt med diskussion av reformbehov och harmoniseriungsmöjligheterden (Nordisches Eherecht, eine verglei-
chende Studie zum dänischen, finnischen, isländischen, norwegischen und schwedischen Recht, bei der Reformbedürfnisse und Harmonisie-
rungsmöglichkeiten diskutiert werden), Publikation des Nordischen Rats, Kopenhagen, NORD (nachfolgend: Agell, Nordisk Äktenskapsrätt). 

114  Vgl. näher etwa Dübeck, ZEuP, S. 827. 
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schaft von anderen als dem Ehepartner zugefallen ist115. Damit kann ein Ehepartner durch eine einsei-

tige Entscheidung einen der Zugewinngemeinschaft ähnlichen Güterstand herbeiführen. 
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Der Grundsatz der dänischen Praxis, wonach die Ehegatten sich nach Beendigung der Ehe selbst ver-

sorgen müssen, geht in Norwegen und Schweden bereits aus dem Gesetz hervor116. Wird in Norwe-

gen oder Schweden eine nacheheliche Unterhaltspflicht ausnahmsweise auferlegt, so ist sie ebenfalls 
Inhalt grundsätzlich zeitlich begrenzt. Nach norwegischem Recht kann ein Beitrag in der Regel für eine Peri-

ode von bis maximal drei Jahren festgelegt werden117. In Schweden wird der Beitrag grundsätzlich für 
zurück eine Übergangsperiode von zwischen einem und vier Jahren gewährt118. Es gibt in Schweden im Unter-

schied zu Dänemark und Norwegen keinen generellen Zusammenhang zwischen der Dauer der Ehe 
weiter 

und der Festlegung der Länge der Beitragspflichtperiode. 

Die individuelle Verantwortung der Männer für ihre Kinder wird gegenwärtig in Schweden – das als 

erster Staat weltweit 1974 den „Vaterschaftsurlaub“ einführte – und in Norwegen durch die allein für 

den Vater vorgesehene Elternurlaubsperiode stärker als in Dänemark gefördert, indem, wie oben 

(unter 2.1 a) dargelegt, ein Teil des gesamten Elternurlaubs nur vom Vater bestritten werden kann. 

5. Ergebnisse: Wandel der Rollenleitbilder im Familienrecht – 
Trends und Herausforderungen 

Das dänische Familienrecht hat sich seit dem Erlass der Ehegesetze in den 1920er-Jahren des vergan-

genen Jahrhunderts vergleichsweise wenig verändert. Der Familienbegriff ist in der Gesetzgebung im 

Wesentlichen derselbe geblieben, obwohl die Strukturen des Zusammenlebens großen Wandlungen 

unterworfen sind119. 

Es sind jedoch, vor allem in den letzten Jahrzehnten, Gesetzesänderungen vorgenommen worden, die 

überwiegend in Richtung einer Reduzierung der staatlicherseits eingeforderten privaten Solidarität 

unter den Ehepartnern und einer Stärkung der wirtschaftlichen Selbstversorgung jedes Ehepartners 

gehen. 

Mit der zunehmenden sozialen Absicherung durch die öffentliche Solidarität werden die Ehepartner 

zwar nicht aus ihren ehe- und nachehelichen Solidarpflichten gänzlich entlassen. Tatsächlich erfolgt 

aber eine wesentliche Entlastung. Hinzu kommt der durch die Gerichte betriebene Abbau der Unter-

haltsbeiträge an Ehegatten im Zusammenhang mit Scheidungen120 und die aktuelle Neuregelung, 

wonach Rentenansprüche grundsätzlich dem Rentenberechtigten allein zustehen. 

▼
▼

 

115  § 59 lov om ekteskap.

116  Vgl. für Schweden äktenskapsbalken, 7:7 Abs. 1, für Norwegen § 79 des lov om ekteskap.

117 Bei langen Ehen – wobei nach den Vorarbeiten folgende Richtschnur gilt: mindestens 15 Jahre, wenn die Ehepartner gemeinsame Kinder 


hatten, ansonsten mindestens 25 Jahre – können Unterhaltsbeiträge auch für eine längere Periode zuerkannt werden, Holmøy, Vera/Lødrup, 
Peter (2001), Ekteskapsloven, 4. Aufl., Oslo: Gyldendal akademisk, S. 543 (nachfolgend: Holmøy/Lødrup). 

118 Agell, Anders (2004), Äktenskap, Samboende, Partnerskap, 3. Auflage, Uppsala: Iustus förlag, S. 62. Vgl. auch den Wortlaut in 6:6 Abs. 2 
äktenskapsbalken. 

119 Die Zahl der Ehen ging über Jahrzehnte in Dänemark kontinuierlich zurück. Seit gut zwanzig Jahren ist sie allerdings wieder im Steigen 
begriffen. 1981 gab es rund 25.000 Eheschließungen, 2006 rund 32.000. Insgesamt gibt es bei einer Bevölkerungszahl von gut 5,4 Millionen 
rund eine Million Ehepaare. Die Zahl der Scheidungen ist nach einer erheblichen Steigerung über Jahrzehnte hinweg seit den 1980er-Jahren 
mit rund 15.000 in 1981 und 14.000 in 2006 relativ stabil geblieben. Der Anteil nicht verheirateter Paare hat sich entschieden erhöht. Mitte der 
1970er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts betrug er 8 %, 2005 ungefähr 22 % aller Partnerschaften, vgl. Angaben von Danmarks Statistik, 
abrufbar unter: www.dst.dk, Nielsen, Familieretten, S. 3, sowie Grønborg, themis.dk. 

120 Die Unterhaltspflichten gegenüber Kindern sind hingegen aufrechterhalten worden, die Beiträge sind aber begrenzt. 

http:www.dst.dk
http:themis.dk
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Eheverträge gewinnen in der Praxis eine immer größere Bedeutung. Dadurch wird die Ehe als Mittel 

▼



zur Begründung und Sicherung eines wirtschaftlichen Status geschwächt. Sie bewegt sich in Richtung 
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eines frei gestaltbaren Vertragsverhältnisses, in dem der Grundsatz der Parteiautonomie der „Ver-

tragsparteien“ eine dominante Rolle spielt. Der Gesetzgeber versucht, durch Billigkeitsregelungen im 

Nachhinein Disparitäten, Auswüchsen eines ökonomischen Egoismus bzw. einer Nichtbeachtung des 

Gedankens der gemeinsamen Verantwortung der Ehepartner für die Familie entgegenzuwirken121. 
Inhalt 

Wirtschaftlicher Nutznießer der Reformen, womit sich die Ehe immer mehr auf ein traditionelles Ver-
zurück tragsverhältnis reduziert (vom „Status zum Vertrag“), ist im Endergebnis vorwiegend der finanziell 

stärkere Ehepartner. Die wirtschaftliche Kraft der Frauen als Arbeitnehmer und Vermögensinhaber ist 
weiter 

im Vergleich zur Geburtsstunde der Eheverträge in den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhun-

derts erheblich gestiegen122. Das geschlechtstypische finanzielle Ungleichgewicht mit dem Mann als 

starkem und der Frau als schwachem Partner ist im Abnehmen begriffen. Noch aber ist das Verhältnis 

nicht ausgeglichen. Das macht sich schon in dem Umstand bemerkbar, dass die Rentenersparnisse von 

verheirateten Männern etwa 60 % höher liegen als die der verheirateten Frauen. 

Die weitreichenden finanziellen Solidaritätsgesichtspunkte während der Ehe stehen dem immer stär-

ker werdenden Prinzip nachehelicher Eigenverantwortung gegenüber. Mit der aktuellen Änderung 

der ÆRL, durch die Rentenansprüche zum Großteil aus der Gütertrennung ausgenommen werden, ist 

ein letzter markanter Einschnitt in die nacheheliche Solidarität erfolgt. Es mag hinterfragt werden, 

ob dies immer dem gesellschaftlichen Wunsch, die Ehe als Institution zu erhalten, dienlich ist. Eine 

Gesamtbetrachtung der wirtschaftlichen Situation von Verheirateten und Geschiedenen ergibt ein 

teilweise widersprüchliches Bild. Ein Bild, in dem der Gesetzgeber bemüht ist, flexible Kompromisse 

zwischen dem Gemeinschaftssinn und den Individualinteressen der modernen Gesellschaft zu finden. 

Der Versuch, alle Interessen zu bedienen, führt zwangsläufig zu Unklarheiten und Widersprüchlich-

keiten im familienrechtlichen System. 

Abstract 

A characteristic feature of Danish family law is the principle of equality between the spouses during 

marriage. The law rules constitute a mutual obligation to support each other during marriage. This 

obligation can be fulfilled financially through active employment or by work at home. Each spouse is 

entitled to dispose of his or her own property and is liable for his or her own debts. Equality on divorce 

is met by the community property system based on the principle that assets acquired during marriage, 

assets acquired before marriage, inheritance and gifts are divided equally. This principle is, however, 

modified in different ways through the law itself, and spouses have considerable autonomy to agree on 

different forms of separate property ownership. Spousal maintenance on divorce is not common. The 

primary principle is that each former spouse has to take care for him- or herself. 

▼
▼

 

121 De lege ferenda plädiert Nielsen, Danish Family Law – matrimonial property and cohabitant‘s property, S. 45 u. a. dafür, die Parteienautono-
mie insoweit einzuschränken, dass ein solcher Egoismus und eine solche Nichtbeachtung der gemeinsamen Verantwortung der Ehepartner 
verhindert wird. 

122  Vgl. etwa Dübeck, ZEuP, S. 839. 
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1. Zum Sprachproblem beim Rechtsvergleich 

Inhalt Die komplexen Beziehungen von Individuum und Gesellschaft können soziologisch über den theore-

tischen Ansatz an „Rollenleitbildern“ beschrieben werden. Die Beobachtung tatsächlichen mensch-
zurück lichen Verhaltens in einer Gesellschaft kann gegebenenfalls ein Rollenleitbild erkennen lassen, an 

dem sich dieses Verhalten (bewusst oder unbewusst) orientiert. 
weiter 

Will man „Rollenleitbilder“ im Familien- und Sozialrecht eines Landes identifizieren, muss dieser 

zusammengesetzte Begriff zuvor inhaltlich geklärt werden. Eine Analyse des Rechts setzt Klarheit dar-

über voraus, unter welchem Aspekt die Textmengen der Normen „aufgelöst“ (=αναλυσειν) werden sol-

len. Das ist hier schon deshalb schwierig, weil „Rollenleitbild“ nicht nur ein „Doppelwort“, sondern ein 

aus drei Worten zusammengesetztes „Sammwort“ ist. Jean Paul hatte im Vertrauen auf seine „12 Briefe 

an eine vornehme Dame; nebst einer geharnischten Nachschrift an die Gelehrten“1 der Hoffnung Aus-

druck gegeben: 

„Besonders den Ausländern, die sich in unsere verwickelte Sprache hineinwagen wollen, ist jetzo vielleicht 

das ganze Dickicht der Doppelwörter so gelichtet und ausgehauen, daß ein Lehrling, sobald er nur erträglich 

deutsch zu deklinieren weiß, in den lichten Gängen der Sammwörter kaum mehr abweichen oder im Kom-

paß-Sinne deklinieren wird.“2 

Das mag für die Grammatik gelungen sein – doch reicht dies aus, um einen mehrdimensionalen Begriff 

auch in einer anderen Sprache in der uns gewohnten Weise (im Kompaß-Sinne) als Fragestellung funk-

tionieren zu lassen?3 Wohl nur dann, wenn man sich ohne weiteren Erkenntnisanspruch mit einer kon-

textfreien Wortübersetzung zufriedengeben wollte. Das kann freilich nicht genügen,4 schon deshalb, 

weil „Doppelwörter“ keine Eigenart ausschließlich des Deutschen sind: Auch die nordischen Sprachen 

sind für diese unbegrenzte Möglichkeit kreativer Wortschöpfungen offen. 

Damit wird eine Direktübersetzung allerdings immer noch nicht selbstverständlich. Im Deutschen 

steht „Leitbild“5 für die „leitende Vorstellung oder deren Verkörperung“, für „Ideal“ oder „Vorbild“6. 

Es findet Anwendung in Sätzen wie „die Schule der Zukunft wird durch ein neues Leitbild geprägt 

sein“7. Das Bezugswort „Rolle“ versteht sich im vorliegenden Kontext als „soziale Rolle“, was in der 

Soziologie als die Summe der Verhaltenserwartungen verstanden wird, die an den Inhaber einer sozi-

alen Position gestellt werden. Die Verhaltenserwartungen werden geprägt durch Rollenleitbilder, 

die Ausdruck der Werte und Normen einer Gesellschaft sind und zugleich auch das eigene Rollenver-

▼
▼

 

1  I. e. Jean Paul (d. i. J. P. F. Richter), Ueber die deutschen Doppelwörter. Berlin, 1828. (Sämmtliche Werke, Bd. LV), S. I. 

2  Ebenda, Vorrede, S. I.

3 Zur zentralen Bedeutung der Sprache im Rechtsvergleich s. Reichelt, Gerte, Sprache und Recht. Ein Beitrag zur Integralen Multilinguistik im 


Europarecht. In: Frantzen, Torstein u. a. (Hrsg.), Rett og tolerans. Fetskrift til Helge Johan Thue, Oslo 2007, S. 557 ff., Großfeld, Bernhard, Kern-
fragen der Rechtsvergleichung. Tübingen 1996; Ders., Macht und Ohnmacht der Rechtsvergleichung. Tübingen 1984, insbes. S. 149 ff. 

4 „Words Cannot be Translated – …Übersetzung von Rechtstexten ohne Rechtsvergleichung ist ein ‚bunter Luftballon‘, dessen Bodenberüh-
rung zweifelhaft ist.“ So Ders., Neue Rechtsvergleichung. In: Gottwald, Peter, Jayme, Erik, Schwab, Dieter (Hrsg.), Festschrift für Dieter Henrich 
zum 70. Geburtstag 1. Dezember 2000. Bielefeld 2000, S. 215. Großfeld zitiert dazu Eva Hoffman, Lost in Translation. New York 1991, S. 272: „In 
order to transport a single word without distortion, one would have to transport the entire language around it.” 

5 Das Wort ist jung, es findet sich kein Eintrag in: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. (erarb. unter Leitung von Wolfgang Pfeifer), 
8. Aufl., München 2005. 

6  Wahrig, Gerhard, Deutsches Wörterbuch. München 1997. 
7  Lemma „Leitbild“ in Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. Mannheim, 2000, unter Verweis auf die SZ vom 14.4.1999 
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ständnis des Rolleninhabers beeinflussen. Das ist immer noch sehr abstrakt und wird erst durch den 

▼



Fokus auf ein bestimmtes Rollenleitbild verständlich, hier auf das von Mann und Frau, also auf das 
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geschlechterspezifische. 

Die sprachliche Situation im Dänischen ist ganz ähnlich: Zwar ist die Konnotation „Leit-Bild“ selbst 

nicht geläufig, doch finden sich vergleichbare Doppelwörter wie „lede-stjerne“ (=Leitstern), „lede-tan-
Inhalt ke“ (=Leitgedanke) oder „lede-idé“ (=Leitidee), die der Bedeutung des deutschen Begriffs weitgehend 

entsprechen, wie die Verwendung etwa im Titel einer Dissertation: „Almendannelse som ledestjerne“ 
zurück (=Allgemeinbildung als Leitstern)8 belegen mag. Ebenso wird das Wort „rolle“9 (=Rolle) nicht nur als 

Begriff aus der Welt des Theaters, sondern auch in übertragenem Sinn verwendet, etwa als Titel eines 
weiter 

Aufsatzes über die dänische Alterssicherung: „Danmark som rollemodel“10. 

Allerdings ist damit die sprachliche Problemkomponente der Erfassung des ausländischen Rechts 

immer noch nicht ganz erfasst: Im Dänischen bezeichnet das Wort „ligestilling“ die Gleichheit der 

Geschlechter, während „lighed“ für die Gleichheit im Allgemeinen steht. Vor einer Unterschätzung 

der ideologischen Bedeutung dieser sprachlichen Differenzierung hat Hernes11 schon vor bald zwan-

zig Jahren gewarnt: 

„Frauen können eine Gleichstellung innerhalb der Grenzen der herrschenden Ideologie und Politik erlangen, 

aber die Stoßrichtung dieser Traditionen darf nicht durch Partikularinteressen gefährdet werden. Und Frau-

eninteressen werden in Skandinavien als solche ‚Partikularinteressen’ gewertet; entsprechend bleibt es das 

ideologische Hauptziel der nordischen Frauenbewegung, sie als allgemeines Interesse zu definieren und den 

Bedeutungsinhalt von Gleichheit in all ihren Formen und Ausdrucksweisen den Interessen und Zielen von 

Frauen anzupassen.“12 

Wenn es also grundsätzlich möglich scheint, das dänische Familien- und Sozialrecht darauf zu unter-

suchen, ob darin ein Rollenleitbild von Mann und Frau in Gesellschaft und Familie reflektiert wird und 

wenn ja, welches, so sind dabei die Hintergründe der unterschiedlichen Bedeutung der beiden Worte 

für „Gleichheit“ im Auge zu behalten. 

Darüber hinaus gilt, dass, gerade weil „Sprache […] auch ein Instrument der Politik, der Macht, des Sozi-

alisierens, der Statuszuweisung und des Rechtes“13 ist, das Fehlen von Schlüsselworten wie „Frau“ oder 

„Mann“ oder „Familie“ in einem Gesetzestext noch kein Beweis dafür ist, dass darin nicht mittelbar 

dennoch ein Rollenleitbild von Mann und Frau reflektiert wird. Das erleichtert die Analyse nicht. Der 

Einbezug gesellschaftlicher Prozesse in die Darstellung des Rechts verdient aber deshalb besonderes 

Interesse, weil in Dänemark ganz aktuell das Familien- und Erbrecht unter ausdrücklichem Bezug auf 

Veränderung der gesellschaftlichen Leitbilder reformiert worden sind. 

▼
▼

 

8 Haue, Harry, Almendannelse som ledestjerne. In: Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet, (Hrsg.), Gymnasiepædagogik, 
nr. 38. 2003. 

9  Etwa: „…det spiller ingen rolle“ (=das spielt keine Rolle), s. Bork, Egon, Dansk – Tysk Ordbog. 11. Udg. 2000. Lemma: „rolle”. 
10  Andersen, Jørgen Goul, Pensionsbomber og Pensionsreformer. Danmark som rollemodel. In: Social Kritik, Juni 2004. 
11  Hernes, Helga Maria, Wohlfahrtsstaat und Frauenmacht. Essays über die Feminisierung des Staates. Baden-Baden 1989. 
12  Dies., ebenda, S. 19. 
13  Reichelt, Sprache und Recht, S. 557. 
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Deutschem Juristenbrauch folgend, soll zunächst das Dänische Grundgesetz, „Danmarks Riges Grund-

lov“14 unter dieser Vorgabe überprüft werden. 

Die dänische Verfassung stammt aus dem Jahr 1849, als bei formaler Anerkennung der Monarchie das 
Inhalt parlamentarische System etabliert wurde15. Das Frauenwahlrecht wurde früher als in vielen anderen 

Ländern für Kommunalwahlen bereits 1908 und als Vollwahlrecht bereits 1915 eingeführt. Verfas-
zurück sungsänderungen sind seit jeher äußerst kompliziert geregelt16, was wohl auch ein Grund dafür ist, 

dass die letzte Verfassungsrevision im Jahr 1953 erfolgte. 
weiter 

Sucht man im Verfassungstext nach dem Wort „Frau“, so findet es sich nur einmal in Kap. I, § 2, sucht 

man nach „Mann“, so wird man neben § 2 nur einmal in Kap. VIII, § 81 fündig. Die erste Vorschrift 

regelt die Thronfolge. Danach vererbt sich die Königsmacht (= Kongemakten) zwar grundsätzlich 

gleich an Männer und Frauen, allerdings nach den Regeln des Thronfolgegesetzes17. Dieses Gesetz 

bevorzugt jedoch das männliche Geschlecht18, ohne dass dieser „sex discrimination act has given rise 

to any significant political debate.“19 Der den Männern vorbehaltene § 81 betrifft die Wehrpflicht, der 

(nur) „jeder waffenfähige Mann“20 unterliegt. Auch darin wird allgemein keine Diskriminierung von 

nicht waffenfähigen Männern oder von Frauen gesehen21. Wenn eine dem Art. 3 Abs. 2 des deutschen 

Grundgesetzes entsprechende ausdrückliche Gleichberechtigungsnorm fehlt, heißt das aber nicht, 

dass die Gleichberechtigung der Frauen der dänischen Verfassung nicht wenigstens indirekt zu ent-

nehmen wäre: Die Diskriminierungsverbote des Kap. VII, §§ 70, 71 beziehen sich unstreitig auch auf 

das Geschlecht22. Dennoch: Ein für unsere Fragestellung relevantes „Rollenleitbild“ lässt sich der Ver-

fassung nicht entnehmen. 

Gleiches gilt für den Begriff „Familie“, die 1849 noch nicht als eine vom Staat verfassungsrechtlich zu 

schützende Institution begriffen worden ist und auch später nicht als solche in die Verfassung einbe-

zogen wurde. 

Ebenso dem Denken des frühen 19. Jahrhunderts verpflichtet sind die drei in der dänischen Verfassung 

genannten sozialen Grundrechte, nämlich das Recht auf öffentliche Hilfe (§ 75 Abs. 2), das Recht auf 

freie Berufsausübung (§ 75 Abs. 1) und das Recht auf Bildung (§ 76 Abs. 1). § 75 Abs. 2 nimmt ein elemen-

tares Prinzip des modernen Sozialstaats vorweg, denn nach dieser schon in der ursprünglichen Verfas-

sung von 1849 enthaltenen Bestimmung hat „… derjenige, der sich oder die seinen nicht selbst ernähren 

kann und dessen Versorgung auch keinem anderen obliegt, Anspruch auf öffentliche Hilfe, jedoch nur, wenn 

er die diesbezüglichen gesetzlich festgelegten Verpflichtungen auf sich nimmt.“23 

▼
▼

 

14	  Lov 1953-06-05 nr. 169, Danmarks Riges Grundlov. 
15	 Zur Entstehungsgeschichte s. Hvidt, Kristian, Grundlovens historie. In: Zahle, Henrik (red.), Grundloven. Danmarks Riges Grundlov med kom-

mentar. Kopenhagen 2006, S.1 ff. ; zum dänischen Recht insgesamt s. in deutscher Sprache Inger Delbrück, Einführung in das dänische Recht, 
Baden-Baden 1996. 

16	 S. ebenda, Kap. X, § 88 und Rehof, Lars Adam, The Danes, their Constitution and the International Community. In: Dahl, Børge, Torben Mel-
chior, Tamm, Ditlev, (ed.), Danish Law in a European Perspective. 2. Aufl. Kopenhagen 2002, S. 61 ff., hier S. 62. 

17	 Lov 1953-03-27 nr. 170 Tronfølgelov. 
18	 Ebenda, § 2.: Ved en konges død overgår tronen til hans søn eller datter, således at søn går forud for datter, og i tilfælde af, at der er flere børn 

af samme køn, den ældre går forud for den yngre. (Mit dem Tod des Königs geht der Thron an seinen Sohn oder seine Tochter, wobei der Sohn 
der Tochter vorgeht und, falls es mehrere Geschwister gleichen Geschlechts gibt, das ältere dem jüngeren vorgeht. Übers. vom Verf.) 

19	  Rehof, The Danes …, S. 67. 
20	  Grundlov § 81: „Enhver våbenfør mand…“ 
21	 S. z. B. Zahle, Hendrik, Dansk forfatningsret. Bd. 2, Regering, forvalting og dom. Kopenhagen 1989, S. 311: „Det kan ikke anses for stridende 

mod denne bestemmelse at pålægge kvinder og ikke-våbenføre personer pligt til at bidrage til landets forsvar.“ Zur Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen unter dem Aspekt der Beschränkung der Wehrpflicht in Deutschland auf Männer s. Köhler, Peter A.: Anmerkung zu 
EuGH 11.3.2003 C-186/01 Alexander Dory ./. Deutschland. Richtlinie 76/207/EWG Art. 2. In: The European Legal Forum = Forum iuris communis 
Europae 3 (2003) S. 100 ff. 

22 S. die Kommentare zu §§ 70, 71 bei Zahle, Grundloven… S. 425 ff.

23  Übersetzung nach Réné Gralla, Grundrechtsschutz in Dänemark, 1987, S. 427.




 

Kapitel II. 
Obwohl Rechtsprechung und Lehre in Dänemark dieser Verfassungsbestimmung nur marginale sub-

▼



jektiv-rechtliche Qualität beimessen24, setzt die Norm immerhin die Existenz eines öffentlichen Fürsor-
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gewesens voraus (s. u. unter 4.3). Das prinzipielle Fürsorgerecht aus § 75 Abs. 2 führt somit dazu, dass 

die öffentliche Hilfe nicht als bloßes Almosen gewährt werden kann, sondern dass sie jedem Bedürf-

tigen, der zur Selbsthilfe nicht in der Lage ist, als ein Recht zusteht. 

Inhalt 

3. Familienrecht 
zurück 

Auch in Dänemark variierten familienrechtliche Traditionen, selbst solche „heiligster Art“ mit der 
weiter 

gesellschaftlichen Entwicklung25; stets verflochten mit dem die Familien beim Tod eines Mitglieds 

unmittelbar betreffenden Erbrecht war (und ist) das Familienrecht beides: Teil und Konstituens der 

kulturellen Entwicklung. 

„Family law and the law of inheritance tell stories about the culture that helped to shape it and which it in 

turn helped to shape. […] As the formation, functions and ideology of the family are historically and cultural-

ly influenced, family law will change accordingly over time.”26 

Weil diese Zusammenhänge ernst genommen werden, kann im Folgenden nur versucht werden, 

wenigstens die augenfälligen Grundzüge aufzuzeigen. 

Die Abkehr von der überkommenen paternalistischen Auffassung der Ehe begann Anfang des 

20. Jahrhunderts. Die von einer „familieretskommission“ (=Familienrechtskommission)27 im Zeitraum 

von 1910 bis 1918 erarbeiteten Vorschläge führten zur rechtlichen Gleichstellung von Mann und Frau, 

zur standesamtlichen (nicht mehr nur kirchlichen) Eheschließung, zur Einführung des Ehegatten-

Pflichtteils im Erbrecht und zur bürgerlich-rechtlichen Regelung der Ehescheidung. Dieses zeitgemäß 

modernisierte Eherecht war lange Zeit der allgemein akzeptierte rechtliche Rahmen auch der Fami-

lie als sozialer Institution. Sie war gesellschaftlich derart verankert, dass man in den 1930er-Jahren die 

Strafbarkeit des Ehebruchs aufheben und die rechtliche Diskriminierung unehelicher Kinder beseiti-

gen konnte: Das Reformgesetz wurde damit begründet, dass die Ehe als Grundlage der Gesellschaft von 

niemanden in Zweifel gezogen werde, sodass man auf den überkommenen Schutz ehelich geborener 

Kinder verzichten könne28. Eine Ausnahme findet sich bis heute wiederum in der Regelung der Thron-

folge: Hierfür kommen nur Kinder in Betracht, die in „gesetzmäßiger Ehe geboren sind.“29 Insgesamt 

blieb das Eherecht aber lange Zeit außerhalb jeglicher politischen Kontroverse, sodass Alf Ross es 1953 
▼

▼
 

24	 Grundsätzlich kann kein Anspruch gegen die Träger staatlicher Gewalt direkt auf § 75 Abs. 2 gestützt werden, s. z.B. Henrik Zahle, Dansk 
forfatningsret. Bd. 3, Menneske rettigheter. Kopenhagen 1989, S. 220 

25	 Diese Wechselwirkung reflektiert auch die (Rechts-)Sprache: „Seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kann man sich vorstellen, dass 
semantische Traditionen, und seien es solche heiligster Art, mit der gesellschaftlichen Entwicklung variieren.“ Luhmann, Niklas, Gesell-
schaftsstruktur und Semantik. Frankfurt/Main 1980, S. 1. 

26 Nielsen, Linda, Equality and Care in Danish Family Law and Law of Inheritance. In: Dahl u. a., Danish Law …, S. 179.

27 Zu dieser und der Eherechtsreformen der 1920er-Jahre s. Nielsen, ebenda und Lund-Andersen, Ingrid, Ægteskab og andre samlivsformer – 


Aktuel ægteskabsret. In: Lund-Andersen (u. a.), Familieret. Kopenhagen, 5. Aufl. 2003, S. 130 ff. 
28	 S. das Zitat der Reichstagsdrucksache 1934/35 A, sp. 2587 bei Lund-Andersen, Ægteskab…, S. 130. 
29	 S. Lov 1953-03-27 nr. 170 Tronfølgelov, § 5 Abs. 1; dabei reicht „gesetzmäßige Ehe“ weiter als bei den einfachen Bürgern, denn der König bedarf 

zur Eheschließung der Zustimmung des Reichstags – fehlt diese, so verlieren die dieser Liaison entstammenden Kinder das Thronfolgerecht, 
s. ebenda, Abs. 2. 
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als ein Beispiel für einen Rechtsbereich nennen konnte, in dem rechtspolitische Probleme den Charak-

ter von rechtstechnischen Problemen angenommen hätten30. Ein im Jahr 1957 zur Vorbereitung einer 
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Eherechtsreform eingesetzte „Ægteskabsudvalg“ (Ehestandsausschuss) hatte dementsprechend einen 

primär rechtstechnischen Auftrag. Das wichtigste Ergebnis seiner zwischen 1961 und 1968 mit äußers-

ter Gründlichkeit erarbeiteten fünf „Betænkninger“ (Gutachten) bestand in der Feststellung, dass das 

in den 1920er-Jahren gesetzte Recht nach wie vor allen grundsätzlich zu regelnden Fragen gerecht 
Inhalt werde und nur ein „ajourføring“31 (Aktualisierung) erforderlich sei. In das Gesetz wurde schließlich die 

einvernehmliche Scheidung der Ehe eingeführt sowie die Möglichkeit, dass nach dreijähriger (heute: 
zurück zweijähriger) Trennung der Ehegatten eine Ehe auch auf einseitigen Wunsch nur einer der Partner 

geschieden werden kann32. 
weiter 

Noch während des Gesetzgebungsverfahrens kam es im Jahr 1968 im Folketing jedoch zu unerwartet 

heftigen Debatten über die Reform. Die Diskussion war eine Reaktion auf tief greifende soziale Ver-

änderung um die Anerkennung anderer Formen des Zusammenlebens als das in der überkommenen 

Institution Ehe. Ende der 1960er-Jahre wurde der Wandel zentraler, lange Zeit konstanter familiensozi-

ologischer Daten unübersehbar:33 

▼
▼

 

▼



Anzahl	der		 
Eheschließungen 

Anzahl	der		 
Scheidungen 

Scheidungen	pro	 
1.000	Ehen 

Außereheliche		 
Geburten 

1931–40* 33.176 3.084 4,0 9,3 

1941–50* 37.593 5.977 6,3 8,4 

1951–60* 35.022 6.604 6,0 7,0 

1961–65* 38.743 6.497 5,5 8,8 

1966–70* 39.515 7.943 6,4 10,9 

1971 31.801 13.401 10,8 12,3 

1973 30.813 12.637 10,5 17,1 

1975 31.782 13.264 10,6 21,8 

1977 32.174 13.383 10,8 25,9 

1979 27.842 13.044 10,7 30,7 

1981 25.411 14.425 12,1 35,8 

1983 27.096 14.763 12,7 40,6 

1985 29.322 14.385 12,9 43,0 

1987 31.132 14.381 13,0 45,5 

*Durchschnittszahlen 

Blickt man in der Tabelle auf die Zahlen des Jahres 1971, so wird der in ganz Europa latent wirksame 

„social change“ der 1960er-Jahre auch für Dänemark plötzlich zur statistischen Größe. Die Eheschlie-

ßungen sinken um fast 1/4, die Scheidungszahlen verdoppeln sich gegenüber den bis 1965 geltenden 

Durchschnittszahlen und betreffen nun über 10 % der Ehen. Gleichzeitig beginnen die außerehelichen 

Geburten rapide und kontinuierlich zu steigen. 

Es wurde ein weiterer Ehestandsausschuss („Ægteskabsudvalg 69“) eingesetzt. Für dessen 1973–74 vor-

gelegten Gutachten wird hervorgehoben, dass darin an einem bereits 1920 begründeten und in der 

Reform von 1957 weiter ausgebauten Ehe-„Leitbild“ festgehalten wird, nämlich der Vorstellung der 

30 Ross, Alf, Om ret og retfærdighed. Kopenhagen 1953, S. 417.

31  S. mit ausführlichem Zitat Lund-Andersen, Ægteskab …, S. 131.

32  S. Lov nr. 256 vom 4.6.1969.

33  Tabelle aus Lund-Andersen, Ægteskab…, S. 134 unter Verweis auf das Statistisk Årsbog.
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Ehe als einer Form des freiwilligen Zusammenlebens zweier rechtlich gleichgestellter und selbststän-

▼



diger Personen34. Aus diesem Grund sah man (und sieht man bis heute) keinen Anlass, das Zusammen-
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leben unverheirateter Paare (verschiedenen Geschlechts) gesetzlich eigens zu regeln. Man befürchtete 

nicht nur, damit eine „Ehe zweiter Klasse“35 zu etablieren, sondern auch eine Untergrabung der über-

kommenen Institution: Unverheiratete Paare sollten den verheirateten zwar möglichst gleichgestellt, 

nicht aber besser gestellt werden als diese36. Die Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare wurde 
Inhalt	 demgegenüber in ausdrücklicher Anlehnung an die Rechtswirkungen der überkommenen Institution 

Ehe gesetzlich geregelt. 
zurück 

3.1. Ehe- und Scheidungsrecht 
weiter 

Die Eheschließung, Eheauflösung und -scheidung sind im Ehegesetz37, die Rechtswirkungen der Ehe 

im „Ehewirkungsgesetz“38 geregelt. 

3.1.1	Das	Ehewirkungsgesetz 

Das Leitbild der Gleichberechtigung und Selbstständigkeit der Ehepartner findet Ausdruck in § 2 des 

Ehewirkungsgesetzes, in dem die Pflicht zum geschlechtsunabhängigen gegenseitigen Unterhalt fest-

geschrieben ist. Sie wird primär durch Geldleistungen, Arbeit im Haus oder durch andere persönlich 

erbrachte Leistungen (z. B. Kinderbetreuung39) erfüllt, je nach individuellem Leistungsvermögen der 

Partner nach dem Maßstab, der „für die Lebensumstände des Paares als angemessen anzusehen ist“40. 

Kann ein Ehepartner die für die eigenen Bedürfnisse erforderlichen Mittel nicht selbst durch Arbeit 

(das ist auch Arbeit im ehelichen Haushalt) erwerben, so ist der andere Partner ihm oder ihr verpflich-

tet, angemessene Geldmittel zu überlassen41. Als allgemeinen Güterstand statuiert das Gesetz die 

Gütergemeinschaft (almindeligt formuefællesskab), ausgenommen sind allein höchstpersönliche und 

unveräußerliche Rechte42. Grundsätzlich43 haben die Ehegatten alleinige separate Verfügungsgewalt 

über ihren Anteil am Gemeinschaftsvermögen, sie haften insoweit auch allein für eigene Schulden. 

Eine wechselseitige Verpflichtung des einen Partners durch Rechtsgeschäft des anderen ist nur in der 

„Haushaltsregel“ des § 11 Ehewirkungsgesetz für Geschäfte des täglichen Lebens und im Interesse der 

Kinder vorgesehen. Damit gleichgestellt sind auch die „besonderen Bedürfnisse der Hausfrau”44 (nicht 

auch des Ehe[haus]mannes!), was als ein Relikt aus der Zeit, „when women normally stayed at home 

without own income“45 bezeichnet wird. 

3.1.2	Das	Scheidungsrecht 

Die Ehe endet mit dem Tod eines Partners, der Auflösung46 oder der Scheidung. Quasi zwischen Tod und 

Scheidung liegt das Institut der „Separation“: Danach werden die rechtlichen Ehewirkungen zeitweise 

suspendiert, wenn ein Partner meint, das Zusammenleben nicht mehr fortsetzen zu können47. Diese 

▼
▼

 

34  S. Ebenda, S. 135: „… opfattelsen af ægteskabet som et frivilligt samliv mellem ligestellede og selvstændige personer.“

35  S. Lund-Andersen, Ægteskab Ebenda, S. 137 unter Bezug auf den Bericht des Ægteskabsudvalg 69: „ægteskabet af anden klasse.“

36  S. Ebenda, „De samboende par bør ikke som følge af reformforslagene stlles bedre end ægtefæller, men i det højeste ligestilles med gifte.”

37  Lovbekendtgørelse 2007-01-15 nr. 38 om ægteskabs indgåelse og opløsning.

38  Lovbekendtgørelse 1995-01-05 nr. 37 om ægteskabets retsvirkninger.

39  S. ebenda, § 2 Abs. 2: Til underholdet henregnes, hvad der udkræves til husholdningen og børnenes opdragelse ...

40 Ebenda, § 2 Abs. 1: Det påhviler mand og hustru gennem pengeydelse, gennem virksomhed i hjemmet eller på anden måde, at bidrage, hver 


efter sin evne, til at skaffe familien det underhold, som efter ægtefællernes livsvilkår må anses for passende. 
41	 Ebenda, § 3: Kan udgifterne til en ægtefælles særlige behov og udgifterne ved de hverv, som han efter skik og brug og ægtefællernes forhold 

har at varetage for familiens underhold, ikke dækkes af det bidrag, han selv skal yde ifølge § 2, er den anden ægtefælle pligtig at overlade ham 
de fornødne pengemidler i passende beløb ad gangen. 

42	 § 15 Abs. 1: Alt hvad ægtefællerne ejer ved ægteskabets indgåelse eller senere erhverver, indgår i almindeligt formuefællesskab... Abs. 2: På 
rettigheder, som er uoverdragelige eller i øvrigt af personlig art, får reglerne om formuefællesskab dog kun anvendelse i den udstrækning, 
hvori det er foreneligt med de for disse rettigheder særlig gældende regler. 

43 Zu den Ausnahmen, etwa Zustimmungsbedürfnis des Ehepartners bei Geschäften betr. ehel. Wohnung und Hausrat etc., s. Dübeck, Einführung 

… S. 243 ff. und Rosenkjær, Ulla, Rørbæk, Leif, Gleerup, Anna Lind (Hrsg.), An Introduction to Danish Law. 2. Aufl. Allingaabro 2008, S. 397 ff.


44 Lov om ægteskabets retsvirkninger § 11 Abs. 1 S. 2: Samme ret har hustruen med hensyn til sædvanlige retshandler til fyldestgørelse af sit sær-

lige behov ... 

45	  Rosenkjær u. a., Introduction …, S. 401. 
46	  Diese kommt bei Mängeln der Eheschließung in Betracht und spielt in der Praxis keine Rolle, s. Dübeck, Einführung …, S. 238. 
47	  S. ægteskabslov, Kap. 4. Separation. § 29. Abs. 1:En ægtefælle, som ikke mener at kunne fortsætte samlivet, har ret til separation. 
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Rechtsfolge entfällt wieder, wenn die eheliche Gemeinschaft wieder aufgenommen wird. Andernfalls 

kann nach einem Jahr der Separation einseitig, einvernehmlich bereits nach sechs Monaten Schei-
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dungsantrag gestellt werden48. Ehescheidungen sind häufig: Im Jahr 1983 erreichten sie mit 54,48 % 

der geschlossenen Ehen einen Höhepunkt, der bis 1993 auf 35,5 % sank, um bis 2003 langsam wieder 

auf 44,4 % zu steigen; 2006 war eine Scheidungsquote von 39,5 % zu verzeichnen.49 

Inhalt Das Scheidungsrecht stammt aus dem Jahr 1874, wesentliche Grundzüge gelten bis heute: So beruht 

das Gesetz auf der Annahme, dass die Vermögensteilung der Partner einer gescheiterten Ehe deren 
zurück Privatsache ist. An dieser Auseinandersetzung besteht – anders als bei der Nachlassteilung, bei der 

Erbschaftssteuer anfällt! – kein öffentliches Interesse50. Allerdings hat man inzwischen (nicht zuletzt 
weiter 

im Zuge der Familienrechtsreformen) erkannt, dass die ökonomischen Folgen einer Scheidung nicht 

nur Privatsache sind, sondern oftmals auf Kosten des sozial schwächeren Partners gehen und sich vor 

allem auf die Kinder aus der Beziehung auswirken. Deshalb wurde 2007 vom Justizministerium ein 

„Ægtefælleskiftudvalg“, also ein „Scheidungsrechtsausschuss“ eingesetzt, um eine Reform insbeson-

dere der Verfahrensregeln vorzubereiten51. 

Solange reflektieren die Scheidungsfolgen die gesetzlichen Ehewirkungen: Die ehelichen Unterhalts-

pflichten enden, das gemeinsame Vermögen wird halbiert, wobei individuelle Schulden unberück-

sichtigt bleiben. Die Rechtsprechung hat eine von diesem Grundsatz abweichende ungleiche Vermö-

gensteilung dann vorgenommen, wenn einer der Partner ein erheblich höheres Vermögen in die Ehe 

eingebracht hat als der andere und die Ehe weniger als fünf Jahre gedauert hat52. Wenn ein nachehe-

licher Unterhalt zugesprochen wird53, dann nur unter besonderen Umständen und nur auf begrenz-

te Zeit nach Maßgabe des Bedarfs (insbesondere für berufliche Aus- und Weiterbildung) und der Leis-

tungsfähigkeit der Geschiedenen. 

Mit dem „Gesetz zur Wahrung von Hinterbliebenenrenten bei Separation und Scheidung“54 wurde ein 

erster Reformschritt (im Kontext mit der Erbrechtsreform) getan. So wurden die bisherigen Anwart-

schaften auf Witwenrenten geschlechtsneutral gestaltet und als Konsequenz auch in „ægtefællepensi-

on“ (wörtlich: Ehegemeinschaftsrente) umbenannt. Seit 1. Januar 2007 gilt insoweit gleiches Recht für 

Witwen und Witwer. Der Gesetzgeber entschied sich dabei nicht für die „familienpolitische“ Zielset-

zung, i. e. den Einbezug von Rentenanwartschaften in das hälftig zu teilende Vermögen, sondern für 

das „rentenpolitische“ Ziel der Alterssicherung, dem das separate Herausrechnen der eigenen während 

der Ehedauer erworbenen Rentenanwartschaften im Voraus entspricht55. Voraussetzung ist (u. a.), dass 

der frühere Ehegatte zum Scheidungs- oder Trennungszeitpunkt für den anderen beitragspflichtig in 

einem Rentensystem wie ATP oder aufgrund seines Anstellungsvertrags war, das eine kollektiv berech-

nete „ægtefællepension“ vorsah und dass die Ehe wenigstens fünf Jahre bestanden hatte.56 Das Gesetz 

regelt damit im Einzelnen die Vorgaben des Ehewirkungsgesetzes, durch dessen ebenfalls 2007 ein-

geführten §§ 16 lit a–h die Übertragung von Rentenanwartschaften für die Beendigung der Ehe durch 

Scheidung, Separation oder Tod eingeführt wurde. Der Einbezug der öffentlich-rechtlichen Arbeits-

markt-Zusatzrente ATP ist ein Beispiel für die funktionale Verzahnung von Familien- und Sozialrecht. 

▼
▼

 

48	 S. ebenda, § 30. Von der Separation zu unterscheiden ist das tatsächliche Getrenntleben, das nach zwei Jahren den einseitig gestellten Schei-
dungsantrag ermöglicht, s. ebenda, § 32: En ægtefælle har ret til skilsmisse, når ægtefællerne på grund af uoverensstemmelser har levet 
adskilt i de sidste 2 år. S. auch Dübeck, Einführung, S. 243 ff. und Nielsen, Linda, Eqality and Care … In: Dahl u. a., Danish Law …, S. 186. 

49  S. die Tabelle bei Jørgen U. Grønborg, www. Synopsis.dk.

50 So Skat Rørdam, Julie, Ægtefælleskiftet – et længe overset problembarn. In: Juristen 2008/2, S. 33 ff., hier S. 33 und Dies.: Ægtefælleskiftet i 


civilproyessuel belysning. Kopenhagen 2007. 
51	  S. mit Nachweisen Dies., Ægtefælleskiftet – et længe overset problembarn, S. 33. 
52	  Rosenkjær u. a., Introduction … S. 404. 
53	 S. ægteskabslov, § 49. I forbindelse med separation eller skilsmisse træffes der bestemmelse om, hvorvidt der skal påhvile en ægtefælle pligt til 

at yde bidrag til den andens underhold. 
54	  Lov 2006-06-07 nr. 484 om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse. 
55	  S. Karnovs Lovsammling, Anm. 1 zu Lov 2006-06-07 nr. 484. 
56	  Lov 2006-06-07 nr. 484, § 1 Abs. 1. Weitere versicherungsrechtliche Detailvorschriften finden sich in Abs. 2 bis 4 der Vorschrift. 

http:Synopsis.dk
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Das Scheidungsverfahren selbst findet (wie das Verfahren zwecks Separation) nur in seltenen Fällen als 

▼



Prozess vor einem Gericht statt, in der Praxis werden mehr als 90 % der Scheidungen57 von der regional 
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dafür zuständigen Verwaltungsbehörde „genehmigt“ (bevilling)58. Kritisiert wird in diesem Zusam-

menhang nicht nur, dass etwa im Jahr 2006 immerhin 763 Ehepaare den langwierigen und kostspie-

ligen Prozessweg beschreiten mussten, sondern auch, dass man es in 14.343 Fällen den Betroffenen 

überließ, eine Situation zu lösen, in der ansonsten staatliche (Sozial-)Gesetze Gleichheitsverletzungen 
Inhalt oder der Benachteiligung der wirtschaftlich Schwächeren entgegenwirken59. Kommt die Behörde zu 

dem Eindruck, die von den Parteien getroffenen Vereinbarungen betr. Unterhalt oder Vermögenstei-
zurück lung seien ungerecht, so kann sie auf eine ausgleichende Lösung mit dem Druckmittel hinwirken, die 

Genehmigung sonst zu verweigern. Das setzt aber, da die Behörde selbst keine Sachaufklärung betrei-
weiter 

ben kann, immer voraus, dass von den Parteien ein entsprechender Tatbestand vorgetragen wird. 

Die elterliche Gewalt ist demgegenüber der Disposition der Parteien entzogen. Sie wird seit 200160 von 

den Eltern generell gemeinsam ausgeübt, eine eigene Regelung muss bei der Scheidung nur getroffen 

werden, wenn ein Elternteil die elterliche Gewalt dem anderen mit einer am Kindeswohl orientierten 

Begründung absprechen lassen will. Die Verteilung des Kindergelds spielt im Scheidungsverfahren 

ebenso keine Rolle wie in Ehe oder Partnerschaft: Gesetzlich ist geregelt61, dass die Leistung stets an die 

Mutter ausgezahlt wird, es sei denn, diese stellt selbst einen Antrag auf Auszahlung z. B. an den Vater. 

3.2 Erbrecht 
Das Erbrecht und die gesetzliche Erbfolge wurden aktuell mit Wirkung zum 1. Januar 2008 durch 

Änderung des „Arvelov“ (Erbgesetz) reformiert.62 Die gesetzliche Erbfolge blieb dabei unverändert: 

Erben erster Ordnung sind nach wie vor die Abkömmlinge des Erblassers, sie schließen grundsätzlich 

alle Verwandten nachfolgender Ordnungen vom Erbe aus.63 Ehegatten sind gegenseitig gesetzliche 

Alleinerben, wenn keine Abkömmlinge des verstorbenen Gatten vorhanden sind. Ansonsten belief 

sich ihr gesetzlicher Erbanspruch bisher auf 1/3 des Nachlasses, seit der Erbrechtsreform wurde er auf 

die Hälfte des Nachlasses erhöht64. Der Pflichtteilanspruch des Ehegatten beträgt 1/4 des Nachlasses. 

Mit der Erbrechtsreform sollte das Ehegattenerbrecht an die neuen Muster familiären Zusammen-

lebens angepasst werden65. Die aus dem Jahr 1963 stammenden Regelungen des Erbgesetzes reflek-

tierten zwar bereits die Ende der 1960er-Jahre einsetzenden sozialen Veränderungen – im Laufe von 

bald 50 Jahren wurden aber „aus Kindern Leute“, d. h. Familien, in deren Verband Kinder aus unter-

schiedlichen Verbindungen der Eltern leben, gibt es inzwischen viel häufiger als früher, unverheiratet 

zusammenlebende Paare mit Kindern sind längst kein Ausnahmefall mehr und die Zahl älterer Wit-

wen oder Witwer, die ein zweites Mal heiraten, nachdem die Kinder erwachsen sind, stieg synchron 

▼
▼

 

57	  S. Lund-Andersen, Ægteskab …, S. 197. 
58	 S. Ægteskabslov, § 37, Abs. 1: Separation eller skilsmisse gives ved bevilling eller dom. Das Verfahren kostet einheitlich 500 Kronen, s. ebda., 

Abs. 2. 
59	 Skat Rørdam, Ægtefælleskiftet – et længe overset problembarn. S. 34, die daran erinnert, dass ansonsten bei Miete, Kauf, Verbraucherschutz 

u. v. a. m. Schutzmechanismen zugunsten des ökonomisch unterlegenen Partners eingreifen. 
60  Rechtsänderung durch Lov 2001-06-07 nr. 461 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. 
61  S. Lov 2001–06-07 nr. 460, Børnelov. 
62 Lov 2007–06-06 nr. 515, Arvelov. Zu einer mit dem Erbrecht der nordischen Länder vergleichenden Darstellung s. Lødrup, Peter, Ny dansk 

arvelov – noen kontraster til norsk rett. In: Rett og toleranse. Festskrift til Helge Johan Thue, S. 531–546. 
63	  S. Ebenda, Kap. 1, Slægtninges arveret. Arv efter loven. 
64	 S. Ebenda, Kap. 2, § 9 Abs. 1 und 2. Testamentarisch können zugunsten eines Ehegatten 7/8 des Nachlasses vermacht werden, denn der Pflicht-

teil der Abkömmlinge beträgt 1/8. Wurde im Ehevertrag die Überschreibung auch des sonst aus dem Gemeingut fallenden Sondervermögens 
vereinbart, so kann der Erbanteil des Ehegatten auf 31/32 anwachsen, s. mit Beispielen Karnovs Lovsammling, Anm. 18 zu Arvelov, § 9 und 
Nielsen, Linda/Feldthusen, Rasmus Kristian, Arveretten. Kopenhagen 2007. 

65	 Zum Hintergrund der Reform s. Betænkning nr. 1473/2006 om revision af arvelovgivningen mv. Zur aktuellen Gesetzeslage s. Holdgaard, 
Marianne, Suppleringsarv og nye familienmønstr. In: Ugeskrift for Retsvæsen, 2007 B, S. 301 ff. und Axelsson, Anne Kristine/Hounsgaard 
Trabjerg, Ib, Ny arvelov og ændringer i reglerne om begunstigelsesindsættelser. In: Juristen, 2008/1, S. 24 ff. und Lødrup, Ny dansk arvelov. 
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mit der wachsenden Lebenserwartung von Männern und Frauen66. Signifikant für diese Prozesse ist 

▼



auch die ebenfalls zum 1. Januar 2008 geänderte statistische Definition von „Familie”: Bisher wurden 
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junge Menschen bis zum 18. Lebensjahr dann zur Familie ihrer Eltern gezählt, wenn sie nicht verhei-

ratet waren, selbst kein eigenes Kind betreuten und nicht als Paar zusammenlebten. Jetzt liegt diese 

Altersgrenze (bei Vorliegen der anderen genannten Voraussetzungen), ab der man in der Statistik als 

„allein lebend“ gezählt wird, bei 25 Jahren67. 
Inhalt 

Ein Teilziel der Reform bestand deshalb auch darin, das Bedürfnis zu vermindern, auf diese neuen Fami-
zurück lienkonstellationen mit „einander überholenden“ Testamenten zu reagieren. Im Vordergrund stand 

aber die Stärkung der Rechtsstellung des länger lebenden Ehegatten, primär durch die Erhöhung sei-
weiter 

nes „Aussonderungsrechts“ aus dem Nachlass vor Erbteilung, des sog. „Zusatz- bzw. Ergänzungserbes“ 

(suppleringsarv68). Dieses Recht erlaubt dem länger lebenden Ehegatten, aus dem Nachlass so viel 

auszusondern, dass ihm insgesamt unter Berücksichtigung seines eigenen Erbanspruchs ein Nettover-

mögen in der festgesetzten Höhe verbleibt. Zugleich hat man versucht, neben dem „Vorgriff“ der Ehe-

gatten die erbrechtliche Position der nicht gemeinsamen Abkömmlinge, also der Kinder nur eines der 

Partner (særbarn, nicht gemeinschaftliches Kind z. B. aus einer früheren Verbindung) in einem gewis-

sen Umfang zu sichern. 

3.2.1	Aussonderungsrecht	der	Ehegatten 

Das Aussonderungsrecht der Ehegatten kann anlässlich der Erbteilung bei Tod eines Partners geltend 

gemacht werden oder später. Der oder die Längerlebende hat nämlich die Wahl, das Gemeinschaftsgut 

ungeteilt zu behalten, ohne dass eine Nachlassteilung stattfindet69. Der Wert des Aussonderungsrechts 

wurde von 200.000 dkr auf 600.000 dkr verdreifacht, ein Betrag, der jährlich nach den für „Transfer-

einkommen“ (overførselsindkomster) geltenden gesetzlichen Regeln überprüft und gegebenenfalls 

angehoben wird70. Das Aussonderungsrecht galt bisher nur für das Gesamthandsvermögen und das 

Eigenvermögen des Erblassers71, jetzt hat man Leistungen mit einbezogen, 

„die aufgrund des Todesfalles gezahlt werden, Schadensersatzansprüche für den Verlust des Versorgers, 

Lebensversicherungsansprüche und Rentenleistungen“72. 

Zu den Rentenanwartschaften zählen bei der Vermögensteilung aufgrund Todes neben den eigenen 

Ansprüchen des überlebenden Gatten auch „vergleichbare Rechte“73, eine weitere Folge der „ehegat-

tenfreundlichen“ Tendenz74 der Reformgesetzgebung. Damit verringert sich der Aussonderungsan-

spruch sowohl um Einmalzahlungen anlässlich des Todesfalls wie auch um laufende an den Verstor-

benen bereits gezahlte oder später zahlbare „ratepensionen“75, deren Wert aktuarisch berechnet wird. 

Es spielt keine Rolle, ob es sich um Privatversicherungen oder öffentlich-rechtliche Versicherungen 

▼
▼

 

66 Im Jahr 2005 betrug die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern 75,6 Jahre, bei Frauen 80,2, s. Nordischer Ministerrat (Hrsg.), 
Nordic Statstical Yearbook 2007, S. 68. 

67	  S. www.dst.de, Danmarks Statistik, Nyt fra Danmarks Statistik, Jan. 2008. 
68	  Arvelov, Kap. 2, § 11 Abs. 2. 
69	  Arvelov, §§ 17–34; dieses Wahlrecht bestand auch nach altem Recht, s. Axelsson u. a., Ny arvelov … S. 26. 
70	 S. Ebenda, § 11 Abs. 2 i.V.m. § 97, der auf das „Gesetz zur Regulierung von Transfereinkommen/-leistungen“ (=Lov 2003-05-28 nr. 373 om en 

satsreguleringsprocent) verweist. Danach wird (verkürzt) der Betrag dann erhöht, wenn der Durchschnittsjahreslohn um wenigsten 2,03 % steigt. 
71	  S. Dübeck, S. 259 und Holdgaard, Suppleringsarv …, S. 5. 
72	 Arvelov, § 19 Abs. 1 S. 2: Ved vurderingen heraf tages hensyn til midler, som den længstlevende ægtefælle vil modtage i arv fra den førstafdøde 

ægtefælles fuldstændige særeje, samt erstatnings-, forsikrings- og pensionsbeløb, der tilfalder den længstlevende ægtefælle i anledning af 
den førstafdøde ægtefælles død. 

73	 S. Ehewirkungsgesetz § 16a:Ved skifte efter en ægtefælles død udtager den længstlevende ægtefælle egne pensionsrettigheder og lignende 
rettigheder forlods af fællesboet. Der für den Fall der Scheidung/Separation geltende § 16b bezieht lignende rettigheder (=vergleichbare 
Rechte) nicht mit ein. 

74	  Karnovs Lovsammling, Anm. 27 zu § 16a Ehewirkungsgesetz. 
75	 Das sind ab einem vertraglich vereinbarten Zeitpunkt wiederkehrend gezahlte Leistungen aus Kapitalversicherungen, s. Holdgaard, 

Suppleringsarv …, S. 5. 

http:www.dst.de
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handelt, ob sie freiwillig oder obligatorisch abgeschlossen worden sind, wie etwa die Zusatzrente gem. 

ATP. Ausgenommen sind höchstpersönliche Ansprüche oder Dinge mit persönlichem Bezug, sowie 
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Leistungen zur Erstattung von Beerdigungskosten. 

In der Gesetzesbegründung heißt es dazu, dass ein Ehegatte, dem anlässlich des Todes seines Partners 

bedeutende Lebensversicherungsansprüche etc. zufließen, nicht den sozialen Schutz bedarf, den zu 
Inhalt gewährleisten das Anliegen der Erbrechtsreform und der Ausweitung des ehelichen Aussonderungs-

rechtes ist76. Bei geringeren Vermögen erfasst das Aussonderungsrecht des Ehegatten zu dessen Gunsten 
zurück unter Umständen den Gesamtnachlass, eine weitere Nachlassteilung hat sich in diesen Fällen dann erledigt. 

weiter 
3.2.2	Sonderregelungen	für	Abkömmlinge 

Das neue Erbrecht führt mit dem „særlivsarving efter den førstafdøde ægtefælle“ (§ 11 Abs. 4 Abkömm-

ling des erstverstorbenen Ehegatten) in Fortschreibung des Begriffs „særbarn“ (s. o.) einen neuen 

Rechtsterminus ein. Diese „Sonder“-Abkömmlinge haben das Recht, Nachlassgegenstände vor dem 

Aussonderungsrecht des Ehegatten zu kaufen. Dies gilt aber nicht bei der Nachlassteilung anlässlich 

des Todesfalles, sondern nur dann, wenn der Länger lebende (nach seiner Wahl, etwa weil er wieder 

heiraten will) später die Teilung des gemeinschaftlichen Vermögens betreibt77. Das Recht gilt auch 

dann nicht unbegrenzt: Ausgeschlossen ist etwa der Kauf von Gegenständen, die sich im persönlichen 

Gebrauch des länger lebenden Gatten befinden oder die in einem Missverhältnis zu den Vermögens-

verhältnissen der Ehegatten stehen oder die für den Gebrauch des minderjährigen Kindes des Länger-

lebenden angeschafft worden sind78. Des Weiteren stehen Dinge, über die der Verstorbene nicht ohne 

Einwilligung seines Gatten hätte verfügen können (etwa die eheliche Wohnung79), außerhalb des Kauf-

rechts des „særlivsarving“. In der Praxis wird erwartet, dass das Kaufrecht nur bezüglich persönlicher 

Erinnerungsstücke (Fotoalbum, Briefe, Kinderzeichnungen) geltend gemacht werden wird80. 

Das gesetzliche Erbrecht der Abkömmlinge des Erstverstorbenen und der des Letztverstorbenen nach 

dessen Erbantritt und späterem Tod ist – vereinfacht81 – dahin geregelt, dass der Nachlass dann hälftig 

an beide Stämme geht. Die Norm ist deklaratorisch, kann also durch Testament geändert werden82. 

Bisher gab es schon die Möglichkeit, die Auszahlung des Erbanspruchs durch den länger lebenden Ehe-

gatten an die gemeinsamen Abkömmlinge und an die Abkömmlinge des erstverstorbenen (særlivsar-

ving) aufzuschieben, sog. „Arvehenstand“ (Erbaufschub). Voraussetzung war, dass die Abkömmlinge 

minderjährig waren und dass ein wirtschaftliches Bedürfnis für den Aufschub bestand. Dies ist nach 

dem Gesetz dann der Fall, wenn für die Nachlassteilung z. B. eine Immobilie verkauft werden muss oder 

wenn durch die Auszahlung der Lebensunterhalt oder die Erwerbstätigkeit des Haupterben gefährdet 

würde.83 Geändert wurde, dass nunmehr der Aufschub unabhängig vom Alter der Abkömmlinge bis zu 

fünf Jahre nach dem Todesfall gewährt werden kann, mit der Möglichkeit, diese Frist noch einmal um 

fünf Jahre zu verlängern. Gleichwohl soll die Auszahlung bei Volljährigkeit der Abkömmlinge erfol-

gen84. Für die Zeit des Aufschubs ist der Nachlasswert nach dem „Kursgewinngesetz“85 zu verzinsen. 

▼
▼

 

76  S. Betænkning om revision af arvelovgivningen mv. Nr. 1473/2006, Kap. 5.1.2. Ægtefællens udtagelseret.

77  S. Holdgaard, Suppleringsarv …, S. 3.

78  Arvelov, § 11 Abs. 1.

79  S. zu den weiteren Ausnahmen, z. B. das Familienauto, Holdgaard, Suppleringsarv …, S. 3

80  S. Dies., ebenda: Der Kaufpreis muss ggf. von einem Sachverständigen geschätzt werden.

81  S. Axelsson u. a., Ny arvelov … S. 26.

82  Zu den Details des Testierrechts s. Dies. ebenda, S. 27–31.

83 Arvelov, § 35 Abs. 1: Skifteretten kan give en ægtefælle henstand med udbetaling af arven eller en del heraf til en livsarving efter den 


førstafdøde ægtefælle, hvis arven ikke kan udbetales uden afhændelse af fast ejendom, løsøre eller andre aktiver, som er nødvendige for, at 
ægtefællen kan opretholde hjemmet eller sit erhverv. 

84  S. Axelsson u. a., Ny arvelov … zu §§ 35–39 Arvelov, S. 26. 
85  I. e. Lovbekendtgørelse 2008-02-05 nr. 140 om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter. 
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3.2.3	Begünstigung	in	Lebens-	und	Rentenversicherungen 

▼



Im Kontext mit der Erbrechtsreform wurden auch die Regeln geändert, nach denen jemand als Begüns-
Seite 39� 

tigter in Lebensversicherungs- und Rentenansparverträgen eingesetzt werden kann86. So können jetzt 

Festlegungen, wer begünstigt sein soll und in welchem Umfang, nicht mehr nur durch Testament, son-

dern unmittelbar im Versicherungsvertrag getroffen werden. Erscheint eine Begünstigung gegenüber 

dem Ehegatten oder Abkömmlingen als unangemessen („unrimelig“87), so kann durch Gerichtsurteil 
Inhalt bestimmt werden, dass die Versicherungssumme ganz oder teilweise an diese statt an den vom Erb-

lasser Begünstigten auszuzahlen ist88. Das Gesetz definiert jetzt auch89, wer als „nærmeste pårørende“ 
zurück (nächste Angehörige) begünstigt werden kann und in welcher Reihenfolge dies bei Unklarheit erfolgt. 

Zuerst wird der Ehepartner genannt, dann der unverheiratete Lebenspartner, dann die Abkömmlinge 
weiter 

und die Testamentserben und zuletzt die gesetzlichen Erben. Unverheiratete Lebenspartner kommen 

nur in Betracht, wenn sie mit dem Verstorbenen ein gemeinsames Kind erwarten, haben oder gehabt 

haben und wenn sie mit ihm die letzten zwei Jahre vor seinem Tod in eheähnlichem Verhältnis in des-

sen Wohnung zusammengelebt haben90. Damit wird aber bereits die Rechtsstellung von Lebenspart-

nern außerhalb des Instituts Ehe berührt. 

3.3. Unverheiratete Lebenspartner und Registrierte Partnerschaft 
Anders als für gleichgeschlechtliche Paare wurde für unverheiratet zusammenlebende Paare bisher 

eine dem Eherecht vergleichbare Gesetzgebung nicht in Angriff genommen. 

3.3.1	Unverheiratete	Lebenspartner 

Deshalb gibt es für unverheiratet zusammenlebende Paare keine gegenseitige Unterhaltspflicht91 

und kein von Gesetzes wegen gemeinsames Vermögen und keine gesetzliche Erbenstellung. Die Ent-

scheidung, hier auf gesetzliche Regelungen zu verzichten, erfolgte auch aus Respekt vor der individu-

ellen Entscheidung des Paares: Bei der Wahl zwischen Ehe und sonstigen Formen des Zusammenle-

bens (samlivsforhold) treffen die Partner auch eine Wahl der Rechtswirkungen, in die vom Staat nicht 

eingegriffen werden soll92. Dieser Respekt vor der individuellen Entscheidung reflektiert die (aktuell 

reformierte) Vorschrift des Erbgesetzes, nach der zusammenlebende Paare einander testamentarisch 

so zum Erben einsetzen können, als wären sie verheiratet93. Voraussetzung ist aber, dass es sich um 

ein eheähnliches (unterschiedlichen oder gleichen Geschlechts) Zusammenleben handelt und dass 

der Testamentserbe mit dem Verstorbenen ein gemeinsames Kind hat oder gehabt hat oder erwartet 

und dass er mit ihm die letzten zwei Jahre vor seinem Tod in eheähnlichem Verhältnis in dessen Woh-

nung zusammengelebt hat94. „Als wären sie verheiratet“95 bedeutet auch, dass der Erbe nach einem 

gültigen „Zusammenlebendentestament“ (samlevertestament) das oben unter 3.2.1 beschriebene Aus-

sonderungsrecht bis zum Betrag von 600.000 dkr hat, wenn dies im Testament nicht ausdrücklich aus-

geschlossen wird. Das Zusammenlebendentestament wird von Gesetzes wegen unwirksam, wenn die 

Partner der Lebensgemeinschaft einander (oder einen oder eine Dritte[n]) heiraten. 

▼
▼

 

86	 Das betraf zwei Gesetze, Lovbekendtgørelse 2006-10-05 nr. 999 om forsikringsaftaler und Lov 1996-04-24 nr. 293 om visse civilretlige forhold 
mv ved pensionsopsparing i pengeinstitutter som ændret ved L 2007-06-06 nr. 516. Die Änderungen traten ebenfalls zum 1. Januar 2008 in 
Kraft. 

87	 Lov om forsikringsaftaler § 104: Hvis indsættelse af en begunstiget må anses for urimelig over for forsikringstagerens ægtefælle eller en 
livsarving ... 

88	  Zu den Einzelheiten s. Axelsson u. a., Ny arvelov …S. 31. 
89	  S. Lov om forsikringsaftaler, § 105a und Lov om pensionsopsparing, § 2 Abs. 3. 
90	  S. ebenda und Axelsson u. a., Ny arvelov …S. 31. 
91	  Für gemeinsame Kinder gibt es natürlich wie bei Ehepaaren die gesetzliche Unterhaltspflicht der Eltern. 
92	  S. unter Bezug auf das Ausschussgutachten/Erbrecht (=Betænkning nr. 1473/2006) Lødrup, Ny dansk arvelov, S. 544–545. 
93	  S. Arvelov, §§ 87 ff. 
94	 Das Arvelov, § 88, enthält also die gleiche Voraussetzung wie das Lov om forsikringsaftaler betr. der Begünstigung, s. o. Der das Gesetz vorbe-

reitende Ausschuss schlug vor, diese Voraussetzung schon zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung zu verlangen, was dem Gesetzgeber „zu 
streng“ erschien, der dann auf den Todeszeitpunkt abstellte, s. Lødrup, Ny dansk arvelov, S. 544. 

95	  Arvelov, § 87: „… som var de ægtefæller.“ 
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Derartige Gleichstellungsregeln unter der Voraussetzung eheähnlichen Zusammenlebens, vielfach 

▼



mit dem zusätzlichen Erfordernis eines gemeinsamen Kindes (sei es zu „haben“, „gehabt zu haben“ 
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oder „erwartet“), finden sich in zahlreichen Gesetzen. Eine Recherche in „Karnovs Lovsammling“, der 

umfassenden dänischen Gesetzesdatenbank, unter dem Suchwort „ugifte samlevende“ (unverheiratet 

Zusammenlebende) ergab 92 Gesetzesfundstellen! Sie reichen von der Gleichstellung dieser Paare mit 

Ehepaaren bezüglich der Registrierung zur Reichstagswahl96 über die Gleichstellung bei der Befreiung 
Inhalt von der zusätzlichen Erbschaftssteuerpflicht im Falle des Erbes aufgrund eines samlevertestament mit 

(u. a.) den Abkömmlingen und Eltern des Erblassers97 bis hin zum Namensrecht: Hier können Ehepaare 
zurück	 gemeinsam bestimmen, einen der beiden Nachnamen gemeinsam zu tragen, unverheiratete Paare 

können dies dann, wenn sie erklären, mindestens zwei Jahre eheähnlich zusammengelebt zu haben 
weiter 

oder wenn sie ein gemeinsames Kind unter achtzehn Jahren haben98. 

In Fallgestaltungen, in denen es nicht auf das Personenstandsrecht ankommt, sondern auf den tatsäch-

lichen Eintritt z. B. eines Schadens, stellt das Gesetz auch nur darauf ab: Wer etwa für den Tod oder die 

Invalidität einer Person verantwortlich ist, ist den Personen gegenüber schadensersatzpflichtig, die 

durch das schädigende Ereignis ihren Versorger verloren haben99. 

3.3.2	Registrierte	Partnerschaft 

Nach dem Gesetz über die „Registrierter Partnerschaft“100 können „zwei Personen des gleichen 

Geschlechts ihre Partnerschaft registrieren lassen“101. Das hat zur Folge, dass für diese Partnerschaft 

grundsätzlich alle Rechte und Pflichten gelten, wie sie für die Ehe bestehen. Gleiches gilt für die Auf-

lösung (Scheidung) der Partnerschaft. Ausnahmen bestehen hinsichtlich des Adoptionsrechts, hier ist 

nur die Adoption des Kindes eines Partners durch den anderen zulässig. 

Des Weiteren heißt es in § 4 Abs. 3, dass Bestimmungen im dänischen Recht, die besondere Regeln 

für einen Ehegatten aufgrund dessen Geschlechts enthalten, für die registrierte Partnerschaft nicht 

Anwendung finden102. Für die Frage nach geschlechterspezifischen Rollenleitbildern ist diese Norm 

nur indirekt ergiebig – die Kommentatoren verweisen dabei nämlich allein auf Vaterschaftssachen 

und auf das oben erwähnte (obsolete) „Hausfrauenrecht“ des Ehegesetzes103. 

Im Gegenschluss belegt somit das Gesetz betr. der registrierten Partnerschaft, dass sich geschlechter-

spezifische Bezugnahmen im Familienrecht nicht mehr finden. 

▼
▼

 
3.4 Steuerrecht 

Das Steuerrecht ist bekanntlich ein häufig genutztes Instrument politischer Zielverfolgung. Es reflek-

tiert deshalb nicht selten gesellschaftliche „Rollenleitbilder“. Für Dänemark kann hinsichtlich unserer 

Fragestellung weitgehende „steuerrechtliche Neutralität“ konstatiert werden: 

96	 S. Lovbekendtgørelse 2006-12-08 nr. 1292 om valg til Folketinget, § 2 Abs. 3, in dem die bei Ehegatten bestehende Rückkehrvermutung binnen 
zwei Jahren bei Auslandsaufenthalten auch auf unverheiratet zusammenlebende Auslandsdänen erstreckt wird. 

97	 Lovbekendtgørelse 2007-10-04 nr. 1159 om afgift af dødsboer og gaver, § 1: Es fallen 15 % Erbschaftssteuer für jeden Erben (also auch Ehegat-
ten) an plus zusätzlich 25 % für alle anderen Begünstigten, ausgenommen Kinder, Eltern und, Abs. 2 lit. d: „en person, der på tidspunktet for 
dødsfaldet levede sammen på fælles bopæl med afdøde og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde …“, also wieder die bekannte 
Formel betr. des Zusammenlebens in der gemeinsamen Wohnung bzw. des gemeinsamen Kindes. 

98  S. Lov 2005-06-24 nr. 524, Navnelov, § 5.

99  S. Lov 2005-09-20 nr. 885 om erstatningsansvar, §§ 12–14.

100  Lovbekendtgørelse 2005-10-10 nr. 938 om registreret partnerskab.

101  Ebenda, § 1, Übers. v. Verf.

102 Ebenda, § 4 Abs. 3: Bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder særlige regler om den ene part i et ægteskab bestemt ved dennes køn, 


finder ikke anvendelse på det registrerede partnerskab.

103  S. Karnov, Lov om registreret partnerskab, Anm. 12 zu § 4 Abs. 3 unter Verweis auf die wichtigste Literatur.
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Das dänische Steuersystem ist prinzipiell ein Einkommenssteuersystem. Damit ist primär das indi-

▼



viduelle Einkommen, das vom Steuerpflichtigen in einem Jahr verdient wird, die Grundlage der 
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Besteuerung. Weil sich das steuerpflichtige Einkommen aus der Differenz zwischen steuerpflichtigen 

Einkünften und den davon abzugsfähigen Ausgaben ergibt, spricht man von einem „Nettoeinkom-

menssystem“104. Als abzugsfähig gelten Betriebsausgaben, Abschreibungen, Rücklagen und andere 

vom Gesetz als solche bezeichnete „Abzüge“ (fradrag). Seit 1983 gibt es keine gemeinsame Veranla-
Inhalt	 gung von Ehegatten mehr, sie werden seither jeweils separat und geschlechtsneutral veranlagt. Man 

kann dafür keine finanzverwaltungsrechtlichen Gründe finden: 
zurück 

„In fact, only the consideration of the equal rights for women justifies this reform. This is, however, only one 
weiter 

example of the different kinds of policy that more or less infiltrate the tax law.”10� 

Weil aber Ehepaare oftmals eine gemeinsame „private economy“ haben, sind im Laufe der Jahre sehr 

komplizierte Sonderregelungen erforderlich geworden, um diesem Steuertatbestand gerecht werden 

zu können. Dies kann mittelbar dazu führen, dass Ehepaare mit nur einem Einkommen in den Genuss 

von „some tax reliefs“ kommen können106. Paare in eingetragener Partnerschaft werden auch inso-

weit steuerrechtlich wie Ehepaare behandelt. Bei unverheiratet zusammenlebenden Paaren bleibt es 

durchgehend bei der Individualbesteuerung. 

Kinder sind seit 1993 unabhängig vom Alter selbstständig steuerpflichtig und auch unabhängig davon, 

ob sie bei den Eltern leben oder nicht. Aus praktischen Gründen sind Kinder aber bis zum 15. Lebensjahr 

von der Steuererklärungspflicht befreit107. Schenkungen oder Darlehen von Eltern an Kinder werden 

bei den Kindern gegebenenfalls als Einkünfte besteuert. 

Unterhalts-, Erziehungs- und Vorsorgeleistungen haben weder für Eltern noch für Kinder steuerrecht-

liche Bedeutung. Deshalb besteht einerseits keine Steuerpflicht der Kinder für die empfangenen Sach-

leistungen (Kost, Unterkunft etc.), andererseits können die Eltern keinen (Kinder-)Freibetrag für die 

Ausgaben für den Kindesunterhalt in Ansatz bringen. Eine Ausnahme macht das Gesetz nur für Unter-

haltszahlungen nach Scheidung für die beim anderen Elternteil lebenden Kinder oder für außerehe-

liche Kinder. Für diese Fälle ist in bestimmten Grenzen ein Steuerfreibetrag vorgesehen. Bedingung 

dafür ist aber stets, dass das Kind nicht im Haushalt des zur Unterhaltszahlung verpflichteten Eltern-

teils lebt. 

▼
▼

 

4. Sozialrecht 

Die Ende der 1960er-Jahre einsetzende Abneigung, sich ehelich zu binden, die „Flucht aus der Ehe“108 

wurde vom Ægteskabsudvalg 69 nicht so sehr mit Mängeln des überkommenen Ehe- und Familien-

rechts begründet, sondern damit, dass Rechtsentwicklungen in anderen Bereichen, namentlich des 

Steuer- und Sozialrechts das Eingehen einer Ehe zunehmend unattraktiv gemacht hätten. Anders 

gesagt: Der bürgerlich-rechtliche Personenstand allein brachte individuell keine oder nur mehr 

104 =nettoinkomstsystem, s. §§ 4–6 Statsskatteloven und Jan Pedersen, Inkomstbegrebet, in: Andersen, John Peter u. a. (Hrsg.), Skattesystemet, 
Kopenhagen1998, S. 31 ff. und Pedersen, Jan, Danish Tax Law and International Tax Law. In: Dahl u. a., Danish Law …, S. 319 ff. sowie Nørgaard, 
Irene, Forsørgelsepligt, sociale ydelser og skat. In: Lund-Andersen, Familierett … S. 262 ff. 

105  Pedersen, ebenda, S. 332.

106  Ders., ebenda. 

107  s. Bolande, Jane, Beskatning af børne og forældre. In: Andersen, Skattesystemet S. 179 ff.

108  S. Lund-Andersen, Ægteskab ... S. 135 unter Bezug auf das Gutachten des Ægteskabsudvalg 69, „… flugten fra ægteskabet“.




 

▼



Kapitel II. 
geringe Vorteile mit sich. Der Ausschuss sprach dabei u. a. die Entlastung der Familien durch die Ein-

richtung von Kindergärten und Vorschulen an und die Erleichterung der Altenpflege durch kommu-
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nale Dienstleistungsangebote, m. a. W., man konstatierte die Wechselwirkungen, die zwischen den 

Angeboten sozialer Dienste und der individuellen Lebensgestaltung bestehen, also zwischen Sozial-

recht und Familienrecht, nicht nur als ein Faktum, sondern als einen Ursachenzusammenhang. 

Inhalt 4.1 Systemübersicht 
Dänemark hat bereits in den 90er-Jahren des vorigen Jahrhunderts begonnen, die Sicherung des 

zurück Lebensunterhalts alter Menschen als Staatsaufgabe zu erkennen. Mit dem „Gesetz über die Altersun-

terstützung an würdige Bedürftige außerhalb des Armenwesens“ von 1891109, das freilich nur die bloße 
weiter 

Existenz sicherte, begann die dänische Sozialgesetzgebung. Durch das 1892 folgende Krankenkassen-

gesetz wurde Dänemark zu einem der Vorreiter eines universalistischen, d.h. das gesamte Staatsvolk 

(heute: Wohnbevölkerung) erfassenden, steuerfinanzierten Systems sozialer Sicherheit. 

Spätere Neuregelungen, Kodifizierungen oder die sozialpolitische Reformen in den 60er- und 70er-Jah-

ren des vergangenen Jahrhunderts110 änderten nichts an dem Grundprinzip, dass das dänische System 

der sozialen Sicherheit kein mit individuellen Beiträgen korrelierendes (Sozial-)Versicherungssystem ist. 

In der auf die Verfassung von 1849 zurückgehenden heute gültigen Verfassung Dänemarks finden sich 

zwar die erwähnten sozialen Grundrechte, aber kein direkt daraus abzuleitendes „Sozialstaats- oder 

Wohlfahrtsstaatsprinzip“. Bereits seit der Sozialreform von 1933 ist die „Sozialhilfe“ in Dänemark als 

subjektives Recht ausgestaltet. Das heute geltende System der vorzeitigen Renten für den Fall der Inva-

lidität baut auf dem 1921 ergangenen „Invalidenversicherungsgesetz“ auf, das freilich noch eine nur 

freiwillige Versicherung vorsah; hinsichtlich der Leistungen wurde ebenfalls durch das Reformgesetz 

von 1933 eine Gleichstellung von Invaliden und Altersrentnern herbeigeführt. 

Das Gesamtsystem der sozialen Sicherheit besteht heute im Wesentlichen 

I aus einer staatlichen Grundversorgung aller dänischen Staatsbürger für Invalidität und Alter durch 

die Volksrente111, 

I aus einem staatlichen Gesundheitssystem112, das medizinische Versorgung, Kranken- und Mutter-

schaftsgeld sowie Krankenpflegeleistungen vorsieht, 

I aus weit gespannten besonderen Leistungen für Familien mit Kindern,


I aus einer auf Gesetz beruhenden Zusatzrentenversicherung für Arbeitnehmer (ATP)113,


I aus einer auf Tarifverträgen beruhenden beitragsfinanzierten sog. Arbeitsmarktrentenversicherung114


I sowie aus einer Arbeitsunfallversicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten115.


▼
▼

 

Die von den Gewerkschaften im staatlichen Auftrag getragenen Arbeitslosenkassen zahlen das Arbeits-

losengeld aus sowie den sog. „efterløn“116, eine Art Vorruhestandsgeld, das Mitgliedern der Arbeitslo-

senkassen das Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt zwischen dem 60. und 67. Lebensjahr ermöglicht. 

109  S. „Lov om alderdoms understøttelse til værdige trængende udenfor fattig væsenet“ vom 9.4.1891. 
110 Zur historischen Entwicklung der dänischen Sozialpolitik siehe Viggo Jonasen, Dansk Socialpolitk 1708–1998, Århus 1998, Christiansen, Niels 

Finn und Petersen, Klaus, The Dynamics of Social Solidarity: The Danish Welfare State, 1900–2000. In: Scandinavian Journal of History, Vol. 
26:3, S. 177–196. und speziell für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg Näslund, Sture, Välfärd under Polstjärnan. Nordbornas väg till 
tryggheten. Stockholm 2006, S. 200 ff. 

111 Lovbekendtgørelse 2007-05-29 nr. 484 om social pension. Zur Alterssicherung insgesamt s. Petersen, Jørn Henrik, Aktuelle Reformen der 
Alterssicherung in Dänemark. In: GVG (Hrsg.), Alterssicherung in Europa. Bonn 2007, S. 43–98. 

112  Lovbekendtgørelse 2008-02-07 nr. 95 Sundhedsloven. 
113  Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) Nr. 46 vom 7. März 1964. 
114  S. Petersen, Aktuelle Reformen, S. 59 ff. 
115  Lovbekendtgørelse 2006-03-07 nr. 154 om arbejdsskadesikring. 
116  Lovbekendtgørelse 2006-12-13 nr. 1621 om fleksibel efterløn. 
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Im Rahmen der staatlichen Volksrente ist eine Teilrente vorgesehen, die (neben anderen Vorausset-

zungen) dann in Anspruch genommen werden kann, wenn die Arbeitszeit zwischen dem 60. und 67. 
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Lebensjahr um wenigstens 7 Wochenstunden oder ein Viertel der durchschnittlichen wöchentlichen 

Arbeitszeit vermindert wird. Um die Bezugsdauer dieser Vorruhestandszeit von sieben auf fünf Jahre zu 

kürzen, wurde im Jahr 2000 das Renteneintrittsalter für die Volksrente von 67 auf 65 Jahre herabgesetzt.117 

Inhalt Bestimmte Sozialleistungen, insbesondere ein differenziert ausgearbeitetes System von Wohn- und 

Mietbeihilfen (boligstøtte)118, kommen bei besonderen individuellen Problemen infrage. Die staatliche 
zurück Ausbildungsunterstützung (uddannelsestøtte119) fördert die berufliche Weiterbildung im weitesten 

Sinne, wobei der Schwerpunkt bei der Beihilfe zum Studium liegt, die als Stipendium oder als rückzahl-
weiter 

barer Studienkredit (studielån120) erfolgen kann. Ein Garantiefonds sichert Arbeitnehmern in gewissen 

Grenzen Lohnfortzahlung beim Konkurs des Arbeitgebers121. Im Rahmen einer erfolgreichen „aktiven 

Arbeitsmarktpolitik“122 wird seit Anfang der 90er-Jahre die damals auch in Dänemark wachsende 

Arbeitslosigkeit bekämpft. 

Die obligatorische „Arbeitsmarkt-Zusatzrente“ (ATP) ist eine auf Gesetz beruhende Altersrentenzusatz-

versicherung für Arbeitnehmer, die auch Invaliditätsleistungen vorsieht. 

Neben der Volksrente und der gesetzlich-obligatorischen Arbeitsmarkt-Zusatzrente hatte sich auf dem 

dänischen Arbeitsmarkt eine bald unübersichtliche Vielzahl von Modellen weiterer zusätzlicher, meist 

betrieblicher Institutionen der sozialen Sicherheit etabliert; 1991 wurden diese durch ein Abkommen 

zwischen Gewerkschafts- und Arbeitgeberdachverbänden in die „Arbeitsmarktrenten“ für alle die 

Arbeitnehmer vereinheitlicht, die im Rahmen der diversen Tarifverträge versichert waren123. 

Die Absicherung der „klassischen Risiken der sozialen Sicherheit“ wird für bedürftige Bürger ergänzt 

durch eine „aktivierende“ Sozialhilfe nach dem „Gesetz über aktive Sozialpolitik“124. In dessen Rahmen 

sind neben Geldleistungen insbesondere eine Vielzahl sozialer Dienstleistungen, Beratung und per-

sönliche Hilfen vorgesehen. 

4.2 Universale Sicherung des Individuums 
Alle Ansprüche aus dem universalen System der sozialen Sicherung, die den „klassischen“125 sozialen 

Risiken gelten, knüpfen grundsätzlich an den Wohnsitz in Dänemark an, nicht an den rechtlichen Per-

sonenstand und nicht an das Geschlecht. 
▼

▼
 

Im Gesetz über die Volksrente (social pension) gibt es nur mehr im Kapitel „Übergangsbestimmun-

gen“126 zur Vermeidung von Härten aufgrund von diversen Gesetzesänderungen noch gewisse Sonder-

regelungen für alleinstehende Frauen mit älteren Geburtsdaten, die aber allein mit Zeitablauf zuneh-

mend an Bedeutung verloren haben und weiter verlieren werden. 

117 S. Petersen, Aktuelle Reformen, S. 57: Hintergrund dafür war, dass über 60 % der 60-Jährigen die relativ hohen Leistungen des Vorruhestands 
über die vollen sieben Jahre abriefen. 

118  Lovbekendtgørelse 2007-02-09 nr. 199 om individuel boligstøtte. 
119  Lovbekendtgørelse 2003-11-28 nr. 956 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. 
120  Zu den Einzelheiten s. ebenda, Kap. 3, § 7. 
121  Lovbekendtgørelse 2007-10-23 nr. 1259 Konkurslov. 
122 Zu deren aktueller Gestaltung s. Köhler, Peter A., Kvist, Jon, Pedersen, Lisbeth, Making All Work – Modern Danish Labour Market Policies. In: 

Eichhorst, Werner, Kaufmann, Otto, Konle-Seidl, Regina (editors), Bringing the Jobless into Work? Experiences with Activation in Europe and 
the US. Berlin 2008, S. 233–268 und Köhler, Peter A., Arbeitsrecht, Kündigungsrecht und das Recht der Arbeitslosenversicherung und -vermitt-
lung in Dänemark. In: Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht (ZESAR) 6 (2007) 2. S. 67–76. 

123  Petersen, Aktuelle Reform, S. 59 ff., S. 79–80. 

124  Lovbekendtgørelse 2007-12-12 nr. 1460 om aktiv socialpolitik.

125 Als solche gelten die Risiken Arbeitsunfall, Invalidität, Alter und Krankheit, an denen überall die ersten staatlichen Sicherungssysteme 


ansetzten, s. z. B. für Deutschland, Frankreich, England, Österreich und die Schweiz die Beiträge und die Synopsis in Zacher, Hans F. (Hrsg.), 
Bedingungen für die Entstehung und Entwicklung von Sozialversicherung. Berlin 1979, für Dänemark und Schweden Köhler, Peter A., Grund-
sicherung im Rechtsvergleich. In: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft (ZVersWiss) (1998) 4. S. 653–684. 

126  Lov om social pension, Kap. 11. §§ 63 ff. 



 

▼



Kapitel II. 
Im Gesetz über die Arbeitsmarkt-Zusatzrente (ATP) finden sich zwar noch Leistungen an die Längerle-

benden einer Ehe oder Lebensgemeinschaft sowie an minderjährige Kinder des Verstorbenen, doch 
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sind dies keine Dauerleistungen für privilegierte Hinterbliebene eines Versicherten mehr, sondern 

relativ niedrig bemessene Einmalzahlungen mit der primären Funktion, die unmittelbaren ökono-

mischen Folgen des Trauerfalls zu erleichtern127. 

Inhalt	 Bei den Regelungen für die Fälle der Kapitalisierung von Rentenansprüchen steht im Gesetz betr. ATP 

stets der auf „ligestilling“ (also Gleichstellung der Geschlechter, s. o.) zielende Satz: 
zurück 

„Ved kapitalisering anvendes samme forventede restlevetid for mænd og kvinder“ 128,
weiter 

d. h., dass für Männer und Frauen bei der versicherungsmathematischen Errechnung des Kapitalwertes 

einer ATP-Rente die gleiche Lebenserwartung anzusetzen ist, unabhängig davon, dass diese nach der 

Statistik tatsächlich nicht unerheblich differiert129. Die faktische Schlechterstellung der Männer, die 

ja eine geringere Lebenserwartung haben als die Frauen, ist gewollt: Neben dem den Kreis der gesi-

cherten Personen beschreibenden Systemcharakteristikum „Universalismus“ wird hier ein wichtiges 

sozialpolitisches Ziel wirksam, nämlich das der „Gleichstellung der Möglichkeiten und Resultate“130. 

Damit wird begründet, dass das Sozialrecht vorhandene geschlechtsbedingte Ungleichheiten nicht 

fortschreiben soll. 

Dem dient mittelbar auch die konsequent am „Individualismus“ ausgerichtete Gestaltung der Ansprü-

che und Angebote, denn damit ist der hohe Grad der Individualisierung der sozialen Rechte in dem 

Sinne gemeint, dass 

„… die Leistungen im wesentlichen auf Grundlage der Situation des einzelnen Individuums unter Nichtbe-

rücksichtigung der übrigen Familie vergeben und bemessen werden.“ 131 

Der wie erwähnt bereits vom Ægteskabsudvalg 69 festgestellte Wandel der Auffassung bezüglich des 

Angebots von Kindergärten, Kindertagesstätten etc. ist Teil der gleichen Entwicklung: Das Vorhalten 

dieses Angebots durch die Gemeinden gilt heute nicht mehr als Ersatzangebot für die (im Mangelfall 

fehlende) elterliche Sorge, sondern als davon unabhängige öffentlich-rechtliche Pflicht als Gegenstück 

zu einem individuellen Recht aller Kinder132. 

▼
▼

 
Parallel dazu wird aber zumindest subsidiär am Rechtsgedanken familiärer Pflichten festgehalten. 

4.3 Sozialhilfe und Subsidiaritätsprinzip

So steht in der Zielvorgabe für eine „aktive Sozialpolitik“ (Sozialhilfe)133, dass damit ein 


„ökonomisches Sicherheitsnetz für jeden geschaffen werden soll, der nicht auf andere Weise für sich und 

seine Familie das Notwendige beschaffen kann.“ 134 

127  Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Kap. IV a, § 14 b–d und § 14 e–f; die Einmalzahlung beläuft sich 2008 auf 40.000 dkr.

128  S. ebenda, Kap. III, § 9 und Kap. IV, §§ 11, 12 und 13.

129  S. oben unter Anm. 56.

130 So Kvist, Jon, Die nordischen Wohlfahrtsstaaten im europäischen Kontext – Vorbild oder Auslaufmodell? In: Nordeuropaforum 1/2002, 


S. 11–21, hier S. 12. 
131  Ders., ebenda. 
132  Ketscher, Kirsten, Socialret. Almindelige principper. Retssikkerhed og administration. Kopenhagen, 3. Aufl. 2008, S. 58 ff. 
133 I. e. Lov om aktiv socialpolitik, das inhaltlich die Hilfen und Maßnahmen benennt, die in Deutschland der Sozialhilfe nach dem SGB XII ent-

sprechen, freilich mit einem Schwerpunkt nicht so sehr auf Geld-, sondern auf Dienstleistungen. 
134 S. ebenda, Kap. 1, § 1 Ziff. 2: at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og 

sin familie. 



 

Kapitel II. 
Die Pflicht zur Bereitstellung eines „Sicherheitsnetzes“ durch den Staat wird aus § 75 des Grundgesetzes 

▼



(s. o. unter 2.) hergeleitet, aus dem zugleich auch die Subsidiarität der staatlichen Hilfspflicht abgeleitet 
Seite 398 

wird: Sie greift nur dann ein, wenn die bedürftige Person „die diesbezüglichen gesetzlich festgelegten 

Verpflichtungen auf sich nimmt“. Das Sozialhilfegesetz zählt die familiäre Unterhaltspflicht also aus-

drücklich zu den „gesetzlich festgelegten Verpflichtungen“. In seinem nächsten § 2 finden sich dann 

die Worte „Mann“, „Frau“ und „Ehe“, denn nach dieser Vorschrift 
Inhalt 

„hat jeder Mann und jede Frau die der öffentlichen (Verantwortung) vorgehende Verantwortung, sich selbst, 
zurück seinen Ehepartner und seine Kinder unter 18 Jahren zu versorgen.“ 135 

weiter 
Vor ehelichen oder familiären Unterhaltspflichten steht also unabhängig vom Geschlecht die Verant-

wortung jedes Individuums, für sich selbst zu sorgen. Die eheliche Unterhaltspflicht folgt den fami-

lienrechtlichen Vorgaben und denen der Registrierten Partnerschaft136. Sie endet mit der Scheidung 

(§ 2 Abs. 2). Die Unterhaltspflicht gegenüber den minderjährigen Kindern endet, wenn diese selbst 

„einen Ehepartner oder ein Kind zu versorgen haben“ (Abs. 3); unabhängig von der elterlichen Unter-

haltspflicht leisten die Kommunen einer „schwangeren Tochter unter 18 Jahren Hilfe zur Deckung des 

infolge der Schwangerschaft entstehenden Bedarfs“ (Abs. 4). 

Das auf die Familie bezogene Subsidiaritätsprinzip findet sich auch im „Gesetz über die sozialen Diens-

te“137. Dieses Gesetz soll die Sozialhilfe ergänzen, indem primär durch möglichst kompetente indivi-

duelle Beratung und andere Hilfen versucht wird, sozialen Problemen vorzubeugen138. Die spezielle 

Zielgruppe sind Menschen mit einem „Bedarf, der die Folge von herabgesetzten physischen oder psy-

chischen Funktionen oder besonderen sozialen Problemen ist“139. Auch dieses Hilfsangebot „baut aber 

darauf, dass der Einzelne für sich und seine Familie verantwortlich ist“140. 

In Fällen, wo die Familie selbst zum sozialen Problem wird, verpflichtet das Gesetz die Gemeinden 

zum Handeln141: Sie haben Wohngelegenheiten für Frauen bereitzustellen, die unmittelbar Gewalt 

oder der Bedrohung durch Gewalt ausgesetzt sind oder einer entsprechend bedrohlichen Krisensi-

tuation im Verhältnis zu ihrer Familie oder Lebensgemeinschaft (=samlivsforhols). Der Aufenthalt 

in diesen Wohnungen kann anonym auf eigenen Wunsch der Frauen erfolgen oder auf Anweisung 

der (Sozial-)Behörden. Das Angebot hat hohe praktische Bedeutung: Nach einer Studie des Volksge-

sundheitsinstituts142 sind jährlich an die 70.000 Frauen physischer Gewalt ausgesetzt, 40 % davon 

durch ihren Ehe- oder Lebenspartner und ca. 29.000 Kinder bis fünfzehn Jahre erleben Gewalt in der 

Familie. Im Jahr 2006 bezogen 1.699 Frauen und 1.594 Kinder eine beschützte Wohnung in gemeind-

lichen „Krisenzentren“. 

▼
▼

 

Der Nachrang des Anspruchs auf öffentliche Fürsorgeleistungen folgt somit zunächst nur den Vorga-

ben des Grundgesetzes und des Familienrechts. Die Bezugnahme auf „Männer“, „Frauen“ und „Fami-

lie“ im Sozialhilferecht reflektiert insoweit kein eigenes, dieses besondere Recht prägende Rollenleit-

bild. Es sollte auch nicht übersehen werden, dass der Gedanke der Subsidiarität öffentlicher (und damit 

immer steuerfinanzierter!) Leistungen nicht zuletzt auch finanzpolitische Gründe hat. 

135 S. ebenda, § 2 Abs. 1: Enhver mand og kvinde har i forhold til det offentlige ansvar for at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn 
under 18 år. 

136  Zu den Einzelheiten s. Vejledning 1998-03-05 nr. 39 Lov om aktiv socialpolitik, das ist die zum Gesetz ergangene Durchführungsrichtlinie. 
137  Lovbekendtgørelse 2007-09-26 nr. 1117 om social service. 
138  S. ebenda, Kap. 1, § 1 Abs. 1: Formålet med denne lov er at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer. 
139  S. ebenda, Abs. 1 Ziff. 3: ...behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 
140  S. ebenda, Abs. 1 Ziff. 3: Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. 
141  S. ebenda, § 109. 
142  Statens Institut for Folkesundhet (Hrsg.), Mænds vold mod kvinder. Kopenhagen 2007. 



 

▼



Kapitel II. 
Die Pflicht zu Hilfen bei familiärer Gewalt korrespondiert offensichtlich noch weniger mit einem spezi-

ellen Familienbild, sondern im Gegenteil mit der nüchternen Erkenntnis, dass aus dem engen Zusam-
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menleben von Menschen eine individuelle Notsituation entstehen kann, in der es die objektive Rechts-

pflicht des Gemeinwesens ist, schnell und wirksam zu helfen. 

Inhalt 5. Gesetzgebung zur Gleichstellung der Geschlechter 

zurück	 Eine Reihe von aktuellen, dezidiert auf die Durchsetzung der Gleichheit der Geschlechter zielenden 

Gesetzen reflektiert weniger bestimmte Rollenleitbilder, sondern dient nach der Intention des Gesetz-
weiter 

gebers wohl eher deren Überwindung. 

5.1 Das Ministerium für Gleichstellung 
Hierzu gehört die Einrichtung eines „minister for ligestilling“, also eines eigenen Ministeriums für 

die Gleichstellung der Geschlechter im Jahr 1999143. Seine Hauptaufgabe besteht darin, die Gleichstel-

lungspolitik der Regierung und die der anderen Ministerien unter dem übergeordneten Gesichts-

punkt „ligestilling“ zu koordinieren. Es soll auch allgemein und besondere Initiativen entwickeln, 

darunter das „durch Gesetz gefestigte Mainstreamingprinzip“144. Der Begriff „Gender-Mainstreaming“ 

ist schwer übersetzbar; gemeint ist die „durchgängige Gleichstellungsorientierung“, also der Versuch, 

die Gleichstellung der Geschlechter auf allen gesellschaftlichen Ebenen durchzusetzen. Der Begriff 

wurde erstmalig 1984 auf der 3. UN-Weltfrauenkonferenz in Nairobi145 diskutiert. In Dänemark steht 

„Kønsmainstreaming“ für 

„ein Konzept, das in der öffentlichen Verwaltung zunehmend Anwendung findet, um die Berücksichtigung 

der unterschiedlichen Lebensbedingungen und Bedürfnisse von Frauen und Männern durch die staatlichen 

Behörden sicherzustellen.“ 146 

Gender-Mainstreaming unterscheidet sich also von der überkommenen expliziten Frauenpolitik 

dadurch, dass beide Geschlechter gleichermaßen in die Konzeptgestaltung einbezogen werden sollen. 

Im Ministerium wurde zur praktischen Umsetzung dieses Konzepts eine eigene „Gleichstellungsabtei-

lung“ (= Ligestillingsafdeling) eingerichtet, die insbesondere 

I in einer zwischenministeriellen Arbeitsgruppe zur Überwindung des nach Geschlechtern aufgeteil-

ten Arbeitsmarktes wirken soll, 

I Bestrebungen zur Förderung weiblicher Führungskräfte durch „networking“ unterstützen soll, 

I effektive Presse- und Informationsarbeit betreiben soll, 

I Dänemark im Nordischen Rat in dessen Gleichstellungskomitee (= komité for ligestilling) vertreten 

soll, in der EU in der High Level Group on Gender Mainstreaming, im Europarat im Steering Commit-

tee for Equality Between Women and Men und im Rahmen der Vereinten Nationen in deren Frauen-

kommission.147 

▼
▼

 

143 S. hierzu und zum Folgenden die Informationen auf der Homepage des Minister for ligestilling unter www.social.dk und den aktuellen 
Bericht der Ministerin Karen Jespersen an das Folketing vom 29. Feb. 2008; Perspektiv- og handlingsplan 2008. 

144 Zu diesem „lovfæstede mainstreamingprincip“ s. ebenda und Andersen, Agnete und Nielsen, Ruth. Mainstreaming i juridisk perspektiv. 
Kopenhagen 2007. 

145  Zu dieser s. Köhler, Peter A., Sozialpolitische und sozialrechtliche Aktivitäten in den Vereinten Nationen. Baden-Baden 1987, S. 664 ff. 
146 Andersen/Nielsen, Mainstreaming, S. 13: „Gender mainstreaming på dansk kønsmainstreaming er et koncept, der anvendes mere og mere i 

den offentlige forvaltning for at sikre, at offentlige myndigheter tager hebsyn til kvinders og mænds forskellige levevilkår og behov.“ (Übers. 
vom Verf.) 

147  S. Homepage des Gleichstellungsministers unter Ligestillingsafdelingen. 
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Kapitel II. 
Als Teil der Öffentlichkeitsarbeit hat die Gleichstellungsabteilung (neben zahlreichen Informations-

broschüren etc.) auch eine bürgernah formulierte Kommentierung zum „Gleichstellungsgesetz“148 
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und zum „Gleichbehandlungsgesetz im Beschäftigungsverhältnis“149 herausgebracht150. 

5.2 Das Gleichstellungsgesetz 
Ein erstes Gleichstellungsgesetz wurde bereits 1975 erlassen151, das heute geltende Recht stammt aus 

Inhalt	 dem Jahr 2000, revidiert 2002. Das Gesetz soll die Gleichstellung von Frauen und Männern außerhalb 

des spezialgesetzlich geregelten Arbeitsmarkts voranbringen und sicherstellen. Sein Ziel ist, 
zurück 

„die Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern, wozu gleiche Integration, gleicher Einfluss und 
weiter 

gleiche Möglichkeiten in allen gesellschaftlichen Funktionen zählen mit dem Ausgangspunkt des gleichen 

Wertes von Frauen und Männern.“1�2 

Eine unterschiedliche Behandlung von Menschen aufgrund des Geschlechts (kønsdiskrimination) ist 

verboten153, Bestimmungen in individuellen oder kollektiven Verträgen, die dagegen verstoßen, sind 

ungültig154. Ausnahmen vom Gleichstellungsgebot können vom jeweils zuständigen Fachministerium 

dann zugelassen werden, wenn sie dazu dienen, die Gleichheit der Geschlechter zu fördern155. 

Ein eigenes Kapitel156 verpflichtet alle öffentlichen Einrichtungen und alle Behörden, in ihrem Zustän-

digkeitsbereich auf Gleichstellung hinzuwirken und dieses Ziel bereits im Planungsstadium des Ver-

waltungshandelns zu berücksichtigen. Im Mai 2006 wurde in das Gesetz ein § 10a eingefügt157, der 

alle Kommunen verpflichtet, die paritätisch gleiche Einstellung bzw. Berufung von Frauen und Män-

nern in gemeindlichen Ausschüssen, Organen etc. sicherzustellen. Gegenwärtig weist die Besetzung 

der Gemeinderäte noch erhebliche Ungleichheiten auf: Im Jahr 2005 wurden zur Gemeinderatswahl 

3.374 Frauen gegenüber 8.033 Männern aufgestellt, gewählt wurden 689 Frauen und 1.833 Männer158. 

Alle Ministerien müssen jährlich zum 1. September einen „Gleichstellungsbericht“ (redegørelse) mit 

im Gesetz festgelegten Inhalten vorlegen. Des Weiteren sollen alle öffentlich eingesetzten Ausschüsse, 

Kommissionen etc. mit der gleichen Zahl von Frauen und Männern besetzt werden159. 

5.3 Besonderer „Gleichstellungs“-Rechtsweg 
Schließlich wurde zur Durchsetzung der Gleichstellung ein eigenständiger Rechtsweg geschaffen. 

Im Gleichstellungsgesetz wurde mit dem „Ligestillingsnævn”160 eine eigene Schiedsstelle161 für Gleich-

stellung eingeführt, die nicht nur für Rechtsstreitigkeiten nach dem Gleichstellungsgesetz zuständig 

ist, sondern für alle die Gleichheit der Geschlechter berührenden Konflikte. Es ist mit einem Vorsit-

zenden mit Richterqualifikation und zwei fachlich ausgewiesenen Beisitzern besetzt, die vom Gleich-

heitsministerium berufen werden. Das Verfahren vor dem Ligestillingsnævn, das sich selbst als „extra 

▼
▼

 

148  Lovbekendtgørelse nr. 553 af 2. juli 2002 om ligestilling af kvinder og mænd, Ligestillingsloven.

149  Lovbekendtgørelse nr. 711 af 20.august 2002 om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn till beskæftigelse og barsellov mv.

150  I. e. Vejledning om bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling. Kopenhagen 2004.

151  S. Andersen/Nielsen, Mainstreaming, S. 62.

152 Ligestillingsloven, Kap. 1, § 1 S. 1: Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder lige integration, lige indflydelse 


og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd. 
153  S. ebenda, Kap. 2, §§ 2–3c 
154  S. ebenda, § 3b S. 1. 
155  S. ebenda, § 3. 
156  S. ebenda, Kap. 3, Offentlige myndigheders forpligtelser. 
157  Mit Lov nr. 452 vom 22. Mai 2006. 
158  S. Perspektiv- og handlingsplan 2008, S. 33. 
159  S. Ligestillingsloven, Kap. 4, Udvalg og bestyrelser. Kønssammensætning i offentlige udvalg, kommissioner og lign. 
160  S. ebenda, Kap. 6, Ligestillingsnævn. 
161 „Nævn“ lässt sich nicht als Begriff übersetzen, es ist eine Eigenart des dänischen Rechts. Nach von Eyben, W. E., Juridisk Ordbok, Kopenhagen 

1995, handelt es sich dabei um „kollektive Organe, die keine Gerichte sind, nicht unter der Aufsicht der (Kommunal-)Behörden stehen und 
nicht Teil der Verwaltung sind. Sie können mehr oder weniger unter den gleichen Vorgaben wie Gerichte wirken.“ 



 

Kapitel II. 
Sicherheitsnetz unter der ordentlichen Gerichtsbarkeit und dem ‚fachrechtlichen System’“162 bezeich-

▼



net, ist kostenfrei. Es besteht die Möglichkeit, eine Klage via Internet über die vom Ligestillingsnævn 
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darin bereitgestellten Klageformulare direkt bei dieser Institution einzureichen. Eine Klage zum 

Ligestillingsnævn kommt dann nicht in Betracht, wenn eine Sache von Gesetzes wegen vor die ordent-

lichen Gerichte gehört. Ist eine Sache aber einmal beim Ligestillingsnævn anhängig, so kann ein sonst 

möglicher anderer Rechtsweg bis zur Beendigung dieses Verfahrens nicht mehr beschritten werden. 
Inhalt Gegen Entscheidungen des Ligestillingsnævn können die davon Betroffenen dann jedoch Klage bei 

den ordentlichen Gerichten erheben. Wird eine Entscheidung des Ligestillingsnævn nicht befolgt, 
zurück so kann dessen Sekretariat mit Zustimmung des Klägers die Sache vor die ordentlichen Gerichte brin-

gen163. Die Verfahrensdauer liegt gegenwärtig zwischen drei und sechs Monaten164. 
weiter 

Es ist geplant, die Kompetenz des Ligestillingsnævn auszuweiten zu einem Ligebehandlingsnævn, also 

über den Bereich der Geschlechtergleichstellung hinaus auf alle Arten personenbezogener Ungleich-

behandlung etwa von alten Menschen, Behinderten oder Homosexuellen165. Allgemein von Ungleich-

behandlung betroffene Bürger sollen sich so an eine einzig zuständige Stelle wenden können, während 

das Ligebehandlingsnævn durch den Kompetenzzuwachs in die Lage kommt, auch solchen Ungleich-

behandlungen abzuhelfen, die auf mehreren Ursachen beruhen. 

5.4 Gleichbehandlung auf dem Arbeitsmarkt 
Das „Gleichbehandlungsgesetz im Beschäftigungsverhältnis“166 regelt die Gleichbehandlung von Frau-

en und Männern im auf Erwerb gerichteten Arbeitsleben. Es gilt also nicht für unentgeltliche Arbeits-

leistung oder freiwillige Arbeit in Vereinen u. Ä. Im Arbeitsverhältnis gilt es aber u. a. für Anstellung, 

Kündigung, Beförderung und die Gestaltung der Löhne167. Mit „Gleichbehandlung“ ist gemeint, 

„… dass es keine unterschiedliche Behandlung aufgrund des Geschlechts gibt. Dies gilt für beides, direkt und 

indirekt unterschiedliche Behandlung, namentlich in Bezug auf Schwangerschaft oder Ehe oder familiäre 

Stellung.“ 168 

Das Gesetz beschränkt sich also nicht auf die Gleichstellung der Geschlechter, sondern erweitert sei-

nen Schutzbereich, in dem sie diese mit Mutterschaft, Ehe und familiären Status verbindet. Es definiert 

auch, wann „indirekt unterschiedliche Behandlung“ vorliegt, nämlich dann, 

„… wenn eine Anordnung, ein Entscheidungskriterium oder eine Praxis, die anscheinend neutral sind, eine 

Person des einen Geschlechts schlechter stellt als die des anderen Geschlechts …“ 169, 
▼

▼
 

es grenzt „Schikane“ von „Sex-Schikane“ ab170, die u. a. schon dann gegeben ist, wenn 

„… unerwünschtes verbales oder nichtverbales oder physisches Verhalten mit sexuellen Untertönen mit der 

Absicht oder der Wirkung, die Würde einer Person des anderen Geschlechts zu kränken …“171 

festgestellt wird. 

162  S. Ligestillingsnævn (Hrsg.), Klag di til Ligestilling. (Informationsblatt 2008), S. 2.

163  S. Ligestillingslov, Kap. 6, § 22.

164  S. Klag di til Ligestilling, S. 6.

165  S. Perspektiv- og handlingsplan 2008, S. 23.

166  Ligebehandlingsloven.

167  S. ebenda, Kap. 2, §§ 1a ff.

168 S. ebenda, Kap. 1, § 1 Abs. 1: Ved ligebehandling af mænd og kvinder forstås i denne lov, at der ikke finder forskelsbehandling sted på grund af 


køn. Dette gælder både direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling, navnlig under henvisning til graviditet eller til 
ægteskabelig eller familiemæssig stilling. 

169 S. ebenda, Kap. 1, § 1 Abs. 3: Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende 
er neutral, vil stille personer af det ene køn ringere end personer af det andet køn ... 

170 S. ebenda, Kap. 1, § 1 Abs. 4, 5 und 6. 
171 S. ebenda, Kap. 1, § 1 Abs. 6: Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med 

seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed ... 



 

▼



Kapitel II. 
Verletzen arbeitsvertragliche Regelungen (worunter auch Geschlechtsquotierungen fallen172) die 

Gleichbehandlungsvorgaben, so sind sie ebenso von Gesetzes wegen ungültig wie vertraglich verein-
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barte Ausnahmen zuungunsten des Arbeitnehmers173. Generell sind Ausnahmen nur aufgrund der 

Sache – etwa die Besetzung einer Frauenrolle im Theater, bei Badepersonal, Mannequins o. Ä.174 – mög-

lich oder nach Genehmigung durch das fachlich zuständige Ministerium175. 

Inhalt Für Personen, die Mutterschaftsurlaub oder Elternurlaub nutzen, sieht das Gesetz einen besonde-

ren Kündigungsschutz vor sowie die Garantie eines unverändert freigehaltenen Arbeitsplatzes nach 
zurück Ablauf der Freistellung176. 

weiter 
Die Durchsetzung der arbeitsrechtlichen Gleichbehandlung wird (über die auch hier mögliche Klage 

zum Ligestillingsnævn) doppelt sanktioniert. Einmal gilt eine Beweislastumkehr zugunsten der Per-

son, die sich ungleich behandelt fühlt: Geben tatsächliche Umstände Anlass zu der Vermutung, dass 

direkte oder indirekte Ungleichbehandlung vorkam, so muss die Gegenpartei (in der Regel der Arbeit-

geber) beweisen, dass das Gleichbehandlungsgesetz nicht verletzt worden ist177. Liegt eine gesetzwid-

rige Ungleichbehandlung vor, dann gibt das Gesetz der dadurch verletzten Person gegen ihren Arbeit-

geber einen Anspruch auf Schmerzengeld. Dessen Höhe wird unter Berücksichtigung der Dauer des 

Arbeitsverhältnisses und der Umstände des Falles festgesetzt178. Der gleiche Schmerzensgeldanspruch 

gilt, wenn eine Kündigung unter Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgesetz erfolgt ist und es der 

gekündigten Person nicht zumutbar ist, das Arbeitsverhältnis wieder aufzunehmen179. 

5.5 Initiativen zur Förderung der Gleichstellung 
Diese Gesetzgebung zielt im Sinne von Gender-Mainstreaming nicht auf die Sicherung eines Status 

quo, sondern auf permanente Verbesserung. Zu diesem Bestreben gehört die Richtlinie des Gleich-

stellungsministers über „Initiativen zur Förderung der Gleichstellung“ aus dem Jahr 2004180. Danach 

können Arbeitgeber, Behörden oder Organisationen ohne Ausnahmegenehmigung des Fachminis-

teriums versuchsweise Projekte mit einer Laufzeit bis zu zwei Jahren durchführen, um das jeweils im 

Projektbereich unterrepräsentierte Geschlecht zu fördern181. Voraussetzung ist, dass dieses mit 

weniger als 25 % repräsentiert ist. Die Ergebnisse der Projekte sollen jeweils evaluiert und durch 

die Gleichstellungsabteilung des Ministeriums verbreitet werden. Da alle diese Initiativen gegen 

faktische Ungleichbehandlung der Geschlechter gerichtet sein müssen, soll diese zuvor statistisch auf-

bereitet, analysiert und dokumentiert werden. Man verspricht sich allein daraus Anstöße für weitere 

politische Maßnahmen182. 
▼

▼
 

Des Weiteren werden spezielle Kurse und Schulungen zur gezielten Verbesserung der Situation des 

unterrepräsentierten Geschlechts zugelassen183. Unter Abweichung vom Gleichstellungsgesetz werden 

dazu geschlechtsbezogene Anzeigen erlaubt, in denen das jeweils betroffene Geschlecht gezielt zur 

Bewerbung aufgefordert werden darf. Sie müssen jedoch den Hinweis enthalten, dass die Geschlechts-

172 S. Vejledning om initiativer til fremme af ligestilling, S. 19.

173  S. Ligebehandlingslov, Kap. 4, Ugyldighed mv.

174  S. Vejledning ligestilling, S. 20.

175  Ligebehandlingslov, Kap. 5, Dispensation.

176  S. ebenda, Kap. 3, Graviditet, barsel og adoption.

177  S. ebenda, Kap. 6, § 16a.

178  S. ebenda, Kap. 6, §§ 14–15.

179  S. ebenda, Kap. 6, § 16.

180  Bekendtgørelse 2004-03-29 nr. 233 om initiativer til fremme af ligestilling.

181  S. ebenda, § 1.

182  S. Vejledning ligestilling, S. 13.

183  Bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling, § 2 Abs. 1.
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zugehörigkeit keinesfalls die fachliche Qualifikation ersetzt184. Wenn derartige Kurse in Zusammen-

arbeit mit der Arbeitsvermittlung erfolgen, ist auch eine nicht geschlechtsneutrale Förderung durch 
Seite 403 

Lohnersatzleistungen für die Dauer der Teilnahme zulässig. 

Die Richtlinie wurde selbst quasi versuchsweise auf drei Jahre begrenzt. Offenbar erfolgreich, wurde 

sie dann 2007185 auf weitere drei Jahre Laufzeit verlängert. 
Inhalt 

zurück 6. Integration von Immigranten/innen 

weiter 
Wie viele andere Länder Europas steht auch Dänemark vor der Aufgabe, Immigranten höchst unter-

schiedlicher Herkunft mit entsprechend unterschiedlichem kulturellen Hintergrund integrieren zu 

müssen und wie in den anderen Ländern fällt dies auch in Dänemark nicht immer leicht186. Schwie-

rigkeiten scheinen besonders deshalb aufzutreten, weil die Veränderungen des dänischen Rollenleit-

bildes Frau/Familie einerseits auf andere Vorstellungen treffen, nicht verstanden oder nicht nachvoll-

zogen werden wollen, andererseits aufgrund des gesetzgeberischen Ziels des Gender-Mainstreaming 

Benachteiligungen von Frauen etc. im eigenen Land nicht zugelassen werden können. 

6.1 Handlungsplan gegen Zwangsehen 
Angesichts dessen, dass im Jahr 2003 bereits über 10 % der Gesamtbevölkerung Immigranten waren 

und davon mehr als 2/3 aus nicht westlichen Ländern kamen187, ist das Problem kulturell-zivilisato-

rischer Kollisionen natürlich höchst komplex. Hier sei deshalb nur auf einen, wenngleich wichtigen 

Aspekt hingewiesen: Mit dem rechtlichen Bedeutungsverlust der Institution Ehe und dem steigenden 

Selbstbewusstsein von immer mehr Frauen, die selbstständig leben, sind Phänomene wie Zwangsver-

heiratung oder patriarchalische Familienstrukturen unvereinbar. 

„Weil Familienmodelle, die auf Unterdrückung beruhen, nicht mit Kultur entschuldigt werden sol-

len“, hat die Regierung durch das Ministerium für Flüchtlinge, Einwanderer und Integration 2003 

einen „Handlungsplan gegen Zwangsverheiratungen“188 erarbeiten lassen. Dessen wichtigstes Ziel ist 

es, Zwangsverheiratungen zu verhindern. Zugleich will man auch familiärem Unglück aufgrund von 

durch Dritte „arrangierte“ Verheiratung entgegenwirken. Deshalb soll der Blick der Öffentlichkeit auf 

diese spezifischen Probleme ethnischer Minderheiten gerichtet und dabei geholfen werden, dass über-

all die Rechtsstellung der Frauen verbessert wird. Man will gezielt Aufklärungsarbeit für alle anbieten, 

die in Kontakt mit diesen Minderheiten stehen, also insbesondere Sozialarbeiter, Gesundheitsdienste, 

Lehrer etc. Eine wichtige Rolle kommt dabei den kommunalen „Krisenzentren“ (s. o. unter 4.3) zu, denn 

immerhin haben 51,6 % der Frauen, die dort um Hilfe nachsuchen, einen „anderen ethnischen Hinter-

grund als den dänischen“189. Diesen Zentren wurden deshalb Sondermittel zugewiesen, um hier pro-

fessionelle Beratung und konkrete Hilfen anbieten zu können. 

▼
▼

 

184 S. ebenda, § 2 Abs. 2. Die Geschlechtszugehörigkeit darf also nicht zur Bevorzugung gegenüber besser qualifizierten Mitbewerbern des 
anderen Geschlechts führen. 

185 Bekendtgørelse 2007-04-10 nr. 340 om initiativer til fremme af ligestilling. 
186 S. Juul, Søren, Modernitet, velfærd og solidaritet. En undersøgelse af danskernes moraliske forpligtelser. 2. Aufl. Kopenhagen 2004, insbes. 

Kap. 9: De sårbare og de fremmede; Dahl, Karen Margreth/Jakobsen, Vibeke, Køn, etnicitet og barrierer for integration. Fokus på uddannelse, 
arbejde og foreningsliv. Kopenhagen, Socialforskningsinstituttet 2005:01. 

187 S. das reichhaltige Zahlenmaterial im Anhang bei Dahl/Jakobsen, ebenda. 
188 I. e. Handlingsplan for regeringens indsats i perioden 2003–2005 mod tvangsægteskaber, tvangslignende ægteskaber og arrangerede 

ægteskaber. Kopenhagen, 15. August 2003. Darin (S. 5) auch das Zitat: „Vi skall ikke undskylde undertrykkende familiemønstre med kultur“. 
189 S. ebenda, S. 1. 
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Zwangsverheiratung wurde wie Nötigung unter Strafe gestellt, unfreiwillig geschlossene Ehen werden 

annulliert190. Das Mindestalter für die Familienzusammenführung mit Migrationshintergrund wurde 
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auf 24 Jahre erhöht, d. h., dass nur Ehegatten mit diesem Mindestalter, bei dem man annimmt, dass 

eine Zwangsverheiratung nicht mehr ohne Weiteres durchzuführen ist, eine Aufenthaltsbewilligung 

erhalten191. 

Inhalt 6.2 Integration in die Arbeitswelt 
Ein anderer Ansatzpunkt ist die arbeits- und sozialrechtliche Integration der Immigranten in das 

zurück Erwerbsleben. Bei der ersten Generation standen 2003 nur 52 % der Männer und 32 % der Frauen in 

einem Beschäftigungsverhältnis, der Rest bezog Sozialleistungen192. Angesichts dieser besonderen 
weiter 

Konstellation aus Problemen, die auf sich wechselseitig verstärkenden Benachteiligungen aufgrund 

des Geschlechts, der sozialen und der ethnischen Herkunft beruhen, gab das Gleichstellungsministe-

rium beim renommierten Social Forskningsinstituttet eine (hier schon wiederholt zitierte) Untersu-

chung über das Zusammenwirken von „Geschlecht, Ethnizität und Integrationsbarrieren“193 in Auf-

trag. Dieser 2005 vorgelegte Bericht war eine der Grundlagen für den Handlungsplan der Regierung 

betr. „Beschäftigung, Teilhabe und gleiche Möglichkeiten für alle“194. Als Primärziel wurde genannt: 

„…dass Frauen und Männer mit anderem als dänischem ethnischen Hintergrund nicht in ihrer freien Wahl 

und ihren Möglichkeiten, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen aufgrund geschlechtsbezogener Vorur-

teile und Barrieren gehindert werden“ 19� 

Weiter sollen Kinder mit Immigrationshintergrund besondere schulische Förderung erfahren, die 

Beschäftigung von Frauen soll durch besondere Programme gefördert werden und Frauen, Männer 

und Kinder sollen dabei unterstützt werden, „am Vereinsleben teilzuhaben und ein aktives Freizeitle-

ben ohne Ansehung des Geschlechts oder der ethnischen Zugehörigkeit zu haben“196. 

Zur Finanzierung wurde für den Zeitraum 2006 bis 2009 der Betrag von immerhin (man muss bei 

allen Zahlenangaben in Rechnung stellen, dass es sich bei Dänemark um ein Land mit ca. 4 Millionen 

Einwohnern handelt!) zwölf Millionen dkr bereitgestellt. Dieser Aufwand wurde durchaus auch 

ökonomisch begründet, denn man hat erkannt, dass die Gleichstellung gerade von Männern und 

Frauen mit anderem kulturellen Hintergrund eine wesentliche Voraussetzung zu deren Integration 

auf dem Arbeitsmarkt ist und diese wiederum „zentrale Bedeutung für die dänische Wirtschaft hat“197. 

Die Idee von Gender-Mainstreaming erhält so zusätzliches Gewicht durch gesamtwirtschaftliche Inter-

essen, weil nachgewiesen ist, dass die Kinder von Einwanderern (sog. „zweite Immigrantengenerati-

on“) schon dann vielfach erfolgreich in die Wirtschaft eingegliedert werden können, wenn bei ihren 

Eltern vorhandene mentale Barrieren durch Gleichstellung von Frauen und Männern überwunden 

worden sind198. 

▼
▼

 

190  S. § 260 Strafgesetzbuch und den Verweis auf das Ehegesetz ebenda, S. 15.

191  S. die Begründung ebenda, S. 15.

192 S. mit statistischen Belegen Jørgesen, Stine, Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder. Arbejdsmarked, seksualitet og uddannelse. 


Kopenhagen 2007. 
193 I. e. Dahl/Jakobsen, Køn, etnicitet og barrierer for integration. 
194 Minister for ligestilling (Hrsg.), Beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder til alle – regeringens handlingsplan for at nedbryde 

kønsbestemte barrierer til uddannelse, arbejde og foreningslivet blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk. Kopen-
hagen, Dezember 2005. Der Handlungsplan ist ein umfangreiches Dokument mit z. T. empirisch belegten Problemskizzen; er kann hier nur 
in den wichtigsten Aspekten referiert werden. 

195 S. ebenda, unter 1.1. „at kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk ikke hindres i deres frie valg og mulighed for deltagelse i 
samfundet på grund af kønsbestemte fordomme eller barrierer.“ 

196 S. ebenda: „at kvinder og mænd, drenge og piger har lige muligheder for at deltage i det danske foreningsliv og have et aktivt fritidsliv uanset 
køn og etnicitet.“ 

197 S. ebenda, unter 1.0. 
198  S. Jørgesen, Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder und Dahl/Jakobsen, Køn, etnicitet og barrierer for integration. 
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Unter Wahrung der – selbst für Analysen begrenzter Ausschnitte fremder Rechtssysteme – gebotenen 

Zurückhaltung kann doch behauptet werden: 

(1) Ein Rollenleitbild für „die Frauen“ oder „die Familie“ kann aus dem dänischen Familien- und Sozial-
Inhalt recht nicht (mehr) destilliert werden. 

zurück	 Dies gilt auch für die diesem Rechtsgebiet „benachbarten“ Rechte wie das Ehe-, Erb- oder Steuerrecht 

sowie für die grundsätzlichen Vorgaben des Verfassungsrechts. Bei der aktuellen Reformgesetzge-
weiter 

bung ging der Gesetzgeber durchweg von der Annahme aus, dass jedes Individuum zunächst für sich 

selbst verantwortlich ist. Geschlecht oder familienrechtlicher Status sollen danach so gut wie keine Rol-

le mehr spielen. Das gesellschaftliche Verhalten spricht (so wie es sich in den Statistiken widerspiegelt) 

dafür, dass auch soziologisch ein Rollenleitbild nicht gezeichnet werden kann, das allgemein akzep-

tiert in ein grundsätzlich geschlechtsneutrales Recht hinein interpretiert werden könnte. 

(2) Die aktuelle, diverse Rechtsgebiete umfassende (Reform-)Gesetzgebung zur Förderung der Gleich-

stellung von Frauen und Männern (ligestilling) lässt die Feststellung zu, dass „Gender-Mainstreaming“ 

wohl bereits weitgehend rechtlicher Standard199 ist. Weil der Reformprozess von allen demokratischen 

Parteien getragen wird und über mehrere Legislaturperioden unterschiedlicher Regierungskoaliti-

onen durchgeführt wurde, ist zumindest die Prognose erlaubt, dass dies in absehbarer Zeit erreicht 

sein wird. 

(3) Das Recht stützt also keine auf dem Geschlecht oder auf einem bestimmten Familienideal beru-

henden Rollenleitbilder, sondern ist der realistische normative Reflex dessen, dass in der Gesellschaft 

derartige Rollenleitbilder nicht mehr gewollt sind. 

Das heißt nicht, dass es nicht doch noch Ungleichbehandlung gibt. Greve hat dargelegt (in diesem 

Band), dass volle Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen vor allem wirtschaftlich nicht 

erreicht ist und dass es besonders bei Frauen herkunftsbedingte Unterschiede im sozialen und famili-

ären Status gibt (Migrationsproblem). Wenn Sozialforscher einen Rückgang der innerfamiliären Soli-

darität konstatieren200, bedeutet das zugleich einen Bedeutungszuwachs des Dienstleistungsangebots 

des Wohlfahrtsstaates für den Einzelnen, genauer: für die Frauen. Weil Frauen im Alltag nach wie vor 

den Großteil innerfamiliärer Dienste leisten, profitieren sie besonders vom Ausbau des Wohlfahrtsstaa-

tes – man kann dies als die „Vergesellschaftung der Familie“201 beschreiben oder als „women-friendly 

welfare state“202, man kann wegen des gleichen Phänomens auch vor einer„Verschiebung von der pri-

vaten zur öffentlichen Abhängigkeit“ warnen203 – von den betroffenen Frauen wird eine effiziente und 

längst nicht mehr diskriminierende Entlastung von ehedem familiären Pflichten wohl überwiegend 

als Fortschritt begrüßt werden. 

▼
▼

 

199 	S. die umfassenden Nachweise von Normen des „Mainstreaming som retlig standard“ im dänischen Recht und in dessen Reflex auf europa-
rechtliche Initiativen Anderse/Nielsen, Mainstreaming …, insbes. S. 81 ff. 

200 	S. Juul, Modernitet …, Kap. 5: Solidaritet i familien, der auch darauf hinweist, dass der Rückgang familiärer Solidarität unter den gesell-
schaftlichen Schichten durchaus unterschiedlich verläuft und Dahl/Jakobsen, Køn, etnicitet og barrierer for integration, die daran erin-
nern, dass familiäre Solidarität dort völlig fehlt, wo die Familien entweder unvollständig sind (Immigranten) oder sich gar nicht erst bilden 
(Singles, kinderlose Partnerschaften). 

201 So Hernes, Wohlfahrtsstaat und Frauenmacht, S. 31. 
202 S. etwa Borchorst, Anette und Siim, Birte, The women-friendly welfare states revisited. In: Nordic Journal of feminist and Gender research. 

10/2002, S. 90–98 mit der darin besprochenen Literatur. 
203	 So Hernes, Wohlfahrtsstaat und Frauenmacht, S. 41, die allerdings auch sagt, dass „die meisten Frauen, die heute unbezahlte Pflegearbeit 

leisten, mit Freuden finanzielle Zuwendungen annehmen, auch wenn einige dies für ‚abstrakt, unpersönlich und bürokratisch’ halten“ 
(S. 115). 



 

▼



Kapitel II. Abstract 

Seite 40� 
Danish family law and Danish social law no longer feature role models for “women” or “the family”. 

This is also true in the neighbouring areas of matrimonial law, the law of succession or tax law as well 

as that of constitutional law. Current legislative reform takes as its starting point that each individual 

is accountable for him or herself; gender or family status ought no longer to play a role. The current, 
Inhalt diverse areas of law incorporating the promotion of equality between men and women (ligestilling) 

show that “Gender Mainstreaming” is now the legal standard. Hence the law does not support any gender-
zurück specific role models or a particular family ideal, but is a realistic, normative reflex to social change. 

weiter 

▼
▼
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Kapitel II.	 Eigenständige und abgeleitete Existenzsicherung von Frauen – 
empirische Befunde am Beispiel von Dänemark

Seite 410 
Bent	Greve 

1. Einführung 
Inhalt 

In den Wohlfahrtsstaaten haben sich unterschiedliche Formen von Wohlfahrtsstrukturen und Wohl-
zurück fahrtsgewährung entwickelt. Ebenso gibt es in diesen Staaten viele verschiedene Wege zur Einkom-

menssicherung des Einzelnen in unterschiedlichen Lebensumständen; in der Lebenslaufperspekti-
weiter 

ve reichen diese von der eigenständigen Einkommenserwirtschaftung aus einer Tätigkeit auf dem 

Arbeitsmarkt bis zum Bezug öffentlicher Sozialleistungen und von Unterhalt innerhalb der Familie. 

Schließlich kann Existenzsicherung auch aus Ersparnissen oder verschiedenen Versicherungsleistun-

gen erfolgen. Ein wirtschaftlich unabhängiges Leben kann somit aus höchst unterschiedlichen Quel-

len ermöglicht werden. 

Die nordischen Länder galten stets als Wohlfahrtsstaaten mit einem hohen Grad an Solidarität zwi-

schen den verschiedenen Gesellschaftsgruppen und einem starken Streben nach Vollbeschäftigung 

sowie weitgehender Gleichheit zwischen Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt (Greve, 2007). 

In diesem Artikel wird, hauptsächlich aus einer wirtschaftsempirischen Sicht, der Gender-Aspekt 

untersucht, um festzustellen, ob Frauen in der Lage sind, wirtschaftlich eigenständig zu leben. Die 

Kernfrage lautet daher, ob Dänemark als nordischer Wohlfahrtsstaat immer noch als ein Land mit 

einem umfassenden Gleichheitskonzept zu betrachten ist, das insbesondere Frauen ein wirtschaftlich 

eigenständiges Leben gestattet und die Erwartungen an die Gleichheit von Männern und Frauen in 

der Gesellschaft erfüllt. 

Hierfür sollen die Stellung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt, die verfügbaren staatlichen Dienstleis-

tungen, die die wirtschaftliche Eigenständigkeit beeinflussen können, und – mit Blick auf die wirt-

schaftliche Situation im Alter – auch das öffentliche Rentensystem untersucht werden. Das staatliche 

Rentensystem ist heute besonders wichtig. Durch die Ausweitung des Betriebsrentensystems werden 

ältere Menschen in Zukunft aber zunehmend abhängiger von Betriebsrenten sein; daher wird auch 

das Sparaufkommen für Renten in die Analyse einbezogen. Der Beitrag beschränkt sich jedoch nicht 

auf Aspekte der wirtschaftlichen Lebensbedingungen, sondern untersucht auch, ob die Vereinbarkeit 

von Familie und Arbeit möglich ist, und wie hoch das Armutsrisiko für Frauen ist. Die nordischen Wohl-

fahrtsstaaten und ihr Dienstleistungskonzept werden als ein Ansatz betrachtet, der in besonderer Wei-

se die Gleichheit und Unabhängigkeit von Männern und von Frauen zu fördern und zu gewährleisten 

vermag (Abrahamsson, Boje und Greve, 2006). 

▼
▼

 

In den europäischen Wohlfahrtsstaaten gibt es unterschiedliche Arten von Wohlfahrtssystemen, die 

sich darin unterscheiden, wer der Geldverdiener in der Familie ist (Gauthier, 2002). Die nordischen 

Länder gelten typischerweise als Wohlfahrtsstaaten mit einem Doppelverdienermodell, wonach 

Männer und Frauen zumindest theoretisch grundsätzlich die gleichen Optionen und Möglichkeiten 

besitzen, unabhängig ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dies umfasst auch die Option und die Mög-

lichkeit einer weitreichenden Entfamiliarisierung, was bedeutet, dass Frauen in allen Stadien ihres 

Lebens wirtschaftlich unabhängige Bürgerinnen sein können (Knjin und Kremer, 1997; Leitner, 2003; 
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Bambra, 2004). Im Gegensatz zu den liberalen und konservativen Wohlfahrtsstaaten gelten daher die 

nordischen Wohlfahrtsstaaten als Länder mit einem hohen Maß an Entfamiliarisierung, insbesonde-
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re durch eine hohe wohlfahrtsstaatliche Unterstützung, aber auch durch die starke Einbindung von 

Frauen in den Arbeitsmarkt. Die Betreuung von Kindern und älteren Menschen, die früher allein den 

Familien oblag, wird jetzt zu einem großen Teil durch den Wohlfahrtsstaat und seine Dienstleistungen 

übernommen oder unterstützt. 
Inhalt 

Das Doppelverdienerkonzept ist nach wie vor ein Hauptmerkmal der nordischen Wohlfahrtssysteme 
zurück und bedeutet, dass Frauen im Vergleich mit der Situation in anderen Wohlfahrtsstaaten weitgehend 

wirtschaftlich unabhängig leben können. Ob und inwiefern dies immer noch der Fall ist und in Zukunft 
weiter 

so bleiben wird, soll nachstehend genauer betrachtet werden. 

2. Erläuterungen zur Methodik 

Für die Beantwortung dieser Frage muss zunächst geklärt werden, wie der Begriff der Gleichheit, und 

zwar nicht nur die Gleichheit der wirtschaftlichen Möglichkeiten, sondern auch die Möglichkeit völ-

liger Eigenständigkeit in anderen Lebensbereichen, gemessen und überprüft werden kann. Hierfür 

müssen geeignete Indikatoren gewählt werden. Dies sollten Indikatoren sein, mit denen folgende 

Aspekte erfasst werden können: ob zwischen den Geschlechtern Gleichheitsdifferenzen bestehen und 

welches Ausmaß diese Differenzen haben. 

Der Grad wirtschaftlicher Gleichheit zwischen Männern und Frauen in Dänemark wird als ein Indi-

kator verwendet, der die Möglichkeit zu wirtschaftlicher Eigenständigkeit wiedergibt. Damit kann 

empirisch untersucht werden, ob das Ziel der Geschlechtergleichheit tatsächlich realisiert ist. Auch 

zwischen Frauen können Unterschiede bestehen, d.h. es gibt Frauen mit hohem und Frauen mit nied-

rigem Einkommen, diese Unterschiede werden jedoch bei der Analyse nicht thematisiert. Der Grad 

wirtschaftlicher Gleichheit wird anhand des durchschnittlich verfügbaren Haushaltseinkommens für 

alleinstehende Männer und Frauen untersucht. Das verfügbare Einkommen wurde ausgewählt, weil 

diese Größe auch den Einfluss des Steuersystems auf den privaten Konsum berücksichtigt. Zusätzlich 

werden einige Daten zur Einkommensgleichheit in Abhängigkeit von – beispielsweise – dem Bildungs-

status vorgestellt. 

▼
▼

 
Ein hoher Grad an wirtschaftlicher Gleichstellung in Bezug auf das Einkommen ist häufig mit gleichen 

Zugangsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt verknüpft, obwohl dadurch nicht zwingend gewährleistet 

ist, dass die Gleichbehandlung von Männern und Frauen, wie sie in den EU-Verträgen festgelegt ist, 

tatsächlich erreicht wird. Jedoch wird der Zugang zum Arbeitsmarkt als Indikator für die Möglichkeit 

einer wirtschaftlich unabhängigen Position herangezogen. Er sagt jedoch für sich allein noch nichts 

über die Qualität der Arbeit aus oder darüber, ob Geschlechtergleichheit vorliegt und ob ein vernünf-

tiger Lebensstandard auf diesem Einkommensniveau gewährleistet ist. Daher werden zusätzlich Daten 

über die Zahl der Personen berücksichtigt, die unterhalb der Armutsschwelle leben, wie sie durch die 

EU mit den Laeken-Indikatoren definiert (Armutsschwelle bei weniger als 60 % des mittleren gewich-

teten Einkommens) und im Rahmen der Offenen Methode der Koordinierung (OMK) zur Bewertung 

der sozialen Eingliederung verwendet werden (Commission of the European Communities, 2006). Auf 

die Wirkungen der OMK wird jedoch nicht näher eingegangen, obwohl die Beschäftigungsstrategie 

grundsätzlich einen Einfluss gehabt haben könnte, da sie die Bedeutung eines hohen Arbeitsmarktan-
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teils von Frauen und des Zugangs zu qualitativ guter, erschwinglicher Kinderbetreuung unterstreicht. 

Allerdings bestand in Dänemark bereits ein hoher Frauenanteil auf dem Arbeitsmarkt. 
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Der Beitrag betrachtet ferner Einkommen und Sparaufkommen für die Rente. Unterschiede in der 

Lebenserwartung – Frauen leben durchschnittlich länger als Männer – werden nicht berücksichtigt, 

obwohl diese Tatsache theoretisch Einfluss auf die Höhe der Rentenleistungen, zumindest aus privaten 
Inhalt Rentenersparnissen, hat. Die Höhe des Rentensparaufkommens ist ein Bereich, in dem nicht nur die 

Unterschiede zwischen Männern und Frauen von Bedeutung sind, da die Höhe der Ersparnisse auch 
zurück von Einkommen, Beschäftigung und regionalen Unterschieden abhängt. Dass Frauen häufig auch von 

der Rente des Ehemanns leben, erschwert den direkten Vergleich. Haben Frauen Rentenansprüche als 
weiter 

abgeleitete Rechte vom oder nach dem Ehepartner, werden dadurch die Ungleichheiten und Unter-

schiede bei der wirtschaftlichen Eigenständigkeit verringert, auch noch nach dem Tod des Ehepart-

ners. Die Höhe der staatlichen Renten und die wirtschaftliche Sicherheit nach dem Ausscheiden aus 

dem Arbeitsmarkt ist jedoch ein zentrales Thema für die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen 

beim Erreichen des Rentenalters. 

Eine ausführliche Untersuchung spezifischer Unterschiede in der Einkommenssituation, zum Beispiel 

aufgrund unterschiedlicher Arbeitszeiten, Positionen und/oder Arbeitsmarktsegmente, würde den 

Rahmen dieses Aufsatzes sprengen. Unser Hauptanliegen ist es zu untersuchen, ob es möglich ist, ein 

unabhängiges Leben zu führen und nicht, potenzielle Ungleichheiten aufzuzeigen, die aus der Struk-

tur des dänischen Arbeitsmarktes resultieren. Daher ist auch eine genauere Untersuchung des Themas, 

wie Ehepaare ihr Einkommen oder die Verantwortung für das Haushaltseinkommen aufteilen, nicht 

Gegenstand dieses Beitrags. Eine aktuelle Untersuchung in Großbritannien legt den Schluss nahe, dass 

das „Einkommen des Mannes eher als gemeinsames oder Familieneinkommen betrachtet wird als das 

Einkommen der Frau“, gleichzeitig ist jedoch das „Gefühl des Rechts auf Einkommen häufig daran 

gebunden, wer das Geld verdient, wobei Frauen oft in einer schlechteren Position sind“ (Sung und Ben-

nett, 2007). Innerhalb der Familien ist die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern möglicherweise 

immer noch gegeben und schränkt die Fähigkeit zu einem eigenständigen Leben ein, jedoch haben 

Frauen in manchen Familien einen starken Einfluss auf die Verwendung der wirtschaftlichen Mittel. 

Dies kann natürlich je nach Familientyp unterschiedlich sein. Die Einkommenssituation nach einer 

Scheidung wird nicht betrachtet, jedoch steht dann dem Alleinverdiener in der Regel ein höheres Kin-

dergeld zu und nur selten müssen Männer Unterhalt an Frauen zahlen. 

▼
▼

 
Auch der Einfluss des Steuersystems wird in der Analyse nur marginal betrachtet, vor allem, weil das 

dänische Steuersystem hauptsächlich auf der Einzelbesteuerung beruht. Davon gibt es nach wie vor 

Ausnahmen, die es möglich machen, steuerliche Absetzbeträge und andere Vorteile bezüglich der 

Steuergruppen zwischen Ehegatten zu übertragen. In der Praxis haben diese Möglichkeiten jedoch 

keine sehr große Bedeutung, vor allem wegen des relativ hohen Arbeitsmarktanteils von Frauen und 

weil nur wenige Frauen in Dänemark Nur-Hausfrauen sind (vgl. Daten zu den Beschäftigungsquoten 

von Männern und Frauen). Ferner hat das Steuersystem anscheinend auch keinen Einfluss auf die Wahl 

zwischen Voll- und Teilzeitarbeit, da das Lohnniveau auch bei einer Teilzeitbeschäftigung so hoch ist, 

dass alle steuerlichen Abzüge von den Frauen genutzt werden. Schließlich sind nicht nur wirtschaft-

liche Aspekte ausschlaggebend für die Ausübung einer Beschäftigung. 

Ein Leben unterhalb der Armutsgrenze gilt als ein Hauptindikator für wirtschaftliche Abhängigkeit 

bzw. Unabhängigkeit. Dieser Indikator sagt zwar nichts über das Maß der Gleichheit/Ungleichheit zwi-
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schen Männern und Frauen aus, ist jedoch ein Anhaltspunkt dafür, ob Frauen unabhängig von Män-

▼



nern leben können, d.h. er sagt etwas aus über den Grad der Entfamiliarisierung im System. 
Seite 413 

Der Wohlfahrtsstaat kann mit einer Vielzahl an Optionen und Möglichkeiten Frauen ein eigenständi-

ges Leben ermöglichen, von verschiedenen Arten der Einkommenstransferleistungen und Steueran-

reizen bis zu sozialen Dienstleistungen, welche Frauen die Aufnahme einer Arbeit ermöglichen und 
Inhalt somit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen. In diesem Beitrag wird dies mit Blick auf 

die Verfügbarkeit von Kinderbetreuungseinrichtungen und deren Bezahlbarkeit betrachtet. Der nor-
zurück dische Wohlfahrtsstaat ist verstärkt dadurch gekennzeichnet, dass flächendeckend Kindertagesstät-

ten zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung stehen (Sipilä, 1997). Da eine bezahlte Erwerbstätigkeit 
weiter 

immer noch die beste Möglichkeit ist, eine eigenständige Existenzsicherung zu garantieren, haben alle 

Maßnahmen, die es Männern und Frauen ermöglichen, eine Erwerbstätigkeit auszuüben, Einfluss auf 

deren Anteil am Arbeitsmarkt. Daher ist dies auch ein Beispiel dafür, dass staatliche Dienstleistungen 

eine Alternative zu Sozialhilfeleistungen (income support) darstellen. Aus diesem Blickwinkel betrach-

tet, sind Investitionen in die Kinderbetreuung eine produktive gesellschaftliche Investition, die das 

Angebot an Arbeitskräften und die Geschlechtergleichheit in der Gesellschaft stärkt. 

3. Beschäftigung, Arbeit und Löhne in einer vergleichenden Übersicht 

Die nordischen Wohlfahrtsstaaten, auch Dänemark, haben ein sogenanntes „universalistisches“ Wohl-

fahrtssystem, das ein hohes Maß an aktiver Arbeitsmarktpolitik mit Betonung auf Vollbeschäftigung 

und großzügige Leistungen für Arbeitslose beinhaltet (Gallie und Paugam, 2000). Dieses Konzept und 

die flächendeckende Kinderbetreuung sind die wichtigsten Faktoren für den vergleichsweise hohen 

Anteil der Frauen am Arbeitsmarkt. 

Im folgenden Abschnitt wird versucht, die Situation von Männern und Frauen in Bezug auf Beschäf-

tigung, Arbeitslosigkeit und Löhne in Dänemark aus einer hauptsächlich empirischen Sicht anhand 

EU-weiter Durchschnittswerte zu vergleichen. 

Tabelle 1 zeigt die Erwerbsquoten von Männern und Frauen insgesamt sowie für die Altersgruppe 

▼
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von 55 bis 64. 

Tabelle	1:		Erwerbsquoten	für	die	Altersgruppe	von	15–64,	nach	Geschlechtern,	und	für	die		 
Altersgruppe	von	55–64	in	der	EU	und	in	Dänemark	(2006) 

Gesamt Männer Frauen 55–64 

EU 70,5 78,0 63,1 46,5 

Dänemark 80,6 84,1 78,0 63,1 

Quelle: Eurostat, LFS. Eurostat-Datenbank unter http://epp.eurostat.ec.europa.eu (Zugriff am 2. Juli 2007) 

Es ist nicht überraschend, dass die Tabelle für Dänemark bei Männern und Frauen eine höhere 

Erwerbsquote als im EU-Durchschnitt zeigt, dies gilt auch für ältere Arbeitnehmer. Die Erwerbsquote 

von Männern ist auch in Dänemark noch höher als die der Frauen, der Unterschied ist aber in den letz-

ten Jahren immer geringer geworden und in vielen Altersgruppen ist die Quote heute für Männer und 

Frauen nahezu gleich. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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Dies sagt jedoch noch nichts darüber aus, ob Männer und Frauen die gleichen Arbeitszeiten und glei-

▼



che Arbeitsbedingungen haben. Dieser Punkt ist wichtig, weil er das Einkommensniveau insgesamt 
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beeinflussen kann. Tabelle 2 zeigt die Beschäftigungsquoten, den Anteil der Teilzeitbeschäftigten und 

den prozentualen Anteil befristeter Arbeitsverträge. 

Tabelle	2:		Beschäftigungsquote,	Teilzeitbeschäftigte	und	prozentualer	Anteil	befristeter	Arbeits-
Inhalt verträge	in	Dänemark	und	der	EU	(2006) 

zurück 

weiter 

EU Dänemark 

Männer Frauen Männer Frauen 

Beschäftigungsquote (Altersgruppe 20 bis 64) 77,2 61,1 83,8 74,8 

Teilzeitarbeitskräfte in % der Erwerbstätigen insgesamt 7,7 32,7 13,3 35,4 

Prozentualer Anteil der Erwerbstätigen mit befristeten Verträgen 14,4 15,5 8,0 10,0 

Quelle: Eurostat, LFS. Eurostat-Datenbank unter http://epp.eurostat.ec.europa.eu (Zugriff am 2. Juli 2007) 

Aus Tabelle 2 ist ersichtlich, dass Männer und Frauen auf unterschiedliche Weise in den Arbeitsmarkt 

integriert sind, vor allem in Bezug auf Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung. Es arbeiten viel mehr Frauen 

in Teilzeit als Männer. In der EU und in Dänemark hat jede dritte Frau eine Teilzeitbeschäftigung. Ob 

Frauen sich freiwillig oder aus Mangel an anderen Möglichkeiten für eine Teilzeitarbeit entscheiden, 

ist nicht geklärt. In Dänemark scheint, wenn auch weniger häufig als im Rest der EU, das Risiko einer 

prekären Arbeitsmarktposition für Frauen etwas höher zu sein als für Männer, obwohl die Unterschiede 

hinsichtlich befristeter Arbeitsverträge von Männern und Frauen insgesamt geringfügig sind. 

In mehr als der Hälfte aller dänischen Unternehmen gibt es flexible Arbeitszeitmodelle in unterschied-

lichen Formen, von der Möglichkeit der flexiblen Arbeitszeitverteilung bis zur Ansammlung von 

Arbeitszeit, um dafür längere Freistellungszeiten in Anspruch zu nehmen (Europäische Stiftung für die 

Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, 2006). Durch flexible Arbeitsbedingungen sollte 

für Männer und Frauen die Chance auf einen Arbeitsplatz verbessert werden. 

Der höhere Anteil an Teilzeitbeschäftigung kann jedoch kurz- und langfristig Einfluss auf die wirt-

schaftliche Lage von Frauen haben. Er hat Auswirkungen auf die aktuelle Einkommenssituation und in 

vielen Bereichen des dänischen Arbeitsmarkts auch auf den Anspruch auf Lohnzusatzleistungen und 

▼
▼

 

die Höhe der sog. Arbeitsmarktrenten (labour market pensions) (Greve, 2007). Frauen, die die angebote-

nen Möglichkeiten nutzen, um durch geeignete Arbeitszeiten Arbeit und Familie besser miteinander 

zu vereinbaren, sind daher am Ende möglicherweise wirtschaftlich schlechter gestellt als Männer. Dies 

hängt von der Einkommensverteilung im Haushalt und/oder davon ab, ob die Frau ledig/verheiratet ist 

oder in einer Partnerschaft lebt. 

Diese Unterschiede können sich noch dadurch verschärfen, dass Frauen nach einer Geburt eine län-

gere Elternzeit in Anspruch nehmen. Wie groß dieser Unterschied ist, schwankt je nach Beschäfti-

gungssektor, da einige Tarifverträge eine volle Lohnfortzahlung, einschließlich der Rentenansprüche, 

mindestens für die ersten 26 Wochen nach einer Geburt gewährleisten. In diesen Fällen zeigt sich ein 

Unterschied hauptsächlich dann, wenn die restliche Elternzeit (bis zu einem Jahr) ausschließlich von 

der Mutter genommen wird. 

Auch die Unterschiede im Lohnniveau führen zu einer ungleichen Einkommenssituation. 2005 betrug 

die Lohnschere zwischen den Geschlechtern in der EU 15 Prozentpunkte und in Dänemark 18 Prozent-

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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punkte, die Differenz in Dänemark war somit etwas höher als in den übrigen EU-Staaten. Ursache dafür 

könnten die unterschiedlichen Arbeitsmarktsektoren und der etwas höhere Anteil an Teilzeitbeschäf-
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tigten bei Frauen sein. Beispielsweise arbeiten mehr Frauen als Männer in den gering entlohnten Pfle-

geberufen des staatlichen Gesundheitswesens. Trotzdem zeigt diese Tatsache deutlich, dass in Däne-

mark nach wie vor Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen vorhanden sind, die 

offensichtlich geschlechtsspezifische Ungleichheiten im Lohnniveau zwischen den Geschlechtern im 
Inhalt	 privaten Sektor und in verschiedenen Berufszweigen widerspiegeln (Kleffel, 2007). 

zurück	 Frauen haben in Dänemark bei allen Bildungsabschlüssen ein niedrigeres Einkommen als Männer 

(statistische Zehnjahresübersicht 2006). Diese Feststellung gibt noch keinen Aufschluss über die Grün-
weiter 

de dieser Ungleichheit, zeigt jedoch deutlich, dass auf dem dänischen Arbeitsmarkt nach wie vor 

Ungleichheiten bestehen. 

Die Unterschiede im durchschnittlich verfügbaren Einkommen für Männer und Frauen im Jahr 2005 

sind nachstehend, in je 1.000 dkr, angegeben (statistische Zehnjahresübersicht 2007): 

Alleinstehender Mann ohne Kinder 160.3


Alleinstehende Frau ohne Kinder 147.7


Alleinstehender Mann mit Kindern 239.1


Alleinstehende Frau mit Kindern 210.1


Somit haben alleinstehende Männer etwa 10 % mehr verfügbares Einkommen als Frauen, jedoch kön-

nen Frauen damit immer noch wirtschaftlich unabhängig leben. 

Dänische Frauen haben auf der einen Seite zahlreiche Möglichkeiten, um Familie und Arbeit durch 

flexible Arbeitszeitgestaltung miteinander zu verbinden, und Frauen können tatsächlich auch als 

alleinerziehende Mütter wirtschaftlich unabhängig leben. Auf der anderen Seite werden Frauen in 

der Zukunft wirtschaftlich schlechter gestellt sein, wenn sich vorwiegend Frauen für die Kinderbe-

treuung beurlauben lassen und weniger in Vollzeit arbeiten. Im Zeitraum 2004/2005 nahmen in über 

40 % der dänischen Unternehmen auch Männer Elternzeit (Europäische Stiftung für die Verbesserung 

der Arbeits- und Lebensbedingungen, 2006). Zwar liegen keine Angaben zur Länge der Elternzeit 

vor, dies ist jedoch ein Zeichen für eine zunehmend gleichstellungsfreundliche Verteilung der Eltern-

zeit in Dänemark.
▼

▼
 

Auch die Arbeitslosigkeit ist zwischen Männern und Frauen ungleich verteilt, jedoch sind die Unter-

schiede hier nicht sehr groß. 2006 lag die Arbeitslosenquote bei Männern bei 3,8 % und bei Frauen 

bei 5,3 %. Arbeitslosigkeit hat immer auch Auswirkungen auf die Möglichkeit eines eigenständigen 

Lebens, mit den rückläufigen Arbeitslosenzahlen der letzten Jahre fällt dies jedoch heute kaum noch 

ins Gewicht. 



 

Kapitel II. 4. Renten 

▼
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Das dänische Rentensystem ist im Grundsatz ein universelles Rentensystem, das allen Staatsbürgern 

offensteht. Die Rentenhöhe hängt zu einem gewissen Grad davon ab, wie lange der Rentenbezieher in 

Dänemark lebt oder gelebt hat. Jedoch gab es in den letzten Jahren einige Veränderungen, die nach-

stehend ausführlicher erläutert werden und die in Dänemark den Übergang zu einem kombinierten 
Inhalt	 Rentensystem bewirkt haben (Greve, 2007). 

zurück	 Grundsätzlich hat jeder Staatsbürger einen Anspruch auf die universelle Volksrente, der sich nur verrin-

gert, wenn die Person weiterhin ein hohes Erwerbseinkommen hat. Neben der Universalrente gibt es 
weiter 

eine Rentenzulage, die bei Bedürftigkeit für alle Einkünfte (auch Kapitaleinkünfte) ab einem bestimm-

ten Mindestwert gewährt wird. Schließlich haben Personen, die außerhalb dieser Renten keinerlei Ein-

künfte haben, Anspruch auf eine Sonderzulage. Dies bedeutet, dass die meisten Rentenempfänger in 

Dänemark ein Einkommen oberhalb oder dicht an der Armutsgrenze beziehen (vgl. hierzu auch den 

Abschnitt über Armut in Dänemark). Ein weiterer Grund dafür ist die Tatsache, dass alle Personen, 

die lebenslang erwerbstätig waren, mindestens eine zusätzliche Arbeitsmarktrente (ATP) erhalten 

(www.atp.dk). 

Aufgrund der demografischen Zusammensetzung der Bevölkerung sind mehr Frauen als Männer im 

Rentenalter. Das Rentensystem ermöglicht den Frauen in der Regel ökonomische Unabhängigkeit 

auch im Alter. Dies sagt noch nichts über die Folgen der wachsenden Bedeutung von Betriebsrenten 

aus, jedoch könnte man vermuten, dass Frauen hier eher benachteiligt sind, da sie häufiger in Teilzeit 

und in schlechter bezahlten Tätigkeiten arbeiten als Männer. Die Zunahme der Betriebsrenten kann 

daher die Ungleichheit zwischen Geschlechtern weiter verstärken (Frericks, Mayer und de Graaf, 2006) und 

ist darüber hinaus eine Absage an das bisherige universelle Konzept des dänischen Wohlfahrtsstaats. 

Die vorliegenden Informationen über das Sparaufkommen für Betriebsrenten und Privatrenten bestä-

tigen dieses Bild, wie in Tabelle 3 zu sehen ist. 

Tabelle	3:		Durchschnittliche	Einzahlungen	in	Rentenkassen	in	Dänische	Kronen	 

(Betriebs-	und	Privatrenten)	in	Dänemark,	nach	Geschlecht	und	Familienstand	 

▼
▼

 

(alleinstehend/verheiratet)	(2002)


Unverheiratete Männer 19.250 

Unverheiratete Frauen 15.950 

Verheiratete Männer 38.600 

Verheiratete Frauen 23.700 

Gesamt 24.400 

Quelle: Skatteministeriet, 2005 

Aus Tabelle 3 ist zwar ein Unterschied in den Sparrücklagen für Renten zu erkennen, der Unterschied 

zwischen Männern und Frauen in Bezug auf die Sparrate ist aber anscheinend nicht signifikant (Skatte-

ministeriet, 2005). Die festgestellten Unterschiede haben daher wohl eher mit der Lebensarbeitszeit, 

der ausgeübten Tätigkeit und dem allgemeinen und beruflichen Bildungsabschluss zu tun. Dennoch 

zeigen diese Zahlen, dass sich die Geschlechterungleichheit bis ins Rentenalter mit unterschiedlich 

hohen Rentenzahlungen fortsetzt, sodass Frauen auch hier benachteiligt sind. Bis zu einem gewissen 

Grad wird dies aufgewogen durch die Tatsache, dass das Betriebsrentensystem in Dänemark auf einer 



 

▼
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geschlechterneutralen Berechnung der Ansprüche beruht, obwohl die mittlere Lebenserwartung von 

Frauen im Zeitraum 2001–2005 um 4,6 Jahre über der der Männer lag (www.dst.dk), wobei es aber auch 
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hier Unterschiede je nach Bildungsniveau gibt. Demnach müssten Frauen rein versicherungsmathema-

tisch niedrigere Renten als Männer erhalten. Andererseits können die Rentenansprüche von Frauen, 

je nach den tarifvertraglichen Regelungen für ihre Tätigkeit, auch durch Freistellungsmöglichkeiten 

verringert werden. Das Streben nach Geschlechtergleichheit auf dem Arbeitsmarkt hat somit massive 
Inhalt	 Auswirkungen auf das spätere Leben und ist daher auch aus einer generationenübergreifenden Sicht 

von größter Bedeutung. 
zurück 

In einigen Betriebs- und Privatrentensystemen beziehen auch Witwen eine Rente, wodurch die imma-
weiter 

nente Ungleichheit der Rentensysteme weiter verringert wird. Dennoch kann der immer stärkere 

Trend zu einer Aufweichung des universellen Ansatzes des dänischen Rentensystems auch eine ver-

stärkte Ungleichheit zwischen den Geschlechtern im Alter bewirken, ohne jedoch die Chancen auf 

wirtschaftliche Unabhängigkeit und auf ein de-kommodifiziertes und de-familialisiertes Leben für 

Frauen im dänischen Wohlfahrtsstaat zu beschneiden. 

5. Wohlfahrtspolitik mit Blick auf Betreuungsdienste 

Die Wohlfahrtspolitik der nordischen Wohlfahrtsstaaten unterscheidet sich von den übrigen EU-Staaten. 

Die nordischen Länder und Dänemark haben Bestnoten bei den Möglichkeiten zur beruflichen Frei-

stellung, dem öffentlichen Betreuungsangebot für Kinder von 0–3 Jahren, bei der ambulanten und sta-

tionären Pflege von Alten und mittlere Noten bei den finanziellen Leistungen für Kinder und Alte (Bet-

tio und Plantenga, 2004). Die zunehmende Betonung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch 

in der europäischen Beschäftigungspolitik, hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass in mehreren 

EU-Staaten neue Möglichkeiten entstanden sind, um Familie und Beruf miteinander zu verbinden; ein 

Beispiel dafür ist Großbritannien (Lewis und Campbell, 2007). 

Die zahlreichen Einrichtungen zur Kinderbetreuung zu einem vergleichsweise niedrigen Preis, zusam-

men mit großzügigen Freistellungsregelungen, ermöglichen Frauen ein eigenständiges Leben zu füh-

ren und Familie und Beruf zu verbinden. Dennoch hat eine Kommission in Dänemark kürzlich festge-

stellt, dass weitere Initiativen erforderlich sind, damit Familien noch besser in der Lage sind, Arbeit und 

Beruf zu vereinbaren (Familie- og arbejdslivskommissionen, 2007). 
▼

▼
 

Tabelle 4 zeigt die Versorgungsquote bei der Kinderbetreuung. Die Zahlen zeigen, dass berufstätige 

Frauen (oder Männer) sehr gute Chancen haben, einen staatlichen Betreuungsplatz für ihre Kinder zu 

finden. Dies kann je nach Wohnort unterschiedlich sein, da für die Bereitstellung von Kinderbetreu-

ungseinrichtungen die Gemeinden zuständig sind. Die relativ niedrige Versorgungsquote mit Betreu-

ungsplätzen für Kinder von 0–2 Jahren ist im Zusammenhang mit der Dauer des Mutterschaftsurlaubs, 

des Vaterschaftsurlaubs und des Elternurlaubs zu sehen, sodass auch für Kinder dieser Altersgruppe 

praktisch eine flächendeckende Versorgungsquote besteht. Elternurlaub ist bis zum Alter von einem 

Jahr möglich, wobei in den ersten 26 Wochen meistens der volle Gehaltsanspruch besteht. 
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Tabelle	4:		Prozentuale	Versorgungsquote	mit	Kinderbetreuungsplätzen		 

▼



und	durchschnittliche	Gebühren 
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Inhalt 

zurück 

Altersgruppe Versorgungsquote	(2006) 
Monatl.	Betreuungsgebühren	(2006)	in	dkr	 

(€	in	Klammern) 

0–2 63,2 2.619 (352) 

3–5 96,0 1.376 (184) 

6–9 81,8 1.195 (160) 

10–13 10,3 nicht verfügbar 

0–13 insgesamt 59,5 nicht verfügbar 

Quelle: Statistische Zehnjahresübersicht 2007 und eigene Berechnungen 
weiter 

Die in Tabelle 4 gezeigten Gebühren für die Kinderbetreuung sind die durchschnittlichen monatlichen 

Gebühren. Eltern (auch Alleinerziehende) mit einem niedrigen Einkommen zahlen niedrigere Preise, 

ebenso wie Familien, die mehr als ein Kind in einer Tagesstätte betreuen lassen. 

Zusammen mit den altersabhängigen Familienzulagen, die europaweit relativ hoch sind, und der Tat-

sache, dass Alleinerziehende eine Kinderzulage und Unterstützung des anderen Elternteils erhalten 

können, führt dies dazu, dass Familien und Alleinerziehende mit Kindern meistens nicht das Gefühl 

haben, dass ein Kind ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten einschränkt. Es besteht jedoch insofern ein 

Unterschied zwischen Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen, als einkommensschwache 

Familien staatliche Familienleistungen für den Kauf von Kleidung und Lebensmitteln für die Kinder 

verwenden müssen, während Familien mit mittlerem Einkommen diese für Ersparnisse und Urlaub 

einsetzen können (Abrahamsson, Boje und Greve, 2005). 

Das relativ großzügige Kindergeld in Verbindung mit der flächendeckenden Kinderbetreuung zu 

erschwinglichen Preisen ermöglicht Frauen auch als Alleinstehende ein eigenständiges Leben. Für 

berufstätige Alleinerziehende in der unteren Einkommensgruppe ist jedoch die Gefahr der Verarmung 

höher, vor allem dort, wo es schwer ist, eine Vollzeittätigkeit zu finden. 

6. Einkommenssicherung bei Arbeitslosigkeit 

▼
▼

 
In den letzten Jahren wurde der dänische Wohlfahrtsstaat zunehmend mit dem Konzept der flexiblen 

Sicherung („flexicurity“) verbunden, obwohl das System schon lange in dieser Form existiert. „Flexi-

curity“ umfasst die Arbeitsplatz-, Beschäftigungs- und Einkommenssicherung (Wilthagen und Tros, 

2004). Arbeitgeber können in Dänemark Beschäftigte relativ leicht entlassen, aber gleichzeitig ist das 

Leistungssystem bei Arbeitslosigkeit relativ großzügig geregelt. Die aktive Arbeitsmarktpolitik zielt 

ferner darauf ab, Menschen möglichst schnell wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern und dadurch 

den wirtschaftlichen Verlust durch wiederholte Erwerbslosigkeit gering zu halten. 

Die dänische Arbeitslosenversicherung ist an das Ghent-System1 angelehnt, jedoch trägt der Staat 

eine gewisse Restverantwortung, was bedeutet, dass in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit der Wohlfahrts-

staat für den größten Teil der Arbeitslosenleistungen aufkommt. In den letzten Jahren mit niedrigen 

1 Im Ghent-System (benannt nach der Stadt Gent in Belgien) tragen Gewerkschaften die Hauptverantwortung für Leistungen im Fall von 
Arbeitslosigkeit. Dänemark, Finnland, Island und Schweden folgen dem Ghent-System (Anm. der Redaktion). 



 

▼
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Arbeitslosenquoten wurde der Großteil der Arbeitslosenleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeit-

geber aufgebracht. Die Arbeitslosenunterstützung weicht somit vom universalistischen nordischen 
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Wohlfahrtskonzept ab (Greve, 2007a). Sie ist jedoch aufgrund staatlicher Eingriffe und Regulierung 

auch kein herkömmliches Versicherungssystem, wo z.B. für die Absicherung für Gruppen mit höherem 

Erwerbslosenrisiko auch höhere Kosten entstehen. Das System sichert so vor allem Gruppen in unsi-

cheren Beschäftigungsverhältnissen ab. 
Inhalt 

Abgedeckt werden 90 % des früheren Einkommens bis zu einer Obergrenze, sodass im Jahr 2007 eine 
zurück Person mit Vollzeitbeschäftigung einen Anspruch von bis zu 683 dkr pro Tag (ca. 92 €), bei Teilzeitbe-

schäftigung 455 dkr pro Tag (ca. 61 €) hatte (www.bm.dk/satser). Dadurch ist ein/e Vollzeitbeschäftigte/r 
weiter 

bei Arbeitsplatzverlust in der Lage, wirtschaftlich unabhängig zu leben, wenn auch nicht auf einem 

sehr hohen Niveau im Vergleich mit dem Rest der dänischen Bevölkerung. Gruppen mit niedrigem 

Einkommen erhalten vergleichsweise höhere Leistungen als Personen mit hohem Einkommen, da das 

durchschnittliche Leistungsniveau bei etwa 50–55 % des früheren Einkommens liegt. Dennoch kann 

für eine/n Teilzeitbeschäftigte/n bei Arbeitsplatzverlust das Leistungsniveau sehr niedrig sein und das 

Überleben dadurch schwierig werden, vor allem, wenn er/sie der Alleinverdiener der Familie ist. 

Zwar sind die meisten Arbeitnehmer in Dänemark durch die Arbeitslosenversicherung abgesichert, 

viele jedoch aus unterschiedlichen Gründen auch nicht. Sie sind dann von Sozialhilfe abhängig, die 

niedriger als das Arbeitslosengeld ist, und deren Zahlung ferner mit dem Einkommen des Ehegatten/ 

Lebenspartners verrechnet wird, während das Arbeitslosengeld rein personenbezogen ist. Für Per-

sonen, die auf Sozialhilfe statt auf Arbeitslosengeld angewiesen sind, ist somit ein wirtschaftlich eigen-

ständiges Leben deutlich schwerer. 

Dennoch ist es in den universalistischen nordischen Wohlfahrtsstaaten, auch in Dänemark, durch die 

flächendeckende Arbeitslosenversicherung und die Höhe ihrer Leistungen durchaus möglich, auch 

bei Erwerbslosigkeit wirtschaftlich unabhängig zu leben. Angesichts rückläufiger Arbeitslosenraten 

in den letzten Jahren ist ferner die Aussicht auf ein regelmäßiges Erwerbseinkommen höher geworden 

und Arbeitslosengeld wird nur noch für kürzere Zeiträume benötigt. Auch dies zeigt, wie wichtig der 

Arbeitsmarkt und die Arbeitsmarktpolitik für ein wirtschaftlich eigenständiges Leben sind. 

7. Folgen unterschiedlicher Armutsgrenzen 
▼

▼
 

Ein Indikator für die Fähigkeit ein wirtschaftlich eigenständiges Leben zu führen ist ein Einkommen, 

das oberhalb der Armutsgrenze liegt. Als Armutsgrenze gilt hierfür entsprechend den allgemein aner-

kannten Indikatoren im Rahmen der OMK für die soziale Eingliederung ein Einkommen von weniger 

als 60 % des mittleren Einkommens unter Berücksichtigung der Haushaltsgröße (EU-Kommission, 

2006). Man kann darüber streiten, ob nur dauerhafte Armut betrachtet werden soll, da zum Beispiel 

Studenten zwar zeitweise ein Einkommen unterhalb der Armutsgrenze haben können, aber trotzdem 

langfristig kein erhöhtes Armutsrisiko tragen. In Dänemark haben vor allem junge Menschen Einkünf-

te unterhalb der Armutsgrenze, diese Gruppe wird jedoch aus den erwähnten Gründen in der Analyse 

nicht berücksichtigt. 
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Tabelle 5 zeigt einen Vergleich des Armutsrisikos für Frauen in Dänemark und in der EU. 

▼
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Tabelle	5:		Ausgewählte	Indikatoren	für	das	Armutsrisiko	bei	Frauen	nach	Alter,		 

Familienstand	und	Erwerbssituation	(2004) 

Inhalt 

zurück 

weiter 

Frauen Dänemark EU 

25–49 8 15 

50–64 4 13 

65 + 18 20 

Erwerbstätig 4 8 

Arbeitslos 32 37 

Einpersonenhaushalt 23 26 

Alleinerziehend, mindestens 1 Kind 16 34 

Hinweis: Die Schwelle für das Armutsrisiko bei gleicher Kaufkraft liegt für einen Einpersonenhaushalt bei 9.274 € und für zwei Erwachsene mit 
zwei abhängigen Kindern bei 19.370 €. 

Quelle: Commission of the European Communities, 2006, Tabelle 5 und Auszug aus der Eurostat Datenbank mit Laeken-Indikatoren. 

Die Tabelle zeigt klar, dass vor allem Ältere, Einpersonenhaushalte und Erwerbslose in Dänemark ein 

erhöhtes Armutsrisiko tragen, dass aber gleichzeitig alle Risikoparameter in Dänemark niedriger als 

im EU-Durchschnitt liegen. Personen, die unter der Armutsgrenze leben, haben oder hatten größten-

teils keine Vollzeittätigkeit. Ein großer Teil der Einpersonenhaushalte sind Personen über 65, wodurch 

eine gewisse Überschneidung zwischen den beiden Gruppen – Einpersonenhaushalte und Personen 

über 65 – vorliegt. Dass viele Einpersonenhaushalte unter der Armutsgrenze leben, liegt zu einem 

großen Teil auch daran, dass diese Gruppe viele Studenten umfasst, aber natürlich auch viele Rentner, 

bei denen das Niveau von staatlicher und betrieblicher Rente unterhalb der Armutsgrenze liegt. 

Die relativ vielen Erwerbslosen unterhalb der Armutsgrenze sind vermutlich Personen, die von So-

zialhilfe oder anderen niedrigen Unterstützungsleistungen (z.B. starthjælp) leben, wobei in Dänemark 

nicht das übliche Individualprinzip gilt, sondern die Leistungen jeweils für den Haushalt gewährt wer-

den. Ferner gehören dazu Personen, die nur eine Teilzeitbeschäftigung hatten und dann arbeitslos 

geworden sind. 

▼
▼

 

Bei den alten Menschen hängt die Zahl der Personen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, von der 

Höhe der gewählten Armutsgrenze ab. Bei einem Wert von 50 % des Durchschnittseinkommens würde 

aufgrund der Höhe der dänischen Altersrenten ein großer Teil entfallen (siehe hierzu Tabelle 6). 

Tabelle	6:			Einfluss	der	gewählten	Armutsgrenze	auf	die	Zahl		


der	Personen,	die	unterhalb	dieser	Grenze	leben


Situation	für	Frauen	über	65	bei	vier	verschiedenen	Armutsbemessungsgrenzen		 
in	%	des	mittleren	Einkommens	(2003) 

40 50 60 70 

Dänemark 2 6 22 45 

EU — — 19 — 

Quelle: Auszug aus der Eurostat-Datenbank über die Laeken-Indikatoren, 23. Juli 2007 



 

▼
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Wird der Einfluss der fiktiven Miete mit berücksichtigt (z.B. die Ersparnis gegenüber der marktüblichen 

Miete für Personen, die in einer eigenen Wohnung oder zu einer niedrigeren als der marktüblichen 
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Miete wohnen), so würde sich, auch wenn die Armutsgrenze bei 60 % angesetzt wird, der Prozentsatz 

der Menschen, die in Dänemark unterhalb der Armutsgrenze leben, von 22 % auf 8 % verringern (EU-

Kommission, 2006). 

Inhalt Die Tabelle zeigt, dass die Wahl der Armutsgrenze die Zahl der armen Menschen stark beeinflusst. Bei 

einer Armutsgrenze von 50 % des mittleren Einkommens würden die meisten Menschen nicht mehr 
zurück unter die Grenze fallen, erhöht man die Bemessungsgrenze dagegen auf 70 %, würde sich die Zahl der 

Armen mehr als verdoppeln. Dies zeigt deutlich, dass die Einkommens- und Konsummöglichkeiten in 
weiter 

Dänemark eng beieinander liegen, aber auch, dass bei einer relativ geringen Erhöhung der staatlichen 

Rentenleistungen die meisten Menschen nicht mehr unter den Armutsbegriff laut EU-Definition fallen 

würden. 

Die Daten aus Eurostat zeigen ferner, dass sehr alte Menschen (älter als 75) verstärkt in Armut leben. 

Ein Grund dafür könnte ihr eingeschränkter oder fehlender Zugang zur Arbeitsmarkt-Zusatzrente 

(ATP) und zum Betriebsrentensystem sein. Mit dem Ausbau der dänischen Betriebsrentenkassen in den 

kommenden Jahren wird somit die Zahl alter Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, wohl 

zurückgehen. Allerdings besteht für Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht am Arbeits-

markt teilnehmen konnten, wohl immer noch ein höheres Armutsrisiko im Alter. 

8. Zusammenfassung 

Der dänische Wohlfahrtsstaat hat sich offenbar davon entfernt, die Unabhängigkeit von Männern 

in ihrem Freisein von Fürsorgeaufgaben zu sehen, und konnte damit auch den „Gegensatz zwischen 

männlicher Eigenständigkeit und weiblicher Abhängigkeit“ (Pateman, 1989) auflösen. Dies soll nicht 

heißen, dass das Ziel einer umfassenden Gleichstellung im egalitären Sinne erfüllt wäre, sondern weist 

lediglich darauf hin, dass im Vergleich zu anderen Ländern ein relativ hohes Maß an Gleichheit zwi-

schen den Geschlechtern erreicht ist. 

Angesichts einer Kombination aus vergleichsweise großzügigen Wohlfahrtsleistungen und umfas-

senden Betreuungsmöglichkeiten für Kinder (und alte Menschen) können Frauen in Dänemark weit-

gehend ein wirtschaftlich unabhängiges Leben führen. Dennoch gibt es Unterschiede, und das Armuts-

risiko ist bei Frauen höher als bei Männern. Dies beruht wohl vor allem darauf, dass mehr Frauen als 

Männer einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen und Frauen somit geringere Beträge im Rentensystem 

ansparen. Schließlich ist auch die Position von Frauen auf dem Arbeitsmarkt prekärer. 

▼
▼

 

In den kommenden Jahren ist zu erwarten, dass mit dem sukzessiven Ausbau des Betriebsrentensys-

tems die Zahl älterer Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, stark zurückgehen wird, aber 

zugleich auch die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen verstärkt wird. 



 

▼
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Wenn sich weiterhin hauptsächlich Frauen für die Kinderbetreuung beurlauben lassen und somit 

längere Urlaubszeiten in Anspruch nehmen, kann es durchaus zu einem Konflikt zwischen der Ver-
Seite 4�� 

einbarkeit von Arbeit und Familie und dem Streben nach Gleichbehandlung der Geschlechter kom-

men. Natürlich kann ein Teil des Problems durch wohlfahrtsstaatliche Initiativen behoben werden, z.B. 

dadurch, dass Rentenbeiträge auch während des Mutterschaftsurlaubs eingezahlt werden. Dennoch 

kann es für den Staat schwierig sein, Marktkräfte dort zu beeinflussen und ihnen entgegenzuwirken, 
Inhalt wo sie unterschiedliche wirtschaftliche Ergebnisse für Männer und Frauen zur Folge haben, es sei 

denn, dies geschieht in eindeutigem Widerspruch zu den EU-Regelungen zur Gleichbehandlung von 
zurück Männern und Frauen. 

weiter 
Die Kombination aus staatlichen und tarifvertraglichen Regelungen und dem praktisch allgemeinen 

Konsens über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen scheint darauf hinzuweisen, dass Män-

ner und Frauen in Dänemark grundsätzlich die Möglichkeit eines wirtschaftlich unabhängigen Lebens 

haben, und dass die meisten Frauen auch tatsächlich wirtschaftlich unabhängig sind. Jedoch unter-

scheiden sich die Möglichkeiten, die sich Männern und Frauen bieten, sodass in der Realität noch keine 

absolute Gleichstellung der Geschlechter erreicht ist. Auch zwischen Frauen gibt es Unterschiede, die 

auf allgemeinere Gründe für Ungleichheit im dänischen Wohlfahrtsstaat hinweisen, die sicher vor-

handen, aber im Vergleich zu anderen Ländern gering sind. 

Abstract 

The Danish welfare state seems to have moved away from the idea that men’s independence has been 

their freedom from the delivery of welfare and has been able to break down the “opposition between 

men’s independence and women’s dependence” (Pateman, 1989). This does not mean that full equality 

has been achieved in an egalitarian sense, but points more to that, compared to other countries, a rela-

tively high degree of equality between the sexes has been achieved. 

Given the combination of relatively generous welfare benefits and a high coverage of care for children 

(and elderly), women can, to a high degree, live an economically independent life in Denmark. 

Still there are differences, and women run a higher risk of living in poverty than men. This seems to 

be especially due to the fact that more women than men are working part-time and that women are 

saving a lower amount in the pension system. Finally women are still in a more precarious position in 

the labour market. 
▼

▼
 

In the years to come, with the gradual maturation of occupational pension systems on the labour market, 

it must be expected that especially the number of elderly below the poverty line will be highly reduced. 

A conflict between the reconciliation of work and family-life and a more gender-equal treatment can be 

one of the consequences if mainly women continue to take leave for caring purposes, and further have 

a longer leave. Naturally part of this can be alleviated by welfare state initiatives, e.g. by paying pension 

contributions during maternity leave. Still, it can be difficult for the state to interact and counteract 

market forces where those imply differences in the economic outcome for men and women – unless 

this is done in clear contradiction to the EU rules concerning the equal treatment of men and women. 



 

▼



Kapitel II. Literatur 

Seite 4�3 
Abrahamson,	Peter/Boje,	Thomas/Greve,	Bent	(2005), Welfare and Families in Europe, 

Aldershot: Ashgate. 

Bambra,	Clare	(2004), The worlds of welfare: illusory or gender blind, in: Social Policy and Society, 
Inhalt 3. Jg., Heft 3, S. 201–211. 

zurück	 Bettio,	Francesca/Plantenga,	Janneke	(2004), Comparing Care Regimes in Europe, in: Feminist 


Economics, 10. Jg., Heft 1, S. 85–113.

weiter 

Commission	of	the	European	Communities	(2006), Joint Report on Social Protection and Social Inclu-

sion, 2006. Brüssel: EU-Kommission.


Europäische	 Stiftung	 zur	 Verbesserung	 der	 Lebens-	 und	 Arbeitsbedingungen	 (2006), Arbeitszeit 


und Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben in europäischen Betrieben, Luxemburg: Amt für amt-


liche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften.


Familie-	og	arbejdslivskommissionen	(2007), Chance for balance – et fælles ansvar, København.


Frericks,	Patricia/Maier,	Robert/de	Graaf,	Willibrord	(2006), Shifting the Pension Mix: Consequences 


for Dutch and Danish Women, in: Social Policy & Administration, 40. Jg., Heft 5, S. 475–492.


Gallie,	Duncan/Paugam,	Serge	(Hrsg.)	(2000), Welfare Regimes and the Experience of Unemployment 


in Europe, Oxford: Oxford University Press.


Gauthier,	 Anne.	 H.	 (2002), Family Policies in Industrialized Countries: Is There Convergence?, in: 

Population, 57. Jg., Heft 3, S. 447–474. 

Greve,	Bent	(Hrsg.)	(2006), The Future of the Welfare State, Aldershot: Ashgate. 

Greve,	Bent	(2007), Occupational welfare – winners and losers, Cheltenham: Edward Elgar. 

▼
▼

 
Greve,	Bent	(2007A), What characterises the Nordic welfare model, in: Journal of Social Sciences, 3. Jg., 

Heft 2, S. 43–51. 

Kleffel,	Cathrine	(2007): Lønulighed mellem mænd og kvinder på det danske arbejdsmarked, in: 

Samfundsøkonomen, 25. Jg., Nr. 4, S. 24–28 

Knjin,	Trudie/Kremer,	Monique	(1997), Gender and the caring Dimension of Welfare States: Towards 

Inclusive Citizenship, in: Social Politics, 4. Jg., Heft 3, S. 328–362. 

Leitner,	Sigrid	(2003), Varieties of Familialism, in: European Societies, 5. Jg., Heft 4, S. 353–375. 



 

▼



Kapitel II. 
Lewis,	 Jane/Campbell,	 Mary	 (2007), Forum: A Decade of Change in Gender Politics and Policy? The 

Blair and Howard Years. UK Work/Family Balance Policies and Gender Equality, 1997–2005, in: Social 
Seite 4�4 

Politics, 14. Jg., Heft 1, S. 4–30. 

Pateman,	Carole	(1989), The Disorder of Women, Cambridge: Polity Press. 

Inhalt	 Sipilä,	Jorma	(Hrsg.)	(1997), Social Care Services: The Key to the Scandinavian Welfare Model, Aldershot: 

Ashgate. 
zurück 

Skatteministeriet	 (2005), Pensionsopsparing i 2002, København: Skatteministeriet. Abrufbar unter: 
weiter 

www.skm.dk. 

Sung,	Silin/Bennett,	Fran	(2007),Dealing with money in low- to moderate-income couples: insights from 

individual interviews, in: Karen Clarke/Tony Maltby/Patricia Kennett (Hrsg.), Social Policy Review 19: 

Analysis and debates in social policy 2007, Bristol: Policy Press, S. 151–173. 

Wilthagen,	Ton/Tros,	Frank	(2004), The concept of “flexicurity”: a new approach to regulating 

employment and labour markets, in: Transfer: European Review of Labour and Research, 10. Jg., Heft 2, 

S. 166–186. 

▼
▼

 

http:www.skm.dk


 

Kapitel II. Diskussion Dänemark 
▼




Seite 4�5 
Die Diskussion hatte folgende Schwerpunkte: 

I Verlagerung der Wohlfahrtsleistungen in Europa vom Staat zum Markt 

I Bedeutung staatlicher Investitionen in den Wohlfahrtsstaat 
Inhalt 

Verlagerung	von	Wohlfahrtsleistungen	vom	Staat	zum	Markt 
zurück	 Knijn hebt hervor, dass die Entwicklung sowohl im dänischen als auch im französischen Wohlfahrts-

staat zeigt, dass Gleichstellung und eine gute Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit, die sich 
weiter 

auf die Position von Frauen innerhalb und außerhalb der Ehe auswirken, abhängen von staatlichen 

Investitionen in Kinderbetreuung, Bildung, staatlichen Leistungen der Alterssicherung, Leistungen 

der Sozialhilfe und der Aktivierungspolitik. 

Es wird jedoch auf der makroökonomischen Ebene zunehmend deutlich, dass staatliche Leistungen 

und Eingriffe zurückgefahren werden und die Politik einen stärkeren Wettbewerb auf dem Arbeits-

markt anstrebt, d.h. geringere Versicherungsbeiträge, geringere Besteuerung und mehr Eigenverant-

wortung. Knijn ist der Ansicht, dass in Dänemark die Verlagerung von einem stark universalistischen 

Alterssicherungs- zu einem betrieblichen Alterssicherungssystem, die der von der EU offiziell ver-

folgten Politik entspricht, das Risiko der Verstärkung von Ungleichheit und Armut in sich birgt. 

Der Wohlfahrtsstaat wird schwächer und der Markt stärker. In fast allen europäischen Ländern ist die 

Armut von Kindern in den letzten 15 Jahren enorm angestiegen, besonders in Deutschland und den 

Niederlanden. Laut Knijn geht es darum, nicht nur in rechtlichen Kategorien zu denken, sondern die 

wirtschaftlichen Kräfte zu erkennen, die die Ungleichheit verstärken. 

Greve stimmt der Analyse Knijns zu und verweist auf sein Buch „Occupational Welfare – Winners and 

Losers“.1 Es handelt sich hier um eine neue Perspektive in der Wohlfahrtsstaatsanalyse. 

Greve bestätigt, dass sich die nordischen Wohlfahrtsstaaten hinweg bewegen von ihrem ursprüng-

lichen Ansatz der starken Betonung der universalen Rechte der Staatsbürger im Vergleich zu den mit 

dem Beschäftigungsverhältnis verbundenen Leistungen (occupational welfare). Dadurch entstehen 

neue Ungleichheiten auf der Grundlage von Klassenzugehörigkeit, ethnischer Herkunft, Geschlecht, 

Beschäftigung usw. In Dänemark sieht man deutlich, dass junge Männer allgemein, aber insbesonde-

re jene der zweiten Generation aus Migrantenfamilien, Nachteile sowohl im Erziehungssystem, aber 

auch auf dem Arbeitsmarkt haben. Daraus resultieren Wohlfahrtseinbußen. Hier entsteht eine neue 

Unterschicht. 
▼

▼
 

Bedeutung	staatlicher	Investitionen	in	den	Wohlfahrtsstaat 

O’Reilly geht es um die Begründung von Investitionen in den Wohlfahrtsstaat. Eine wichtige Begründung 

ist die Förderung der Gleichheit von Kindern und Jugendlichen. Sie verweist unter diesem Aspekt auf 

die bestehende erhebliche Ungleichheit zwischen Ein-Kind- und Mehr-Kind-Familien. Ein-Kind-Fami-

lien können fördernde Aktivitäten für ihr Kind im Bereich von Musik, Sport, Sprachen usw. finanzieren, 

während Mehr-Kind-Familien meist finanziell überfordert sind. Es muss deshalb darum gehen, derartige 

Aktivitäten für alle Kinder, unabhängig davon aus welcher Familie sie stammen, erreichbar zu machen. 

Dies ist für sie ein wichtiges Argument für die Einführung von Ganztagsschulen in Deutschland. In Frank-

reich wird die Gleichheit der Kinder gefördert durch die Einrichtung von Kinderkrippen und Vorschulen, 

zivilen Institutionen, die staatsbürgerliche Werte und Partizipation in den Vordergrund stellen. 

1  Greve, Bent (2007), Occupational Welfare, Winners and Losers, Cheltenham u. Northampton: Edward Elgar Publishing. 
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Dauner-Lieb geht auf die Behauptung von Ketscher ein, dass Männer und Frauen in Dänemark nicht die 

Wahl haben, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren oder nicht. Das kann sie als ökonomisches Prinzip 
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akzeptieren, als Rechtsprinzip findet sie es hingegen fragwürdig. 

Ketscher begründet ihre These damit, dass die Menschen sonst keine Existenzgrundlage hätten. Soziale 

Leistungen erhält nur, wer dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Das ist eine klare Aussage in der 
Inhalt dänischen Verfassung. Die Bedingungen der Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt wurden im Laufe der 

Jahre darüber hinaus zunehmend verschärft. Es handelt sich hier um eine rechtliche Problemlösungs-
zurück strategie, die es den Menschen zur Pflicht macht, auf dem Arbeitsmarkt zu sein. 

weiter 
Ring verweist auf die besondere Situation Dänemarks, das ein relativ kleines Land in der Phase der 

Hochkonjunktur mit der niedrigsten Arbeitslosenrate in Europa ist. Dänemark hat bisher die Folgen 

der Globalisierung noch nicht zu spüren bekommen. Die Familienpolitik in Dänemark hängt eng mit 

der Arbeitsmarktpolitik zusammen. 

Die Frage ist, inwiefern sich die dänischen Verhältnisse auf andere Länder übertragen lassen. 

(Edda Blenk-Knocke) 

▼
▼
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Schlussfolgerungen aus familienrechtsvergleichender Perspektive 
Dieter	Martiny 

Inhalt 

zurück 1. Allgemeine Fragen 

weiter 1.1 Unterhalt und Einkommensquellen 
1. Das Thema der Eigenverantwortung, der privaten und öffentlichen Solidarität sowie der Rollenleit-

bilder berührt zahlreiche familienrechtliche Probleme. Dabei geht es vor allem um die privat- und 

sozialrechtliche Frage, wie sich die wirtschaftliche Existenz sichern lässt, insbesondere die wirtschaft-

lichen Risiken von Trennung und Scheidung absichern lassen. In Deutschland hat unter anderem die 

inzwischen erfolgte Reform des Unterhaltsrechts zu einer ausgedehnten Debatte geführt1. Wenngleich 

die Ehe in Deutschland immer noch die vorherrschende Lebensform ist, so haben sich doch ein hohes 

Scheidungsniveau und auch nicht eheliches Zusammenleben fest etabliert2; das Maß an Selbstständig-

keit der Partner hat zugenommen3. Sucht man hierauf privatrechtliche Antworten, so muss man von 

vornherein in Rechnung stellen, dass das Privatrecht nur einen Teil der wirtschaftlichen Bedingungen 

des Einzelnen betrifft. Die wirtschaftlichen Veränderungen, welche Trennung und Scheidung auslö-

sen, hängen ganz erheblich vom sonstigen gesellschaftlichen Kontext ab, in dem sie stattfinden. 

2. Hierbei kann man mehrere Einkommensquellen und Unterhaltssicherungssysteme unterscheiden. 

In den westlichen Industriestaaten geht es vor allem um die drei Sicherungssysteme Einkommen vom 

Markt, Ehe und Familie sowie Leistungen des Staates. Welche Leistungen auf diesen drei Wegen erfol-

gen sollen bzw. tatsächlich bewirkt werden, ist verschieden. Auch das Verhältnis untereinander ist 

unterschiedlich. 

3. Das Einkommen auf dem Markt betrifft in erster Linie die erwerbswirtschaftliche Betätigung, das 

Arbeitseinkommen und das Vermögen des Einzelnen. Eigenes Arbeitseinkommen ist die wichtigste 

Einkommensquelle. Aber auch Versicherungsleistungen, Sparverträge, Kapitalanlagen und Schen-

kungen können eine Rolle spielen. Der Anteil der erwerbstätigen Frauen ist gestiegen. Das gilt auch 

für verheiratete Frauen. Diese üben freilich häufig, vor allem dann, wenn Kinder zu betreuen sind, nur 

eine Teilzeiterwerbstätigkeit aus. Eigene wirtschaftliche Verantwortung kann bei selbst erwirtschaf-

teten oder sonst vorhandenen eigenen Mitteln wahrgenommen werden. Je mehr Markteinkommen 

erzielt wird, desto geringer ist der Bedarf an fremden Leistungen, sei es familienrechtlicher, sei es sozial-

rechtlicher Art. Eigenes Erwerbseinkommen steht Frauen regelmäßig in geringerem Maße zur Verfü-

gung als Männern. Geht man davon aus, dass die Erwerbstätigkeit gesteigert werden kann, so kann die 

staatliche Politik Mütter darauf verweisen, mehr eigenes Erwerbseinkommen zu erzielen und private 

▼
▼

 

1 Siehe Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts vom 21.12.2007, BGBl. 2007 I 3189; in Kraft getreten am 1.1.2008. – Dazu Deutscher Bundestag – 
Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses (BT-Drucksache 16/6980 vom 7.11. 2007); Gesetzentwurf der Bundesregierung, 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Unterhaltsrechts (BT-Drucksache 16/1830 vom 15.6.2006). – Für Hilfe bei der Vorbereitung dieses 
Beitrags danke ich meiner wiss. Mitarbeiterin Katharina Senst. 

2 Nachw. bei D. Martiny, Familie in Recht und Gesellschaft – Neue Herausforderungen für Privat- und Sozialrecht, in: Online-Texte der Evange-
lischen Akademie Bad Boll (Hrsg.), Tagung Neue Wege in der Justiz – Familienverfahren und Verbraucherentschuldung (2006), 
http://www.ev-akademie-boll.de/fileadmin/res/otg/520506-Martiny.pdf. 

3  BT-Drucksache 16/1830 S. 12 f. 

http://www.ev-akademie-boll.de/fileadmin/res/otg/520506-Martiny.pdf
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Unterhaltsleistungen eher kürzen. Dafür spricht die englische4 und auch die deutsche Entwicklung5. 

In noch stärkerem Maße gilt dies für staatliche Sozialleistungen. 
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4. Die Verpflichtungen und Leistungen aus Ehe und Familie werden vor allem vom Familienrecht, 

insbesondere durch Unterhaltsrecht, Ehegüterrecht und Ausgleich für Versorgungsanwartschaften 

geregelt. Das Familienrecht betrifft die vermögensrechtlichen Beziehungen während des Zusammen-
Inhalt lebens, aber auch bei Trennung und Scheidung der Ehegatten. Es tritt vor allem dann auf den Plan, 

wenn es um den Ausgleich unter den Ehegatten geht. Das Familienrecht kann aber letztlich nur sol-
zurück che finanziellen Mittel verteilen und umverteilen, die zuvor auf anderem Wege erworben wurden 

oder künftig erworben werden. Der Wert von Betreuungs- und Haushaltstätigkeit kann dabei für die 
weiter 

Beziehung unter den (Ex-)Ehegatten herangezogen werden (s. Nr. 25, 36). Dies ist nachfolgend näher 

zu untersuchen. Unterhaltsansprüche stehen Bedürftigen zu. Sie müssen aber von Privaten geltend 

gemacht werden, was häufig gar nicht geschieht oder erfolglos bleibt. In der rechtspolitischen Diskus-

sion spielt daher des Öfteren eine Rolle, wieweit Verbesserungen des Unterhaltsrechts und der Durch-

setzung möglich wären. Während diejenigen, welche Verschärfungen des Unterhaltsrechts anstreben, 

oft davon ausgehen, dass ganz erhebliche zusätzliche Summen mobilisiert werden könnten6, schätzen 

Skeptiker die möglichen Erfolge eher gering ein. Sie setzen stattdessen eher auf mehr öffentliche Hil-

fen7. In der heutigen Debatte um die Eigenverantwortung des Unterhalt verlangenden geschiedenen 

Ehegatten wird er vor allem auf den Erwerb eigener Mittel verwiesen8. 

5. Staatliche Leistungen erfolgen durch direkte Transferleistungen im Wege von subsidiären und nicht 

subsidiären Sozialleistungen9sowie indirekt durch steuerliche Regelungen, welche bestimmte Familien-

konstellationen und Tätigkeiten mehr oder weniger begünstigen. Leistungen für Eltern, bessere Kinder-

betreuung sowie arbeitsmarktpolitische Maßnahmen können es Eltern ermöglichen, ein höheres eigenes 

Einkommen zu erwirtschaften. Vor allem auf das Zusammenspiel mit dem Unterhaltsrecht ist noch 

einzugehen (unten Nr. 15 f.). 

1.2 Privatrechtlicher Kontext 
6. Will man Schlussfolgerungen bezüglich der angesprochenen Rechtsordnungen ziehen, so ist 

zunächst zu berücksichtigen, dass sie unterschiedlichen Rechtskreisen angehören, nämlich dem ger-

manischen Rechtskreis (Deutschland), dem romanischen Rechtskreis (Belgien, Frankreich, Italien), 

dem nordischen Rechtskreis (Dänemark) sowie dem Rechtskreis des Common Law (England und 

Wales). Ein Vergleich der Eigenverantwortung in unterschiedlichen Ländern macht ferner wenig Sinn, 

wenn man sich nicht auch des weiteren privatrechtlichen Kontextes bewusst ist. Eine wesentliche Rol-

le spielt ebenfalls die Arbeitsmarktpolitik, ferner die Diskriminierung von Frauen im Erwerbsleben, 

die sie anfällig und abhängig macht. Je weniger Frauen beim Zugang zum Beruf, im Erwerbsleben 

und beim Lohn diskriminiert werden, desto größer ist ihre Chance, sich selbst versorgen zu können. 

Entsprechendes gilt für Maßnahmen, welche Frauen, die sich zuvor vorrangig der Kinderbetreuung 

gewidmet hatten, wieder den Zugang zum Arbeitsmarkt verschaffen. Dazu gehört der Übergang von 

Teilzeitbeschäftigung zur Vollzeitbeschäftigung und umgekehrt. Von großer Bedeutung sind auch 

Schwangerschafts- und Mutterschutz. 

▼
▼

 

4 Beitrag A. Barlow in diesem Band.

5 Kritisch Beitrag S. Meder.

6 Siehe nur L. J. Weitzman, The Divorce Revolution in the United States: The unexpected Consequences for Women and Children, in: M.T. Meul-


ders-Klein/J.Eekelaar (Hrsg.), Famille, État et sécurité économique d‘existence I (Brüssel 1988) 471 ff.

7 
 Für den nachehelichen Unterhalt insbes. S. Berghahn, Das System des Ehegattenunterhalts – ein Konzept für das 21. Jahrhundert?, in: 

S. Berghahn (Hrsg.), Unterhalt und Existenzsicherung – Recht und Wirklichkeit in Deutschland (2007) 27 ff. 

8 
 Näher M. Menne, Der Regierungsentwurf zum Unterhaltsrechtsänderungsgesetz – Sachstand und Ausblick auf die geplanten Änderungen 

beim nachehelichen Unterhalt und beim Verwandtenunterhalt, FF 2006, 175 ff. 
9 Näher D. Martiny, Unterhaltsrang und -rückgriff I (2000) 94 ff. 
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Eine rechtsvergleichende Umschau muss zudem in Rechnung stellen, dass bislang in Europa weder das 

▼



Ehe- und Scheidungsrecht noch das Scheidungsfolgenrecht – trotz wissenschaftlicher Bemühungen 
Seite 4�9 

um die Herausarbeitung gemeinsamer Prinzipien für Ehescheidung und nachehelichen Unterhalt10 – 

vereinheitlicht sind11. Vielmehr bestehen erhebliche Unterschiede. Die Scheidungsvoraussetzungen 

sind verschieden; teilweise besteht neben der Ehescheidung noch eine Trennung von Tisch und Bett 

(Belgien, Frankreich, Italien). Eine Ehetrennung ist auch den nordischen Rechten und dem englischen 
Inhalt Recht nicht fremd. Überdies steht auch das Scheidungsfolgenrecht im Kontext von jeweils uneinheit-

lichem Scheidungsrecht. Hinzu kommt, dass auch der übrige zivil-, arbeits- und sozialrechtliche Hin-
zurück tergrund in den einzelnen Ländern verschieden ist. Einzelergebnisse eines Vergleichs haben daher nur 

einen begrenzten Aussagewert. 
weiter 

1.3 Solidarität und Ausgleich als Rechtsproblem 
7. Der Begriff der Solidarität – ein Füreinander-Einstehen – wird vor allem für das Verhältnis unter 

den Generationen (Generationensolidarität) herangezogen12. Aber auch für das Näheverhältnis unter 

Ehegatten wird damit argumentiert. Ein solidarisches Zusammenwirken kommt für die Verteilung 

der Erträge sowie die Tragung von Lasten in Betracht. Dies betrifft zunächst einmal die Verhältnisse 

während der Ehe13. Freilich geht es insbesondere um die Abwicklung nach einer Ehescheidung. Daher 

ist zum einen zu beantworten, wie sich die Solidarität der Ehegatten während einer bestehenden Ehe 

auswirkt, aber auch, wieweit noch auf eine Solidarität nach Beendigung der Beziehung gebaut werden 

darf (nacheheliche Solidarität). In diesem Zusammenhang geht es vor allem um die Abwicklung von 

Unterhalts- und Ausgleichsansprüchen. 

8. Für die privatrechtlichen Ausgleichsleistungen stellt sich das Problem ihrer Eingrenzung. Dabei ist 

eine Fülle von Fragen zu beantworten: Welches Einkommen und Vermögen soll einbezogen werden? 

Auf welchen Zeitpunkt kommt es für die Beurteilung an; wie weit in die Vergangenheit kann man 

gehen? Was ist jetzt fällig? Wieweit können auch in der Zukunft Leistungen verlangt werden? Sollen 

sie nur für einen bestimmten Zeitraum oder unbefristet gewährt werden? Ist eine spätere Abänderung 

der Verpflichtung möglich? Die nähere Bestimmung der Leistungen hängt von ihrem Zweck ab: Wofür 

wird gezahlt? Wenn es etwas zu verteilen gibt, was soll der Verteilungsmaßstab sein? Welche Faktoren 

sollen über die Berechnung entscheiden? In England spricht man nunmehr von „needs, contribution 

and compensation”14. 

9. Von besonderer Bedeutung sind die Interessen der Parteien15. Nach dem eher solidarischen Zusam-

menwirken während der Ehe stehen nach Ehescheidung andere Gesichtspunkte im Vordergrund. Ein 

fairer Ausgleich für die Vergangenheit, der die bisherige Arbeitsteilung in Ehe und Familie widerspie-

gelt, wird erwartet. Für die Zukunft wird Existenzsicherung angestrebt, aber auch – soweit möglich – 

ein Neuanfang. Dazu gehört ebenfalls Planungssicherheit. Für den Schuldner heißt das, auch im Hin-

blick auf die Gründung einer neuen Familie, möglichst wenig belastet und künftig nicht mehr mit 

Verpflichtungen rechnen zu müssen. Für den Berechtigten bedeutet sie, angemessene Leistungen zu 

erhalten und einen verlässlichen Schuldner zu haben. 

▼
▼

 

10	 Siehe K. Boele-Woelki/D. Martiny, Prinzipien zum Europäischen Familienrecht betreffend Ehescheidung und nachehelicher Unterhalt, ZEuP 
2006, 6 ff.; K. Boele-Woelki/W. Pintens/F. Ferrand/C. Gonzalez Beilfuss/M Jänterä-Jareborg/N. Lowe (Hrsg.), Principles of European Family Law 
Regarding Divorce and Maintenance Between Former Spouses (Antwerpen 2004). 

11	  Siehe C. Kohler/W. Pintens, Ehe und Familie im europäischen Recht – Entwicklungen und Tendenzen, FamRZ, 2007, 1481 ff. 
12	 Dazu G. Brudermüller, Elternunterhalt und Generationensolidarität, in: Festschr. Henrich (2000) 31 ff.; D. Martiny, Empfiehlt es sich, die rechtli-

che Ordnung finanzieller Solidarität zwischen Verwandten in den Bereichen des Unterhaltsrechts, des Pflichtteilsrechts, des Sozialhilferechts 
und des Sozialversicherungsrechts neu zu gestalten? – Unterhalts- und erbrechtliches Teilgutachten – , in: Deutscher Juristentag, Gutachten 
A + B zum 64. Deutschen Juristentag (2002) A 5 ff.; ders., Verwandtenunterhalt für erwachsene Kinder und alte Eltern, in: S. Berghahn (Hrsg.), 
Unterhalt und Existenzsicherung – Recht und Wirklichkeit in Deutschland (2007) 55 ff. 

13  Dazu insbes. der Beitrag M. G. Cubeddu Wiedemann zum italienischen Recht.

14  Siehe White v. White, [2001] 1 AC 596.

15 Dazu M. Wellenhofer, Diskriminierung im Unterhaltsrecht, DJB Akt. Inf. 2006 H. 1, S. 1 ff. <http://www.djb.de/publikationen/aktuelle-informa-


tionen/ai_2006-1/ai_2006-1f8/>. 

<http://www.djb.de/publikationen/aktuelle-informa-
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10. Die Verhältnisse der Ehegatten können nicht nur durch Gesetz, sondern auch durch Vertrag gere-

▼



gelt werden. Auch dies wirft zahlreiche Fragen auf: Wie steht es mit Vereinbarungen vor und während 
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der Ehe sowie bei Ehescheidung? Sind solche Vereinbarungen bindend, formbedürftig oder abän-

derbar? Welche Maßstäbe sollen für den Inhalt gelten und welchen Schutz gibt es vor ungünstigen 

oder benachteiligenden Vereinbarungen? Im deutschen Recht hat hierzu in den letzten Jahren eine 

bedeutsame Entwicklung in Rechtsprechung und Lehre stattgefunden, die zu einer Einschränkung 
Inhalt und Inhaltskontrolle geführt hat16 (vgl. unten Nr. 41). 

zurück 1.4 Existenzsicherung und Eigenverantwortung 
1.4.1	Eigenverantwortung,	Existenzsicherung 

weiter 
11. Das Ziel der Eigenverantwortung ist es, Verantwortung für sich selbst zu tragen17. Dies ist ein Kor-

relat der Handlungsfreiheit und als solches sicherlich zu erstreben. Die Berechtigung der Ehefrau 

zur Erwerbstätigkeit und ihre Fähigkeit, selbst wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen, sind heute 

selbstverständlich. Im Ehegüterrecht bedeutet die Eigenverantwortung zunächst einmal, selbststän-

dige Verwaltungs- und Verfügungshandlungen über das eigene und gegebenenfalls auch über das 

gemeinschaftliche Vermögen treffen zu können. Der vorgelagerte Grundsatz der Selbsterhaltung liegt 

auch dem Unterhaltsrecht zugrunde18. Das Unterhaltsrecht will nur ausnahmsweise für einzelne Nähe-

beziehungen in bestimmten Konstellationen einen privaten Transfer bewirken19. Hier geht es regelmä-

ßig um den ökonomisch schwächeren Ehegatten und/oder Mitglieder einer Familie. Dies sind in der 

Mehrzahl der Fälle Frauen und ihre (abhängigen) Kinder. 

12. Eigenverantwortung ist unterhaltsrechtlich als Obliegenheit für sich selbst zu sorgen, zu verste-

hen20. Daher ist es für jemand, der bislang in einer Hausfrauenehe gelebt hatte, nicht unproblematisch, 

nunmehr vor allem auf eigene Anstrengungen auf dem Arbeitsmarkt verwiesen zu werden21. Ob und 

in welcher Weise tatsächlich von Eigenverantwortung die Rede sein kann, hängt davon ab, auf welche 

verschiedenen Einkommensquellen zurückgegriffen werden kann. Dies gilt insbesondere für die Situ-

ation nach Ehescheidung bzw. für die Auflösung von nicht ehelichen Lebensgemeinschaften. 

1.4.2	Individualansprüche	und	Zusammenwirken 

13. Eigenverantwortung wird insofern als negativer Begriff verwendet, als die Eigenverantwortung 

des Berechtigten ihm Unterhaltsansprüche abschneidet oder doch zu einer Reduktion von Ansprü-

chen führen kann22. Die Rechtsordnung sollte sich bei der Verwendung des Begriffs allerdings auch 

um eine positive Verwendung bemühen, d.h. eine vermehrte Eigenverantwortung durch die Stärkung 

der eigenen Fähigkeiten und Ansprüche fördern. Eigenverantwortung sollte daher nicht nur dem 

Bedürftigen entgegengehalten, sondern so verwendet werden, dass die betreffende Person sie auch 

tatsächlich ausüben kann23. Soweit keine sozialrechtliche Absicherung besteht, ist die Effektivität fami-

lienrechtlichen Rechtsschutzes daher von großer Bedeutung. 

▼
▼

 

1.4.3	Ungleichheit	und	Kompensation 

14. Es wäre verfehlt, das Thema lediglich in geschlechtsneutraler Weise zu behandeln. Vielmehr besteht 

in der Realität vielfach für Männer und Frauen ein ungleicher Zugang zu Ressourcen. Wenn man vom 

früher dominierenden Ernährermodell ausgeht, so gehört das Familienrecht mit seinen Leistungen zur 

16 Näher J. Mayer, Zur Inhaltskontrolle von Eheverträgen, FPR 2004, 363 ff.; B. Stresow, Die richterliche Inhaltskontrolle von Eheverträgen (2006).

17  Zur sozialphilosophischen Sicht s. den Beitrag von M. Heimbach-Steins.

18 D. Martiny, Unterhaltsrang und -rückgriff I 10 f.

19 D. Martiny, Unterhaltsrang und -rückgriff I 79 ff.

20  Näher I. Kroppenberg, Die unterhaltsrechtliche Eigenverantwortung des geschiedenen Ehegatten, JZ 2006, 439 (441).

21 Siehe S.Berghahn/M. Wersing, Wer zahlt den Preis für die Überwindung der „Hausfrauenehe“? FPR 2005, 508 ff.; M. Wellenhofer DJB Akt. Inf. 


2006 H. 1, S. 31 (32). 
22  Dazu der Beitrag von S. Meder. 
23 S. Berghahn, in: S. Berghahn 52. 
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privaten-weiblichen Sphäre, die Erwerbstätigkeit des Mannes mit entsprechendem Einkommen hin-
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gegen zur öffentlich-männlichen Sphäre. Das Recht muss eine Reaktion auf unterschiedliche Lebens-
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lagen aufweisen. Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft schaffen eine besondere Situation, in der 

Schutz erforderlich ist. Hinzu kommt die in der Praxis immer noch verbreitete ungleiche Arbeits- und 

Rollenteilung, die vor allem Frauen zu Abhängigen macht (unten Nr. 17 ff.). Damit stellen sich die Pro-

bleme der Geschlechtersolidarität, der Geschlechtsgerechtigkeit24 bzw. der Diskriminierung aufgrund 
Inhalt Geschlechts25. 

zurück 1.5 Sozialrechtliche Bezüge 
15. Wie schon bei der Schilderung der Einkommensquellen erwähnt (oben Nr. 2 ff.), besteht eine Aus-

weiter 
tauschbarkeit von Leistungen. Familien- und Sozialrecht stehen nebeneinander und beeinflussen sich; 

zwischen Sozialleistungen und Unterhalt besteht eine funktionelle Verwandtschaft26. Allerdings darf 

man die vom Öffentlichen Recht vorgegebenen Einstandspflichten nicht mit den privatrechtlichen 

Unterhaltspflichten gleichsetzen27. Das Vorhandensein bedarfsdeckender nichtsubsidiärer Sozialleis-

tungen macht es überflüssig, eine private und damit familienrechtliche Deckung des so gesicherten 

Bedarfs zu suchen. Entsprechendes gilt für die Arbeitsmarktpolitik. Dementsprechend wird in Däne-

mark – ebenso wie in anderen nordischen Ländern – angesichts günstigerer Bedingungen für Frauen 

nachehelicher Unterhalt nur selten zugesprochen28. Obgleich es einzelne Schwankungen gab, hat der 

nacheheliche Unterhalt auch in der früheren DDR insgesamt nur eine sehr geringe Rolle gespielt29. 

Umgekehrt wächst der Druck zum privatrechtlichen Verlangen nach Transfer, je weniger an Sozialleis-

tungen zur Verfügung steht. So bedeutet die sozialrechtliche Kürzung zugleich eine – nicht unbedingt 

von Erfolg gekrönte – Verweisung in den privaten Sektor. 

16. Zum Sozialrecht besteht vielfach ein Subsidiaritätsverhältnis. Soweit private Leistungen zur Ver-

fügung stehen, werden keine als nachrangig angesehenen öffentlichen Leistungen gewährt30. Ein 

wirksames, vorgeschaltetes Unterhaltsrecht entlastet daher zugleich das Sozialrecht. Vielfach wird 

versucht, das Unzureichende des privaten Transfers auszugleichen, teilweise durch Stärkung der 

rechtlichen Mechanismen, beispielsweise durch bessere Anspruchsdurchsetzung31 oder durch staat-

liche monetäre Vorleistungen und anschließenden Regress32. Mit der unterhaltsrechtlichen Stärkung 

der Eigenverantwortung des Berechtigten ist allerdings von vornherein gemeint, dass der Bedürftige 

aus dem privatrechtlichen Transfer weniger erhalten, sich das Fehlende vielmehr selbst erwirtschaf-

ten soll. Erfüllt sich diese Hoffnung nicht, so könnte man sich vorstellen, dass die Beschränkung des 

nachehelichen Unterhalts mehr Bedarf nach Sozialleistungen weckt33. Die Stärkung der Eigenverant-

wortung trifft freilich zusammen mit der Vorstellung von einem „aktivierenden“, nur noch beschränkt 

„garantierenden Sozialstaat“, der weniger Leistungen als früher ausschüttet und den Empfänger vor 

allem auf eigene Anstrengungen auf dem (Arbeits-)Markt verweist34. Wieweit diese stimulierende Wir-

kung tatsächlich eintritt und die Eigen- bzw. Selbstverantwortung für Sozialpolitik und Sozialrecht ein 

tragbares Konzept darstellt, kann und soll hier allerdings nicht näher untersucht werden35. 

▼
▼

 

24  Siehe den sozialphilosophischen Beitrag von M. Heimbach-Steins.

25  Dazu M. Wellenhofer, DJB Akt. Inf. 2006, Heft 1. S. 31 ff. 

26 D. Martiny, Unterhaltsrang und -rückgriff I 92 f.

27 Näher D. Martiny, Unterhaltsrang und -rückgriff I 105 f. – Anders für den Ehegattenunterhalt implizit S. Berghahn, Das Versprechen der Exis-


tenzsicherung durch die Ehe als „double bind“, in: K. Scheiwe (Hrsg.), Soziale Sicherungsmodelle revisited – Existenzsicherung durch Sozial- 
und Familienrecht und ihre Geschlechterdimensionen (2007) 67 ff. 

28  Siehe Beitrag L. Olsen-Ring sowie J. Scherpe, A Comparative View of Pre-nuptial Agreements, IFL 2007, 18 (19). 
29  Umfassend D. Großekathöfer, Es ist ja jetzt Gleichberechtigung – Die Stellung der Frau im nachehelichen Unterhaltsrecht der DDR (2003). 
30  Näher D. Martiny, Unterhaltsrang und -rückgriff I 94 ff.; II 1076 f., 1131. 
31  Zur Einräumung von Direktansprüchen gegen Schuldner des Unterhaltspflichtigen D. Martiny, Unterhaltsrang und -rückgriff I 714 ff. 
32  Siehe dazu D. Martiny, Unterhaltsrang und -rückgriff I 103 ff., II 1072 ff. 
33  Dazu der Beitrag von S. Meder; ders., in: K. Scheiwe 176 N. 37. 
34  Dazu der Beitrag von S. Meder. 
35  Siehe etwa J. Aust/S. Bothfeld/S. Leiber, Eigenverantwortung – Eine sozialpolitische Illusion?, WSIMitteilungen 2006, 186 ff. 
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17. Auch das Familienrecht geht von bestimmten Abläufen und Verhaltensweisen der Normadressaten 

aus, an welche die gesetzlichen Regelungen anknüpfen. Dafür werden einzelne Rollen vorausgesetzt 

oder beschrieben. Das Rollenbild beeinflusst die Schaffung und Ausgestaltung einzelner familien-

rechtlicher Rechtsinstitute sowie die sich hieraus ergebenden Rechte und Pflichten. Umgekehrt kann 
Inhalt	 man erwarten, dass sich ein verändertes Rollenverständnis auch in den familienrechtlichen Regeln 

niederschlägt36. 
zurück 

18. In diesem Zusammenhang werden auch Rollen von Ehegatten und Eltern explizit oder implizit 
weiter 

definiert; Verhaltenserwartungen werden formuliert37. Vor allem das Unterhaltsrecht beansprucht in 

bestimmtem Umfang eine verhaltenssteuernde Wirkung. Das gilt auch für die sogenannten Obliegen-

heiten des Berechtigten und des Verpflichteten, insbesondere zu einer Erwerbstätigkeit38 (vgl. oben 

Nr. 12). Von besonderem Interesse ist dabei, wieweit verbindliche Vorgaben erfolgen und wieweit die 

Beteiligten über ihre Rolle – insbesondere bezüglich ihrer Berufstätigkeit (Ernährer) und Betreuung 

(Betreuer) – disponieren können. Insoweit kommt es auf die bindende Wirkung von Vereinbarungen 

unter den Beteiligten und gegenüber Dritten in der jeweiligen Situation an. Im Zusammenhang mit 

den unterschiedlichen Rollen (Betreuer- und Ernährerrolle) stellt sich die Frage nach den rechtlichen 

Reaktionen auf die Erfüllung oder Nichterfüllung der jeweiligen Rollenerwartungen und auf einen 

Rollenwechsel von Beteiligten. Ferner können Rollenkonflikte auftreten. 

19. In der Familie werden im Rahmen der sogenannten Haushaltsökonomie Werte erzeugt, für die aller-

dings kein Markteinkommen erzielt wird39. Haushaltsarbeit und Kinderbetreuung werden weitgehend 

von Frauen übernommen. Dabei ist von großer Bedeutung, welche öffentlichen Hilfen dafür geleistet 

werden. Vor allem bei Erwerbstätigkeit beider Elternteile stellt sich das Problem der Kinderbetreuung. 

Die Einschaltung Dritter verursacht Kosten; öffentliche Hilfen bei der Kinderbetreuung sind bedeutsam. 

Ihr Fehlen beeinflusst zum einen negativ die eigenen Erwerbsmöglichkeiten und führt zum anderen zu 

Versuchen, die Kosten unterhaltsrechtlich – etwa an den anderen Elternteil – weiterzugeben. 

20. Von erheblicher Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Frage nach dem gleichen Wert bezahl-

ter Erwerbstätigkeit des einen und unbezahlter Haushalts- und Betreuungstätigkeit des anderen Ehegat-

ten. Diese beiden Leistungen/Tätigkeiten müssen zueinander für mehrere Fragen ins Verhältnis gesetzt 

werden, insbesondere für Unterhaltsansprüche während der Ehe, den Kindesunterhalt, den nacheheli-

chen Unterhalt, einen etwaigen güterrechtlichen Ausgleich sowie die Absicherung durch Versorgungs-

anwartschaften. Wird beiden Leistungen gleicher Wert beigemessen, so bedeutet dies eine Anerken-

nung des wirtschaftlichen Werts der Haushalts- und Betreuungstätigkeit. Die Anerkennung gleichen 

oder ähnlichen Werts kann dann auch für die Ansprüche unter den Ehegatten im Scheidungsfall bedeut-

sam werden. Eine präzise Lösung ist damit freilich noch nicht erreicht. Eine Gleichwertigkeit kann, wie 

noch zu zeigen sein wird, in recht unterschiedlicher Weise angenommen werden. 

▼
▼

 

21. Der Gesichtspunkt der Förderung wirtschaftlicher Selbstständigkeit ist davon zu trennen. Erfolgt 

eine entsprechende Entschädigung für zunächst unbezahlt erbrachte Leistungen, so kann dies freilich 

die wirtschaftliche Position des Entschädigten stärken. Allerdings kann man bezweifeln, ob die Aner-

kennung der Gleichwertigkeit häuslicher Tätigkeit einen Anreiz zu bezahlter Erwerbstätigkeit bildet40 . 

36  Siehe nur C. Hohmann-Dennhardt, Familienwelten im Wandel – Reaktionen im Familienrecht, ZKJ 2007, 382 ff.

37  Siehe den Beitrag von K. Scheiwe. – Zum Unterhaltsrecht D. Martiny, Unterhaltsrang und -rückgriff I 107 ff.

38  Näher H. v. Els, Unterhaltsrechtliche Obliegenheiten, FPR 2005, 348 ff.; D. Martiny, Unterhaltsrang und -rückgriff I 83 ff.

39  Siehe D. Martiny, Unterhaltsrang und -rückgriff I 86 ff.

40  Beitrag A. Barlow.
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3.1 Gleichheit der Geschlechter 

22. Das Verfassungsrecht geht heute regelmäßig ausdrücklich von der Gleichberechtigung der 

Geschlechter aus (vgl. Art. 3 II Grundgesetz, Art. 29 italienische Verfassung41). Keine förmliche Bestim-

mung kennen jedoch Dänemark42 und das Vereinigte Königreich43. Die Gleichberechtigung gilt grund-
Inhalt sätzlich auch im Familienrecht44. Nicht ausgeschlossen ist freilich, dass geschlechtsneutral formulierte 

Regelungen eine mittelbare Diskriminierung von Frauen bewirken45. Daher ist von Interesse, welche 
zurück Folgen es in der Rechtswirklichkeit hat, dass der Einzelne dem Rollenbild des Gesetzgebers entspricht. 

Insbesondere ist zu fragen, ob es sich positiv auswirkt, wenn er selbst wirtschaftlich aktiv ist. Dabei ist 
weiter 

zu überprüfen, wieweit Veränderungen des geltenden Rechts angebracht sind. 

23. Die Reformen seit 1970 konnten vielfach bereits von einer gesetzlich verankerten Gleichberech-

tigung der Ehegatten ausgehen. Im Übrigen war die Ausgangslage unterschiedlich. Während in 

Deutschland zum 1.7.1977 der Übergang von der Verschuldens- zur Zerrüttungsscheidung erfolgte46, 

wurde in Italien die Eheauflösung durch Gesetz von 1970 überhaupt erstmalig zugelassen47. Dieses 

Gesetz wurde seither mehrfach geändert48; die Gleichheit der Geschlechter wurde in der italienischen 

Eherechtsreform von 1975 verankert49. In Frankreich erfolgte eine Güterrechtsreform im Jahre 198550. 

Ferner wurde das Ehescheidungsrecht mehrfach reformiert, so in Frankreich (1975 und sodann 2004)51 

sowie in Belgien (2007)52. In England erfolgte eine umfangreiche Neuregelung von Scheidung und 

Scheidungsfolgen im seither mehrfach veränderten Matrimonial Causes Act 197353. Ferner ist das 

Recht des nachehelichen Unterhalts geändert worden, so in Frankreich im Zusammenhang mit der 

Ehescheidung. In Dänemark erfolgten ab 1989 und 1990 Reformen des Ehegüterrechts und des Unter-

haltsrechts54. 

Die Anliegen waren teilweise gleich, weisen aber doch Unterschiede auf. Bei der Änderung der eng-

lischen Rechtsprechung zum „financial relief“ seit 2001 geht es zunächst einmal darum, zu einer 

Halbteilung beim „financial relief“ zu gelangen, den Anteil des nicht erwerbstätigen Ehegatten auf-

zuwerten und damit auch eine Gleichwertigkeit von Berufstätigkeit und Betreuung zu erzielen55. 

Gleichzeitig dringt damit auch der Gedanke vor, das Kindeswohl zu stärken56. Ferner versucht man, die 

41	 Dazu, sowie zum Einfluss der „Familieneinheit“ Beitrag M. G. Cubeddu Wiedemann; R. Clerici, Gleichheit in Familienrecht – Einfluß der Verfas-
sung und italienischer Verträge, in: B. Verschraegen (Hrsg.), Gleichheit im Familienrecht (1997) 103 ff. 

42 Dazu Beitrag L. Olsen-Ring; L. Nielsen, Equality before the Law – Family Law, in: B. Verschraegen (Hrsg.), Gleichheit im Familienrecht (1997) 175 ff.

43  Beitrag A. Barlow.

44  Näher C. Hohmann-Dennhardt, Gleichberechtigung im Familienrecht, FF 2006, 15 ff.

45  Dazu N. Dethloff, Diskriminierung im Familienrecht, DJB Akt. Inf. 2006 Nr. 1, S. 25 ff.

46  Erstes Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts (1. EheRG) vom 14.6.1976 (BGBl. 1976 I S. 1421).

47 Legge 1.12.1970, n. 898 (G.U.R.I. n. 306 del 3 dicembre 1970) Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.- Siehe M. G. Cubeddu, Schei-


dung und nachehelicher Unterhalt in Italien, in: S.Hofer/D.Schwab/D. Henrich (Hrsg.), Scheidung und nachehelicher Unterhalt im europä-
ischen Vergleich (2003) 139 ff. 

48  Näher C. Funke 7 ff. – Deutsch-italienischer Text in der Fassung von 1987 bei C. Funke 355 ff. 
49  Siehe Legge 19.5.1975 Nr. 151 (Riforma del diritto di famiglia). 
50 Siehe Loi Nr. 85-1372 vom 23.12.1985 (Loi relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens 

des enfants mineurs). 
51 Gesetz Nr. 2004-439 vom 26. Mai 2004 relative au divorce. – Dazu C. Döbereiner, Das neue französische Scheidungsrecht, ZEuP 2007, 521 ff.; 

▼
▼

 

F. Ferrand, Die französische Scheidungsreform, in: Perspektiven des Familienrechts – Festschr. Schwab (2005) 1317 ff.; dies., Aktuelle Entwick-
lungen im französischen Familienrecht, FamRZ 2006, 1316 ff.; T. Gergen, Das französische Scheidungsfolgenrecht als Gegenmodell zum 
deutschen Recht?, in: V. Lipp/E. Schumann/B. Veit (Hrsg.), Reform des Unterhaltsrechts – 5. Göttinger Workshop zum Familienrecht (2007) 
29 ff. – Siehe auch K. Boele-Woelki/B. Braat/I. Sumner, European Family Law in Action, II: Maintenance between former Spouses (Antwerpen 
2003) 17. – Vgl. ferner M. Menne FF 2006, 179 f. 

52	 Loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, Moniteur belge 7.6. 2007. In Kraft seit 1.9.2007. – Siehe W. Pintens, Belgisches Familien- und Erbrecht 
2006–2007, FamRZ 2007, 1491 (1493 f.). 

53  Dazu Beitrag A. Barlow. 
54 Siehe die Änderungen im Lov om ægteskabets retsvirkninger (ÆL), Gesetz Nr. 56 vom 18.3.1925. – Dazu I. Dübeck, Gütertrennungsreform in 

Dänemark und skandinavisches Güterstandsrecht, ZEuP 1995, 827 ff. sowie Beitrag L. Olsen-Ring. 
55 Dazu J. M. Scherpe, Englisches Familienrecht: Miller und McFarlane – Das House of Lords entscheidet erneut über Güteraufteilung nach Ehe-

scheidung, FamRZ 2006, 1314 f. 
56  Beitrag A. Barlow. 



 

▼



Kapitel III. 
Scheidungsfolgen zu begrenzen. Die Stärkung des Kindeswohls ist auch eines der Anliegen des deut-

schen Entwurfs zum Unterhaltsrecht57. Für den nachehelichen Unterhalt selbst wird freilich eine erheb-
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liche Begrenzung angestrebt58. Bezüglich des Endresultats bestehen unterschiedliche Erwartungen. 

3.2 Vermögens- und unterhaltsrechtliche Beziehungen der Ehegatten 
3.2.1	Ehe	im	Allgemeinen


Inhalt a)	Regelung	der	Ehe


24. Die Ehewirkungen sind teilweise – über eine gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Inter-
zurück	 essenwahrnehmung hinaus, wie in Dänemark – nicht gesondert geregelt59. Andere Rechtsordnungen 

kennen jedoch umfangreichere Vorschriften. Angesichts der heute nicht mehr vorgeschriebenen 
weiter 

Rollen kann man gleichwohl von einer Deregulierung im Eherecht sprechen60. Den Ehegatten bleibt 

es selbst überlassen, eine Arbeitsteilung in Beruf und Haushaltsführung zu vereinbaren (§ 1356 I S. 1 

BGB)61. Die Vereinbarung der Ehegatten über die Arbeitsteilung ist nicht beschränkt; das Familienrecht 

schreibt ihnen heute keine bestimmte Rollenverteilung mehr vor. Diese ist vielmehr den Ehegatten 

bzw. Eltern selbst überlassen. Die Aufteilung kann formlos erfolgen. Man nimmt im Allgemeinen an, 

dass insofern kein bindender Vertragsschluss erfolgt62. 

25. Der in Frankreich und Belgien geltende Code Napoléon beruhte noch auf einem patriarchalischen 

Modell und wies dem „Haupt der Familie“ – dem Mann – und der Frau unterschiedliche Rollen zu63. 

Entsprechendes galt für das BGB64. Das deutsche Recht folgte für den Kindesunterhalt bis in die jüngste 

Vergangenheit offen dem Rollenmodell der Hausfrauenehe. Zwar wurde die Betreuung des Kindes als 

eigener Beitrag angesehen65. Es wurde jedoch bis zum 1. 7. 1998 ausdrücklich bestimmt, dass die Mutter 

ihren Anteil am Kindesunterhalt durch die Kindesbetreuung erbringt (§ 1606 III S. 2 a.F. BGB). Obwohl 

sich diese Formulierung inzwischen geschlechtsneutral auf jeden betreuenden Elternteil (§ 1606 III 

S. 2 BGB) bezieht, liegt ein bestimmtes, asymmetrisches Rollenbild zugrunde66. Der Kindesbedarf an 

Betreuung wird nicht als eigener Bedarf eines Kindes ausgewiesen, sondern als Bedarf des Betreuen-

den (vgl. § 1570 BGB). Es tauchen daher Schwierigkeiten auf, wenn andere Rollen gewählt werden. 

Wenn kein Elternteil betreut, greift die Gleichwertigkeitsregel nicht ein. Aber auch dann, wenn ande-

re Modelle praktiziert werden, ist es schwierig zu bestimmen, wann die Regel des § 1606 III S. 2 BGB 

noch eingreift. 

26. Obwohl die Ehegatten grundsätzlich frei sind, Rollen festzulegen und ihre Rollenverteilung 

gegebenenfalls zu ändern, gibt es Beschränkungen zugunsten von Unterhaltsberechtigten. Die deut-

sche Rechtsprechung nimmt insbesondere an, dass ein zuvor erwerbstätiger Hausmann trotz Über-

nahme der unbezahlten Hausarbeit seiner Unterhaltspflicht gegenüber Kindern aus einer früheren 

Verbindung nicht entgeht67. Seine Leistungsfähigkeit wird weiterhin angenommen, wenn keine 

besonderen Vorteile zugunsten der neuen Familie bestehen. Insoweit können sich schwierige Bewer-

tungsfragen stellen68. 

▼
▼

 

57	 BT-Drucks. 16/1830 S. 12 ff., 22 ff. – Dazu die Kritik von A. Klein/B. Schlechta, Will die Unterhaltsrechtsreform die Frauen auf ihre Gebärtüchtig-
keit reduzieren?, FPR 2005, 496 ff. 

58	 Siehe den Beitrag von S. Meder. – Ferner G. Hohloch, Beschränkungen des nachehelichen Unterhalts im Entwurf eines Unterhaltsrechtsände-
rungsgesetzes, FF 2005, 217 ff. 

59	  Zu Dänemark Beitrag L. Olsen-Ring. 
60	  Näher S. Meder, in: K. Scheiwe 158 ff. 
61	 P. Derleder, in: S. Berghahn 162 f. 
62	  Siehe D. Schwab, Familienrecht (15. Aufl. 2007) Rn. 112. 
63	  Näher Beitrag H. Willekens. 
64	  Nach § 1354 I a.F. BGB stand dem Mann die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu. 
65	  Zum Begriff der Betreuung D. Martiny Unterhaltsrang und -rückgriff I 321 f. 
66	  Siehe den Beitrag von K. Scheiwe. 
67	 BGH 5.10.2006, FamRZ 2006, 1827 = NJW 2007, 139 Anm. Born. – Näher dazu C. Eberl-Borges, Festlegung der Geschlechterrolle durch Unterhalts-

pflichten – Die Hausmannrechtsprechung im Lichte soziologischer Untersuchungen –, FamRZ 2004, 1521 ff.

68  Vgl. nur C. Hohmann-Dennhardt, ZKJ 2007, 382 (388).
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27. Aus der Gleichrangigkeit der Unterhaltsansprüche erst- und zweitehelicher Kinder folgt auch beim 

▼



berechtigten Rollentausch eine unterhaltsrechtliche Obliegenheit zu zumutbarer Erwerbstätigkeit 
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und gegebenenfalls zum Nebenerwerb69. Dem Elternteil wird neben der selbst gewählten Hausmann- 

oder Hausfrauenrolle grundsätzlich zugemutet, seine Arbeitskraft nicht nur für die Mitglieder seiner 

neu gegründeten Familie, sondern auch zur Erfüllung weiterer Unterhaltspflichten einzusetzen. Der 

andere (neue) Ehegatte hat die Erfüllung der Unterhaltsverbindlichkeiten hinzunehmen und dies nach 
Inhalt dem Rechtsgedanken des § 1356 II BGB gegebenenfalls durch eine Teilübernahme von Haushaltsfüh-

rung und Betreuungsaufgaben möglich zu machen70. Früher tendierte die Rechtsprechung dazu, eine 
zurück Pflicht der Frau zu Erwerbstätigkeit für ihr ersteheliches Kind generell entfallen zu lassen, wenn sie 

den ehelichen Haushalt versah und für ein Kleinkind aus zweiter Ehe zu sorgen hatte. Auch heute noch 
weiter 

kann es Ausnahmen aufgrund von Zumutbarkeits- sowie Zweckmäßigkeitserwägungen geben71 . 

28. In der Rechtswirklichkeit ist die Aufteilung der Arbeit unter den Geschlechtern auch heute noch 

vielfach ungleich. Die Hausarbeit wird weitgehend von der Frau übernommen. Kindererziehung und 

Haushaltsführung lassen in der Regel bei demjenigen, der sie übernommen hat, keine Vermögens-

bildung zu72. Das Recht der Ehewirkungen enthält im Allgemeinen keine Regelungen, welche die 

wirtschaftliche Unabhängigkeit der Ehegatten und eine gleiche Rollenverteilung stimulieren würde. 

Anreize bestehen vor allem, wenn überhaupt, in den Bereichen Arbeit, Soziales, Steuerrecht etc. außer-

halb des Eherechts. 

b)	Ehegüterrecht	 

29. Für das Verständnis des Ehegüterrechts ist zunächst zu berücksichtigen, dass das belgische und 

französische Recht eine Reihe von Fragen einem allen Güterständen zwingend vorgeschalteten 

„régime primaire“ zuordnen, die aus deutscher Sicht weitgehend zu den Ehewirkungen (§§ 1353 ff. 

BGB) zählen73. Beim Güterrecht geht der Gesetzgeber von einer wirtschaftlichen Vorstellung bezüg-

lich der Ehegatten aus. Eigenständigkeit der Ehegatten bedeutet hier alleinige Verfügungs- und Ver-

waltungsrechte sowie alleinige Haftung des jeweiligen Ehegatten74. Der Güterstand soll aber auch den 

Interessen des Nichteigentümers dienen. Das gesetzliche Ehegüterrecht sichert dem nicht erwerbstäti-

gen Ehegatten eine Teilhabe am Erwirtschafteten75. Insbesondere geht es um einen Ausgleich im Falle 

der Ehescheidung sowie des Todes. Dabei wird hingenommen, dass die wirtschaftlichen Gewichte der 

Ehegatten unterschiedlich sein können. Gerade für den Fall einer Ehe, in der nur ein Ehegatte erwerbs-

wirtschaftlich tätig war, ist ein Ausgleich angebracht. 

▼
▼

 
30. Im Ehegüterrecht folgen die nationalen Rechtsordnungen unterschiedlichen Ansätzen, die ent-

weder mehr einer Gütertrennung oder einer Gütergemeinschaft zuzuordnen sind76. Zwar gibt es 

unter den Systemen durchaus Bereiche funktionaler Äquivalenz77, allerdings ist eine Konvergenz der 

Güterstände nicht festzustellen78. Insgesamt dominiert in Europa die Errungenschaftsgemeinschaft79. 

69	 Ständige Rechtsprechung seit BGH 7.11.1979, BGHZ 75, 272 (275 ff.) = FamRZ 1980, 43. – Siehe auch D. Martiny, Unterhaltsrang und -rückgriff I 
510 ff. 

70	 Vgl. BVerfG 14.11.1984, BVerfGE 68, 256 (269) = FamRZ 1985, 143 = JZ 1985, 789 krit. Anm. Diederichsen; BGH 13.3.1996, FamRZ 1996, 796 = NJW 
1996, 1815. 

71	  Dazu D. Martiny, Unterhaltsrang und -rückgriff I 512 f. 
72	  Siehe A. Lüderitz/N. Dethloff Familienrecht (28.Aufl. 2007) § 5 Rn. 38. 
73	  Siehe Beitrag H. Willekens. 
74	  Zu Dänemark Beitrag L. Olsen-Ring. 
75	  Siehe A. Lüderitz/N. Dethloff § 5 Rn. 38. 
76	 Siehe nur W.Pintens, Europeanisation of family law, in: K. Boele-Woelki (Hrsg.), Perspectives for the Unification and Harmonisation of Family 

Law in Europe (Antwerp, Oxford, New York 2003), 3 (10 ff.); R. Battes, Zur Vermögensauseinandersetzung im Fall der Ehescheidung: rechtsver-
gleichende Skizze mit Ausblicken auf das Gesellschaftsrecht, Festschr. Huber (2006) 99 ff. 

77	 Dazu B. Braat, Matrimonial property law: Diversity of forms, equivalence in substance?, in: M. Antokolskaia (Hrsg.), Convergence and Diver-
gence of Family Law in Europe (Antwerpen 2007) 237 ff. 

78	  Näher M. Antokolskaia, Harmonisation of family law in Europe: a historical perspective – A tale of two millennia (Antwerpen 2006) 471 ff. 
79	  Näher D. Henrich, Vermögensregelung bei Trennung und Scheidung im europäischen Vergleich, FamRZ 2000, 6 ff. 
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Hier wird grundsätzlich das nach Eheschließung Erworbene gemeinsames Gut und sichert damit dem 

▼



wirtschaftlich schlechter gestellten Teil von Anfang an eine Teilhabe am Vermögenszuwachs. Aller-
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dings bleibt nach belgischem und französischem Recht das alleinige Verwaltungsrecht für das von 

einem Ehegatten erwirtschaftete Vermögen erhalten80. Bei Auflösung der Gemeinschaft erfolgt eine 

Teilung. Eine solche Errungenschaftsgemeinschaft bildet etwa die „communauté légale“ in Frank-

reich („communauté réduite aux acquêts“; Art. 1400 ff. C. civ.)81, ebenfalls die „communauté réduite aux 
Inhalt acquêts“ in Belgien (Art. 1398 ff. C. civ.)82 sowie die „comunione dei beni “ in Italien83. Nach dänischem 

Recht besteht zwar eine Gütergemeinschaft, jedoch ohne gebundenes Gesamtgut; ferner kann ein 
zurück Teil des Vermögens durch Vertrag der sonst geltenden Gütergemeinschaft entzogen werden84. Kenn-

zeichnend für die nordischen Rechte ist der Gedanke einer herausgeschobenen Gütergemeinschaft 
weiter 

(„deferred community“), die zunächst wie eine Gütertrennung und erst bei Beendigung wie eine 

Gütergemeinschaft wirkt85. Eine gewisse Flexibilität wird dadurch erreicht, dass die Ehegatten dem 

Güterstand einzelne Teile ihres Vermögens durch Vereinbarung entziehen können86. 

31. Nach deutschem gesetzlichen Güterrecht kommt es heute zunächst zu einer Gütertrennung mit 

einem Zugewinnausgleich bei Ehescheidung (§§ 1363 ff. BGB). Der Ehegatte mit dem geringeren 

Erwerbseinkommen hat zunächst keinen Zugriff auf das Vermögen des anderen Teils87. Ein Ausgleich 

kommt auch dann in Betracht, wenn, was häufig der Fall ist, die Erträge der Ehefrau geringer sind als 

die des Mannes88. 

32. Im englischen Recht gibt es kein eigentliches Ehegüterrecht. Jeder Ehegatte bleibt Eigentümer des 

vor und nach der Ehe erworbenen Vermögens und kann frei verfügen89. Allerdings erfolgt ein gericht-

licher Ausgleich nach Ehescheidung, in dessen Rahmen ein vermögensrechtlicher „financial relief“ 

erfolgen kann. Aus der Sicht des civil law handelt es sich daher um eine Gütertrennung mit gericht-

lichem Vermögensausgleich90. 

33. Zwar erwirbt in der Gütergemeinschaft der Ehegatte ohne eigene Einkünfte sogleich einen Anteil 

am gemeinschaftlichen Vermögen, doch droht auch eine gemeinsame Haftung; es geht ferner um den 

Schutz des Arbeitseinkommens des Ehegatten. Außerdem ist zu regeln, wer das Gesamtgut verwaltet 

und was darunter fällt. Insoweit ist die Möglichkeit einer selbstständigen Verwaltung durch die Ehe-

frau zu gewährleisten. Bei der Entscheidung des Gesetzgebers für einen der Güterstände spielen Erwä-

gungen der Vermögensteilhabe, aber auch Schutzgesichtspunkte eine Rolle91. Welcher Güterstand am 

ehesten dem Rollenbild einer Ehe, in der beide Ehegatten erwerbstätig sind, entspricht, ist nicht ein-

fach zu entscheiden. Zwar spricht eine Gütertrennung auf den ersten Blick für mehr Selbstständigkeit 

der Ehegatten. Allerdings ist diese bei Vermögenslosigkeit eines Teils eher nur theoretischer Natur92. 

Allerdings kann auch die Verwaltung in der Gütergemeinschaft so ausgestaltet sein, dass der einzelne 

Ehegatte für sich allein Verwaltungshandlungen und Verfügungen vornehmen kann. In Deutschland 

▼
▼

 

80  Näher Beitrag H. Willekens.

81  Dazu AnwK-BGB(-Ferrand) IV „Frankreich“ Rn. 55 ff.

82  Siehe V. Hustedt/B. Sproten, Eherecht in Belgien, in: R. Süß/G. Ring (Hrsg.), Eherecht in Europa (2006) 279 (289 ff.).

83 Zu Art. 177 ff. Codice civile siehe M. G.-Cubeddu-Wiedemann/A. Wiedemann, Eherecht in Italien, in: R. Süß/G. Ring (Hrsg.), Eherecht in Europa 


(2006) 641 (652 ff.). 
84	  Siehe Beitrag L. Olsen-Ring. 
85	  Vgl. auch J. M. Scherpe IFL 2007, 18 f. 
86	  Vgl. J. M. Scherpe IFL 2007, 18 f. 
87	  Kritik bei N. Dethloff DJB Akt. Inf. 2006 Nr. 1, S. 25 (26 ff.). 
88	  Siehe den Beitrag A. Sanders. 
89	  Beitrag A. Barlow. 
90	  AnwK-BGB(-Woelke) IV „England und Wales“ Rn. 12. 
91	 Zu den Gründen für die Entscheidung für die Verwaltungsgemeinschaft bei Einführung des BGB näher T. Repgen, Die soziale Aufgabe des 

Privatrechts (2001) 388 ff. 
92	 Einige Defizite des geltenden Rechts will ein Referentenentwurf beseitigen, siehe Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des 

Zugewinnausgleichs und Vormundschaftsrechts vom 1.11.2007, http://www.bmj.bund.de/files/. 

http://www.bmj.bund.de/files/
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gibt es daher auch Stimmen, die rechtspolitisch einen Übergang zu einer Errungenschaftsgemein-

schaft verlangen93.
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34. Vielfach bestehen besondere Beschränkungen bezüglich des Familienheims in Form von Verfü-

gungsbeschränkungen. Ferner hat der Ehegatte ein gesetzliches Wohnrecht am ehelichen Heim, das 

sein Ehegatte besitzt oder gemietet hat (in England Matrimonial Homes Act 1983)94. Einen besonderen 
Inhalt	 Schutz der Ehewohnung kennen als Teil des „régime primaire“ ebenfalls das belgische Recht95 und das 

französische Recht96. Auch Italien gestattet eine Zuweisung der Ehewohnung97. 
zurück 

c)	Unterhalt	während	bestehender	Ehe 
weiter 

35. Während bestehender Ehe trifft die Ehegatten in Belgien und Frankreich eine „obligation de 

secours“. Die Ehegatten haben gemeinsam nach ihren Möglichkeiten zu den Kosten des Haushalts (so 

Art. 212, 214 belg. und franz. C. civ.)98 bzw. – in Deutschland – zum Familienunterhalt (§ 1360 BGB) bei-

zutragen. Beim Familienunterhalt soll durch das Zusammenwirken und die gemeinsamen Beiträge zu 

den Kosten des Haushalts ein Ausgleich herbeigeführt werden. Eine gegenseitige Unterhaltspflicht 

kennen auch Länder wie Dänemark99. Der Unterhalt während bestehender Ehe entspricht dem Gedan-

ken solidarischen Zusammenwirkens. In seiner konkreten Durchführung bedeutet er allerdings keine 

vollständige Gleichheit der Ehegatten, vielmehr spiegelt er die jeweilige Rollenverteilung wider. 

36. Ein eigentliches Entgelt für die Haushaltstätigkeit wird nicht gewährt. Diese wird in Deutschland 

als eigener Beitrag im Rahmen des Familienunterhalts angesehen100. Der Haushaltsführende erfüllt 

seinen Beitrag zum Unterhalt der Familie in der Regel durch die Führung des Haushalts (§ 1360 S. 2 

BGB). Diese Tätigkeit findet zwar unterhaltsrechtlich ihr Äquivalent durch die Barbeiträge des ande-

ren Teils zum Familienunterhalt101. Darüber hinaus kann Ehegattenmitarbeit vorliegen und besondere 

Probleme aufwerfen. Die Hausarbeit als solche bleibt jedoch unbezahlt. Während des Bestehens der 

Ehe wird ein eher gemeinschaftlicher Ansatz gewählt. Eine unterhaltsrechtliche Verpflichtung, wäh-

rend der Ehe dem anderen Ehegatten eine Absicherung für das Alter zu verschaffen, ist jedenfalls im 

deutschen Recht anerkannt102. 

37. Eigene Erwerbstätigkeit der Ehefrau führt dazu, dass sie weniger auf finanzielle Beiträge des Ehe-

mannes angewiesen ist. Der Ertrag kommt letztlich dem gemeinsamen Familieneinkommen zugute. 

Der Anreiz zum Erwerb kann freilich durch niedrige Frauenlöhne und eine ungünstige steuerliche Ein-

ordnung gedämpft werden. 
▼

▼
 

38. Trennungsunterhalt ist dann zu leisten, wenn die Ehegatten nicht mehr zusammenleben. Nach 

dem französischen Code civil besteht die Unterhaltspflicht bis zur Scheidung103. Das deutsche Recht 

kennt einen besonderen, dem Scheidungsunterhalt bereits angenäherten Trennungsunterhalt (§ 1361 

BGB). Einen solchen Anspruch gewährt auch das dänische Recht104. 

93	  Siehe nur N. Dethloff DJB Akt. Inf. 2006 Nr. 1, S. 25 ff. 
94	 Siehe Beitrag A. Barlow. – Ferner J. M. Eekelaar, The Protection of Family Home in English Law, in: D. Schwab/D. Henrich (Hrsg.), Der Schutz der 

Familienwohnung in Europäischen Rechtsordnungen (1995) 23 ff., (mit Gesetzestexten 162 ff.); M. Kast, Die Zuweisung der Ehewohnung und 
die Verteilung des Hausrats bei Trennung und Scheidung der Eheleute. Eine rechtsvergleichende Studie unter Einbeziehung des Rechts der 
ehemaligen DDR und des englischen Rechts (1994). 

95  Zu Art. 215 C. civ. siehe Beitrag H. Willekens.

96  Näher C. Döbereiner ZEuP 2007, 521 (527 f.); AnwK-BGB(-Ferrand) IV „Frankreich“ Rn. 56 ff.

97  Siehe Art. 6 VI Legge di divorzio. – Dazu C. Funke 270 ff.

98  Zu Frankreich M. Menne FuR 2006, 1 f. 

99  Zu § 2 ÆRL Beitrag L. Olsen-Ring.

100 D. Schwab, Familienrecht Rn. 143 ff.

101 A. Lüderitz/N. Dethloff § 4 Rn. 41, 45.

102  BGH: 29.4.1960, BGHZ 32, 246 = FamRZ 1960, 225; 15.10.2003, FamRZ 2004, 366; Palandt(-Brudermüller), BGB (67. Aufl. 2008) § 1360a BGB Rn. 2.

103  Siehe C. Döbereiner ZEuP 2007, 525.

104  Zu § 6 ÆRL Beitrag L. Olsen-Ring.
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3.2.2	Eheverträge	 

▼



39. Eine vertragliche Regelung der vermögensrechtlichen Verhältnisse durch Ehevertrag nimmt an 
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Bedeutung zu105. Sie wird im Allgemeinen, wenngleich in unterschiedlichem Ausmaß, von den euro-

päischen Familienrechten gestattet106, insbes. vom deutschen Recht107. Eine Ausnahme bildet aller-

dings das englische Recht, das einer Vereinbarung der Ehegatten keine bindende Wirkung beimisst108. 

Das deutsche Recht lässt eine Wahl des Güterstandes zu; der Zugewinnausgleich kann zugunsten 
Inhalt einer Gütertrennung abbedungen werden (§ 1414 BGB). Der freie Ausschluss des Zugewinnausgleichs 

auch in einer arbeitsteiligen Ehe widerspricht zwar der Teilhabefunktion109, ist aber zulässig. Auch der 
zurück Versorgungsausgleich kann ausgeschlossen werden (§§ 1414 S. 2, 1587o BGB). Ansprüche auf nachehe-

lichen Unterhalt können ausgeschlossen werden, und zwar bereits vor der Eheschließung. Eine notari-
weiter 

elle Form für vor Rechtskraft der Scheidung geschlossene Verträge ist erst jetzt vorgeschrieben (§ 1585c 

n.F. BGB)110, vgl. unten Nr. 45, 60. 

40. Nach dänischem Recht kann für den Scheidungsfall Gütertrennung in Form eines „Scheidungs-

sonderguts“ vereinbart werden111. Da bei Vereinbarungen häufig der wirtschaftlich stärkere Teil seine 

Interessen einseitig durchsetzt, sind Beschränkungen notwendig. In Belgien besteht ein weiter Spiel-

raum, jedoch mit unterschiedlichen Form- und Genehmigungserfordernissen112. In Frankreich kann 

ein Ehevertrag nach Eheschließung nur unter engen Voraussetzungen geschlossen werden; während 

des Scheidungsverfahrens darf eine freie Vereinbarung erfolgen113. Auch in Italien kann der Güterstand 

modifiziert werden.114 

41. Im deutschen Ehevertragsrecht ging man lange Zeit von einer nahezu unbeschränkten Freiheit der 

Ehegatten zur Vereinbarung von Gütertrennung sowie zum Ausschluss von Zugewinn- und Versor-

gungsausgleich aus. Die Rechtsprechung des BVerfG hat jedoch zu einer Inhaltskontrolle geführt115. 

Der BGH hat sie für die einzelnen Scheidungsfolgen nach seiner „Kernbereichstheorie“ in bestimmten 

Fallgruppen konkretisiert116. Danach ist zwischen einer auf den Abschlusszeitpunkt abstellenden und 

gegebenenfalls zur Nichtigkeit führenden Inhaltskontrolle (gestützt auf Sittenwidrigkeit, § 138 BGB) 

und einer späteren, zum Nichtgeltendmachen führenden Ausübungskontrolle (gestützt auf Treu und 

Glauben, § 242 BGB) zu unterscheiden. Zum Kernbereich, in den nicht eingegriffen werden kann, zählt 

insbesondere der Unterhalt wegen Kinderbetreuung. 

3.3 Wirtschaftliche Folgen der Scheidung 
3.3.1	Scheidungssituation 

▼
▼

 
42. Die Scheidung wird zwar immer mehr erleichtert, bedeutet für die Ehegatten aber gleichwohl einen 

wirtschaftlichen Einschnitt117. Vor allem die wirtschaftlichen Verhältnisse von Frauen verschlechtern 

105  So insbes. für Dänemark L. Olsen-Ring. 
106 Näher D. Henrich, Die Privatautonomie im Eherecht und ihre Grenzen im europäischen Vergleich, in: S. Hofer/D. Schwab/D. Henrich (Hrsg.), 

From status to contract ? – Die Bedeutung des Vertrages im europäischen Familienrecht (2005) 321 ff.; J. Scherpe IFL 2007, 18 ff. – Überblick 
auch bei A. Lüderitz/N. Dethloff § 5 Rn. 245 ff. 

107  Siehe §§ 1408 ff. BGB.

108  Siehe Beitrag A. Barlow.

109  Siehe N. Dethloff DJB Akt. Inf. 2006 Nr. 1, S. 25 (27 f.) ; A. Lüderitz/N. Dethloff § 5 Rn. 38.

110  Dazu M. Menne FF 2006, 175 (183 f.).

111  Näher Beitrag L. Olsen-Ring.

112  Näher noch zum alten Recht K. Boele-Woelki/B. Braat/I. Sumner II 461 f.; V. Hustedt/B. Sproten, in: R. Süß/G. Ring 298 ff.

113 Dazu C. Butruille-Cardew, The French Matrimonial Regime: Nuptial Agreements, IFL 2007, 80 ff.; C. Döbereiner ZEuP 2007, 521 (524); K. Boele-


Woelki/B. Braat/I. Sumner II 464 ff. 
114  Näher M. G. Cubeddu-Wiedemann/A. Wiedemann, in: R. Süß/G. Ring 663 f.; K. Boele-Woelki/B. Braat/I. Sumner 480 f. 
115 BVerfG 6.2.2001, FamRZ 2001, 343 = NJW 2001, 957; 29.3.2001, FamRZ 2001, 985 = NJW 2001, 2248. – Zusammenfassung bei A. Lüderitz/N. Deth-

loff § 5 Rn. 20 ff. Vgl. auch Scherpe IFL 2007, 18 (21). 
116 BGH 11.2.2004, BGHZ 158, 81 = NJW 2004, 930. – Dazu näher S. Schumacher, Zur „Rangordnung“ im Scheidungsfolgenrecht unter besonderer 

Berücksichtigung der Rechtsprechung zur Wirksamkeit von Scheidungsfolgenvereinbarungen, in: Gesetz, Recht, Rechtsgeschichte – Fest-
schr. Otte (2005) 363 ff. – Zusammenfassung bei A. Lüderitz/N. Dethloff § 5 Rn. 30 ff. 

117	 Siehe D. Martiny, Ehescheidung und nachehelicher Unterhalt in Europa, Electronic Journal of Comparative Law, vol 8.3 (October 2004) 
http://www.ejcl.org/83/art83-3.html. 

http://www.ejcl.org/83/art83-3.html
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sich im Allgemeinen; zumindest in Deutschland ist die Scheidung ein Armutsrisiko118. Zusammen 

▼



mit Arbeitsmarktmaßnahmen und Sozialleistungen ergibt sich die jeweilige wirtschaftliche Situati-
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on des geschiedenen Ehegatten. In den einzelnen Ländern werden die negativen Folgen unterschied-

lich intensiv überwunden119. Nach Auflösung der Ehe wird im Familienrecht notwendigerweise ein 

individualrechtlicher Ansatz gewählt. Wenn jetzt nur auf die Bedürftigkeit in Gegenwart und 

Zukunft abgestellt wird, bleiben frühere Leistungen gerade des haushaltsführenden Ehegatten 
Inhalt unberücksichtigt. Sein früherer Beitrag wird daher vor allem durch einen güterrechtlichen Ausgleich 

berücksichtigt. Die Frage ist aber, wieweit hier (auch) ein Entschädigungsansatz angebracht ist. 
zurück Der Ausgleich ehebedingter Nachteile ist heute zu einem Thema aller vermögensrechtlichen Schei-

dungsfolgen geworden120. 
weiter 

3.3.2	Güterrechtlicher	Ausgleich	und	Versorgungsausgleich 

43. Ein eigener Ausgleich kann insbesondere kraft Güterrechts erfolgen. Er beruht in der Güterge-

meinschaft auf einer Beteiligung am gemeinschaftlichen Vermögen, d.h. es erfolgt eine Teilung des 

gemeinschaftlichen Vermögens (vgl. oben Nr. 29 ff.). Nach dänischem Recht steht jedem der Ehegatten 

grundsätzlich die Hälfte des Gemeinschaftsguts zu121. Allerdings können Billigkeitserwägungen zu 

einer Modifikation führen. Bei der deutschen Zugewinngemeinschaft erfolgt ein eigener Ausgleich 

des erzielten Zugewinns (§§ 1372 ff. BGB). Dies entspricht zwar dem Postulat einer hälftigen Teilhabe. 

Der Ausgleich fällt aber – jedenfalls theoretisch – umso höher aus, je größer der Unterschied des von 

den Ehegatten Erworbenen ist. Insoweit wird also der vermögenslose, haushaltsführende Ehegatte 

geschützt. Im englischen Recht ging man zunächst von einem „one third approach“ aus. Inzwischen 

hat die Rechtsprechung den Grundsatz der hälftigen Teilung – wenn auch zunächst vor allem in „big 

money cases“ – postuliert122. 

44. Der Versorgungsausgleich zielt auf die soziale Sicherheit, die Teilung von Anwartschaften, von soge-

nanntem „new property“ ab. Dieser Ausgleich hilft dem Berechtigten, mit der Schaffung eigener Anwart-

schaften eine eigene Versorgung aufzubauen. Dies setzt ihn dann instand, seiner Selbstverantwortung 

gerecht zu werden. Der Versorgungsausgleich wirkt sich vor allem dann aus, wenn die Ehegatten dem 

Ernährermodell mit nur einem Erwerbstätigen gefolgt sind. Allerdings findet sich der Versorgungs-

ausgleich als eigenes Rechtsinstitut nur in wenigen Rechtsordnungen wie Deutschland123, den Nieder-

landen124 und der Schweiz125. Vielfach erfolgt nur ein güterrechtlicher Ausgleich von Anwartschaften. 

In Dänemark stehen bei vertraglich vereinbarter Gütertrennung jedem Ehegatten seine persönlichen 

Rentenansprüche zu126. In England sind im Rahmen des „financial relief“ „pension sharing orders“ mög-

lich127.IndenanderenRechtsordnungenwerdensolcheAnwartschaftenvomgüterrechtlichenAusgleich 

mit umfasst bzw. lediglich berücksichtigt. In Frankreich gehört dies zur „prestation compensatoire“ 

(Art. 270 ff. C.civ.)128, während in Belgien eine sozialrechtliche Lösung gewählt wurde129. In Italien gibt es 

keinen Versorgungsausgleich130. 

▼
▼

 

118 Näher dazu H.-J. Andreß, Scheidung als Armutsrisiko, in: E. Barlösius/W. Ludwig-Mayerhofer (Hrsg.), Die Armut der Gesellschaft (2001) 169 ff.; 
H-J. Andreß, Die wirtschaftlichen Folgen von Trennung und Scheidung insbesondere für Familien, Gewerkschaftliche Monatshefte 2004, 
474 ff.; H-J. Andreß/H. Lohmann, Die wirtschaftlichen Folgen von Trennung und Scheidung – Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2001); H-J. Andreß/B. Borgloh/M. Güllner/K. Wilking, Wenn aus Liebe rote Zahlen werden – Über die 
wirtschaftlichen Folgen von Trennung und Scheidung (2003). 

119  Näher B. Borgloh, in: S. Berghahn 125 ff. 

120  Siehe A. Lüderitz/N. Dethloff § 5 Rn. 37.

121  Zu § 16 Abs. 2 ÆRL Beitrag L. Olsen-Ring.

122  Siehe White v. White, [2001] 1 AC 596. – Dazu auch AnwK-BGB(-Woelke) IV „England und Wales“ Rn. 16.

123  Siehe §§ 1587 ff. BGB.

124  Dazu AnwK-BGB (-Klüsener/Inan/Oomen) IV „Niederlande“ Rn. 48 ff.

125  Zu Art. 122 ff. ZGB s. AnwK-BGB(-Bürgi) IV „Schweiz“ Rn. 76 f.

126  Zu §§ 16a ff. ÆRL näher Beitrag L. Olsen-Ring.

127  Zum Welfare Reform and Pensions Act 1999 (c. 30) siehe AnwK-BGB(-Woelke) IV „England und Wales“ Rn. 18 sowie Beitrag A. Barlow.

128  Siehe AnwK-BGB(-Ferrand) IV „Frankreich“ Rn. 67.

129  Näher V. Hustedt/B. Sproten, in: R. Süß/G. Ring 304 f.; K. Boele-Woelki/B. Braat/I. Sumner II 311 f.

130  Näher M. G. Cubeddu-Wiedemann/A. Wiedemann, in: R. Süß/G. Ring 688f.; K. Boele-Woelki/B. Braat/I. Sumner II 315.
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45. Verträge der Ehegatten spielen eine erhebliche Rolle. Zum einen wirkt sich aus, wenn das Ehegüter-

▼



recht die Wahl eines Güterstandes ermöglicht, der keinen oder nur einen geringeren Ausgleich nach 
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sich zieht. Das ist in den kontinentaleuropäischen Systemen vielfach der Fall. In Deutschland haben 

die von der Rechtsprechung eingeführten Beschränkungen vertraglicher Vereinbarungen gerade für 

den güterrechtlichen Ausgleich nach Ehescheidung Bedeutung, indem die vertragliche Vereinbarung 

dann keine Beachtung findet, wenn die Interessen des schwächeren Ehegatten eklatant missachtet 
Inhalt worden sind131 (s. oben Nr. 41). Nach der englischen Rechtsprechung kann zwar die vertragliche Verein-

barung den Ausgleich als solchen nicht ausschließen; es besteht jedoch eine Tendenz, Vereinbarungen 
zurück als Faktor für den Ausgleich eine größere Bedeutung zu geben132. Nach deutschem Recht sind zwar 

Vereinbarungen zum Versorgungsausgleich möglich, unterliegen nunmehr aber auch den Beschrän-
weiter 

kungen der Rechtsprechung133. In Frankreich kann über die Ausgleichsleistung vor oder unabhängig 

von einem Scheidungsverfahren nicht disponiert werden134. 

3.3.3	Nachehelicher	Unterhalt


a)	Zweck


46. Der nacheheliche Unterhalt ist heute im Allgemeinen nicht mehr vom Scheidungsverschulden 

abhängig und steht dem bedürftigen Ex-Ehegatten zu. Er wird freilich in unterschiedlichem Maß 

gewährt. Nach französischem Recht wird grundsätzlich kein Unterhalt mehr geschuldet; angestrebt 

wird vielmehr eine Einmalabfindung (unten Nr. 58). Im belgischen Recht spielt der Unterhalt dagegen, 

ebenso wie in Italien135, eine größere Rolle136. Schon eine schlüssige Begründung des nachehelichen 

Unterhalts macht Schwierigkeiten. Im römischen Recht wurde der nacheheliche Unterhalt als Strafe 

angesehen137, im 18. und 19. Jahrhundert wurde er in Deutschland als Entschädigung eingestuft138, ehe 

sich immer mehr der Gedanke einer Nachwirkung der Ehe durchsetzte139. Der vor allem in Deutschland 

entwickelte Gedanke einer nachehelichen Solidarität140 hat in anderen Rechtssystemen nur wenig 

Anklang gefunden. Die jetzige deutsche Unterhaltsrechtsreform bedeutet zumindest eine Einschrän-

kung141. Der Gedanke einer Entschädigung spielt beim Unterhalt nur noch begrenzt eine Rolle142, so für 

die besondere „rente viagère“ des französischen Rechts143. Insgesamt kann man in Deutschland von 

einer Gemengelage von vermögensrechtlichem Nachteilsausgleich, Teilhabe und einer eher ideellen 

nachehelichen Solidarität sprechen144. 

b)	Voraussetzungen	und	Umfang 

47. Das umfassend angelegte deutsche Recht des nachehelichen Unterhalts von 1977 mit seiner Fülle 

aufeinander aufbauender und sich ergänzender Ansprüche ist besonders stark auf einen Ausgleich für 

den Wegfall der Versorgung durch die Ehe angelegt145. Schon früh wurde kritisiert, der Gedanke der 
▼

▼
 

131 Dazu B.Dauner-Lieb/A. Sanders, Abdingbare Teilhabe – unabdingbare Verantwortung? – Grenzen güterrechtlicher Vereinbarungen im Lichte 
der Rechtsprechung des BVerfG und des BGH, FPR 2005, 141 ff. 

132  Beitrag A. Barlow. 
133 Dazu M. Bergmann, Richterliche Kontrolle von Eheverträgen und Scheidungsvereinbarungen unter besonderer Berücksichtigung des Versor-

gungsausgleichs, FF 2007, 16 ff.; dies., Scheidungsvereinbarungen zum Versorgungsausgleich, FPR 2007, 127 ff. 
134 C. Döbereiner ZEuP 2007, 521 (525). 
135  Siehe Beitrag M. G. Cubeddu Wiedemann. 
136  Siehe Beitrag H. Willekens. 
137  Näher S. Meder, in: K. Scheiwe 171 ff. 
138  Dazu S. Meder, in: K. Scheiwe 172 ff. 
139  Siehe S. Meder, in: K. Scheiwe 174 ff. 
140  Näher S. Meder, in: K. Scheiwe 177 ff. 
141 Dazu G. Brudermüller, Eigenverantwortung vs. Solidarität – Kritische Aspekte der Unterhaltsreform, in: V. Lipp/E. Schumann/B. Veit (Hrsg.), 

Reform des Unterhaltsrechts – 5. Göttinger Workshop zum Familienrecht (2006) 55 ff.; K. Kroll, The Reform of German Maintenance Law, in: 
B. Atkin (Hrsg.), The international survey of family law (2007) 85 ff. 

142  Länderberichte bei K. Boele-Woelki/B. Braat/I. Sumner II 75 ff. 
143  Zu Art. 276 C. civ. C. Döbereiner ZEuP 2007, 521 (527). 
144 U. Diederichsen, Geschiedenenunterhalt – Überforderung nachehelicher Solidarität?, NJW 1993, 2265 ff.; I. Kroppenberg JZ 2006, 439 (441). 
145  Vgl. auch S. Meder, in: K. Scheiwe 177 f. 
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Eigenverantwortung sei in einem „Meer von Unterhaltsansprüchen“ untergegangen146. Der Gesetz-

▼



geber hat später über zusätzliche Tatbestände grober Unbilligkeit (§ 1579 BGB) Einschränkungen der 
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„lebenslangen Unterhaltslast“147 eingeführt. Die jetzige Unterhaltsrechtsreform schneidet das hyper-

trophe Geflecht ebenfalls nicht zurück, sondern versucht Einschränkungen vor allem über Obliegen-

heiten und den Begriff der (einfachen) Unbilligkeit zu erreichen148. Welche Wirkungen im Einzelnen 

tatsächlich eintreten werden, ist schwer voraussehbar. Die starke Stellung des nachehelichen Unter-
Inhalt halts findet sich so nicht in den anderen untersuchten Rechtsordnungen. Insbesondere in den nor-

dischen Rechtsordnungen wird nachehelicher Unterhalt nur ausnahmsweise gewährt149. Das franzö-
zurück sische Recht bevorzugt Einmalleistungen150. Im englischen Recht ist der Unterhalt ohnehin nur Teil des 

„financial relief“151. 
weiter 

48. Die Effektivität des nachehelichen Unterhalts ist problematisch. Das Interesse der Presse richtet 

sich zwar des Öfteren auf „ausgeplünderte“ Männer152 sowie auf „big money cases“ mit exorbitanten 

Ausgleichssummen zugunsten von Frauen153. Das Bild von der nichtstuenden „alimony drone“, die nur 

von anderen lebt154, gehört ebenfalls in diesen Zusammenhang. Die Wirklichkeit sieht im Allgemeinen 

anders aus; das Armutsrisiko nach Scheidung trifft hauptsächlich Frauen (oben Nr. 42). Der nacheheli-

che Unterhalt wird in der deutschen Praxis häufig nicht geltend gemacht, sei es, dass er ohnehin durch 

Vereinbarung ausgeschlossen worden ist, der Anspruch gar nicht besteht, nicht erhoben oder nicht 

durchgesetzt wird155. Wie sonst auch, befindet sich der Unterhaltsschuldner in einer verhältnismäßig 

starken Position156. Die Geeignetheit des nachehelichen Unterhalts zu einem wirksamen Ausgleich 

ehebedingter Nachteile wird teilweise bezweifelt157. Trennungs- und Scheidungsunterhalt hätten eine 

„Irreführungswirkung“158 und täuschten Frauen vor, dass sie etwas erwarten könnten. Er wirke sich 

insofern schädlich aus, als er als Begründung dafür herhalten könne, dem Subsidiaritätsprinzip fol-

gende Sozialleistungen zurückzuhalten, d.h. Frauen den Zugang dazu zu versperren. 

49. Schließt der Unterhaltspflichtige eine neue Ehe, so stellt sich die Frage nach dem unterhaltsrecht-

lichen Rang von erstem und zweitem Ehegatten. Verbreitet ist es, einen gleichen Rang anzunehmen159. 

Dagegen genoss in Deutschland nach bisherigem Recht der erste Ehegatte Vorrang, jedenfalls wenn 

er Kinder betreute (§ 1582 a.F. BGB)160. Eine solche Lösung erhöht den wirtschaftlichen Druck auf die 

zweite Ehe und auch auf den zweiten Ehegatten. Dieser wird sich mehr als sonst zur Aufnahme einer 

Erwerbstätigkeit gedrängt fühlen und möglicherweise auch auf eigene (weitere) Kinder verzichten. 

Die Unterhaltsrechtsreform stellt alle Elternteile, die wegen der Betreuung eines Kindes unterhaltsbe-

rechtigt sind bzw. bei Scheidung wären, grundsätzlich gleich (§§ 1582, 1609 Nr. 2 n.F. BGB)161. Die Durch-

führung bzw. Durchsetzung dieses Prinzips war erst nach einem längeren rechtspolitischen Streit 
▼

▼
 

146  So U. Diederichsen NJW 1977, 353.

147  So S. Willutzki, Lebenslange Unterhaltslast – ein unabwendbares Schicksal?, Zentralblatt für Jugendrecht 1984, 1 ff. 

148  BT-Drucks. 16/1830 S. 19 f. – Vgl. M. Menne FF 2006, 175 (182).

149  Siehe oben unter Nr. 15.

150  Unten Nr. 58.

151  Siehe Nr. 32.

152 So etwa die Titelgeschichte „Der geplünderte Mann“ – „Die Hölle danach“, DER SPIEGEL 2004 Nr. 49 S. 88 ff. – Siehe dazu auch D. Schirmer,


Rosenkrieger, Kriegsgewinnler und Kollateralschäden – Scheidung in der Presse und das Framing der Geschlechterverhältnisse, in: S. Berg-
hahn (Hrsg.), Unterhalt und Existenzsicherung – Recht und Wirklichkeit in Deutschland (2007) 249 (259 ff.). 

153  48 Mio. £ (36,5 % des Gesamtvermögens von 131 Mio. £) in Charman v. Charman, [2007] EWCA Civ 503. 
154 M. Ploscowe, Alimony, Annals of the American Academy of Political and Social Science 383 (1969) 13 ff. 
155 S. Berghahn, in: S. Berghahn 33 ff. 
156  Vgl. D. Martiny, Des widerspenstigen Schuldners Zähmung – Zur Soziologie des Unterhalts, ZfRSoz. 8 (1987) 24 ff. 
157 S. Berghahn, in: S. Berghahn 36 ff. 
158  So S. Berghahn, in: K. Scheiwe 74. 
159  Näher D. Martiny I 565 ff. 
160  Dazu D. Martiny I 519 ff. 
161 Siehe BT-Drucks. 16/1830 S. 23 f. – Vgl. M. Menne FF 2006, 175 (182 f.); ders., Die Neuordnung der Rangverhältnisse Unterhaltsberechtigter im 

Unterhaltsrechtsänderungsgesetz, in: V. Lipp/E. Schumann/B. Veit, Reform des Unterhaltsrechts – 5. Göttinger Workshop zum Familienrecht 
(2006) 83 ff. 
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möglich, obwohl ein neueres verfassungsgerichtliches Urteil jedenfalls für den Betreuungsunterhalt 

eine gleiche Dauer für eheliche und nicht eheliche Eltern verlangt hat, mithin das Kindesinteresse in 
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den Mittelpunkt gestellt hat162. 

50. Eine Voraussetzung für den nachehelichen Unterhalt ist im Allgemeinen die Bedürftigkeit des 

Berechtigten (Belgien, Art. 301 § 2 C.civ.; Deutschland, § 1577 BGB; England163 und Italien164). 
Inhalt 

51. Beim nachehelichen Unterhalt wird heute stärker als früher erwartet, dass der unterhaltsberech-
zurück	 tigte Ehegatte erwerbstätig ist, d. h. eigene Mittel erwirtschaftet165. Der Grundsatz der Eigenverant-

wortung liegt etwa dem französischen Recht zugrunde166. Auch nach italienischem Recht wird erwar-
weiter 

tet, dass sich der Bedürftige angemessene Mittel selbst beschafft167. Diesen Grundsatz kannte auch das 

deutsche Recht schon vor der Reform (§ 1569 a.F. BGB)168; er ist jedoch bei der Unterhaltsrechtsreform 

verschärft worden (§ 1569 n.F. BGB)169. Eine Obliegenheit zur Erwerbstätigkeit findet sich nunmehr aus-

drücklich in § 1574 I n.F. BGB. Dort werden auch die Merkmale aufgezählt, die für die Beurteilung, ob 

eine Erwerbstätigkeit angemessen ist, herangezogen werden sollen170. Hier wird Eigenverantwortung, 

wie bereits festgestellt (oben Nr. 13), als negativer Begriff verwendet, der Ansprüche des unterhalts-

berechtigten Ehegatten beschränkt oder ausschließt. Die Verweisung auf die Eigenverantwortung 

ist insofern ein Mittel zur Streichung oder Absenkung von Unterhaltsansprüchen. Dies könnte einen 

größeren Anreiz bilden, Erwerbseinkommen zu erzielen, wenn dieses nicht vollständig angerechnet 

würde. Eine vollständige Anrechung führt jedenfalls dazu, dass der Unterhaltsberechtigte bei einem 

ausreichend hohen Unterhaltsanspruch im Ergebnis nicht mehr erhält als zuvor. 

52. Ein Gesichtspunkt für den nachehelichen Unterhalt ist, wieweit durch die Ehe Nachteile im Hinblick 

auf die Möglichkeit eingetreten sind, für den eigenen Unterhalt zu sorgen (vgl. Nr. 42). Das deutsche 

Gesetz stellt nunmehr klar, dass ehebedingte Nachteile für die Gewährung von Unterhalt sprechen 

(§ 1587b I n.F. BGB). Der Ausgleich ehebedingter Nachteile aufgrund einer Aufgabe von Erwerbstätig-

keit während der Ehe spielt auch in anderen Rechtsordnungen eine Rolle171. Insbesondere wird eine 

Einschränkung der Erwerbstätigkeit wegen früherer Kinderbetreuung berücksichtigt, so etwa in Bel-

gien172 und in Dänemark173. Die Förderung der Berufskarriere des anderen Ehegatten zulasten der eige-

nen wird in Frankreich ausdrücklich genannt174. 

53. Eine Rechtfertigung für den nachehelichen Unterhalt ist die weitere Betreuung von Kindern durch 

den Unterhaltsberechtigten175. Die deutsche Unterhaltsrechtsreform hat nunmehr aber ausdrücklich 

eine Obliegenheit zur Nutzung bestehender Möglichkeiten der Kinderbetreuung eingeführt (§ 1570 S. 2 
▼

▼
 

n.F. BGB)176. Ferner ist das bislang von der Rechtsprechung verwendete großzügige Altersphasenmodell, 

162  BVerfG 28. 2. 2007, FamRZ 2007, 965 = NJW 2007, 1735.

163  Beitrag A. Barlow.

164  Art. 5 VI, 9 bis II Legge di divorzio.

165  Siehe M. Menne FF 2006, 175 (178 ff.) – Zu den nordischen Rechten L. Olsen-Ring.

166 C. Döbereiner ZEuP 2007, 525 f.

167 Siehe zu Art. 5 VI Legge di divorzio H.-P Mansel/C. Proescher, Zum nachehelichen Unterhalt nach italienischem Recht, Jb.Ital.R. 2004, 201 (206 ff.).

168 Dazu M. Schuler-Harms, Familienrechtliche Deregulierung der Ehe und Regulierung kindbezogener Pflichten: der verfassungsrechtliche 


Rahmen, in: K. Scheiwe (Hrsg.), Soziale Sicherungsmodelle revisited – Existenzsicherung durch Sozial- und Familienrecht und ihre Geschlech-
terdimensionen (2007) 157 (161 ff.). 

169 Dazu I.Kroppenberg, Die unterhaltsrechtliche Eigenverantwortung des geschiedenen Ehegatten, JZ 2006, 439 ff.; M. Menne FF 2006, 175 (178 ff.). 
170  Dazu M. Menne FF 2006, 181. 
171  Länderberichte bei K. Boele-Woelki/B. Braat/I. Sumner II 141 ff. 
172  Siehe Art. 301 § 3 C. civ. 
173  Zu Dänemark s. Beitrag L. Olsen-Ring. 
174  Zu Art. 271 C. civ. siehe C. Döbereiner ZEuP 2007, 521 (526). 
175  So etwa Art. 301 § 3 belg. C. civ.; Art. 271 fanz. C. civ. – Zu Dänemark L. Olsen-Ring. 
176  Dazu BT-Drucks. 16/1830 S. 17 sowie M. Menne FF 2006, 175 (180 f.). 
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ab wann eine Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit des Betreuenden erwartet werden kann – und 

das zunehmend als falscher Anreiz gewertet wurde177 –, infrage gestellt worden178.
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54. Ein weiterer Grund für die Zuerkennung von nachehelichem Unterhalt ist die lange Dauer der Ehe. 

Dies ist anerkannt etwa in Belgien179, Dänemark180, Frankreich181 und Italien182. Die deutsche Unterhalts-

rechtsreform hat eine ausdrückliche Rangprivilegierung gebracht (§ 1609 Nr. 2 n.F. BGB). Auch das vor-
Inhalt	 gerückte Alter des Berechtigten ist ein solcher Umstand, so etwa in Belgien183 und Frankreich184. 

zurück	 55. Pflegt der unterhaltsberechtigte Ehegatte seine eigenen Eltern, so kann er sich für die Finanzierung 

seines Unterhalts zu diesem Zweck nicht an seinen eigenen geschiedenen Ehegatten halten. Andern-
weiter 

falls würden mittelbare Unterhaltspflichten entstehen. Der geschiedene Ehegatte ist nicht verpflich-

tet, seine (Ex-)Schwiegereltern zu unterhalten185. 

56. Eine Methode zur Einschränkung des nachehelichen Unterhalts ist seine Befristung bzw. zeitliche 

Begrenzung186. Nachehelicher Unterhalt soll kein „meal ticket for life“ sein, sondern eine „begrenzte 

Starthilfe und in einem bestimmten Zeitfenster“187. Die deutsche Unterhaltsrechtsreform hat daher 

eine zeitliche Begrenzungsmöglichkeit für alle Unterhaltsansprüche wegen Unbilligkeit eingeführt 

(§ 1578b II, III n.F. BGB)188. Andere Rechtsordnungen kennen hingegen eine explizite Höchstgrenze, 

die grundsätzlich immer gilt189. In Dänemark besteht eine Höchstgrenze von zehn Jahren190. In der 

dänischen Praxis besteht zudem eine Tendenz zur Verkürzung. Nach belgischem Recht darf Unterhalt 

grundsätzlich nicht für einen längeren Zeitraum als für die Dauer der Ehe zugesprochen werden (Art. 

301 § 4 C. civ.). Die nach französischem Recht nur ausnahmsweise gewährte „rente viagère“ wird hin-

gegen lebenslang zuerkannt191. 

57. Die Bemessung des nachehelichen Unterhalts ist im Allgemeinen das Ergebnis komplexer Erwä-

gungen und Berechnungen. Regelmäßig findet sich eine gesetzliche Aufzählung einzelner Faktoren192. 

Das deutsche Recht macht insofern eine Ausnahme, als es die jeweiligen Gesichtspunkte zu einzelnen 

Unterhaltsansprüchen in den §§ 1570 ff. BGB verselbstständigt hat. Eine Standardisierung mit festen 

Beträgen ist im Ausland nicht üblich; häufig ist die Praxis uneinheitlich193. In unterschiedlichem Maße 

finden sich einzelne Formeln wie etwa im deutschen Recht194. Das belgische Recht setzt eine Höchst-

grenze von einem Drittel des Einkommens des Unterhaltsschuldners (Art. 301 § 3 C. civ.). Ebenso ist es 

in Dänemark195. 

▼
▼

 

177  Siehe den Beitrag K. Scheiwe. – Ferner M. Wellenhofer DJB Akt. Inf. 2006 H. 1, S. 31 (32 f.). Krit. auch C. Hohmann-Dennhardt ZKJ 2007, 382 (387).

178 M. Menne FF 2006, 175 (177).

179  Siehe Art. 301 § 3 C. civ.

180  Zu Dänemark Beitrag L. Olsen-Ring.

181  Art. 271 C. civ.

182  Art. 5 VI Legge di divorzio.

183  Siehe Art. 301 § 3 C. civ.

184  Art. 271, 276 C. civ. – Dazu C. Döbereiner ZEuP 2007, 521 (527).

185 Zu Unterhaltspflichten gegenüber Schwiegereltern und mittelbarem Unterhalt näher D. Martiny Unterhaltsrang und -rückgriff I 227, 268, 644 f.

186  Länderberichte bei K. Boele-Woelki/B. Braat/I. Sumner II 157 ff. Vgl. auch S. Meder, in: K. Scheiwe 179 ff.

187  So Kroppenberg JZ 2006, 439 (441).

188  Dazu M. Menne FF 2006, 175 (181 f.).

189  Näher K. Boele-Woelki/B. Braat/I. Sumner II 213 ff. – Vgl. auch M. Menne FF 2006, 175 (179 f.).

190  Zu § 50 I ÆL Beitrag L. Olsen-Ring.

191 Zu Art. 276 C. civ. siehe C. Döbereiner ZEuP 2007, 521 (527).

192 Siehe etwa Art. 301 § 3 belg. C. civ.; Art. 271 franz. C. civ.

193 Zu Frankreich C. Döbereiner ZEuP 2007, 521 (526).

194 Dazu K. Boele-Woelki/B. Braat/I. Sumner II 187 ff. – Zur Differenzrechnung nach dänischem Recht L. Olsen-Ring.

195 Siehe Beitrag L. Olsen-Ring.
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Bezüglich der Höhe des Unterhalts gilt die Aufrechterhaltung des früheren Lebensstandards während 
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der Ehe heute als unrealistisch. Dieser Ansatz wurde insbesondere in England aufgegeben196. Auch im 
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deutschen Recht wird die Orientierung an den „ehelichen Lebensverhältnissen“ nach der Unterhalts-

rechtsreform noch mehr an Bedeutung verlieren, zumal nunmehr eine Herabsetzung auf einen nur 

„angemessenen Lebensbedarf“ möglich ist197. Bei der Berechnung des Unterhalts folgte die deutsche 

Rechtsprechung für zuvor nicht erwerbstätige geschiedene Ehegatten lange der sogenannten Anrech-
Inhalt nungsmethode. Danach wurde dem Anspruchsberechtigten sein Verdienst direkt bedürftigkeits-

mindernd in Rechnung gestellt. Dies war kein Anreiz zu geändertem Verhalten198. Dem will die heute 
zurück verwendete Differenzmethode entsprechen199. Dabei wird das nacheheliche Erwerbseinkommen als 

Surrogat der früheren Haushaltstätigkeit gewertet und beim Differenzausgleich zu den eheprägenden 
weiter 

Einkünften gezählt; Allein- und Zuverdienende werden ebenso behandelt wie die Doppelverdienere-

he. Dies wirkt sich regelmäßig zugunsten von Frauen aus200. 

58. Die neuere Gesetzgebung fördert statt laufender Leistungen zunehmend die Gewährung von Abfin-

dungen. Die Grundidee eines solchen „clean break principle“ ist, dass die Scheidungsfolgen möglichst 

bald und vollständig, gegebenenfalls durch eine Kapitalleistung abgewickelt werden201. Auf diese Wei-

se soll den ehemaligen Ehegatten ein Neuanfang ermöglicht werden. Insbesondere der Ausgleichs-

pflichtige soll keinen längerfristigen und schwer kalkulierbaren Verpflichtungen ausgesetzt sein. Dies 

setzt freilich voraus, dass der Schuldner über entsprechende Mittel verfügt und ein solcher Ausgleich 

tatsächlich durchgeführt wird. Häufig ist das nicht der Fall. Daher wird dann doch eine Unterhaltsren-

te gewährt. Dies gilt auch für die grundsätzlich einmalige Abfindungsleistung („prestation compensa-

toire“) des französischen Rechts (vgl. Art. 275 C. civ.)202. Nach belgischem Recht kann ausnahmsweise 

mit gerichtlicher Genehmigung eine Abfindung in einer Summe erfolgen203. Eine einmalige Abfin-

dung ist auch in Italien möglich204. Das deutsche Unterhaltsrecht kennt zwar neben Zugewinn- und 

Versorgungsausgleich auch den Gedanken, dem Geschiedenen Hilfe zum wirtschaftlichen Neuanfang 

zu leisten205, hat aber das „clean break“-Prinzip im Übrigen nicht verankert. 

59. Unterhaltsansprüche sind grundsätzlich veränderbar. Das Abstellen auf die jeweiligen wirtschaft-

lichen Verhältnisse beider Ex-Ehegatten steht einer endgültigen Lösung entgegen. Bei der „prestation 

compensatoire“ des französischen Rechts ist dagegen grundsätzlich keine Abänderung möglich (Art. 

273 C. civ.), jedoch dann, wenn sie als Unterhaltsrente gewährt wird206. 

60. Ein vertraglicher Ausschluss von Leistungen ist in unterschiedlichem Maß gestattet, wobei man 

nach dem Zeitpunkt sowie dem Umfang der Vereinbarung unterscheiden muss. Eine Unterhaltsverein-

barung ist möglich in Belgien (Art. 301 § 1 C. civ. bezüglich der Modalitäten); allerdings ist kein Verzicht 

auf den Unterhalt vor Auflösung der Ehe zulässig (Art. 301 § 9 belg. C. civ.). Zum Schutz des schwächeren 

Ehegatten wurde in das deutsche Recht ein Formerfordernis für vor Ehescheidung geschlossene Ver-

einbarungen eingeführt (§ 1585c n.F. BGB). In Dänemark kann die Vereinbarung gerichtlich geändert 

werden, wenn sie „unbillig“ ist207. Auch in Belgien kann eine Vereinbarung gerichtlich geändert wer-

▼
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196 Beitrag A. Barlow.

197 Siehe § 1578b BGB.

198 S. Berghahn, in: S. Berghahn 38 f. 

199 Siehe BGH 13.6.2001, BGHZ 148, 105. – Dazu I. Kroppenberg JZ 2006, 439 (442 ff.).

200 Dazu M. Wellenhofer DJB Akt. Inf. 2006 H. 1, S. 31 (33).

201 Näher I. H. Schwenzer, Die Scheidung – clean break auch für die nacheheliche Versorgung?, Jahrbuch Bitburger Gespräche 2001, 39 ff.

202 Näher C. Döbereiner ZEuP 2007, 521 (525 f.); K. Boele-Woelki/B. Braat/I. Sumner II 17. Vgl. auch M. Menne FuR 2006, 1 (3 f.).

203 Siehe Art. 301 § 8 belg. C. civ.

204 Art. 9 bis II Legge di divorzio.

205 So der Unterhalt für Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung, § 1575 BGB.

206 Näher K. Boele-Woelki/B. Braat/I. Sumner II 252. – Vgl. auch M. Menne FF 2006, 175 (179 f.).

207 Zu § 52 ÆL Beitrag L. Olsen-Ring.
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den, es sei denn, die Parteien haben dies ausdrücklich ausgeschlossen208. In Frankreich ist der Unter-

halt indexiert209.
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61. Die Wiederheirat des Unterhaltsberechtigten setzt dem nachehelichen Unterhalt in der Regel ein 

Ende210. Anders ist es allerdings für den nur ausnahmsweise gewährten Unterhalt in Form der „rente 

viagère“ nach französischem Recht211. Auch das nicht eheliche Zusammenleben mit einem neuen Part-
Inhalt ner kann regelmäßig zu einem Entfallen des Unterhaltsanspruchs führen, so in Belgien212 und – wohl 

zurückhaltender – in Dänemark213. In Italien sind jedenfalls Herabsetzung und Abänderung möglich214. 
zurück In Deutschland wird nunmehr eine verfestigte Lebensgemeinschaft des Berechtigten als Grund für 

eine Beschränkung oder Versagung des Unterhalts explizit genannt (§ 1579 Nr. 2 n.F. BGB)215. 
weiter 

c)	Unterhalt	und	Güterrecht 

62. Die kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen unterscheiden regelmäßig zwischen Güterrecht 

und Unterhalt. Grundsätzlich erfolgt zunächst ein güterrechtlicher Ausgleich; sodann können sich 

noch unterhaltsrechtliche Folgen ergeben. Die Trennung von nachehelichem Unterhalt und güter-

rechtlichem Ausgleich, die schwierige Abgrenzungsfragen aufwirft, wird teilweise als künstlich ange-

griffen216; im Common Law sind die Übergänge fließend217. In England, wo der umfassende Begriff des 

„financial relief“ entscheidend ist, fallen Anordnungen zu Eigentumsfragen und zu laufendem Unter-

halt in die gleiche Kategorie. Sie gehören zusammen und sind in gewissem Umfang austauschbar, 

wenngleich die wichtigste Frage zunächst einmal die Eigentumsverteilung – insbesondere bezüglich 

des Familienheims – ist218. Auch in Frankreich kann im Rahmen der „prestation compensatoire“ Eigen-

tum übertragen werden219. Solche Ansätze sichern mehr Austauschbarkeit und Flexibilität als isoliert 

nebeneinander stehende unterschiedliche Ausgleichsmechanismen. 

4. Exkurs: nicht eheliche Lebensgemeinschaft 

63. Die nicht eheliche Lebensgemeinschaft wird in unterschiedlichem Maße anerkannt220. Im deut-

schen Recht fehlt eine umfassende Regelung. Weder bei Zusammenleben noch bei späterer Trennung 

haben die Lebensgefährten gegeneinander Unterhaltsansprüche221. Lediglich als betreuender Eltern-

teil kann man einen Unterhaltsanspruch besitzen (§ 1615l BGB). Ein vermögensrechtlicher Ausgleich 

ist nur nach schuldrechtlichen Grundsätzen möglich. Auch nach englischem Recht können Ansprüche 

aus der elterlichen Position erwachsen. Für England und Wales wurden nunmehr Vorschläge zur Ein-

führung einer gesetzlichen Regelung gemacht, welche sich an derjenigen für die gleichgeschlecht-

liche Civil Partnership orientiert222. In Dänemark bestehen keine gesetzlichen Unterhaltsansprüche; 

auf das Vermögen bezogene Ausgleichsansprüche können lediglich auf schuldrechtliche Gesichts-

punkte gestützt werden223. 

▼
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208 Art. 301 § 7 belg. C. civ.

209 Dazu C. Döbereiner ZEuP 2007, 521 (527).

210 Siehe Art. 301 § 10 belg. C.civ.; § 1586 BGB; Art. 9 bis II Legge di divorzio.

211 Näher C. Döbereiner ZEuP 2007, 521 (527); K. Boele/B. Braat/I. Sumner II 420.

212 Art. 301 § 10 belg. C. civ.

213 Zu Dänemark Beitrag L. Olsen-Ring.

214 Näher K. Boele-Woelki/B. Braat/I. Sumner II 432. – Ferner C. Funke 263.

215 Zum bisherigen § 1579 Nr. 7 BGB M. Wellenhofer DJB Akt. Inf. 2006 H. 1, S. 31 (34 f.).

216 I.H. Schwenzer, Model family code: from a global perspective (Antwerpen 2006), 40 ff. 

217 Siehe Beitrag A. Barlow.

218 Beitrag A. Barlow.

219 Art. 274 C. civ. – Siehe C. Döbereiner ZEuP 2007, 521 (526).

220 Näher J. M. Scherpe/N. Yassari (Hrsg.), Die Rechtsstellung nichtehelicher Lebensgemeinschaften – The Legal Status of Cohabitants (2005).

221 Dazu Grziwotz, Nichteheliche Lebensgemeinschaft (4. Aufl. 2006); R. Hausmann/G. Hohloch (Hrsg.), Das Recht der nichtehelichen Lebensge-


meinschaften (2. Aufl. 2004). 
222 Law Commission for England and Wales, Cohabitation: The Financial Consequences of Relationship Breakdown – Law Com No. 307 (2007). – 

Dazu Beitrag A. Barlow. 
223 Siehe Beitrag L. Olsen-Ring. 
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Das französische Recht kennt einen „zivilrechtlichen Solidaritätspakt“ (pacte civil de solidarité = PACS), 

dessen Regeln kürzlich reformiert wurden224. Der PACS kann von Personen gleichen wie verschiedenen 
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Geschlechts abgeschlossen werden. Die Partner gewähren einander Unterstützung. Güterrechtlich 

besteht ein abdingbares Regime der Gütertrennung. Nach belgischem Recht ist gesetzliches Zusam-

menleben (cohabitation légale) gesondert geregelt (Art. 1475-1479 C. civ.)225. Dies steht auch heterose-

xuellen Paaren offen. Es gilt Gütertrennung; allerdings wird Miteigentum an erworbenen Vermögens-
Inhalt gegenständen vermutet. 

zurück 

5. Schluss 
weiter 

64. Wenngleich das Eheband immer noch ein enges Verhältnis der Ehegatten begründet, so hat doch 

ihre wirtschaftliche Selbstständigkeit zugenommen und es wird weniger solidarisches Füreinander- 

Einstehen verlangt. Während bestehender Ehe ist die Berechtigung zu eigenständigen wirtschaft-

lichen Entscheidungen gewachsen. Vor allem die Realität hoher Scheidungsraten zwingt den Gesetz-

geber angesichts weitreichender Scheidungsfolgen zur Suche nach effektiver Abhilfe. Das Streben 

nach Beschränkungen, Befristungen und beschleunigter Abwicklung der Scheidungsfolgen wird 

immer deutlicher. Auch eine Tendenz zu mehr Eigenverantwortung des geschiedenen Ehegatten, der 

sich weniger auf Unterhaltsleistungen des anderen Teils verlassen soll, ist unübersehbar. Ausländische 

Rechtsordnungen versuchen ebenfalls, das Scheidungsfolgenrecht und vor allem die Fälle, in denen 

Leistungen als unverzichtbar angesehen werden, zu präzisieren und einzugrenzen. Insoweit, als das 

Recht dabei hilft, dass diese Eigenverantwortung tatsächlich gelebt werden kann, dürften dagegen 

keine Einwände bestehen. 

Im Güterrecht stellt sich nach wie vor das Problem, dem nicht erwerbstätigen Ehegatten einen fairen 

Ausgleich für seinen in der Ehe erbrachten Beitrag zu eröffnen. Der Gedanke, ihn für seinen Einsatz 

während der Ehe zu entschädigen, dringt im Unterhaltsrecht ebenfalls vor. Auch wenn auf die Vor-

gabe eines expliziten gesetzlichen Rollenmodells verzichtet wird, wird die Ehe mit nur einem Verdie-

ner nicht mehr als Normalfall angesehen. Gleichwohl ist in der Praxis überall noch die überkommene 

Rollenverteilung unter den Geschlechtern von Bedeutung, aufgrund derer regelmäßig derjenige 

bedürftig ist, welcher nicht erwerbstätig war bzw. sich vorwiegend Haushaltsführung und Betreuung 

gewidmet hatte. 

▼
▼

 

224 Loi no. 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. Dazu F. Ferrand/L. Francoz-Terminal, Entwicklungen im 
französischen Familienrecht 2006–2007, FamRZ 2007, 1499 (1501 f.). 

225 Loi du 23 nov. 1998 instaurant la cohabitation légale. – Dazu W. Pintens, Die Rechtsstellung nichtehelicher Lebensgemeinschaften in Belgien, 
in: J. M. Scherpe/N. Yassari 277 ff. 
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1. Context of the problem 

A comparison of different solutions for the problems of self responsibility, private and public solidari-

ty must take into account different national contexts of family policy, labour market policy, matrimo-

nial and divorce law. Autonomy and solidarity are important for three main sources of income: market 
Inhalt	 income, income based on family and marriage, and state benefits. These sources are interrelated; self 

responsibility should not only be used to cut maintenance payments. 
zurück 

2. Influence of gender role models 
weiter 

There is no longer an express legal role model for men and women. However, the persisting unequal 

division of labour between the sexes poses legal problems. One problem is to give unpaid care-giving 

contributions to family life (homemaking and caring for children) an equal value. These tasks are pri-

marily a female activity. Old role models are changing only slowly. It is also not to be ruled out that the 

application of formally neutral rules will have detrimental effects on women. 

3. Family law 
3.1		Gender	equality	and	equal	opportunities	for	women		


and	men	as	basic	principles	in	family	law


All of the reviewed jurisdictions have adopted the principle of equality of the sexes in matrimonial law; 

some of them, however, were relatively late in doing so (Belgium 1976, France 1985). Formal equality 

now exists everywhere. Specific legislation to promote gender equality in family law seems to be an 

exception. There have been reforms in divorce law: in Belgium (2007), France (1975, 2004), England 

and Wales (1973), Germany (1976) and Italy (1970, 1987), with a clear tendency towards making divorce 

easier. In Denmark there were also reforms of matrimonial property and maintenance law (1989, 1990). 

A draft bill for the reform of maintenance law is still being debated in German Parliament. More inde-

pendence of the spouses and more self responsibility for maintenance claimants are a general trend. 

3.2	Economic	relations	between	spouses	and	gender	role	models 

1. In all of the reviewed jurisdictions there is spousal solidarity, but at the same time more autonomy. 

The spouses are free to make an arrangement concerning their allocation of family responsibilities. 

However, they often follow old role models so that there is a special need to compensate women in 

cases of asymmetrical task allocation. 
▼

▼
 

With the exception of England and Wales, there is generally a statutory matrimonial property regime. 

A system of community property (community of acquisitions as in Belgium and France) dominates. In 

Germany the criticised but also defended default statutory regime of “community” of accrued gains 

means that in the beginning there is separate property of the spouses with a compensation claim at the 

end of the regime. In England and Wales an existing marriage has no effect on each spouse’s property 

ownership. However, the family home is protected specifically. In other legal systems there are different 

general restrictions for the disposal of the family home and household goods – in Belgium and France 

as a part of the “régime primaire”. Maintenance obligations as long as the spouses are living together 

generally include the sharing of the burdens of marriage (Belgium, France). 
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2. Marriage contracts are becoming increasingly important. Agreements in marital affairs have gen-

erally – with the exception of England and Wales – binding effect. However, freedom of contract has 
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been restricted in Germany by recent case law; in other legal systems this has occurred to a different 

extent by statute law. The protection of the weaker party can be achieved by legal restrictions, scrutiny 

and/or formal requirements. 

Inhalt 3.3	Economic	consequences	of	divorce 

3.3.1	Economic	situation	after	marital	disruption 
zurück Women often experience economic deprivation after separation and divorce and have to rely on support. 

weiter 
3.3.2	Marital	property	regimes 

Statutory matrimonial regimes generally give a claim for compensation; in France there is a special 

“prestation compensatoire”, preferably in the form of a lump sum payment. In general, the starting 

point is an equal division. In England and Wales there is a statutory system of redistribution of both 

income and capital assets. In some legal systems pension sharing orders, as in England and Wales or 

equalisation of pension rights as in Germany, are possible. 

3.3.3	Maintenance	after	divorce 

The basis for maintenance obligations after divorce is, inter alia, trust in the existence of the marital 

bond or solidarity even after divorce. The German concept of a far-reaching “post-marital solidarity” is 

not much appreciated in other systems. There is a tendency to restrict maintenance after divorce and 

to stress the principle of self-responsibility of the ex-spouse (general clause in the German maintenance 

draft). Some legal systems try to promote a clean break by lump sum agreements such as the “presta-

tion compensatoire” in French law. 

A standardisation of maintenance calculation is difficult. In general, several criteria are used to achieve 

this. A maximum level of one-third of the debtor’s income is fixed in Belgium and Denmark. The par-

ties’ respective current and future income and assets, needs of the creditor and resources of the debtor 

are taken into account. Restrictions in maintenance after divorce contain time limits in some systems. 

The financial and non-financial contributions made and likely to be made for the welfare of the family 

by each of the parties are increasingly given more weight. One ground for maintenance claims – which 

not only in Germany is the most important one – is the care commitment for a child of the couple. 

▼
▼

 
To maintain the marital standard of living during the marriage is increasingly regarded as unrealistic 

and will also be mitigated in Germany. On the other hand, the idea that maintenance after divorce is 

a compensation for losses caused due to the arrangement of family tasks during marriage is gaining 

ground. 

Maintenance, if granted, at least in theory often follows – as in Germany – a prior property settlement. 

In England and Wales, however, the court can make a comprehensive financial order. This ancillary 

relief may deal with the sale or transfer of property, maintenance payments, a lump sum payment and/ 

or a pension sharing order. The French “prestation compensatoire” also covers matrimonial property 

and is generally preferred to periodical maintenance payments after divorce. 
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3.4	Non-marital	cohabitation 

The trend towards equal treatment of all couples and partnerships varies in strength. Alimony/support 
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during and after cohabitation is still an exception. There are, however, different models, such as the 

existing French PACS and recent proposals of the Law Commission for England and Wales in line with 

the rules for civil partnerships. 

Inhalt 3.5	Conclusion 

Family law tries to promote individual independence for spouses by granting more autonomy. In a 
zurück similar way, self-responsibility in the form of restrictions of maintenance claims after divorce is in-

creasingly used as an argument. This leads back to the issues of opportunities, abilities and resources 
weiter 

of the (ex-)spouse. 

▼
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Eberhard	Eichenhofer 

1. Mehr Eigenverantwortung im Familien- und Sozialrecht! 
Inhalt 

Das Verhältnis von Eigen-, Familien- und Solidarverantwortung unterliegt einem profunden Wandel 
zurück in allen untersuchten europäischen Staaten. Alle waren einst nicht nur im Familien-, sondern auch 

im Sozialleistungsrecht vom Familienernährermodell geprägt. In diesem fand die gesellschaftliche 
weiter 

Arbeitsteilung zwischen der bezahlten Erwerbs- und der unbezahlten Familienarbeit ihre Entspre-

chung und Ausprägung in der Arbeitsteilung und Rollenverteilung zwischen Mann und Frau.1 Histo-

risch fiel dabei der Frau die Rolle der Mutter und Hausfrau zu, wogegen dem Mann die Erwerbsarbeit 

oblag. Der eigene Lebensunterhalt war der Frau im Gegenzug durch Unterhaltsleistungen des Mannes2 

zu sichern. Die familienrechtliche (Unterhalts-)Abhängigkeit fand ihre Entsprechung in einem Sozial-

leistungsrecht, das durch Familienkrankenhilfe und Witwenversorgung die familiäre Unterhaltslast 

partiell trug und bei todesbedingtem Wegfall des Unterhalts in Gestalt der Hinterbliebenenversor-

gung sozialrechtliche Ersatzleistungen bereitstellte. 

In den vergangenen Jahrzehnten haben die untersuchten Staaten diesen Ausgangspunkt ihrer 

sozialrechtlichen Entwicklung überwunden.3 Einerseits werden gegenwärtig durch familien- wie 

sozialrechtliche Reformen die Anforderungen an die Eigensorge und -vorsorge der arbeitsfähigen 

Menschen erhöht, um so die Familien4- und Solidarverantwortung zu senken. Andererseits steigern 

die in die rechtsvergleichende Betrachtung einbezogenen Gesellschaften ihre Anstrengungen, den 

Einzelnen zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung von Familienverantwortung unter den Bedin-

gungen der sich zur Dienstleistungsgesellschaft wandelnden Erwerbsgesellschaft zu befähigen. 

Im Einklang mit den diese Reformen leitenden Zielvorstellungen wurden in jüngster Zeit im Familien- 

wie Sozialrecht die dem Familienunterhalts- oder Sozialleistungsberechtigten auferlegten Obliegen-

heiten zur Aufnahme, Aufrechterhaltung und Ausweitung einer Erwerbstätigkeit deutlich ausgewei-

tet. Namentlich die Frauen werden mehr als in der Vergangenheit üblich zur Sicherung ihres Daseins 

auf die Erwerbsarbeit auch bei bestehenden Erziehungspflichten gegenüber Kleinkindern verwiesen. 

Dank der Ausweitung von Einrichtungen öffentlicher Kinderbetreuung wird beiden Eltern die umfas-

sende Erwerbsbeteiligung heute ermöglicht. 
▼

▼
 

2. Familien- und Sozialrecht stehen im Zeichen 

der Gleichbehandlung der Geschlechter 


Dieser Wandel bedeutete, dass ein den Geschlechtern verschiedene Aufgaben in Erwerbsleben und 

Familie zuweisendes Familien- und Sozialrecht in den vergangenen Jahrzehnten weithin überwunden 

wurde.5 Gegenwärtig noch vorhandene und fortbestehende Benachteiligungen von Frauen oder Müt-

1 Vgl. Beitrag von Meder, in diesem Band; Bradshaw, Introduction, in ders./Aksel Hatland (Ed.), Social Policy, Employment and Family Change in 
comparative Perspective, 2006, S. 2 ff. 

2  Vgl. dazu Martiny, Olsen-Ring, in diesem Band. 
3 Vgl. dazu. Zacher, Ehe und Familie in der Sozialrechtsordnung, in ders., Abhandlungen zum Sozialrecht, 1993, 555; Eichenhofer, Gutachten 

zum 64. Deutschen Juristentag (2002), Teilgutachten B; Fuchs, JZ 2002, 785; Deutscher Sozialrechtsverband, Die Familie im Sozialleistungssys-
tem, 2008; Bradshaw/Hatland (Ed.), (oben Fn. 1); OECD, Babies and Bosses, 2007. 

4  Vgl. dazu Martiny, in diesem Band. 
5 Schwenzer, Ein Familienrecht für das 21. Jahrhundert, in Deutscher Familiengerichtstag e.V. (Hrsg.), Brühler Schriften zum Familienrecht, 

17. Deutscher Familiengerichtstag, Bielefeld 2008. 
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tern gegenüber Männern und Vätern6 sind als unmittelbare und mittelbare Diskriminierung prinzi-

piell geächtet und können daher bei konkretem Auf- und Nachweis rechtlich unterbunden werden. 
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Infolge solchen Wandels sind die einst vorherrschenden, an das Geschlecht gebundenen Rechte und 

Pflichten durch deren geschlechtsneutrale Ausgestaltung verdrängt und ersetzt worden. Dies erwies 

sich als folgenreich, sowohl für das Familien- wie das Sozialrecht. 

Inhalt Die erste, für Familien- wie Sozialrecht gleichermaßen bedeutsame Folge dieses Wandels ist die Aufga-

be jeglicher Rollen- und Aufgabenzuweisung für Männer und Frauen in Ehe und Familie.7 Damit steht 
zurück Mann und Frau der Zugang zu Erwerbs- und Familienarbeit unter gleichen rechtlichen Bedingungen 

und Voraussetzungen offen. Für das Familienrecht bedeutete dies, dass die Aufgabenzuweisung in 
weiter 

der Ehe den Eheleuten überlassen wurde, und für das Sozialrecht folgte daraus, dass die Familienkran-

kenhilfe nur noch dem nicht erwerbstätigen Ehegatten zuteil werden konnte und die Hinterbliebe-

nenrente geschlechtsneutral formuliert werden musste. Infolgedessen wurden die differenzierten 

Anspruchsvoraussetzungen für die Witwen- und Witwerrenten überwunden und einander vollstän-

dig angeglichen. 

3. Gleichberechtigung hatte die Ausweitung sozialer Rechte zur Folge 

Die geschlechtsneutrale Ausgestaltung sozialer Rechte führte zu deren Erweiterung auf bislang Nicht-

Geschützte (z.B. Witwer und nicht oder eingeschränkt erwerbstätige Ehemänner). Sie begünstigte 

ferner die Aufteilung sozialer Rechte, was sich namentlich im Versorgungsausgleich – inzwischen 

in manchen der untersuchten Länder eingeführt8 – sowie im Renten-Splitting zeigt. Auf diese Weise 

können die auf Einkommensunterschieden zwischen den Eheleuten beruhenden Ungleichheiten im 

sozialen Schutz jedenfalls für den Zeitraum der Ehe ausgeglichen und überwunden werden. Ein im 

Zeichen der Gleichberechtigung der Geschlechter stehendes Sozialrecht hat daher – im Vergleich zum 

traditionellen, am Familienernährermodell orientierten Sozialrecht – die Ausweitung sozialer Rechte 

zur Folge. 

Wenn Witwer und Ehemänner unter den gleichen Voraussetzungen wie Witwen und Ehefrauen zur 

Hinterbliebenenversorgung und Familienkrankenhilfe berechtigt sind, und der Versorgungsaus-

gleich die gleichberechtigte Teilhabe der Ehegatten an den während der Ehezeit erworbenen Ren-

tenanrechten des anderen Ehegatten sichert, so führt eine solche Reform zur Ausweitung des Per-

sonenkreises der Sozialleistungsberechtigten über deren angestammten Kreis deutlich hinaus. Die 

Erweiterung der persönlichen Berechtigungen ging jedoch mit einer Veränderung des Anspruchs-

inhalts einher. 

▼
▼

 

War der vordem der Ehefrau gewährleistete sozialrechtliche Schutz an deren Status als (Weisungs- und 

Unterhalts-) Abhängige vom Mann gebunden, hängt der unter den Bedingungen der Gleichbehand-

lung der Geschlechter verwirklichte Schutz der Ehegatten nun vom Grad der Erwerbsbeteiligung ab. 

Besteht diese, so entfällt der Schutz (so bei der Familienkrankenhilfe) oder sinkt in seiner Bedeutung (so 

bei der Hinterbliebenenversorgung und im Versorgungsausgleich). 

6 Vgl. Scheiwe (Hrsg.), Soziale Sicherungsmodelle – revisited, 2006; Sainsbury, Gender, Equality and Welfare States, Cambridge 1996.

7 Vgl. Ales; Martiny; Kerschen, in diesem Band; vgl. Ruland, Unterhalt und Leistungen sozialer Sicherheit, 1973.

8  Vgl. dazu Martiny, in diesem Band.
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auf nicht erwerbstätige Ehegatten 
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Die Ehe ist nach wie vor als familienrechtlich begründete Einstandsgemeinschaft anerkannt; an sie wer-

den deswegen auch Sozialrechte geknüpft, namentlich in der Kranken- und Pflegeversicherung sowie 

bei Sicherung von Hinterbliebenen in Sozialversicherung und sozialer Entschädigung. Die Ehe vermit-
Inhalt	 telt daher abgeleitete Rechte in der sozialen Sicherung, welche heute nicht mehr nach Geschlechter-

rollen zugemessen werden, sondern davon unabhängig bestehen. 
zurück 

Dieser Wandel führte zur Bedürftigkeitsabhängigkeit der abgeleiteten Rechte.9 Die personelle Aus-
weiter 

weitung sozialer Vorsorge wurde demgemäß in ihren Folgen durch die Konzentration des vom ande-

ren Ehegatten abgeleiteten Sicherungsrechts auf den nicht oder nur geringfügig erwerbstätigen Ehe-

gatten ausgeglichen. „Bedürftigkeitsabhängigkeit“ bedeutet nicht dasselbe wie im Sozialhilferecht, 

also die vollständige Einkommens- und Vermögenslosigkeit des Ehegatten. Der Begriff steht vielmehr 

für die abstrakte Umschreibung einer vom Gesetzgeber vorausgesetzten sozialen Schutzbedürftig-

keit eines Ehegatten, die sich – anders als bei Beschäftigten – nicht aus der Erwerbstätigkeit, sondern 

gerade umgekehrt daraus ergibt, dass der geschützte Ehegatte keiner zureichenden Erwerbstätigkeit 

nachgeht. 

Dabei unterstellt das Gesetz – ohne einen konkreten Nachweis dafür zu fordern –, dass die Nichtteil-

nahme des Ehegatten an der Erwerbsarbeit die unmittelbare Folge aus der Übernahme von Familien-

arbeit sei. Diese Voraussetzung gilt auch dann, wenn die Erwerbsarbeit aus anderen Gründen als der 

Wahrnehmung von Familienarbeit entfällt. Für die Sozialleistungen und deren Konzentration auf den 

Kreis der Nichterwerbstätigen und deswegen als prinzipiell schützenswert anerkannten Ehegatten 

folgt daraus, dass sich der rechtliche Charakter der abgeleiteten Ansprüche von Grund auf ändert. Die-

se nehmen inzwischen einen unklaren Rang zwischen Vorsorge, Entschädigung und Fürsorge ein; sie 

werden darüber zur tendenziell vom Aussterben bedrohten sozialrechtlichen Spezies. 

5. Das Verhältnis von Sozialhilfe- und Unterhaltsrecht wird unklar 

Die Ehe gilt in den europäischen Staaten unabhängig vom vorherrschenden Typus von Wohlfahrts-

staatlichkeit für bedürftigkeitsabhängige Sozialleistungen als Bedarfsgemeinschaft. Deren Mitglieder 

sind gegenüber der Allgemeinheit folglich vorrangig zur Deckung des Bedarfes konkret Bedürftiger 

verpflichtet. Familien- geht somit vor Solidarverantwortung!10 Die Hilfe der Allgemeinheit ist gegen-

über der Hilfe durch die Familie subsidiär. Wird Letztere verweigert, tritt aber die Allgemeinheit an die 

Stelle der Familie. 

▼
▼

 

Die im Zeichen des Subsidiaritätsgrundsatzes entwickelte Zuständigkeitsordnung zwischen Allge-

meinheit und Familie oder – in der Sprache der hier anzustellenden Erörterung – zwischen Solidar- und 

Familienverantwortung verliert jedoch bei näherer Betrachtung ihre Klarheit und damit deutlich auch 

an Strahlkraft. Reicht die unterhaltsrechtlich erhebliche Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners 

nicht aus, die Bedarfe des Unterhaltsgläubigers zu decken – namentlich in den nicht seltenen Fällen, 

9  Vgl. dazu Luckhaus, in diesem Band.

10  Vgl. Martiny, in diesem Band.
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dass mehrere Unterhaltsgläubiger einem Unterhaltsschuldner gegenüberstehen, sodass es zu Mangel-

lagen kommt – entsteht regelmäßig aufseiten des Unterhaltsgläubigers oder der Unterhaltsgläubiger 
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ein unbefriedigter Bedarf. Dieser wird wegen der hohen Kosten für die Durchsetzung von Unterhalts-

ansprüchen nicht selten durch die mit weit geringeren Transaktionskosten und Durchsetzungsrisiken 

verbundene Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen ersetzt. 

Inhalt Die Träger der Sozialhilfe sind dann zum Rückgriff befugt; dieser wird jedoch durch den aus Gründen 

sozialen Schutzes für Unterhaltsschuldner geltenden Pfändungsschutz erschwert. Daraus können die 
zurück durch Sozialrecht auszugleichenden Funktionsausfälle privaten Unterhaltsrechts erwachsen, welche 

die Subsidiarität insgesamt infrage stellen. Wie beispielhaft im Unterhaltsvorschussrecht klar erkenn-
weiter 

bar, droht der Sozialstaat aus seiner angestammten Stellung als „lender of the last resort“ damit an die 

Stelle eines potenziell erstrangigen Unterhaltsschuldners zu treten. Die Primärzuständigkeit des Fami-

lienrechts und die subsidiäre Auffangzuständigkeit des Sozialhilferechts scheinen sich damit zu ver-

kehren. Die Nichtdurchsetzung von Unterhaltspflichten scheint dadurch angeregt zu werden, dass die 

familienrechtliche Bedürftigkeit zugleich einen sozialhilferechtlichen Anspruch auslöst und damit 

das Beitreibungsrisiko für familiäre Unterhaltspflichten zunehmend im Wege des Rückgriffs gegen-

über Sozialhilfeträgern realisiert wird. 

6. Ehe, Lebenspartnerschaft und eheähnliche 

Gemeinschaft im Sozialrecht


Die Ehe ist nicht die einzige sozialrechtlich anerkannte Einstandsgemeinschaft unter Privaten; auch 

die Lebenspartnerschaft und die eheähnliche Lebensgemeinschaft gelten als solche. Beide stehen der 

Ehe sozialrechtlich grundsätzlich und strikt gleich, soweit die Solidarverantwortung aus Gründen 

vorrangiger privater Einstandspflicht hinter dieser zurücktritt. Sofern Lebenspartnerschaft und ehe-

ähnliche Lebensgemeinschaft11 – als pacte civil de solidarité (PACS12) – im Familienrecht förmlich aner-

kannt sind, pflegen sie auch als Grundlage für abgeleitete Rechte in Sozialversicherung und sozialer 

Entschädigung der Ehe sozialrechtlich gleichgestellt zu werden (vereinzelt auch ohne förmliche fami-

lienrechtliche Anerkennung). 

Allerdings besteht eine Diskrepanz im Hinblick auf den Grad und das Ausmaß der Gleichstellung. Weit-

hin unumstritten ist die Gleichstellung aller drei Lebensformen bei der Geltendmachung des Vorrangs 

privater vor öffentlicher Einstandspflicht. Obgleich die eheähnliche Lebensgemeinschaft im Gegen-

satz zur Ehe und Lebenspartnerschaft keine Unterhaltspflicht begründet, es sei denn das Familienrecht 

eines Staates sehe den PACS13 als anerkannte rechtliche Lebensform vor, ist die Gleichbehandlung der 

drei Lebensformen als Bedarfsgemeinschaft gerechtfertigt. Denn bei der eheähnlichen Lebensgemein-

schaft leisten die Partner einander faktisch Unterhalt und diese Gewährung geschieht aus moralischer 

oder sittlicher Verpflichtung. Es entspricht deshalb einem international anerkannten unterhaltsrecht-

lichen Prinzip, wenn die faktische und auf sittlicher Grundlage geschehende Unterhaltsleistung der 

rechtlich gebotenen gleichgestellt wird. Außerdem würden Ehe und Lebenspartnerschaft gegenüber 

der eheähnlichen Gemeinschaft rechtlich benachteiligt, wenn die auf rechtlich gesicherter Grundlage 

bestehende Unterhaltsverpflichtung nicht einer faktischen Unterhaltsgewährung gleichgestellt würde. 

▼
▼

 

11  Vgl. Martiny, Olsen-Ring, in diesem Band.

12  Vgl. Kerschen, in diesem Band.

13  Ebd.
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Weit weniger klar begründet erscheint dagegen die Gleichstellung von Ehe, Lebenspartnerschaft und 

▼



eheähnlicher Gemeinschaft bei der Gewährung von Vorteilen, die historisch zunächst für Eheleute 
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geschaffen wurden, etwa bei Familienkrankenhilfe, Hinterbliebenensicherung oder dem Versorgungs-

ausgleich. Es hängt vom Familienrecht des einzelnen Staates ab, inwieweit die Lebenspartnerschaft der 

Ehe gleichgestellt ist. Hier bestehen nach wie vor Unterschiede. Darüber hinaus gibt es unterschied-

liche Vorstellungen darüber, inwieweit die eheähnliche Gemeinschaft der Ehe gleichzustellen ist. 
Inhalt 

Es kollidieren zwei einander widerstreitende Prinzipien. Einerseits lässt sich postulieren, dass der 
zurück Schutz von Ehe und Familie gebiete, dass deren Privilegierung einen exklusiven Charakter haben 

müsse, insbesondere andere Lebensformen von den Vergünstigungen der Ehe auszuschließen hätte. 
weiter 

Andererseits kann jedoch auch ein Verbot der Diskriminierung wegen des familienrechtlichen Status 

oder der sexuellen Identität in Anspruch genommen werden und daraus die Folgerung abgeleitet wer-

den, dass mit diesen beiden Prinzipien ein Vorrang der Ehe gegenüber eheähnlichen Gemeinschaften 

und Lebenspartnerschaften in Widerstreit geriete. Der Streit um die Vorherrschaft der beiden rivali-

sierenden und miteinander nicht verträglichen Prinzipien hält gegenwärtig noch an; eine Lösung ist 

deswegen noch nicht endgültig abzusehen. Je nachdem, worauf die einzelne Rechtsordnung ihren 

Akzent legt, wird deshalb dem einen oder dem anderen Prinzip der Vorrang einräumt. 

7. Eigen-, Familien- und Solidarverantwortung 

in ihrem Verhältnis zueinander


Eigenverantwortung bedeutet im Familien- und Sozialrecht zunächst und vor allem, dass die eigene 

Erwerbstätigkeit dem Bezug von Familienunterhalt oder Sozialleistungen grundsätzlich vorgehen 

muss. Dies wird im skandinavischen Wohlfahrtsstaat14 explizit und am klarsten als Zielvorstellung for-

muliert, liegt als Prämisse aber auch den anderen Modellen des Wohlfahrtsstaats zugrunde. In Frank-

reich besteht die Pflicht zur Arbeit für den Einzelnen und damit korrespondierend die Pflicht zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen durch den Staat!15 Deswegen wird es zu einem zentralen Anliegen und 

gemeinsamen Ziel von Familien- und Sozialrecht, durch Ausbildungsunterhalt, Rehabilitation, Teilha-

be, Arbeitsvermittlung oder Berufsförderung die Befähigung jedes Einzelnen zur Erwerbsausübung 

und -beteiligung zu begründen, aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. 

Familien- wie Sozialrecht sind dabei von der sie beide verbindenden Grundannahme geleitet, dass 

durch eigenverantwortete Erwerbsarbeit die Daseinssicherung ohne fremde, familiäre oder öffent-

liche Hilfe möglich werde. Damit bekräftigen das zeitgenössische Familien- und Sozialrecht ein ihnen 

gemeinsam zugrunde liegendes Prinzip des Vorrangs der Selbstverantwortung gegenüber der Ein-

standspflicht Dritter. Diese Maxime bestimmt nicht nur das Rangverhältnis zwischen den beiden 

Rechtsgebieten, sondern gewinnt auch Bedeutung für die Ausrichtung der sozial- und familienrecht-

lichen Leistungen. Diese sollen Beschäftigung fördern und entfalten und nicht deren Aufnahme oder 

Ausweitung entgegenstehen. 

▼
▼

 

14  Vgl. dazu Köhler, Olsen-Ring in diesem Band.

15  Vgl. Kerschen, in diesem Band.
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Die Überwindung eines an Geschlechterrollen gebundenen Familien- und Sozialrechts durch ein auf 

Gleichheit und Gleichbehandlung der Geschlechter gründendes Recht fand ihre soziale Verwirkli-

chung und Entsprechung in der zunehmenden Erwerbsbeteiligung von Frauen. Diese wurde von den 

Regeln des Gemeinschaftsrechts über die Gleichbehandlung von Frauen und Männern im Berufs- und 
Inhalt	 Erwerbsleben nicht nur wesentlich befördert,16 sondern erst eigentlich ermöglicht. 

zurück	 Mit der Angleichung der Rechtsstellung von Männern und Frauen im Erwerbsleben war eng die Ziel-

setzung verbunden, die einst auf Geschlechterunterschiede gegründete Aufteilung der Erwerbs- und 
weiter 

Familienarbeit zu überwinden, also namentlich den Frauen den Zugang zur Erwerbsarbeit unter 

denselben rechtlichen und sozialen Bedingungen wie den Männern zu eröffnen. Der Erfolg der darauf 

gerichteten Bemühungen musste unmittelbare Rückwirkungen auf die Familienarbeit haben. Steht 

Erwerbsarbeit den Frauen und Männern zu gleichen Bedingungen offen, kann die Familienarbeit 

nicht mehr dauerhaft in die Sphäre der Frau verwiesen werden. 

9. Gleichberechtigung und Gleichstellung 

Infolge der auf Gleichberechtigung der Geschlechter zielenden Rechtsetzung haben sich die Erwerbs-

biografien von Männern und Frauen einander zwar angenähert, sind jedoch tatsächlich noch keines-

wegs angeglichen.17 Ein im Zeichen der Gleichbehandlung der Geschlechter stehendes Familien- und 

Sozialrecht bedeutet deswegen zunächst nur ein normatives Ideal; ihm entspricht die gesellschaftliche 

Wirklichkeit jedoch noch lange nicht. Löhne, Renten, Aufstiegschancen, Arbeitsplatz- und Prekarisie-

rungsrisiken sind unter Frauen und Männern ungleich verteilt. Deshalb sind und bleiben kompensato-

rische Maßnahmen nach wie vor geboten wie begründet. 

Viele Differenzen zwischen den einzelnen europäischen Staaten rühren indes nicht aus den noch ver-

einzelt fortbestehenden Unterschieden im Familien- und Sozialrecht, sondern folgen aus sozialen und 

kulturellen Unterschieden, darin sich namentlich Unterschiede männlicher und weiblicher Lebens-

entwürfe und -verläufe ausdrücken. So haben die nordischen Staaten, Frankreich und das Vereinigte 

Königreich weit früher und ausgeprägter als (West-)Deutschland und Italien die Frauenerwerbstätig-

keit als Lebensform verbreitet und sozial anerkannt. Trotz einer Angleichung der Beschäftigungsra-

ten von Frauen an die der Männer führte dies jedoch nicht zu einer Annäherung der männlichen und 

weiblichen Löhne, Aufstiegschancen oder der Beschäftigungssicherheit. 

▼
▼

 

Allerdings weisen Staaten mit höherem weiblichen Beschäftigungsanteil geringere Differenzen zwi-

schen Männern und Frauen bei Löhnen, Aufstiegschancen und Beschäftigungsbedingungen auf. Des-

halb ist zwar egalitäre Erwerbsbeteiligung eine rechtliche Grundvoraussetzung für die Angleichung 

der Arbeits- und Entlohnungsbedingungen zwischen Frauen und Männern. Sie reicht aber anderer-

seits noch nicht hin, um zu erreichen, dass aus der Gleichberechtigung die Gleichstellung von Männern 

und Frauen wird. Die nach wie vor bestehenden Unterschiede zwischen den europäischen Staaten sind 

daher in erster Linie aus deren sozialen wie kulturellen Unterschieden zu erklären. Denn ähnliches 

Recht wirkt in sozial und kulturell unterschiedlichen Gesellschaften stets unterschiedlich! 

16  Vgl. Luckhaus, in diesem Band; Finch, Family Change, in Bradshaw/Hatland, (oben Fn. 1), S. 13.

17  Vgl. Mayhew, The Parental Employment Context, in Bradshaw/Hatland, (oben Fn. 1), S. 37 ff.
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Eine auf Gleichstellung von Männern und Frauen gerichtete Politik steht der Frage gegenüber, wie die 

Gründung oder Erweiterung von Familien gefördert werden könnten. Genau diese Frage birgt spezi-

fische und beträchtliche Benachteiligungsgefahren für Frauen. Diese Gefahren sind nicht auf die Pha-

se von Mutterschaft und Niederkunft beschränkt, sondern wirken im gesamten Lebenszyklus von Frau-
Inhalt en nach. Diese Frage ist ferner aus der Perspektive einer auf Nachhaltigkeit anzulegenden Politik der 

Renten-, Kranken- und Pflegesicherung vor dem Hintergrund der als krisenhaft wahrgenommenen 
zurück demografischen Entwicklung von höchster allgemeiner sozialpolitischer Relevanz und Brisanz. 

weiter 
Mit wachsender Alterung der Bevölkerung rückt deshalb die Familienpolitik in doppeltem Sinn und 

doppelter Hinsicht in das Zentrum der allgemeinen Sozialpolitik. Zunächst geht die Alterung der Bevöl-

kerung mit einem Rückgang der nachwachsenden Generationen einher. Zwar weisen die Fertilitätsra-

ten der europäischen Staaten Unterschiede auf; dessen ungeachtet zeigen sie jedoch in allen Staaten 

eine ähnliche Tendenz – nach unten! Zugleich wird zunehmend die Bedeutung des unter Frauen ent-

falteten Erwerbspotenzials entdeckt, das in der sich anbahnenden kommunikativen, wissensbasierten 

Dienstleistungsgesellschaft der Zukunft einen großen Beitrag zur Entwicklung des Humanvermögens 

zu leisten verspricht. Daraus erwächst als sozialpolitische Gestaltungsaufgabe die Zielsetzung, die 

Erwerbs- mit der Familienarbeit weitestgehend in Einklang zu bringen. Dieses Ziel hat nicht nur Aus-

wirkungen auf die Lebensbedingungen von Frauen, sondern berührt auch die von Männern. 

11.	 Mobilisierung von Solidarverantwortung 

zur Wahrnehmung von Familienverantwortung


Zeitgenössisches Sozialrecht ist angesichts dessen bemüht und praktisch darauf ausgerichtet, durch 

eine umfassende Mobilisierung von Solidarverantwortung dem Einzelnen die eigenverantwortliche 

Wahrnehmung seiner Familienverantwortung zu erleichtern und zu ermöglichen, ja die potenziellen 

Eltern hierzu erst eigentlich zu befähigen.18 Dies geschieht durch Geldleistungen (Eltern- und Kinder-

geld), arbeitsrechtliche Schutzregeln der Mutterschaft (Arbeits-, Kündigungs- sowie Bestandsschutz) 

sowie Rechtsansprüche19 auf öffentliche Betreuung der Kleinkinder. Die Bemühungen zielen auf die 

Überwindung der „strukturalen Rücksichtslosigkeit von Wirtschaft und Staat gegenüber dem Tatbe-

stand der Elternschaft“.20 
▼

▼
 

Unabhängig von der politischen Grundausrichtung eines Sozialleistungssystems als konservatives, 

sozialdemokratisches oder liberales häufen sich in jüngster Zeit die Bemühungen der einzelnen Staa-

ten, den Familien bessere Lebens- und Entfaltungsbedingungen durch den Ausbau sozialpolitischer 

Leistungen und Maßnahmen zuteil werden zu lassen.21 Der Mutterschutz für Arbeitnehmerinnen und 

Selbstständige ist weitgehend europäisiert; desgleichen sind Elternzeiten – als Unterbrechungstat-

bestände für die abhängige Erwerbsarbeit wegen der Erziehung Neugeborener und Kleinkinder – in 

allen EU-Staaten auf EG-rechtlicher Grundlage eingeführt worden.22 Sie werden regelmäßig durch 

18  Esping-Andersen, A Child-centred Social Investment Strategy, in ders. (Ed.), Why we need a new Welfare State, 2002, S. 26.

19  Vgl. dazu Kerschen, in diesem Band.

20  Kaufmann, Zukunft der Familien im vereinigten Deutschland, 1995, 11.

21 Vgl. dazu für Deutschland BMFSFJ, Familienbezogene Leistungen und Maßnahmen des Staates, 2006; Esping-Andersen, A New Gender 


Contract, in ders., Why we need a New Welfare State, 2002, S. 68–70. 
22	 Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss 

der Regionen. Ein Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2006–2010, KOM(2006) 92 endgültig; European Commission, 
Child Poverty and Well-Being in the EU, Januar 2008. 
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Elterngeldzahlungen flankiert, die entweder als Lohnersatzleistungen oder öffentliche Bezuschus-

sung von Kinderbetreuung von Säuglingen und Kleinkindern nach standardisierten, vom Einkommen 
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der Eltern unabhängigen Sätzen bemessen sind. 

Gewichtige Unterschiede werden namentlich im Hinblick auf die Kinderbetreuung sichtbar. Hier ste-

hen sich die nordischen Staaten und Frankreich mit ihren stark ausgebauten Einrichtungen öffentlicher 
Inhalt Kinderbetreuung einerseits, Italien mit einer nach wie vor starken Familienorientierung und das Ver-

einigte Königreich mit einer die Eltern wesentlich auf Privatrecht und Privatwirtschaft verweisenden 
zurück Kinderbetreuung einander gegenüber. Deutschland nimmt in dieser Hinsicht nach wie vor eine höchst 

differenzierte Position ein. In manchen Gegenden, namentlich im Osten, wirkt die DDR-Tradition nach 
weiter 

und rückt die Betreuungsinfrastruktur in die Nähe der nordischen Staaten und Frankreichs, wogegen 

in anderen Regionen Anklänge an das britische und italienische Modell erkennbar sind. 

Dessen ungeachtet besteht in allen Staaten, die noch Defizite zeigen, das Bestreben, einen höheren 

Grad an öffentlicher Kinderbetreuung in der Zukunft durchzusetzen.23 Mögen sich deshalb auch 

die Muster des Schutzes – nicht wenige durch europarechtliche Regelungen über den Mutterschutz 

und die Elternzeit angestoßen – in den verschiedenen europäischen Staaten sehr wohl in wichtigen 

und der vertiefenden vergleichenden Würdigung zugänglichen Einzelheiten (Dauer, Höhe, Laufzeit, 

Geschlechterbeteiligung) unterscheiden24, so besteht dennoch in der familien- und sozialpolitischen 

Grundtendenz eine ganz auffällige Übereinstimmung. 

12. Jugendhilferecht im Wandel 

Das Jugendhilferecht25verändert in diesem Transformationsprozess seinen rechtssystematischen Status. 

Aus der Armenpflege hervorgegangen, entwickelte es sich im 20. Jahrhundert zu einem die Armenfür-

sorge mit polizeyrechtlichen Traditionen verbindenden Rechtsgebiet, das zunächst insbesondere der 

Verwahrlosung von Kindern und Jugendlichen aus sozialen Randgruppen entgegenzuwirken hatte. 

Dementsprechend sollte es das jedem Jugendlichen zukommende Recht auf Erziehung notfalls durch 

öffentliche Mittel, Funktionsträger und Institutionen zu verwirklichen helfen, soweit namentlich pri-

vate Erziehung dem Jugendlichen vorenthalten wurde oder sich als unzureichend erwies. Jugendhil-

fe fand daher vor allem seinen Auftrag in der öffentlichen Kontrolle über die Familienverantwortung 

durch die Eltern. Erziehungsbeistandschaft oder Erziehung durch Pflegeeltern oder Heime waren die 

Möglichkeiten öffentlicher Einwirkung auf Elternverantwortung bis zum Entzug von Elternverant-

wortung und deren Übertragung auf öffentliche oder freie Träger. 

▼
▼

 

Heute wird das Jugendhilferecht vom Eingriffsrecht des Staates in prekäre Familienverhältnisse zum 

Recht der sozialen Infrastruktur und Teil des vorschulischen Bildungswesens. Der Adressatenkreis 

jugendhilferechtlicher Maßnahmen verändert sich dadurch. An die Stelle von Randgruppen tritt die 

Gesamtheit aller Kleinkinder. Potenziell wird so künftig jedem Kind jugendhilferechtlicher Schutz zuteil. 

23  Vgl. dazu Ales, Luckhaus, in diesem Band.

24  Bradshaw/Mayhews, Family Benefit Packages, in ders./Hatland (oben Fn. 1), S. 97 ff.

25  Münder, Frankfurter Kommentar zum SGB VIII: Kinder- und Jugendhilfe, 2006 (5. Aufl.), Einleitung, Rn. 54.
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Eigenverantwortung kann nicht und konnte auch niemals angemessen als die Abwesenheit jeglicher 

familiärer und sozialer Sicherheit bestimmt werden. Ein solches Verständnis orientierte sich an der exis-

tenzialistischen Deutung von Freiheit als der „Geworfenheit des Seins in das Nichts“, in deren Folge – 
Inhalt mit Jean-Paul Sartre gesprochen – die anderen die Hölle sind (L‘enfer, c‘est les autres!). Eigenverant-

wortung war seit jeher und ist auch heute als integraler Teil des als unabdingbar vorausgesetzten Fami-
zurück lien- und sozialen Schutzes zu verstehen. 

weiter 
In solcher Deutung verliert die Eigenverantwortung den, jegliche soziale Bindungen des Menschen 

leugnenden und den Sozialstaat insgesamt negierenden, tendenziell destruierenden Unterton. Sie 

wird stattdessen zu einer eigenen Bestimmungsgröße von Familien- und Sozialpolitik. In dieser Sicht 

bedeutet Eigenverantwortung nicht die Aufhebung familiären und sozialen Schutzes, sondern wird 

stattdessen zur Zielbestimmung für dessen nähere Ausgestaltung. Eigenverantwortung ist mithin als 

eine familiär wie sozial eingebundene Verantwortung zu begreifen. Sie wird zum Baustein einer diffe-

renzierten Ordnung von Verantwortlichkeiten, deren Schwierigkeit und Reiz darin liegen, das richtige 

Rang- und Beziehungsverhältnis zwischen den Beteiligten zu finden. 

Wenn deshalb vom Vorrang der Eigenverantwortung vor der Familien- und Solidarverantwortung 

gesprochen wird, wird damit weder ein Rangverhältnis nach Maximen der Subsidiarität, noch ein 

wie immer geartetes Regel-Ausnahme-Verhältnis postuliert. Vielmehr soll zum Ausdruck gebracht 

werden, dass die eigentliche Schwierigkeit in der angemessenen Abstimmung der Solidar- und Fami-

lienverantwortung mit der umfassenden Wahrnehmung von Eigenverantwortung besteht. Denn 

Familien- und Solidarverantwortung haben im Wesentlichen das Ziel und die Aufgabe, den Einzelnen 

zur Wahrnehmung seiner Eigenverantwortung zu befähigen. 

14. Familienlasten und sozialer Schutz 

Der Sozialstaat entlastet sich bei den bedürftigkeitsabhängigen Sozialleistungen auf Kosten familiärer 

Einstandspflichten oder durch Einfordern faktischen Beistands. Dies ist wegen der dabei regelmä-

ßig auftretenden Implementationsschwierigkeiten allerdings schwer zu realisieren; das Modell wird 

daher angesichts von Mangelfällen im Unterhaltsrecht und Pfändungsschutz bei der Inanspruchnah-

me privatrechtlicher Schuldner zugleich problematisch. 

▼
▼

 

Familiäre Solidarität wird durch Sozialleistungen umgekehrt jedoch auch in weitem Umfang entlastet. 

Denn Sozialrecht sichert durch Einfordern sozialer Eigenvorsorge die Solidarverantwortung, auf dass 

die unterhaltsrechtliche Bedürftigkeit nicht eintrete und damit zugleich familiäre Solidarität entfal-

le.26 Die Reform des Geschiedenenunterhalts, deren derzeitige Leistungstatbestände: Alter, Erwerbs-

minderung, Krankheit, Arbeitslosigkeit und Kinderbetreuung mit den sozialen Risiken verblüffend 

übereinstimmen, enthält eine augenfällige Parallele von Familien- und sozialem Schutz. Wird dem 

geschiedenen Ehegatten aufgrund seiner während der Ehezeit wahrgenommenen Eigenverant-

wortung bei Eintritt der genannten Risiken sozialer Schutz hinreichend zuteil, entfallen Grund und 

daher auch ein Anspruch für den familienrechtlichen Unterhalt. Dieser wird also nur praktisch, wenn 

26  Im Einzelnen Eichenhofer, (oben Fn. 3). 
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mangels Erwerbsarbeit während der Ehe ein daran geknüpfter zureichender sozialer Schutz nicht 

begründet wurde. 
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Gelingt jungen Erwachsenen nicht die Integration in das Erwerbsleben, können die Mechanismen 

sozialen Schutzes nicht greifen. Dann bleibt nur der Schutz durch die Familie. Es besteht deshalb ein 

Zusammenhang von Solidar- und Familienverantwortung, der sich nicht angemessen durch Modelle 
Inhalt des Vor- und Nachrangs oder von Regel und Ausnahme beschreiben lässt. Die Feinabstimmung zwi-

schen Sozial- und Familienrecht folgt vielmehr jeweils eigenen Regeln. Zwar gehen im Rahmen bedürf-
zurück tigkeitsabhängiger Sozialleistungen Familienlasten der öffentlichen Hilfe vor; diese bezwecken jedoch 

die partielle Entlastung von familiären Pflichten; darüber hinaus beseitigt der öffentliche Schutz vor 
weiter 

sozialen Risiken die Familienabhängigkeit des Einzelnen; jener lindert also Familienlasten. 

15. Familien- und Solidarverantwortung sind jeweils 

eine Funktion des sozialstaatlichen Arrangements


Anders als das Subsidiaritätspostulat glauben macht, besteht folglich keineswegs ein einfaches und 

gar hierarchisch zu beschreibendes Vorrang-Verhältnis zwischen der Eigen-, Familien- und Solidarver-

antwortung! Vielmehr schafft der Sozialstaat durch viele und unterschiedlichen Maximen folgende 

Regeln erst den Rahmen, innerhalb dessen sich Eigenvorsorge und Familienfürsorge entfalten sollen 

und können. Deren jeweiliger Rang wird daher von dem sozialstaatlichen Arrangement insgesamt 

bestimmt. 

Dabei zeigt der Rechtsvergleich trotz interessanter Unterschiede im Detail auffällige Parallelen im 

Grundsätzlichen wie Allgemeinen. Die Solidarverantwortung wird in der Weise wirkmächtig, dass 

der Eigenverantwortung Raum bleibt und zugleich die Familienverantwortung wahrgenommen wer-

den kann. Dabei ist die Sozialpolitik aller Staaten mit der besonderen Schwierigkeit grassierender Kin-

derarmut und der Verelendung alleinerziehender Frauen konfrontiert. Hiergegen hilft vor allem die 

Erwerbsbeteiligung der Frauen bei gleichzeitiger öffentlicher Sicherung der Kinderbetreuung.27 

16. Medizinische Beherrschbarkeit von 
Reproduktion und Familiengründung 

▼
▼

 

Der Zusammenhang von Solidar-, Familien- und Eigenverantwortung lässt sich besonders am gegen-

wärtigen Recht der Familienförderung zeigen. Unter den Bedingungen einer umfassenden medizi-

nischen Beherrschbarkeit menschlicher Reproduktion sind heute Eltern- und Kindschaft nicht mehr 

allein dem Walten der Natur, sondern der bewussten Entscheidung der Eltern zugunsten eines Kindes 

zuzuschreiben.28 Obzwar nach wie vor natürlich fundiert, sind Kind- und Elternschaft heute weithin als 

das Ergebnis und die Folge bewusst getroffener menschlicher Willensakte zu begreifen. 

27	 Whiteford/Adema, Combating Child Poverty in OECD Countries: is work the answer?, European Journal of Social Security 8 (2006), S. 235; 
Hoelscher, What works? Preventing and reducing child poverty in Europe, ebd., S. 257. 

28	  Beck-Gernsheim, Die Kinderfrage heute: über Frauenleben, Geburtenrückgang und Kinderwunsch, 2006. 
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Sind aber Kind- und Elternschaft das Ergebnis bewusst getroffener Entscheidung, so liegt es nahe, die-

se Entscheidung gesellschaftlich und das heißt: durch Sozialpolitik zu beeinflussen.29 Dies geschieht 

heute, freilich nicht aus primär bevölkerungs-, sondern aus spezifisch sozialpolitischen Beweggrün-

den. Familienförderung ist so neben dem Schutz der Erwerbsarbeit, der Armen und der von sozialen 
Inhalt	 Risiken Betroffenen zu einem weiteren und eigenständigen Aufgabenfeld für Sozialpolitik und Sozial-

recht geworden. 
zurück 

Die in allen Staaten Europas derzeit geführte Debatte um die staatliche Familienpolitik orientiert sich 
weiter 

also nicht an irgendwelchen bevölkerungspolitischen Zielsetzungen, und es ist auch nicht die Stunde 

gekommen, die als Machwerk autoritärer und menschenverachtender Systeme entwickelte Bevölke-

rungspolitik in irgendeiner Weise in den Zusammenhang mit den gegenwärtigen Bestrebungen zur 

öffentlichen Familienförderung zu bringen (oder gar den Versuch zu wagen, dergleichen irgendwie 

zu „rehabilitieren“). 

Denn die gegenwärtigen Ansätze stehen nicht im Dienste militärischer Ziele oder gesamtgesellschaft-

licher Präferenzen, sondern bezwecken, der individuellen Freiheit zur Familie einen angemessenen 

rechtlichen und sozialen Rahmen zu geben. Im Einklang mit dem vorherrschenden Sozialstaatsideal 

der Gegenwart, hat Familienförderung also Menschenrechte zu flankieren. In diesem Zusammenhang 

wird der Staat zum befähigenden Staat (enabling state). Familienpolitik gewinnt darüber Anreizwir-

kung; sie ist – wie alle Sozialpolitik – damit auch darauf ausgerichtet, verhaltenssteuernd auf indivi-

duelles Handeln einzuwirken.30 Verhaltenssteuerung durch Anreize ist aber nicht gleichzusetzen mit 

dem Vorschreiben individueller Lebensentwürfe oder gar mit staatlichem Zwang. Ganz im Paradigma 

des befähigenden Staates hat eine auf Familienförderung ausgerichtete Sozialpolitik vielmehr das Ziel, 

dem Einzelnen adäquate Bedingungen für die Realisierung von Familienverantwortung zu schaffen.31 

18. Motive sozialrechtlicher Familienförderung 

In der Nachfolge von Jonathan Bradshaw/Naomi Finch32 lassen sich für die zeitgenössische Politik der 

Familienförderung vier Motive unterscheiden: 

▼
▼

 
I sozialrechtliche Gleichstellung von Familien- und Erwerbsarbeit,


I Einflussnahme auf die Reproduktionsentscheidung der Eltern zugunsten von Kindern,


I Förderung der Geschlechtergleichheit und


I Verminderung der ökonomischen Lasten von Kind- und Elternschaft.


Familienförderung zielt zunächst einmal partiell darauf, die Familienarbeit in ihren Wirkungen für den 

einzelnen Erziehenden der Erwerbsarbeit gleichzustellen. Dieser Gedanke trägt die Ansprüche auf Eltern-

geld wie die Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung. 

29  Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen, Gerechtigkeit für Familien, 2001, 80 ff., 226 ff.; OECD-Studie: Babies and Bosses, 2007.

30  Grundlegend de Swaan, In Care of the State, Polity Press, 1988.

31  Huber/Stephens, Development and Crisis of the Welfare State, Chicago Press 2001, S. 27 ff.

32  Dies., Can Policy Influence Fertility?, in: Han (Ed.), Ageing and the Labour Market: Issues and Solutions; or are There?, 2006, S. 151 ff.
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dern Einfluss, insoweit durch Kinder- und Erziehungsgeld, Kindererziehungszeiten der Rentenver-
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sicherung und ein umfassendes Angebot frühkindlicher öffentlicher Erziehung oder die Förderung 

familiärer Erziehung in der Familie, die Bedingungen von gelingender Elternschaft in der Erwerbs-

gesellschaft verwirklicht werden können. Eine solche Sozialpolitik versteht sich auch als ein Beitrag 

zur Förderung der Geschlechtergleichheit. Denn unterschiedliche Belastungen durch die Geburt und 
Inhalt vor allem Erziehung kleiner Kinder erlegen den Frauen ein besonderes Hindernis für die kontinuier-

liche Erwerbstätigkeit auf. Schließlich dient die dargestellte Familienförderung dazu, Elternschaft und 
zurück damit die Erziehung von Kindern als einen besonderen Beitrag zur Fortentwicklung einer Gesellschaft 

zu honorieren. 
weiter 

19. Was letztlich die Familienförderung trägt, ist nachrangig 

Es erscheint allerdings müßig, der Frage nachzugehen, welches unter den vier Motiven das letztlich 

ausschlaggebende ist. Vielmehr liegt es weit näher, in der Bündelung der genannten Motive das eigent-

liche Movens der zeitgenössischen Reformen von Familienförderung zu erblicken. Denn die vielfache 

Legitimierung von Familienförderung ist der entscheidende Grund ihrer Verwirklichung im demokra-

tischen Prozess. 

Familienpolitik hat eine fundamentale, existenzielle Dimension. In ihr geht es um Grundfragen der 

individuellen Existenz. Soll sich der Mensch als Teil einer Generationenfolge oder als ein isoliertes, sein 

eigenes Leben führendes und sich darin erschöpfendes Wesen verstehen? Um keine geringere Proble-

matik geht es bei Familiengründung und -ausweitung. Bindungen zwischen Menschen, ob als Eltern 

oder im Verhältnis zu den Kindern, werden begründet, welche die Beteiligten ein Leben lang binden 

und verbinden. In welchem Maße der einzelne Mensch sich auf eine derartige Lebensform einlässt und 

einstellt, ist anders als noch vor wenigen Jahrzehnten zum Gegenstand einer rationalen, weil medizi-

nisch beherrschbaren Lebensentscheidung geworden. 

Aus Gründen der Freiheit und des Respekts vor der individuellen Entscheidung eines jeden Men-

schen hat die Gesellschaft jede denkbare Entscheidung hinzunehmen.33 Daher ist die Propagierung 

irgendeines Lebensentwurfes einem liberalen und demokratischen Staat von Anfang an und von Grund 

auf versagt. Die Entscheidung für oder gegen die Familie und die Entscheidung für oder gegen eine 

Familie einer bestimmten Größe ist daher eine höchst individuelle Entscheidung. Vor diesem Hinter-

grund ist der demokratische Staat weder berufen noch befugt, dem Einzelnen bindende Vorschläge 

über die Gestaltung seines Lebens zu machen. 

▼
▼

 

Gerade aus diesem Grunde ist eine Familienpolitik nur dann in einer demokratischen Gesellschaft kon-

sensfähig, wenn ihre Ziele und Maximen tendenziell von allen Menschen gebilligt werden können, die 

zu den Fragen der familiären Existenz und des Ausmaßes der eigenen Familie zu höchst unterschied-

lichen Ergebnissen kommen können und dürfen. Familienpolitik wird daher vor allem dann erfolg-

reich betrieben werden können, wenn sie unterschiedliche Motive und Letztbegründungen für famili-

äres Leben zu bündeln vermag. Folglich ist eine gewisse konzeptionelle Offenheit von Familienpolitik 

eine unverzichtbare Voraussetzung ihres Erfolges. 

33  Vgl. auch 7. Familienbericht, Familie zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit, August 2005, 427 ff. 
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Wie im Familienrecht, so zeigt sich auch im familienfördernden Sozialrecht: Die großen und kleinen 

Staaten der EU haben ihr Recht in beachtlichem Maße einander angenähert, sodass die noch verblei-

benden, nach wie vor gewichtigen, aber doch eher die technische Ausgestaltung von Recht betref-
Inhalt fenden Unterschiede zu Kuriositäten werden, die das allen Staaten Gemeinsame eher noch stützen! 

Was alle Rechtsordnungen jedoch als Leitmotive verbindet, sollte in den 20 Thesen für 20 Themen skiz-
zurück ziert werden. 

weiter 

▼
▼
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der	eigenständigen	Existenzsicherung	von		 
Frauen	in	Europa 

Inhalt	 Barbara	Dauner-Lieb,	Jeanne	Fagnani,	Reinhold	Thiede,	Ingeborg	Schwenzer,	 
Paola	Villa,	Trudie	Knijn,	Ute	Klammer,	Kirsten	Scheiwe 

zurück 

weiter Dauner-Lieb 

Die Tagung hat uns eine große Bandbreite der Entwicklungsstadien und Lösungsmöglichkeiten plas-

tisch gemacht. Einer Gesamtschau aller Beiträge aus den verschiedenen Ländern lässt sich – bei aller 

Vorsicht – die Tendenz entnehmen, dass es eine eigenständige Existenzsicherung nur über eine selbst-

ständige Berufstätigkeit jenseits der Familienarbeit im eigenen Haushalt geben kann. Dies setzt freilich 

einerseits voraus, dass die Frau und Mutter durchgehend, lediglich mit sehr kurzen Unterbrechungen, 

im Arbeitsmarkt integriert ist, andererseits, dass ausreichend day care zur Verfügung steht. 

Die Integration von Eltern in den Arbeitsmarkt setzt freilich voraus, dass es in diesem Arbeitsmarkt 

ausreichend geeignete Angebote gibt. Dänemark ist deswegen ein so positives Beispiel für die Ver-

einbarkeit von Beruf und Familienarbeit, weil derzeit die Arbeitsmarktsituation so unproblematisch 

ist. Freilich ist nicht sicher, ob das immer so sein wird. Aus früheren Zeiten ist bekannt, dass sich die 

öffentliche Meinung zur Arbeit von Müttern sehr schnell ändert, wenn es nicht ausreichend Arbeits-

plätze gibt. Es muss daher klar sein, dass Mütter nicht nur als Arbeitsmarktreserve gesehen und einge-

setzt werden dürfen. Weitere Herausforderungen ergeben sich im Hinblick auf eine Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie daraus, dass derzeit eine Art Erosion des normalen Arbeitsverhältnisses stattfindet. 

Viele Unternehmen setzen auf Outsourcing und setzen auf eine Befristung von Verträgen, soweit dies 

rechtlich halbwegs zulässig ist. Man müsste daher bei der Diskussion über Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie – möglicherweise auch im Rahmen der Weiterführung dieses Projekts – darüber nachdenken, 

welche Rolle die Veränderung der Arbeitsmarktstrukturen als Konsequenz der Globalisierung spielt 

und spielen wird. Sollte sich in größerem Umfang tatsächlich der Schwerpunkt vom Arbeitsverhältnis 

auf das Projektverhältnis verlagern, dann wird das mit Sicherheit auch Konsequenzen für die familien-

politischen Fragestellungen haben. 
▼

▼
 

Wir haben heute verschiedene Betreuungsmodelle kennengelernt. Für mich ist Frankreich immer 

noch deswegen vorbildlich, weil es für die Kleinkinderziehung verschiedene Optionen bietet. Es gibt 

neben der „crêche“ eben auch die „nourrice“, die Kinderfrau. Die Kinderfrau lässt sich freilich viel weni-

ger zugunsten des Leitbildes einer frühkindlichen Erziehung instrumentalisieren, weil es sich um ganz 

unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Interessen und Bildungshintergründen handelt. 

Im Übrigen erscheint der Hinweis der französischen Kolleginnen bemerkenswert, dass in Frankreich 

die Institutionen zur frühkindlichen Bildung keineswegs in erster Linie geschaffen worden sind, um 

der Frau Arbeits- und Emanzipationsmöglichkeiten zu bieten, sondern um republikanisches Gedan-

kengut, Integration und einheitliche Bildung zu fördern. 

Im Rahmen der Weiterführung des Projektes sollte unbedingt die Frage weiterverfolgt werden, wie die 

verschiedenen Systeme finanziert werden. Für mich ist es immer faszinierend, dass in Frankreich eine 
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frühkindliche Bildung finanzierbar ist, deren Realisierung in Deutschland für ausgeschlossen gehal-

ten wird. In der Debatte um die Ganztagsschule, um Mittagsspeisung und Nachmittagsunterricht 
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gewinnt man in der Bundesrepublik den Eindruck, dass dies nicht finanzierbar sei. Es wäre wichtig zu 

analysieren, warum in Frankreich die Realisierung der Ganztagsschule mit leidlich akzeptabler Mit-

tagsverpflegung offensichtlich volkswirtschaftlich undramatisch möglich ist, während entsprechende 

Modelle für Deutschland schon unter dem Gesichtspunkt der Unfinanzierbarkeit abgelehnt werden. 
Inhalt	 So sollte auch genauer analysiert werden, warum sich Deutschland keinen kostenlosen Kindergarten 

leisten kann. 
zurück 

weiter Fagnani 

Was die Frage zur Kinderbetreuungspolitik in Frankreich anbetrifft, ist es meiner Ansicht nach wichtig 

zu berücksichtigen, dass die frühe Sozialisation in Frankreich eine lange Tradition hat, die bis an das 

Ende des 19. Jahrhunderts zurückreicht. Die école maternelle ist eine im späten 19. Jahrhundert unter 

der Dritten Republik geschaffene Einrichtung. Sie leistete einen Beitrag zu der immer stärker wer-

denden Bewegung, in der man sich dazu bekannte, dass die Verantwortung für Kleinkinder bzw. Kin-

dergartenkinder eine öffentliche Gemeinschaftsaufgabe ist. Mehr als ein Drittel der Kinder zwischen 

zwei und drei Jahren und 99 % der Kinder zwischen drei und sechs Jahren besuchen gegenwärtig, ent-

weder ganztags oder halbtags, eine unentgeltliche école maternelle. Diese Einrichtung kann also als 

historisches Vermächtnis betrachtet werden. Darüber hinaus ist noch ein weiterer Faktor in Rechnung 

zu stellen: Bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts, also noch vor dem Ersten Weltkrieg, waren Frauen 

in Frankreich stärker am Arbeitsmarkt beteiligt, als dies in Deutschland oder England der Fall war. Seit 

den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts verlief die Erweiterung des Kinderbetreuungsangebots 

der öffentlichen Hand parallel zum Anstieg der weiblichen Arbeitnehmer, und dies trug wiederum 

dazu bei, dass die Politik zunehmend mit der Forderung konfrontiert war, für mehr soziale Dienstleistun-

gen des Staates zu sorgen. Der neue Kurs fand in der der französischen Öffentlichkeit große Zustimmung. 

Bei der Frage der eigenständigen Existenzsicherung spielt die Zugehörigkeit der weiblichen Bevölke-

rung zu einer bestimmten sozialen Schicht eine Rolle: Es ist notwendig – insbesondere in Anbetracht 

der zunehmenden Jobunsicherheit und der sich ausweitenden Lohndifferenz auf dem Arbeitsmarkt – 

zu berücksichtigen, dass es unterschiedliche Wahlmöglichkeiten und Zwänge gibt, und zwar in allen 

Schichten des gesellschaftlichen Spektrums. Die von den Frauen getroffenen Arrangements sind stark 

von ihrer Schichtzugehörigkeit abhängig. 
▼

▼
 

Darüber hinaus sind arbeitende Frauen in der Gruppe der „working poor“ überrepräsentiert und 

eine sehr große Zahl von ihnen arbeitet für den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn. Daher ist 

es fragwürdig, bei den zu Niedriglöhnen arbeitenden Frauen oder gezwungenermaßen in Teilzeit 

Arbeitenden mit dem Begriff „eigenständige Existenzsicherung“ zu operieren. Dieses Thema sollte im 

Zusammenhang mit der Struktur weiblicher Lohneinkünfte untersucht werden. 

Das Konzept der eigenständigen Existenzsicherung hat für hoch qualifizierte oder gut bezahlte Frauen 

einen anderen Stellenwert als für gering qualifizierte Frauen: Qualifizierte Frauen haben den Spiel-

raum, sich Strategien zurechtzulegen, wie sie ihre familiären und ihre beruflichen Verpflichtungen 

ausbalancieren. Nicht so Mütter mit niedrigem Einkommen: Sie haben sehr viel größere Schwierig-

keiten, Zugang zu einer eigenständigen Existenzsicherung zu finden. 
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Und nun zu meiner letzten Anmerkung: Die französischen familienpolitischen Maßnahmen sind vol-

ler Widersprüche, die mehr denn je ins Auge springen. Wie Marie-Thérèse Letablier dargestellt hat, sind 
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einerseits politische Entscheidungen zur Förderung des „Modells der arbeitenden Mutter“ getroffen 

und zahlreiche Dienstleistungen für Eltern in nicht selbstständigen Beschäftigungsverhältnissen 

geschaffen worden, was der unabhängigen Existenzsicherung der Frauen zugute gekommen ist. 

Auf der anderen Seite werden Mütter durch einige Maßnahmen, wie Elternurlaub und Kindererzie-
Inhalt hungsgeld, ermutigt, ihre Arbeit aufzugeben, und dies ist für viele von ihnen nachteilig für ihr beruf-

liches Fortkommen. Sie riskieren damit auch, nicht wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren zu 
zurück können, wenn ihr Arbeitgeber sich nicht an die gesetzlichen Auflagen hält. Das Ergebnis dieser Ent-

scheidungen – ein unbeabsichtigtes Ergebnis wohlgemerkt – steht im Widerspruch zu dem Grundge-
weiter 

danken, der dem politischen Kurs, arbeitende Mütter zu unterstützen, zugrunde liegt. 

Das Prinzip abgeleiteter Ansprüche ist ebenfalls kein Anreiz, erwerbstätig zu werden und nicht abhän-

gig vom Einkommen des Partners zu bleiben. Gleiches gilt für das französische Steuersystem, das die 

gemeinsame Veranlagung kennt und noch immer Familien mit einem einzigen Familienernährer 

begünstigt. In Frankreich haben verheiratete Paare kein Wahlrecht zwischen gemeinsamer oder indi-

vidueller Veranlagung, wie dies in Deutschland der Fall ist. 

Thiede 

Ich glaube, das allermeiste, das zu diesem Thema relevant ist – auch zu der Frage „Wohin steuert 

Europa?“ – haben wir implizit und explizit in den letzten zwei Tagen angesprochen. Herr Eichenhofer 

hat das sehr beeindruckend zusammengefasst und dabei vieles genauso ausgedrückt, wie ich es auch 

wahrgenommen habe. 

Ich möchte deshalb nur zwei Punkte ergänzend anmerken, die das „Wie geht es denn jetzt weiter?“ 

vielleicht noch etwas zuspitzen. Zum einen: Wenn wir uns ansehen, welche Entwicklung das Sozial-

recht gegenwärtig in den europäischen Ländern nimmt, dann erkennen wir eigentlich in allen Län-

dern einen ähnlichen Trend. Wir stellen generell eine Anpassung der Sozialsysteme an eine Reihe von 

Herausforderungen fest, nicht nur unter Gender-Aspekten – nicht einmal in erster Linie unter Gender-

Aspekten – sondern vor allem unter den Aspekten des demografischen Wandels und der Verände-

rungen in der Arbeitswelt. Es wurde eben bereits auf die völlig veränderten Arbeitsstrukturen und 

Arbeitsrechtsstrukturen hingewiesen und das hat natürlich auch mit Gender und einem veränderten 

Rollenverständnis in unserer Gesellschaft zu tun. Vordringlich von der Politik wahrgenommen wird 

im Augenblick jedoch meines Erachtens die Herausforderung des demografischen Wandels. Dement-

sprechend steht diese Problematik auch im Vordergrund der Anpassungs- und Reformmaßnahmen, 

die in den verschiedenen Ländern gegenwärtig vorgenommen bzw. geplant werden – und zwar nicht 

nur in der Alterssicherung, sondern in vielen Feldern der Sozialpolitik, z.B. auch in der Gesundheitssi-

cherung. Ich glaube, dass ein wesentliches Entwicklungsmerkmal dabei in allen Ländern der Trend zu 

mehr Eigenverantwortung ist: Weniger staatliche Leistungen, weniger staatliche Solidarität, weniger 

Bedeutung für das staatliche Sicherungssystem. 

▼
▼

 

Nun kann man sich fragen, was hat das für Auswirkungen auf die Solidarität in der Gesellschaft. Ich 

glaube es wäre dabei vorschnell zu denken, dass mehr Eigenverantwortung bzw. eine Gewichtsver-

schiebung von staatlichen zu privaten Sicherungssystemen automatisch und notwendigerweise 



 

▼
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immer mit weniger Solidarität verbunden wäre. Es ist natürlich richtig, dass staatliche Systeme von 

ihrer Zielsetzung her solidarisch ausgerichtet sind (bzw. ausgerichtet sein können) und es als eine 
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ihrer Hauptaufgaben angesehen wird, die Gesellschaft solidarisch zu gestalten. Ob und in welchem 

Umfang dies in der Realität tatsächlich gelingt, ist jedoch sicherlich u. a. von der jeweiligen konkreten 

Ausgestaltung des Sozialstaates abhängig. Vor allem aber wäre es m.E. falsch zu meinen, dass private 

Systeme oder eigenverantwortlich organisierte Systeme quasi „naturgemäß“ immer frei von solida-
Inhalt rischen Elementen sein müssten. Im Rahmen der jüngsten Rentenreformen in Deutschland – das gilt 

in ähnlicher Weise auch für einige andere Länder – wurde vielmehr bewusst versucht, der stärkeren 
zurück Eigenverantwortung auch einen solidarischen Charakter zu geben, z.B. durch entsprechende Regu-

lierungen oder staatliche Förderung. Beispielhaft dafür ist die sog. Riester-Rente, eine spezielle Form 
weiter 

der freiwilligen betrieblichen oder privaten Altersvorsorge, mit der die vom Gesetzgeber beschlossene 

Senkung des Leistungsniveaus der gesetzlichen Rentenversicherung individuell kompensiert werden 

kann. Die Riester-Rente unterliegt speziellen Regulierungen und wird zudem in erheblichem Maße 

durch steuerfinanzierte staatliche Zulagen gefördert, wobei von der Förderung vor allem Menschen 

mit niedrigen Einkünften sowie Frauen, die Kinder erziehen, profitieren. 

Im Übrigen ist meines Erachtens im Zuge der stärkeren Privatisierung der sozialen Sicherung zu 

beobachten, dass nicht Gender-Aspekte – d.h. Fragen der Verteilungsgerechtigkeit und Diskriminie-

rung zwischen Männern und Frauen – im Vordergrund der Diskussion stehen, sondern Verteilungs-

fragen innerhalb der Geschlechter und unabhängig von den Geschlechtern. Der Rückbau der staat-

lichen Sicherungssysteme und die Aufwertung der eigenverantwortlichen privaten Vorsorge führen 

tendenziell zu mehr Ungleichheit – unabhängig von den Geschlechtern. Die Riester-Rente versucht 

dem gegenzusteuern, indem Eltern, die Kinder erziehen, sowie Personen mit niedrigem Einkommen 

besonders stark gefördert werden, und zwar nicht nur durch die Möglichkeit der Steuerbefreiung von 

Aufwendungen für die Zusatzvorsorge (steuerliche Förderung greift da oft gar nicht), sondern durch 

direkte staatliche Zuschüsse. Ein Beispiel: Eine alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern, die ein geringes 

Einkommen aus Teilzeitbeschäftigung bezieht, kann die staatliche Förderung, die sich in so einem Fall 

auf ca. 500 € pro Jahr beläuft, durch einen eigenen Beitrag von 60 € im Jahr erlangen: 60 € zahlt sie 

selbst und vom Staat bekommt sie knapp 500 € dazu. Das ist eine erhebliche staatliche Förderung, die 

aus Steuermitteln finanziert wird und in diesem Bereich Solidarität schafft, obwohl es um private Vor-

sorge geht. Der Staat kann also – und das ist wichtig – auch im Rahmen der privaten Vorsorge solida-

rische Elemente entwickeln. Daneben kann er natürlich durch entsprechende Regulierungen Solida-

rität schaffen, wie die Riester-Rente ebenfalls deutlich macht: Für die geförderte Zusatzvorsorge sind 

beispielsweise Unisex-Tarife gesetzlich vorgegeben, die nun auch von den Anbietern umgesetzt wur-

den – obwohl es zuvor seitens der Versicherungswirtschaft hieß, so etwas sei überhaupt nicht möglich. 

Wenn der Staat entsprechende Regulierungen vornimmt, ist Solidarität auch im Rahmen der privaten 

Altersvorsorge durchaus möglich. 

▼
▼

 

Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte: Vielleicht ist es etwas zu weit gegriffen, wenn wir sagen, 

wir suchen ein neues oder gar „das neue“ Rollenmodell für die Zukunft. Vielleicht müssen wir uns daran 

gewöhnen, dass wir parallele Rollenmodelle in unserer Gesellschaft haben – und diese parallelen Rol-

lenmodelle dann auch in gleicher Weise durch die Sozialpolitik fördern und unterstützen. Ich möchte 

das noch einmal am Beispiel der deutschen Rentenversicherung klarmachen: Wir haben in den letz-

ten zwei Jahrzehnten in ganz erheblichem Umfang die Formen der eigenständigen Alterssicherung 

von Frauen gestärkt. Und zwar z.B. durch die Einführung von Kindererziehungszeiten (für jedes Kind 

bekommt die Mutter – in Ausnahmefällen auch der Vater – Rentenanwartschaften gutgeschrieben, die 
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denen für drei Beschäftigungsjahre mit Durchschnittsverdienst entsprechen) sowie durch eine renten-

rechtliche Höherbewertung von Zeiten einer (Teilzeit-)Beschäftigung während der Erziehungsphase 
Seite 47� 

(bis zum 10. Lebensjahr eines Kindes). Gerade die Förderung von Einkommen aus Teilzeitbeschäftigung 

während der Kindererziehungsphase ist ein ganz wichtiges Element der Umverteilung zugunsten von 

erwerbstätigen Müttern und damit der Unterstützung dieses Rollenmodells sowie der eigenständigen 

Alterssicherung von Frauen. Und wenn man betrachtet, welche Leistungsansprüche aus Kindererzie-
Inhalt hungszeit und rentenrechtlicher Höherbewertung von Erwerbsarbeit während der Kindererziehungs-

phase insgesamt entstehen, dann kann das im Extremfall einer Beitragszahlung von insgesamt etwa 
zurück 30.000 € entsprechen. Das ist eine Menge Geld. Insofern wird, glaube ich, die eigenständige Alterssi-

cherung hier in verschiedener Weise durchaus intensiv gefördert. 
weiter 

Auf der anderen Seite bin ich aber der Überzeugung, dass wir – zumindest auf absehbare Zeit – nicht auf 

abgeleitete Alterssicherungsansprüche verzichten können, also auf die Witwenrente, die sich letztlich 

vor allem an dem Rollenmodell der „Hausfrauenehe“ orientiert. Denn wir sehen heute, dass die Perso-

nengruppe der geschiedenen Frauen, die eine wirklich voll eigenständige Alterssicherung hat (aber 

auch allein auf diese angewiesen ist), im Alter besonders stark von Armut betroffen ist – selbst wenn 

man die durch den Versorgungsausgleich aus der Männerrente hergeleiteten Ansprüche berücksich-

tigt. Übrigens stehen auch die geschiedenen Männer im Vergleich zu den übrigen Männern im Alter 

schlecht da. Immer dort, wo die Eigenständigkeit unter Problemen durchgehalten wird, kommen wir 

im Alter möglicherweise in ein erhöhtes Armutsrisiko. Deswegen meine ich, dass es notwendig ist, dass 

wir – auf absehbare Zeit zumindest – gerade in der Alterssicherung die beiden beschriebenen Rollen-

muster (und wahrscheinlich noch mehr als diese beiden) gleichzeitig bedienen müssen, weil sonst Ver-

sorgungsdefizite im Alter entstehen. 

Deshalb abschließend nochmals mein Hinweis: Aus meiner Sicht sollte sich die soziale Sicherung in den 

nächsten Jahrzehnten nicht auf ein neues Rollenmodell hin ausrichten, sondern sich darauf einstel-

len, dass in polyzentrierten Gesellschaften gleichzeitig mehrere Rollenmodelle von durchaus bedeut-

samen Teilen der Bevölkerung praktiziert werden. Die gesetzliche Rentenversicherung bzw. die Alters-

sicherung insgesamt sollte so ausgestaltet sein, dass unabhängig davon, welches Rollenmodell eine 

Person bzw. ein Paar während des Erwerbslebens realisiert, für das Alter eine ausreichende Sicherung 

gewährleistet werden kann. 

▼
▼

 
Schwenzer 

Wir haben genau gesehen, Eigenverantwortung setzt vor allen Dingen auch die Bereitschaft der 

Gesellschaft voraus, im Bereich von care, child care, aber auch care von älteren Menschen die Fami-

lie zu entlasten und gleichzeitig eine entsprechende Struktur auch des Arbeitsmarktes zu erreichen. 

Solange aber noch, wie insbesondere in Deutschland, care überwiegend Privatsache ist oder auch nur 

propagiert wird, dass die Partner die Wahl haben sollen, ob sie care privat durchführen wollen oder 

ob sie staatlicherseits übernommen wird, oder solange wir noch, wie Sie es favorisieren, Herr Thiede, 

parallele Modelle in einer Gesellschaft haben, denke ich, dass die damit verbundenen Kosten eben 

nach wie vor zwischen Mann und Frau verteilt werden müssen, und das ist dann eine Frage des Famili-

enrechts. Und da möchte ich warnen vor einem Begriff, der im Titel dieser Veranstaltung steht: Fami-

liale oder nacheheliche Solidarität. Warum? Ich halte diesen Begriff für ausgesprochen gefährlich. 

Was bedeutet Solidarität? Wann wird Solidarität eingefordert? Man ist solidarisch mit den Armen, mit 
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den Behinderten, mit den Unterdrückten dieser Gesellschaft. Im Familienrecht entstammt der Begriff 

der Solidarität noch rein dem Verschuldensprinzip, ursprünglich war Unterhalt nach Auflösung einer 
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Ehe nur geschuldet, wenn jemand die Auflösung verschuldet hat, als Schadensersatz. Daneben wurde 

dann langsam Unterhalt auch in Fällen von Bedürftigkeit zugesprochen, und dafür ist der Begriff der 

nachehelichen Solidarität benutzt worden. Warum ist der Begriff der Solidarität so gefährlich? Ich 

denke der Begriff der Solidarität dient zu nichts anderem als der Begrenzung von Ausgleichsansprü-
Inhalt chen. Beispiel etwa in Deutschland: Nacheheliche Solidarität kann ich doch nicht einfordern, wenn 

ich aus einer normal verlaufenden Ehe ausgebrochen bin. Weiter: Der Begriff der Solidarität hat Kon-
zurück sequenzen für die Frage, inwieweit ich nachträgliche Veränderungen in der Nachscheidungssituation 

berücksichtige. In dem Augenblick, wo ich mit einem anderen Partner zusammenlebe, der solidarisch 
weiter 

ist mit mir oder solidarisch sein sollte, kann ich nicht mehr die nacheheliche Solidarität aus der vor-

angegangenen Beziehung einfordern. Und schließlich: Die Solidarität oder das ganze Solidaritätskon-

zept dient dazu, etwa die Verantwortung nach Auflösung von nicht ehelichen Lebensgemeinschaften 

auszuschließen. Denn da wurde ja gerade keine Verpflichtung übernommen, also kann ich auch nicht 

mit nachpartnerschaftlicher Solidarität rechnen. Insgesamt möchte ich deshalb zu bedenken geben, 

dass der ganze Begriff der Solidarität ein eher gefährlicher ist, und meines Wissens gilt er auch nicht in 

anderen Rechtsordnungen. Ich kenne ihn weder aus dem angloamerikanischen Recht noch aus dem 

französischen Recht. Da haben wir eben den Begriff der Prestation Compensatoire und das ist, denke ich, 

auch ein fairer Ansatzpunkt, zu dem wir hinkommen müssen. 

Der nächste Punkt wäre: Wodurch sollen wir den Begriff der nachehelichen oder auch der familialen 

Solidarität ersetzen? Ich denke, das hat Frau Sanders sehr schön angesprochen, es geht um nichts ande-

res als um ein gescheitertes Unternehmen bei jeder Partnerschaft, ob sie nun Ehe oder nicht eheliche 

Lebensgemeinschaft ist und nach Auflösung oder nach jedem Scheitern eines Unternehmens ist es 

doch eine Selbstverständlichkeit, dass wir Gewinn und Verlust gleichmäßig auf beide Partner vertei-

len. Und das hat nichts mit Solidarität zu tun, das sind die Grundprinzipien des Obligationenrechts, 

die wir einfach noch nicht transponiert haben in das Familienrecht. Es geht auch darum, Kernsätze 

des Privatrechts, wie etwa des Verbots des venire contra factum proprium einfach mal im Familien-

recht umzusetzen. Es kann doch nicht angehen, dass jemand eine Lebensgemeinschaft eingeht, nicht 

heiratet und dann nach Auseinandergehen dieser Lebensgemeinschaft sagt: Pech gehabt, ich wollte 

mich ja nie verpflichten, wir haben zwar gemeinsam 10 Jahre lang zusammen gewirtschaftet, Du hast 

alle Lasten übernommen, ich hab den ganzen Gewinn eingesackt, es tut mir leid, ich habe es mir jetzt 

eben anders überlegt. Ich denke der Ansatzpunkt muss sein, Gewinn und Verlust aus Partnerschaften – 

ganz egal ob sie Ehen, nicht eheliche Lebensgemeinschaften, gleichgeschlechtlich oder verschieden- 

geschlechtlich sind – auf beide Teile zu verteilen. Daraus ergeben sich dann auch die Konsequenzen, 

etwa wenn ein Partner oder eine Partnerin nach Auflösung der Gemeinschaft weiter für gemeinsame 

Kinder sorgt und einen neuen Partner findet, dann kann es nicht angehen, dass es die Aufgabe dieses 

neuen Partners ist, für die Kinder aus der ersten Beziehung zu sorgen. 

▼
▼

 

Zusammenfassung: Ich denke der Begriff der Solidarität ist für die Fälle, über die wir uns hier unter-

halten, nämlich dass ein Partner – die Frau – während der Gemeinschaft zurückgesteckt hat, um für 

die Familie, für die Kinder zu sorgen, nicht geeignet. Solidarität kann eine Rolle spielen nach langer 

Gemeinschaft, wo wir keine gemeinschaftsbedingten Nachteile oder Vorteile haben und wo jemand 

aufgrund von Arbeitslosigkeit oder Krankheit nicht in der Lage ist, für sich selber zu sorgen. Da kommt 

der Begriff der Solidarität ins Spiel und da können wir ihn dann benutzen mit allen Begrenzungen, die 

ihm innewohnen. 
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Ich werde nicht versuchen, die überaus ergiebigen und anregenden Vorträge der Konferenz zusam-

menzufassen, vielmehr werde ich Anstöße, die diese Vorträge gaben, für die allgemeine Diskussion 

heranziehen. 

Inhalt Meine Stellungnahme geht zunächst von dem Begriff aus, mit dem der Konferenztitel beginnt, von der 

„Eigenverantwortung“. Ich bin Ökonomin, keine Juristin. Der Begriff der Eigenverantwortung ist für 
zurück mich streng mit dem Zwei-Erwerbstätigen-Modell verbunden, genauer genommen mit der Doppel-

verdienerehe (dem adult worker model), die auf Eigenverantwortung basiert und eine gleichmäßige 
weiter 

Teilung von Erwerbstätigkeit und Familienarbeit vorsieht. Im wirklichen Leben hat sich das Modell 

Familie nicht grundlegend geändert, und der Wandel von der Einverdienerehe (dem male breadwinner 

model) zur Doppelverdienerehe (dem adult worker model) hat sich noch nicht vollzogen. 

Auf dieser Tagung sprechen wir über Länder in Europa. Es ist wichtig, in Erinnerung zu rufen, dass 

die Gesellschaft Europas altert, wobei die Alterung der Bevölkerung in Deutschland und Italien am 

ausgeprägtesten ist: sehr niedrige Geburtenraten bei einer steigenden hohen Lebenserwartung. Die 

demografische Entwicklung geht dahin, dass die Gesamtbevölkerung immer älter wird, während der 

Bevölkerungsanteil im erwerbsfähigen Alter in den nächsten Jahrzehnten voraussichtlich sinkt. Nun 

hängt die Nachhaltigkeit des europäischen Sozialmodells in einer alternden Gesellschaft ganz wesent-

lich von der Möglichkeit ab, die Gesamtbeschäftigungsrate zu steigern. Bekanntlich ist die Erhöhung 

der Gesamtbeschäftigungsrate das Hauptziel der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS), die 

1997 ins Leben gerufen wurde. Das erklärt, warum auf europäischer Ebene nicht nur die Steigerung der 

Gesamtbeschäftigungsrate, sondern insbesondere die Erhöhung der Beschäftigungsrate von Frauen 

höchste Priorität hat. Genau gesehen gibt die Lissabon-Strategie vor, dass die Gesamtbeschäftigungs-

rate bis 2010 auf 70 % und die Beschäftigungsrate der Frauen auf 60 % ansteigen sollen. 

Wir wissen, dass die Gesamtbeschäftigungsrate in einigen Ländern Europas bereits gegen Ende der 

1990er-Jahre hoch war. Diese Länder wiesen auch eine hohe Beschäftigungsrate von Frauen auf. Zu 

ihnen gehören die nordischen Länder, vor allem Dänemark. Es erstaunt nicht, dass Dänemark für den 

Arbeitsmarkt als Vorbild diente und viele arbeitsmarktpolitische Empfehlungen der EBS inspirierte. 

Allgemein gilt, dass die Beschäftigung grundsätzlich erhöht werden muss, um nur einen Teil der Pro-

bleme, die sich aufgrund einer alternden Gesellschaft stellen, lösen zu können. Weil aber die Bevöl-

kerung im arbeitsfähigen Alter derzeit nicht wächst (bzw. in den nächsten Jahrzehnten zurückgehen 

wird), ist eine Erhöhung der Beschäftigungsrate erforderlich. Das Hauptreservoir für eine Erhöhung 

der Zahl der Arbeitskräfte stellen Frauen dar. Um die Gesamtbeschäftigungsrate entsprechend anzu-

heben, ist es also notwendig, die Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt zu fördern. Wenn aber 

die Beschäftigungsrate der Frauen erhöht werden soll, bedeutet das zwangsläufig eine Anhebung der 

Beschäftigungsrate der Mütter. 

▼
▼

 

Stillschweigende Voraussetzung der EBS ist, dass sich alle europäischen Länder vom männlichen 

Ernährermodell lösen und das Zweiverdienermodell annehmen. Dabei bleibt es der individuellen Ent-

scheidung überlassen, ob ein Eineinhalb- oder Zwei-Erwerbstätigen-Modell angestrebt wird. Wesent-

lich ist, dass sich die Haushalte für ein Verdienermodell entscheiden, das beide Partner einschließt. 

Das bedeutet nicht nur eine höhere weibliche Beschäftigungsrate, sondern insbesondere eine höhere 

Beschäftigungsrate von Müttern mit Kindern. Das erklärt auch, warum die EBS von Anfang an aus-
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drücklich Themen wie Geschlechtergleichstellung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie berück-

sichtigt. Tatsache ist, dass sich die Diskussion um die weibliche Beschäftigungsrate gleichzeitig mit 
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den Bemühungen um mehr Geschlechtergleichheit am Arbeitsplatz entwickelt hat. Wenn immer 

mehr Frauen bestärkt werden sollen, dauerhaft eine Beschäftigung aufzunehmen, bedeutet das, dass 

Geschlechter-Ungleichbehandlungen hinsichtlich der Bezahlung, des Zugangs zur Ausbildung, der 

Karriereförderung und dgl. abgebaut werden müssen. Dieser Schritt reicht aber nicht aus, wenn nicht 
Inhalt ergänzend Möglichkeiten geboten werden, Erwerbsarbeit und Familienaufgaben zu vereinbaren. Die-

se komplexe Fragestellung wird in der EBS in gewisser Weise vereinfachend angegangen, indem das 
zurück Augenmerk zur Vereinbarung von Beruf und Familie auf Kinderbetreuungseinrichtungen gerichtet 

wird. Andere strittige Fragen, wie die Aufteilung der Familienaufgaben innerhalb des Haushalts, die 
weiter 

Gestaltung des Schulsystems und die damit verbundenen Schwierigkeiten, vor denen erwerbstätige 

Eltern stehen, sowie die Betreuung älterer Menschen werden nicht explizit behandelt. Die Kinderbe-

treuung ist zudem meist nur auf kleine (bis drei Jahre alte) Kinder ausgerichtet. Das mag seine Rechtfer-

tigung darin haben, dass diese Phase für erwerbstätige Mütter vermutlich am kritischsten ist, obwohl 

Familienaufgaben nicht als ein Problem der Frau bezeichnet werden können und sich auch nicht auf 

Kinder bis zum Alter von drei Jahren beschränken. 

Allen Vorträgen (mit Ausnahme des dänischen, obwohl auch Dänemark hier Probleme kennt) ist zu ent-

nehmen, dass sich die Arbeitsmarktbedingungen in Bezug auf Geschlechtergleichheit wenig geändert 

haben. Deshalb ziehen wir den Schluss, dass in allen europäischen Ländern Geschlechterungleichheit 

auf dem Arbeitsmarkt, trotz einer insgesamt steigenden Beschäftigungsrate der Frauen, noch immer 

ein Problem darstellt, wenn sie sich auch in den Ländern uneinheitlich darstellt. Außerdem geht aus 

allen Vorträgen hervor, dass es sehr wenige Anzeichen für eine Veränderung der Arbeitsaufteilung im 

Haushalt (d.h. der Aufgabenteilung zwischen den Partnern) gibt. Insgesamt hat sich also die Aufteilung 

der Haus- und Betreuungsarbeit zwischen den Partnern wenig gewandelt. Es wurde deutlich, dass die 

Vereinbarung von Erwerbsarbeit und Familienarbeit für Frauen in Ländern wie Frankreich und Däne-

mark leichter zu verwirklichen ist, in denen die Betreuungsaufgaben teilweise vom Staat übernom-

men werden und Kindern unmittelbar ein Recht auf Betreuung und Bildung eingeräumt wird. Damit 

ging zwar die Betreuungslast für erwerbstätige Mütter zurück, der Fortschritt in der Aufteilung von 

Haus- und Betreuungsaufgaben zwischen den Partnern eines Haushalts war aber nicht wirklich groß. 

Das ist in zweierlei Hinsicht bedenklich: Zum einen hat eine ungleiche Aufteilung der Familienaufga-

ben innerhalb des Haushaltes notwendigerweise eine schwächere Position der Frau auf dem Arbeits-

markt zur Folge und damit – was die Beschäftigungsbedingungen anbelangt – eine Aufrechterhaltung 

der Ungleichbehandlung von Mann und Frau; zum anderen führt eine über das gesamte Erwerbsleben 

sich erstreckende Geschlechter-Ungleichbehandlung auf dem Arbeitsmarkt zu Nachteilen im Alter in 

Form von niedrigen Rentenleistungen. Das ist sowohl in Ländern im Süden (wie Italien), in denen die 

Einbindung der Frau in den Arbeitsmarkt noch immer schwach und schwierig ist, als auch in Ländern 

im Norden Europas (wie Dänemark) der Fall, in denen Frauen in den letzten Jahrzehnten in großer Zahl 

auf den Arbeitsmarkt drängten. Generell manifestieren sich die Schwierigkeiten, denen Frauen in allen 

europäischen Ländern ein Arbeitsleben lang auf dem Arbeitmarkt begegnen, in niedrigen Leistungen 

der sozialen Sicherheit im Alter. 

▼
▼

 

Folgenden Punkt möchte ich nun zur Diskussion stellen: Die Geschlechterungleichheiten auf dem 

Arbeitsmarkt spiegeln weitgehend die Unterschiede in den Geschlechterrollen im Haushalt wider. Das 

aber ist ein Bereich, der der Entscheidung des Einzelnen überlassen bleiben muss. Die Menschen sollten 

frei entscheiden können, wie sie ihr Leben organisieren und wie sie die Familienarbeit unter den Part-
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nern aufteilen wollen. Einer der Konferenzvorträge befasste sich mit der Entwicklung der Gesetzge-

bung und den diesbezüglichen Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergleichheit auf EU-Ebene. 
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Einige Fortschritte sind zu verzeichnen. In manchen Ländern sind die Fortschritte in der Gesetzgebung 

und ihre Umsetzung stärker ausgeprägt als in anderen. Dennoch gibt es noch immer Geschlechterun-

gleichheiten auf dem Arbeitmarkt, die weitgehend eine Folge der asymmetrischen häuslichen Aufga-

benteilung von Männern und Frauen sind. 
Inhalt 

In den meisten europäischen Ländern wurde versucht, Änderungen in der Familienarbeit herbeizu-
zurück führen, indem z.B. der Elternurlaub für Väter attraktiver gemacht wurde, soweit ich weiß, nicht beson-

ders erfolgreich. Die Fragen, die ich zur Diskussion stelle, sind folgende: Warum ist eine Veränderung 
weiter 

in Richtung Zwei-Erwerbstätigen-Modell so schwierig? Sollte die Politik den Männern und Frauen die 

Wahl der Aufteilung der Familienaufgaben selbst überlassen? Welche Rolle könnte und sollte das Recht 

bei dem Wandel vom männlichen Ernährermodell (oder dem Eineinhalb-Erwerbstätigen-Modell) zur 

Doppelverdienerehe einnehmen? 

Knijn 

Es war sehr interessant, all die verschiedenen Ansichten der Vortragenden aus verschiedenen Spezial-

gebieten und unterschiedlichen Ländern zum Thema Sozial- und Familienrecht zu hören. Ich versuche 

nun, meine Eindrücke und Kommentare in einer Reihe von „Cs“ zusammenzufassen, und Sie werden 

erstaunt sein, wie viele „Cs“ es gibt. 

Da ist das C im englischen contradiction oder Widerspruch – von vielerlei Widersprüchen war hier die 

Rede, nicht nur vom Widerspruch zwischen dem politischen Modell der EU und der sozialen Realität, 

sondern auch vom Widerspruch zwischen Arbeit und Familienleben und von den Widersprüchen 

zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen in verschiedenen Ländern. Ich bin daher der Mei-

nung, dass es notwendig ist, sich bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Sozial- und Familien-

recht mit all diesen Widersprüchen zu befassen. Ein besonders wichtiger Punkt ist für mich, was den 

Widerspruch zwischen Arbeit und Familienleben angeht, dass die EU im Wesentlichen nur den Blick 

darauf richtet, in welcher Form das Familienleben der Beschäftigung abträglich ist. Sie betrachtet das 

Problem niemals anders herum: Wie behindern Flexibilität, Mobilität auf dem Arbeitsmarkt und zeit-

lich begrenzte Jobs das Familienleben? Meiner Ansicht nach sollten beide Seiten dieses Widerspruchs 

gesehen werden. 
▼

▼
 

Ein anderes C findet sich im englischen Wort context oder Kontext. Und beim vorliegenden Thema 

haben wir es meiner Ansicht nach mit dem Kontext des Kapitalismus zu tun. Wir haben nichts darü-

ber gehört – und es sind hier auch nicht viele Ökonomen zugegen –, auf welche Weise der kapitalisti-

sche Arbeitsmarkt Einfluss auf das Familienleben ausübt. Es ist, was Dienstleistungen, Versorgung und 

soziale Sicherheit betrifft, eine deutliche Verlagerung vom Staat auf den Markt zu beobachten – auf 

jeden Fall lässt sich eine Tendenz weg vom Staat und hin zum Markt ausmachen, und dies haben wir bei 

unserer Betrachtung des Sozial- und Familienrechts in Rechnung zu stellen. 

Ein drittes C findet sich im englischen Begriff corporatism oder Korporatismus. Manchmal betrachte 

ich ein wenig neidisch die nordischen Sozialstaaten, aber die meisten von uns leben ja nicht in diesen 

Staaten – sondern in korporativen Sozialstaaten. Der Hauptunterschied zwischen diesen und sozial-
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demokratisch regierten Sozialstaaten liegt nicht nur darin, dass Letztere nicht nur eine bessere sozi-

ale Versorgung anbieten und bis zu einem gewissen Grad eine stärkere Gleichstellung von Mann und 
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Frau praktizieren, sondern dass sie es auch gewohnt sind über den Zusammenhang zwischen den Ent-

wicklungsprozessen in den Bereichen Familienleben, Demografie, Arbeitsmarkt und soziale Sicher-

heit nachzudenken. In korporativen Sozialstaaten streben wir alle in verschiedene Richtungen und 

nehmen nicht einmal Notiz von der Tatsache, dass alle diese Bereiche in ihren Wechselbeziehungen 
Inhalt zu sehen sind. Das ist sehr charakteristisch für Deutschland, die Niederlande, in geringerem Maß für 

Belgien, für Italien und Spanien. Ein solches ganzheitliches Konzept für das Sozial- und Familienrecht 
zurück gibt es also nicht in korporativen Sozialstaaten, aber ich hoffe, dass Sie in Deutschland mit Ihrer jetzt 

eingeschlagenen Linie, über Arbeitsmarktpolitik und Familienprobleme in Form eines Gesamtpaketes 
weiter 

nachzudenken, ein nachahmenswertes Vorbild für andere korporative Sozialstaaten sein werden. 

Das vierte C steht für das englische culture oder Kultur. Theoretiker der Sozialpolitik– ich habe in den 

letzten Tagen bemerkt, dass auch Juristen zu einer ziemlich unkritischen Betrachtung der Gesellschaft 

neigen – Soziologen weniger – Theoretiker der Sozialpolitik müssen sich stets bewusst bleiben, dass es 

nicht allein von Sozialpolitik oder Sozialrecht abhängt, wie die Menschen sich verhalten. Dazwischen 

gibt es noch sehr viel anderes und dieses andere ist die Kultur. Ich denke, dass Sie selbst dies am Beispiel 

Deutschlands studieren können: Fast 20 Jahre nach der Wiedervereinigung ist das Familienleben in den 

östlichen Bundesländern Deutschlands immer noch ganz anders strukturiert als in Westdeutschland. 

Und ich glaube, es gibt keinen Deutschen, der das in Abrede stellen würde. Also lassen Sie uns über Kul-

tur nachdenken – sie ist äußerst wichtig in allen den hier diskutierten Belangen! Man kann ein fantas-

tisches Gesetz verabschieden – in Dänemark gibt es sogar steuerliche Vorteile für Alleinverdiener, doch 

kein Däne hat davon Kenntnis und niemand macht Gebrauch davon. Das bedeutet: Kultur ist wichtig. 

Wir haben hier etwas über class oder soziale Schicht gehört. Ich denke dabei an das zunehmende Aus-

einanderdriften von Familien mit Doppelverdienern und Familien mit Alleinverdienern in unseren 

Ländern. Dies hat mit der sozialen Schicht zu tun, der die Menschen angehören und welchen Bildungs-

stand sie haben. Diese Tatsachen schlagen sich polarisierend nieder: In der einen Familie arbeiten zwei 

Personen und in der anderen verdient nur eine Person – und für die Kinder der jeweiligen Familien hat 

dies gravierende Folgen. 

Gibt es einen Wettstreit – competition – zwischen staatlicher und familiärer Solidarität? Ich muss dies 

verneinen. Alle wissenschaftlichen Beiträge, über die wir gesprochen haben, zeigen, dass Staat und 

Familie komplementär – complementary (ein weiteres C) – sind, was Hilfeleistungen an Familienmit-

glieder angeht, ob es sich nun um Altenpflege, Hilfe für arme Familienmitglieder oder väterliche 

Unterstützung für Scheidungskinder handelt. Solange der Staat ein wenig zu den unterschiedlichen 

Solidarleistungen der Familie beisteuert – und ich spreche hier nicht von Partnern, sondern Unterstüt-

zung von Angehörigen mehrerer Familiengenerationen untereinander – solange der Staat also etwas 

beisteuert, können die Familienmitglieder den Rest besorgen. Wenn aber der Staat seine Unterstüt-

zung versagt, können die Familienmitglieder diese Lücke nicht schließen und verhalten sich überhaupt 

nicht solidarisch. Man muss daher staatliche und familiäre Solidarität nicht in Konkurrenz zueinander 

sehen, denn beide ergänzen einander. 

▼
▼

 

Ein anderes C hat mit Vereinbarungen – contracts – zu tun. Villa stellte die Frage, was zu tun ist, um die 

Arbeitsteilung im Haushalt neu und anders zu gestalten. Ich schlage vor, nichts zu tun, denn dieses 

Problem ist Privatsache, wie schon einer meiner Vorredner (meiner Vorrednerinnen) heute Morgen 
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argumentierte. Wir können nur sicher voraussagen, welche Konsequenzen die ungleiche Arbeits-

teilung hat. Daher sollte das Hauptaugenmerk auf der Betreuung und den Kosten der Kinder liegen, 
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nicht auf der Ehe selbst. Wenn die Partner die Aufgaben in der Ehe nicht gleichmäßig untereinander 

aufteilen, müssen sie sich dennoch nach der Ehe wie Eltern verhalten, die die Kosten für die Kinder zu 

tragen haben, auch die früherer bzw. gegenwärtiger Kinderbetreuungskosten. Daher favorisiere ich 

einen stark geschlechtsneutralen Ansatz: Derjenige, der sich um die Betreuung der Kinder kümmert, 
Inhalt sollte während und nach der Ehe einen Ausgleich erhalten, und der Brotverdiener sollte die Kosten 

dafür tragen. Das ist ein Abkommen zwischen den beiden Elternteilen, ob sie nun verheiratet sind oder 
zurück nicht. Als Hauptproblem im Falle einer Veränderung – change – und einer Wahlmöglichkeit – choice – 

(abermals zwei Cs) zeichnet sich meiner Ansicht nach die Betreuung und die Kosten der Kinder ab. 
weiter 

Sollte die Tendenz in der Zukunft Richtung Kohabitation und Ko-Elternschaft gehen, dann müssen wir 

nicht einmal mehr über die Ehe sprechen. Lasst uns dann lieber unser Augenmerk ganz auf die Betreu-

ung – care – und Kosten – costs – der Kinder richten. Und dies sind, keineswegs an letzter Stelle, die letz-

ten beiden Cs in meiner Conclusion, meiner Schlussbetrachtung. 

Klammer 

Ich hatte sehr viel Sympathie mit dem, was Frau Schwenzer ausgeführt hat. Dennoch möchte ich in 

diesem Zusammenhang doch darauf hinweisen, dass es nicht ganz so einfach ist, eine Ehe oder eine 

Partnerschaft in Bezug auf den Ausgleich von Nachteilen wie ein Unternehmen zu betrachten, wie 

das von anderen hier vorgeschlagen worden ist. Wir müssten dann quasi davon ausgehen, dass die 

„Gesellschafter“ des „Unternehmens Familie“ die gleichen Chancen haben. Wir denken dabei natür-

lich immer, die Ungleichheit der Chancen bestünde darin, dass Frauen andere Aufgaben in der Familie 

übernehmen und deshalb nicht in gleicher Weise zum Lebensunterhalt der Familie beitragen kön-

nen. Ich wäre die Allerletzte, die nicht sagen würde, dass der Hauptgrund für die schlechtere Einkom-

mensposition von Frauen darin liegt, dass Frauen Care-Aufgaben übernehmen und deshalb beruflich 

zurückstecken. Wenn wir daraus aber automatisch schließen, dass dann im Falle des Scheiterns dieser 

Gemeinschaft ein Zugewinnausgleich oder Ähnliches die Lösung wäre, dann verkennen wir, dass es 

immer noch in Bezug auf die eigenverantwortliche Existenzsicherung von Frauen viele strukturelle 

gesellschaftliche Nachteile gibt, die nicht primär mit Care zu tun haben. Ich will das einfach noch mal 

ins Bewusstsein rücken. Wenn wir das ökonomisch und sozialwissenschaftlich diskutieren, wissen wir 

genau, dass es einen „mother gap“ und einen „gendergap“ gibt und dass die beiden nicht identisch 

sind. Dass also der „gender gap“, mit dem wir es immer noch zu tun haben, gesellschaftlich bedingt 

ist. Er hat damit zu tun, wie ich es für Deutschland gezeigt habe, dass ungleiche Lohnstrukturen Fakt 

sind, ebenso ungleiche berufliche Entwicklungschancen und ungleiche Arbeitsmarktkontrakte von 

Frauen und Männern. Insofern würde ein Zugewinnausgleich auch eine Familialisierung von Risiken 

bedeuten, die gesellschaftlich bedingt sind und die wir deshalb auch dort angehen müssen, wo sie 

jenseits von familiärer Verantwortung stattfinden. Ich denke also, beides ist ganz wichtig: sowohl den 

innerfamiliären als auch den gesellschaftlichen Mustern der Geschlechterverhältnisse Aufmerksam-

keit zu schenken. 

▼
▼
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Mich hat der Begriff „Familienverantwortung“ provoziert. Herr Eichenhofer hatte ihn ja noch einmal 

gebraucht. Was ist denn damit eigentlich gemeint; war das denn bisher die Orientierung der sozialen 

Sicherung? „Familienverantwortung“ kann ganz unterschiedliche Sachverhalte bezeichnen; von der 

Übernahme von Elternverantwortung für Kinder über Sorgearbeit und Pflege bis hin zur finanziel-
Inhalt len Unterstützung von Angehörigen. Weil der Begriff so unterschiedliches meinen kann, finde ich, 

dass andere Begriffe geeigneter sind, um notwendige Reformen zu diskutieren. Bisher wurde auch 
zurück nicht die Übernahme von „Familienverantwortung“ im Allgemeinen anerkannt und weder durch 

soziale Sicherung noch durch Unterhaltsrecht oder Familienrecht umfassend abgesichert, vielmehr 
weiter 

wurden eheliche und nicht eheliche Gemeinschaften unterschiedlich behandelt und auch Alleiner-

ziehende mit Kindern waren in vieler Hinsicht von den Formen der Absicherung ausgeschlossen, die 

an der Ehe anknüpfen (kostenfreie Mitversicherung in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversi-

cherung, Witwenrenten, nachehelicher Betreuungsunterhalt u. a.). Außerdem war Sorgearbeit, die 

für Kinder geleistet wurde oder Pflege von Angehörigen auch nicht gleichermaßen abgesichert. Der 

Begriff der „Familienverantwortung“ gibt also nicht genau an, was denn nun anders oder besser sozial 

abgesichert werden soll und wie (das alte „Ernährermodell“ beruhte ja auch auf einer gewissen ste-

reotypen Idee von Familienverantwortung). Deswegen denke ich, dass der Begriff der „Familienver-

antwortung“ als Anknüpfungspunkt besser vermieden werden sollte und durch genauere Konzepte 

ersetzt werden kann. 

Wir sind auf dem Weg zu einer „Familienmitgliederpolitik“, die die einzelnen Familienmitglieder als 

Individuen und als gleichberechtigt sieht, und es geht um die Aufwertung der Sorgearbeit – das ist die 

Zukunft nach dem „Ernährermodell“ und nach einer Familienpolitik, welche die Familie nur als (hier-

archische) Einheit sieht und mehr die Ehe als die Familie fördert. Die Frage stellt sich, ob die Gleichstel-

lung nicht wieder verloren geht, wenn man so mit dem Begriff „Familienverantwortung“ operiert wie 

von Herrn Eichenhofer angesprochen. 

Eine andere Ebene für die Zukunft ist eine veränderte Sozialpolitik für Kinder. Dies wurde angespro-

chen bei der Frage der Kinderbetreuung und Infrastrukturpolitik: von der Fürsorge hin zur allgemei-

nen Sozialpolitik. Sozialpolitik für Kinder wäre ein Ansatz, der die hier diskutierten Fragen noch einmal 

ganz anders aufgreifen kann. Gleichstellung beachten heißt den Begriff der „Familienverantwortung“ 

differenzierter zu benutzen. 
▼

▼
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Ergebnisse der vergleichenden Auswertung, 
Problemfelder und Forschungsbedarf 

Inhalt Edda	Blenk-Knocke	und	Eva	Maria	Hohnerlein 

zurück 

1. Ergebnisse der vergleichenden Auswertung zum Wandel 
weiter der Rollenleitbilder in Recht und Gesellschaft 

Die Konferenz mit dem Titel „Eigenverantwortung, private und öffentliche Solidarität – Rollenleit-

bilder im Familien- und Sozialrecht im europäischen Vergleich“ in der Villa Vigoni 2007 befasste sich 

mit Grundfragen der eigenständigen Existenzsicherung von Frauen und damit, ob die im Familien- 

und Sozialrecht explizit und implizit enthaltenen Geschlechterrollenleitbilder die eigenständige Exi-

stenzsicherung von Frauen fördern bzw. behindern. Die Analyse rechtlicher und tatsächlicher Ent-

wicklungen in anderen europäischen Ländern sollte den Blick dafür schärfen, welchen Beitrag die 

beiden Rechtsgebiete für die Persistenz oder Überwindung geschlechtsspezifischer Rollenleitbilder 

leisten können, wie sie die Handlungsoptionen bei der Verteilung von bezahlter Erwerbstätigkeit und 

unbezahlter Familienarbeit in Paarbeziehungen – insbesondere im Rahmen der Ehe – gestalten und 

damit auch langfristig die ökonomische Chancengleichheit von Männern und Frauen beeinflussen. 

Weiterhin ging es um die Frage, ob und inwieweit – anders als bisher in Deutschland – eine kohärente, 

möglichst widerspruchsfreie Gestaltung der Rollenleitbilder in den beiden Rechtsgebieten erkennbar 

ist, die dem gesellschaftlichen Wandel Rechnung trägt. 

Im Folgenden werden aus der großen Fülle des vorhandenen Materials einige zentrale Ergebnisse der 

Konferenz in der Villa Vigoni 2007 zusammengefasst. 

1.1 Gleichberechtigung und Ausgestaltung des Familien- und Sozialrechts 
Ein zwischen den Geschlechtern differenzierendes Familien- und Sozialrecht ist in den letzten Jahr-

zehnten in Europa durch ein auf Gleichheit und Gleichbehandlung der Geschlechter gründendes 

Recht weitgehend überwunden worden. Die Gleichheit von Rechten und Pflichten für Männer und 

Frauen sind als Verfassungsprinzip in den geschriebenen und ungeschriebenen Verfassungen fest 

verankert und gehören zugleich zu den wesentlichen Grundsätzen der nationalen Rechtsordnungen. 

Dies schließt nicht aus, dass vereinzelt noch unterschiedliche Regelungen fortbestehen oder sogar 

neu eingeführt werden. Dabei kann es sich um übergangsweise fortgeltendes Recht im Zuge eines 

längeren Reformprozesses handeln, oder um rechtliche Regelungen, die gezielt einen Wandel des 

männlichen Rollenbildes, z.B. im Zusammenhang mit Vaterschaft, unterstützen. Problematisch ist die 

Reichweite und Auslegung des Grundsatzes der Gleichberechtigung der Geschlechter, wenn bereits 

die Verfassung, wie in Italien, Einschränkungen zulässt, indem sie die Gleichberechtigung speziell der 

Ehegatten nur „innerhalb der gesetzlichen Schranken zum Schutz der Einheit der Familie“ garantiert 

(Art. 29 it. Verf.). Diese verfassungsrechtliche Schranke, die eine freie Rollenwahl zwischen Ehegatten 

erschwert, wurde im Familienrecht erst mit der Verankerung der Gleichberechtigung im Zuge der 

Familienrechtsreform von 1975 obsolet. 

▼
▼
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Formale Gleichstellung und geschlechtsneutrale Ausgestaltung der Rechtsnormen (Eichenhofer) allein 

reichen jedoch häufig nicht aus, um angesichts unterschiedlicher Lebensverhältnisse auch zu einer 
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tatsächlichen Gleichstellung im Sinne gleicher ökonomischer Chancen für Frauen und Männer oder 

zu einer partnerschaftlichen Aufgabenteilung zwischen Ehegatten (und in anderen Paarbeziehungen) 

zu gelangen. Die Chancengleichheit von Männern und Frauen wird faktisch erheblich durch eine 

asymmetrische Rollenverteilung in einer Partnerschaft beeinflusst. Die Übernahme der unbezahlten 
Inhalt Familienarbeit, vor allem die Erziehung von Kindern, hindert in der Regel nicht nur den Aufbau eines 

eigenen Vermögens und einer vollständigen und angemessenen Altersversorgung, sondern verkürzt 
zurück auch bei einer späteren Rückkehr in den Arbeitsmarkt sowie bei einem Übergang in eine Teilzeitbe-

schäftigung die weiteren Verdienstchancen. 
weiter 

Zur Bewältigung dieser Herausforderung im Familien- und Sozialrecht lassen sich unterschiedliche 

Strategien unterscheiden: Im Zuge der Gleichberechtigung dominiert v.a. der Ansatz, Familienarbeit 

mit bezahlter Erwerbsarbeit gleichzusetzen bzw. als jeweils gleichwertige Leistung anzuerkennen 

und zu honorieren. Welche Art von Leistung honoriert wird, unterscheidet sich in der Regel entweder 

nach familienrechtlichem Kontext und/oder nach dem jeweiligen Sicherungssystem (vermögens- und 

unterhaltsrechtliche Beziehungen von Ehegatten und anderen Partnern; erwerbszentrierte Vorsorge-

systeme; andere sozialrechtliche Leistungssysteme). Dauer und Höhe sozialrechtlicher Anerkennung 

familiärer Erziehungs- und Pflegearbeit sind allerdings kein Ersatz für die langfristige Integration in 

den Arbeitsmarkt. Denn die sozialrechtliche Ausgestaltung ist bislang nicht geeignet, die Leistungen 

des „unsichtbaren Sozialstaats“ durch die überwiegend von Frauen erbrachte Sorge- und Pflegearbeit 

angemessen abzusichern. Dieser Ansatz knüpft im Allgemeinen an einer vorgegebenen (durchaus 

auch asymmetrischen) Rollenverteilung an und versucht mit unterschiedlichen Begründungen, nega-

tive Auswirkungen einer eingeschränkten oder fehlenden Präsenz auf dem Arbeitsmarkt, die nicht 

immer freiwillig ist, abzumildern oder zu kompensieren. In gewisser Hinsicht könnte dieser Ansatz 

also durchaus dazu führen, auch traditionelle asymmetrische Rollenmuster zu verfestigen. 

Ein zweiter Ansatz zeigt sich vor allem im Kontext des Sozialrechts, in dem gezielte Anreize für eine part-

nerschaftliche Rollenteilung gesetzt werden. Zu diesem Zweck werden teilweise wieder „geschlechts-

spezifische“ Komponenten eingeführt, wie im Fall der „Vätermonate“ beim Erziehungsgeld. 

Es gibt zahlreiche Anhaltspunkte dafür, dass in allen Vergleichsländern verschiedene Strategien paral-

lel nebeneinander bestehen. 
▼

▼
 

1.2 Geschlechtsneutrale Regelungen und 
implizite Rollenleitbilder im Sozialrecht 

Auch geschlechtsneutral formulierte Regelungen können sich auf Männer und Frauen unterschied-

lich auswirken (Scheiwe). Zwar überlässt der Staat den Individuen die Entscheidung über die Arbeits-

teilung selbst, das Familienrecht enthält insoweit keine Vorgaben oder Einschränkungen. Doch viele 

Anreize werden z.B. in Deutschland nach wie vor für eine asymmetrische Rollenteilung gesetzt, etwa 

im Bereich der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse durch Verweis auf die soziale Absicherung 

über den Ehemann. Zudem lassen sich implizite Rollenmodelle rekonstruieren, die die traditionellen 

Geschlechterrollen verfestigen, wie z.B. das Leitmodell der nicht erwerbstätigen Mutter mit Kindern 

unter drei Jahren im Erziehungsurlaubsrecht. Umgekehrt enthält das Sozialrecht implizit das mit 

dem Familienernährer verknüpfte Modell des Normalarbeitnehmers in einer lebenslangen Vollzeit-

beschäftigung mit einer durchgängigen Erwerbs- und Versichertenbiografie, das längst nicht mehr 
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der Realität der heutigen Arbeitsmärkte in einer globalisierten Wirtschaft entspricht. In allen erwerbs-

zentrierten Alterssicherungssystemen setzt eine angemessene Altersrente eine am Normalarbeitneh-
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mer orientierte Beschäftigung voraus, für die Frauen im Zuge der übernommenen Rollenaufteilung 

oft die erforderlichen beitrags- und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllen. Trotz 

gewisser Modernisierungsbemühungen gilt dies auch für Italien, wo entsprechende Sicherungslü-

cken durch die begrenzte Gutschrift oder die Möglichkeit der Nachversicherung für Erziehungszeiten 
Inhalt	 bislang nur unzureichend kompensiert werden (Ales). 

zurück	 Auch die rechtliche Ausgestaltung und vergleichsweise geringe Bewertung von „care“ – selbst in 

einem Land wie Dänemark mit seiner starken egalitären Orientierung – trägt noch Züge des traditio-
weiter 

nellen Geschlechtermodells. Luckhaus konstatiert für Großbritannien lediglich eine Verschiebung von 

einem geschlechtsspezifischen hin zu einem geschlechtsneutralen Ernährer-/Abhängigkeitsmodell, 

verbunden mit einer Ausweitung des traditionellen Abhängigkeitsstatus auf Männer und auf Partner 

einer gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft. Eine Modernisierung und Weiterentwicklung des 

traditionellen Abhängigkeitskonzepts in Richtung Abhängigkeit aufgrund von Betreuungs- und Pfle-

genotwendigkeiten für Kinder steht noch aus. 

1.3 Gleichstellung und implizite Rollenleitbilder im Familienrecht 
1.3.1	Rollenleitbilder	während	der	Ehe 

In allen Vergleichsländern gilt der Grundsatz der Gleichstellung im Eherecht. In allen Vergleichslän-

dern bleibt es den Ehegatten selbst überlassen, wie sie ihre Pflicht zur gegenseitigen Unterstützung 

und ihre Beitragspflicht – auch hinsichtlich des Unterhalts gemeinsamer Kinder – erfüllen. Die Verein-

barung unter Ehegatten über die gewählte Arbeitsteilung ist nicht beschränkt. Diese unbeschränkte 

Wahlfreiheit hinsichtlich der Rollenverteilung erlaubt es, dass ein Ehegatte sich in die vollständige 

Unterhaltsabhängigkeit von seinem Partner begibt. Die freie Wahl der Rollenverteilung kann jedoch 

nachträglich infrage gestellt werden. Dabei kommen zum einen Beschränkungen zum Schutz von 

unterhaltsberechtigten minderjährigen Kindern in Betracht. Denn die Unterhaltsansprüche erstehe-

licher Kinder können zu einer Erwerbsobliegenheit des Elternteils führen, der in einer zweiten Ehe für 

ein Kleinkind sorgt (Martiny). Zum anderen wird die freie Wahl der Rollenverteilung fast immer durch 

eine Scheidung infrage gestellt, da die Rechtsordnungen dazu tendieren, geschiedene Partner auf ihre 

wirtschaftliche Eigenversorgung zu verweisen und nachehelichen Unterhalt nur noch befristet und 

übergangsweise zu gewähren. Hierbei stehen die Rollenanforderungen nach einer Ehe oft unverein-

bar neben den ehezeitlichen Rollenanforderungen. 
▼

▼
 

Eine gezielte, pro-aktive Förderung der Gleichstellung im Sinne des Ermöglichens einer eigenstän-

digen Existenzsicherung unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit ist hingegen im Familien-

recht kaum erkennbar. Das Recht der allgemeinen Ehewirkungen enthält im Allgemeinen keine Rege-

lungen, die die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Ehegatten und eine symmetrische Rollenteilung 

fördern würden. Auch im Unterhaltsrecht bei bestehender Ehe findet sich kein Anreiz zur präventiven 

Vermeidung von Unterhaltsabhängigkeit. Erst nach einer gescheiterten Ehe und Partnerschaft mani-

festiert sich eine dezidierte Forderung des Familienrechts, den Unterhaltsberechtigten eine größere 

Eigenverantwortung aufzuerlegen. Eine Ausnahme auf rechtlicher Ebene, bei der bereits während 

bestehender Ehe eine gleichmäßige Verteilung der wirtschaftlichen Chancen und Risiken auf beide 

Partner erfolgt, findet sich bei dem Güterstand der Gütergemeinschaft. Die europäischen Erfahrungen 

zur Gestaltung des Ehegüterrechts unter dem Aspekt der Verfügungsbefugnisse und der Eigentümer-

stellung des nicht voll in das Erwerbsleben integrierten Partners sind daher von besonderem Interesse. 



 

▼
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1.3.2	Rollenleitbilder	und	Ehegüterrecht 

Im Ehegüterrecht folgen die Vergleichsländer unterschiedlichen Ansätzen, die entweder mehr einem 
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System der Gütertrennung oder einer Gütergemeinschaft zuzuordnen sind. Am meisten verbreitet 

hat sich in Europa die Gütergemeinschaft in Form der sog. Errungenschaftsgemeinschaft. Sie sichert 

dem nicht erwerbstätigen Ehegatten grundsätzlich eine Teilhabe am Erwirtschafteten bereits wäh-

rend der Ehe, d. h. der wirtschaftlich schwächere Partner ist von Anfang an am Vermögenszuwachs 
Inhalt beteiligt. Allerdings zeigt die rechtliche Ausgestaltung in Frankreich, Belgien, aber auch Italien, dass 

es gewichtige Einschränkungen der kontinuierlichen Teilhabe gibt, da bestimmte Güter kraft Gesetz 
zurück vom gemeinsamen Gesamtgut ausgenommen sind oder separater Verwaltung unterliegen oder 

durch Ehevertrag ausgenommen werden können. In Italien wurde bei der Reform des Eherechts im 
weiter 

Jahr 1975 als gesetzlicher Güterstand zwar ausdrücklich die Gütergemeinschaft eingeführt, um den 

verheirateten Frauen, die keiner Berufstätigkeit nachgingen, eine Beteiligung am Vermögenszuwachs 

zu sichern und einen wirksamen Schutz zu gewähren. Heute wird aber von den drei möglichen Güter-

standsformen immer häufiger die Gütertrennung gewählt, obwohl die Erwerbsbeteiligung von Frau-

en immer noch vergleichsweise niedrig ist. Doch auch wenn die Gütergemeinschaft gewählt wird, ist 

diese nicht immer in der Lage, dem wirtschaftlich schwächeren Partner einen angemessenen Schutz 

zu garantieren, ihn an dem während der Ehe erworbenen Vermögen zu beteiligen und dadurch in 

der Zukunft finanzielle Unabhängigkeit zu sichern (Cubeddu). Auch in Frankreich gelten Sonderre-

geln für das durch Berufstätigkeit erwirtschaftete Einkommen. Dieses Einkommen kann nicht vom 

anderen Ehegatten verwaltet werden und unterliegt auch nicht den sonst üblichen Beschränkungen 

des alleinigen Verwaltungsrechts. Die Folge ist, dass der Grundsatz der konkurrierenden Verwaltung 

des gemeinschaftlichen Vermögens in Frankreich für die große Mehrheit der Familien auf den Kopf 

gestellt wird: In diesen Familien gibt es ja fast keine Errungenschaften, die noch in den Geltungsbe-

reich der Grundregel fallen, sondern fast ausschließlich Errungenschaften, die nur von demjenigen, 

der sie errungen hat, verwaltet werden dürfen (Willekens). 

Nach dänischem Recht gilt, wie in anderen nordischen Rechtsordnungen, während bestehender Ehe 

eine aufgeschobene Gütergemeinschaft ohne gebundenes Gesamtgut. Auch kann ein Teil des Vermö-

gens durch Vertrag der Gütergemeinschaft entzogen werden. Daher wirkt sich die Gütergemeinschaft 

erst bei Beendigung der Ehe aus, wenn es zur Teilung kommt. Im englischen Recht gibt es kein Ehe-

güterrecht, d.h. jeder Ehegatte ist in seinem Verfügungsrecht unbeschränkt. Erst nach der Eheschei-

dung kommt es zu einem gerichtlichen Vermögensausgleich, wobei die Richter die Teilhabe der nicht 

erwerbstätigen Ehefrauen in der jüngsten Zeit deutlich ausgeweitet haben. Welche rechtliche Gestal-

tung des Ehegüterrechts die Idee einer partnerschaftlichen Teilhabe am ehesten unterstützt, ist nicht 

einfach zu entscheiden. In rechtstatsächlicher Hinsicht geht die Tendenz bei zunehmender Erwerbs-

beteiligung beider Ehepartner wohl dahin, Arbeitseinkommen und daran geknüpfte Vorsorgeanwart-

schaften während bestehender Ehe nicht einer Gütergemeinschaft zu unterwerfen, sondern ungleiche 

Erwerbschancen erst bei einer Beendigung der Ehe auszugleichen. Hinsichtlich der Bemessung des 

Ausgleichsanspruchs besteht die Tendenz zur hälftigen Teilung. Dies gilt in Dänemark bei Aufteilung 

des Gemeinschaftsguts (allerdings sind Ausnahmen aus Billigkeitserwägungen möglich). Auch in Eng-

land hat die Rechtsprechung den 1/3-Anteil, der ursprünglich der haushaltsführenden Ehefrau zuge-

dacht war, auf einen hälftigen Anteil erhöht, wenngleich vorerst in den „big money cases“ (Martiny). 

▼
▼

 

1.3.3	Ehewirkungen	und	Aufteilung	von	Rentenrechten 

Ein Sonderfall ist die Frage der Aufteilung von Rentenanwartschaften, die durch Beitragszahlung in 

der gesetzlichen Rentenversicherung oder anderen Vorsorgesystemen erworben werden. In Deutsch-



 

▼
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land wurde ein sog. Versorgungsausgleich mit Splitting von Rentenanwartschaften ursprünglich ein-

geführt, um die Alterssicherung geschiedener Frauen zu verbessern. Dadurch sollte die frühere (abge-
Seite 488 

leitete) Geschiedenenwitwenrente im Fall der Scheidung ersetzt werden. Der Versorgungsausgleich 

begünstigte vor allem Frauen in Einverdienerehen (Reinhard). Nur wenige Rechtsordnungen haben 

eine vergleichbare Regelung geschaffen. Rentenansprüche werden in aller Regel nicht unmittelbar 

in einen Vermögensausgleich mit einbezogen, sondern selbst bei der Errungenschaftsgemeinschaft 
Inhalt nur indirekt im Rahmen des güterrechtlichen Ausgleichs berücksichtigt. In Frankreich erfolgt ein 

Ausgleich im Rahmen der prestation compensatoire, während Italien bei der Absicherung durch die 
zurück Geschiedenenwitwenrente geblieben ist. In Dänemark können die Ehepartner weiterhin durch Ehe-

vertrag vereinbaren, dass bestimmte Rentenansprüche Sondereigentum sein sollen und damit nicht 
weiter 

aufzuteilen sind. Sie können aber auch umgekehrt bestimmen, dass der aus einer Kapitalpension flie-

ßende Wert – der nach einer gesetzlichen Neuregelung grundsätzlich aus der Güterteilung heraus-

gehalten wird – im Falle einer Scheidung mit in die Güterteilung fällt. Zudem ist das Gesetz über die 

Ehewirkungen zum 1. Januar 2007 dahingehend geändert worden, dass Rechte auf Kapitalrenten im 

Falle einer Gütertrennung zwar grundsätzlich individualisiert werden und damit nicht der güterrecht-

lichen Aufteilung unterliegen. Dieser Grundsatz wird jedoch durch eine Kompensationsmöglichkeit 

modifiziert, wonach einer Person, die während der Ehe wegen der familiären Situation weniger in Ren-

tensysteme einbezahlt hat als ihr Ehepartner, ein Ausgleich gewährt wird. Nur bei kurzer Ehedauer 

von unter 5 Jahren ist eine Korrektur ausgeschlossen (Olsen-Ring). Dies zeigt, dass selbst in Dänemark 

bis heute ein mit der Familienarbeit begründeter Kompensationsbedarf hinsichtlich der Alterssiche-

rung anerkannt ist. 

Auch in England ist ein solcher Bedarf anerkannt. Er wird im Zuge der richterlichen Scheidungsfolgen-

regelung über sog. „pension sharing orders“ vollzogen. 

1.3.4	Ehelicher	und	nachehelicher	Unterhalt 

Der Unterhalt während bestehender Ehe basiert auf dem Gedanken des solidarischen Zusammenwir-

kens. In seiner konkreten Durchführung bedeutet er jedoch keine vollständige Gleichheit der Ehegat-

ten, sondern er spiegelt die unterschiedliche – auch asymmetrische – Rollenverteilung wider. In Frank-

reich, Belgien und Italien sind die Ehegatten nach ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten verpflichtet, 

einen Beitrag zu den Haushaltskosten zu leisten bzw. zur Deckung der Bedürfnisse der Familie beizu-

tragen. Dabei ist die Tätigkeit der Hausfrau einer bezahlten Erwerbstätigkeit gleichgestellt. Eine sol-

che Gleichstellung im Ehekontext findet sich ebenso im jüngeren englischen Familienrecht, das sich in 

der richterlichen Entscheidungspraxis bei Scheidungen herausbildet. Gerade diese Anerkennung der 

Gleichwertigkeit könnte aber indirekt dem Anliegen wirtschaftlicher Selbstständigkeit und Eigenver-

antwortung entgegenwirken. 

▼
▼

 

Die Scheidung bedeutet, obwohl sie rechtlich immer mehr erleichtert wird, für die betroffenen 

Familien zumeist einen starken wirtschaftlichen Einbruch und begründet gerade für Frauen oft ein 

Armutsrisiko, das sich bis ins Alter fortsetzt. In Deutschland hat der nacheheliche Unterhalt eine im 

europäischen Vergleich sehr starke Stellung, die durch die jüngste Reform nicht grundsätzlich aufge-

geben wurde. Dennoch ist die Effektivität des nachehelichen Unterhalts fragwürdig. Unabhängig von 

der Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners entsteht Unsicherheit für die betroffenen Personen, 

wenn die Dauer des Anspruchs von unbestimmten Rechtsbegriffen, insbesondere von allgemeinen, 

nicht näher spezifizierten Billigkeitsklauseln abhängt. Im Gegensatz zur deutschen Regelung haben 

andere europäische Rechtsordnungen häufiger eine klare Höchstdauer festgelegt. 



 

▼
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Für die Legitimation von nachehelichem Unterhalt gewinnen schadensrechtliche Erwägungen, ins-

besondere die Frage des Ausgleichs ehebedingter Nachteile im Hinblick auf die Möglichkeit, für den 
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eigenen Unterhalt zu sorgen, an Gewicht. Der Gedanke der „Kompensation“ von Nachteilen spielt bei 

der Gestaltung des nachehelichen Unterhalts in verschiedenen europäischen Ländern eine Rolle, teils 

zur Begründung und Legitimation einer Einmalabfindung anstelle eines laufenden Unterhalts (Frank-

reich), teils aber auch zur Bemessung des Unterhaltsanspruchs (Italien). Hier ist zu beachten, dass die 
Inhalt Funktion des Nachteilsausgleichs auch in den nordischen Ländern eine Rolle spielt, in denen nach-

ehelicher Unterhalt so gut wie nicht mehr vorkommt, dort jedoch über den güterrechtlichen Ausgleich 
zurück berücksichtigt wird. 

weiter 
Beim nachehelichen Unterhalt zeigt sich im europäischen Vergleich eine Tendenz, Unterhaltszah-

lungen einzuschränken oder jedenfalls zeitlich zu begrenzen. Generell entfällt ein nachehelicher 

Unterhaltsanspruch bei Wiederheirat des Unterhaltsberechtigten, teilweise auch bei einem nicht 

ehelichen Zusammenleben (Belgien, Dänemark). Diese Regelung erscheint problematisch, vor allem 

im Fall von Betreuungsunterhalt. 

1.4 Eigenverantwortung und Solidarität 
Das Verhältnis von Eigenverantwortung, privater Solidarität (zwischen Partnern) und öffentlicher 

Solidarverantwortung unterliegt einem profunden Wandel, der in allen untersuchten europäischen 

Staaten sichtbar ist. Durch familien- wie sozialrechtliche Reformen werden die Anforderungen an die 

Eigensorge und die Eigenvorsorge der arbeitsfähigen Menschen erhöht. 

Der Begriff der Eigenverantwortung erfüllt im Familienrecht und Sozialrecht unterschiedliche Funk-

tionen. Ziel der Eigenverantwortung ist es, Verantwortung für sich selbst zu tragen, auch im Hinblick 

auf die wirtschaftliche Eigenversorgung. Wirtschaftliche Unmündigkeit verheirateter Frauen, wie 

sie früher unter einem patriarchalischen Rollenmodell üblich war, ist heute durch das Recht auf Aus-

übung einer Erwerbstätigkeit überwunden. Im Ehegüterrecht bezieht sich die wirtschaftliche Eigen-

verantwortung vor allem darauf, selbstständige Verwaltungs- und Verfügungshandlungen über das 

eigene und gegebenenfalls auch über das gemeinschaftliche Vermögen treffen zu können. Im Unter-

haltsrecht bedeutet Eigenverantwortung die Pflicht, für sich selbst zu sorgen. Die Stärkung der Eigen-

verantwortung führt im Regelfall zu einer Reduktion nachehelicher Unterhaltsansprüche, und zwar 

in aller Regel zulasten der Frauen und der bei ihnen lebenden Kinder. Eigenverantwortung kann zwar 

auch den Sinn haben, eigene Fähigkeiten zu stärken und eigene Ansprüche etwa in der Altersvorsorge 

zu fördern. Dies setzt jedoch entsprechende Rahmenbedingungen (z.B. Betreuungsinfrastruktur) und 

eine ausreichende Vorsorgefähigkeit voraus. 

▼
▼

 

Gegenüber der zunehmenden Betonung der Eigenverantwortung und dem damit verbundenen 

Modell der allgemeinen Erwerbstätigkeit (adult worker model) sind jedoch grundsätzliche Bedenken 

geäußert worden. Danach hätte die propagierte Stärkung der Eigenverantwortung „androzentristi-

schen“ Charakter, soweit sie die traditionell männliche Sphäre zum Maß aller Dinge erkläre und es den 

Frauen vorschreibe, sich in diese Sphäre einzupassen. Die Folge dieser Sichtweise sei eine instrumentel-

le Behandlung der traditionell weiblichen Haus- und Betreuungsarbeit, derer man sich soweit es geht 

entledigen müsse und der selbst kaum noch sozialer Wert zuerkannt werde (Meder). 

Die Ehe ist nach wie vor als familienrechtlich begründete Einstandsgemeinschaft anerkannt. Sie ist 

in unterschiedlichem Ausmaß Anknüpfungspunkt für private Solidarleistungen. Ein solidarisches 
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Zusammenwirken kommt für die Verteilung der Erträge sowie für die Übernahme von Lasten, Unter-

haltslasten, Schulden, aber auch von Betreuungs- und Sorgearbeit in Betracht. Dies betrifft die ökono-
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mischen Verhältnisse während der bestehenden Ehe, viel mehr aber noch die Abwicklung nach einer 

Ehescheidung. Obwohl in Deutschland beim nachehelichen Unterhalt traditionell von nachehelicher 

Solidarität gesprochen wird, ist der damit zum Ausdruck gebrachte Fürsorgegedanke aus historischer 

wie aus vergleichender Perspektive nicht der einzige Regelungszweck (Meder). Vielmehr geht es bei 
Inhalt einer ökonomischen Betrachtung um die Abwicklung einer Gemeinschaft, bei der auch ein Ausgleich 

für entgangene/zurückgestellte Chancen auf dem Arbeitsmarkt und die Honorierung für erbrachte 
zurück Leistungen im Dienste der Familie zu berücksichtigen sind, sei es bei der Begründung des Leistungs-

anspruchs oder bei seiner Bemessung bzw. bei der Bestimmung des Verteilungsmaßstabs. Andere 
weiter 

förmlich registrierte Partnerschaften wurden in den letzten Jahren ebenfalls als familienrechtliche 

Einstandsgemeinschaft anerkannt. 

Neben der Ehe gewinnen die Lebenspartnerschaft und die eheähnliche Lebensgemeinschaft den Cha-

rakter subsidiärer Verantwortungsgemeinschaften, wobei die rechtlichen Annäherungen in den euro-

päischen Ländern noch recht verschieden sind. Familienrechtlich anerkannte Lebensgemeinschaften 

werden in aller Regel auch sozialrechtlich der Ehe gleichgestellt. Die innere Legitimation für die Einbe-

ziehung in die gesetzliche Hinterbliebenensicherung und die damit verbundene Umverteilung ist pro-

blematisch, soweit dadurch neue Formen der Unterhaltsabhängigkeit konstruiert werden. Eheliche 

und alle anderen Lebensgemeinschaften gelten darüber hinaus aber in allen Staaten – unabhängig 

vom vorherrschenden Typus von Wohlfahrtsstaatlichkeit, und unabhängig von der Existenz einer pri-

vatrechtlichen Unterhaltspflicht – für bedürftigkeitsabhängige Sozialleistungen als Bedarfsgemein-

schaft. Deren Mitglieder sind gegenüber der Allgemeinheit vorrangig zur Deckung des Bedarfes kon-

kret Bedürftiger verpflichtet. 

Hinsichtlich der Chancengleichheit von Männern und Frauen bei der Frage finanzieller Unabhängig-

keit und Eigenständigkeit spielen vor allem drei zentrale Einkommensquellen eine Rolle: Einkommen 

aus bezahlter Erwerbsarbeit, Einkommen durch die gegenseitige Unterstützung in Ehe und Partner-

schaft sowie staatliche Transfers. Das Prinzip der Eigenverantwortung dient als Rechtfertigung sowohl 

für die Kürzung von Unterhaltszahlungen als auch für die Kürzung von Sozialleistungen. Deshalb ist 

die Betonung von Eigenverantwortung stets auch ideologiekritisch zu hinterfragen. Wem nützt sie? 

Entgegen einem ersten Eindruck steht das Prinzip der Eigenverantwortung allerdings nicht in einem 

strikten Gegensatz zum Prinzip der Solidarität, sondern ist Teil der stets vorausgesetzten Familien- und 

Gemeinverpflichtungen. Die Frage ist, inwiefern eine konsequente Individualisierung per Eigenver-

antwortung die Solidarität zwischen den Partnern aufhebt und sich damit auf das Gesamtgefüge fami-

lialer Solidarität auswirkt und die Tragfähigkeit der Institution Familie berührt (Heimbach-Steins). 

▼
▼

 

1.5 Erosion des Ernährermodells und Diversifizierung 
der Geschlechterarrangements 

Das Alleinernährermodell hat als absolut dominantes Rollenmodell zwar ausgedient, doch bleibt 

dieses Modell in unterschiedlicher länderspezifischer Ausprägung – abhängig von soziokultureller 

Struktur, Rechtstradition und politischer Zielsetzung – sehr lebendig, sowohl auf der sozialen als auch 

auf der rechtlichen Ebene. 

In den Sozialrechtsordnungen der Vergleichsländer finden sich diverse Beispiele für Reformprozesse, 

in denen das Ernährermodell indirekt bestätigt und verfestigt wird. 



 

▼



Kapitel V. 
So wird das Zwei-Erwerbstätigen-Modell in Großbritannien zwar im sozialpolitischen Diskurs propa-

giert, eine genaue Analyse der für die Leistungsberechtigung relevanten Regeln ergibt jedoch, dass 
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bei zahlreichen Sozialleistungen das Ernährermodell nicht ersetzt wurde. Hinterbliebenenleistungen 

sind a priori der stärkste Nachweis für die Vitalität des Ernährermodells, solange sie gewährt werden, 

ohne dass eine familienbedingte Unterhaltsabhängigkeit wegen Kindererziehung Leistungsvoraus-

setzung ist. Im Hinblick auf die Modernisierung der Sozialschutzsysteme scheint es daher problema-
Inhalt tisch, den Personenkreis der Leistungsberechtigten – wie im Fall der eingetragenen Partnerschaften – 

auszuweiten, ohne dass dies mit einer besonderen Schutzbedürftigkeit durch den Tod des „Ernährers“ 
zurück begründet werden kann. Lediglich bei der Reform des Leistungsniveaus oder der Leistungsdauer klin-

gen Konzepte einer Modifizierung des Ernährermodells an (Luckhaus). 
weiter 

Erstaunlicherweise reformierte auch Frankreich in jüngster Zeit sein Sozialrecht in widersprüchlicher 

Weise. Einerseits wird das Leitbild der erwerbstätigen Mutter durch den Ausbau von Kinderbetreu-

ungseinrichtungen unterstützt, um den bislang nicht gedeckten Bedarf zu befriedigen. Gleichzeitig 

wird ein Bündel an familienpolitischen Leistungen verabschiedet, die für bestimmte Frauengruppen 

einen zeitweiligen Ausstieg aus dem Erwerbsleben fördern. Auch die jüngsten Reformen bei den Hin-

terbliebenenrenten sind zwiespältig. Die Leistungen wurden auf junge Witwen und Witwer ausge-

weitet, ohne dass eine familienbedingte Unterhaltsabhängigkeit durch Kinderbetreuung vorliegen 

muss (Kerschen). Ein Novum hinsichtlich des Rollenbildes stellt indes die Neuregelung im allgemei-

nen Hinterbliebenensystem dar, wonach die Leistung bei Wiederheirat nicht mehr entfällt. Auch die 

Ausgestaltung der Einkommensprüfung enthält Anklänge an ein modifiziertes Ernährermodell, denn 

Regeln zur Anrechnung von Erwerbseinkommen und Erwerbsersatzeinkommen berücksichtigen die 

fehlende Schutzbedürftigkeit bei einer entsprechenden Integration in den Arbeitsmarkt. 

Es zeigt sich derzeit in Europa eine große Bandbreite unterschiedlicher Geschlechterarrangements, die 

mit unterschiedlichen Chancen für eine eigenständige Existenzsicherung von Frauen verknüpft sind. 

So ist in Deutschland z.B. die Kombination männlicher Vollzeiterwerbstätiger und weibliche Teilzeit-

erwerbstätige (sog. erweitertes Ernährermodell) ein bevorzugtes Arrangement, das allerdings für die 

eigenständige Existenzsicherung von Frauen nur bedingt tauglich ist. Bemerkenswerterweise bele-

gen Umfragen, dass das traditionelle Ernährermodell bei der Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr 

mit den Einstellungen im Einklang ist. Selbst Menschen, die das Ernährermodell leben, wünschen sich 

etwas anderes. Wunsch und Wirklichkeit hinsichtlich der Erwerbstätigkeit decken sich häufig nicht, 

weil die Rahmenbedingungen nicht passen, zumal in Deutschland, wo es massive Probleme bei der 

Kinderbetreuung gibt (Klammer). 
▼

▼
 

1.5.1		Partnerschaftliche	Neuverteilung	von	Erwerbsarbeit		


und	Familienarbeit	zwischen	Männern	und	Frauen?


Davon kann in Europa bisher nicht die Rede sein. Insofern geht die Modernisierung der Geschlechter-

rollen weitgehend zulasten der Mütter. Studien in Frankreich und Deutschland verzeichnen zwar posi-

tive Einstellungsänderungen der Männer gegenüber einer partnerschaftlichen Arbeitsteilung, aber es 

verbleibt eine Kluft zwischen Einstellung und Verhalten. Die Ursachen dafür sind komplex. Zweifellos 

liegen sie auch in den strukturellen Bedingungen des Arbeitsmarktes, etwa geschlechtsspezifischen 

Lohnstrukturen; Segregation des Arbeitsmarktes; begrenzten Möglichkeiten der Arbeitszeitreduzie-

rung; Flexibilitätserfordernissen usw. (Volz). 
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Das 2007 in Deutschland eingeführte Elterngeld bedeutet insofern einen paradigmatischen Perspek-

tivenwechsel in der Familienpolitik, als die Leistung zwei Monate lang nur dann gezahlt wird, wenn 
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Väter Sorge- oder „Care“-Aufgaben übernehmen. Die Akzeptanz des Elterngeldes ist bei den Vätern 

überraschend hoch. Dazu trägt sicherlich bei, dass das Elterngeld eine Lohnersatzleistung ist und Män-

ner aufgrund ihres durchschnittlich höheren Einkommens einen höheren Anspruch auf Elterngeld 

haben. Dadurch ergibt sich auch eine Aufwertung der Kindererziehung. In der ganz überwiegenden 
Inhalt Mehrheit sind es dennoch immer noch die Mütter, die die Kinder betreuen. Die Mehrzahl der Männer 

begnügt sich mit den beiden Vätermonaten. Nur jeder fünfte Vater schöpft den Rahmen von 12 Mona-
zurück ten aus (Reinhard). 

weiter 1.6 Pluralismus der Rollenleitbilder auf Dauer? 
Obwohl der empirische Trend klar in Richtung Modernisierung der Rollenleitbilder geht (Klammer), 

ist möglicherweise davon auszugehen, dass in Zukunft gleichzeitig unterschiedliche Rollenmodelle 

nebeneinander bestehen werden (Thiede) und zwar nicht nur für eine Übergangsphase, sondern auch 

auf längere Sicht: Es gibt berufsorientierte Frauen, familienorientierte Frauen und Frauen, die beides 

miteinander verbinden wollen. Diese Präferenzen hängen von den institutionellen Rahmenbedin-

gungen ab, aber zugleich auch von schichtspezifischen Rollenleitbildern. 

Letablier weist für Frankreich darauf hin, dass das Zwei-Vollzeiterwerbstätigen-Modell insbesondere 

von Frauen mit hohem Ausbildungsniveau angenommen wird, Frauen mit mittlerem und niedrigem 

Ausbildungsniveau bevorzugen Teilzeitarbeit und Frauen mit niedrigem Ausbildungsniveau geben 

im Fall der Mutterschaft häufig ihren Arbeitsplatz auf. Ähnliche Ergebnisse liegen für Italien vor 

(Villa). Das Modell der Hausfrau ist bei gering qualifizierten Frauen und bei Migrantinnen noch weit 

verbreitet. Deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind beschränkt und damit auch die Chancen eine 

ausreichende unabhängige Existenzsicherung über die eigene Erwerbstätigkeit zu erlangen. Für die 

Entscheidung zwischen Familie und Beruf spielen neben dem Ausbildungsniveau die Attraktivität des 

Arbeitsplatzes, die Arbeitsbedingungen und die Kosten für Kinderbetreuung im Verhältnis zur Höhe 

des zu erzielenden Einkommens eine Rolle. 

Bei der Diskussion der eigenständigen Existenzsicherung von Frauen müssen die wachsenden 

Ungleichheiten innerhalb der weiblichen Bevölkerung in Betracht gezogen werden. Die Zielvorstel-

lung einer unabhängigen Existenzsicherung hat nicht dieselbe Bedeutung für hoch qualifizierte und 

gut bezahlte Frauen, die den Spielraum haben, ihre Berufs- und Familienpflichten zu koordinieren, wie 

für weibliche Geringverdiener (Letablier). Für die Politik stellt sich unter diesem Aspekt in Zukunft die 

Herausforderung der sozialen Inklusion bzw. Exklusion (Knijn). Viele der gering qualifizierten Frauen 

bleiben außerhalb des Arbeitsmarkts, in prekärer Beschäftigung oder sie bleiben arbeitslos. Dadurch 

besteht für diese Frauen nicht nur ein erhöhtes Armutsrisiko, sondern dieser Effekt wird noch dadurch 

verstärkt, dass sie tendenziell eher mit ebenfalls gering qualifizierten Männern mit geringem Ver-

dienstpotenzial zusammenleben. 

▼
▼

 

Der Pluralismus der unterschiedlichen Geschlechterarrangements kann auch insofern zu sozialen 

Konflikten führen, als sich eine wachsende Polarisierung zwischen Einverdiener- und Zweiverdiener-

familien abzeichnet (Knijn). Die verschiedenen Länder reagieren unterschiedlich auf diesen Pluralis-

mus der Geschlechterarrangements. Teilweise kommt es zu einer Ausdifferenzierung des sozialrecht-

lichen Instrumentariums (z.B. Frankreich). 
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1.7	 Reformstrategien zur Verbesserung der eigenständigen 

Existenzsicherung von Frauen 
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Generell lassen sich in Europa drei Reformstrategien zur Verbesserung der eigenständigen Existenzsi-

cherung von Frauen im Zusammenhang mit dem Wandel der Geschlechterrollen unterscheiden (Hoh-

nerlein): Die erste und gebräuchlichste Reformstrategie zielt auf die ideelle und finanzielle Anerken-

nung bisher unbezahlter Sorge- und Pflegearbeit und findet sich in vielen Familienrechtsordnungen, 
Inhalt aber auch in den sozialen Sicherungssystemen, etwa bei der Anerkennung von Erziehungs- und Pfle-

gezeiten für die Altersrente. Die zweite Reformstrategie passt das Erwerbsmuster der Frauen an das der 
zurück Männer an. Angestrebt wird die Vollzeitberufstätigkeit beider Partner, sodass Einkommenssicherheit 

und soziale Sicherheit über den Arbeitsmarkt hergestellt werden. Die dritte Reformstrategie verknüpft 
weiter 

die Anerkennung von Familienarbeit mit gezielten Anreizen für eine Veränderung der Männerrolle in 

Richtung einer partnerschaftlichen Arbeitsteilung. 

1.7.1	Anerkennung	und	Bewertung	von	Familienarbeit 

Die Anerkennung und Bewertung von Familienarbeit hängt mit dem Familienstand zusammen. Wie 

Barlow für Großbritannien zeigt, wird Familienarbeit im ehelichen Kontext mit Erwerbsarbeit gleich-

gesetzt und mit Rechten verknüpft. Im Recht der nicht ehelichen Lebensgemeinschaft und bei Allein-

erziehenden erfährt die Familienarbeit eine weit geringere Wertschätzung. Bei Alleinerziehenden, 

die auf staatliche Leistungen angewiesen sind, hat Familienarbeit demgegenüber keinen Wert bzw. ist 

negativ besetzt. Hier liegen krasse Bewertungsunterschiede vor, die eine erhebliche Verschlechterung 

der Lebensbedingungen der betroffenen Frauen und Kinder zur Folge haben. Die mangelnde Aner-

kennung der Familienarbeit, gleichgültig in welchem sozialen Kontext sie erbracht wird, gefährdet 

das „soziale Band“, das die Gesellschaft zusammenhält. Deshalb ist die Nichtdiskriminierung zwischen 

Familien- und Erwerbsarbeit so wichtig (Barlow). 

In allen europäischen Ländern zählen Alleinerziehende und ihre Kinder zu der Gruppe mit dem größ-

ten Armutsrisiko. In einer Zeit der Diversifizierung der Familienformen sind ein modernes Sozial- und 

Familienrecht jedoch aufgerufen, den neuen Lebensformen einen geeigneten Rechtsschutz bereitzu-

stellen, auch z.B. für den Fall der Auflösung einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft (Schwenzer). 

1.7.2	Eigenständige	Existenzsicherung	von	Frauen	über	die	Erwerbstätigkeit? 

Ungeachtet der verschiedenen Reformstrategien ist das unstrittige Ergebnis der Konferenz, dass eine 

verbesserte unabhängige Existenzsicherung von Frauen vor allem über die Erwerbstätigkeit zu errei-

chen ist (Dauner-Lieb). 
▼

▼
 

In allen auf der Konferenz behandelten Ländern ist die Erwerbsbeteiligung von Frauen gestiegen, aller-

dings in unterschiedlichem Umfang und unterschiedlicher Ausgestaltung. Sie ist das Resultat eines 

komplizierten Wechselspiels von Kultur (Leitbilder zur Arbeitsteilung der Geschlechter, zur Mutterschaft 

und Kindheit) und Institutionen (Wohlfahrtsstaatliche Politiken, Arbeitsmarkt, Familienformen). 

Dabei ist die Situation auf dem Arbeitsmarkt und das Arbeitsrecht ein entscheidender Faktor für die 

Möglichkeiten der eigenständigen Existenzsicherung. In Dänemark, dem Land mit den (derzeit) besten 

Möglichkeiten für eine eigenständige Existenzsicherung für Frauen, gibt es eine sehr hohe Beschäfti-

gungsrate. In Italien, wo eine geringere Einbindung der Frauen in den Arbeitsmarkt besteht, ist auch 

die eigenständige Existenzsicherung oft problematisch. Auf dem französischen Arbeitsmarkt beste-

hen Probleme beim Berufseinstieg und wenig Chancen für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
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mer. In der Mitte des Arbeitslebens sind aber beide Geschlechter gut in den Arbeitsmarkt integriert. 

Dies gilt auch für Frauen mit kleinen Kindern. In Frankreich erfolgt die Segmentierung des Arbeits-
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marktes also nicht aufgrund des Geschlechtes, sondern aufgrund des Alters, mit z.T. sehr ungünstigen 

Beschäftigungseffekten für Frauen unter 25 und über 55 Jahren (Kerschen). Vor diesem Hintergrund ist 

die Wahlfreiheit eingeschränkt, da die Entscheidung zugunsten der Erwerbstätigkeit nicht auf andere 

Lebensphasen verschoben werden kann, sondern mit Zeiten der Kindererziehung zu kombinieren ist. 
Inhalt Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist in Frankreich daher vor allem im Sinne einer parallelen Gleich-

zeitigkeit zu verstehen. Allerdings zeigt sich in jüngster Zeit eine gewisse Modifizierung des vorherr-
zurück schenden Rollenmodells der erwerbstätigen Mutter, indem begrenzte Ausstiegsoptionen zur Klein-

kindbetreuung eingeführt wurden, die vor allem von gering qualifizierten Frauen genutzt werden. 
weiter 

Ein wichtiger Faktor für die eigenständige Existenzsicherung ist die Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt. 

Besonders in Großbritannien und Dänemark besteht eine große Flexibilität Arbeitnehmer einzustel-

len und wieder zu entlassen, wobei in Dänemark eine gute soziale Absicherung bei Arbeitslosigkeit 

besteht. Außerdem ist z.B. in Großbritannien ein Jobwechsel relativ üblich. Diese Flexibilität, die zwar 

auch eine Unsicherheit für die Existenzsicherung bedeuten kann, gewährleistet Männern oder Frauen, 

die wegen der Betreuung eines Kindes oder der Pflege von Angehörigen zeitweise aus dem Arbeits-

markt ausscheiden, bessere Möglichkeiten der Rückkehr in den Arbeitsmarkt. 

In ganz Europa besteht nach wie vor Geschlechterungleichheit am Arbeitsmarkt und eine asymmet-

rische Arbeitsteilung im Haushalt, wobei die Ungleichheit am Arbeitsmarkt teilweise aus der asym-

metrischen Arbeitsteilung resultiert (Villa). Die Ungleichheit zeigt sich in den Lohnstrukturen, wobei 

der Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern in Deutschland mit 25 % besonders hoch ist und 

deutlich über dem Durchschnitt der EU-Länder von 15 % liegt. Weitere Ungleichheiten zeigen sich 

beim Zugang zu Führungspositionen, der für Frauen erschwert ist, und in einer die Frauen benachtei-

ligenden Segregation des Arbeitsmarktes. Frauen üben häufiger als Männer eine Teilzeittätigkeit aus, 

die nur ein geringes Einkommen erbringt und insofern Sicherungslücken zur Folge hat. Frauen sind 

unter den „working poor“ (arm trotz Arbeit) überrepräsentiert. Ihr Risiko arbeitslos zu werden ist in 

vielen Ländern höher als bei Männern, allerdings nicht in Deutschland. 

Die nachhaltigste eigenständige Existenzsicherung von Frauen wurde in Dänemark erreicht, das kon-

sequent die Implementierung des Zwei-Vollzeiterwerbstätigen-Modells verfolgt, einerseits durch 

starke und eindeutige Signale auf rechtlicher Ebene (etwa der Abschaffung bzw. dem Zurückdrängen 

der Hinterbliebenenleistungen und dem Rechtsanspruch des Kindes auf Betreuung), andererseits 

in tatsächlicher Hinsicht durch den umfassenden Ausbau der Betreuungseinrichtungen. Allerdings 

hat Dänemark als kleines Land in einer Phase wirtschaftlicher Prosperität derzeit besonders günstige 

Bedingungen für die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (Ring). Aber auch in Dänemark über-

nehmen Frauen einen größeren Anteil an der Familienarbeit als Männer, was sich u. a. auf die Höhe 

ihres Alterseinkommens auswirkt (Greve). 

▼
▼

 

1.7.3	Anreize	für	partnerschaftliche	Arbeitsteilung 

Gezielte Anreize finden sich bislang nur bei der Gestaltung von Arbeitsfreistellungen in der Kleinkind-

phase bzw. im Zusammenhang mit der Geburt bzw. der Adoption eines Kindes und der sozialrecht-

lichen Flankierung dieser Freistellungen. 
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1.8 Wechselwirkungen zwischen Recht und Gesellschaft 

Die Frage nach dem Einfluss der Sozialpolitik und der Gestaltungskraft von Sozial- und Familienrecht als 
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Steuerungsinstrument sozialer Beziehungen ist äußerst komplex. Hier begibt man sich auf ein vermin-

tes Feld und zwar deshalb – so Knijn – weil sich das Sozial- und Familienrecht den Herausforderungen 

einer sozialpolitischen Realität stellen muss, die gekennzeichnet ist durch massive Widersprüche und 

Interessenkonflikte, die das Recht selbst nur bedingt beeinflussen kann. So kann das nationale Recht 
Inhalt die sog. neuen „sozialen Risiken“, die aus dem Prozess der Globalisierung herrühren (Anstieg der aty-

pischen Arbeitsverhältnisse und der Arbeitslosigkeit), und die Diversifizierung von Familienformen und 
zurück abnehmende Stabilität von Familienstrukturen (hohe Scheidungsraten) kaum beeinflussen, allerdings 

werden die Leitbilder dieser Rechtsmaterien davon in gravierender Weise tangiert: Das Sozialrecht mit 
weiter 

seinem Leitbild des Normalarbeitnehmers und das Familienrecht mit seinem Leitbild der langjährigen 

Ehe (Klammer). Die entscheidenden verhaltensbestimmenden Variablen für das Individuum liegen bei 

den aufgeführten Beispielen im Bereich von Ökonomie und Kultur, weniger im Recht. 

Dennoch entfaltet auch das Recht, vor allem in seiner praktischen Anwendung durch Gerichte, kon-

krete verhaltenssteuernde Wirkungen, etwa wenn es um den Umfang der Erwerbspflicht einer Mutter 

mit betreuungsbedürftigen Kindern im Schulalter geht oder um die Begrenzung eines nachehelichen 

Unterhaltsanspruchs. Vor allem zeigen sich Wirkungen dort, wo Recht mit ökonomischen Anreizen 

arbeitet, etwa im Elterngeldrecht. Die Anpassungen im Familienrecht sind oft eher reaktiv, indem sie 

bereits vorhandene gesellschaftliche Veränderungen aufnehmen. Auch im Eherecht mit seiner weit-

gehenden Deregulierung hinsichtlich vorgegebener Rollenzuweisungen gibt es Ansätze in der Recht-

sprechung, die Interessen des wirtschaftlich schwächeren Partners durch richterliche Ermessensaus-

übung (England), durch Einschränkungen der vertraglichen Gestaltungsfreiheit bei Eheverträgen 

bzw. durch richterliche Inhaltskontrolle bei Eheverträgen besser zu schützen. Auch die Ausgestaltung 

des gesetzlichen Güterstands und die mit diesem verknüpften Teilhabemöglichkeiten können die öko-

nomischen Verhältnisse zwischen Ehegatten während der Ehe beeinflussen und die einseitige Unter-

haltsabhängigkeit eines Ehegatten kompensieren oder abmildern und damit die jeweiligen Hand-

lungsoptionen erweitern. 

Grundsätzlich ist ein ganzheitlicher Ansatz im Bereich der Sozialpolitik wichtig – so Knijn –, d.h. es 

müssen die Wechselbeziehungen zwischen den Entwicklungen in den Bereichen Familie, Demografie, 

Arbeitsmarkt und soziale Sicherheit in Betracht gezogen werden. 

▼
▼

 
Genauere Aussagen zu den Steuerungswirkungen des Rechts sind nicht zuletzt dadurch erschwert, 

dass Reformprozesse in den verschiedensten Gebieten ablaufen, ohne dass die näheren Implikationen 

für Männer und Frauen bewusst sind. So werden sozialrechtliche Regeln zur besseren Anerkennung 

von Familienarbeit in den gesetzlichen Sicherungssystemen eingeführt, während gleichzeitig die 

Bedeutung dieser Sicherungssysteme durch Leistungseinschnitte erheblich reduziert wird. 
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Es ist ein Ziel des Projektes, Problemfelder zu skizzieren und den weiteren Forschungsbedarf zu identi-

fizieren. Folgende Themen verdienen eine vertiefende Untersuchung: 

2.1 Familienrechtliche Fragen 
Inhalt Die Ausgestaltung des Ehegüterrechts zur Ermöglichung einer partnerschaftlichen Teilhabe wirft 

nach wie vor zahlreiche Fragen auf. Hierbei besteht ein weiterführender Forschungsbedarf zu den 
zurück	 rechtlichen und rechtstatsächlichen Entwicklungen und ihrem Begründungskontext im europä-

ischen Vergleich. Der Forschungsbedarf erstreckt sich auch auf die Frage, ob es einen Kernbestand an 
weiter 

Teilhaberegeln gibt oder geben sollte, die im Fall arbeitsteiliger Ehen nicht durch Ehevertrag abbe-

dungen werden können (so z.B. die Ausgleichsleistung nach französischem Recht) oder die über eine 

richterliche Inhaltskontrolle von Eheverträgen oder besondere Genehmigungs- und Formerforder-

nisse begrenzt werden. 

Eine grundlegende Frage betrifft Begründung und Maßstäbe für einen Ausgleich ehebedingter Nach-

teile als Teil der vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen. Hierzu wäre eine vertiefende Untersuchung 

europäischer Erfahrungen mit solchen Regeln hilfreich. Eine weitere Forschungsfrage in diesem 

Zusammenhang ist, inwieweit gesellschaftsrechtliche Bewertungsmaßstäbe für eine Weiterentwick-

lung des güterrechtlichen Ausgleichs zweckdienlich sind, um eine Verbesserung der ökonomischen 

Eigenständigkeit von Frauen zu erreichen. 

2.2 Veränderungen am Arbeitsmarkt und Beschäftigungsbedingungen 
2.2.1	Vom	Arbeitsverhältnis	zum	Projektverhältnis? 

Als Folge der Globalisierung der Märkte ist in Europa eine Veränderung der Arbeitsmarktstrukturen 

erfolgt, die in Deutschland, aber nicht nur hier, eine Erosion des normalen Arbeitsverhältnisses zur Fol-

ge hat: befristete Arbeitsverhältnisse, Outsourcing, Zeitarbeit, Niedriglöhne usw. Die Systeme sozialer 

Sicherung hingegen bauen in Deutschland auf dem sog. Normalarbeitsverhältnis auf, ein auf Dauer 

angelegtes, tarif- und sozialversicherungsrechtlich reguliertes Vollzeitarbeitsverhältnis. Dieses Leit-

bild entsprach niemals der Lebensrealität von Frauen, heute zunehmend auch nicht mehr der Lebens-

realität von Männern. Das Risiko diskontinuierlicher und nicht existenzsichernder Erwerbsarbeit ist in 

seinen Folgen für die eigenständige Existenzsicherung von Frauen und Männern zu untersuchen. Fol-

gen ergeben sich mittelbar auch für die abgeleitete Sicherung von Frauen. Die Frage ist, welche Kon-

sequenzen sich aus der Erosion des Arbeitsverhältnisses für die Familienpolitik und das Familienrecht 

ergeben und wie das Sozialrecht darauf reagiert. 

Die Hypothese ist: Mit zunehmender Verbreitung atypischer Beschäftigungsverhältnisse wird das 

Ernährermodell – abhängig vom wohlfahrtsstaatlichen Kontext – perpetuiert. 

▼
▼

 

2.2.2	Beschäftigungsbedingungen	und	Vereinbarkeit 

Flexible und elternfreundliche Beschäftigungsmodelle haben große Bedeutung für die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie. Jedoch kommen in den meisten Ländern Europas die Arbeitszeitregelungen 

Eltern mit Kindern nicht besonders entgegen. Hier besteht nach wie vor ein großer Bedarf an Beschäf-

tigungsmodellen, die sowohl das Wohl von Müttern/Vätern und Kindern als auch den beruflichen 

Werdegang nicht gefährden. So justieren einige Länder in Europa die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie neu. Die französische Regierung hat in diesem Jahr einen Pakt mit Unternehmen geschlossen, 

um den Arbeitsalltag familienfreundlicher zu gestalten und Teilzeitarbeit für Eltern zu fördern (Charte 
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de la Parentalité en Entreprise). Hintergrund der Regierungsinitiative ist der alarmierende Anstieg von 

Frühgeburten aufgrund der Doppelbelastung berufstätiger Mütter. 
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2.3 Sozialrechtliche Flankierung von Teilzeitarbeit 
In allen europäischen Mitgliedstaaten, auch in den hier untersuchten Ländern Deutschland, Däne-

mark, Frankreich, Italien und Vereinigtes Königreich, arbeiten viel mehr erwerbstätige Frauen als 
Inhalt	 Männer mit Teilzeitregelungen. Allerdings bestätigen Umfragen, dass eine nicht unerhebliche Zahl 

der Teilzeitbeschäftigten es vorziehen würde, mehr zu arbeiten. 
zurück 

Laut Eurostat gelten über 35 Stunden pro Woche als Vollzeittätigkeit, 30–34 Stunden pro Woche als 
weiter 

„lange Teilzeit“, weitere Teilzeittypen sind 15–29 Stunden pro Woche und unter 15 Stunden pro Woche. 

In dem letzten Typus (Mini-Jobs) ist Deutschland im Vergleich zu allen anderen EU-Ländern besonders 

häufig vertreten. 

Bei realistischer Sicht ist davon auszugehen, dass in absehbarer Zeit die Verfügbarkeit flexibler Teilzeit-

modelle eine Schlüsselrolle für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie spielen wird, insbesondere für 

Frauen. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf Kinderbetreuung – trotz des Ausbaus der Betreuungsinfra-

struktur –, sondern auch im Hinblick auf die Kapazitäten zur Pflege in der Familie. 

Daher ist zu untersuchen, wie die unterschiedlichen familienbedingten Teilzeitmodelle in den euro-

päischen Ländern sozialrechtlich gestaltet werden. Soweit die soziale Sicherung vom Umfang einer 

bezahlten Erwerbstätigkeit abhängt, führt eine teilzeitige Beschäftigung in der Regel zu einem gerin-

geren Erwerbseinkommen, reduzierten Karrierechancen und zu Einbußen bei den Leistungen sozi-

aler Sicherheit und gefährdet insofern die eigenständige Existenzsicherung. Wie sich die Teilzeitarbeit 

unter diesem Gesichtspunkt für Frauen auswirkt, hängt u. a. vom wohlfahrtsstaatlichen Kontext ab. 

In Ländern mit einem individualisierten Grundsicherungssystem, wie in den Niederlanden z.B., kön-

nen Frauen deshalb mit einem geringeren Risiko Teilzeit arbeiten als in dezidiert beitragsbezogenen 

Sicherungssystemen, wie in Deutschland. Hier ist das Armutsrisiko für Frauen, die keine abgeleiteten 

Ansprüche an Ehegatten/Partner haben, vorprogrammiert. In ihrer derzeitigen Form setzt die Teilzeit-

arbeit in Deutschland für Frauen das Ernährermodell voraus und trägt zugleich zu seiner Verfestigung 

bei. Die Frage ist z.B., ob eine sozialrechtliche Gestaltung familienbedingter Teilzeitarbeit analog zum 

Schutzmodell des vorzeitigen Ruhestands in Deutschland vorstellbar und realisierbar ist. 

▼
▼

 
2.4 Begleitung und Absicherung von Rollenwechseln (Rollenübergängen) 

Im Vergleich zu früheren Zeiten haben vor allem die Frauen häufiger einen Rollenwechsel zu bewäl-

tigen, insbesondere bezogen auf den Wechsel zwischen Familien- und Erwerbsarbeit (O’Reilly). Wenn 

ein partnerschaftliches Rollenverständnis gefördert wird, stellt sich die Frage von Rollenwechseln 

mehr als bisher auch für Männer. 

Ein wichtiges Forschungsthema ist deshalb die sozialrechtliche Gestaltung der Rollenübergänge in der 

Lebensbiografie von Frauen und Männern, insbesondere die Berufsrückkehr nach familienbedingten 

Pausen. Welche Möglichkeiten der beruflichen Qualifizierung werden geboten, was sieht das Recht 

vor und wie sieht die Realität aus? Wie lange dauern die Rollenübergänge? Führen sie zu „gaps“ im 

Einkommen und zu Lücken in der Versichertenbiografie? 
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In einem anderen Kontext stellt sich das Problem des Rollenübergangs im Fall von Scheidung/Tren-

nung dar. Rollenwechsel sind eine Herausforderung, die oft mit Ängsten verbunden ist. Können die 
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Betroffenen den beruflichen Wiedereinstieg bewältigen? Sind diese Frauen auf den Rollenwechsel vor-

bereitet, wird ihnen eine entsprechende Hilfe und Beratung zuteil? Wie kann ein partnerschaftliches 

Ehemodell unterstützt werden, das beiden Partnern Eigenverantwortung und Verantwortung bereits 

während der bestehenden Ehe/Partnerschaft zuweist und damit die Voraussetzung schafft, dass nach 
Inhalt	 einer Scheidung/Trennung auch ein eigenverantwortlicher Umgang mit der Situation möglich wird? 

zurück	 Die Hypothese ist, dass eine Diskrepanz besteht zwischen der Zuordnung von Eigenverantwortung und 

Verantwortung während der bestehenden Ehe/Partnerschaft und nach ihrer möglichen Beendigung, und 
weiter 

zwar zulasten der Frau. Ein Ehegüterrecht, das in Deutschland im gesetzlichen Güterstand nicht einmal ein 

Auskunftsrecht der Familienarbeit leistenden Ehefrau hinsichtlich der Konten ihres Ehemannes vorsieht, 

passt nicht zu einem Scheidungsrecht, das das Banner der Eigenverantwortung vor sich herträgt. 

Es geht um die wirtschaftliche und rechtliche Begleitung von Rollenwechseln, um Frauen zur eigen-

verantwortlichen Existenzsicherung zu befähigen. 

2.5 Pflegearbeit 
Bei der bisherigen Diskussion über den Wandel geschlechtsspezifischer Rollenmuster in der Gesell-

schaft und darüber, wie sich dieser Wandel im Familien- und Sozialrecht niederschlägt, stand vor allem 

die Rollenverteilung im Zusammenhang mit Elternschaft und Kinderbetreuung im Vordergrund. Das 

Spektrum unbezahlter Familienarbeit ist damit nicht erschöpft. Angesichts der demografischen Ent-

wicklung in Europa stellt sich mit dem Anstieg der Lebenserwartung und dem medizinischen Fort-

schritt auch das Problem der Versorgung und Betreuung von Angehörigen mit langfristiger Pflegebe-

dürftigkeit in wachsender Dringlichkeit. Ein Großteil der „unbezahlten“ Pflegearbeit wird von Frauen 

erbracht. Die Bewältigung der mit einer langfristigen Pflegebedürftigkeit verbundenen Herausfor-

derungen hat vielfältige Implikationen für die Zuschreibung von Rollenbildern von Männern und 

Frauen, sei es bei der familienrechtlichen und sozialrechtlichen Anerkennung dieser Tätigkeit, bei der 

Gestaltung von Unterhaltsrückgriffen im Fall institutioneller Pflege oder bei der Frage, inwieweit Pfle-

getätigkeit ein Ausstiegsmodell für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist, die von Arbeits-

losigkeit betroffen sind. 

2.6 Modernisierung des Konzeptes der Abhängigkeit 
in den Systemen der sozialen Sicherheit 

Luckhaus weist auf Widersprüchlichkeiten im britischen System der sozialen Sicherheit hin. Auf der 

einen Seite erfolgten Änderungen, die Frauen als Erwerbstätige fördern, auf der anderen Seite wurde 

die Bedeutung der Abhängigkeit im System verstärkt, indem der Abhängigkeitsstatus auf Männer aus-

gedehnt wurde. Durch die Einbeziehung der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft in das Sys-

tem der sozialen Sicherheit wurde der Personenkreis erneut größer (Grundsatz der Nichtdiskriminie-

rung). Diese Entwicklung lässt sich gleichfalls in anderen europäischen Ländern beobachten, so auch 

in Deutschland, Frankreich und Italien. 

▼
▼

 

Hier liegt ein Konzept von Abhängigkeit vor, das nicht auf das Vorhandensein von Kindern und die 

Notwendigkeit ihrer Betreuung abstellt. Es handelt sich um ein Konzept, das den Aspekt der Schutz-

bedürftigkeit vernachlässigt. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage der Modernisierung ins-

besondere für die Systeme zur Sicherung Hinterbliebener und alternativer Sicherungsmodelle, die das 

Risiko der Altersarmut von Frauen bewältigen. 
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2.7 Geschlechterrollenleitbilder in Mindestsicherungssystemen 

Von deutschen Experten wird vielfach darauf hingewiesen, dass das derzeit bestehende System der 
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sozialen Sicherung in Deutschland für Frauen widersprüchliche Signale aussendet (Klammer). Damit 

ist gemeint, dass Frauen einerseits zur eigenständigen Existenzsicherung durch Erwerbsarbeit ermu-

tigt und im Fall der Scheidung auch verpflichtet werden, auf der anderen Seite das traditionelle Ernäh-

rermodell in unterschiedlichsten Kontexten jedoch immer wieder verstärkt wird. Diese Widersprüch-
Inhalt lichkeit führt zu einer Rollenverunsicherung der Frauen und ist eine der Ursachen für die zögerliche 

Modernisierung der Geschlechterrollen in Deutschland. In diesem Zusammenhang wird u. a. auf die 
zurück sozialrechtlichen Reformen der letzten Jahre, die sog. Hartz-Gesetze verwiesen, die nachdrücklich auf 

das Prinzip der gegenseitigen Einstandspflicht innerhalb der Familie und Unterhaltsgemeinschaft 
weiter 

rekurrieren. So werden Langzeitarbeitslose, die Grundsicherung für Arbeitslose („Hartz IV“) erhalten, 

auf die sog. Bedarfsgemeinschaft (Ehepartner/Partner) zur Sicherung ihrer Existenz verwiesen. Diese 

Regelung trifft in der ganz überwiegenden Mehrheit Frauen, die aus einer Situation der eigenständi-

gen Existenzsicherung in die Situation einer abgeleiteten Existenzsicherung verwiesen werden. Damit 

ist auch die Frage einer mittelbaren Diskriminierung angesprochen. 

Es sollte europaweit rechtsvergleichend untersucht werden, welche Geschlechterrollenleitbilder den 

bestehenden Mindestsicherungssystemen zugrunde liegen und wie sie sich auf die Geschlechter aus-

wirken. Die Frage ist, inwieweit sich die institutionellen nationalen Arrangements der Mindestsiche-

rung ähneln oder unterscheiden und ob es in Europa konvergierende Entwicklungen im Bereich der 

Mindestsicherungssysteme gibt, z.B. von „welfare“ zu „workfare“. Darüber hinaus gilt es den jeweiligen 

ökonomischen und wohlfahrtsstaatlichen Kontext zu berücksichtigen. 

2.8 Die Situation der Migrantinnen 
In allen europäischen Staaten leben Migrantinnen und Migranten mit unterschiedlichem Aufent-

haltsstatus und unterschiedlicher Integrationsperspektive. Für die EU ist die Migrationspolitik eine der 

großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, denn Europa ist aus wirtschaftlichen und demogra-

fischen Gründen auf Migration angewiesen. 

Besondere Integrationsschwierigkeiten treten vielfach bei Frauen deshalb auf, weil in einigen Mi-

granten-Communities teilweise traditionelle, patriarchalische Geschlechterrollenbilder bestehen, 

d. h. Leitbilder, die der rechtlich vorgegebenen Gleichstellung der Geschlechter in den Aufnahmelän-

dern nicht entsprechen. Phänomene wie „Zwangsverheiratungen“ und „Ehrenmorde“ sind Ausdruck 

solcher, den europäischen Wertvorstellungen zuwiderlaufenden, Strukturen. 

▼
▼

 

Die Frage ist, wie über eine allgemeine Integrationspolitik hinausgehende Gleichberechtigung und 

Gleichstellung von Migrantinnen und damit zugleich ihre eigenständige Existenzsicherung gefördert 

werden kann. Neben der Verbesserung der Rechtsstellung der Frauen geht es vor allem um ihre Inte-

gration in den Arbeitsmarkt, insbesondere auch der zweiten und dritten Generation. Migrantinnen 

der ersten Generation sehen sich – gerade in Deutschland – mit der Situation konfrontiert, dass ihre 

Bildungs- und Berufsabschlüsse aus den Herkunftsländern nicht anerkannt werden und ihre Ausbil-

dung und Arbeitserfahrung somit für den Arbeitsmarkt des Aufnahmelandes entwertet wird. Gering 

qualifizierte Frauen mit Migrationshintergrund arbeiten häufig als haushaltsnahe Dienstleisterinnen 

(Hausarbeit/Betreuungsarbeit) zu Konditionen, die ihnen keine Einkommenssicherheit und keine aus-

reichende soziale Sicherheit bieten. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob und inwieweit 



 

▼



Kapitel V. 
diese Tätigkeiten der Frauen mit Migrationshintergrund nicht faktisch eine Funktionsbedingung für 

das „Adult-Worker“-Modell sind. Denn nur wenn Frauen in den Aufnahmeländern von der Arbeit im 
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Haushalt durch Dritte, und das sind häufig Frauen mit Migrationshintergrund, entlastet werden, kön-

nen sie im Sinne des „Adult-Worker“-Modells Vollzeit arbeiten. 

2.9 Überwindung traditioneller männlicher Rollenleitbilder – 
Inhalt Geschlechterdimensionen der Wahlfreiheit 

Die Frage der Wahlfreiheit zwischen Familienarbeit und Beruf, aber auch der Vereinbarkeit wird häu-
zurück	 fig verkürzt unter dem Blickwinkel von Frauen diskutiert. Männer scheinen sich in fast allen europä-

ischen Ländern vom Rollenleitbild des Familienernährers nur schwer lösen zu können, auch wenn sie 
weiter 

es wünschen. Die gleichzeitig vorhandenen unterschiedlichen Rollenmodelle speziell unter Männer-

perspektive international zu vergleichen, um Konsequenzen für die Politik und die rechtlichen Rah-

menbedingungen entwickeln zu können, wäre für die Unterstützung gesellschaftlicher Modernisie-

rungsprozesse sehr hilfreich. 

▼
▼
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